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1 Einleitung

Die  zahlreichen  wissenschaftlichen,  populärwissenschaftlichen  und  autobiographischen 

Publikationen auf dem Buchmarkt  zu den Themen  Hitler1, Personen um Hitler2, Holocaust bzw. 

Shoa, Jugend im Nationalsozialismus3 und Verfolgung sowie Widerstand belegen die ungebrochene 

Aktualität des Themas Nationalsozialismus.4 Die Veröffentlichung der kommentierten Neuausgabe 

von  Hitlers „Mein Kampf“ durch das Münchner Institut für Zeitgeschichte5 sorgte für weltweites 

Aufsehen.6 Dem steht eine selbst verursachte Marginalisierung der katholischen Kirchengeschichte 

angesichts des Themas Nationalsozialismus gegenüber.7

1.1 Thema

Die  Geschichte  des  Studiums,  der  Lebenssituation  und  des  Studienalltags  der  katholischen 

Theologiestudenten an der Universität Tübingen in der Zeit des Nationalsozialismus ist noch nicht 

geschrieben. Die vorliegende Arbeit möchte diese Forschungslücke – zumindest teilweise, nämlich 

hinsichtlich der Situation im Arbeitsdienst – schließen, indem sie die Teilnahme der katholischen 

Tübinger  Theologiestudenten  am studentischen Arbeitsdienst  und am RAD zwischen 1933 und 

1945 zum Gegenstand der  Forschung und der  Darstellung macht.  Ziel  dieser  Arbeit  ist  es,  die 

Entwicklungslinien des Arbeitsdienstes an der Universität Tübingen und im deutschen Reich zu 

beleuchten und insbesondere die Situation der Theologiestudenten im Arbeitsdienst bzw. RAD zu 

beschreiben und darzustellen. Auch soll das Verhalten der einzelnen Institutionen und Akteure – 

Reichsregierung,  Reichsinnenministerium,  Reichserziehungsministerium,  Reichsarbeitsführer  und 

Universität  Tübingen  sowie  Heiliger  Stuhl,   Episkopat  und  die  Hausleitung  des  Tübinger 

Wilhelmsstifts – im Blick auf den Arbeitsdienst zwischen 1933 und 1945 nachgezeichnet werden. 

Ziel  dieser  Arbeit  ist  daher  unter  anderem die  Erforschung  und  Darstellung  der  Situation  der 

1 Vgl. u.a. Peter LONGERICH, Hitler. Biographie, München 2015; vgl. Antoine VITHEINE, Hitlers „Mein Kampf“. 
Geschichte eines Buches, Hamburg 2015; Matthias KESSLER, Eine Abrechnung. Die Wahrheit über Hitlers „Mein 
Kampf“, Berlin 2015.

2 Vgl. u.a. Robert GERWARTH, Reinhold Heydrich, Dießen/Ammersee 2013; Peter LONGERICH, Heinrich Himmler, 
Dießen/Ammersee 2010.

3 Vgl. u.a. Eva STERNHEIM-PETERS, Habe ich denn allein gejubelt? Eine Jugend im Nationalsozialismus, München 
2015.

4 Die Auslage der aktuell käuflichen Bücher zum Thema Nationalsozialismus in einem bekannten Münchner 
Buchhaus umfasst im Dezember 2015 mehrere laufende Meter.

5 Vgl. Christian HARTMANN, Thomas VORDERMAYER, Othmar PLÖCKINGER, Roman TÖPPEL (Hrsg.), Hitler, Mein Kampf. 
Eine kritische Edition, hrsg. im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte, München und Berlin 2016.

6 Vgl. Martin DOERRY, Klaus WIEGREFE, Das Monstrum. Erstmals seit 1945 erscheint Hitlers „Mein Kampf“ wieder 
in Deutschland, in: Der Spiegel Nr. 2 (2016), 9.1.2016, S. 206 – 215, hier: S. 107 und 108.

7 Vgl. Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS, Katholische Theologie im Nationalsozialismus. Strukturen – Disziplinen 
–  Personen. Koordinaten eines Forschungsprojekts, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische 
Theologie im Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 11 – 18, hier: S. 15.
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Tübinger Konviktoren beim freiwilligen und verpflichtenden nationalsozialistischen Arbeitsdienst 

bzw. Reichsarbeitsdienst, und zwar auf der „unteren“, d.h. biografischen „Ebene“8.

Monika Nickel formulierte ein Forschungsdesiderat, indem sie feststellte, dass „die […] Ansichten 

und  Einstellungen  der  Studenten  […]  der  Auswertung  unter  mentalitätsgeschichtlichem Aspekt 

[harren]“.9 Laut  Dominik  Burkard wurde die  Geschichte der Katholisch-Theologischen Fakultät 

Tübingen  während  des  Nationalsozialismus  „bislang  nie  thematisiert“.10 Die  wissenschaftliche 

Reaktion auf diese Feststellung waren zwei umfangreiche wissenschaftliche Aufsätze – allerdings 

nur  mit  dem Blick  auf  die  Dozentenschaft,  die  Lehrstühle  und  die  Institution  der  Katholisch-

Theologischen Fakultät.11

Im Fokus  der  Untersuchung und der  Darstellung  stehen  die  immatrikulierten  oder  angehenden 

Theologiestudenten  der  Katholisch-Theologischen Fakultät  an  der  Universität  Tübingen,  die  im 

weiteren Verlauf (angehende)  Theologen, Theologiestudierende,  (angehende)  Theologiestudenten 

oder (angehende) Konviktoren genannt werden. Der Sprachgebrauch in dieser Arbeit richtet sich 

nach dem Sprachgebrauch in den Quellen. Die Quellen verwenden verschiedene Bezeichnungen für 

die  katholischen  Theologiestudenten.  Sie  sprechen  von  „Theologen“,  „Theologiestudenten“, 

„Theologiestudierenden“  und  „Konviktoren“.  Es  handelt  sich  in  dieser  Arbeit  um  bereits 

immatrikulierte oder angehende Studenten der Katholischen Theologie. Die Bischöfe verwenden 

des  öfteren  für  diese  Personengruppe  die  Bezeichnung  „Theologen“  oder  „unsere  Theologen“, 

obwohl die betreffenden Studenten bzw. Konviktoren das Studium noch gar nicht abgeschlosssen 

hatten.  Die  Erlasse  der  Ministerien  sprechen  zumeist  von  „Theologiestudenten“  oder 

„Theologiestudierenden“. Das Gutachten von Kardinal Betram und das Gutachten von Pater Prof. 

Dr. Schlund sowie mehrere Ministerialerlasse sprechen von „Theologiestudierenden“. Der Verfasser 

übernahm bei  der  Zitation  die  in  den  Quellen  jeweils  verwendete  Bezeichnung.  In  denjenigen 

Unterkapiteln,  die  sich  mit  den  Gutachten  auseinandersetzen,  wurde  die  Bezeichnung 

„Theologiestudierende“  auch  in  den  Text  der  Arbeit  übernommen.  Die  neutralste  Bezeichnung 

dürfte  „Theologiestudenten“  sei,  zumal  es  sich  bei  der  beschriebenen  Personengruppe 
8 Analog zu dem von Joachim Köhler formulierten Forschungsdesiderat von der Erforschung des Widerstandes der 

katholischen Priester der Diözese Rottenburg auf der „unteren Ebene“, vgl. Joachim KÖHLER, Zwischen Kultur- 
und Kirchenkampf. Neue Aspekte zur Geschichte der Diözese Rottenburg in den Jahren 1930 – 1934, in: 
Theologische Quartalsschrift 159 (1979), S. 125 – 139, hier: S. 139.

9 Monika NICKEL, Die Philosophisch-Theologische Hochschule Freising, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS 
(Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 
443.

10 Dominik BURKARD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS 
(Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 
217 – 275, hier: S. 218.

11 Vgl. Dominik BURKARD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS 
(Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 
217 – 275; vgl.  Dominik BURKARD, Die Entwicklung der Katholisch-Theologischen Fakultät, in: Urban WIESING 
u.a. (Hrsg.), Die Universität Tübingen im Nationalsozialismus, Stuttgart 2010, S. 119 – 175.
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ausschließlich  um  Männer  handelt.  Von  „Konviktoren“  ist  die  Rede,  wenn  ausdrücklich  die 

Konviktoren  des  Tübinger  Hochschulkonviktes  gemeint  sind,  wie  beispielsweise  in  den 

Feldpostbriefen  an  Konviktsdirektor  Sedlmeier.  In  aller  Regel  handelt  es  sich  beim Kreis  der 

Personen,  die  als  Theologiestudierende,  als  Theologiestudenten  und  als  Theologen  bezeichnet 

werden, um (Tübinger) Konviktoren. Nicht-Konviktoren tauchen in den besprochenen Quellen bis 

auf eine Ausnahme überhaupt nicht expressis verbis auf. 

Beim  Arbeitsdienst  handelt  es  sich  um  den  sogenannten  freiwilligen  studentischen  oder 

nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  der  Jahre  1933  und  1934  und  um  den  gesetzlichen 

Reichsarbeitsdienst  (RAD) ab 1935. Bemerkenswert  ist  hier,  dass  der  Reichsarbeitsdienst  keine 

Gliederung und kein angeschlossener Verband bzw. keine Gliedorganisation der NSDAP war.12

Im  Zusammenhang  mit  dem  Nationalsozialismus  wird  nicht  von  einer  nationalsozialistischen 

Ideologie,  sondern  von  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung  gesprochen,  da  der 

Nationalsozialismus ein Konglomerat verschiedenster Tendenzen und Ideen in sich vereinigte.13

Da sowohl der nationalsozialistische Arbeitsdienst immer politischen und weltanschaulichen Zielen 

unterworfen  war  als  auch  die  „Geschichte  der  Kirchen  im  Dritten  Reich  sinnvoll  nur  als 

Teilgeschichte des Ganzen“14 geschrieben werden kann, muss bei der Darstellung der Geschichte 

der  katholischen  Theologen  im  nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  der  Blick  auf  die 

„Gesamtgeschichte  des  Dritten  Reiches“15 gerichtet  werden.  So  müssen  die  einschlägigen 

verwendeten Quellen mit den politischen und kirchenpolitischen Rahmenbedingungen abgeglichen 

12 Vgl. H. BUCHHEIM, „Gliederungen“ und „angeschlossene Verbände“ der NSDAP, in: Gutachten des Instituts für 
Zeitgeschichte [Bd. 1,] [hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte,] (Veröffentlichungen des Instituts für Zeitgeschichte 
Bd. 4), München 1958, S. 326. Der RAD wird nicht in der Liste der Gliederungen und angeschlossenen Verbände 
aufgeführt. Wolfgang Benz hingegen vertritt die Ansicht, im Jahre 1934 sei der NS-Arbeitsdienst eine Gliederung 
der NSDAP gewesen, vgl. Wolfgang BENZ, Vom Freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht, in: 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 16 (1968), S. 317 – 346, hier: S. 345; nach Ansicht von T. Vogelsang war der 
NS-Arbeitsdienst zwar „keine Gliederung oder angeschlossener Verband der NSDAP“, aber „dennoch handelte es 
sich um eine Organisation, die bewusst im nationalsozialistischen Geiste aufgebaut wurde“, vgl. T. VOGELSANG, 
Zur Entwicklung des Arbeitsdienstes, in: Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, Bd. 2, [hrsg. vom Institut für 
Zeitgeschichte,] (Veröffentlichungen des Instituts für Zeitgeschichte Bd. 5),  Stuttgart 1966, S. 142 – 145, hier: S. 
145.

13 Konrad Lill benennt als Elemente des Nationalsozialismus „übersteigerten Nationalismus, völkisch-antisemitische 
Welt- und Geschichtsauffassung, Entwurf einer neuen, pseudoromantischen Gesellschaft, antiliberalen und 
antidemokratischen Führungskult, Absage an christliche (insbesondere katholische), humanistische und 
bürgerliche Traditionen“, vgl. Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus 
GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 23 – 34, hier: S. 23. 
Im Gegensatz zu Konrad Lill wird in dieser Arbeit nicht der Begriff nationalsozialistische Ideologie, sondern 
nationalsozialistische Weltanschauung verwendet. 
Erwin Gatz spricht sowohl von „nationalsozialistischer Ideologie“ (S. 95) als auch – zumeist – von 
„nationalsozialistischer Weltanschauung“ (passim), vgl. Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 
20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph HUMMEL, Freiburg u.a. 2009. 

14 Klaus SCHOLDER, Politik und Kirchenpolitik im Dritten Reich. Die kirchenpolitische Wende in Deutschland 
1936/37, in: Klaus SCHOLDER, Die Kirchen zwischen Republik und Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsätze, hrsg. 
von Karl Otmar VON ARETIN und Gerhard BESIER, Frankfurt/Main und Berlin 1991, S. 213 – 227, hier: S. 213.

15 Ebd., S. 213.
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und in deren Kontext und Horizont interpretiert werden. Es müssen die aus den Quellen erarbeiteten 

Ergebnisse  mit  den  Erkenntnissen  und  Debatten  zu  den  Themen  nationalsozialistischer 

Arbeitsdienst/RAD, Theologenausbildung und Studium im Dritten Reich sowie Hochschulen im 

Dritten Reich abgeglichen werden. Die Resultate dieses Abgleichs münden in die Erträge für die 

Forschung,  die  im  Anschluss  an  die  einzelnen  Kapitel  zusammenfassend  erstellt  werden.  Die 

vorliegende Arbeit ist nicht zuletzt eine solche Suche nach und Darstellung von Verknüpfungen und 

Berührungspunkten zwischen Mikrohistorie,  Alltagsgeschichte,  Diözesan- und Kirchengeschichte 

mit der politischen Geschichte des Dritten Reiches und der Zeitgeschichte.

Die vorliegende Arbeit ist ein Beitrag zur Alltagsgeschichte des Dritten Reichs am Beispiel der 

katholischen Tübinger Theologiestudenten.  Die Frage nach dem Handeln „des kleinen Mannes“ 

bzw. des einfachen Theologiestudenten soll erörtert werden. Hier stellt sich auch die Frage, ob und 

wie  die  „Verfassungsmerkmale  nationalsozialistischer  Herrschaft“  von  den  Theologiestudenten 

erfasst  und erfahren wurden,  ohne dass  eine Trivialisierung des NS-Regimes das  Ergebnis  sein 

soll.16 Das Handeln der Theologen als Subjekte der Geschichte in der NS-Zeit wird verstehbar. Die 

vorliegende  Arbeit  ist  zudem ein  Beitrag  zur  Erforschung  der  deutschen  Gesellschaft  und  der 

Situation  der  katholischen  Kirche  während  der  NS-Zeit.  Außerdem  ist  sie  ein  Beitrag  zur 

Erforschung der Diözesangeschichte der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie ist zudem verortet in der 

Mikrohistorie.

Zum Schluss ein Hinweis zur Standortgebundenheit des Autors. Es dürfte kaum möglich sein, über 

den  Nationalsozialismus,  das  Dritte  Reich  und  das  Verhältnis  von  katholischer  Kirche  und 

Deutschem Reich in der Zeit des Nationalsozialismus wertfrei oder wertneutral zu forschen und zu 

schreiben – zumal als Deutscher.

16 Vgl. Martin BROSZAT, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte der NS-Zeit. Neue Perspektive oder 
Trivialisierung? (Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 12.
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1.2 Forschungsfrage

Die Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde gelegt ist und sie durchzieht, ist die Frage, ob und 

inwieweit  die  katholischen  Tübinger  Theologiestudenten  in  einem  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer Weltanschauung standen. Diese Forschungsfrage 

wird  –  wo  es  sachlich  geboten  und  vom  Forschungsansatz  her  begründet  ist  –  in 

Untersuchungsfragen untergliedert. Dargestellt werden soll also in der vorliegenden Arbeit, ob und 

inwieweit  sich  die  katholischen  Tübinger  Theologen  in  einem  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer Weltanschauung befanden. Am Ende eines jeden 

Kapitels  werden neben der  inhaltlichen Zusammenfassung auch die  Ergebnisse hinsichtlich der 

Forschungsfrage festgehalten. Sie münden in das Fazit.

1.3 Forschungsstand

Um den Forschungsstand zum Thema katholische Theologiestudenten im nationalsozialistischen 

Arbeitsdienst  zu  beschreiben,  wird  die  gesamte  Materie  in  mehrere  Teilforschungsstände 

untergliedert.  So  werden  im  Folgenden  die  Forschungsstände  zu  den  Themen  Kirche  und 

Nationalsozialismus, Bischof-Sproll-Forschung, Universitäten im Nationalsozialismus – speziell die 

Universität  Tübingen  –,  Katholisch-Theologische  Fakultäten  und  Philosophisch-Theologische 

Hochschulen  im Nationalsozialismus,  Studenten  und  Priesterausbildung  im Nationalsozialismus 

und  Einzelaspekte  des  Nationalsozialismus  erhoben.  In  einem  zweiten  Schritt  wird  der 

Forschungsstand  zum  Thema  nationalsozialistischer  Arbeitsdienst  bzw.  RAD  erörtert  und 

dargestellt. Dabei wird auf Dissertationen vor 1945, auf den Forschungsstand seit 1945 sowie auf 

neuere und autobiografische Publikationen eingegangen. 

Zum Thema katholische Kirche und Nationalsozialismus sind seit  der Nachkriegszeit  zahlreiche 

Publikationen erschienen. Die Darstellungen von Konrad  Lill über „Ideologie und Kirchenpolitik 

im Nationalsozialismus“,  von  Ludwig  Volk  über  den  deutschen  Episkopat  und  die  katholische 

Kirche im Dritten Reich sowie von Ulrich von  Hehl  über „das Kirchenvolk im Dritten Reich“ 

enthalten  zwar  keine  Hinweise  über  die  Theologen  im  Arbeitsdienst,  bieten  aber  wichtige 

Anhaltspunkte  für  die  Forschungserträge17,  ebenso  die  Darstellung  von  Erwin  Gatz  über  „Die 

Katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert“18. Reinhard  Richter befasst sich mit dem 

17 Vgl. Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, S. 23 – 34; vgl. Ludwig VOLK, Der 
deutsche Episkopat, S. 49 – 62; vgl. Ulrich VON HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, S. 63 – 82, alle in: Klaus 
GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980; vgl. Ludwig VOLK, Die 
Kirche in der Weimarer Republik und im NS-Staat (1933 – 1945) (überarbeiteter Teilnachdruck eines Beitrags aus 
dem Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VII, hrsg. von Hubert JEDIN und Konrad REPGEN, Freiburg 1979), in: 
Bernhard KÖTTING (Hrsg.), Kleine deutsche Kirchengeschichte, Freiburg/Br. u.a. 1980, S. 118 – 127.

18 Vgl. Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
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Katholizismus  zwischen  katholischem  Milieu,  Patriotismus  Loyalität,  nationalem  Denken,  der 

Überwindung  des  Vorwurfs  der  Reichsfeindschaft  und  der  Affinität  zum  Völkischen.19 Das 

Standardwerk  zur  Geschichte  der  katholischen  Kirche  im  Dritten  Reich  ist  die  umfangreiche 

dreibändige Reihe über „die Kirchen im Dritten Reich“ von Klaus  Scholder, Gerhard  Besier und 

Jörg  Thierfelder, zudem die Aufsätze von Klaus  Scholder.20 Diese Darstellungen wurden für die 

inhaltliche Diskussion und für die Erträge für die Forschung herangezogen. Etliche Darstellungen – 

beispielsweise von Dieter Albrecht, Ulrich von Hehl,  Ludwig Volk, Roland Weis, Ernst-Wolfgang 

Böckenförde und Georg Denzler – wurden dazu verwendet, um Positionen zum Thema katholische 

Kirche und Nationalsozialismus zu diskutieren, die Darstellung zu ergänzen oder Erträge für die 

Forschung zu formulieren – auch wenn sie den Arbeitsdienst nicht thematisieren.21 Eine Reihe von 

Darstellungen zur katholischen Kirche im Nationalsozialismus klammert das Thema Arbeitsdienst 

aus.22 Diese Darstellungen, die aufschlussreich für das Umfeld des Forschungsgegenstandes sind, 

HUMMEL, Freiburg u.a. 2009.
19 Vgl. Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, Reihe 

Theologie, Bd. 29), Diss., Münster u.a. 2000.
20 Vgl. Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 

Frankfurt/Main 1977; vgl. Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. 
Barmen und Rom (hrsg. und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und 
Heidelberg 1985; vgl. Gerhard BESIER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 3: Spaltungen und Abwehrkämpfe 
1934 – 1937, Berlin und München 2001. Scholders Bände 1 und 2 erwähnen nicht die Teilnahme der katholischen 
Theologen am studentischen Arbeitsdienst 1933 und 1934. Gerhard Besier erwähnt in Band 3 knapp das Ende der 
Befreiung vom Arbeitsdienst und die Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologen sowie den erfolglosen 
Protest der deutschen Bischöfe, vgl. ebd., S. 191f.; vgl. Klaus SCHOLDER, Ein Requiem für Hitler. Kardinal 
Bertram, Hitler und der deutsche Episkopat im Dritten Reich (teilweise abgedruckt in: FAZ Nr. 249 vom 
25.12.1980), in: Klaus SCHOLDER, Die Kirchen zwischen Republik und Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsätze, 
hrsg. von Karl Otmar VON ARETIN und Gerhard BESIER, Frankfurt/Main und Berlin 1991, S. 228 – 238; vgl. Klaus 
SCHOLDER, Politik und Kirchenpolitik im Dritten Reich. Die kirchenpolitische Wende in Deutschland 1936/37, in: 
Klaus SCHOLDER, Die Kirchen zwischen Republik und Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsätze, hrsg. von Karl 
Otmar VON ARETIN und Gerhard BESIER, Frankfurt/Main und Berlin 1991, S. 213 – 227.

21 Dieter ALBRECHT, Der Heilige Stuhl und das Dritte Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, 
Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 35 – 48; Ludwig VOLK, Der deutsche Episkopat, in: Klaus 
GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 49 – 62; vgl. Ulrich 
VON HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und 
Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 63 – 82; vgl. Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im 
Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994; vgl. Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. 
Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph HUMMEL, Freiburg u.a. 2009; vgl. Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE, 
Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Eine kritische Betrachtung, in: Hochland 53 (1960/61), S. 215 – 239. 
Böckenförde stellt die Frage, „ob und wieweit die Katholiken und ihre geistlichen Führer nicht selbst die NS-
Herrschaft in deren Anfängen mitbefestigt und ihr die eigene Mitarbeit angetragen haben“, ebd., S. 215; vgl. 
Ludwig VOLK, Die Fuldaer Bischofskonferenz von Hitlers Machtergreifung bis zur Enzyklika „Mit brennender 
Sorge“,  in: Ludwig VOLK, Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Ausgewählte Aufsätze von Ludwig VOLK 
(Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 46), Mainz 1987, S. 11 – 33; 
vgl. Georg DENZLER, Widerstand oder Anpassung? Katholische Kirche und Drittes Reich, München und Zürich 
1984; vgl. Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen 
im Dritten Reich, Zürich 2003.

22 Vgl. Friedrich ZIPFEL, Kirchenkampf in Deutschland 1933 – 1945. Religionsverfolgung und Selbstbehauptung der 
Kirchen in der nationalsozialistischen Zeit (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim 
Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 11), Berlin 1965; vgl. Robert Anthony KRIEG, 
Catholic theologians in Nazi Germany, New York 2004. Krieg thematisiert nur Personen der Professorenschaft; 
vgl. John S. CONWAY, Die nationalsozialistische Kirchenpolitik 1933 – 1945 (Originaltitel: The Nazi Persecution of 
the Churches 1933 – 1945). Ihre Ziele, Widersprüche und Fehlschläge, München 1969; vgl. Dieter ALBRECHT, Der 
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wurden zwar eingesehen, finden aber in der vorliegenden Arbeit keine Verwendung. 

Einblicke in den Forschungsstand der Bischof-Sproll-Forschung liefern Darstellungen von Joachim 

Köhler und von Dominik  Burkard.  Joachim Köhler formulierte im Jahre 1979 neue Frageansätze 

zur  Erforschung der  Geschichte  der  Diözese  Rottenburg in  den Jahren  1930 bis  1934.23 Dabei 

diskutiert  er  Forschungsergebnisse  von  Wilhelm  Josef  Doetsch.24 Die  neueste  Darstellung  zu 

Bischof Sproll von Dominik Burkard aus dem Jahre 2013 bildet den aktuellen Stand der Bischof-

Sproll-Forschung ab.25

Für die Darstellung des Forschungsstandes zu den Universitäten im Nationalsozialismus wurden 

Publikationen von Helmut Heiber und Eike Wolgast herangezogen. Das mehrbändige Werk über die 

„Universität  unterm  Hakenkreuz“  von  Helmut  Heiber  ist  in  erster  Linie  eine  Darstellung  der 

Lehrenden und der Institutionen.26 Eike Wolgast geht in seiner Darstellung über „die Studierenden“ 

an der Universität Heidelberg ausführlich auf den Arbeitsdienst ein.27

Bezeichnend für den Forschungsstand zum Thema Universität  Tübingen im Nationalsozialismus 

sind  in  diesem Zusammenhang  die  Darstellungen  von  Uwe Dietrich  Adam,  Dominik  Burkard, 

Johannes  Michael  Wischnath  und  Ute  Scherb.  Sie  enthalten  lediglich  Splitter  zum  Thema 

Arbeitsdienst.  Die  Aussparung der  Arbeitsdienstthematik  in  allen  anderen  Darstellungen belegt, 

dass der Arbeitsdienst ein unerforschtes und vernachlässigtes Terrain ist. In der Studie von  Uwe 

Heilige Stuhl und das Dritte Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und 
Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 35 – 48; vgl. Ludwig VOLK, Der deutsche Episkopat, in: Klaus GOTTO, 
Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 49 – 62; vgl. Kevin P. 
SPICER, Hitler´s Priests. Catholic Clergy and National Socialism, Northern/Illinois, 2008; vgl. Herbert IMMENKÖTTER, 
Die katholische Kirche und der Nationalsozialismus: Verurteilung – Vertrauen – Verweigerung, in: Johannes 
HAMPEL, Der Nationalsozialismus, Bd. 1: Machtergreifung und Machtsicherung 1933 – 1935, München 31994, S. 
207 – 247; vgl. Gerhard BESIER in Zusammenarbeit mit Francesca PIOMBO, Der Heilige Stuhl und Hitler-
Deutschland. Die Faszination des Totalitären, München 2004, darin ein Kapitel über die Außenpolitik des Vatikans 
unter Kardinalstaatssekretär Pacelli in den Jahren 1930 bis 1939.

23 Vgl. Joachim KÖHLER, Zwischen Kultur- und Kirchenkampf. Neue Aspekte zur Geschichte der Diözese Rottenburg 
in den Jahren 1930 – 1934, in: Theologische Quartalsschrift 159 (1979), S. 125 – 139. Joachim Köhler geht es 
darum, neue Aspekte zur Geschichte der Diözese Rottenburg für die Jahre 1930 bis 1934 herauszuarbeiten. Köhler 
diskutiert das Verhalten von Bischof Sproll zu katholischen Parteigenossen (d.h. katholischen NSDAP-
Mitgliedern), den Umgang von Sproll mit regimekritischen Pfarrern, die Gleichschaltung der katholischen 
Jugendorganisationen und die Verkündigung (Predigt) an der Basis.

24 Vgl. Wilhelm Josef DOETSCH, Württembergs Katholiken unterm Hakenkreuz, Diss., Stuttgart 1969.
25 Vgl. Dominik BURKARD, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013. Der Aufsatz von Ludwig 

Volk über Sproll aus dem Jahre 1987 befasst sich nur mit den Geschehnissen des Jahres 1938, vgl. Ludwig VOLK, 
Die Hetzjagd auf den Nichtwähler. Die Vertreibung des Bischofs von Rottenburg durch die Nationalsozialisten, in: 
Ludwig VOLK, Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Ausgewählte Aufsätze von Ludwig VOLK 
(Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 46), Mainz 1987, S. 277 – 282.

26 Vgl. Helmut HEIBER, Universität unterm Hakenkreuz, Teil 1: Der Professor im Dritten Reich. Bilder aus der 
akademischen Provinz, München u.a. 1991; vgl. Helmut HEIBER, Universität unterm Hakenkreuz, Teil 2, Bd. 1 und 
Bd. 2: Die Kapitulation der Hohen Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen, München u.a. 1992 und 1994.

27 Eike Wolgast behandelt in seinem Kapitel über die Studierenden an der Universität Heidelberg im Dritten Reich 
den im Juni 1933 eingeführten studentischen Arbeitsdienst, den am 26.6.1935 eingeführten sechsmonatigen RAD 
und den 1936 eingeführten weiblichen Arbeitsdienst, allerdings ohne auf die nähere Situation in Heidelberg oder 
auf die Erfahrungen der Studierenden einzugehen, vgl. Eike WOLGAST, Die Studierenden, in: Wolfgang U. ECKART, 
Volker SELLIN, Eike WOLGAST (Hrsg.), Die Universität Heidelberg im Nationalsozialismus, Heidelberg 2006, S. 57 
– 94, hier: S. 71.
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Dietrich Adam aus dem Jahre 1977 über die Universität Tübingen im Nationalsozialismus, die den 

Weg  der  Universität  Tübingen  zum Dritten  Reich,  deren  Wandlung  zur  Führeruniversität  unter 

nationalsozialistischer  Weltanschauung  und  ihre  Situation  im  Krieg  beschreibt,  wird  der 

studentische  Arbeitsdienst  bzw.  der  RAD  nicht  thematisiert.28 Dominik  Burkard  bietet  in  dem 

umfangreichen  Sammelwerk  über  „die  Universität  Tübingen  im  Nationalsozialismus“, 

herausgegeben von Urban Wiesing, zwar eine detaillierte Darstellung der Professorenschaft an der 

Katholisch-Theologischen  Fakultät.  Allerdings  finden  sich  darin  nur  wenige  Hinweise  auf  die 

studierende  Theologenschaft;  die  Teilnahme  der  katholischen  Theologen  am  studentischen 

Arbeitsdienst  im Jahre  1936 wird  nebenbei  und knapp erwähnt.29 Johannes  Michael  Wischnath 

erwähnt in seinem Aufsatz über die „Tübinger Studenten im Dritten Reich“ im selben Werk knapp 

die  Einführung des  Arbeitsdienstes  und die  Ableistung des  Arbeitsdienstes  durch  den Tübinger 

Studenten  Robert  Uhland  als  Bedingung  für  die  Aufnahme  eines  Studiums  an  der  Universität 

Tübingen.30 Ute  Scherb  geht  kurz  auf  den  verpflichtenden  Arbeitsdienst  für  Studentinnen  als 

Bedingung für die Aufnahme eines Studiums ein.31

Bei der Beschreibung des Forschungsstandes zu den Katholisch-Theologischen Fakultäten und  den 

Philosophisch-Theologischen  Hochschulen  konnte  auf  eine  Vielzahl  von  Publikationen 

zurückgegriffen  werden.  Das  mehrbändige  Standardwerk  von  Dominik  Burkard  und  Wolfgang 

Weiß  „Katholische  Theologie  und  Nationalsozialismus“  widmet  sich  in  allererster  Linie  den 

Institutionen (Katholisch-Theologische Fakultäten und Philosophisch-Theologische Hochschulen) 

und der Professorenschaft.32 Das Thema Arbeitsdienst bzw. RAD wird – wenn überhaupt – von den 

Autoren nur knapp erwähnt.33 Die meisten Aufsätze dieses Werkes gehen überhaupt nicht auf den 
28 Vgl. Uwe Dietrich ADAM, Hochschule und Nationalsozialismus. Die Universität Tübingen im Dritten Reich 

(Contubernium Bd. 23). Mit einem Anhang von Wilfried SETZLER „Die Tübinger Studentenfrequenz im Dritten 
Reich“, Tübingen 1977.

29 Vgl. Dominik BURKARD, Die Entwicklung der Katholisch-Theologischen Fakultät, in: Urban WIESING u.a. (Hrsg.), 
Die Universität Tübingen im Nationalsozialismus, Stuttgart 2010, S. 119 – 175, hier: S. 141. Dominik Burkard 
zitiert hier ein Schreiben des Dekanes Geißelmann an Rektor Hoffmann vom Sommersemester 1936. Laut 
Geißelmann nähmen im SS 1936 über 80 Theologiestudenten am Arbeitsdienst teil, vgl. Schreiben Theologische 
Fakultät [Geißelmann] an Rektor, 8.5.1936. UAT 126a/6.

30 Vgl. Johannes Michael WISCHNATH, „Student sein verpflichtet“ - Tübinger Studenten im Dritten Reich, in: Urban 
WIESING u.a. (Hrsg.), Die Universität Tübingen im Nationalsozialismus, Stuttgart 2010, S. 685 – 730, hier: S. 688 
und 692.

31 Ute SCHERB, „Wir haben heute eine neue Sinngebung“ - Tübinger Studentinnen im Nationalsozialismus, in: Urban 
WIESING u.a. (Hrsg.), Die Universität Tübingen im Nationalsozialismus, Stuttgart 2010, S. 759 – 787, hier: S. 766.

32 Vgl. Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1 (2007) 
und Bd. 1/2 (2011): Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007 und 2011.

33 Claus Arnold verweist auf die Forschungen von Christian Würtz zum Arbeitsdienst der Freiburger Theologen, vgl. 
Claus ARNOLD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Freiburg, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), 
Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 147 – 
166, hier: S. 148f.; Dominik Burkard erwähnt die Teilnahme von 80 Tübinger Theologen am Arbeitsdienst im 
Jahre 1936 in einem einzigen Satz, vgl. Dominik BURKARD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen, in: 
Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: 
Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 217 – 275, hier: S. 249; Thomas Groll erwähnt den Arbeitsdienst 
im Zusammenhang mit dem NSDStB und geht auf die freiwillige Teilnahme der Dillinger Theologiestudenten am 
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Arbeitsdienst der Theologen ein.34 Schwerpunkte der Darstellungen zu den einzelnen Fakultäten 

und Hochschulen sind institutionelle und staatskirchenrechtliche Fragestellungen, Schließung bei 

Kriegsbeginn,  Abbau,  Eliminierung  und  Erhalt  der  Institutionen  und  der  Lehrstühle  sowie 

Aufhebung,  Ausdünnung oder  Vertretung von Lehrstühlen.  Heinrich  Mussinghoff  und Bernhard 

Stasiewski  zeichnen  in  ihren  Darstellungen  die  Eckpunkte  des  Arbeitsdienstes  nach.35 Die 

Dissertation von Ingo Schröder über „die staatlichen Philosophisch-Theologischen Hochschulen in 

Arbeitsdienst im Jahre 1933 sowie auf den Samariterdienst als Ersatz für den Arbeitsdienst ein, vgl. Thomas 
GROLL, Die Philosophisch-Theologische Hochschule Dillingen, in Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.) 
Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 395 – 
417, hier: S. 398f.; Monika Nickel erwähnt in ihrer Darstellung über die Philosophisch-Theologische Hochschule 
Freising RAD und Samariterdienst, vgl. Monika NICKEL, Die Philosophisch-Theologische Hochschule Freising, in: 
Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: 
Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 419 – 443, hier: S. 443; Ludwig Brandl geht in seiner Darstellung 
über die Bischöflich Philosophisch-Theologische Hochschule Eichstätt auf den studentischen Arbeitsdienst von 
1933, auf die Befreiung der Theologen von Arbeitsdienst, auf das RAD-Gesetz von 1935 und auf die Eichstätter 
Verhältnisse ein, vgl. Ludwig BRANDL, Die Bischöflich Philosophisch-Theologische Hochschule Eichstätt, in: 
Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: 
Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 575 – 603, hier: S. 583f. Ludwig Brandl kommt zu dem 
Ergebnis, dass „die Kirche im neuen Staat rasch erfahren müssen [hatte], dass die Nationalsozialisten nach 
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Theologiestudierenden suchten“, ebd., S. 575. Laut Ludwig Brandl ging 
es Bischof von Preysing darum, „von vornherein jegliche nationalsozialistische Indoktrination der 
Priesteramtskandidaten zu unterbinden“. Ludwig Brandl geht auf den Arbeitsdienst der Theologiestudenten ein. 
Versuche, den Arbeitsdienst in Eichstätt einzuführen, scheiterten am Widerstand von Preysings, vgl. Ludwig 
BRANDL, Die Bischöflich Philosophisch-Theologische Hochschule Eichstätt, in: Dominik BURKARD, Wolfgang 
WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 
2007, S. 575 – 603, hier: S. 583;  Damian  Bieger erwähnt knapp die Teilnahme der studierenden Franziskaner in 
Mönchengladbach am RAD, vgl. Damian BIEGER, Das Ordensstudium der Kölnischen Franziskanerprovinz in 
Mönchengladbach, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und 
Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 659 – 687, hier: S. 659;  Dominik 
Burkard geht in der Darstellung über die Staatliche Akademie Braunsberg auf die Eingliederung der 
Theologiestudenten in die SA ein und erwähnt SA-Dienst, Arbeitsdienst und Samariterdienst, vgl. Dominik 
BURKARD, Die Theologische Fakultät der Staatlichen Akademie Braunsberg, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS 
(Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/2: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2011, S. 
24 – 123, hier: S. 55; Kathrin Brüggenthies behandelt die Teilnahme der Paderborner Theologen und der 
Theologen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Paderborn am Arbeitsdienst und am Samariterdienst 
anhand der einschlägigen Quellen für den Zeitraum Mai bis Juni 1934 in knapper Form, ohne die Situation in 
Paderborn näher zu beschreiben, vgl. Kathrin BRÜGGENTHIES, Die Philosophisch-Theologische Akademie 
Paderborn, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 
1/2: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2011, S. 208 – 250, hier: S. 238; in der Darstellung von Werner Löser 
über die Phil.-Theol. Hochschule St. Georgen findet sich der Hinweis auf die Teilnahme eines St. Georgener 
Seminaristen am RAD, vgl. Werner LÖSER, Die Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen, in: Dominik 
BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/2: Institutionen und 
Strukturen, Würzburg 2011, S. 370 – 394, hier: S. 383.

34 Vgl. Erwin GATZ, Die Katholisch-Theologische Fakultät Bonn, S. 133 – 145; vgl. Manfred WEITLAUF, Die 
Katholisch-Theologische Fakultät München, S. 167 – 197; vgl. Thomas FLAMMER, Die Katholisch-Theologische 
Fakultät Münster, S. 199 – 216; vgl. Wolfgang WEISS, Die Katholisch-Theologische Fakultät Würzburg, S. 277 – 
326; vgl. Jochen KRENZ, Die Philosophisch-Theologische Hochschule Bamberg, S. 361 – 394: vgl. Anton 
LANDERSDORFER, Die Philosophisch-Theologische Hochschule Passau, S. 445 – 465; vgl. Karl HAUSBERGER, Die 
Philosophisch-Theologische Hochschule Regensburg, S. 467 – 490; vgl. Maximilian LIEBMANN, Die Katholisch-
Theologischen Fakultäten in Graz und Wien, S. 491 - 510; vgl. Wilhelm REES, Die Katholisch-Theologische 
Fakultät der Universität Innsbruck, S. 511 – 544; vgl. Alfred RINNENTHALER, Die Theologische Fakultät und die ihr 
nachfolgende Diözesananstalt in Salzburg, S. 545 – 573; vgl. Jörg SEILER, Priesterseminare als theologische 
Lehranstalten: Trier und Mainz, S. 605 – 646; vgl. Joachim SCHMIEDL, Die Hochschule der Pallotiner in Limburg, 
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Bayern von 1923 bis 1978“ geht ausführlich auf die Arbeitsdienstthematik ein.36 Die Darstellung 

von Bernhard  Stasiewski über „die Katholisch-Theologischen Fakultäten und die Philosophisch-

Theologischen  Hochschulen“  aus  dem  Jahre  1984  geht  lediglich  am  Rande  auf  die 

Arbeitsdienstthematik ein.37 Manche Darstellungen über Katholisch-Theologische Fakultäten gehen 

nicht auf die Arbeitsdienstthematik ein.38

Des Weiteren soll der Forschungsstand zur Situation der Studierenden und der angehenden Priester 

im Nationalsozialismus dargestellt werden. Das Studium im Nationalsozialismus und die Situation 

S. 647 – 657, alle in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Kirche und Nationalsozialismus, 
Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007; vgl. Rainer BENDEL, Die Katholisch-Theologische Fakultät 
Breslau, S. 9 – 23; vgl. Jörg SEILER, Die Philosophisch-Theologische Hochschule Fulda, S. 151 – 207; vgl. 
Joachim SCHMIEDL, Die philosophische und theologische Ausbildung in den Orden und Kongregationen, S. 359 – 
369, alle in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/2: 
Institutionen und Strukturen, Würzburg 2011. 

35 Vgl. Heinrich MUSSINGHOFF, Theologische Fakultäten im Spannungsfeld von Staat und Kirche (Veröffentlichungen 
der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 27), Mainz 1979. Mussinghoff zeichnet die 
Geschichte der Fakultäten im 18., 19. und 20. Jahrhundert nach, einschließlich Weimarer Republik, 
Nationalsozialismus und BRD. Reichskonkordat und nationalsozialistische Hochschulpolitik werden nur in Kap. 1 
behandelt (ebd., S. 357 – 388). Mussinghoffs Darstellung enthält im Zentrum die Entstehung der 
Hochschulbestimmungen des Reichskonkordates sowie der nationalsozialistischen Hochschulpolitik und ihrer 
Auswirkungen auf die Katholisch-Theologischen Fakultäten und die kirchlichen Hochschulen. Er erwähnt 
punktuell das Promemoria von Pacelli an Buttmann gegen den Zwang zum „Arbeitsdienst“ der katholischen 
Theologen „in Arbeitslagern“ (ebd., S. 374), die Befreiung der Theologen vom studentischen Arbeitsdienst vom 
19.12.1933 (ebd., S. 376) und die Einführung des RAD auch für die Theologen (ebd., S. 382); vgl. Bernhard 
STASIEWSKI, Zur Geschichte der Katholisch-Theologischen Fakultäten und Philosophisch-Theologischen 
Hochschulen in Deutschland 1933 – 1945, in: Franz GRONER (Hrsg.), Die Kirche im Wandel der Zeit. Festgabe 
seiner Eminenz dem hochwürdigsten Herrn Joseph Kardinal Höffner, Erzbischof von Köln, zur Vollendung des 
65. Lebensjahres am 24. Dezember 1971, Köln 1971, S. 169 – 185. Bernhard Stasiewski beschreibt die Situation 
an den katholischen Fakultäten und Hochschulen, die „unter einem besonders starken Druck [standen]“ (ebd., S. 
170), wobei er sich auf die Darstellung der negativen Auswirkungen der nationalsozialistischen Gesetze und 
Maßnahmen auf die Hochschulen sowie knapp auf deren Selbstbehauptung konzentriert. Die Arbeitsdienstpflicht 
von 1933 wird in einem einzigen Satz erwähnt (ebd., S. 176), ebenso die Befreiung der katholischen Theologen 
1933 (ebd., S. 180) und die freiwillige Beteiligung von Theologen am Arbeitsdienst (ebd., S. 181). Stasiewski geht 
auf Bischof von Preysings Eintreten gegen die Arbeitsdienstpflicht der Theologen ein (ebd., S. 181).

36 Vgl. Ingo SCHRÖDER, Die staatlichen Philosophisch-Theologischen Hochschulen in Bayern von 1923 bis 1978, 
Diss., München 2004, hier: Kap. IV 2.2 Arbeits- und Samariterdienst S. 64 – 70. Schröder beschreibt die 
Entwicklung des FAD während der Weimarer Republik in Bayern, die Konkurrenz von NSDStB und DSt, die 
Einführung der nationalsozialistischen Arbeitsdienstpflicht im Juli 1933, die Befreiung der Theologen vom 
studentischen Arbeitsdienst, die Einführung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht über das RAD-Gesetz vom 
26.6.1935 und die unterschiedlichen Positionen der Bischöfe.

37 Vgl. Bernhard STASIEWSKI, Die Katholisch-Theologischen Fakultäten und Philosophisch-Theologischen 
Hochschulen von 1933 bis 1945. Ein Überblick, in: [Matthias BUSCHKÜHL (Hrsg.),] Seminar und Hochschule in 
Eichstätt unter dem Nationalsozialismus. Johannes Ev. Stigler (1884 – 1966) aus Anlass seines 100. Geburtstages 
zum Gedächtnis, Eichstätt 1984, S. 23 – 48. Bernhard Stasiewski stellt in seinem ersten Kapitel die Einengungen 
und Auflösungen der Katholisch-Theologischen Fakultäten und der Philosophisch-Theologischen Hochschulen 
dar. Im zweiten Kapitel legt er deren Verteidigung und Selbstbehauptung dar, „die sich stärker als die Diktatur der 
nationalsozialistischen Machthaber [erwies]“ (ebd., S. 23). Auch bei Stasiewski geht es in erster Linie um den 
Kampf um Professuren und um die Konflikte zwischen Kirche und Staat und Partei um Auflösung und Schließung 
von Lehrstühlen, Fakultäten und Hochschulen. Stasiewski erwähnt die durch die DSt für den Sommer 1933 
eingeführte studentische Arbeitsdienstpflicht, die zunächst auch für die Theologen galt (ebd., S. 30), die 
Zurückweisung der Arbeitsdienstpflicht durch Bischof Konrad von Preysing (ebd., S. 40) und die Besprechung im 
Reichsinnenministerium über die freiwillige Beteiligung der Theologen am Arbeitsdienst (ebd., S. 40).

38 Vgl. Kurt MEIER, Die theologischen Fakultäten im Dritten Reich, Berlin u.a. 1996. Meiers Schwerpunkt sind die 
Evangelisch-Theologischen Fakultäten; vgl. Klaus WITTSTADT, Zwischen Anpassung und Ablehnung. Die 
Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Würzburg in den Jahren 1933 – 1945, in: Peter BAUMGAST 
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der Studierenden wird durch Arbeiten von Otto B.  Roegele, Michael  Grüttner und Konrad Hugo 

Jarausch beleuchtet. Der Beitrag von Otto B. Roegele „Student im Dritten Reich“ bietet zwar sehr 

aufschlussreiche Einblicke in die pro-nationalsozialistische Mentalität der Studentenschaft, streift 

aber  den  Arbeitsdienst  nur  am  Rande.39 Michael  Grüttner  widmet  den  Studenten  im 

nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  bzw.  im Reichsarbeitsdienst  ein  eigenes  Kapitel.40 Grüttner 

bietet u.a. eine detaillierte und anschauliche Darstellung des Lagerlebens im Arbeitsdienst. Konrad 

Hugo  Jarausch gelang mit seiner Darstellung „Deutsche Studenten 1800 – 1970“ eine gute und 

grundlegende Einführung in das Jahr 1933, in die Studentenschaft, den NS-Studentenbund und die 

Situation der Hochschulen.41 Für das Thema Arbeitsdienst hält er einige erhellende Hinweise bereit. 

Im Rahmen seiner Dissertation über  „die Priesterausbildung während des Dritten Reichs in der 

Erzdiözese  Freiburg“  stellt  Christian  Würtz  den  Arbeitsdienst  der  katholischen  Freiburger 

Theologiestudenten relativ ausführlich dar.42 Anhand der Akten deutscher Bischöfe über die Lage 

der Kirche 1933 – 1945 und anhand des Notenwechsels zwischen dem Heiligen Stuhl  und der 

Reichsregierung zeichnet er die Haltung der Bischöfe und des Heiligen Stuhls zum Arbeitsdienst 

nach.  Um den Arbeitsdienst  der  Alumnen in  Freiburg  darzustellen,  wertet  er  die  einschlägigen 

Akten  des  Freiburger  Universitätsarchivs  und  des  Archivs  des  Collegium  Borromäum 

(Priesterseminar)  aus.  Bei  der  Situation  der  Studenten  bzw.  der  Theologen  im  Arbeitsdienst 

orientiert  er  sich  an  der  Darstellung Michael  Grüttners43,  die  er  durch  Interviews  mit  früheren 

Freiburger Theologiestudenten bestätigt sieht.

Cornelius Heinrich Meisiek behandelt in seiner Studie „Evangelisches Theologiestudium im Dritten 

Reich“ die Teilnahme der evangelischen Theologen am Arbeitsdienst am Rande.44

Zahlreiche Publikationen und Darstellungen über den Nationalsozialismus, die NS-Herrschaft und 

Einzelaspekte des Nationalsozialismus – Thing-Spiele, nationalsozialistischer Kult, Rosenberg und 

(Hrsg.), Die Universität Würzburg in den Krisen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Biografisch-systematische 
Studien zu ihrer Geschichte zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Neubeginn 1945 (Quellen und Forschungen 
zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg, Bd. 58), Würzburg 2002, S. 36 – 71. Klaus Wittstadt 
erwähnt den Arbeitsdienst nicht. Er geht in erster Linie auf die Grundzüge nationalsozialistischer 
Universitätspolitik, auf die katholischen Theologen und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus, auf die 
Schließung der Würzburger Fakultät und die Situation der Hochschullehrer der Katholisch-Theologischen 
Fakultät 1933 – 1945 ein.

39 Vgl. Otto B. ROEGELE, Student im Dritten Reich, in: [Helmut Kuhn,] Die deutsche Universität im Dritten Reich. 
Eine Vortragsreihe der Universität München, München 1966, S. 135 – 174, hier: S. 152.

40 Vgl.  Michael GRÜTTNER, Studenten im Dritten Reich, Paderborn 1995, hier: Kapitel V3: Der Arbeitsdienst: Eine 
Ausleseinstanz?, S. 227 – 237.

41 Vgl. Konrad Hugo JARAUSCH, Deutsche Studenten 1800 – 1970 (edition suhrkamp Bd. 1258, Neue Folge Bd. 258), 
Frankfurt am Main 1984, hier: Kapitel 4: Das bittere Ende im Nationalsozialismus 1933 – 1945.

42 Vgl. Christian WÜRTZ, Die Priesterausbildung während des Dritten Reichs in der Erzdiözese Freiburg 
(Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, Bd. 57), Diss., Freiburg und München 2013.

43 Vgl.  Michael GRÜTTNER, Studenten im Dritten Reich, Paderborn 1995.
44 Vgl. Cornelius Heinrich MEISIEK, Evangelisches Theologiestudium im Dritten Reich (Europäische 

Hochschulschriften, Bd. 481), Diss., Frankfurt/Main 1993.
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„der Mythus des 20. Jahrhunderts“, Führerstaat, Reichsparteitage – wurden herangezogen, um die 

Darstellung an Ort und Stelle zu ergänzen, um die Forschungsergebnisse kritisch abzugleichen und 

um die Erträge für die Forschung zu formulieren.45

Um  den  Forschungsstand  zum  Thema  Arbeitsdienst  zu  beschreiben,  werden  wissenschaftliche 

Publikationen  vor  und  nach  1945  herangezogen,  ebenso  Publikationen  zu  thematischen 

Schwerpunkten des Arbeitsdienstes/RAD. Bereits in der Zeit des Nationalsozialismus widmete sich 

eine ganze Reihe wissenschaftlicher Darstellungen dem Arbeitsdienst.46 Diese Dissertationen, die 

45 Reinhard BOLLMUS, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen 
Herrschaftssystem, Diss., München 2006; vgl. Norbert FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 
1933 bis 1945 (Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 42013; 
Hans-Jochen GAMM, Der braune Kult. Das Dritte Reich und seine Ersatzreligion. Ein Beitrag zur politischen 
Bildung, Hamburg 1962; Wolfgang Horn liefert in seiner Dissertation zwar die Entwicklung und Geschichte der 
NSDAP und der „Hitlerbewegung“ von 1919 bis 1933, enthält aber keine Bezüge zum RAD, vgl. Wolfgang HORN, 
Führerideologie und Parteiorganisation in der NSDAP (1919 – 1933) (Geschichtliche Studien zu Politik und 
Gesellschaft, Bd. 3), Diss., Düsseldorf 1972; Michael H. Kater bietet zwar eine detaillierte Darstellung der 
Mitgliederentwicklung und der Sozialstruktur der NSDAP, kommt jedoch nicht auf den Arbeitsdienst zu sprechen, 
vgl. Michael H. KATER, Sozialer Wandel in der NSDAP im Zuge der nationalsozialistischen Machtergreifung, in: 
Wolfgang SCHIEDER (Hrsg.), Faschismus als soziale Bewegung. Deutschland und Italien im Vergleich (Kleine 
Vandenhoek-Reihe Bd. 1492), Göttingen 21983, S. 25 – 67; vgl. Kiran Klaus PATEL, „Die Schule der Nation“. Der 
Arbeitsdienst des „Dritten Reiches“ als Instrument nationalsozialistischer Identitätspolitik, in: Werner RAMMERT 
u.a. (Hrsg.), Kollektive Identitäten und kulturelle Innovation. Ethnologische, soziologische und historische 
Studien, Leipzig 2001, S. 301 – 316; Jürgen Schiedeck und Martin Stahlmann beschreiben das Lager und die 
Lagerpädagogik im Nationalsozialismus, vgl. Jürgen SCHIEDECK, Martin STAHLMANN, Die Inszenierung „totalen 
Erlebens“: Lagererziehung im Nationalsozialismus, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische 
Formierung und soziale Erziehung im Nationalsozialismus (suhrkamp taschenbuch wissenschaft stw, Bd. 927), 
Frankfurt/Main 1991, S. 167 – 202. Eine ausführliche Darstellung der zeitgenössischen Versuche, eine Theorie des 
Lagers zu entwickeln, findet sich bei SCHIEDECK/STAHLMANN, ebd., S. 186 – 192. Zur politischen, 
herrschaftsstabilisierenden Funktion des nationalsozialistischen Lagerwesens siehe SCHIEDECK/STAHLMANN, ebd., S. 
192 – 195; vgl. Rainer STOMMER, „Da oben versinkt einem der Alltag …“. Thingstätten im Dritten Reich als 
Demonstration der Volksgemeinschaftsideologie, in: Detlev PEUKERT, Jürgen REULECKE (Hrsg.), Die Reihen fast 
geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wuppertal 1981, S. 149 – 173; vgl. 
Raimund BAUMGÄRTNER, Weltanschauungskampf im Dritten Reich. Die Auseinandersetzung der Kirchen mit Alfred 
Rosenberg (Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 22), Diss., Mainz 
1977. Baumgärtner befasst sich mit Alfred Rosenberg als „Ideologe[n] des Nationalsozialismus“ und beschreibt 
die Auseinandersetzung des Katholizismus und des Protestantismus mit Rosenbergs Werk „Der Mythus des 20. 
Jahrhunderts“; vgl. Johannes GÜSGEN, Die Bedeutung der Katholischen Militärseelsorge in Deutschland von 1933 - 
1945, in: Rolf-Dieter MÜLLER, Hans Erich VOLKMANN (Hrsg.), Die Wehrmacht. Mythos und Realität, hrsg. im 
Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, München 1999, S. 503 – 524; Siegfried ZELNHEFER, Die 
Reichsparteitage der NSDAP in Nürnberg (Schriftenreihe des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände, 
Bd. 2), hrsg. von den Museen der Stadt Nürnberg, Diss., Nürnberg 2002. Zelnhefer beschreibt den Tag des RAD 
1936, ebd., S. 100 – 103.

46 Vgl. u.a. Gert KRAFTMEIER, Die wirtschaftliche Bedeutung einer Deutschen Arbeitsdienstpflicht, Diss., Greifswald 
1934; Paul HUMANN, Die wirtschaftliche Seite des Arbeitsdienstes, Diss., Hamburg 1934; Friedrich SCHEINS, Die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Arbeitsdienstpflicht, Diss., Köln 1935; August EICH, Die volkswirtschaftliche 
Aufgabe des Reichsarbeitsdienstes, Diss., Erlangen 1936; H. ABEL, Die Gestalt der männlichen arbeitslosen 
Jugend. Eine jugendkundliche Untersuchung über Grundlagen und Grenzen sozialpädagogischer Betreuung der 
arbeitslosen Jugend, Diss., Köln 1935; vgl. H. C. G. BRAUER, Der Arbeitsdienst in seiner historischen Entwicklung 
und gegenwärtigen rechtlichen Gestalt, Diss., Hamburg 1935; vgl. R. COLNOT, Die Rechtsstellung des 
Stammpersonals des Reichsarbeitsdienstes (Arbeitsdienst für die männliche Jugend), Diss., Gießen 1938; vgl. L. 
H. ERNST, Der Reichsarbeitsdienst in seiner Ausrichtung auf die Wehrmacht, Diss., Schriesheim 1941; vgl. K. J. 
FISCHER, Organisierte Arbeit als Staatsdienst, Diss., Heidelberg 1936; vgl. H. FREISING, Entstehung und Aufbau des 
Arbeitsdienstes im Deutschen Reich, Diss., Düsseldorf 1937; J. GULKOWSKI-TEICHMANN, Der Arbeitsdienst in 
Deutschland in seiner geschichtlichen Entwicklung und die Grundzüge der Arbeitsdienstpflicht, Diss., 
Charlottenburg 1936; vgl. P. HUSSMANN, Der Deutsche Arbeitsdienst. Eine staatsrechtliche Untersuchung über Idee 
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mehr  oder  minder  stark  vom  Geist  der  NS-Zeit  geprägt  sind47,  gehen  volkswirtschaftlichen, 

sozialwissenschaftlichen,  rechtlichen,  staatsrechtlichen,  militärischen  und  politischen 

Fragestellungen nach. 

Seit 1945 befassen sich Darstellungen mit verschiedenen Aspekten des Arbeitsdienstes bzw. des 

RAD.  Die  Dissertation  von  Henning  Köhler  aus  dem  Jahre  1967  bietet  eine  umfangreiche 

Darstellung  des  Arbeitsdienstes  in  den  letzten  Jahren  der  Weimarer  Republik  und  des 

nationalsozialistischen Arbeitsdienstes bis  1935.48 Wolfgang  Benz verschafft  mit  seinem Aufsatz 

„Vom freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht“ aus dem Jahre 1968 detaillierte Einblicke 

in die Entstehung und Entwicklung der Arbeitsdienstidee in der Weimarer Republik, des FAD von 

1931  und  1932,  in  die  Entstehung  der  nationalsozialistischen  Lager  1932,  in  die  Differenzen 

zwischen Hierl und anderen Machthabern und in die Gleichschaltung der Arbeitsdienstlager unter 

der  NSDAP  im  Jahre  1933.49 Eine  Reihe  weiterer  Publikationen  untersucht  Geschichte  und 

Entwicklung des FAD, des nationalsozialistischen Arbeitsdienstes und des RAD50, ohne jedoch die 

Studierenden oder die katholischen Theologiestudenten zu berücksichtigen.

Eine ganze Reihe von Publikationen befasst sich mit erzieherischen und pädagogischen Aspekten 

des Arbeitsdienstes.51 Wolfgang Keim geht in seiner zweibändigen Darstellung „Erziehung unter der 
und Gestalt des Deutschen Arbeitsdienstes und seine Stellung in der Gesamtstruktur, Diss., Berlin 1935; vgl. A. 
KALLSPERGER, Nationalsozialistische Erziehung im Reichsarbeitsdienst für die weibliche Jugend, Diss., Leipzig 
1939; vgl. J.-S. TSAY, Der Reichsarbeitsdienst. Geschichte, Aufgabe, Organisation und Verwaltung des deutschen 
Arbeitsdienstes einschließlich des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend, Diss., Würzburg 1940.

47 Die nationalsozialistische Prägung reicht von Widmungen für NS-Größen wie Generalarbeitsführer Dr. Will 
Decker über die Wahl des Forschungsgegenstandes und über wissenschaftliche Darstellungen zugunsten von NS-
Cliquen bis hin zu explizit ideologisch ausgerichteter Forschung, die sich in den Geist des nationalsozialistischen 
Gedankengutes stellte.

48 Vgl. Henning KÖHLER, Arbeitsdienst in Deutschland. Pläne und Verwirklichungsformen bis zur Einführung der 
Arbeitsdienstpflicht im Jahre 1935 (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 10), Diss., Berlin 1967.

49 Vgl. Wolfgang BENZ, Vom Freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht, in: Vierteljahreshefte für 
Zeitgeschichte 16 (1968), S. 317 – 346.

50 Andreas Gestrich thematisiert in seiner Darstellung die „Formen des Freiwilligen Arbeitsdienstes“ (Kap. 3) und 
den Reichsarbeitsdienst (Kap. 5), vgl. Andreas GESTRICH, Geschichte der Jugendgemeinschaftsdienste. Eine 
Bewegung zwischen „Arbeitswehr“ und „werktätigem Pazifismus“, in: Bernd GUGGENBERGER (Hrsg.), Jugend 
erneuert Gemeinschaft. Freiwilligendienste in Deutschland und Europa. Eine Synopse, Baden-Baden 2000, S. 84 
– 104; eine ausführliche Darstellung des nationalsozialistischen Arbeitsdienstes findet sich bei Manfred SEIFERT, 
Kulturarbeit im Reichsarbeitsdienst. Theorie und Praxis nationalsozialistischer Kulturpflege im Kontext 
historisch-politischer, organisatorischer und ideologischer Einflüsse (Internationale Hochschulschriften, Bd. 196), 
Diss., Münster und New York 1996, hier: S. 59 – 109, Kap. „Die Entwicklung des Arbeitsdienstes“; T. Vogelsang 
bietet eine knappe Einführung in die Entwicklung des Arbeitsdienstes von der Weimarer Republik bis in die Zeit 
des Nationalsozialismus und eine detaillierte Darstellung des Strukturwandels im Arbeitsdienst nach der 
Usurpation durch die NSDAP, vgl. T. VOGELSANG, Zur Entwicklung des Arbeitsdienstes, in: Gutachten des Instituts 
für Zeitgeschichte, Bd. 2, [hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte,] (Veröffentlichungen des Instituts für 
Zeitgeschichte Bd. 5), Stuttgart 1966, S. 142 – 145; vgl. Reinhold SCHWENK, Geistige und materielle Grundlagen 
der Entstehung des Führerkorps im Arbeitsdienst und seine Gleichschaltung und Neuformung nach 1933, Diss., 
Düsseldorf 1967.

51 Vgl. Karl BÜHLER, Arbeitsdienst als Erziehungsaufgabe in frühen Theorien der Zwanziger Jahre, in: Jahrbuch des 
Archivs der deutschen Jugendbewegung 7 (1975), S. 41 – 65, vgl.  Karl BÜHLER, Die pädagogische Problematik 
des Freiwilligen Arbeitsdienstes, Diss., Aachen 1978; vgl. Peter DUDEK, Erziehung durch Arbeit. 
Arbeitslagerbewegung und freiwilliger Arbeitsdienst 1920 – 1935, Opladen 1988; zur Frage des Arbeitsdienstes 
als Thema erziehungswissenschaftlicher Forschung siehe den zusammenfassenden Überblick bei Peter Dudek, 
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Nazi-Diktatur“  auf  die  Formationserziehung  im  RAD  ein.52 Helmuth  Croon  untersuchte  die 

Beziehung von Jugendbewegung und FAD.53 Seit den 1980er-Jahren entstanden Darstellungen zum 

Arbeitsdienst  der  weiblichen  Jugend.54 Diese  Darstellungen  gehen  nicht  auf  die  Situation  der 

Studierenden oder gar der katholischen Theologiestudenten ein.

Eine Reihe neuerer Studien setzt sich mit Teilaspekten des RAD auseinander.55 Diese Studien sind 

jedoch für das vorliegende Thema und für diesen Forschungsstand nicht ergiebig. Ausschließlich 

die Studie von Michael Hansen über das Führerkorps des RAD berücksichtigt die Studierenden und 

vgl. Peter DUDEK, Nationalsozialistische Jugendpolitik und Arbeitserziehung. Das Arbeitslager als Instrument 
sozialer Disziplinierung, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische Formierung und soziale Erziehung 
im Nationalsozialismus (stw, Bd. 927), Frankfurt/Main 1991, S. 141 – 166, hier: S. 155 – 161; Johannes Ehrhardt 
macht die Kategorien Rasse, Gemeinschaft, Führerprinzip und totale Menschenformung als Elemente des 
Nationalsozialismus aus, vgl. Johannes EHRHARDT, Erziehungsdenken und Erziehungspraxis im 
Nationalsozialismus, Diss., Berlin 1968; vgl. M. HANSEN, Arbeit als Erziehungsmittel – Die Instrumentalisierung 
der Arbeit in der Lagererziehung des Reichsarbeitsdienstes, in: A. KREUTZER, A. BOHMEYER (Hrsg.), „Arbeit ist das 
halbe Leben“. Zum Verhältnis von Arbeit und Lebenswelt. Beiträge eines interdisziplinären Workshops 
(Frankfurter Arbeitspapiere zur gesellschaftsethischen und sozialwissenschaftlichen Forschung, Bd. 27), 
Frankfurt/Main 2000, S. 51 – 75; vgl.  Susanne WATZKE-OTTE, „Ich war ein einsatzbereites Glied der Gemeinschaft 
…“. Vorgehensweise und Wirkmechanismen nationalsozialistischer Erziehung am Beispiel des weiblichen 
Arbeitsdienstes (Studien zur Bildungsreform, Bd. 33), Diss., Frankfurt/Main 1999.

52 Vgl. Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 1: Antidemokratische Potentiale, Machtantritt 
und Machtdurchsetzung (1995), Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg und Holocaust (1997), Darmstadt 1995 – 1997. 
Keim untersucht in Bd. 1 die Nazifizierung in Schulwesen, Hitler-Jugend, Erwachsenenbildung und 
Sozialpädagogik, in Bd. 2 die Erziehung zu Rassismus und Kriegsvorbereitung in der Vorkriegszeit und im Krieg. 
In Bd. 2 beschreibt Keim die Grundzüge nationalsozialistischer Formationserziehung (S. 56ff.) sowie „Landjahr 
und Reichsarbeitsdienst als Beispiele nachschulischer Formationserziehung“ (S. 69 – 75).

53 Vgl. Helmuth CROON, Jugendbewegung und Arbeitsdienst, in: Jahrbuch des Archivs der deutschen 
Jugendbewegung, hrsg. vom Archiv der deutschen Jugendbewegung, 5 (1973), S. 66 – 84.

54 Martin Kipp und Gisela Miller-Kipp setzen sich in einem ausführlichen Kapitel über den Reichsarbeitsdienst für 
die weibliche Jugend (RADwJ) mit der nationalsozialistischen Erziehungsideologie auseinander, vgl. Martin KIPP, 
Gisela MILLER-KIPP, Erkundungen im Halbdunkel. Einundzwanzig Studien zur Berufserziehung und Pädagogik im 
Nationalsozialismus, Frankfurt/Main 21995; vgl. G. MILLER, Erziehung durch den Reichsarbeitsdienst für die 
weibliche Jugend (RADwJ). Ein Beitrag zur Aufklärung nationalsozialistischer Erziehungsideologie, in: M. 
HEINEMANN (Hrsg.), Erziehung und Schulung im Dritten Reich, Teil 2: Hochschule, Erwachsenenbildung 
(Veröffentlichung der Historischen Kommission für Erziehungswissenschaft, Bd. 4.2), Stuttgart 1980, S. 170 – 
193; vgl. Dagmar G. MORGAN, Weiblicher Arbeitsdienst in Deutschland, Diss., Darmstadt 1978; vgl. Susanne 
WATZKE-OTTE, „Ich war ein einsatzbereites Glied der Gemeinschaft …“. Vorgehensweise und Wirkmechanismen 
nationalsozialistischer Erziehung am Beispiel des weiblichen Arbeitsdienstes (Studien zur Bildungsreform, Bd. 
33), Diss., Frankfurt/Main 1999. Susanne Watzke-Otte schreibt unter soziologischen und sozialpädagogischen 
Fragestellungen eine Erlebnisgeschichte des weiblichen Arbeitsdienstes, wobei sie im Rahmen ihrer Untersuchung 
des ADwJ (Arbeitsdienst der weiblichen Jugend) die Innen- und Außenansicht beleuchtet und gezielt Interviews 
von Teilnehmerinnen als Quelle verwendet und auswertet.

55 Vgl. Kiran Klaus PATEL, „Soldaten der Arbeit“. Arbeitsdienste im „Dritten Reich“ und im New Deal in 
vergleichender Perspektive, 1933 – 1942/45, Berlin 2001; vgl. Manfred SEIFERT, Kulturarbeit im 
Reichsarbeitsdienst. Theorie und Praxis nationalsozialistischer Kulturpflege im Kontext historisch-politischer, 
organisatorischer und ideologischer Einflüsse (Internationale Hochschulschriften, Bd. 196), Diss., Münster und 
New York 1996; vgl. Birgit SIEKMANN, Ein Ausschnitt evangelischer Jugendarbeit: Evangelischer Freiwilliger 
Arbeitsdienst (evFAD), in: Hermann DE BUHR u.a. (Hrsg.), Kirche im Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft 
(Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, Bd. 111). Festschrift für Günther van Norden, Köln 
1993, S. 127 – 142; vgl. Manfred GÖBEL, Katholische Jugendverbände und Freiwilliger Arbeitsdienst 1931 – 1933 
(Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 103), Paderborn 2005. 
Manfred Göbel stellt die Motive der katholischen Jugendverbände im FAD dar sowie die Durchführung des FAD 
unter Leitung des Katholischen Reichswerks für den Freiwilligen Arbeitsdienst und die Auflösung des FAD im 
Jahre 1933; vgl. Christian ILLIAN, Der evangelische Arbeitsdienst: Krisenprojekt zwischen Weimarer Demokratie 
und NS-Diktatur. Ein Beitrag zur Geschichte des sozialen Protestantismus, Gütersloh 2005. Christian Illian 
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die katholischen Theologen in ihrer Situation im Arbeitsdienst.56

Hinzu kommt eine ganze Reihe von Publikationen, die sich nach 1945 in autobiografischer Form 

mit dem RAD auseinandersetzen57, aber in die vorliegende Arbeit nicht Eingang fanden.

In den 1980er-Jahren rückte die Alltagsgeschichte des Dritten Reiches in den Blick der Forschung.58 

Unter dem Blickwinkel der Alltagsgeschichte werden monolithische Sichtweisen verhindert  und 

aufgebrochen zugunsten einer differenzierten Betrachtungsweise.

Nicht nur in der Literatur zur geschichtswissenschaftlichen Methodik59, sondern auch und gerade in 

der Literatur zur empirischen und qualitativen Sozialforschung werden die Themen Oral History, 

leitfadengestützte  Interviews und deren  Auswertung ausführlich  dargestellt  und diskutiert.60 Der 

zeichnet die Geschichte des Evangelischen freiwilligen Arbeitsdienstes von seinem Beginn in der Weimarer 
Republik bis zur Usurpation und Auflösung im Nationalsozialismus im Jahre 1933 nach.

56 Vgl. Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, 
Diss., Trier 2004.

57 Reinhard Hellmuth liefert eine kritische autobiografische Auseinandersetzung mit den Erlebnissen beim RAD 
1943, vgl. Reinhard HELLMUTH, Reichsarbeitsdienst - „Die Schule der Nation“? Beim Reichsarbeitsdienst in 
Dottenheim, Neustadt/Aisch 1987; eine Publikation eigener Art ist der Beitrag von Konstantin Hierl neun Jahre 
nach Kriegsende, der einerseits zahlreiche Quellen zur Entwicklung des Arbeitsdienstes enthält, andererseits den 
Charakter von Rechtfertigungsliteratur trägt, vgl. Konstantin HIERL, Im Dienst für Deutschland 1918 – 1945, 
Heidelberg 1954; vgl. Helmut KLÄBE, Arbeitsdienst – Gemeinschaftsdienst. Ein Problem von Generationen, Bonn-
Bad Godesberg 1973. Dr. Helmut Kläbe war ehemaliger Oberstarbeitsführer. Seine Darstellung besitzt den 
Charakter der Rechtfertigungsliteratur. Kläbe spricht für die Zeit von 1939 bis 1945 von „Landesverteidigung“; 
vgl. Hans SCHEUERL, Eindrücke und Erfahrungen aus bewegter Zeit, in: Wolfgang KLAFKI (Hrsg.), Verführung – 
Distanzierung – Ernüchterung. Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus. Autobiographisches aus 
erziehungswissenschaftlicher Sicht, Weinheim und Basel 1988, S. 56 – 80.

58 Vgl. Martin BROSZAT, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte in der NS-Zeit. Neue Perspektive oder 
Trivialisierung? (Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 11 – 20; vgl. Hartmut MEHRINGER, 
[Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte in der NS-Zeit. Neue Perspektive oder Trivialisierung? 
(Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 24 – 28; vgl. Heinrich August WINKLER, [Referat 
Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte in der NS-Zeit. Neue Perspektive oder Trivialisierung? (Kolloquien des 
Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 29 – 32; L. HELBIG, „Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes 
Leben!“. Eine kleinbürgerliche Kindheit und Jugend im Dritten Reich, Weinheim 21983; Ulrich Herbert weist 
darauf hin, dass in den 1980er-Jahren die Alltagsgeschichte der Bevölkerung im Nationalsozialismus in den Blick 
von Forschung und Pädagogik rückte, während zuvor in den 1960er-Jahren der Geschichtsunterricht auf die 
Person Hitlers fokussiert war und die Bevölkerung in die Rolle des verführten Volkes gedrängt war. Große 
systematische Entwürfe werden durch die Alltagsgeschichte ergänzt um empirische Untersuchungen kleiner 
sozialer Einheiten, vgl. Ulrich HERBERT, Vor der eigenen Tür. Bemerkungen zur Erforschung der Alltagsgeschichte 
des Nationalsozialismus, in: Dieter GALINSKI, Ulrich HERBERT, Ulla LACHAUER (Hrsg.), Nazis und Nachbarn. Schüler 
erforschen den Alltag im Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg 1982, S. 9 – 33; vgl. Hellmut LESSING, 
Manfred LIEBEL, Jungen vor dem Faschismus. Proletarische Jugendcliquen und Arbeitsdienst am Ende der 
Weimarer Republik, in: Johannes BECK u.a. (Hrsg.), Terror und Hoffnung in Deutschland 1933 – 1945. Leben im 
Faschismus, Reinbek bei Hamburg 1980, S. 391 – 421. Lessing und Liebel widmen sich dem FAD im 
Spannungsfeld von Nationalsozialismus und Arbeiterbewegung; vgl. Detlev PEUKERT, Jürgen REULECKE (Hrsg.), 
Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wuppertal 1981.

59 Vgl. Martin LENGWILER, Praxisbuch Geschichte. Einführung in die historischen Methoden, Zürich 2011, S. 102 – 
129 (Kapitel Oral History als Zugang zu mündlichen Quellen); vgl. Michael FRÖHLICH, Zeitgeschichte, Konstanz 
2009, S. 30ff.; vgl. Gabriele METZLER, Einführung in das Studium der Zeitgeschichte, Paderborn 2004, S. 55; vgl. 
Stefan Jordan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, Paderborn 2009, S. 160 – 163.

60 Vgl. Ralf BOHNSACK, Winfried MAROTZKI, Michael MEUSER (Hrsg.), Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung, 
Opladen und Farmington Hills 32011, darin: Alexander VON PLATO, Oral History, S. 130 – 132, darin: Hubert 
KNOBLAUCH, Transskription, S. 159 – 160, darin: Gerhard RIEMANN, Narratives Interview, S. 120 – 122; vgl. Erwin 
ROTH, Heinz HOLLING (Hrsg.), Sozialwissenschaftliche Methoden, München und Wien 51999, darin Kap. Interview 
als Messinstrument, S. 152 – 157, Kap. Aufgaben des Interviews S. 157 – 165, Kap. Interview als soziale 
Situation, S. 165 – 170; Karl-Dieter OPP, Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer 
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Forschungsstand zum Geschichtsbewusstsein und der Auswertung nach Hans-Jürgen Pandel werden 

in Kap. 11 dargestellt.

Der Forschungsstand lässt sich wie folgt zusammenfassen: Untersucht man die Literatur zu den 

Themen Kirche und Nationalsozialismus, Universitäten, Katholisch-Theologische Fakultäten und 

Philosophisch-Theologische  Hochschulen  sowie  Studenten  und  Konviktoren  im 

Nationalsozialismus, so ergibt sich folgendes Bild: In vielen Darstellungen finden sich Splitter oder 

pure Erwähnungen von Arbeitsdienst und RAD. In einigen Darstellungen kommen – mehr oder 

weniger  ausführlich  –  Eckdaten  des  nationalsozialistischen  Arbeitsdienstes  oder  des  RAD  zur 

Sprache.  Nur  wenige  Darstellungen  gehen  einigermaßen  ausführlich  auf  den  Arbeitsdienst  der 

Studierenden  (Michael  Grüttner,  Eike  Wolgast)  oder  auf  den  Arbeitsdienst  der  Theologen  und 

Konviktoren  (Ingo  Schröder,  Christian  Würtz)  ein.  Unter  den  Veröffentlichungen  zur 

Arbeitsdienstthematik  finden  sich  Publikationen,  die  auf  die  Situation  der  Studierenden  in  den 

Arbeitsdienstlagern  eingehen.  Jedoch  ausschließlich  Michael  Hansen  geht  in  nennenswertem 

Umfang auf die Situation der Studenten und Theologen beim Arbeitsdienst ein. 

Es ergibt sich folgendes Fazit: Eine systematische, ausführliche und tiefgehende Darstellung zum 

Thema katholische  Theologiestudenten  im nationalsozialistischen  Arbeitsdienst/RAD steht  noch 

aus.  Der  Arbeitsdienst  der  Theologen  ist  noch  nicht  hinreichend  und  eingehend  erforscht  und 

dargestellt. Die vorliegende Arbeit will diese Forschungslücke schließen.

Theorienbildung und praktische Anwendung, Wiesbaden 72014 bietet eine spezielle Einführung in Methodologie, 
Theorienbildung und Theorienprüfung; vgl. Jürgen BORTZ, Nicola DÖRING, Forschungsmethoden und Evaluation 
für Human- und Sozialwissenschaftler, Heidelberg 42006, darin Kap. Qualitative Datenerhebungsmethoden, S. 
308ff. und Kap. Qualitative Auswertungsmethoden, S. 328ff.; Michael HÄDER, Empirische Sozialforschung. Eine 
Einführung, Wiesbaden 22010 bietet eine klassische Einführung in die empirische Sozialforschung; vgl. Uwe 
FLICK, Ernst von KARDORFF, Ines STEINKE (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg 
72009, darin Kap. 5.2 Christel HOPF, Qualitative Interviews – ein Überblick, S. 349 – 360, darin Kap. 5.3 Harry 
HERMANNS, Interviewen als Tätigkeit, S. 360 – 368; vgl. Uwe FLICK, Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, 
Reinbek bei Hamburg 52012, darin Kap. 13 Leitfaden-Interviews, S. 194 – 226; Helmut KROMREY, Empirische 
Sozialforschung. Modelle und Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung, Stuttgart 
122009 thematisiert in Kap. 7.3 Befragung, die standardisierte Datenerhebung per Fragebogen und wird für die 
vorliegende Arbeit nicht herangezogen; Manfred LUEGER, Interpretative Sozialforschung: Die Methoden, Wien 
2010 bietet eine Darstellung der Sprachprotokollanalyse incl. Feinstruktur-, System- und Themenanalyse, wird 
jedoch in dieser Arbeit nicht herangezogen; Norbert DITTMAR, Transskription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für 
Studenten, Forscher und Laien, Wiesbaden 32009 wird in dieser Ausführlichkeit in dieser Arbeit nicht umgesetzt; 
Anselm L. STRAUSS, Grundlagen qualitativer Sozialforschung, Paderborn 21998 bietet eine Analyse der 
Hauptelemente der Grounded Theory mit einer sehr knapp gehaltenen Einführung in die Datenerhebung S. 55f.; 
Dominique SCHIRMER, Empirische Methoden der Sozialforschung. Grundlagen und Techniken, Paderborn 2009 
stellt in Kap. 52 einzelne Datenerhebungsverfahren vor; Rainer SCHNELL, Paul HILL, Elke ESSER, Methoden der 
empirischen Sozialforschung, München 92011 behandeln Leitfadengespräche und narrative Interviews in Kap. 
7.1.5 Sonderformen der Befragung, S. 378 – 381; Siegfried LAMNEK, Qualitative Sozialforschung, Weinheim und 
Basel 52010 bietet eine ausführliche Darstellung des qualitativen Interviews S. 301 – 371; Aglaja PRZYBORSKI, 
Monika WOHLRAB-SAHR, Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch, München 32010 bieten in Kap. 3.4 
ausführliche Darstellungen des narrativen Interviews S. 92 – 101 und des offenen Leitfadeninterviews S. 138 – 
145.
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1.4 Quellen und Methoden

Die ungedruckten Quellen, die dieser Arbeit in den Kapitel 2 bis 9 zugrunde liegen, entstammen 

den Beständen des Universitätsarchives Tübingen (vor allem UAT 117 und 117C Akademisches 

Rektoramt,  UAT  184  Katholisch-Theologische  Fakultät),  den  Beständen  des  Archives  des 

Wilhelmsstiftes  (vorrangig:  AWilhelmsstift  D13.2a  Hauptberichte;  Faszikel  Arbeitsdienst 

AWilhelmsstift D13.3da über Arbeitsdienst, Wehrdienst und Sanitätsdienst; die Exhorten, Predigten 

und Vorträge  von Konviktsdirektor  Sedlmeier  1926 – 1945 in  AWilhelmsstift  D13.1a)  und den 

Beständen des  Diözesanarchives Rottenburg (DAR D13.2a Hauptberichte, DAR  Bestand G 1.5 

Nationalsozialismus  145  Arbeitsdienst,  ehem.  IId  145).  Die  gedruckten  bzw.  veröffentlichten 

Quellen  zum Thema  Arbeitsdienst,  die  in  den  Kapiteln  2  bis  9  zur  Darstellung  herangezogen 

werden, finden sich vorrangig in den Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 

1945 (zitiert als Akten deutscher Bischöfe)61 und im Notenwechsel  zwischen dem Heiligen Stuhl 

und  der  Deutschen  Reichsregierung  (zitiert  als  Notenwechsel)62.  Ferner  werden  Berichte  der 

Zeitzeugen  (Gesprächsprotokolle  und  Oral-History-Interviews)  in  den  Kapiteln  10  und  11  zur 

Darstellung verwendet. Der Anhang besteht aus Bildquellen. 

Eine Sichtung der Spruchkammerakten bzw. der Entnazifizierungsakten der Zeitzeugen sollte eine 

Plausibilitätsprüfung  der  vorhandenen  biografischen  Daten,  neue  biografische  Erkenntnisse  und 

eine Gesamtwürdigung der Zeitzeugenberichte auf der Basis ihrer Biografie während des Dritten 

Reiches ermöglichen. Die Ergebnisse dieser Heuristik fielen jedoch einigermaßen ernüchternd aus. 

61 Vgl. Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. I: 1933 – 1934, bearbeitet von 
Bernhard STASIEWSKI (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 5), Mainz 
1968 (zitiert: Akten deutscher Bischöfe I); vgl. Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, 
Bd. II: 1934 – 1935, bearbeitet von Bernhard STASIEWSKI (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, 
Reihe A: Quellen, Bd. 20), Mainz 1976 (zitiert: Akten deutscher Bischöfe II); vgl. Akten deutscher Bischöfe über 
die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. III: 1935 – 1936, bearbeitet von Bernhard STASIEWSKI (=Veröffentlichungen 
der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 25), Mainz 1979 (zitiert: Akten deutscher Bischöfe 
III); vgl. Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. IV: 1936 – 1939, bearbeitet von 
Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 30), Mainz 1981 
(zitiert: Akten deutscher Bischöfe IV); vgl. Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. 
V: 1940 – 1942, bearbeitet von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: 
Quellen, Bd. 34), Mainz 1983 (zitiert: Akten deutscher Bischöfe V); vgl. Akten deutscher Bischöfe über die Lage 
der Kirche 1933 – 1945, Bd. VI: 1943 – 1945, bearbeitet von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission 
für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 38), Mainz 1985 (zitiert: Akten deutscher Bischöfe VI).

62 Vgl. Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung, Bd. I: Von der 
Ratifizierung des Reichskonkordats bis zur Enzyklika „Mit brennender Sorge“ [1933 – 1937], bearbeitet von 
Dieter ALBRECHT (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 1), Mainz 1965 
(zitiert: Notenwechsel I); vgl. Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen 
Reichsregierung, Bd. II: 1937 – 1945, bearbeitet von Dieter ALBRECHT (= Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 10), Mainz 1969 (zitiert: Notenwechsel II); vgl. Der Notenwechsel 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung, Bd. III: Der Notenwechsel und die Demarchen 
des Nuntius Orsenigo 1933 – 1945, bearbeitet von Dieter ALBRECHT (= Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 29), Mainz 1980 (zitiert: Notenwechsel III); vgl. auch Kirchliche Akten 
über die Reichskonkordatsverhandlungen 1933, bearbeitet von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 11).
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Zum einen konnten in den Staatsarchiven Ludwigsburg und Sigmaringen die Akten von lediglich 

vier Zeitzeugen ausfindig gemacht und eingesehen werden. Zum anderen bestehen diese Akten der 

Theologen lediglich aus dem Meldebogen und der Einstellungsverfügung. Da die Zeitzeugen nicht 

in Gruppierungen der NSDAP involviert waren, wurden ihre Verfahren eingestellt, ohne dass sich 

die Theologen hätten rechtfertigen müssen. Erkenntnisse hinsichtlich der Motive gegenüber dem 

Arbeitsdienst oder hinsichtlich der Forschungsfrage lassen sich aus den Akten nicht gewinnen. Im 

Staatsarchiv Ludwigsburg konnte die Spruchkammerakte eines Zeitzeugen eingesehen werden, im 

Staatsarchiv  Sigmaringen  konnten  die  Spruchkammerakten  zweier  Zeitzeugen  und  die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung eines weiteren Zeitzeugen eingesehen werden.63

Die  Darstellung  von  Kapitel  2  über  die  Universität  Tübingen  und  den  Arbeitsdienst  der 

Studierenden erfolgt maßgeblich anhand der Archivbestände des Akademischen Rektoramtes der 

Universität  Tübingen (UAT 117, UAT 117C).  Dabei handelt  es sich großenteils  um Erlasse des 

Reichserziehungsministriums,  des  Reichsinnenministeriums,  des  Preußischen 

Wissenschaftsministeriums und der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft. Aufschlussreich 

für  die  Vorgänge  um den  Übergang  vom FAD des  Tübinger  Bundes  zum nationalsozialistisch 

dominierten  studentischen  Arbeitsdienst  im Jahre  1933  sind  die  Zeitungsberichte  der  Tübinger 

Chronik,  die  sich  ab  1935  „nationalsozialistische  Tageszeitung“  nannte.  Auch  wenn  in  den 

Zeitungsberichten  Sachinformation,  Kommentar  und  Propaganda  oftmals  nicht  sauber  getrennt, 

sondern vermischt sind, lassen sich damit dennoch Entwicklungen und Positionen rekonstruieren. 

Die Organisation und die politische Ausrichtung des Amtes für Arbeitsdienst an der Studentenschaft 

der Universität Tübingen wird anhand des Tübinger Hochschulführers rekonstruiert.

Die  Darstellung  der  Positionen  innerhalb  der  katholischen  Kirche  und  der  Freistellung  der 

katholischen Theologiestudenten vom studentischen Arbeitsdienst in Kapitel 3 erfolgt anhand der 

63 Ein ausführliches Telefonat mit Herrn Obst vom StA Sigmaringen, Sachbearbeiter der Spruchkammerakten, ergab 
folgendes Bild zur Quellenlage: Im Zuge der Spruchkammerverfahren wurde der RAD als „Hilfsorganisation“ 
bzw. „andere Organisation“ im amerikanischen Fragebogen und in den beiden französischen Fragebögen zwar 
abgefragt. In einem französischen Fragebogen wurde unter Punkt „C4 RAD“ jedoch nur „Ja/Nein“ (zur Angabe), 
„Dauer der Mitgliedschaft“, „Ämter“ und „Dauer der Ämter“ abgefragt. Ein zweiter französischer Fragebogen 
erfasste den RAD unter Punkt „51“ als „Hilfsorganisation“. Abgefragt wurden „Mitgliedschaft“ sowie 
„ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit beim RAD“. Motive, Erfahrungs- oder Erlebnisberichte wurden nicht 
abgefragt. Zudem sind die Fragebögen sehr eng bedruckt, sodass für weitergehende Ausführungen kein Platz zur 
Verfügung stand. Wenn ein RAD-Teilnehmer nicht ausdrücklich eine Führungsposition beim RAD innehatte – die 
Zeitzeugen waren jedoch einfache Arbeitsmänner –, dürften die Spruchkammerakten keinen zusätzlichen 
Erkenntnisgewinn ergeben. Auch aus den Verfahrensakten – bei den Theologen wurden keine solchen gefunden – 
dürften sich keine zusätzlichen Erkenntnisse ergeben. Denn sog. Persilscheine von Dritten oder Stellungnahmen 
der Betroffenen selbst, die einen Erkenntnisgewinn versprechen, erfolgten vornehmlich dann, wenn sich die 
Betroffenen aufgrund von Ämtern oder Führungspositionen oder aufgrund einer Mitgliedschaft in NSDAP, SA, 
SS, NSKK oder Reichsluftschutzbund selbst verteidigen mussten. Es ist davon auszugehen, dass die Zeitzeugen 
keine Stellungnahmen schrieben, da sie keine Ämter oder Führungspositionen beim RAD innehatten. Der 
Quellenwert der Spruchkammerakten bestehe vorrangig darin, dass die Tatsache der Teilnahme am RAD und die 
Teilnahmedaten, die aus UAT bereits vorliegen, bestätigt würden.
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Protokolle  der  Plenarkonferenzen  der  deutschen  Bischöfe  (veröffentlicht  in  Akten  deutscher 

Bischöfe 1933 – 1945, Band I), anhand des diplomatischen Notenwechsels zwischen dem Heiligen 

Stuhl  und  der  Deutschen  Reichsregierung  (zumeist  Pacelli  und  von  Bergen)  und  anhand  des 

Faszikels Arbeitsdienst des Archivs des Wilhelmsstiftes (AWilhelmsstift D13.3da). Dieser Faszikel 

enthält  den Schriftverkehr  zwischen dem Vorsitzenden der  Fuldaer  Bischofskonferenz und dem 

Reichsinnenministerium, unter den Hochschulkonvikten, zwischen den deutschen Bischöfen und 

dem Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz und zwischen Konviktsdirektor Stauber und dem 

Bischöflichen Ordinariat  Rottenburg (BOR). Herangezogen wurden zudem das Reichskonkordat 

zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich und die Regierungserklärung Hitlers vom 

23.  März  1933.  Die  Darstellung  der  freiwilligen  Teilnahme  der  katholischen  Tübinger 

Theologiestudenten bzw. Konviktoren  am studentischen Arbeitsdienst  1934 erfolgte  anhand des 

Faszikels Arbeitsdienst (AWilhelmsstift D13.3da) und anhand der Hauptberichte des Direktoriums 

des Wilhelmsstiftes an das BOR (AWilhelmsstift D13.2a – 23). Wo die Bestände des AWilhelmsstift 

lückenhaft waren, wurde die Parallelüberlieferung des Diözesanarchivs Rottenburg herangezogen 

(DAR 13.2a).

Die Darstellung von Werkarbeit, Landdienst und Samariterdienst der Tübinger Theologiestudenten 

in den Jahren 1934 und 1935 in Kapitel 4 erfolgt mit den im Faszikel Samariterdienst überlieferten 

Quellen  (AWilhelmsstift  D13.3da).  Für  Kapitel  5,  das  Arbeitsdienst  und  Wehrdienst  behandelt, 

werden  Quellen  aus  dem  Faszikel  Wehrdienst  des  Archivs  des  Wilhelmsstiftes  verwendet 

(AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst).

Zur  Darstellung  der  verpflichtenden  Teilnahme  der  katholischen  Theologiestudenten  am 

Reichsarbeitsdienst  ab  1935  (Kapitel  6)  wurden  mehrere  Quellengattungen  herangezogen.  Die 

rechtliche  Situation  wird  anhand  des  RAD-Gesetzes  vom  26.  Juni  1935  und  anhand  der 

Durchführungsverordnungen  zum  RAD-Gesetz  dargestellt.  Die  Erlasse  des 

Reichserziehungsministeriums aus dem Jahre 1936 kommen zur Sprache (AWilhelmsstift D13.3da 

Arbeitsdienst).  Die  Reaktionen  der  katholischen  Kirche  und  die  Positionen  innerhalb  des 

Episkopates  werden  mit  den  Protokollen  der  Konferenz  des  bayerischen  Episkopates,  mit  den 

Protokollen der Fuldaer Bischofskonferenz und mit dem Schriftverkehr innerhalb des Episkopates 

dargestellt  (abgedruckt  in  Akten  deutschen  Bischöfe  1933  –  1945;  AWilhelmsstift  D13.3da 

Arbeitsdienst).  Dargestellt  werden auch die  Verhandlungen zwischen Episkopat,  Heiligem Stuhl 

und  Reichsregierung  anhand  der  diplomatischen  Noten  (abgedruckt  in  Notenwechsel)  und  die 

Sichtweise  der  Diözese  Rottenburg  über  Arbeitsdienst  und  Theologiestudenten  (AWilhelmsstift 

D13.3da Arbeitsdienst). Ausführlich darstellt werden das Gutachten von Kardinal Bertram über die 

Teilnahme  der  Theologiestudierenden  am  Arbeitsdienst  (AWilhelmsstift  D13.3da  Arbeitsdienst) 
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sowie  das  Rechtsgutachten  von  Schlund  über  die  Verpflichtung  der  Theologiestudenten  zum 

Arbeitsdienst  aus  dem  Jahre  1936  (AWilhelmsstift  D13.3da).  Die  Teilnahme  der  Tübinger 

Konviktoren  am  Reichsarbeitsdienst  1935  –  1941  wird  anhand  der  Hauptberichte  des 

Wilhelmsstiftes  an  das  BOR  und  der  dazugehörigen  Rezesse  dargestellt  (DAR  D13.2a, 

AWilhelmsstift  D13.2a).  Zur  Sprache  kommen  auch  die  Rundbriefe  der  Hausleitung  an  die 

angehenden Konviktoren im Arbeitsdienst. Eine ganze Reihe dieser Rundbriefe ist im DAR aus den 

Hauptberichten aussortiert worden und nicht überliefert.

Die  Darstellung  der  Arbeitsdienstthematik,  die  sich  in  den  Exhorten,  Predigten,  Vorträgen  und 

Einkehrtagen Konviktsdirektor  Sedlmeiers  niederschlug,  erfolgt  in  Kapitel  7 anhand  Sedlmeiers 

handschriftlicher  und  maschinenschriftlicher  Notizen  und  Manuskripte,  die  im  Archiv  des 

Wilhelmsstiftes  überliefert  sind.64 Für  dieses  Kapitel  wurden  sämtliche  Vorträge,  Exhorten, 

Einkehrtage und Predigten des Konviktsdirektors Sedlmeier ausgewertet, die er zwischen 1934 und 

1945 vor den Konviktoren hielt und in denen er sich mit dem Thema Arbeitsdienst befasste. Es 

stellt  sich  die  Frage,  wie  der  Quellenwert  einzuordnen  ist  und  inwieweit  die  Quellen  die 

authentische Meinung von Konviktsdirektor Sedlmeier wiedergeben. Zum einen waren angehende 

oder immatrikulierte Theologiestudenten die Zielgruppe.  Sedlmeier sprach somit im geschützten 

Rahmen des Wilhelmsstiftes zu seinesgleichen. Dieser Umstand spricht dafür, dass der Quellenwert 

relativ  hoch  einzuschätzen  ist.  Andererseits  befanden  sich  unter  den  angehenden 

Theologiestudenten  ab  1937  auch  ehemalige  HJ-Mitglieder65,  was  zu  einer  gewissen  Vorsicht 

hinsichtlich  etwaiger  NS-kritischer  Äußerungen  geführt  haben  könnte.  Ein  maßgeblicher 

Gesichtspunkt bei der Frage der Quellenbewertung dürfte in dem Umstand liegen, dass Sedlmeier 

die Vorträge vor den Theologiestudenten in seiner Funktion als Priester und Konviktsdirektor hielt. 

Seinen Konviktoren gegenüber dürfte er daher vornehmlich die Positionen der Amtskirche vertreten 

haben.

Kapitel 8 setzt sich mit den Erfahrungen von Theologiestudierenden im Arbeitsdienst und mit den 

Ratschlägen  an  die  Theologiestudierenden  auseinander,  die  in  der  umfangreichen  Schrift 

„Theologen im Arbeitsdienst“, einem Ratgeber für Theologiestudenten, zusammengestellt wurden 

(AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst). Als Sedlmeier die neuen Diözesantheologen des 1. Kurses 

in  Vorbereitungs-,  Schulungskursen  und  Einkehrtagen  auf  den  bevorstehenden  Arbeitsdienst 

vorbereitete, griff er ab Frühjahr 1937 auf diesen Ratgeber zurück.66 Auf nicht weniger als 29 Seiten 

hält der Text für den Leser Erfahrungen ehemaliger Arbeitsmänner, Handlungsanweisungen für die 

64 Vgl. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 
1926 – 1945.

65 Vgl. Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
66 Vgl. Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o. Verf., o. O., o. J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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teilnehmenden Theologiestudenten und Hinweise für die Seelsorger von Arbeitsmännern bereit. Das 

im  Archiv  des  Wilhelmsstiftes  vorgefundene  Exemplar  weist  jedenfalls  derart  starke 

Benutzungsspuren  auf,  dass  davon  auszugehen  ist,  dass  es  durch  viele  Hände  ging.  Die  darin 

aufgeführten  Berichte,  Eindrücke  und  Vorschläge  gehen  auf  Einzelgespräche  und 

Gruppengespräche  mit  Theologiestudenten  zurück,  die  bereits  am  Arbeitsdienst  teilgenommen 

hatten. Die Autoren dieser umfangreichen Quelle werden nicht im Text genannt. Es kann jedoch 

angenommen werden, dass es sich bei den Autoren vermutlich um katholische Priester handelt, die 

in  einer  deutschen  Diözese  für  die  Theologen-  bzw.  Priesterausbildung  verantwortlich  waren. 

Veröffentlicht  und  unter  den  Seminarregenten  und  Konviktsdirektoren  verbreitet  wurde  das 

Dokument  vermutlich  Anfang  1937.  Eine  Datierung  vor  1936  kommt  aufgrund  der  zitierten 

Literaturhinweise jedenfalls nicht infrage. Der Autor bzw. die Autoren haben vermutlich auch die 

Gespräche und die Befragungen der Theologiestudenten persönlich durchgeführt und ausgewertet. 

Die quellenkritische und inhaltliche Darstellung der Arbeitsdiensterfahrungen angehender Tübinger 

Konviktoren  erfolgt  in  Kapitel  9.  Die  Darstellung  beruht  auf  den  Exzerpten  Sedlmeiers  aus 

Feldpostbriefen aus dem Arbeitsdienst im Jahre 1936 (DAR G1.5 Nationalsozialismus, 145).67 Die 

Konviktoren  sandten  diese  Feldpostbriefe  im  Jahre  1936  während  der  ersten  Wochen  ihres 

Einsatzes  aus  dem  Reichsarbeitsdienst  an  den  Direktor,  also  an  die  kirchliche  Obrigkeit.  Der 

Konviktsdirektors erstellte  regelmäßig Beurteilungen über die  Konviktoren und hatte in einigen 

Semestern  über  ihre  Übernahme  in  den  priesterlichen  Dienst  der  Diözese  Rottenburg  mit  zu 

urteilen. Es ist  anzunehmen, dass  Sedlmeier das vorliegende maschinenschriftliche Konvolut im 

Frühjahr 1936 anfertigte. Diesen Exzerpten der Feldpostbriefe liegt eine dreifache Zensur zugrunde 

(Selbstzensur:  an  die  kirchliche  Obrigkeit,  Erwartungshaltungen;  mögliche  Zensur  durch 

Lagerleitung  und  Kameraden;  Zensur  des  Konviktsdirektors  nach  nicht  bekannten 

Gesichtspunkten).  Der  Quellenwert  dieser  Exzerptsammlung  ist  also  nicht  übermäßig  hoch 

einzuschätzen. Den bereits immatrikulierten oder angehenden Tübinger Theologiestudierenden ging 

es weniger darum, ungeschminkt und authentisch vom Lagerleben zu berichten, sondern in erster 

Linie ein positives Bild von sich selbst und von ihrem Aufenthalt im Lager zu zeichnen. Kritische  

Themen werden selten erwähnt und wenn, dann nur knapp und marginal.

Die Darstellung der Arbeitsdiensterlebnisse der Tübinger Konviktoren bzw. Theologiestudenten in 

Kapitel 10.1 beruht auf den Oral-History-Interviews und auf den Protokollen der Gespräche, die mit 

den Zeitzeugen zwischen 2005 und 2011 geführt wurden. Ergänzt werden diese Gesprächstexte um 

schriftliche Erklärungen und Erläuterungen der Zeitzeugen.

67 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H[ochwürdigen] H[errn] Direktor. RAD 
(Theologen). [Konvolut, ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. 
Arbeitsdienst.
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Oral  History  beschäftigt  sich  mit  mündlichen  Quellen.  Auch  bei  den  nicht-schriftlichen 

Quellengattungen  wie  Oral-History-Interviews  erweist  sich  die  Quellenkritik  als  ein  „höchst 

anpassungsfähiges Instrument“68, da auch mündliche Quellen verschriftlicht und dann wie andere 

Textdokumente quellenkritisch analysiert werden können. Bereits in den 1920er-Jahren wurden in 

Deutschland im Kontext zeitgeschichtlicher Forschung beim Reichsarchiv und bei der Historischen 

Reichskommission Interviews mit Zeitzeugen des Ersten Weltkrieges geführt.69 In den USA wurden 

in  den  1930er-Jahren  biografische  Interviews  verwendet,  um im Rahmen  des  Federal  Writers´ 

Project die kulturelle Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft zu erforschen, abzubilden und zu 

dokumentieren.70 Seit  den  1960er-Jahren  hat  sich  die  Oral  History  als  eigenständige 

geschichtswissenschaftliche  Methode  etabliert.71 Marginalisierte  und  diskriminierte 

Gesellschaftsgruppen wie Frauen, Arbeiter und Opfer des Nationalsozialismus erhofften sich über 

Oral History eine identitätsstiftende Wirkung und eine stärkere Beachtung in der Öffentlichkeit. 

Seit  den  1960er-Jahren  nutzten  die  Felder  der  Geschichtswissenschaft  wie  Sozialgeschichte, 

Frauengeschichte,  Alltagsgeschichte  und Geschichte  des  Nationalsozialismus  die  Oral  History.72 

„Als Folge davon“, so  Lengwiler,  „etablierte sich die Oral History in den 1970er- und 1980er-

Jahren zuerst im englischsprachigen, später auch im deutschsprachigen Raum als eigenständige und 

anerkannte  geschichtswissenschaftliche  Methode“.73 In  der  wissenschaftlichen Diskussion  stellte 

sich die Frage nach dem Erkenntniswert der Oral-History-Quellen.74 Kritisch hinterfragt wurde die 

These,  die  mündliche  Überlieferung  eröffne  „einen  besonders  authentischen  Zugang  zur 

historischen Realität“ und verfüge „über eine erhöhte historiografische Beweiskraft“.75 Dieser These 

gegenüber wurde betont, „dass mündliche Quellen ähnlich wie schriftliche Dokumente das Produkt 

eines Wahrnehmungs- und Rekonstruktionsprozesses seien“. Oral History eröffne „keinen speziell 

objektiven Zugang zu den erinnerten Gegenständen“. Oral-History-Quellen seien als  „Teil  eines 

Erinnerungsprozesses“  zu  verstehen  und  zu  interpretieren.  Damit  stellt  sich  ein 

erkenntnistheoretisches Problem: Erinnerung ist „höchst selektiv und wertend“, „kann Gegenstände 

ausblenden“,  verbindet  Sachverhalte  miteinander  oder  kann die  erinnerten  Fragmente  „in einen 

übergeordneten  Zusammenhang  rücken“,  so  die  Kritiker.  Diese  Kritik  führte  zuletzt  zu  einem 

„gewinnbringenden Reflexionsprozess über die Mechanismen individueller Erinnerung und deren 

68 Martin LENGWILER, Praxisbuch Geschichte. Einführung in die historischen Methoden, Zürich 2011, S. 102.
69 Vgl. Michael FRÖHLICH, Zeitgeschichte, Konstanz 2009, S. 30, im Folgenden zitiert: M. FRÖHLICH, Zeitgeschichte.
70 Vgl. im Folgenden Martin LENGWILER, Praxisbuch Geschichte. Einführung in die historischen Methoden, Zürich 

2011, S. 102 – 129 (Kapitel Oral History als Zugang zu mündlichen Quellen), hier: S. 104, im Folgenden zitiert: 
M. LENGWILER, Praxisbuch Geschichte.

71 Vgl. im Folgenden M. LENGWILER, Praxisbuch Geschichte, S. 106 und 108.
72 Vgl. ebd., S. 107.
73 Ebd., S. 108.
74 Vgl. ebd., S. 109.
75 Vgl. im Folgenden ebd., S. 110.
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Bedeutung  für  das  kollektive  Gedächtnis  einer  Gesellschaft“.  Lengwiler  formuliert  den 

„quellenkritischen Vorbehalt“ gegenüber Oral-History-Quellen:76 Sie böten „keinen unvermittelten 

Zugang  zur  Vergangenheit“.  Vielmehr  seien  sie  mit  einem „vielschichtigen  Erinnerungsprozess 

verknüpft“ und „spiegeln in diesem Sinne zunächst die Funktionsweise und die Ergebnisse einer 

individuellen  Erinnerung beziehungsweise  eines  kollektiven Gedächtnisses“  einer  Gruppe,  einer 

Generation oder einer Gesellschaft. Das erinnerte Objekt sei nicht direkt zugänglich, sondern nur 

indirekt  greifbar.  Denn  das  erinnerte  Objekt  werde  in  der  Oral-History-Quelle  „durch  einen 

subjektiven oder kollektiven Rekonstruktionsprozess vermittelt“. Dennoch bieten die Oral-History-

Quellen  „bislang  unbekannte  Erkenntnismöglichkeiten“.  Oral-History-Quellen  besitzen  ein 

eigenständiges erkenntnistheoretisches Potenzial. Über die Analyse von Oral-History-Quellen lässt 

sich „das Verhältnis zwischen individuellen und kollektiven Formen der Erinnerung untersuchen“.77 

Biografische  Erinnerungen  von  Zeitzeugen  können  öffentlichen  Gedächtnisformen  gegenüber 

gestellt  werden. Des Weiteren können die  individuellen Erinnerungsfragmente,  die  in den Oral-

History-Quellen  ihren  Niederschlag  finden,  herangezogen  werden,  „um  damit  die  etablierten 

Traditionen des kollektiven Gedächtnisses zu relativieren und die Vielschichtigkeit der Erinnerung 

zu illustrieren“.78 Laut  Lengwiler stehen die individuellen Zeugnisse „oft im Widerspruch zu den 

standardisierten Narrativen der staatlichen Überlieferung oder verweisen zumindest auf eine bislang 

wenig beachtete innere Vielfalt des kollektiven Gedächtnisses“. Lengwiler sieht Oral History als ein 

Instrument,  das  geeignet  ist,  im Rahmen  der  Geschichtswissenschaft  „die  Vielfalt  individueller 

Erscheinungsformen in der  Gedächtnis-  und Gesellschaftsgeschichte zu rehabilitieren“.  Gabriele 

Metzler und Stefan Jordan beschreiben Oral History als festen Bestandteil in der zeitgeschichtlichen 

Forschung.79 Michael Fröhlich macht auf einen hermeneutischen Gesichtspunkt aufmerksam, indem 

er den unauflöslichen Widerspruch zwischen Zeitzeuge und Zeithistoriker analysiert.80

Aus quellenkritischer Sicht darf nicht unerwähnt bleiben, dass es sich bei Oral-History-Interviews 

nicht  um Überreste,  sondern um Traditionen handelt.  Die  vorliegenden Oral-History-Interviews 

sind keine Primärquellen, sondern Sekundärquellen. Bei den geschilderten Erinnerungen handelt es 

sich um aktuell (2004 bis 2011) rekonstruierte biografische Erinnerungen, die nicht nur durch das 

Erleben von 1933 bis 1945, sondern auch durch das Kriegsende, den Untergang des Dritten Reiches 

und eine Neuausrichtung in der Bundesrepublik geprägt sind. Biografische und politische Elemente 

können immer neu kombiniert, geordnet und bewertet sein. Im Verlauf des Interviews erfolgt eine 

76 Vgl. im Folgenden ebd., S. 111.
77 Vgl. im Folgenden ebd., S. 114.
78 Vgl. im Folgenden ebd., S. 115.
79 Vgl. Gabriele METZLER, Einführung in das Studium der Zeitgeschichte, Paderborn 2004, S. 55; vgl. Stefan Jordan, 

Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, Paderborn 2009, S. 160 – 163.
80 Vgl. M. FRÖHLICH, Zeitgeschichte, S. 86 – 89 (Kap. 3.2 Zeitzeuge und Zeithistoriker).
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Realitäts(re)konstruktion.81 Das  hermeneutisch-methodische  Dilemma  besteht  darin,  dass  die 

Interviews keinen direkten Zugriff auf die berichteten Ereignisse ermöglichen, sondern lediglich 

einen  mittelbaren  über  die  Quelle.  Dieses  Dilemma  ergibt  sich  jedoch  bei  sämtlichen 

Quellengattungen. Die Interviews unterliegen dem quellenkritischen Vorbehalt, dass die Berichte 

Aufschluss darüber geben, wie eine Gruppe älterer Personen – hier die früheren Theologiestudenten 

– mit einem einschneidenden biografischen Ereignis – hier mit dem Arbeitsdienst bzw. RAD – nach 

70 Jahren Abstand umgehen.

Alexander  von  Plato  sieht  die  „Hauptergebnisse  der  Oral  History“  in  der  „Untersuchung  der 

Beziehung  von  individueller  Lebensgeschichte  und  individuellen  Haltungen  bzw.  Erfahrungen 

einerseits und den in Deutschland zahlreichen politischen Systemwechseln andererseits“.82 Nach 

von Plato stehen „erfahrungsgeschichtliche Aspekte“ im Vordergrund der Oral-History-Forschung. 

Nach Bortz/Döring stellt das Leitfadeninterview die „gängigste Form der qualitativen Befragung“ 

dar.83 Der Leitfaden, so Bortz/Döring, biete ein „Gerüst für Datenerhebung und Datenanalyse, das 

Ergebnisse  unterschiedlicher  Interviews  vergleichbar  macht“.  Gleichzeitig  besteht  in 

Leitfadeninterviews  ein  „Spielraum“  dafür,  „neue  Themen  aufzugreifen  oder  bei  der 

Interviewauswertung  […]  Themen  herauszufiltern,  die  bei  der  Leitfragenkonzeption  nicht 

antizipiert wurden“.  Bortz/Döring listen die Arbeitsschritte bei qualitativen Interviews auf.84 Zur 

inhaltlichen  Vorbereitung  gehört  die  Festlegung  des  Themas,  Überlegungen  zur  Auswahl  der 

Personen,  die  „Wahl  der  geeigneten  Befragungstechnik“  und  die  „Ausformulierung  von 

Interviewfragen“.  Unter  die  organisatorische  Vorbereitung  fallen  die  Kontaktaufnahme,  die 

Terminabsprache und die Zusammenstellung des Interviewmaterials inklusive Aufzeichnung. Die 

„Durchführung und Aufzeichnung des  Interviews“  umfassen  „Überwachung und Steuerung  des 

Gesprächsablaufs“,  die  die  Hauptaufgabe  des  Interviewers  darstellen.85 Zudem  kommt  dem 

Interviewer die Aufgabe zu, „die richtige Balance zwischen eingreifen und laufenlassen zu finden“. 

Der Verfasser orientierte sich bei der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung sowie bei der 

Durchführung  und  Aufzeichnung  der  Interviews  an  der  von  Bortz/Döring  vorgeschlagenen 

Methodik. Dominique Schirmer stellt Regeln für die Datenerhebung auf.86 Zu diesen Regeln zählt 

die  Sorgfalt  bei  der  Dokumentation,  der  Kontextbezug  der  Dokumentation,  die  Dichte  der 

81 Vgl. Peter L. BERGER, Thomas LUCKMANN, Die gesellschaftliche Rekonstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt/Main 
31977.

82 Vgl. im Folgenden Alexander VON PLATO, Oral History, in: Ralf BOHNSACH, Winfried MAROTZKI, Michael MEUSER 
(Hrsg.), Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung, Opladen und Farmington Hills 32011, S. 131.

83 Vgl. im Folgenden Jürgen BORTZ, Nicola DÖRING, Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und 
Sozialwissenschaftler, Heidelberg 42006, S. 314.

84 Vgl. im Folgenden ebd., S. 310.
85 Vgl. im Folgenden ebd., S. 311.
86 Vgl. im Folgenden Dominique SCHIRMER, Empirische Methoden der Sozialforschung. Grundlagen und Techniken, 

Paderborn 2009, S. 181.
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Dokumentation inklusive Ausschöpfung der Dokumentationsmaterials und die Reflexion – auch die 

der eigenen Rolle – während der Erhebung. Der Verfasser orientierte sich bei der Durchführung der 

Datenerhebung an diesen Vorgaben. Auch Schirmer geht auf die soziale Rolle des Interviewenden 

und des Interviewten ein. Ziele der Interviews sind laut Schirmer die Exploration von Themen und 

die Erhebung von biografischen Informationen und von Informationen über den Gegenstand und 

über  Wertvorstellungen.  Diese  Ziele  waren  für  den  Autor  maßgeblich.  Schirmer  bewertet  die 

Durchführung „relativ offener Interviews“ als eine sehr anspruchsvolle Vorgehensweise, „weil die 

InterviewerIn die Balance halten muss zwischen dem Erzählfluss der Interviewperson, der eigenen 

Zurücknahme  und  dem  Eingehen  auf  konkrete  Themen  und  Fragestellungen“.  Schirmer 

unterstreicht die Bedeutung der Person, der Atmosphäre und der Formulierung der Fragen für das 

Gelingen des  Interviews.  Nach  Schnell/Hill/Esser  dienen Leitfragengespräche der  Exploration,87 

hier  der  Exploration  des  Themas  katholische  Tübinger  Theologen  beim nationalsozialistischen 

Arbeitsdienst. „Durch eine offene Gesprächsführung und die Erweiterung der Antwortspielräume“ 

könne,  so  Schnell/Hill/Esser,  „der  Bezugsrahmen  des  Befragten  bei  der  Fragenbeantwortung 

miterfasst  werden“,  „um  so  einen  Einblick  in  die  Relevanzstrukturen  und  die 

Erfahrungshintergründe des  Befragten zu erlangen“.  Nahezu allen in  dieser  Arbeit  verwendeten 

Interviews liegt in der Tat eine offene Gesprächsführung zugrunde, die den Zeitzeugen ermöglichte, 

Erfahrungshintergründe einfließen zu lassen. Nach  Schnell/Hill/Esser gewährleistet der Leitfaden 

„eine  zumindest  rudimentäre  Vergleichbarkeit  der  Interviewergebnisse“.  Im  Rahmen  der 

Auswertung der Interviews nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse sollte sich bestätigen, 

dass die Ergebnisse – zumindest hinsichtlich des Fragenkataloges, mit dem der Forschungsfrage 

nachgegangen wurde – vergleichbar sind (Kap. 10.2).  Schnell/Hill/Esser weisen darauf hin, dass 

sich neben fixen Themenkomplexen im Verlauf des Interviews auch Fragen ergeben können, „die je 

nach Verlauf des Interviews relevant werden können“. Der Interviewer bzw. Verfasser machte im 

Verlauf  der  Interviews  von  dieser  Möglichkeit  Gebrauch.  Nach  Schnell/Hill/Esser  leistet  der 

Interviewer  im  Vorfeld  des  Interviews  die  Ausformulierung  und  die  Reihenfolge  der 

Themenbearbeitung  sowie  die  Fragestellung  mit  dem  Ziel  eines  „angepassten  natürlichen 

Interaktionsflusses“.  Für  die  vorliegende Arbeit  leistete  der  Interviewer diese Tätigkeiten.  Nach 

Schnell/Hill/Esser kommen für die Dokumentation mehrere Methoden infrage, nämlich Notizen des 

Interviewers, Gedächtnisprotokoll oder Tonbandaufzeichnung. Für die vorliegende Arbeit wurden 

das Simultan-Wortprotokoll und die Aufzeichnung auf Audiotape (Audiokassette) verwendet. Die 

Interviews  nahmen  mit  Fortschreiten  der  Datenerhebungswellen  zunehmend  einen  narrativen 

87 Vgl. im Folgenden Rainer SCHNELL, Paul HILL, Elke ESSER, Methoden der empirischen Sozialforschung, München 
92011, S. 379.
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Charakter  an.  Schnell/Hill/Esser  stellen  hinsichtlich  des  narrativen  Interviews  fest,  dass  dem 

Befragten ein Thema „vorgegeben“ wird, „zu dem er seine Erfahrungen erzählen soll“.88 Zunächst 

erfolgt  die  „Erzählphase  […]  ohne  Unterbrechung“,  darauf  die  „Rückgriffphase“,  in  der  der 

Interviewer nachfragt und der Erzähler „Episoden […] wiederholen oder ausführliche Darstellungen 

[…] geben“ könne. In der Tat verliefen viele Interviews der fünften Datenerhebungswelle so, dass 

zunächst eine ausführliche Erzählphase des Interviewten erfolgte, an die sich vertiefende Fragen 

anschlossen.  Im weiteren  Verlauf  der  Interviews  schob  der  Interviewer  dann  die  vorbereiteten 

Fragen des Frageleitfadens nach. In der Literatur zur Methodik der Oral History wird die Frage, ob 

der Forscher zugleich Interviewer sein soll, kontrovers diskutiert. Der Verfasser entschied sich aus 

Kostengründen sowie aus Gründen der Rationalität und der Exploration dafür, die Interviews selbst 

zu führen.

Die in dieser Arbeit verwendeten leitfadengestützten Interviews entstammen der dritten, vierten und 

fünften qualitativen Datenerhebungswelle, die mit ehemaligen Studenten durchgeführt wurde, die 

an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen zwischen 1932 und 1950 das 

Fach  Katholische  Theologie  studiert  hatten.  Alle  Interviews  wurden  vom  Autor  dieser  Arbeit 

vorbereitet,  durchgeführt,  transskribiert,  kollationiert  und  ausgewertet.  Im  Rahmen  der  dritten 

Datenerhebungswelle  (September  2005)  wurden  mit  23  Personen  24  telefonische  Interviews 

geführt.  Von  diesen  Interviews  gingen  in  diese  Arbeit  diejenigen  Interviews  bzw.  diejenigen 

Interviewpassagen  ein,  in  denen  sich  die  Befragten  spontan  zum  Thema  Arbeitsdienst  bzw. 

Reichsarbeitsdienst äußerten. Die Zeitzeugen machten in diesen Interviews den Arbeitsdienst also 

von  sich  aus  zum Thema.  Im  Rahmen  der  vierten  Datenerhebungswelle  (November  2005  bis 

Januar 2010) führte der Autor mit 20 Zeitzeugen persönliche Interviews am Wohnort der Zeitzeugen 

durch (Aufzeichnung auf Audiokassette und Transskription).  Das Thema Arbeitsdienst war kein 

Bestandteil des Fragerasters der vierten Datenerhebungswelle. Umso bemerkenswerter ist es, dass 

die ehemaligen Theologiestudenten spontan und von sich aus auf den Arbeitsdienst zu sprechen 

kamen und von ihren  Arbeitsdiensterlebnissen berichteten.  Diejenigen Textteile  gingen in  diese 

Arbeit ein, die sich mit dem Arbeitsdienst befassten. Die fünfte qualitative Datenerhebungswelle 

wurde von Januar 2010 bis Frühjahr 2011 durchgeführt. Dabei handelt es sich ebenfalls um offene, 

leitfadengestützte Interviews, die teilweise einen narrativem Charakter aufweisen und die diesmal 

gezielt  die  Thematik  des  Arbeitsdienstes  zu  erfassen  suchen.  Mit  17  Zeitzeugen  wurden  nun 

insgesamt 20 Interviews gezielt  zum Thema Arbeitsdienst bzw. Reichsarbeitsdienst geführt.  Die 

Berichte  der  ehemaligen  Theologiestudenten  aus  der  dritten  und  vierten  Datenerhebungswelle 

lieferten wertvolle Impulse und Anregungen für die Erstellung des RAD-Frageleitfadens, der gezielt 

88 Vgl. im Folgenden ebd., S. 380.
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auf das Thema Arbeitsdienst abhob. Mögliche Antworten konnten antizipiert werden. Thematisiert 

wurden Ort, Lager und Abteilung des Arbeitsdienstes, die zu verrichtenden Arbeiten, die Haltung 

der zukünftigen Theologiestudenten bei Antritt des Arbeitsdienstes, der Sonntagsgottesdienst, die 

Verteilung der Theologen auf die einzelnen Lager, die Rolle als angehender Theologiestudent im 

Arbeitsdienstlager, Vorgesetzte, Kameradschaft, nationalsozialistische Weltanschauung, Schulungen 

und Vorträge, die Teilnahme mit dem RAD an Massenveranstaltungen, eine eventuelle militärische 

Ausrichtung und die Rückbezüglichkeit auf das Studium in Tübingen. Die Zeitzeugen wurden nach 

weiteren  Quellen  wie  Fotografien,  Erinnerungsalben  oder  Feldpostbriefen  befragt.  Ausfindig 

gemacht wurden die Zeitzeugen großenteils über einschlägige Personalverzeichnisse. In etlichen 

Fällen kam es zu persönlichen Weiterempfehlungen an ehemalige Kommilitonen. Ab 2010 wurde 

von allen noch lebenden Zeitzeugen eine schriftliche Publikationserlaubnis eingeholt, auch von den 

bereits  im Rahmen früherer Datenerhebungswellen interviewten Zeitzeugen. In einzelnen Fällen 

unterschrieben  die  Ehefrauen  bereits  verstorbener  Zeitzeugen  die  Publikationserlaubnis. 

Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung der Interviews gingen folgendermaßen vor sich: Bei 

der ersten Kontaktaufnahme wurden die Zeitzeugen über das Projekt informiert. Die Aufzeichnung 

des  Gespräches  auf  Audiokassette  wurde ebenfalls  thematisiert  und geschah mit  ausdrücklicher 

Erlaubnis  der  befragten  Zeitzeugen.  Die  persönlichen  Interviews  fanden  alle  in  den 

Privatwohnungen der Zeitzeugen statt. In vier Fällen wurden ergänzende telefonische Interviews 

geführt.  In  einem Fall  wollte  der  besuchte  Zeitzeuge  kein  persönliches  Interview führen  (Karl 

Knaupp),  war  aber  zu einem Telefongespräch bereit  gewesen.  In  einem Fall  war  ein Interview 

möglich, aber der Zeitzeuge lehnte eine Aufzeichnung auf Audiotape ab und gestattete stattdessen 

dem Autor die Anfertigung eines Gesprächsprotokolles (Bernhard Rieger). Dieser Zeitzeuge stellte 

jedoch dem Autor sein Erinnerungsalbum mit Fotografien aus der Arbeitsdienstzeit zur Verfügung. 

In  diese  Arbeit  gingen  Interviews  bzw.  Interviewpassagen  von  insgesamt  29  Zeitzeugen  ein. 

Manche  Zeitzeugen  waren  nach  der  dritten  oder  nach  der  vierten  Datenerhebungswelle  bereits 

verstorben und konnten im Rahmen der fünften Datenerhebungswelle nicht mehr gezielt nach dem 

Arbeitsdienst befragt werden.

Lengwiler verweist auf das Spannungsverhältnis zwischen Interviewer und Interviewtem und auf 

den  ambivalenten  sozialen  Rahmen  der  Interviewsituation.89 Die  Beziehung  zwischen  der 

interviewten und der interviewenden Person sei gekennzeichnet durch ein Machtverhältnis und ein 

Vertrauensverhältnis. Ein positiv besetztes Vertrauensverhältnis sei Voraussetzung für das Gelingen 

des  Interviews.  Lengwiler  befasst  sich  auch  methodisch  mit  der  Konstellation  der 

Interviewsituation. Er weist auf die Bedeutung der Geschlechterkonstellation, des beruflichen Status 

89 Vgl. im Folgenden M. LENGWILER, Praxisbuch Geschichte, S. 118.
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und  der  Ethnie  hin.  Er  thematisiert  die  Problematik  bei  der  nochmaligen  Durchsicht  des 

Interviewtextes  durch  den  Interviewten.90 Er  geht  auf  die  Frageform91,  das  Verhalten  des 

Interviewers92 und die Bedeutung des Frageleitfadens93 ein. Alle Interviews, die in dieser Arbeit 

verwendet werden, wurden in einer gleichgeschlechtlichen Konstellation geführt. Die Zeitzeugen, 

deren  Interviews  hier  verwendet  werden,  sind  durchweg  männlich.  Der  berufliche  Status  der 

interviewten und der interviewenden Person war ähnlich. Bei der großen Mehrzahl der Zeitzeugen 

(24 von 29) handelt es sich um pensionierte katholische Priester. Diese waren nach Kriegsende bis 

zu  ihrer  Pensionierung  als  Geistliche  der  Diözese  Rottenburg-Stuttgart  tätig.  Vier  Zeitzeugen 

wurden nach ihrem Studium Lehrer,  von denen zwei  nach ihrer  schulischen Lehrertätigkeit  im 

baden-württembergischen  Kultusministerium  als  Ministerialdirigent  bzw.  als  Ministerialdirektor 

tätig waren. Ein Zeitzeuge war als pädagogischer Leiter eines Heimes tätig. Der Interviewer verfügt 

über eine adäquate Ausbildung und besitzt denselben ethnischen Hintergrund wie die interviewten 

Zeitzeugen.  Die  Interviews  wurden  den  Zeitzeugen  bis  auf  drei  Ausnahmen  nicht  mehr  zur 

nochmaligen  Durchsicht  vorgelegt.  Eine  nochmalige  Durchsicht  trägt  in  sich  die  Gefahr,  dass 

authentische Formulierungen der Zeitzeugen redigiert werden und so verloren gehen könnten. Dem 

Interviewer war es in jedem Fall wichtig, die Fragen des Leitfadens nicht schnell oder formalistisch 

abzuhaken.  Vielmehr  hielt  sich  der  Interviewer  nach  der  gestellten  Frage  zurück  und  gab den 

Zeitzeugen  in  ihren  Antworten  jegliche  Freiheit.  Der  Interviewer  stellte  zwar  während  des 

Interviews  sachliche  Nachfragen zur  näheren  Klärung  eines  Sachverhaltes,  enthielt  sich  jedoch 

wertender Kommentare. Der Interviewer praktizierte während der Interviews ein aktives Zuhören.94 

Je offener die Interviews geführt werden konnten und je mehr Gestaltungsspielraum die Zeitzeugen 

besaßen, umso authentischer und umfangreicher berichteten sie und umso höher war die Qualität 

der Aussagen. Der Interviewer verlor dabei aber den Leitfaden nicht aus den Augen, sondern schob 

die nächste Frage nach, wenn zu einem Thema eine erschöpfende Antwort vorlag. Die Interviews 

wurden  überwiegend  als  Einzelinterviews  (Ausnahme:  anwesende  Ehefrauen)  geführt.  Der 

Interviewer  vermied  es  grundsätzlich,  den  Zeitzeugen  die  Antworten  anderer  Zeitzeugen 

mitzuteilen,  um eine  etwaige  Befangenheit  möglichst  auszuschließen.  Regelmäßig  äußerten  die 

Zeitzeugen die Meinung, sie seien doch unwichtige Personen, hätten eigentlich nichts der Sache 

Dienliches beizutragen und sie seien für das Projekt nicht als Zeitzeugen geeignet. Der Interviewer 

legte  in  diesen Fällen nochmals  ausführlich die  Bedeutung des Projektes  dar  und betonte,  dass 

gerade  die  Erlebnisse  des  einzelnen  Zeitzeugen  von  Bedeutung  sind.  Der  Hinweis  auf  den 

90 Vgl. ebd., S. 121.
91 Vgl. ebd., S. 121 und S. 122.
92 Vgl. ebd., S. 123.
93 Vgl. ebd.
94 Vgl. ebd.
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wissenschaftlichen  Kontext  der  Interviews  und  auf  bereits  mit  Bekannten  geführte  Interviews 

erhöhte  die  Bereitschaft,  ein  Interview  zu  führen.  Im  Rahmen  der  Auswertung  unterzog  der 

Interviewer  die  Aussagen  der  Zeitzeugen  einer  Plausibilitätsprüfung  über  den  Abgleich  mit 

Aussagen anderer Zeitzeugen, über den Abgleich mit überlassenen Egodokumenten sowie über den 

Abgleich  mit  Daten  und  Sachverhalten  der  politischen  Geschichte.  In  einem  Fall  wurde  eine 

Verwechslung  in  der  Erinnerung  identifiziert.  In  keinem Fall  konnte  eine  bewusste  Täuschung 

durch die Zeitzeugen erkannt oder nachgewiesen werden. 

Die akustische Aufzeichnung und die Transskription von Oral-History-Interviews sind jeweils mit 

einem  Informationsverlust  verbunden.  Eine  akustische  Aufzeichnung  kann  nicht  das  gesamte 

Interviewgeschehen erfassen. Transskribiert werden kann nur das gesprochene Wort. Versprecher 

und Doppelungen wurden zugunsten einer besseren Lesbarkeit korrigiert. Bei der Verwendung in 

dieser Arbeit wurde auf die Darstellung aller Transskriptionsmerkmale zugunsten einer besseren 

Lesbarkeit verzichtet.95 Parasprachliche Merkmale wie lautes Sprechen (fettgedruckt) und betontes 

Sprechen  (unterstrichen)  blieben  jedoch  erhalten.  Worthülsen  wie  „gell“  oder  „ne“  wurden  als 

sprachliche Kennzeichen der Zeitzeugen teilweise beibehalten. Ausgewertet werden die Interviews 

mit  der  Methode der  qualitativen Inhaltsanalyse  nach Philipp  Mayring und auf  der  Basis  einer 

textorientierten Quellenkritik (Kap. 10.2).

Die Beschreibung des individuellen Geschichtsbewusstseins der Zeitzeugen in Kapitel 11 wird nach 

dem empirischen Ansatz Hans-Jürgen Pandels mittels Doppelkategorien durchgeführt. Dabei liegen 

die Oral-History-Interviews und die Protokolle der Gespräche mit den Zeitzeugen zugrunde. 

Wo  sich  inhaltliche  Übereinstimmungen  aus  Quellen  unterschiedlicher  Gattungen  ergaben 

(archivalische Quellen und Oral-History-Interviews), wurde dies an Ort und Stelle dargestellt. Der 

Anhang enthält Bildquellen zum Arbeitsdienst, zumeist Schwarz-Weiß-Fotografien der Zeitzeugen 

mit biografischen Bezügen zu ihrer Teilnahme am Arbeitsdienst. Die Methode, die dieser Arbeit 

zugrunde liegt, ist die Dekonstruktion und die Rekonstruktion anhand der Quellen mit dem Ziel 

einer integrierten wissenschaftlichen Darstellung und der Beantwortung der Forschungsfrage. Der 

methodischen Vollständigkeit halber sei auch die Standortgebundenheit des Autors erwähnt.

95 Eine sehr ausführliche und detaillierte Transskription, wie sie von Norbert DITTMAR, Transskription. Ein Leitfaden 
mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien, Wiesbaden 32009 beschrieben ist, wird aus Gründen der 
Rationalität und der Lesbarkeit nicht vorgenommen.
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2 Die Universität Tübingen und der Arbeitsdienst der 
Studierenden

Das  Kapitel  „Die  Universität  Tübingen  und  der  Arbeitsdienst  der  Studierenden“  befasst  sich 

thematisch mit der Bedeutung des studentischen Arbeitsdienstes für die Situation der Studierenden 

– insbesondere der katholischen Theologiestudenten – an der Universität Tübingen sowie mit den 

Handlungen  der  maßgeblichen  Akteure  und  Institutionen.  Beleuchtet  werden  sollen  also  die 

Vorgehensweisen,  Rollen  und  Handlungsspielräume  der  Deutschen  Studentenschaft  (DSt),  der 

maßgeblichen Ministerien und der Universität Tübingen, insbesondere des Rektors.

Chronologisch  sollen  zugleich  die  maßgeblichen  Entwicklungslinien  des  studentischen 

Arbeitsdienstes  an  der  Universität  Tübingen  im  Kontext  der  Hochschulpolitik  des  Deutschen 

Reiches dargestellt  werden, also dessen Entwicklung vom Freiwilligen Arbeitsdienst (FAD) von 

1932 über das Jahr 1933, in dem der studentische Arbeitsdienst unter nationalsozialistische Führung 

gestellt  wurde  und in dem der  studentische Arbeitsdienst  obligatorisch wurde,  sodann über  die 

Änderungen im Zuge der Einführung des gesetzlichen Reichsarbeitsdienstes (RAD) im Jahr 1935 

und über den Wegfall der Befreiung für die katholischen Theologiestudenten bis hin zur Situation 

des Arbeitsdienstes nach Kriegsbeginn 1939.

Die  Darstellung  des  vorliegenden  Kapitels  wurde  aus  verschiedenen  Quellengattungen 

rekonstruiert. Verwendet wurden dabei die Archivbestände des Akademischen Rektoramtes, die sich 

im  Universitätsarchiv  Tübingen  (UAT)  befinden,  die  Reihe  „Tübinger  Hochschulführer“  und 

zeitgenössische Zeitungsartikel der örtlichen Tageszeitung „Tübinger Chronik“. 

2.1 Der Freiwillige Arbeitsdienst des Tübinger Bundes 1932 bis 1933

Im  Jahre  1928  und  in  den  darauffolgenden  Jahren  „fanden  sich  erstmals  100  Jungarbeiter, 

Jungbauern  und  Studenten  im  Boberhaus  in  Schlesien“  zum  gemeinsamen  Arbeitsdienst 

„zusammen“,  wobei  die  Teilnehmer  „größtenteils  der  Jugendbewegung“  entstammten.96 Das 

Arbeitslager  des  Tübinger  Bundes  wurde  offenbar  nach  dem  Vorbild  dieser  schlesischen 

Arbeitslager  konzipiert.  Die  Selbstverwaltung,  ein  „Grundprinzip  des  Lagerlebens“97,  war  auch 

kennzeichnend für das Konzept des Tübinger Bundes. „Die Motive der Arbeitslagerbewegung der 

bündischen Jugend waren dem Streben nach einer Dienstpflicht diametral entgegengesetzt“98, hält 

Wolfgang Benz fest.
96 Vgl. Wolfgang BENZ, Vom Freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht, in: Vierteljahreshefte für 

Zeitgeschichte 16 (1968), S. 317 – 346, hier: S. 321.
97 Ebd., S. 322.
98 Ebd., S. 321.
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Helmuth Croon unterscheidet für die Zeit der Weimarer Republik Freiwillige Arbeitsdienste, die der 

Bekämpfung  der  Jugendarbeitslosigkeit  dienten,  von  den  „Arbeitslagern  der  Jungmannschaft 

deutscher Bünde“ aus den Jahren 1925 bis 1928 mit den daraus hervorgegangenen und von den 

Bünden getragenen Arbeitslagern „für Arbeiter, Bauern und Studenten“.99 Mit einer Notverordnung 

vom 5. Juni 1931 und den ergänzenden Verordnungen des Reichsarbeitsministeriums vom 23. Juli 

1931  wurde  der  Freiwillige  Arbeitsdienst  als  „Not-  und  Unterstützungsmaßnahme  für  die 

arbeitslosen  Jugendlichen,  die  einen  gesetzlichen  Anspruch  auf  Arbeitslosen-  und 

Krisenunterstützung hatten“, eingeführt.100 Helmuth Croon hält fest: „Für die kirchlichen Verbände 

und  die  Gewerkschaften  blieb  der  Freiwillige  Arbeitsdienst  eine  vorübergehende  zeit-  und 

notbedingte Maßnahme, während die Wehrverbände der politischen Rechten ihn als Vorläufer einer 

Arbeitsdienstpflicht ansahen“.101 Es kam verbandsübergreifend zur Gründung des Reichswerks für 

den  FAD.  „Im  Reichswerk  für  den  Freiwilligen  Arbeitsdienst  schlossen  sich  die  katholischen 

Arbeiter-  und  Gesellenvereine,  Caritas  und  Neudeutschland“  und  verschiedene  örtliche  Träger 

„zusammen“.  Die  Lager  in  der  Zeit  des  FAD  waren  –  je  nach  Trägerschaft  -  „eingebettet  in  

unterschiedliche  politische  und  soziale  Milieus  und  gekoppelt  an  die  jeweiligen 

verbandsspezifischen  Arbeitsdienst-Vorstellungen“,  wie  Peter  Dudek  festhält.102 Die  NSDAP 

engagierte sich ab Ende 1932 als FAD-Träger bzw. unter der Bezeichnung „NS-Vereinigungen“, 

und dies aus der Befürchtung heraus,  dass Jugendliche aus der SA, die sich in  Lagern anderer 

Träger  zum FAD  gemeldet  hatten,  der  NSDAP verloren  gehen  könnten.103 Konstantin  Hierl104 

erprobte ab 1932 die  nationalsozialistische Arbeitsdienstpflicht  in der Praxis und zielte auf den 

„Dreischritt Schulpflicht – Arbeitsdienst – Wehrpflicht“ ab.105 Gestrich weist darauf hin, dass Hierl 

„innerhalb des FAD [über Tarnorganisationen] auch nationalsozialistische Arbeitslager gründete“.106

Die  Stuttgarter  und  Tübinger  Studenten  veranstalteten  1931  erstmalig  Arbeitslager  „nach  dem 

99 Helmuth CROON, Jugendbewegung und Arbeitsdienst, in: Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 
hrsg. vom Archiv der deutschen Jugendbewegung 5 (1973), S. 66 – 84, hier: S. 66.

100 Ebd., S. 70.
101 Ebd., S. 76.
102 Peter DUDEK, Erziehung durch Arbeit. Arbeitslagerbewegung und freiwilliger Arbeitsdienst 1920 – 1935, Opladen 

1988, S. 232.
103 Vgl. Helmuth CROON, Jugendbewegung und Arbeitsdienst, in: Jahrbuch des Archivs der deutschen 

Jugendbewegung, hrsg. vom Archiv der deutschen Jugendbewegung, 5 (1973), S. 66 – 84, hier: S. 77.
104 Konstantin Hierl (1875-1955), nationalsozialistischer Politiker und Funktionär. Leitete bis 1927 den 

Tannenbergbund. 1929 NSDAP-Mitglied, 1933 Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium, 1934 
Reichskommissar für den Freiwilligen Arbeitsdienst, ab Einführung der Arbeitsdienstpflicht 26.6.1935 
Reichsarbeitsführer des Reichsarbeitsdienstes RAD.

105 Peter DUDEK, Nationalsozialistische Jugendpolitik und Arbeitserziehung. Das Arbeitslager als Instrument sozialer 
Disziplinierung, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische Formierung und soziale Erziehung im 
Nationalsozialismus (stw, Bd. 927), Frankfurt/Main 1991, S. 141 – 166, hier: S. 145.

106 Andreas GESTRICH, Geschichte der Jugendgemeinschaftsdienste. Eine Bewegung zwischen „Arbeitswehr“ und 
„werktätigem Pazifismus“, in: Bernd GUGGENBERGER (Hrsg.), Jugend erneuert Gemeinschaft. Freiwilligendienste in 
Deutschland und Europa. Eine Synopse, Baden-Baden 2000, S. 100.
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Vorbild  der  Schweizer  studentischen  Arbeitskolonien“.107 Dabei  lösten  sich  die  teilnehmenden 

Tübinger Studenten „im monatlichen Wechsel“ in dem von ihnen geleiteten Arbeitslager ab. Im 

Februar  1932  wurde  an  der  Universität  Tübingen  der  „Tübinger  Bund  für  Freiwilligen 

Arbeitsdienst“  ins  Leben  gerufen.108 Anlass  für  die  Gründung des  Tübinger  Bundes  waren  die 

Erfahrungen des Münsinger Arbeitslagers aus dem Sommer und Herbst 1931, in dem Arbeitslose, 

Bauern  und Studenten  zusammengetroffen  waren.  Die  von  Schlesien  ausgehende  „studentische 

Arbeitslagerbewegung“ hatte nun auch an der Universität Tübingen ihren Niederschlag gefunden. 

Dieser  „Tübinger  Bund für  Freiwilligen  Arbeitsdienst“  war  der  Studentenschaft  der  Universität 

Tübingen zugeordnet.  Er unterhielt  an der Universität  Tübingen eine „Arbeitslagerstelle“,  deren 

Hauptaufgabe in der „Einrichtung und Durchführung von Arbeitslagern“ in der gesetzlichen Form 

des  Freiwilligen  Arbeitsdienstes  für  arbeitslose  jugendliche  Arbeiter  und  Angestellte,  für 

Jungbauern,  für Studenten und für „stellungslose Hochschulabsolventen“ bestand.  Der Tübinger 

Bund setzte sich zusammen aus den Lagerkameradschaften und den Altlagerkameraden, also den 

„Trägern des Dienstes“, auf der einen Seite und aus dem Kreis der Freunde, aus dem Verwaltungsrat 

und dem Vorstand, also den „Schützern und Mehrern“ des Bundes auf der anderen Seite.  Dem 

Verwaltungsrat  gehörten  unter  anderem  Vertreter  der  Universität,  der  Dozentenschaft,  der 

Studentenschaft  und des  Studentenwerkes  an.  Die Leitgedanken für  den  Lagerdienst  waren die 

„Selbsthilfe der Jugend“ und die „völlige Freiheit der Selbstentfaltung“ der Lagerkameradschaften. 

Die Lagerkameradschaften waren nach den Regeln „bündisch-korporativer Ordnung“ aufgebaut. 

Die Deutsche Studentenschaft, die seit 1931 vom Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund 

(NSDStB)  beherrscht  war,  griff  das  Thema Arbeitsdienst  und Arbeitslager  auf.  Bereits  vor  der 

sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten machte die Deutsche Studentenschaft (DSt) 

ihren  Einfluss an der Universität Tübingen geltend. So betonte Andreas  Feickert, der Leiter des 

Amtes für den freiwilligen Arbeitsdienst der DSt, am 17. Januar 1933 auf der Vollversammlung der 

Tübinger  Studentenschaft,  dass  der  Wert  des  Arbeitsdienstes  in  der  „Erziehung  zur 

Volksgemeinschaft“ liege.109 „In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsdienst“ müsse „in großzügiger 

Weise“ gesiedelt werden. Der Tübinger Student der Rechtswissenschaft Sandberger machte sich für 

die  politische Betätigung der  Tübinger  Studenten stark und sprach sich für die  „Förderung der 

Arbeitsdienstbewegung“ aus. 

107 Vgl. im Folgenden Helmuth CROON, Jugendbewegung und Arbeitsdienst, in: Jahrbuch des Archivs der deutschen 
Jugendbewegung, hrsg. vom Archiv der deutschen Jugendbewegung, 5 (1973), S. 66 – 84, hier: S. 73.

108 Vgl. im Folgenden Tübinger Bund für Freiwilligen Arbeitsdienst, in: Tübinger Hochschulführer SS 1932, 
[Tübingen 1932], S. 42 – 43, hier: S. 42; mit identischem Text vgl. Tübinger Hochschulführer WS 1932/33, 
[Tübingen 1932], S. 28; vgl. Tübinger Hochschulführer SS 1933, [Tübingen 1933], S. 34 – 35.

109 Vgl. im Folgenden Vollversammlung der Studentenschaft am Dienstag, den 17.1.1933. Arbeitsdienst und 
Werkjahr, in: Tübinger Chronik, 21.1.1933.

40                          



Gruppen des Tübinger FAD beteiligten sich 1933 an nationalsozialistischen Massenereignissen, wie 

das  folgende  Beispiel  verdeutlicht.  Am  1.  Mai  1933,  dem  von  den  Nationalsozialisten  für 

Propagandazwecke  verzweckten  Tag  der  Arbeit,  marschierten  in  einem  Festzug,  der  4000 

Teilnehmer  umfasste,  zwei  Gruppen  des  Freiwilligen  Arbeitsdienstes  zusammen  mit 

Wehrverbänden, SA, SS und Stahlhelm, mit Behördenvertretern und Beamten, mit den Chargen der 

studentischen Verbindungen und den Abordnungen der verschiedenen Vereine durch Tübingen.110 

Die  Abordnungen und Verbände  nahmen „an der  gottesdienstlichen  Feier“  teil,  wobei  die  SA-

Kapelle  das  Lied  „Großer  Gott  wir  loben  dich“  intonierte.  Auf  Anordnung  des  Israelitischen 

Oberrates fand auch in der Synagoge ein Gottesdienst statt, „wobei über Wert und Weihe der Arbeit  

geredet  wurde“.  Die  Tatsache,  dass  „Scharen  vom  Freiwilligen  Arbeitsdienst“  zusammen  mit 

Professoren und Studenten im selben Festzug marschieren, deutet der Zeitungsartikel der Tübinger 

Chronik  als  die  „durch  den  Frühlingssturm“  wieder  hergestellte  „innere  Beziehung  zwischen 

Arbeiter und Student“. Indem Arbeiter und Studenten „Schulter an Schulter“ marschierten, so die 

Tübinger  Chronik,  gebe  das  ein  „vollkommeneres  Bild  der  Volksgemeinschaft,  die  keinen 

Unterschied mehr kennt  zwischen Bürgern und Proletariern“.  Die Mannschaft  des Arbeitslagers 

Bebenhausen, das sich in der Trägerschaft des Tübinger Bundes befand, nahm in Bebenhausen an 

einer  Veranstaltung  zum  Tag  der  Arbeit  teil.111 Nachdem  man  gemeinsam  die  Rede  des 

Reichskanzlers Adolf Hitler angehört hatte, nahmen Feuerwehr, Arbeitsmänner und Schulkinder an 

einem Fackelzug teil, wobei mit Hakenkreuz geschmückte Lampions mitgeführt wurden. Nachdem 

sich der Zug „unter dem Gesang des Horst-Wessel-Liedes“ durch das Bebenhauser Schloss bewegt 

hatte, fand im örtlichen Gasthaus Hirsch eine gemeinsame Feier statt, „zu der der Militärverein und 

das Arbeitslager gemeinsam eingeladen hatte“ und an der auch „Königin“ Charlotte teilnahm. Der 

Lagerführer des Bebenhauser Arbeitslagers Dieter „hob die besondere Stellung des Arbeitsdienstes 

bei der Feier der nationalen Arbeit hervor“.

110 Vgl. im Folgenden Tübingen huldigt der Arbeit. Eine beispiellose Kundgebung deutscher Volksverbundenheit, in: 
Tübinger Chronik, 2.5.1933.

111 Vgl. im Folgenden In Bebenhausen nahm auch Königin Charlotte teil, in: Tübinger Chronik, 3.5.1933.
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2.2 Der verpflichtende nationalsozialistische studentische  
Arbeitsdienst unter Leitung des Amtes für Arbeitsdienst der Tübinger  
Studentenschaft an der Universität Tübingen

Mit der sogenannten Machtergreifung im Jahre 1933 brachten die  Nationalsozialisten auch den 

FAD unter ihren Einfluss und arbeiteten „zielbewusst“ auf die „Umwandlung“ des FAD „in eine 

Arbeitsdienstpflicht“  hin.112 Der  FAD wurde gleichgeschaltet,  die  „Dienstträger-Pluralität  wurde 

sofort  aufgehoben“, und der FAD wurde unter  den „weltanschaulichen Einfluss der Regierung“ 

gebracht. Ab Juni 1933 wurden nur noch nationalsozialistische Lager sowie Lager des Stahlhelm 

zugelassen und zu Stammabteilungen ausgebaut, die über eine Belegschaft verfügten, „die zu 60 v. 

H.  aus  vor  dem  30.  Januar  1930  Mitglied  gewesenen  Nationalsozialisten  oder  Stahlhelmern“ 

bestanden.113 Andere  Träger  wurden  ausgebootet  und  ausgeschaltet.  Die  Lager  anderer,  auch 

kirchlicher  Träger  wurden  unter  nationalsozialistische  Federführung  gestellt  und  teilweise 

weitergeführt.  Das  bedeutete  auch  das  Ende  der  Trägerschaft  durch  den  Tübinger  Bund.  In 

Tübingen hielt der Tübinger Bund Mitte Juni 1933 eine Arbeitsdienstkundgebung zusammen mit 

den  Wehrverbänden  „in  einer  Front“  ab,  um  die  Einordnung  des  Lagers  „in  den  staatlichen 

Arbeitsdienst“ zu vollziehen und das Lager des Tübinger Bundes an den staatlichen Arbeitsdienst 

zu übergeben.114 Außer dem Arbeitslager im Tübinger Bund waren an der Kundgebung SS, SA und 

Stahlhelm  beteiligt.  Die  Formationen  hatten  vor  der  Neuen  Aula  der  Universität  Tübingen 

Aufstellung bezogen. Der Führer des Tübinger Bundes Waidelich übernahm die Begrüßung der 

Anwesenden.  Der  Kommissar  der  Universität  Prof.  Gustav  Bebermeyer115,  der  Kommissar  der 

Studentenschaft Schumann und der Leiter des südwestdeutschen Arbeitsdienstes Hauptmann Müller 

schritten  die  Frontreihen  von  Arbeitsdienst,  SS,  SA und  Stahlhelm  ab.  Der  Reichsführer  des 

deutschen Arbeitsdienstes  Feickert war eigens angereist. Der Termin für diese Veranstaltung war 

wohl  kalkuliert  gewählt.  Wie  die  Tübinger  Chronik  berichtete,  wurde  das  nationalsozialistisch 

ausgestaltete  „Fest  der  Jugend“,  der  „Tag  des  Bekenntnisses  der  deutschen  Jugend  zum 

nationalsozialistischen  Staate“,  zum  Anlass  für  diese  Arbeitsdienstkundgebung  des  Tübinger 

Bundes genommen. Die FAD-Arbeitsdienstgruppen des Tübinger Bundes präsentierten sich somit 

an einem weiteren nationalsozialistisch gestalteten Massenereignis in Tübingen. Im Arbeitsdienst, 

so die Tübinger Chronik weiter im Brustton der Überzeugung, – die aus heutiger Sicht als reine 

112 Vgl. im Folgenden Karl BÜHLER, Die pädagogische Problematik des Freiwilligen Arbeitsdienstes, Diss., Aachen 
1978, S. 200.

113 Vgl. Aufbau der Arbeitsdienstpflicht, in: Tübinger Chronik, 31.5.1933.
114 Vgl. im Folgenden Arbeitsdienstkundgebung des Tübinger Bundes. Einordnung in den staatlichen Arbeitsdienst. 

Mit den Wehrverbänden in einer Front. Neue deutsche Hochschule, in: Tübinger Chronik, 19.6.1933.
115 Gustav Bebermeyer (1890 – 1975), 1933 NSDAP-Mitglied, 1933 o. Prof., 1933 Beauftragter des Kultministers 

mit besonderen Vollmachten an der Universität Tübingen.
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nationalsozialistische Propaganda wirkt, aber im Juni 1933 ernst gemeint war, – werde „ein neuer 

Weg der Jugenderziehung erblickt“, denn der Arbeitsdienst fördere „den Geist der Disziplin, der 

Einordnung  und  Unterordnung“  und  schaffe  „opferbereite  junge  Tatmenschen“  und 

„kampfesmutige  Männer,  die  allein  Bannerträger  unserer  neuen  Staatsidee  sein  können“.  Der 

Besuch der  Hochschule,  so  Bebermeyer,  solle  „von  der  Bewährung  im Arbeitsdienst  abhängig 

gemacht werden“, und der „Kampf“ solle „im Sinne Hitlers“ weitergehen. 

Das Fest zur Sonnwendfeier im Juni 1933 wurde in Tübingen als propagandistisches Großereignis 

gestaltet,  an  dem  auch  der  Arbeitsdienst  teilnahm.116 Gemeinsam  marschierten  die 

Hochschulgruppen und Jugendabteilungen von SA, SS, Stahlhelm und HJ mit den evangelischen 

und  katholischen  Jugendverbänden,  den  Korporationen  in  Wichs  und  mit  Fahnen,  mit  dem 

Arbeitsdienst  und  den  Schülern  und  Lehrern  der  Tübinger  Schulen  in  einem  „schier  nicht 

endenwollenden Festzug“ durch Tübingen. Ziel dieses Festzuges war es, so die Tübinger Chronik, 

„den Älteren zu zeigen“, dass die Jugend eine „Einheit“ und ein „festes Ganzes“ sei und sich „mit  

Herz  und  Liebe  zur  Gemeinsamkeit  des  deutschen  Schicksals  bekennt“.  Der  studentische 

Arbeitsdienst  war  in  seinem öffentlichen  Auftreten  völlig  in  der  zeitgenössischen  sogenannten 

nationalsozialistischen Bewegung aufgegangen.

Im Jahre 1933 wurde in der Studentenschaft der Universität Tübingen das Amt für Arbeitsdienst 

unter nationalsozialistischer Prägung eingeführt.117 Der studentische Arbeitsdienst wurde, zumindest 

wenn es  nach  dem Willen  der  Verantwortlichen  im Tübinger  Amt  für  Arbeitsdienst  ging,  eine 

Plattform  für  Erziehung  im  Geist  des  Nationalsozialismus.  Ganz  im  Sinne  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung beschrieb 1933 der Tübinger Medizinstudent und Leiter des 

Amts für Arbeitsdienst Helmut Peter in einem politischen Statement den Sinn und die Aufgaben des 

Amtes  für  den  Arbeitsdienst.  Im  Arbeitsdienst  erfolge  die  Erziehung  „zu  einer  sozialistischen 

Lebensstellung“118,  so Peter.  Die durch den Arbeitsdienst gefestigte „Kameradschaft  der Arbeit“ 

zwischen  Arbeitern,  Bauern  und  Studenten  sei  der  Kameradschaft  des  Schützengrabens 

„vergleichbar und ähnlich“. An den Hochschulen entstehe so die „Generation des Arbeitsdienstes“, 

die  berufen  sei,  „Studium  und  studentisches  Leben  umzugestalten  im  Sinne  des 

Nationalsozialismus“. Die organisatorische Vorbereitung der studentischen Arbeitsdienstpflicht lag 

nun  in  den  Händen  des  Amtes  für  Arbeitsdienst.  Das  Amt  für  Arbeitsdienst  erfasste  über  die 

Aufstellung  von  sogenannten  Stammrollen  alle  an  der  Universität  Tübingen  immatrikulierten 

116 Vgl. im Folgenden Tübingens Jugend feiert die Sonnenwende. Die Jugend marschiert. Kundgebung auf dem 
Marktplatz. Fackelzug durch die Stadt. Im Scheine des Sonnwendfeuers. Festzug durch die Stadt, in: Tübinger 
Chronik, 19.6.1933.

117 Vgl. im Folgenden Helmut PETER, Sinn und Aufgaben des Amtes für Arbeitsdienst, in: Tübinger Hochschulführer 
WS 1933, [Tübingen 1933], S. 24 – 25.

118 Vgl. im Folgenden ebd., S. 24.
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Studenten und führte die Einberufung durch. Die Zuweisung in die einzelnen Lager wurde durch 

die Bezirksleitung für den Arbeitsdienst vorgenommen. Im Jahre 1933 kam es bei der Durchführung 

des studentischen Arbeitsdienstes zur Zusammenarbeit zwischen der Tübinger Studentenschaft und 

dem  Tübinger  Bund.  Laut  Peter  bildete  1933  der  Tübinger  Bund  immer  noch  „das 

vorwärtstreibende Element“119 beim Arbeitsdienst. Es sei die Aufgabe des Amtes für Arbeitsdienst, 

die Studentenschaft und den Tübinger Bund mit seinen Lagern „in enger Fühlung zu halten“, so 

Peter.  Eine  Distanzierung  oder  Abgrenzung  des  Tübinger  Bundes  von  der  Deutschen 

Studentenschaft,  vom  Amt  für  Arbeitsdienst  oder  vom  NSDStB  lässt  sich  den  ausgewerteten 

Quellen nicht entnehmen. Allerdings handelt es sich hierbei um Quellen aus nationalsozialistischer 

Provenienz.  Die  Tübinger  Studentenschaft  führte  in  den  Arbeitslagern  Schulungsabende  und 

Wehrsportausbildung  durch.  Die  Durchführung  der  studentischen  Erntehilfe  war  eine  weitere 

Aufgabe des Amtes für Arbeitsdienst. 

Im  darauffolgenden  Sommersemester  1934  unterstrich  der  Amtsleiter  des  Amtes  für  den 

Arbeitsdienst, der Student der evangelischen Theologie Siegfried Oesterle, die Hauptaufgaben des 

Amtes für Arbeitsdienst.120 Neben der rein organisatorischen Durchführung des Arbeitsdienstes sei 

es eine Hauptaufgabe des Amtes, „dass sämtliche durch den Arbeitsdienst freiwerdenden Kräfte 

revolutionären Willens auch wirklich im Kampf für die nationalsozialistische Hochschule und für 

den Kampf um ein neues studentisches Gemeinschaftsleben sowie für die Lebendigerhaltung der 

Arbeitsdienstidee  zur  Wirkung  kommen“.  Oesterle  ermunterte  die  Studentenschaft  und 

insbesondere die Tübinger Korporationen zu intensiven Kontakten mit den Lagerkameradschaften 

der  Arbeitslager.121 Dem Kampf  des  deutschen  Volkes  um seinen  Lebensraum dürfe  sich  kein 

Volksgenosse, auch kein Student, entziehen. Der Arbeitsdienst habe, so  Oesterle,  den deutschen 

Raum „an der Front der Arbeit“ mit dem Spaten zu erkämpfen.122 Ab dem Wintersemester 1934/35 

war das Amt für Arbeitsdienst dem Hauptamt I der Studentenschaft an der Universität Tübingen 

zugeordnet.123 

Am 7. Februar 1935 feierte die Tübinger Studentenschaft  den „Tag des Arbeitsdienstes“.124 Die 

Tübinger Chronik, die sich mittlerweile im Untertitel „nationalsozialistische Tageszeitung“ nannte, 

119 Vgl. im Folgenden ebd., S. 25.
120 Vgl. im Folgenden Siegfried OESTERLE, Sinn und Aufgaben des Amtes für Arbeitsdienst, in: Tübinger 

Hochschulführer SS 1934, [Tübingen 1934,] S. 26 – 27, hier: S. 26.
121 Vgl. ebd., S. 27.
122 Ebd., S. 26.
123 Vgl. Die Studentenschaft der Universität Tübingen, in: Tübinger Hochschulführer WS 1934/35, [Tübingen 1934,] 

S. 15
124 Vgl. im Folgenden Kamerad unter Kameraden. Morgen marschieren Arbeitsdienst und Studentenschaft in einer 

Front, in: Tübinger Chronik, 6.2.1935; vgl. im Folgenden Tag des Arbeitsdienstes der Tübinger Studentenschaft 
am 7. Februar 1935, in: Tübinger Chronik, 6.2.1935; vgl. im Folgenden Über uns die Fahne, vor uns der Führer! 
Tübinger Studentenschaft mit dem Arbeitsdienst in einer Gemeinschaft, in: Tübinger Chronik, 8.2.1935; vgl. im 
Folgenden Der Saarappell der Tübinger Studentenschaft, in: Tübinger Chronik, 9.3.1935.
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zitierte  zur  Einstimmung  die  Rede  des  Reichsarbeitsführers  vor  der  Berliner  Studentenschaft, 

wonach  die  Einführung  des  Freiwilligen  Arbeitsdienstes  für  Studenten  eine  Ruhmestat  der 

deutschen Studentenschaft darstelle.125 Jeder Deutsche sei dazu berufen, „nach dem Willen unseres 

Führers  Adolf  Hitler“  dem  deutschen  Volk  zu  dienen.  Der  Arbeitsdienst  und  der 

Nationalsozialismus  gehörten  unaufhörlich  zusammen,  so  die  Tübinger  Chronik,  „denn  unser 

Bekenntnis  zum  Arbeitsdienst  ist  ein  Bekenntnis  zum  Nationalsozialismus  der  Tat  und  ein 

Treuegelöbnis zum Führer“. Studenten und Arbeitsmänner würden bewegt vom „Bekenntnis zum 

Führer“  und  zum  „deutschen  Sozialismus“.  Sinn  und  Zweck  der  als  „Massenveranstaltung“ 

geplanten Veranstaltung von Studentenschaft,  Korporationen und Kameradschaftshäusern sei  es, 

„dass der Arbeiter den Akademiker schätzt, wie wir in Arbeitslagern ihn schätzen lernten“.126 Am 8. 

Februar 1935 interpretierte die Tübinger Chronik das Aufeinandertreffen von Studentenschaft und 

Arbeitsdienst,  zu  dem sich  1500 Teilnehmer  eingefunden hatten,  als  „beredtes  Zeugnis  unserer 

wahren Volksgemeinschaft“, bei dem „die Fahnen des Dritten Reiches, des Arbeitsdienstes und der 

Korporationen“ an den Häusern Tübingens  angebracht  waren.127 Die Kundgebung am Tübinger 

Marktplatz bestritten der stellvertretende Kreisleiter der NSDAP Dr. Weinmann, Ortsgruppenleiter 

Schneider,  Obersturmbannführer  Danner,  Tübingens  Oberbürgermeister  Scheef,  der  Führer  der 

Tübinger Studentenschaft Boekmate, der Führer des Kameradschaftshauses Langemarck Steinbuch 

und  der  Oberfeldmeister  des  Arbeitsdienstes  Honecker.  Der  Führer  des  Tübinger 

Kameradschaftshauses Langemarck Steinbuch, Mitglied der NSDAP, formulierte als Aufgabe des 

deutschen Studenten, „die Verbindung zu schaffen zwischen Arbeiter, Bauer und Bürger, um das 

Ziel,  das  Adolf  Hitler  gesetzt  hat,  zu  verwirklichen“.  Am  9.  März  1935  lobte  der 

Studentenschaftsführer  der  Tübinger  Studentenschaft  Boekmate  den  „Einsatz  vor  allem  der 

Tübinger Korporationen“ am Tag des Arbeitsdienstes.128 Die Tübinger Korporationen hätten am Tag 

des  Arbeitsdienstes  „in  einmütiger  Geschlossenheit“  teilgenommen  und  sich  dadurch  „immer 

wieder um die Gewinnung der deutschen Volksseele bemüht“.

Im Sommersemester 1935 hob der Leiter des Tübinger Amtes für den Arbeitsdienst Martin Elwert 

hervor,  dass  die  Deutsche  Studentenschaft  die  erste  Organisation  sei,  „die  ihren  Gliedern  den 

Arbeitsdienst zur Pflicht gemacht hat“.129 Die „nationalsozialistische Revolution“, so Elwert, habe 

der „unklaren Vielseitigkeit der Arbeitsdienstbewegung“ während der Weimarer Republik „ein Ende 

125 Vgl. im Folgenden  Kamerad unter Kameraden. Morgen marschieren Arbeitsdienst und Studentenschaft in einer 
Front, in: Tübinger Chronik, 6.2.1935.

126 Tag des Arbeitsdienstes der Tübinger Studentenschaft am 7. Februar 1935, in: Tübinger Chronik, 6.2.1935.
127 Vgl. im Folgenden Über uns die Fahne, vor uns der Führer! Tübinger Studentenschaft mit dem Arbeitsdienst in 

einer Gemeinschaft, in: Tübinger Chronik, 8.2.1935.
128 Vgl. im Folgenden Der Saarappell der Tübinger Studentenschaft, in: Tübinger Chronik, 9.3.1935.
129 Vgl. im Folgenden Martin ELWERT, Arbeitsdienst und Hochschule, in: Tübinger Hochschulführer SS 1935, 

[Tübingen 1935,] S. 28 – 29, hier: S. 28.
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gesetzt“. Nun gebe es „nur noch den nationalsozialistischen Arbeitsdienst“. Elwert machte sich für 

eine politische Hochschule und eine politische Studentenschaft im Sinne des Nationalsozialismus 

stark. Die Studierenden müssten auf der Hochschule „Soldaten der Arbeit“ bleiben.130

Mit  der  Einführung  der  allgemeinen  gesetzlichen  Arbeitsdienstpflicht  1935 verlor  das  Amt  für 

Arbeitsdienst  der  Tübinger  Studentenschaft  seine  Aufgabe.  Das  „Amt  für  Arbeitsdienst  und 

Landdienst“ wurde letztmalig im Tübinger Hochschulführer für das Wintersemester 1936/37 und 

das Sommersemester 1937 erwähnt.131

2.3 Die Einführung des verpflichtenden nationalsozialistischen  
studentischen Arbeitsdienstes im Deutschen Reich 1933

Auf  Druck  der  Deutschen  Studentenschaft  hin,  die  den  „alsbaldigen  Einsatz  der  deutschen 

Studenten  in  den  Arbeitsdienst“  forderte,  verkündete  der  Reichsminister  des  Innern  Wilhelm 

Frick132 am 7.  Juli  1933 den „pflichtmäßigen Einsatz  der  Studenten  im Arbeitsdienst“.133 Diese 

Forderung der Deutschen Studentenschaft stehe im Einklang mit „dem Willen der studentischen 

Jungmannschaft  zu  strenger  volkspolitischer  Erziehung  und  voller  Eingliederung  der  künftigen 

Akademikerschaft  in  Volk  und  Staat“,  verkündete  der  Reichsinnenminister.  Der  Wunsch  der 

Deutschen Studentenschaft nach der Einführung einer studentischen Arbeitsdienstpflicht entspreche 

„vollkommen  den  Zielen  der  nationalen  Revolution“  und  den  „wiederholt  verkündeten 

Auffassungen  der  Reichsregierung  vom  Sinn  des  Arbeitsdienstes  und  von  den  Pflichten  der 

Akademiker gegen Volk und Staat“, so  Frick. Der Reichsinnenminister benannte auch gleich die 

Grundsätze  des  Arbeitsdienstes,  nach denen die  Studenten  teilzunehmen  hätten  und bei  dessen 

Durchführung auch die Landesregierungen mitwirken sollten: Zum Arbeitsdienst verpflichtet waren 

demnach  alle  reichsdeutschen  männlichen  Studenten,  die  sich  im 1.  bis  4.  Hochschulsemester 

befanden und am 1. August 1933 das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten. Für die Zeit vom 1. 

August 1933 bis zum 15. Oktober 1933 war die Einberufung derjenigen Studenten vorgesehen, die 

im  Wintersemester  1931/32  ihr  Studium  begonnen  hatten.  Befreit  von  der  Teilnahme  am 

studentischen Arbeitsdienst waren diejenigen Studenten, die vor dem 31. Januar 1933 mindestens 

sechs  Monate  SA-  oder  SS-Dienst  oder  Dienst  im  Jungstahlhelm  geleistet  hatten.  Der 

Reichsinnenminister hielt die Hochschulen an, „in ihren Studienplänen und ihren Semesteranfängen 

und  -schlüssen  auf  die  durch  den  Arbeitsdienst  der  Studenten  eintretenden  Verschiebungen 

130 Ebd., S. 29.
131 Vgl. Tübinger Hochschulführer WS 1936/37 und SS 1937, [Tübingen 1936].
132 Wilhelm Frick (1877 – 1946), 1925 NSDAP-Mitglied, 1933 – 1943 Reichsminister des Innern.
133 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichsministers des Innern [Frick] an die Unterrichtsverwaltungen 

der Länder mit Hochschulen, 7.7.1933. Betr.: Pflichtmäßiger Einsatz der Studenten im Arbeitsdienst. UAT 
184/185 Katholisch-theologische Fakultät. Besondere Übungen und Einsätze, Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.

46                          



weitgehende Rücksicht zu nehmen“. Die Durchführung des Arbeitsdienstes oblag der Reichsleitung 

des Arbeitsdienstes  unter  Mitarbeit  der  Deutschen Studentenschaft.  Der  Stuttgarter  Kultminister 

Christian  Mergenthaler reichte den Berliner  Erlass an die Universität  Tübingen weiter  mit  dem 

„Ersuchen, die Durchführung der Arbeitsdienstpflicht in den Sommerferien 1933 nach Kräften zu 

fördern“.

Im  Sommersemester  1933  verkündete  die  Deutsche  Studentenschaft  die  zehnwöchige 

„Arbeitsdienstpflicht für alle 1. bis 4. Semester“.134 Der preußische Kultusminister Bernhard Rust135 

lobte  am  16.  Juni  1933  anlässlich  der  Einführung  der  studentischen  Arbeitsdienstpflicht  „die 

herrliche  Tat  der  deutschen Akademikerschaft“,  dass  sie  auf  ihre  „Ausnahmestellung im Volk“ 

verzichtet  habe,  um  dafür  „die  deutsche  Volksgenossenschaft  in  schaffender  Gemeinschaft“ 

entgegenzunehmen.136 Durch  den  Arbeitsdienst  in  den  Lagern  lebten  die  Studenten  ihren 

„Vorgängern von Langemarck“ nach, so der Minister. Wer im Arbeitslager versage, habe das Recht 

verwirkt,  „Deutschland  als  Akademiker  führen  zu  wollen“.  Das  deutsche  Arbeitslager  sei  der 

„Kampfplatz“  des  deutschen  Volkes  gegen  die  Weltanschauungen  des  Marxismus  und  des 

Liberalismus,  verkündet  Rust.  Die  „wahre  große,  praktische  Schule“  sei  nicht  die  Universität, 

sondern das Arbeitsdienstlager. Andreas  Feickert137, seit 1932/33 Amtsleiter für Arbeitsdienst bei 

der DSt und ab 1934 Reichsführer der Deutschen Studentenschaft, vertrat 1934 die Ansicht, dass in 

den  Studentenstürmen  der  SA  und  im  studentischen  Arbeitsdienst  eine  „ursprünglichere 

Hochschulrevolution“  vorangetrieben  werde,  als  es  auf  den  Hochschulen  überhaupt  geschehen 

könne.138 Im  studentischen  Arbeitsdienst  und  in  der  studentischen  SA „wird  die  eigentliche 

Grundlage  gegeben  für  die  Durchformung  einer  endgültigen  Hochschulrevolution  im 

nationalsozialistischen  Sinne“.  Die  „Arbeitsdienstgeneration“  ist  für  Feickert  „heute  der 

revolutionäre Keil in der Hochschule und wird es im ganzen Volke sein“. Die Hochschule solle 

durch  den  Arbeitsdienst  revolutioniert  werden.  „Wir  wollen  den  Studenten  im  Arbeitsdienst 

politisch erziehen lassen, um diese Erziehung dann auf der Hochschule zum Einsatz bringen zu 

134 Vgl. [Deutsche Studentenschaft,] Die Durchführung der studentischen Arbeitsdienstpflicht 1934. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

135 Bernhard Rust (1883 – 1945), 1925 Mitglied der NSDAP und der SA, 1925 – 1928 Gauleiter von Lüneburg-Stade, 
1928 Gauleiter von Süd-Hannover-Brandenburg, 1933/34 preußischer Kultusminister, 1934 – 1945 
Reichsminister für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung. 

136 Vgl. im Folgenden Der preußische Kultusminister Rust zur studentischen Arbeitsdienstpflicht am 16. Juni 1933, 
in: Merkheft. Zum Diensthalbjahr 1934 der Abiturienten und Abiturientinnen, hrsg. vom Amt für Arbeitsdienst der 
Deutschen Studentenschaft, S. 3 – 4, hier: S. 3. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

137 Andreas Feickert (1910 – 1977), 1931 NSDAP-Mitglied, 1931 Hochschulgruppenführer des NSDStB Hamburg, 
1932/33 Amtsleiter für Arbeitslager der DSt, 1934 – 1936 Reichsführer der DSt.

138 Vgl. im Folgenden Andreas FEICKERT, Die studentische Arbeitsdienstgeneration, in: Merkheft. Zum Diensthalbjahr 
1934 der Abiturienten und Abiturientinnen, hrsg. vom Amt für Arbeitsdienst der Deutschen Studentenschaft, S. 4 – 
7, hier: S. 4. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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können“139,  erläuterte  NSDAP-Mitglied  Feickert  und forderte  einen „klaren Nationalsozialismus 

gerade  im  Arbeitsdienst“.  Am  20.  Januar  1934  äußerte  sich  Reichsarbeitsführer  Hierl  zur 

studentischen Arbeitsdienstpflicht.140 Alle Führer im Arbeitsdienst müssten „innerlich jung“ sein, 

damit der „Geist der jungen nationalsozialistischen Bewegung“ in ihnen lebe. Neben die Erziehung 

der  Jugend  durch  Lehrer  und  Führer  solle  im  Arbeitsdienst  die  Erziehung  „durch  die 

gleichgestellten Altersgenossen“ treten.141 Die Hitlerjugend stelle „gut vorbereitete Helfer für den 

Arbeitsdienst“ bereit. Das Erziehungsprinzip der Nationalsozialisten „Jugend erzieht Jugend“ sollte 

also auch für den Arbeitsdienst Geltung bekommen. Bereits in den 1920er-Jahren hatte  Hierl die 

Idee des Arbeitsdienstes als Militärerziehung vertreten.142 Ein so verstandener Arbeitsdienst war die 

Reaktion auf die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht laut Versailler Vertrag. Konrad Hugo 

Jarausch sieht in der Einführung des studentischen Arbeitsdienstes im Juli 1933 einen „Ansatz“ zur 

ideologischen Durchdringung der  Studentenschaft  und zur  nationalsozialistischen  Beeinflussung 

der Kommilitonen.143

Bei  der  konkreten  Durchführung  der  Arbeitsdienstpflicht  kam  es  jedoch  zu  einem  teilweise 

unkoordinierten Nebeneinander von DSt, Amt für Arbeitsdienst, NSDStB, Gauleitungen für den 

deutschen Arbeitsdienst und Reichsinnenministerium, wie im Folgenden dargestellt wird und wie es 

sich  auch  aus  den  folgenden  Unterkapiteln  immer  wieder  entnehmen  lässt.144 Da  nicht  alle 

Studierenden in den Herbstferien 1933 in einem Lager untergebracht werden konnten, hatte ein Teil 

der  Studenten,  die  im  Wintersemester  1933/34  im  fünften  Semester  standen,  ihrer 

Arbeitsdienstpflicht  noch  nicht  genügt.145 Am  9.  Dezember  1933  erließ  die  Deutsche 

Studentenschaft  eine  Verfügung,  nach  der  die  Studierenden  des  3.  bis  5.  Semesters,  die  den 

Arbeitsdienst noch nicht geleistet hatten, dazu verpflichtet wurden, ihre zehnwöchige studentische 

Arbeitsdienstpflicht zwischen 1. März und 10. Mai 1934 zu erfüllen.146 Zum Sommersemester 1934 
139 Vgl. im Folgenden ebd., S. 7.
140 Vgl. im Folgenden Der Reichsarbeitsführer HIERL zur studentischen Arbeitsdienstpflicht am 20. Januar 1934, in: 

Merkheft. Zum Diensthalbjahr 1934 der Abiturienten und Abiturientinnen, hrsg. vom Amt für Arbeitsdienst der 
Deutschen Studentenschaft, S. 7 – 9, hier: S. 7. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

141 Vgl. im Folgenden ebd., S. 8.
142 Vgl. im Folgenden Karl BÜHLER, Arbeitsdienst als Erziehungsaufgabe in frühen Theorien der Zwanziger Jahre, in: 

Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung 7 (1975), S. 41 – 65, hier: S. 46f. 
Karl Bühler beschreibt die „erzieherischen Funktionen, die man dem Arbeitsdienst in den 1920er-Jahren zumaß“: 
Arbeitsdienst als Wirtschaftserziehung, als Militärerziehung, als völkische Erziehung und als staatsbürgerliche 
Erziehung, vgl. Karl BÜHLER, Arbeitsdienst als Erziehungsaufgabe in frühen Theorien der Zwanziger Jahre, in: 
Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung 7 (1975), S. 41 – 65.

143 Konrad Hugo JARAUSCH, Deutsche Studenten 1800 – 1970 (edition suhrkamp Bd. 1258, Neue Folge Bd. 258), 
Frankfurt am Main 1984, S. 170.

144 Zum teilweise angespannten Verhältnis zwischen DSt und NSDStB siehe Konrad Hugo JARAUSCH, Deutsche 
Studenten 1800 – 1970 (edition suhrkamp Bd. 1258, Neue Folge Bd. 258), Frankfurt am Main 1984, S. 169ff.

145 Vgl. [Deutsche Studentenschaft,] Die Durchführung der studentischen Arbeitsdienstpflicht 1934. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

146 Vgl. im Folgenden Amt für Arbeitsdienst der Tübinger Studentenschaft [Oesterle], Meldung zur studentischen 
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wurde denjenigen Studierenden an der Universität Tübingen, die den verpflichtenden studentischen 

Arbeitsdienst nicht abgeleistet hätten, die Exmatrikulation angedroht. Die Studierenden des 1. und 

2. Semesters, die noch keinen Arbeitsdienst abgeleistet hatten, wurden vorläufig zurückgestellt. Die 

Belegung von Lehrveranstaltungen im Sommersemester 1934 war an die Bedingung geknüpft, dass 

die zehnwöchige Arbeitsdienstpflicht erfüllt war oder dass im Pflichtenheft eine Befreiung oder eine 

Zurückstellung  bescheinigt  war.  Dieses  Pflichtenheft  stellte  in  Tübingen  der  Amtsleiter  für 

Arbeitsdienst der Tübinger Studentenschaft Siegfried Oesterle aus.147 Die Deutsche Studentenschaft 

erließ die Bestimmung, „dass im Sommersemester 1934 kein Student im 4. bis 6. Semester sein 

Studium fortsetzen kann, der nicht seiner Arbeitsdienstpflicht genügt hat“.148 Teilnehmer an einem 

dreiwöchigen SA-Lager der SA-Hochschulämter zur Vollendung der SA-Sportausbildung mussten 

nur sieben Wochen Arbeitsdienst leisten. Studierende, die vor dem 1. Januar 1933 „mindestens 6 

Monate hintereinander SA-, SS-, HJ- oder ST-Dienst geleistet“ haben, waren vom Arbeitsdienst 

befreit.  Die  Einberufung  erfolgte  über  die  Gauleitungen  des  deutschen  Arbeitsdienstes.  Die 

Teilnehmer hatten ihr Pflichtenheft bei Dienstantritt dem Lagerleiter zu übergeben und nach Ende 

des Arbeitsdienstes dem Amt für Arbeitsdienst der Hochschule vorzulegen. Die Teilnehmer mussten 

zudem an einer  eigens  abgehaltenen  Arbeitsdienstkundgebung  vor  Beginn  der  Arbeitsdienstzeit 

teilnehmen. Jeder Student erhielt vom Leiter des Amtes für Arbeitsdienst außerdem eine Belegkarte, 

die  er  bei  der  Quästur  der  Hochschule  vorzulegen hatte,  wenn er  Lehrveranstaltungen belegen 

wollte.  Die  katholischen  Theologiestudenten  waren  vom  SA-Dienst  und  vom  Arbeitsdienst 

befreit.149 Damit der Arbeitsdienst uneingeschränkt bis zum 5. Mai 1934 abgeleistet werden konnte, 

ordnete  Frick  am  23.  Februar  1934  an,  dass  der  Beginn  der  Vorlesungen  an  allen  deutschen 

Hochschulen „bis zum 7. Mai hinausgeschoben wird“.150

An  Ostern  1934  sprach  der  Reichsführer  der  Deutschen  Studentenschaft  (DSt)  und  des 

Nationalsozialistischen  Deutschen  Studentenbundes  (NSDStB)  Staedel  eine  halbjährige 

Arbeitsdienstpflicht der 3. bis 5. Semester, in: Tübinger Chronik vom 16.12.1933. UAT 117C/141 Akademisches 
Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden; vgl. Schreiben des Reichsministers des Innern 
[Frick] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen. Betr.: Studentische Arbeitsdienstpflicht. 
UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

147 Dies deckt sich mit der Schilderung des Zeitzeugen Karl Braun. Oesterle stellte das Arbeitsdienst-Pflichtenheft für 
Karl Braun aus. Karl Braun erinnert sich im November 2005 als 92-Jähriger daran, dass ein „Freund“, nämlich der 
„evangelische Theologe namens Oesterle“, den „Sektor Arbeitsdienst“ bei der „nationalsozialistischen 
Studentenschaft“ geleitet habe, vgl. Karl Braun, Oral-History-Interview, 6.11.2005.

148 Vgl. im Folgenden [Deutsche Studentenschaft,] Die Durchführung der studentischen Arbeitsdienstpflicht 1934. 
UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

149 Vgl. Schreiben des Württembergischen Kultministeriums [I.V. Meyding] an das Akademische Rektoramt 
Tübingen, 22.1.1934. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.

150 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers des Innern [Frick] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder 
mit Hochschulen, 23.2.1934. Betr.: Studentische Arbeitsdienstpflicht. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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Arbeitsdienstpflicht  für die Abiturientinnen und Abiturienten des Frühjahrs 1934 aus.151 Für die 

Abiturienten  des  Jahres  1934,  die  ein  Hochschulstudium  aufnehmen  wollten,  war  ab  diesem 

Zeitpunkt die vorherige Teilnahme an einem halbjährigen Arbeitsdienst vom 5. Mai 1934 bis Ende 

August 1934 verpflichtend.152 Im Anschluss an den Arbeitsdienst fanden zusätzliche Wehrsportlager 

statt. Während dieses halbjährigen Arbeitsdienstes – auch Werkhalbjahr genannt – unterstanden die 

angehenden Studierenden den Bestimmungen der Deutschen Studentenschaft. 

2.4 Der verpflichtende nationalsozialistische studentische  
Arbeitsdienst im Deutschen Reich und an der Universität Tübingen ab  
1934

Die  Universität  Tübingen  setzte  die  Bestimmung,  nach  der  die  Immatrikulation  ohne  vorher 

abgeleisteten  Arbeitsdienst  zu  versagen sei,  spätestens  zum Wintersemester  1934/35 um.  Dabei 

orientierte  sich die  Universität  streng an den Vorgaben der Deutschen Studentenschaft,  wie das 

folgende  Beispiel  verdeutlicht.  Der  Studienbewerber  Helmut  Hasenmaier  wollte  die 

Immatrikulation  für  das  Fach  Physik  an  der  Universität  Tübingen  ohne  zuvor  abgeleisteten 

Arbeitsdienst erreichen. Er bot stattdessen an, den Arbeitsdienst in den Semesterferien ableisten zu 

wollen.153 Oberregierungsrat Dr. Knapp von der Universität  Tübingen legte  Hasenmaiers Antrag 

dem Amt für Arbeitsdienst bei der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft vor. Das Amt für 

Arbeitsdienst teilte der Universität mit, dass „für Abiturienten von Ostern 1934 ab grundsätzlich der 

Arbeitsdienst als Voraussetzung zum Studium gefordert wird“.154 

Die  Arbeitsdienstpflicht  von  Abiturienten  war  1934  im  Saarland  anders  geregelt  als  im 

Reichsgebiet. Reichsdeutsche Abiturienten des Abiturjahrganges 1934, die sich erst später zu einem 

Studium entschließen wollten, hatten die Möglichkeit, den halbjährigen Arbeitsdienst erst direkt vor 

151 Vgl. Merkheft. Zum Diensthalbjahr 1934 der Abiturienten und Abiturientinnen, hrsg. vom Amt für Arbeitsdienst 
der Deutschen Studentenschaft, S. 2. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

152 Vgl. im Folgenden Werkhalbjahr 1934, in: Nachrichtenblatt des Akademischen Berufsamtes an der Universität 
Tübingen, Jahrgang 1933/34, Februar 1934, Nr. 10, S. 97. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten 
über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden; vgl. Ausführungsbestimmungen über die Durchführung der 
Arbeitsdienstpflicht der Abiturienten und Abiturientinnen von Ostern 1934. UAT 117C/141 Akademisches 
Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden; vgl. Schreiben des Rektors der Universität 
Tübingen an die Dekane der Fakultäten, 12.2.1934. UAT 184/185 Katholisch-theologische Fakultät. Besondere 
Übungen und Einsätze, Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.

153 Vgl. Schreiben des Helmut Hasenmeier an Oberregierungsrat Knapp, 1.11.1934. Betr.: Gesuch um 
Arbeitsdienstverlegung in die Semesterferien. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

154 Vgl. Schreiben der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft – Amt für Arbeitsdienst – an Oberregierungsrat 
Knapp, Universität Tübingen, 5.11.1934. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden; vgl. Schreiben des Universitätsrates an Helmut Hasenmaier, 7.11.1934. 
UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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der Aufnahme eines Studiums abzuleisten.155 Ausgenommen von dieser Arbeitsdienstpflicht waren 

die Abiturientinnen und Abiturienten des Saargebietes.156 

Das Reichserziehungsministerium in Berlin regelte die Angelegenheiten des Arbeitsdienstes über 

Runderlasse an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen. Diese Erlasse wurden 

über das Württembergische Kultministerium in Stuttgart an die Universität Tübingen bzw. an den 

Rektor der Universität weitergeleitet. 

Am 21. Juni 1934 beispielsweise forderte das Reichserziehungsministerium die Hochschulen zu 

Berichten  auf,  ob  sich  bei  der  Heranziehung  der  Studenten  zum  Arbeitsdienst  durch  die 

Studentenschaft  Schwierigkeiten  ergeben  hätten.157 Der  Dekan  der  Katholisch-Theologischen 

Fakultät an der Universität Tübingen antwortete daraufhin, dass sich der freiwilligen Leistung des 

Arbeitsdienstes „bisher an unserer Fakultät ein ansehnlicher Bruchteil der Studierenden unterzogen“ 

habe.158 In den zurückliegenden Semesterferien hätten laut Bericht des Dekans 65 % „der an und für 

sich pflichtigen Semester“ am Arbeitsdienst teilgenommen. Positiv hob der Dekan hervor, dass der 

Dienst „jeweils in den Ferien“ geleistet werden konnte. Dadurch stand das ganze Semester für das 

Studium zur Verfügung. Der Dekan prognostizierte für die Zukunft einen ähnlich hohen Prozentsatz 

an freiwilligen Teilnehmern aus den Reihen der katholischen Theologiestudenten, wenn in Zukunft 

ebenfalls die Möglichkeit gegeben sei, den Dienst in den Ferien zu leisten.

Weitere Erlass des Reichserziehungsministeriums aus dem Jahr 1934 betrafen die Behandlung der 

Studierenden  bei  den  Testaten  und  die  Belegung  von  Lehrveranstaltungen  gegen  Vorlage  der 

Belegkarte. „Um eine Beunruhigung zu vermeiden“ durften diejenigen Studierenden, die im Laufe 

des  Sommersemesters  1934  „infolge  stärkerer  Beanspruchung  durch  Leibesübungen,  SA-Sport, 

Arbeitsdienst und nationalpolitische Schulungen“ am Besuch von Lehrveranstaltungen gehindert 

waren,  bei  der  „Erteilung  der  Testate“  nicht  schlechter  gestellt  werden  als  die  übrigen 

Studierenden.159 Vor  Beginn  des  Wintersemesters  1934/35  wies  der  Preußische  Minister  für 

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung die Universitäten nochmals darauf hin, dass Studierende nur 

155 Vgl. Schreiben des Reichsministers des Innern [I.A. Niessen] an die Deutsche Studentenschaft, Hauptamt für 
politische Erziehung, Amt für Arbeitsdienst, 4.5.1934. Betr.: Diensthalbjahr. UAT 117C/141 Akademisches 
Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

156 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers des Innern [I.V. Pfundtner] an die Unterrichtsverwaltungen der 
Länder, 19.3.1934. Betr.: Zulassung von Saarabiturienten zu den deutschen Hochschulen. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

157 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an die 
Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Universitäten und Hochschulen, 21.6.1934. UAT 184/185 Katholisch-
theologische Fakultät. Besondere Übungen und Einsätze, Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.

158 Vgl. im Folgenden Schreiben des Dekans der Katholisch-theologischen Fakultät an das Akademische Rektoramt 
der Universität Tübingen, 2.7.1934. UAT 184/185 Katholisch-theologische Fakultät. Besondere Übungen und 
Einsätze, Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.

159 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.V. Stuckart] an 
die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 5.7.1934. UAT 184/185 Katholisch-theologische Fakultät. Besondere 
Übungen und Einsätze, Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.
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dann  Lehrveranstaltungen  belegen  können,  wenn  sie  bei  der  Belegung  an  der  Universität  die 

Belegkarte  vorlegen,  die  vom  örtlichen  Amt  für  Arbeitsdienst  ausgestellt  wurde.160 Wenn  das 

Pflichtenheft eines Arbeitsdienstpflichtigen von der Studentenschaft einbehalten wurde, so war dem 

Antragsteller die Zulassung zu versagen, wenn sich „zweifelsfrei“ ein Verhalten des Antragsstellers 

ergebe,  „das  bei  bestehender  Immatrikulation  die  Entfernung  von  der  Universität  oder  den 

Ausschluss vom Hochschulstudium begründen würde“. 

Der  Arbeitsdienst  wurde  zudem  am  1.  November  1934  fester  Bestandteil  der 

Justizausbildungsordnung.161 Demnach wurde für angehende Juristen der Arbeitsdienst auf sechs 

Monate festgelegt. Die ordnungsgemäße Ableistung des Arbeitsdienstes musste durch die Vorlage 

der Arbeitsdienstpasses oder des Pflichtenheftes nachgewiesen werden. Der Arbeitsdienst wurde auf 

die  Studienzeit  der  angehenden  Juristen  angerechnet.  Mit  der  Teilnahme  am  zehnwöchigen 

Arbeitsdienst vor dem 1. November 1934 war die Arbeitsdienstpflicht erfüllt. Die Ableistung des 

Arbeitsdienstes wurde zu einer Zulassungsvoraussetzung für die zweite juristische Staatsprüfung. 

„Denjenigen Bewerbern, die sich bis zum 20. September 1935 zur ersten juristischen Staatsprüfung 

melden, kann der Vorsitzende des Prüfungsamtes auf Antrag gestatten, den Arbeitsdienst nach der 

Prüfung abzuleisten“,  so  die  Verordnung  des  Reichsministers  der  Justiz.  Allerdings  konnte  der 

Bewerber  erst  dann  in  den  Vorbereitungsdienst  aufgenommen  werden,  „nachdem  er  seiner 

Arbeitsdienstpflicht genügt hat“.

Im Jahre 1935 wollte das Reichserziehungsministerium die Arbeitsdienstpflicht für Studentinnen 

einführen.  Am  7.  Februar  1935  musste  jedoch  der  Reichs-  und  Preußische  Minister  für 

Wissenschaft,  Erziehung und Volksbildung bei  der  Arbeitsdienstpflicht  für  Studentinnen zurück 

rudern.162 Für  die  Studentinnen bestehe  nun doch keine  Arbeitsdienstpflicht.  Jedoch sollten  die 

Abiturientinnen, die an Ostern 1935 das Abitur erworben hatten, wie die männlichen Abiturienten 

behandelt werden. 

Eine zentrale Bedeutung erlangten 1935 das Pflichtenheft sowie die Belegkarten,  mit  denen die 

Studierenden  die  abgeleistete  Arbeitsdienstpflicht  nachweisen  mussten  und  die  vom  Amt  für 

Arbeitsdienst an der Universität ausgestellt wurden. Zugleich offenbart sich an diesen Sachfragen 

eine Rivalität zwischen der Deutschen Studentenschaft und dem Reichserziehungsministerium. Am 

160 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
an die Rektoren der Universitäten, 16.10.1934. Betr.: Durchführung des Diensthalbjahrs 1934 der Abiturienten 
und Abiturientinnen sowie der studentischen Arbeitsdienstpflicht 1934. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

161 Vgl. im Folgenden [Reichsminister der Justiz Gürtner,] Dritte Verordnung zur Duchführung der 
Justizausbildungsordnung vom 1.11.1934. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

162 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer Preußen), 7.2.1935. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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13. Februar 1935 erließ das Amt für Arbeitsdienst der Deutschen Studentenschaft die Verfügung, 

dass  alle  Studenten,  die  an  einer  deutschen  Hochschule  voll  immatrikuliert  waren,  zum 

Sommersemester  1935  „beim  Belegen  die  Ableistung  der  studentischen  Arbeitsdienstpflicht 

nachweisen“  mussten.163 Auslandsdeutsche  und  saarländische  Studenten  waren  von  dieser 

Verpflichtung  ausgenommen.  Das  Pflichtenheft  des  Arbeitsdienstes  wurde  eine  zwingende 

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme eines Studiums. Beim Belegen mussten die Belegkarten 

vorgelegt werden, die das örtliche Amt für Arbeitsdienst an der Universität ausstellte. Hier findet 

sich ein weiteres Beispiel dafür, wie die Deutsche Studentenschaft offensiv vorging, Fakten schaffte 

und das Ministerium erneut in Zugzwang brachte. Dem Reichserziehungsministerium blieb nichts 

anderes übrig, als die Verfügung des Amtes für Arbeitsdienst bei der Deutschen Studentenschaft 

drei Wochen später beinahe wortwörtlich zu wiederholen. Denn ein inhaltlich nahezu identisches 

Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an 

die Unterrichtsverwaltungen der Länder und an die Hochschulrektorate legte am 7. März 1935 die 

Teilnahme am Arbeitsdienst verbindlich fest.164 Dies ist ein Beispiel für den Antagonismus bzw. 

Protagonismus  der  Partei  –  hier  der  DSt  –  gegenüber  staatlichen  Stellen.  Das  Arbeitsdienst-

Pflichtenheft  der  Deutschen  Studentenschaft  galt  „zusammen  mit  dem  Abiturientenzeugnis  als 

Ausweis für die Zulassung zur Hochschule“. Ohne dieses Pflichtenheft könne sich kein Abiturient 

und  keine  Abiturientin  zum  Studium  an  einer  deutschen  Hochschule  immatrikulieren. 

Reichsdeutsche  Abiturienten  „arischer  Abstammung“,  die  an  Ostern  1935  ihr  Abitur  erwerben 

sollten und zu studieren beabsichtigten, wurden verpflichtet, „vom 1. April 1935 bis 30. September 

1935 mit Zustimmung des Herrn Reichsarbeitsführers Arbeitsdienst zu leisten“. Noch vor Ablegen 

der Reifeprüfung sollten sich die Abiturienten dazu an ihrem Heimatort bei den Meldeämtern für 

den  freiwilligen  Arbeitsdienst  melden.  Bezeichnenderweise  erließ  wiederum  die  Deutsche 

Studentenschaft die Durchführungsbestimmungen für den studentischen Arbeitsdienst von 1. April 

bis 30. September 1935.165 Für die Zulassung als Hörer an einer Technischen Hochschule war das 

Arbeitsdienst-Pflichtenheft  nicht  erforderlich.  „Nichtarier“  sowie  „Dreiviertel-,  Halb-  und 

Viertelnichtarier“  konnten  ohne  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  zum  Studium  an  Hochschulen 

zugelassen  werden.166 Lediglich  bei  der  Befreiung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom 

163 Vgl. im Folgenden Mitteilung des Amtes für Arbeitsdienst – Deutsche Studentenschaft – [Verpflichtung zur 
studentischen Arbeitsdienstpflicht], 13.2.1935. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

164 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 7.3.1935. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

165 Vgl. im Folgenden Durchführungsbestimmungen für die studentische Arbeitsdienstpflicht in der Zeit vom 1. April 
bis 30. September 1935. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.

166 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
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Arbeitsdienst  1935  traf  das  Reichserziehungsministerium eine  Entscheidung,  die  nicht  von  der 

Deutschen Studentenschaft  vorweggenommen war  – und dies  vermutlich  nur  deshalb,  weil  die 

deutschen Bischöfe das Reichserziehungsministerium und nicht die Deutsche Studentenschaft als 

Verhandlungspartner kontaktiert hatten. Auf Weisung Rusts wurden am 25. März 1935 diejenigen 

Abiturienten  des  Abiturientenjahrgangs  1935,  die  die  Absicht  hatten,  Katholische  Theologie  zu 

studieren,  von  der  Teilnahme  am  Arbeitsdienst  entbunden.167 Sie  konnten  sich  gleich  zum 

Sommersemester 1935 immatrikulieren. Diejenigen Abiturienten, die während des Frühjahrs und 

Sommers 1935 am Arbeitsdienst teilnehmen sollten, sollten nach der Bestimmung des Ministers 

„hinsichtlich  der  Studiendauer,  des  Studienganges  und  der  Zulassung  zu  den  Prüfungen  nicht 

schlechter  gestellt  werden als  diejenigen,  die  im Sommersemester  1935  immatrikuliert  worden 

sind“. Kardinal Adolf Bertram168, der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, setzte am 1. April 

1935 die deutschen Bischöfe über die Befreiungsregelung in Kenntnis.169

Die Einführung des obligatorischen Arbeitsdienstes für Studenten gehörte laut Michael Grüttner „zu 

den  frühen  hochschulpolitischen  Maßnahmen  der  Nationalsozialisten“.170 Beim  Arbeitsdienst 

handelte es sich „wohl um den konsequentesten Versuch, die diffuse Volksgemeinschaftsideologie 

der Nationalsozialisten in die Praxis umzusetzen“. Der Arbeitsdienst sollte „nach den Vorstellungen 

der Initiatoren auch als  Bewährungsprobe für die Abiturienten fungieren“.  Grüttner hebt hervor, 

„dass die (künftigen) Studenten als erste Gruppe überhaupt der Arbeitsdienstpflicht unterworfen 

worden sind“.171 Grüttner weiter: „Um eine Dominanz der zukünftigen Studenten von vornherein 

auszuschließen, durften die Abiturienten pro Lager nicht mehr als 20 % der Belegschaft bilden.“

2.5 Die gescheiterte Einführung des studentischen Ausgleichsdienstes

Das  Unvermögen,  alle  betroffenen  Abiturientinnen  und  Abiturienten  im  Arbeitsdienst 

unterzubringen, führte 1935 zur Einführung eines Ausgleichsdienstes. Am 3. April 1935 wies der 

Amtsleiter des Amtes für den Arbeitsdienst bei der Deutschen Studentenschaft Diederichs sämtliche 

Kreisführer, die Führer der Studentenschaften an den einzelnen Hochschulen und die Amtsleiter für 

Arbeitsdienst  an  den  Hochschulen  auf  die  Bestimmungen  hin,  die  für  die  studentische 

Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen, 26.3.1935. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

167 Vgl. im Folgenden Bestimmung des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung [Rust] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Universitäten, 25.3.1935. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

168 Adolf Kardinal Bertram (1859 – 1945), Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenzen 1919 – 1945.
169 Vgl. Schreiben des Vorsitzenden der Fuldarer Bischofskonferenzen [Kardinal Bertram] an den 

Hochschulreferenten im Württembergischen Kultministerium, 10.10.1935. UAT 117C/150 Akademisches 
Rektoramt. Akademische Schlussprüfung für katholische Theologen 1935 – 1941.

170 Vgl. im Folgenden Michael GRÜTTNER, Studenten im Dritten Reich, Paderborn 1995, S. 227.
171 Vgl. im Folgenden ebd., S. 228.
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Arbeitsdienstpflicht 1935 und für die Durchführung des Ausgleichsdienstes galten.172 Anlass für 

diesen  Rundbrief  des  Amtes  für  Arbeitsdienst  war  der  Umstand,  dass  längst  nicht  alle 

arbeitsdienstpflichtigen  Studenten,  Abiturientinnen  und  Abiturienten  auch  tatsächlich  „in  den 

Arbeitsdienst  aufgenommen  werden  konnten“.  Für  alle  diese  Personen  führte  die  Deutsche 

Studentenschaft  nun  einen  sogenannten  „Ausgleichsdienst“  ein.  Die  Deutsche  Studentenschaft 

plante,  diesen  Ausgleichsdienst  zusammen  mit  der  Reichsleitung  des  Arbeitsdienstes,  der 

Reichsleitung  der  NSDAP  und  dem  Reichsnährstand  durchzuführen.  Auch  hier  verfolgte  die 

Deutsche Studentenschaft eine äußerst rigide Vorgehensweise gegenüber den Studienwilligen. Die 

Deutsche  Studentenschaft  verfügte  in  ihrem  Rundschreiben,  dass  sich  die  betroffenen 

arbeitsdienstpflichtigen Studenten, Abiturientinnen und Abiturienten, die „wegen Überfüllung vom 

Arbeitsdienst zurückgestellt worden sind“ und sich am Hochschulort beim Amt für Arbeitsdienst 

zum Belegen gemeldet hatten, „keinesfalls“ immatrikulieren oder belegen können. Vielmehr sollten 

sie im Laufe des April 1935 zum Ausgleichsdienst eingezogen werden. Die Einberufung solle über 

das  Amt  für  Arbeitsdienst  der  Deutschen  Studentenschaft  erfolgen.  Wer  auch  nicht  zum 

Ausgleichsdienst eingezogen werden könne, solle zurückgestellt werden und sich dann doch zum 

Sommersemester 1935 immatrikulieren können. Die Arbeit, die im Ausgleichsdienst zu verrichten 

sei,  solle  aus  „Planungs-  und  Bodenschätzungsarbeiten“  oder  im  „Einsatz  als  studentische 

Landhilfe“ bestehen. Diese Vorstellungen der Deutschen Studentenschaft erwiesen sich jedoch als 

unrealistisch,  nicht  durchführbar  und  nicht  finanzierbar.  Nun  setzte  sich  das 

Reichserziehungsministerium  gegenüber  der  Deutschen  Studentenschaft  durch  –  im  Sinne  der 

Studienwilligen.  Noch  am  8.  April  1935  wies  das  Reichs-  und  Preußische  Ministerium  für 

Wissenschaft,  Erziehung  und  Volksbildung  die  Unterrichtsverwaltungen  der  Länder  mit 

Hochschulen – und damit auch das Akademische Rektoramt der Universität Tübingen – an, dass 

sich Abiturienten und Abiturientinnen, „die wegen Überfüllung oder aus anderen Gründen vom 

Arbeitsdienst zurückgewiesen sind“, im Sommersemester 1935 erstmals immatrikulieren können.173 

Dabei  mussten  sie  jedoch  das  „Pflichtenheft  der  Studentenschaft“  mit  dem Vermerk  über  die 

Befreiung  vom Arbeitsdienst  sowie  die  Belegkarte  vorlegen.  „Arbeitsdienstuntaugliche  werden 

durch die Deutsche Studentenschaft nach Möglichkeit in den ´Ausgleichsdienst` untergebracht“, so 

das  Ministerium.  Noch deutlicher  wurde  das  Scheitern  des  von der  Deutschen Studentenschaft 

172 Vgl. im Folgenden Rundschreiben des Amts für Arbeitsdienst bei der Deutschen Studentenschaft [Amtsleiter 
Diederichs] an die Kreisführer, Führer der Einzelstudentenschaften, Amtsleiter für Arbeitsdienst und 
Referentinnen für A[rbeits]D[ienst], 3.4.1935. Betr.: Studentische Arbeitsdienstpflicht. Durchführung des 
Ausgleichsdienstes für Abiturienten, Studenten und Abiturientinnen. Stellung des Verbindungsreferenten. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

173 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.V. Kunisch] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen, 8.4.1935. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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propagierten Arbeits- und Ausgleichsdienstes für Abiturientinnen bereits drei Wochen später.174 Die 

„Ableistung  des  vorgeschriebenen  Frauenarbeitsdienstes“  der  Abiturientinnen  1935  war  nicht 

möglich, weil die Verhandlungen des Reichserziehungsministeriums wegen der Bereitstellung der 

entsprechenden  finanziellen  Mittel,  die  für  eine  „restlose  Aufnahme  der  Abiturientinnen  mit 

Studienabsicht“  nötig  gewesen  wären,  „ergebnislos  verlaufen“  sind,  wie  das 

Reichserziehungsministerium am 29. April 1935 feststellte. Das Reichserziehungsministerium hatte 

schon  am  8.  April  1935  „die  Erstimmatrikulation  der  vom  Arbeitsdienst  Zurückgewiesenen 

angeordnet“. Ungeachtet der Entscheidung des Ministeriums wollte die Deutsche Studentenschaft 

jedoch  immer  noch  daran  festhalten,  dass  die  Immatrikulation  von  Abiturientinnen  zum 

Sommersemester  1935  nicht  nur  nicht  vorgenommen  werden  könne,  sondern  dass  auch  bei 

Überfüllung  der  Arbeitsdienstlager  zunächst  der  Arbeitsdienst  abzuleisten  sei,  wie  der  Fall  der 

Tübinger  Abiturientin  Ingeborg  Hennig  zeigt.175 Schließlich  wurde  das  „Diensthalbjahr“  der 

Abiturientinnen von 1935, die ein Studium anstrebten,  auf 13 Wochen verkürzt,  „um möglichst 

viele  Abiturientinnen in  die  Lage zu  versetzen,  ihrer  Arbeitsdienstpflicht  zu genügen“.176 Diese 

Regelung  wurde  zwar  vom  Reichserziehungsministerium  verfügt,  ging  jedoch  auf  eine 

„Vereinbarung“  zwischen  dem  Amt  für  Arbeitsdienst  der  Deutschen  Studentenschaft  und  der 

Reichsleitung  des  Frauenarbeitsdienstes  zurück.  Die  einflussreiche  Stellung,  die  die  Deutsche 

Studentenschaft 1935 inne hatte, lässt sich durch ein Schreiben des Reichserziehungsministeriums 

belegen, in dem am 6. Mai 1935 eigens darauf hingewiesen wird,  „dass die Reichsführung der 

Deutschen Studentenschaft in Berlin mit der Durchführung der von ihr getroffenen Anordnungen 

über Arbeitsdienst, Auslandsarbeit, Fachschaftsarbeit usw. bis auf weiteres beauftragt bleibt“.177 

2.6 Militarismus, Totalitarismus, „Ausmerze“

Spätestens im Mai 1935 lässt sich der Militarismus und der Totalitarismus des NS-Regimes am 

Beispiel  des  Umgangs  mit  der  Arbeitsdienstpflicht  belegen.  Ein  Rundschreiben  der  Deutschen 

Studentenschaft vom 15. Mai 1935 gibt Aufschluss über das bereits 1935 angelegte militärische und 

174 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung [I.V. Vahlen] an den Württembergischen Kultminister, 29.4.1935. Betr.: Ableistung des 
vorgeschriebenen Frauenarbeitsdienstes für die Abiturientinnen 1935. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

175 Vgl. Schreiben der Vertrauensstudentin bei der Landesstelle Südwestdeutschland des Deutschen 
Frauenarbeitsdienstes [Felicitas Daniels] an die Abiturientin Ingeborg Hennig, 30.4.1935. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

176 Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[I.V. Vahlen] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer Preußen), 13.8.1935. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

177 Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.V. Vahlen], 
6.5.1935. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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totalitäre  Erziehungsideal  der  Nationalsozialisten.178 Das  Amt  für  Arbeitsdienst  der  Deutschen 

Studentenschaft  wies  darauf  hin,  dass  der  geleistete  Reichswehrdienst  nur  dann  auf  die 

Arbeitsdienstzeit  angerechnet  werden  könne,  wenn  die  Reichswehrdienstzeit  eineinhalb  Jahre 

betrage.  Diese Regelung müsse eingehalten werden, so der Amtsleiter  für Arbeitsdienst bei der 

Deutschen Studentenschaft Diederichs, „weil jeder deutsche Student sowohl Arbeitsdienst als auch 

Heeresdienst leisten soll“. Das NS-Regime machte also auch hier von der Möglichkeit Gebrauch, 

die Jugend vollständig und durchgängig in seinen Einfluss zu bringen. Die DSt wollte den Kreis 

derer, die nicht in den Einfluss des nationalsozialistischen Arbeitsdienstes kamen, möglichst klein 

halten.  Dasselbe  Rundschreiben  belegt  auch,  mit  welcher  Akribie  und  mit  welchem 

technokratischen  Aufwand  die  Deutsche  Studentenschaft  bei  der  Verfolgung  ihrer 

nationalsozialistischen Zielsetzung vorging. Der Berliner Amtsleiter Diederichs wies die Amtsleiter 

für Arbeitsdienst der einzelnen Hochschulen an,  die Erstimmatrikulationen der Abiturienten und 

Abiturientinnen  zum  Sommersemester  1935  „nachzuprüfen“.  Auf  nicht  weniger  als  drei  eng 

beschriebenen Seiten listete er sämtliche Voraussetzungen auf, nach denen Abiturienten vor 1935 

und von 1935 sowie Abiturientinnen vor 1934, von 1934 oder von 1935 eine Erstimmatrikulation 

zum Sommersemester 1935 erhalten durften. Die zentrale Zulassungsvoraussetzung war nicht etwa 

das Abitur, sondern das „ordnungsgemäß ausgefüllte Pflichtenheft der Deutschen Studentenschaft“. 

Das Vorliegen der Hochschulreife als Zugangsvoraussetzung zu einem Hochschulstudium wurde 

lediglich nebenbei erwähnt. 

Obgleich – oder besser weil – sich durch die Einführung des gesetzlichen Reichsarbeitsdienstes die 

Machtverhältnisse  zuungunsten  der  Deutschen  Studentenschaft  entwickelt  hatten,  wollte  die 

Deutsche Studentenschaft ihre erworbene Machtposition beibehalten. Dazu ging sie den Weg in 

eine ideologische Radikalisierung. Noch im Oktober 1935 – also mehrere Monate nach Einführung 

des  gesetzlichen  Arbeitsdienstes  –  betrieb  die  Deutsche  Studentenschaft  eine  Politik  der 

„Ausmerze“ über den Arbeitsdienst.179 Um die „Ausmerze des Diensthalbjahres“ durchzusetzen, 

sollte  unbedingt  vermieden  werden,  dass  Abiturienten,  denen  das  Pflichtenheft  durch  die 

Dienststellen der Deutschen Studentenschaft verweigert wurde, von einer anderen Dienststelle ein 

Pflichtenheft erhielten. Dadurch sollte verhindert werden, dass andere Dienststellen – die über die 

Gründe  der  Verweigerung  nicht  Bescheid  wussten  –  als  die  der  Deutschen  Studentenschaft 

178 Vgl. im Folgenden Rundschreiben A[rbeits]D[ienst] 5/1935 der Deutschen Studentenschaft – Amt für 
Arbeitsdienst – [Amtsleiter Diederichs] an die Kreisführer, Führer der Einzelstudentenschaften, Amtsleiter für 
Arbeitsdienst, 15.5.1935. Betr.: Nachprüfung der Erstimmatrikulationen. Reichswehrdienst und 
Arbeitsdienstpflicht der Studenten und Abiturienten. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

179 Vgl. im Folgenden Verordnungs- und Mitteilungsblatt der Deutschen Studentenschaft Nr. 15 – Amt für 
Arbeitsdienst, 15.10.1935. Betr.: Pflichtenhefte. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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denjenigen  Studentinnen  und  Studenten  ein  Pflichtenheft  ausstellten,  die  der  Deutschen 

Studentenschaft  nicht  genehm  waren.  Um  diese  Zielsetzung  zu  erreichen,  wies  die  Deutsche 

Studentenschaft  am 15.  Oktober  1935  darauf  hin,  dass  lediglich  der  „Verbindungsreferent  des 

Arbeitsgaues“ befugt  sei,  die  Eintragungen im Pflichtenheft  zu bestätigen.  Die im Herbst  1935 

ausscheidenden Abiturienten seien nach der Weisung der Deutschen Studentenschaft „nur dann zur 

Hochschule  zuzulassen,  wenn  das  Pflichtenheft  von  dem  Verbindungsreferenten  desjenigen 

Arbeitsgaues,  in  dem  sie  ihren  Arbeitsdienst  bzw.  Ausgleichsdienst  abgeleistet  haben, 

gegengezeichnet  ist“.  Zu  Beginn  des  Wintersemesters  1935/36  erfolgte  erneut  die  aus  den 

vorhergehenden  Semestern  bekannte  Verordnung  der  Deutschen  Studentenschaft,  dass  die 

Zulassung zum Studium an den Besitz des Pflichtenheftes oder der Belegkarte gebunden ist.180 Zu 

Beginn  des  Wintersemesters  1935/36  legte  das  Amt  für  Arbeitsdienst  der  Deutschen 

Studentenschaft für die Referentinnen für Arbeitsdienst die „Aufgabe“ fest, „vor dem Belegen der 

Vorlesungen sich von der abgeleisteten Arbeitsdienstpflicht der Studentinnen zu überzeugen“.181 Für 

die Abiturientinnen von 1934 und 1935 bestehe Arbeitsdienstpflicht. Sie müssten daher, so das Amt 

für Arbeitsdienst der DSt weiter, im Besitz des ordnungsgemäß ausgestellten Pflichtenheftes der 

Deutschen Studentenschaft  sein.  „Herbstabiturientinnen“,  so legte es das Amt fest,  dürften „auf 

keinen  Fall  im  Wintersemester  1935/36  studieren“.  Für  sie  sei  „im  Laufe  des  Winters“  der 

Arbeitsdienst vorgesehen.

Michael  Grüttner  kommt  zu  dem Ergebnis,  dass  der  Arbeitsdienst  „entgegen allen  öffentlichen 

Deklamationen  kaum als  wirkungsvolle  Ausleseinstanz“  bezeichnet  werden  könne.182 Wolfgang 

Keim weist auf einen bemerkenswerten Umstand hin. Schon die deutsche Pädagogik der Weimarer 

Republik  besaß  „Affinitäten  und  Schnittmengen  zu  spezifischen  Elementen  faschistischer 

Erziehungspolitik bis hin zu Auslese und Ausmerze“.183 Bereits vor 1933 war das „Menschenbild 

der  Pädagogik  […] -  zumindest  in  Teilen  des  erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen 

Diskurses – durch utilitaristische, ja rassistische Grundzüge geprägt“.

2.7 Der gesetzliche Reichsarbeitsdienst 1935 und die Studierenden

Am  26.  Juni  1935  wurde  mit  dem  Arbeitsdienstgesetz  der  gesetzliche  Reichsarbeitsdienst 

180 Vgl. Verordnungs- und Mitteilungsblatt Nr. 15 der Deutschen Studentenschaft [gez. Warschke], 15.10.1935. Betr.: 
Nachweis des Arbeitsdienstes bei der Immatrikulation. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

181 Vgl. im Folgenden Verordnungs- und Mitteilungsblatt Nr. 16 der Deutschen Studentenschaft – Amt für 
Arbeitsdienst, Rundschreiben A[rbeits]D[ienst] 9 [gez. Wilhelmine Dreißig], 1.11.1935. Betr.: Aufgabe der 
Referentinnen für Arbeitsdienst bei der Immatrikulation. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten 
über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

182 Michael GRÜTTNER, Studenten im Dritten Reich, Paderborn 1995, S. 237.
183 Vgl. im Folgenden Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 1: Antidemokratische 

Potentiale, Machtantritt und Machtdurchsetzung, Darmstadt 1995, S. 47.
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eingeführt.  Das  Reichserziehungsministerium stellte  in  einem Runderlass  vom 3.  Oktober  1935 

klar,  dass  Abiturienten  und  Studenten,  die  bereits  in  der  Vergangenheit  die  studentische 

Arbeitsdienstpflicht erfüllt haben und im Besitz des „ordnungsgemäßen Pflichtenheftes“ sind, „die 

gesetzliche  Arbeitsdienstpflicht  erfüllt  haben“.184 Wer  also  von  April  bis  September  1933  am 

freiwilligen Werkhalbjahr für Abiturienten 1933 teilgenommen hatte oder in den Semesterferien 

1933 bzw. 1934 den zehnwöchigen Arbeitsdienst für Studenten absolviert  hatte oder 1934 bzw. 

1935  das  Diensthalbjahr  für  Abiturienten  hinter  sich  gebracht  hatte,  wurde  vom  gesetzlichen 

Arbeitsdienst  verschont.  Eine  nochmalige  „Einziehung  zum  Arbeitsdienst  auf  Grund  des 

Arbeitsdienstgesetzes  vom 26.  Juni  1935“ sei  nicht  vorzunehmen.  Bemerkenswerterweise  sollte 

dieser Runderlass jedoch nicht veröffentlicht werden. Es stellt sich berechtigterweise die Frage, ob 

die für den gesetzlichen Reichsarbeitsdienst Verantwortlichen durch die Nichtveröffentlichung eine 

potenzielle Drohkulisse – nämlich die nochmalige Teilnahme am Arbeitsdienst, diesmal am RAD – 

für die immatrikulierten Studentinnen und Studenten aufrechterhalten wollten, um die Studierenden 

gefügig  zu  machen  bzw.  zu  halten.  Der  Umgang  des  Reichserziehungsministeriums  mit  den 

Studierenden belegt an diesem Beispiel sehr deutlich, wie das NS-Regime eine perfide Herrschaft 

durch Angst behördlich installierte.

Es sollte sich jedoch wieder einmal herausstellen, dass die mit der Durchführung und Organisation 

des  Arbeitsdienstes  betrauten  Dienststellen  ihrer  Aufgabe  nicht  gerecht  wurden.  Denn  Ende 

September 1935 zeichnete sich bereits ab, dass es gar nicht möglich war, dass die Abiturienten zum 

1.  Oktober  1935  ihren  Arbeitsdienst  antreten  konnten.185 So  teilte  es  jedenfalls  der 

Reichsarbeitsführer dem Reichserziehungsminister am 23. September 1935 mit. Daher ordnete das 

Reichserziehungsministerium  am  23.  September  1935  an,  dass  bei  der  Immatrikulation  zum 

Wintersemester 1935/36 von Abiturienten des Jahrgangs 1935 und bei älteren Abiturienten „von 

dem Nachweis der Teilnahme am Arbeitsdienst abgesehen wird“. Diese Abiturienten wurden jedoch 

nur für ein Semester vom Arbeitsdienst zurückgestellt und sollten ihren Arbeitsdienst während des 

Sommersemesters 1936 nachholen. 

Im November 1935 – fünf Monate nach Einführung des gesetzlichen Arbeitsdienstes – folgte die 

symbolhafte  und  zumindest  teilweise  Entmachtung  der  Deutschen  Studentenschaft  durch  das 

Reichserziehungsministerium – zumindest was den Einfluss der DSt auf den Arbeitsdienst betraf –, 

184 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.V. Kunisch] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 3.10.1935. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

185 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer Preußen) und an das Amt für Arbeitsdienst 
der Deutschen Studentenschaft, 23.9.1935. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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indem ein kleines Stück Papier für überflüssig erklärt wurde. Denn am 16. November 1935 verfügte 

das Reichserziehungsministerium per Runderlass den Wegfall der Belegkarten, die bislang von der 

Deutschen  Studentenschaft  ausgestellt  worden  waren.186 Anstelle  der  weißen  oder  gelben 

Belegkarten  hatten  die  Abiturienten  und  Studenten  „künftig  bei  der  Immatrikulation  den 

Arbeitsdienstpass  über  den abgeleisteten  Arbeitsdienst  oder  einen Nachweis  über  die  Befreiung 

oder  Zurückstellung  vom  Arbeitsdienst  vorzulegen“.  Zum  1.  Oktober  1935  war  bereits  das 

Pflichtenheft entfallen, das die Deutsche Studentenschaft ausgestellt hatte.187

Andreas  Gestrich hält hinsichtlich des RAD fest: „Das Ziel, das die Nationalsozialisten mit dem 

Reichsarbeitsdienst  verfolgten,  war  nur  zum  Teil  wirtschaftlich  bestimmt  und  wohl  primär 

`pädagogisch´ orientiert. Der RAD wurde zum wichtigen Glied der Erfassung der Jugend zwischen 

Schule und Kaserne und wurde in diesem Sinne immer straffer und militärischer organisiert.“188 

Zusammenfassend hält  Gestrich fest, dass „der paramilitärische Arbeitsdienst der NS-Zeit je nach 

politischer Couleur der Jugendlichen ganz unterschiedlich erfahren“ wurde.189 „Insgesamt aber kann 

an  der  totalitären  Konzeption  und  inhumanen  Durchführung  des  nationalsozialistischen 

Arbeitsdienstes kein Zweifel bestehen“, so Gestrich.190

Konrad Hugo Jarausch erkennt auch im Jahre 1936 das spannungsgeladene Verhältnis zwischen DSt 

und NSDStB als Motiv für eine Umorganisation. Denn im Sommer 1936 versuchte der NSDStB, 

die verbleibenden Kompetenzen der DSt – wie Arbeitsdienst, Auslandsarbeit und Fachschaftsdienst 

–  in  die  Hand  zu  bekommen“.191 Andreas  Feickert  unternahm  als  Gegenmaßnahme  eine 

„Nazifizierungskampagne der Wissenschaft“. Jarausch kommt zu dem Ergebnis, dass sich politische 

Maßnahmen  wie  HJ-Mitgliedschaft,  Arbeitsdienst  oder  Wehrpflicht  „negativ  auf  die 

Studierwilligkeit [auswirkten]“.192

186 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.V. Kunisch] an die Unterrichtsverwaltungen der deutschen Hochschulländer (außer Preußen), 
16.11.1935. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

187 Vgl.  Schreiben  [Runderlass]  des  Reichs-  und  Preußischen  Ministers  für  Wissenschaft,  Erziehung  und 
Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder und an die Deutsche Studentenschaft, 26.10.1936. Betr.:  
Ableistung des  Arbeitsdienstes  der  Abiturienten  (nicht  Abiturientinnen),  die  zu studieren  beabsichtigen.  UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

188 Andreas GESTRICH, Geschichte der Jugendgemeinschaftsdienste. Eine Bewegung zwischen „Arbeitswehr“ und 
„werktätigem Pazifismus“, in: Bernd GUGGENBERGER (Hrsg.), Jugend erneuert Gemeinschaft. Freiwilligendienste in 
Deutschland und Europa. Eine Synopse, Baden-Baden 2000, S. 100.

189 Ebd, S. 101.
190 Ebd.
191 Vgl. im Folgenden Konrad Hugo JARAUSCH, Deutsche Studenten 1800 – 1970 (edition suhrkamp Bd. 1258, Neue 

Folge Bd. 258), Frankfurt am Main 1984, S. 173.
192 Ebd., S. 176.
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2.8 Finanzielle Förderung und Arbeitsdienst der katholischen 
Theologiestudenten ab 1934

Dem Arbeitsdienst kam ab Februar 1934 an der Universität Tübingen nicht nur eine grundlegende 

Bedeutung als Voraussetzung für die Immatrikulation, sondern auch für die finanzielle Förderung 

der  Studierenden zu.  Damit  wurde der  Arbeitsdienst  durch  die  Hochschulen  aufgewertet.  Denn 

künftig sollten die Teilnahme am Arbeitsdienst und der Eintritt  in die Kameradschaftshäuser zu 

einer verbindlichen Voraussetzung für jede finanzielle Förderung der Studierenden werden, wie der 

Leiter des Tübinger Studentenwerkes Gerhard Gaßmann im Februar 1934 erklärte.193 

Die katholischen Theologiestudenten waren vom Arbeitsdienst  befreit.  Diese Befreiung von der 

Arbeitsdienstpflicht brachte für die katholischen Theologiestudenten den Nachteil mit  sich,  dass 

ihre  Förderungsgesuche  im  Wintersemester  1935/36  vom  Tübinger  Studentenwerk  abgelehnt 

wurden,  wenn  bzw.  weil  sie  nicht  am  Arbeitsdienst  teilgenommen  hatten.194 Das 

Reichsstudentenwerk legte am 5. September 1935 die erfolgreiche Ableistung des Diensthalbjahres 

auch  bei  den  katholischen  Theologen  als  Bedingung  für  eine  finanzielle  Förderung  durch  das 

Studentenwerk fest.  Für die katholischen Theologiestudenten bestünden keine Sonderregelungen 

bezüglich  der  Förderung  durch  das  Studentenwerk,  so  das  Tübinger  Studentenwerk  an  Dekan 

Geiselmann.  Der  Sanitätsdienst  der  katholischen  Theologen  könne  das  Diensthalbjahr  des 

Arbeitsdienstes nicht ersetzen. Zudem würden für die katholischen Theologiestudenten dieselben 

„Anforderungen an die politische Zuverlässigkeit“ gelten wie für die Studenten anderer Fakultäten, 

die sich um eine Förderung bewerben. Es bestehe zudem kein „Verbot der katholischen Kirche an 

den theologischen Nachwuchs,  der NSDAP oder ihren Gliederungen anzugehören“. Ein solches 

Verbot  sei  „von  der  Reichsregierung  nicht  gebilligt  worden“,  wie  eine  Anfrage  beim 

Reichserziehungsministerium ergeben  habe.  Diese  Sichtweise  des  Reichsstudentenwerks  könnte 

einerseits  als  bürokratischer  Zynismus  gewertet  werden.  Andererseits  könnte  sie  auch  als  ein 

ernsthaftes Ansinnen gesehen werden, die katholischen Theologiestudenten in Gliedorganisationen 

der  NSDAP  zu  drängen.  Diese  Haltung  des  Reichsstudentenwerks  und  des 

Reichserziehungsministeriums, die darauf hinausläuft, die katholischen Theologiestudenten in die 

NSADP oder  in  eine  Gliedorganisation  zwingen  zu  wollen,  wirft  die  Frage  auf,  ob  hier  eine 

Verletzung des Reichskonkordates oder zumindest eine sehr einseitige und grenzwertige Auslegung 

193 Vgl. Gerhard GASSMANN, Möglichkeiten der Hochschulförderung, in: Nachrichtenblatt des Akademischen 
Berufsamtes an der Universität Tübingen, Jahrgang 1933/34, Februar 1934, Nr. 10, S. 98. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

194 Vgl. im Folgenden Schreiben des Tübinger Studentenwerks an Prof. Geiselmann, 26.9.1935. UAT 184/273 
Katholisch-theologische Fakultät. Staatsbeihilfen an Studierende 1921 – 1941. 
Zur Position des deutschen Episkopates im Januar 1936 über die Erlasse der Studiengebühren für die katholischen 
Theologiestudierenden siehe Kap. 6.4.
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des Konkordates vorliegt. Die Vorgehensweise des Reichsstudentenwerks läuft auf eine strukturelle 

Diskriminierung  der  katholischen  Theologiestudenten  hinaus.  Als  mehrere  katholische 

Theologiestudenten  aus  Freiburg  während  des  Wintersemesters  1935/36  in  Tübingen  studieren 

wollten,  veranlasste  das  Tübinger  Studentenwerk  am  18.  Oktober  1935  sogar  einen  Anschlag 

(Aushang) bei der katholisch-theologischen Fachschaft an der Universität Freiburg, in dem darauf 

hingewiesen  wurde,  dass  das  Reichsstudentenwerk  „die  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  zur 

unerlässlichen  Voraussetzung  der  Hochschulförderung“  gemacht  hat.195 Tatsächlich  wurde  im 

Wintersemester 1935/36 nur ein einziger Student der Katholischen Theologie namens Josef  Paris 

vom  Tübinger  Studentenwerk  mit  einem  Freitisch  gefördert,  und  dies  auch  nur  unter  der 

Bedingung,  dass  er  sich  „zum Arbeitsdienst  verpflichtet“.196 Im  Januar  1937  befasste  sich  ein 

eigener  Erlass  des  Reichserziehungsministeriums  mit  der  Förderung  des  katholischen 

Theologiestudenten.197 Darin  bestimmte  der  Reichsminister  für  Wissenschaft,  Erziehung  und 

Volksbildung  unter  anderem,  dass  Theologiestudenten,  die  dem  Jahrgang  1914  oder  früher 

angehörten,  nicht bei der „Vergebung von Vergünstigungen“ ausgeschlossen werden sollten, nur 

weil sie keinen Arbeitsdienst abgeleistet haben. Gleichzeitig legte der Minister jedoch fest, dass 

„bei der Knappheit der zur Verfügung stehenden Mittel und der großen Anzahl der Antragsteller aus 

allen Fakultäten“ diejenigen Studenten „in erster Linie“ zu berücksichtigen seien, „die freiwillig 

195 Vgl. [Anschlag des] Tübinger Studentenwerks [Klug, Fröhlich], 18.10.1935; vgl. Schreiben des Tübinger 
Studentenwerks [Klug, Fröhlich] an den Leiter der katholisch-theologischen Fachschaft Freiburg, 18.10.1935. 
UAT 184/273 Katholisch-theologische Fakultät. Staatsbeihilfen an Studierende 1921 – 1941. 

196 Vgl. Schreiben des Tübinger Studentenwerks an Prof. Geiselmann, 18.10.1935. UAT 184/273 Katholisch-
theologische Fakultät. Staatsbeihilfen an Studierende 1921 – 1941. 
Gefördert wurden 77 Studierende von insgesamt 2335 Studierenden an der Universität Tübingen, also 3,3 % der 
gesamten Tübinger Studentenschaft. An der Katholisch-Theologischen Fakultät studierten 235 Studierende; das 
sind 10,1 % der in Tübingen Studierenden. Vgl. Statistik WS 1935/36. UAT 184/273 Katholisch-theologische 
Fakultät. Staatsbeihilfen an Studierende 1921 – 1941. 
Im Winterhalbjahr 1935/36 stellten 63 Studierende der katholischen Theologie einen Antrag auf Erlass der 
Unterrichtsgelder und Gebühren. Unter diesen 63 katholischen Theologiestudierenden war kein einziger Mitglied 
in der NSDAP, in der SA, in der studentischen SA, im NSDStB oder in einer sonstigen Gliedorganisation der 
NSDAP. Im selben Semester stellten 303 Studierende der evangelischen Theologie einen Antrag auf Erlass der 
Unterrichtsgelder und Gebühren. Von diesen 303 Studierenden der evangelischen Theologie waren 210 aktive 
Mitglieder der SA, der studentischen SA, des NSDStB oder der NSDAP, darunter sogar einige evangelische 
Theologiestudierende mit einer Mehrfachmitgliedschaft. Eine ganze Reihe von Antragstellern aus dieser Gruppe 
der evangelischen Theologiestudierenden, die Mitglied in der NSDAP oder deren Gliedorganisationen waren, 
erhielten einen Erlass von Unterrichtsgeldern oder Gebühren. UAT 117/1485 Akademisches Rektoramt. Erlass der 
Unterrichsgelder und Gebühren im Winterhalbjahr 1935/36.
Bereits im Wintersemester 1933/34 verwendete sich das Tübinger Studentenwerk für die finanzielle Förderung 
von Studenten, „denen die Mittel zur Finanzierung ihres Studiums fehlen, die aber auf Grund ihrer Leistungen in 
der Schule und ihrer Bewährung in Arbeits- und Wehrdienst einer solchen Förderung wert scheinen“. Das 
Tübinger Studentenwerk sah für solche Studenten die Aufnahme in Kameradschaftshäuser vor. Vgl. Schreiben des 
Tübinger Studentenwerks [Gaßmann] an Prof. Dietrich, 6.11.1933. UAT 117/1536 Akademisches Rektoramt. 
Gebührenerlass für Kameradschaftsgeförderte.

197 Vgl. im Folgenden Schreiben [Erlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung an das Reichsstudentenwerk Berlin [I.A. Wacker], 15.1.1937. Betr.: Zum Bericht vom 11.6.1936, 
Förderung der katholischen Theologie-Studenten. UAT 117/1388 Akademisches Rektoramt. Gebührenerlass 1919 
– 1952.
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den Arbeitsdienst geleistet und dadurch ihre Einsatzbereitschaft besonders bewiesen haben“. Die 

Gebühren-Erlassordnung  für  die  deutschen  Hochschulen  vom  10.  Juli  1937  sah  vor,  dass  ein 

Gebührenerlass  nur  gewährt  wird,  „wenn  die  Förderung  des  Studenten  im  Interesse  des 

Volksganzen  liegt“.198 Die  Kriterien  für  einen  Gebührenerlass  seien  die  Bedürftigkeit  und  die 

Würdigkeit des Bewerbers. Die Würdigkeit setze neben guten wissenschaftlichen Leistungen auch 

die „charakterliche und politische Zuverlässigkeit“ voraus. Dazu zählt die Gebührenerlass-Ordnung 

ausdrücklich die „Einsatzbereitschaft für den nationalsozialistischen Staat und seine Ziele“. Am 19. 

Mai 1938 erging der nächste Erlass des Reichserziehungsministeriums, der die Ableistung sowohl 

des  Arbeitsdienstes  als  auch  des  Wehrdienstes  auch  für  „Studenten  der  Theologie  beiderlei 

Bekenntnisses“ zur zwingenden Voraussetzung für eine Förderung erklärte.199 Die Studenten der 

Katholischen  Theologie,  so  der  Erlass,  seien  darauf  hinzuweisen,  „dass  sie  bei  gutem  Willen 

durchaus in der Lage sind, freiwillig Wehrdienst zu leisten“. Auch der Grund für diesen Erlass wird 

im Erlass selbst  angegeben.  Es habe „vielfach Unklarheit“  darüber  bestanden,  worin genau die 

„Einsatzbereitschaft“  der  katholischen  und  evangelischen  Theologiestudenten  „für  den 

nationalsozialistischen  Staat“  bestehe.  Es  gebe  zwar  „gewisse  Schwierigkeiten“,  die  es  den 

Studenten der Theologie erschwere, sich in SA, SS, NSKK oder HJ zu engagieren und dadurch ihre 

Einsatzbereitschaft  für  den  nationalsozialistischen  Staat  nachzuweisen.  „Es  muss  aber  zum 

mindesten verlangt werden, dass Studenten, denen dies nicht möglich ist, freudig, tatkräftig und 

anhaltend sich in den Dienst der NSV oder des Reichsluftschutzbundes stellen“, so der Erlass. Die 

„Tätigkeit  lediglich  als  Krankenpfleger“  wollte  der  Minister  „nicht  mehr  als  ausreichend“ 

anerkennen.  Der  abgeleistete  Arbeitsdienst  allein  reichte  nun  nicht  mehr  für  eine  finanzielle 

Förderung aus. Im Wintersemester 1938/39 erhielt von 36 Antragstellern, die Katholische Theologie 

an  der  Universität  Tübingen  studierten,  kein  einziger  einen  Gebührennachlass,  obwohl  die 

überwiegende Mehrzahl der Antragsteller den Arbeitsdienst abgeleistet hatte.200 

2.9 Die DSt und die Befreiung der katholischen Theologiestudenten  
vom Arbeitsdienst 1936

Als  das  Ende  der  Befreiung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst  1936 

entschieden wurde, war die Deutsche Studentenschaft wieder die treibende Kraft. Ab Januar 1936 

198 Vgl. im Folgenden Gebühren-Erlassordnung für die Deutschen Hochschulen vom 10.7.1937, abgedruckt in: 
Tübinger Hochschulführer WS 1938/39 und SS 1939, S. 38f. 

199 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.A. Wacker] an die Länderverwaltungen mit Hochschulen, 19.5.1938. UAT 117/1388 
Akademisches Rektoramt. Gebührenerlass 1919 – 1952.

200 Vgl. Erlass der Unterrichtsgelder und Gebühren im Wintersemester 1938/39. Katholisch-theologische Fakultät im 
SS 1938. UAT 117/1491 Akademisches Rektoramt. Gebührenerlass WS 1938/39.
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war es nach dem Willen der Deutschen Studentenschaft nicht mehr möglich, dass Abiturienten, die 

das Studium der Katholischen Theologie aufnehmen wollten, vom Arbeitsdienst befreit wurden.201 

Vielmehr seien sie „unbedingt zum Arbeitsdienst einzuziehen“, wie der Leiter des Hauptamtes bei 

der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft Warschke seinem Kameraden Boekmate, dem 

Beauftragten des Hauptamtes  III  und Leiter  der  Tübinger  Studentenschaft,  am 23. Januar  1936 

mitteilte.  Nach  der  Lesart  der  Deutschen  Studentenschaft  blieb  eine  eventuelle,  einmal 

ausgesprochene Befreiung vom studentischen Arbeitsdienst zwar bestehen, jedoch unterlagen die 

Studierenden  nun  der  gesetzlichen  Arbeitsdienstpflicht  und  nicht  mehr  der  studentischen 

Arbeitsdienstpflicht.202 Gegenüber  dem  Reichsarbeitsdienst  gelte  die  Befreiung  vom bisherigen 

studentischen  Arbeitsdienst  nicht.203 Hinzu  kam,  dass  das  Reichserziehungsministerium am 12. 

Februar  1936  diejenigen  Studenten,  die  1934  oder  später  das  Abitur  erworben  hatten,  dazu 

verpflichtete,  „ihre  studentische  Arbeitsdienstpflicht  im  Sommerhalbjahr  1936  zu  erfüllen“.204 

Wenige  Tage  später,  am  18.  Februar  1936,  griff  der  Arbeitsdienstführer  der  Deutschen 

Studentenschaft den Erlass des Reichserziehungsministeriums auf, nach dem Abiturienten nur dann 

zum Studium zugelassen werden, wenn sie ihre Arbeitsdienstpflicht abgeleistet haben, und nach 

dem bereits immatrikulierte Studenten nur dann die Erlaubnis zum Weiterstudium bekommen, wenn 

sie  nachträglich  den  Arbeitsdienst  ableisten.205 Die  Deutsche  Studentenschaft  wollte  auch  die 

Abiturienten  früherer  Abiturjahrgänge  zur  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  verpflichten,  obwohl 

diese zur  Ableistung der  gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht  gar  nicht  mehr  herangezogen werden 

sollten. Auch an diese Abiturienten wollte die Deutsche Studentenschaft die Forderung nach der 

Ableistung  des  Reichsarbeitsdienstes  als  Voraussetzung  für  eine  Immatrikulation  stellen.  Das 

Reichserziehungsministerium befreite  schließlich im März 1936 die  Abiturienten von 1933 und 

früher vom Nachweis der Arbeitsdienstpflicht, wenn sie sich im Sommersemester 1936 erstmalig 

immatrikulieren wollten.206

201 Vgl. im Folgenden Schreiben der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft [Hauptamtsleiter Warschke] an 
den Beauftragten des Hauptamtes III [und Leiter der Tübinger Studentenschaft] Boekmate, 23.1.1936. Betr.: 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden der katholischen Theologie. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

202 Vgl. im Folgenden Schreiben der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft – Hauptamt III – an den 
Studenten Heinrich Kandziorowski, 8.2.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

203 Zu den Auswirkungen dieses Vorgehens auf die Situation in der Diözese Rottenburg vgl. Unterkapitel 6.4.
204 Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an 

die Rektoren der Universitäten, 12.2.1936. Betr.: Studentische Arbeitsdienstpflicht der männlichen Studierenden. 
UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

205 Vgl. im Folgenden Verordnungs- und Mitteilungsblatt Nr. 22 der Deutschen Studentenschaft – Arbeitsdienstführer 
[I.A. Griebl], 18.2.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.

206 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung [I.V. Krümmel] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer Preußen) mit Hochschulen, 
2.3.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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Wer  unter  den  Abiturienten  von  1935  nicht  den  Arbeitsdienst  ableisten  konnte,  hatte  den 

Ausgleichsdienst abzuleisten. Ausgenommen von der Pflicht zum Ausgleichsdienst waren lediglich 

diejenigen Abiturienten des Abiturjahrgangs 1935, die Katholische Theologie studierten und vor 

1915 geboren  waren.  Bei  den  Abiturienten  des  Abiturjahrgangs  1936  kam eine  Befreiung  von 

Arbeitsdienst  oder Ausgleichsdienst  nicht  in  Frage,  da sie  vom gesetzlichen Reichsarbeitsdienst 

erfasst  wurden.  Damit  waren  auch  die  katholischen  Theologen,  die  1936  das  Abitur  erworben 

hatten,  über  den  gesetzlichen  Reichsarbeitsdienst  zur  Teilnahme  an  Arbeitsdienst  und 

Ausgleichsdienst  verpflichtet.207 Ausnahmsweise gestand ihnen das  Reichserziehungsministerium 

am 2. April 1936 zu, dass sie sich zum Sommersemester 1936 immatrikulieren könnten, wenn sie 

sich „schriftlich verpflichten, einer Einberufung zum Arbeitsdienst auch während ihres Studiums 

Folge zu leisten“. Die katholisch-theologische Fachschaft an der Universität Tübingen hatte noch 

im Januar 1936 zu retten versucht, was nicht mehr zu retten war. Im Januar 1936 – wenige Monate 

vor  der  Entscheidung  des  Reichserziehungsministeriums  –  hatte  die  katholisch-theologische 

Fachschaft  an  der  Universität  Tübingen  in  einem  apologetisch  gehaltenen  Schreiben  auf  die 

„Sonderstellung der katholischen Theologen“ hingewiesen.208 Diese Sonderstellung, so der Leiter 

der  Fachschaft  Elser,  sei  begründet  durch  den  späteren  Beruf  der  Theologen,  durch  ihre 

Berufsausbildung  und  durch  die  Berufserziehung.  Daher  sei  auch  eine  Mitgliedschaft  der 

Theologiestudierenden  in  der  politischen  Organisation  des  NSDStB  ausgeschlossen.  Diese 

„Berufsnotwendigkeiten“ würden nun fälschlicherweise als ein „Mangel am Willen zum Einsatz für 

Volk  und  Vaterland  ausgelegt“,  so  Elser.  Der  Leiter  der  katholisch-theologischen  Fachschaft 

beteuerte hingegen, dass die katholischen Theologen „ehrlich gewillt“ seien, am „Neubau unseres 

Vaterlandes“ mitzuarbeiten. Diesen Willen zur Mitwirkung würden sie „durch die Tat“ beweisen. 

„Gutgeheißen und weitestgehend unterstützt wird dieser Wille durch unsere obersten kirchlichen 

Instanzen“, so Fachschaftsleiter Elser. Als Beleg für diesen Willen führte er die „bisher geleistete 

Arbeit“  der  Fachschaftsmitglieder  an:  Die  freiwillige  Teilnahme  von  46  katholischen 

Theologiestudenten am Arbeitsdienst  in  den Semesterferien im Frühjahr und im Sommer 1934; 

Leistungen von 134 Theologen in Werkarbeit und Landdienst im Sommer 1935, wobei unter den 20 

Tübinger Studenten, die sich zum Landdienst im Osten gemeldet hatten, fünf Theologen waren; 

zudem Volkstumsarbeit  für  das  Auslandsdeutschtum durch Sathmarfahrten.  Des Weiteren  führte 

Elser die Teilnahme der Theologiestudenten an den Arbeitsgemeinschaften der Studentenschaft, in 

der Handballmannschaft und am Reichsleistungswettkampf an.

207 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.V. Zschintzsch], 2.4.1936. Betr.: Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologiestudenten. 
UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

208 Vgl. im Folgenden Schreiben der katholisch-theologischen Fachschaft, Januar 1936. UAT 184/185 Katholisch-
theologische Fakultät. Besondere Übungen und Einsätze, Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.
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Dem Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät  Geiselmann kam das Ende der Befreiung der 

Theologiestudenten vom Arbeitsdienst gerade recht, um die wissenschaftlichen Machtverhältnisse 

in der Katholisch-Theologischen Fakultät zu seinen Gunsten zu verschieben. Am 31. März 1936 

kürzte er die Vorlesungsstunden seiner Mitprofessoren an der Katholisch-Theologischen Fakultät, 

um seinen eigenen Fachbereich auf Kosten seiner Kollegen auszubauen – ganz im Sinne seines 

autoritären und eigenmächtigen Führungsstils.209

2.10 Der  studentische  Arbeitsdienst  für  Abiturientinnen  und  der  
Ausgleichsdienst

Im  März  1936  legte  das  Reichserziehungsministerium  für  Abiturientinnen,  die  zu  studieren 

beabsichtigten,  einen  26-wöchigen  studentischen  Arbeitsdienst  fest  und  kündigte  für 

arbeitsdienstuntaugliche  Abiturientinnen  einen  „Sonderdienst  bei  der  N.S.V.“  an.210 Die 

dienstuntauglichen männlichen Abiturienten von 1935 und 1936 hatten ebenfalls  vor Aufnahme 

eines Studiums den Ausgleichsdienst zu absolvieren.211 Dieser Ausgleichsdienst war für dauernd 

dienstuntaugliche  Abiturienten  bestimmt.212 Zeitlich  dienstuntaugliche  Abiturienten  hingegen 

wurden für bis zu drei Semestern vom Arbeitsdienst zurückgestellt.

Zu Beginn des Wintersemesters 1936/37 wies das Reichserziehungsministerium erneut darauf hin, 

dass  die  Abiturienten  der  Geburtsjahrgänge  1915  oder  später  in  allen  Fakultäten  nur  dann 

immatrikuliert  werden  können,  wenn  sie  die  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  oder  des 

Ausgleichsdienstes  durch  die  Vorlage  des  Arbeitsdienstpasses  nachweisen.213 Abiturienten  der 

Geburtsjahrgänge 1914 oder früher konnten sich hingegen ohne den Nachweis des Arbeits- oder 

Ausgleichsdienstes immatrikulieren.

209 Vgl. Schreiben [des Dekans der Katholisch-Theologischen Fakultät] an den Rektor der Universität Tübingen, 31. 
März 1936. Betr.: Änderungen der Vorlesungen. UAT 184/185 Katholisch-theologische Fakultät. Besondere 
Übungen und Einsätze, Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.

210 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung [I.A. Krümmel] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer Preußen), 6.3.1936. Betr.: 
Arbeitsdienst der Abiturientinnen. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht 
der Studierenden.

211 Vgl. im Folgenden Schreiben der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft – Hauptamt III an das 
Akademische Berufsamt an der Universität Tübingen, 27.3.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

212 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.A. Vahlen] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer Preußen), 5.5.1936. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

213 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 26.10.1936. Betr.: Ableistung des Arbeitsdienstes 
der Abiturienten (nicht Abiturientinnen), die zu studieren beabsichtigen. Gültig für alle Fakultäten. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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2.11 Fahndungslisten der Deutschen Studentenschaft und des  
Reichserziehungsministeriums zur Verhinderung von Immatrikulationen

Obwohl  das  Pflichtenheft  als  Nachweis  des  abgeleisteten  Arbeitsdienstes  eigentlich  durch  das 

Reichserziehungsministerium  zum  1.  Oktober  1935  abgeschafft  worden  war,  versuchte  die 

Deutsche  Studentenschaft,  am  Pflichtenheft  festzuhalten.  Im  weiteren  Verlauf  gelang  es  der 

Deutschen Studentenschaft, über Namenslisten ein System der ideologischen Kontrolle aufrecht zu 

erhalten. Ab Herbst 1936 veröffentlichte die Deutsche Studentenschaft solche Listen mit Namen 

von Abiturienten oder Studenten, bei denen genau darauf zu achten sei,  „ob sie im Besitz eines 

Pflichtenheftes über abgeleisteten Arbeits- bzw. Ausgleichsdienst sind“ bzw. im Besitz einer von der 

Deutschen Studentenschaft  ausgestellten Bescheinigung über  die  Befreiung oder  Zurückstellung 

vom Arbeits-  oder  Ausgleichsdienst.214 Zum Wintersemester  1936/37 wurde  beispielsweise  eine 

Liste  mit  39 Personen veröffentlicht.  Die Deutsche Studentenschaft  bat  „beim Auftauchen“ der 

Genannten  um  sofortige  Mitteilung.  Die  Datensätze  dieser  Listen  waren  jedoch  derart 

unvollständig, oft sogar ohne Angabe des Vornamens, dass sie einen umfangreichen Schriftverkehr 

mit den Universitätssekretariaten zur Klärung der betreffenden Personen auslösten.  In Tübingen 

führte  der  Fall  Auer  zu  Verwicklungen.215 Aus  Sicht  der  Universitätssekretariate  haftete  diesen 

Namenslisten mit dem Ziel eines Immatrikulationsverbotes etwas Willkürliches an, dem sie nicht 

unwidersprochen stattzugeben vermochten,  wie  der  folgende Fall  verdeutlicht.  Am 26.  Oktober 

1936 versandte die Deutsche Studentenschaft eine Liste mit den Namen von 17 Studenten bzw. 

Abiturienten, die nach dem Willen der DSt nicht immatrikuliert werden dürften.216 Die Universität 

Tübingen antwortete daraufhin, sie sei nicht in der Lage, „einem Studenten bzw. Abiturienten die 

Immatrikulation zu verweigern, wenn seine Papiere in Ordnung sind“, und bat um Nennung der 

Gründe für die Immatrikulationsverweigerung.217 Am 9. November 1936 folgte eine weitere Liste 

214 Vgl. im Folgenden Verordnungs- und Mitteilungsblatt der Deutschen Studentenschaft Jg. 3, Nr. 13 vom 
22.10.1936, S. 5. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden. 

215 Der Rektor der Tübinger Universität Hoffmann meldete im November 1936 auf die Nennung des Nachnamens 
Auer hin der Deutschen Studentenschaft den Tübinger katholischen Theologiestudierenden Alfons Auer, der im 
Sommersemester 1936 in der Tat seinen Arbeitsdienst abgeleistet hatte. Das Tübinger Universitätssekretariat bat 
um Mitteilung, ob und was gegen den Tübinger Studenten Alfons Auer vorliege. Tatsächlich handelte es sich 
jedoch um einen Erwin Auer aus Offenbach. Vgl. Schreiben des Universitätssekretariats Tübingen an die 
Reichsführung der Deutschen Studentenschaft – Hauptamt III, 27.10.1936; vgl. Schreiben der Reichsführung der 
Deutschen Studentenschaft – Hauptamt III – [Warschke] an das Universitätssekretariat der Universität Tübingen, 
4.11.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

216 Vgl. Schreiben der Deutschen Studentenschaft – Hauptamt III, Beauftragter Württemberg – an das 
Universitätssekretariat Tübingen, 26.10.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

217 Vgl. Schreiben des Rektors der Universität Tübingen [gez. Focke] an die Deutsche Studentenschaft – Hauptamt 
III, Beauftragter Württemberg, 28.10.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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mit den Namen von 14 Personen, die  die  Deutsche Studentenschaft  nicht  immatrikuliert  haben 

wollte.218 Am 17. März 1937 wies die Reichsstudentenführung die Amtsleiter für Arbeitsdienst an, 

diejenigen Studenten, deren Führungsnote im Arbeitsdienst „genügend“ oder schlechter war, an das 

Wirtschafts-  und  Sozialamt  der  Reichsstudentenführung  zu  melden.219 Die  Einschreibung  der 

Betreffenden sei  „bis  zum Entscheid  durch das  Wirtschafts-  und Sozialamt  auszusetzen“.220 Im 

weiteren  Verlauf  übernahm  das  Reichserziehungsministerium  diese  diktatorische  Praxis.  Ab 

Dezember  1937 versandte  das  Reichserziehungsministerium an die  Unterrichtsverwaltungen der 

Länder – und damit an die Hochschulen – Listen mit Namen von ausscheidenden Arbeitsmännern, 

die aufgrund einer nur genügenden oder schlechteren Leistung im Arbeitsdienst nicht immatrikuliert 

werden sollten. Ein Erlass des Reichserziehungsministeriums vom 26. Oktober 1936 legte fest, dass 

die  Aufnahme als  Student  von einer  mindestens guten Führungsnote abhängig gemacht  werden 

müsse.221 Übereinstimmend mit  den Quellen berichtet  Zeitzeuge Heinrich  Detzel 2011 im Oral-

History-Interview, wie sein Lagerführer ihm wegen schlechter Leistung beim Drainagebau damit 

drohte, das „Weiterstudium an der Universität“ sei „gefährdet“.222 Am 20. Dezember 1937 ließ das 

Reichserziehungsministerium  den  Hochschulen  eine  Namensliste  von  22  Personen  zukommen, 

deren  Immatrikulation  auszusetzen  sei.223 Die  Führungsnoten  wurden  nun  nicht  mehr  im 

Arbeitsdienstpass  eingetragen.  Daher  werde  ab  diesem  Zeitpunkt  so  verfahren,  dass  der 

Reichsarbeitsführer dem Reichserziehungsministerium die Beurteilungsbögen von Arbeitsmännern 

zusende,  deren  Führungsnoten  „genügend“  oder  schlechter  ausgefallen  seien.  Das  jeweilige 

Hochschulsekretariat, so lautete die Anweisung des Reichserziehungsministeriums, habe Einsicht in 

die  Beurteilungen  aus  der  Arbeitsdienstzeit  zu  nehmen,  die  dem  Reichserziehungsministerium 

vorlägen.  Bei  der  endgültigen Entscheidung über  eine Immatrikulation seien aber  nicht  nur die 

Beurteilungen zugrunde zu legen, sondern auch der „persönliche Eindruck“, den der Betreffende als 

Gasthörer  an  der  Hochschule  hinterlassen  habe.  Der  Fall  des  Abiturienten  und ausscheidenden 

Arbeitsmannes Theophil Friedrich Schmeisser zeigt, wie die Universität Tübingen die Vorgaben aus 

Berlin umsetzte.224 Die Universität verlangte von ihm ein sogenanntes besonderes Führungszeugnis. 
218 Vgl. Schreiben der Studentenschaft der Universität Tübingen an das Universitätssekretariat Tübingen, 9.11.1936. 

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
219 Vgl. Schreiben [Anordnung] der Reichsleitung der NSDAP – Reichsstudentenführer, 17.3.1937. Betr.: 

Einschreibung Sommersemester 1937. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

220 Ebd.
221 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und 

Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 26.10.1936. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

222 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
223 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 

Volksbildung an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen, 20.12.1937. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

224 Vgl. im Folgenden Schreiben des Rektors der Universität Tübingen [Hoffmann] an den Kultminister in Stuttgart, 
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In diesem besonderen Führungszeugnis wurde die Leistung beim Arbeitsdienst lediglich mit der 

Führungsnote „genügend“ bewertet. Er wurde daraufhin nur unter Vorbehalt für das Studium der 

Rechtswissenschaft  aufgenommen.  Der  Tübinger  Rektor  Hermann  Hoffmann225 beantragte 

persönlich  Einsicht  in  die  Einzelbeurteilungen  und  bat  um  „Bescheid,  ob  auf  Grund  dieser 

Beurteilungen der Immatrikulationsantrag abgelehnt werden soll“.  Die Universität  eröffnete  den 

Betreffenden gegen Unterschrift, „dass die Aufnahme in den Universitätsverband keinen Anspruch 

auf  Zulassung  zu  einer  staatlichen,  kirchlichen  oder  akademischen  Prüfung  begründet“.226 Die 

Zulassung zu Prüfungen hänge „ausschließlich von den darüber ergangenen Vorschriften“ ab. 

Das Reichserziehungsministerium sandte den Hochschulen in den darauffolgenden Jahren weitere 

Listen mit Namen von Abiturienten zu, die im Arbeitsdienst die Führungsnote „genügend“ oder 

schlechter erhielten: Im Mai 1938 waren es drei Personen227, im Oktober 1938 vier Personen228, im 

Mai 1939 drei Personen229, im April 1940 drei Personen230,  im Juli 1941 22 Personen231 und im 

August  1943  eine  Person232.  Die  Universität  Tübingen  war  offenbar  in  keinem  dieser  Fälle 

betroffen.233 Der Tübinger Rektor wurde hingegen im April 1938 von sich aus tätig, als sich die 

Abiturienten  Helmut  Bernius  und  Gerhard  Wendt  an  der  Universität  Tübingen  einschreiben 

wollten.234 Durch einen Erlass des Reichserziehungsministeriums vom 26. Oktober 1937 waren die 

Führungsnoten  in  den  Ausweisen  der  Ausgleichsdienstpflichtigen  abgeschafft  worden.  Die 

Ausgleichsdienstausweise der  beiden Abiturienten wiesen demzufolge keine Führungsnoten auf. 

12.11.1937. Betr.: Immatrikulation des Abiturienten Theophil Friedrich Schmeisser. UAT 117C/141 Akademisches 
Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

225 Hermann Hoffmann (1891 – 1944), 1937 Rektor der Universität Tübingen, 1937 SA-Obersturmführer.
226 Vgl. im Folgenden Universität Tübingen, [Es ist mir eröffnet worden.] UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 

Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
227 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 9.5.1938. 

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
228 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 6.10.1938. 

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
229 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 27.5.1939. 

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
230 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 2.4.1940. 

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
231 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 5.7.1941. 

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
232 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 10.8.1943. 

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
233 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 9.5.1938; 

vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 6.10.1938; 
vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 27.5.1939; 
vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 2.4.1940; 
vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 5.7.1941; 
vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 10.8.1943. 
alle UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

234 Vgl. im Folgenden Schreiben des Rektors der Universität Tübingen [Hoffmann] an die Reichsstudentenführung – 
Abteilung für Arbeits- und Ausgleichsdienst, 25.4.1938. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten 
über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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Der Rektor der Tübinger Universität gab sich mit dieser Situation nicht zufrieden, sondern betrieb 

auf eigene Faust Nachforschungen, um die Gesinnung und die Führung der beiden Abiturienten bis 

ins kleinste Detail hinein auszuleuchten.  Hoffmann veranlasste dazu zunächst eine Rückfrage im 

Ausgleichsdienstlager  der  beiden Abiturienten,  wo er  die  Auskunft bekam, die  Führung sei  gut 

gewesen. Damit hätte der Fall  eigentlich erledigt sein können. Dies reichte ihm aber nicht aus, 

sodass  er  die  Ausweise  der  beiden  nach  München  an  die  Abteilung  für  Arbeits-  und 

Ausgleichsdienst bei der Reichsstudentenführung zur Überprüfung schickte. Das Wirtschafts- und 

Sozialamt der Reichsstudentenführung gab ihm zur Auskunft, dass Führungsnoten nicht mehr im 

Ausweis vermerkt werden und bat um die Zulassung der beiden Abiturienten zum Studium. 

Ein weiteres Beispiel für das Vorgehen von Hoffmann ist der Fall des Studienbewerbers Link. Im 

Mai 1938 genehmigte das Wirtschafts- und Sozialamt der Reichsstudentenführung die nachträgliche 

Immatrikulation des Tübinger Medizinstudenten Oskar  Link, der den Arbeitsdienst nicht ableisten 

konnte, weil er „in letzter Minute“ einen Studienplatz bekommen hatte und am Arbeitsdienst nicht 

mehr als  Freiwilliger  hatte  teilnehmen können.235 Hoffmann hingegen  hatte  im Fall  Link eine 

Immatrikulation  zunächst  verweigert  und  den  Fall  zur  Entscheidung  an  das  Wirtschafts-  und 

Sozialamt der  Reichsstudentenführung abgegeben.  Aufschlussreich in  Bezug auf  den damaligen 

Zeitgeist und die zeitgenössische Denkweise bei der Reichsstudentenführung ist die ausführliche 

Begründung des Wirtschafts- und Sozialamtes: Durch eine möglichst geschlossene Einberufung der 

angehenden Studierenden zum Arbeitsdienst  „wird der  Forderung des  deutschen Studententums 

Rechnung  getragen  und  dem  NSDStB  ermöglicht,  den  vom  Führer  erteilten  Auftrag,  eine 

einheitliche  Erziehung  des  studentischen  Nachwuchses,  durchzuführen“.  Es  sei  die  Pflicht  der 

Reichsstudentenführung,  zu  verhindern,  dass  die  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  durch  mehrere 

Befreiungen immer weiter hinaus geschoben wird, „da die Erziehungsarbeit im NSDStB dadurch 

erheblich  leidet,  da  eine  einheitliche  Grunderziehung  fehlt“.  Daher  seien  die  studentischen 

Dienststellen von der Reichsstudentenführung angewiesen worden, „auf die Ableistung des Arbeits- 

und  Wehrdienstes  bzw.  des  studentischen  Ausgleichsdienstes  besonders  scharf  zu  achten“.  Die 

Reichsstudentenführung behalte es sich vor, „in jedem einzelnen Fall eine Entscheidung über das 

Arbeitsdienstverhältnis in Verbindung mit den Dienststellen des Reichsarbeitsdienstes zu treffen“. 

Auch der Arbeitsdienst für Auslandsdeutsche war eigens geregelt. Für Auslandsdeutsche bestand 

keine Verpflichtung zur Ableistung des Arbeitsdienstes oder Ausgleichsdienstes vor Aufnahme eines 

Studiums.236 So hatte es das Reichserziehungsministerium jedenfalls am 17. Juli 1937 festgelegt. In 

235 Vgl. im Folgenden Schreiben des Wirtschafts- und Sozialamtes der Reichsstudentenführung an den Rektor der 
Universität Tübingen, 13.5.1938. Betr.: Arbeitsdienstverhältnis des Studierenden der Medizin Oskar Link. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

236 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung an die nachgeordneten Dienststellen und an die Hochschulverwaltungen der Länder, 17.7.1937. 

70                          



der Vorstellung des Reichserziehungsministeriums solle ihnen aber nahe gelegt werden, „möglichst 

vor Beginn des Studiums“ den Arbeitsdienst abzuleisten. Wenn ein Auslandsdeutscher das Studium 

dennoch  sogleich  aufnehme,  erfolge  seine  „Heranziehung  zum  Arbeitsdienst  nach  den  für 

Dienstpflichtige  geltenden  allgemeinen  Bestimmungen“.  Ebenso  solle  bei  Personen  verfahren 

werden, die außer der deutschen Staatsbürgerschaft eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen.

Im Jahre 1938 kam dem Reichsluftschutzbund eine besondere Rolle zu. Der Reichsluftschutzbund 

führte  im  Sommersemester  1938  den  Ausgleichsdienst  für  die  Studierenden  durch.237 Die  250 

„Ausgleichsdiensttuenden“ wurden dabei  verschiedenen Luftschutzschulen  zugeteilt.  Vorgesehen 

waren eine  sechswöchige  Ausbildung in einer  Luftschutzschule,  ein  zwölfwöchiger  Einsatz  bei 

Luftschutzdienststellen und ein zweiwöchiger Abschlusslehrgang in der Reichsluftschutzschule.

2.12 Arbeitsdienst und Ausgleichsdienst für Reifeprüflinge der  
österreichischen Schulen

Der  sogenannte  Anschluss  Österreichs  brachte  es  mit  sich,  dass  auch  für  österreichische 

Schulabgänger Regelungen hinsichtlich des Arbeitsdienstes und des Ausgleichsdienstes getroffen 

werden  mussten.  Dabei  sollte  sich  herausstellen,  dass  sich  die  Berliner  Stellen  erst  auf  die 

österreichischen Verhältnisse  einstellen mussten  und dass  es  zu einem mehrfachen Nachsteuern 

über Erlasse kam, wie aus der folgenden Schilderung hervorgeht. Am 25. Mai 1938 eröffnete der 

Reichsarbeitsführer  den  männlichen  und  weiblichen  Reifeprüflingen  der  österreichischen 

Mittelschulen bzw. Oberschulen, die die Absicht hatten, ein Studium aufzunehmen, zunächst den 

bevorzugten Eintritt in den Arbeitsdienst zum 1. Oktober 1938.238 Die verbindliche Ableistung des 

Arbeitsdienstes vor Studienbeginn zum Wintersemester 1938/39 war bei diesen Reifeprüflingen zu 

diesem Zeitpunkt  noch nicht  vorgesehen.  Gerade einmal  einen Monat  später  hatte  man sich in 

Berlin  völlig  umentschieden,  was  die  Verbindlichkeit  des  Arbeitsdienstes  anbelangte.  Offenbar 

wollte man nun die Österreicherinnen und Österreicher auch in den Genuss des Arbeitsdienstes 

kommen lassen. Denn am 28. Juni 1938 ordnete das Reichserziehungsministerium in Berlin im 

Einvernehmen  mit  dem  Reichsarbeitsführer  für  die  österreichischen  Reifeprüflinge  mit 

Betr.: Zulassung von Auslandsdeutschen zum Hochschulstudium. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

237 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung [I.V. Zschintzsch] an die Reichsstudentenführung und an die Unterrichtsverwaltungen der Länder 
mit Hochschulen, 22.4.1938. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.

238 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung [I.A. Krümmel] an das Unterrichtsministerium in Wien und an die Hochschulverwaltungen der 
Länder mit Hochschulen, 25.5.1938. Betr.: Arbeitsdienst der Reifeprüflinge der österreichischen Mittel (Ober-) 
schulen mit Studienabsicht. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.
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Studienabsicht einen „verkürzten dreimonatigen Arbeitsdienst“ an, der vor Beginn der Studiums 

abzuleisten  sei.239 Dieser  Erlass  des  Berliner  Reichserziehungsministeriums  sah  vor,  dass  die 

Angehörigen  der  Geburtsjahrgänge  1918  und  später  mit  diesem  dreimonatigen  Arbeitsdienst 

„gleichzeitig ihrer gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht genügen“. Schon zehn Tage darauf musste das 

Reichserziehungsministerium wieder  nachbessern.  Am 7.  Juli  1938 folgte  nämlich  ein  weiterer 

Runderlass des Ministeriums, der die angehenden Medizinstudenten aus Österreich betraf.240 Das 

Reichserziehungsministerium schuf  mit  diesem Runderlass  eine  Sonderregelung  für  zukünftige 

Wehrmachtsoffiziere aus Österreich. Österreichische Abiturienten, die 1938 das Abitur erworben 

hatten,  konnten  sich  demnach  für  das  Studium der  Medizin  immatrikulieren,  ohne  vorher  den 

Arbeitsdienst abgeleistet zu haben, wenn sie am 1. Oktober 1938 als Sanitätsoffiziersanwärter in 

das Heer, die Luftwaffe oder die Marine eintraten.

Eine  weitere  Besonderheit  blieb  den  österreichischen  Absolventen  –  genauer  gesagt  den 

Absolventinnen – erhalten. Der dreimonatige Arbeitsdienst für österreichische Abiturienten galt nur 

für männliche Abiturienten. Weibliche österreichische Prüflinge des Abiturientenjahrganges 1938 

konnten sich ohne Ableistung des Arbeitsdienstes zum Wintersemester 1938/39 an den Hochschulen 

immatrikulieren.241

2.13 Der Arbeitsdienst für die weibliche Jugend

Im  Jahre  1938  wurde  die  Arbeitsdienstpflicht  für  die  weibliche  Jugend  gesetzlich  festgelegt. 

Mädchen, die über 17 Jahre alt  waren und vor dem 1. November 1938 freiwillig neun Monate 

Landarbeit  geleistet  hatten,  wurden  nicht  mehr  zum  Arbeitsdienst  für  die  weibliche  Jugend 

herangezogen.242 Diese Regelung galt gemäß einem Erlass des Reichserziehungsministeriums vom 

7. Dezember 1938 auch für Abiturientinnen. Abiturientinnen konnten von der Verpflichtung, vor 

Studienbeginn den Arbeitsdienst abzuleisten, entbunden werden, wenn sie vor der Immatrikulation 

mindestens  neun  Monate  Landarbeit  geleistet  hatten  und  bei  der  Immatrikulation  eine 

239 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] der Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.A. Usadel] an das Österreichische Unterrichtsministerium in Wien und an die 
Unterrichtsverwaltungen der Länder, 28.6.1938. Betr.: Arbeitsdienst der Reifeprüflinge der österreichischen 
Mittel-(Ober-)Schulen mit Studienabsicht. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

240 Vgl. im Folgenden Schreiben [Runderlass] des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung [I.A. Usadel] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen, 7.7.1938. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

241 Vgl. Erlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.A. Krümmel], 13.8.1938. Betr.: 
Arbeitsdienst der Reifeprüflinge der österreichischen Mittel-(Ober-)Schulen mit Studienabsicht. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

242 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers des Innern, 3.8.1938. Betr.: Ableistung der Landarbeit als Ersatz 
für die zukünftige Arbeitsdienstpflicht der weiblichen Jugend. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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entsprechende Bescheinigung der zuständigen Stelle des Reichsarbeitsdienstes vorlegen konnten.243

2.14 Arbeitsdienst und Ausgleichsdienst der Studierenden nach  
Kriegsausbruch 1939

Wenige  Tage  nach  Kriegsausbruch,  am  8.  September  1939,  wurde  die  Ableistung  des 

Arbeitsdienstes und des Ausgleichsdienstes als „Vorbedingung für den Beginn des Studiums“ in 

einem Runderlass des Reichserziehungsministeriums, der aus dem einzigen Satz bestand und als 

Schnellbrief  versandt  wurde,  lapidar  abgeschafft.244 Diese Entscheidung aus  Berlin  hatte  jedoch 

kaum  ein  halbes  Jahr  lang  Bestand.  Bereits  im  Februar  1940  wurde  der  Arbeitsdienst  für 

Abiturienten  und  Abiturientinnen  als  Voraussetzung  für  die  Aufnahme  eines  Studiums  wieder 

eingeführt.245 Abiturientinnen mit Studienabsicht mussten zum 1. April 1940 den Arbeitsdienst der 

weiblichen Jugend antreten und sollten zum 1. September 1940 – rechtzeitig zum dritten Trimester 

1940 – entlassen werden.246 Abiturientinnen, die ein „Haushaltsjahr“ bzw. das „hauswirtschaftliche 

Pflichtjahr“ absolviert hatten, waren vom Arbeitsdienst und Ausgleichsdienst befreit.247 Im Frühjahr 

1940,  also  zu  Beginn  des  2.  Trimesters  1940,  wurden  männliche  Studienbewerber  vom 

Sozialpolitischen  Amt  der  Deutschen  Studentenschaft  für  beschränkte  Zeit  zum  Studium 

zugelassen,  wenn  sie  noch  nicht  gemustert  werden  konnten,248 wenn  sie  wegen  zeitlicher 

Untauglichkeit nicht am Reichsarbeitsdienst teilnehmen konnten oder wenn sie wegen Überfüllung 

der Luftschutzschulen nicht zum Ausgleichsdienst herangezogen werden konnten.249 Die Universität 

Tübingen ging in diesen Fällen so vor, dass sie für alle diejenigen Studierenden, die noch keinen 

243 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.A. Krümmel] 
an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen und Hochschulen für Lehrerinnenbildung außer 
Preußen einschl. Österreich, 7.12.1938. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

244 Vgl. Schnellbrief [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.V. 
Zschintzsch] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder außer Preußen einschl. Österreich, 8.9.1939. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

245 Vgl. Erlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.A. Krümmel], 5.4.1940. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

246 Vgl. Erlasse Nr. 94 und 96 [des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung], 20.2.1940. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

247 Vgl. Bestätigung der Reichsstudentenführung – Sozialpolitisches Amt – für Fräulein Ermentrud Haug, 22.4.1940; 
vgl. Bestätigung der Reichsstudentenführung – Sozialpolitisches Amt – für Frl. Magda Nicol, 19.3.1940. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

248 Vgl. Schreiben des Sozialpolitischen Amts der Deutschen Studentenschaft an Heinz Buttgen, 10.4.1940. Betr.: 
Zulassung zum Studium; vgl. Schreiben des Sozialpolitischen Amts der Deutschen Studentenschaft an Manfred 
Mayer, 13.4.1940. Betr.: Zulassung zum Studium. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

249 Vgl. Schreiben des Reichsarbeitsdienstes – Leiter des Meldeamtes 120 Esslingen – an Hartmut Mayer-Walcher, 
6.3.1940. Betr.: Bewerbung als Vorzeitig-Dienender im RAD; vgl. Schreiben des Reichsstudentenführers – 
Sozialpolitisches Amt – an Gerhard Eiselen, 13.4.1940. Betr.: Studentischer Ausgleichsdienst; vgl. Schreiben des 
Reichsstudentenführeres – Sozialpolitisches Amt – an Herbert Braitsch, 22.4.1940. Betr.: Studentischer 
Ausgleichsdienst. Alle UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.
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Arbeitsdienst  oder  Ausgleichsdienst  absolviert  hatten,  eigene  Karteikarten  anlegte.250 In  jedem 

Semester wurde vor Annahme der Rückmeldung von der Universität geprüft, ob das Weiterstudium 

des  betreffenden  Studenten  bzw.  der  betreffenden  Studentin  zulässig  sei.  Im  Falle  einer 

Exmatrikulation  vor  Erfüllung  der  Arbeitsdienstpflicht  wurde  beim  Ausstellen  eines 

Abgangszeugnisses ein entsprechender Vermerk im Studienbuch eingetragen. Parallel dazu führte 

das  Akademische  Rektoramt  1940  und  1941  ausführliche  Listen  von  Abiturientinnen  mit 

Zurückstellungsschein  vom  Arbeitsdienst,  seit  1937  bis  zum  2.  Trimester  1940  auch  von 

männlichen Abiturienten,  die  den RAD noch nicht  abgeleistet  hatten.251 In  diese Listen wurden 

hinter dem Namen des Studierenden der Tag der Immatrikulation, das Studienfach, das aktuelle 

Semester und der letzte Bescheid der Musterungsbehörde akribisch eingetragen. Alle Studierenden 

ohne Arbeits- oder Ausgleichsdienst, die nur für beschränkte Zeit zum Studium zugelassen waren, 

wurden vom Akademischen Rektoramt lückenlos erfasst. 

Auch für das 3. Trimester 1940, das am 2. September 1940 begann, waren bei der Immatrikulation 

das Zeugnis des Reichsarbeitsdienstes oder das Zeugnis des Ausgleichsdienstes oder der Nachweis 

über die Zurückstellung vorzulegen.252 

Zu Beginn des 3.  Trimesters 1940 belegt  der Fall  eines Studienwilligen,  der zum Arbeitsdienst 

eingezogen werden sollte,  dass  die  Universität  Tübingen durchaus so handeln konnte,  dass  die 

Aufnahme eines Studiums trotz Einberufung zum Arbeitsdienst ermöglicht wurde. Am 30. August 

1940 erwirkte  die Universität  Tübingen die  rechtzeitige Entlassung des Arbeitsmannes  Manfred 

Fischer vom Arbeitsdienst zum 2. Trimester 1940.253

Im 3.  Trimester  1940 wurde  das  Weiterstudium der  bereits  immatrikulierten  Studierenden vom 

Musterungsbescheid  abhängig  gemacht.  Am  5.  Oktober  1940  stellte  das 

Reichserziehungsministerium  in  einem  Erlass  die  Regelung  bezüglich  Arbeits-  und 

Ausgleichsdienst klar, die für Abiturienten galt, die ohne vorherige Ableistung des Arbeits- oder 

Ausgleichsdienstes  im  September  1939  zum  Studium  zugelassen  wurden.254 Maßgeblich  sollte 

danach  der  „Musterungsbefund“  sein:  „Tauglich“  gemusterte  Studierende  sollten  die 

250 Vgl. im Folgenden [Karteikarte: stud. N.N.,] UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

251 Vgl. Studierende ohne Arbeits- oder Ausgleichsdienst (für beschränkte Zeit zum Studium zugelassen); vgl. [Liste 
männlicher Studierender] Vorbehaltlich der Nachleistung vom Arbeitsdienst; vgl. [Liste] Abiturientinnen mit 
Zurückstellungsschein vom RAD. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht 
der Studierenden.

252 Vgl. Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Namens- und Vorlesungsverzeichnis 3. Trimester 1940, S. 8. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

253 Schreiben des Universitätssekretariates [gez. Koch] an den Führer der RAD-Abteilung K I/271. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

254 Vgl. im Folgenden Erlass des Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 5.10.1940. Betr.: 
Reichsarbeits- und Ausgleichsdienst der Studierenden. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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„jahrgangsweise Heranziehung zum Reichsarbeitsdienst oder zur Wehrmacht abwarten“, „zeitlich 

untauglich“ Gemusterte könnten bis zum Vorliegen des endgültigen Musterungsergebnisses weiter 

studieren, und bei „dauernd untauglich“ Gemusterten sollte die weitere Zulassung zum Studium von 

der Ableistung des Ausgleichsdienstes abhängig gemacht werden. 

Trotz  – oder  gerade wegen – der vielen Runderlasse des  Reicherziehungsministeriums und des 

Sozialpolitischen Amts der Deutschen Studentenschaft kam es in den drei Trimestern 1940 sowohl 

bei  der  Immatrikulation  der  neuen  Studierenden  als  auch  bei  der  Rückmeldung  der  bereits 

immatrikulierten  Studierenden  zu  einer  „unterschiedlichen  Behandlung  der  Arbeits-  bzw. 

Wehrdienstpflichtigen“ an den Hochschulen.255 Aus diesem Grund wies das Sozialpolitische Amt 

des Reichsstudentenführers am 9. Januar 1940 in einem Rundschreiben an die Studentenführungen 

der  Hochschulen  erneut  auf  die  Regelungen  von  Arbeits-  und  Ausgleichsdienst  hin.  Tauglich 

gemusterte männliche Personen, die sich immatrikulieren oder rückmelden wollten, waren demnach 

vor  der  Immatrikulation  zur  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  verpflichtet.  Zeitlich  Untaugliche 

erhielten  eine  zeitlich  befristete  Studienerlaubnis  und  mussten  eine  Studiengenehmigung  der 

Reichsstudentenführung vorlegen.  Ausgemusterte  und dauernd Untaugliche hatten hingegen den 

studentischen Ausgleichsdienst abzuleisten. Sie erhielten nach Ableistung des Ausgleichsdienstes 

von der Reichsstudentenführung einen Ausweis, den sie zur Immatrikulation oder Rückmeldung 

vorzulegen  hatten.  Vollends  konfus  wurde  die  Situation  jedoch  bei  den  weiblichen 

Studienbewerberinnen.  Denn  es  ergab  sich  das  Problem,  dass  weibliche  Abiturientinnen  und 

Studienbewerberinnen im Oktober 1940 vom Reichsarbeitsdienst abgewiesen wurden, obwohl man 

sie vorrangig hätte heranziehen müssen.256 Der Grund für die Zurückweisung lag darin, dass die 

Lager „durch die kriegswirtschaftlichen Verhältnisse“ nicht rechtzeitig zum Oktober 1940 fertig 

gestellt werden konnten. Der Reichsarbeitsdienst stellte daraufhin „Zurückstellungsscheine“ aus – 

allerdings  nicht  allen  abgewiesenen  Bewerberinnen,  sondern  lediglich  den  Angehörigen  des 

dienstpflichtigen  Jahrgangs,  „da  die  Angehörigen  der  älteren  Jahrgänge  von  Seiten  des 

Reichsarbeitsdienstes  zur  Ableistung  der  Reichsarbeitsdienstpflicht  nicht  mehr  herangezogen 

werden“.  Jedenfalls  lehnte  die  Universität  Tübingen  im  Januar  1941  die  Immatrikulation  der 

studienwilligen  Abiturientin  Inge  Schraß  ab  mit  dem Hinweis,  die  Universität  könne  sie  nach 

Rücksprache mit dem Stuttgarter Kultministerium als Studentin nur dann aufnehmen, wenn sie eine 

Bescheinigung  des  Reichsarbeitsdienstes  vorlege,  dass  der  Reichsarbeitsdienst  mit  ihrer 

255 Vgl. im Folgenden Reichsstudentenführer – Sozialpolitisches Amt, Rundschreiben an die Gaustudentenführungen 
und Studentenführungen der Hochschulen im Reich, 9.1.1941. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

256 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichsarbeitsdienstes – Leiter des Hauptmeldeamtes XXVI Stuttgart – an den 
Württembergischen Kultminister in Stuttgart, 24.1.1941. Betr.: Einstellung in den Reichsarbeitsdienst. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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Zurückstellung einverstanden sei.257 Auch bei den ausgleichsdienstpflichtigen Studienwilligen gab 

es diese Probleme.258 Ausgleichsdienstpflichtige Studierende konnten nicht in den Ausgleichsdienst 

übernommen werden, obwohl sie sich rechtzeitig dazu gemeldet hatten. In diesen Fällen mussten 

die Betreffenden eine entsprechende Bescheinigung der Reichsstudentenführung vorlegen, damit sie 

„bis zur nächsten sich bietenden Gelegenheit zur Ableistung des studentischen Ausgleichsdienstes“ 

das  Studium  „ohne  besondere  Genehmigung“  beginnen  oder  fortsetzen  konnten.  Für  das 

Sommerhalbjahr  1941  ergab  sich  das  gleiche  verwirrende  Bild.  Abiturienten,  die  dem 

Geburtsjahrgang 1923 angehörten und im Frühjahr 1941 das Abitur erworben hatten, konnten vom 

RAD nicht angenommen werden.259 Das Reichserziehungsministerium veröffentlichte am 24. April 

1941 einen eigenen Erlass für diese Fallgruppe und genehmigte die Zulassung zum Studium „ohne 

den Nachweis der vorherigen Ableistung des Reichsarbeitsdienstes für das Sommersemester 1941“. 

Das Reichserziehungsministerium versäumte es nicht, darauf hinzuweisen, dass dieser Erlass nicht 

für die Abiturientinnen des Geburtsjahrganges 1923 gelte. Durch diese verwirrende Situation kamen 

andererseits studienwillige Abiturientinnen und Abiturienten in den Genuss einer Befreiung vom 

Arbeitsdienst. So wurden Abiturientinnen, die vor dem 22. September 1939 im Flugmeldedienst, im 

Luftschutzwarndienst  oder  im  Sicherheits-  und  Hilfsdienst  eingesetzt  waren,  per  Erlass  vom 

Nachweis des RAD vor Beginn des Studiums befreit.260 Für Abiturienten, die sich kriegsfreiwillig 

meldeten,  betrug  die  Arbeitsdienstzeit  nur  drei  Monate.261 Studierende,  die  den  Arbeits-  oder 

Ausgleichsdienst  nach der  Aufnahme in die  Hochschule ableisteten,  wurden auf  Antrag für die 

Dauer des Dienstes von der Hochschule beurlaubt.262 

Im  Juni  1941  regelte  das  Reichserziehungsministerium  den  Arbeits-  und  Ausgleichsdienst  der 

Studierenden  aus  den  eingegliederten  Gebieten  Ostmark,  Sudetengau,  Protektorat  Böhmen  und 

Mähren, Memelland, Danzig, Eupen-Malmedy, Elsass-Lothringen und Luxemburg nach Geschlecht 

257 Schreiben des Rektors der Universität Tübingen [gez. Hoffmann] an Fräulein Inge Schraß, 28.1.1941. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

258 Vgl. im Folgenden Runderlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 20.2.1941. 
Betr.: Ableistung des studentischen Ausgleichsdienstes. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

259 Vgl. im Folgenden Schnellbrief [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[I.A. Krümmel] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 24.4.1941. Betr.: Zulassung der Abiturienten des 
Geburtsjahrganges 1923 zum Studium. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

260 Vgl. Runderlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 28.3.1941. Betr.: Anrechnung 
von Dienstzeiten im Flugmeldedienst usw. auf die Verpflichtung zur Ableistung des Reichsarbeitsdienstes. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

261 Vgl. Schreiben des Reichsarbeitsdienstes – Leiter des Meldeamtes 112 Rottweil – [I.A. Feldmeister Krayl] an das 
Universitätssekretariat Tübingen, 21.5.1941. Betr.: Abiturient Hermann Schneider. UAT 117C/141 Akademisches 
Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

262 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.A. Groh] an die 
Rektoren der wissenschaftlichen Hochschulen und an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 22.5.1941. UAT 
117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

76                          



und nach Geburtsjahr.263 Für das gesamte Reichsgebiet galten die Regelungen, dass Studierende, die 

vor Beginn des Studiums das 23. Lebensjahres vollendet haben, sowie angehende Studierende von 

Fachschulen  oder  Technischen Hochschulen  von RAD und Ausgleichsdienst  befreit  waren.  Bei 

Studierenden aus den eingegliederten Gebieten, die ihr Studium vor der Eingliederung begonnen 

hatten, wurde ebenfalls von Arbeits- bzw. Ausgleichsdienst abgesehen. 

Inzwischen  waren  die  Regelungen  über  die  Teilnahme  der  Studierenden  an  Arbeitsdienst  und 

Ausgleichsdienst selbst für die darauf spezialisierte Hochschulverwaltung so unübersichtlich und 

vielschichtig geworden, dass sich am 15. Juli 1941 das Akademische Rektoramt der Universität 

Tübingen  an  den  Kultminister  in  Stuttgart  wandte  und  um  eine  klare  und  übersichtliche 

Zusammenfassung  der  wichtigen  Bestimmungen  bat.264 Zwar  gebe  es  bei  den  männlichen 

Abiturienten und Studenten „im allgemeinen keine Zweifel hinsichtlich der RAD-Dienstpflicht“, so 

das  Akademische  Rektoramt  der  Universität  Tübingen.  Jedoch sei  bei  den  Abiturientinnen und 

Studentinnen  „noch  manches  unklar“.  Konkret  wurde  die  Frage  aufgeworfen,  ob  die 

Zurückstellungen  von  Abiturienten  und  Abiturientinnen  durch  den  RAD  für  die  Hochschulen 

„bindend“ seien, da sie dem Grundsatz „erst Arbeitsdienst – dann Studium“ widersprächen. Der 

Anlass  für  diese  Anfrage  war  folgender:  Abiturientinnen  der  Geburtsjahrgänge  1920 und 1921 

waren vom RAD benachrichtigt worden, sie hätten nicht mehr mit ihrer Einberufung zum RAD zu 

rechnen. Für das Akademische Rektoramt stellte sich nun die Frage, ob diese Abiturientinnen trotz 

ihrer Befreiung zum Arbeitsdienst verpflichtet seien, da sie ein Studium aufnehmen wollten, oder 

ob die studienwilligen Abiturientinnen nur dann den Arbeitsdienst leisten müssten, wenn sie einem 

arbeitsdienstpflichtigen Jahrgang angehörten. Aus den Quellen ist nicht ersichtlich, wie die Antwort 

des Württembergischen Kultministers ausfiel und ob überhaupt eine Antwort erging.

Im  März  1942  erging  ein  Erlass  des  Reichserziehungsministeriums  über  den  studentischen 

Ausgleichsdienst für verheiratete Frauen.265 Dieser Erlass sah vor, dass verheiratete Frauen nicht 

mehr zum Reichsarbeitsdienst herangezogen werden. Stattdessen sei von den verheirateten Frauen 

die „vorherige Ableistung des studentischen Ausgleichsdienstes zum Zwecke der Zulassung zum 

Studium zu fordern“. Falls es sich jedoch um Frauen mit Kindern oder um kinderlose Ehefrauen 

von  gefallenen  Wehrmachtsangehörigen  handele,  seien  diese  Frauen  auch  ohne  Ableistung  des 

263 Vgl. im Folgenden Runderlass des Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an die 
Unterrichtsverwaltungen der Länder, 20.6.1941. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

264 Vgl. im Folgenden Schreiben des Rektors der Universität Tübingen [gez. Stickl] an den Württembergischen 
Kultminister, 15.7.1941. Betr.: Arbeitsdienst der Abiturienten. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

265 Vgl. im Folgenden Runderlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an die 
Unterrichtsverwaltungen der Länder, 14.2.1942. Betr.: Studentischer Ausgleichsdienst für Frauen zum Zwecke der 
Zulassung zum Studium. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.
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Ausgleichsdienstes zum Studium zuzulassen.

Im  Mai  1942  brachte  das  Vorgehen  der  Universität  Tübingen  das  Berliner 

Reichserziehungsministeriums dazu, die Universität ausdrücklich auf die korrekte Anwendung von 

Erlassen hinzuweisen. Am 12. Mai 1942 verpflichtete das Reichserziehungsministerium in Berlin 

den Stuttgarter Kultminister eigens, „den Rektor der Universität Tübingen anzuweisen, sich streng“ 

an die vom Reichserziehungsminister „ergehenden Anordnungen zu halten“.266 Um Präzedenzfälle 

zu vermeiden, müssten, so das Reichserziehungsministerium, „etwa eintretende Härten […] in Kauf 

genommen werden“, zumal „wenn sie von den Studierenden selbst verschuldet werden“. Auslöser 

für dieses Schreiben war, dass die Studierende Charlotte Schneider an der Universität Berlin in das 

achte Semester gelangt war, ohne dass sie den Arbeitsdienst oder Ausgleichsdienst geleistet hatte. 

Die Zulassung für die Dauer von drei Semestern durch den Rektor der Universität Berlin erachtete 

das  Reichserziehungsministerium  für  rechtens.  Die  Universität  Tübingen  legte  daraufhin  dem 

Reichsminister  für  Wissenschaft,  Erziehung  und  Volksbildung  in  Berlin  strittige  Fälle  zur 

Entscheidung vor.267 Der Reichsminister entschied im Fall der Tübinger Medizinstudentin Ingeborg 

Wenninger,  sie  könne nicht  weiterstudieren,  wenn sie  arbeitsdiensttauglich  sei.  Wenn  sie  nicht 

diensttauglich  sei,  dürfe  sie  „noch  bis  zur  Ableistung  des  studentischen  Ausgleichsdienstes  im 

Sommersemester 1943 zum Studium zugelassen werden“. Daher habe sie sich sofort beim RAD zu 

melden,  damit  eine  Entscheidung über  die  Dienstfähigkeit  der  cand.  med.  Ingeborg  Wenninger 

getroffen  werden  könne,  gab  ihr  das  Akademische  Rektoramt  der  Universität  Tübingen  am 5. 

August 1942 zur Auskunft.

Ab Januar 1942 griff das Reichserziehungsministerium die Praxis wieder auf, Arbeitsmänner, die 

nur  die  Note  „genügend“  im Arbeitsdienst  erhalten  hatten,  an  die  Unterrichtsverwaltungen  der 

Länder und an weitere Dienststellen zu melden. Am 12. Januar 1942 wurden zwei Arbeitsmänner in 

einem vertraulichen Runderlass gemeldet,268 am 18. Januar 1943 acht Arbeitsmänner269 und am 29. 

Juni 1943 ein Arbeitsmann270. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass im Januar 1942 

266 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.A. Freund] an 
den Kultminister in Stuttgart, 12.5.1942. [Betr.:] Zum Randbericht vom 29. April 1942. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

267 Vgl. im Folgenden Schreiben des Rektors der Universität Tübingen [Stickl] an cand. med. Ingeborg Wenninger. 
[Betr.:] Gesuch vom 10.7.1942. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht 
der Studierenden.

268 Vgl. Schreiben [Vertraulicher Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an 
die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 12.1.1942. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

269 Vgl. Schreiben [Vertraulicher Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an 
die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 18.1.1943. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

270 Vgl. Schreiben [Vertraulicher Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[I.A. Schormann] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 29.6.1943. UAT 117C/141 Akademisches 
Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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zwei  Arbeitsmänner  „auf  Veranlassung des  Herrn  Reichsarbeitsführers“  die  Note  „gut“  anstelle 

einer ursprünglich schlechteren Note erhielten.271 Ab September 1942 wurden auch Arbeitsmaiden, 

die nur die Note „genügend“ erhalten hatten, bei den Unterrichtsverwaltungen der Länder namhaft 

gemacht.272 Am 17. Dezember 1942 betraf dies zwei Abiturientinnen273 und am 20. März 1943 zwei 

weitere Arbeitsmaiden274.

Mit  dem  Fortschreiten  der  Kriegsereignisse  änderten  sich  die  Bedingungen,  unter  denen  die 

Absolventen zu Arbeitsdienst und Ausgleichsdienst einberufen wurden. Im Oktober 1942 legte das 

Oberkommando  der  Wehrmacht  die  Termine  für  die  Einberufung  von  Schülern  der 

Geburtsjahrgänge 1924 und 1925 fest.275 In der Folge wurden die Schüler des Geburtsjahrgangs 

1924 nicht mehr zum RAD einberufen.  Eine Ausnahme bildeten die Schüler,  die  im Elsass,  in 

Lothringen  oder  in  Luxemburg  gemustert  wurden.  Diese  mussten  vor  ihrer  Einstellung  in  die 

Wehrmacht  den  RAD  ableisten.  Die  Schüler  des  Geburtsjahrgangs  1925  hingegen  wurden 

vollständig zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, „soweit sie nicht bis zum 14. Oktober 1942 in die 

Wehrmacht eingestellt sind“. Kriegsfreiwillige des Jahrgangs 1925 hatten lediglich den „verkürzten 

Reichsarbeitsdienst  von drei  Monaten“ zu leisten.  Auch für  die  Schüler  der  niederen 8.  und 7. 

Klassen  wurde  schon  im  Oktober  1942  die  Einberufung  zum  Reichsarbeitsdienst  und  die 

Einstellung in  die  Wehrmacht  geregelt.  Die Schüler  der  8.  Klassen  des  Geburtsjahrgangs 1925 

sollten im Frühjahr 1943 zum RAD einberufen werden. Für diejenigen Schüler der Klassen 7 und 8, 

die dem Geburtsjahrgang 1925 entstammten und höheren Schulen angehörten, war ein verkürzter 

Arbeitsdienst im Frühjahr 1943 vorgesehen, sofern sie als Bewerber für die „aktive Offiziers- und 

Beamtenlaufbahn“ angenommen waren. Die Schüler der 7. Klassen wurden teilweise schon zum 

Reichsarbeitsdienst einberufen, noch bevor sie in die 8. Klasse gelangen und den Reifevermerk 

erhalten konnten. Diese Schüler erhielten einen sogenannten Vorsemestervermerk,  der sie später 

nach der Teilnahme an einem Vorsemester, das vor Beginn des eigentlichen Studiums vorgesehen 

271 Vgl. Schreiben [Vertraulicher Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[I.A. Krümmel] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 12.1.1942. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

272 Vgl. Schreiben [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.A. Bergholter] 
an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 7.9.1942. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

273 Vgl. Schreiben [Vertraulicher Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[Schormann] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 17.12.1942. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

274 Vgl. Schreiben [Vertraulicher Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[I.A. Schormann] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, 20.3.1943. UAT 117C/141 Akademisches 
Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

275 Vgl. im Folgenden Schnellbrief [Runderlass] des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[I.A. Bergholter] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen, 27.10.1942. Betr.: Einberufung 
von Schülern der Geburtsjahrgänge 1924/25 zum Reichsarbeitsdienst bzw. Wehrdienst. UAT 117C/141 
Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
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sei, zum Hochschulstudium berechtigen sollte.276 

Die Abiturienten von Ostern 1943, die dem Geburtsjahrgang 1926 oder einem späteren Jahrgang 

angehörten, konnten „infolge der besonderen Verhältnisse im Kriege“ ohne vorherige Ableistung 

des Reichsarbeitsdienstes das Studium für bis zu zwei Semestern aufnehmen, bis sie pflichtgemäß 

zum Reichsarbeitsdienst  herangezogen werden sollten.277 Die Abiturienten des Geburtsjahrgangs 

1926,  die  „gvf,  Ers.Res.  1“  gemustert  wurden,  hatten  den  studentischen  Ausgleichsdienst 

abzuleisten. Das Reichserziehungsministerium verfügte, dass von der Immatrikulation abzusehen 

sei und bereits erfolgte Immatrikulationen rückgängig zu machen seien.278

Im Jahre  1943  entdeckte  der  Reichsarbeitsdienst  die  Universität  als  Kaderschmiede  für  eigene 

Nachwuchskräfte. Zum Wintersemester 1943/44 meldete der Reichsarbeitsdienst für die weibliche 

Jugend 19 Jungführerinnen als „Studentinnen des Reichsarbeitsdienstes für die weibliche Jugend“ 

an der Universität Tübingen für eine Erstimmatrikulation im Studienfach Medizin an, um einen 

„ausreichenden  Führerinnennachwuchs  im  medizinischen  Fachgebiet“  zu  gewährleisten.279 Die 

Anzahl  der  zugewiesenen  Studienplätze  an  den  einzelnen  Universitäten  wurde  vom 

Reichserziehungsministerium  genehmigt.  Die  Reichsarbeitsführung  forderte  die  Universität 

Tübingen auf, auch „bei begrenzter Aufnahmefähigkeit“ der Universität „die erbetenen Plätze sicher 

zu stellen“. Die Universität Tübingen ließ sich somit für nationalsozialistische Gliedorganisationen 

und deren Ziele verzwecken. Sie war – im Reigen mit vielen anderen deutschen Universitäten und 

Hochschulen  –  zwar  schon  ein  volles  Jahrzehnt  früher  eine  Kollaborateurin  der 

nationalsozialistischen Machthaber geworden, insbesondere was die Amtsführung von  Hoffmann 

anbelangt,  verlieh  dieser  Tatsache  aber  im  Wintersemester  1943/44  nochmals  einen  eigenen 

Ausdruck.

Eine  weitere  Allianz  zwischen  RAD  und  Hochschule  findet  sich  an  der  Berliner  Friedrich-

Wilhelms-Universität.280 Dort  wurden  über  einen  Kontakt  mit  Generalarbeitsführer  Dr.  Will 

Decker281 Abordnungen des RAD und geschulte Redner des RAD in Feierlichkeiten der Universität 

276 Vgl. Zeitzeuge Gebhard LUTZ, Kap. 10.
277 Vgl. Runderlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 26.1.1943. UAT 117C/141 

Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.
278 Vgl. Runderlass des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung [I.A. Freund] an die Rektoren 

der wissenschaftlichen Hochschulen, 27.4.1943. Betr.: Reichsarbeitsdienst der Angehörigen des 
Geburtsjahrganges 1926 mit dem Musterungsbefund „gvf, Ers.Res. 1“. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. 
Handakten über Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

279 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichsarbeitsführers [I.A. Stabshauptführerin Schiele] an den Rektor der 
Universität Tübingen, 20.10.1943. Betr.: Zuweisung von Hochschulplätzen für Studierende des 
Reichsarbeitsdienstes der weiblichen Jugend. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über 
Arbeitsdienstpflicht der Studierenden.

280 Vgl. im Folgenden Helmut HEIBER, Universität unterm Hakenkreuz, Teil 2, Bd. 2: Die Kapitulation der Hohen 
Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen, München u.a. 1994.

281 Wilhelm „Will“ Decker (1899 – 1945), 1926 NSDAP-Mitglied, 1930 – 1945 Reichstagsabgeordneter, seit 1931 
beim FAD tätig, 1935 Generalarbeitsführer.
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eingebunden.  Die  von  Helmut  Heiber  beschriebene  „starke  Mitwirkung  des 

Reichsarbeitsdienstes“282 zeigte sich nicht zuletzt  daran,  dass im Jahre 1937 sogar  Hierl  an den 

Feierlichkeiten der Universität zum 30. Januar teilnahm.283

2.15 Zusammenfassung, Ergebnisse und Erträge für die Forschung

Seit  Februar  1932  bestand  an  der  Universität  Tübingen  der  „Tübinger  Bund  für  Freiwilligen 

Arbeitsdienst“,  der  die  gesetzliche  Form  des  Freiwilligen  Arbeitsdienstes  (FAD)  unter  den 

Studierenden  umsetzte  und  der  der  Tübinger  Studentenschaft  zugeordnet  war.  Gruppen  des 

Tübinger  FAD  beteiligten  sich  an  Aufmärschen,  die  anlässlich  nationalsozialistischer 

Massenereignisse abgehalten wurden. (Kap. 2.1)

Ab Juni 1933 waren nur noch Arbeitsdienstlager in nationalsozialistischer Trägerschaft zugelassen. 

Der  Tübinger  Bund  ordnete  in  diesem  Zusammenhang  sein  FAD-Lager  in  den  NS-geführten 

Arbeitsdienst  ein.  Seit  1931  war  die  Deutsche  Studentenschaft  (DSt)  nationalsozialistisch 

dominiert.  Das  1933  gegründete,  der  Studentenschaft  zugeordnete  und  nationalsozialistisch 

geprägte Amt für Arbeitsdienst an der Universität Tübingen war nicht nur für die Durchführung des 

studentischen  Arbeitsdienstes  zuständig,  sondern  nutzte  den  Arbeitsdienst  erklärtermaßen  als 

Plattform für eine nationalsozialistische Erziehung. (Kap. 2.2)

Im Juli  1933  richtete  das  Reichsinnenministerium auf  Druck  der  DSt  hin  den  verpflichtenden 

studentischen  Arbeitsdienst  für  reichsdeutsche  männliche  Studierende  ein.  Die  DSt,  der  eine 

dominierende und ideologisierende Rolle  zukam,  verstand den Arbeitsdienst  als  Instrument  der 

politischen  Erziehung.  Bei  der  Durchführung  des  Arbeitsdienstes  agierten  DSt,  Amt  für 

Arbeitsdienst, NSDStB und Gauleitungen für Arbeitsdienst und Reichsinnenministerium teilweise 

nebeneinander her. (Kap. 2.3)

Die Ableistung des studentischen Arbeitsdienstes wurde zur Voraussetzung für eine Immatrikulation 

und  musste  durch  die  Vorlage  von  Pflichtenheft  und  Belegkarte,  ausgestellt  vom  Amt  für 

Arbeitsdienst, nachgewiesen werden. Die DSt war treibende Kraft. Die Universität Tübingen setzte 

die von der DSt erlassenen Bestimmungen über den studentischen Arbeitsdienst konsequent um. 

Einem Bericht  des  Dekans  der  Katholisch-Theologischen Fakultät  an  der  Universität  Tübingen 

zufolge  nahmen  65%  der  betreffenden  katholischen  Theologiestudenten  am  Arbeitsdienst  teil. 

Katholische Theologiestudenten,  die zum Sommersemester 1935 das Studium beginnen wollten, 

waren von der Arbeitsdienstpflicht befreit. (Kap. 2.4)

Wegen  Überfüllung  der  Arbeitsdienstlager  sollte  1935  ein  Ausgleichsdienst  eingeführt  werden. 

282 Ebd., S. 436.
283 Vgl. ebd., S. 436 und S. 631.
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Dieses von der DSt betriebene Vorhaben scheiterte aus organisatorischen und finanziellen Gründen. 

(Kap.  2.5)  Ab Oktober  1935 betrieb  die  DSt  über  den Arbeitsdienst  eine  „Ausmerze“284 gegen 

unliebsame Studienwillige. (Kap. 2.6) 

Im Juni 1935 kam es zur Einführung des gesetzlichen Reichsarbeitsdienstes, dessen Ableistung die 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums wurde. (Kap. 2.7)

Die Ableistung des studentischen Arbeitsdienstes wurde ab 1934 an der Universität Tübingen zu 

einer  verbindlichen  Voraussetzung  für  eine  finanzielle  Förderung  durch  das  Tübinger 

Studentenwerk.  Die  vom studentischen  Arbeitsdienst  befreiten  katholischen  Theologiestudenten 

erhielten  im  Wintersemester  1935/36  daher  keine  finanzielle  Förderung.  De  facto  wurden  die 

katholischen  Theologiestudenten  ab  1936/37  trotz  Ableistung  des  RAD  bei  der  Vergabe  der 

finanziellen Förderung strukturell  diskriminiert,  indem die Vergabe an die Mitgliedschaft  in der 

NSDAP oder  in  einer  Gliedorganisation geknüpft  war.  (Kap.  2.8) Im Frühjahr  1936 endete die 

Befreiung der katholischen Theologiestudenten vom RAD auf Betreiben der DSt. (Kap. 2.9)

Die  DSt  (ab  Herbst  1936)  und  das  Reichserziehungsministerium  (ab  Dezember  1937) 

veröffentlichten  Namenslisten  von  Studienwilligen,  deren  Immatrikulation  aufgrund  einer 

schlechten  Beurteilung im Arbeitsdienst  erschwert  oder  verhindert  werden sollte.  Der  Tübinger 

Rektor Hermann Hoffmann stellte Nachforschungen an, um die Führung von Studienbewerbern bei 

Arbeitsdienst und Ausgleichsdienst zu überprüfen. (Kap. 2.11)

Nach  Kriegsausbruch  1939  ergab  sich  für  die  Universität  Tübingen  bzw.  für  die  Tübinger 

Universitätsverwaltung  eine  unübersichtliche  Situation  bei  der  Einschreibung  von 

Studienbewerberinnen  und  Studienbewerbern,  da  der  Arbeitsdienst  und  der  Ausgleichsdienst 

sowohl der männlichen als auch der weiblichen Studienbewerberinnen und Studienbewerber durch 

eine  Flut  von  Erlassen  teilweise  konfus  geregelt  war.  Die  Universität  Tübingen  ließ  sich  im 

Wintersemester 1943/44 als Kaderschmiede des Reichsarbeitsdienstes verzwecken. (Kap. 2.14)

Relevant für die Forschungsfrage, ob und inwieweit die katholischen Theologiestudenten in einem 

Spannungsfeld von nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer Weltanschauung standen, sind 

die folgenden Umstände:

Der  Arbeitsdienst  der  Tübinger  Studentenschaft  war  seit  Juni  1933 in  den nationalsozialistisch 

dominierten  studentischen Arbeitsdienst  eingegliedert.  Die  katholischen Theologiestudenten,  die 

1934 freiwillig am studentischen Arbeitsdienst teilnahmen, begaben sich demzufolge bewusst in ein 

nationalsozialistisch geprägtes Umfeld. Indem Konviktsdirektor Georg Stauber285 den katholischen 

284 Verordnungs- und Mitteilungsblatt der Deutschen Studentenschaft Nr. 15 – Amt für Arbeitsdienst, 15.10.1935. 
Betr.: Pflichtenhefte. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.

285 Georg Stauber (1882-1939), geb. Schlier 18.6.1882, Priesterweihe 1908, Vikar Schramberg 1908, Repetent 
Ehingen 1910, Stadtpfarrer Blaubeuren 1917, Direktor des Wilhelmsstifts und Klinikenpfarrer Tübingen 
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Theologiestudenten  die  freiwillige  Teilnahme  am  studentischen  Arbeitsdienst  im  Jahre  1934 

eröffnete oder ihnen gar nahelegte und indem Bischof Joannes Baptista Sproll286 zur Teilnahme am 

Arbeitsdienst  aufrief  und  den  Konviktsdirektor  gewähren  ließ  (siehe  Kap.  3.4),  wurden  die 

Theologiestudenten bzw. die Konviktoren zur Teilnahme an einem – zumindest propagandistisch – 

explizit  nationalsozialistisch ausgerichteten Arbeitsdienst motiviert.  Es lässt sich nicht erkennen, 

dass  sich  für  die  katholischen  Theologiestudenten  bei  der  freiwilligen  Teilnahme  am 

nationalsozialistischen Arbeitsdienst  ein  Konflikt  zwischen nationalsozialistischer  und kirchlich-

katholischer Weltanschauung ergeben hätte. Das Tübinger Amt für Arbeitsdienst, die DSt und Hierl 

verbanden  ab  1933  die  Teilnahme  am  nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  mit  einer 

nationalsozialistischen Erziehung. (Kap. 2.2 und 2.3) Es stellt sich jedoch die Frage, wie es um die 

Umsetzung der nationalsozialistischen Erziehung in der Lagerrealität tatsächlich bestellt war und 

welche Wirkung bzw. Langzeitwirkung die  nationalsozialistisch ausgerichtete Erziehung auf die 

Teilnehmer tatsächlich hatte.

Die katholischen Theologiestudenten waren durch die Entscheidung des Reichsstudentenwerks von 

einer  finanziellen  Förderung  ausgeschlossen  (1935  keine  Teilnahme  am  RAD,  ab  1936  keine 

Mitgliedschaft  in  der  NSDAP  oder  Gliedorganisationen).  Offenbar  sollten  die  katholischen 

Theologiestudenten  in  Gliedorganisationen  der  NSDAP  gezwungen  werden.  Die  katholischen 

Theologiestudenten  wurden  aus  einer  weltanschaulichen  Motivation  heraus  durch  die 

Reichsstudentenführung und das Reichserziehungsministerium diskriminiert. Es darf angenommen 

werden,  dass  die  katholischen  Theologen  diese  Umstände  als  weltanschauliche  Spannung 

empfanden,  zumal  in  einem  immer  deutlicher  nationalsozialistisch  geprägten  Umfeld.  Kein 

katholischer  Theologiestudent  an  der  Universität  Tübingen,  der  einen  Antrag  auf  finanzielle 

Förderung stellte, war Mitglied in der NSDAP oder einer ihrer Gliedorganisationen. (Kap. 2.8) Auf 

Betreiben der DSt endete die Befreiung der katholischen Theologiestudenten vom Arbeitsdienst im 

Jahre 1936. (Kap. 2.9)

Als Erträge für die Forschung können folgende Punkte festgehalten werden: Das zeitweilige Neben- 

und Gegeneinander von DSt, NSDStB, Ämtern für Arbeitsdienst und Reichsministerien bestätigen 

das „Kompetenzenchaos mit seinen teils unterschiedlichen, teils gegenläufigen Tendenzen“, wie es 

von  Konrad  Lill  und  Karl  D.  Bracher  beschrieben  wird.287 Bestätigt  wird  zudem  die 

28.4.1921 – 5.10.1934, Domkapitular Rottenburg 5.10.1934, gestorben 27.7.1939.
286 Joannes Baptista Sproll (1870 – 1949) Bischof von Rottenburg, Dr. phil., Dr. theol. h.c. Geb. Schweinhausen 

2.10.1870, Priesterweihe 1895, Repetent Tübingen 24.11.1897, Subregens Priesterseminar Rottenburg 1.1.1902, 
Pfarrer Kirchen 26.8.1909, Domkapitular Rottenburg 26.7.1912, Generalvikar 21.11.1913, Weihbischof von 
Rottenburg 1916, Kapitularvikar 16.7.1926, Bischof von Rottenburg 1927 – 1949, von der Gestapo aus der 
Diözese vertrieben 24.8.1938, Rückkehr nach Rottenburg 14.6.1945, Päpstlicher Thronassistent 25.7.1945, 
gestorben 4.3.1949.

287 Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 
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Polykratiehypothese288 und die Hypothese des Protagonismus bzw. des Antagonismus der Partei 

gegenüber  staatlichen  Stellen.289 Die  von  Wolfgang  Keim  bereits  für  die  Weimarer  Zeit 

beschriebene  Ausmerze290 wurde  ab  1935  von  der  DSt  in  fanatischer  Weise  und  im 

nationalsozialistischen Sinne fortgeschrieben.

Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 26.
288 Zur Polykratiehypothese vgl. Karl D. BRACHER, Stufen totalitärer Gleichschaltung, in: Vierteljahreshefte für 

Zeitgeschichte 4 (1956), S. 30 – 42.
289 Im Rahmen des Forschungsprojektes „Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit 

des Nationalsozialismus“ untersucht eine Historikerkommission unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Wolfram Pyta 
und Prof. Dr. Edgar Wolfrum, wie die Landesministerien unter den Bedingungen von „Gleichschaltung“ und 
„Verreichlichung“ in der Zeit des Nationalsozialismus arbeiteten. Untersucht wird zudem, ob „Möglichkeiten 
politischer Eigeninitiative“ und „Spielräume“ bestanden, vgl. Ausstellung zum Projekt „Geschichte der 
Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus“ anlässlich der Tagung 
„Deutsch-Französische Besatzungsbeziehungen im 20. Jahrhundert“ am 17. März 2016 im Foyer des 
Generallandesarchives Karlsruhe.

290 Vgl. WOLFGANG KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 1: Antidemokratische Potentiale, 
Machtantritt und Machtdurchsetzung, Darmstadt 1995, S. 47.
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3 Die ambivalente Haltung des Episkopates, die Befreiung 
vom Arbeitsdienst und die freiwillige Teilnahme der 
katholischen Theologiestudenten am studentischen 
Arbeitsdienst 1933 – 1934

Im Jahre 1933 wurde auf diplomatischer Ebene die Befreiung der katholischen Theologiestudenten 

vom obligatorischen studentischen Arbeitsdienst vereinbart. Im vorliegenden Kapitel soll zunächst 

untersucht  werden,  wie es  zu dieser  Befreiung kam. Dazu werden die  im deutschen Episkopat 

vertretenen Haltungen gegenüber dem studentischen – inzwischen nationalsozialistisch geführten – 

Arbeitsdienst  dargestellt.  Es  soll  auf  die  Haltungen  und  die  Handlungen  von  Episkopat  und 

Heiligem Stuhl auf der einen Seite und von Reichsregierung bzw. Reichsinnenministerium auf der 

anderen  Seite  eingegangen  werden.  Thematisiert  werden  zudem  die  Auseinandersetzungen 

zwischen Kirche und Staat in der Arbeitsdienstthematik vor, während und nach der Vereinbarung 

über die Befreiung. 

Im Jahre 1934 nahmen die Tübinger Konviktoren – trotz Befreiung – freiwillig am studentischen 

Arbeitsdienst teil. Daher soll in einem zweiten Schritt dargestellt werden, wie und unter welchen 

Umständen es in Tübingen zu dieser freiwilligen Teilnahme kam. Beleuchtet werden sollen dabei 

die  Handlungen,  Denkmuster  und  Vorgehensweisen  der  Rottenburger  Diözesanleitung,  des 

Tübinger Konviktsdirektoriums und der Tübinger Konviktoren.

3.1 Die ambivalente Haltung im deutschen Episkopat und bei den  
Konviktsdirektoren über die freiwillige Teilnahme am studentischen  
Arbeitsdienst zwischen September 1933 und Frühjahr 1934

„Ich habe aber schwere Befürchtungen in bezug auf  Glaubens- und Sittenschädigungen unserer 

Theologen durch Arbeitsdienst.“291 Mit diesen Worten wandte sich Eichstätts Bischof Konrad von 

Preysing292 am 20. Juli 1933 an den Referenten der Freisinger Bischofskonferenz, den Regensburger 

Bischof Michael  Buchberger293. Die Frage des Arbeitsdienstes sei „erst durch Verhandlungen des 

Episkopates mit der Reichsregierung zu regeln“.294 Prompt standen die Forderungen der deutschen 

291 Schreiben Preysings an Buchberger, 20.7.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 54, S. 266 – 267, hier: S. 267.
292 Konrad Kardinal Graf von Preysing (1880 – 1950), 1912 Priesterweihe in Innsbruck, 9.9.1932 Bischof von 

Eichstätt, 1935 Bischof von Berlin.
293 Michael Buchberger (1874 – 1961), 1900 Priesterweihe in München-Freising, 1923 Weihbischof München-

Freising, 1924 – 1961 Bischof von Regensburg.
294 Schreiben Preysings an Buchberger, 20.7.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, S. 267.
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Bischöfe in Sachen Arbeitsdienst auf der Tagesordnung der zweiten Plenarkonferenz des deutschen 

Episkopates,  die  vom 29.  bis  31.  August  1933 in  Fulda  stattfand.295 Die  Bischöfe  kamen  zum 

Schluss, dass die Beteiligung der Theologen am Arbeitsdienst nicht grundsätzlich abgelehnt werden 

könne. Denn „der gut organisierte Arbeitsdienst“, so die deutschen Bischöfe, stehe zu der von der 

Kirche  geforderten  Erziehung  der  Priesteramtskandidaten  nach  canon  1362  CIC  „nicht  in 

Widerspruch“. In den Aufzeichnungen des Speyerer Bischofs Ludwig Sebastian296 findet sich neben 

Ausführungen zur Sittenlosigkeit in den Lagern auch der Antrag auf eine Befreiung der Theologen 

vom Arbeitsdienst.297 „An sich“, so die Bischöfe, stehe der „gut organisierte Arbeitsdienst“ zwar 

nicht im Widerspruch zu den Forderungen der Kirche.298 Er habe sogar „verschiedene Nutzen“, 

meinten die Oberhirten, „aber die Arbeitslager müssen sittlich einwandfrei sein.“ Bei den jetzigen 

Arbeitslagern  sei  das  kirchliche  Leben  „kaum  möglich“.  Grenzenlose  Sittenlosigkeit,  Witze, 

Handlungen, auch Kleidung würden jedes Gefühl für Anstand vermissen lassen.  Die Theologen 

müssten  sich  sogar  in  den  Arbeitslagern  anpöbeln  lassen.  Daher  wurden  auf  der  Fuldaer 

Plenarkonferenz  zwei  Anträge  gestellt:  Erstens  sollten  die  Priesteramtskandidaten  vom 

Arbeitsdienst befreit werden. Zweitens sollten eigene Lager für Theologen gebildet werden. Die 

Bischöfe sollten Anträge einreichen, so hielt  Sebastian in seinen Aufzeichnungen fest, damit die 

Reichsleitung die erforderlichen Anordnungen erlassen könne. Den Quellen ist zu entnehmen, dass 

die katholischen deutschen Bischöfe im August 1933 also eine ambivalente Haltung gegenüber dem 

studentischen Arbeitsdienst und gegenüber der Teilnahme der Theologiestudenten am Arbeitsdienst 

einnahmen – zwei Monate nach der Entfernung der kirchlichen Träger aus dem Arbeitsdienst und 

nach der erzwungenen Überführung des studentischen Arbeitsdienstes in die nationalsozialistische 

Dominanz.  Die Bischöfe bemängelten zwar die  Sittenlosigkeit  in den Lagern und forderten die 

Freistellung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom studentischen  Arbeitsdienst,  stellten  aber 

fest, dass die Teilnahme am Arbeitsdienst mit der kirchlichen Priestererziehung vereinbar sei. Die 

ambivalente Meinungslage der deutschen Bischöfe war kein Einzelfall, sondern trat auch anlässlich 

anderer Themen zutage. Nach Klaus  Scholder herrschte im Episkopat in Herbst und Winter 1933 

ebenfalls  eine  uneinheitliche  Meinungslage  hinsichtlich  des  Reichskonkordates  und  der 

Jugendverbände.299

295 Vgl. im Folgenden Protokoll der [2.] Plenarkonferenz des deutschen Episkopates [29. - 31.8.1933], XIII, in: Akten 
deutscher Bischöfe I 1933 – 1934, Nr. 68/II, S. 335.

296 Ludwig Sebastian, Bischof von Speyer (1862 – 1943), *6.10.1862 in Frankenstein, 7.8.1887 Priesterweihe in 
Bamberg, 1914 Mitglied des Domkapitels Bamberg, 1917 – 1943 Bischof von Speyer, gest. 20.5.1943 in Speyer.

297 Vgl. Aufzeichnungen Sebastians von der [2.] Plenarkonferenz, 29. - 31.8.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 
68/III, S. 373f.

298 Vgl. im Folgenden Protokoll der [2.] Plenarkonferenz des deutschen Episkopates [29. - 31.8.1933], XIII, in: Akten 
deutscher Bischöfe I, Nr. 68/II, S. 335.

299 „Klagen über Uneinigkeit waren gerade im Herbst und Winter 1933 an der Tagesordnung“, und zwar „hinsichtlich 
der Fragen der Beurteilung der Lage und des taktischen Vorgehens“ in der Frage des Reichskonkordates, vgl. 
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Die Konviktsdirektoren mussten sich im September 1933 in einem weltanschaulichen Konflikt mit 

der  Deutschen  Studentenschaft  (DSt)  auseinandersetzen.  An  den  deutschen  Universitäten  und 

Hochschulen ging es um die Frage, wie die Grundsätze der kirchlichen Theologenerziehung gegen 

die Einflussnahme durch die DSt aufrecht erhalten und verteidigt werden könnten. Dies wird aus 

den folgenden Ausführungen deutlich. Die am 6. September 1933 in Münster tagende Konferenz 

der Direktoren deutscher Theologenkonvikte wies den Episkopat „auf die völlig neue Situation der 

Theologenerziehung“ infolge der „im Gang befindlichen staatlichen Hochschulreform“ hin.300 Bis 

1933 waren die Theologiestudenten an staatlichen Hochschulen nur zum Besuch der Vorlesungen 

verpflichtet gewesen. Durch das neue Hochschulrecht wurde die Deutsche Studentenschaft als neue 

Instanz errichtet, die den Studierenden weitreichende Verpflichtungen auferlegen konnte, aber „bar 

jeder Einflussnahme von kirchlicher Seite“ war. Die Direktoren der Theologenkonvikte hielten die 

Forderungen  der  Deutschen  Studentenschaft  für  nicht  vereinbar  mit  den  „Anforderungen  der 

kirchlichen Theologenerziehung“. Bei „Nichterfüllung der von der DSt statuierten Pflichten“ drohe 

den  Studierenden  „Verweigerung  aller  akademischen  Vergünstigungen,  Zurückweisung  von 

staatlichen  Prüfungen  und  Ausschluss  vom  Hochschulstudium“,  befürchteten  die 

Konviktsdirektoren.  Die  „an  allen  staatlichen  Hochschulen  errichtete  DSt“  könne  mit  ihren 

„autoritativen Forderungen an die Studierenden“ das friedliche Zusammenwirken von Hochschule 

und  Konvikt  ernsthaft  gefährden,  „wenn  nicht  die  besonderen  Erfordernisse  der 

Theologenerziehung gebührend berücksichtigt werden“, so die Konviktsdirektoren. Da der einzelne 

Theologiestudent  „in  ganz  besonderer  Weise  seinem  Bischof  untersteht“  und  die  bischöfliche 

Leitung  die  primäre  Instanz  der  Theologiestudenten  sei,  erhebt  die  Direktorenkonferenz  die 

„grundsätzliche Forderung,  […] daß keinem Studierenden der  katholischen Theologie irgendein 

Nachteil  daraus  erwachsen  darf,  daß  er  durch  Anordnungen  seiner  kirchlichen  Oberen  an  der 

Erfüllung  einer  von  der  DSt  gestellten  Forderung  gehindert  ist“.  Eine  Regelung  solle  erreicht 

werden, nach der die DSt „Anordnungen, welche katholische Theologiestudenten betreffen, nur im 

Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Stelle treffen“ dürfe. Darüber hinaus müssten „eine 

Reihe  von Fragen“ und „regelungsbedürftigen Punkten“  in  Verhandlungen mit  den zuständigen 

staatlichen Stellen einheitlich gelöst  werden, die „den Wehrsport,  die Fachschaftsarbeit  und den 

Arbeitsdienst“ betreffen. Für Ordensleute und für Theologiestudenten, die bereits Kleriker sind, sei 

„jede Teilnahme am Wehrsport  und Arbeitsdienst ausgeschlossen“. Diese Tätigkeiten seien nach 

den  Vorschriften  des  kanonischen  Rechts  mit  dem  geistlichen  Stand  nicht  vereinbar.  Die 

Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 
Frankfurt/Main 1977, S. 627. Im November 1933 herrschten im Episkopat Differenzen über die Zukunft der 
katholischen Jugendverbände (Weiterbestehen, Auflösung oder Eingliederung in die HJ), ebd., S. 627ff. passim.

300 Vgl. im Folgenden Konferenz der Direktoren deutscher Theologenkonvikte, Münster 6.9.1933. AWilhelmsstift 
D13.3da Arbeitsdienst und Wehrsport 1933 – 1938.
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Konviktsdirektoren beriefen sich auf das Reichskonkordat, wonach „Ordensleute und Kleriker von 

der  Verpflichtung  zur  Übernahme  dieser  Obliegenheiten  frei“  seien.  Hinsichtlich  des 

Arbeitsdienstes  kamen  die  Konviktsdirektoren  im  September  1933  –  drei  Monate  nach  der 

Übernahme  des  studentischen  Arbeitsdienstes  durch  die  Nationalsozialisten  –  zu  einer  ähnlich 

ambivalenten  Haltung  wie  die  Bischöfe  auf  ihrer  Plenarkonferenz  einen  Monat  zuvor.  Die 

Konviktsdirektoren  hegten  für  das  Modell  des  studentischen  Arbeitsdienstes  überaus  viel 

Sympathie, erhoben aber gegen die sittlichen Zustände in den Arbeitsdienstlagern Bedenken, wie 

das  Protokoll  der  Konferenz  offenbart.  Die  Idee  des  Arbeitsdienstes  im  Allgemeinen  und  des 

studentischen Arbeitsdienstes im Besonderen hielten die Konviktsdirektoren „für innerlich gut und 

gesund“.  Sie  erkannten  sogar  Parallelen  zwischen  dem  Leben  im  Arbeitsdienst  und  der  vita 

communis der Priesteramtskandidaten. „Sehr viele Momente der Arbeitsdienstidee“ seien in der vita 

communis der Theologiestudenten bereits verwirklicht. Da der Arbeitsdienst aber „heute als eine 

besondere Ehrensache des Studenten“ angesehen werde und die Direktoren eine „Sonderstellung 

der  Theologiestudierenden,  die  einer  Disqualifikation  gleichkommen  würde“,  nicht  wünschten, 

bestünden  gegen  eine  Beteiligung  der  Theologen  am  Arbeitsdienst  keine  Einwände. 

Übereinstimmend mit der Quelle erinnert sich Zeitzeuge Alexander Götz, der als Theologiestudent 

im Jahre 1935 zunächst vom Arbeitsdienst befreit war, sieben Jahrzehnte später daran, dass die 

Befreiung  der  Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst  „natürlich  eine  Diskriminierung 

sondersgleichen“  gewesen  sei.301 Die  Konviktsdirektoren  erhoben  im  September  1933  die 

Forderung, „dass es sich um einen wohlgeordneten und von qualifizierten Führern in edler Zucht 

und  christlicher  Sitte  geführten  Arbeitsdienst  handelt“.302 Die  Berichte  über  die  tatsächlichen 

Verhältnisse in den Arbeitslagern würden aber „ein so haarsträubendes Bild von den sittlichen und 

religiösen Zuständen“ ergeben, dass eine Teilnahme der Theologen nur unter garantierten Kautelen 

[Sicherheitsmaßnahmen, Schutzklauseln; Anm. d. Verf.] zu verantworten sei. Außer einer dringend 

notwendigen  Reform  der  Seelsorge  in  den  Arbeitsdienstlagern  forderten  die  Direktoren  für 

Theologiestudenten eigene „Theologenlager“, mindestens aber die „Unterbringung der Theologen 

in  gewissen  Gruppen,  damit  sie  sich  gegenseitig  Halt  geben  und  ihre  besonderen  religiösen 

Pflichten erfüllen können“. Auf die „Möglichkeit des Gottesdienstes und Sakramentenempfanges“ 

müsse besonders geachtet werden. Um „eine besondere seelsorgliche Betreuung“ zu ermöglichen, 

müsse die „Unterbringung im Heimatbistum“ durchgesetzt werden. Der Seelsorger müsse jederzeit 

die Möglichkeit haben, „religiös-sittliche Missstände“ an die Lagerführung und an die vorgesetzten 

Arbeitsdienstbehörden  zu  melden.  Für  Theologiestudenten  solle  der  Arbeitsdienst  in  die 

301 Alexander GÖTZ, Oral-History-Interview, 3.11.2005.
302 Vgl. im Folgenden Konferenz der Direktoren deutscher Theologenkonvikte, Münster 6.9.1933. AWilhelmsstift 

D13.3da Arbeitsdienst und Wehrsport 1933 – 1938.
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Semesterferien fallen. Zukünftige Theologiestudenten sollten vom Arbeitsdienst gleich nach dem 

Abitur befreit werden und „dafür während der ersten Semester in den akademischen Ferien ihrer 

Arbeitsdienst-Pflicht  nachkommen“  können,  damit  ihnen  „die  besonderen  Sicherungen  für 

Theologiestudierende zuteil werden“. Alle diese Vorschläge sollten „grundsätzlich immer für alle 

Studierenden der katholisch-theologischen Fakultäten“ gelten „und nicht nur für die Diözesan- oder 

Konviktstheologen“.

Von Preysing formulierte als einer der ersten deutschen Bischöfe, wenn nicht als erster überhaupt, 

den weltanschaulichen Konflikt zwischen kirchlicher Priestererziehung und nationalsozialistischer 

politischer Erziehung im studentischen Arbeitsdienst. Im Oktober 1933 setzte sich von Preysing in 

einem  Schreiben  an  Buchberger  mit  dem  Memorandum  „Deutsche  Studentenschaft  und 

Theologiestudierende“  auseinander.303 Von  Preysing  hatte  dabei  Verhandlungen  mit  der 

Reichsregierung über den Arbeitsdienst im Blick. Der Brief von Preysings lässt erkennen, dass im 

Episkopat unterschiedliche Ansichten über den Arbeitsdienst vertreten wurden.304 Nach Ansicht von 

Preysings  gehe  es  um  die  „Klärung  der  Anschauungen“  innerhalb  des  deutschen  Episkopates. 

„Auch  auf  kirchlicher  Seite“  gebe  es  „verschiedene  Werturteile“  über  den  Arbeitsdienst.  Von 

Preysing lehnte eine Einberufung von Theologen zum Arbeitsdienst prinzipiell ab, da dies seines 

Erachtens einen Eingriff in das Recht der Erziehung der zukünftigen Priester bedeute.305 Allein dem 

Bischof  stehe  die  Erziehung  der  angehenden  Priester  zu.  Ferner  sei  zwischen 

Theologiestudierenden, die  zugleich Seminaristen sind,  und Nichtseminaristen zu unterscheiden. 

Graf  von  Preysing  machte  darauf  aufmerksam,  „dass  wir  noch  keine  Garantie  gegen  die 

Politisierung unserer Theologen in den Arbeitslagern haben.“306 Dies widerspreche angesichts des 

Zeitungsverbotes für Theologiestudierende dem ausdrücklichen Willen Roms. Hier stellt sich die 

Frage, ob alle Mitbrüder im Bischofsamt diesen Konflikt im Oktober 1933 so deutlich erkannten 

wie  von  Preysing  und  ob  sie  diesen  weltanschaulichen  Konflikt  auch  benannt  haben  wollten. 

Schließlich waren seit dem Abschluss des Reichskonkordates erst vier Monate vergangen, und ein 

halbes Jahr zuvor – am 28. März 1933 – hatten die deutschen Bischöfe ihre „ablehnende Haltung“ 

gegenüber  der  „nationalsozialistischen  Bewegung“  einschließlich  der  Verbote  und  Warnungen 

aufgegeben.307 Diese Erklärung der deutschen Bischöfe vom März 1933 erfolgte nur wenige Tage 

303 Vgl. Schreiben von Preysings an Buchberger, 12.10.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 83, S. 405 – 408.
304 Vgl. im Folgenden Schreiben von Preysings an Buchberger, 12.10.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 83, S. 

405 – 408, hier: S. 405.
305 Vgl. im Folgenden ebd., S. 406.
306 Vgl. im Folgenden ebd., S. 407.
307 Vgl. Kundgebung der Fuldaer Bischofskonferenz, 28.3.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Anlage zu Nr. 14: 

Kundgebung der deutschen Bischöfe, S. 30 – 32.
Ludwig Volk versucht, der Kundgebung der Bischöfe vom 28.3.1933 einen positiven Aspekt abzugewinnen, 
indem er eine positive und für die Bischöfe wohlwollende Komponente feststellt: „Mit dem Abbau der Gegensätze 
zwischen kirchlicher Autorität und führender Regierungspartei suchte Bertram einem Gewissenskonflikt 
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nach  der  Regierungserklärung  Adolf  Hitlers  vom  23.  März  1933,  in  der  Hitler  „den  beiden 

christlichen Konfessionen“ die Wahrung ihrer Rechte und ihrer „Stellung im Staat“ zusicherte, im 

Gegenzug die Kirchen aber zur Mitwirkung „und Arbeit an der nationalen und sittlichen Erhebung 

unseres Volkes“ verpflichtete.308 In diesen Sachverhalten könnte der Grund gesehen werden, warum 

nicht  alle  Mitbrüder  von  Preysings  eine  derart  konsequent  ablehnende  Haltung  gegenüber  der 

Teilnahme  der  Theologiestudenten  am  Arbeitsdienst  einnahmen.  Wie  sich  in  der  folgenden 

Darstellung zeigen wird, hinderten die Vorbehalte von Preysings etliche Bischöfe nicht daran, ihre 

Konviktoren zur freiwilligen Teilnahme am studentischen Arbeitsdienst zu motivieren. 

Es stellt sich außerdem die Frage, ob die Annahme einer Kontinuität der Arbeitsdienstbewegung 

vom früheren FAD zum nationalsozialistischen Arbeitsdienst ein mögliches Motiv für die deutschen 

Bischöfe  gewesen  sein  könnte,  sich  für  eine  Teilnahme  der  Konviktoren  am  Arbeitsdienst 

auszusprechen. Bereits an dieser Stelle soll erwähnt werden, dass in den untersuchten Quellen keine 

Belege für eine solche Hypothese der Kontinuität gefunden werden konnten, wonach die deutschen 

Bischöfe  im  nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  eine  Kontinuität  zu  der  zuvor  bestehenden 

Arbeitsdienstbewegung  des  FAD  gesehen  hätten,  die  zu  großen  Teilen  unter  kirchlicher 

Trägerschaft  gestanden war. Zudem war den deutschen Bischöfen seit  Mai 1933 klar, dass eine 

Kontinuität nicht mehr gegeben sein konnte. Denn auf ihrer Plenarkonferenz von 30. Mai bis 1. Juni 

1933  nahmen  die  Bischöfe  mit  „Bedauern“  zur  Kenntnis,  „dass  die  von  den  katholischen 

Jugendverbänden  eingerichteten  Arbeitsdienstlager  nicht  mehr  anerkannt  werden  und  nicht 

fortbestehen dürfen“.309

Im November 1933 formulierte  Bertram „Vorschläge“ für eine kirchliche Position zur Teilnahme 

der  Konviktoren  bzw.  der  Theologiestudierenden  an  Wehrsport,  Arbeitsdienst  und 

Fachschaftsarbeit.310 Die  „Vorschläge“  Bertrams  belegen,  dass  er  die  Teilnahme  der 

Theologiestudierenden am nationalsozialistischen Arbeitsdienst eigentlich gerne verhindert  hätte, 

jedoch bei einer Teilnahmepflicht zumindest Kautelen forderte. Bei der Fachschaftsarbeit forderte 

er eine Teilnahme der Konviktsdirektoren, die der nationalsozialistischen Position die katholische 

zuvorzukommen, der zahllose Katholiken in das Dilemma von Glaubenstreue und Staatsgehorsam gestürzt hätte.“ 
Ludwig Volk spricht von „Ausgleichsversuchen zwischen Kabinett und Episkopat“,  Ludwig VOLK, Die Fuldaer 
Bischofskonferenz von Hitlers Machtergreifung bis zur Enzyklika „Mit brennender Sorge“, in: Ludwig VOLK, 
Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Ausgewählte Aufsätze von Ludwig VOLK (Veröffentlichung der 
Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 46), Mainz 1987, S. 11 – 33, hier: S. 12.

308 Vgl. Regierungserklärung Adolf Hitlers vom 23.3.1933, in: Verhandlungen des Reichstags, 8. Wahlperiode 1933, 
Bd. 457, S. 28.

309 Plenarkonferenz der Bischöfe, 30.5. –  1.6.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 43 III, S. 203.
310 Vgl. im Folgenden Vorschläge Bertrams betr. Theologiestudierende, 13.11.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, 

Nr. 100c, S. 450. 
Noch im April 1934 machte Kardinal Faulhaber Vorschläge für einen Samariterdienst oder Sanitätskurse als Ersatz 
für Arbeitsdienst und Werkhalbjahr, vgl. Vorschlag Faulhabers betr[effend] Sanitätskurs, 7.4.1934, in: Akten 
deutscher Bischöfe I, Anl. 2 zu Nr. 143b, S. 639 – 642.
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Haltung  entgegenstellen  sollten.  In  der  Forderung  des  Kardinals  nach  einer  Teilnahme  der 

Konviktsdirektoren  an  der  Fachschaftsarbeit  kann  einerseits  eine  Abgrenzung  von  der 

nationalsozialistischer  Ausrichtung  gesehen  werden.  Andererseits  kann  sie  auch  als  Versuch 

gewertet werden, seitens der katholischen Kirche die nationalsozialistische Ausrichtung korrigieren 

bzw. beeinflussen  zu können.  Dieses  weltanschauliche  und politische  Unterfangen,  das  aus  der 

Situation des Jahres 1933 nachvollziehbar war, aber aus späterer Sicht einer Quadratur des Kreises 

gleichkommen sollte, sollte sich alsbald als von einer Fehleinschätzung getragen und als utopische 

Illusion herausstellen. Bertram verfolgte eine Abgrenzung von der Deutschen Studentenschaft und 

ihren Forderungen und gleichzeitig die  Vereinbarkeit  von kirchlicher  Priestererziehung mit dem 

Arbeitsdienst und Teilnahme der Theologiestudierenden an der nationalsozialistisch ausgerichteten 

Fachschaftsarbeit.  Dabei  hatte  er  erkannt,  dass  die  Maßnahmen der  DSt  dem Ziel  dienten,  die 

Studierenden  in  die  „Ideen  des  Nationalsozialismus“  einzuführen.  Bertram  sprach  sich  nicht 

ausdrücklich gegen die Teilnahme der katholischen Theologiestudierenden am Arbeitsdienst aus. 

Ihm schwebte vielmehr eine Art caritativer Umwidmung des Arbeitsdienstes vor.  Im November 

1933 legte  Bertram dem deutschen Episkopat Vorschläge zur Situation der Theologiestudierenden 

vor, die sich aus dem neuen Hochschulrecht ergeben hatte. Dieses zweiseitige Positionspapier mit 

dem  Titel  „Vorschläge  betreffend  das  Verhältnis  der  Theologiestudierenden  zur  Deutschen 

Studentenschaft“311 kannte auch der Tübinger Konviktsdirektor  Msgr.  Stauber.  Bertram beklagte 

darin,  dass  die  katholischen  Theologiestudenten  nach  dem  Deutschen  Studentenrecht  zum 

Wehrsport,  zum Arbeitsdienst  in  Arbeitslagern  und zum Eintritt  in  die  studentische  Fachschaft 

„gezwungen“ werden „zwecks Einführung in die Ideen des Nationalsozialismus“.312 Weil aber „die 

Berufsbildung  und  die  Berufsaufgaben  der  künftigen  Priester  sehr  verschieden  sind  von  den 

Aufgaben weltlicher Berufe“, erhob  Bertram in seinem Positionspapier Forderungen hinsichtlich 

des  Wehrsports,  des  Arbeitsdienstes  und  des  Fachschaftseintritts.  Bezüglich  des  Wehrsports 

verlangte der Kardinal, dass „die künftigen Priester von der Ausbildung zum Waffendienst“ ebenso 

„frei“  sein  sollen,  wie  sie  vom  Wehrdienst  befreit  seien.  Die  „Ausbildung  in  sportlichen 

Körperübungen und im Geländesport“, wie es in Freiburg praktiziert werde, genüge völlig.  Der 

Arbeitsdienst solle ausgestaltet werden „zur Fortbildung in den Aufgaben der katholischen Caritas, 

in den verschiedenen katholischen Anstalten und in Kursen des Caritasverbandes“. Das sei „für den 

künftigen  Priester  edelster  ´Arbeitsdienst`  im  Interesse  des  Volksganzen“,  so  Bertram. 

Realistischerweise zog Bertram dabei in Erwägung, dass „das nicht als genügend anerkannt“ werde. 

311 Vgl. [Adolf Kardinal Bertram,] Vorschläge betr. Verhältnis der Theologiestudierenden zur Deutschen 
Studentenschaft. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

312 Vgl. im Folgenden [Adolf Kardinal Bertram,] Vorschläge betr. Verhältnis der Theologiestudierenden zur 
Deutschen Studentenschaft. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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In diesem Fall „ist zu verlangen, dass die Theologiestudierenden gemeinsam in ein Arbeitslager 

ihrer  Diözese  kommen“.  In  dieser  „Gemeinsamkeit“  könne  „für  ihre  Fortbildung  in  religiösen 

Übungen und für ihre sittliche Integrität Sorge getragen werden“, so der Kardinal.  Bertram sah in 

den Lagern des Arbeitsdienstes eine Gefahr für das sittliche Leben der angehenden Priester. „Die 

Gefahr  sexueller  Entgleisung  in  anderen  Arbeitslagern  ist  groß“,  so  der  Kardinal.  Die 

Fachschaftsarbeit  in  den  nationalsozialistischen  Ideen  „möge“  nach  Ansicht  Bertrams  unter 

Teilnahme  katholischer  Konviktsdirektoren  stattfinden,  um  „der  katholischen  Weltanschauung 

Rechnung  zu  tragen.“  Da  das  Reichskonkordat  dem  katholischen  Episkopat  die  „Freiheit  der 

Ausbildung der künftigen Priester“ garantiere, sei die Auswahl der Fächer und der zu belegenden 

Vorlesungen „Sache des Episkopats“. Zurückgewiesen werden „weiter gehende Anforderungen von 

dritter  Seite“ ohne vorherige Absprache mit  dem Episkopat.  Solche Anforderungen seien zuerst 

„mit dem Episkopate zu vereinbaren“. Damit wandte sich Kardinal Bertram gegen das Vorgehen der 

DSt.  Der  Grund  dafür,  dass  sich  Bertram  nicht  eindeutig  gegen  die  Teilnahme  der 

Priesteramtskandidaten  und  Theologiestudierenden  am  studentischen  Arbeitsdienst  aussprach, 

könnte  in  der  Tatsache  liegen,  dass  im  November  1933  per  Erlass  für  alle  Studierenden  die 

Arbeitsdienstpflicht  als  verbindlich  feststand und die  Befreiung der  Theologiestudierenden vom 

Arbeitsdienst noch nicht vereinbart war, auch wenn Bertram Kenntnis von den Verhandlungen mit 

der Reichsregierung und auf diplomatischer Ebene über die Befreiung hatte. Denkbar ist auch, dass 

sich Bertram von weiteren Gesichtspunkten beeindrucken ließ, die unter in Kapitel 3.4.1. bei Sproll 

diskutiert werden.

Zur Klärung der anstehenden Sachfragen und angesichts des Konfliktes mit der DSt hatte Bertram 

bereits  zwei  Monate  zuvor  Schritte  für  den  Weg  über  Verhandlungen  mit  der  Reichsregierung 

eingeleitet. Am 11. September 1933 machte sich Bertram daran, den Auftrag der Plenarkonferenz 

der 27 deutschen Bischöfe vom 26. August 1933 in Fulda und der Jahreskonferenz der Direktoren 

der Theologischen Konvikte vom 6. September 1933 in Münster umzusetzen, und beantragte bei 

Frick eine Konferenz, um die Fragen bezüglich Wehrsport, Fachschaftstätigkeit und Arbeitsdienst 

zu klären.313 Die an allen Hochschulen mit Ausnahme Freiburgs gemachten „trüben Erfahrungen“ 

machten  eine  Aussprache  bei  den  „verfassungsmäßig  höchsten  Instanzen“  dringend  notwendig, 

erläuterte  Bertram. Mit dieser Formulierung machte der Kardinal deutlich, dass der Weg für eine 

Klärung auf diplomatischer Ebene zwischen Heiligem Stuhl und Reichsregierung angestrebt werden 

sollte,  nachdem  die  Vorstöße  des  Episkopates  bei  der  deutschen  Reichsregierung  ergebnislos 

verlaufen  waren.  Zunächst  wollte  Bertram  jedoch  noch  den  Verhandlungsspielraum  zwischen 

313 Vgl. im Folgenden Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz [Bertram] an den Reichsminister 
des Innern [Frick], 11.9.1933. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Episkopat und Reichsregierung ausloten. Er ging in seinem Schreiben an den Reichsinnenminister 

auf die veränderte Situation an den Hochschulen ein. Durch die Deutsche Studentenschaft, die keine 

Beziehungen zur kirchlichen Obrigkeit habe, aber den Studenten Pflichten auferlege, seien „ernste 

Schwierigkeiten für die Heranbildung der Theologiestudierenden“ entstanden. Bertram befürchtete 

eine  Gefährdung des  harmonischen Verhältnisses  „zwischen Hochschule  und Bischof,  zwischen 

Studierenden  und  Theologischem  Konvikt“.  Die  Forderungen  der  Deutschen  Studentenschaft 

bedeuteten  eine  „untragbare  Schädigung  der  Theologenbildung“,  die  Nichterfüllung  der 

Forderungen  hingegen  würde  zu  Benachteiligungen  der  betroffenen  Studierenden  führen.  Die 

Deutsche Studentenschaft stelle ihre Forderungen an die Theologiestudierenden „zum Teil sogar 

stürmisch  und  in  verletzenden  Formen“,  kritisierte  Bertram.  Er  machte  gegenüber  dem 

Reichsinnenminister die katholische Position zur kirchlichen Priestererziehung geltend und wies auf 

vier Punkte hin, die seiner Ansicht nach übersehen und missachtet würden: „Die Standespflichten 

und Berufsaufgaben des katholischen Clerus“ würden sich gegenüber den Aufgaben anderer Berufe 

unterscheiden, weshalb sich auch die „Aufgaben der Vorbildung und Erziehung“ unterscheiden; die 

Bildung  und  Erziehung  der  künftigen  Priester  unterliege  „voll  und  ganz  dem  Bischof“;  der 

„kirchlichen  Obrigkeit“  stünden  eigene  Rechte  hinsichtlich  der  kirchlichen  Konvikte  und 

hinsichtlich  „der  gesamten Erziehung der  Kandidaten  des  Priestertums“ zu;  schließlich  erklärte 

Bertram,  er  finde  beim Rektor  und  beim Professorenkollegium der  Breslauer  Universität  „das 

herzlichste  Verständnis“,  was  die  „notwendige  Harmonie  zwischen  kirchlicher  Erziehung  und 

Universitätsleben“  anbelange.  Dieses  Verständnis  vermisse  er  „bei  dem  schroffen  Auftreten 

mancher  Vertreter  der  Deutschen Studentenschaft  schmerzlich“.  Die  Kontaktaufnahme mit  dem 

Reichsinnenministerium  sollte  nach  der  Vorstellung  des  Kardinals  in  ein  klärendes  Gespräch 

zwischen  Kirche  und  Reichsregierung  münden.  Bertram  schlug  daher  für  die  Konferenz  mit 

Vertretern des Reichsinnenministeriums vier Teilnehmer von kirchlichen Seite vor, darunter zwei 

von der Direktorenkonferenz vorgeschlagene Vertreter und die Bischöfe von Osnabrück Wilhelm 

Berning314 und von Eichstätt von  Preysing als Vertreter des Episkopates.  Bertram regte an, außer 

dem  Reichsinnenminister  auch  den  Reichsarbeitsminister  und  einen  Vertreter  der 

Hochschulabteilung des preußischen Kultusministeriums einzubeziehen.  Der  Kardinal  drang auf 

einen  baldigen  Termin,  um  den  Theologen  noch  vor  Beginn  des  neuen  Semesters  –  das 

Wintersemester 1933/34 stand bevor – die „zukünftig geltenden Richtlinien“ mitteilen zu können. 

Auf die Verhandlungen zwischen der deutschen Reichsregierung und dem katholischen Episkopat 

wird unten in Kapitel 3.2 eingegangen.

Das Thema Arbeitsdienst erreichte im Oktober 1933 schließlich die diplomatische Ebene zwischen 

314 Hermann Wilhelm Berning (1877 – 1955), 1914 – 1955 Bischof von Osnabrück.
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der  Reichsregierung  und  dem  Heiligen  Stuhl  bzw.  der  Apostolischer  Nuntiatur.  Denn  die 

Einführung des  obligatorischen studentischen Arbeitsdienstes  führte  zu einem heftigen  Konflikt 

zwischen der Katholischen Kirche und der Deutschen Reichsregierung über die Auslegung des erst 

kurz zuvor abgeschlossenen Reichskonkordates, wie aus dem intensiven Notenwechsel zwischen 

Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli315 und dem deutschen Botschafter beim Hl. Stuhl Diego von 

Bergen316 hervorgeht. Die Kurie warf der Deutschen Reichsregierung „in scharfen Protesten“ vor, 

„durch einseitige Maßnahmen das Konkordat zu untergraben“, da „den Studenten die Teilnahme an 

Wehrsportübungen, Arbeitsdiensten und Gemeinschaftslagern zur Pflicht gemacht“ wurde.317 Pacelli 

beklagte in einem diplomatischen Promemoria vom 19. Oktober 1933318 die für Katholiken „vom 

Standpunkt der religiösen Pflichten wie besonders vom sittlichen Standpunkt aus“ unzumutbaren 

Zustände  in  den  Arbeitslagern.  Ausdrücklich  bemängelt  wurde  die  Tatsache,  dass  katholische 

Theologiestudenten nach dem Deutschen Studentenrecht „zum Arbeitsdienst in Arbeitslagern [...] 

gezwungen  werden“,  ohne  dass  zuvor  mit  dem  Episkopat  geklärt  worden  sei,  „welche  dieser 

Betätigungen mit den Aufgaben des priesterlichen Standes vereinbar seien, und welche Formen man 

für  ihre  Verwirklichung  mit  Rücksicht  auf  die  Eigenart  und  die  besonderen  Aufgaben  des 

priesterlichen Standes zu wählen habe.“

Ergänzend sei erwähnt: Am 4. Dezember 1933 wandte sich  Pacelli in einer diplomatischen Note 

gegen „willkürliche  einseitige  Maßnahmen“319 der  Reichsregierung und untergeordneter  Stellen, 

namentlich  gegen  den  Versuch,  „für  Dozenten  der  Theologie  die  Zulassung  zu  akademischen 

Lehrtätigkeit“ von der Bedingung eines „Nachweises des Dienstes von mehreren Monaten in einem 

Wehrsportlager oder Arbeitslager“ abhängig zu machen.320

315 Eugenio Pacelli (1876 – 1958), 1920 – 1929 Apostolischer Nuntius in Berlin, 1930 – 1939 Kardinalstaatssekretär, 
1939 – 1958 Papst Pius XII.

316 Carl-Ludwig Diego von Bergen (1872 – 1944), 1920 – 1943 erster deutscher Botschafter beim Hl. Stuhl.
317 Klaus UNTERBURGER, Die deutschen katholischen Fakultäten aus römischer Sicht, in: Dominik BURKARD, Wolfgang 

WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie im Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 
2007, S. 127.

318 Vgl. im Folgenden Promemoria des Heiligen Stuhles an die Deutsche Reichsregierung, 19.10.1933, in: 
Notenwechsel I, Anlage zu Nr. 2, S. 12.

319 Note Pacelli an von Bergen, 4.12.1933, in: Notenwechsel I, Nr. 8, S. 25 – 27, hier: S. 26.
320 Note Pacelli an von Bergen, 4.12.1933, in: Notenwechsel I, Nr. 8, S. 25 – 27, hier: S. 25. Pacelli nennt als eine der 

Bedingungen, von denen die Reichsregierung die akademische Lehrtätigkeit abhängig machen will, die 
„Nachholung des Dienstes im Wehr- oder Arbeitslager durch alle seit dem 30. Januar 1933 habilitierten 
Privatdozenten“ (ebd., S. 25). Die vor dem 30.1.1933 habilitierten Privatdozenten sollten sich „der allgemeinen 
Regelung einfügen“ (ebd., S. 26).
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3.2 Die Position der deutschen Bischöfe im Herbst 1933 und die  
Befreiung der katholischen Theologiestudenten vom studentischen  
Arbeitsdienst im Dezember 1933

Im  Vorfeld  der  Verhandlungen  zwischen  Reichsinnenministerium  und  Episkopat  herrschte  auf 

Seiten  der  katholischen  Bischöfe  keine  eindeutige  Position  hinsichtlich  der  Teilnahme  der 

katholischen Theologiestudenten am – für Theologiestudenten noch obligatorischen – studentischen 

Arbeitsdienst.  Vielmehr  glichen  die  katholischen  Sichtweisen  einer  Gemengelage  aus 

Gesichtspunkten pro und contra Arbeitsdienst, die sich aus sittlichen, pastoralen, kirchenrechtlichen 

und politischen Erwägungen speiste. Unter den Bischöfen und Konviktsdirektoren befanden sich 

sowohl  Gegner  als  auch  Befürworter  der  Teilnahme  am  Arbeitsdienst,  die  jeweils  zahlreiche 

unterschiedliche  Argumente  ins  Feld  führen  konnten  und  die  die  Teilnahme  am  Arbeitsdienst 

mitunter sehr differenziert beurteilten, wie die folgende Darstellung zeigt. 

Im  Herbst  1933  unternahmen  die  kirchlichen  Vertreter  konkrete  Schritte,  um  Verhandlungen 

zwischen  dem  Reichsinnenministerium  und  dem  deutschen  Episkopat  anzubahnen.  Auf  der 

Tagesordnung dieser Verhandlungen sollte die Teilnahme der katholischen Theologiestudenten am 

Arbeitsdienst, am Wehrsport und an der studentischer SA stehen. Die deutschen Bischöfe waren 

sich in einem Punkt einig: Sie betonten, dass die Eigenart der Klerikerausbildung unter der Leitung 

der Bischöfe erhalten bleiben müsse. Diese durchwegs formulierte Position der deutschen Bischöfe 

kann als Reaktion auf die Umtriebe und Vorgehensweisen insbesondere der nationalsozialistisch 

ausgerichteten DSt verstanden werden. Denn durch das Vorgehen der studentischen SA und der 

Deutschen Studentenschaft sahen sich die Bischöfe in ihrer Position beeinträchtigt. Es sollte sich 

jedoch  herausstellen,  dass  im  Episkopat  verschiedene  Ansichten  über  die  Teilnahme  der 

Theologiestudenten am Arbeitsdienst vertreten wurden. Neben einer Ablehnung der Teilnahme am 

Arbeitsdienst  auf  der  einen  Seite  wurde  die  Vereinbarkeit  von  Arbeitsdienst  und 

Theologenausbildung auf der anderen Seite vertreten. 

Auf  Seiten  des  Innenministeriums  war  Ministerialdirektor  Dr.  Rudolf  Buttmann321 für  die 

Verhandlungen  mit  den  kirchlichen  Vertretern  über  den  Arbeitsdienst  zuständig.  Der  erste  von 

Buttmann  für  den  30.  September  1933  vorgeschlagene  Konferenztermin  musste  wegen  einiger 

Anfragen verschoben werden, die Berning zum Thema Arbeitsdienst gestellt hatte.322 Nach erneuten 

Berichten aus den Theologenkonvikten in Bonn und Münster ersuchte Bertram am 13. November 

321 Rudolf Buttmann (1885 – 1947), 1925 NSDAP-Mitglied, 1933 – 1935 Ministerialdirektor und Leiter der 
kulturpolitischen Abteilung im Reichsministerium des Innern, Verhandlungsführer der deutschen Seite bei 
Unterredungen mit dem Heiligen Stuhl in Fragen zur Umsetzung des Reichskonkordates.

322 Die erwähnten Anfragen Bernings sind nicht in den Akten deutscher Bischöfe publiziert.

95                          



1933 bei  Buttmann „um eine recht baldige Ansetzung“ der  Konferenz nach.323 Bertram war im 

November  1933  an  einer  zügigen  Klärung  interessiert,  da  das  Wintersemester  1933/34  bereits 

begonnen hatte.  Die Konviktsdirektoren von Münster  und Bonn hatten sich gegenüber  Bertram 

schriftlich  über  das  Vorgehen  von  SA  und  DSt  beklagt.  In  Münster  hatte  die  Deutsche 

Studentenschaft  die  gesamte  Ausbildung der  ersten  drei  Semester  an  die  SA übergeben.324 Der 

Münsteraner Konviktsdirektor Dr. Melcher befürchtete nun, dass „diese Ausbildung im allgemeinen 

zur Mitgliedschaft in der SA führen“ werde. Die SA ordnete an, dass die Theologen in Münster in 

den Oster- und Herbstferien 1934 an einem Wehrsportlager teilzunehmen hätten. In Bonn hatte die 

Deutsche  Studentenschaft  im  Sommersemester  1933  den  katholischen  Theologiestudierenden 

Verpflichtungen  in  Wehrsport  und  Arbeitsdienst  auferlegt  bzw.  auferlegen  wollen.325 Weitere 

Beanspruchungen  erfolgten  in  Bonn  durch  die  Mitarbeit  in  der  Fachschaft  und  die 

Pflichtvorlesungen zur staatspolitischen Schulung, festgelegt vom Amt für Wissenschaft der DSt 

„ohne  jede  Fühlungnahme  mit  einer  kirchlichen  Stelle“.  Die  drohende  Mitgliedschaft  der 

Konviktoren in der SA sei „unvereinbar mit der Weiterführung eines geregelten Konviktslebens“, so 

Konviktsdirektor Prälat Serres, der jede Beteiligung der Theologen an der SA ablehnte.

Eine andere Position in der Frage des Wehrsportes und des Arbeitsdienstes wurde im November 

1933 in Regensburg vertreten.  In Regensburg kam man zwar im November 1933 in einer sehr 

differenzierten Auseinandersetzung mit der Arbeitsdienstthematik zu einer grundsätzlich positiven 

Sicht der Arbeitsdienstidee, wollte aber eine konkrete Teilnahme der Regensburger Konviktoren am 

Arbeitsdienst  ausschließen,  wie  die  folgende  Darstellung  zeigt.  Der  Regensburger  Bischof 

Buchberger  hielt  die  „Gründe,  die  für  Teilnahme  an  Wehrsport  und  Arbeitsdienst“  angeführt 

werden, für „sehr beachtlich“326 und legte gleich einen „gutachterlichen Bericht“ des Regensburger 

Priesterseminardirektors  „in  Sachen  des  Wehrsports  und  Arbeits-Dienstes  der  Alumnen“  vor.327 

Bislang habe noch kein Regensburger Theologe „durch den Arbeitsdienst den Beruf verloren“, so 

Buchberger.328 Offenbar hatten Regensburger Konviktoren bereits im Jahre 1933 vor Erstellung des 

Regensburger Gutachtens am Arbeitsdienst teilgenommen. Aus der negativen Lageratmosphäre, die 

323 Vgl. Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz [Bertram] an das Reichsinnenministerium 
[Buttmann], 13.11.1933. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

324 Vgl. im Folgenden Schreiben des Bischöfl[ichen] Theologenkonvikts Collegium Borromäum Münster [Direktor 
Dr. Melcher] an Bertram, 12.11.1933, Betr.: Theologen und Studentenschaft. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

325 Vgl. im Folgenden Schreiben des Erzbischöflichen Theologenkonvikts Collegium Albertinum Bonn [Prälat Prof. 
Serres] an Bertram, 9.11.1933. AWilhemsstift D13.3da Arbeitsdienst.

326 Schreiben des Bischofs von Regensburg [Michael Buchberger] an Kardinal Bertram, 20.9.1933. AWilhemsstift 
D13.3da Arbeitsdienst.

327 Schreiben [gutachterlicher Bericht] des Regens des Bischöfl[ichen] Klerikalseminars Regensburg an den Bischof 
von Regensburg [Buchberger], 18.9.1933. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

328 Vgl. im Folgenden Schreiben des Bischofs von Regensburg [Buchberger] an Bertram, 20.9.1933. AWilhemsstift 
D13.3da Arbeitsdienst.
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durch „erschrecklichen Mangel an religiösem Sinn und Pflichtgefühl“, „grobe Unsittlichkeit“ und 

oftmals „gemeine Art des Verkehrs“ gekennzeichnet sei, müssten „die Theologen herauskommen, 

indem sie in eigenen Lagern gesammelt werden und indem sie den Wehrsport von der Hochschule 

und vom Seminar aus selbständig einrichten“.329 Bei dem von  Buchberger erwähnten Gutachten 

handelt es sich um ein dreiseitiges Positionspapier, in dem der Regensburger „Seminarvorstand“ 

dem Bischof seine Auffassung zum Thema „Deutsche Studentenschaft und Theologiestudierende“ 

unterbreitete.330 Aus der Quelle geht nicht hervor, inwieweit das gutachterliche Schreiben lediglich 

die Position des Regens wiedergibt  oder diejenige des Bischofs vorwegnimmt.  Der Regens des 

Regensburger Klerikalseminars spricht sich dafür aus, das „Recht der Bischöfe und die Eigenart der 

Klerusausbildung“  zu  wahren  und  zugleich  eine  verhängnisvolle  „Isolierung  der 

Theologiestudierenden und des Klerus“ zu vermeiden. „Einer Dispense der Alumnen von Wehrsport 

und  Arbeitsdienst  möchten  wir  in  keiner  Weise  das  Wort  reden“,  führt  der  Regens  aus  und 

untermauert seine Position gleich mit einer ganzen Reihe von „Gründen“, die für eine Teilnahme 

der  Theologen  am  Arbeitsdienst  sprechen:  Die  Reichsregierung  lege  „auf  die  körperliche 

Ertüchtigung  der  Jugend  so  hohen  Wert“;  die  Jugend  zeige  dafür  „so  großen  Eifer“;  die 

„Absonderung der Alumnen von Wehrsport und Arbeitsdienst“ hätte eine „Disqualifizierung“ oder 

eine „Geringschätzung der Alumnen“ zur Folge; der Kontakt der Alumnen „mit den verschiedenen 

Schichten des Volkes“ baue einer „Entfremdung“ vor; die Alumnen könnten „im Wehrsport ihren 

Willen stählen“ und „im Arbeitsdienst reiche Menschenkenntnis sammeln“. Diese Befürwortung der 

Vereinbarkeit von Arbeitsdienst und Seelsorgerausbildung gipfelt in dem Satz: „Unsere Zeit braucht 

diesen Typ des Seelsorgers.“ Aus Sicht des Regens hat der Arbeitsdienst demnach einen Nutzen für 

die kirchliche Seelsorgerausbildung. Der Regensburger Regens vertritt also nicht nur die Position 

der grundsätzlichen Vereinbarkeit von Arbeitsdienst und Seelsorgerausbildung, sondern geht sogar 

noch einen Schritt weiter, indem er die Teilnahme der Konviktoren am Arbeitsdienst aus Gründen 

der Seelsorgerausbildung geradezu befürwortet. Einschränkend stellt das Regensburger Gutachten 

allerdings fest: „Der Arbeitsdienst für Theologen in der jetzigen Form lässt sich mit den Zielen der 

klerikalen Erziehung nicht vereinbaren.“  Aus der Quelle geht nicht eindeutig hervor, mit welcher 

genauen Begründung – sittliche Gefährdung oder politisch-weltanschauliche Einflussnahme? – die 

Regensburger  Verantwortlichen  den  Arbeitsdienst  für  nicht  vereinbar  mit  der  „klerikalen 

Erziehung“ hielten. Offenbar stand die sittliche Gefährung der Konviktoren im Vordergrund. Die 

Regensburger Seminarverantwortlichen sprechen sich daher für dieselben „Cautelen“ aus wie die 

329 Schreiben des Bischofs von Regensburg [Buchberger] an Bertram, 20.9.1933. AWilhemsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

330 Vgl. im Folgenden Schreiben [gutachterlicher Bericht] des Regens des Bischöfl[ichen] Klerikalseminars 
Regensburg an den Bischof von Regensburg [Buchberger], 18.9.1933. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Konferenz  der  Direktoren  zwölf  Tage  vorher.  Sie  fordern  die  Einberufung  der  Alumnen  „in 

Arbeitslager  innerhalb der Diözese“ und die  Unterbringung „in größeren Gruppen von etwa 20 

Mann“ und „nicht  wie bisher  isoliert“.  „Mindestens  am Sonntag“ müsse die  „Gelegenheit  zum 

Empfang  der  hl.  Sakramente“  bestehen.  Der  „zuständige  Pfarrer“  solle  die  „Aufsicht  über  die 

Theologen“  erhalten  und  dazu  berechtigt  sein,  „Missstände  im  Lager  der  vorgesetzten 

Arbeitsdienstbehörde zu melden“. 

Im Vorfeld der geplanten Konferenz zwischen Vertretern des Episkopates und der Reichsregierung 

herrschte  also  bei  den  Bischöfen  Einigkeit  in  der  Frage,  dass  die  Klerikerausbildung  unter 

kirchlicher Obhut stehen solle. Hinsichtlich der Teilnahme am Arbeitsdienst findet sich ein breites 

Spektrum an Pro- und Contra-Gesichtspunkten, die von den Bischöfen für und gegen die Teilnahme 

der katholischen Theologiestudenten und Konviktoren am studentischen Arbeitsdienst vorgebracht 

wurden.

Bertram  schlug  im  oben  erwähnten  Schreiben  an  Buttmann  vom  13.  November  1933  vier 

Teilnehmer namentlich für ein bevorstehendes Treffen vor:331 den Bischof von Osnabrück und drei 

Direktoren von Theologenkonvikten. Bei diesen Konviktsdirektoren handelte es sich um Stauber – 

den Vorsteher des Tübinger Wilhelmsstifts –, um den Direktor des Münsteraner Borromäum Dr. 

Melcher und einen der beiden Bonner Konviktsdirektoren, also Serres vom Albertinum oder Dr. 

Beckers  vom  Leoninum.  Serres  war  zugleich  der  Vorsitzende  der  Konferenz  der 

Konviktsdirektoren.  Bertram  versuchte  bereits  im  Vorfeld  der  Verhandlungen,  die  kirchliche 

Position gegenüber  Buttmann abzustecken. „Bei jeder Berufsbildung“, so der Kardinal gegenüber 

Buttmann, müsse „ganz besonders auf die Eigenart  des Berufes Rücksicht genommen“ werden. 

Berning informierte  am 25.  November  1933 seine  Mitbrüder  im deutschen Episkopat  über  die 

Zusage  Buttmanns,  dass  die  von  Bertram  beantragte  Konferenz  über  die  Heranziehung  der 

Theologen zum Wehrsport, Arbeitsdienst und zur SA demnächst stattfinden werde.332

Die Entscheidung über  die  Befreiung der  katholischen Theologiestudenten  vom obligatorischen 

studentischen Arbeitsdienst fiel jedoch bezeichnenderweise nicht zwischen der Reichsregierung und 

dem Episkopat, sondern zwischen der Reichsregierung und dem Heiligen Stuhl. Im Dezember 1933 

verständigten sich die Reichsregierung und der Heilige Stuhl auf diplomatischer Ebene über die 

Befreiung  der  katholischen  Theologiestudenten  von  SA-  und  Arbeitsdienst.  Im folgenden  wird 

aufgezeigt, wie die Entscheidung auf diplomatischer Ebene fiel, dann auf dem Dienstweg an die 

nachgeordneten Behörden weiter gereicht wurde und schließlich im Tübinger Wilhelmsstift ankam.

Nachdem  sich  der  päpstliche  Staatssekretär  am  19.  Oktober  1933  gegen  den  Zwang  der 

331 Vgl. im Folgenden Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenzen [Bertram] an das 
Reichsinnenministerium [Buttmann], 13.11.1933. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

332 Vgl. Bericht Bernings, 25.11.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 110, S. 473.
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Theologiestudenten zum Arbeitsdienst ausgesprochen hatte,  erfolgte am 19. Dezember 1933 die 

Note der Reichsregierung.333 Buttmann übergab Kardinalstaatssekretär  Pacelli  am 19. Dezember 

1933 eine  schriftliche  Erklärung,  nachdem zuvor  bereits  eine  mündliche  Zusage  erfolgt  war.334 

Darin erklärte sich die Reichsregierung bereit, „hinsichtlich der katholischen Theologiestudierenden 

von einer Verpflichtung zur Beteiligung am SA- und Arbeitsdienst abzusehen“. Ferner erklärte die 

Reichsregierung,  sie  nehme  „gerne  davon  Kenntnis,  dass  die  Theologiestudierenden  im 

Samariterdienst ausgebildet werden sollen“. Am 26. Dezember 1933 setzte  Pacelli den deutschen 

Episkopat  über  diese  Erklärung  der  Reichsregierung in  Kenntnis.335 Am 17.  Januar  1934 teilte 

ebenfalls  Buttmann  dem deutschen  Episkopat  in  einem Schreiben  die  oben  erwähnte  offizielle 

Erklärung des Reichsinnenministeriums mit.336 Somit war der Bischof von Rottenburg in Kenntnis 

gesetzt.  Fünf  Tage darauf  erreichte  die  Vereinbarung das  Württembergische  Kultministerium in 

Stuttgart und den Katholischen Kirchenrat. Am 22. Januar 1934 informierte das Württembergische 

Kultministerium  den  Katholischen  Kirchenrat  über  das  Ergebnis  der  Verhandlungen  zwischen 

Reichsregierung und Heiligem Stuhl und über die Erklärung des Reichsinnenministeriums.337 Das 

Stuttgarter  Kultministerium  wies  den  Kirchenrat  an,  wiederum  das  Bischöfliche  Ordinariat 

Rottenburg (BOR) und die Leitung des Wilhemsstifts zu informieren. So erreichte die Nachricht 

über  die  Befreiung  der  Theologen  genau  fünf  Wochen  nach  der  schriftlichen  Erklärung  der 

Reichsregierung gegenüber dem Heiligen Stuhl das Tübinger Wilhelmsstift. Denn am 26. Januar 

1934  leitete  der  Rottenburger  Generalvikar  Dr.  Kottmann338 Buttmanns  Schreiben,  das  an  die 

deutschen katholischen Bischöfe gerichtet war, in Abschrift an Stauber weiter.339 

Auf  der  Ebene  der  Diplomatie  erfolgte  schließlich  die  abschließende  Bestätigung.  Von  Bergen 

bestätigte  am  24.  Januar  1934  die  Freistellung  der  katholischen  Theologiestudierenden  vom 

333 Vgl. Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz [Bertram] an den Reichs- und Preußischen 
Minister des Innern, 25.2.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

334 Vgl. im Folgenden Buttmann an Pacelli, 19.12.1933, in: Notenwechsel I, Nr. 12, S. 39, Anm. 3. 
335 Vgl. Schreiben von Pacelli an den deutschen Episkopat, 26.12.1933, in:  Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 117, S. 

491.
336 Vgl. Reichsminister des Innern [Buttmann] an die Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz [Bertram] und der 

Freisinger Bischofskonferenz [von Faulhaber], 17.1.1934. Betr.: Teilnahme katholischer Geistlicher und 
Theologiestudierender an gewissen deutschen Einrichtungen auf dem Gebiete der körperlichen und seelischen 
Ertüchtigung und der Erziehung zur Volksgemeinschaft. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

337 Vgl. Württ. Kultministerium [Meyding] an Katholischen Kirchenrat, 22.1.1934. Betr. Wilhelmsstift. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

338 Max Kottmann (1867 – 1948), Generalvikar., Dr. phil., Dr. theol. h.c. Geb. Sotzenhausen 16.6.1867, Priesterweihe 
1891, Kaplan und Professor der Latein- und Realschule Riedlingen 1897, Kaplan und Professor am Gymnasium 
Rottweil 1899, Konviktsvorstand Rottweil 1903, Regierungsrat beim Kirchenrat Stuttgart, Vertreter des 
Katholischen Kirchenrates und Mitglied der Ministerialabteilung für Höhere Schulen 1907, Oberregierungsrat und 
Oberschulrat beim Kirchenrat 1913, Domdekan Rottenburg 1924, Apostolischer Protonotar 1925, Generalvikar 
Rottenburg 1927, gestorben 22.3.1948.

339 Vgl. Reichsminister des Innern [Buttmann] an die Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz [Bertram] und der 
Freisinger Bischofskonferenz [von Faulhaber], 17.1.1934. Betr.: Teilnahme katholischer Geistlicher und 
Theologiestudierender an gewissen deutschen Einrichtungen auf dem Gebiete der körperlichen und seelischen 
Ertüchtigung und der Erziehung zur Volksgemeinschaft. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Arbeitsdienst gegenüber Pacelli, wobei er sich auf Buttmanns Schreiben bezog.340

Die Befreiung der katholischen Theologen vom studentischen Arbeitsdienst am 19. Dezember 1933 

geschah auf Druck der römischen Kurie im Rahmen von Verhandlungen zwischen  Buttmann und 

Pacelli über Auslegungsfragen zum Reichskonkordat.  Buttmann kündigte – zur Verwirrung seiner 

römischen Verhandlungspartner – als politisch-diplomatischen „Schachzug“341 ein neues, von der 

Reichsregierung  beabsichtigtes  Reichskonkordat  an,  woraufhin  Pacelli  gegenüber  Buttmann  ins 

Feld führte, „der Heilige Vater sei `über die Lage in Deutschland beunruhigt´“ und wolle in der 

„Weihnachtsansprache `unbedingt auf Deutschland zu sprechen kommen´“342 - außer Pacelli könne 

ihm „irgendetwas  Erfreuliches  vorlegen“343.  Die  Reichsregierung  fürchtete  nun  eine  öffentliche 

Erklärung  des  Papstes  zur  Lage  der  katholischen  Kirche  in  Deutschland.  Nun  brachte  Pacelli 

gegenüber  Buttmann  in  diesen  Verhandlungen  „eine  Reihe  von  Beschwerden  zur  Sprache“344. 

Pacelli machte deutlich, der Papst erwarte „eine Entscheidung“, unter anderem bei der „Befreiung 

der  katholischen  Theologiestudenten  vom  SA-Dienst“.345 Am  besagten  19.  Dezember  1933 

überreichte schließlich  Buttmann  - nach Rücksprache mit  Hitler – eine Note, in der die meisten 

Forderungen  Roms  erfüllt  waren.  Papst  Pius  XI.  schwieg  „in  seiner  mit  Spannung  erwarteten 

Weihnachtsansprache“ über die deutschen Zustände346, was die deutsche Botschaft wiederum als 

„Sieg“347 verbuchte.

Die  Verhandlungen  zwischen  dem nationalsozialistischen  deutschen  Staat  und  der  katholischen 

Kirche wurden maßgeblich zwischen Reichsregierung und Heiligem Stuhl geführt. Denn „Pacelli 

hielt die deutsche Frage insgesamt für eine Causa maior, über die allein in Rom entschieden werden 

konnte“.348 Die  „Geschlossenheit“  im  deutschen  Episkopat  Ende  1933  „[orientierte]  sich  im 

Wesentlichen an der Politik des Heiligen Stuhles, durch Verhandlungen mit  Hitler doch noch zu 

einem Ausgleich der Interessen zu kommen“.349

340 Vgl. Note von Bergen an Pacelli, 24.1.1934, in: Notenwechsel I, Nr. 13, S. 45.
341 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 

Frankfurt/Main 1977, S. 655.
342 Ebd.
343 Ebd., S. 656.
344 Ebd.
345 Ebd.
346 Ebd., S. 657f.
347 Ebd., S. 658.
348 Ebd., S. 659.
349 Ebd., S. 662.
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3.3 Diplomatische Auseinandersetzungen um die Freiwilligkeit und  
Verhandlungen zwischen Episkopat und Reichsinnenministerium im 
Frühjahr 1934

Mit  der  vereinbarten  Freistellung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom  obligatorischen 

studentischen Arbeitsdienst war die diplomatische Auseinandersetzung um den Arbeitsdienst noch 

nicht  beendet.  Die Gründe dafür  lagen in  den Forderungen einzelner  Bischöfe und in erneuten 

Vorfällen  an  Universitäten.  Zum  einen  machten  einzelne  katholische  Bischöfe  die  freiwillige 

Teilnahme  der  katholischen  Theologiestudenten  am  studentischen  Arbeitsdienst  von  einer 

kirchlichen  Erlaubnis  abhängig,  was  der  katholischen  Kirche  den  Vorwurf  der  „passiven 

Resistenz“350 einbrachte und woraufhin die Reichsregierung die Duldung der freiwilligen Teilnahme 

am Arbeitsdienst durch die katholischen Bischöfe verlangte. Im Februar 1934 legten die Bischöfe 

der Kölner Kirchenprovinz für ihre Theologen fest, „dass niemand ohne ausdrückliche bischöfliche 

Genehmigung sich freiwillig für den Arbeitsdienst melden darf.“351 Diese Position wollte wiederum 

die Reichsregierung nicht unwidersprochen hinnehmen. Zum anderen wurden an der Universität 

Münster  noch  nach  der  Befreiung  vom  Arbeitsdienst  Theologiestudenten  zur  Teilnahme  an 

Wehrsport und Arbeitsdienst genötigt. Am 19. Februar 1934 brachte daher der Apostolische Nuntius 

in Berlin, Cesare Orsenigo352, bei einem Besuch im Auswärtigen Amt das Thema Arbeitsdienst und 

Wehrsport für Theologiestudierende zur Sprache.  Orsenigo trug vor, „dass trotz der Erklärung des 

Herrn  Reichskanzlers,  dass  katholische  Theologiestudierende  nicht  am  Arbeitsdienst  und  am 

Wehrsport teilzunehmen bräuchten, sie in Münster hierzu immer noch genötigt würden.“353 

Im Dezember 1933 war die Befreiung der katholischen Theologiestudierenden vom studentischen 

Arbeitsdienst vereinbart worden. Es stellte sich jedoch heraus, dass eine ganze Reihe von Fragen 

noch ungeklärt war. Daher fanden am 2. März 1934 im Reichsinnenministerium Besprechungen 

zwischen  Vertretern  des  Episkopates  und Vertretern  des  Reichsinnenministeriums  statt.  Erörtert 

werden  sollte  die  Befreiung  der  Abiturienten  vom  Arbeitsdienst,  die  Einrichtung  eines 

Samariterdienstes bzw. die Einrichtung von Sanitätskursen und das kirchliche Verbot der Teilnahme 

der Theologiestudenten am Arbeitsdienst. Die Position  Hitlers sollte ebenso zur Sprache kommen 

wie das staatliche und das kirchliche Verständnis von Freiwilligkeit. Es wurde also zeitgleich und 

350 Vgl. Promemoria des Heiligen Stuhles an die Deutsche Reichsregierung, 14.5.1934, in: Notenwechsel I, Anlage 
zu Nr. 29, S. 143.

351 Protokoll der Konferenz der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz, 18. - 19.2.1934, in: Akten deutscher Bischöfe I, 
Nr. 133, S. 598.

352 Cesare Orsenigo (1873 – 1946), Apostolischer Nuntius. Geb. 13.12.1873, 1896 Priesterweihe, 1912 Domkapitular 
in Mailand, 1922 Titularbischof und Apostolischer Nuntius in den Niederlanden, 1925 Apostolischer Nuntius in 
Ungarn, 1930 – 1945 Apostolischer Nuntius in Deutschland, gest. 1.4.1946.

353 Aufzeichnung Bülows, 19.2.1934, in: Notenwechsel III, Nr. 15, S. 19.
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parallel auf zwei Ebenen verhandelt. Konflikte um den Arbeitsdienst, die zwischen Episkopat und 

Regierungsvertretern nicht lösbar waren, wurden auf der diplomatischen Ebene zwischen Heiligem 

Stuhl und Reichsregierung ausgefochten. Während man in der Frage des Sanitätsdienstes zwischen 

Episkopat  und  Regierungsvertretern  zu  Ergebnissen  kam,  befasste  sich  die  Diplomatie  mit  der 

umstrittenen Frage der Freiwilligkeit, wie aus der folgenden Darstellung hervorgeht.

Am 2. März 1934 fanden schließlich im Reichsinnenministerium die schon seit sieben Monaten 

beabsichtigten Besprechungen zwischen den katholischen Bischöfen und Konviktsdirektoren auf 

der einen Seite und den Vertretern der zuständigen staatlichen Stellen auf der anderen Seite statt.354 

Diesen  Besprechungen  im  Reichsinnenministerium  ging  eine  interne  Beratung  der  kirchlichen 

Teilnehmer  voraus,  die  von  Berning  geleitet  wurde.355 An  dieser  internen  Beratung  nahmen 

sämtliche  Teilnehmer  der  späteren  Besprechung  im Innenministerium teil:  Berning,  Domdekan 

Scharnagl356 aus München, Regens Prälat Dr.  Dietz357 aus Bamberg sowie die Konviktsdirektoren 

Dr. Geis aus Freiburg, Dr. Melcher aus Münster, Dr. Reckers aus Bonn, Stauber, Dr. ten Hompel aus 

Paderborn und Geistlicher Rat Tinschert358 aus Breslau. Diese interne Beratung „erstreckte sich über 

die Gegenstände der nachfolgenden Beratung im Ministerium und über den modus procedendi bei 

den Verhandlungen“.359 Außerdem wurden einige „rein kirchliche Angelegenheiten behandelt“360, 

nämlich die Beurlaubung von Theologen unter den neuen Verhältnissen, der Eintritt der Theologen 

in Verbindungen und der Samariterdienst der Theologen. 

Relevant  für  das  Thema  Arbeitsdienst  sind  die  Gesprächsergebnisse,  über  die  sich  die 

Konviktsdirektoren  unter  Bernings  Leitung  beim  Thema  Samariterdienst  der  Theologen 

verständigten.  Denn  „als  Ersatz  für  Arbeitsdienst  und  Wehrdienst  soll  der  Samariterdienst 

eingeführt werden, der für alle Theologen Pflicht ist“,361 so die Teilnehmer der internen Beratung. 

Ein von Prälat Dr. Kreutz entworfener Plan sah vor, dass die Theologen „zweimal während der 

Herbstferien“ an einem je zweieinhalb Monate dauernden „Karitas- und Sanitätskurs“ teilnehmen. 

Für  diese  Kurse  sollten  sie  „bestimmten  caritativen  Anstalten  zugewiesen  werden“.  Einerseits 

begrüßten  die  Konviktsdirektoren  das  von  Kreutz  entworfene  Konzept  des  Samariterdienstes, 
354 Vgl. Besprechungen im Reichsinnenministerium vom 2. März 1934 betr. kath[olische] Theologiestudierende. 

[Protokoll, ms., Klammerheftung, 3 S.] AWilhelmsstft D13.3da Arbeitsdienst.
355 Vgl. Schreiben des Katholischen Wilhelmsstifts [Stauber] an das BOR, 6.3.1934. Betr.: Bericht über die 

Besprechungen im Reichsinnenministerium vom 2. März 1934 betr. kath[olische] Theologiestudierende [ms. mit 
hs. Eintragungen, geheftet, 7 S.]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

356 Anton Scharnagl (1877 – 1955), 1930 Domdekan, 1934 Offizial, 1943 Weihbischof.
357 Johann Baptist Dietz (1879 – 1959), 1905 Priesterweihe, 1912 Regens des Priesterseminars Bamberg, 1936 

Bischof von Fulda.
358 Emanuel Tinschert (1883 – 1968), 1907 Priesterweihe, 1923 – 1938 Direktor des Breslauer Theologenkonviktes, 

1938 Ordinariatsrat in der Kurienkanzlei und Personalreferent im Generalvikariat in Breslau.
359 Schreiben des Katholischen Wilhelmsstifts [Bericht Stauber] an das BOR, 6.3.1934. AWilhelmsstift D13.3da 

Arbeitsdienst.
360 Ebd.
361 Vgl. im Folgenden ebd.
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andererseits brachten sie Einwände dagegen vor. Die Konviktsdirektoren bemängelten die Dauer 

der  Kurse  von  fünf  Monaten,  die  „volle  Beschlagnahme  der  Herbstferien“  und  „die  ganze 

Unterstellung  der  Sache  unter  den  Karitasverband“.  Über  die  terminliche  Organisation  des 

Sanitätskurses  herrschte  Meinungsverschiedenheit.  „Mehrere  wünschten  Sanitätsausbildung 

während  des  Semesters,  wöchentlich  in  ca.  zwei  bis  drei  Stunden“,  berichtete  Stauber.  Aus 

Kostengründen  wurden  Einwände  gegen  die  geplante  Trägerschaft  laut.  Um  die  Kosten  zu 

verringern, solle „der Samariterdienst im Einvernehmen mit der Kirche unter Leitung des Staates 

erfolgen“,  wie  dem  Bericht  Staubers  an  das  Bischöfliche  Ordinariat  Rottenburg  (BOR)  zu 

entnehmen ist.  Die Konviktsdirektoren unter Leitung  Bernings fanden keinen einheitlichen oder 

eindeutigen  Standpunkt  zum  Samariterdienst.  Die  Konviktsdirektoren  zeigten  also  zwar  eine 

grundsätzliche Sympathie und Aufgeschlossenheit für den Sanitätsdienst. Sie kamen jedoch in den 

Fragen der Konzeption und der konkreten Durchführung zu keinem gemeinsamen Standpunkt. Ein 

eindeutiges Signal für eine allgemeine Einführung des Sanitätsdienstes und für ein einheitliches 

Konzept  ist  im  März  1934  nicht  erkennbar.  Aus  der  Quelle  geht  nicht  hervor,  wie  sich  die 

tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse gestalteten und welches Bistum welches Konzept verfolgte.

Die  anschließenden  Besprechungen  im Reichsinnenministerium wurden  von  Buttmann  geleitet. 

Außer Buttmann nahmen als Vertreter der staatlichen Seite die Ministerialräte Dr. Conrad und Dr. 

Niessen teil. Auf kirchlicher Seite nahmen außer  Berning und Scharnagl die acht oben genannten 

Regenten und Konviktsdirektoren teil362, darunter Stauber aus Tübingen. Stauber meldete später in 

seinem Bericht an das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg, dass die Besprechungen „als vertraulich 

und unverbindlich und von Anfang bis  Ende durchaus sachlich und in feinen Formen geführt“ 

wurden.363 Als vierter von sieben Tagesordnungspunkten364 wurde die freiwillige Beteiligung der 

Theologiestudierenden  am  Arbeitsdienst  behandelt.365 Die  Besprechung  über  die  freiwillige 

362 Domdekan Dr. Scharnagl aus München, Regens Prälat Dr. Dietz aus Bamberg und die sechs Konviktsdirektoren 
Dr. Geis aus Freiburg, Dr. Melcher aus Münster, Dr. Reckers aus Bonn, Msgr. Stauber aus Tübingen, Dr. ten 
Hompel aus Paderborn, Geistl. Rat Tinschert aus Breslau, vgl. Besprechungen im Reichsinnenministerium vom 2. 
März 1934. AWilhelmsstft D13.3da; vgl. auch Schreiben des Katholischen Wilhelmsstifts [Bericht Stauber] an das 
BOR, 6.3.1934. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

363 Schreiben des Katholischen Wilhelmsstifts [Bericht Stauber] an das BOR, 6.3.1934. AWilhelmsstift D13.3da. 
Arbeitsdienst.

364 Vgl. Besprechungen im Reichsinnenministerium vom 2. März 1934. AWilhelmsstft D13.3da Arbeitsdienst. 
Die Tagesordnungspunkte waren laut Protokoll: I. Zum Numerus clausus der Hochschulreifezeugnisse. II. 
Numerus clausus und kirchliche Lehranstalten. III. Werkhalbjahr der Abiturienten, welche Theologie studieren 
wollen. IV. Freiwillige Beteiligung der Theologiestudierenden am A[rbeits]D[dienst]. V. Wohnkameradschaften. 
VI. Ordenstheologen. VII. Philologische Studien von Ordenstheologen, vgl. Besprechungen im 
Reichsinnenministerium, 2. März 1934. AWilhelmsstft D13.3da Arbeitsdienst.

365 Vgl. im Folgenden Besprechungen im Reichsinnenministerium vom 2. März 1934. AWilhelmsstft D13.3da 
Arbeitsdienst.
Die Teilnahme der Theologen am SA-Dienst wurde in dieser Besprechung über den Arbeitsdienst mit verhandelt. 
Der Bericht über die Besprechungen ist eine Mischung aus Verlaufs-, Wort- und Ergebnisprotokoll. Die 
Ausführungen Buttmanns werden teils in wörtlicher Rede ohne Anführungszeichen, zumeist jedoch in indirekter 
Rede im Konjunktiv wiedergegeben. Bei den wenigen Aussagesätzen im Indikativ, eingeleitet durch die 
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Teilnahme der  Theologen  am studentischen  Arbeitsdienst  begann  mit  einem ausführlichen  und 

detaillierten  Bericht  Buttmanns  über  die  Verhandlungen  mit  dem  Heiligen  Stuhl,  die  Position 

Hitlers,  die  derzeitige  Situation  und  die  Sichtweisen  der  beteiligten  Akteure,  nämlich 

Reichsregierung,  Heiliger  Stuhl  bzw.  Apostolische  Nuntiatur,  Bischöfe,  Konvikte  und 

Studentenschaft.  Der  Kardinalstaatssekretär  habe  in  den Verhandlungen erklärt,  „wer Theologie 

studiere,  habe sich eine bestimmte  Lebensführung zu eigen gemacht  und unterwerfe  sich einer 

besonderen  Zucht“366,  so  der  Bericht  über  die  Besprechungen  im  Innenministerium,  den  die 

Konviktsdirektoren anfertigten. Der Staat habe diese kirchliche Position anerkennen müssen, „wenn 

auch  diese  Zucht  nicht  immer  mit  der  Zucht  des  Staates  übereinstimmt“.  Der  „Führer“  habe 

„persönlich aus  diesem Motiv die  Befreiung von der  Verpflichtung zum SA- und Arbeitsdienst 

angeordnet.“  Allerdings  sei  ein  allgemeines,  von  der  Kirche  ausgesprochenes  Verbot  für 

Theologiestudenten,  am SA-  und Arbeitsdienst  teilzunehmen,  für  den  Staat  „nicht  tragbar“,  so 

Buttmann. Im weiteren Verlauf der Besprechung wurden die von kirchlicher Seite vorgetragenen 

Positionen „anerkannt“. Jeder Bischof müsse sich „im einzelnen Fall die Entscheidung vorbehalten, 

ob die näheren Umstände eine Beteiligung“ der Theologen am Arbeitsdienst „tunlich erscheinen 

lassen“.  Dieser  Passus  gibt  wohl  speziell  die  kirchliche  Position  wieder  und  dürfte  nicht  ein 

einvernehmliches  Ergebnis  darstellen,  da  die  Reichsregierung  zwölf  Tage  später  diplomatisch 

intervenierte. Insbesondere der Dienst in der SA, so das Protokoll der Kirchenvertreter weiter, lasse 

sich für Theologen im Konvikt wegen der Konviktsordnung nicht ermöglichen. Buttmann brachte 

einen  verbindlichen  Sanitätskurs  für  alle  Theologen  ins  Spiel,  dessen  Anordnung  Sache  des 

Bischofs  wäre  und  dessen  Richtlinien  dem Reichsinnenministerium vorgelegt  werden  könnten. 

„Alle Schwierigkeiten, die aus der öffentlichen Meinung und aus der Studentenschaft bezüglich der 

freiwilligen Beteiligung der Theologen erhoben würden, könnten dadurch beseitigt werden“, wird 

Buttmanns Aussage wiedergegeben.  Der  kirchlichen Seite  war  im Verlauf  der  Besprechung die 

Feststellung  wichtig,  „dass  diejenigen  Theologen,  die  sich  nicht  freiwillig  am  Arbeitsdienst 

beteiligen,  daraus  keinerlei  Nachteil  bei  Vergebung  akademischer  Vergünstigungen  erleiden 

dürfen“.  Buttmann  hielt  diese  Ansicht  für  „selbstverständlich“.  Andernfalls  wäre  es  keine 

Freiwilligkeit mehr, so  Buttmann. „Die Freiwilligkeit müsse von beiden Seiten aufrecht erhalten 

Formulierung  „es wird anerkannt, dass“ und „es wird festgestellt, dass“, handelt es sich offenbar um 
einvernehmlich erzielte Gesprächsergebnisse. Gesprächsbeiträge von Buttmann und Niessen sind über Kürzel 
[Bu., Ni.] erkennbar. Gesprächsbeiträge der einzelnen kirchlichen Teilnehmer wurden nicht protokolliert, es 
erscheinen auch keine Namenskürzel kirchlicher Teilnehmer. Die Autoren der Quelle sind die Konviktsdirektoren, 
vgl. Schreiben des Katholischen Wilhelmsstifts [Bericht Staubers] an das BOR, 6.3.1934. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

366 Vgl. im Folgenden Besprechungen im Reichsinnenministerium, 2. März 1934. AWilhelmsstft D13.3da 
Arbeitsdienst.
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werden“367,  so  das  Protokoll.  Die  Befreiung  vom Arbeitsdienst  gelte  auch  für  die  angehenden 

Theologiestudenten.368 Die Regierungsvertreter sahen es laut Protokoll als „selbstverständlich“ an, 

„dass  die  allgemeine  Freistellung  der  Theologiestudierenden  von  der  Verpflichtung  zum 

Arbeitsdienst  vom 17.  Januar  1934  auch  für  die  Abiturienten  gilt,  welche  Theologie  studieren 

wollen“.  Das  Protokoll  verweist  auf  die  zum  Zeitpunkt  der  Besprechungen  noch  nicht 

veröffentlichten Ausführungsbestimmungen zu den Richtlinien des Arbeitsdienstes vom 24. Februar 

1934.  Nach  diesen  Ausführungsbestimmungen  ist  „befreit“  vom  Arbeitsdienst,  „wer  sich  dem 

Studium der katholischen Theologie widmen will“. Dieses Ergebnis ist inhaltlich deckungsgleich 

mit der von Berning vertretenen Position vom März 1934.369

Das „Resultat der Verhandlungen“ wurde von den Konviktsdirektoren – Stauber schreibt: „Von uns 

allen“, und meint damit wohl die kirchlichen Vertreter – noch am Abend des 2. März 1934 in Berlin  

nach den Besprechungen „schriftlich festgelegt“.370 Stauber übernahm die beiden Protokolle über 

die  Vorberatung  und  die  anschließenden  Besprechungen  in  seinen  Bericht  an  das  Bischöfliche 

Ordinariat auf, verband die Protokolltexte mit formulierten Überleitungen und sandte den Bericht 

am 6.  März  1934 an das  Bischöfliche Ordinariat  Rottenburg.  Die endgültige  Formulierung des 

Protokolls oblag  Berning. Der übernahm das Protokoll der Konviktsdirektoren wortidentisch für 

seinen Bericht über die „Besprechungen im Reichsinnenministerium vom 2. März 1934“, den er 

den deutschen Ordinariaten zusenden ließ.371

Die  Ergebnisse  der  Besprechungen  im  Reichsinnenministerium  zwischen  kirchlichen  und 

staatlichen Vertretern lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Befreiung vom Arbeitsdienst gilt 

nicht nur für die bereits immatrikulierten Theologiestudierenden, sondern auch für die Abiturienten, 

die  beabsichtigen,  Theologie  zu  studieren.  Dem  kirchlichen  Vorschlag  zur  Einrichtung  eines 

Samariterdienstes  entspricht  der  staatliche  Vorschlag  zur  Einrichtung  von  Sanitätskursen.  Beim 

kirchlichen Verbot der Teilnahme der Theologiestudierenden am Arbeitsdienst herrscht ein Dissens: 

Während  die  kirchlichen  Vertreter  die  Entscheidung  jedes  einzelnen  Bischof  betonen,  ist  diese 

Auffassung für die Vertreter der Reichsregierung inakzeptabel. Die Reichsregierung anerkennt die 

besondere Lebensführung der Theologiestudierenden;  Hitler habe daher „persönlich“ aus diesem 

Grunde „die Befreiung von der Verpflichtung zum SA- und Arbeitsdienst angeordnet“.372 Mit dem 

367 Aus dem Protokoll geht nicht eindeutig hervor, ob es sich bei dieser Formulierung um eine allein von Buttmann 
vorgetragene Position handelt oder um einen Konsens zwischen den staatlichen und den kirchlichen Teilnehmern.

368 Verhandelt unter Punkt III. Werkhalbjahr der Abiturienten, welche Theologie studieren wollen. Vgl. 
Besprechungen im Reichsinnenministerium vom 2. März 1934. AWilhelmsstft D13.3da Arbeitsdienst.

369 Vgl. Niederschrift Bernings zu seinem Schreiben an die deutschen Bischöflichen Ordinariate, in: Akten deutscher 
Bischöfe I, Nr. 140a, S. 419f.

370 Schreiben des Katholischen Wilhelmsstifts [Bericht Stauber] an das BOR, 6.3.1934. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

371 Vgl. Besprechungen im Reichsinnenministerium, 2.3.1934. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
372 Besprechungen im Reichsinnenministerium, 2.3.1934. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Begriff  der  Freiwilligkeit  verbinden  die  Gesprächspartner  unterschiedliche  Vorstellungen  und 

Erwartungen.

Die Reichsregierung intervenierte am 14. März 1934 nun ihrerseits  diplomatisch beim Heiligen 

Stuhl  in  Sachen  Arbeitsdienst,373 nachdem  in  den  Gesprächen  zwischen  Episkopat  und 

Reichsinnenministerium kein für die Reichsregierung zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde. 

Denkbar ist auch, dass der Reichsregierung – also dem Reichsinnenminister oder Hitler – die von 

Buttmann in den Verhandlungen vom 2. März 1934 vorgetragene Position nicht als ausreichend 

erschien.  Die  Reichsregierung,  die  die  katholischen  Theologiestudierenden  vom  sogenannten 

freiwilligen Arbeitsdienst – der in Wirklichkeit ein obligatorischer Arbeitsdienst war – entbunden 

hat,  beklagte  sich  nun  in  einem  diplomatischen  Promemoria  an  den  Heiligen  Stuhl  über  den 

„Mangel an Verständnis für die großen volkserzieherischen Aufgaben“374 seitens der katholischen 

Kirche. Die deutsche Regierung unterstrich dabei nochmals, sie sei „dem Wunsche des Heiligen 

Stuhles  entgegengekommen“  und  habe  die  katholischen  Theologiestudierenden  vom  SA-  und 

freiwilligen  Arbeitsdienst  entbunden.  Durch  diese  Entbindung  der  katholischen 

Theologiestudierenden „sollte  gesagt  sein,  dass  ein  staatlicher  Zwang zur  Teilnahme an  diesen 

Einrichtungen  nicht  ausgeübt  wird“.  Die  Reichsregierung  wandte  sich  nun  dagegen,  dass  die 

katholischen  Theologen  auch  an  der  freiwilligen  Teilnahme  am  studentischen  Arbeitsdienst 

gehindert werden und verlangte die Duldung der freiwilligen Teilnahme von Theologiestudierenden 

durch den deutschen katholischen Episkopat. „Wenn nun von führenden kirchlichen Stellen dem 

einzelnen  Studierenden  auch  die  freiwillige  Teilnahme  an  diesen  und  anderen  sportlichen,  der 

körperlichen  Ertüchtigung  und  der  sozialen  Erziehung  der  akademischen  Jugend  dienenden 

Organisationen verwehrt wird, so glaubt die Reichsregierung feststellen zu müssen, dass hier ein 

beklagenswerter  Mangel  an  Verständnis  für  die  großen  volkserzieherischen  Aufgaben  dieser 

Einrichtungen vorhanden ist“, so das Promemoria der Berliner Reichsregierung. Außerdem werde 

die  „seelische  Reaktion“  bei  den  katholischen  Theologen,  die  von  den  kirchlichen  Verboten 

betroffen waren, „anscheinend erheblich unterschätzt“. Dieser letzte Passus verrät, dass man seitens 

der Reichsregierung wusste,  dass viele  katholische Theologiestudierende durchaus bereit  waren, 

den Arbeitsdienst  freiwillig  abzuleisten – aus Nationalismus,  aus  einem subjektiv empfundenen 

sozialen  Druck  oder  aus  welchen  Gründen  auch  immer.  Der  Passus  offenbart  ferner,  dass  die 

Reichsregierung wohl damit rechnete, dass ein Verbot der Bischöfe einen Rechtfertigungsdruck und 

einen sozialen Druck auf die katholischen Theologiestudierenden und Konviktoren innerhalb der 

Studentenschaft  auslösen  könne.  Denkbar  ist  auch  ein  Rechtfertigungsdruck,  der  sich  aus  der 

373 Vgl. Promemoria der Reichsregierung an den Heiligen Stuhl, 14.3.1934, in: Notenwechsel I, Nr. 19, S. 88. 
374 Vgl. im Folgenden ebd.
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Teilnahme von Konviktoren anderer Diözesen ergeben könnte. Schließlich könnte in diesem Passus 

der Versuch der Reichsregierung gesehen werden, Einfluss auf den zukünftigen Klerus gewinnen zu 

wollen,  eventuell  sogar  die  Drohung,  Einfluss  nehmen zu  können.  Der  Passus  könnte auch als 

Ausdruck einer tatsächlich in den Jahren 1933 und 1934 bestehenden politischen Einflussnahme 

verstanden werden.

Fast zwei Monate dauerte es, bis der Heilige Stuhl auf die Vorhaltungen aus Berlin reagierte. Pacelli 

hielt  der  Auffassung  der  deutschen  Reichsregierung  „die  Eigenart  des  priesterlichen  Berufes“ 

entgegen und wies die  Vorhaltungen zurück.375 „Der Heilige Stuhl  bedauert,  diese Deutung der 

bischöflichen Weisungen ungerechtfertigt finden zu müssen“, so  Pacelli am 9. Mai 1934 an von 

Bergen. Die von ihm seinerzeit geltend gemachten Gründe seien der Eigenart des priesterlichen 

Berufes entnommen. „Diese Gründe“, so Pacelli weiter, „gelten unabhängig von der Tatsache des 

Zwanges und der Freiwilligkeit im einzelnen Falle.“ Wieder einmal berief man sich also auf Seiten 

der katholischen Kirche gegenüber staatlichen Stellen auf die „Eigenart des priesterlichen Berufes“. 

In  dieser  diplomatischen  Note  vom  9.  Mai  1934  unterstrich  der  Heilige  Stuhl  nochmals  die 

Erklärung der deutschen Reichsregierung, von der weiteren Beteiligung von Theologiestudierenden 

am SA- und Arbeitsdienst abzusehen.376

Offenbar  wollte  die  deutsche  Reichsregierung  die  diplomatische  Note  vom 9.  Mai  1934  nicht 

unwidersprochen stehen lassen. Denn eine Note des Heiligen Stuhles an die Reichsregierung vom 

14. Mai 1934 lässt Rückschlüsse darauf zu, dass die deutsche Reichsregierung der katholischen 

Kirche zwischenzeitlich erneute Vorhaltungen gemacht hatte.377 In diesem Promemoria vom 14. Mai 

1934 wehrte sich Pacelli gegen die Behauptung der Reichsregierung, die innere Haltung des Klerus 

gegenüber  staatlichen  Stellen  sei  von  konträren  Gefühlen  und  „passiver  Resistenz“  geprägt.378 

Pacelli  weist  den Vorwurf,  die  von den Bischöfen  ausgesprochene Verwehrung der  freiwilligen 

Teilnahme  an  SA-Dienst,  Arbeitsdienst  und  Jugendorganisationen  sei  ein  „Beweis“  für  die 

unterstellte „passive Resistenz“, als „abwegig“ zurück. 

Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten,  dass  im  Januar  1934  die  Freistellung  der  katholischen 

Theologiestudenten  vom  studentischen  Arbeitsdienst  zwar  formal  und  staatskirchenrechtlich 

geregelt war. Der darauf folgende Vorbehalt aus den Reihen der Bischöfe, die Vorgänge in Münster 

und vor allem die sich daran anschließende diplomatische Auseinandersetzung vom Frühjahr 1934 

375 Vgl. im Folgenden Pacelli an von Bergen, 9.5.1934, in: Notenwechsel I, Nr. 27, S. 122. Der Dissens über die 
verpflichtende Teilnahme an Kursen für Dozenten als Voraussetzung zur Lehrtätigkeit blieb bestehen. 

376 Vgl. Pacelli an von Bergen, 9.5.1934, in: Notenwechsel I, Nr. 27, S. 121 – 123 [über Klerikererziehung, 
Universitätsdozenten Theologie], hier: S. 122.

377 Eine derartige Quelle bzw. diese mutmaßliche Note der Reichsregierung ist in Notenwechsel I nicht 
wiedergegeben.

378 Vgl. im Folgenden Promemoria des Heiligen Stuhles an die Deutsche Reichsregierung, 14.5.1934, in: 
Notenwechsel I, Anlage zu Nr. 29, S. 143.
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offenbarten jedoch – ausgerechnet oder gerade nach Abschluss des Reichskonkordates – ungeklärte 

Fragen und ein bedeutendes Konfliktpotential zwischen Reichsregierung und katholischer Kirche, 

das sich an diesen ungeklärten Fragen entzündete. Dieser Konflikt spielte sich auf mehreren Ebenen 

ab. Zum einen lag eine weltanschauliche Auseinandersetzungen zugrunde. Des Weiteren ging es um 

die  Interpretation  und  Auslegung  des  Reichskonkordates.  Bereits  1933  und  erst  recht  1934 

zeichnete  sich  eine  Auseinandersetzung  um  die  Machtfrage  ab.  Es  offenbarte  sich  ferner  ein 

Konflikt um Werte und Sekundärtugenden. Nicht zuletzt spielte die Frage eine Rolle, wer die Macht 

über  die  Köpfe  der  jungen  Menschen  –  hier  der  Konviktoren  und  Theologiestudierenden  – 

bekommen sollte.

3.4 Die freiwillige Teilnahme der Tübinger Konviktoren am 
studentischen Arbeitsdienst im Frühjahr und Herbst 1934

Die freiwillige Teilnahme der Tübinger Konviktoren am studentischen Arbeitsdienst im Frühjahr 

und  Herbst  1934  wird  zumindest  teilweise  nachvollziehbar  und  verstehbar,  wenn  man  die 

Entwicklung und die Stellungnahmen bzw. die Verlautbarungen der verantwortlich Handelnden – 

Sproll und  Stauber – aus den vorhergehenden 15 Monaten betrachtet. Bereits hier soll die Frage 

gestellt  werden,  warum  Sproll  und  Stauber  im Jahre  1934  an  der  Teilnahme  am Arbeitsdienst 

festhielten  und  sich  nicht  für  die  Teilnahme  an  einem  Samariterdienst  aussprachen  bzw. 

entschieden,  wie  es  nach  der  Besprechung  vom  2.  März  1934  zwischen  Vertretern  des 

Reichsinnenministeriums und des Episkopates möglich gewesen wäre. Im folgenden soll dargestellt 

werden,  wie  die  Ereignisse  in  Tübingen  auf  eine  freiwillige  Teilnahme  der  Tübinger 

Theologiestudierenden am studentischen Arbeitsdienst hinausliefen.

3.4.1 Die befürwortende Haltung von Bischof Sproll im Oktober 1933

Im  September  1933  zeigte  sich  Stauber  in  Bezug  hinsichtlich  einer  Teilnahme  der  Tübinger 

Konviktoren  am  Wehrsport  sehr  aufgeschlossen.  Stauber  bedauerte  im  Hauptbericht  über  das 

Sommersemester  1933  vom  30.  September  1933,  dass  die  Theologen  während  des 

vorangegangenen   Sommersemesters  aus  zeitlichen  Gründen  nicht  am  Wehrsport  teilnehmen 

konnten.379 „Denn der Wehrsport“, so  Stauber,  „hat auch für die Theologen viele erzieherischen 

Werte.“ Sein Hauptbericht über das Sommerhalbjahr 1933 an das Bischöfliche Ordinariat, den er 

am 30. September 1933 nach Rottenburg sandte, zählt zu diesen erzieherischen Werten die Stählung 

und Abhärtung des Körpers, die Entwicklung von Selbständigkeit und Entschlusskraft, die Pflege 

379 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommerhalbjahr 1933 vom 
30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23.
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der  Kameradschaft  und  des  Gemeinschaftsgeistes,  der  Disziplin  im  Geist  der  Einordnung  und 

Unterordnung, der Verantwortung für Volk und Vaterland. Aufschlussreich für Staubers politischen 

Standpunkt ist die folgende Ausführung: „Auch sind unsere Theologen willens, mit den übrigen 

Volksgenossen ihre Kräfte in den Dienst des nationalen und sozialen Aufbaus unseres  Volkes zu 

stellen.“380 Die Formulierung vom „nationalen und sozialen Aufbau“ wurde im Frühjahr 1933 – 

sieben  Monate  vor  Staubers  Hauptbericht  und  neun  Monate  vor  Sprolls  Rezess  –  von  den 

Nationalsozialisten verwendet. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hier um eine Entlehnung 

oder  eine  Anlehnung  unter  dem  Eindruck  der  zeitgenössischen  Begrifflichkeit  des 

Nationalsozialismus in Politik und Propaganda handelt.381 Stauber hatte sich als Konviktsdirektor 

jedenfalls auf die neuen Verhältnisse eingestellt, die seit Januar 1933 in Deutschland und seit dem 

Abschluss des Reichskonkordates für die katholische Kirche im Deutschen Reich herrschten. Im 

weiteren  Verlauf  seines  Hauptberichtes  verweist  Stauber  auf  eine  bevorstehende  Vereinbarung 

zwischen Staat und Kirche.382 Durch „die angekündigte Vereinbarung zwischen Reichsregierung 

und Episkopat“, so der Konviktsdirektor,  sollen „unsere Theologen“ zwar „in ihrer Eigenart  als 

Theologen,  aber  doch  in  Harmonie  mit  den  übrigen  Studierenden  ihre  bisherigen  und  neuen 

Aufgaben erfüllen können“. Aus der Quelle geht nicht eindeutig hervor, was der Konviktsdirektor 

genau unter der „angekündigten Vereinbarung zwischen Reichsregierung und Episkopat“ verstand. 

380 Es stellt sich die Frage nach der Herkunft der Formulierung vom „nationalen und sozialen Aufbau unseres Volkes“ 
und insbesondere des Begriffspaares „national und sozial“. Es stellt sich die Frage, ob Stauber hier auf die von 
Hitler verwendete Formulierung von der „nationalen und sittlichen Erhebung“ anspielt. Allerdings ist eine 
„nationale und sittliche Erhebung“ etwas anderes als ein „nationale[r] und soziale[r] Aufbau“. Der Hirtenbrief der 
deutschen Bischöfe vom 3.6.1933 kommt als Quelle jedenfalls nicht infrage. Der Hirtenbrief setzt sich zwar mit 
der nationalen, sittlichen und sozialen Verantwortung der katholischen Kirche auseinander, verwendet aber weder 
die Wortwahl Hitlers von der „nationalen und sittlichen Erhebung“ noch Staubers und Sprolls von einem 
„nationalen und sozialen Aufbau“, vgl. Hirtenbrief des deutschen Episkopates vom 3.6.1933, in: Akten deutscher 
Bischöfe I, Nr. 45, S. 239ff. Ebenso sprechen weder das Reichskonkordat noch die Zusatzvereinbarungen zum 
Reichskonkordat von der „nationalen und sittlichen Erhebung“ oder vom „nationalen und sozialen Aufbau“, vgl. 
Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20.7.1933, in: Kirchliche Akten über die 
Reichskonkordatsverhandlungen 1933, bearbeitet von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte Reihe A: Quellen, Bd. 11), Nr. *3, S. 283ff. Laut Martin Broszat drehten sich „die neuen Formeln“, 
die sich auch der Nationalsozialismus zu eigen machte, um die nationale und soziale Erneuerung. „Die neuen 
Formeln, die sämtlich um den vagen Inbegriff der nationalen und sozialen Erneuerung kreisten, waren 
Widerspiegelung der Richtung und Motivierung der sozialen Dynamik der Mittelschichten, die die soziale 
Massenbasis der NSDAP bildeten“, Martin BROSZAT, Soziale Motivation und Führer-Bindung des 
Nationalsozialismus, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 18 (1970), S. 396. Das Begriffspaar „national und 
sozial“ fand Verwendung in nationalsozialistischen Kreisen, insbesondere bei der SA, die sich nach der 
„nationalen“ eine „soziale“ oder „sozialistische Revolution“ erhoffte. Christine Fritz kommt zu dem Ergebnis, 
Sproll sei „von der Phraseologie der nationalsozialistischen Ideologie infiziert“ gewesen, vgl. Dominik BURKARD, 
Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 69.

381 Die nationalsozialistische Betriebszellenorganisation (NSBO) Essen sprach im Februar 1933 im Zusammenhang 
mit Tarifkonflikten von einer „Sabotage am nationalen und sozialen Aufbau“, vgl. Rudolf TSCHIRBS, Tarifpolitik im 
Ruhrbergbau 1918 – 1933 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 64), (Kurzfassung 
einer Dissertation von 1982,) Berlin 1986, S. 459. Tschierbs nennt als Quelle: Querschüsse des Zechenverbandes?, 
in: National-Zeitung Nr. 41 vom 11.2.1933.

382 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommerhalbjahr 1933 vom 
30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23.
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Das  Reichskonkordat  kommt  nicht  infrage.  Denn  erstens  war  das  Reichskonkordat  zu  dem 

Zeitpunkt, als  Stauber den Hauptbericht verfasste, bereits abgeschlossen, und zweitens wurde das 

Reichskonkordat nicht zwischen der Reichsregierung und dem Episkopat, sondern zwischen dem 

Heiligen  Stuhl  und  der  Reichsregierung  geschlossen.  Offenbar  erwartete  der  Tübinger 

Konviktsdirektor  im  September  1933  eine  neue,  ergänzende  Vereinbarung  hinsichtlich  der 

katholischen Theologiestudenten. Im Hauptbericht über das Sommersemester 1933 sprach Stauber 

von  einer  Vereinbarung  zwischen  Reichsregierung  und  Episkopat,  „die  alle  Verhältnisse  der 

katholischen Theologenschaft zur Deutschen Studentenschaft regeln soll“.383 Es ist zu vermuten, 

dass  er  dabei  an  die  von den Bischöfen  und von den Konviktsdirektoren  angeregte  Konferenz 

zwischen Episkopat  und Reichsministerien dachte,  für  deren Stattfinden  Bertram im September 

1933 konkrete Schritte unternahm.

Auch der Rezess  Sprolls vom 18. Oktober 1933 auf den Hauptbericht über das Sommersemester 

1933  geht  auf  die  Situation  des  Wilhelmsstiftes  im  damaligen  politischen  Umfeld  ein.  „Der 

Hauptbericht über das Sommersemester 1933 lässt erkennen, dass die hochgehenden Wogen der 

staatlichen  Umwälzung  auch  das  Wilhelmsstift  berührt  haben”,384 so  Sproll.  Sproll  greift  hier 

Staubers  Formulierung  vom „nationalen  und  sozialen  Aufbau“  auf  und  lässt  sie  grundsätzlich 
383 Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Stauber] an das BOR über das Sommerhalbjahr 1933, 30.9.1933. AWilhelmsstift 

D13.2a – 23. 
384 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 18.10.1933 auf den 

Hauptbericht über das Sommersemester 1933 vom 30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23.
Die von Sproll verwendete Formulierung, dass „die hochgehenden Wogen der staatlichen Umwälzung auch das 
Wilhelmsstift berührt haben“, dürfte eine Anlehnung an die Sicht der deutschen Bischöfe vom Juni 1933 
darstellen. Im Hirtenbrief des deutschen Episkopates vom 3.6.1933 findet sich die Formulierung: „Und all dieses 
Gären und Wogen vollzieht sich nicht bloß auf dem politischen und sozialen Gebiet, sondern brandet stürmisch 
bis an die Mauern der Kirche, ja sogar in das Kirchliche hinein“, vgl. Hirtenbrief des deutschen Episkopates vom 
3.6.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 45, S. 239.
Es stellt sich die Frage, was Sproll mit den „hochgehenden Wogen“, die „auch das Wilhelmsstift berührt haben“, 
konkret meint. Infrage kommt, dass Sproll die Verdoppelung der Pflichtturnstunden für den 1. Kurs „entsprechend 
der staatlichen Anordnung“ meint, vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Stauber] an das BOR über das 
Sommerhalbjahr 1933, 30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23. Infrage kommt auch, dass sich Sproll auf das 
Bedauern von Stauber bezieht, dass die Theologen nicht am Wehrsport teilnehmen konnten, obwohl der Wehrsport 
„auch für die Theologen viele erzieherische Werte“ habe, vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Stauber] an das 
BOR über das Sommerhalbjahr 1933, 30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23.  Möglicherweise bezieht sich Sproll 
auch auf den Wunsch Staubers, dass die Theologen „in Harmonie mit den übrigen Studenten ihre bisherigen und 
neuen Aufgaben erfüllen können“, wobei nicht klar zur Sprache kommt, was unter den „neuen“ Aufgaben zu 
verstehen ist, vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Stauber] an das BOR über das Sommerhalbjahr 1933, 
30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23. Denkbar ist auch, dass Sproll die Teilnahme der Tübinger Konviktoren an 
den nationalsozialistisch ausgerichteten Feierlichkeiten zum 1. Mai 1933 meint. Denkbar ist ferner, dass er den 
bevorstehenden „nationalsozialistischen Bildungskurs“ meint, der im darauffolgenden Wintersemester im 
Wilhelmsstift stattfinden sollte und an dem nationalsozialistische Vertreter teilnehmen sollten. Es ist zu vermuten, 
dass Sproll von Stauber im Vorfeld über diesen Kurs informiert worden ist. Denkbar ist auch, dass Sproll die 
Teilnahme aller Tübinger Korporationen an der nationalsozialistisch ausgerichteten Sonnwendfeier in Tübingen 
im Blick hat. Falls es zutreffen sollte, dass tatsächlich alle Korporationen daran teilnahmen, dann hätten auch die 
drei Theologenverbindungen des Wilhelmsstifts Danubia, Guelfia und Herzynia daran teilgenommen. Denkbar ist 
durchaus, dass Sproll auf die „Woge nationaler Begeisterung und Euphorie“ der Tübinger Konviktoren im Jahre 
1933 Bezug nimmt, vgl. Dominik BURKARD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen, in: Dominik 
BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und 
Strukturen, S. 247f.

110                          



stehen,  relativiert  sie  jedoch,  indem  er  sie  um  eine  kirchliche  Komponente  ergänzt:  „Unsere 

Theologen  sind  sowohl  bereit,  mit  den  übrigen  Volksgenossen  ihre  Kräfte  in  den  Dienst  des 

nationalen und sozialen Aufbaus unseres Volkes zu stellen als auch willens, in allen ihren Beruf 

berührenden  Fragen  sich  nach  den  Normen  der  Kirche  zu  richten”,  schreibt  der  Rottenburger 

Bischof in seinem Rezess. Sproll zitiert darin den Evangelisten Lukas (Lk 20,25): „Das ist ein gutes 

Zeichen und eine echt katholische Haltung, die dem Kaiser gibt, was des Kaisers ist, und Gott, was 

Gottes  ist“.385 Im  weiteren  Verlauf  seines  Rezesses  verweist  Sproll  auf  den  Hirtenbrief  der 

deutschen Bischöfe.386 Die dortigen Richtlinien, so der Rottenburger Bischof, „gelten auch unseren 

Theologen,  ja  ihnen besonders,  denn sie  sollen  in  Bälde  die  geistlichen Führer  unseres  Volkes 

werden”.387 Sproll macht den Tübinger Konviktoren die Teilnahme am Arbeitsdienst schmackhaft, 

indem er innerhalb seines Rezesses nochmals den Hirtenbrief der Bischöfe zitiert: „Wir deutschen 

Katholiken  tragen  gerne  dazu  bei,  daß  zumal  unsere  Jugend388 durch  körperliche  Ertüchtigung 

erstarke und im Arbeitsdienst389 ihre Kraft zum Nutzen des Volksganzen und zur eigenen sozialen 

Einfühlung und Einordnung verwerte”.390 Sproll übernimmt hier die Argumentation des deutschen 

Episkopates  und spezifiziert  sie  auf  die  Teilnahme der Tübinger  Konviktoren am studentischen 

Arbeitsdienst. Er zieht die befürwortende Haltung des deutschen Episkopates zur Teilnahme der 

deutschen Jugend am Arbeitsdienst heran, um den Arbeitsdiensteinsatz der Tübinger Konviktoren 

zu begründen bzw. zu legitimieren.

Nur dreieinhalb Jahre zuvor hatten die Bischöfe der Oberrheinischen Bischofskonferenz vor dem 

Nationalsozialismus  gewarnt.391 Und erst  drei  Monate  zuvor  –  im Juli  1933 –  hatte  Sproll  die 

„Maßnahmen“  von Partei  und Staat  gegen die  katholische  Kirche  kritisiert.392 Sproll  warnte  in 

seinem Schreiben an den Reichsvizekanzler von Papen vor einem drohenden „Kulturkampf“ und 

einer  „Verfolgung  der  Katholiken“.393 In  derselben  Intention  wandte  sich  Sproll  an  den 

385 Sproll bezieht sich im Hauptbericht auf das im Hirtenbrief der deutschen Bischöfe angeführte Zitat Lk 20,25. 
Sproll verwendet das Zitat, um die Konviktoren zur Teilnahme am Arbeitsdienst zu ermutigen, während die 
deutschen Bischöfe das Zitat vorrangig einsetzen, um die Freiheit der katholischen Kirche im 
nationalsozialistischen Staat zu untermauern, vgl. Hirtenbrief des deutschen Episkopates vom 3.6.1933, in: Akten 
deutscher Bischöfe I, Nr. 45, S. 244.

386 Vgl. Hirtenbrief des deutschen Episkopates vom 3.6.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 45.
387 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 18.10.1933 auf den 

Hauptbericht über das Sommersemester 1933 vom 30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23.
388 Unsere Jugend ist unterstrichen.
389 Arbeitsdienst ist unterstrichen.
390 Sproll übernimmt dieses Zitat wörtlich aus dem Hirtenbrief der deutschen Bischöfe, vgl. Hirtenbrief des deutschen 

Episkopates vom 3.6.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 45, S. 242.
391 Vgl. Die Bischöfe der Oberrheinischen Kirchenprovinz zur heutigen Not, Freiburg/Br., 19.3.1931, in: Kirchliches 

Amtsblatt 13, 24.3.1931, Nr. 7, S. 343 – 346, hier: S. 345; ebenfalls abgedruckt in: Akten deutscher Bischöfe I, Nr. 
13*, S. 824 – 828, hier: S. 827.

392 Schreiben Sproll an Reichsvizekanzler von Papen, 5.7.1933. DAR G 1.5 (ehem. G IId), Bü 105, 16a.
393 Ebd.
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Reichsstatthalter der Gaues Württemberg Wilhelm Murr.394 Hier stellt sich die Frage, wie sich die 

Aufforderung  Sprolls  vom 18.  Oktober  1933  an  die  Tübinger  Konviktoren  zur  Teilnahme  am 

nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  mit  den  Warnungen  vor  Kulturkampf  und 

Katholikenverfolgung durch die Nationalsozialisten vom Juli 1933 vereinbaren lässt. 

Als  Motive,  die  Sproll  und  Stauber  dazu veranlasst  haben könnten,  sich für  die  Teilnahme der 

Tübinger  Konviktoren  am  studentischen  Arbeitsdienst  auszusprechen,  kommen  die 

Regierungserklärung Hitlers vom 23. März 1933, die Kundgebung der deutschen Bischöfe vom 28. 

März 1933 und das erst drei Monate zuvor zwischen dem Heiligen Stuhl und der Reichsregierung 

geschlossene  Reichskonkordat  in  Betracht.  In  seiner  Regierungserklärung  vom 23.  März  1933 

vertrat  Hitler  die  Idee  einer  „nationalen  und  sittlichen  Erhebung“  und  sicherte  „den  beiden 

christlichen  Konfessionen“  die  Wahrung  ihrer  Rechte  und  ihrer  „Stellung  im  Staat“  zu.395 Im 

Gegenzug  verpflichtete  Hitler  die  Kirchen  zur  Mitwirkung.  Die  Reichsregierung,  so  Hitler, 

„erwartet und hofft, dass die Arbeit an der nationalen und sittlichen Erhebung unseres Volkes, die 

sich die Regierung zur Aufgabe gestellt hat, umgekehrt die gleiche Würdigung erfährt“. In ihrer 

Kundgebung vom 28. März 1933 – fünf Tage nach der Regierungserklärung Hitlers – nahmen die 

katholischen deutschen Bischöfe ihre „ablehnende Haltung“ gegenüber der „nationalsozialistischen 

Bewegung“, die sie in den Vorjahren aufrecht erhalten hatten, zurück bzw. relativierten sie stark.396 

Die Bischöfe teilten mit, dass „der Episkopat das Vertrauen hegen zu können [glaubt], dass die 

vorbezeichneten Verbote und Warnungen nicht mehr als notwendig betrachtet zu werden brauchen“. 

Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 enthält im Schlussprotokoll die Vereinbarung, dass „die in 

Artikel  31  Absatz  4  niedergelegten  Grundsätze“  –  nämlich  der  ungehinderte  Besuch  des 

Sonntagsgottesdienstes in Jugendorganisationen – „auch für den Arbeitsdienst [gelten]“.397 Ferner 

darf  nicht  übersehen  werden,  dass  Sproll  zu  dem  Zeitpunkt,  als  er  seinen  Rezess  auf  den 

Hauptbericht  des  Direktoriums  abfasste,  von  einer  Arbeitsdienstpflicht  für  alle  Studierenden 

ausgehen musste, die per Ministerialerlass geregelt war und die grundsätzlich auch die katholischen 

Theologiestudenten bzw. die  Konviktoren  in  die  Pflicht  nahm. Dieser  Gesichtspunkt  dürfte  der 

maßgeblichste  gewesen sein.  Die Pflicht  zur  Teilnahme am studentischen Arbeitsdienst  war  im 

Oktober 1933 ein politisches Faktum. Wie Sproll im Oktober 1933 den schleppenden Fortgang der 

Verhandlungen zwischen Episkopat und Reichsregierung beurteilte und ob er dies für seinen Rezess 

394 Vgl. Schreiben Sproll an Reichsstatthalter Murr, 5.7.1933, in: DAR G 1.5 (ehem. G IId), Bü 105, 11.
395 Vgl. im Folgenden Regierungserklärung Hitlers vom 23.3.1933, in: Verhandlungen des Reichstags, 8. 

Wahlperiode 1933, Bd. 457, S. 28.
396 Vgl. im Folgenden Kundgebung der Fuldaer Bischofskonferenz, 28.3.1933, in: Akten deutscher Bischöfe I, 

Anlage zu Nr. 14: Kundgebung der deutschen Bischöfe, S. 30 – 32.
397 Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933, in: Kirchliche Akten über 

die Reichskonkordatsverhandlungen 1933, bearbeitet von Ludwig Volk (= Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte Reihe A Quellen, Bd. 11), Nr. *3, S. 293.
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in  Erwägung zog,  kann hier  nicht  beantwortet  werden.  Dominik  Burkard  erkennt  zwei  weitere 

Beweggründe: „Zusammen mit den anderen deutschen Bischöfen bemühte sich  Sproll“ nach den 

Reichstagswahlen  vom  5.  März  1933  „um  einen  vorsichtigen  Brückenschlag  zum  neuen 

Regime“.398 Burkard  führt  mehrere  Gründe  für  diesen  Brückenschlag  Sprolls  an:  Die  positive 

Äußerung  Hitlers in seiner Rede anlässlich der Eröffnung des Reichstages, das kirchliche Verbot 

von Gottesdienstbesuchen  für  geschlossene  Formationen  der  SA,  „in  die  verhältnismäßig  viele 

Katholiken eingetreten waren“, ferner die Sicherstellung der Seelsorge „an den zunehmend auch 

katholischen  Parteimitgliedern“  der  NSDAP.399 Alle  genannten  kirchenpolitischen  bzw. 

staatskirchenrechtlichen Vorgaben werden im Hauptbericht  Staubers und im Rezess  Sprolls zwar 

nicht eigens erwähnt, sind aber für die Bestimmung des Verhältnisses von Kirche und Staat bzw. 

Reichsregierung im Oktober 1933 maßgeblich und dürften – neben dem Hirtenbrief der Bischöfe – 

auch  für  die  Einschätzung  der  Rottenburger  Diözesanleitung  hinsichtlich  der  Teilnahme  der 

Konviktoren am Arbeitsdienst eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Im Sinne der Erklärung des 

Gesamtepiskopates vom 28. März 1933 „tat auch Sproll zunächst alles, um sich mit dem Regime in 

ein gutes Einvernehmen zu setzen“, wie  Burkard feststellt.400 Sproll rief „ab 1933 vor allem zu 

Treue und Liebe zum Vaterland sowie zur Mitarbeit und Hilfe an der neuen Zeit auf“.401 Sproll kam 

es  im  April  und  Mai  1933  darauf  an,  „den  Vorwurf,  die  Katholiken  stünden  außerhalb  der  

Volkseinheit, ins Leere laufen zu lassen“.402

Roland Weis betont, dass Katholiken im Jahre 1933 „einen bedeutenden Anteil am großen Zulauf 

zum Nationalsozialismus“ hatten.403 „Eine Erklärung dafür“, so Roland  Weis, „liegt in den latent 

vorhandenen sozialen Nachbarschaften von Katholizismus und Nationalsozialismus.  Beiden war 

das Vertrauen in autoritäre Strukturen, der Antiliberalismus und der Antibolschewismus sowie das 

Misstrauen  in  demokratische  Gesellschaftsmodelle  gemeinsam.  So  konkurrierten  Katholizismus 

und  Nationalsozialismus  um  eine  ähnlich  strukturierte  Wählerschaft  und  auf  den  gleichen 

politischen Feldern.“404 Weis weiter: „Aus dem kirchlichen Obrigkeitsverständnis heraus fiel es dem 

Katholizismus leicht, sich nach der legalen nationalsozialistischen Machtübernahme dieser neuen 

Obrigkeit  zu  unterwerfen.“405 Aufgrund  des  Antibolschewismus  „im  gesamten  deutschen 

Katholizismus“  war  „der  Klerus  zu  einer  treuen  und  loyalen  Zusammenarbeit  mit  den  neuen 

398 Dominik BURKARD, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 58.
399 Ebd.
400 Ebd., S. 59.
401 Ebd.
402 Ebd., S. 65.
403 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 50.
404 Ebd.
405 Ebd.
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Machthabern bereit“.406 „Eine echte Gegnerschaft in politischen Fragen“, so Weis, „gab es nämlich 

zwischen  Nationalsozialismus  und  Katholizismus  nicht.  Die  wirkliche  Gegnerschaft  lag  auf 

weltanschaulichem  Gebiet.“407 Georg  Denzler  macht  das  antidemokratische  Denken  und  die 

Feindschaft gegenüber dem Kommunismus als gemeinsamen Nenner von Nationalsozialismus und 

Katholizismus aus.408 Er weist auf die Treue und Loyalität der deutschen Bischöfe gegenüber dem 

NS-Staat  hin,  die  sich  sogar  in  den  „Brandpredigten“  von  Bischof  von  Galen409 gegen  die 

Euthanasie  finden.410 „Wie  die  Bischöfe  selbst  der  staatlichen  Obrigkeit  stets  mit  aufrichtiger 

Loyalität  begegneten“,  so  Denzler,  „so  ermahnten  sie  [nach  der  Machtergreifung]  auch  das 

Kirchenvolk  immer  wieder  zu  Vaterlandsliebe  und  Staatstreue“.411 Bereits  1960  hatte  Ernst-

Wolfgang  Böckenförde  darauf  hingewiesen,  dass  das  Kirchenvolk  auf  die  Bischöfe  als  ihren 

„geistlichen Führern“ vertraute und „die deutschen Katholiken nicht ahnen [konnten], dass gerade 

diese  Führer  sie  zur  Bejahung  und Unterstützung  des  NS-Staates  auffordern  würden“.412 Diese 

Einschätzung  Böckenfördes  übersieht  zwar  die  Hitler-bejahende  Grundstimmung  gerade  des 

katholischen  Kirchenvolkes  bei  den  Wahlen,  benennt  aber  völlig  zurecht  die  Problematik  der 

Positionen  der  deutschen  Bischöfe.  In  seiner  2003  erschienenen  Darstellung  über  „Katholische 

Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten Reich“ befasst sich Georg  Denzler mit Formen des 

Widerstandes.413 Denzler  sieht  „im  widerständlichen  Verhalten  der  [katholischen]  Kirche  […] 

`Formen loyaler Widerwilligkeit´ […], wie sie für das Denken und Handeln kirchlicher Autoritäten 

durchaus typisch waren“.414 Denzler verweist an dieser Stelle auf die Forschungen von Gerhard Paul 

406 Ebd., S. 76.
407 Ebd., S. 77.
408 Vgl. Georg DENZLER, Widerstand oder Anpassung? Katholische Kirche und Drittes Reich, München und Zürich 

1984, S. 12, 13 und 44.
409 Clemens August Graf von Galen (1878 – 1946), 1933 Bischof von Münster.
410 Ebd., S. 26.
411 Ebd.
412 Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Eine kritische Betrachtung, in: 

Hochland 53 (1960/61), S. 215 – 239, hier: S. 217. Böckenförde hält fest, dass „in der politischen Führung des 
deutschen Katholizismus […] Episkopat und Klerus eine vorherrschende Stellung“ einnahmen, (ebd., S. 216). Als 
Beispiele für die Bejahung des NS-Staates durch den Klerus nennt Böckenförde das Mitwirken von Prälat Kaas, 
dem Vorsitzenden der Zentrumspartei, beim Ermächtigungsgesetz nach der Reichstagswahl vom 5.3.1933 (ebd., S. 
218), die Tatsache, dass sich Kaas und „die Mehrzahl der Zentrums- und BVP-Politiker […] mit dem neuen 
Regime“ arrangierten (ebd., S. 219), dass Kaas in einem Geburtstagstelegramm Hitler die „unbeirrte Mitarbeit“ 
zusicherte (ebd., S. 219), dass das NS-Regime als neue Obrigkeit anerkannt wurde (ebd., S. 220) und die Tatsache, 
dass die deutschen Bischöfe in der Erklärung der Fuldaer Bischofskonferenz vom 28.3.1933 von der 
„rechtmäßigen Obrigkeit“ sprechen (ebd., S. 220). „Der so eingeschlagene Weg“, so Böckenförde, „musste 
schnell zu einer fortschreitenden Annäherung an das NS-Regime führen“ (ebd., S. 220). Denn die Bischöfe 
forderten 1933 das Kirchenvolk „zur Mitarbeit am `neuen Staat´ und zur positiven Einordnung in ihn auf“ (ebd., 
S. 221). Durch ihre Mitwirkung am Reichskonkordat stabilisierten die deutschen Bischöfe das NS-Regime und 
„banden sich auch selbst die Hände“ (ebd., S. 224).

413 Vgl. Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im 
Dritten Reich, Zürich 2003.

414 Ebd., S. 9.
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und Klaus-Michael  Massmann.415 Denzler weiter: „Konkret handelte es sich dabei meist um eine 

Mischform, bestehend auf der einen Seite aus Zustimmung zu einem Teil der nationalsozialistischen 

Herrschaftsziele,  soweit  diese  rein  politischen Charakter  trugen,  und auf  der  anderen  Seite  aus 

Ablehnung  anderer  Ziele  des  NS-Regimes,  die  kirchlichen  Interessen  zuwiderliefen“.416 Die 

Teilnahme der Tübinger Konviktoren am nationalsozialistischen Arbeitsdienst lief offenbar nicht 

den Zielen der Konvikts- oder Diözesanleitung zuwider, sondern war bis in den Herbst 1934 hinein 

Ausdruck einer kirchlichen Zustimmung und Loyalität gegenüber dem NS-Staat.

Korreliert das Verhalten von Sproll und Stauber in gewisser Art und Weise mit der Entwicklung der 

Zentrumspartei im Frühsommer 1933? Im Mai 1933 „[war] der Prozess der inneren Gewinnung des 

deutschen Volkes bereits soweit fortgeschritten, dass eine Politik gegen Hitler zu treiben kaum mehr 

im  Bereich  des  Möglichen  lag“,  so  Klaus  Scholder  über  die  Situation  der  Zentrumspartei.417 

Brüning418 habe versucht, die Zentrumspartei „auf einen Weg der nationalen Zusammenarbeit mit 

Hitler  zu  führen“.  Scholder  spricht  in  diesem  Zusammenhang  vom  „wachsenden  Sog  der 

Bewegung, die alle Widerstände niederriss“. Im April 1933 kam Kardinal  Faulhaber419 auf einer 

zehntägigen Romreise  zu  dem Eindruck,  „dass  man in  Rom `den Nationalsozialismus  wie  den 

Faschismus als  die  einzige  Rettung vor  dem Kommunismus und Bolschewismus´ betrachte“.420 

Innerhalb des Episkopates gab es laut Scholder eine Reihe von Bischöfen, „die unerschütterlich an 

die Möglichkeit einer Verständigung mit dem Dritten Reich glaubten und die gerade die eigene 

Seite immer wieder zur Loyalität und Mitarbeit aufrufen zu müssen meinten“.421 Als Reaktion auf 

diesen Sog und den Terror der Nationalsozialisten gegen den politischen Katholizismus traten ganze 

Fraktionen der katholischen Parteien geschlossen zur NSDAP über, am 5. Juli 1933 löste sich das 

Zentrum auf.422

Der Rezess Sprolls vom 18. Oktober 1933 könnte zudem kurzfristig von den Geschehnissen des 14. 

Oktobers 1933 beeinflusst gewesen sein. Seit dem 14. Oktober 1933 war im Zusammenhang mit 

der Volksabstimmung vom 12. November 1933 über ein Ende der Rüstungsbeschränkungen und 

den Austritt aus dem Völkerbund ein „Propagandasturm […] über Deutschland hinweggefegt“, „der 
415 Vgl. Gerhard PAUL, Klaus-Michael MASSMANN, Milieus und Widerstand, Bonn 1995, S. 13 – 24.
416 Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten 

Reich, Zürich 2003, S. 9.
417 Vgl. im Folgenden Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der 

Illusionen 1918 – 1934, Frankfurt/Main 1977, S. 493.
418 Heinrich Brüning (1885 – 1970), 1929 Fraktionsvorsitzender der Zentrumspartei im Deutschen Reichstag, 

30.3.1930 – 30.5.1932 Reichskanzler.
419 Michael von Faulhaber (1869 – 1952), Kardinal und Erzbischof des Erzbistums München und Freising. Geboren 

5.3.1869 Klosterheidenfeld (Unterfranken), 1892 Priesterweihe, 1910 – 1917 Bischof von Speyer, 1917 – 1952 
Erzbischof von München und Freising, gestorben 12.6.1952 München.

420 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 
Frankfurt/Main 1977, S. 495.

421 Ebd., S. 497.
422 Ebd., S. 498ff.
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ein  Zwangsklima  geschaffen  hatte,  dem  sich  nur  noch  wenige  zu  entziehen  vermochten“.423 

Scholder kommt zu dem Ergebnis, dass sich im Jahre 1933 ein „gewaltiger Umschichtungsprozess“ 

vollzog,  „der  nicht  nur  eine  äußere  und  gewaltsame  Gleichschaltung,  sondern  –  wie  der  12. 

November bewies  – auch eine  innere  Veränderung und Neuorientierung bedeutete“.424 Scholder 

führt als Beispiel an, dass Ende 1933 alle anderen Jugendorganisationen außer der HJ „zerschlagen, 

aufgelöst  oder  der  Hitlerjugend  zugeströmt“  waren425 –  abgesehen  allein  von den  katholischen 

Jugendorganisationen.

Wilhelm Josef Doetsch kommt in seiner Dissertation zu dem Ergebnis: „Bischof Sproll hatte sehr 

früh  die  wahren  Absichten  der  Nationalsozialisten  erkannt,  doch  es  nicht  vermocht,  sich  der 

allgemeinen  Entwicklung  zu  entziehen.“426 Das  Verhalten  Sprolls  anlässlich  der  Teilnahme  der 

Konviktoren am nationalsozialistischen studentischen Arbeitsdienst bestätigt diese Einschätzung.

Aus den verwendeten Quellen lässt sich nicht die Annahme belegen, Sproll oder Stauber hätten in 

der  Teilnahme  der  Tübinger  Konviktoren  am  studentischen  Arbeitsdienst  eine  Kontinuität  zur 

kirchlich mit getragenen Arbeitsdienstbewegung der 1920er- und frühen 1930er-Jahre gesehen. Es 

findet sich zwar im Faszikel Arbeitsdienst des Archives des Tübinger Wilhelmsstifts ein idyllisch 

gehaltener Bericht über ein Arbeitsdienstlager aus der FAD-Zeit  vor Mai 1933. Somit kann die 

Hypothese von der Sichtweise einer Kontinuität nicht völlig ausgeschlossen werden. Jedoch finden 

sich zum einen in den maßgeblichen Quellen – in den Hauptberichten und Rezessen – keine Belege 

für eine solche Kontinuitätshypothese.  Zum anderen hatten die  deutschen Bischöfe bereits  fünf 

Monate  vor  Sprolls  Aufforderung  zur  Teilnahme  die  Stellung  der  Arbeitsdienstlager  unter 

nationalsozialistische  Trägerschaft  und  die  Verdrängung  der  katholischen,  nicht-

nationalsozialistisch  ausgerichteten  Träger  deutlich  wahrgenommen.427 In  Tübingen  war  die 

Übernahme  des  Arbeitsdienstes  in  Form  einer  NS-geprägten  Parade  vor  dem 

Universitätshauptgebäude  (Neue  Aula)  erfolgt  (siehe  Kap.  2).  Auch  die  Tatsache,  dass  andere 

deutsche Bischöfe die Teilnahme der Konviktoren bzw. der katholischen Theologiestudierenden am 

nationalsozialistischen studentischen Arbeitsdienst  ablehnten,  konnte weder  Sproll  noch  Stauber 

verborgen geblieben sein.

423 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 
Frankfurt/Main 1977, S. 645.

424 Ebd., S. 648.
425 Ebd.
426 Wilhelm Josef DOETSCH, Württembergs Katholiken unterm Hakenkreuz, Diss., Stuttgart 1969, zitiert bei: Joachim 

KÖHLER, Zwischen Kultur- und Kirchenkampf. Neue Aspekte zur Geschichte der Diözese Rottenburg in den Jahren 
1930 – 1934, in: Theologische Quartalsschrift 159 (1979), S. 127f. 

427 Die deutschen Bischöfe nahmen auf ihrer Plenarkonferenz von 30. Mai bis 1. Juni 1933 mit „Bedauern“ zur 
Kenntnis, „dass die von den katholischen Jugendverbänden eingerichteten Arbeitsdienstlager nicht mehr 
anerkannt werden und nicht fortbestehen dürfen“, vgl. Plenarkonferenz der Bischöfe, 30.5. - 1.6.1933, in: Akten 
deutscher Bischöfe I, Nr. 42/II, S. 203.
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Bezüglich des Wehrsports „unserer Theologen“ bestätigte  Sproll die von Stauber im Hauptbericht 

vertretene Ansicht.428 Der Wehrsport berge „viele erzieherischen Werte“. Sproll greift, „um mit dem 

Bericht  zu  reden“,  diese  Werte  auf:  „Stählung  und  Abhärtung  des  Körpers,  Entwicklung  von 

Selbständigkeit und Entschlusskraft, Pflege der Kameradschaft und des Gemeinschaftsgeistes, der 

Disziplin im Geist der Einordnung und Unterordnung, der Verantwortung für Volk und Vaterland.“ 

Sproll spricht sich für „die Bejahung des Wehrsports und der Wehrhaftigkeit“ aus, betont aber, „dass 

über der Körperkultur die Seelenkultur steht und dass hoch über alle leibliche Wehrhaftmachung die 

geistige Bewaffnung zu setzen ist“. Vor allem die geistliche Rüstung, sich mit der „Waffenrüstung 

Gottes“ zu rüsten, sei „Pflicht der Theologen; denn ihre Berufsaufgabe ist es, Führer und Offiziere 

in  diesem  geistigen  Kampf  zu  werden.“  Sproll  spricht  sich  sodann  hinsichtlich  der 

Priesterausbildung  für  Sekundärtugenden  aus,  die  auch  der  Arbeitsdienst  für  sich  in  Anspruch 

nahm:  „Zu  den  ersten  Erfordernissen  der  Gegenwart  gehören,  namentlich  zur  natürlichen  und 

übernatürlichen Waffenrüstung, Gehorsam, Zucht und Ordnung.“

Im  Wintersemester  1933/34  kam  es  zu  einer  regelrechten  Kooperation  zwischen 

nationalsozialistischen Aktivisten der Tübinger Studentenschaft  und dem Tübinger Wilhelmsstift 

über weltanschauliche Grenzen hinweg.429 Stauber berichtete am 28. März 1934 dem Bischöflichen 

Ordinariat  Rottenburg  von „außerordentlichen Veranstaltungen“,  die  während des  Semesters  im 

Wilhelmsstift  stattfanden,  an  denen  die  Theologen  teilnehmen  konnten  und  die  mit  der 

„Berufsausbildung“  der  Theologen  zusammenhingen.  „Neu  eingeführt  wurde  ein 

nationalsozialistischer  Bildungskurs,  der  sich  durch  das  ganze  Semester  hinzog  und  je  am 

Mittwochabend  stattfand“,  meldete  Stauber  nach  Rottenburg.  Für  die  entsprechenden  Vorträge 

wurden Studentenseelsorger Dr. Arnold430 und „führende nationalsozialistische Studenten“ namens 

Steimle  und  Oesterle  gewonnen  worden.  „Die  übrige  Arbeit  wurde  von  den  Theologen  selbst 

bestritten.  Der Kurs stand ganz unter der Leitung des Hauses“, so der Konviktsdirektor.  Dieser 

„nationalsozialistische Bildungskurs“ wurde mit einem volksdeutschen Abend über die Sathmar-

Schwaben geschlossen, der „vor allem von unseren Sathmar-Fahrern“, den Konviktoren Jörg und 

Kopp, bestritten wurde. Dominik  Burkard spricht von einer „Woge nationaler Begeisterung und 

Euphorie  […],  welche  damals  die  ganze  Universität  [Tübingen]  erfasst  hatte“.431 Mit  dem 

nationalsozialistischen  Bildungskurs  „wurde  der  entschieden  nationalen  Stimmung  unter  der 

428 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 18.10.1933 auf den 
Hauptbericht über das Sommersemester 1933 vom 30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23.

429 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Winterhalbjahr 1933/34 vom 
28.3.1934. AWilhelmsstift D13.2a – 23.

430 Franz Xaver Arnold (1898 – 1969), 1932 – 1936 Studentenpfarrer an der Universität Tübingen.
431 Vgl. im Folgenden Dominik BURKARD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen, in: Dominik BURKARD, 

Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, S. 
247f.
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Theologenschaft Rechnung getragen“.

Bereits während des Wintersemesters 1933/34 wurde „die freiwillige Teilnahme unserer Theologen 

an Wehrsport und Arbeitsdienst ins Auge gefasst“,432 so Stauber im Hauptbericht weiter. Ihm war es 

wichtig, eine Lösung zu finden, „die allen berechtigten Interessen entsprach. Die Frucht war die 

Teilnahme von 34 Theologen am Arbeitsdienst während der Frühjahrsferien.“ Wenn  Stauber die 

Teilnahme der 34 Theologiestudierenden als „Frucht“ bezeichnet, lässt dies darauf schließen, dass 

er  selbst  einigen Aufwand in  dieses  Vorhaben investiert  hat  und dass  er  die  Teilnahme der  34 

Theologiestudierenden am Arbeitsdienst als erwähnenswerten, positiv besetzten Erfolg verbuchte, 

der eine Meldung an die kirchliche Obrigkeit nach Rottenburg verdiente. Stauber war sich offenbar 

sicher, dass diese Meldung im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg positiv aufgenommen werden 

würde.  Die  Teilnahme  der  Tübinger  Konviktoren  am  Arbeitsdienst  kann  als  konsequente 

Fortsetzung  des  nationalsozialistischen  Bildungskurses  und  als  Ausdruck  eines  Brückenschlags 

zwischen katholischen Vertretern –  Sproll,  Stauber  und Konviktoren – und Nationalsozialismus 

bzw. nationalsozialistischen Institutionen gewertet werden. Offen bleibt die Frage, inwieweit man 

damals gemeinsame politische Ziele zu verfolgen meinte.

Die entscheidende Frage ist also nicht, warum sich Sproll im Oktober 1933 für die Teilnahme der 

Tübinger Konviktoren am Arbeitsdienst aussprach. Die entscheidende Frage ist vielmehr, warum 

Sproll im Wintersemester 1933/34 den Auftritt von nationalsozialistischen Studentenvertretern im 

Rahmen  des  nationalsozialistischen  Bildungskurses  billigte  und  warum er  im Frühjahr  und  im 

Herbst  1934  die  Teilnahme  der  Konviktoren  am  nationalsozialistisch  geprägten  Arbeitsdienst 

billigte und  Stauber gewähren ließ, wo doch ein Samariterkurs als Alternative zum Arbeitsdienst 

möglich gewesen wäre.

Die  Darstellungen  Staubers  gewinnen  dadurch  an  Glaubwürdigkeit,  dass  er  negativ  besetzte 

Ereignisse  nicht  ausblendet.  Nach  seiner  Darstellung  waren  die  Beziehungen  der  katholischen 

Theologen  zur  Studentenschaft  „im  allgemeinen  geordnet  und  zufriedenstellend,  nur  die 

Demonstration gegen  Prof. Dr. Adam433 brachte eine unliebsame Spannung. Die dabei gegen die 

Theologen  gefallenen  beleidigenden  Ausdrücke  haben  schwer  geschadet.“  Der  „Wille  zur 

harmonischen Zusammenarbeit“  sei  „bei  unseren  Theologen nach wie  vor  vorhanden“.  Stauber 

forderte zudem die Anerkennung der „Eigenart der Theologen“. Damit drückt sich in den Worten 

Staubers die unter dem Eindruck des Reichskonkordates noch vorherrschende Hoffnung auf eine 

einvernehmliche Koexistenz von Kirche und NS-Regime aus, die sich jedoch als falsch erweisen 

sollte.

432 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Winterhalbjahr 1933/34 vom 
28.3.1934. AWilhelmsstift D13.2a – 23.

433 Karl Adam (1876 – 1966), 1919 Prof. für Dogmatik an der Universität Tübingen, 1933 Mitglied der NSDAP.
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3.4.2 Die freiwillige Teilnahme der Tübinger Konviktoren am 
studentischen Arbeitsdienst im Frühjahr und im Herbst 1934

Vor dem Frühjahr 1934 nahmen die katholischen Tübinger Konviktoren nicht am studentischen 

Arbeitsdienst teil. Weder in Gruppen noch als Einzelpersonen begaben sich Tübinger Konviktoren 

vor  Februar  1934 in  Arbeitsdienstlager.  Auch eine  Teilnahme am FAD unter  Federführung des 

Tübinger Bundes lässt sich nicht nachweisen.434 Allerdings fielen ehemalige Konviktoren, die aus 

dem Wilhelmsstift ausschieden und einen anderen Studiengang aufnahmen, seit dem Frühjahr 1933 

unter  die  obligatorische  studentische  Arbeitsdienstpflicht.  Im  Frühjahr  1933  begab  sich 

beispielsweise  der  Student  B.,  der  wegen  eines  Berufswechsels  das  Wilhelmsstift  nach  dem 

Winterhalbjahr  1932/33  verlassen  hatte,  zum  –  vermutlich  damals  bereits  obligatorischen  – 

„freiwilligen“ studentischen Arbeitsdienst.435 

In Gruppen nahmen Konviktoren des Wilhelmsstifts erstmalig im Frühjahr 1934 nach Ende des 

Wintersemesters  1933/34  am  studentischen  Arbeitsdienst  teil.436 „Während  der  Frühjahrsferien 

haben  33  Theologen  freiwillig  am  Arbeitsdienst  teilgenommen“437,  meldete  Stauber  am  26. 

September  1934  dem  Bischöflichen  Ordinariat  in  seinem  Hauptbericht  über  das  vergangene 

Sommerhalbjahr 1934. Stauber war zwei Monate zuvor am 24. Juli 1934 zum Domkapitular ernannt 

worden und sollte das Wilhelmsstift  in der ersten Oktoberwoche 1934 verlassen.  Offenbar maß 

Stauber dem Thema Arbeitsdienst im Rahmen seines Semesterberichtes über das Sommerhalbjahr 

1934 an die Diözesanleitung einen hohen Stellenwert bei. Denn er stellte das Thema Arbeitsdienst 

nicht  nur  ganz  an  den  Beginn  des  Hauptberichts.  Gleich  volle  drei  Seiten  widmete  er  seinen 

detaillierten  und  ausführlichen  Ausführungen  über  den  Arbeitsdienst  und  die  Erfahrungen  der 

Theologen beim Arbeitsdienst. Stauber fügte dem Hauptbericht an das Bischöfliche Ordinariat eine 

Namensliste  von  34  Konviktoren  bei,  die  sich  im  Februar  1934  für  die  Semesterferien  zum 

„freiwilligen Arbeitsdienst“ gemeldet hatten.438 Das Wort freiwillig war auf der Namensliste von 

Hand doppelt unterstrichen. Nur wenige Wochen vor Antritt des Arbeitsdienstes war zwischen der 

Reichsregierung und dem Heiligen  Stuhl  die  Befreiung der  katholischen Theologiestudierenden 

vom  Arbeitsdienst  vereinbart  und  eine  freiwillige  Teilnahme  ermöglicht  worden.  Die 

434 Vgl. Hauptbericht über das WS 1931/32 vom 21.3.1932; vgl. Hauptbericht über das SS 1932 vom 14.10.1932; 
vgl. Hauptbericht über das WS 1932/33 vom 4.4.1933; vgl. Hauptbericht über das Sommerhalbjahr 1933 vom 
30.9.1033.  Alle AWilhemsstift D13.2a – 23. Semesterberichte 1931 – 1934.

435 Vgl. Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Winterhalbjahr 1932/33 vom 4.4.1933. 
AWilhelmsstift D13.2a – 23.

436 Vgl. Freiwilliger Arbeitsdienst Frühjahr 1934. Anlage zum Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über 
das Winterhalbjahr 1933/34 vom 28.3.1934. AWilhemsstift D13.2a – 23. Siehe Anhang.

437 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommersemester 1934 vom 
26.9.1934. AWilhelmsstift D 13.2a – 23.

438 Vgl. Freiwilliger Arbeitsdienst Frühjahr 1934. Anlage zum Hauptbericht über das Winterhalbjahr 1933/34 vom 
28.3.1934. AWilhelmsstift D13.2a – 23. 
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teilnahmebereiten  Studenten  konnten  sich  eigenhändig  in  die  ausgelegte  Liste  eintragen.  Die 

Teilnahmedauer war nicht für alle Theologen einheitlich geregelt. „Die Zeit der Teilnahme betrug 

zwischen vier und zehn Wochen“, berichtete Stauber nach Rottenburg.439 Die individuelle Dauer fiel 

sehr unterschiedlich aus, ebenso das Datum von Dienstbeginn und Dienstende.440 Für die große 

Mehrheit  von  33  Konviktoren  begann  dieser  freiwillige  Arbeitsdienst  zwar  einheitlich  am 23. 

Februar 1934. Allerdings dauerte er für elf Konviktoren einen Monat, nämlich von 23. Februar bis 

23. März 1934, während fünf Studenten zehn Wochen im Arbeitsdienst verbrachten und erst am 5. 

Mai 1934 entlassen wurden. Ein Theologe hatte sich für lediglich vier Wochen von 1. bis 28. März 

1934 eingetragen. Die Theologen waren auf fünf verschiedene Lager in Württemberg verteilt.441 

„Zehn  kamen  in  das  Lager  Söflingen–Ulm,  sieben  nach  Crailsheim,  vier  nach  Nagelsberg–

Künzelsau,  vier  nach Wolfzennen bei  Eriskirch,  einer  nach Leutkirch“,  führte  Stauber  aus.  Die 

„Teilnahme nur in Gruppen“ war eine der im Vorfeld „vereinbarten Bedingungen“. Offenbar war es 

der Hausleitung bzw. dem BOR gelungen, für die Tübinger Konviktoren die von den deutschen 

Bischöfen geforderten Kautelen zu vereinbaren.

Staubers  Ansprechpartner  auf  Seiten  der  Studentenschaft  war  der  Student  der  evangelischen 

Theologie  Siegfried  Oesterle,  Amtsleiter  für  Arbeitsdienst  der  Studentenschaft  an  der  Tübinger 

Universität.442 Oesterle  war  für  Stauber  kein  Unbekannter.  Stauber  kannte  Oesterle  bereits  als 

maßgeblichen nationalsozialistischen Vertreter der Studentenschaft von dessen Mittwochsvorträgen 

im  Wilhelmsstift  während  des  vorhergegangenen  Wintersemesters  1933/34.  Ein  weiterer 

Ansprechpartner Staubers war Jurist Zahn vom Hauptamt für politische Erziehung.443

Stauber gab in seinem Hauptbericht über das Sommersemester 1934 an das Bischöfliche Ordinariat 

vom 26. September 1934 ausführlich die Erfahrungen der Theologiestudenten beim Arbeitsdienst 

wieder.444 Dabei  griff  er  sich  auf  schriftliche  Berichte445 zurück,  die  die  Teilnehmer  nach 

Beendigung  des  Arbeitsdienstes  zu  Beginn  des  Sommersemesters  1934  „auf  Wunsch  des 

Direktoriums über ihre Erfahrungen erstatteten“. Bei diesen Erfahrungsberichten der Konviktoren 

439 Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommersemester 1934 vom 26.9.1934. AWilhelmsstift 
D 13.2a – 23.

440 Vgl. im Folgenden Freiwilliger Arbeitsdienst Frühjahr 1934. Anlage zum Hauptbericht über das Winterhalbjahr 
1933/34 vom 28.3.1934. AWilhemsstift D13.2a – 23.

441 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommersemester 1934 vom 
26.9.1934. AWilhelmsstift D 13.2a – 23.

442 Vgl. Notiz Staubers [hs.] auf dem Deckblatt eines Konvolutes zum Thema Arbeitsdienst, vgl. AWilhelmsstift 
D13.3da.

443 Vgl. ebd.
444 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommersemester 1934 vom 

26.9.1934. AWilhelmsstift D 13.2a – 23.
445 Die erwähnten schriftlichen Berichte der Theologiestudierenden konnten in den Archiven nicht aufgefunden 

werden bzw. sind nicht erhalten. Der Nachlass des ehemaligen Direktors und späteren Domkapitulars Stauber 
(gest. 1939) ließ sich trotz eingehender Nachforschungen weder im DAR noch im AWilhelmsstift ausfindig 
machen.
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an den Direktor des Wilhelmsstifts handelt es sich um Berichte an die kirchliche Obrigkeit. Es stellt  

sich die Frage, inwieweit sich zum einen die Theologen bei der Abfassung der Erfahrungsberichte 

bewusst  oder  unbewusst  an  eventuellen  Erwartungen  ihres  Direktors  oder  an  der  gängigen 

Betrachtungsweise in der Diözese ausrichteten. Möglicherweise orientierten sich die studentischen 

Verfasser  der  schriftlichen  Berichte  auch  an  den  Vorstellungen,  die  seinerzeit  in  der  Tübinger 

Studentenschaft herrschten. Daher ist der Quellenwert der schriftlichen Berichte der Teilnehmer mit 

einem quellenkritischen Fragezeichen zu versehen. Zum anderen stellt sich die Frage, nach welchen 

Kriterien Stauber die Berichte auswertete und im Hauptbericht verwendete. Auch er schrieb seinen 

Hauptbericht für die  kirchliche Obrigkeit,  in diesem Fall  für den Bischof und das Bischöfliche 

Ordinariat  Rottenburg.  Stauber  konnte  bei  der  Abfassung der  Semesterberichte  annehmen,  dass 

seine Ausführungen über den Arbeitsdienst durch die Hände von Sproll gehen würden. Jedenfalls 

ging  er  davon  aus,  dass  seine  Ausführungen  über  den  Arbeitsdienst,  die  auf  den  schriftlichen 

Berichten der Konviktoren beruhten, in Rottenburg positiv aufgenommen werden würden. Es ist 

anzunehmen, dass sich  Staubers Zusammenfassung sehr an den Quellen orientiert  haben dürfte, 

denn er gibt die Berichte der Theologiestudierenden in einer Art und Weise wieder, die eine Vielfalt 

an  Erfahrungen  widerspiegelt.  Dabei  erwähnt  er  sowohl  die  positiven  als  auch  die  negativen 

Erlebnisse der Konviktoren, was seinen Bericht sehr authentisch macht: Obwohl einige Theologen 

während des Arbeitsdienstes erkrankten und obwohl der Arbeitsdienst „manche Belastungen und 

Gefahren“  brachte,  obwohl  die  „tägliche  eintönige,  stark  ermüdende  Körperarbeit  und  das 

Zusammenleben  mit  Kameraden  von  vielfach  ganz  anderer  religiös  sittlicher  Überzeugung 

abstumpfend wirkte“, obwohl „das religiös-sittliche Niveau für manche […] auf die Dauer eine zu 

starke Belastung geworden wäre“ und bei  den meisten Theologen „das religiöse Leben auf die 

unterste Grenze herabsank“, hält  Stauber fest: „Alle erwähnen, dass die freiwillige Teilnahme am 

Lager ihnen viele Vorteile gebracht habe“, insbesondere „Stählung des Körpers und Kräftigung der 

Gesundheit  durch  die  andauernde  Körperarbeit  in  frischer  Luft“.  Nach  Staubers  Darstellung 

„rühmen“ die  Theologen „die  für  ihren Beruf  wertvolle  Erweiterung des  Gesichtskreises  durch 

Zusammenarbeit und Zusammenleben mit Kameraden verschiedener Konfession, Weltanschauung, 

Lebensführung,  sozialer  und  beruflicher  Stellung,  Bildung  und  Erziehung.“ 

Verantwortungsbewusstsein,  Selbstständigkeit,  öffentliches  Auftreten und der  kameradschaftliche 

Geist  würden  durch  den  Arbeitsdienst  gefördert,  fasst  Stauber  die  Berichte  zusammen.  Ferner 

lernten die Konviktoren „Ansichten und Einstellungen zu Religion und Sittlichkeit,  zur Kirche, 

ihren  Einrichtungen  und  Priestern  kennen,  die  ihnen  vielfach  neu  waren.“  Staubers  Theologen 

hätten die „Gelegenheit  zu apologetischem Wirken“ wahrgenommen und „das Konviktsleben in 

seinem Werte mehr schätzen und lieben“ gelernt. Gerade die Erziehung im Wilhelmsstift hätten die 
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Konviktoren „als gute Vorbildung fürs Lagerleben und als eine Festigung gegen seine Gefahren“ 

empfunden. Sogar der „sexuale Ton, der in den Lagern herrschte“, hat für Stauber sein Gutes, denn 

er  „stiess  die  Theologen  durch  seine  Derbheit  ab,  so  dass  dadurch  direkte  Gefahren  gar  nicht 

entstanden.“ Bemerkenswert im Hinblick auf  Staubers Hinweis auf das apologetische Wirken der 

Theologen ist der Bericht des Zeitzeugen  Karl Braun,  Stauber habe die Theologen aufgefordert: 

„Versuchen Sie, was Sie erreichen können!“446

Großes  Augenmerk  legte  Stauber  auf  den  Besuch  des  Gottesdienstes  und  auf  den 

Sakramentenempfang der Theologen.447 Alle Theologen konnten „ihre Sonntagspflicht erfüllen und 

am  Sonntag  auch  zu  den  hl.  Sakramenten  gehen“,  so  der  Konviktsdirektor.  Hier  sei  an  den 

quellenkritischen  Vorbehalt  erinnert  (Berichte  an  die  kirchliche  Obrigkeit  „auf  Wunsch  des 

Direktoriums“).  Der  „regelmäßige  Besuch  der  Werktagsmesse“  sei  im  Lager  „nicht  möglich“ 

gewesen, da er als „Drückebergerei von der Arbeit“ verstanden worden wäre. Im Lager Söflingen 

wurde  sogar  an  einem Werktag  eigens  eine  Frühmesse  um fünf  Uhr  früh  für  die  katholischen 

Theologen im Lager gehalten, „so dass sie zu Beginn der Lagertätigkeit wieder im Lager zurück 

waren“.  Der  regelmäßige  Besuch  der  Werktagsmesse  sei  im  Lager  allerdings  „nicht  möglich“ 

gewesen.  Übereinstimmend  mit  der  Quelle  berichtet  Braun,  der  zu  den  Tübinger 

Theologiestudenten gehörte, die in Söflingen den Arbeitsdienst leisteten, im Interview, das im Jahre 

2005 mit ihm geführt wurde, vom Wunsch Staubers, dass die Theologen „versuchen“ sollten, „den 

Gottesdienst“  zu  „besuchen“.448 Der  Sonntag,  so  Braun,  sei  „sowieso  dienstfrei“  gewesen,  „da 

konnten wir ohne weiteres den Gottesdienst besuchen“.  Braun berichtet ferner im Interview, dass 

die katholischen Theologen des Lagers Söflingen die Erlaubnis erhielten, an einem „Werktag“ einen 

„Jugendgottesdienst“ zu besuchen. Der Gottesdienstbesuch am Werktag sei an die Voraussetzung 

geknüpft  gewesen,  dass  die  Teilnehmer „wieder  da sind,  bis  der  Dienst  beginnt“,  zitiert  Braun 

seinen Lagerführer. Wie Braun weiter berichtet, seien die katholischen Theologen werktags „in der 

Früh um sechs Uhr“ zum Gottesdienst gegangen. Dabei seien sie „eine halbe Stunde lang“ zum 

Gottesdienst  „hinmarschiert“,  hätten  „den  Gottesdienst  mitgefeiert“  und  seien  „wieder  zum 

Frühstück im Lager“ gewesen.  Braun erinnert sich an den Wunsch des Direktors, „dass Sie auch 

den Gottesdienst besuchen“. Quellenkritisch ist hier anzumerken, dass  Stauber bei der Abfassung 

seines Semesterberichtes auf die schriftlichen Berichte der Theologen zurückgriff, bei denen es sich 

um Berichte an die kirchliche Obrigkeit  „auf Wunsch des Direktoriums“ handelte und dass die 

Theologen  sicher  bemüht  waren,  die  Erwartungen  des  Direktors  zu  erfüllen.  Zufrieden  stellte 

446 Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
447 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommersemester 1934 vom 

26.9.1934. AWilhelmsstift D 13.2a – 23.
448 Vgl. im Folgenden Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
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Stauber in seinem Hauptbericht fest, dass sich die „vereinbarten Bedingungen“ bewährt haben, die 

den  Gottesdienstbesuch  und  den  Sakramentenempfang  der  Theologen  gewährleisten  sollten.449 

Diese  Bedingungen  waren  der  „Besuch  des  Gottesdienstes  mit  Sakramentsempfang“,  die 

„Zuweisung nur in solche Lager, die nicht allzuweit von einer katholischen Kirche liegen“ sowie 

„Urlaub  über  die  Karwoche.“  Bemerkenswerterweise  enthält  der  Bericht  von  Stauber  keine 

Ausführungen über nationalsozialistisch ausgerichtete oder politische Vorträge. 

Stauber war die Teilnahme der Konviktoren am studentischen Arbeitsdienst derart wichtig, dass er 

in  zwei  Hauptberichten  an  das  BOR darauf  einging.  Es  stellt  sich  die  Frage,  warum er  dem 

Arbeitsdienst in den Hauptberichten so großen Raum einräumte und die positiven Erfahrungen der 

Theologiestudierenden so deutlich hervorhob. Offenbar konnte er annehmen, dass dieser Bericht im 

BOR und bei Sproll positiv aufgenommen werden würde. Es ist nicht auszuschließen, dass er mit 

seinem Bericht eine eventuell bestehende negative Sicht des Arbeitsdienstes oder Vorbehalte gegen 

eine Teilnahme der Konviktoren am Arbeitsdienst ausräumen wollte. Ebenso stellt sich die Frage, 

was Stauber dazu veranlasste, seinen Konviktoren die Möglichkeit zur Teilnahme am Arbeitsdienst 

zu eröffnen oder nahe zu legen („Frucht“). Diese Frage drängt sich umso mehr auf, als Stauber ja 

wissen  musste,  dass  der  studentische  Arbeitsdienst  nicht  mehr  als  FAD  des  Tübinger  Bundes 

stattfand,  sondern  seit  Juni  1933  –  also  seit  einem  guten  dreiviertel  Jahr  –  unter  

nationalsozialistische Führung gestellt worden war. Ebenso berechtigt ist die Frage, warum es unter 

Stauber  nicht  zur  Organisation  von  Samariterdienst  oder  Sanitätskursen  für  die  Tübinger 

Konviktoren kam.  Stauber hatte vier Wochen, bevor es zur freiwilligen Teilnahme der Tübinger 

Theologiestudierenden am Arbeitsdienst  kam, an der  Besprechung der Konviktsdirektoren unter 

Leitung von  Berning in Berlin teilgenommen. Dort war der Samariterdienst angestoßen worden. 

Stauber  nahm  ebenfalls  an  der  anschließenden  Konferenz  mit  Vertretern  des 

Reichsinnenministeriums  teil,  in  der  Buttmann  die  Sanitätskurse  anregte.  Stauber  hätte  also 

durchaus einen derartigen Samariter- oder Sanitätsdienst für die Tübinger Konviktoren einführen 

können.  Dazu kam es  unter  dem Direktorat  Stauber  jedoch nicht.  Aus den Hauptberichten  des 

Tübinger Direktoriums an das Bischöfliche Ordinariat lassen sich diese Fragen nicht abschließend 

beantworten.  Wahrscheinlich  ist,  dass  sich  Stauber  bereits  für  die  Teilnahme  am Arbeitsdienst 

entschieden hatte, als er nach Berlin fuhr. Der Nachlass Staubers konnte im Rahmen der Heuristik 

nicht aufgefunden werden. Ein erster Hinweis auf eine Antwort könnte sich aber dem Bericht des 

Zeitzeugen Braun über seine Erlebnisse beim Arbeitsdienst im Jahre 1934 entnehmen lassen. Braun 

nennt im Interview als denkbare Motive für  Staubers Handeln die Aufgeschlossenheit für „dieses 

449 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommersemester 1934 vom 
26.9.1934. AWilhelmsstift D 13.2a – 23.
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Neue“, also zumindest für den studentischen Arbeitsdienst unter nationalsozialistischer Führung, 

und den Druck der Deutschen Studentenschaft, auf den Stauber mit „gut Wetter machen“ reagiert 

habe.450 Unbeantwortet bleibt die Frage, ob diese Aufgeschlossenheit  Staubers für „dieses Neue“ 

sich  auch  auf  eine  Annäherung  an  die  nationalsozialistische  Durchformung  von  Politik  und 

Gesellschaft  bezöge.  Braun  berichtet  weiter,  unter  den  Konviktoren  habe  Interesse  für  eine 

Teilnahme am studentischen Arbeitsdienst geherrscht.  Ein weiterer Hinweis kann dem Umstand 

entnommen  werden,  dass  Stauber  im  vorangegangenen  Wintersemester  1933/34  einen 

„nationalsozialistischen Bildungskurs“ im Wilhelmsstift  veranstalten ließ und dazu ausgerechnet 

den  Leiter  des  Amtes  für  den  Arbeitsdienst  Oesterle  als  Referenten  hinzuzog.  Bereits  im 

Wintersemester 1933/34 stellte Stauber Vorüberlegungen zur Teilnahme der Konviktoren an Wehr- 

und Arbeitsdienst  an.  So betrachtet  ist  die  freiwillige Teilnahme der  Tübinger  Konviktoren am 

nationalsozialistisch  ausgerichteten  studentischen  Arbeitsdienst  die  Fortsetzung  des 

nationalsozialistischen Bildungskurses in den darauffolgenden Semesterferien und die  Folge der 

Aufgeschlossenheit von Stauber und der Theologiestudierenden für diesen Arbeitsdienst. Hier stellt 

sich die aus der Quelle heraus nicht zu beantwortende Frage, warum das Bischöfliche Ordinariat 

und  Sproll den Tübinger Konviktsdirektor in seinem Vorgehen gewähren ließen. Bleibt noch der 

Blick auf die Motive der Studierenden. Auch die Studierenden, insbesondere diejenigen der höheren 

Semester, mussten wissen, dass der Arbeitsdienst unter nationalsozialistischer Prägung durchgeführt 

wurde.  Dass die Anmeldung zum studentischen Arbeitsdienst persönlich und freiwillig geschah, 

lässt  darauf  schließen,  dass  die  Konviktoren  zumindest  bereit  waren,  diese  Prägung  des 

nationalsozialistisch  dominierten  Arbeitsdienstes  in  Kauf  zu  nehmen.  Denkbar  ist  ein  sozialer 

Druck, der von den Nichttheologen in der Studentenschaft, die den Arbeitsdienst leisten mussten, 

auf die befreiten Theologen ausging. Aus den Quellen lässt sich nicht entnehmen, dass  Stauber 

Druck auf seine Konviktoren ausgeübt hätte. Es ist nicht auszuschließen, dass die Konviktoren den 

ausgesprochenen oder unausgesprochenen Erwartungen des Konviktsdirektors entsprechen wollten. 

Schließlich  waren  sie  von  seinem Votum bei  der  Übernahme  in  den  priesterlichen  Dienst  der 

Diözese  Rottenburg  abhängig.  Als  Motiv  kommt  auch  die  „nationale  Stimmung“  der  Tübinger 

Konviktoren infrage.451

Staubers  „Gesamtresultat“  über  die  Teilnahme  der  Theologiestudenten  am  Arbeitsdienst  fällt 

jedenfalls positiv aus. Es könne „festgestellt werden: religiös ernste, sittlich feste, gut geschulte und 

berufsfreudige Theologen sind ein Gewinn für jedes Arbeitslager und eine wertvolle Apologie für 

unsere Kirche. Auch bringen sie für sich selbst und für ihren späteren Beruf viel Nutzen mit nach 

450 Vgl. Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
451 Dominik BURKARD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS 

(Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, S. 247f.

124                          



Hause.“452 Aus diesem sehr positiv gehaltenen Fazit Staubers spricht ein deutlich spürbarer Stolz auf 

seinen  priesterlichen  Nachwuchs.  Die  Erwähnung  der  „Apologie“  für  die  „Kirche“  kann  als 

Ausdruck  einer  Abgrenzung  vom  Nationalsozialismus  und  als  Ausdruck  eines  angespannten 

Verhältnisses von Kirche und Staat gesehen werden. Ein Konflikt zwischen nationalsozialistischer 

und kirchlich-katholischer Weltanschauung wird aber von Stauber nicht explizit benannt. 

Bereits  im  Jahre  1934,  also  gleich  zu  Beginn  der  Teilnahme  der  katholischen  Theologen  am 

Arbeitsdienst,  kam  es  an  der  Katholisch-Theologischen  Fakultät  der  Universität  Tübingen  zu 

Einschränkungen  des  Studienbetriebs  zugunsten  des  Arbeitsdienstes.  „Mit  Rücksicht  auf  die 

Teilnehmer  am  Arbeitsdienst“  begannen  die  Vorlesungen  erst  am  7.  Mai  1934.453 Diese 

Zugeständnisse  an  den  Arbeitsdienst,  die  sich  zuungunsten  des  Studiums  und  zu  Lasten  des 

Studienbetriebes  auswirkten,  sollten  sich  in  den  folgenden  Jahren  fortsetzen.  Die  zeitliche 

Belastung der Studierenden durch den Arbeitsdienst wurde seitens der Universität und seitens der 

Katholisch-Theologischen Fakultät hingenommen.

Nach Ende des Sommersemesters 1934 nahm erneut eine Gruppe von Tübinger Konviktoren am 

studentischen  Arbeitsdienst  teil.  „Auch in  den  kommenden Herbstferien  nehmen  13 Theologen 

wiederum freiwillig  am Arbeitsdienst  teil“,454 meldete  Stauber  am 26.  September  1934  an  das 

Bischöfliche  Ordinariat.  Stauber  ließ  die  Tübinger  Konviktoren  nicht  unvorbereitet  in  die 

Arbeitslager  ziehen.  „Die  Vorschulung  fürs  Lagerleben  übernahmen  Repetent  Dr.  Meyer  und 

führende Theologen aus den früheren Teilnehmern“, so Konviktsdirektor Stauber im Hauptbericht.

Die 13 Konviktoren, die sich für den Sommer und Herbst 1934 zum studentischen Arbeitsdienst 

gemeldet hatten, wurden auf die Arbeitsdienstlager Wolfzennen, Wildberg, Steinhausen, Calw und 

Biberach  verteilt.455 Für  die  Lager  Wolfzennen,  Wildberg,  Steinhausen  und  Calw  war  je  ein 

Konviktor vorgesehen, für das Lager Biberach waren zwei Konviktoren eingeteilt.456 Bei sieben 

Teilnehmern war in der Teilnehmerliste der Lagerort noch nicht festgelegt. Stattdessen findet sich 

die handschriftliche Eintragung „noch nicht eingewiesen“. Mit dieser Notiz ist vermutlich gemeint, 

dass  diese  Konviktoren  noch  nicht  an  der  erwähnten  „Vorschulung  für  das  Lagerleben“ 

teilgenommen hatten. Diese Vorschulung im Tübinger Konvikt war offenbar die Vorbedingung der 

Konviktsleitung für die Teilnahme am studentischen Arbeitsdienst bzw. für die Zuweisung eines 

Theologen in ein bestimmtes Lager.  Quellen zu den Lehrinhalten dieser Vorschulung sind nicht 

452 Hauptbericht des Direktors [Stauber] an das BOR über das Sommersemester 1934 vom 26.9.1934. AWilhelmsstift 
D 13.2a – 23.

453 Ebd.
454 Vgl. im Folgenden ebd.
455 Vgl. Meldung zum freiwilligen Arbeitsdienst So[mmer] 1934. [Liste ms. mit hs. Eintragungen.]  AWilhelmsstift 

D13.3da. Die Liste trägt die hs. Nummerierung „B[eilage] 1“ und dürfte ursprünglich einem Hauptbericht 
zugeordnet gewesen sein.

456 Vgl. im Folgenden Meldung zum freiwilligen Arbeitsdienst So[mmer] 1934. AWilhelmsstift D13.3da.
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überliefert.  Aus der Quelle geht nicht hervor, ob der Konviktsleitung im Herbst 1934 wiederum 

Bedingungen  bzw.  Kautelen  zugestanden  wurden.  Dass  die  Konviktoren  vereinzelt  auf 

Arbeitsdienstlager verteilt wurden, spricht eher nicht für die Umsetzung von Kautelen. 

Der  jeweilige Aufenthalt  der  13 Konviktoren  beim Arbeitsdienst  fiel  unterschiedlich  lange  aus. 

Sechs der 13 Teilnehmer sollten von 1. August bis 15. Oktober 1934 zweieinhalb Monate beim 

Arbeitsdienst  verbringen.  Bei  diesen  sechs  Teilnehmern  handelte  es  sich  um  die  Konviktoren 

Arnold, Lang, Abele, Haefele, Kohler und Sauter. Zwei Teilnehmer blieben einen vollen Monat: 

Konviktor Dennenmoser sollte den Arbeitsdienst von 1. August bis 1. September 1934 ableisten, 

Konviktor Hans  Härle von 15. September bis 15. Oktober 1934. Für fünf Teilnehmer – Hirsch, 

Ingelfinger, M. Knoller, Nachbauer und Streble – waren sechs Wochen studentischer Arbeitsdienst 

vorgesehen. Ein Teilnehmer – Josef Jörg – wurde „wegen Krankheit zurückgestellt“.

Es  bleibt  offen,  warum  Sproll  die  Teilnahme  der  Tübinger  Konviktoren  am  studentischen 

Arbeitsdienst in den Sommersemesterferien 1934 geschehen ließ – zumal die katholische Kirche 

seit Ende des Jahres 1933 nicht bereit war, „ihre Jugend Organisationen zu überlassen, die nach [der 

nationalsozialistischen] Weltanschauung ausgerichtet waren“457. Denkbar ist, dass Anpassung und 

Loyalität der Bischöfe zu einer passiven, angepassten Haltung gegenüber Staat und Partei führten. 

Die  Tatsache,  dass  staatskirchenrechtliche  Probleme  zwischen  der  Reichsregierung  und  dem 

Heiligen Stuhl auf diplomatischer Ebene verhandelt wurden, führte bei den deutschen Bischöfen 

einerseits  zu  „Geschlossenheit“,  andererseits  zu  „diplomatischer  Vorsicht,  Zurückhaltung  und 

Anpassung“458.  Dies  verdeutlicht  ein  Promemoria  des  Heiligen  Stuhles  an  die  deutsche 

Reichsregierung vom 31. Januar 1934, in dem Pacelli deutlich macht, dass es an der „Loyalität der 

Kirche“  nicht  fehlen  werde,  „wenn  die  Angriffe  gegen  sie  eingestellt  würden“459.  Denkbar  ist 

durchaus,  dass  sich  Sproll  an  der  Linie  des  deutschen  Episkopates  orientierte.  Dabei  ist  zu 

berücksichtigen, dass der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz Bertram „tief in der Tradition 

der Staatsloyalität verhaftet“ war460. Bertram „unterdrückte [später] […] nicht weniger entschieden 

alle Versuche eines offenen kirchlichen Protestes gegen das Regime“461.

Hier  stellt  sich  die  Frage,  wie  die  passive  Haltung  von  Sproll  im Jahre  1934  hinsichtlich  der 

Teilnahme am Arbeitsdienst einzuordnen und zu bewerten ist. Denn bereits im Frühjahr 1934 kam 

457 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. Barmen und Rom (hrsg. 
und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und Heidelberg 1985, S. 138.

458 Ebd., S. 120.
459 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. Barmen und Rom (hrsg. 

und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und Heidelberg 1985, S. 123; vgl. 
Notenwechsel I, S. 61.

460 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. Barmen und Rom (hrsg. 
und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und Heidelberg 1985, S. 124.

461 Ebd.

126                          



es innerhalb des Katholizismus zum Streit  über das Konkordat.462 Exil-Katholiken übten offene 

Kritik an der „unbegreifliche[n] Zurückhaltung des Episkopats“463, am „taktische[n] Verhalten“ der 

Bischöfe464 und an der „beschwichtigende[n] Haltung der deutschen Bischöfe“465. Klaus  Scholder 

bzw. Gerhard Besier und Jörg Thierfelder kommen zu dem Ergebnis, dass „Kurie und Episkopat in 

Deutschland […] nachhaltig […] [eine] Politik  des Ausgleichs“ mit  dem nationalsozialistischen 

Staat  „betrieben“.466 Für  Widerstand  oder  „wenigstens  [ein]  offene[s]  und  klare[s]  Wort  der 

Verurteilung des nationalsozialistischen Systems“ blieb „immer weniger Raum“.467 Zudem gab es 

im Episkopat „ausgesprochene Optimisten, die auf einen baldigen Frieden hofften“468:  Freiburgs 

Erzbischof  Conrad  Gröber  wurde  förderndes  Mitglied  der  SS,  Berning  durfte  den  Titel  eines 

preußischen Staatsrats tragen, Nuntius  Orsenigo sympathisierte mit den italienischen Faschisten. 

Manche  Bischöfe  wie  Regensburgs  Buchberger  wollten  einen  Bruch  vermeiden.469 Sproll 

„[betrachtete] schon seit längerem die Entwicklung mit tiefem Misstrauen“.470 Es ist anzunehmen, 

dass Sproll zwar im Frühjahr 1934 dem Nationalsozialismus und dem nationalsozialistischen Staat 

mit Misstrauen gegenüberstand, aber an der konfliktvermeidenden Linie des deutschen Episkopates 

festhielt  und  daher  die  Teilnahme  der  Konviktoren  am  nationalsozialistischen  Arbeitsdienst 

gewähren ließ.

Aus  der  Deutschen  Hochschulstatistik  des  Reichserziehungsministeriums,  die  am 8.  Mai  1935 

veröffentlicht wurde, geht hervor, dass im Sommerhalbjahr 1934 etwa ein Viertel der Studenten des 

1. bis 3. Semesters im Deutschen Reich Arbeitsdienst leistete, während ein Viertel der Studenten 

aufgrund bereits  ausgeübter  längerer  Berufstätigkeit,  SA-Dienst  oder  freiwilligem Werkhalbjahr 

vom Arbeitsdienst befreit war.471 Die Hälfte der Erst- bis Drittsemester hatte den Arbeitsdienst noch 

abzuleisten. Der Anteilssatz an Befreiungen war bei den Studierenden der Katholischen Theologie 

mit 88,22 % relativ hoch. Von den evangelischen Theologen unter den Erst-  bis Drittsemestern 

waren lediglich 12,33 % befreit. Im Schnitt waren 23,72 % der Studierenden vom Arbeitsdienst  

befreit. Von den Studierenden, die sich im vierten oder einem höheren Semester befanden, waren 

zwei Drittel vom Arbeitsdienst befreit, ein Drittel hatte den Arbeitsdienst geleistet. Der Prozentsatz 

462 Vgl. Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. Barmen und Rom 
(hrsg. und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und Heidelberg 1985, S. 119ff. 
passim.

463 Ebd., S. 224.
464 Ebd., S. 226.
465 Ebd., S. 227.
466 Ebd., S. 226.
467 Ebd., S. 223.
468 Ebd., S. 221.
469 Vgl. ebd., S. 223.
470 Ebd., S. 262.
471 Vgl. im Folgenden Studentenschaft und Arbeitsdienst. Ergebnis der ersten Auszählung, in: Tübinger Chronik, 

8.5.1935.
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der katholischen Theologiestudenten aus Tübingen, die im Jahre 1934 freiwillig am studentischen 

Arbeitsdienst  teilnahmen,  lag  also  deutlich  höher  als  der  durchschnittliche  Prozentsatz  der 

katholischen Theologiestudenten im Deutschen Reich. Der Wert von knapp 12 % teilnehmenden 

katholischen  Theologiestudenten  im Deutschen  Reich  stellt  einen  Mittelwert  dar,  der  über  alle 

deutschen Bistümer hinweg erhoben wurde. Offenbar erfolgte in einigen Bistümern im Jahre 1934 

überhaupt keine Teilnahme, in manchen Bistümern hingegen eine freiwillige Teilnahme.

Ingo Schröder beschreibt in seiner Dissertation die Teilnahme der bayerischen Theologiestudenten 

der Philosophisch-Theologischen Hochschulen am Arbeitsdienst.472 Bemerkenswerterweise nahmen 

die  bayerischen  Theologiestudenten  bereits  im  Jahr  1933  und  nicht  mehr  im  Jahr  1934  am 

Arbeitsdienst teil.  Schröder stellt fest: „So meldeten sich Anfang August 1933 Theologiestudenten 

aus Bamberg, Dillingen, Freising und Regensburg, nicht aber aus Passau, Würzburg und Eichstätt, 

zum  Arbeitsdienst.“473 Und  weiter:  „Nach  intensiven  Beratungen  zwischen  den  bayerischen 

Priesterseminaren und den Rektoren der Philosophisch-Theologischen Hochschulen setzte sich die 

Regensburger Auffassung durch, dass man sich […] [der Arbeitsdienstpflicht] fügen müsse, denn 

verhandeln  könne  man  später  immer  noch.“474 Abschließend  zitiert  Schröder  einen  Bamberger 

Studenten und RAD-Teilnehmer, der den Arbeitsdienst als „die schlimmste, würdelose Zeit meines 

Lebens“ bezeichnet.475

3.4.3 Keine freiwillige Teilnahme am studentischen Arbeitsdienst mehr 
unter Direktor Sedlmeier nach Oktober 1934

Beruflich  geschadet  hat  es  Stauber  jedenfalls  nicht,  dass  er  im  Wintersemester  1933/34  im 

Wilhelmsstift den „nationalsozialistischen Bildungskurs“ mit nationalsozialistischen Vertretern der 

Tübinger Studentenschaft durchgeführt hat. Auch dass er die freiwillige Teilnahme der Tübinger 

Theologiestudenten am nationalsozialistisch dominierten studentischen Arbeitsdienst im Frühjahr 

und im Herbst  1934 unterstützt  hat,  gereichte  ihm nicht  zu  seinem Nachteil.  Die  von ihm im 

Hauptbericht  vorgetragene  positive  Grundeinstellung  zum  studentischen  Arbeitsdienst  und  der 

ausführliche Bericht über den Arbeitsdienst haben ihm ebenfalls nicht geschadet. Es stellt sich die 

aus der Quelle heraus nicht zu beantwortende Frage, ob sich  Stauber im Vorfeld jeweils mit der 

Diözesanleitung abgestimmt hat. Am 24. Juli 1934 wurde er von Sproll zum Domkapitular ernannt. 

Am 4. Oktober 1934 trat er seinen Dienst als Domkapitular in Rottenburg an.  Kottmann wertete 

472 Vgl. Ingo SCHRÖDER, Die staatlichen Philosophisch-Theologischen Hochschulen in Bayern von 1923 bis 1978, 
Diss., München 2004.

473 Ebd., S. 67.
474 Ebd.
475 Ebd., S. 70.
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Staubers Hauptbericht über das Sommersemester 1934 sogar als letztmaligen „Beweis dafür, mit 

wieviel Liebe und Sorge er [Stauber] unter Einsatz seiner großen Kenntnisse und reicher Erfahrung 

für das leibliche und geistige Wohl unserer Theologen gearbeitet hat“476. Dieser Rezess Kottmanns 

vom 5.  November  1934  auf  den  Hauptbericht  zum Sommersemester  1934  geht  allerdings  mit 

keinem  Wort  auf  die  ausführlichen  Schilderungen  Staubers  zur  freiwilligen  Teilnahme  der 

Theologen am Arbeitsdienst ein.477 

Nach Staubers Abreise führte im Wilhelmsstift Repetent Dr. Ochs in Vertretung die Geschäfte bis 

zur  Amtseinsetzung  des  neuen  Direktors.478  Am  28.  Oktober  1934  wurde  der  neue  Direktor 

Sedlmeier  im Hof des  Konvikts  von den Theologen,  den Repetenten und den Mitarbeitern des 

Hauses empfangen. Am 29. Oktober 1934 wurde er in sein Amt eingesetzt.

Der  Wechsel  von  Stauber  zu  Sedlmeier  führte  zu  einem  Bruch  hinsichtlich  der  freiwilligen 

Teilnahme  der  katholischen  Tübinger  Theologiestudierenden  am  studentischen  Arbeitsdienst. 

Während  Stauber  noch  kurz  vor  seinem  Weggang  ausführlich  über  die  Teilnahme  der 

Theologiestudierenden am Arbeitsdienst berichtet hatte und sie dazu geradezu aufgefordert hatte, 

sind den Hauptberichten  Sedlmeiers über die folgenden Semester keinerlei Hinweise darüber zu 

entnehmen, dass es zwischen dem Wintersemester 1934/35 und dem Wintersemester 1935/36 zu 

durch das Wilhelmsstift organisierten Teilnahmen von einzelnen Theologiestudierenden oder gar 

von  Theologengruppen  am freiwilligen  Arbeitsdienst  gekommen  wäre.479 Auch  Aktivitäten  des 

Direktoriums in Sachen Arbeitsdienst, wie sie unter Stauber vorangetrieben worden waren, sind laut 

den Hauptberichten unter  Sedlmeier an keiner Stelle zu erkennen.  Sedlmeier lässt die noch unter 

seinem Vorgänger Stauber erfolgte Teilnahme der 13 Theologen am Arbeitsdienst zwischen August 

und Oktober 1934 im Hauptbericht über das darauffolgende Wintersemester einfach unter den Tisch 

fallen.480 Auch  sind  keinem  der  Hauptberichte  über  das  Wintersemester  1934/35,  das 

Sommersemester  1935  und  das  Wintersemester  1935/36  Beilagen  beigefügt,  die  sich  auf  den 

Arbeitsdienst  beziehen.481  Auch  Sprolls  Rezess  zum  Wintersemester  1934/35  und  Kottmanns 

Rezess  zum  Sommersemester  1935  –  beide  an  den  neuen  Direktor  adressiert  –  sparen  den 

476 Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 2.11.1934 auf den Hauptbericht über das 
SS 1934 vom 26.9.1934. AWilhelmsstift D13.2a – 23.

477 Vgl. Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 2.11.1934 auf den Hauptbericht 
über das SS 1934 vom 26.9.1934. AWilhelmsstift D13.2a – 23; vgl. auch DAR D13.2a – 1934/35 Wilhelmsstift 
Tübingen.

478 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Sedlmeier] an das BOR über das WS 1934/35 vom 9.3.1935. 
DAR D13.2a – 1934/35 Wilhelmsstift Tübingen.

479 Vgl. im Folgenden Hauptberichte der Direktors [Sedlmeier] an das BOR über WS 1934/35, SS 1935, WS 
1935/36. Alle DAR D13.2a – 1934/35 und 1935/36.

480 Vgl. Hauptbericht des Direktors [Sedlmeier] an das BOR über das WS 1934/35 vom 9.3.1935. DAR D13.2a – 
1934/35 Wilhelmsstift Tübingen.

481 Vgl. Hauptberichte der Direktors [Sedlmeier] an das BOR über WS 1934/35, SS 1935, WS 1935/36. Alle DAR 
D13.2a – 1934/35 und 1935/36.

129                          



Arbeitsdienst  völlig  aus.482 In  den  Registraturakten  des  Wilhelmsstiftes  findet  sich  im Faszikel 

Arbeitsdienst  für  die  Zeit  zwischen  Oktober  1934  und  Dezember  1934  ebenfalls  kein 

entsprechendes Schriftgut.483 Erneute Teilnahmen von Theologen am freiwilligen Arbeitsdienst hat 

es  während  des  Direktorats  Sedlmeier  nach  Oktober  1934  nicht  mehr  gegeben.  Mit  der 

Verabschiedung  Staubers  nach  Rottenburg  im Oktober  1934 war  die  freiwillige  Teilnahme der 

künftigen Diözesanpriester am studentischen Arbeitsdienst beendet.

3.5 Zusammenfassung, Ergebnisse und Erträge für die Forschung

Die  ambivalente  und  differenzierte  Position  der  Bischöfe  hinsichtlich  einer  Teilnahme  der 

Konviktoren am Arbeitsdienst reichte im August 1933 von einer Ablehnung des Arbeitsdienstes 

über die Vereinbarkeit von Arbeitsdienst mit der Theologenausbildung bis zur Befürwortung des 

Arbeitsdienstes.  Die  von  den  Bischöfen  gemeinsam  vertretene  Position  war,  dass  die 

Priesterausbildung  unter  kirchlicher  Führung  erfolgen  müsse.  Der  Arbeitsdienst  stehe  nicht  im 

Widerspruch zur kirchlichen Priestererziehung, so die deutschen Bischöfe. Von Preysing formulierte 

im  Oktober  1933  den  weltanschaulichen  Konflikt  zwischen  kirchlicher  Priestererziehung  und 

nationalsozialistischer  politischer  Erziehung  im  Arbeitsdienst.  Im  Jahr  1933  tobte  ein 

weltanschaulich  motivierter  Konflikt  zwischen  der  Deutschen  Studentenschaft  (DSt)  und  den 

Theologenkonvikten, in dem es um die Verteidigung der kirchlichen Priestererziehung gegen die 

Forderungen der DSt ging. Die DSt versuchte, über Arbeitsdienst, Wehrsport und Fachschaftsarbeit 

einen nationalsozialistischen Einfluss auf die Theologiestudierenden zu bekommen. Die Bischöfe 

wandten  sich  in  dieser  Sache  an  das  Reichsinnenministerium.  Bertram machte  gegenüber  dem 

Reichsinnenministerium die Eigenart  der Priesterausbildung unter Leitung der Bischöfe geltend. 

Parallel  dazu  verlief  zwischen  Oktober  und  Dezember  1933  eine  Auseinandersetzung  auf 

diplomatischer  Ebene  zwischen  Reichsregierung  und  Heiligem  Stuhl  über  die  Teilnahme  der 

Theologiestudierenden am obligatorischen studentischen Arbeitsdienst. Der Heilige Stuhl wehrte 

sich mit diplomatischen Noten dagegen, dass katholische Theologiestudierende in den Arbeitsdienst 

gezwungen werden sollen. (Kap. 3.1)

Der deutsche Episkopat bahnte zwischen Oktober  und Dezember 1933 Verhandlungen mit  dem 

Reichsinnenministerium  über  die  Teilnahme  der  katholischen  Theologiestudierenden  am 

Arbeitsdienst  an.  Am  18.  Dezember  1933  fiel  die  Entscheidung  über  die  Freistellung  der 

katholischen Theologiestudierenden vom obligatorischen studentischen Arbeitsdienst im Rahmen 
482 Vgl. Rezess des BOR [Sproll] an Direktorium des Wilhelmsstifts vom 15.4.1935 auf den Hauptbericht über das 

WS 1934/35 vom 9.3.1935. DAR D13.2a – 1934/35 Wilhelmsstift Tübingen; vgl. Rezess des BOR [Kottmann] an 
das Direktorium des Wilhemsstifts vom 16.9.1935 auf den Hauptbericht über das SS 1935 vom 1.9.1935. DAR 
D13.2a – 1935/36.

483 Vgl. AWilhelmsstift D13.3da.
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von  diplomatischen  Verhandlungen  zwischen  Reichsregierung  und  Heiligem Stuhl,  die  auf  der 

Entscheidung Hitlers beruhte. (Kap. 3.2) 

Im  Frühjahr  1934  kam  es  zu  erneuten  diplomatischen  Auseinandersetzungen  zwischen 

Reichsregierung  und  Heiligem  Stuhl,  diesmal  um  die  freiwillige  Teilnahme  der  katholischen 

Theologiestudierenden am Arbeitsdienst. Die Reichsregierung wandte sich gegen ein bischöfliches 

Teilnahmeverbot.  Ein  mehrschichtiger  Konflikt  zwischen  Reichsregierung  und  Kirche  um 

Weltanschauung, Auslegung des Reichskonkordates sowie um Werte und Sekundärtugenden trat 

offen zutage.

Im Oktober 1933 sprach sich Sproll für die Teilnahme der Tübinger Konviktoren am studentischen 

Arbeitsdienst aus, wobei er die befürwortende Haltung des deutschen Episkopates gegenüber dem 

Arbeitsdienst  auf  die  Tübinger  Theologen  anwendete  und  spezifizierte  –  dies  wohl  unter  dem 

Eindruck der Regierungserklärung Hitlers vom 23. März 1933, des Reichskonkordates vom 20. Juli 

1933 und der bestehenden Arbeitsdienstpflicht für alle Studierenden. In den Semesterferien von 

Frühjahr und Herbst 1934 nahmen Konviktoren freiwillig am studentischen Arbeitsdienst teil. Die 

Gründe, aus denen sich Stauber für den Arbeitsdienst entschied, lagen in seiner Aufgeschlossenheit 

für den studentischen Arbeitsdienst, der seit einem Jahr unter nationalsozialistischer Führung stand, 

im  Druck  der  DSt  und  in  der  nationalen  Stimmung  der  Konviktoren.  Indem  Stauber 

nationalsozialistischen Aktivisten im Wilhelmsstift eine Plattform bot und indem er die Konviktoren 

zum  nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  motivierte,  leistete  er  der  Verbreitung 

nationalsozialistischen Gedankengutes und letztlich dem Nationalsozialismus Vorschub. Sproll und 

das BOR ließen  Stauber  gewähren.  Im Juli  1934 wurde  Stauber  von  Sproll  zum Domkapitular 

ernannt.  Unter  Sedlmeier  nahmen  ab  Oktober  1934  die  Tübinger  Konviktoren  nicht  mehr  am 

studentischen Arbeitsdienst teil. (Kap. 3.4)  

Für die Forschungsfrage, ob und inwieweit die Akteure – Bischöfe und Hl. Stuhl einerseits und die 

katholischen Theologiestudierenden andererseits  –  im Spannungsfeld  von nationalsozialistischer 

und kirchlich-katholischer  Weltanschauung standen,  sind folgende Aspekte von Bedeutung:  Die 

deutschen Bischöfe hielten im Jahre 1933 die Teilnahme der Theologiestudenten am studentischen 

Arbeitsdienst für vereinbar mit der kirchlichen Erziehung der Priesteramtskandidaten, auch wenn 

Pacelli in der Verpflichtung der katholischen Theologiestudenten zum Arbeitsdienst eine Verletzung 

des Reichskonkordates durch die Reichsregierung sah. Von Preysing formulierte im Oktober 1933 

den weltanschaulichen Konflikt zwischen kirchlicher Priestererziehung und nationalsozialistischer 

politischer Erziehung im Arbeitsdienst.  Bertram machte gegenüber dem Reichsinnenministerium 

die  Eigenart  der  Klerikerausbildung  und  die  Verantwortung  der  katholischen  Kirche  für  die 

Priesterausbildung geltend. Bemerkenswerterweise taucht in der Besprechung vom 2. März 1934 
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die Frage der nationalsozialistischen weltanschaulichen Erziehung in den Arbeitsdienstlagern nicht 

auf. Für die Diözese Rottenburg und das Tübinger Wilhelmsstift kann festgehalten werden, dass 

auch die Tübinger Konviktoren nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten – 

unterstützt  durch  Sproll  und  Stauber  –  ihren  Beitrag  zu  den  neuen  Verhältnissen  im 

nationalsozialistischen  Deutschen  Reich  leisten  wollten.  Durch  die  Kooperation  zwischen 

Wilhelmsstift  und nationalsozialistischen Aktivisten  der  Tübinger  Studentenschaft  (Oesterle)  im 

Rahmen eines nationalsozialistischen Bildungskurses im Wintersemester 1933/34 leistete  Stauber 

der  Verbreitung  nationalsozialistischen  Gedankengutes  Vorschub.  Unterstützt  durch  Sproll  und 

Stauber  nahmen  die  Tübinger  Konviktoren  freiwillig  am  nationalsozialistisch  dominierten 

studentischen  Arbeitsdienst  teil.  Eine  Auseinandersetzung  mit  der  nationalsozialistischen 

Weltanschauung wird im darauffolgenden Hauptbericht Staubers, der auf den Erfahrungsberichten 

der  Konviktoren  basiert,  nicht  erwähnt.  Die  Teilnahme  am  nationalsozialistisch  ausgerichteten 

Arbeitsdienst löste bei den teilnehmenden Theologen offenbar keine weltanschaulichen Konflikte 

aus, auch wenn oder weil sie sich freiwillig in ein national oder nationalsozialistisch aufgeladenes 

Umfeld  begaben.  Eine  inhaltliche  Auseinandersetzung  mit  dem  Nationalsozialismus  bzw.  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung fand offenbar nicht statt.  Im Druck der DSt, im sozialen 

Druck anderer Studierender (Nichttheologen), aber auch im Nationalismus der Konviktoren können 

Gründe für eine Teilnahme am Arbeitsdienst gesehen werden.

An Erträgen für die Forschung kann festgehalten werden: Die Teilnahme der Tübinger Theologen 

am studentischen Arbeitsdienst – bemerkenswerterweise im Jahre 1934 – kann als Brückenschlag 

angehender katholischer Akademiker zum Nationalsozialismus gewertet werden.484 Bestätigt wird 

die These von Erwin Gatz: „Unter den Geistlichen wuchs die Begeisterung [für Hitler, auch für den 

Nationalsozialismus]  vor  allem bei  Jüngeren,  und  einzelne  katholische  Theologen  und  Priester 

versuchten  sich  als  Brückenbauer  zum  Nationalsozialismus“.485 Die  freiwillige  Teilnahme  der 

Theologen am Arbeitsdienst bestätigt eine Nationalisierung der Theologen, wie Claus Arnold meint 

484 Zu Brückenschlägen von Professoren der Katholisch-Theologischen Fakultäten vgl. Dominik BURKARD, Wolfgang 
WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1 (2007) und Bd. 1/2 (2011): Institutionen 
und Strukturen, Würzburg 2007 und 2011, passim; zum Brückenschlag des Freiburger Erzbischofs Conrad Gröber 
vgl. Ludwig VOLK, Der deutsche Episkopat, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und 
Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 49 – 62, hier: S. 51. Laut Ludwig Volk finden sich im Jahre 1933 
„Brückenbauer-Illusionen“ bei Freiburgs Bischof Gröber. Der am 3. April 1933 gegründete „Bund katholischer 
Deutscher `Kreuz und Adler´ sah seine Hauptaufgabe [… ] in Brückenschlägen zwischen dem katholischen 
Volksteil und der NS-Bewegung“, vgl. Ulrich VON HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, 
Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 68; Karl Adam als 
Brückenbauer wird beschrieben bei Dominik BURKARD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen, in: 
Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie und Nationalsozialismus, Bd. 1/1: 
Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 217 – 275, hier: S. 243 – 247.

485 Erwin GATZ, Die katholische Kirche im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph HUMMEL, Freiburg u.a. 
2009, S. 97.
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(„nationale Integration“ im Katholizismus).486 Bestätigt wird ferner die Beobachtung von Gatz, dass 

auch kritische Katholiken im Jahre 1933 „von einer Woge nationalen Erneuerungswillens überrollt 

[wurden]“.487 Untermauert wird die Sichtweise von Hehls, der feststellt, dass die katholische Kirche 

(hier  Sproll  1933)  der  NS-Bewegung  „nach  alter  kirchlicher  Lehre  den  staatsbürgerlichen 

Gehorsam“ schuldete,  da  die  NS-Bewegung seit  31.  Januar  1933 die  Reichsregierung stellte488, 

ebenso die von  Burkard beschriebene Brückenbau-Intention des Rottenburger Bischofs  Sproll für 

die Jahre 1933 und 1934489.

Die völkische Moral und die nationalistisch ausgerichtete Wortwahl von Sproll und Stauber dürften 

die Bewertung von Christine Fritz, die bei  Sproll Anhaltspunkte für eine „nationalsozialistischen 

Phraseologie“490 sieht, nicht entkräften.

Unbeantwortet bleibt die Frage nach einem Widerspruch in Sprolls Verhalten. Einerseits Ablehnung 

der weltanschaulichen Schulung in der HJ im Januar 1935, wie  Burkard festhält491,  andererseits 

noch  im  Sommer  1934  Zustimmung  zur  Teilnahme  der  Tübinger  Konviktoren  am  ebenfalls 

weltanschaulich ausgerichteten studentischen Arbeitsdienst.

Das Verhalten von  Sproll,  Stauber  und den Konviktoren bestätigt  die  These von Roland  Weis, 

wonach es dem Katholizismus leicht fiel, sich der „neuen Obrigkeit zu unterwerfen“492 und sich „zu 

einer treuen und loyalen Zusammenarbeit mit den neuen Machthabern“493 einzufinden. Durch die 

Förderung  der  freiwilligen  Teilnahme  der  Konviktoren  am nationalsozialistischen  Arbeitsdienst 

reihte sich Sproll in die Gruppe der regimetreuen Bischöfe um Gröber, Berning und Bertram ein.494 

Sproll  gehörte  1933  –  jedenfalls  was  die  Rezesse  im  Hauptbericht  und  seine  befürwortende 

Stellungnahme zum Arbeitsdienst der Theologen anbelangt – nicht zu denjenigen Bischöfen, die 

den Arbeitsdienst der Theologen ablehnten oder dem Regime kritisch-skeptisch gegenüberstanden 

wie beispielsweise von Preysing. Durch Sprolls Verhalten wird – trotz bestehenden Misstrauens – 

die  konfliktvermeidende  und  loyale  Linie  der  deutschen  Bischöfe  gegenüber  dem 

486 Vgl. im Folgenden Claus ARNOLD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Freiburg, in: Dominik BURKARD, 
Wolfgang WEISS (Hrsg.), Katholische Theologie im Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, 
Würzburg 2007, S. 147 – 166, hier: S. 165; vgl. ferner Integration oder Gegengesellschaft? Der deutsche 
Katholizismus um 1900. Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 21 (2002); vgl. ferner Christopher DOWE, 
Auch Bildungsbürger. Katholische Studierende und Akademiker im Kaiserrreich (Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft, Bd. 171), Göttingen 2006.

487 Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 97.

488 Ulrich VON HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken 
und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 66.

489 Vgl. Dominik Burkard, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 58.
490 Zitiert bei Dominik BURKARD, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 69.
491 Ebd., S. 87.
492 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 50.
493 Ebd., S. 76.
494 Vgl. Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 

Frankfurt/Main 1977, S. 497.
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nationalsozialistischen Staat bestätigt.495

Die  Teilnahme  der  Tübinger  Konviktoren  am  nationalsozialistischen  Arbeitsdienst  und  die 

befürwortende Haltung von Sproll und Stauber können als Aufforderung des (zukünftigen) Klerus 

der Diözese Rottenburg zu „Unterstützung des NS-Staates“, als „Mitwirken“ und als „Annäherung 

an  das  NS-Regime“  gewertet  werden,  wie  es  Böckenförde  formulierte.496 Eine  (vorbehaltlose) 

Bejahung des NS-Regimes, wie von Böckenförde postuliert, lässt sich jedoch nicht erkennen oder 

ableiten.497 Die Teilnahme am nationalsozialistischen Arbeitsdienst und die Aufforderung  Sprolls 

stellen im Sinne Georg  Denzlers – bei allem Misstrauen und späterem Widerstand  Sprolls – eine 

Form von Loyalität und „Zustimmung“ zum NS-Staat dar.498

Die Willkür einzelner Wehrersatzbehörden in Baden (siehe Kap. 5) und die Diskriminierung der 

katholischen  Theologiestudenten  aus  weltanschaulichen  Gründen  bei  der  finanziellen 

Studienförderung  bestätigen  die  von  Klaus  Scholder  geäußerte  Behauptung,  dass  nach  der 

Ratifizierung  des  Reichskonkordates  der  Kampf  „einer  ganzen  Reihe  von  Partei-  und 

Staatsbehörden gegen die verhasste katholische Kirche [einsetzte]“, und zwar „offensichtlich ohne 

einheitlichen Plan“.499

Die  uneinheitliche  und  ambivalente  Meinungslage  im  deutschen  Episkopat,  wie  sie  sich  beim 

Thema Arbeitsdienst  der  Theologen offenbart,  findet  sich  in  Herbst  und Winter  1933 auch bei 

anderen Themen.500

495 Vgl. Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. Barmen und Rom 
(hrsg. und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und Heidelberg 1985, S. 221, 
223, 226, 227 und 262.

496 Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Eine kritische Betrachtung, in: 
Hochland 53 (1960/61), S. 215 – 239, hier: S. 217, S. 218 und S. 220.

497 Ebd., S. 218.
498 Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten 

Reich, Zürich 2003, S. 9.
499 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 

Frankfurt/Main 1977, S. 629. Der Grund dafür war die „ganz verschiedene Lage in den einzelnen Diözesen“, ebd. 
S. 642.

500 Vgl. ebd., S. 627 und 627ff. passim.
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4 Werkarbeit, Landdienst und der Versuch eines 
Sanitätsdienstes in Tübingen 1935

Erst  im Jahre  1935  entschloss  man  sich  in  Rottenburg  und  Tübingen  zu  Planungen  für  einen 

Sanitätsdienst der Tübinger Konviktoren. Dieses Kapitel soll – im Vergleich mit der Situation in 

München – aufzeigen, wie es in Tübingen zu diesen Planungen kam und wie sie endeten. Zeitgleich 

zu  den  Planungen  für  einen  Sanitätsdienst  leisteten  die  Tübinger  Konviktoren  Werkarbeit  und 

Landdienst.  Daher  widmet  sich  dieses  Kapitel  auch  dieser  zweiten  Thematik.  Es  soll  geklärt 

werden, wie es zur Teilnahme der Tübinger Konviktoren an Landdienst und Werkarbeit kam und 

welche  politischen  Implikationen  die  Diözesanleitung  damit  verknüpfte.  In  einem  dritten 

thematischen  Teil  soll  dargestellt  werden,  wie  und  warum  der  Samariterdienst  der 

Theologiestudenten von den Bischöfen im Kontext der Vorbereitung auf den Kriegsfall diskutiert 

und konzipiert wurde.

4.1 Der Sanitätsdienst der Theologiestudenten in den Diözesen  
München und Freising sowie Augsburg 1934

Im März  1934  wurden  in  den Verhandlungen  zwischen  dem Reichsinnenministerium und  dem 

deutschen  Episkopat  der  Samariterdienst  bzw.  die  Sanitätskurse  zur  Sprache  gebracht  und  als 

Alternative zum Arbeitsdienst vereinbart. In der Erzdiözese München und Freising entschied man 

sich,  ein  halbes  Jahr  später  einen  Sanitätskurs  für  die  katholischen  Theologiestudenten 

durchzuführen.

Am  30.  Januar  1935  lag  Sedlmeier  der  Erfahrungsbericht  aus  München  über  den  dortigen 

Sanitätskurs  der  Theologiestudenten  von  1934  vor.501 Der  Münchner  Ausbildungskurs  für 

Theologen im Sanitätsdienst wurde erstmals zwischen 3. September und 6. Oktober 1934 in der 

dortigen Salesianeranstalt durchgeführt.502 An diesem Kurs nahmen 64 Theologen der Erzdiözese 

München und Freising und 30 Theologen der Diözese Augsburg teil, die alle soeben das 3. Semester 

hinter sich gebracht hatten und vor dem 4. Semester standen. In München und Augsburg hatte man 

sich  also  für  einen  Sanitätskurs  in  Form  einer  fünfwöchigen  Blockveranstaltung  in  den 

Sommerferien entschieden, die von den Theologen des 2. Studienkurses absolviert wurde. 

501 Vgl. Die Ausbildung der Theologiestudierenden im Sanitätsdienst. (Als Ersatz für Arbeitsdienst und 
Werkhalbjahr). Bericht über den Kurs im München 1934. Eingegangen im Wilhelmsstift 30.1.1935, 5 S. 
AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.

502 Vgl. im Folgenden Die Ausbildung der Theologiestudierenden im Sanitätsdienst. (Als Ersatz für Arbeitsdienst und 
Werkhalbjahr). Bericht über den Kurs in München 1934, 5 S. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.
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Aus dem Schreiben Pacellis vom 26. Dezember 1933, aus dem Schreiben des Reichsinnenministers 

vom 17. Januar 1934 und aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus an die Rektoren der Landesuniversitäten vom 14. Februar 1934 hatten die Verantwortlichen 

in  München  und  Augsburg  „Richtlinien“  für  den  Sanitätsdienst  der  Theologen  abgeleitet.  Den 

Anstoß für den Kurs gab in München und Augsburg „der Wille, für die Befreiung der Theologen 

vom SA-Dienst und Werkhalbjahr einen diesem Berufe entsprechenden Ersatz zu schaffen“.

Allerdings gab es in Bayern etwas, was es in Württemberg-Hohenzollern und Baden offensichtlich 

nicht gab: einen Beschluss der Freisinger Bischofskonferenz über den Sanitätsdienst, der auf einen 

Entwurf von Faulhaber vom 7. April 1934 zurückging. Ein maßgeblicher Unterschied zwischen den 

Diözesen  München  und  Freising  sowie  Augsburg  auf  der  einen  Seite  und  Rottenburg  auf  der 

anderen Seite lag also darin, dass erstens in München im April 1934 bereits ein beschlussfähiges 

inhaltliches  Konzept  des  Münchner  Diözesanbischofs  über  den  Sanitätsdienst  der 

Theologiestudenten vorlag und dass zweitens dieses Konzept  auch angenommen und umgesetzt 

wurde,  wohingegen  in  Tübingen  zur  gleichen  Zeit  Stauber  die  Theologen  zum  freiwilligen 

Arbeitsdienst ermutigte und in Rottenburg erst ein volles Jahr später Sedlmeier mit der Erarbeitung 

von Vorschlägen zum Sanitätsdienst beauftragt wurde. 

Die Formulierung des Reichsinnenministers und des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus, die Reichsregierung habe vom Samariterdienst „Kenntnis genommen“, brachte nach 

Ansicht der Münchener Verantwortlichen zum Ausdruck, „dass die Art der Ausbildung selbst eine 

rein bischöfliche Angelegenheit ist“. Dieser Standpunkt der kirchlichen Alleinzuständigkeit bei der 

Organisation  des  Samariterdienstes  ermöglichte  es  den  Münchener  Verantwortlichen,  eine  von 

außen herangetragene Einflussnahme des Staatskommissärs für das Gesundheitswesen in Bayern 

zurückzuweisen. Der Staatskommissär Ministerialdirektor Prof. Dr.  Schultze503 war zu Beginn des 

Kurses an die Verantwortlichen mit der Forderung herangetreten, „maßgeblich bei der Gestaltung 

des Kurses beteiligt zu werden“. In München vertrat man einerseits die Meinung, der Kurs sei „auf 

rein  kirchlicher  Initiative  aufgebaut“  worden.  Doch  auch  die  Münchener  Verantwortlichen 

orientierten  sich  ausdrücklich  an  den  Standards  ausgerechnet  der  politischen  (oder 

weltanschaulichen)  Gegner.  Der  Kurs  wurde  „in  Lagereinrichtung,  erziehlicher  Ordnung  und 

Stundenplan  so  gestaltet,  dass  er  die  vom  SA-Dienst  und  Werkhalbjahr  gesteckten  Ziele  der 

503 Walter Schultze (1894 – 1979), Chirurg, Reichsdozentenführer. Geboren 1.1.1894 Hersbruck (Mittelfranken), 
1919 Mitglied der DAP, 1920 Mitglied der umbenannten NSDAP, 1923 Teilnehmer am Hitler-Ludendorff-Putsch, 
versorgte Hitler medizinisch, 1923 stellv. Reichsarzt der SA, 1925 Facharzt für Chirurgie, 1926 – 1931 Amtsarzt 
in Speyer, 1931 Amtsarzt in München, 1932/33 Mitglied des Bayerischen Landtages als Abgeordneter der 
NSDAP, 1933 Staatskommissar für das Gesundheitswesen und Leiter der Abteilung „Volksgesundheit“ im 
Bayerischen Innenministerium, 1934 Honorarprofessor für „Volksgesundheit“ an der LMU, 1935 – 1944 
Reichsdozentenführer, 1938 – 1945 Mitglied des Reichstages als NSDAP-Abgeordneter, 1940 Mitorganisator der 
„Aktion T4“, 1943 SS-Gruppenführer, gestorben 16.8.1979 Krailling.
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Abhärtung und Volksgemeinschaft auf seine Art erreichte“. In Tübingen hatte man sich 1934 unter 

Stauber  trotz  der  Befreiung  der  Theologiestudenten  vom  studentischen  Arbeitsdienst  für  die 

Teilnahme am Arbeitsdienst entschieden. Im Jahre 1935 jedoch hatte man sich auch in Tübingen 

unter Sedlmeier für einen Ersatz anstelle des Arbeitsdienstes entschieden, und zwar in der Form von 

Landdienst  und Werkarbeit.  Hier stellt  sich die aus den Quellen heraus nicht zu beantwortende 

Frage, ob die Aufforderung Sedlmeiers zur Teilnahme an Landdienst und Werkhalbjahr indirekt die 

gleichen Ziele in Kauf nahm wie der SA-Dienst, nämlich die in München formulierten „Ziele der 

Abhärtung und Volksgemeinschaft“.

In  München  hatte  das  Erzbischöfliche  Ordinariat  die  Gesamtleitung  des  Sanitätskurses  an 

Diözesancaritasleiter  Dr.  Franz Müller  übergeben.504 Müller  bat  einen Stabsarzt  der bayerischen 

Landespolizei  „um  Aufstellung  des  medizinischen  Stundenplanes  entsprechend  den  von  ihm 

gehaltenen Sanitätskursen bei der Landespolizei“ und ließ sich von ihm „geeignete Referenten für 

die  einzelnen  Gebiete“  vorschlagen.  „Nach  Abschluß  langwieriger  Verhandlungen“  wurde  ein 

„Arbeitsplan“ erstellt, der 72 Stunden Vorträge und Übungen umfasste. Die Lehrveranstaltungen 

wurden von nicht weniger als zehn Ärzten gehalten und fanden „teilweise in Spezialinstituten“ statt. 

Hinzu kamen „Vorträge aus dem caritativen Gebiet“, darunter eine zweistündige Veranstaltung über 

die  „Zusammenarbeit  mit  Behörden  und  der  NSV“  sowie  eine  einstündige  Veranstaltung  zum 

Thema „katholische Jugend und neue Zeit“. Des Weiteren nahmen die Münchner und Augsburger 

Theologen  an  Führungen  durch  caritative  Anstalten  und  Einrichtungen  teil.  Im  Rahmen  der 

„abendlichen  Freizeitgestaltungen“  fanden  die  „praktischen  Einführungen  in  die  Jugendpflege“ 

statt. Der Caritasdirektor und „einer der Vorstände des Diözesanseminars“ teilten wochenweise die 

„geistliche Lagerleitung“ unter sich auf. Zwei Punkte konnten aufgrund der kirchlichen Leitung 

ohne Weiteres umgesetzt und gewährleistet werden, die die Bischöfe und Konviktsdirektoren bei 

den staatlichen Arbeitsdienstlagern als Bedingung vergeblich eingefordert hatten: Die tägliche Feier 

des Messopfers und der Abschluss des Tages „mit den im Seminar üblichen religiösen Übungen“. 

Der  Spiritual  des  Diözesanseminar  war  „zur  Pflege  der  asketischen  Fortbildung“  während  der 

gesamten Kursdauer anwesend. Ein fester Bestandteil im Münchner Sanitätsdienst für Theologen 

war ausdrücklich „die militärähnliche Durchführung der Lagerordnung“. Die Verantwortung dafür 

trugen  zwei  ehemalige  Kriegsteilnehmer,  nämlich  der  Diözesancaritasdirektor  und  der 

Diözesansekretär.  Das  „eigentliche  Sanitätsexerzieren“  übernahmen  „drei  Wachtmeister  der 

Landespolizei und ein Hilfsabrichter“. Die beiden Diözesen ließen sich den Kurs insgesamt 5809 

Reichsmark kosten. Allein die Unterbringung und Verpflegung der 94 Theologen schlug mit 3740 

504 Vgl. im Folgenden Die Ausbildung der Theologiestudierenden im Sanitätsdienst. (Als Ersatz für Arbeitsdienst und 
Werkhalbjahr). Bericht über den Kurs in München 1934, 5 S. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.
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Reichsmark  zu  Buche.  Dazu  mussten  1268  Reichsmark  für  einmalige  Anschaffungen  und  800 

Reichsmark an Arzthonoraren aufgewandt werden. In drei Punkten fassten die Verantwortlichen aus 

München und Augsburg den Nutzen des Kurses zusammen: An erster Stelle stehe „der erzieherische 

Einfluss“ eines „Gemeinschaftslebens nach Art des Militärs“. Dieses Gemeinschaftsleben erfordere 

„strengste  Unterordnung,  Abhärtung  und  Arbeitsbereitschaft“.  Ein  weiterer  Nutzen  bestehe  laut 

Veranstalter  im  „Wissen  von  der  gesundheitlichen  Not  des  Volkes  aller  Altersstufen  und 

Lebensarten“, das den Theologen durch die Ärzte in den Vorträgen vermittelt wurde. Auch erhielten 

die Theologen nützliche Kenntnisse der „Hilfsmöglichkeiten und Hilfsmaßnahmen in Notfällen“. 

Hinzu  komme „das  Bewusstsein  steter  Verantwortung  gegenüber  jedem Volksgenossen“  sowie 

„eine seelische Annäherung der zukünftigen Seelsorger an den Stand der Ärzte“ und die „Laien“, 

die am Kurs mitwirkten und anderen Berufsgruppen angehörten. Das „Wissen um die Volksnot“ 

und  die  „seelische  Annäherung  an  deren  Helfer“  sei  „als  die  dem  angehenden  katholischen 

Theologen entsprechende beste Pflege der Volksgemeinschaft anzusehen“. Laut Bericht waren die 

beim Kurs vortragenden Ärzte „hoch erfreut“ über die Möglichkeit,  „geistige Brücken zwischen 

Priester und Arzt zu schlagen“. Im Hinblick auf die Theologen erwähnt der Bericht „die gespannte 

Aufmerksamkeit der Theologen“ und „das Interesse der Theologen an den behandelten Themen“, 

was auch „die auffallend starke Inanspruchnahme der Bücherei“ beweise. Gerade „diese Gruppe 

Akademiker“,  hebt  der  Bericht  die  Vorzüge  der  Theologen  und  der  kirchlichen 

Theologenausbildung hervor, sei „von Haus aus an ernste Arbeit und Abhärtung gewohnt und durch 

die  straffe  Hausordnung  der  Seminarjahre  für  ein  Leben  im  Gemeinschaftslager  aufs  beste 

vorgeschult“.

4.2 Bischof Sprolls gescheiterter Vorstoß für einen Sanitätsdienst der  
Tübinger Theologiestudenten 1935

Die  freiwillige  Teilnahme der  Tübinger  Konviktoren  am studentischen  Arbeitsdienst  endete  im 

Oktober  1934  mit  dem  Wechsel  von  Stauber  zu  Sedlmeier  im  Direktorium  des  Tübinger 

Theologenkonviktes.  Ein  volles  Jahr  lang  leisteten  die  Tübinger  Theologiestudenten  unter 

Sedlmeier weder Arbeitsdienst noch Sanitätsdienst. Erst im Sommersemester 1935 widmete sich die 

Hausleitung des Wilhelmsstiftes der „geplanten Ausbildung der Theologen im Sanitätsdienst“.505 

Erwähnung verdient der Umstand, dass sich weder Sproll noch Sedlmeier dazu äußerten, warum die 

Tübinger Konviktoren seit dem Amtsantritt  Sedlmeiers nicht mehr am studentischen Arbeitsdienst 

teilnahmen. Selbst die Tatsache an sich wird in den Hauptberichten nicht erwähnt. Der maßgebliche 

505 Hauptbericht des Direktors [Sedlmeier] an das BOR über das SS 1935 vom 1.9.1935. DAR D13.2a – 1935/36 
Wilhelmsstift Tübingen. 
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Anstoß zur Einrichtung des Sanitätsdienstes für die Tübinger Theologen kam im Frühjahr 1935 von 

Sproll.506 Immerhin hatte sich der Rottenburger Diözesanbischof über ein Jahr lang Zeit gelassen, 

um die Anregung zu den Sanitätskursen aus den Verhandlungen mit dem Reichsinnenministerium 

aufzugreifen.  Am 27. März 1935 erhielt  Sedlmeier  von  Sproll  den Auftrag,  „Erkundigungen in 

Tübingen einzuziehen“ und dem Bischof „Vorschläge“ zu unterbreiten, „wie unsere Theologen in 

Tübingen am zweckmäßigsten  im Sanitätsdienst  ausgebildet  werden können“.507 Ebenso wie  in 

München sah man in Rottenburg den Sanitätsdienst als eine kirchliche bzw. bischöfliche Sache an. 

Denn Sproll ging davon aus, dass der Sanitätsdienst „letztendlich in unseren Händen liegt und die 

dieserhalb  zu  treffenden  Anordnungen  unsere  Sache  sind“.  Sproll  vertrat  also  die  Ansicht,  die 

Einrichtung  des  Sanitätsdienstes  sei  allein  Sache  des  Bischofs,  unterliege  nicht  der  staatlichen 

Aufsicht und bedürfe nicht der staatlichen Zustimmung. Sproll ließ Sedlmeier „zur Orientierung für 

die Erkundungen und Vorschläge“ ein umfangreiches Dossier von zehn Beilagen zukommen. Dabei 

handelte es sich um Akten über den Sanitätsdienst, die sich seinerzeit in Rottenburg befanden und 

Sproll  vorlagen,  darunter  die  „Breslauer  Vorschläge“508 zum  Sanitätsdienst.  Sproll  sprach  sich 

gegenüber  Sedlmeier  besonders  für  die  Vorgehensweise  in  Breslau  aus,  der  Diözese  des 

Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz Bertram, und machte Sedlmeier ausdrücklich auf die in 

Breslau liegenden Akten zum Sanitätsdienst aufmerksam. „Die Breslauer Vorschläge“, so lautete 

Sprolls Hinweis, „scheinen uns eine weise Mitte einzuhalten und können nach Umfang, Zeit und 

Ort am ehesten verwirklicht werden“.  

Ungefähr sechs Wochen nach Sprolls Auftrag vom März 1935, Erkundigungen einzuziehen, konnte 

Sedlmeier konkrete Ergebnisse vorweisen. Am 6. Mai 1935 wandte sich der Tübinger Direktor mit 

einer  Anfrage  an  den  Vorsitzenden  des  Tübinger  Roten  Kreuzes,  einen  „Rechnungsrat“,  um 

abzuklären,  „ob  und  in  welcher  Form“ die  vorgesehene  Ausbildung  der  Tübinger  katholischen 

Theologiestudenten des Wilhelmsstifts „in Verbindung mit dem Roten Kreuz geschehen könnte“.509 

Sedlmeier  bat  den  Rechnungsrat  um  einen  Termin,  um  sein  Anliegen  persönlich  vorzutragen. 

Offenbar  wurden sich  Sedlmeier  und der  Vorsitzende des Tübinger  Roten Kreuzes sehr schnell 

einig. Denn bereits am am 8. Mai 1935510, also gerade zwei Tage nach seiner schriftlichen Anfrage, 

legte  der  Direktor  das „Ergebnis“ der „mündlichen Unterredung“ in  Sachen „Teilnahme an der 

506 Vgl. Schreiben des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts [Sedlmeier], 27.3.1935 betr. 
Sanitätsdienst der Diözesantheologen. Eingegangen im Wilhelmsstift am 3.4.1935. AWilhelmsstift D13.3da. 
Sanitätsdienst.

507 Vgl. im Folgenden Schreiben des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts [Sedlmeier], 27.3.1935 
betr. Sanitätsdienst der Diözesantheologen. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.

508 Die erwähnten „Breslauer Vorschläge“ sind im Archiv des Wilhelmsstifts nicht überliefert.
509 Schreiben Sedlmeiers an den Vorsitzenden des Roten Kreuzes, 6.5.1935. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.
510 Vgl. Schreiben des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 17.5.1935 betr. Sanitätsdienst der 

Theologen. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.
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Sanitätsausbildung  durch  das  Rote  Kreuz“  dem  Bischöflichen  Ordinariat  in  Rottenburg  vor.511 

Damit lag dem Bischöflichen Ordinariat ein konkreter Vorschlag des Tübinger Konviktsdirektors 

über die Durchführung der Sanitätsausbildung in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz vor.512 Aus 

den Quellen geht nicht hervor, warum sich Sedlmeier an das Rote Kreuz wandte und nicht – wie 

man es in München getan hatte – an die örtlichen Stellen der Polizeibehörden, zumal sein Bruder 

Leiter  der  Rottenburger  Polizeidienststelle  war.  Der  Grund  könnte  darin  liegen,  dass  sich  die 

Stabsstellen der Polizei, die einen Sanitätskurs hätten durchführen können, in Stuttgart befanden. 

Indem  sich  Sedlmeier  für  das  Rote  Kreuz  entschied,  verzichtete  er  auch  bewusst  auf  den  in 

München  dazugehörenden  militärischen  Drill.  Jedenfalls  lassen  sich  für  Tübingen  keine 

Überlegungen nachweisen,  wonach durch den Sanitätsdienst  die  Ziele  des  SA-Dienstes  erreicht 

oder  umgesetzt  werden  sollten  oder  wonach  Abrichter  der  Polizei  eingesetzt  werden  sollten. 

Vermutlich war eine Kooperation mit dem Tübinger Roten Kreuz für Sedlmeier die naheliegendste 

Lösung mit dem geringst möglichen Aufwand. Am 17. Mai 1935 beauftragte  Sproll den Direktor, 

den Sanitätsdienst der Theologen entsprechend dem Vorschlag Sedlmeiers vom 8. Mai 1935 „durch 

das Rote Kreuz in die Wege zu leiten“.513 Sproll steckte mit seiner Entscheidung auch den zeitlichen 

und organisatorischen Rahmen ab,  in  dem sich  der  Tübinger  Sanitätsdienst  bewegen sollte.  Er 

entschied, dass die Sanitätsausbildung der Wilhelmsstiftler „im 4. und 5. Semester“ erfolgen und 

„erstmals Oktober 1935“ beginnen solle.514 Der Bischof legte die weitere Entwicklung der Sache im 

Wesentlichen  in  die  Hände  seines  Tübinger  Konviktsdirektors.  Sedlmeier  erhielt  von  seinem 

Bischof den Auftrag, „im Einvernehmen“ mit dem Vorsitzenden des Tübinger Roten Kreuzes  „das 

Weitere  einzuleiten“.515 Sedlmeier  setzte  seinen  Gesprächspartner  beim  Roten  Kreuz  über  die 

Entscheidung des Rottenburger Bischofs in Kenntnis. Das Wilhelmsstift werde „jeweils das 4. und 

5. Semester zur Ausbildung“ schicken. Mit „Beginn des nächsten Wintersemesters“ 1935/36 solle 

die  theoretische  Ausbildung  beginnen,  im  Sommersemester  1936  sollten  dann  die  „fünf 

Nachmittage praktische Übungen folgen“. Die Teilnehmerzahl sollte nach Sedlmeiers Angaben bei 

„etwa 50 Mann“ liegen.

Die Planungen für den Sanitätsdienst konnten jedoch in Tübingen nicht in die Realität umgesetzt 

511 Schreiben des Konviktsdirektors [Sedlmeier] an den Vorsitzenden des Roten Kreuzes [ohne Datum, aber nach 
dem 17.5.1935]. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.

512 Vgl. Schreiben des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 17.5.1935 betr. Sanitätsdienst der 
Theologen. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.

513 Vgl. im Folgenden Schreiben des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 17.5.1935 betr. 
Sanitätsdienst der Theologen. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.

514 Schreiben des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 17.5.1935 betr. Sanitätsdienst der 
Theologen. AWilhelmsstift D13.3da Sanitätsdienst; vgl. Schreiben des Konviktsdirektors [Sedlmeier] an den 
Vorsitzenden des Roten Kreuzes [ohne Datum, aber nach dem 17.5.1935]. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.

515 Vgl. im Folgenden Schreiben des Konviktsdirektors [Sedlmeier] an den Vorsitzenden des Roten Kreuzes [ohne 
Datum, aber nach dem 17.5.1935]. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.
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werden,  wie  im  Folgenden  dargestellt  wird.  Anfang  Oktober  1935  erhielt  Sedlmeier  von 

Monsignore Dr. Straubinger den aktuellen Bericht über den Sanitätsdienst zugesandt, der 1935 in 

München durchgeführt worden war. Aus den Akten geht nicht hervor, ob Straubinger diesen Bericht 

von sich aus oder auf Verlangen von Sedlmeier nach Tübingen geschickt hatte. Sedlmeier war vom 

Münchener Konzept des Sanitätsdienstes sehr angetan. „Die Sache gefällt mir sehr gut“, äußerte er  

sich anerkennend im Dankschreiben an Monsignore Straubinger.516 Er beabsichtigte, den Kurs „in 

den langen Ferien“  durchzuführen.  „Wir  haben hier  die  Sache  sehr  billig  so  geregelt“,  meinte 

Sedlmeier knapp. Diese nüchterne und trockene Formulierung Sedlmeiers passt zu seiner effektiven 

und  kostenbewussten  Herangehensweise.  Der  Quelle  lässt  sich  entnehmen,  dass  die 

Vorüberlegungen und Planungen für Tübingen bereits abgeschlossen waren und nur noch umgesetzt 

werden müssten.  Sedlmeiers konkrete Pläne für Tübingen sahen längst nicht den inhaltlichen und 

zeitlichen Umfang vor, den die Münchener Sanitätsausbildung aufwies. Sein Konzept für Tübingen 

umfasste  nur  einen  Bruchteil  der  Münchener  Ausbildung.  Es  sah  lediglich  zehn  Stunden 

theoretischen  Unterricht  für  die  Theologiestudenten  des  vierten  Semesters  und  fünf 

Übungsnachmittage für die Theologen im fünften Semester vor.  Der Unterricht sollte nicht von 

einer ganzen Gruppe von Ärzten, sondern vom Hausarzt erteilt werden. Die Übungsnachmittage – 

Sedlmeiers Formulierung lautet: „das Übrige“ – sollten von den Leitern der Sanitätskolonnen erteilt 

werden.  Zugleich  wies  er  gegenüber  Straubinger  auf  die  einzige,  aber  umso  gravierendere 

Schwierigkeit  „in  der  Finanzierung“  hin  und  schränkte  ein:  „Wenn  Sie  mir  einen  Weg  zur 

Finanzierung wüssten“, so der Konviktsdirektor, „ließe sich darüber reden.“ 

Die  Fuldaer  Bischofskonferenz  vom  August  1935  sah  Verhandlungen  mit  dem 

Reichsinnenministerium  und  dem  Reichswehrministerium  über  die  Standards  von 

Teilnahmebestätigungen für Sanitätskurse vor. Diese Überlegungen und Anregungen schlugen sich 

in  den Planungen  Sedlmeiers  nicht  nieder.  Sein  Plan  sah  für  Tübingen  lediglich  vor,  dass  die 

Theologen  „eine  kleine  Prüfung“  machen  und  „ein  Zeugnis  vom  Roten  Kreuz  erhalten“.  Im 

Wintersemester  1935/36  konnte  der  geplante  Sanitätsdienst  für  die  Theologen  aber  „wegen 

Verhinderung  des  Hausarztes  nicht  eingerichtet  werden“.517 Im  März  1936  war  Sedlmeier 

schließlich zur Erkenntnis gelangt, der Sanitätsdienst „dürfte sich künftig überhaupt erübrigen, da 

unsere Theologen nunmehr zum gesetzlichen Arbeitsdienst verpflichtet sind“.518

516 Vgl. im Folgenden Schreiben Konviktsdirektor [Sedlmeier] an Monsignore [Straubinger] vom 9.10.1935, betr. 
Sanitätsdienst. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.

517 Hauptbericht des Direktors [Sedlmeier] an das BOR über das WS 1935/36 vom 30.3.1936. DAR D13.2a – 
1935/36.

518 Ebd.
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4.3 Werkarbeit und Landdienst der Tübinger Theologiestudenten im 
Sommer 1935 im Zeichen politischer Apologetik

Am  Ende  des  Sommersemesters  1935  forderte  Direktor  Sedlmeier  die  Tübinger  Konviktoren 

ausdrücklich dazu auf, „während der Ferien neben der wissenschaftlichen Arbeit“ – damit war die 

Anfertigung eines wissenschaftlichen Aufsatzes  gemeint  –  „auch körperlich zu arbeiten“.519 Die 

Theologen leisteten dieser Aufforderung „willig“ Folge. „Nicht weniger als 134 meldeten sich zum 

Landdienst“, zur „Werkarbeit in Fabriken“ oder „als Ferienonkel beim Caritasverband“, stellte er in 

seinem Hauptbericht über das Sommersemester 1935 vom 1. September 1935 mit Genugtuung fest. 

Nur ein einziger Bewohner des Konviktes,  der nicht einmal ein richtiger  Konviktor war,  nahm 

während  des  Sommersemesters  1935  am  Arbeitsdienst  teil:  der  beurlaubte  Gast  Seufert.  Der 

Hausleitung  des  Wilhelmsstiftes  war  es  wichtig,  während  der  Ferienarbeit  im  August  und 

September 1935 den Kontakt zu den „lieben Theologen“ nicht abreißen zu lassen.520 Sedlmeier, 

Spiritual  Wurm und  die  Repetenten  setzten  den  Ferienkontakt  mit  den  Konviktoren  in  einem 

Ferienrundbrief der Hausleitung um, in dem der Nutzen der Ferientätigkeit für das deutsche Volk 

lobend dargestellt und positiv hervorgehoben wird. „Inzwischen haben die meisten von Ihnen ihren 

Werk- und Landdienst abgeleistet“, so die Hausleitung, „und so ihren Mann gestellt im Dienst am 

Volk.“  Das  Thema  Arbeitsdienst  taucht  im  Ferienbrief  an  die  Theologen  nicht  auf.  Kottmann 

begrüßte es in seinem Rezess vom 16. September 1935 auf den Hauptbericht zum Sommersemester 

1935,  „dass  die  überlangen  Ferien  durch  die  Arbeit  am Aufsatz  und durch  den  von so  vielen 

Theologen  freudig  bejahten  Land-  und  Werkdienst  fruchtbar  ausgefüllt  wurden“.521 Kottmann 

wertete dies „als schönes Sicheinordnen in die Volksgemeinschaft und als Dienst am Volk“. Durch 

diesen Einsatz der Theologen, so Kottmann weiter, „weisen wir am wirkungsvollsten jenes Zerrbild 

zurück“,  das  der  Reichswart,  die  „Wochenschrift  für  nationale  Unabhängigkeit  und  deutschen 

Sozialismus“, von den katholischen Theologiestudenten und Konviktoren in seiner Nummer 6 des 

Jahres  1935  entworfen  hatte.522 Der  Reichswart  war  zugleich  das  „Organ  der  deutschen 

Glaubensbewegung“. Im Reichswart wurden die katholischen Konviktoren als „zarte Jünglinge in 

buckliger  Demut,  aszetischer  Lebensverneinung  und  süsslicher  Frömmigkeit“  bezeichnet,  wie 

519 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Direktors [Sedlmeier] an das BOR über das SS 1935 vom 1.9.1935. DAR 
D13.2a – 1935/36 Wilhelmsstift Tübingen. 

520 Vgl. im Folgenden Ferien-Rundbrief von Direktors, Spiritual und Repetenten an die Theologen im September 
1935. Beilage zum Hauptbericht des Direktors [Sedlmeier] an das BOR über das SS 1935 vom 1.9.1935. DAR 
D13.2a – 1935/36 Wilhelmsstift Tübingen. 

521 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhemsstifts vom 16.9.1935 auf den 
Hauptbericht über das SS 1935 vom 1.9.1935. DAR D13.2a – 1935/36 Wilhelmsstift Tübingen. 

522 Vgl. Reichswart. Wochenschrift für nationale Unabhängigkeit und deutschen Sozialismus. Organ der deutschen 
Glaubensbewegung, Nr. 6, 16. Jg., 1935.

142                          



Kottmann die priesterfeindliche Spitze in seinem Rezess zitiert.523

Unter dem Titel „Römisches Priestertum“ setzte sich ein Artikel des Autors „Fritz N. aus Stuttgart“ 

mit der Situation katholischer Theologen und angehender Priester sowie mit der Priesterausbildung 

auseinander.524 In seiner Kritik an der katholischen Kirche stellt er den als negativ beschriebenen 

Zuständen in der Kirche einen positiv gewerteten Rassegedanken und das Deutschtum gegenüber. 

Der  Zweck  der  Seminarausbildung  sei  auch  nicht  „der  Typ  eines  reifen,  verantwortungs-  und 

selbstbewußten  Menschen,  denn  mit  diesem  könnte  man  später  immerhin  Schwierigkeiten 

bekommen, sondern der demütige, zu allem bereite, gehorsame Diener im Auftrag der Kirche und 

des Papstes“.  Den Kritikpunkten an der katholischen Priesterausbildung setzt  er  die Vorstellung 

eines  rassischen  Germanentums  –  genau  genommen vertritt  er  eine  Art  von  Neopaganismus  – 

gegenüber. Denn dass sich gerade in Deutschland „dieser despotischen Unterwerfung“ die größten 

Hindernisse in den Weg legten, so der Autor weiter, sei „ein getreuer Ausdruck rassisch-seelischer 

Eigenart unverbrauchten Germanentums.“ Der Autor kommt zu dem Ergebnis: „Römischer Geist 

und  deutsche  Art  werden  doch  nie  eine  dauerhafte  und  fruchtbare  Gemeinschaft  miteinander 

eingehen  können.“  Junge  Menschen,  die  den  Priesterberuf  anstrebten,  würden  „in  die  durch 

jesuitisch  orientierte  Lehrkräfte  geleiteten  Gemeinschaftshäuser  hineingestellt“.  Luther  und 

Ekkehard hätten sich dem entgegengesetzt. Nun fällt im Artikel von Fritz N. die von Generalvikar 

Kottmann  zitierte  und  zurückgewiesene  Aussage,  die  –  bei  aller  berechtigten  Kritik  an  der 

Priesterausbildung und angesichts seiner biografischen Erlebnisse – eine priesterfeindliche Spitze 

darstellt: „Hinein gehen aufgeweckte, lebenstüchtige, frohe deutsche Jungens, und nach 15jähriger 

systematischer  Behandlung  sehen  wir  die  Früchte  der  römischen  Erziehungskunst  herangereift: 

Zarte Jünglinge in buckeliger Demut, asketischer Lebensverneinung und süßlicher Frömmigkeit“. 

Mannesmut,  Lebensfreude  und  Ehre  „ersticken  im  Nebel  des  Weihrauchs“  oder  „sind 

zusammengebrochen  […]  unter  asketischen  Bußübungen  und  unter  dem  Gesang  jüdischer 

Rachepsalmen“.  Der  Artikel  über  das  „römische  Priestertum“  kommt  zu  einem  Ergebnis,  das 

letztlich auf Rassismus beruht: „Weil deutscher Glaube und deutsche Gottesschau blutbedingt und 

jedem  angestammt  ist,  bedeutet  römisches  Christentum  Aufgabe  des  innersten  Wesens, 

schmerzliche Opferung heiligster Werte“. Im römischen Priester vollziehe sich „dieses Aufgehen in 

einem fremden Wesensbereich am nachhaltigsten“. 

Der Sitz der Deutschen Glaubensbewegung, deren Organ der Reichswart war, lag in Tübingen. Ein 

führender Vertreter der Deutschen Glaubensbewegung, Prof. Dr. Jakob Wilhelm Hauer525, lehrte an 

523 Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhemsstifts vom 16.9.1935 auf den Hauptbericht über das 
SS 1935 vom 1.9.1935. DAR D13.2a – 1935/36 Wilhelmsstift Tübingen. 

524 Vgl. im Folgenden Fritz N., Römisches Priestertum, in: Reichswart. Wochenschrift für nationale Unabhängigkeit 
und deutschen Sozialismus. Organ der deutschen Glaubensbewegung, Nr. 6, 16. Jg. (1935).

525 Jakob Wilhelm Hauer (1881 – 1962), 1927 – 1945 Ordinarius für Religionswissenschaften und Indologie an der 
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der  Universität  Tübingen.  Es  ist  denkbar,  dass  der  Artikel  „Römisches  Priestertum“  auch  als 

gezielter Angriff auf das Tübinger Wilhelmsstift und die Priesterausbildung der Diözese Rottenburg 

gedacht war, zumal der Autor Fritz N. aus Stuttgart stammte. Diese Form der Auseinandersetzung 

mit der Ausbildung von Theologen und angehenden Priestern im Reichswart musste also besonders 

in  Tübingen  und  Rottenburg  auf  Reaktionen  stoßen.  Die  Teilnahme  der  Konviktoren  an 

Arbeitsdienst,  Landdienst  und  Werkarbeit  konnte  daher  den  für  die  Priesterausbildung 

Verantwortlichen  bei  der  Diözese  Rottenburg  als  Beleg  und  Nachweis  dafür  dienen,  dass 

Katholiken, insbesondere Theologen, zugleich katholisch und deutsch sein können. Die Teilnahme 

der  Theologen  an  Arbeitsdienst,  Landdienst  und  Werkarbeit  wird  so  Teil  einer  politischen 

Apologetik, wie es im Rezess von Kottmann der Fall ist. 

Ein  weiterer  Gesichtspunkt,  der  Erwähnung  verdient,  liegt  in  einem  Konflikt  um  die 

Deutungshoheit über den Katholizismus und seine Ausprägungen. Der kirchenkritische Artikel im 

Reichswart verdeutlicht, dass die Deutungshoheit der katholischen Kirche – hier am Beispiel der 

Frage der Priestererziehung – aus nationalsozialistischer Sicht angefochten wird.

4.4 Samariterdienst der katholischen Theologiestudenten für den  
Kriegsfall

Eine  neue  Wendung  bekommt  die  Diskussion  um  den  Samariterdienst  auf  der  Fuldaer 

Bischofskonferenz  im  August  1935.  Ein  vom Bistum Limburg  unterbreiteter  „Vorschlag“  zum 

„Samariterdienst  der  katholischen  Theologen“  sieht  für  diejenigen  Theologen,  die  „nach 

empfangener  Subdiakonatsweihe  für  den  Heeresdienst  mit  der  Waffe  nicht  in  Frage  kommen“, 

einen  Samariterdienst  vor.526 Der  Schlüssel  zum  Verständnis  dieser  Quelle  ist  die  geheime 

Zusatzvereinbarung  zwischen  Heiligem  Stuhl  und  Reichsregierung  im  Anschluss  an  das 

Reichskonkordat  vom  20.  Juni  1933.  Danach  ist  für  die  katholischen  Theologiestudenten  im 

Kriegsfalle eine Verwendung im Sanitätsdienst vorgesehen. Warum sich die Bischöfe ausgerechnet 

zu diesem Zeitpunkt mit dem Samariterdienst im Kontext des Kriegsfalles befassen, geht aus der 

Quelle  nicht  hervor.  Wahrscheinlich  ist,  dass  die  deutschen  Bischöfe  nach  Einführung  der 

gesetzlichen  Arbeitsdienstpflicht  (RAD)  auf  einen  gut  begründeten  Samariterdienst  für  die 

Theologiestudenten abzielen, um einer Arbeitsdienstpflicht für die katholischen Theologiestudenten 

zuvorzukommen. Das einzige Ziel dieses Kurses besteht gemäß Limburger Vorschlag darin, dass 

die  Theologen „auf  Leistung des  Samariterdienstes  im Feld und in  Kriegslazaretten vorbereitet 

Universität Tübingen, 1934 Mitglied der SS, 1937 Mitglied der NSDAP.
526 Vgl. Vorschlag [zum] Samariterdienst der katholischen Theologen (Limburg). Anlage [zum Protokoll der 

Bischofskonferenz von Fulda August 1935]. AWilhelmsstift D13.3da. Sanitätsdienst.
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werden“527.  Konkret  sollen  „geeignete  Ärzte“  eine  „mit  praktischen  Übungen  verbundene 

theoretische  Schulung“  durchführen,  „die  dem  vorangestellten  Ziele  angepasst  ist“,  also  der 

Leistung des Samariterdienstes im Feld und in Kriegslazaretten. Limburgs Vorschlag sieht für die 

theoretische Ausbildung Vorlesungen über Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers, 

Wundbehandlung,  Seuchenbekämpfung,  Geschichte  und Organisation  des  Roten  Kreuzes  sowie 

über  Krankenpflege,  Hilfe  bei  Unglücksfällen  und  Krankenbeförderung  vor.  Ausdrücklich 

vorgesehen ist  ein  „Kurs  über  Giftstoffabwehr“  im Zusammenhang mit  dem „Luftschutz“.  Die 

praktischen  „Übungen  in  Verbandanlage  und  Krankentransport“  könnten  gleich  in  den 

Priesterseminaren stattfinden. Die „praktische Ausbildung“ solle in einem „besonderen Ferienkurs“ 

stattfinden,  in  dessen  Verlauf  alle  Alumnen  „Krankendienste  tun“  und  „in  alle  Arbeiten  der 

Krankenpflege  eingeführt  werden  müssen“.  Limburg  konkretisiert  diesen  Ferienkurs 

folgendermaßen:  er  solle  zwei  oder  drei  Wochen  dauern  und  „an  geeigneten  Krankenhäusern“ 

stattfinden; die Alumnen werden nur „bei Kranken männlichen Geschlechts“ eingesetzt; der Einsatz 

der Theologen bei „Geschlechtskranken“ ist ausdrücklich „ausgeschlossen“. Detailliert werden die 

„Arbeiten  der  Krankenpflege“,  die  den  Theologen  vermittelt  und  beigebracht  werden  sollen, 

aufgelistet: „Bettmachen“ und „Reinigen des Krankenzimmers“, Reinigen von Nachtgeschirr und 

Spucknäpfen, „Fiebermessen, Messen des Blutdrucks, Spritzen, Umschläge, Verbände“ und Bäder. 

Die Theologen sollen „Harnuntersuchungen auf Eiweiß und Zucker“ durchführen und Medizin und 

Krankenkost „unter Wahrung der Diätvorschriften“ verabreichen. Es stellt sich die Frage, wie es 

bewerkstelligt  werden  kann,  dass  alle  vorgesehenen  Arbeiten  in  zwei,  maximal  drei  Wochen 

vermittelt und gekonnt werden sollen.

Aufschlussreich für die damalige kirchliche Position ist die im Limburger Papier vorgeschlagene 

rechtliche und organisatorische Ausrichtung:  Einerseits  „sollte die  Überwachung stets  durch die 

Bischöfliche  Behörde  und  ihre  unterstellten  Organe  ausgeübt  werden“;  andererseits  soll  diese 

Überwachung „jedoch im Einvernehmen mit den staatlicherseits zuständigen Organen“ geschehen. 

Die Bischöfe „sollten mit dem Reichswehrministerium in Verhandlungen darüber treten“. Ebenfalls 

sollte mit dem Reichswehrministerium eine „Vereinbarung“ über ein Zeugnis erzielt werden, das 

den  Theologen  für  die  Ableistung  des  Samariterdienstes  ausgestellt  wird.  Limburg  schlägt  ein 

Zeugnis „über die erforderliche Durchführung der Ausbildung“ vor. Man wollte sich das staatliche 

Placet einholen.

Der Vorschlag Limburgs zielt noch in eine andere Richtung: Er will nicht nur die Befreiung der 

Theologen  vom  Arbeitsdienst  aufrechterhalten,  sondern  auch  noch  deren  Befreiung  vom 

527 Vgl. im Folgenden Vorschlag [zum] Samariterdienst der katholischen Theologen (Limburg). Anlage [zum 
Protokoll der Bischofskonferenz von Fulda August 1935]. AWilhelmsstift D13.3da. Sedlmeier hat die Worte „im 
Feld und in Kriegslazaretten“ von Hand unterstrichen. 
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Heeresdienst  sicherstellen.  „Zweckmäßig“,  so  das  Limburger  Papier,  könnten  mit  den 

Verhandlungen  der  Bischöfe  mit  dem  Reichswehrministerium  über  die  Überwachung  des 

Samariterdienstes und seine Notwendigkeit weitere Verhandlungen verbunden werden, und zwar 

„über  die  einstweilige  Zurückstellung“  der  Theologiestudierenden  „vom  Heeresdienst  bis  zum 

ordnungsgemäßen Empfang der Subdiakonatsweihe“. Diese beabsichtigte Zielrichtung erklärt einen 

Punkt  im Limburger  Vorschlag,  der  ohne  Kenntnis  dieser  Zusammenhänge  wie  ein  einseitiges 

Zugeständnis der Kirche an den Staat wirkt und der erst auf diesem Hintergrund richtig verstanden 

werden  kann:  die  praktische  Ausbildung  und  gegebenenfalls  auch  die  theoretische  Ausbildung 

sollten  nicht  etwa bereits  zu Beginn des  Studiums oder  nach den ersten  Semestern stattfinden, 

sondern  sie  „könnte  tunlich  in  den  letzten  Seminar-Semestern  vor  der  Priesterweihe  angesetzt 

werden, da die vorher ausscheidenden Theologen dem Militärdienst zugeführt werden“.

Es kann festgehalten werden, dass man seitens der deutschen Bischöfe 1935 den Samariterdienst 

bzw.  die  Sanitätskurse  nicht  mehr  –  wie  1933  und  1934  geschehen  –  einfach  als  Ersatz  des 

Arbeitsdienstes  ansieht  bzw.  legitimiert,  sondern  im  Hinblick  auf  einen  Einsatz  im Kriegsfall. 

Damit  verfolgen  die  deutschen  Bischöfe  eine  Aufwertung  ihres  Samariterdienstes  und  ihrer 

Sanitätskurse.  Gleichzeitig  versuchten  die  Bischöfe  im  August  1935,  über  Sanitätskurse  und 

Samariterdienst  die  Ausnahmegenehmigung  für  die  Theologen,  nämlich  deren  Befreiung  vom 

Arbeitsdienst,  aufrecht  zu  erhalten,  nachdem sich  zwei  Monate  zuvor  mit  der  Einführung  des 

gesetzlichen Arbeitsdienstes die Gesetzeslage geändert hatte. Die Fuldaer Bischofskonferenz fand ja 

nach dem Erlass des RAD-Gesetzes statt. Die deutschen Bischöfe wollten sich auf dem Weg über 

eine staatlich ausgestellte Teilnahmebestätigung zudem die Notwendigkeit  des Samariterdienstes 

vom  Reichswehrministerium  attestieren  lassen.  Damit  hätten  sie  einer  Verpflichtung  der 

Theologiestudenten zum Arbeitsdienst aufgrund des RAD-Gesetzes die staatliche Anerkennung von 

Samariterdienst  und Sanitätskursen entgegenhalten können. Das Zeugnis über  eine erforderliche 

Durchführung des Samariterdienstes – erstellt im Einvernehmen mit dem Reichswehrministerium – 

hätte  man  dem  Arbeitsdienst  entgegenhalten  können,  um  so  am  bischöflich  geführten 

Samariterdienst  festzuhalten.  Der  Vorstoß  der  Bischöfe,  dieses  Zeugnis  über  die  erforderliche 

Durchführung  des  Samariterdienstes  im  Einvernehmen  mit  dem  Reichswehrministerium  zu 

erwirken, ist letztlich ein weiterer Versuch, die katholischen Theologiestudenten in der kirchlichen 

Obhut  zu halten und sie  nicht  dem nationalsozialistischen Zugriff  aussetzen zu müssen. Dieser 

Vorstoß  kann  auch  als  Versuch  der  Distanzierung  vom  Nationalsozialismus  bei  gleichzeitig 

notwendiger Kooperation mit nationalsozialistisch geführten Ministerien und Dienststellen gewertet 

werden.

Der Vorschlag der Limburger Diözesanleitung, die Theologiestudenten 1935 in Samariterkursen für 
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den Kriegsfall und insbesondere anhand der Übungsszenarien eines Giftgasangriffes auszubilden, 

kann  zudem  als  Beispiel  dafür  gewertet  werden,  wie  bereits  1935  eine  Sensibilisierung  der 

Bevölkerung für einen Kriegsfall betrieben wurde.

4.5 Zusammenfassung und Ergebnisse

Die  Erzdiözese  München  und  Freising  sowie  die  Diözese  Augsburg  führten  in  den 

Sommersemesterferien  1934  Sanitätskurse  für  die  katholischen  Theologiestudenten  durch.  Die 

Sanitätsdienstkurse, die unter der Leitung des Diözesancaritasdirektors und damit unter kirchlicher 

Leitung  standen,  dienten  dazu,  die  Konviktoren  im  kirchlichen  Einflussbereich  zu  halten.  Sie 

orientierten sich an den Zielen des SA-Dienstes und wurden mit der Landespolizei abgestimmt. 

Neben einer von Ärzten durchführten Ausbildung war den Veranstaltern der militärische Charakter 

von Bedeutung. (Kap. 4.1)

Im Oktober 1935 sollte nach dem Willen Sprolls ein Sanitätsdienst für die Tübinger Konviktoren in 

Kooperation  mit  dem  Tübinger  Roten  Kreuz  und  unter  Federführung  des  Tübinger 

Konviktsdirektors Sedlmeier stattfinden. Dieses Vorhaben eines Sanitätskurses wurde jedoch nicht 

umgesetzt. (Kap. 4.2) Die Teilnahme der katholischen Tübinger Theologiestudenten am Landdienst 

und  an  der  Werkarbeit  im  Sommer  1935  wird  ein  Element  in  einer  politischen  Apologetik 

Kottmanns,  der in seinem Rezess auf einen kirchenkritischen bis kirchenfeindlichen Aufsatz im 

Reichswart, dem Organ der Deutschen Glaubensbewegung, antwortete. Landdienst und Werkarbeit 

der Konviktoren sollen belegen, dass Katholiken sowohl katholisch als auch deutsch sein können, 

sich in die „Volksgemeinschaft“ einordnen und den „Dienst am Volk“ leisten.528 (Kap. 4.3)

Im  August  1935  schlägt  das  Bistum  Limburg  auf  der  Fuldaer  Bischofskonferenz  einen 

Samariterdienst der Theologiestudierenden vor, der sich an den Erfordernissen eines Kriegsfalles 

inklusive  Giftgaseinsatz  orientiert.  Dieser  Samariterdienst  sollte  dazu dienen,  die  Befreiung der 

Theologiestudenten  von  Arbeitsdienst  und  Heeresdienst  aufrecht  zu  erhalten.  Die  deutschen 

Bischöfe versuchten, über die staatliche Legitimierung bzw. Anerkennung von Sanitätskursen und 

Samariterdienst  ihre  Theologiestudenten  im  kirchlichen  Einflussbereich  zu  halten  und  sie  von 

nationalsozialistischer  Einflussnahme  fernzuhalten.  Diese  Vorgehensweise  ist  Ausdruck  einer 

Politik, die eine Distanzierung vom Nationalsozialismus bei gleichzeitig notwendiger Kooperation 

mit nationalsozialistisch geführten Ministerien und Dienststellen verfolgt. Der in den Reihen der 

deutschen  Bischöfe  besprochene  Samariterdienst  für  den  Kriegsfall  kann  als  Beispiel  für  die 

Sensibilisierung der Bevölkerung für einen Kriegsfall gewertet werden. (Kap. 4.4)

528 Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhemsstifts vom 16.9.1935 auf den Hauptbericht über das 
SS 1935 vom 1.9.1935. DAR D13.2a – 1935/36 Wilhelmsstift Tübingen. 
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5 Der Arbeitsdienst im Zusammenhang des Wehrdienstes 
1935 – 1938

Im Jahre  1935  wurden  Arbeitsdienst  und  Samariterdienst  im Zusammenhang  des  Wehrdienstes 

thematisiert.  Arbeitsdienst,  Samariterdienst  und  Wehrdienst  werden  in  den  Quellen  oftmals  in 

gegenseitiger  Verknüpfung abgehandelt.  Das  vorliegende  Kapitel  geht  der  Frage  nach,  wie  die 

Befreiung  bzw.  Zurückstellung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom  Wehrdienst  bei 

gleichzeitiger  Verpflichtung  zum  Arbeitsdienst  gehandhabt  und  geregelt  wurde,  insbesondere 

angesichts des im März 1935 eingeführten Wehrdienstes. Erörtert werden auch Konflikte bei der 

Freistellung  der  katholischen  Theologiestudenten  von  Wehrdienst  und  Arbeitsdienst,  die  sich 

maßgeblich aus der eingeführten Wehrpflicht und der drohenden Arbeitsdienstpflicht ergaben.

5.1 Arbeitsdienst, Samariterdienst und Wehrdienst der Theologen 1935

Am 16. März 1935 wurde im Deutschen Reich durch einen Kabinettsbeschluss die Wehrpflicht 

durch das „Gesetz  zum Aufbau der Wehrmacht“ wieder  eingeführt.529 Gleichzeitig erfolgte  eine 

Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Volk, in der die Wehrpflicht politisch begründet 

wurde.530 Einerseits  bestand  somit  seit  16.  März  1935 die  allgemeine  Wehrpflicht,  andererseits 

waren  die  Studierenden  der  Philosophie  und  der  Theologie,  die  sich  in  kirchlichen  Anstalten 

befanden  und  die  sich  auf  das  Priestertum  vorbereiteten,  aufgrund  des  Geheimanhangs  zum 

Reichskonkordat von 1933 „vom Militärdienst und den darauf vorbereitenden Übungen befreit“.531 

Im Falle  einer  allgemeinen Mobilmachung sollten  die  Priesteramtskandidaten  „im Rahmen des 

Möglichen“  dem  Sanitätsdienst  zugeteilt  werden.  Weder  das  Gesetz  über  die  Einführung  der 

allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März 1935 noch das Geheimabkommen zum Reichskonkordat 

von 1933 werden in den Quellen ausdrücklich erwähnt.

Am  8.  Juni  1935  –  kurz  vor  Einführung  des  verpflichtenden  Arbeitsdienstes  –  kam  es  zu 

Verhandlungen  zwischen  Vertretern  des  deutschen  Episkopates  und  der  Wehrmacht  über  die 

Teilnahme der katholischen Theologiestudierenden am Wehrdienst.532 Dabei wurde auch das Thema 

529 Vgl. Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht vom 16.3.1935, RGBl. I, 1935, S 375. § 1 legt fest: „Der Dienst in der 
Wehrmacht erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht.“

530 Vgl. Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Volk bezüglich der Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht vom 16. März 1935, RGBl. I, 1935, S. 369 – 375.

531 Vgl. im Folgenden Geheimanhang zum Reichskonkordat. Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 
Deutschen Reich vom 20.7.1933, in: Kirchliche Akten über die Reichskonkordatsverhandlungen 1933, bearbeitet 
von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte Reihe A: Quellen, Bd. 11), Mainz 
1969, Nr. *3, S. 293 – 294, hier: S. 294.

532 Vgl. im Folgenden Schreiben Seppelt an Kardinal [Bertram], 8.6.1935 [= Bericht Seppelts über die Besprechung 
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Arbeitsdienst gestreift.  Als Vertreter der katholischen Kirche nahmen an dieser „Besprechung in 

Sachen  des  Wehrdienstes  der  Theologiestudierenden“,  die  in  Domkapitular  Seppelts  Breslauer 

Wohnung stattfand, Domkapitular Prof. Dr. Franz Xaver Seppelt533 und der Direktor des Breslauer 

Hochschulkonviktes  Emanuel  Tinschert  teil.  Die  Vertreter  des  Wehrkreiskommandos  waren 

Hauptmann  im  Generalstab  Schnieweind  und  Hauptmann  Wenken.  Das  Gesetz  über  die 

Arbeitsdienstpflicht  befand  sich  zum  Zeitpunkt  der  Breslauer  Besprechung  „erst  in  der 

Vorbereitung“,  was  den  Teilnehmern  der  Besprechung  aber  bekannt  war.  Die  Gesetzeslage  im 

Hinblick auf die Theologiestudierenden und besonders deren Freistellung vom Arbeitsdienst war zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Seppelts Bericht gibt den damals aktuellen Stand 

hinsichtlich des Arbeitsdienstes wieder: Einerseits sei die Erfüllung der Arbeitsdienstpflicht eine 

„Voraussetzung für den aktiven Wehrdienst“. „Ausnahmen“ würden durch „Sonderbestimmungen“ 

geregelt.  Andererseits  bestehe  aber  die  Möglichkeit,  mit  dem Reichsinnenministerium und dem 

Reichsarbeitsministerium  als  den  zuständigen  Stellen  „Unterhandlungen  aufzunehmen  und 

Wünsche zu unterbreiten“. Bemerkenswert ist, welche Fragestellung Seppelt in seinem Bericht an 

Bertram hinsichtlich der Befreiung vom Arbeitsdienst dem Episkopat zur Klärung vorschlug: Nicht 

wie, sondern ob überhaupt eine Befreiung angestrebt werden solle, müsse der Episkopat klären. 

„Die Frage, vor die sich der Episkopat gestellt sieht, ist vor allem die, ob erstrebt werden soll, dass  

die Vereinbarung zwischen Berlin und der Staatssekretarie seiner Heiligkeit über die Freistellung 

der Theologen vom Arbeitsdienst auch in das neue Arbeitsdienstgesetz aufgenommen werden soll 

oder nicht“, formulierte Seppelt seine Fragestellung. Seppelt beantwortete also nicht die Frage nach 

einer  zukünftigen,  weiterhin  bestehenden Freistellung der  katholischen Theologiestudenten  vom 

Arbeitsdienst,  sondern  ließ  vielmehr  die  Antwort  offen.  Deutlich  formulierte  er  jedoch  die 

Notwendigkeit einer neuen Vereinbarung über die Freistellung der katholischen Theologiestudenten 

vom gesetzlichen Arbeitsdienst, falls diese von den Bischöfen gewünscht werden sollte. Implizit 

brachte er damit zum Ausdruck, dass die bisherige Befreiung der katholischen Theologiestudenten 

vom Arbeitsdienst nicht weiterhin automatisch Geltung haben würde. Seppelt ging an dieser Stelle 

nicht  weiter  auf  die  „Gründe“  ein,  „die  für  bzw.  gegen  eine  Teilnahme  der  Theologen  am 

Arbeitsdienst  sprechen“,  sondern  verwies  auf  seine  „Ausführungen“  im  Gutachten 

„Theologiestudenten und Wehrdienst“. Er fügte aber noch  ausdrücklich hinzu, „dass bisher die 

mit Vertretern der Wehrmacht in Sachen des Wehrdienstes der Theologen]. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst 
der Theologen.

533 Franz Xaver Seppelt (1883 – 1956), geb. 13.1.1883 in Breslau, 1906 Priesterweihe, 1907 Dr. theol., 1910 
Habilitation, 1920 o. Prof. für mittlere und neuere Kirchengeschichte, Patrologie und Geschichte der christlichen 
Kunst an der Universität Breslau, 1925 Mitglied des Domkapitels, 1925 – 1933 Fraktionsvorsitzender der 
Zentrumspartei im Breslauer Stadtrat, 1929 – 1933 Mitglied des schlesischen Provinziallandtages, 1946 aus 
Schlesien ausgewiesen, 1946 – 1952 Prof. für Kirchengeschichte an der Universität München, 1952 emeritiert, 
gest. 25.7.1956 in München.
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freiwillige534 Teilnahme der Theologen am Arbeitsdienst  in den einzelnen Diözesen verschieden 

stark war“. Während die Teilnahme in der Erzdiözese Breslau „sehr schwach“ ausgefallen sei, sei 

sie in anderen Diözesen „stärker“ gewesen. 

Seppelt schnitt ein weiteres, noch nicht geklärtes Thema an, nämlich die Frage nach der zukünftigen 

Gestaltung  des  Samariterdienstes.  Hintergrund  war  die  Auflösung  der  Hochschulverbände  des 

Roten Kreuzes.  Diese mittlerweile aufgelösten Hochschulverbände des Roten Kreuzes hatten in 

Breslau und an anderen Hochschulorten „die Ausbildung im Samariterdienst übernommen“. Seppelt 

warf folgerichtig die Frage auf, „wie der Samariterdienst künftig gestaltet werden soll“, der „bisher 

an die Stelle des Arbeitsdienstes vereinbarungsgemäß“ getreten war.

Die Breslauer Besprechung mit den Vertretern der Wehrmacht war richtungsweisend für die weitere 

Behandlung  der  Themen  zwischen  katholischer  Kirche  und  Deutscher  Reichsregierung. 

Demzufolge  erhielt  Sedlmeier  am  14.  Juni  1935  das  Protokoll  Seppelts  als  Anlage  zu  einem 

Rundschreiben  Tinscherts  an  die  Direktoren  der  Hochschulkonvikte.535 Tinschert  hatte  die 

Ergebnisse der Besprechung noch am selben Tag zusammengefasst. „Die Frage des Arbeitsdienstes, 

für den ja der Jahrgang 1935 auch gemustert werden soll, konnte mit den militärischen Vertretern 

nicht geklärt werden“, hält  Tinschert fest, denn dafür seien die Militärvertreter „nicht zuständig“ 

gewesen.

Sedlmeier notierte handschriftlich auf der Rückseite von Tinscherts Schreiben zwei Punkte, die ihm 

in Bezug auf Arbeitsdienst, Samariterdienst und Sanitätsdienst wichtig erschienen und die er für das 

Tübinger  Wilhelmsstift  als  maßgeblich  erachtete:  Zum  einen  solle  „vor  dem  Beginn  des 

theologischen  Studiums“  ein  „freiwilliger  Dienst“  von  einem Jahr  stattfinden,  und zwar  „ohne 

Arbeitsdienst“ gerechnet. Des Weiteren sollen „für alle“ Konviktoren pflichtmäßige Sanitätskurse 

abgehalten werden.536 Diese  handschriftlichen Notizen  Sedlmeiers zeigen, welches Konzept der 

Tübinger Konviktsdirektor Mitte Juni 1935 für die Tübinger Theologen vorsah: freiwilliger Dienst 

vor Beginn des Theologiestudiums und pflichtmäßige Sanitätskurse für alle Theologen anstelle der 

Teilnahme am Arbeitsdienst.

Bertram informierte seinerseits  die deutschen Bischöfe über die Besprechung vom 8. Juni 1935 

zwischen den Vertretern der Kirche und der Wehrmacht und ersuchte seine bischöflichen Mitbrüder 

um eine Stellungnahme. Am 18. Juni 1935 kam Sproll der Bitte  Bertrams nach und äußerte sich 

zum Ergebnis der Besprechung „sachkundiger Männer der Kirche und der Wehrmacht über den 

534 Freiwillig ist unterstrichen.
535 Vgl. im Folgenden Schreiben Tinschert [an die Direktoren der Hochschulkonvikte, hier: Sedlmeier], 8.6.1935 

[Eingang 14.6.1935]. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.
536 Vgl. Schreiben Tinschert [an die Direktoren der Hochschulkonvikte, hier: Notiz Sedlmeiers], 8.6.1935. 

AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.
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freiwilligen  Arbeitsdienst  der  Theologen“537.  Am  22.  Juni  1935  ging  eine  Abschrift  dieses 

Antwortschreibens,  das  Sproll  an  Bertram  gesandt  hatte,  an  Sedlmeier  in  Tübingen.  Der 

Rottenburger stellte darin zunächst fest, dass nach dem kirchlichen Recht die freiwillige Meldung 

zum Wehrdienst „den Theologen, welche die Tonsur empfangen haben“, verboten sei. „Auch für die 

übrigen  Theologen“,  so  Sproll,  sei  die  freiwillige  Meldung  zum  Wehrdienst  „aus  sachlichen 

Gründen abzulehnen“. Das Wehrdienstgesetz, das ausdrücklich „die Zurückstellung und schließlich 

die Befreiung der Theologen vom Wehrdienst vorsieht“, weise in die Richtung, dass die freiwillige 

Teilnahme  der  Theologen  am  Wehrdienst  abzulehnen  sei.  Zweck  der  Wehrmacht  sei  die 

Verteidigung des  Vaterlandes  im Kriegsfall.  Für  diesen  „Dienst  mit  der  Waffe“  kommen „nach 

kirchlichem Gesetz die Kleriker nicht mehr in Frage“. Theologen, die sich freiwillig zum Dienst mit 

der Waffe melden, würden „im Wehrdienst zu einer Aufgabe herangeschult, zu der sie schon nach 

kurzer Zeit nicht mehr herangezogen werden könnten“. Sproll wertete die freiwillige Teilnahme der 

Theologen  am  Wehrdienst  als  „unzweckmäßige  Ausbildung“,  die  „weder  im  Interesse  der 

Wehrmacht und des Staates noch der Kirche“ liege. Der Rottenburger Bischof weist den „Vorwurf 

einer  Verletzung  der  vaterländischen  Pflicht“,  der  den  Theologen  gegenüber  erhoben  werden 

könnte, als unsachlich, ungerecht und unangemessen zurück. Einer möglichen Kritik baute  Sproll 

gleich  vor.  Denn zugleich  führt  er  das  Argument  ins  Feld,  dass  eine  Teilnahme von einzelnen 

Theologiestudenten am Wehrdienst politisch verzweckt würde, um Kritik an der Kirche zu üben. 

„Die anderen“, so  Sproll über seine politischen Gegner im nationalsozialistischen Lager, werden 

„diesen  Vorwurf“  der  Verletzung  der  vaterländischen  Pflicht  erheben,  „auch  wenn  Theologen 

freiwillig sich melden, ja dann gerade und nicht ohne einen gewissen Grund gegenüber denen, die 

sich nicht freiwillig zum Wehrdienst melden“.  Sproll vertrat die Ansicht, dass in seiner Diözese 

„höchstens  die  Ausbildung  der  Theologen  im  militärischen  Samariterdienst  in  Frage  kommen 

kann“.  Unter  dem  Vorbehalt  der  Entscheidung  des  Apostolischen  Stuhls,  der  in  dieser  Frage 

zuständig  sei,  hielt  Sproll  den  militärischen  Sanitätsdienst  „für  zweckmäßig  und  tragbar“.  Im 

Kriegsfall wurden Geistliche zu diesem Dienst herangezogen, und auch in Zukunft werde dies der 

Fall  sein.  Dieser  militärische  Sanitätsdienst  werde  „sich  deswegen  auf  die  Dauer  lohnen“  und 

„könnte an die Stelle des Samariterdienstes treten“. Dieser Sanitätswehrdienst der Theologen solle 

zeitlich  „nicht  mitten  in  die  Berufsausbildung  fallen“,  sondern  zu  Beginn  der  theologischen 

Berufsausbildung nach dem ersten Semester abgeleistet werden. Dem ersten Semester kämen dann 

zwei  Aufgaben  zu:  Erstens  die  „Einschulung  in  den  theologischen  Beruf“  und  zweitens  die 

„Vorschulung  für  den  militärischen  Sanitätsdienst“.  Die  Freistellung  der  Theologen  vom 

537 Vgl. im Folgenden Schreiben BOR [Sproll] an Bertram, 18.6.1935. Betr.: Wehrdienst der Theologen. 
AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.
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Arbeitsdienst sollte nach Sprolls Ansicht durch diesen Sanitätsdienst der Theologen „nicht berührt 

werden“.

Einem am 12. Juli 1935 vom Direktorium des Freiburger Theologenseminars erstellten Bericht lässt 

sich  entnehmen,  wie  es  im Juli  1935 an  den einzelnen Hochschulorten  um die  Teilnahme der 

Theologen am Arbeitsdienst  bestellt  war  und „wie  das  Wehrgesetz  bezüglich  der  Theologen in 

Anwendung gekommen ist“.538 Das Thema Arbeitsdienst wird in dieser Quelle zusammen mit dem 

Wehrdienst behandelt, da die Musterung für beide Dienst galt. Dem Bericht über die Anwendung 

des  Wehrgesetzes  lassen  sich  Informationen  über  die  Situation  der  Theologen im Arbeitsdienst 

entnehmen. Demnach wurde die Zurückstellung der Theologiestudenten vom aktiven Wehrdienst in 

den  einzelnen  Diözesen  sehr  unterschiedlich  gehandhabt.  Der  Freiburger  Bericht,  der  an  die 

Kollegen des Freiburger Konviktsdirektors in den anderen Diözesen versandt wurde, erfasst die 

Situation der Theologiestudenten in Braunsberg, Rottenburg,  Münster,  Paderborn,  München und 

Freiburg.  Aus  dem Kreis  der  Braunsberger  Theologiestudenten  befand  sich  demnach Ende des 

Sommersemesters 1935 niemand im Arbeitsdienst. In Rottenburg befanden sich zwei Theologen im 

Arbeitsdienst.  Rottenburg  begrüße  sehr  den  Vorschlag  eines  militärischen  Sanitätsdienstes.  Ein 

halbjähriger Sanitätsdienst „könnte wohl erreicht werden“, so die Einschätzung aus Rottenburg, „da 

ein vorausliegender Arbeitsdienst  doch wohl noch dringender gefordert  werden wird als  bisher, 

zumal die Arbeitsdienstausbildung schon voll militärisch zugeschnitten zu sein scheint und damit 

die Halbjährigkeit des Sanitätsdienstes umso mehr begründet zu sein scheint“.

Die Zurückstellung der  Theologiestudenten  vom Wehrdienst  wurde  1935 wie folgt  gehandhabt: 

Theologiestudenten  befanden  sich  als  Teilnehmer  beim  Arbeitsdienst.  Die  Musterung  für 

Wehrdienst  und  Arbeitsdienst  war  bereits  vor  Antritt  des  Arbeitsdienstes  erfolgt.  Einzelne 

Theologiestudenten  sollten  nun  nach  Ende  des  Arbeitsdienstes  zum  Wehrdienst  herangezogen 

werden und waren dazu den Ersatzbehörden zugeteilt worden.539 Um die drohende Einberufung der 

538 Vgl. im Folgenden Schreiben [Direktorium des Collegium Borromäum] Freiburg [an die Diözesen], 12.7.1935 
[Betr.: Bericht, wie das Wehrgesetz bezüglich der Theologen in Anwendung gekommen ist]. AWilhelmsstift 
D13.3da Wehrdienst.

539 In einzelnen Fällen erhielten angehende Freiburger Konviktoren von den Wehrdienstbehörden Mosbach und 
Donaueschingen willkürlich Einberufungsbescheide zum Wehrdienst. Hierbei handelte es sich um behördliche 
Willkür. Diese Vorgehensweise kann als Beleg für die Polykratiehypothese gewertet werden, wonach 
nachgeordnete Behörden willkürlich handeln konnten, wenn sie sich ansonsten als loyal gegenüber dem 
nationalsozialistischen Regime erwiesen. Das Freiburger Hochschulkonvikt legte Beschwerde ein, stellte den 
betreffenden angehenden Theologiestudierenden Immatrikulationsbescheinigungen aus und stellte ihnen eine 
Vorlage für ein Beschwerdeschreiben zur Verfügung. Auch hier stellt sich die Frage, ob seitens staatlicher Stellen 
ein Unterlaufen oder zumindest eine grenzwertige bis einseitige Auslegung des Reichskonkordates vorliegt, da die 
katholischen Theologiestudierenden ja durch das Reichskonkordat in Friedenszeiten vom Militärdienst befreit 
waren. Die Freiburger Diözesanleitung und die Konviktsleitung befürchteten jedenfalls, dass durch das 
eigenmächtige Vorgehen der Wehrbehörden Mosbach und Donaueschingen die Wehrdienstpflicht für alle 
angehenden Theologiestudierenden über einen bürokratischen Kniff – nämlich die Verpflichtung der angehenden 
Konviktoren zum Wehrdienst, solange sie sich noch beim Arbeitsdienst befanden – eingeführt werden sollte und 
dass die angehenden Theologiestudierenden so in den Wehrdienst gezwungen werden könnten. Diese Befürchtung 
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Theologiestudenten  zum  Wehrdienst  direkt  im  Anschluss  an  den  Arbeitsdienst  zu  verhindern, 

stellten die kirchlichen Stellen schon vor der Immatrikulation Bescheinigungen aus. Aber nur bei 

einem  Teil  der  Theologiestudenten  bewirkte  diese  Bescheinigung  eine  Freistellung  bzw.  eine 

Zurückstellung vom aktiven Wehrdienst. Der Freiburger Bericht verlangte daher eine Klärung der 

offenen Fragen zu Wehrdienst, Arbeitsdienst und militärischem Sanitätsdienst. Erstens wurde eine 

„einheitliche Reichsregelung der Zurückstellung“ vom Wehrdienst „bis zur Klärung der für alle 

Theologen geltenden Formen ihrer Beteiligung an militärischer Sanität mit und ohne Arbeitsdienst“ 

gefordert.  Zweitens  verlangte  der  Freiburger  Bericht  „die  Maßgeblichkeit  der  bischöflichen 

Bescheinigung für die Frage, wer später die Subdiakonatsweihe zu empfangen habe“. Weder die 

Universität  noch  die  theologische  Fakultät  kämen  als  Instanzen  einer  solchen  maßgeblichen 

Bescheinigung in Frage, da beide die Subdiakonatsweihe nicht erteilen. An dieser Stelle wird die 

politische Relevanz des Freiburger  Berichtes  erkennbar.  „Wünschenswert  ist  auf  alle  Fälle  eine 

einheitliche Regelung, welche für den Einzeltheologen bindend ist,  damit nicht die Freiwilligen 

gegen die  Nicht-Freiwilligen ausgespielt  werden“,  so der  Freiburger  Bericht.  „Sogar unter  dem 

Gesichtswinkel der erzieherischen Ausbildung und der Tätigkeit des Klerus“ sei eine einheitliche 

Regelung „von größter Bedeutung“.

Die folgende Schilderung zeigt, wie in Freiburg die Zurückstellung der Theologiestudenten vom 

Wehrdienst  in  der  Praxis  gehandhabt  wurde.  Im  November  1935  stellte  das  Erzbischöfliche 

Ordinariat  Freiburg  für  die  sechs  Theologiestudenten  Max  Egner-Walter,  Alois  Bundschuh, 

Wilhelm Konrad, Emil  Schlageter, Hugo  Hässig und  Franz Hug einen Antrag auf Zurückstellung 

vom  Wehrdienst.  Das  Generalkommando  des  V.  Armeekorps  in  Stuttgart,  zugleich 

Wehrkreiskommando V, verfügte am 13. November 1935 für  Egner-Walter,  Bundschuh,  Hässig, 

Konrad und  Schlageter die nachträgliche Zurückstellung vom Wehrdienst und die Zuteilung zur 

Ersatzreserve.540  Dienstpflichtige „römisch-katholischen Bekenntnisses“ wurden für die Dauer des 

Theologiestudiums  vom  Wehrdienst  zurückgestellt,  jedoch  waren  die  Dienstpflichtigen  des 

Jahrgang 1915 zum Arbeitsdienst bestimmt.541 „Die wehrfähigen Dienstpflichtigen des Jahrgangs 
bewahrheitete sich jedoch nicht, vgl. Schreiben Generalkommando V. Armeekorps Stuttgart (Wehrkreiskommando 
V.) an das EBO Freiburg, 13.11.1935. AWilhelmsstift D13.3da; vgl. Schreiben Erzbischöfliches Ordinariat 
Freiburg [Rösch] an den Kommandierenden General des Wehrkreises V. Stuttgart, 3.10.1935. Betr.: 
Theologiestudierende. Wehrdienst. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst; vgl. Schreiben des Erzbischöflichen 
Ordinariates Freiburg [Burger] an den Kommandierenden General des Wehrkreises V. Stuttgart, 22.7.1936. Betr.: 
Theologiestudierende, Wehrdienst. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst; vgl. Schreiben [des Hochschulkonvikt 
Collegium Borromaeum] an das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg, 3.9.1936. Betr.: Verweigerung von 
Zurückstellung von Theologen vom Wehrdienst. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst; vgl. [Collegium 
Borromaeum,] Antrag auf Zurückstellung vom Wehrdienst für die Dauer des Studiums. AWilhelmsstift D13.3da 
Wehrdienst; vgl. [Collegium Borromaeum,] Beschwerdeantrag für angehende Theologen. [Betr.:] Aushebung zum 
Wehrdienst. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.

540 Vgl. Schreiben Generalkommando V. Armeekorps Stuttgart (Wehrkreiskommando V.) an das EBO Freiburg, 
13.11.1935. AWilhelmsstift D13.3da.

541 Vgl. § 1 Abs. 3 der Verordnung über die Musterung und Aushebung 1935 vom 29.5.1935.
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1915, die noch nicht 26 Wochen Arbeitsdienst geleistet haben, stehen in der Zeit vom Herbst 1935 

bis Herbst 1936 dem Arbeitsdienst zur Verfügung. Über ihr Heranziehen zur Erfüllung der aktiven 

Dienstpflicht wird durch die Aushebung im Jahre 1936 entschieden.“542 Franz Hug wurde auf 1. 

April 1936 zum Reichsarbeitsdienst berufen543 und war vom Wehrdienst befreit. 

Für  die  angehenden  Theologiestudenten  des  Jahrgangs  1915  erfolgte  im  Herbst  1935  die 

Einberufung zum Arbeitsdienst bei gleichzeitiger Zurückstellung vom Wehrdienst. Im November 

1935 wendete das Wehrbereichskommando V. bei den Freiburger Theologen die Verordnung über 

die  Musterung  und  Aushebung  folgendermaßen  an:  Die  römisch-katholischen  Theologen  des 

Jahrgangs  1914  waren  zwar  von  der  Aushebung  zum  Wehrdienst  betroffen,  wurden  aber  als 

Theologen  zurückgestellt.  Wer  hingegen  dem  Jahrgang  1915  angehörte,  fiel  nicht  unter  die 

Aushebung, wohl aber unter die Arbeitsdienstpflicht. Ohne die geltende Rückstellung hätten die 

angehenden Theologiestudenten der Geburtsjahrgänge 1914 und 1915 den einjährigen Wehrdienst 

leisten müssen.544

5.2 Benachteiligung der katholischen Theologiestudenten bei der  
Freistellung 1936

In  diesem  Unterkapitel  soll  dargestellt  werden,  wie  es  1936  zu  einer  Benachteiligung  der 

katholischen Theologiestudenten bei der Befreiung vom Reichsarbeitsdienst kam. Am 6. April 1936 

teilte das Reichskriegsministerium Bertram mit, wie im Jahre 1936 bei der Musterung katholischer 

Geistlicher verfahren werde.545 Danach sei für dienstpflichtige katholische Theologiestudenten die 

Musterung und die ärztliche Untersuchung erforderlich, „weil sie zwar nicht zum Wehrdienst, aber 

zum Reichsarbeitsdienst herangezogen werden“. Der Erlass des Reichskriegsministeriums beruft 

sich an dieser Stelle auf die Regelungen der Verordnung über Musterung und Aushebung vom 21. 

März 1936546. Dort war nicht nur die Zurückstellung von der Wehrdienstpflicht in Friedenszeiten 

geregelt, sondern zugleich die Befreiung von der Arbeitsdienstpflicht.547 Nach § 25 Nr. 10 dieser 

Verordnung kann ein „Dienstpflichtiger römisch-katholischen Bekenntnisses, der sich dem Studium 

542 § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Musterung und Aushebung 1935 vom 29.5.1935.
543 Vgl. Schreiben Generalkommando V. Armeekorps Stuttgart (Wehrkreiskommando V.) an das EBO Freiburg, 

13.11.1935. AWilhelmsstift D13.3da.
544 Vgl. Arbeitsdienst und Wehrdienst. Ueberblick über die Heranziehung der nächsten Jahrgänge, in: NS-Kurier vom 

22.11.1935. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.
545 Vgl. im Folgenden Schreiben Reichskriegsministerium an Kardinal Bertram, 6.4.1936. Betr.: Musterung 

katholischer Geistlicher. AWilhelmsstift D13.3da; vgl. auch Schreiben Reichskriegsministerium an Kardinal 
Bertram, 6.4.1936. Betr.: Musterung katholischer Geistlicher, veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt für die 
Erzdiözese Paderborn, 8.5.1936. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.

546 Vgl. Verordnung über Musterung und Aushebung vom 21.3.1936, in: RGBl. I, Nr. 27, 1936, 26.3.1936, S. 201ff.
547 § 25 der Verordnung regelt die Zurückstellung aus häuslichen, wirtschaftlichen oder beruflichen Gründen, § 26 

regelt die Einzelheiten hierzu.
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der Theologie widmet, für die Dauer des Studiums“ von der Erfüllung der aktiven Dienstpflicht bei 

Wehrdienst  und  Arbeitsdienst  zurückgestellt  werden.  Diese  Befreiung  der  katholischen 

Theologiestudenten vom Arbeitsdienst  wurde  jedoch durch  einen rechtlichen Kniff  ausgehebelt. 

Denn § 26 Abs.  4 schränkte diese spezielle Befreiung bei  den katholischen Theologiestudenten 

allein auf die Befreiung von der aktiven Wehrpflicht in Friedenszeiten ein und legte fest, dass die 

Befreiung  bei  den  katholischen  Theologiestudenten  „nicht  für  den  Reichsarbeitsdienst“  gelte. 

Katholische  Theologiestudenten  waren  also  durch  diesen  rechtlichen  Kniff  dienstpflichtig  im 

Hinblick  auf  den  Reichsarbeitsdienst.  Die  katholischen  Theologiestudenten  waren  die  einzige 

Fallgruppe, bei der die Befreiung vom Reichsarbeitsdienst ausgeklammert wurde. Bei allen anderen 

Fallgruppen, die aus häuslichen oder beruflichen Gründen sowohl vom Wehrdienst als auch vom 

Arbeitsdienst befreit waren, bewirkte die Befreiung vom Wehrdienst zugleich die Befreiung vom 

Arbeitsdienst. Dies bedeutet de facto eine strukturelle Diskriminierung bzw. eine Benachteiligung 

der katholischen Theologiestudenten, und zwar nicht nur in rechtlicher Hinsicht.

5.3 Die Zurückstellung der Tübinger Konviktoren vom Wehrdienst 1937  
und 1938

Die angehenden Theologiestudenten, die sich noch beim RAD befanden, mussten aus dem RAD 

heraus einen Antrag auf Zurückstellung vom Wehrdienst für die Dauer ihres Studiums stellen, um 

zu verhindern, dass sie unter die Wehrdienstpflicht fielen. Im Juni 1937 stellte das Wilhelmsstift den 

RAD-leistenden  Theologen  des  Priesterseminars  eine  Bescheinigung  „für  Reichsarbeitsdienst-

leistende Angehörige des Rottenburger Priesterseminares“ aus.548 Den einzelnen Theologen wurde 

darin bestätigt, dass sie „gemäß Zulassungsantrag des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg“ zu 

den Kandidaten der katholischen Theologie zählten und zum Priesterseminar Rottenburg gehörten, 

einer deutschen kirchlichen akademischen Lehranstalt im Sinne der Musterungsverordnung vom 17. 

April 1937. Dabei griff man kirchlicherseits offenbar in die Trickkiste. Man verlegte den Eintritt in 

das  Priesterseminar  zeitlich  vor  den Beginn des  Arbeitsdienstes.  Der  Aufenthalt  des  jeweiligen 

Theologiestudenten  im  Rottenburger  Priesterseminar,  so  die  Bescheinigung  weiter,  „ist  im 

Zeitpunkt  der  Ausstellung  dieser  Bescheinigung  durch  die  Ableistung  des  vorzeitigen 

Arbeitsdienstes bis zum Beginn des Winterhalbjahrs 1937/38 unterbrochen“. Unterzeichnet wurde 

548 Vgl. Bescheinigung des Wilhelmsstiftes Tübingen [für RAD-leistende Angehörige des Rottenburger 
Priesterseminars], 21.6.1937. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.
Bereits im Frühjahr 1937 hatten Theologiestudierende des Wilhelmsstiftes Anträge auf Zurückstellung vom 
Wehrdienst für die Dauer ihres Studiums gestellt. Diese waren Alfons Auer, Heinrich Haag, Franz Henne, 
Engelbert Knab, Robert Mayer, Alfons Moll, Christian Neher, Gerhard Rettenmaier, Wilhelm Rist und Karl 
Schnitzer, vgl. Schreiben des Wehrbezirkskommando Tübingen an das Wilhelmsstift Tübingen, 29.4.1937. Betr.: 
Zurückstellungsgesuche. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.
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die Bescheinigung vom Direktor des Bischöflichen Theologenkonviktes Wilhelmsstift, der „amtlich 

beauftragten Stelle für die Angelegenheiten der Theologenausbildung der Diözese Rottenburg“.

Angehenden  Theologiestudenten  der  Diözese  Rottenburg  wurde  in  einzelnen  Fällen  die 

Zurückstellung  vom  Wehrdienst  verweigert,  während  sie  sich  noch  beim  Reichsarbeitsdienst 

befanden. So erhielten Ende September 1937 drei Theologiestudenten der Diözese Rottenburg, die 

noch den Arbeitsdienst leisteten, den Gestellungsbefehl zur Wehrmacht: Franz Magg, Anton Figel 

und  Otto  Müller.549 Sedlmeier  meldete  dem Rottenburger  Bischof  „die  Namen  der  beim RAD 

befindlichen  Theologen,  welche  ihre  Stellungsbefehle  erhalten“,  verbunden  mit  der  Bitte,  dass 

Sproll „durch persönliche Fühlungsnahme mit Herrn General Gayer die Sache näherhin für alle 

Theologen“ regeln möge. Wie dem Bericht  Sedlmeiers zu entnehmen ist, wurde dem angehenden 

Theologen Magg durch das Wehrbezirkskommando Ravensburg „auf seinen Einspruch hin einfach 

erklärt, er habe sich zu stellen“. Nach der Darstellung  Sedlmeiers handelte es sich also um einen 

Akt der Willkür.  Figel hatte den Gestellungsbefehl vom Wehrbezirkskommando Ehingen erhalten, 

Müller vom Wehrbezirkskommando Gmünd. Bei  Figel und  Müller liege jedoch ein „Formfehler“ 

vor, so Sedlmeier, denn diese beiden hatten ihren Zurückstellungsantrag verspätet eingereicht, „da 

sie in der Zwischenzeit bei einem Bauer Erntearbeit leisteten“. Figel konnte zwar nachweisen, „dass 

diese verspätete Einreichung ohne eine Schuld seinerseits“ erfolgt sei; dennoch war sein Einspruch 

„erfolglos“.

Das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg sandte daraufhin dem Wehrkreiskommando V in Stuttgart 

ein  Beschwerdeschreiben  über  die  Aushebung  katholischer  Theologiestudenten  zu.550 „Von 

vereinzelten  Wehrbezirkskommandos  in  Württemberg“,  so  das  Rottenburger  Ordinariat,  seien 

Aushebungen von katholischen Theologiestudenten  vorgenommen worden,  „obgleich  die  davon 

Betroffenen  teils  Zurückstellungsantrag  stellten,  teils  bei  der  Musterung  bereits  zurückgestellt 

waren“.  Das  Ordinariat  wies  darauf  hin,  dass  „dem  Bischof  im  Interesse  eines  geregelten 

Studienbetriebes  an  einer  einheitlichen551 Durchführung  der  Musterungs-  und 

Aushebungsbestimmungen“ gelegen sein müsse. Daher richte das Rottenburger Ordinariat an das 

Wehrkreiskommando die Bitte, diese „Fälle von Aushebungen […] nochmals zu überprüfen.“

Genau eine Woche später, am 5. Oktober 1937, verfügte das Reichskriegsministerium per Eilbrief 

Erläuterungen zu den Bestimmungen über die Zurückstellung der katholischen Theologen, die sich 

549 Vgl. im Folgenden Schreiben Konviktsdirektor [Sedlmeier] an Exzellenz [Johannes Baptista Sproll], 29.9.1937. 
AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst. 

550 Vgl. im Folgenden Schreiben BOR an das Wehrkreiskommando V Stuttgart, [ohne Datum]. Betr.: Aushebung 
kath[olischer] Theologiestudierender. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst. [hs. Eintragung: Vorschlag für 
Rottenburg]

551 Einheitlichen ist unterstrichen.
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noch beim Reichsarbeitsdienst befinden, vom Wehrdienst.552 Diese Theologiestudenten konnten von 

der  Erfüllung der  aktiven Wehrdienstpflicht  zurückgestellt  werden,  mussten jedoch nachträglich 

nach  ihrer  Entlassung  aus  dem  RAD  und  nach  Aufnahme  ihres  Studiums  dem 

Wehrbezirkskommandos den geforderten Nachweis vorlegen. Das Reichskriegsministerium legte 

zudem fest,  dass  diese  Bestimmung auch für  diejenigen  Dienstpflichtigen  gelte,  „die  erst  nach 

Ableistung des  RAD das  Studium der  Theologie  beginnen wollen“.  In  gleicher  Weise  galt  die 

Bestimmung für Ordenskandidaten. Schließlich regelte das Kriegsministerium in den Erläuterungen 

auch  den  Umgang  mit  den  abgelehnten  Zurückstellungsanträgen  der  angehenden 

Theologiestudenten und den Gestellungsbefehlen für die angehenden Theologiestudenten. „Soweit 

bisher Zurückstellungsanträge, die den genannten Bedingungen entsprechen, abgelehnt wurden“, so 

das Kriegsministerium, „ist ihnen nunmehr zu entsprechen. Ausgegebene Gestellungsbefehle sind 

zurückzuziehen.“

Der  württembergische  Kultminister  schaltete  sich  im  Februar  1938  in  die  Diskussion  um  die 

Musterung  und  Aushebung  der  Theologen  ein,  indem  er  gegenüber  dem  württembergischen 

Innenminister einen Vorschlag machte, der die Ausstellung der Bescheinigung betraf, mit der die 

katholischen  Theologiestudenten  von  der  aktiven  Dienstpflicht  zurückgestellt  wurden.  „Die 

theologisch-wissenschaftliche  Ausbildung  der  Studierenden  des  Wilhelmsstifts“  sei,  so  der 

württembergische Kultminister, „ wie bisher der katholisch-theologischen Fakultät“ vorbehalten.553 

In dieser Art und Weise sei die Sache nach Ansicht des Kultministeriums in der „Vereinbarung 

zwischen dem Staat und dem Bischöflichen Ordinariat vom 21./22. März 1934“ geregelt.554 Da sich 

das Wilhelmstift „auf die Erziehung seiner Studierenden einschließlich der schon früher üblichen 

wissenschaftlichen Übungen im Wilhelmsstift beschränkt“, hielt es der Kultminister „für richtiger, 

wenn die [...] verlangte Studienbescheinigung [...] von dem akademischen Rektoramt ausgestellt 

wird“. Damit sollte die Zuständigkeit für die Ausstellung der Bescheinigung aus dem kirchlichen 

Hoheitsbereich herausgelöst und seinem Herrschaftsbereich zugeschlagen werden.

Am  17.  März  1938  erfolgte  Sedlmeiers  Reaktion  auf  den  Vorschlag  des  württembergischen 

552 Vgl. im Folgenden Reichskriegsministerium, Erläuterungen z[u] d[en] Bestimmungen ü[ber] Zurückstel[lung] 
kathol[ischer] Theologiestudenten. [Eilt!], 5.10.1937. [Betr.: D 2/I, § 25 Nr. 10, § 26 Abs 4 & Anl. 3] Betr.: 
Zurückstellung gemäß § 25 Nr. 10 der Verordnung vom 17.4.1937 (D2/1). BOR [Joannes Baptista Sproll] an 
Wilhelmsstift, 9.10.1937. Eingangsstempel Wilhelmsstift 14.10.1937. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst. 

553 Schreiben des Kultminister [I.V. Meyding] an Innenminister, 19.2.1938. Betr.: Bescheinigungen über 
Zurückstellungen der Studierenden des Wilhelmsstifts von der Erfüllung der aktiven Dienstpflicht. AWilhemsstift 
D13.3da Wehrdienst. Das Schreiben des Kultministers verwendet fälschlicherweise den Begriff 
„Arbeitsdienstpflicht“. Gemeint ist die Zurückstellung von der Wehrdienstpflicht während der Ableistung des 
Reichsarbeitsdienstes.

554 Vgl. im Folgenden Schreiben des Kultministers [I.V. Meyding] an Innenminister, 19.2.1938. Betr.: 
Bescheinigungen über Zurückstellungen der Studierenden des Wilhelmsstifts von der Erfüllung der aktiven 
Dienstpflicht. AWilhemsstift D13.3da Wehrdienst.
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Kultministeriums vom 19. Februar.555 Sedlmeier „erlaubt sich die Anfrage“ an den Kultminister, wie 

es mit der „verlangten Studienbescheinigung für jene Abiturienten zu halten ist, die sich im RAD 

befinden und deshalb dem akademischen Rektoramt noch nicht gemeldet“ sind und die noch gar 

nicht immatrikuliert  sind.556 „Auch für diese“, legt  Sedlmeier als Begründung für seine Anfrage 

nach, gelte „nach einem Erlass des Kriegsministeriums vom 5. Oktober 1937 die Zurückstellung 

von  der  Erfüllung  der  aktiven  Dienstpflicht  auf  ihren  Antrag“.  Sedlmeier  sah  zwei 

Lösungsmöglichkeiten,  bei  denen  er  die  angehenden  Theologiestudenten,  die  sich  beim  RAD 

befanden, im Blick hatte: Entweder werden die Namen der angehenden Theologiestudenten, die 

sich beim RAD befinden, dem Rektoramt gemeldet,  oder das Wilhelmsstift stellt  weiterhin „für 

diese noch nicht Immatrikulierten“ die Bescheinigung aus. 

Das württembergische Kultministerium verlegte daraufhin am 22. März 1938 die Ausstellung der 

Bescheinigung für die Zurückstellung von der aktiven Dienstpflicht bei den angehenden, noch nicht 

immatrikulierten Theologiestudenten in die Kompetenz des Tübinger Rektoramtes und entschied 

damit  gegen  eine  Ausstellung  durch  das  Wilhelmsstift.557 „Sofern  die  Betreffenden  ihre 

Studienabsicht dem Rektor mitteilen“, verfügte das Kultministerium gegenüber dem Wilhelmsstift, 

„kann die Bescheinigung vom Rektor ausgestellt werden“.

Am 28. März 1938 handelte  Sedlmeier ganz im Sinne seiner zukünftigen Konviktoren, indem er 

dem Akademischen Rektoramt der Universität Tübingen umgehend eine Liste mit den „im Herbst 

1938  zu  immatrikulierenden  Theologiestudenten“  zusandte,  die  sich  im  Vorfeld  des 

Winterhalbjahres  1938/39  im  Wilhelmsstift  gemeldet  hatten.558 Die  Leitung  des  Wilhelmsstifts 

erwirkte somit für die angehenden Theologen die möglichst baldige und zuverlässige Befreiung 

vom Wehrdienst.

Am  21.  Oktober  1938  traf  das  Oberkommando  der  Wehrmacht  eine  klärende  Entscheidung 

bezüglich der Zurückstellungsbescheide der Theologiestudenten. Demnach besteht das Studium der 

Theologie  für  die  Theologiestudenten  nicht  nur  in  einem  „achtsemestrigen  wissenschaftlichen 

Studium an einer staatlichen oder bischöflichen philosophisch-theologischen Lehranstalt“, sondern 

555 Vgl. Schreiben [Direktorium des Wilhelmsstiftes] an württ[embergisches] Kultministerium, 17.3.1938. Betr.: 
Anfrage wegen der Bescheinigung über die Zurückstellung der Studierenden des Wilhelmsstifts von der Erfüllung 
der aktiven Dienstpflicht. Zum Schreiben des Herrn Kultministers an den Innenminister vom 19.3.1938. 
AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.

556 Vgl. im Folgenden Schreiben [Direktorium des Wilhelmsstiftes] an württ[embergisches] Kultministerium, 
17.3.1938. Betr.: Anfrage wegen der Bescheinigung über die Zurückstellung der Studierenden des Wilhelmsstifts 
von der Erfüllung der aktiven Dienstpflicht. Zum Schreiben des Herrn Kultministers an den Innenminister vom 
19.3.1938. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.

557 Vgl. im Folgenden Schreiben Kultminister [I.V. Meyding] an den Direktor des Wilhelmsstifts, 22.3.1938. [Betr.:] 
Auf das Schreiben vom 17.3.1938. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.

558 Schreiben Direktorium [Sedlmeier] an das akademische Rektoramt, 28.3.1938. Betr.: Bescheinigungen über 
Zurückstellung der Studierenden des Wilhelmsstifts von der Erfüllung der aktiven Dienstpflicht. AWilhelmsstift 
D13.3da Wehrdienst.
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auch  „aus  einer  dreisemestrigen  praktisch-theologischen  Ausbildung  im  bischöflichen 

Priesterseminar“.559 Damit waren die katholischen Tübinger Theologen für die gesamte Zeit  des 

Studiums in Tübingen und der anschließenden Ausbildung im Rottenburger Priesterseminar – also 

auch die Rottenburger Alumnen – vom aktiven Wehrdienst befreit bzw. zurückgestellt.

5.4 Zusammenfassung, Ergebnisse und Erträge für die Forschung

Die  freiwillige  Teilnahme  der  katholischen  Theologen  am  Arbeitsdienst  fiel  in  den  einzelnen 

Diözesen sehr unterschiedlich aus. Im Juni 1935 plante  Sedlmeier einen freiwilligen Dienst vor 

Beginn  des  Theologiestudiums  und  verpflichtende  Sanitätskurse  für  alle  Tübinger  Theologen 

anstelle des Arbeitsdienstes. Beides kam in Tübingen nicht zustande. Sproll lehnte im Juni 1935 die 

freiwillige  Meldung  der  Theologiestudenten  zum aktiven  Wehrdienst  ab  und  favorisierte  einen 

„militärischen  Sanitätsdienst“560 (Sanitätswehrdienst).  Daran,  dass  sich  Sproll  für  einen 

Sanitätswehrdienst aussprach, wird deutlich, dass der deutsche Episkopat zumindest in Teilen die 

vom  Kabinett  Hitler  vorangetriebene  Militarisierung  der  Bevölkerung  mittrug,  und  zwar  im 

Rahmen dessen,  war  staatskirchenrechtlich möglich und vertretbar  war und was Bischof  Sproll 

kirchenpolitisch opportun erschien. Um dieses Verhalten aus der Sicht des historischen Sachurteils 

und  Werturteils  verstehbar  zu  machen,  sind  die  Chancen  und  Risiken  kirchlicher  Akteure  im 

nationalsozialistischen Staat  zu beachten.  Auch die Situation angesichts des Versailler  Vertrages 

darf nicht ausgeblendet werden. (Kap. 5.1)

Die katholischen Theologiestudenten sind 1936 die einzige Gruppe, bei denen eine Befreiung vom 

Wehrdienst  nicht  zu  einer  Befreiung  vom  Arbeitsdienst  führte.  Diese  Regelung  bedeutet  eine 

Diskriminierung der katholischen Theologiestudenten. Ein tatsächlich betriebenes Studium wird zur 

Voraussetzung für die Zurückstellung von der Wehrdienstpflicht. (Kap. 5.2)

Im Jahre 1937 wurde in einzelnen Fällen angehenden Theologiestudenten der Diözese Rottenburg, 

die  sich  beim  RAD  befanden,  die  Zurückstellung  vom  Wehrdienst  verweigert.  Das 

Reichskriegsministerium  verfügte  auf  den  Einspruch  Sprolls  hin  die  Zurückstellung  der 

Theologiestudenten  vom Wehrdienst.  Der  Erlass  des  Reichskriegsministeriums vom 5.  Oktober 

1937  regelte,  dass  angehende  Theologiestudenten  vom Wehrdienst  befreit  werden,  unabhängig 

davon, ob sie sich vor, während oder nach Ableistung des RAD für das Studium der Katholischen 

Theologie  entscheiden.  Gemäß  einer  Entscheidung  des  OKW  erstreckte  sich  ab  1938  die 

Zurückstellung  der  Theologiestudenten  vom  Wehrdienst  auch  auf  die  Alumnen  des 
559 [Entscheidung des] O.K.W., 21.10.1938. Auszug aus dem Heeres-Verordnungsblatt vom 25.10.1938. Betr.: 

Entscheidung des Wehrbezirkskommandeurs gem[äß] § 25 (10) der D2/1. Abschrift Kottmann an Sedlmeier, 
22.11.1938. AWilhelmsstift D13.3da Wehrdienst.

560 Schreiben BOR [Sproll] an Bertram, 18.6.1935. Betr.: Wehrdienst der Theologen. AWilhelmsstift D13.3da 
Wehrdienst.
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Priesterseminars. (Kap. 5.3)

Als  Ertrag  für  die  Forschung  lässt  sich  festhalten,  dass  die  Benachteiligung  der  katholischen 

Theologen bei der Nichtbefreiung vom Arbeitsdienst trotz Freistellung vom Wehrdienst im Jahre 

1936  (einzige  Fallgruppe,  die  benachteiligt  behandelt  wird)  die  Ergebnisse  von  Konrad  Lill 

bestätigt,  der  „schikanöse  Benachteiligungen“  der  katholischen  Kirche,  der  ihr  nahestehenden 

Organisationen und ihrer Vertreter feststellt.561

561 Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 
Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 29.
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6 Die verpflichtende Teilnahme der katholischen 
Theologiestudenten am Reichsarbeitsdienst ab 1935

Das  vorliegende  Kapitel  setzt  sich  mit  der  verpflichtenden  Teilnahme  der  katholischen 

Theologiestudenten  am  Reichsarbeitsdienst  ab  1935  auseinander.  Im  Jahr  1935  wurde  der 

allgemeine  gesetzliche  Reichsarbeitsdienst  eingeführt,  ein  Jahr  später  wurde  die  Befreiung  der 

katholischen Theologiestudenten vom Arbeitsdienst abgeschafft. Im Fokus dieses sechsten Kapitels 

sollen  daher  –  neben  der  Einführung  der  gesetzlichen  Arbeitsdienstpflicht  –  vor  allem  die 

Darstellung der rechtlichen Situation und die Darstellung der maßgeblichen Verhandlungen beim 

Wegfall  der  Befreiung  sowie  die  Darstellung  der  Erlebnissituation  der  katholischen 

Theologiestudenten beim RAD stehen. In das Blickfeld der Untersuchung rücken dabei vor allem 

der  Episkopat  und  die  zuständigen  Reichsministerien,  gelegentlich  auch  die  Diplomatie.  Ein 

besonderes Augenmerk wird auch in diesem Kapitel auf die Situation in Tübingen gelegt.

6.1 Die Einführung der Arbeitsdienstpflicht für Abiturienten durch  
Erlass im März 1935

Bereits  im Februar  1935 – vier  Monate  vor  dem Inkrafttreten des  RAD-Gesetzes  – plante  das 

Reichskulturministerium die verbindliche Einführung der Arbeitsdienstpflicht für Abiturienten per 

Erlass des Reichskulturministers. Noch vor Veröffentlichung des geplanten Erlasses wandte sich 

Bertram am 23. Februar 1935 hilfesuchend an den Apostolischen Nuntius Cesare  Orsenigo. Das 

Reichskulturministerium unternehme den Versuch, trug  Bertram dem Apostolischen Nuntius vor, 

„das zwischen der  Reichsregierung und dem Heiligen Stuhl  getroffene Abkommen aufzuheben, 

nach welchem die Kandidaten der katholischen Theologie vom Arbeitsdienst in Arbeitsdienstlagern 

frei  sein  sollen.“562 Zu  Ostern  1935  sei  laut  Gesetz  vom  18.  Dezember  1934  keine 

Erstimmatrikulation mehr möglich, folglich müssten alle Abiturienten im Sommersemester 1935 

den  sechsmonatigen  Arbeitsdienst  ableisten.563 Der  „indirekt  einsetzende  Druck“  würde  nach 

Ansicht von Bertram auch die angehenden Theologen unter den Abiturienten zum Arbeitsdienst „im 

konfessionell gemischten Arbeitslager“ zwingen. Bertram kritisierte an den Arbeitsdienstlagern die 

Erziehung zu nationalsozialistischer Gesinnung, die Gefährdung der Sittlichkeit und die Aufhebung 

der  konfessionellen Grenzen.564 Des Weiteren hielt  er  ein Einschreiten des Heiligen Stuhles  für 

562 Bertram an Orsenigo, 23.2.1935, in: Akten deutscher Bischöfe II, Nr. 197, S. 105 – 109, hier: S. 106.
563 Vgl. im Folgenden ebd., S. 107.
564 Vgl. ebd., S. 108.
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dringend notwendig.565

Am 7. März 1935 erging der Erlass des Reichskulturministers Rust über die Arbeitsdienstpflicht der 

Abiturienten.566 Dieser Erlass des Reichsministers legte für den Eintritt  in eine Universität  oder 

Hochschule die vorherige Teilnahme am sechsmonatigen Arbeitsdienst für alle Abiturienten von 

Ostern 1935 zwingend fest. „Für den Eintritt reichsdeutscher Abiturienten“ und  Abiturientinnen in 

eine Universität oder Hochschule war laut Erlass „der Nachweis der Teilnahme am Arbeitsdienst 

verbindlich“.  Alle  Abiturienten  und  Abiturientinnen  von  Ostern  1935,  die  zu  studieren 

beabsichtigten,  waren  also  verpflichtet,  „vom  1.  April  1935  bis  30.  September  1935  mit 

Zustimmung des Herrn Reichsarbeitsführers Arbeitsdienst zu leisten.“ 

Gegen  diese  zwingende  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  wandten  sich  zwei  Wochen  später  die 

bayerischen Bischöfe.567 Auf der Konferenz des bayerischen Episkopates vom 20. bis  21.  März 

1935 forderten die bayerischen Bischöfe, dass die Befreiung der katholischen Theologiestudenten 

vom  Arbeitsdienst  weiter  andauern  solle.  Der  von  Bertram  und  den  bayerischen  Bischöfen 

vorgetragene  Protest  war  erfolgreich.  Die  bislang  bestehende  Befreiung  der  katholischen 

Theologiestudenten wurde in einer Verordnung des Reichserziehungsministeriums vom 25. März 

1935 bestätigt und konnte weiter fortdauern. In dieser Verordnung erließ  Rust die Befreiung der 

Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst  und  ermöglichte  ihnen  die  Immatrikulation  zum 

Sommersemester  1935  ohne  vorherige  Ableistung  des  Arbeitsdienstes.  Im  Archiv  des 

Wilhelmsstiftes  und  im  Diözesanarchiv  Rottenburg  sind  zu  diesen  Vorgängen  keine  Akten 

vorhanden. Es kann mit Blick auf die Theologiestudenten nicht geklärt werden, ob und inwieweit 

der Protest des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, des Apostolischen Nuntius und der 

bayerischen Bischöfe beim Zustandekommen der ministeriellen Verordnung über die Befreiung der 

Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst  den  Theologiestudenten  an  den  Hochschulen  überhaupt 

bekannt war.

Es stellt sich die Frage, ob es 1935 im Anschluss an den Erlass zur freiwilligen Teilnahme von 

Theologiestudierenden  am Arbeitsdienst  kam und  wie  die  deutschen  Bischöfe  mit  angehenden 

Theologen umgingen, die sich freiwillig zum Arbeitsdienst meldeten. Die freiwillige Teilnahme von 

Konviktoren  war  bereits  1934  den  Bischöfen  der  Kölner  Kirchenprovinz  ein  Dorn  im  Auge 

gewesen. Die Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz erhoben jedenfalls im März 1935 – einen Monat 

nach  Einführung  des  gesetzlichen  Arbeitsdienstes  und  unmittelbar  nach  der  Freistellung  der 

Theologiestudierenden vom Arbeitsdienst  durch die  Verordnung  Rusts  –  „keine  grundsätzlichen 

565 Vgl. ebd., S. 109.
566 Vgl. im Folgenden Erlass Reichsminister Rust, Arbeitsdienst für Abiturienten vom 7.3.1935, in: DWEV 1 (1935) 

Nr. 209, S. 163, zitiert bei: Akten deutscher Bischöfe II 1934 - 1935, Nr. 197, S. 108, Anm. 2.
567 Vgl. im Folgenden Protokoll der Konferenz des bayerischen Episkopates, 20. - 21.3.1935, in: Akten deutscher 

Bischöfe II, S. 125. Der Text der Verordnung war laut Herausgeber Stasiewski nicht zu ermitteln.
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Bedenken  […]  gegen  die  geforderte  Gleichstellung  der  Theologen,  die  den  Arbeitsdienst 

mitmachen,  mit  den  Theologen,  die  zu  Ostern  immatrikuliert  werden“,  behielten  sich  aber  die 

Prüfung der aufzunehmenden Theologen nach „wissenschaftlicher“ Befähigung und „Eignung zum 

Priesterstande“  vor.568 Aus  dieser  Formulierung  spricht  eine  gewisse  Reserviertheit  gegenüber 

denjenigen  Theologiestudenten,  die  freiwillig  am  Arbeitsdienst  teilnahmen.  Die  freiwillige 

Teilnahme am Arbeitsdienst  war  Anlass  genug,  um ihre wissenschaftliche  Befähigung und ihre 

Eignung zum Priesteramt ausdrücklich zu überprüfen. Angesichts einer sehr kritischen Beurteilung 

des  Arbeitsdienstes  durch  Teile  des  deutschen  Episkopates  wirkt  die  freiwillige  Teilnahme  der 

Tübinger  Konviktoren  am  studentischen  Arbeitsdienst  unter  Stauber  im  Jahre  1934  und  die 

Durchführung des nationalsozialistischen Bildungskurses unter Mitwirkung nationalsozialistischer 

Vertreter im Tübinger Wilhelmsstift im Jahre 1933 umso erstaunlicher und drastischer. 

6.2 Das Reichsarbeitsdienstgesetz vom 26. Juni 1935

Im Juni 1935 kam es schließlich zur Einführung eines allgemeinen Arbeitsdienstes per Gesetz. Im 

Reichsarbeitsdienstgesetz  vom  26.  Juni  1935  verpflichtete  die  Reichsregierung  alle  jungen 

Deutschen  beiderlei  Geschlechts,  „ihrem  Volk  im  Reichsarbeitsdienst  zu  dienen“.569 Ziel  des 

Reichsarbeitsdienstes  war  es,  „die  deutsche  Jugend  im  Geiste  des  Nationalsozialismus  zur 

Volksgemeinschaft  und zur  wahren  Arbeitsauffassung,  vor  allem zur  gebührenden  Achtung der 

Handarbeit zu erziehen“.570 Der Reichsarbeitsdienst unterstand zwar dem Reichsminister des Innern, 

jedoch kam dem Reichsarbeitsführer eine zentrale Stellung zu.571 Der Reichsarbeitsführer übte die 

Befehlsgewalt über den RAD aus, stand an der Spitze der Reichsleitung des RAD, bestimmte die 

Organisation,  regelte  den Arbeitseinsatz  und leitete  Ausbildung und Erziehung im RAD.572 Die 

Dienstpflicht für den RAD begann nach dem vollendeten 18.  Lebensjahr und endete nach dem 

vollendeten 25. Lebensjahr.573 Die Arbeitsdienstpflichtigen sollten in demjenigen Kalenderjahr, in 

dem sie das 19. Lebensjahr vollendeten, zum RAD einberufen werden, wobei ein früherer Eintritt 

möglich  war.574 Völlig  untaugliche  Personen  sollten  nicht  eingezogen  werden,575 Personen  mit 

„nichtarischer“  Abstammung  konnten  nicht  zum  RAD  zugelassen  werden.  Hitler  legte  die 

568 Vgl. Protokoll der Konferenz der Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz, 27. - 28.3.1935, in: Akten deutscher 
Bischöfe II, Nr. 206, S. 137 – 146, hier: S. 141.

569 § 1 Abs. 2 Reichsarbeitsdienstgesetz vom 26.6.1935, RGBl.I, 1935, S. 769, zitiert im Folgenden RAD-Gesetz. 
Unterschrieben war das RAD-Gesetz vom „Führer und Reichskanzler“ Hitler und von Frick.

570 § 1 Abs. 3 RAD-Gesetz vom 26.6.1935.
571 Vgl. § 2 Abs. 1 RAD-Gesetz vom 26.6.1935.
572 Vgl. § 2 Abs. 2 RAD-Gesetz vom 26.6.1935.
573 Vgl. § 3 Abs. 2 RAD-Gesetz vom 26.6.1935.
574 Vgl. § 3 Abs. 3 RAD-Gesetz vom 26.6.1935.
575 Vgl. § 6 Abs. 1 RAD-Gesetz vom 26.6.1935.
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Dienstzeit im RAD in einem eigenen Erlass auf ein halbes Jahr fest.576

Das Reichsarbeitsdienstgesetz vom 26. Juni 1935 schuf somit für den deutschen Episkopat eine 

veränderte  Rechtssituation.  Denn  durch  das  Reichsarbeitsdienstgesetz  unterlagen  auch  die 

katholischen  Theologiestudenten  bzw.  diejenigen  Abiturienten,  die  ein  katholisches 

Theologiestudium  aufnehmen  wollten,  grundsätzlich  der  allgemeinen  sechsmonatigen 

Arbeitsdienstpflicht.  Umgehend  war  daher  das  Reichsarbeitsdienstgesetz  Thema  auf  der 

Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, die vom 20. bis 22. August 1935 in Fulda stattfand.577 

Die Bischöfe vertraten die Ansicht, die Befreiung der Theologen vom Arbeitsdienst bestehe trotz 

RAD-Gesetz fort.578 Ein eigens für Theologen einzuführender Samariterdienst wurde als Alternative 

favorisiert.579 Denjenigen  Abiturienten,  die  sich  vor  Aufnahme  eines  Theologiestudiums  zur 

Teilnahme am Arbeitsdienst entschlossen, solle allerdings „kirchlicherseits kein Hindernis in den 

Weg gelegt werden“.580 Hierbei berücksichtigten die Bischöfe „insbesondere die Lage derjenigen 

Theologiekandidaten, die nicht zu den höheren Weihen gelangen“.581 Die Bischöfe dachten dabei an 

diejenigen Konviktoren, die vor Abschluss des Theologiestudiums ein anderes Studium aufnehmen 

wollten  und  vor  der  Priesterweihe  ihren  Berufsweg  ändern  wollten.  Diese  ehemaligen 

Theologiestudenten  wären  dann  arbeitsdienstpflichtig.  Jedoch  empfahlen  die  Bischöfe  den 

Teilnehmern „Exerzitien, die sie gegen die Gefahren der Arbeitsdienstlager festigen sollen“, und 

strebten eine Zusammenlegung mehrerer Theologen im selben Lager an, wenn dort die Teilnahme 

am Gottesdienst gesichert sei.582 Nach Einschätzung  Sebastians waren die Bischöfe offenbar der 

Ansicht  oder  zumindest  guter  Hoffnung,  die  Reichsregierung  sei  bereit,  die  Befreiung  der 

katholischen  Theologiestudenten  vom studentischen  Arbeitsdienst  auch  auf  den  verpflichtenden 

Reichsarbeitsdienst  anzuwenden.583 Jedenfalls  waren  sich  die  Bischöfe  auf  der  Fuldaer 

Bischofskonferenz im August 1935 darüber im Klaren, dass die Befreiung der Theologiestudenten 

angesichts des RAD-Gesetzes zu einem Konflikt mit der Reichsregierung führen würde.

Im Kabinett  Hitler  kam es  zu Differenzen über  den Zeitpunkt  der  Einführung der  allgemeinen 

576 Vgl. Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Dauer und die Stärke des Reichsarbeitsdienstes vom 
27.6.1935, RGBl. I, 1935, Nr. 64, S. 772.

577 Vgl. Tagesordnung und Protokoll der Plenarkonferenz der deutschen Episkopats, 20. - 22.8.1935, in: Akten 
deutscher Bischöfe II, Nr. 229/II, S. 278 und S. 279.

578 Vgl. ebd., S. 278.
579 Vgl. ebd., S. 279.
580 Ebd.
581 Ebd., S. 278.
582 Ebd., S. 279.
583 Vgl. Aufzeichnungen Sebastians von der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 20.-22.8.1935, in: Akten 

deutscher Bischöfe II, Nr. 229/III, S. 329: „Die Reichsregierung ist bereit, hinsichtlich der katholischen Theologen 
von einer Verpflichtung zum Arbeitsdienst … “ (ebd., S. 329). Die entscheidende Textstelle nicht ausgefüllt. 
Denkbar ist, dass Sebastian den Satz absichtlich nicht ergänzt hat, weil die Einschätzung der Bischöfe offen und 
eine Entscheidung noch nicht gefallen war.

164                          



Arbeitsdienstpflicht.584 Reichswirtschaftsminister Schacht und Reichsarbeitsminister Seldte hielten 

die  Einführung  für  verfrüht,  während  Reichserziehungsminister  Rust  die  Einführung  begrüßte. 

Dabei legte Rust „den allergrößten Wert darauf, den akademischen Nachwuchs möglichst restlos im 

Arbeitsdienst zu sehen“. Zudem verfolgte er eine Verschärfung des Arier-Paragraphen des RAD-

Gesetzes,  indem  er  betonte,  „dass  die  Ableistung  der  Arbeitsdienstpflicht  für  Personen  mit 

`nichtarischem Bluteinschlag´ nicht bedeute, dass sie später den Anspruch auf Mitgliedschaft in der 

Deutschen Studentenschaft erheben könnten“.

Wolfgang  Keim hält fest,  dass die Parteiführung ihre Vorstellungen im Bereich der sogenannten 

Formationserziehung – auch im RAD – vollständig umsetzen konnte, da ihre Träger der NSDAP 

angeschlossen waren.585 Keim stellt fest, dass die „vom Staat und/oder von der Partei getragenen 

Einrichtungen und Organisationen […] den Prozess der Nazifizierung fortführten“.586 Dem RAD 

„kam dabei eine besondere Bedeutung zu“. Denn RAD und Landjahr „repräsentieren in besonderer 

Weise den Typus nationalsozialistischer Lagererziehung, wobei sich der RAD bereits deutlich dem 

Kasernendrill annähert“, stellt  Keim fest. „Im männlichen RAD“, so  Keim weiter, „fand die von 

Baeumler  und  anderen  Nazi-Repräsentanten  propagierte  Formationserziehung  ihren  sichtbarsten 

Ausdruck, die Umsetzung jenes Prinzips, dass man `Nationalsozialist nur werden könne im Lager 

und in der Kolonne´“.587 Dieses Prinzip „stand von Anfang an im Dienste der Vorbereitung des 

nazistischen Eroberungskrieges“.588

584 Vgl. im Folgenden Wolfgang BENZ, Vom Freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht, in: Vierteljahreshefte 
für Zeitgeschichte 16 (1968), S. 317 – 346, hier: S. 344.

585 Vgl. Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg und Holocaust, 
Darmstadt 1997, S. 56.

586 Vgl. im Folgenden ebd., S. 70.
587 Ebd., S. 73.
588 Ebd., S. 74.
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6.3 Die Zweite Durchführungsverordnung zum RAD-Gesetz vom 1.  
Oktober 1935

Durch das Reichsarbeitsdienstgesetz war der Arbeitsdienst  noch nicht  abschließend geregelt.  Es 

bedurfte noch zweier Durchführungsverordnungen. Der Reichsminister des Innern Frick erließ mit 

Wirkung  vom 1.  Oktober  1935 die  „Zweite  Verordnung zur  Durchführung  und Ergänzung des 

Reicharbeitsdienstgesetzes“.589 Danach galt die Arbeitsdienstpflicht für diejenigen Dienstpflichtigen 

als erfüllt, die bereits vor dem 1. Oktober 1935 ihren Arbeitspass erhalten hatten oder nachweisen 

konnten, dass sie vor dem 15. Dezember 1933 mindestens 20 Wochen im Freiwilligen Arbeitsdienst 

gestanden hatten.590 Ebenso galt  die  Dienstpflicht  als  erfüllt,  wenn Dienstpflichtige  vor  dem 1. 

Oktober 1935 mindestens drei  Monate Dienst in Wehrmacht oder Landespolizei geleistet hatten 

oder  vor  dem 1.  Oktober  1935  das  Pflichtenheft  der  Studentenschaft  erhalten  hatten.591 Diese 

Umstände  waren  relevant  für  Sedlmeier  und  für  die  Teilnehmer  am freiwilligen  studentischen 

Arbeitsdienst von 1934, die – wie Karl Braun – als Theologiestudenten ihr Pflichtenheft von Amt 

für Arbeitsdienst der Tübinger Studentenschaft  erhalten hatten.  Ebenso waren diese Regelungen 

relevant  für  Tübinger  Theologiestudenten,  die  vor  Antritt  ihres  Theologiestudiums  Wehrdienst 

geleistet hatten.592

Die Zweite Durchführungsverordnung sah außerdem vor, dass Abiturienten mit Berechtigung zum 

Besuch der Hochschule und „Personen, die ohne ihre vorzeitige Einberufung schwere berufliche 

Nachteile haben“, bereits vor der Einberufung ihres Geburtsjahrganges in den Reichsarbeitsdienst 

aufgenommen werden können.593

Artikel  10  regelte  die  Zurückstellung  vom  Reichsarbeitsdienst  und  die  Gründe  für  eine 

Zurückstellung. Demnach galten die §§ 21 bis 27 und 42 der Verordnung über die Musterung und 

Aushebung 1935 entsprechend.594 Sedlmeier unterstrich in der ihm vorliegenden Abschrift  diese 

Textpassage  mehrfach  und  notierte  dazu  handschriftlich:  „Darin  werden  die  Theologen 

zurückgestellt“. Die Entscheidung über die Zurückstellung beim Geburtsjahrgang 1915 lag beim 

Bevollmächtigten des Reichsarbeitsführers beim Wehrbezirkskommando, der im Einvernehmen mit 

589 Vgl. im Folgenden Zweite Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 
1.10.1935, RGBl. I, Nr. 108, 1935, 1.10.1935. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst 1933 – 1938.

590 Vgl. Artikel 2 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 
1.10.1935.

591 Vgl. ebd.
592 Auf diese Gruppe der katholischen Theologiestudierenden, die – wie Benno Kühner – vor Aufnahme des 

Theologiestudiums den Wehrdienst abgeleistet hatten, kann in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.
593 Vgl. Artikel 5 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 

1.10.1935. Dieselbe Möglichkeit war für „Führeranwärter und andere Personen, die sich zu einer Dienstzeit von 
insgesamt mindestens einem Jahr verpflichten“, vorgesehen.

594 Vgl. im Folgenden Artikel 10 Abs. 2 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des 
Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 1.10.1935.
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der Kreispolizeibehörde zu entscheiden hatte. 

In Artikel 13 findet sich der Eid, den die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes bei ihrem Eintritt 

in  den  RAD  zu  leisten  hatten.595 Dieser  Eid  hatte  nicht  nur  die  gewissenhafte  Erfüllung  der 

Dienstpflichten und die Kameradschaft zum Inhalt. Die Angehörigen des Arbeitsdienstes mussten 

zudem dem Führer Adolf Hitler „unverbrüchliche Treue“ sowie ihm und den von Hitler bestellten 

Führern  „unbedingten  Gehorsam“  schwören.596 Angehörige  des  RAD ohne  Reichsangehörigkeit 

hatten  in  einem  eigenen  Eid  lediglich  zu  schwören,  dass  sie  „im  Bekenntnis  zum  deutschen 

Volkstum“ ihre Pflichten als Arbeitsmann getreulich erfüllen wollen.597

Die  Zweite  Durchführungsverordnung  regelte  ferner,  dass  die  Zuständigkeiten  des 

Reichskommissars für den Freiwilligen Arbeitsdienst auf den Reichsarbeitsführer übergingen.598 Die 

Zweite  Durchführungsverordnung  stattete  den  Reichsarbeitsführer  mit  zentralen  Kompetenzen 

hinsichtlich Personal und Führung aus.599 Außerdem wurden die Kompetenzen der nachgeordneten 

Führer der Arbeitsgaue geregelt.600 

6.4 Die Auseinandersetzungen um die Teilnahme der katholischen  
Theologiestudenten am Arbeitsdienst vom Januar 1936

Im Januar 1936 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Vertretern der katholischen Kirche 

und dem nationalsozialistischen Staat um die Teilnahme der katholischen Theologiestudenten am 

Arbeitsdienst  bzw. um deren Freistellung.  Zeitgleich  vollzog sich ein  Meinungsbildungsprozess 

innerhalb des deutschen Episkopates. In diesem Unterkapitel sollen die Positionen des deutschen 

Episkopates, des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg und des Direktoriums des Wilhelmsstiftes 

hinsichtlich Teilnahme am Arbeitsdienst oder Befreiung vom Arbeitsdienst dargestellt werden. 

Anfang Januar 1936 erkannte das Rottenburger Ordinariat, wie dringlich es war, eine Entscheidung 

bezüglich der Teilnahme der Theologiestudenten am Arbeitsdienst zu finden. Auslöser dafür waren 

die Anfragen von Abiturienten des Abiturjahrgangs 1936, die sich für das Sommersemester 1936 

595 Zur Interpretation des Eides durch Sedlmeier siehe Kap. 7; zur Interpretation des Eides durch einen Teilnehmer 
siehe Kap. 10.1.17 Peter Wolff.

596 Vgl. Artikel 13 Abs. 1 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes 
vom 1.10.1935. Der volle Text des Eides für Dienstpflichtige mit Reichsangehörigkeit lautet: „Ich schwöre: Ich 
will dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, unverbrüchliche Treue wahren, ihm und den von 
ihm bestellten Führern unbedingten Gehorsam leisten, meine Dienstpflichten gewissenhaft erfüllen und allen 
Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes ein guter Kamerad sein“.  

597 Vgl. Artikel 13 Abs. 1 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes 
vom 1.10.1935.

598 Vgl. Artikel 3 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 
1.10.1935.

599 Vgl. Artikel 14 und 15 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes 
vom 1.10.1935, vgl. ebenfalls Artikel 4.

600 Vgl. Artikel 14, 19 und 20 der Zweiten Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des 
Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 1.10.1935.
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zum Theologiestudium melden wollten. Das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg wandte sich am 2. 

Januar  1936  in  einem  dreiseitigen  Positionspapier  mit  dem  Titel  „Erwägungen  zu  der  Frage 

Arbeitsdienst und Theologiestudierende“601 an den Direktor des Wilhelmsstiftes und bat ihn um eine 

Stellungnahme. Die Rottenburger Verantwortlichen benannten in diesem Positionspapier – gut sechs 

Monate  nach Einführung der  gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht  –  den aktuellen  Konflikt  um die 

Befreiung der Theologen vom Arbeitsdienst.602 Während einerseits die Fuldaer Bischofskonferenz 

auch nach der Verabschiedung des Reichsarbeitsdienstgesetzes den „Fortbestand der Vereinbarung, 

laut welcher Theologen frei vom Arbeitsdienst seien“, annahm, ignorierten andererseits das RAD-

Gesetz und die ausführenden Organe diese Vereinbarung und hatten die Theologen des Jahrgangs 

1915  teils  eingezogen,  teils  „die  übrigen  angewiesen“,  sich  gemäß  einer  Veröffentlichung  des 

Deutschen  Nachrichtenbüros  vom  21.  November  1935  „zum  1.  April  1936  zum  halbjährigen 

Arbeitsdienst  zu  stellen“.  Nach  Artikel  5  der  Zweiten  Durchführungsverordnung  zum 

Reichsarbeitsdienstgesetz „könnten also alle Abiturienten ohne Unterschied des Alters“ direkt nach 

der Abiturprüfung „vor Beginn des akademischen Studiums in den Arbeitsdienst eintreten, um der 

halbjährigen Arbeitsdienstpflicht zu genügen“. Sechs Monate nach der Einführung des gesetzlichen 

Reichsarbeitsdienstes  und angesichts  der  Einberufung  von angehenden  Theologiestudenten  zum 

Reichsarbeitsdienst dämmerte es den deutschen Bischöfen allmählich, dass die knapp zehn Monate 

alte,  ministerielle  Befreiungsbestätigung  für  die  katholischen  Theologiestudenten  im 

nationalsozialistischen Staat von nun an nichts mehr wert war und von den Arbeitsdienstbehörden 

schlicht ignoriert wurde.

Der  bereits  oben  erwähnte  Ministerialerlass  vom  25.  März  1935603 hatte  für  das  ein  Jahr 

zurückliegende  Sommersemester  1935  ausnahmsweise  die  Erstimmatrikulation  der  katholischen 

Theologiestudenten  für  Ostern  1935  zugelassen.  Zu  dem  Zeitpunkt,  als  die  Rottenburger 

Erwägungen zur Frage Arbeitsdienst und Theologiestudierende verfasst  wurden, war noch nicht 

bekannt, ob diese Ausnahmegenehmigung noch ein weiteres Mal für 1936 erteilt werden würde. 

Die Rottenburger Verantwortlichen setzten sich in ihren Erwägungen mit der Rolle der Deutschen 

Studentenschaft  auseinander  und gaben eine  kritische  Einschätzung zur  Haltung der  Deutschen 

Studentenschaft  ab,  was die  Befreiung der  Theologen anbelangt.  Die Deutsche Studentenschaft 

werde  „alles  daran  setzen“,  um  die  durch  Buttmanns  Ministerialerlass  vom  17.  Januar  1934 

ausgesprochene Befreiung der Theologen vom Arbeitsdienst unter Berufung auf das mittlerweile 

erlassene Reichsarbeitsdienstgesetz „unmöglich zu machen“. Es sollte sich bald herausstellen, dass 

601 Vgl. [Positionspapier des BOR,] Erwägungen zu der Frage: Arbeitsdienst und Theologiestudierende [2.1.1936]. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

602 Vgl. im Folgenden ebd.
603 Zum Zustandekommen des Ministerialerlasses siehe Kap. 6.1.
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diese Rottenburger Einschätzung zutreffen sollte.604 Die Verantwortlichen in Rottenburg hielten es 

daher  für  dringend notwendig,  in  drei  Fragen „klare Richtlinien aufzustellen“:605 Erstens  in  der 

Frage  der  „allgemeinen  Beteiligung  oder  Freistellung  der  Theologen“,  dann  hinsichtlich  des 

Zeitpunkts der Meldung und des Eintritts in den Arbeitsdienst und schließlich im Hinblick auf die 

„praktische zeitliche Einfügung der Arbeitsdienstzeit in den Studiengang“. 

In der Frage von Beteiligung oder Freistellung der Theologen verweist das Rottenburger Papier auf 

die  Ergebnisse der Konferenz der  Konviktsdirektoren von 1935.  Dort  seien „immer stärker  die 

Gründe für allgemeine Beteiligung aller Theologen am Arbeitsdienst hervorgetreten“. Eine ganze 

Reihe von Gründen, denen Rottenburg in ihrer Gesamtheit bedeutendes Gewicht zumisst, spreche 

demnach für eine allgemeine Beteiligung der Theologen am Arbeitsdienst. Erstens hielt man es für 

fraglich, ob sich die Befreiung der Theologen vom Arbeitsdienst angesichts des starken Drängens 

der Regierungsstellen überhaupt aufrechterhalten lasse. Auch eine Immatrikulation vor Ableistung 

der  Dienstpflicht  wurde  als  sehr  fraglich  erachtet,  zumal  „die  Partei  und  die  Deutsche 

Studentenschaft  mit  ihrer  steigenden  Einflusskraft  den  schärfsten  Widerstand  setzen“  werden. 

Übereinstimmend  mit  der  Quelle  ergeben  sich  aus  den  Berichten  des  Zeitzeugen  Karl  Braun 

Hinweise  auf  den  Druck,  den  die  DSt  ausübte.  Braun  vermutet  im  Interview,  der  Tübinger 

Konviktsdirektor  Stauber habe mit der freiwilligen Teilnahme der Theologen am Arbeitsdienst im 

Jahr  1934  „gut  Wetter  machen  wollen  bei  der  Studentenschaft“.606 Des  Weiteren  wurde  im 

Rottenburger  Positionspapier  als  Grund  für  eine  allgemeine  Beteiligung  der  Theologen  am 

Arbeitsdienst  angeführt,  dass  „die  Sonderstellung  der  Theologen“  in  der  Gesamtheit  der 

Studentenschaft – zumal an staatlichen Hochschulen – „peinlich“ wirke.607 Rottenburg hat hier die 

Situation der Theologen an der Universität Tübingen im Blick. Durch diese Sonderstellung trete 

„die Behandlung als ein in das Volksganze nicht passender Fremdkörper schärfer hervor“, auch 

wenn  Rottenburg  diese  Auffassung  sogleich  als  „unverständlich“  bewertet.  Außerdem sei  „die 

Bedeutung des Beispiels  braver Theologen im Arbeitsdienstlager selbst“  nicht zu unterschätzen. 

Den  Theologen  erwachse  durch  die  Teilnahme  am  Arbeitsdienst  „ein  gewisser  Gewinn  durch 

gesammelte Erfahrungen“. Sie könnten durch die Arbeitsdiensterfahrungen, so die positive Sicht 

der  Rottenburger  Verantwortlichen,  „im späteren  seelsorgerischen  Wirken manche  Lebenskreise 

richtiger  beurteilen“  sowie  „behandeln  lehren“.  Übereinstimmend  mit  der  Rottenburger  Quelle 

berichtet der Zeitzeuge und spätere Priester Alfons Mai, der im Jahre 1937 Arbeitsmann war, dass er 

604 Zur Vorgehensweise der DSt in dieser Sache siehe Kap. 2.9.
605 Vgl. im Folgenden [Positionspapier des BOR,] Erwägungen zu der Frage: Arbeitsdienst und Theologiestudierende 

[2.1.1936]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
606 Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
607 Vgl. im Folgenden [Positionspapier des BOR,] Erwägungen zu der Frage: Arbeitsdienst und Theologiestudierende 

[2.1.1936]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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im  Arbeitsdienst  „Berufsgruppen“  kennenlernen  konnte,  „die  man  halt  am  Gymnasium  nicht 

kennenlernen konnte“.608 In den Gesprächen, die er mit den anderen Arbeitsmännern geführt habe, 

sei  es  auch  um  „Frauen,  Weiber“  und  „alles  mögliche“  gegangen.  Für  Alfons  Mai  bot  die 

Arbeitsdienstzeit die Möglichkeit, „dass man die Mentalität von der großen Masse kennengelernt 

hat und ihre Einstellung auch zur Kirche, zur Religion, zum Staat, zur Frau“ und „Erfahrungen“ 

sammeln  konnte.  Der  Zeitzeuge  und  spätere  Priester  Hans  Kiem,  der  1938  den  Arbeitsdienst 

leistete, berichtet im Interview, wie er regelmäßig ausführliche Gespräche mit dem Lagerführer über 

ethische,  theologische  und  weltanschauliche  Fragen  geführt  habe.609 Hans  Pitsch,  der  den 

Arbeitsdienst im Jahre 1936 leistete, beschreibt seine Rolle im Lager folgendermaßen: „Ansonsten 

war  ich  der  Pfarrer  im Lager.“610 Ausdrücklich  versprechen sich  die  Autoren  des  Rottenburger 

Statements eine „Vertiefung der Berufsfestigkeit bei den karakterlich und sittlich fest bleibenden 

Kandidaten  des  Priestertums“.611 In  Übereinstimmung  mit  dieser  Rottenburger  Einschätzung 

berichtet Mai, er habe sich „nicht beirren“ lassen und sei seinen „Weg“ gegangen.612 Bemerkenswert 

ist in diesem Zusammenhang die Aussage des Zeitzeugen und späteren Priesters Wendelin Sieß, der 

im Jahre 1937 den Arbeitsdienst leistete.613 Er erklärt im Interview, dass die „Tiraden“ - damit meint 

Sieß  die  Angriffe  von  Goebbels  gegen  die  Kirche  im  Rahmen  der  sogenannten  Devisen-  und 

Sittlichkeitsprozesse - „für uns angehende Theologen eine Bewährung“ gewesen seien.

Zu dem Zeitpunkt, als das Rottenburger Papier verfasst wurde, erhoffte man sich auf Seiten der 

kirchlichen  Verantwortlichen  noch,  dass  nicht  die  kompletten  Geburtsjahrgänge  der  Theologen 

einberufen würden.614 Man erhoffte sich auch, dass bei der Einberufung der Arbeitsdienst leistenden 

Theologen  auf  die  „Reihenfolge  der  Vorlesungen  in  den  philosophischen  und  theologischen 

Disziplinen“ und auf die Zusammenstellung der Kurse Rücksicht genommen werde. 

Im  weiteren  Textverlauf  setzen  sich  die  Rottenburger  Erwägungen  damit  auseinander,  welcher 

Termin für einen Eintritt in den Arbeitsdienst günstig sei. Das Rottenburger Statement stellt sich im 

Einklang mit der Direktorenkonferenz auf den Standpunkt, der beste Termin für eine Teilnahme der 

Theologen  am  Arbeitsdienst  liege  nach  dem  ersten  Examen,  also  nach  der  Beendigung  des 

philosophischen Kurses im vierten Semester und vor Beginn des theologischen Kurses im fünften 

Semester.  Man sprach sich ausdrücklich gegen eine Teilnahme der  Theologen gleich nach dem 

608 Vgl. im Folgenden Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
609 Vgl. Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.
610 Hans PITSCH, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
611 [Positionspapier des BOR,] Erwägungen zu der Frage: Arbeitsdienst und Theologiestudierende [2.1.1936]. 

AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
612 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
613 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
614 Vgl. im Folgenden [Positionspapier des BOR,] Erwägungen zu der Frage: Arbeitsdienst und Theologiestudierende 

[2.1.1936]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Abitur aus. Gegen eine Einberufung gleich nach dem Abitur sprechen aus Rottenburger Sicht drei 

„Bedenken“: Viele Abiturienten, die ein Theologiestudium zu beginnen beabsichtigten und gleich 

nach dem Abitur in den Arbeitsdienst einträten, hätten „noch nicht diejenige innere Festigkeit“, so 

die  Rottenburger  Verantwortlichen,  „um  ohne  Gefährdung  ihres  theologischen  Berufes  die 

seelischen ungünstigen Einflüsse des bunt gemischten Arbeitslagers zu überwinden“. Diejenigen 

Theologen,  die  noch  sprachliche  Studien  nachzuholen  hätten,  könnten  diese  Studien  „nur  mit 

größeren Schwierigkeiten“ nachträglich leisten, „wenn sie aus aller Übung des Studiums durch den 

Arbeitsdienst  herausgerissen  werden“.  Außerdem werde  es  „nicht  leicht  sein“,  die  angehenden 

Theologen „vorher alle zu Exerzitien zu vereinigen“.615 Man vertrat also die Meinung, die geistliche 

Vorbereitung der  Theologiestudenten  auf  den Arbeitsdienst  sei  im Rahmen eines  gemeinsamen, 

zweijährigen Studiums leichter zu bewerkstelligen als direkt nach dem Abitur. Diese Sicht ist nicht 

von der Hand zu weisen. 

Des Weiteren spricht aus Rottenburger Sicht die „Differenzierung“ innerhalb der Theologenschaft 

für eine allgemeine Teilnahme am Arbeitsdienst. Während ein Teil der Theologen den Arbeitsdienst 

abgeleistet  hätte,  hätten  sich  die  Nichtteilnehmer  „dieser  Art  von  Einfügung  in  die 

Volksgemeinschaft  entzogen“.  Das  Rottenburger  Papier  erörtert  auch  die  „schwierige  Lage“ 

derjenigen Theologen, die erst im Laufe des Studiums „den Beruf wechseln wollen oder müssen“. 

Diese hätten nicht nur den Verlust mehrerer Studienjahre zu verkraften, sondern müssten auch noch 

den Arbeitsdienst nachholen, bevor sie einen neuen akademischen Studiengang beginnen könnten. 

Im Anschluss an diese ausführliche Erörterung regten die Rottenburger Verantwortlichen an, eine 

„Verständigung  in  dieser  Richtung  mit  den  maßgeblichen  Stellen  herbeizuführen“  anstatt  die 

„Befreiung weiter anzustreben“.

Während  das  Rottenburger  Papier  vom  2.  Januar  1936  für  ein  Abrücken  von  der  Befreiung 

plädierte, war es im Januar 1936 das erklärte Ziel des deutschen Episkopates, die Befreiung der 

Theologiestudenten von der Arbeitsdienstpflicht aufrecht zu erhalten. So wandten sich am 9. Januar 

1936 die deutschen Bischöfe von ihrer Plenarkonferenz des deutschen Episkopates aus, die von 8. 

bis  9.  Januar  1936  in  Fulda  stattfand,  mit  einer  Resolution  gegen  die  Arbeitsdienstpflicht  für 

Theologiestudenten.616 Auch ohne abgeleistete Arbeitsdienstpflicht sollten sich Theologiestudenten 

an  Ostern  1936 für  das  bevorstehende  Sommersemester  1936 immatrikulieren  können  und die 

akademischen  Vergünstigungen  wie  Erlass  der  Studiengebühren  erhalten.617 Die  Resolution  der 

615 Zu den Exerzitien im Wilhelmsstift für angehende Arbeitsmänner siehe Kap. 6.11 und Kap. 7.
616 Vgl. Resolutionen des deutschen Episkopates betr. Theologiestudium, Reichskonkordat und Hochschulrecht, 

9.1.1936, in: Akten deutscher Bischöfe III, Nr. 262/II a, S. 176 – 186, hier: S. 179 – 180 (Arbeitsdienst der 
Theologiestudierenden).

617 Vgl. ebd., S. 180.
Zum Wegfall der Erlasse der Studiengebühren im WS 1935/36 in Tübingen siehe Kap. 2.8.
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Plenarkonferenz weist bei weitem nicht die inhaltliche Differenziertheit auf wie das Rottenburger 

Positionspapier.  Trotz  der  kirchlichen  Bemühungen  nahm jedoch  die  politische  und  rechtliche 

Entwicklung ihren Lauf. Denn während die kirchlichen Verantwortlichen Papiere verfassten und 

Resolutionen verabschiedeten,  schuf der Arbeitsdienst  Tatsachen.  Denn die  Meldeämter  für  den 

Arbeitsdienst  hatten  indessen  die  Anträge  der  Abiturienten,  die  Theologie  studieren  wollten, 

abgewiesen und sie nicht vom Arbeitsdienst zurück gestellt.618 Berning berichtete dieses Vorgehen 

der Meldeämter für den Arbeitsdienst aus den Diözesen Münster und Würzburg. Die Interventionen 

Bernings  beim  Reichserziehungsministerium  brachten  keinen  Erfolg.  Frick  bekräftigte  am  20. 

Februar 1936 die Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologen und lehnte eine Zurückstellung 

der  Theologen  vom  Arbeitsdienst  ab.619 Berning  und  Bertram  hatten  für  eine  Konferenz  der 

zuständigen Ministerien mit dem Episkopat plädiert.620 Diese Konferenz kam nicht zustande.

Während  sich  der  deutsche  Episkopat  am  9.  Januar  1936  gegen  die  Arbeitsdienstpflicht  für 

katholische  Theologiestudenten  stark  machte,  sprach  man  sich  dagegen  in  Rottenburg  und 

insbesondere in Tübingen für die Teilnahme der Theologen am Arbeitsdienst aus – und das nur 

einen Tag nach Ende der Fuldaer Plenarkonferenz. Denn  Sedlmeier befürwortete nur zehn Tage, 

nachdem er das Positionspapieres mit den Erwägungen des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg 

erhalten  hatte,  eindeutig  die  Teilnahme  der  Theologen  am  Arbeitsdienst.621 „Wir  sind  für 

A[rbeits]D[ienst]“, notierte er handschriftlich und bezog damit Stellung für eine Teilnahme. Die 

Gründe  für  Sedlmeiers  Ja  zum  Arbeitsdienst  waren  die  „Sicherheit  des  Berufswechsels“,  die 

Vermeidung einer  „Härte  für die später gewissenhaft  Austretenden“ und die  „Selbstachtung der 

Theologen“, so seine handschriftlichen Stichworte.

Am  25.  Januar  1936  versandte  Sedlmeier  unter  Zeitdruck  („Eilt!“)  die  Stellungnahme  des 

Wilhelmsstiftes  zu  Wehrdienst  und  Arbeitsdienst  der  Theologen.622 Diese  Stellungsnahme 

Sedlmeiers übernimmt in weiten Teilen wörtlich den Textbestand eines Freiburger Gutachtens mit 

demselben  Titel  „Wehrdienst  und  Arbeitsdienst  der  Theologen“  vom  17.  Januar  1936.623 Der 

Tübinger Konviktsdirektor macht sich also die Freiburger Sicht zu eigen. Sedlmeier rekapituliert in 

seiner Stellungnahme vom 25. Januar 1936 zunächst die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 

die rechtliche Lage unter Beachtung des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 26. Juni 1935 und der 

618 Vgl. im Folgenden Berning an den deutschen Episkopat, 13.2.1936, in: Akten deutscher Bischöfe III, Nr. 271, S. 
264 – 265, hier: S. 264.

619 Vgl. Schreiben Bertram an Frick, 25.2.1936, in: Akten deutscher Bischöfe III, Nr. 276, S. 273 – 275, hier: S. 273.
620 Vgl. ebd., S. 275.
621 Vgl. im Folgenden Notiz [hs.] Sedlmeiers auf einem Schreiben Freiburgs an das Wilhelmsstift, 10.1.1936. 

[Eingang 12.1.1936.] AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
622 Vgl. Wehrdienst und Arbeitsdienst der Theologen. [Wilhelmsstift, Stellungnahme Sedlmeiers], 25.1.1936. 

AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
623 Vgl. Wehrdienst und Arbeitsdienst der Theologen. [Freiburg, Gies], 17.1.1936. AWilhelmsstift D13.3da 

Arbeitsdienst.
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Zweiten  Verordnung  zur  Durchführung  und  Ergänzung  des  Reichsarbeitsdienstgesetzes  vom 1. 

Oktober 1935.624 Nach diesen geltenden gesetzlichen Bestimmungen können Arbeitsdienstpflichtige 

unter  bestimmten  Bedingungen  bis  zu  zwei  bzw.  fünf  Jahren  vom Arbeitsdienst  zurückgestellt 

werden. Die Zurückstellung könne insbesondere aus häuslichen, wirtschaftlichen oder beruflichen 

Gründen erfolgen.  Es gelten entsprechend die Regelungen der  Verordnung über Musterung und 

Aushebung von 1935.  Sedlmeier beschreibt die rechtliche Lage in der Art und Weise, dass „für 

Theologen eine gesetzliche Zurückstellungsmöglichkeit vom Arbeitsdienst“ besteht, und zwar „in 

genauer Entsprechung zu den gesetzlichen Bestimmungen über den Wehrdienst der Theologen“. Er 

erkennt demzufolge eine Wahlmöglichkeit für die Theologen im Hinblick auf die Zurückstellung 

vom Arbeitsdienst: Auf der einen Seite „kann der Theologe unter Berufung auf die gesetzlichen 

Bestimmungen die Zurückstellung vom Arbeitsdienst beantragen“. Andererseits „kann der Theologe 

sich“  zum  Arbeitsdienst  „von  der  Dauer  eines  halben  Jahres  und  ableistbar  vor  Beginn  des 

Studiums  freiwillig  melden“.  Sedlmeier,  der  sich  laut  seiner  handschriftlichen  Notiz  für  die 

Teilnahme der  Theologen  am Arbeitsdienst  ausgesprochen  hatte,  lässt  in  seiner  Stellungnahme 

jedoch eine Passage des Freiburger Gutachtens unter den Tisch fallen. Das Freiburger Papier enthält 

ein eigenes Kapitel über die „Weisung der Kirchenbehörde“.625 Bemerkenswerterweise übernimmt 

Sedlmeier  ausgerechnet  die  „Weisung  der  Kirchenbehörde“  nicht  in  seine  Stellungnahme  zu 

Arbeitsdienst und Wehrdienst. Das Freiburger Gutachten führt darunter an, dass die Kirchenbehörde 

zumal  bei  älteren  Bewerbern  „im  Falle  eines  etwaigen  Rücktritts  von  der  Theologie  für  ein 

Nichtankommen beim Arbeitsdienst“ keine Verantwortung übernehmen könne. Ebenso könne die 

Kirchenbehörde keine Verantwortung übernehmen für „eine damit gegebene Erschwerung für das 

Unterkommen im übrigen Berufsleben“.  Offenbar  hatte  Sedlmeier  genau diese  Schwierigkeiten 

erkannt  und  auch  benannt.  Um  diesen  Problemen,  mit  denen  die  ausscheidenden 

Theologiestudenten höchstwahrscheinlich konfrontiert würden, zu begegnen, hatte er sich für eine 

Teilnahme aller  Tübinger  Theologiestudenten  am Arbeitsdienst  ausgesprochen.  Sedlmeier  setzte 

sich  –  wie  das  Freiburger  Papier  –  abschließend mit  der  Form der  Eingaben an  die  Behörden 

auseinander.626 Die freiwillige Meldung zum Arbeitsdienst und die Zurückstellungsanträge seien bis 

zum 31. Januar 1936 beim zuständigen Arbeitsdienst-Meldeamt einzureichen, das dem Wohnort am 

nächsten liege. Angehende Theologen, die sich freiwillig melden, „müssen hervorheben, dass sie 

sich zu dem im Januar 1936 neu eingeführten vorzeitigen Arbeitsdienst für Studenten melden“, also 

624 Vgl. im Folgenden Wehrdienst und Arbeitsdienst der Theologen. [Wilhelmsstift, Stellungnahme Sedlmeiers], 
25.1.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

625 Vgl. im Folgenden Wehrdienst und Arbeitsdienst der Theologen. [Freiburg, Gies], 17.1.1936.  AWilhelmsstift 
D13.3da Arbeitsdienst.

626 Vgl. im Folgenden Wehrdienst und Arbeitsdienst der Theologen. [Wilhelmsstift, Stellungnahme Sedlmeiers], 
25.1.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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für das kommende Sommerhalbjahr 1936. Bereits Gemusterte, die eine Zurückstellung beantragen, 

müssten  „zur  Begründung“  auf  die  Zweite  Durchführungsverordnung  verweisen.  Sie  sollten 

hervorheben, dass sie unter die Verordnung über Musterung und Aushebung 1935 fallen, „weil sie 

sich als Abiturienten zum Studium der katholischen Theologie melden“. Die „amtlich beglaubigte 

Bescheinigung über die Zulassung zum theologischen Berufe“ werde dem Arbeitsdienstmeldeamt 

nachgeliefert.  Angehende  Theologen,  die  noch  nicht  gemustert  wurden  und  das  Studium  im 

Sommersemester  1936  beginnen  wollten,  bräuchten  hingegen  keinen  Zurückstellungsantrag  zu 

stellen. Durch seine befürwortende Position stellte Direktor  Sedlmeier die Weichen für eine sehr 

hohe Teilnahme der Tübinger Konviktoren am Arbeitsdienst 1936, wie sich alsbald herausstellen 

sollte.627 Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass der Episkopat in der Frage der Teilnahme 

der  Theologiestudenten  am Arbeitsdienst  im Januar  1936 eine  ablehnende Resolution  einnahm, 

während das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg im Rahmen einer differenzierten Sichtweise ein 

Abrücken von der Befreiung empfahl und Sedlmeier eine eindeutig zustimmende Haltung für eine 

Teilnahme der Theologiestudenten am Arbeitsdienst vertrat.

6.5 Die Positionen von Episkopat und Konviktsdirektoren in der  
Auseinandersetzung mit der Deutschen Studentenschaft und den  
Ministerien um die Befreiung der Theologiestudenten vom Arbeitsdienst  
im Januar und Februar 1936

Im  Januar  und  Februar  1936  kam  es  in  der  Tat  zu  der  von  Rottenburg  befürchteten 

Auseinandersetzung  mit  der  Deutschen  Studentenschaft  um die  bislang  geltende  Befreiung  der 

katholischen Theologiestudenten vom Arbeitsdienst. Hauptamtsleiter Warschke vom Hauptamt III 

der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft wandte sich am 23. Januar 1936 in der Sache der 

Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologiestudenten an den Beauftragten des Hauptamtes III 

der Deutschen Studentenschaft Boekmate.628 Boekmate war neben seiner Funktion als Beauftragter 

des Hauptamtes III gleichzeitig Führer der Tübinger Studentenschaft. Im Zusammenhang mit der 

Einziehung der Abiturienten 1936 zum Arbeitsdienst machte Warschke den „Kameraden“ Boekmate 

ausdrücklich  darauf  aufmerksam,  „dass  es  nicht  mehr  angängig  ist,  dass  Abiturienten,  die 

katholische  Theologie  zu  studieren  beabsichtigen,  vom  Arbeitsdienst  befreit  werden“.  Die 

angehenden  Theologen  unter  den  Abiturienten  seien  vielmehr  „unbedingt  zum  Arbeitsdienst 

einzuziehen“ wie die anderen Abiturienten. Ganz im Sinne dieses Schreibens Warschkes wurde an 

627 Zur Teilnahme der Tübinger Konviktoren am Arbeitsdienst 1936 siehe Kap. 6.11.
628 Vgl. im Folgenden Schreiben Reichsführung der DSt Hauptamt III [Hauptamtsleiter Warschke] an den 

Beauftragten des Hauptamtes III der DSt Boekmate, 23.1.1936. Betr.: Arbeitsdienstpflicht der Studierenden der 
kath[olischen] Theologie. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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den  Universitäten  ein  Aushang  über  die  „Arbeitsdienstpflicht  der  Studenten“  vorgenommen.629 

Demnach wurden alle  Studenten,  die  1934 und 1935 ihr  Abitur  gemacht  und noch nicht  ihren 

Arbeitsdienst  abgeleistet  haben,  zum  1.  April  1936  arbeitsdienstpflichtig.  Ferner  mussten  alle 

diejenigen Studenten, die durch diesen Erlass erfasst wurden, aber durch das Hauptamt III der DSt 

noch  keine  Aufforderung  oder  Benachrichtigung  erhalten  hatten,  dass  sie  zum  Arbeitsdienst 

eingezogen werden, bis zum 6. Februar 1936 gegenüber dem Amt für Arbeitsdienst ihre Anschrift, 

ihre  Semesterzahl  und  ihren  Abiturientenjahrgang  angeben.  Eine  Befreiung  für  katholische 

Theologiestudenten war nicht mehr vorgesehen. Denn für eine Befreiung galt die Regelung, dass 

„nur  diejenigen“  von  der  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  befreit  sind,  „die  ein  Jahr  bei  der 

Wehrmacht gedient haben und zu Reserveübungen verpflichtet sind“. Weitere Befreiungsgründe, 

wie sie die kirchlichen Verantwortlichen für notwendig bzw. aus ihrer Sicht für gegeben hielten, 

waren  laut  Aushang  der  Deutschen  Studentenschaft  nicht  vorgesehen.  Die 

Arbeitsdienstuntauglichen  der  Abiturjahrgänge  1934  und  1935  hatten  ihre 

Untauglichkeitsbescheinigungen  vom  Arbeitsdienst  einzusenden  und  konnten  aufgrund  dieser 

Bescheinigungen  befreit  werden.  Die  Arbeitsdienstuntauglichen  des  Jahrgangs  1935  wurden 

allerdings  von  der  Reichsleitung  Arbeitsdienst  nochmals  zur  Nachuntersuchung  gemeldet.  Die 

Amtsleiter  für  Arbeitsdienst  waren  „für  die  genaueste  Durchführung  dieser  Vorschrift“ 

verantwortlich. 

Zeitgleich  wandte  sich  Wilhelm  Frick  mit  einem Schreiben  vom 11.  Februar  1936 wegen  des 

Arbeitsdienstes der katholischen Theologen an den Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl.630 Hierl – 

zuvor Reichskommissar für den sogenannten Freiwilligen Arbeitsdienst – hatte seit Einführung des 

gesetzlichen  Reichsarbeitsdienstes  als  Reichsarbeitsführer  die  Leitung  des  RAD  inne.  Das 

Reichsinnenministerium vertrat in seinem Schreiben vom 11. Februar 1936 die Ansicht, dass die 

Befreiung der Dienstpflichtigen römisch-katholischen Bekenntnisses vom Wehr- und Arbeitsdienst, 

die bereits die Subdiakonatsweihe erhalten hatten, nur für das Jahr 1935 gegolten habe. Sedlmeier 

vertrat  dagegen  die  Auffassung,  dass  die  Befreiung  der  katholischen  Theologen  mit 

Subdiakonatsweihe von Wehr- und Arbeitsdienst nicht nur für 1935 gegolten habe, „sondern bis 

zum Erlass einer neuen Verordnung“. Diese Sichtweise Sedlmeiers geht aus einer handschriftlichen 

Notiz des Konviktsdirektors auf der ihm vorliegenden Abschrift hervor, mit der er das Schreiben 

gleich kommentierte. Das Reichsinnenministerium stellte sich zudem auf den Standpunkt, dass die 

Befreiung  derjenigen  katholischen  Theologen  von  Arbeitsdienst  und  Wehrdienst,  die  die 

629 Vgl. im Folgenden [Dienstanweisung der DSt.] Betr.: Anschlag [der DSt an den Universitäten] betrifft 
Arbeitsdienstpflicht der Studenten. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

630 Vgl. im Folgenden Schreiben Reichsminister des Innern an den Reichsarbeitsführer, 11.2.1936. Betr.: 
Arbeitsdienst katholischer Theologiestudenten. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Subdiakonatsweihe  erhalten  haben,  „sachlich  bereits  durch  das  Reichsarbeitsdienstgesetz 

aufgehoben  worden“  sei,  „da  in  diesem  Gesetz  keine  Ausnahmen  für  die  Dienstpflicht  der 

katholischen Theologiestudierenden vorgesehen sind“. Das Reichsinnenministerium beabsichtigte, 

„keine dem § 14 Ziffer 2 des Wehrgesetzes entsprechende Änderung für den Reichsarbeitsdienst zu 

erlassen“.  Der  Reichsinnenminister  war  zudem  „im  Einvernehmen  mit  den  beteiligten 

Fachministern“  –  dabei  dürfte  es  sich  um  den  Reichserziehungsminister  Bernhard  Rust  und 

möglicherweise um den Reichsarbeitsminister Franz Seldte631 gehandelt haben – der Ansicht, der 

Reichsarbeitsdienst  sei  „eine  der  besten  Möglichkeiten,  den  Nachwuchs  der  katholischen 

Geistlichkeit  mit  dem Grundgedanken des  Nationalsozialismus vertraut  zu machen und ihn  zur 

Volksgemeinschaft zu erziehen“. Aus diesem Grund ersuchte  Frick den Reichsarbeitsführer, seine 

Dienststellen anzuweisen, „Dienstpflichtige römisch-katholischen Bekenntnisses, auch wenn sie die 

Subdiakonatsweihe erhalten haben, zur Ableistung ihrer Reichsarbeitsdienstpflicht heranzuziehen“. 

Zudem bat der Reichsinnenminister den Reichsarbeitsführer zu veranlassen, „dass Dienstpflichtige 

römisch-katholischen Bekenntnisses nicht aus dem Grund zurückgestellt werden, weil sie Theologie 

studieren wollen“. Dieses Schreiben Fricks ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass es sich im Februar 

1936 bei  der  Diskussion um das Ende der  Befreiung der  katholischen Theologiestudenten vom 

Arbeitsdienst  nicht  nur  um  eine  Auseinandersetzung  in  der  organisatorischen  Frage  der 

Zurückstellung  oder  Befreiung  drehte,  sondern  dass  auch  eine  Auseinandersetzung  über  die 

Deutungshoheit  von  Erziehung  und  speziell  über  weltanschauliche  Erziehung  im  Sinne  des 

Nationalsozialismus  stattfand.  Erstaunlicherweise  gehen  weder  die  Resolution  der  deutschen 

Bischöfe, die einen Monat zuvor – am 9. Januar 1936 – verabschiedet wurde, noch die Rottenburger 

„Erwägungen zu der Frage Arbeitsdienst und Theologiestudierende“ vom 2. Januar 1936 auf den 

sich  abzeichnenden  weltanschaulich  motivierten  Erziehungskonflikt  der  katholischen 

Theologiestudenten  im  nationalsozialistisch  durchformten  Reichsarbeitsdienst  ein.  Die 

Rottenburger Erwägungen sprechen von „ungünstigen Einflüssen“ im Arbeitsdienst – sollte sich 

hinter dieser Formulierung das Problem des nationalsozialistischen Einflusses verbergen? Weder 

das Freiburger Gutachten vom 17. Januar 1936 noch die Stellungnahme Sedlmeiers zu Wehrdienst 

und Arbeitsdienst vom 25. Januar 1936 gehen auf diesen Themenkomplex ein. Man könnte diesen 

Umstand damit erklären, dass das Schreiben des Reichsinnenministers an den Reichsarbeitsführer 

erst am 11. Februar 1936 verfasst wurde und den Bischöfen und Konviktsdirektoren im Deutschen 

Reich und in Rottenburg noch nicht vorliegen konnte. Dennoch muss den deutschen Bischöfen die 

Ausrichtung des RAD im Sinne der nationalsozialistischen Erziehung bereits vor der Äußerung des 

Reichsinnenministers  bekannt  gewesen  sein.  Dafür  spräche  auch  die  im  Rottenburger 

631 Franz Seldte (1882 – 1947), Reichsarbeitsminister 30.1.1933 – 30.4.1945 und 2.5.1945 – 23.5.1945.
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Positionspapier angesprochene Notwendigkeit von Exerzitien vor Antritt des Arbeitsdienstes.

Es  stellt  sich  also  die  Frage,  warum dieses  Thema  der  aus  Sicht  des  NS-Staates  erwünschten 

nationalsozialistischen  Erziehung im RAD in  den  erwähnten  Papieren  und Schriftstücken nicht 

diskutiert  wurde.  Denkbar  ist,  dass  diese  Thematik  zwar  intern  diskutiert  wurde,  aber  nicht 

schriftlich festgehalten wurde. Über die Motive, warum diese Thematik in den kirchlichen Papieren 

ausgespart wurde – Angst, Vorbehalte, Konfliktvermeidung, Loyalität? – lässt sich angesichts der 

Quellenlage nur spekulieren.

Wenige  Tage,  nachdem  die  Deutsche  Studentenschaft,  das  Reichsinnenministerium  und  der 

Reichsarbeitsführer  die  sofortige,  vollständige  und  ausnahmslose  Einziehung  der  katholischen 

Theologiestudenten zum Arbeitsdienst verabredet hatten, reagierte der erste Konviktsdirektor. Der 

Direktor des Kölner Theologenkonviktes Kollegium Leoninum in Bonn versuchte am 20. Februar 

1936, mit einer Bescheinigung für seine Theologiestudenten die Zurückstellung zu erreichen.632 Der 

Bonner  Konviktsdirektor  bescheinigte  darin  seinen  Theologen  amtlich,  dass  sie  „durch  die 

Einziehung  zum  Arbeitsdienst  am  1.  April  1936  einen  bedeutenden  Nachteil  in  der 

Berufsausbildung“ erleiden würden. Somit sei der Tatbestand der Musterungsverordnung von 1935 

und der Zweiten Durchführungsverordnung zum RAD-Gesetz vom 1. Oktober 1935 erfüllt.  Der 

betreffende Theologe, für den die Bescheinigung jeweils ausgestellt wurde, „steht zur Zeit in einem 

besonderen sehr eng geschlossenen Kursus der vorbereitenden Studien“, der bis zum 1. März 1937 

andauere. Ein durch den Arbeitsdienst verursachtes Aussetzen in diesem Sommer „würde für seine 

Berufsausbildung  einen  erheblichen  Schaden  bringen“,  so  die  Bescheinigung.  Die  ausfallenden 

Studien  könnten  erst  „viel  später“  und  nicht  etwa  im  Anschluss  an  eine  Wiederaufnahme  des 

Studiums nachgeholt  werden.  „Eine  Zurückstellung bis  1.  April  1937“,  so lautet  das  Fazit  des 

Bonner Konviktsdirektors, „würde diese starke Benachteiligung vermeiden“. Der Konviktsdirektor 

verlangte also nicht mehr die Aussetzung des Arbeitsdienstes und das Fortdauern der Befreiung für 

die katholischen Theologiestudenten – wie es die deutschen Bischöfe noch sechs Wochen zuvor 

getan hatten –, sondern erkannte vielmehr die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen an und 

forderte innerhalb dieser eine Aufschiebung des Arbeitsdienstes.

Weitere kirchliche Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Am 25. Februar 1936 antwortete 

der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenzen Bertram an den Reichs- und Preußischen Minister 

des  Innern.633 Dieser  hatte  am 20.  Februar  1936  ein  Schreiben  an  Berning  gerichtet,  aus  dem 

hervorgeht,  dass  „auch  die  katholischen  Theologiestudenten  sämtlich  zum  Reichsarbeitsdienst 

632 Vgl. im Folgenden Bescheinigung des Kollegium Leoninum Bonn, 20.2.1936. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

633 Vgl. im Folgenden Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenzen [Bertram] an den Reichs- und 
Preußischen Minister des Innern, 25.2.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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heranzuziehen  sind  und  eine  Zurückstellung  von  der  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  wegen 

Theologiestudiums  nicht  mehr  zulässig“  sei.  Durch  dieses  Schreiben,  so  Bertram,  sei  „dem 

Episkopate,  den  Direktoren  der  Theologenkonvikte,  den  Theologiestudenten  und  den  zum 

Theologiestudium angemeldeten Abiturienten eine schmerzliche Überraschung bereitet“  worden. 

Die  Ordinariate  baten  nun  nachdrücklich  „um  geneigte  Nachprüfung  dieses  Erlasses  und  um 

Ansetzung einer Konferenz zur erforderlichen Aussprache“.  Bertram brachte gegenüber Frick vor, 

dass  alle  bisherigen  Abmachungen  und  Verständigungen  in  dieser  Angelegenheit,  die  mit  dem 

Episkopat  und  dem  Heiligen  Stuhl  getroffen  worden  waren,  diesem  jüngsten  Erlass  entgegen 

stünden.  Bertram protestierte  dagegen,  dass  diese  Abmachungen  „einseitig  aufgehoben  werden 

sollen“, und erinnerte an die Note der Reichsregierung vom 19. Dezember 1933, an die amtliche 

Erklärung in dem Promemoria der Reichsregierung vom 14. März 1934 und an das Reskript des 

Reichsinnenministeriums  vom  17.  Januar  1934.  Demnach  erfolge  keine  Beteiligung  der 

katholischen Theologen am SA-Dienst und am Arbeitsdienst. Im Einklang mit dieser bisherigen 

Regelung  der  Befreiung  vom  Arbeitsdienst  stehe  nach  Ansicht  Kardinal  Bertrams  auch  die 

Verordnung  des  Reichsministers  für  Wissenschaft,  Erziehung  und  Volksbildung  vom 25.  März 

1935,  wonach  die  katholischen  Theologiestudenten  „unter  Entbindung  vom  Nachweis  der 

Teilnahme am Arbeitsdienst zum Sommer-Semester 1935 immatrikuliert werden könnten“. Zudem 

sei,  so  der  Kardinal  weiter,  bei  den  einschlägigen  mündlichen  Beratungen  im  Ministerium 

„zuverlässig“ mitgeteilt worden, dass sich auch der Führer und Reichskanzler damit „einverstanden 

erklärt habe, die asketische Ausbildung der katholischen Theologen mit ihren hohen Anforderungen 

an körperliche und geistige Schulung und Disziplin als Ersatz des Arbeitsdienstes zu betrachten“. 

Bischöfe und Theologiestudierende würden „mit vollem Rechte“ angesichts dieser Vereinbarungen 

erwarten,  dass  auch  nach  Einführung  der  allgemeinen  Arbeitsdienstpflicht  für  katholische 

Theologiestudenten die Zurückstellung vom Arbeitsdienst Anwendung finde, wie sie in der Zweiten 

Durchführungsverordnung und in der Verordnung über Musterung und Aushebung 1935 vorgesehen 

sei. Bertram beklagte, dass denjenigen Abiturienten die Immatrikulation unmöglich gemacht würde, 

„die im Vertrauen auf die zwischen Reichsregierung und Hl. Stuhle getroffenen Abmachungen sich 

zum Theologiestudium melden, ohne sich zum Arbeitsdienst gemeldet zu haben“. Er kritisierte auch 

die Nachteile für die bereits Immatrikulierten. „Zahlreiche andere werden ihr Studium unterbrechen 

müssen zum größten Nachteil  ihrer  Ausbildung“,  so der Kardinal.  Der Vorsitzende der  Fuldaer 

Bischofskonferenz  bat  den  Minister  dringend  um eine  baldige  Konferenz,  an  der  Vertreter  der 

Bischöfe  und  der  Konviktsdirektoren  auf  der  einen  Seite  und  der  Reichsinnenminister  sowie 

Vertreter des Reichserziehungsministeriums und des Reichsarbeitsführers teilnehmen sollten. Als 

mögliche Termine schlug er  den 3.  oder den 4.  März vor.  Am 2. März 1936 jedoch ließ  Frick 
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Bertram wissen, dass er an den vorgeschlagenen Terminen nicht zur Verfügung stehe, und schlug 

seinerseits den 11. März 1936 für die anberaumte Besprechung vor.634 

Nun schufen die maßgeblichen Instanzen des NS-Regimes Fakten. Denn am 9. März 1936, also 

zwei  Tage  vor  dem vorgeschlagenen  Besprechungstermin,  erging  ein  maßgeblicher  Erlass  des 

Reichsarbeitsführers  über  die  Teilnahme  der  katholischen  Theologiestudenten  am 

Reichsarbeitsdienst.635 Danach  unterlagen  die  Studenten  der  Katholischen  Theologie  nach  dem 

Entscheid  des  Reichserziehungsministeriums  „den  für  alle  Studierenden  geltenden 

Zulassungsbedingungen für  die  Hochschule“.  Das kam für  die  katholischen Theologiestudenten 

einem Ultimatum gleich.  „Sie  können,  soweit  sie  das  25.  Lebensjahr  noch  nicht  überschritten 

haben, ihr Studium nur dann beginnen oder fortsetzen, wenn sie ihrer Arbeitsdienstpflicht genügt 

haben“,  so  die  Entscheidung  des  Reichsarbeitsführers.  Der  zitierte  Erlass  des 

Reichserziehungsministers über die studentische Arbeitsdienstpflicht lege fest,  so der Erlass des 

Reichsarbeitsführers, dass „Studenten, die Ostern 1934 und später die Reifeprüfung abgelegt haben 

oder  bisher  vom  Arbeitsdienst  zurückgestellt  waren,  ihre  studentische  Arbeitsdienstpflicht  im 

Sommerhalbjahr  1936 zu  erfüllen  haben“.  Die  Studenten  der  älteren  Abiturjahrgänge  hingegen 

„sind vom studentischen Arbeitsdienst befreit“. 

Während  der  Reichsarbeitsführer  die  Zurückstellungs-  und  Befreiungsmöglichkeiten  für  die 

katholischen  Theologen  beendete  und  stattdessen  die  verpflichtende  Teilnahme  aller 

Theologiestudenten am Arbeitsdienst festlegte, bereiteten sich die Konviktsdirektoren zur selben 

Zeit  auf die immer noch erhoffte Besprechung mit Vertretern des Reichsinnenministeriums, des 

Reichserziehungsministeriums und dem Reichsarbeitsführers vor. So versandte am 9. März 1936 

Konviktsdirektor  Serres,  der  Leiter  der  ständigen  Konferenz  der  Konviktsdirektoren,  eine 

Einladung an seine Kollegen, darunter den Tübinger Konviktsdirektor  Sedlmeier.636 Am 14. März 

1936, so Serres,  werde im Berliner  Reichsinnenministerium die Besprechung der  Bischöfe von 

Osnabrück  und  Berlin  stattfinden,  „in  der  die  Fragen  des  Arbeitsdienstes  der  katholischen 

Theologiestudierenden geklärt werden sollen“. Auf dringenden Wunsch der beiden Bischöfe solle 

vorher eine Besprechung der Seminarregenten und Konviktsdirektoren stattfinden, damit sich die 

Bischöfe  „vor  der  Besprechung  im  Ministerium  über  die  Ansichten  der  Theologenerzieher 

genauestens  unterrichten  können“.  Serres  legte  als  Termin  für  diese  Vorbesprechung  der 

634 Vgl. Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an den Vorsitzenden der Fuldaer 
Bischofskonferenzen Bertram, 2.3.1936. Betr.: Heranziehung der katholischen Theologiestudenten zum RAD. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

635 Vgl. im Folgenden Aus dem Erlass des Reichsarbeitsführers vom 9.3.1936. Erlass des Reichserziehungsministers 
über die studentische Arbeitsdienstpflicht [I.A. Usadel]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst. Sedlmeier notiert 
auf dem hs. Exzerpt: „Mitgeteilt von H. Dr. Stahlegger am 23. März 1936.“

636 Vgl. im Folgenden Einladung des Leiters der ständigen Konferenz der Konviktsdirektoren [Serres], 9.3.1936. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Seminarregenten und Konviktsdirektoren daher den 13. März 1936 fest. 

Der Reichsinnenminister hingegen ließ die anberaumte Besprechung erneut kurzfristig platzen. Am 

10. März 1936 ließ  Frick  Bertram darüber unterrichten, dass die Besprechung am 14. März 1936 

„aus dienstlichen Gründen“ nicht stattfinden könne.637 „Ich werde mir erlauben“, so die distanzierte 

und  fast  überheblich  klingende  Formulierung  aus  dem  Reichsinnenministerium,  „Ihnen  zu 

gegebener Zeit weitere Nachricht zukommen zu lassen“.

Die auf den 13. März 1936 – und somit auf den Vortag der geplanten Besprechung – in Berlin 

angesetzte Konferenz der Seminarregenten und Konviktsdirektoren fand dennoch statt. Thema der 

Konferenz  waren  die  aktuell  unklare  rechtliche  Lage  und  die  neuesten  Erlasse  zum 

Reichsarbeitsdienst.638 Durch Ministerialerlasse und Erlasse nachgeordneter Stellen, so klagten die 

Konviktsdirektoren,  sei  „eine  große  Verwirrung  für  den  ungestörten  Verlauf  der  theologischen 

Studien eingetreten“. Der Erlass des Reichsinnenministers vom 11. Februar 1936 habe zur Folge, 

dass  das  Studium der  Theologie  nicht  mehr  als  Zurückstellungsgrund  vom Arbeitsdienst  gelte. 

„Sogar  Subdiakone  sollen  noch  zum  Arbeitsdienst  eingezogen  werden“,  halten  die 

Konviktsdirektoren  fest.  Damit  sei  eine  wesentliche  Veränderung  gegenüber  der  Zweiten 

Durchführungsverordnung  vom  1.  Oktober  1935  eingetreten.  Die  Abiturienten  des 

Geburtsjahrgangs 1915 könnten sich nicht mehr mit der Begründung des Theologiestudiums vom 

Arbeitsdienst  zurückstellen  lassen.  Nach  weiteren  Bestimmungen  solle  „niemand  mehr  vor 

Ableistung des  Arbeitsdienstes  immatrikuliert  werden“,  stellten  die  Theologenausbilder  fest.  Im 

Sommersemester 1936 solle eine Erstimmatrikulation überhaupt nicht mehr vorgenommen werden 

können. Die Konviktsdirektoren befassten sich auch mit den Auswirkungen des Arbeitsdienstes auf 

die  angehenden  Theologiestudenten.  Nach  Ansicht  der  Regenten  und  Direktoren  geben  die 

Erfahrungen seit dem 1. Oktober 1935 „keinen Anlass“ dafür, „den Arbeitsdienst als eine besonders 

schwere Gefahr für den priesterlichen Beruf anzusehen“.  Diese Einschätzung der Regenten und 

Direktoren könnte so zu verstehen sein, dass man sich zwar über den nationalsozialistischen Geist,  

der in den Lagern mehr oder weniger ausgeprägt wehte, im Klaren war, aber keine Sorge hegte, 

dass die angehenden Theologiestudenten dadurch abspenstigt  gemacht  würden. An dieser  Stelle 

stellt  sich  die  weiterführende  und  aus  der  Quelle  heraus  nicht  beantwortbare  Frage,  ob  diese 

Einschätzung aber auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass es seitens der katholischen Kirche in 

den  Jahren  1935  und  Anfang  1936  in  der  Praxis  zu  einem Hinnehmen  oder  Akzeptieren  des 

nationalsozialistischen Staates gekommen war, von dem man sich jedoch selbstbewusst abgrenzen 

637 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern [gez. Pfundtner] an den 
Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenzen Bertram, 10.3.1936. Betr.: Heranziehung der katholischen 
Theologiestudenten zum Reichsarbeitsdienst. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

638 Vgl. im Folgenden [Protokoll der] Konferenz von Seminarregenten und Konviktsdirektoren am 13.3.1936 in 
Berlin. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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konnte. Ebenso stellt sich die Frage, ob die kirchlichen Vertreter in der Teilnahme der Theologen 

am  Arbeitsdienst  einen  vertretbaren  Minimalkonsens  zwischen  Kirche  und  NS-Regime  sahen. 

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung gaben sich die Konviktsdirektoren und Seminarregenten 

jedoch skeptisch. Denn andererseits kam im Kreise der Seminarregenten und Konviktsdirektoren 

auch zur Sprache, „dass die kommende Entwicklung der geistigen Lage an den höheren Schulen 

und  Entwicklungsmöglichkeiten  im  Arbeitsdienst  eine  andere  Sachlage  schaffen  können“.  Die 

Direktorenkonferenz vom 1. und 2. Oktober 1935 habe mit ihren Beschlüssen das Ziel verfolgt, „die 

Theologen erst nach einigen Semestern zum Arbeitsdienst zu lassen“. Für die Verhandlungen mit 

dem Innenministerium stellte die Konferenz vom 13. März 1936 daher die Forderung auf, „dass für 

die Theologen innerhalb der gesetzlichen Fristen eine Zurückstellungsmöglichkeit anerkannt wird“. 

Die Theologen sollten den Arbeitsdienst nicht gleich nach dem Abitur ableisten müssen, sondern 

erst nach Beendigung des philosophischen Studiums. Die sprachlichen Ergänzungsstudien müssten 

aus wissenschaftlichen Gründen unmittelbar nach der Reifeprüfung fortgesetzt werden, lautet die 

Begründung  der  Konviktsdirektoren.  Besonders  wichtig  war  ihnen,  dass  „schärfstens“  auf  die 

Einhaltung  des  Reichskonkordates  hingewirkt  werde  und  dass  „die  örtlichen  Seelsorgestellen 

regelmäßig  und  nachdrücklich  auf  die  im  Arbeitsdienst  befindlichen  Theologen  aufmerksam 

gemacht werden“.

Die  Vertreter  der  kirchlichen  Hochschulen  in  Fulda,  Mainz,  Paderborn,  St.  Georgen  und  Trier 

betonten mit Hinweis auf das Reichskonkordat von 1933 die konkordatsmäßige Unabhängigkeit 

ihrer Hochschulen. Daher lehnten sie nicht nur die Einführung der Deutschen Studentenschaft an 

ihren  Hochschulen  ab,  sondern  auch  die  Beschränkung  der  Immatrikulation  oder  des 

Weiterstudiums aufgrund der studentischen Arbeitsdienstpflicht.  Jedoch ließen sie  die Frage der 

gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht, die auf dem Reichsarbeitsdienstgesetz beruhte, unberührt. 

„Sehr  eilig  und  dringend“  waren  den  Teilnehmern  die  Verhandlungen  mit  dem 

Reichsinnenministerium besonders im Hinblick auf die staatlichen Hochschulen. An den staatlichen 

Hochschulen  stellte  sich  die  Lage  der  Theologiestudenten  im  Bezug  auf  den  Arbeitsdienst 

folgendermaßen dar: Bislang waren alle Theologen durch Ministerialbeschluss vom studentischen 

Arbeitsdienst  befreit  gewesen.  Nun befanden sich die  angehenden Theologen in einer  prekären 

Situation. „Da unsere Abiturienten nicht annehmen konnten, dass diese Freistellung plötzlich und 

unangekündigt zurückgenommen würde“, so die Seminardirektoren, „haben sie sich größtenteils 

nicht  zum  sogenannten  vorzeitigen  Arbeitsdienst  gemeldet“.  Da  zudem  die  Meldefristen 

mittlerweile  längst  verstrichen  waren,  standen  die  Abiturienten  nun  vor  der  Situation,  im 

Sommersemester 1936 weder den Arbeitsdienst ableisten zu können noch immatrikuliert werden zu 

können.  Die  Reichsregierung  selbst  habe  „diese  an  sich  schon  verständliche  Haltung  der 
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Abiturienten  verstärkt“,  indem  sie  in  der  Zweiten  Durchführungsverordnung  das  Studium  der 

Theologie als Zurückstellungsgrund vom gesetzlichen Arbeitsdienst anerkannt habe. 

Die Bischöfe wiederum hatten sich offenbar Hoffnungen auf eine erneute Ausnahmegenehmigung 

für  die  Theologiestudenten  gemacht,  wie  sie  1934  erfolgt  war.  Die  Konferenz  der 

Seminardirektoren erwähnte – quasi als Beleg für eine mögliche erneute Ausnahmegenehmigung – 

den Sachverhalt, „dass bei den Verhandlungen im Innenministerium am 2. März 1934 ausdrücklich 

gesagt wurde, die Bischöfe könnten nicht erwarten, dass in allgemeinen Verfügungen für Studenten 

gleich die Ausnahmen für die Theologen mit aufgenommen würden“. Auch 1934 sei die Befreiung 

der Theologen auf Antrag der Bischöfe erwirkt worden. Das Ministerium habe damals die Anträge 

der Bischöfe erwartet.

Die Konviktsdirektoren forderten „mit allem Nachdruck“ die Möglichkeit der Immatrikulation für 

katholische  Theologiestudierende  im  Sommersemester  1936.  Die  nachträgliche  Ableistung  des 

Arbeitsdienstes im Sommersemester 1936, wie es der Erlass Rusts vom 12. Februar 1936 forderte, 

lehnten sie vehement ab. Jedoch würden nachgeordnete Stellen und „insbesondere die Deutsche 

Studentenschaft“  den  Erlass  „zuungunsten  der  Theologen“  auslegen  und  die  Erfüllung  der 

Arbeitsdienstpflicht  von  all  denjenigen  fordern,  die  sie  bisher  nicht  geleistet  hätten.  Eine 

„eindeutige  Verfügung  des  Unterrichtsministeriums“  sei  zu  erwirken,  „dass  es  bezüglich  der 

Theologen bei der bisherigen Übung verbleibt“. In den Verhandlungen müsse betont werden, dass 

die Neuerungen so plötzlich eingetreten seien, „dass eine entsprechende Frist zur Umstellung auf 

die  neuen  Verhältnisse  nicht  nur  ein  Billigkeits-  sondern  ein  Gerechtigkeitsverlangen  ist“. 

Bemerkenswert  ist,  dass  ausgerechnet  die  Seminarregenten  und  Konviktsdirektoren,  die  doch 

unmittelbar mit der Erziehung der Theologiestudenten betraut waren, im März 1936 das Thema der 

nationalsozialistischen Erziehung in den Arbeitslagern bei ihren Beratungen aussparten.

6.6 Verhandlungen zwischen Episkopat, Heiligem Stuhl und 
Reichsregierung über den Arbeitsdienst der katholischen  
Theologiestudenten zwischen März und Mai 1936

Wie bereits oben dargestellt, hatte der Reichs- und Preußische Minister des Innern dem Bischof von 

Osnabrück  am  20.  Februar  1936  mitgeteilt,  dass  „auch  die  katholischen  Theologiestudenten 

sämtlich zum Arbeitsdienst heranzuziehen sind“ und dass eine Zurückstellung vom Arbeitsdienst 

wegen eines Theologiestudiums nicht mehr zulässig sei.639 Zwar legte der Heilige Stuhl Anfang 

März 1936 gegen dieses Schreiben Protest ein. So protestierte  Pacelli am 8. März 1936 in einer 

639 Vgl. im Folgenden Note Pacelli an von Bergen, 8.3.1936, Notenwechsel I, Nr. 74, S. 319.
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diplomatischen  Note  beim  deutschen  Botschafter  gegen  die  Heranziehung  der  katholischen 

Theologiestudenten  zum  Reichsarbeitsdienst  und  gegen  den  Wegfall  der  Zurückstellung  vom 

Arbeitsdienst wegen Theologiestudiums. Die Erklärung, die der Reichs- und Preußische Minister 

des Innern gegenüber dem Bischof von Osnabrück am 20. Februar 1936 gemacht hatte, stand nach 

Ansicht von  Pacelli „in offenem Gegensatz zu den Zusicherungen“, die seinerzeit dem Heiligen 

Stuhl schriftlich seitens der Reichsregierung gemacht worden seien.  Der Einspruch des Nuntius 

„gegen die ohne sein Einverständnis erfolgten neuerlichen Bestimmungen“ werde genügen, „um die 

Reichsregierung  zu  veranlassen,  bei  den  in  Frage  kommenden  Ministerialbehörden  ihre 

Zurücknahme zu erwirken“, so Pacelli.

Auch  Orsenigo  wurde  tätig  und  trug  die  kirchliche  Position  über  den  Arbeitsdienst  der 

Theologiestudenten im Berliner Auswärtigen Amt vor. Dabei „plädierte“ er „sehr eindringlich für 

die Befreiung der Studenten, obwohl er den Wert des Arbeitsdienstes durchaus zugeben wolle“.640

Aber die Reichsregierung berief sich in ihrer diplomatischen Antwort vom 28. Mai 1936 auf den 

per Gesetz vom 26. Juni 1935 eingeführten Reichsarbeitsdienst.641 Die Befreiung habe lediglich für 

den  „freiwilligen  Arbeitsdienst“  gegolten.  „Von  dem  freiwilligen  Arbeitsdienst  ist  der 

Reichsarbeitsdienst  zu  unterscheiden,  der  inzwischen  durch  Gesetz  vom  26.  Juni  1935  in 

Deutschland eingeführt worden ist“, so von Bergen in seiner Note an Pacelli vom 28. Mai 1936. Die 

Theologen der  Jahrgänge 1915 und 1916 würden unter  den verpflichtenden Reichsarbeitsdienst 

fallen und keine Befreiung erhalten, während die früheren Jahrgänge wegen der Ausnahmeregelung 

von 1933  weiterhin  vom „freiwilligen  Arbeitsdienst“  befreit  blieben.  „Die  für  den  freiwilligen 

Arbeitsdienst zugesagte Ausnahme“, führte von  Bergen aus, „bleibt weiter bestehen.“ Damit war 

der Reichsarbeitsdienst auch für die katholischen Theologen bzw. für die angehenden katholischen 

Theologiestudenten verpflichtend.

Zeitgleich  mit  den  Verhandlungen  auf  diplomatischer  Ebene  zwischen  Reichsregierung  und 

Heiligem Stuhl,  die  von Anfang März bis  Ende Mai  1936 dauerten,  wurden die  maßgeblichen 

Vertreter  des  deutschen  Episkopates  tätig,  um  mit  dem  Reichsinnenministerium  und  dem 

Reichserziehungsministerium  die  Abschaffung  der  Arbeitsdienstpflicht  für  die  katholischen 

640 Aufzeichnung Bülows, 17.3.1936, in: Notenwechsel III, Nr. 183, S. 175.
641 Vgl. im Folgenden Note von Bergen an Pacelli, 28.5.1936, in: Notenwechsel I, Nr. 80, S. 329 – 330, hier: S. 329. 

Darin heißt es: „Von dem freiwilligen Arbeitsdienst ist der Reichsarbeitsdienst zu unterscheiden. [...] Im vorigen 
Jahr ist der Geburtsjahrgang 1915 gemustert und inzwischen zum Reichsarbeitsdienst herangezogen worden. In 
diesem Jahr ist der Jahrgang 1916 gemustert worden. Das Reichsarbeitsdienstgesetz sieht nicht die Möglichkeit 
vor, durch Verwaltungsanordnung gewisse Gruppen von Personen vom Reichsarbeitsdienst zu befreien. Die 
deutsche Regierung bedauert daher, eine gleiche Ausnahme, wie sie sie den katholischen Theologiestudierenden 
für den freiwilligen Arbeitsdienst zugestanden hat, nicht gewähren zu können“ (ebd., S. 329). „Die für den 
freiwilligen Arbeitsdienst zugesagte Ausnahme bleibt bestehen. Von ihm werden daher, wie bisher, die 
katholischen Theologiestudenten befreit, die dem Reichsarbeitsdienst nicht unterliegen, weil sie einem älteren 
Geburtsjahrgang (1914 oder früher geboren) angehören, der nicht mehr zum Reichsarbeitsdienst herangezogen 
wird“ (ebd., S. 330).
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Theologiestudenten  zu  erreichen.  Am  18.  März  1936  unternahm  Bertram  bei  den  beiden 

maßgeblichen  Berliner  Ministerien,  dem  Reichsinnenministerium  und  dem 

Reichserziehungsministerium,  einen  erneuten  Vorstoß,  um  die  Arbeitsdienstpflicht  der 

Theologiestudenten nachträglich zu verhindern.642 Rust ließ Bertram wissen, dass die Verfügungen 

der vergangenen Wochen über die Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologiestudenten „nicht 

nur  für  Hunderte  von  Studierenden  selbst,  sondern  auch  für  die  deutschen  Diözesen  so  viel 

Missstände zur Folge haben“, dass er wiederholt bei  Frick vorstellig werden musste. Im Auftrag 

aller deutschen Diözesanbischöfe habe er „nachdrücklich die sofortige Klärung der obwaltenden 

Fragen  und  Beseitigung  nachteiligster  Folgen  nachsuchen“  müssen.  Bertram  setzte  den 

Reichserziehungsminister  von der  Eingabe in  Kenntnis  und bat  um dessen Mitwirkung bei  der 

Erledigung der Angelegenheit, da auch Anordnungen des Reichswissenschaftsministeriums in Frage 

kommen  könnten.  Bertram  führte  nicht  näher  aus,  worin  diese  Anordnungen  des 

Reichswissenschaftsministeriums bestehen könnten. In einem weiteren Schreiben wandte sich der 

Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz an Frick.643 Auf drei Seiten setzte Kardinal Bertram dem 

Reichsinnenminister die Sichtweise der Bischöfe und der Konvikts- und Seminardirektoren über die 

Heranziehung  der  katholischen  Theologiestudenten  zum  Reichsarbeitsdienst  auseinander.  Der 

Breslauer Erzbischof beklagte sich beim Innenminister im Wesentlichen über zwei Probleme, die im 

Zusammenhang mit der Heranziehung der katholischen Theologen zum Arbeitsdienst standen: Zum 

einen  über  die  im  Februar  1936  ergangenen  Ministerialerlasse  über  die  Heranziehung  der 

katholischen  Theologen  zum  Reichsarbeitsdienst  und  zum  anderen  über  die  Anordnungen  der 

Deutschen  Studentenschaft  und  der  nachgeordneten  Stellen.  Dadurch  seien  für  die  an  den 

staatlichen  Hochschulen  studierenden Theologen  Zustände herbeigeführt  worden,  „die  dringend 

einer Klärung bedürfen“ und den Episkopat „zwingen“, erneut vorstellig zu werden. Die bisherige 

Freistellung aller Theologen vom Arbeitsdienst „war öffentlich bekannt und wurde allgemein als 

weiterbestehend angenommen“. Diese Sichtweise eines Fortbestehens der Befreiung sei durch die 

Zweite Verordnung über die Durchführung und Ergänzung des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 1. 

Oktober 1935 gestützt worden, die ausdrücklich bestimmte, „dass für die Zurückstellungen vom 

RAD  dieselben  Grundsätze  gelten  sollten  wie  für  die  Zurückstellungen  vom  Wehrdienst“. 

Dementsprechend, so Bertram, hätten sich die Abiturienten, die beabsichtigten, im Sommersemester 

1936  ein  Theologiestudium  aufzunehmen,  nicht  zum  vorzeitigen  Arbeitsdienst  gemeldet.  „Erst 

642 Vgl. im Folgenden Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenzen [Bertram] an den Reichs- und 
Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 18.3.1936. [Betr.: Arbeitsdienstpflicht der 
Theologiestudierenden]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

643 Vgl. im Folgenden Schreiben des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenzen [Bertram] an den Reichs- und 
Preußischen Minister des Innern, 18.3.1936. Betr.: Heranziehung der katholischen Theologiestudenten zum 
Reichsarbeitsdienst. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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nachdem die Meldefrist für diesen vorzeitigen Arbeitsdienst der Abiturienten am 31. Januar 1936 

abgelaufen war“, hielt Bertram dem Innenminister vor, „erging am 11. Februar die Anordnung Ew. 

Exzellenz,  dass  auch  die  katholischen  Theologiestudenten  sämtlich  zum  RAD  heranzuziehen 

seien“.  Der  Versuch der  betroffenen  Abiturienten,  sich  noch nachträglich  zum Arbeitsdienst  zu 

melden, sei nicht erfolgreich gewesen, da sie „wegen Überfüllung“ meist nicht mehr angenommen 

werden  konnten.  Inzwischen  habe  der  Reichsminister  für  Wissenschaft,  Erziehung  und 

Volksbildung verfügt, „dass niemand vor Ableistung des RAD immatrikuliert werden kann“. Dies 

habe  für  mehrere  hundert  Theologen zur  Folge,  dass  sie  im Sommersemester  1936 weder  den 

Reichsarbeitsdienst ableisten noch immtrikuliert werden könnten, „dass sie also ohne ihre Schuld 

einen  Zeitverlust  von  einem  halben  Jahr  erleiden  müssen“.  Dies  könne,  so  Bertram,  der 

Reichserziehungsminister nicht zulassen wollen. Beim zweiten Problembereich, den Bertram dem 

Reichsinnenminister vortrug, handelte es sich um den Erlass des Reichsministers für Wissenschaft,  

Erziehung und Volksbildung über die Heranziehung der Studenten aus den Abiturjahrgängen 1934 

und 1935 zum Reichsarbeitsdienst, auch wenn sie sich bereits im Studium befinden sollten. Dieser 

Erlass, der Bertram offenbar gar nicht zugegangen war, sah vor, dass „alle Studenten, die 1934 und 

1935 Abitur gemacht haben und vom RAD zurückgestellt  waren,  nunmehr vor Fortsetzung des 

Studiums den RAD zu leisten haben“. Bei diesen Abiturienten der Abiturjahrgänge 1934 und 1935 

handelte  es  sich  um  bereits  immatrikulierte  Studierende  der  Katholischen  Theologie,  die 

mittlerweile  bereits  mehrere Semester Theologie an einer  kirchlichen Hochschule oder an einer 

Universität  studiert  hatten.  Ihnen  drohte  nun  die  Exmatrikulation,  wenn  sie  sich  nicht  zum 

Arbeitsdienst  meldeten.  Die  entsprechenden  Anschläge  der  Deutschen  Studentenschaft  an  den 

schwarzen Brettern der Hochschulen waren von den betroffenen Theologen „unbeachtet gelassen“ 

worden, so Bertram. Denn seitens der Theologen habe man sich auf den Standpunkt gestellt, „dass 

sie  ja  nicht  vom RAD zurückgestellt“,  sondern vielmehr aufgrund der  Abmachungen zwischen 

Kirche  und Staat  vom Arbeitsdienst  „befreit“  gewesen  seien.  An manchen  Hochschulen  werde 

jedoch  der  Erlass  des  Wissenschaftsministers  „zu  ungunsten  der  Theologen  ausgelegt“.  Den 

Theologen werde „gedroht, dass man nicht gestatten werde, dass sie ihr Studium vor Ableistung des 

RAD  fortsetzen“.  Falls  diese  Drohung  wahr  gemacht  werde,  „dann  werden  Hunderte  von 

Theologen aus dem geordneten Studiengang herausgerissen und an der rechtzeitigen Erreichung 

ihres  Zieles  behindert,  was für die  meisten Diözesen zeitweise einen empfindlichen Mangel  an 

Seelsorgskräften zur Folge haben würde“. Dass die Oberhirten der Diözesen Deutschlands „mit 

allem Nachdruck“ eine Klärung dieser  Fragen verlangen,  sei  nur verständlich.  Bertram bat den 

Innenminister „ergebenst wie dringend“ um die umgehende Ansetzung der schriftlich zugesagten, 

aber zweimal verschobenen Besprechung dieser Fragen. Für den Fall, dass die Besprechung nicht 
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stattfinde, bat der Kardinal darum, die Heranziehung der katholischen Theologen zum RAD für das 

Jahr  1936  auszusetzen  und  die  Erstimmatrikulation  von  angehenden  Theologen  im 

Sommersemester  1936 ohne  vorherigen  Arbeitsdienst  zuzulassen.  Wie  sich  später  herausstellen 

sollte,  war  dieser  Vorschlag  von  Bertram  die  einzige  Anregung,  die  die  Vertreter  des 

nationalsozialistischen  Kabinetts  der  katholischen  Kirche  in  Sachen  Arbeitsdienst  der 

Theologiestudenten zugestehen sollten.

Nachdem die  von  Bertram angeregte  Konferenz  der  Ministerien  mit  dem Episkopat  mehrfach 

verschoben worden war,  unternahm es  Berning am 24. und 25. März 1936, „durch persönliche 

Besprechungen  mit  den  zuständigen  Referenten“  von  Reichsinnenministerium  und 

Reichserziehungsministerium, die Frage des Arbeitsdienstes der Theologen „zu Ostern 1936“ zu 

klären.644 Ziel dieser Besprechungen war es, „die praktischen Schwierigkeiten“ zu beseitigen. Die 

rechtliche Fragestellung, ob die Befreiung der Theologen vom Arbeitsdienst „auf Grund früherer 

Abmachungen“  aufrechterhalten  können  werde,  sei  laut  Berning  noch  nicht  geklärt.  Bernings 

Vorstoß vom 24. und 25. März 1936 hatte also zwei Ziele: Zum einen wollte er eine Klärung in der  

aktuellen Frage erreichen, ob sich die katholischen Theologiestudenten im kurz bevorstehenden 

Sommersemster  1936  immatrikulieren  können.  Zum  anderen  wollte  er  den  Fortbestand  der 

generellen  Befreiung vom Arbeitsdienst für die katholischen Theologiestudenten erreichen. Das 

Reichserziehungsministerium  und  das  Reichsinnenministerium  wollten  im  Anschluss  an  die 

Besprechungen, so der Osnabrücker Bischof hoffnungsvoll,  Verfügungen erlassen.  Berning teilte 

die Ergebnisse seinen bischöflichen Mitbrüdern im deutschen Episkopat noch am 25. März 1936 

aus Berlin mit. Die von Berning angekündigte Verfügung der Ministerien sollte sich jedoch anders 

lesen als von ihm und den deutschen Bischöfen erhofft,  legte sie doch in einer Frage  Bernings 

geradezu das Gegenteil fest. 

Am 31. März 1936 ließ Sproll das Schreiben Bernings vom 25. März 1936 an das Direktorium des 

Wilhelmsstiftes in Tübingen weiterleiten, nachdem er es am 27. März zur Kenntnis hatte nehmen 

können.645 Berning gab „zur vorläufigen Orientierung“ folgende Informationen an die Ordinariate 

weiter:  Diejenigen  Theologen,  die  1934/35  ihr  Theologiestudium  begonnen  hatten,  „ohne 

Arbeitsdienst abgeleistet zu haben“, müssen nicht den Arbeitsdienst nachträglich ableisten, da sie 

aufgrund der Abmachung vom 24. Januar 1934 vom Arbeitsdienst befreit waren; sie könnten ihr 

644 Vgl. im Folgenden Schreiben des Bischofs von Osnabrück [Berning] [an die hochwürdigsten erzbischöflichen und 
bischöflichen Ordinariate in Deutschland, hier: Sproll], 25.3.1936. Betr.: Arbeitsdienst der Theologiestudenten. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst; vgl. ebenso Berning an die deutschen Bischöfe, 25.3.1936, in: Akten 
deutscher Bischöfe III, Nr. 291, S. 318.

645 Vgl. im Folgenden Schreiben des Bischofs von Osnabrück [Berning] [an die hochwürdigsten erzbischöflichen und 
bischöflichen Ordinariate in Deutschland, hier: Sproll], 25.3.1936. Betr.: Arbeitsdienst der Theologiestudenten. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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Theologiestudium ungehindert fortsetzen. Eine andere Situation bestehe bei den Abiturienten des 

Abiturjahrganges 1936. Sie waren nach der Bestimmung des Reichserziehungsministeriums vom 

18.  Januar  1936  zum  Arbeitsdienst  verpflichtet  worden.  Diejenigen  Abiturienten  des 

Abiturjahrgangs  1936,  die  sich  zum  Arbeitsdienst  gemeldet  haben,  aber  keine  Einberufung 

erhielten, werden nicht nachträglich zum Arbeitsdienst einberufen. Offen und ohne Ergebnis blieb 

in Bernings Besprechung aber die Frage, wie mit denjenigen Abiturienten von 1936 verfahren wird, 

die  „im  guten  Glauben,  dass  sie  befreit  seien,  auf  Weisung  der  Bischöfe  sich  nicht  zum 

Arbeitsdienst gemeldet haben“. Das Reichserziehungsministerium werde in den folgenden Tagen 

eine  Erklärung  abgeben,  welche  Bestimmung  für  diese  Abiturienten  gelten  solle.  Um  die 

entstandenen Schwierigkeiten zu beheben, werde seitens des Ministeriums den Hochschulen und 

der Deutschen Studentenschaft eine Verfügung zugehen, über die auch die Bischöfe in Kenntnis 

gesetzt werden sollen. Ein weiteres Ergebnis der Besprechung besteht laut Berning in der Erklärung 

des  Reichsinnenministeriums,  „dass  die  Jahrgänge  von  1911  an  nicht  nachträglich  zum 

Arbeitsdienst herangezogen werden sollen“. Falls einzelne Arbeitsämter die älteren Jahrgänge zum 

Arbeitsdienst  einziehen,  solle  das  auf  Antrag  des  Reichsinnenministeriums erledigt  werden.  „In 

Zukunft“, so stellten die Vertreter der Ministerien gegenüber  Berning klar, komme „nur mehr die 

gesetzliche Arbeitsdienstpflicht und nicht mehr der studentische Arbeitsdienst in Frage“. 

Die  Deutsche  Studentenschaft  war  Ende März  1936 sehr  darum bemüht,  ihren  nachgeordneten 

Stellen  mitzuteilen,  dass  die  Befreiung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom Arbeitsdienst 

beendet sei und dass auch die katholischen Theologiestudenten ab sofort der Verpflichtung zum 

Reichsarbeitsdienst  unterliegen.  Bereits  am  27.  März  1936  instruierte  das  Hauptamt  III  der 

Reichsführung  der  Deutschen  Studentenschaft  in  Berlin  das  Akademische  Berufsamt  an  der 

Universität  Tübingen  über  das  richtige  Vorgehen  bei  Fragen  des  Arbeitsdienstes.646 Das 

Akademische Berufsamt an der Universität Tübingen hatte am 23. März 1936 eine Anfrage an das 

Hauptamt III  vorgenommen.647 Nach Auskunft des Hauptamtes III  haben die dienstuntauglichen 

Abiturienten der Abiturjahrgänge 1935 und 1936 im Sommerhalbjahr 1936 den Ausgleichsdienst 

abzuleisten. Ausgenommen von dieser Pflicht zur Ableistung eines Dienstes im Sommersemester 

1936 sind die tauglichen und untauglichen Abiturienten des Abiturjahrganges 1935, die katholische 

Theologie studieren.  Diese Befreiung für die  katholischen Theologen gelte allerdings nur dann, 

wenn sie vor 1915 geboren sind. Bei den arbeitsdienstpflichtigen Jahrgängen ab 1915 spiele das 

Abiturientenexamen keine Rolle, da diese Jahrgänge durch den Reichsarbeitsdienst erfasst werden. 

646 Vgl. im Folgenden Schreiben der Reichsführung der Deutschen Studentenschaft Hauptamt III Berlin an das 
Akademische Berufsamt an der Universität Tübingen, 27.3.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

647 Die mutmaßliche Quelle Schreiben des akademischen Berufsamtes an der Universität Tübingen an das Hauptamt 
III der Reichsführung der DSt, 23.3.1936, war im untersuchten Aktenbestand nicht vorhanden.

187                          



Bei den Abiturienten des Abiturjahrganges 1936, so das Hauptamt III,  „kommt keinesfalls  eine 

Befreiung  weder  vom  Arbeits-  noch  vom  Ausgleichsdienst  in  Frage“.  Abiturienten  des 

Abiturjahrganges  1935,  die  Reserveoffiziersanwärter  sind,  werden  nicht  zum  Arbeitsdienst 

herangezogen. Das Akademische Berufsamt setzte den Direktor des Wilhelmsstiftes am 30. März 

1936 von dieser Anordnung in Kenntnis.

Die Abiturienten des Abiturjahrganges 1936, die Theologie studieren wollten, konnten ihr Studium 

mit  Zustimmung des  Reichserziehungsministeriums  ausnahmsweise  zum Sommersemester  1936 

beginnen, und das auch nur unter Bedingungen, wie im Folgenden dargestellt wird. Am 2. April 

1936  erging  der  von  Berning  angekündigte  Erlass  des  Reichserziehungsministeriums  an  die 

Unterrichtsverwaltungen der  Länder  und an die  Rektoren der  Universitäten.648 Darin  wurde die 

Frage  geklärt,  wie  mit  denjenigen  Abiturienten  zu  verfahren  sei,  „die  infolge  irrtümlicher 

Auslegung  der  Bestimmungen  oder  infolge  falscher  Information  von  dritter  Seite  sich  zum 

Arbeitsdienst  gar  nicht  oder  verspätet  gemeldet  haben“.  Ausdrücklich  wies  das 

Reichserziehungsministerium darauf hin, dass der Erlass vom 18. Januar 1936 auch für diejenigen 

Abiturienten gelte, die katholischen Theologie studieren wollen. „Um Härten zu vermeiden“, so 

stellte  der  Reichserziehungsminister  fest,  dürften  die  Abiturienten  des  Abitursjahrganges  1936 

ausnahmsweise ihr Theologiestudium beginnen, wenn sie sich bei ihrer Immatrikulation schriftlich 

dazu verpflichten, „einer Einberufung zum Arbeitsdienst auch während ihres Studiums Folge zu 

leisten“.  Diese  Ausnahmegenehmigung  gelte  aber  nur  für  1936.  Eine  Wiederholung  sei 

ausgeschlossen. Die katholischen Theologiestudenten blieben weiterhin vom früheren studentischen 

Arbeitsdienst befreit, an dem sie – wie oben dargestellt – freiwillig teilnehmen konnten. Denn die 

Verpflichtung der männlichen Studenten der Abiturjahrgänge 1934 und später  zur studentischen 

Arbeitsdienstpflicht,  so der Erlass, gelte nicht für die Studierenden der Katholischen Theologie, 

„weil  diese  in  den Vorjahren  von der  Ableistung des  Arbeitsdienstes  als  Voraussetzung für  die 

Immatrikulation  befreit  waren“.  Diese  Befreiung  vom  studentischen  Arbeitsdienst  nützte  den 

katholischen Theologiestudenten inzwischen aber nichts, da auch für sie nun die Bestimmungen des 

Reichsarbeitsdienstgesetzes  galten,  wie  das  Reichserziehungsministerium  sofort  klarstellte.  Es 

stellen sich nun zwei Fragen, die die Theologiestudenten in den Blick nehmen. Erstens die Frage, 

ob  Abiturienten  von  1936,  die  ein  Theologiestudium  aufnehmen  wollten,  sich  tatsächlich 

zurückstellen ließen, um den RAD zu einem späteren Zeitpunkt abzuleisten. Zweitens die Frage, ob 

648 Vgl. im Folgenden [Erlass des] Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
[I.V. gez. Zschintzsch] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder, die Preußischen Oberpräsidenten und die 
Rektoren der Universitäten, 2.4.1936. Betr.: Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologiestudenten. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst; vgl. im Folgenden auch Zschintzsch an die Unterrichtsverwaltungen der 
Länder (außer Preußen), preußischen Oberpräsidenten – Abteilung für höhere Schulen – , Rektoren der 
Universitäten usw., 2.4.1936, in: Akten deutscher Bischöfe III, Nr. 291, 319, Anm. 1.
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bereits immatrikulierte Theologiestudierende durch die Einführung der RAD-Pflicht nachträglich 

zur Ableistung des RAD während des Studiums verdonnert wurden. Die zweite Frage lässt sich 

eindeutig bejahen. Derartige Fälle gab es in der Tat. Allein aus dem Kreis der befragten Zeitzeugen 

finden sich zwei Personen – Robert  Mayer und Karl  Knaupp –, die den Arbeitsdienst im RAD 

während des Studiums nachleisten mussten, obwohl sie ursprünglich als Theologiestudierende vom 

studentischen  Arbeitsdienst  befreit  waren.  Robert  Mayer  musste  den  RAD  während  des 

Sommersemesters 1936 nachleisten649, Karl  Knaupp während des Wintersemesters 1936/37650. Die 

erste Frage – wie viele Abiturienten von 1936 von der Regelung Gebrauch machten und tatsächlich 

zu einem späteren Zeitpunkt den Reichsarbeitsdienst nachträglich ableisteten – kann hingegen an 

dieser  Stelle  nicht  abschließend  beantwortet  werden.  Unter  den  befragten  Zeitzeugen  des 

Abiturjahrganges  1936  findet  sich  jedenfalls  kein  einziger,  der  den  RAD  zu  einem  späteren 

Zeitpunkt  nach  Beginn  des  Studiums  abgeleistet  hätte.  Alle  befragten  Zeitzeugen  des 

Abiturjahrganges 1936 leisteten den Arbeitsdienst vor Beginn des Studiums ab. An dieser Stelle soll 

nochmals  auf  die  bereits  oben  aufgezeigte,  von  Sedlmeier  favorisierte  Tübinger  Regelung 

hingewiesen werden, nach der „alle“ vor Aufnahme des Theologiestudiums am RAD teilnehmen 

sollten.

Mittlerweile hatte sich Sedlmeier, der den Erlass vom 2. April 1936 noch nicht kannte, am 3. April 

1936 an  die  Tübinger  Meldestelle  für  den  Arbeitsdienst  gewandt,  um einerseits  seine  und der 

Theologen Loyalität gegenüber dem Vaterland und andererseits seine Vorbehalte im Hinblick auf 

die Einziehung der Theologen zum Arbeitsdienst zum Ausdruck zu bringen.651 Auf den 6. April 

1936 wurden 24 Theologen in den Arbeitsdienst einberufen, und zwar alle in verschiedene Lager in 

der  Mark Brandenburg.  „Selbstverständlich werden diese Theologen ihre Pflicht  dem Vaterland 

gegenüber mit Freuden erfüllen“, bekundete Sedlmeier. Das gehe „schon daraus hervor, dass etwa 

60 Abiturienten,  die  katholische  Theologie  studieren  wollen,  sich  zum sogenannten  vorzeitigen 

Arbeitsdienst für Sommer 1936 freiwillig gemeldet haben“.  Sedlmeier führte nun gegenüber der 

Tübinger Meldestelle für den Arbeitsdienst die Information an, die auf  Berning zurück geht. Er 

argumentierte  gegenüber  der  Meldebehörde  hinsichtlich  des  Reichsarbeitsdienstes  mit  der 

Befreiung der Theologen vom studentischen Arbeitsdienst.  Diese Argumentation hatte  sich aber 

schon als hinfällig erwiesen. Sedlmeiers Anliegen war es, die eingezogenen Theologiestudenten, die 

1934/35 ihr Studium begonnen hatten, nur unter Vorbehalt „einrücken“ zu lassen. Zusätzlich wies er 

das Amt für Arbeitsdienst auf die dadurch unter Umständen dem Reich entstehenden Fahrtkosten 

649 Siehe Kap. 10.1.4.
650 Siehe Kap. 10.1.6.
651 Vgl. im Folgenden Schreiben des Direktors des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an die Meldestelle für den 

Arbeitsdienst Tübingen, 3.4.1936. Betr.: Arbeitsdienst für kath[olische] Theologen. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.
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hin – ein eher lächerlicher Einwand.

Am  9.  April  1936  erteilte  das  Reichsinnenministerium  dem  Osnabrücker  Bischof  schriftlich 

Auskunft über die „mündlichen Anfragen bei meinem Sachbearbeiter“ vom 24. März 1936.652 Wie 

aus dem Schreiben des Reichsinnenministers hervorgeht, bestätigte das Ministerium indirekt die 

Einberufung der Jahrgänge 1915 und der nachfolgenden Jahrgänge zum Reichsarbeitsdienst. Das 

Ministerium stellte  klar,  dass  die  katholischen  Theologiestudenten  gemustert  und  im Falle  der 

Tauglichkeit  einberufen wurden. Nur wer untauglich gewesen sei  oder aus besonderen Gründen 

zurückgestellt  worden  sei,  habe  unter  den  Theologiestudenten  des  Jahrgangs  1915  keinen 

Einberufungsbefehl  zum  Arbeitsdienst  erhalten.  Eine  „allgemeine  Befreiung  der 

Nichteinberufenen“  könne  deshalb  auch  nicht  ausgesprochen  werden.  „Soweit  die  katholischen 

Theologiestudenten bisher noch nicht ordnungsgemäß polizeilich gemeldet und gemustert worden 

sind“, so das Reichsinnenministerium, „müssen sie sich unbedingt zur Musterung 1936 einfinden“. 

Das Schreiben des Reichsinnenministeriums geht nochmals auf die Frage ein, ob vor 1915 geborene 

Theologiestudenten arbeitsdienstpflichtig sind. „Wer vor 1915 geboren ist“, so die Auskunft, „ist im 

Sinne des Reichsarbeitsdienstgesetzes nicht arbeitsdienstpflichtig“. Das Ministerium wirbt jedoch 

für eine Teilnahme auch der Theologen am Arbeitsdienst. Studenten, die vor 1915 geboren sind, 

könnten  sich  beispielsweise  unter  bestimmten  Voraussetzungen  freiwillig  zum  Arbeitsdienst 

melden,  „wenn  für  ihre  Berufsausbildung  oder  ihr  sonstiges  Fortkommen  die  Ableistung  des 

Arbeitsdienstes Voraussetzung ist“, auch wenn sie nicht der gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht nach 

dem RAD-Gesetz unterliegen. Die katholischen Theologen der Geburtsjahrgänge 1916 und 1917 

könnten  sich  „jetzt  noch  zur  vorzeitigen  Ableistung  der  Arbeitsdienstpflicht  am 1.  April  1936 

melden“.  Die  Einstellung  sei  jedoch  „im  Einzelfall  nur  im  Rahmen  der  verfügbaren  Stellen 

möglich“.

Am  22.  April  1936  setzte  Berning  die  Bischöflichen  Ordinariate  über  diese  Auskunft  des 

Reichsinnenministeriums hinsichtlich des Arbeitsdienstes der katholischen Theologen vom 9. April 

1936 und über  sein  weiteres  diesbezügliches  Vorgehen in  Kenntnis.653 Berning hatte  gegen die 

Entscheidung  des  Reichsinnenministeriums  und  des  Reichserziehungsministeriums  Verwahrung 

eingelegt. Die Ministerien hatten ja den Standpunkt vertreten, dass sich die Abmachungen von 1934 

und 1935 über die Befreiung vom freiwilligen Arbeitsdienst nicht mehr auf die nun für alle geltende 

gesetzliche  Arbeitsdienstpflicht  beziehen.  Berning  hatte  gegenüber  den  Ministerien  außerdem 

erklärt, „dass diese Frage durch Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl und der Reichsregierung 

652 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern [I.V. gez. Pfundtner] an Berning, 
9.4.1936. Betr.: Katholische Theologiestudenten und Reichsarbeitsdienst. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

653 Vgl. im Folgenden Schreiben des Bischofs von Osnabrück [Berning] [an die Ordinariate], 22.4.1936. [Betr.: 
Arbeitsdienst der katholischen Theologiestudenten]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst. Am 26.4.1936 vom 
BOR weitergeleitet an das Direktorium des Wilhelmsstiftes. 
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geklärt werden müsse“.  Berning griff in seinem Schreiben an die Bischöflichen Ordinariate noch 

einen weiteren inhaltlichen Konflikt zwischen Kirche und Ministerien auf, der im Zusammenhang 

mit der Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologen stand. Bereits einen Monat zuvor, nämlich 

am  25.  März  1936,  hatte  er  die  Ordinariate  nach  einer  Besprechung  mit  Vertretern  des 

Reichsinnenministeriums  und  des  Reichserziehungsministeriums  dahingehend  informiert,  dass 

diejenigen  Theologen,  die  1934  und  1935  ihr  Theologiestudium  begonnen  haben,  „ohne  den 

Arbeitsdienst abgeleistet zu haben, nicht nachträglich zum Arbeitsdienst herangezogen werden“, da 

für  sie  die  Befreiung  vom  Arbeitsdienst  galt.  Diese  Information  hatte  sich  jedoch  als  falsch 

herausgestellt. Denn nach der Entscheidung des Reichsinnenministeriums vom 9. April 1936 sollen 

jedoch auch die Theologen des Geburtsjahrganges 1915 gemustert und eingezogen werden. Das sei 

sogar bei denjenigen geschehen, die 1934 und 1935 ihr Studium begonnen hatten,  die also laut 

Vereinbarung vom 25. März 1936 eigentlich befreit sein sollten. Daraufhin wurde Berning am 17. 

April 1936 im Innenministerium vorstellig. Im Ministerium gab man ihm zur Auskunft, „dass eine 

Verpflichtung  zum gesetzlichen Arbeitsdienst  erst  im Jahre  1935 eingetreten  sei  und dass  eine 

nachträgliche Befreiung von dieser gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht nicht ausgesprochen sei“. Das 

Ministerium sagte ihm aber eine nochmalige Überprüfung der Angelegenheit zu. Falls in einzelnen 

Fällen Theologen des Jahrgangs 1914 oder früher zum Arbeitsdienst eingezogen worden seien, sei 

das auch nach Ansicht der Ministeriums zu Unrecht geschehen. Diese Einberufungen würden auf 

Antrag  des  Reichsinnenministeriums  sofort  rückgängig  gemacht  werden.  Abschließend  stellte 

Berning die Forderung nach einer „Konferenz zwischen Episkopat und Reichsregierung“ über die 

zukünftige Regelung der Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologiestudenten. 

Tags  darauf,  am  23.  April  1936,  bekräftigte  das  Reichsinnenministerium  gegenüber  Berning 

nochmals die staatliche Position in Sachen Arbeitsdienstpflicht der katholischen Theologen.654 Aus 

dem  Schreiben  des  Reichsinnenministeriums  wird  deutlich,  dass  das  Ministerium  die 

Besprechungen  zwischen  Berning  und Vertretern  des  Ministeriums  völlig  anders  darstellte  und 

interpretierte  als  der  Osnabrücker  Bischof.  Bei  der  mündlichen  Besprechung  mit  Berning  im 

Reichsinnenministerium  seien  „lediglich“  die  Anträge  Bernings  vom  Sachbearbeiter  des 

Ministeriums  „entgegen  genommen  worden“.  Dabei  sei  gegenüber  Berning  die  Beantwortung 

seiner Fragen lediglich „in Aussicht gestellt worden“. Diese Beantwortung sei durch das Schreiben 

des Innenministers vom 9. April  1936 vorgenommen worden. „Die Arbeitsdienstpflicht“,  so die 

Haltung des Ministeriums, „richtet sich nur nach Geburtsjahrgängen. Eine Ausnahme für Studenten 

ist nicht möglich“. Jedoch könnten Studenten nach Auskunft des Ministeriums auf eigenen Wunsch 

654 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern [I.A. gez. Dr. Stamm] an Berning, 
23.4.1936. Betr.: Katholische Theologiestudenten und Reichsarbeitsdienst. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst. 
Dieses Schreiben wurde am 5.5.1936 vom BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts weitergeleitet.
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direkt  nach  dem  Abitursexamen  vorzeitig  zum  Arbeitsdienst  herangezogen  werden.  Eine 

Anrechnung des Samariterdienstes in dem Ausmaß, wie es Berning wünsche, sei nicht möglich.  

In  Paderborn  machte  sich  der  Direktor  des  Hochschulkonviktes  Leoninum noch  im Mai  1936 

Hoffnungen auf  eine  Zurückstellung der  Paderborner  Theologiestudenten vom Arbeitsdienst  bis 

zum  Erreichen  des  Philosophicums  am  Ende  des  4.  Semesters.655 „Der  Bevollmächtigte  des 

Arbeitsdienstes, der an den Musterungen teilnimmt, zeigte für diesen von ihm mit vorgetragenen 

Wunsch großes Verständnis und Entgegenkommen“, berichtete Konviktsdirektor Hompel seinem 

Tübinger Kollegen Sedlmeier. Es werde sich allerdings erst in den Musterungen herausstellen, so 

der Paderborner Direktor, ob die Zurückstellungen tatsächlich vorgenommen werden.

6.7 Die Positionen der Bischöfe im Juli 1936 über die Teilnahme der  
Theologiestudenten am Reichsarbeitsdienst 

Damit war das Thema Arbeitsdienst für die katholische Kirche aber noch lange nicht erledigt und 

abgeschlossen. Denn am 27. Juli 1936 – zu einem Zeitpunkt, als bereits allen Beteiligten klar sein 

musste,  dass  die  Verhandlungen  um  die  Befreiung  und  die  Zurückstellung  der  katholischen 

Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst  gescheitert  waren  –  veröffentlichte  Bertram  ein 

umfangreiches  15-seitiges  „Gutachten  zur  Frage  der  Teilnahme  der  Theologiestudierenden  am 

Reichsarbeitsdienst“.656 Darin setzte er sich mit dem kompletten Themenkreis Theologiestudierende 

und Arbeitsdienst auseinander. Bertram ging nach der Methode vor, „durch Rundschreiben alle 24 

deutschen Bischöfe einzeln zu befragen und aus den eingehenden Antworten in mühseliger Arbeit 

eine Stellungnahme des Episkopats zu formulieren“.657 Diese Methode erwies sich jedoch „als kaum 

noch  brauchbar“,  so  Klaus  Scholder.658 Dabei  ging  Bertram so  vor,  dass  er  „die  Meinung  der 

Bischöfe einheitlich […] festlegte“ und missliebige Überlegungen ausschied.659 Das Gutachten von 

Bertram stand im Zeichen des Kirchenkampfes der Jahre 1935 und 1936 und unter dem Zeichen der 

Vorbereitung der Enzyklika „Mit brennender Sorge“ (1937).660 Denn „die Sommerkonferenz [der 

deutschen Bischöfe] dieses Jahres [d.h. 1936] war ohnehin schon zu der Überzeugung gelangt: `Die 

655 Vgl. im Folgenden Schreiben des Direktors des Leoninum Paderborn [Hompel] an den Direktor des 
Wilhelmsstiftes [Sedlmeier], 23.5.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

656 Vgl. [Bertram,] Gutachten zur Frage der Teilnahme der Theologiestudierenden am Reichsarbeitsdienst, 27.7.1936. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

657 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. Barmen und Rom (hrsg. 
und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und Heidelberg 1985, S. 124.

658 Ebd.
659 Ebd., S. 128.
660 Vgl.  im Folgenden Ludwig VOLK, Die Fuldaer Bischofskonferenz von Hitlers Machtergreifung bis zur Enzyklika 

„Mit brennender Sorge“, in: Ludwig VOLK, Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Ausgewählte Aufsätze 
von Ludwig VOLK (Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 46), Mainz 
1987, S. 30.
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bisherigen Versuche beim Führer waren vollständig nutzlos´“, so Ludwig Volk. „Es war konsequent 

und  geboten,  dem  Regime  gegenüber  einen  außerordentlichen  Schritt  ins  Auge  zu  fassen. 

Tatsächlich begannen Mitte  1936 in Rom wie in  Fulda Vorüberlegungen zu einem öffentlichen 

Hervortreten des Heiligen Stuhles, die sich Anfang 1937 zur Enzyklika `Mit brennender Sorge´ 

verdichten sollten“. 

Scholder stellt fest, dass sich „die katholische Kirche im Sommer 1936 in einer überaus bedrängten 

Situation [befand]. Unter dem Stichwort `Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens´, das der 

Reichsinnenminister 1935 ausgegeben hatte, hatten Partei und Staat konsequent und systematisch 

die katholische Kirche aus der Öffentlichkeit  zu verdrängen versucht“ (Kampf gegen Verbände, 

Presse  und  Bekenntnisschulen).661 Zugleich  brachen  die  Nationalsozialisten  einen  „sorgfältig 

gezielte[n]  Feldzug  der  Verleumdung  und  Kriminalisierung  des  Katholizismus“  vom  Zaun.662 

Dadurch entstand ein „wachsender Druck“ gegen Katholiken und Klerus.663 Sowohl „Optimisten“ 

als auch „Pessimisten“, so Scholder, „im Episkopat, im Klerus und im Kirchenvolk“ […] „waren 

sich […] einig, dass die gegenwärtige Situation der Kirche überaus bedrängt und schwierig sei“.664 

Andererseits  waren  die  deutschen  Bischöfe  im Sommer  1936  geprägt  von der  Angst  vor  dem 

Bolschewismus, „dem Europa – hier stimmten die Bischöfe mit Hitlers Sicht der Dinge überein – 

kaum etwas anderes entgegenzusetzen hatte als Deutschland“.665 Hitler „[hatte] seit dem Abschluss 

des Reichskonkordates den Kampf gegen die katholische Kirche in der Gesamttendenz mitbetrieben 

und  gutgeheißen  […],  auch  wenn  andere  –  Rosenberg  etwa,  Bormann  und  eine  Reihe  von 

Gauleitern  –  als  die  eigentlichen  Scharfmacher  erschienen“.666 In  der  Folge  bot  Hitler  der 

katholischen Kirche  ein  antibolschewistisches  Bündnis  unter  Bedingungen an.667 Hier  muss  die 

spannende Frage gestellt werden, ob sich diese Spannungspole aus Loyalität und Abgrenzung der 

katholischen Kirche gegenüber Staat und Partei im Gutachten Bertrams zum Thema Arbeitsdienst 

niederschlagen.

Das Gutachten des Breslauer Kardinals geht auf die Einführung der Arbeitsdienstverpflichtung, auf 

die Beurteilung der rechtlichen Frage des Zwanges zum Arbeitsdienst und auf die Auswirkung des 

Arbeitsdienstes auf den theologischen Bildungsgang ein.668 Des Weiteren befasst sich das Gutachten 

661 Klaus SCHOLDER, Politik und Kirchenpolitik im Dritten Reich. Die kirchenpolitische Wende in Deutschland 
1936/37, in: Klaus Scholder, Die Kirchen zwischen Republik und Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsätze, hrsg. 
von Karl Otmar VON ARETIN und Gerhard BESIER, Frankfurt/Main und Berlin, 1991, S. 213 – 227, hier: S. 217.

662 Ebd.
663 Ebd., S. 218.
664 Ebd.
665 Ebd.
666 Ebd., S. 219.
667 Ebd., S. 219f.
668 Vgl. im Folgenden [Bertram,] Gutachten zur Frage der Teilnahme der Theologiestudierenden am 

Reichsarbeitsdienst, 27.7.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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mit der Vorbereitung der Theologen auf den Arbeitsdienst, mit praktischen Gesichtspunkten bei der 

Beurteilung der Frage der Teilnahme am Arbeitsdienst und mit Kautelen und Forderungen, die bei 

der  Teilnahme  der  Theologen  am Arbeitsdienst  zu  stellen  seien.  Die  Positionen  der  deutschen 

Bischöfe  über  die  Teilnahme  der  Theologiestudierenden  am  Arbeitsdienst  sollen  in  diesem 

Unterkapitel  anhand  dieses  Gutachtens  von  Bertram  dargestellt  werden.  Das  Gutachten  gibt 

Aufschluss  über  die  Sichtweisen  und Denkmuster  der  deutschen  Bischöfe  im Juli  1936.  Denn 

Bertram  zog  für  sein  Gutachten  die  einschlägigen  Äußerungen  der  Ordinariate  zu  einzelnen 

Fragestellungen heran.

Die von Frick gegenüber Hierl vertretene Auffassung, der RAD sei „eine der besten Möglichkeiten, 

den Nachwuchs der katholischen Geistlichkeit mit  dem Grundgedanken des Nationalsozialismus 

vertraut  zu  machen“669,  hatte  sich  bislang  noch  nicht  in  den  schriftlichen  Verlautbarungen  und 

Stellungnahmen  kirchlicher  Vertreter  niedergeschlagen.  Im  Gutachten  Bertrams  über  die 

Theologiestudierenden und den Arbeitsdienst kommt es endlich – wenn auch nur in knapper Form – 

zur Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Erziehung, die in den Verhandlungen und in 

der Meinungsbildung auch innerhalb des Episkopates während der vorhergehenden sieben Monate 

fast völlig ausgespart wurde.670 Denn zu Beginn seines umfangreichen Gutachtens geht Bertram auf 

die  ideologisch  ausgerichteten  Beweggründe  der  NSDAP ein,  die  vor  1933 eingerichteten  und 

bereits  bestehenden  Arbeitslager  zu  übernehmen,  und  findet  dabei  deutliche  Worte.  Die 

„nationalsozialistische Partei“, so  Bertram, habe diese Lager übernommen und den Arbeitsdienst 

weiter ausgebaut „in der Erkenntnis, dass da sich ein überaus wertvolles Mittel bot, die Jungmänner 

in der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen“. Aus demselben Grund habe auch die an 

den Universitäten eingerichtete Deutsche Studentenschaft an ihre Mitglieder die Forderung nach der 

Ableistung  des  Arbeitsdienstes  gestellt.  Dabei  habe  die  Deutsche  Studentenschaft  einen 

„terroristischen Druck“ ausgeübt und den ursprünglich freiwilligen Arbeitsdienst als pflichtgemäß 

dargestellt. Wenn Bertram die Erziehung zur nationalsozialistischen Weltanschauung als Ziele von 

Arbeitsdienst und DSt ausmacht, mutet es umso erstaunlicher an, dass sich die Bischöfe und die 

Konviktsdirektoren  im  Jahr  1936  bei  den  Gelegenheiten,  die  sich  boten,  nicht  damit 

auseinandersetzten. Nun geht Bertram auf die Rolle der katholischen Kirche ein. Der Leitgedanke 

der  katholischen  Seite  bei  den  Verhandlungen  über  die  Befreiung  der  katholischen 

Theologiestudierenden vom Arbeitsdienst war laut Bertram die einheitliche Priestererziehung. Um 

die religiöse und aszetische Erziehung der Theologiestudierenden „einheitlich zu erhalten“, wurden 

669 Schreiben Reichsminister des Innern an den Reichsabeitsführer, 11.2.1936. Betr.: Arbeitsdienst katholischer 
Theologiestudenten. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

670 Lediglich im Schreiben Bertrams an Orsenigo vom 23.2.1935 wurde die Erziehung zur nationalsozialistischen 
Gesinnung thematisiert.
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die katholischen Theologiestudierenden 1934 von dieser Pflicht befreit,  nachdem Episkopat und 

Heiliger Stuhl bei der Reichsregierung vorstellig geworden waren. Anschließend geht Bertram auf 

das  RAD-Gesetz  ein.  Durch  das  Reichsarbeitsdienstgesetz  vom  26.  Juni  1935  sei  die 

„durchgreifendste  Änderung“  im  Hinblick  auf  die  Teilnahme  am  Arbeitsdienst  erfolgt.  Dieses 

Gesetz  habe  den Arbeitsdienst  zu  einer  „pflichtmäßigen  Leistung  für  jeden  jungen Deutschen“ 

gemacht  und  sei  weit  über  den  Rahmen  des  studentischen,  als  freiwillig  bezeichneten 

Arbeitsdienstes  hinaus gegangen.  Da die gesetzlichen Ausnahmen vom Reichsarbeitsdienst  „nur 

Unwürdige  [sic!]  und  Untaugliche“  betreffen  –  die  Formulierung  „Unwürdige“  ist  offenbar 

Kardinal Bertrams Bezeichnung für Nichtarier, Viertelarier und Halbarier –, kommen sie „also hier 

nicht  in  Betracht“.  Bertram geht  schließlich auf  die  im Frühjahr 1936 „aktuelle“ Frage ein,  ob 

Arbeitsdienstpflichtige zurückgestellt werden können. Die in der Verordnung vom 1. Oktober 1935 

vorgesehene  Möglichkeit  für  katholische  Theologiestudierende,  sich  für  die  Dauer  des 

Theologiestudiums  bis  zur  Subdiakonatsweihe  zurückstellen  zu  lassen,  war  vom 

Reichsinnenminister per Erlass vom 1. Februar 1936 und durch die Musterungsverordnung von 

1936  gekippt  worden.671 Die  katholischen  Theologiestudenten  seien  laut  Verordnung  vom  1. 

Oktober  1935 nicht  nur  vom Wehrdienst,  sondern  auch von der  Ableistung des  Arbeitsdienstes 

befreit gewesen, so Bertrams Ansicht hierzu. Diese speziell für Theologen geltende Zurückstellung 

und  Freistellung  sollte  nach  dem  Willen  des  Reichsinnenministeriums  und  des 

Reichserziehungsministeriums  nicht  erfolgen.  In  diesem  Kontext  geht  Bertram  wieder  auf  die 

Thematik der nationalsozialistischen Erziehung im Arbeitsdienst ein, wie im Folgenden dargestellt 

wird.  Denn  Bertram sieht  den  Beweggrund  dafür,  dass  die  Befreiung  und  Zurückstellung  der 

katholischen  Theologiestudierenden  aufgehoben  wurde,  in  ideologischen,  weltanschaulichen 

Gründen. Für das „Verständnis sehr beachtlich“ hält er das Schreiben des Reichsinnenministers an 

den Reichsarbeitsführer vom 11. Februar 1936. Bertram zitiert daraus Frick, der „im Einvernehmen 

mit den beteiligten Fachministern“ die Ansicht vertrat, „dass der Reichsarbeitsdienst eine der besten 

Möglichkeiten  ist,  den  Nachwuchs  der  katholischen  Geistlichkeit  mit  dem Grundgedanken  des 

Nationalsozialismus vertraut zu machen und ihn zur Volksgemeinschaft zu erziehen.“ Im Gutachten 

Bertrams  findet  auch  der  Umstand  Erwähnung,  dass  der  Reichsinnenminister  den 

Reichsarbeitsführer bat, die Dienststellen des Reichsarbeitsdienstes „anzuweisen, Dienstpflichtige 

römisch-katholischen  Bekenntnisses  auch  wenn  sie  die  Subdiakonatsweihe  erhalten  haben,  zur 

Ableistung  ihrer  Reichsarbeitsdienstpflicht  heranzuziehen.“  Das  Theologiestudium  und  die 

Subdiakonatsweihe galten nicht  mehr als  Zurückstellungsgründe.  An dieser  Stelle  hätte  sich im 

Gutachten  Bertrams eine tiefergehende Auseinandersetzung mit  dem Themenbereich katholische 

671 Siehe Kap. 5.
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Theologiestudierende und nationalsozialistische Erziehung im Arbeitsdienst anschließen können. 

Diese inhaltliche Auseinandersetzung bleibt jedoch an dieser Stelle im Gutachten von Bertram aus. 

Es geht aus dem Gutachten nicht hervor, warum er diese Frage nicht thematisiert. Ebenso geht nicht  

aus der Quelle hervor, wie die einzelnen Bischöfe zur Position  Bertrams standen. Das Gutachten 

gibt lediglich in zwei Fällen die Meinung von Ordinariaten zum Thema Nationalsozialismus wieder. 

Eines dieser beiden Ordinariate ist das Breslauer Ordinariat des Kardinals. Es fällt auf, dass Bertram 

zu den anderen Themen und Fragestellungen im weiteren Verlauf des Gutachtens regelmäßig die 

Stellungsnahmen  der  einzelnen  Ordinariate  differenziert  wiedergibt,  dies  aber  ausgerechnet  an 

dieser  Stelle  des  Gutachtens  bei  der  Frage  nach  der  nationalsozialistischen  Erziehung  in  den 

Arbeitslagern unterlässt.  Lagen etwa keine Stellungnahmen der Ordinariate in dieser Frage vor? 

Aus der Quelle geht nicht hervor, ob die Frage der nationalsozialistischen Erziehung überhaupt Teil 

eines vermutlich von  Bertram ausgearbeiteten Fragekatalogs war, der im Vorfeld des Gutachtens 

den Ordinariaten zugestellt wurde.

Im weiteren Verlauf seines Gutachtens erörtert Bertram, wie die „rechtliche Frage des Zwanges zum 

Arbeitsdienst“  zu beurteilen sei.  Dazu stellt  er  zunächst  fest,  dass  die  Äußerungen der  meisten 

Ordinariate in Deutschland „zurückhaltend“ sind. Dem Gutachten ist zu entnehmen, dass im Jahr 

1936 innerhalb der  katholischen Kirche offenbar  eine breite  Meinungsvielfalt  und eine gewisse 

Diskrepanz  bestand,  was  die  rechtliche  Beurteilung  der  Teilnahmepflicht  der  Theologen  am 

Reichsarbeitsdienst  anbelangt.  Exemplarisch stellt  Bertram die Standpunkte der  Ordinariate  von 

Paderborn und Bamberg einander gegenüber. Nach Ansicht des Paderborner Ordinariates müsse die 

katholische Kirche das Ende der Befreiung vom Arbeitsdienst aus rechtlicher Sicht hinnehmen, wie 

im  Folgenden  dargestellt  wird.  Das  Paderborner  Ordinariat  beurteilt  die  Grundlagen  für  die 

Forderung  nach  Befreiung  und  Zurückstellung  der  Theologen  vom  Reichsarbeitsdienst  als 

„ungünstig“,  weil  es  sich  bei  der  Verpflichtung  zur  Teilnahme  am RAD eben  „nicht  um eine 

Änderung  der  konkordatlichen  Vereinbarungen  über  Anstellungsbedingungen  der  Geistlichen“ 

handele, sondern vielmehr „um eine von jedem Staatsbürger zu erfüllende Verpflichtung“. Diese 

Verpflichtung  steht  nach  Paderborner  Ansicht  „an  sich  zum  Konkordat  in  keinem  anderen 

Verhältnis“  als  beispielsweise  die  Steuergesetze  oder  andere  Gesetze,  die  für  alle  gelten.  Die 

Befreiung  von  der  Verpflichtung  der  Theologiestudierenden  am  freiwilligen  studentischen 

Arbeitsdienst gelte nicht mehr, nachdem „das jeden Deutschen bindende“ RAD-Gesetz ergangen 

sei. Denn das RAD-Gesetz beschränke sich nicht auf die Studierenden, sondern „ergreift schon vor 

allem  Studium  den  Abiturienten  wie  jeden  Jungmann“.  Diese  Ansicht  wird  laut  Bertram  von 

weiteren Bischöfen geteilt. Jedoch weisen die Bischöfe nachdrücklich auf die Norm des Artikel 33 
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Absatz  2  des  Reichskonkordates672 hin,  der  bei  Meinungsverschiedenheiten  freundschaftliche 

Lösungen im gegenseitigen Einverständnis vorsieht. Die Bischöfe machen geltend, dass weiterhin 

die  Motive  der  „erziehlichen Rücksichten“  fortbestünden,  aufgrund derer  der  Heilige  Stuhl  die 

Befreiung der Theologen gefordert hatte. Bertram verhehlte nicht seine Zweifel, ob der Staat diese 

Motive  anerkennen  werde,  „zumal  jetzt  zahlreiche  Abiturienten  schon  vor  jedem  Beginn 

theologischer Studien vom Gesetze unweigerlich erfasst werden, also ohne jeden Bezug auf ihre 

Studienabsichten“. Die Haltung Paderborns war von der Befürchtung geprägt, dass die Forderung 

nach einer Freistellung der Theologen vom Arbeitsdienst „ohne jede Wirkung“ sein werde.  Die 

Gründe  dafür  liegen  nach  Ansicht  der  Paderborner  Verantwortlichen  „bei  der  herrschenden 

Einstellung der Regierung, der Studentenschaft und weiterer, von der gesamten gleichgeschalteten 

Presse beherrschter Kreise“. Es sei daher aussichtsreicher,  „die Verbesserung der pädagogischen 

Situation  im  Arbeitsdienst  umso  nachdrücklicher  zu  verlangen“.  Bertram  hält  die  Paderborner 

Prognose für sehr wahrscheinlich, bringt aber dennoch die Position des Bamberger Ordinariates in 

seinem Gutachten zur Sprache. Das Bamberger Gutachten kommt zum Schluss, dass die Befreiung 

der  Theologiestudierenden  weiterbestehe,  wie  die  folgende  Darstellung  zeigt.  Die  Erzdiözese 

Bamberg  vertrat  die  Ansicht,  die  Reichsregierung  könne  das  Zugeständnis  der  Befreiung  vom 

Arbeitsdienst,  das  sie  durch  Übereinkommen  mit  dem Heiligen  Stuhl  zugestanden  habe,  nicht 

einseitig aufheben. Selbst durch ein Gesetz könne die Reichsregierung diese Verpflichtung nicht 

beseitigen.  „Daher  hat  der  Heilige  Stuhl  ein  wirkliches  Recht,  die  Befreiung  zu  fordern“,  gibt 

Bertram die Bamberger Position wieder. Das Vorgehen der Reichsregierung sei ein Verstoß gegen 

die internationale Vertragspflicht. Die Befreiung der Theologen vom Arbeitsdienst sei zwar nicht 

expressis  verbis  im  Konkordat  geregelt,  habe  aber  einen  bilateralen  Charakter  „als  eine  den 

Intentionen des Konkordates entsprechende Vereinbarung“. Denn die  Gründe für die Befreiung, 

nämlich  „die  eigens  geartete  notwendige  Berufserziehung  der  Priesterschaft“,  bestünden  in  der 

Weise fort, „wie sie von den beiden Partnern von Anfang an anerkannt sind“. Bertram hielt diesen 

Gedankengang des Bamberger Votums für überzeugend, aber offenbar nicht für durchsetzbar. Das 

Gutachten  setzt  sich  daran  anschließend  mit  den  Auswirkungen  des  Arbeitsdienstes  auf  den 

theologischen Bildungsgang auseinander. Dieser Abschnitt des Gutachtens über die Auswirkungen 

des Arbeitsdienstes auf den theologischen Bildungsgang und die hierzu geführte Erörterung geben 

Aufschluss  über  Bertrams Sicht  auf  den Nationalsozialismus im Sommer 1936.  Die inhaltliche 

Struktur der Erörterung Bertrams lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Erstens nimmt er im 

Sommer  1936 den  Arbeitsdienst  als  gegeben  an.  Die  Theologiestudierenden  werden durch  den 

672 Art. 33 Abs. 2 RK lautet: „Sollte sich in Zukunft wegen der Auslegung oder Anwendung einer Bestimmung dieses 
Konkordates irgendeine Meinungsverschiedenheit ergeben, so werden der Heilige Stuhl und das Deutsche Reich 
im gemeinsamen Einvernehmen eine freundschaftliche Lösung herbeiführen.“
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Arbeitsdienst  dem Geist  des  Nationalsozialismus  ausgesetzt.  Zugleich  erfolgt  laut  Bertram von 

nationalsozialistischer  Seite  eine  Gegenbewegung  gegen  die  Kirche.  Die  weltanschaulichen 

Zustände in den Lagern wirken sich antikirchlich und antikatholisch aus,  was  Bertram auf  den 

Einfluss Rosenbergs zurückführt, der seine Ansichten als Nationalsozialismus auszugeben verstehe. 

Rosenberg war von 1934 bis 1945 „Parteiideologe“673 der NSDAP und „Beauftragter des Führers 

für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der 

NSDAP“. Laut Reinhard Bollmus „[ist] Alfred Rosenberg in keiner anderen Eigenschaft so bekannt 

geworden wie in der des radikalen Gegners der christlichen Konfessionen“. Dominik Burkard fasst 

die  antikirchliche  Stoßrichtung  von  Rosenbergs  Mythus  folgendermaßen  zusammen:  „Die 

entscheidende Stoßrichtung des  Mythus  […] war  eine  ätzende Kritik  an  der  Kirche,  die,  nach 

Rosenberg, als Erbin, Sammelbecken und `Kloake´ den `Niederschlag des Völkermorastes´ in sich 

aufgenommen und mit Hilfe von `Zauberkünsten und Judenbibel´ über das Abendland hin verbreitet 

hatte.“674 Klaus  Scholder  hält  zum Mythus  des  20.  Jahrhunderts  fest:  „Der  `Mythus´  [des  20. 

Jahrhunderts]  galt  offiziell  als  Privatarbeit  seines  Verfassers,  so  dass  das  Reichsgericht  1937 

feststellen  konnte,  Predigten  `gegen  die  Gedanken  Alfred  Rosenbergs  oder  der  Deutschen 

Glaubensbewegung´  erfüllten  nicht  den  Tatbestand  des  Kanzelmissbrauchs,  weil  sie  sich 

`keineswegs  ohne  weiteres  auch  gegen  den  nationalsozialistischen  Staat´  richten  würden“675. 

Scholder weiter: „Der tiefe und weitreichende Einfluss des Buches erstreckte sich vor allem auf 

673 Vgl. im Folgenden Reinhard BOLLMUS, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf im 
nationalsozialistischen Herrschaftssystem, Diss., München 2006, S. 113. 
Innerhalb des NSDAP bestanden verschiedene Richtungen hinsichtlich des Umgangs mit den christlichen 
Konfessionen. Rosenberg wollte „die christliche Religion durch einen der germanischen Rasse gemäßen Glauben 
ersetzen“, vgl. im Folgenden Reinhard BOLLMUS, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf 
im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, Diss., München 2006, S. 113. Mit der Existenz einer „Rasseseele“ 
begründete Rosenberg den Kampf gegen Judentum und Kirchen. Tatsächlich fiel sein konkretes Mitwirken an den 
„antisemitischen und antikirchlichen Maßnahmen des Regimes“ gering aus. Er publizierte jedoch zu 
„Schulungszwecken“ in antisemitischer und antikirchlicher Motivation. Rosenberg „befürwortete eine Ausstoßung 
der Kirchen aus dem Schutzkreis des Staates“, vgl. im Folgenden ebd., S. 114. Im Jahre 1937 erkannte Hitler, dass 
eine gleichgeschaltete Reichskirche nicht zustande käme, ließ aber eine Verschärfung des Terrors gegen die 
Kirchen zu. „Hitler bekannte sich also erst 1937 im stillen und 1940 ausdrücklich zu der von Rosenberg jeher 
empfohlenen Taktik, die Kirchen ihren inneren Gegensätzen zu überlassen.“ Ab 1941/42 legte Hitler seinen 
„Vernichtungswillen“ gegen die Kirchen offen, ebd., S. 118.
Zur Rosenbergschen Weltanschauung und zum „Mythus des 20. Jahrhunderts“ im Rahmen eines 
„Weltanschauungskampfes“ und einer „Entkonfessionalisierung“ siehe auch Friedrich ZIPFEL, Kirchenkampf in 
Deutschland 1933 – 1945. Religionsverfolgung und Selbstbehauptung der Kirchen in der nationalsozialistischen 
Zeit (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien 
Universität Berlin, Bd. 11), Berlin 1965, S. 54 – 60; zu Rosenberg als „Ideologe des Nationalsozialismus“ und zur 
Auseinandersetzung mit dem Katholizismus vgl. Raimund BAUMGÄRTNER, Weltanschauungskampf im Dritten 
Reich. Die Auseinandersetzung der Kirchen mit Alfred Rosenberg (Veröffentlichung der Kommission für 
Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 22), Diss., Mainz 1977.

674 Dominik BURKARD, Häresie und Mythus des 20. Jahrhunderts. Rosenbergs nationalsozialistische Weltanschauung 
vor dem Tribunal der Römischen Inquisition, Paderborn u.a. 2005, S. 29.
Rosenbergs „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ wurde am 9. Februar 1934 indiziert.

675 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 2: Das Jahr der Ernüchterung. Barmen und Rom (hrsg. 
und vollendet von Gerhard BESIER und Jörg THIERFELDER), Loccum, Tübingen und Heidelberg 1985, S. 136.
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jene Gruppen, die das Regime am nachhaltigsten trugen: die jungen Führer und Führerinnen in den 

Organisationen der Partei, in der Hitlerjugend, im Arbeitsdienst, in der Deutschen Arbeitsfront oder 

in  der  Frauenschaft“.676 „Für  diese  Generation“,  so  Scholder,  „die  an  die  nationalsozialistische 

Weltanschauung glaubte und für sie zu leben und zu sterben bereit war, war Rosenberg der Interpret 

und Künder ihres Glaubens. […] In den Augen der jungen Führer der Partei war er [Rosenberg] der 

strahlende Held ihrer Weltanschauung.“677 Im Folgenden soll diese Erörterung  Bertrams über den 

Nationalsozialismus  wiedergegeben  werden,  wobei  festzuhalten  ist,  dass  die  Meinungen  der 

Bischöfe  – von wenigen Ausnahmen abgesehen –  nur  teilweise  bzw.  vereinzelt  wiedergegeben 

werden.678 Es muss vorausgeschickt werden, dass Bertram zu dem Zeitpunkt, als er sein Gutachten 

verfasste,  annahm, dass die  Stellungnahme der Reichsregierung in der Frage der  Befreiung der 

Theologiestudierenden  vom Arbeitsdienst  eine  ungünstige  sein  werde.  Die  Aussicht,  dass  eine 

Befreiung  von der  Arbeitsdienstpflicht  aufgrund  der  bisherigen  Zugeständnisse  erreicht  werden 

könne, schätzte er als unwahrscheinlich ein. „Die Regierung“, so  Bertram, „wird keine Neigung 

haben, sich noch einmal zu korrigieren.“ Der Kardinal musste daher davon ausgehen, dass nicht nur 

im  laufenden  Sommerhalbjahr  1936,  sondern  auch  in  Zukunft  alle  Theologiestudierenden  den 

Arbeitsdienst  durchlaufen  würden  und  durch  das  Gedankengut,  das  im RAD verbreitet  wurde, 

geprägt  würden.  Anstelle  einer  einvernehmlichen Lösung erwartete  der  Breslauer  Kardinal  von 

Seiten  der  nationalsozialistischen Kräfte  vielmehr  das  genaue  Gegenteil.  „Die  Wucht  der  oben 

angedeuteten Gegenbewegung wird immer rücksichtslosere Formen annehmen“, so der Vorsitzende 

der Fuldaer Bischofskonferenz. Von erheblicher Bedeutung ist für Bertram die Grundsatzfrage, ob 

der Arbeitsdienst an sich mit den Pflichten des künftigen Klerus überhaupt vereinbar sei oder nicht. 

Bei  der  Beantwortung  dieser  Frage  greift  er  auf  eine  Erklärung  der  von  Jesuiten  geleiteten 

Hochschule St. Georgen in Frankfurt zurück. Diese Erklärung der Jesuiten setzt sich mit den Zielen 

des RAD auseinander, wie sie in § 1 des Reichsarbeitsdienstgesetzes vom 26. Juni 1935 festgelegt 

sind. Danach soll der Reichsarbeitsdienst die deutsche Jugend im Geiste des Nationalsozialismus 

zur Volksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung und vor allem zur gebührenden Achtung 

der Handarbeit erziehen. Laut Erklärung der Frankfurter Hochschule ist der Reichsarbeitsdienst „an 

sich  nicht  unvereinbar  mit  den  Pflichten  des  zukünftigen  Klerikers“.  Diese  Ziele  des 

Reichsarbeitsdienstes „sind umso bedeutsamer, je stärker in unserer Zeit die Pflichten gegen die 

Volksgemeinschaft  betont  werden,  und  je  weniger  eine  Absonderung  erwünscht  sein  kann“. 

Allerdings stellt der Gutachter der Frankfurter Erklärung fest, dass „die praktische Ausgestaltung 

676 Ebd.
677 Ebd.
678 Vgl. im Folgenden [Bertram,] Gutachten zur Frage der Teilnahme der Theologiestudierenden am 

Reichsarbeitsdienst, 27.7.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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des Arbeitsdienstes Mängel“ hat, die dem Geist des Reichskonkordates widersprechen. Auch hier 

erfolgt keine explizite Nennung des Nationalsozialismus oder gar eine Auseinandersetzung mit der 

Frage, was die Erziehung im Geiste des Nationalsozialismus inhaltlich für die Priesterausbildung 

bedeuten  könnte.  Anschließend  geht  Bertram  zur  Beurteilung  der  „tatsächlichen  Frage“  der 

Auswirkung des Arbeitsdienstes auf den theologischen Bildungsgang ein. Zur Beantwortung dieser 

„tatsächlichen  Frage“  greift  er  auf  eine  besonders  übersichtliche  Darstellung  des  Paderborner 

Ordinariates zurück, in die die Berichte von 43 Paderborner Theologen eingingen, die in 35 Lagern 

„zerstreut“ untergebracht waren. Aus diesen Berichten dieser Theologen geht laut Bertram hervor, 

dass  diejenigen  Lagerführer,  die  eine  Führerschule  besucht  hatten,  „antikonfessionell“  und 

„besonders antikatholisch eingestellt waren“, weil sie infolge des Besuchs der Führerschule „stark 

von  Rosenbergs Ideen durchdrungen waren“.  Die Schulung der  Führer  sei  „eben ganz von den 

Ideen  Rosenbergs  geleitet“.  Rosenberg  verstehe  es,  „seine  Ansichten  als  nationalsozialistisches 

Gedankengut  zu  verbreiten“.  Daher  sei  die  nationalsozialistische  Schulung  „durchaus 

antichristlich“.  Für  die  im  Geiste  Rosenbergs  geschulten  Lagerführer  sei,  so  Bertram,  „die 

nationalsozialistische Weltanschauung identisch mit der Weltanschauung Rosenbergs“. Im Kontext 

dieser  Weltanschauung  gelten  die  Katholiken  als  „anormale  Menschen“.  Den  Zusammenbruch 

Deutschlands habe aus Sicht der geschulten Lagerführer „in erster Linie die schwarze und die rote 

Internationale  verschuldet“.  Bertram  bezeichnet  die  Einstellung  dieser  Lagerführer  als 

„kirchenfeindlich“.  Aus  der  Quelle  lässt  sich  entnehmen,  dass  er  deutlich  die  „Ansichten“ 

Rosenbergs anprangert, die bewirkten, dass die Lagerführer „antikatholisch“ und „kirchenfeindlich“ 

geschult  werden.  Die  Quelle  verrät  aber  auch,  dass  der  Kardinal  begrifflich  zwischen  den 

„Ansichten“  Rosenbergs einerseits und einem „nationalsozialistischen Gedankengut“ andererseits 

trennt. Diese beiden Begriffe seien jedoch für die im Geiste  Rosenbergs geschulten Lagerführer 

„identisch“. Hier stellt sich die aus der Quelle heraus nicht beantwortbare Frage, welche konkreten 

Vorstellungen und Wertungen Bertram mit dem Begriff des Nationalsozialismus einerseits und den 

Ansichten  Rosenbergs  andererseits  verband.  Es  stellt  sich  zudem  die  Frage,  ob  ein 

Nationalsozialismus für denkbar oder möglich gehalten würde, der nicht mit der Weltanschauung 

Rosenbergs identisch wäre.  Im Kontext der Frage nach einem Minimalkonsens mit einer Diktatur 

stellt  sich  somit  die  Frage,  ob  1936  etwa  ein  Nationalsozialismus  für  Katholiken  akzeptabel 

gewesen  wäre,  der  nicht  die  „antikatholische“  und  „antikirchliche“  Richtung  Rosenbergs 

aufgewiesen hätte. Bemerkenswert ist aus heutiger Sicht, dass  Bertram die antikirchliche Haltung 

Rosenbergs deutlich kritisiert, aber den Rassismus Rosenbergs unerwähnt lässt.

Der Kardinal weist anschließend auf die religiösen und sittlichen Missstände in den Lagern hin. Die 

religiöse  und  sittliche  Haltung  der  Lagermannschaften  befinde  sich  in  einem  „bedauerlichen 
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Tiefstand“. Bei den Theologen habe dadurch Glaubensfestigkeit und Berufstreue aber nicht gelitten, 

sondern sei „vielfach noch vertieft worden, weil das Treiben so abstoßend wirkte“. Vielfach hätten 

sich  jedoch  die  Theologen  „über  Abstumpfung  des  Schamgefühls  inmitten  der  täglichen 

Schmutzereien“  beklagt.  Im  Arbeitsdienst  ergebe  sich  zwar  laut  Paderborner  Bericht  für  die 

„heutigen Theologen“ kein direkter Anlass für den Verlust von Glaube, Sitte und Berufung. Jedoch 

weist Bertram darauf hin, dass für die Zukunft mit ungünstigeren Voraussetzungen zu rechnen sei. 

Seine ungünstige Prognose begründete er mit fünf Punkten: Erstens werde die kirchenfeindliche 

Weltanschauung nach der Einführung der allgemeinen Arbeitsdienstpflicht „viel dreister und mit 

mehr Wucht arbeiten“; zweitens werde die Zahl derjenigen Lagerführer stark anwachsen, die durch 

die  Rosenbergsche Schulung an den Führerschulen geprägt werden; drittens werde die Erziehung 

der  künftigen  Abiturienten  in  Elternhaus  und Schule  „eine  viel  ungünstigere  werden“;  viertens 

werde im Arbeitsdienst die Möglichkeit, an einem Gottesdienst teilzunehmen oder Sakramente zu 

empfangen, stets ungünstig sein und sich vielleicht sogar verschlechtern; als fünften Punkt führt er 

an, dass die Theologen am Arbeitsdienst nicht in geschlossenen Gruppen teilnehmen, wo sie sich 

gegenseitig  Halt  geben  könnten,  sondern  „absichtlich  vereinzelt  auf  die  verschiedensten  Lager 

verteilt werden, damit jeder hilflos dem Ansturm der neuen Weltanschauung gegenüber stehe“. Der 

Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz machte geltend, dass gegen die vereinzelte Aufteilung 

der Theologen auf verschiedene Lager „mit tiefem Ernste Stellung genommen werden muss“, und 

verweist in diesem Punkt auf die in Art. 31 Abs. 4679 des Reichskonkordates vereinbarte Pflicht der 

Kirche für die Priestererziehung und für alle Katholiken. 

Das  Gutachten  Bertrams  behandelt  als  nächsten  Punkt  die  Frage,  zu  welchen  Zeitpunkt  im 

Studienverlauf  der  Arbeitsdienst  für  die  katholischen  Theologiestudierenden  stattfinden  solle. 

Dieser Punkt war eigentlich bereits im Juli 1936 durch die Entscheidung der Ministerien, dass der 

Arbeitsdienst  vor  der  Aufnahme  oder  Weiterführung  eines  Studiums  abzuleisten  sei,  überholt. 

Dennoch gibt  Bertram die überholten Positionen der Ordinariate wieder. Der Paderborner Bericht 

empfahl  dazu als  „beste  Zeit  für  die  Teilnahme der  Theologen“ die  Zeit  nach Beendigung des 

philosophischen Kurses, also nach dem 4. Semester. Die Mehrzahl der deutschen Ordinariate teilte 

diese  Meinung.  Angesichts  der  Erlebnisberichte  der  Theologen  aus  den  Arbeitslagern  kam das 

Paderborner  Papier  zu  der  Überzeugung,  „dass  der  Arbeitsdienst  in  den  Erziehungsgang  des 

zukünftigen Priesters nicht hineinpasst“. 

Im weiteren Verlauf seines Gutachtens diskutiert Bertram das Für und Wider einer Beteiligung der 

679 Art. 31 Abs. 4 RK lautet: „Insoweit das Reich und die Länder sportliche oder andere Jugendorganisationen 
betreuen, wird Sorge getragen werden, daß deren Mitgliedern die Ausübung ihrer kirchlichen Verpflichtungen an 
Sonn- und Feiertagen regelmäßig ermöglicht wird und daß sie zu nichts veranlaßt werden, was mit ihren 
religiösen und sittlichen Überzeugungen nicht vereinbar wäre.“
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Theologiestudierenden am Arbeitsdienst. Auch dieser Punkt stand im Juli 1936 eigentlich gar nicht 

mehr zur Debatte,  sondern die Teilnahme war bereits entschiedene Tatsache.  Die Ausführungen 

Bertrams  sind  aber  eine  sehr  aufschlussreiche  Quelle,  was  die  Haltungen  und  Denkmuster  im 

Episkopat anbelangt.  Dies geht aus der folgenden Darstellung hervor. Gegen die Teilnahme der 

Theologen am Arbeitsdienst sprechen laut Bertram die „mangelnde gottesdienstliche Versorgung“, 

die „sittliche Gefährdung“, der „Einfluss des nationalsozialistischen Weltanschauungsunterrichts, 

wo  dieser  mit  Hetze  gegen  Christentum  und  Kirche  verbunden  ist“  und  schließlich  die 

„Unmöglichkeit  besinnlicher  Sammlung“,  da  beim  Arbeitsdienst  niemand  zu  ruhigem  Denken 

komme  und  eine  seelsorgerliche  Betreuung  ausgeschlossen  sei.  Bemerkenswert  ist  die 

Formulierung,  wonach  Bertram den „nationalsozialistischen Weltanschauungsunterricht“  ablehnt, 

„wo er mit Hetze gegen Christentum und Kirche verbunden ist“. Hier stellt sich die aus den Quellen 

heraus nicht zu beantwortende Frage,  ob ein nationalsozialistischer weltanschaulicher Unterricht 

ohne „Hetze gegen Christentum“ einerseits denkbar und andererseits tolerabel wäre. Das Gutachten 

Bertrams  führt  allerdings  auch  mehrere  Gründe  für  eine  Beteiligung  der  Theologen  am 

Arbeitsdienst an. Das Fernbleiben der katholischen Theologiestudierenden treibe einen „weiteren 

Keil zwischen Volk und Klerus“. Die Teilnahme der Theologen am Arbeitsdienst ermögliche den 

Theologen „für ihr künftiges Wirken als Seelsorger tiefere und weitere Einblicke in die Gefährdung 

des  Volkes  und  unsere  daraus  erwachsenden  Pflichten“.  Bertram  kann  der  Teilnahme  am 

Arbeitsdienst einen positiven Nebeneffekt für die Priesterausbildung abgewinnen: „Schwächliche 

und unsichere Kandidaten“ würden durch die Einwirkungen des Arbeitsdienstes „vom Priestertum 

ferngehalten“.  Ein  wichtiger  Gesichtspunkt  ist  für  ihn,  dass  denjenigen  Theologen,  die  den 

Arbeitsdienst  nicht  geleistet  haben,  berufliche  Nachteile  drohen  könnten.  „Wichtiger  ist  die 

Erwägung“, so Bertram, „dass die, die den Arbeitsdienst nicht geleistet haben, wenn sie später als 

ungeeignet  zum  Priesterstande  sich  erkennen  oder  abgewiesen  werden,  die  Türen  zu  anderen 

Berufen verschlossen finden“. In Anlehnung an das Paderborner Papier stellt  Bertrams Gutachten 

Richtlinien für die Vorbereitung auf den Arbeitsdienst auf. Diese Vorbereitung solle sich auf die 

„viel umstrittenen Einzelthemata“ erstrecken. Namentlich aufgeführt werden die Themen Zölibat, 

Sterilisation, sozialpolitische Fragen, Marienverehrung und apologetische Fragen. Die Theologen 

sollen außerdem in den Themen Kirchengeschichte, Heilige Schrift, Altes Testament und deutsche 

Geschichte geschult werden und den Katechismus gründlich beherrschen. Während ihrer Zeit im 

Arbeitsdienstlager sollen die Theologen das Laienapostolat üben. Dieses Laienapostolat beschränke 

sich allerdings „mehr auf das Beispiel ihres Lebens und ihre Gesamthaltung“.  Bertram fasst die 

Äußerungen der deutschen Bischöfe zu Rechtsfragen der Arbeitsdienstthematik mit dem Begriff 

„zurückhaltend“ zusammen. Die deutschen Bischöfe setzten bei der Bewertung der Rechtsfragen in 
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erster Linie auf den Staatssekretär der Heiligen Stuhles, der „mit dem Gang der Verhandlungen 

intimer vertraut“ sei. 

Bertrams  Gutachten  bietet  einen  sehr  differenzierten  Überblick  über  die  Haltung  und  die 

Erfahrungen  der  einzelnen  Ordinariate  zum  Thema  Arbeitsdienst.  Die  Ordinariate  benannten 

sowohl  Vorteile  als  auch Nachteile  des  Arbeitsdienstes.  Es  bestand kein  Einvernehmen bei  der 

Frage,  ob  die  Teilnahme  der  Theologiestudierenden  am  Arbeitsdienst  abzulehnen  oder  zu 

befürworten sei. Dies geht aus der folgenden Übersicht Bertrams hervor. Das Bamberger Ordinariat 

erkannte  angesichts  „der  heutigen  Zustände“  eine  Reihe  von  besonderen  Nachteilen  des 

Arbeitsdienstes:  Durch  den  Arbeitsdienst  erfolge  „eine  gewaltige  Störung  der  einheitlichen 

Erziehung zum Priestertum in wissenschaftlicher  und aszetischer  Hinsicht“.  Denn „in zahllosen 

Fällen“ habe es sich gezeigt, dass die Erfüllung der religiösen Pflichten und der täglichen religiösen 

Übungen  beim  Arbeitsdienst  unmöglich  sei.  Die  „anzüglichen  hässlichen  Reden“  und  „die 

Schmähungen gegen Kirche und Priester“ stellten für die Theologiestudierenden „eine moralische 

Tortur“  dar.  Glaube  und  Sitte  seien  in  den  Arbeitsdienstlagern  „schwer  gefährdet“,  außerdem 

erfolge  eine  „weltanschauliche  Beeinflussung  im  Sinne  von  Rosenbergs  Mythus“.  Auch  das 

Bamberger Votum lehnt insbesondere die weltanschauliche Beeinflussung im Sinne Rosenbergs ab. 

Gemäß  dem  Votum  des  Ordinariates  in  Speyer  sind  die  tatsächlichen  Zustände  in  den 

Arbeitsdienstlagern derart gravierend, dass „mit allen erlaubten Mitteln gegen die Heranziehung der 

Theologie-Kandidaten zum Reichsarbeitsdienst gearbeitet“ werden müsse. Auf der anderen Seite 

gewinnt  das  Votum  aus  Speyer  dem  Arbeitsdienst  ein  positives  Element  ab:  Diejenigen 

Theologiestudierenden, „die dem Beruf treu blieben“, berichteten davon, „dass sie um eine große 

Lebenserfahrung reicher  geworden sind“,  denn sie  hätten „die  ganz erschütternde religiöse Not 

unseres Volkes“ kennen gelernt. Die Diözese Würzburg verlangte immer noch eine Zurückstellung 

sowie eine Befreiung der  Theologiestudierenden vom Arbeitsdienst.  Das  Würzburger  Ordinariat 

vertrat die Meinung, „dass für den Durchschnitt der Theologiestudierenden aus dem Arbeitsdienst 

in  seiner  heutigen  Gestaltung  große  Gefahren  für  Glaube,  Sittlichkeit  und  Beruf  erwachsen“. 

Außerdem  entstehe  durch  die  Teilnahme  der  Theologiestudenten  am  Arbeitsdienst  „heillose 

Verwirrung  im  Studiengange“.  Daher  forderte  das  Würzburger  Ordinariat  die  Aufhebung  der 

Bestimmung des § 26 Abs. 4 der Musterungsverordnung vom 21. März 1936. Dadurch solle den 

Theologiestudierenden  einschließlich  der  Abiturienten,  die  als  Kandidaten  des  Priestertums 

angenommen seien, die Zurückstellung vom Arbeitsdienst bis zum Empfang der Subdiakonatsweihe 

ermöglicht werden. Mit dem Empfang der Subdiakonatsweihe müsse dann analog zum Wehrgesetz 

die Befreiung der Theologiestudierenden vom Arbeitsdienst erfolgen. Ganz anders als in Würzburg 

sah man die Sache in Regensburg. Das Regensburger Ordinariat hielt es nach Kardinal  Bertrams 
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Darstellung nicht für notwendig, eine Befreiung der Theologiestudierenden vom Arbeitsdienst zu 

verlangen. Das Ordinariat Passau hielt die Gefahren, die vom Arbeitsdienstes für die Theologen 

ausgingen,  jedoch  ebenfalls  für  „sehr  groß“.  Das  Freiburger  Ordinariat  vertrat  hingegen  die 

Auffassung, „dass man nicht von ernster Gefährdung der Eignung zum Priesterberuf reden könne“. 

Allerdings  forderte  Freiburg  Kautelen  für  die  Theologiestudierenden  beim Arbeitsdienst.  Nach 

Darstellung des Münchner Ordinariates hingegen sah die Mehrzahl der bayerischen Ordinariate „im 

Arbeitsdienst eine wirkliche Gefahr für Glaube und Beruf“. Denn „der Zwang zum Arbeitsdienst in 

einer  religionskalten,  ja  religionsfeindlichen Atmosphäre“,  so das Münchner  Ordinariat,  „ist  ein 

Eingriff  in  das  Erziehungsrecht  der  Kirche“.  Mit  dem  Arbeitsdienst  und  der  zwangsweisen 

Teilnahme  sei  „eine  neue  Bedingung  für  Anstellung  im  Kirchenamt“  eingeführt,  die  mit  dem 

Konkordat nicht vereinbar sei, denn der Artikel 14 des Reichskonkordates sei abschließend gemeint 

gewesen.680 Um  eine  „Minderung  der  Gefahr“  zu  erzielen,  forderte  München,  dass  die 

Theologiestudierenden  in  Gruppen  nicht  unter  zehn  in  die  einzelnen  Arbeitsdienstlager  verteilt 

werden  sollen.  Wünschenswert  sei  es,  wenn  die  Einführung  in  die  Studienfächer  Philosophie, 

Kirchengeschichte  und  Apologetik  vor  dem  Lagerbeginn  stattfänden.  Das  Münchner  Votum 

identifiziert  den  Deutschen  Studentenbund  als  den  „Treiber  in  allen  diesen  kirchenfeindlichen 

Maßnahmen“.  Eine  eigene  Note  des  Heiligen  Stuhles  gegen  die  Vorstöße  des  Deutschen 

Studentenbundes sei sehr zu begrüßen. Diese Note solle auf Artikel 14 des Reichskonkordates „als 

einzig maßgebende Vorstellung“ abheben. 

In  Bertrams  Gutachten  treten  auch  die  unterschiedlichen,  sich  teilweise  widersprechenden 

Sichtweisen der „norddeutschen Ordinariate“ über den Arbeitsdienst zu Tage.  In der Erzdiözese 

Köln hält der Erzbischof die Bedenken gegen den Arbeitsdienst für gewichtiger als der Gutachter 

der  Kölner  Erzdiözese,  der  sich  mit  dem Thema  Arbeitsdienst  befasste.  Der  Kölner  Gutachter 

vertrat  die  Ansicht,  dass  die  Theologen  der  deutschen  Diözesen,  die  sich  zum  Studium  der 

Theologie melden, „nach ihrer Heranbildung, Erziehung und Entschließung schon einen gefestigten 

Charakter zeigen“. Daher bewertet der Kölner Gutachter den Arbeitsdienst für diese Theologen als 

„minder gefährlich“. Die „Besorgnisse für Glaube und Sittlichkeit“ stünden zwar allen Theologen 

im Arbeitsdienst  bevor,  seien aber nach den bisherigen Erfahrungen „nicht  so besonders groß“. 

Vielmehr  seien  die  vom  Arbeitsdienst  zurückgekehrten  Theologen  „im  Berufe  vertieft  und 

680 Nach Art. 14 Abs. 2 RK „besteht Einvernehmen über folgende Punkte: 1. Katholische Geistliche, die in 
Deutschland ein geistliches Amt bekleiden oder eine seelsorgerliche oder Lehrtätigkeit ausüben, müssen: a) 
deutsche Staatsangehörige sein, b) ein zum Studium an einer deutschen höheren Lehranstalt berechtigendes 
Reifezeugnis erworben haben, c) auf einer deutschen staatlichen Hochschule, einer deutschen kirchlichen 
akademischen Lehranstalt oder einer päpstlichen Hochschule in Rom ein wenigstens dreijähriges philosophisch-
theologisches Studium abgelegt haben. […] Bei kirchlichem und staatlichem Einverständnis kann von den im 
Absatz 2, Ziffer 1 a, b und c genannten Erfordernissen abgesehen werden.“
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gefestigt“; zudem zeigten sie einen „stärkeren apostolischen Eifer“. Das Ordinariat Trier lehnte die 

Teilnahme am Arbeitsdienst ab. Die Gründe für die ablehnende Haltung liegen in den Zuständen, 

die in den Arbeitslagern herrschten. „Die religiöse Temperatur im Arbeitslager ist eisig kalt, das 

geistige Niveau des Lebens im Lager erschreckend arm, ohne Bindung an etwas Geistiges, ohne 

Gedanken  an  Gott.  In  sittlicher  Hinsicht  gelte  geschlechtlicher  Verkehr  als  etwas 

selbstverständliches“, gibt  Bertrams Gutachten die Trierer Position wieder. Das Trierer Gutachten 

malt sogar die Zukunft der Jugend in traurigen und düsteren Farben. Die künftige Jugend werde 

„nicht  mehr so stark im religiösen und sittlichen Leben sein wie die  jetzige“.  Trier  lehnte den 

Arbeitsdienst ab. Dieser sei „die Erziehungsstätte für die nationalsozialistische Weltanschauung“ 

und „ein Einbruch in die kirchliche Bildung und Erziehung des Klerus“. Im gesamten Episkopat ist 

das Trierer Ordinariat – neben dem Breslauer Gutachten, das unten dargestellt wird – das einzige, 

das in der vorliegenden Quelle den Arbeitsdienst in seiner Eigenschaft als „Erziehungsstätte für die 

nationalsozialistische Weltanschauung“ ohne Einschränkung so deutlich und explizit zur Sprache 

bringt und implizit den weltanschaulichen Konflikt zwischen des nationalsozialistischen Erziehung 

im RAD und der  kirchlich-katholischen Erziehung in der  Priesterausbildung formuliert.  Wie in 

Köln kamen auch in Limburg Bischof und Ordinariat zu unterschiedlichen Einschätzungen. Das 

Limburger Ordinariat beklagte den „durchgehend areligiösen Geist“ in den Arbeitslagern und den 

„Mangel an Mut bei katholischen Arbeitsmännern“. Der Gottesdienstbesuch werde „vielfach durch 

Schikanen  erschwert“  und  komme  „daher  nur  spärlich“  zustande.  Die  Limburger 

Theologiestudenten  hätten  sich  in  den  Arbeitslagern  „gut  gehalten“,  berichtet  der  Limburger 

Referent. Die Theologiestudenten hätten „Gelegenheit zu tieferer Reifeprüfung gehabt“ und „tiefe 

Einblicke  in  die  Welt  des  Unreligiösen  erhalten“.  Nun  könnten  sie  eine  „bessere  geistige  und 

sittliche Führerkraft in ihrem Beruf entfalten“. Der Bischof von Limburg erklärte hingegen, dass er 

„nicht aus freien Stücken für die Teilnahme der Theologen am Arbeitsdienst stimmen“ könne. Das 

Gutachten  des  Ordinariates  Münster  stellte  „gute  Eigenschaften  des  Arbeitsdienstes“  und 

„ungünstige  Momente“  einander  gegenüber.  Zu  den  guten  Eigenschaften  des  Arbeitsdienstes 

zählten  der  „Geist  der  Volksverbundenheit,  Kameradschaftsgeist,  Pünktlichkeit,  Ordnungsliebe, 

strenger  Gehorsam“.  Bei  diesen  sogenannten  guten  Eigenschaften  handelt  es  sich  um  die 

Sekundärtugenden,  die  ebenfalls  in  den  Sekundärtugenden  der  Priesterausbildung  ihre 

Entsprechung finden und vermittelt  werden. Zu den ungünstigen Momenten des Arbeitsdienstes 

zählt  das  Gutachten  aus  Münster  die  Schwierigkeiten  beim  Gottesdienstbesuch.  In 

Übereinstimmung  mit  den  Berichten  aus  Limburg  und  Münster  schildern  einige  Tübinger 

Theologiestudenten  im  Interview  von  Schwierigkeiten  bei  der  Genehmigung  des 

Gottesdienstbesuches. Hans  Kiem betont im Interview, er sei „der einzige“ im Arbeitsdienstlager 
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gewesen, der den Gottesdienstbesuch beantragt habe.681 Der Gottesdienstbesuch sei nur alle paar 

Wochen genehmigt worden. Mehrere Zeitzeugen berichten von sonntags angesetzten Diensten in 

den Lagern. Alfons Mai berichtet, wie er von Kameraden als „Betbruder“ verspottet wurde, wenn er 

den Gottesdienst besuchen wollte.682 Bemerkenswert am Gutachten aus Münster ist die Tatsache, 

dass  auch  hier  die  nationalsozialistische  Erziehung  nicht  unter  den  ungünstigen  Momenten 

aufgeführt wird.683 Das Münsteraner Gutachten kommt dabei nicht zu einem abschließenden Urteil 

über die Teilnahme der Theologiestudenten am Arbeitsdienst. Das Votum des Bistums Osnabrück 

deckt sich weitgehend mit dem Gutachten aus Münster und stellt wie die übrigen Ordinariate die 

„Forderung nach Sicherungen“. Auch die Gesamturteile der Ordinariate Schneidemühl und Berlin 

sind nach Darstellung von Bertram „nicht sehr ungünstig“. Das Ordinariat Breslau kommt zu dem 

Ergebnis, dass der Reichsarbeitsdienst nicht mit der kirchlichen Theologenerziehung vereinbar ist. 

Gleichzeitig halten es die Breslauer Gutachter aber für ausgeschlossen, dass die Reichsregierung für 

die katholischen Theologen eine Ausnahmegenehmigung schaffen wird. Das Breslauer Gutachten 

stellt drei Forderungen auf. Es müsse verlangt werden, „dass jede Kameradschaftserziehung und 

Fachschaftsarbeit  wegfällt“;  für  den  Arbeitsdienst  müsse  ein  Termin  gewählt  werden,  „der  den 

Berufsinteressen entspricht“, nämlich nach dem Philosophicum. Außerdem müsse Artikel 31 Absatz 

4 des Reichskonkordates „mit allem Ernste auch hier durchgeführt werden“. In Artikel 31 Absatz 4 

des Reichskonkordates wurde vereinbart, dass die Mitglieder von Jugendorganisationen an Sonn- 

und  Feiertagen  ihren  kirchlichen  Verpflichtungen  nachkommen  können  und  dass  sie  zu  nichts 

veranlasst werden, „was mit ihren religiösen und sittlichen Überzeugungen nicht vereinbar wäre“. 

Die Breslauer Gutachter kommen außerdem zu dem Ergebnis, dass die Prognose für die Zukunft 

„sehr ungünstig“ sein werde. Denn die zukünftigen Abiturienten „werden nicht jenen religiösen und 

guten sittlichen Fonds haben, den heute noch Elternhaus, Schule und katholische Vereine ihnen 

gegeben haben“. Wie bereits oben angedeutet greift das Breslauer Gutachten den „Kernpunkt des 

ganzen Problems“ auf, wie es sich für Bertram darstellt: die „neue Gestaltung der Jugendbildung im 

nationalsozialistischen  Sinne“.  Diese  neue  Jugendbildung  „ist  in  den  nationalsozialistischen 

Jugendgruppen  und  in  der  modernen  Schule  ganz  beeinflusst  von  der  nationalsozialistischen 

Weltanschauung“. Das Gedankengut dieser nationalsozialistischen Weltanschauung werde sich, so 

das Breslauer Gutachten, „nach den Auffassungen der Lehrer und Führer“ gestalten, „abhängig vom 

Geiste des Führertums und Schrifttums der Parteiorganisationen“. Das Breslauer Gutachten benennt 

das Problem der nationalsozialistischen Jugenderziehung explizit und ausführlich. Bertram geht auf 

681 Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.
682 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
683 Vgl. im Folgenden [Bertram,] Gutachten zur Frage der Teilnahme der Theologiestudierenden am 

Reichsarbeitsdienst, 27.7.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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die nationalsozialistischen „Auffassungen der Lehrer und Führer“ im NS-Staat an dieser Stelle nicht 

näher  ein.  Es  stellt  sich  die  aus  dieser  Quelle  heraus  nicht  beantwortbare  Frage,  ob  die 

Formulierungen  Kardinal  Bertrams  implizieren,  es  gebe  unterschiedliche  Ausprägungen  des 

Nationalsozialismus  bzw.  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung,  die  an  die  Jugendlichen 

herangetragen  werden.  Ebenso unbeantwortet  bleibt  die  Frage,  was  Bertram konkret  unter  den 

„Auffassungen  der  Lehrer  und  Führer“  und  unter  dem  „Geiste  des  Führertums  […]  in  den 

Parteiorganisationen“ versteht.

Bemerkenswert ist, dass Bertram in seinem Gutachten, das für den internen Gebrauch innerhalb des 

Episkopates  gedacht  war,  wenigstens  ansatzweise  die  nationalsozialistische  Weltanschauung  als 

Problem benennt.  Auch  in  diesem internen  Dokument  äußert  er  keine  deutliche  Kritik  an  den 

Herrschenden in Partei und Staat. Diese Herangehensweise, die einer Konfliktvermeidungsstrategie 

gleichkommt, war typisch für das Vorgehen des Kardinalstaatssekretärs und des Vorsitzenden der 

Bischofskonferenz  seit  dem Jahre  1933.  Denn man wollte  seitens  der  katholischen Kirche  den 

weltanschaulichen (und politischen?) Gegner nicht disqualifizieren, damit man ihn weiterhin auf 

das  Konkordat  verpflichten  konnte.  Scholder  stellt  fest:  Sowohl  der  Vatikan  als  auch  der 

Vorsitzende der Bischofskonferenz  Bertram „operierten […] [von 1933 bis März 1937] mit einer 

Taktik,  die  der  Lage  [d.h.  ungehemmte  Schmähungen  und  Repressalien  gegen  die  katholische 

Kirche] durchaus angemessen schien. Beide wiesen in immer neuen Eingaben und Beschwerden auf 

die Rechtsbrüche des Regimes hin und drängten auf die Einhaltung des Konkordats. Sie vermieden 

dabei  jedoch sorgfältig jede Äußerung, die als  grundsätzliche Kritik am Dritten Reich gedeutet 

werden konnte.“684

Bertram drückt gutachterlich seine Zustimmung zu einer Teilnahme der Theologiestudierenden am 

Arbeitsdienst  aus.685 Diese  Zustimmung  begründet  er  mit  fünf  Gesichtspunkten,  die  für  eine 

Teilnahme  der  Konviktoren  am  Arbeitsdienst  sprechen.  Diese  Gründe  lassen  sich  mit  den 

Schlagworten Absonderung, Spaltung im Klerus, fehlende Berufsperspektiven bei Ausgetretenen, 

Laienapostolat  und  Impulse  für  die  Seelsorge  zusammenfassen.  Im  Folgenden  soll  dargestellt 

werden, wie  Bertram im fünften Kapitel des Gutachtens diese Fragestellung unter dem Stichwort 

„einzelne  praktische  Gesichtspunkte  bei  der  Beurteilung  der  Frage  der  Teilnahme  am 

Arbeitsdienste“ erörtet.  Diese „Gesichtspunkte“ sind den Gutachten der Ordinariate entnommen. 

Erstens rufe die „dauernde Absonderung der Kandidaten des Priestertums in ihrer Studienzeit an 

684 Klaus SCHOLDER, Ein Requiem für Hitler. Kardinal Bertram, Hitler und der deutsche Episkopat im Dritten Reich 
(teilweise abgedruckt in: FAZ Nr. 249 vom 25.12.1980), in: Klaus SCHOLDER, Die Kirchen zwischen Republik und 
Gewaltherrschaft. Gesammelte Aufsätze, hrsg. von Karl Otmar VON ARETIN und Gerhard BESIER, Frankfurt/Main 
und Berlin 1991, S. 228 – 238, hier: S. 229.

685 Vgl. im Folgenden [Bertram,] Gutachten zur Frage der Teilnahme der Theologiestudierenden am 
Reichsarbeitsdienst, 27.7.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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den staatlichen Hochschulen eine peinliche Stellung“ der Theologiestudenten im Gesamtkörper der 

Universität hervor, so  Bertram. Denn „gerade beim Ausschluss von dem ganz dem Gemeinwohl 

bestimmten Arbeitsdienste“ werde diese Absonderung besonders „tief  empfunden“. Auch in der 

„Verweigerung  aller  finanzieller  Erleichterungen  und  dergleichen“  werde  sich  das  „mehr 

schmerzlich fühlbar machen“.  Zweitens werde es „eine Spaltung im jüngeren Klerus geben“ in 

diejenigen,  die  am  Arbeitsdienst  teilgenommen  haben,  und  in  diejenigen,  die  nicht  daran 

teilgenommen haben.  Bertrams  Gutachten  sieht  den  Grund für  diese  Spaltung  darin,  dass  eine 

freiwillige Teilnahme auch nach der Befreiung der Theologen „jedem einzelnen immer offen bleibt“ 

und „auch von vielen benutzt wird“, insbesondere von denjenigen angehenden Theologiestudenten, 

„die nach dem Abiturium sich den Weg zu verschiedenen Berufen offen halten wollen“. Drittens 

erkennt  Bertram  in  der  fehlenden  Berufsalternative  der  Theologiestudenten  einen  weiteren 

Gesichtspunkt, der für die Teilnahme am Arbeitsdienst spricht. Während der Studienjahre trete ein 

Viertel bis zu einem Drittel der Theologiestudenten aufgrund fehlender Eignung vom Klerikerberuf 

zurück. Diesen ausgetretenen Theologiestudenten werde sich, „weil ohne Arbeitsdienstzeugnis, ein 

anderer Beruf nur schwerlich öffnen“. Dies könnte bei manchen Weihekandidaten dazu führen, dass 

sie  „trotz  Erkenntnis  des  Mangels  der  Eignung in  einem gewissen  Zwange  in  das  Priestertum 

treten“. Diese Kandidaten würden „ohne tiefere Berufsgnade ordiniert  werden“. Er kommentiert 

dazu, dies dürfe nicht sein. Viertens wertet es  Bertram als erfreulich, „dass viele Theologen die 

Gelegenheit  gut  benutzt  haben,  als  Laienapostel  im  Arbeitsdienst  zu  wirken“.  Allen 

Theologiestudenten  habe  sich  ohne  Ausnahme  im  Arbeitsdienst  die  Gelegenheit  geboten,  so 

Bertrams  fünfter  Gesichtspunkt,  „die  religiöse  und  sittliche  Not  unseres  Volkes  in  einer 

Vielseitigkeit, Tiefe und in einem furchtbaren Erlebnis zu erkennen, so wie es in keinem Buche und 

keiner Schilderung dargeboten werden kann“. Daraus ergeben sich nach Bertrams Ansicht „Winke 

für das künftige seelsorgerliche Wirken, die man ohne Miterleben nur in geringem Maße werten 

kann“. 

Das sechste Kapitel seines Gutachtens widmet er den „Kautelen und Forderungen, die im Falle der 

Teilnahme am Arbeitsdienste zu stellen sind“. Hier stellt  Bertram einen Katalog von Forderungen 

auf, die sich in folgenden Stichworten zusammenfassen lassen: geregelter Studiengang, Aufteilung 

der Theologiestudierenden in Gruppen, Gottesdienstbesuch, Einhaltung von Artikel 31 Absatz 4 des 

Reichskonkordates, Abschaffung des Nachsendeverbotes religiöser Schriften und Richtlinien für die 

Konviktsdirektoren. Im Folgenden wird dargestellt, wie  Bertram diese Forderungen und Kautelen 

im Einzelnen formuliert und begründet. Die erste Forderung von  Bertram lautet: „Ein geregelter 

Studiengang  muss  möglich  bleiben“.  Ein  „geregelter  Studiengang“  sei  undenkbar,  wenn  die 

Studierenden nur nach dem Lebensalter bzw. nach dem Geburtsjahrgang einberufen werden. Dies 
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hätte  zur  Folge,  so  Bertram,  dass  die  unterschiedlichen  Disziplinen  „ganz  verschiedene 

Unterbrechungen“  erleiden  müssten.  Die  Folge  davon  wäre  „ein  unerträglicher  Wirrwarr  in 

Vorlesungen,  im Lernfortschritte,  in  Prüfungen“.  Der  Einschnitt  des  Arbeitsdienstes  müsse  also 

„nach  Beendigung  der  wichtigeren  Studienabschnitte“  erfolgen.  Bertrams  Gutachten  ist  zu 

entnehmen, dass unter den deutschen Bischöfen keine vollständige Einigkeit in der Frage herrschte, 

wann  der  Reichsarbeitsdienst  stattfinden  solle.  Einige  wenige  Ordinariate  verlangten,  dass  der 

Arbeitsdienst  „sofort  nach  dem Gymnasial-Abiturium“  erfolgen  solle.  Hingegen  verlangte  „die 

überwiegende Mehrzahl“ der Ordinarien, dass die Teilnahme am Reichsarbeitsdienst erst „nach dem 

4. Semester“, also „am Ende des philosophischen Biennium“, erfolgen solle. Das Gutachten führt 

als Begründung für diese Forderung an, dass die Theologiestudierenden „in den ersten zwei Jahren 

eine planmäßige Vorbereitung auf die Situationen im Arbeitsdienstjahr erhalten müssen, die sie vom 

Gymnasium  her  nicht  haben“.  Als  weitere  Begründung  für  eine  Teilnahme  erst  nach  dem  4. 

Semester  führt  das  Gutachten  an,  dass  viele  der  angehenden  Theologiestudierenden  nach  dem 

Abitur  noch  sprachliche  Studien  in  Latein,  Griechisch  und  Hebräisch  nachzuholen  haben.  Die 

Durchführung  dieser  Studien  könne  „am  erfolgreichsten  im  unmittelbaren  Anschlusse  an  die 

Gymnasialschulung  geschehen“,  während  sie  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  „keine  günstigen 

Voraussetzungen  mehr“  habe.  Bertram  hält  daher  in  dieser  Sache  eine  „besondere  bindende 

Ministerialverordnung an die Rektoren der Universitäten und an die Arbeitsdienst-Verwaltungen“ 

für notwendig. Diese geforderte Ministerialanweisung solle auch für diejenigen Abiturienten gelten, 

„die  beim  Abiturium  schon  im  dienstpflichtigen  Alter  stehen“.  Diese  Forderung  nach  einer 

Ministerialverordnung, die den Arbeitsdienst der Theologiestudierenden auf die Zeit nach dem 4. 

Semester festlegen solle, zeigt, dass man sich im Juli 1936 auf Seiten der Bischöfe noch nicht mit  

der Situation abgefunden hatte  bzw. sich noch ein Entgegenkommen des nationalsozialistischen 

Kabinetts erhoffte.  Bertrams zweite Forderung bezieht sich auf die Aufteilung der Theologen in 

Gruppen zu etwa zehn in dieselben Lager. Diese Aufteilung in Gruppen müsse verlangt werden, 

damit  die  Theologen „im Glaubensleben,  religiösen  Übungen und gegenüber  den Gefahren  für 

Religion und Sitte Halt aneinander haben“. Das Gutachten bemängelt die aktuelle Praxis bei der 

Verteilung der Theologen auf die einzelnen Arbeitsdienstlager. Seit einem Jahr sei „planmäßig fast 

jeder  Theologe  allein  in  ein  Lager  gebracht“  worden,  „mit  Vorliebe  weit  entfernt  von  allen 

katholischen  Pfarrorten“.  Den  Zweck  dieser  Maßnahme  entnimmt  Bertrams  Gutachten  dem 

Ministerialerlass  vom  11.  Februar  1936.  Demnach  solle  „der  Nachwuchs  der  katholischen 

Geistlichkeit mit den Grundgedanken des Nationalsozialismus vertraut und zur Volksgemeinschaft 

erzogen“ werden. Diese Ziele hoffe man aus nationalsozialistischer Sicht „in der Vereinzelung und 

Zerstreutheit besser zu erreichen“, folgert der Breslauer Kardinal.  Bertrams Gutachten fordert des 
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Weiteren, dass eine Stationierung der Theologiestudierenden „nicht in Gegenden geschehen“ dürfe, 

„wo  Gottesdienstbesuch  fast  unmöglich  ist“.  Bertrams  vierte  Forderung  richtet  sich  gegen  das 

Verbot  der  Gottesdienstbesuche  in  den Jahren  1935 und  1936.  Der  Gottesdienstbesuch,  so  die 

Forderung des Gutachtens, müsse an allen Sonn- und Feiertagen möglich sein. In den Jahren 1935 

und  1936  sei  jedoch  der  Gottesdienstbesuch  „die  ersten  vier,  teilweise  sechs  Wochen  ganz 

verboten“ gewesen, „verboten selbst in der Karwoche und in den Ostertagen“. An manchen Orten 

war „nur 14-tägiger Gottesdienstbesuch möglich, vielfach noch viel weniger“. Um diesen Zustand 

zu beheben, forderte der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, dass „auch ein regelmäßiger 

Sakramentenempfang  ermöglicht  werden“  müsse.  Die  fünfte  Forderung  richtet  sich  auf  die 

Zusicherung von Artikel 31 Ansatz 4 des Reichskonkordates, die „mit allem Nachdruck“ verlangt 

werden  müsse.  Artikel  31  Absatz  4  des  Reichskonkordates  legt  fest,  dass  die  Ausübung  der 

kirchlichen Verpflichtungen an  Sonn-  und Feiertagen regelmäßig  ermöglicht  wird  und dass  die 

Mitglieder von Jugendorganisationen „zu nichts veranlasst werden, was mit ihren religiösen und 

sittlichen Übungen und Pflichten nicht vereinbar wäre“, so der Text des Reichskonkordates. Diese 

Vereinbarung müsse, so Kardinal  Bertram, „nun auch mit vollem Ernste ausgeführt werden“. Das 

Gutachten bemängelt die Praxis in den Arbeitslagern bei der Umsetzung dieser Vereinbarung des 

Reichskonkordates.  Auf  das  oftmalige  schriftliche  und  mündliche  Drängen  des  Episkopates 

„erfolgten schön klingende Inaussichtstellungen, aber die Unterführer der Arbeitsdienstlager hielten 

sich nicht daran“. Die sechste Forderung des Gutachtens wendet sich gegen das Nachsendeverbot 

religiöser Schriften an die Theologiestudierenden in die Arbeitslager. „Untragbar ist das Verbot der 

Nachsendung aller religiösen Drucksachen“, bemängelt Kardinal  Bertram. Als siebten und letzten 

Punkt benennt das Gutachten die Aufgabe der Bischöfe, „besondere Richtlinien aufzustellen für die 

Direktoren der Theologischen Konvikte“. Gegenstand dieser Richtlinien sollen die Aufgaben der 

Konviktsdirektoren „vor, während und nach der Erfüllung des Arbeitsdienstes“ sein.

Das siebte Kapitel in Kardinal  Bertrams Gutachten setzt sich auf drei Seiten mit der „Einführung 

der  Kameradschafterziehung  aller  Studenten“  auseinander.  Dieser  Abschnitt  über  die 

Kameradschaftserziehung verlässt zwar die Thematik des Arbeitsdienstes, stellt aber – im Vergleich 

mit  dem  Arbeitsdienst  betrachtete  –  eine  interessante  Ergänzung  dar  und  liefert 

Hintergrundinformationen  über  die  Situation  der  Theologiestudierenden  1936.  Die 

Kameradschaftserziehung   entwickelte  sich  im  April  1936  zu  einem  neuen  weltanschaulichen 

Konfliktfeld, wie im Folgenden dargestellt wird. Denn ein Befehl des Reichsstudentenbundführers 

und ehemaligen CVers Albert Derichsweiler686 vom 18. April 1936 sah vor, dass der Studentenbund 

686 Albert Derichsweiler (1909 – 1997), nationalsozialistischer Studentenfunktionär und CVer. Geb. 6.7.1909, 1929 
Mitglied der HJ, 1930 Mitglied der NSDAP, 1931 Mitglied von NSDStB und SA, 1933 NSDStB-
Hochschulgruppenführer und Führer der Studentenschaft Münster, 1931 – 1935 Mitglied der CV-Verbindung 
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vom Wintersemester  1936/37 an  die  Kameradschaftserziehung auf  alle  Studenten  des  1.  bis  3. 

Semesters ausdehnen werde. Die Zusammenstellung der Kameradschaften zu jeweils 30 Mann solle 

„ohne  Rücksicht  auf  die  Zugehörigkeit  zu  verschiedenen  Fakultäten  erfolgen“.  Die 

Erziehungsarbeit  solle  „einzig  und  allein  von  Mitgliedern  des  Nationalsozialistischen 

Studentenbundes“ geleistet  werden und auf eine „systematische politische und weltanschauliche 

Schulung“ abzielen, wie Bertram ausführt. Der Kardinal befürchtete, dass „eine Konviktsordnung 

überhaupt  nicht  mehr  aufrecht  erhalten  werden  kann“,  wenn  diese  Pläne  umgesetzt  und  die 

Theologen mit in die Kameradschafterziehung einbezogen werden. Am 29. April  1936 hielt der 

Breslauer Studentenführer einen Appell für alle Studenten des 1. bis 3. Semesters ab, zu dem auch 

die Theologen antreten mussten. Wer sich von der Kameradschaftserziehung ausschlösse, so der 

namentlich  nicht  genannte  Breslauer  Studentenführer,  „würde  sich  aus  der  Deutschen 

Studentenschaft  ausschließen  und  könnte  an  einer  deutschen  Hochschule  nicht  weiter  geduldet 

werden“. Laut Bertram lägen zwar noch keine Ministerialerlasse zu diesem Programm vor. Jedoch 

„gehen Männer wie Derichsweiler planmäßig darauf aus, die Bischöfe vor vollendete Tatsachen zu 

stellen“, attestierte  Bertram dem Reichsstudentenbundführer. Der Nationalsozialistische Deutsche 

Studentenbund  übe  an  den  Hochschulen  die  weltanschauliche  Grundschulung  nach  den  vom 

Reichserziehungsministerium erlassenen „Richtlinien für die weltanschauliche Grundschulung“ aus. 

Lehrgegenstände dieser Richtlinien seien die Geschichte der Nationalsozialistischen Bewegung, der 

SA  und  der  SS,  ferner  das  Programm  der  „Bewegung“  und  die  nationalsozialistische 

Weltanschauung nach Adolf  Hitlers „Mein Kampf“ im Gegensatz zum Marxismus, Liberalismus 

und politischem Katholizismus. Weitere Lehrgegenstände seien die Themen Führergrundsatz und 

Parlamentarismus  sowie  die  Bedeutung  der  Rassenfrage.  Die  Bestrebungen  der 

nationalsozialistischen  Deutschen  Studentenschaft  gründeten  in  der  Verfassung  der 

Studentenschaften an den wissenschaftlichen Hochschulen vom 7. Februar 1934. Darin wurde der 

Deutschen Studentenschaft die Aufgabe zugewiesen, dafür einzustehen, „dass die Studenten ihre 

Pflichten in Hochschule Volk und Staat erfüllen.“ Vor allem habe die Deutsche Studentenschaft „die 

Studenten durch die Verpflichtung zum SA-Dienst und Arbeitsdienst und durch politische Schulung 

zu ehrbewussten und wehrhaften deutschen Männern und zum verantwortungsbereiten, selbstlosen 

Dienst in Volk und Staat zu erziehen“. Die deutschen Bischöfe erkannten in der Durchführung der 

Kameradschaftserziehung Gefahren für die katholischen Theologiestudierenden und vertraten die 

Ansicht, dass die Einbeziehung der Theologiestudierenden in die Kameradschaften „ganz untragbar 

ist“. Dabei beriefen sich die Bischöfe auf die Grundlinie der Konkordatsbestimmungen, nach der 

Sauerlandia Münster, WS 1932/33 Senior der Sauerlandia im CV zu Münster, 1934 – 1936 Reichsleiter des 
NSDStB, gest. 6.1.1997.
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die wissenschaftliche Ausbildung der katholischen Theologiestudierenden Aufgabe der Fakultäten 

sei  und die  Erziehung der Theologiestudierenden Aufgabe der Konvikte.  Alle  Bischöfe nahmen 

gegen die geplante Einbeziehung der Theologiestudierenden in die Kameradschaftserziehung „aufs 

schärfste Stellung und sind für Ablehnung“, einzelne Bischöfe sogar auch dann, „wenn Ausschluss 

von den deutschen Hochschulen angedroht wird“. Zudem wurde „ein rechtzeitiges Eingreifen“ des 

Heiligen Stuhles empfohlen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Bischöfe 

bei der Ablehnung der Kameradschaftserziehung einig waren und geschlossen eine gemeinsame 

Position  vertraten.  Beim  Arbeitsdienst,  der  ebenfalls  wie  die  Kameradschaftserziehung  der 

nationalsozialistischen Erziehung diente, konnten sie sich hingegen nicht bzw. nur teilweise oder 

sehr schwer zu einer eindeutigen gemeinsamen Position durchringen. 

6.8 Die rechtliche Situation bei der Verpflichtung der katholischen 
Theologiestudierenden zum Arbeitsdienst im Überblick von 1934 bis  
Herbst 1936

Einen vollständigen Überblick über die rechtliche Situation des Arbeitsdienstes der katholischen 

Theologiestudierenden von 1934 bis zum Herbst 1936 liefert der Münchner Franziskanerpater Prof. 

Dr. Erhard  Schlund687. Dieses Unterkapitel soll einen Überblick über die rechtliche Situation und 

deren  Entwicklungslinien  anhand  des  Gutachtens  von  Schlund  in  Form einer  Zusammenschau 

bieten. Die rechtliche Situation, ihre Entwicklung und die relevanten Hintergründe sind zwar bereits 

oben an verschiedenen Stellen beschrieben worden. Zudem soll eine Doppelung der Darstellung 

nach Möglichkeit vermieden werden. Das Gutachten von  Schlund bietet jedoch den Vorteil einer 

relativ  knappen  und  komprimierten  Darstellung  bei  größtmöglicher  Übersichtlichkeit.  Das 

Gutachten  mit  dem  Titel  „Die  Verpflichtung  der  katholischen  Theologie-Studierenden  zu 

Arbeitsdienst und Wehrdienst“ setzt sich auf elf Seiten mit der rechtlichen Lage von Arbeitsdienst 

und Wehrdienst  der  Theologiestudierenden einschließlich der  rechtsgeschichtlichen Entwicklung 

von 1933 bis zum Beginn des Wintersemesters 1936/37 auseinander.688 Auf immerhin fünf Seiten 

thematisiert Schlund den Arbeitsdienst der Theologiestudierenden.

In einem ersten  Schritt  geht  Schlund auf  die  Situation  der  Theologiestudierenden während des 

studentischen Arbeitsdienstes in den Jahren 1933 und 1934 ein.689 Im Einklang mit den bereits oben 

687 P. Erhard Schlund OFM (1888 – 1953), Prof. Dr. phil., Ordensgeistlicher, Religionswissenschaftler, Philosoph. 
Bereits 1923 setzte sich P. Schlund mit dem Nationalsozialismus auseinander, vgl. Erhard SCHLUND, 
Neugermanisches Heidentum im heutigen Deutschland, München 1923.

688 Vgl. im Folgenden [Schlund ,] Die Verpflichtung der katholischen Theologie-Studierenden zu Arbeitsdienst und 
Wehrdienst. Die rechtliche Situation bei Beginn des WS 1936/37 [11 S., ms., 1936]. AWilhelmsstift D13.3da 
Wehrdienst.

689 Zur Entwicklung der staatskirchenrechtlichen Situation siehe auch Kap. 3.
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dargestellten Quellen hält das Gutachten fest, dass „zunächst für die Studierenden der katholischen 

Theologie  im  allgemeinen  keine  Verpflichtung  zur  Teilnahme  am  Arbeitsdienst  bestand“.  Das 

Gutachten  geht  dabei  auf  die  „Note  der  Reichsregierung  vom  19.  Dezember  1933  an  das 

Staatssekretariat Seiner Heiligkeit in Antwort auf dessen Vorstellungen vom 19. Oktober 1933“ ein. 

Die Reichsregierung erklärte sich hinsichtlich der katholischen Theologiestudierenden bereit, „von 

einer Verpflichtung zur Beteiligung am SA-Dienste und Arbeitsdienst abzusehen“, und nahm von 

der Ausbildung der Theologiestudierenden im Samariterdienst Kenntnis. Im weiteren Verlauf führt 

das  Gutachten  Schlunds  die  Note  der  Reichsregierung  vom  14.  März  1934  an,  nach  der  die 

Reichsregierung auf Wunsch des Heiligen Stuhles die katholischen Theologiestudierenden „vom 

SA- und freiwilligen Arbeitsdienst entbunden“ hat, aber auch die „Duldung freiwilliger Teilnahme“ 

am  Arbeitsdienst  verlangte.  Das  Gutachten  geht  ferner  auf  das  Reskript  des 

Reichsinnenministeriums vom 17. Januar 1935 ein, in dem das Reichsinnenministerium feststellte, 

dass  „durch  die  Note  der  Reichsregierung  vom  24.  Januar  1934  […]  die  Forderung  nach 

Beteiligung  katholischer  Priesteramtskandidaten  am  SA-  und  Arbeitsdienst  als  über  die 

konkordatsmäßig vereinbarten Anforderungen hinausgehend preisgegeben“ sei. Schließlich zitiert 

das Gutachten die Verordnung des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 

vom 25.  März  1935,  nach  der  die  katholischen  Theologiestudierenden  „unter  Entbindung  vom 

Nachweis  der  Teilnahme am Arbeitsdienst  zum Sommersemester  1935 erstmalig  immatrikuliert 

werden“ können. 

In einem zweiten Schritt geht das Gutachten des Münchener Professors, der an der theologischen 

Hochschule  der  Franziskaner  in  München lehrte,  auf  die  Situation  nach dem Erlass  des  RAD-

Gesetzes vom 26. Juni 1935 ein, das „keine Ausnahme“ für die katholischen Theologen kenne. In 

einem dritten Schritt befasst sich das Gutachten mit der Zweiten Durchführungsverordnung zum 

Reichsarbeitsdienstgesetz  vom 1.  Oktober  1935,  die  in  Art.  10 Abs.  2  bestimme,  „dass  für  die 

Musterung und Aushebung die  Wehrdienstverordnung vom 29.  Mai 1935 gelte“.  Folglich gelte 

auch,  so  Schlund,  „§  25  Ziffer  10  dieser  Verordnung“.  Nach  §  25  Ziffer  10  könne  „ein 

Dienstpflichtiger römisch-katholischen Bekenntnisses der sich dem Studium der Theologie widmet, 

für die Dauer des Studiums“ zurückgestellt werden. Die Wehrdienstverordnung verweise an dieser 

Stelle auf § 21 Abs. 2. Danach könne die Zurückstellung „bis zu sieben Jahren“ vorgenommen 

werden, folgert Schlund. In einem vierten Schritt hält das Gutachten fest, dass auch die katholischen 

Theologiestudenten  „zum  Arbeitsdienst  herangezogen“  werden  müssen.  Der  Münchener 

Franziskaner  stellt  fest,  dass  „Zurückstellungen  wegen  Theologiestudium nicht  mehr  zulässig“ 

seien. Im Folgenden geht das Gutachten auf die einschlägigen Schreiben seit Februar 1936 ein. Zum 

einen gibt  es  das  Schreiben des  Reichsinnenministers  an den Bischof  von Osnabrück vom 20. 
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Februar 1936 wieder, worin  Frick festlegte, dass „auch die katholischen Theologie-Studierenden 

sämtlich zum Reichsarbeitsdienst heranzuziehen sind“ und „eine Zurückstellung von der Ableistung 

des  Arbeitsdienstes  wegen  Theologiestudiums  nicht  mehr  zulässig“  sei.  Anschließend  geht  das 

Gutachten auf ein Schreiben von Bertram vom 25. Februar 1936 an den Reichsinnenminister ein, 

„das  Vorstellungen  gegen  das  Schreiben  vom 20.  Februar  1936 erhebt“,  jedoch „ohne Erfolg“ 

bleibt.  Das Gutachten erwähnt die Verhandlungen des Bischofs von Osnabrück am 24. und 25. 

März 1936 mit dem Reichsinnenministerium und dem Reichserziehungsministerium. Es erläutert 

auch, dass „das Ergebnis dieser mündlichen und vorläufigen Vereinbarungen“, das der Bischof von 

Osnabrück in seinem Schreiben vom 25. März 1936 mitgeteilt hat, „durch die Entscheidung des 

Reichsinnenministeriums vom 9. April 1936 überholt“ worden sei. Schließlich kommt Schlund auf 

die Entscheidung des Reichsinnenministeriums vom 9. April 1936 zu sprechen, nach der es bei der 

„Verpflichtung  der  Theologie-Studierenden“  bleibe  und  die  tauglichen  katholischen 

Theologiestudierenden  des  Jahrgangs  1915  zum  Reichsarbeitsdienst  einberufen  werden.  Eine 

generelle  Befreiung  der  nicht  Einberufenen  sei  „nicht  ausgesprochen“  worden.  Katholische 

Theologiestudierende der  Jahrgänge 1914 oder früher seien „im Sinne des RAD-Gesetzes nicht 

arbeitsdienstpflichtig“,  könnten  sich  aber  „unter  bestimmten  Voraussetzungen“  freiwillig  zum 

Arbeitsdienst melden. Die katholischen Theologiestudenten der Geburtsjahrgänge 1916 und 1917 

könnten  sich  „noch zur  vorzeitigen  Ableistung der  AD-Pflicht  am 1.  April  1936 melden“.  Die 

jeweilige  Unterbringung  werde  im  Rahmen  der  verfügbaren  Stellen  geschehen,  wie  das 

Reichsinnenministerium festlegte.  Schlunds Gutachten gibt im Folgenden die Erklärung  Bernings 

vom 22. April 1936 wieder, die auf die Entscheidung des Reichsinnenministeriums vom 9. April 

1936 antwortete. Danach legte  Berning gegen den Standpunkt des Reichsinnenministeriums und 

des  Reichserziehungsministeriums  „Verwahrung“  ein.  Nach  Auffassung  der  beiden  Ministerien 

beziehe sich die für 1934 und 1935 vereinbarte Befreiung der katholischen Theologiestudierenden 

vom Arbeitsdienst  nicht  mehr  auf  die  „für  alle  geltende  Arbeitsdienst-Pflicht“,  denn durch  die 

Einführung der gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht im Zuge des RAD-Gesetzes sei 1935 „eine neue 

Rechtslage  geschaffen“  worden.  Berning  habe  außerdem  erklärt,  dass  in  dieser  Frage  ein 

Klärungsbedarf  bestehe,  der  nur  über  „Verhandlungen  zwischen  dem  Heiligen  Stuhl  und  der 

Reichsregierung“  abgeklärt  werden  könne.  Berning  hatte  nach  mündlichen  Besprechungen  im 

Reichsinnenministerium und  Reichserziehungsministerium den Ordinariaten „mitgeteilt, dass die 

Theologen, die 1934 und 1935 ihr Studium begonnen haben, ohne den Arbeitsdienst abgeleistet zu 

haben, nicht nachträglich zum Arbeitsdienst herangezogen werden, da sie damals befreit waren“. 

Dieser Sichtweise laufe die Entscheidung des Reichsinnenministeriums vom 9. April 1936 zuwider, 

nach der die Theologen des Jahrgangs 1915 „gemustert und einberufen werden“ sollen. Das sei 
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„auch  schon  bei  denen  geschehen,  die  schon  1935  oder  1934  ihr  Studium  begonnen  hatten“. 

Berning sei daraufhin am 17. April 1936 nochmals im Reichsinnenministerium mündlich vorstellig 

geworden.  Bei  dieser  Gelegenheit  habe  ihm  das  Reichsinnenministerium  erklärt,  „dass  die 

Verpflichtung zum gesetzlichen A[rbeits]D[ienst] für diese Theologen erst im Jahr 1935 eingetreten 

sei“. Eine „nachträgliche Befreiung“ der katholischen Theologiestudierenden von der gesetzlichen 

Arbeitsdienstpflicht  sei  zudem  „nicht  ausgesprochen“  worden.  Die  fälschlicherweise  erfolgte 

Einberufung von Theologiestudierenden, die  dem Jahrgang 1914 oder  früher angehörten,  werde 

„auf Antrag des Reichsinnenministeriums sofort rückgängig gemacht werden“. 

In einem fünften Schritt erörtert Schlund die „augenblickliche Lage“, also die Situation im Herbst 

1936.  Das  Gutachten  unterscheidet  zwischen  dem  „studentischen  Arbeitsdienst“  und  dem 

„allgemeinen  Arbeitsdienst“  auf  Grundlage  des  RAD-Gesetzes.  Für  die  katholischen 

Theologiestudierenden komme jetzt „nicht mehr“ der frühere studentische Arbeitsdienst in Frage, 

sondern „nur mehr die gesetzliche Arbeitsdienstpflicht“.  Als „Beleg“ für diese Sichtweise führt das 

Gutachten die Mitteilung des Bischofs von Osnabrück vom 25. März 1936 an. Das Gutachten stellt 

fest, dass die Teilnahme am Reichsarbeitsdienst für die Studierenden der Katholischen Theologie 

„Pflicht“ ist. Es stellt außerdem fest, dass die Ableistung des Reichsarbeitsdienstes nach dem Erlass 

des Reichserziehungsministers an die Unterrichtsverwaltungen der Länder und an die Hochschulen 

in  Preußen  vom  30.  Oktober  1936,  der  „für  alle  Fakultäten“  gelte,  eine  „Voraussetzung  zur 

Immatrikulation“ ist. Für die Studierenden habe das zur Folge, dass vom Wintersemester 1936/37 

an die Abiturienten der Geburtsjahrgänge 1914 oder früher „ohne Nachweis des Arbeitsdienstes 

oder  des  studentischen  Ausgleichsdienstes“  immatrikuliert  werden  können,  wohingegen  die 

Abiturienten der Jahrgänge 1915 oder später erst  immatrikuliert  werden können, „wenn sie den 

Nachweis der  Ableistung des  Arbeitsdienstes  durch Vorlage des  Wehr-  oder Arbeitsdienstpasses 

bringen“. Die Abiturienten der Jahrgänge 1915 oder später, die „noch nicht dienstpflichtig sind“, 

können immatrikuliert werden, wenn sie „einen Bescheid des Meldeamtes vorlegen, dass sie trotz 

rechtzeitiger Meldung nicht eingestellt werden konnten“. Abiturienten, die zeitlich dienstuntauglich 

sind,  können  für  drei  Semester  immatrikuliert  werden,  so  das  Gutachten.  Dauernd  untaugliche 

Abiturienten  könnten  immatrikuliert  werden,  „sofern  sie  am  Ausgleichsdienst  teilgenommen 

haben“. Schüler, die vorzeitig zum Studium an den technischen Hochschulen in den Fachrichtungen 

Luftfahrtwesen  oder  Schiffbau  oder  Schiffsmaschinenbau  oder  Schiffselektrotechnik  ohne 

Reifeprüfung zugelassen wurden, könnten „ohne den Nachweis der Ableistung des Arbeitsdienstes“ 

immatrikuliert  werden.  Das  Gutachten  hält  fest,  dass  nach  der  Durchführungsverordnung  zum 

RAD-Gesetz vom 1. Oktober 1935 die  Meldung zur vorzeitigen Ableistung des Arbeitsdienstes 

„zulässig“ ist. 
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Schlunds Gutachten weist auf die Möglichkeit für die Theologiestudierenden hin, sich zum Antritt 

des Arbeitsdienstes am 1. April 1936 zu melden. Diese Meldung zum 1. April habe „Aussicht auf 

Erfolg“, da während des Winters vor allem diejenigen Arbeitsdienstpflichtigen eingezogen werden 

sollen,  „die  auf  Bauernhöfen  leben“.  Als  Beleg  dafür  führt  das  Gutachten  eine  Mitteilung des 

Einwohneramtes Bamberg vom 29. April 1936 an. Pater  Schlunds Gutachten setzte sich auch mit 

der  Zurückstellung  der  Ordenskandidaten  vom  Arbeitsdienst  auseinander.  Eine  generelle 

Zurückstellung  von  Ordenskandidaten  von  der  Ableistung  der  Arbeitsdienstpflicht  bis  zur  Zeit 

„nach dem Noviziat“ habe „wenig Aussicht auf Erfolg“. Es bestehe jedoch „die Möglichkeit, jeden 

einzelnen  Novizen  zurückstellen  zu  lassen“.  Die  Zurückstellung  der  einzelnen  Novizen  könne 

aufgrund der Verordnung über die Musterung und Aushebung vom 29. Mai 1935 nach § 25 Ziffer 8  

vorgenommen werden. Danach kann ein Dienstpflichtiger „für die Dauer der Berufsausbildung“ 

zurückgestellt  werden,  wenn  er  „in  der  Vorbereitung  für  einen  Lebensberuf  […]  durch  die 

Einziehung  zum  Wehrdienst  bedeutende  Nachteile  erleiden  würde“.  Diese  Ziffer  der 

Musterungsverordnung, so das Gutachten, besitze auch Geltung für den Arbeitsdienst.

Dem Gutachten von Schlund beigefügt ist eine Bescheinigung des Tübinger Wilhelmsstiftes, „die 

sich  eignet  für  angehende  Theologiestudierende,  die  sich  beim  Arbeitsdienst  befinden“.  Darin 

bescheinigt das Wilhelmsstift Tübingen als Bischöfliches Konvikt dem angehenden Studierenden 

der Katholischen Theologie „amtlich“, dass er das Reifezeugnis besitzt, dass er vom Bischof von 

Rottenburg „die Zulassung zum philosophisch-theologischen Studium“ erhalten habe und dass er 

sich „in einer deutschen kirchlichen katholischen Lehranstalt“ befinde. Somit, so die Bescheinigung 

weiter,  seien  die  Voraussetzungen  des  §  25  Nr.  10  und  §  18  Nr.  2  der  Verordnung  über  die  

Musterung  und  Aushebung  vom  21.  März  1936  gegeben.  Die  von  Sedlmeier  ausgearbeitete 

Bescheinigung wurde so zu einer Mustervorlage für sämtliche Hochschulkonvikte im Gebiet des 

deutschen Episkopates. 

6.9 Die abschließende Regelung von Arbeitsdienst und 
Ausgleichsdienst in Sommer und Herbst 1936

Mit den Entscheidungen der Ministerien und des Reichsarbeitsführers vom Frühjahr 1936 war das 

Thema Arbeitsdienst kirchlicherseits noch nicht vom Tisch. Zwar hatten die deutschen Bischöfe im 

August  1936  notgedrungen  hingenommen,  dass  eine  Befreiung  der  Theologiestudenten  vom 

Arbeitsdienst nicht mehr möglich ist. Aber noch im Sommer und im Herbst 1936 unternahmen sie 

Vorstöße für eine Befreiung der Theologiestudenten vom Arbeitsdienst. Man ließ kirchlicherseits 

nichts unversucht.  Die Teilnahmebedingungen der  Theologiestudenten am Arbeitsdienst und die 
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Forderung nach Kautelen für die Theologiestudenten – beides Dauerbrenner seit 1933 – rückten 

zudem erneut  in  den  Fokus  des  deutschen  Episkopates  und  der  kirchlichen  Diplomatie.  Diese 

Themenbereiche und ihre Entwicklung sollen hier näher dargestellt werden.

Im Sommer 1936 beschäftigte der Arbeitsdienst erneut die Diplomatie. Am 21. Juli 1936 wandte 

sich  Pacelli  mit  einer  diplomatischen  Note  gegen  eine  Ungleichbehandlung  der 

„Theologiestudierenden  klösterlicher Studienanstalten in Bezug auf Arbeitsdienst und Heeresdienst 

[…] durch gewisse Behörden“690 an von Bergen. Diese Ungleichbehandlung stehe im Widerspruch 

zu den Bestimmungen des Konkordates, wo von deutschen kirchlichen akademischen Lehranstalten 

die Rede sei.

Ebenfalls im Sommer 1936 setzte sich der deutsche Episkopat mit den Teilnahmebedingungen der 

Theologiestudenten  am  Arbeitsdienst  auseinander.  So  beschäftigte  sich  die  deutsche 

Bischofskonferenz  von  18.  bis  20.  August  1936  in  Fulda  wieder  mit  dem  Arbeitsdienst  der 

Theologiestudenten.691 Die  Plenarkonferenz  des  deutschen  Episkopates  vertrat  die  Auffassung, 

„dass der Arbeitsdienst der priesterlichen Erziehung der Theologen abträglich ist“692, und forderte 

Kautelen, also Schutzklauseln, für die künftigen Priester, falls eine Befreiung vom Arbeitsdienst 

nicht erreicht werden könne. Man habe zwar seitens der Bischöfe erkannt, dass eine Befreiung nicht 

erreicht werden könne. Dennoch wandte sich Bertram im Anschluss an die Bischofskonferenz am 

20. August 1936 in Sachen Arbeitsdienst sogar an Hitler persönlich, um angesichts der durch das 

RAD-Gesetz veränderten Lage eine erneute Vereinbarung über eine Befreiung vom Arbeitsdienst 

im Sinne des Reichskonkordates Artikel 33 anzuregen.693 Artikel 33 des Reichskonkordates sah vor, 

dass „Materien“, die sich auf kirchliche Dinge bezögen und die „in den vorstehenden Artikeln nicht 

behandelt  wurden“,  „für  den  kirchlichen  Bereich  dem  geltenden  kanonischen  Recht  gemäß 

geregelt“ werden.694 Artikel 33 legte außerdem fest, dass der Heilige Stuhl und das Deutsche Reich 

„im  gegenseitigen  Einvernehmen  eine  freundschaftliche  Lösung  herbeiführen“,  falls  „sich  in 

Zukunft  wegen  der  Auslegung  oder  Anwendung  einer  Bestimmung  dieses  Konkordates 

irgendwelche Meinungsverschiedenheiten ergeben“.

In der Folgezeit schaltete der deutsche Episkopat erneut die Diplomatie ein. Am 26. August 1936 

trug Bertram Pacelli die Sichtweisen der deutschen Bischöfe ausführlich vor.695 Er thematisiert die 

690 Vgl. im Folgenden Note Pacelli an von Bergen, 14.7.1936, in: Notenwechsel I, Nr. 87, S. 336.
691 Vgl. Tagesordnung der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 18. - 20.8.1936, in: Akten deutscher Bischöfe 

III, Nr. 315/I, S. 406.
692 Vgl. im Folgenden Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 18. - 20.8.1936, in: Akten deutscher 

Bischöfe III, Nr. 315/II, S. 412.
693 Vgl. Bertram an Hitler, 20.8.1936, in: Akten deutscher Bischöfe III, Nr. 318, S. 492.
694 Vgl. im Folgenden Art. 33 Abs. 1 und 2 RK.
695 Vgl. Bertram an Pacelli, 26.8.1936, in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 321, S. 3 – 6.
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von der Reichsregierung angestrebte nationalsozialistische Erziehung.696 Die Bischöfe „geben zu, 

dass  die  im  Reichsarbeitsdienste  von  den  Jungmännern  verlangten  Leistungen  an  sich  nicht 

unvereinbar sind mit der Vorbereitung auf den klerikalen Stand und mit den Anforderungen, die die 

Kirche an die Kandidaten des Priestertums zu stellen hat.“697 Lobend erwähnt Bertram die Ziele des 

RAD. Durch den Arbeitsdienst gelinge eine „engere Verbundenheit der Glieder aller Stände des 

Volkes“, und „besonders der Gedanke der Volksverbundenheit liegt dem deutschen Clerus nahe.“ 

Zudem sieht er  negative Folgen im Falle einer Nichterfüllung des Arbeitsdienstes auf dasjenige 

Drittel  aller  Kandidaten  zukommen,  die  das  Theologiestudium nach  einigen  Semestern  wieder 

verlassen. Entweder stehe ihnen ohne Ableistung des Arbeitsdienstes kein anderer geeigneter Beruf 

offen, oder sie würden ins Priestertum eintreten, obwohl es ihnen an der entsprechenden Eignung 

dazu  mangele.  Obwohl  der  Vorsitzende  der  Plenarkonferenz  den  Arbeitsdienst  der 

Theologiestudenten befürwortete,  wollte er nicht auf die Forderung nach Schutzklauseln für die 

Theologiestudenten verzichten, wie im Folgenden dargestellt wird. Bertram trug gegenüber Pacelli 

eine  Liste  der  geforderten  Kautelen  vor.698 Er  forderte  im  Einzelnen,  dass  in  den  Lagern  des 

Arbeitsdienstes keine Angriffe mehr auf Glaube, Religion und Kirche erfolgen sollen. Er verlangte 

für die Theologiestudenten Freiheit für das Glaubensleben im Arbeitslager und die Möglichkeit zum 

Gottesdienstbesuch  und  Sakramentenempfang.  Des  Weiteren  stellte  er  die  Forderung  auf,  man 

müsse der sittlichen Gefährdung Einhalt gebieten. Diese Forderung ging auf eine relativ freie Sicht 

des Geschlechtsverkehrs in den Lagern zurück. „Über den obszönen Ton und die laszive Freigabe 

des Geschlechtsverkehrs“, so  Bertram, „werden von sehr zahlreichen Seiten die bittersten Klagen 

geführt.“ Schließlich verlangte der Breslauer Erzbischof, dass keine einzelne Unterbringung von 

Theologiestudenten  in  den  Lagern  erfolgen  solle,  um  sie  in  die  nationalsozialistische 

Weltanschauung einzuführen. Außerdem regte er an, dass durch Schulungen die künftigen Priester 

wissenschaftlich und charakterlich auf den Arbeitsdienst vorbereitet werden sollen.

Am  26.  Oktober  1936  erging  ein  Erlass  des  Reichserziehungsministeriums  an  die 

Unterrichtsverwaltungen  der  Länder  mit  Hochschulen,  an  die  Reichsführung  der  Deutschen 

Studentenschaft,  an  das  Reichsinnenministerium  und  an  den  Reichsarbeitsführer  über  den 

Reichsarbeitsdienst  und  den  Ausgleichsdienst.699 Dieser  Erlass  betraf  somit  alle  Fakultäten  der 

Hochschulen, also auch die Katholisch-Theologischen Fakultäten. Dieser Erlass vom 26. Oktober 

696 Vgl. ebd., S. 3.
697 Vgl. im Folgenden ebd., S. 4.
698 Vgl. im Folgenden ebd., S. 5.
699 Vgl. im Folgenden Erlass des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 

[i.V. Zschintzsch] an die Unterrichtsverwaltungen der Länder mit Hochschulen, die Deutsche Studentenschaft; mit 
Kenntnis an den Reichsinnenminister und den Reichsarbeitsführer, 26.10.1936. Betr.: Ableistung des 
Arbeitsdienstes der Abiturienten (nicht Abiturientinnen), die zu studieren beabsichtigen. Gültig für alle Fakultäten. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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1936  stellt  die  vorläufig  abschließende  Regelung  speziell  in  der  Frage  der  Teilnahme  der 

katholischen  Theologiestudenten  am  Reichsarbeitsdienst  dar.  Das  Reichserziehungsministerium 

legte  in  der  Sache  der  „Ableistung  des  Arbeitsdienstes  der  Abiturienten,  die  zu  studieren 

beabsichtigen“, folgende Regelungen fest: Die Abiturienten der Geburtsjahrgänge 1914 oder früher 

könnten ohne Nachweis von Arbeitsdienst oder Ausgleichsdienst vom Wintersemester 1936/37 an 

immatrikuliert werden. Die Abiturienten der Geburtsjahrgänge 1915 oder später könnten ab dem 

Wintersemester  1936/37  nur  immatrikuliert  werden,  wenn sie  eine  der  folgenden  Bedingungen 

erfüllen:  Entweder  erbringen sie  den „Nachweis  der  Ableistung des  Arbeitsdienstes“  durch  den 

Wehrpass oder den Arbeitsdienstpass, oder sie legen für den Fall, dass sie noch nicht dienstpflichtig 

sind, einen Bescheid des Meldeamtes vor, „dass sie trotz rechtzeitiger Meldung nicht eingestellt 

werden konnten“. Zeitlich dienstuntaugliche Abiturienten könnten für drei Semester immatrikuliert 

werden.  Dauernd  Untaugliche  könnten  immatrikuliert  werden,  sofern  sie  am  Ausgleichsdienst 

teilgenommen haben. Schüler, die vorzeitig ohne Reifeprüfung „zum Studium an den Technischen 

Hochschulen in den Fachrichtungen Luftfahrtwesen oder Schiffbau oder Schiffsmaschinenbau oder 

Schiffselektrotechnik“  zugelassen  sind,  könnten  ab  dem  Wintersemester  1936/37  „ohne  den 

Nachweis der Ableistung des Arbeitsdienstes“ immatrikuliert werden. „Besonders liegende Fälle“ 

und  Anträge  auf  Befreiung  vom  Ausgleichsdienst  der  Deutschen  Studentenschaft  seien  dem 

Reichserziehungsministerium  zur  Entscheidung  vorzulegen.  Das  Pflichtenheft  der  Deutschen 

Studentenschaft war seit dem 1. Oktober 1935 fortgefallen. Besonders hervorzuheben ist daher der 

Umstand,  dass  das  Reichserziehungsministerium  den  Erlass  nutzte,  um  eine  Hürde  für  die 

angehenden  Studenten  einzubauen.  Deren  Verhalten  und  deren  Führung  während  des 

Arbeitsdienstes sollten nämlich durch die Vorgesetzten beim Arbeitsdienst bewertet werden. Diese 

Bewertungen  sollten  als  Zulassungs-  oder  Ausschlusskriterium für  die  spätere  Immatrikulation 

herangezogen  werden.700 Der  Erlass  des  Reichserziehungsministeriums  sah  ebenfalls  vor,  dass 

während des  Arbeitsdienstes  diejenigen  Studenten  „herausgestellt  werden,  die  einer  besonderen 

Förderung  während  des  Studiums  würdig  sind“.  In  gleicher  Weise  sollen  dem 

Reichserziehungsministerium „durch die Reichsleitung des Arbeitsdienstes auch diejenigen namhaft 

gemacht werden, deren Führung während des Diensthalbjahres zu Beanstandung Anlass gegeben 

haben.  Die  Zulassung  dieser  Abiturienten  zum  Hochschulstudium  bedarf  einer  eingehenden 

Nachprüfung“. Der Reichserziehungsminister ersuchte in diesem Zusammenhang die zuständigen 

Behörden  an  den Hochschulen,  „künftig  bei  der  Immatrikulation  die  Eintragung  über  Führung 

während  des  Arbeitsdienstes  im  Wehr-  bzw.  Arbeitsdienstpass  zu  prüfen“.  Bei  denjenigen 

Abiturienten, deren Führung nur mit „genügend“ oder „ungenügend“ bezeichnet werde, „ist die 

700 Siehe dazu auch Kap. 2.
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Immatrikulation zunächst auszusetzen und Einsicht in die mir vorliegenden Einzelbeurteilungen zu 

beantragen“.  Diese  Vorgehensweise  legte  das  Reichserziehungsministerium  auch  für  den 

Ausgleichsdienst  fest.  Der  Erlass  des  Reichserziehungsministeriums  vom  26.  Oktober  1936 

bedeutete  für  die  katholischen  Theologiestudenten  das  definitive  Ende  der  Befreiung  vom 

Arbeitsdienst und die Teilnahmeverpflichtung am Reichsarbeitsdienst.

Noch  am  selben  Tag  –  also  am  26.  Oktober  1936  –,  an  dem  ein  Erlass  des 

Reichserziehungsministeriums rechtswirksam wurde, erhielt  Berning das entsprechende Schreiben 

des  Reichserziehungsministeriums,  das  sich  erneut  mit  dem  Fragenkomplex  von  katholischen 

Theologiestudenten und Arbeitsdienst auseinandersetzte.701 Das Reichserziehungsministerium hob 

gegenüber  Berning hervor, dass der Erlass vom 26. Oktober 1936 „die Frage der Ableistung des 

Arbeitsdienstes  vor  der  Immatrikulation  grundsätzlich  regelt“.  Dem  Wunsch  Bernings, 

Theologiestudierende  des  Geburtsjahrganges  1914  und  früher  nicht  mehr  zum  Arbeitsdienst 

heranzuziehen“, sei in dem Erlass „entsprochen worden“. Das Reichserziehungsministerium betonte 

in seinem Schreiben, dass der Erlass vom 2. April 1936 „nicht überholt“ sei. Im weiteren Verlauf 

des  Schreibens  wurde  beim  Thema  Stipendien  und  Gebührenerlasse  die  nationalsozialistische 

Ausrichtung  des  Reichserziehungsministeriums  offensichtlich,  die  das 

Reichserziehungsministerium verfolgte. Einerseits erklärte das Ministerium, dass die Tatsache, dass 

katholische Theologiestudierende der Jahrgänge 1914 oder früher keinen Arbeitsdienst abgeleistet 

hätten,  „grundsätzlich  nicht  zum  Anlass  genommen  wird,  die  Studierenden  der  Katholischen 

Theologie bei der Vergebung von Stipendien und Erteilung von Gebührenerlass auszuschließen“. 

Andererseits  wurde  die  Teilnahme  am  Arbeitsdienst,  die  mit  dem  Einsatz  für  den 

nationalsozialistischen  Staat  gleichgesetzt  werde,  de  facto  zum Kriterium für  die  Vergabe  von 

Stipendien  und  die  Gewährung  des  Gebührenerlasses.702 Denn,  so  das  Ministerium,  „bei  der 

Knappheit  der zur Verfügung stehenden Mittel  und der großen Zahl der Antragsteller  aus allen 

Fakultäten  werden  jedoch  diejenigen  Studenten,  die  freiwillig  den  Arbeits-  bzw.  Wehrdienst 

abgeleistet  und  dadurch  ihre  Einsatzbereitschaft  für  den  nationalsozialistischen  Staat  besonders 

bewiesen  haben,  in  erster  Linie  berücksichtigt  werden“.  Arbeitsdienstuntaugliche  und 

wehruntaugliche  Studenten,  die  anstelle  des  Arbeitsdienstes  „in  den  nationalsozialistischen 

Gliederungen freiwillig Dienst getan haben“, werden ihnen gleichgestellt. Diese Entscheidung des 

Ministeriums läuft de facto auf den Ausschluss der katholischen Theologiestudenten von Stipendien 

und Gebührenerlassen hinaus.

701 Vgl. im Folgenden Schreiben des Reichs- und preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung [i.V. Zschintzsch] an Berning, 26.10.1936. [Betr.: Theologiestudierende und Arbeitsdienst]. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

702 Siehe dazu Kap. 2.
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Noch  im  Dezember  1936  unternahmen  die  deutschen  Bischöfe  einen  erneuten  Vorstoß  zur 

Zurückstellung der katholischen Theologiestudenten vom Arbeitsdienst.703 Hierl wies am 5. Januar 

1937  gegenüber  den  Bischöfen  die  Zurückstellung  der  Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst 

zurück.704 Der Reichsarbeitsführer liefert die Begründung gleich mit. Der Arbeitsdienst vor Beginn 

des Studiums sei für die jungen Leute „in jeder Hinsicht vorteilhaft“, der Besuch des Gottesdienstes 

an Sonn- und Feiertagen sei möglich, und in jedem Lager sollten möglichst alle Berufe vertreten 

sein. Der Arbeitsdienst sei ferner eine „staatliche Erziehungschule besonderer Art von so kurzer 

Dauer, dass eine Ablenkung vom gemeinsamen Dienst und Leben nicht erwünscht ist“.

6.10 Die Situation der katholischen Theologiestudenten beim 
Arbeitsdienst auf den Fuldaer Bischofskonferenzen 1937

Auf den Fuldaer Bischofskonferenzen vom Januar und August 1937 griffen die Bischöfe das Thema 

Theologen und Arbeitsdienst erneut auf.705 Am 13. Januar 1937 ließen sich die deutschen Bischöfe 

auf der Plenarkonferenz des deutschen Episkopat im Verlauf der dritten Sitzung in einem Referat 

über  „die  Seelsorge  in  Landjahr  und  Arbeitsdienst“  informieren.706 Dieses  Referat  beschreibt 

zunächst die Bedingungen in den Arbeitslagern. Speziell die Ausführungen im weiteren Verlauf des 

Referates über die Theologiestudenten im Arbeitsdienst stellen in den Augen der Bischöfe „weniger 

günstige Berichte“707 dar. Bemängelt wird, dass der „Weltanschauliche Unterricht“ maßgeblich „auf 

Rosenbergs Mythus und der antikirchlichen Zeitungsliteratur“ beruhe.708 Die deutschen Bischöfe 

sind nicht gewillt, sich mit dieser Situation abzufinden und machen deutlich: „Die Konferenz hält 

die Zeit für gekommen, die unabdinglichen Forderungen der Kirche ganz eindeutig anzumelden.“709 

Im Folgenden soll der Inhalt des Referates zusammenfassend dargestellt werden.710 Dieses Referat 

über „die Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst“, dessen Inhalte die Bischöfe so empörte, beruft 

sich auf diejenigen Personen, die während des zurückliegenden Jahres 1936 in den Arbeitslagern für 

703 Dieses Schreiben der Bischöfe an den Reichsarbeitsführer ist in den ausgewerteten Quellen nicht überliefert. 
704 Vgl. im Folgenden Schreiben Hierl an Berning, 5.1.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 344/IIh, S. 130.
705 Vgl. Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 12. - 13.1.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, 

Nr. 344/II, S. 82; vgl. Aufzeichnungen Sebastians von der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 24. - 
26.8.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 399/III, S. 336.

706 Vgl. im Folgenden Zur Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst (Anlage 8 zu Nr. 344/II), 13.1.1937, in: Akten 
deutscher Bischöfe IV, Nr. 344/IIh, S. 126 – 130, darin eine ausführliche Darstellung der Situation im 
Arbeitsdienst (ebd. S. 127 – 130).

707 Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 12. - 13.1.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 
344/II, S. 82.

708 Zur Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst (Anlage 8 zu Nr. 344/II), 13.1.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, 
Nr. 344/IIh, S. 128.

709 Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 12. - 13.1.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 
344/II, S. 82.

710 Vgl. im Folgenden Zur Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst (Anlage 8 zu Nr. 344/II), 13.1.1937, in: Akten 
deutscher Bischöfe IV, Nr. 344/IIh, S. 126 – 130.
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die Seelsorge verantwortlich waren, als Quelle.711 Es hebt insbesondere auf die weltanschauliche 

Auseinandersetzung in den Lagern ab und benennt als Ziel der weltanschaulichen Erziehung in den 

Lagern  des  Reichsarbeitsdienstes  „die  Entkonfessionalisierung  der  Seelen“.712 Seitens  der 

nationalsozialistischen Verantwortlichen tue man so, „als ob bei den jungen Menschen die negative 

Entscheidung“ gegen eine christliche, konfessionelle Weltanschauung „bereits gefallen sei. Nur die 

politische Festigung habe noch zu erfolgen.713 […] Konfessionelle Bindung gilt als unmännliche 

und  weibliche  Angelegenheit“714,  so  der  Text  des  Referates.  In  dieser  Situation  komme  den 

katholischen  Theologiestudenten  aus  kirchlicher  Sicht  eine  wichtige  Rolle  zu.  Denn  bei  der 

Unterstützung  der  „Widerstandsfähigkeit  der  Jugendlichen“  gegen  die  nationalsozialistische 

Erziehung „haben sich die Theologiestudenten sehr gut bewährt“. Aus Sicht des namentlich nicht 

genannten  Referenten  findet  also  in  den  Lagern  eine  weltanschauliche  Auseinandersetzung 

zwischen  christlicher  und  nationalsozialistischer  Weltanschauung  statt,  bei  der  die 

Theologiestudenten  erfolgreich  gegen  die  nationalsozialistische  Weltanschauung  agiert  haben. 

Betont  werden  die  erfolgreichen  Leistungen  der  Theologiestudenten  in  den  Sekundärtugenden: 

Kameradschaft,  „Haltung,  Arbeitseifer,  Leistung,  kameradschaftliche  Treue  und  moralische 

Führung“.715 Im weiteren Verlauf der Plenarkonferenz bemängeln die Bischöfe weitere Kritikpunkte 

in den Arbeitslagern, die besonders zu Lasten der Theologiestudenten gehen.716 So beklagen die 

Bischöfe,  dass  der  Besuch  des  Sonntagsgottesdienstes  und  des  Sakramentenempfanges  für 

Katholiken  erschwert  oder  unmöglich  gemacht  werde,  weil  in  vielen  Lagern  sonntags  Dienste 

angesetzt  seien,  weil  der  Anschlag  der  Gottesdienstordnung  verweigert  werde  und  weil  die 

Stimmung in der Lagergemeinschaft den Urlaubsantrag zum Gottesdienstbesuch unmöglich mache. 

Bemängelt  werden die  „deutlich  feststellbaren“  negativen  Auswirkungen des  weltanschaulichen 

Unterrichts  auf  die  Jugendlichen,  der  auf  „Rosenbergs  Mythus  und  der  antikirchlichen 

Zeitungsliteratur beruht“. Viele Jugendliche „halten aber auch die Treue“, seien jedoch „verbittert 

über die ständigen Angriffe“. 

Auf der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates im Januar 1937 kam noch eine weitere Quelle 

aus dem Jahr 1936 zur Sprache, die Auskunft über die Theologiestudenten beim Arbeitsdienst im 

Jahr  1936  gibt.717 Im  Jahr  1936  wurde  eine  Anfrage  an  die  Diözesanreferenten  für  den 

711 Vgl. ebd., S. 126.
712 Ebd., S. 126 und 128.
713 Ebd., S. 127.
714 Vgl. im Folgenden ebd., S. 128.
715 Ebd., S. 129.
716 Vgl. im Folgenden Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 12. - 13.1.1937, in: Akten deutscher 

Bischöfe IV, Nr. 344/II, S. 82.
717 Vgl. im Folgenden Zur Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst, 13.1.1937 (Anlage Nr. 8 zum Protokoll der 

Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 12. - 13.1.1937), in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 344/II h, S. 
129.
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Seelsorgsdienst  über  die  Theologen  im  Arbeitsdienst  gestartet.  Auf  diese  Anfrage  haben  elf 

Diözesen geantwortet. Die Erhebung bezog sich auf die katholischen Theologiestudenten „vom 1. 

bis 7. Semester“. Auf der Plenarkonferenz wurden im Rahmen des Referates über die Seelsorge in 

Landjahr und Arbeitsdienst die Ergebnisse der Befragung vorgestellt. Danach befanden sich 1936 

„394 Theologen im Arbeitsdienst“. Der Prozentsatz der katholischen Theologiestudenten, die 1936 

den  Arbeitsdienst  ableisteten,  an  „den  Gesamtstudierenden  der  Theologie“  der  jeweiligen 

Katholisch-Theologischen Fakultäten schwankte sehr stark von Hochschulort zu Hochschulort. Er 

lag  zwischen  zwei  Prozent  –  zu  diesem  niedrigsten  Prozentwert  wurde  kein  Hochschulort 

angegeben – und 42 Prozent in Tübingen. Als Ergebnis der Befragung von 1936 lässt sich für die 

Tübinger Konviktoren, die ja den größten Anteil der Studierenden der Katholischen Theologie an 

der  Katholisch-Theologischen  Fakultät  an  der  Universität  Tübingen  stellten,  festhalten,  dass  in 

Tübingen die relative Teilnahme der Konviktoren am Arbeitsdienst 42 Prozent betrug. Die Tübinger 

Konviktoren bzw. katholischen Theologiestudenten erreichen damit den höchsten gemessenen Wert 

der  relativen  Teilnahme  am  Arbeitsdienst  für  1936  innerhalb  des  gesamten  deutschen 

Katholizismus. Dies ist umso bemerkenswerter, als 1936 die Meldungen zum Arbeitsdienst bei den 

katholischen Theologiestudenten ja teilweise freiwillig erfolgen mussten. Es stellt sich die Frage, 

warum  dieser  Wert  für  Tübingen  so  hoch  ausfiel.  In  die  statistische  Erhebung  waren  die 

Studierenden  einbezogen,  die  sich  zwischen  dem  1.  und  dem  7.  Semester  im  Studium  der 

Katholischen Theologie befanden. Aus der Quelle – dem Bericht über die Seelsorge in Landjahr und 

Arbeitsdienst – geht nicht hervor, wann genau im Jahre 1936 die Erhebung durchgeführt wurde. 

Unten  wird  dargestellt  werden,  dass  die  statistische  Erhebung am 19.  November  1936 für  das 

zurückliegende Sommersemester 1936 erstellt wurde.718 Es kann angenommen werden, dass die für 

Tübingen ermittelte hohe relative Teilnahme auf die Teilnahme der Tübinger Theologiestudenten 

des 1., 2. und 3. Kurses am Reichsarbeitsdienst 1936 zurückgeht. Es ist jedoch zu vermuten, dass 

die Teilnahme der Tübinger Konviktoren insgesamt sogar noch höher lag, da die Teilnehmer am 

freiwilligen Arbeitsdienst von 1934, die sich mittlerweile im 4. Kurs befanden oder gar ihr Studium 

abgeschlossen hatten, nicht in diese Erhebung eingegangen sind. Wieder beschäftigte die Bischöfe 

die Frage, zu welchem Zeitpunkt im Studienverlauf der Arbeitsdienst angesetzt werden solle. Im 

weiteren  Verlauf  der  Konferenz  sprachen  sich  die  Bischöfe  für  eine  Teilnahme  nach  dem  4. 

Semester aus, da die Kandidaten dann bereits gefestigt seien. Die Erlebnisse der Theologen beim 

Arbeitsdienst wurden auf beiden Konferenzen im Januar und im August 1937 eingehend erörtert.719 

718 Siehe Kap. 6.11.
719 Vgl. im Folgenden Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 24. - 26.1.1937, in: Akten deutscher 

Bischöfe IV, Nr. 399/II, S. 286; vgl. im Folgenden Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopats, 24. - 
26.8.1937, Nr. 399/II, S. 275 – 293, hier: S. 286; vgl. Vorbereitung der Theologiestudierenden auf den 
Arbeitsdienst (Anlage 5 zum Protokoll der Plenarkonferenz), 26.8.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 
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Auf der Plenarkonferenz vom 24. bis 26. Januar 1937 wurde „über die Theologen im Arbeitsdienst 

berichtet“.  Diese  Berichte  über  die  Theologiestudenten  beim  Arbeitsdienst  enthielten  für  die 

Bischöfe Informationen „über Vorbereitung der Theologen auf den Arbeitsdienst, über Unterhaltung 

der Beziehung zu den Arbeitsdienstlern, über Auswirkungen des Arbeitslagers auf das theologische 

Studium und die Haltung der Theologen nach Rückkehr.“ Bischof Sebastian aus Speyer notierte in 

seinen Aufzeichnungen, dass der Besuch des Sonntagsgottesdienstes „noch immer erschwert“ sei.720 

Eine  spezielle  Anlage zum Protokoll  der  Konferenz im August  1937 war der  Vorbereitung der 

Theologiestudenten auf  den Arbeitsdienst  gewidmet.721 Die Bischöfe hatten sich also auf  dieser 

Plenarkonferenz  am 26.  August  1937 eingehend  und ausführlich  mit  der  Vorbereitung und der 

Situation  der  Theologiestudenten  anläßlich  des  Arbeitsdienstes  auseinander  gesetzt.  Die 

Bischofskonferenz  empfahl  „Exerzitien  oder  exerzitien-ähnliche  Kurse“722 für  die  angehenden 

Theologen  vor  Antritt  des  Arbeitsdienstes.  Diese Kurse für  die  angehenden Theologiestudenten 

sollten  die  jungen  Leute  „vor  Mutlosigkeit  bewahren“  und  ein  „freudiges 

Zusammengehörigkeitsgefühl wecken“.723 Über bereits durchgeführte Vorbereitungskurse lagen den 

Bischöfen schon Berichte aus einzelnen Diözesen vor. Aus diesen Berichten geht hervor, dass man 

bei der Gestaltung der Vorbereitungskurse auf die Erfahrung derjenigen Theologiestudenten setzte, 

die  bereits  in  der  Vergangenheit  den  Arbeitsdienst  kennengelernt  hatten.  Denn  „die  praktisch-

apologetische Vorbereitung“, so ist in der Anlage zu lesen, fand in Form von „Aussprachen“ unter  

der Leitung von „älteren Theologen“ statt, „die selbst im Arbeitsdienst gewesen waren. Bei diesen 

Aussprachen stellte sich heraus“, so der Text, „dass es für die Zukunft vorteilhaft sein wird, auch 

das  sexuelle  Problem  bei  den  Unterprimaner-Abiturienten  angesichts  der  bald  kraß  an  sie 

herantretenden Fragen auf diesem Gebiete noch eingehender zu behandeln.“ 

Im  Jahr  1937  befanden  sich  unter  den  Theologen  der  höheren  Semester  Angehörige  des 

Geburtsjahrganges 1915. Daher waren unter diesen Theologiestudenten, die sich bereits über dem 5. 

Semester  befanden,  etliche,  die  noch  arbeitsdienstpflichtig  waren  und  mitten  im  Studium  den 

Reichsarbeitsdienst leisten mussten. Man hielt diese höheren Semester „durch die semesterlange 

aszetische Ausbildung“ für so gefestigt, dass man sie ohne besondere Vorbereitung ins Arbeitslager 

gehen ließ. 

Aufschlussreich  im  Hinblick  auf  die  Erlebniswelt  der  katholischen  Theologiestudenten  beim 

399/II e, S. 308 – 311.
720 Aufzeichnungen Sebastians von der Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 24. - 26.8.1937, in: Akten 

deutscher Bischöfe IV, Nr. 399/III, S. 336.
721 Vgl. Vorbereitung der Theologiestudierenden auf den Arbeitsdienst (Anlage 5 zum Protokoll der 

Plenarkonferenz), 26.8.1937, in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 399/II e, S. 308 – 311.
722 Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkopats, 24. - 26.8.1937, Nr. 399/II, S. 275 – 293, hier: S. 286.
723 Vgl. im Folgenden Vorbereitung der Theologiestudierenden auf den Arbeitsdienst (Anlage 5 zum Protokoll der 

Plenarkonferenz), 26.8.1937, in:  Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 399/II e, S. 309.
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Arbeitsdienst sind die bereits erwähnten zeitgenössischen Berichte der elf Diözesen von 1936 über 

die „Theologiestudenten im Arbeitsdienst“.724 Diese zeitgenössische Quelle gibt aus katholischer 

Warte Einblicke in die Erlebnis- und Erfahrungswelt  der Theologen. Die Theologen hätten sich 

demnach  im  Arbeitsdienst  „sehr  gut  gehalten“725 und  der  „Lagerkameradschaft  in  Haltung, 

Arbeitseifer, Leistung, kameradschaftlicher Treue und moralischer Führung ein tadelloses Beispiel 

gegeben.“ Durch ihre Gesamthaltung sei die „Meinung vom `lebensuntüchtigen Pfaffen´ sichtbar 

korrigiert“  worden.  Bei  den  weltanschaulichen  Schulungen  hätten  die  Theologen  „notwendige 

objektive Darstellungen gegeben“ und die Referenten im Lager „in Verlegenheit  gebracht“.  Die 

Theologen hätten den Gottesdienst besucht, Kontakt zu Ortspfarrern aufgenommen und „manchen 

gutgesinnten Kameraden veranlasst, seine religiöse Pflicht zu erfüllen“. In einigen Gebieten seien 

sogar „Theologentreffen“ durchgeführt worden.726 Quellenkritisch ist jedoch anzumerken, dass die 

Berichte  aus  den  Diözesen  auf  Erfahrungsberichten  des  Theologiestudenten  an  die  kirchliche 

Obrigkeit beruhen. Die Berichte der Zeitzeugen decken sich nur teilweise mit der Darstellung in die 

„Theologiestudenten im Arbeitsdienst“. Dass der „Arbeitseifer“ und die „Leistung“ der Theologen 

„tadellos“ gewesen sei, trifft für die Tübinger Theologen nur teilweise zu. Deren Berichte ergeben 

ein differenzierteres Bild. Denn den Äußerungen mehrerer Zeitzeugen ist zu entnehmen, dass die 

Arbeitsmänner die geforderte Arbeitsleistung nicht erfüllen konnten. So „kam“ Hans Kiem im Jahre 

1938  bei  der  geforderten  Arbeit  „nicht  mit“.727 Heinrich  Detzel  war  durch  das  verlangte 

Arbeitspensum  „überfordert“.728 Alfons  Mai  erlebte  den  Arbeitseinsatz  im  Arbeitsdienst  als 

„anstrengend“.729 Eine ganze Reihe von Zeitzeugen kann sich an schwere körperliche Arbeit im 

Arbeitsdienst erinnern, so Peter  Wolff730,  Rudolf  Kuchelmeister731,  Egmond  Feil732 und Raimund 

Rau733.  Lediglich Wendelin  Sieß berichtet,  „mit dem Arbeiten“ habe es „keine Schwierigkeiten“ 

gegeben.734 Den einzelnen Schilderungen der Zeitzeugen hinsichtlich einer  Arbeitsüberforderung 

dürfte der Vorrang vor dem geglätteten Bericht von 1937 eingeräumt werden, der den Bischöfen 

vorgelegt  wurde  und  der  auf  Berichten  an  die  kirchliche  Obrigkeit  beruht.  Die  differenzierten 

Schilderungen der Zeitzeugen stellen sich als glaubwürdiger dar als der offizielle Bericht an die 

724 Vgl. im Folgenden Zur Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst, 13.1.1937 (Anlage Nr. 8 zum Protokoll der 
Plenarkonferenz des deutschen Episkopates, 12. - 13.1.1937), in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 344/II h, S. 126 
– 130, hier: 129 – 130 (Theologiestudenten im Arbeitsdienst).

725 Vgl. im Folgenden ebd., S. 129.
726 Zu Theologentreffen im Jahr 1938 siehe Kap. 10.1.18 Hans Kiem.
727 Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.
728 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011; Heinrich Detzel, Protokoll des Gesprächs, 22.12.2010.
729 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
730 Vgl. Peter WOLFF, Oral-History-Interview, 12.2.2011.
731 Vgl. Rudolf KUCHELMEISTER, Oral-History-Interview, 19.12.2010.
732 Vgl. Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011; vgl. Egmond Feil, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
733 Vgl. Raimund RAU, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
734 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
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Bischöfe aus dem Jahr 1937. Der Bericht über die „Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst“ aus 

dem Jahr  1937 behauptet  weiter,  die  katholischen  Theologen hätten  bei  den  weltanschaulichen 

Schulungen „notwendige objektive Darstellungen gegeben“. Diese Behauptung kann in dieser Form 

aus dem Interviewmaterial der Zeitzeugen nicht bestätigt  werden. Mehrere Zeitzeugen berichten 

zwar  von  weltanschaulichen  Vorträgen  in  den  Arbeitsdienstlagern.  Einige  Zeitzeugen  berichten 

auch, dass diese Vorträge antisemitisch, antichristlich und antikirchlich ausgerichtet waren (Benno 

Kühner,  Wendelin  Sieß).  Aber  keiner  der  befragten  Zeitzeugen  berichtet  davon,  er  habe  die 

Vorgesetzten  korrigiert  oder  im Zusammenhang  mit  den  Vorträgen etwaige  Gegendarstellungen 

vorgetragen.735 Im Bericht über die „Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst“ findet sich zudem die 

Behauptung,  die  Theologen  hätten  den  Gottesdienst  besucht.  Für  die  angehenden  oder  bereits 

immatrikulierten Tübinger Theologen ergibt sich auch hier ein sehr differenziertes Bild. Während 

manche  Theologiestudenten  den  Gottesdienst  uneingeschränkt  nach  erfolgreicher  Genehmigung 

durch den Lagerführer besuchen konnten (z.B. Karl Braun 1934736, Georg Göser737, Hans Pitsch738), 

konnten etliche Theologiestudenten den Gottesdienst  nur eingeschränkt  nach manchmal erteilter 

Genehmigung besuchen (z.B. Hans  Kiem je nach Genehmigung durch den Lagerführer 1938739, 

Alfons Mai 1937 wenn kein Dienst war740). Manche Theologiestudenten besuchten den Gottesdienst 

während des Arbeitsdienstes überhaupt nicht (z.B. Rudolf  Kuchelmeister in der Diaspora741, Peter 

Wolff742, Egmond Feil743). Gegenüber der pauschalisierenden und beschönigenden Darstellung des 

offiziellen Berichtes an die Bischöfe ist auch hier den differenzierten Darstellungen der Zeitzeugen 

der höhere Quellenwert beizumessen, obwohl die Interviews mit einem zeitlichen Abstand von 70 

Jahren zu den tatsächlichen Ereignissen geführt wurden. Der Bericht aus dem Jahre 1937 enthält 

den  Hinweis,  die  katholischen  Theologiestudenten  hätten  Kontakt  mit  den  Ortspfarrern 

aufgenommen.  Hans  Kiem  und  Wendelin  Sieß  berichten  von  derartigen  Kontakten  mit  den 

Ortspfarrern.744 Dem Bericht an die deutschen Bischöfe aus dem Jahre 1937 lässt sich des Weiteren 

entnehmen,  die  Theologiestudenten  hätten  Kameraden  zum  Besuch  des  Sonntagsgottesdienstes 

bewegen können. Aus dem Kreis der Tübinger Theologiestudenten berichtet ausschließlich Georg 

Göser, er habe einen Kameraden für den Besuch des Sonntagsgottesdienstes gewinnen können, was 

735 Zur Haltung der ehemaligen Arbeitsmänner und Zeitzeugen in den Arbeitsdienstlagern siehe Kap. 10.3 Ergebnisse 
zur Auswertung der Interviews.

736 Vgl. Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
737 Vgl. Georg GÖSER, Oral-History-Interview, 27.8.2010.
738 Vgl. Hans PITSCH, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
739 Vgl. Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.
740 Vgl. Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
741 Vgl. Rudolf KUCHELMEISTER, Oral-History-Interview, 19.12.2010.
742 Vgl. Peter WOLFF, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
743 Vgl. Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011; vgl. Egmond Feil, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
744 Vgl. Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010; vgl. Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.

226                          



dann  aber  am  Verbot  durch  einen  Lagerführer  scheiterte.745 Der  Bericht,  der  den  deutschen 

Bischöfen  im  Jahre  1937  vorgelegt  wurde,  enthält  die  Information,  dass  in  einigen  Gebieten 

Theologentreffen durchgeführt worden seien. Aus dem Kreis der interviewten Zeitzeugen berichtet 

lediglich  Hans  Kiem von Theologentreffen  im Anschluss  an  den Sonntagsgottesdienst  und von 

einem Theologentreffen im Hildesheimer Priesterseminar mit ehemaligen Ehinger Konviktoren, die 

das Theologiestudium und den Priesterberuf anstrebten.746

6.11 Die Tübinger Konviktoren im Arbeitsdienst 1935 – 1941

Die Einführung der gesetzlichen Arbeitsdienstpflicht 1935 und der Wegfall der Befreiung für die 

katholischen Theologiestudenten 1936 hatte für die Tübinger katholischen Theologiestudenten zur 

Folge,  dass  sie  zur  Ableistung  des  allgemeinen  gesetzlichen  Reichsarbeitsdienstes  verpflichtet 

waren.  Anhand  der  Hauptberichte  des  Direktoriums  des  Wilhelmsstiftes  an  das  Bischöfliche 

Ordinariat  Rottenburg,  anhand  der  Rezesse  des  Bischöflichen  Ordinariates  und  anhand  der 

Rundbriefe der Hausleitung an die Theologiestudenten im Arbeitsdienst soll in diesem Teilkapitel 

dargestellt werden, wie sich die Teilnahme der Tübinger Konviktoren am Arbeitsdienst gestaltete, 

welche Entwicklungen in Tübingen und Rottenburg erkennbar sind und welche Sichtweisen die 

kirchlichen Verantwortlichen hinsichtlich Arbeitsdienst bzw. Reichsarbeitsdienst einnahmen.

Im  Jahre  1935  nahmen  die  Tübinger  Theologiestudenten  –  zumindest  was  die  Gruppe  der 

Konviktoren  des  Wilhelmsstiftes  anbelangt  –  überhaupt  nicht  am  Arbeitsdienst  teil.747 Im 

Sommersemester  1935  nahm  lediglich  ein  als  Diözesantheologe  beurlaubter  Gast  des 

Wilhelmsstiftes  am Arbeitsdienst  teil.748 134  Theologen  waren  hingegen  der  Aufforderung  des 

Direktors  nachgekommen,  „während  der  Ferien  neben  der  wissenschaftlichen  Arbeit  auch 

körperlich zu arbeiten“, und meldeten sich zum Landdienst, zur Werkarbeit in den Fabriken und als 

„Ferienonkel“ beim Caritasverband. Anstelle des Arbeitsdienstes plante Direktor  Sedlmeier nach 

dem Ende des Sommersemesters 1935 noch den Sanitätsdienst.

Am Ende des  Wintersemesters  1935/36 kam Direktor  Sedlmeier,  zur  Erkenntnis,  dass  sich der 

Sanitätsdienst „künftig überhaupt erübrigen dürfte, da unsere Theologen nunmehr zu gesetzlichen 

Arbeitsdienst  verpflichtet  sind“.749 Gegen  Ende  des  Wintersemesters  1935/36  und  während  der 

Frühjahrsferien, also im Februar oder gegen März 1936, „trat die Frage der Arbeitsdienstpflicht der 

745 Vgl. Georg GÖSER, Oral-History-Interview, 27.8.2010.
746 Vgl. Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.
747 Zu Samariterdienst, Werkarbeit und Landjahr siehe Kap. 3.
748 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes Tübingen [Sedlmeier] an das BOR über das 

Sommersemester 1935, 1.9.1935. DAR D13.2a – 1935/36. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1935/36.
749 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes Tübingen [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 

1935/36, 30.3.1936. DAR D13.2a – 1935/36. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1935/36.
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katholischen  Theologen  in  ein  neues  Entwicklungsstadium“.  Für  Sedlmeier  stand  zu  diesem 

Zeitpunkt  Ende  März  1936  fest,  „dass  die  Theologen  künftig  zum  gesetzlichen  Arbeitsdienst 

eingezogen werden“.  Sedlmeier rechnete mit der alsbaldigen Umsetzung der Arbeitsdienstpflicht 

für die Theologen im Frühjahr 1936. „Sicher wird der kommende erste Kurs fast ganz eingezogen, 

vom 1.  April  bis  1.  Oktober“,  schrieb  Sedlmeier  am 30.  März  1936 im Hauptbericht  über  das 

Wintersemester 1935/36 an das Bischöfliche Ordinariat in Rottenburg. Sedlmeier hatte demzufolge 

im März 1936 einen sehr viel realitätsnaheren und klareren Blick, was die Beurteilung der Situation 

anbelangte, als die Mehrzahl der deutschen Bischöfe, die zu diesem Zeitpunkt immer noch auf eine 

Befreiung oder Zurückstellung der Theologiestudenten vom Arbeitsdienst hofften. „Ob auch die 

Jahrgänge  1914  und  1915,  die  bereits  ihr  Studium  begonnen  haben,  einrücken  müssen“,  so 

Sedlmeier, „ist noch ungeklärt“. Dieser Hauptbericht vom 30. März 1936 über das Wintersemester 

1935/36  enthält  keinen  Hinweis  darauf,  dass  Tübinger  Theologiestudenten  während  des 

zurückliegenden Wintersemesters 1935/36 am Arbeitsdienst teilgenommen haben. Als  Sproll fünf 

Wochen später am 7. April 1936 seinen Rezess verfasste, lief bereits das Sommersemester 1936.750 

Daher konnte  Sproll in seinem Rezess vom 7. April 1936 auf die Situation eingehen, die sich zu 

Beginn  des  Sommersemesters  1936  ergeben  hatte.  Er  wandte  sich  in  diesem  Rezess  auf  den 

Hauptbericht  zum  Wintersemester  1935/36  eigens  an  diejenigen  Konviktoren,  die  gerade  den 

Arbeitsdienst ableisten mussten, und formulierte „zum Schluss noch ein Wort für jene, die Ihrer 

Gemeinschaft  bereits  angehören, die aber in diesem Semester zuerst  ihre Pflicht dem Vaterland 

gegenüber ableisten im Arbeitsdienst“.  Damit richtete er sich an die Abiturienten vom Frühjahr 

1936, bei denen die Arbeitsdienstpflicht bereits griff und die er als angehende Theologiestudenten 

bereits zum Kreis der Konviktoren zählte. Es ist anzunehmen, dass für eben diese Gruppe der noch 

nicht  immatrikulierten  Abiturienten  und  angehenden  Konviktoren  die  Bescheinigung  für  die 

Freistellung  vom  Wehrdienst  durch  das  Wilhelmsstift  ausgestellt  wurde.751 Daher  war  es  aus 

diözesaner Sicht wichtig und berechtigt, sie bereits vor Antritt des Arbeitsdienstes in den Kreis der 

Diözesantheologen  aufzunehmen.  Bevor  die  angehenden  Theologen  nun  in  den  Arbeitsdienst 

eintreten sollten, „durften sie drei Tage in den Räumen des Konvikts weilen, durften Weisung und 

geistliche  Nahrung  empfangen  für  Beruf  und  Leben“,  so  Sproll.  Sedlmeier  hatte  also  vor 

Dienstantritt einen dreitägigen Einführungskurs für seine zukünftigen Theologen gehalten, um sie 

auf  den  Arbeitsdienst  vorzubereiten.  „Die  Arbeitsdienstteilnehmer  des  kommenden  1.  Kurses“, 

fasste  Sedlmeier  diesen Sachverhalt  im Hauptbericht  über  das folgende Sommersemesters 1936 

zusammen, „wurden Mitte März für drei Tage im Wilhelmsstift für ihre Dienstzeit mit Blick auf ihr 

750 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] vom 7.4.1936 an das Direktorium des Wilhelmsstiftes auf den 
Hauptbericht vom 30.3.1936, 7.4.1936. DAR D13.2a – 1935/36. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1935/36.

751 Siehe Kap. 5.
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Berufsziel vom Direktor, dem Spiritual und Repetent Weitmann752 vorbereitet.“753 Am letzten dieser 

drei  Vorbereitungstage  war  Sproll  für  eine  Messfeier  mit  den  angehenden  Arbeitsmännern 

persönlich nach Tübingen hinzugestoßen. Der Rottenburger Bischof „bereitete ihnen die Freude, am 

letzten Morgen das heilige Opfer mit ihnen zu feiern, sie väterlich zu nehmen und zu segnen für 

ihre Dienstzeit“, so Sedlmeier. Sproll war auf seine Anwesenheit beim Vorbereitungskurs bereits in 

seinem Rezess vom 7. April 1936 eingegangen.754 „Wir selbst haben“, so der Bischof im Rezess, 

„mit ihnen gemeinsam das hl. Opfer gefeiert und Wir haben viel Freude gehabt am Eifer und an der  

Liebe dieser unserer jüngsten Tübinger Theologen“. Abschließend fordert er die Kommilitonen der 

Arbeitsmänner, also die bereits immatrikulierten Theologiestudenten der höheren Kurse, mit einem 

kämpferischen biblischen Bild auf, ihre Kameraden beim Arbeitsdienst zu unterstützen. „Bleiben 

Sie, wenn auch räumlich getrennt, im Gebet in enger Gemeinschaft mit diesen Ihren Kameraden im 

Arbeitsdienst und halten Sie, dem betenden Moses gleich, tagtäglich die Hände empor, indes jene 

draußen  schaffen  und  kämpfen“,  mahnte  Sproll.  Für  die  Theologenschaft  als  ganze  hält  der 

Rottenburger Bischof lobende Worte bereit. „Nicht weniger erfreut war der Bischof über die gute 

Gesinnung  der  Theologen,  über  ihr  Sentire  cum  Ecclesia,  ihr  Mitbeten  und  Mitleiden  und 

Mitstreiten mit  der  Ecclesia  militans  auf  Erden in  unserem deutschen Vaterland“,  so  Sproll  im 

Rezess. 

Wie bereits oben dargestellt wurde, waren die Abiturienten vom Frühjahr 1936 zum sechsmonatigen 

Arbeitsdienst  verpflichtet  und  konnten  ihr  Studium  frühestens  zum  Wintersemester  1936/37 

beginnen. Am 7. April  1936 – also noch unmittelbar vor Beginn des Sommersemesters 1936 – 

beantragte  Sedlmeier  daher  beim  Bischöflichen  Ordinariat  in  Rottenburg  die  Umstellung  des 

Studienjahres und die Neueinrichtung des Vorlesungsturnus.755 Der Grund für diese Umstellungen 

lag eben darin, dass infolge der Einführung des Reichsarbeitsdienstes auch für die Zukunft mit dem 

Studienbeginn für die katholischen Theologiestudenten zum jeweiligen Wintersemester gerechnet 

werden musste. Auch hier zeigt sich  Sedlmeiers Weitblick. Er beschreibt in seinem Brief vom 7. 

April 1936 an das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg die Situation im Wilhelmsstift zu Beginn des 

Sommersemesters 1936 Anfang April. Im April 1936 waren die tauglichen Diözesantheologen des 

1.  Kurses zum Arbeitsdienst  eingerückt.  Außerdem befanden sich 16 Theologiestudenten des 2. 

752 Alfred Weitmann, geb. Schwäbisch Gmünd 6.3.1910, Priesterweihe 1933, Repetent Tübingen 1935 – 1945, 
Direktor des Seelsorgeamtes Rottenburg 1945, Ordinariatsrat 1948, Domkapitular 1953, Domdekan 1972.

753 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1936, 
16.10.1936. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.

754 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] vom 7.4.1936 an das Direktorium des Wilhelmsstiftes auf den 
Hauptbericht vom 30.3.1936. DAR D13.2a – 1935/36. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1935/36.

755 Vgl. im Folgenden Schreiben des Direktoriums des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR, 7.4.1936, [Vorlage], 
betr.: Umstellung des Studienjahres und Neueinrichtung des Vorlesungsturnus. AWilhelmsstift D14.2ab-4 
Allgemeine Erlasse betr. Studium 1922 – 1939 – 1948.
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Kurses und 8 Theologiestudenten des 3.  Kurses während des gesamten Sommersemesters  1936 

beim  Arbeitsdienst.  Die  dienstuntauglichen  Diözesantheologen  befanden  sich  noch  nicht  in 

Tübingen, da ihre Anträge auf Immatrikulation gerade in Berlin bearbeitet wurden und die mögliche 

Teilnahme am Ausgleichsdienst  zur  Debatte  stand.  Im 1.  Kurs  befanden  sich  in  Tübingen  nur 

diejenigen Diözesantheologen, die den Arbeitsdienst bereits abgeleistet hatten. Das Direktorium des 

Wilhelmsstiftes  schlug  daher  dem  Bischöflichen  Ordinariat  folgende  Regelungen  vor:  Den 

Theologen des 2. und 3. Kurses solle das Arbeitsdienstsemester „geschenkt“ werden. Das bedeutet, 

dass die Theologiestudenten des 2. und 3. Kurses, die den RAD ableisteten, nach Ableistung des 

RAD nicht schlechter gestellt werden sollten, als wenn sie das Semester über in Tübingen studiert 

hätten. Sedlmeier legte aber Wert darauf, dass der durch den Arbeitsdienst entgangene Studienstoff 

des ausgefallenen Semesters nachgeholt werde. Daher sollten die Theologen des 2. und 3. Kurses 

einzelne wichtige Vorlesungen nachholen oder in den Sommerferien an einem vierwöchigen Kurs 

teilnehmen, in dem der Stoff der Vorlesungen unter Leitung der Fakultät oder unter Leitung des 

Wilhelmsstiftes nachgeholt werden könne. Für den bevorstehenden 1. Kurs und für die kommenden 

1. Kurse schlug  Sedlmeier dem Ordinariat vor, das Studium erst im Herbst nach Ableistung des 

RAD beginnen zu lassen. Zum Zeitpunkt seines Schreibens am 7. April 1936 nahm er also an, dass 

es infolge des RAD-Gesetzes auch zukünftig bei der Pflicht zur Ableistung des Arbeitsdienstes vor 

Studienbeginn bleiben werde. Sedlmeier listete dem BOR detailliert die notwendigen Umstellungen 

bei  den Vorlesungen und Lehrveranstaltungen auf:  Die Einleitung in das  Neue Testament  solle 

zukünftig im Wintersemester stattfinden, die Einleitung in das Alte Testament im Sommersemester 

1936 und die Geschichte der  altchristlichen Literatur im Wintersemester  1936/37.  Auch für die 

Philosophie ergebe sich ein neuer Turnus: Psychologie, Logik, Erkenntnistheorie und Metaphysik I 

sollen im Wintersemester 1936/37 gelesen werden, Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, 

Religionsphilosophie und Metaphysik II hingegen im Sommersemester 1937.

Im darauffolgenden Hauptbericht  Sedlmeiers  über  das  inzwischen  vergangene  Sommersemester 

1936,  den  er  am  16.  Oktober  1936  an  das  Rottenburger  Ordinariat  verfasste,  bestätigte  der 

Konviktsdirektor das beschriebene Bild.756 Wie bereits oben dargestellt war der 1. Kurs während des 

Sommersemesters 1936 fast vollständig in den Reichsarbeitsdienst eingerückt. „Nur sieben Mann 

konnten ihre Studien beginnen“, berichtet  Sedlmeier seinen Rottenburger Oberen, „teils weil sie 

ihren Arbeitsdienst schon abgeleistet hatten, teils weil sie davon befreit waren“. Auch Studierende 

des Geburtsjahrganges 1915, die sich bereits in höheren Kursen befanden, wurden zu Beginn des 

Sommersemesters 1936 zum Reichsarbeitsdienst einberufen. 16 Studenten des 2. Kurses und acht 

756 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1936, 
16.10.1936. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.

230                          



Studenten des 3. Kurses hatten in den ersten Tagen des Sommersemesters den Gestellungsbefehl 

zum  Reichsarbeitsdienst  erhalten.  Sedlmeier  vermerkte  es  bei  diesen  Theologiestudenten  als 

„bemerkenswert,  dass alle  in  die  Mark Brandenburg und jeder in  ein eigenes Lager einberufen 

wurden“.  Auch das  oben dargestellte  Gutachten  von  Bertram vom 27.  Juli  1936 kritisierte  die 

Praxis,  dass  die  angehenden  Theologen  vereinzelt  in  Arbeitsdienstlagern  in  der  Diaspora 

untergebracht wurden.757 Übereinstimmend mit diesen Quellen berichtet Zeitzeuge Robert  Mayer 

von der vereinzelten Unterbringung in Lagern in der Mark Brandenburg im Jahre 1936.758 Auch 

Hans  Kiem (1938) und Georg  Göser  (1940)  berichten  von einer  getrennten  Unterbringung der 

angehenden Theologen in norddeutschen Lagern in der Diaspora.759 Laut Georg  Göser waren die 

ehemaligen Ehinger  Konviktoren im Jahre 1940 einzeln auf  Arbeitsdienstlager  rings  um Berlin 

verteilt.  Die  Theologen  anderer  Jahrgänge  berichten  hingegen  von  einer  gemeinsamen 

Unterbringung  in  Gruppen  (Karl  Braun  1934,  Alois  Stoll  1937).760 Auch  der  Hauptbericht 

Sedlmeiers über das Sommersemester 1937 berichtet  von der Unterbringung in Gruppen.761 Der 

Hauptbericht Sedlmeiers über das Sommersemester 1936 geht im weiteren Verlauf auf die Situation 

im  Haus  ein.762 Die  Abwesenheit  des  ersten  Kurses  brachte  den  Vorteil,  dass  während  des 

Sommersemesters 1936 alle „Städter“ als Gäste im Wilhelmsstift aufgenommen werden konnten. 

Sedlmeier machte es zu seiner Aufgabe,  mit  den 85 Theologen im Arbeitsdienst „im Laufe des 

Semesters lebhafte Fühlung zu halten, um ihnen ein Heimatgefühl zu vermitteln und sie dadurch 

fester an Haus und Beruf zu binden.“ Dazu wurden während des Semesters nicht weniger als fünf 

Rundbriefe  aus  dem Wilhelmsstift  an  die  Theologen im Arbeitsdienst  verschickt.763 Umgekehrt 

sandten  die  Theologen  aus  dem  Reichsarbeitsdienst  „zahlreiche  und  herzliche“  Briefe  an  das 

Wilhelmsstift  und  an  den  Direktor.764 „Passende  Abschnitte  daraus  wurden  beim sonntäglichen 

Mittagessen vorgelesen“, berichtet der Tübinger Konviktsdirektor. Für die im Norden Deutschlands 

auf einzelne Arbeitslager verteilten Diözesantheologen „hielt Repetent Wirth über Pfingsten einen 

Einkehrtag, zu dem fast alle erscheinen konnten“. Die Theologen beim Arbeitsdienst wurden erst 

Mitte September oder Anfang Oktober 1936 aus dem Arbeitsdienst entlassen. Für sie „fielen die 

Ferien  kurz  aus“.  Die  übrigen  Tübinger  Theologen  „arbeiteten  in  den  langen  Ferien  an  ihrem 

757 Vgl. [Bertram,] Gutachten zur Frage der Teilnahme der Theologiestudierenden am Reichsarbeitsdienst, 27.7.1936. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

758 Vgl. Robert MAYER, Protokoll des Gesprächs, 12.5.2005.
759 Vgl. Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010; vgl. Georg Göser, Oral-History-Interview, 27.8.2010.
760 Vgl. Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005; vgl. Alois Stoll, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
761 Vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1937, 7.10.1937. DAR 

D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.
762 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1936, 

16.10.1936. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.
763 Ausgerechnet diese fünf Rundbriefe sind im DAR nicht erhalten. Alle anderen neun Beilagen von zehn 

durchnummerierten Beilagen zum Hauptbericht SS 1936 sind erhalten, einzig und allein die RAD-Beilage fehlt.
764 Diese Briefe der Konviktoren sind im Original weder im DAR noch im AWilhelmsstift erhalten.
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Aufsatz und leisteten fast vollzählig Werkarbeit und Landdienst“.  Sedlmeier hielt auch mit ihnen 

die  Verbindung  aufrecht  „durch  häufige  Besuche  im  Wilhelmsstift“  und  durch  einen 

Ferienrundbrief.  Sedlmeiers  Hauptbericht  über  das  Sommersemester  1936  liefert  statistische 

Angaben. Am Ende des Sommersemesters 1936 betrug die Gesamtzahl der Diözesantheologen 131. 

21 Konviktoren des 2., 3. und 4. Kurses und drei Gäste waren im Reichsarbeitsdienst. Von den 

neuen Bewerbern für 1936 befanden sich 52 im Reichsarbeitsdienst. Zum Wintersemester 1936/37 

hin wurden am 16. Oktober 1936 weitere sechs Theologen zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, wie 

sich dem Hauptbericht über das Sommersemester 1936 vom 16. Oktober 1936 entnehmen lässt. 

Dabei handelte es sich um den Konviktor des 3. Kurses K. Bahnholzer, den Konviktor des 3. Kurses 

K. Nuding, den Städter des 3. Kurses K. Knaupp, den Städter des 3. Kurses Mühleisen, den Städter 

des  2.  Kurses  Götz  und  den  Konviktor  des  2.  Kurses  Wildt.  Der  Arbeitsdienst  wurde  im 

Hauptbericht  über  das  Sommersemester  1936  an  mehreren  Stellen  erwähnt.  Nicht  nur  die 

Abschnitte über Geschichtliches und Statistik, auch der Berichtsabschnitt über das „religiös-sittliche 

Verhalten“ der Theologen befasst sich ausführlich mit dem Thema Reichsarbeitsdienst. So habe sich 

der Theologenführer Stehle als Ersatzmann für den Theologen  Auer im Reichsarbeitsdienst „sehr 

gut“ gehalten. „Die innere Haltung und das religiös-sittliche Verhalten der Theologen im RAD war 

Gott  sei  Dank  im  ganzen  ein  gutes,  ja  sehr  gutes“,  attestiert  Sedlmeier  den  Teilnehmern  des 

Arbeitsdienstes.  Bei  seiner  Einschätzung  beruft  er  sich  allerdings  auf  „viele  Briefe“  der 

Konviktoren aus dem Arbeitsdienst, die davon „Zeugnis geben“ (quellenkritischer Vorbehalt). 

Hierzu ist anzumerken, dass diese Briefe der Konviktoren an ihren Direktor einer dreifachen Zensur 

unterlagen:  Zum  einen  einer  denkbaren  Zensur  im  Arbeitsdienstlager  durch  Kameraden  und 

Vorgesetzte. Zum anderen richteten die Konviktoren die Briefe als Konviktoren des 1. Kurses an 

ihren Direktor, von dessen Votum und Beurteilung sie in beruflicher Hinsicht abhängig waren. Zum 

dritten verwendte Sedlmeier die Briefe im Kontext seines Hauptberichtes, der an seine Vorgesetzten 

im  Bischöflichen  Ordinariat  gerichtet  war.  Sedlmeier  verfasste  die  Hauptberichte  ja  auch  in 

Kenntnis dessen, was man von ihm als Konviktsdirektor erwartete. Daher stellt sich die Frage, wie 

authentisch die Informationen der Briefe aus den Arbeitslagern – zumal in der durch  Sedlmeier 

überarbeiteten  Exzerptversion  –  sind,  die  an  die  kirchliche  Obrigkeit  gingen.  Die  meisten 

Konviktoren beim Arbeitsdienst, so Sedlmeier weiter, „haben nicht bloß sich selbst tapfer gehalten, 

sondern darüber hinaus beispielhaft und apologetisch wirken können.“ Im weiteren Verlauf seines 

Berichtes  fasst  Sedlmeier  die  Erlebnisberichte  der  Konviktoren  wie  folgt  zusammen: 

„Aufgeschlossen für den tiefsten Sinn des Dienens an deutscher Erde für deutsches Volk haben sie 

vielfach ihren Charakter gefestigt,  ihren Glauben gestärkt,  ihren Beruf vertieft“.  Sedlmeier geht 

auch auf die möglichen „negativen Einflüsse“ des Arbeitsdienstes auf die Konviktoren ein. Erst die 
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Erfahrung der nächsten Zeit könne lehren, „ob und wieweit die negativen Einflüsse zur Gefahr“ für 

die Konviktoren im Arbeitsdienst geworden seien „und ihnen geschadet haben“. Die Tatsache, dass 

sich während des  Sommersemesters 1936 fast  zwei  Drittel  der  Konviktoren beim Arbeitsdienst 

befanden, habe sich auch auf das Leben im Wilhelmsstift ausgewirkt. Der Konviktsdirektor nennt 

gleich mehrere Beispiele für die Solidarität der studierenden Wilhelmsstiftler mit ihren Kameraden 

beim Arbeitsdienst. „Auch auf die Theologen im Haus hat das Bewusstsein, Kameraden ´draußen 

an der Front` zu wissen, gut gewirkt. Alle Sonntage wurde das heilige Opfer für die Theologen im 

Arbeitsdienst gefeiert. Jeden Morgen und jeden Abend stieg am Schluss der Prim und Komplet nach 

dem ´Divinum auxilium maneat` das ´et cum fratribus nostris absentibus Amen`765 als flehentliche 

Bitte  zum  Vater  im  Himmel  empor.“  Der  Tübinger  Konviktsdirektor  berichtet  auch  von 

Briefkontakten der Konviktoren untereinander. Das Gefühl der Solidarität habe das Verhalten der 

Konviktoren in Tübingen positiv verändert. „Viele haben mit den Kameraden schriftlich Fühlung 

gehalten“, so  Sedlmeier, „und sich mehr als sonst zusammengenommen und Opfer gebracht, im 

Gefühl, dass einer für alle und alle für einen einstehen müssen“. Als Direktor machte sich Sedlmeier 

Gedanken darüber, wie sich die Arbeitsmänner nach Beendigung ihres Arbeitsdienstes zukünftig in 

das Leben im Wilhelmsstift integrieren würden. Der ganze 1. Kurs mit 58 Theologiestudenten „wird 

wieder im Konvikt wohnen. Es dürfte nicht ganz leicht sein, die des Studierens entwöhnten, den 

rauen Ton des Lagers gewöhnten und vielleicht von einem gewissen Selbstbewusstsein erfüllten 85 

Arbeitsdienst-Theologen mit  den anderen Theologen als  eine Erziehungseinheit  gut  zu führen.“ 

Sedlmeier  bat  hierzu  den  Bischof  bereits  im  Vorfeld  „um  ein  wegweisendes  und  mahnendes 

Bischofswort“. 

Auch  die  Arbeit  des  Musikrepetenten  wurde  durch  die  Teilnahme  „so  vieler  Theologen“  am 

Arbeitsdienst  erschwert.  Musikrepetent  Bopp  beklagt  „dadurch  eine  Erschwerung  gegenüber 

früheren Semestern, dass bei gleichgebliebenen Aufgaben die Zahl der Sänger sehr gering war, da 

fast der ganze I. Kurs und viele andere Theologen des II. und III. Kurses im Arbeitsdienst waren“.766 

Bopp  hebt  die  treue  Mitarbeit  der  Theologen  hervor,  die  zu  den  musikalischen  Leistungen 

beigetragen habe.

Sproll geht in seinem Rezess vom 10. November 1936 auf den Hauptbericht des Sommersemesters 

1936 auf die Situation der örtlichen Trennung der Theologen während des Semesters ein.767 „An 

765 Und mit unseren abwesenden Brüdern. Amen.
766 Katholisches Wilhelmsstift [Bopp] an das BOR, 1.7.1936. Bericht über den Musikunterricht im Sommersemester 

1936. = Beilage 7: Bericht des Musikrepetenten zum Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR 
über das Sommersemester 1936, 16.10.1936. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 
1936/37.

767 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] vom 10.11.1936 an das Direktorium des Wilhelmsstifts auf den 
Hauptbericht vom Sommersemester 1936 vom 16.10.1936. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. 
Hauptberichte 1936/37.
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zwei  ganz  verschiedenen  Arbeitsstätten“,  so  Sproll,  „haben  unsere  Theologen  das  verflossene 

Sommersemester zugebracht: Die einen in den Lagern des Reichsarbeitsdienstes, die andern in den 

heimatlichen Mauern des Konvikts.“ Sproll hebt die Leistungen der Theologen beim Arbeitsdienst 

hervor. „Mit ihrer Hände Arbeit haben“ die Theologen beim Arbeitsdienst „an der deutschen Erde 

für das deutsche Volk geschafft. In einer neuen Umwelt mussten sie sich zurechtfinden. Ganz anders 

gearteten  Menschen  gegenüber  mussten  sie  ihre  Glaubensüberzeugung  hochhalten,  ihre  Sitte 

verteidigen, ihr Frommsein, so eng begrenzt der Raum dafür manchmal war, im wesentlichen doch 

bewahren und üben.“ Demgegenüber durften die Theologen im Wilhelmsstift weiterarbeiten „mit 

den  Büchern  in  den  Händen,  im  Hörsaal  und  im  Studiersaal,  im  Gotteshaus  und  in  der 

Konviktsgemeinschaft“.  Die  Konviktoren  im Wilhelmsstift  durften,  so  der  Bischof,  „Bausteine 

herbeitragen für den Hochbau ihres künftigen Priesterberufs“. Beide Gruppen „unserer Theologen – 

so  versichert  uns  der  Bericht  des  Direktors  –  haben  sich  im  ganzen  wacker  gehalten.“  Die 

Arbeitsmänner „haben ihr Kostbarstes bewahrt, haben treu ihre Pflicht vor Gott und am Volk erfüllt  

und haben darüber hinaus vielfach beispielhaft und apostolisch wirken dürfen“. Die Theologen im 

Wilhelmsstift „waren sich der Pflicht bewusst, den Kameraden ´draußen an der Front` Halt und 

Stütze  zu  sein,  sich  für  sie  einzusetzen  im  täglichen  Gebet,  in  ehrlicher  Selbstzucht,  beim 

sonntäglichen hl. Opfer“. Sproll betont in seinem Fazit den Zusammenhalt aller Theologen. „So war 

wohl im vergangenen Sommer trotz der äußeren Trennung der innere Zusammenhalt stärker und 

bewusster  als  sonst“.  Sproll  gewinnt  dem Reichsarbeitsdienst  sogar  eine  positive  Seite  für  die 

Priesterausbildung ab. Es habe ihn, den Bischof, gefreut, so Sproll, dass viele Theologiestudenten 

die „Mahnung“ des Bischofs „zur inneren und äußeren Zucht,  zur Härte gegen sich selber,  zur 

Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein nicht bloß gehört, sondern auch gehorcht haben“. 

Dieselben Sekundärtugenden,  die  in  der  Priesterausbildung der  Diözese Rottenburg maßgeblich 

sind,  findet  Bischof  Sproll  auch  beim Arbeitsdienst  wieder.  „Die  aus  dem Reichsarbeitsdienst 

Zurückgekehrten  werden  hiefür  besonderes  Verständnis  und  auch  bereits  einige  Fertigkeit 

mitgebracht  haben“,  so  der  Rottenburger  Bischof.  Die  Sekundärtugenden,  die  der  Rottenburger 

Bischof  von  seinen  Theologen  erwartet,  sind  dieselben,  die  Wolfgang  Keim als  Elemente  der 

nationalsozialistischen Formationserziehung identifiziert: „Die dabei [beim Arbeitseinsatz im RAD 

und bei  der  nationalsozialistischen Formationserziehung] zu erlernenden Tugenden waren Härte 

gegen sich selbst, Ausdauer, Selbstüberwindung, totale Einsatzbereitschaft für vorgegebene Ziele 

sowie bedingungslose Ein- und Unterordnung in bzw. unter ein Kollektiv“.768

Wie bereits oben erwähnt hielt die Hausleitung des Tübinger Wilhelmsstiftes über Rundbriefe in die 

768 Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg und Holocaust, 
Darmstadt 1997, S. 73.
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Arbeitslager den Kontakt zu den Konviktoren im Arbeitsdienst aufrecht. Von den fünf Rundbriefen, 

die während des Sommersemesters 1936 in den Reichsarbeitsdienst verschickt wurden, sind zwei 

im Archiv des Wilhelmsstiftes erhalten. Es handelt sich um die Rundbriefe zum Tag der Arbeit am 

1. Mai 1936 und zu Pfingsten 1936. „Am Festtag der deutschen Arbeit 1936“ – also am 1. Mai 1936 

– sandte Sedlmeier einen Rundbrief „an meine lieben jungen Freunde im Arbeitsdienst“.769 Dieser 

erste Rundbrief umfasst insgesamt sechs Seiten und ist gegliedert in ein Anschreiben  Sedlmeiers, 

einen Auszug aus dem Rezess von Sproll vom 7. April 1936 und Grüße von Mitstudenten aus dem 

Wilhelmsstift. In seinem Anschreiben an die Tübinger Konviktoren in den Arbeitslagern schreibt 

Sedlmeier in einer Mischung aus Stolz und Begeisterung. Er nimmt darin Bezug auf die Briefe, die 

von  den  Konviktoren  in  den  ersten  Wochen  nach  Dienstantritt  aus  dem  Arbeitsdienst  an  das 

Direktorium des Wilhelmsstiftes gesandt wurden. Das Thema der Briefe von Konviktoren an die 

kirchliche Obrigkeit und die damit verbundene Quellenproblematik wurde bereits angesprochen. Es 

ist anzunehmen, dass die positive Darstellung  Sedlmeiers auf positive Berichte der Konviktoren 

zurückgeht.  „So  viel  Freude  habt  Ihr  uns  schon  gemacht  mit  Euren  feinen  Briefen  aus  dem 

Arbeitsdienst. Es ist wirklich so, wie ichs erwartet habe: Jeder stellt seinen Mann im Dienst am 

Volk“, äußert sich  Sedlmeier anerkennend über die Tübinger Konviktoren im Arbeitsdienst. „Ihr 

findet Euch“, so  Sedlmeier weiter,  „in die neue Umgebung tapfer und männlich,  ja mit Humor 

hinein. Ihr seid rasch gute Kameraden mit den anderen geworden, und Ihr meistert auch manche, 

nicht ganz leichte Situation.“ Sedlmeier weist die Konviktoren im Arbeitsdienst auf die Vorteile von 

Arbeit, Exerzieren und Gebet hin. „Die körperliche Arbeit und das Exerzieren werden Euren Leib 

kräftigen und Eurer Seele Zucht verleihen helfen. Und dass Ihr mit diesem Dienst am Volk auch den 

Dienst  für  den  höchsten  Herrn  nicht  vernachlässigt,  hat  mich  ganz  besonders  gefreut  und 

befriedigt“. Sedlmeier lässt in sein Anschreiben seine eigene biografische Situation an der Front des 

Ersten Weltkrieges einfließen. Es stellt sich die aus den Quellen heraus nicht zu beantwortende 

Frage, ob die Konviktoren vor ihrem Dienstantritt, also vor Verfassen ihrer Feldpostbriefe an den 

Direktor, diesen Umstand kannten und ihre Berichte mit Blick auf Sedlmeiers biografisch gespeiste 

Erwartungshaltung formuliert haben. Jedenfalls kannten die aktuellen Arbeitsdienstteilnehmer von 

April bis Oktober 1936 spätestens seit diesem Rundbrief vom 1. Mai 1936 die Biografie und die 

Denkweise ihres Konviktsdirektors.770 Die Front und der Arbeitsdienst seien Orte, so Sedlmeier, an 

denen sich die  katholischen Theologen vor  ihren Kameraden zum Wohl der Volksgemeinschaft 

beweisen könnten. „Und wenn Eure Kameraden“, so  Sedlmeier, „wie einst vor 20 Jahren meine 

Frontkameraden in Garnison und im Feld herausspüren, dass ein katholischer Theologe nicht wie 

769 Vgl. im Folgenden [1. Rundbrief an die Theologen im Arbeitsdienst,] 1.5.1936. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

770 Zur biografischen Erfahrung des Ersten Weltkrieges von Sedlmeier siehe Konviktor Alois Stoll Kap. 10.1.14.
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sie  vielfach  meinen,  ein  körperlich  und  seelisch  krumm  gewachsener,  unerfüllter,  halblebiger 

Mensch ist, sondern ein strammer Kerl, der Mark in den Knochen und Schwung in der Seele hat, 

ein feiner Kamerad und hilfsbereiter Bruder, dann ist das wieder ein Stück Arbeit und Dienst an der 

Volksgemeinschaft“. Die Tatsache, dass Sedlmeier seinen Kriegseinsatz im Ersten Weltkrieg mit der 

Teilnahme der Theologiestudenten am Arbeitsdienst parallelisiert, zeigt auch, dass die Propaganda 

der Nationalsozialisten über den Sinn und Zweck des Arbeitsdienstes bei  Sedlmeier angekommen 

war.771 Die  Nationalsozialisten  bildeten  für  den  Wehrdienst  und  für  den  Arbeitsdienst  das 

Begriffspaar „Dienst mit  der Waffe“ und „Dienst mit  dem Spaten“.  Der Rundbrief –  Sedlmeier 

plante einen Rundbrief pro Monat – enthielt  auch einen Gruß der „H.H. Professoren“,  die sich 

darauf freuten, „bis Ihr im Wintersemester als stramme Theologen zu ihnen kommen könnt“. Der 

bereits oben ausführlich dargestellte Rezess von Sproll, der im Rundbrief abgedruckt war, sollte die 

Theologen  beim  Arbeitsdienst  natürlich  ermutigen,  denn  er  war  an  sie  gerichtet  und  ihnen 

gewidmet. Die Teilnehmer am Arbeitsdienst waren ja genau diejenigen, über die Sproll im Rezess 

schrieb, die er beim Vorbereitungskurs im Wilhelmsstift gut zwei Monate zuvor besucht hatte und 

mit denen er die Messe gefeiert hatte. Sproll äußerte in seinem Rezess über die neuen Konviktoren 

vor  Antritt  des  Arbeitsdienstes,  er  habe  „viel  Freude gehabt  am Eifer  und an der  Liebe dieser  

unserer  jüngsten Tübinger Theologen“.  Auf das Anschreiben des Direktors  und den Rezess des 

Bischofs  folgen die  Grußworte  von Kommilitonen.  Fachschaftsleiter  „Wadde“ berichtete  seinen 

Kommilitonen im RAD sehr ausführlich von den Feierlichkeiten in der Osterwoche, einem Spuz 

nach  Roseck  und  neuen  Kunstwerken  im  Wilhelmsstift.  Ihm  sei  es  ein  Anliegen,  dass  die 

Kameraden beim Arbeitsdienst spüren, „dass Eure Brüder zu Hause mit Euch eine Gemeinschaft 

sein wollen“. Er ruft ihnen zu: „Habt Dank für Euren Mut und für Eure Bereitschaft im Dienst am 

Volk!“ Zugleich wertet der Fachschaftsleiter die Teilnahme der Theologiestudenten als Argument 

gegen Vorurteile und Vorbehalte, die offenbar in der Bevölkerung gegenüber Theologen tatsächlich 

bestanden oder die vermutet wurden. „So haben wirs erwartet und so muss es sein: Ganze Deutsche 

und ganze Theologen!“, äußert sich Wadde. Möglicherweise spricht aus diesen Worten von Wadde 

auch  ein  gewisser  Rechtfertigungsdruck  der  katholischen  Theologiestudenten,  nicht  als  gute 

Deutsche  zu  gelten.  Dass  zur  Tischlesung  im  Wilhelmsstift  am  Sonntag  die  Briefe  der 

Theologiestudenten  aus  dem  Arbeitsdienst  herangezogen  werden,  sei  schon  „eine  liebe 

Gewohnheit“ geworden. Sedlmeier höchstpersönlich trage den studierenden Konviktoren die Briefe 

vor. „Unser Direktor liest uns aus Euren Briefen. Wie wir uns jedesmal freuen, darüber brauch ich 

Euch  nicht  erst  zu  sagen“,  berichtet  Wadde  weiter.  Ein  Kommilitone  Engelbert  berichtete  den 

Theologiestudenten im Arbeitsdienst vom Kriegerdenkmal in einer Seitenkapelle der katholischen 

771 Siehe unten „Dienst mit der Waffe“ und „Dienst mit dem Spaten“.
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Stadtpfarrkirche  St.  Johannes  zu  Tübingen,  das  gerade  errichtet  werde.  „Das  geplante 

Kriegerdenkmal wird jetzt ausgeführt. Der Entwurf ist wirklich fein. Da bekommen unsere toten 

Helden, auf die wir stolz sein können, ein würdiges Denkmal“, so Engelbert.

Zu Pfingsten 1936 verschickte das Tübinger Direktorium einen weiteren Rundbrief an die „lieben 

Theologen im Ehrenkleid der Arbeit“.772 In seinem „kurzen aber kräftigen Pfingstgruß“ forderte 

Sedlmeier die Konviktoren im Arbeitsdienst ausdrücklich dazu auf, Briefe aus den Arbeitslagern an 

ihn  zu  schreiben.  „Nun  möchte  ich  aber  von  jedem,  der  sich  bis  jetzt  noch  zu  keinem Brief 

aufgeschwungen  hat,  bald  einmal  ein  Lebenszeichen“,  so  der  Tübinger  Konviktsdirektor. 

Quellenkritisch ist hier anzumerken, dass also nicht nur der Inhalt, sondern auch die Anzahl der aus 

dem  Arbeitsdienst  an  das  Direktorium  geschickten  Briefe  zu  maßgeblichen  Teilen  auf  den 

Erwartungen  des  Konviktsdirektors  an  seine  Theologen  im  Arbeitsdienst  beruhten.  Um  die 

Schwellenangst beim Verfassen eines Briefes herabzusetzen, sicherte  Sedlmeier den Konviktoren 

zu, „dass ich nur das jeweils vorlese, was alle angeht, und dass ich alles andere für mich behalte“. 

Die  Theologen im Arbeitsdienst  mussten  also damit  rechnen,  dass  der  Inhalt  ihres  Briefes  vor 

versammelter Mannschaft im Wilhelmsstift vorgelesen werden würde und von all den Konviktoren 

gehört werden würde, mit denen sie ab Oktober 1936 zusammen wohnen und studieren würden, die 

sie aber – vielleicht von Schülerbekanntschaften aus der Gymnasialkonviktorenzeit abgesehen – 

noch  gar  nicht  kannten.  Auch  dieser  Umstand  mindert  den  Quellenwert  der  Briefe  aus  dem 

Arbeitsdienst. Der Rundbrief von Pfingsten enthält auch einen Beitrag von Spiritual Wurm773. Diese 

Epistel von  Wurm befasst sich auf vollen zwei Seiten mit dem Thema „Dienst“.  Wurm hebt in 

seiner Epistel ab auf die „allgemeine Dienstpflicht eines jeden Christen“, auf die „Caritas als Seele 

dieses Dienstes“ und auf  die „rechte Hinordnung jeglichen Dienstes auf  das höchste und letzte 

Ziel“. Jede Gabe und jede „Kraft des Körpers und des Geistes“ bedeute „eine Aufgabe, eine heilige 

Verpflichtung zum Dienst vor Gott und für die Gemeinschaft, für Volk und Vaterland, und der Geist  

des Diakonats soll auch Euren derzeitigen Arbeitsdienst beseelen!“ Das Anschreiben des Direktors 

und die Epistel des Spirituals stellen nicht nur ein simples Lob für die Theologen im Arbeitsdienst  

dar. Aus dem Schreiben des Spirituals lässt sich auch eine eindeutige Erwartungshaltung an die 

Konviktoren erkennen. Es sei allen Verantwortlichen in Tübingen „eine Freude und Befriedigung, 

aus Euren Briefen immer wieder zu erfahren, wie der einzelne in seiner Lage und in seinem Lager  

sich müht, seinen Dienst recht und treu zu erfüllen“. Wurm parallelisiert in seiner Darstellung den 

Dienst als  Christ  und den Dienst  als  angehender  Priester  mit  dem Dienst in den Arbeitslagern. 

772 Vgl. im Folgenden [Rundbrief an die Theologen im Arbeitsdienst,] Pfingsten 1936. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

773 Alois Wurm (1897 – 1962), Priesterweihe 1921, Spiritual Wilhelmsstift 1930 – 1949, Pfarrer Marienhospital 
1949, gest. 27.7.1962.
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Diesem Dienst im Arbeitslager stellt es den religiösen Dienst (ministrantes) als gute Verteiler (boni 

dispensatores) der vielfältigen Gnade Gottes (multiformis gratiae Dei) gegenüber. Der Arbeitsdienst 

im  Lager  wird  für  Wurm zum „gegenwärtigen  Diakonat“.  Aus  jedem Werk  heraus  werde  die 

höhere, unsichtbare Kraft spürbar, so Wurm. „Ist das nicht ein herrliches Ideal!“, spricht Wurm aus. 

Die „tägliche Treue und Beharrlichkeit im Dienst“ verlange viel körperliche und seelische Kraft, 

was  die  Konviktoren  „aus  unmittelbarer  eigener  Erfahrung“  wüssten,  „aber  Ihr  kennt  auch die 

unversiegliche Quelle der Kraft“, nämlich Gott. Jeder Arbeitsmann mag „aus diesen Pfingsttagen 

und aus diesem Pfingstbrief das frohe Bewusstsein einer großen Gabe und Aufgabe mitnehmen: 

´Adimple ministerium tuum: potens enim est Deus, ut augeat tibi gratiam suam`774“. Es stellt sich zu 

Recht die Frage, ob Wurm das christliche ministerium nicht allzu unkritisch dem Arbeitsdienst im 

nationalsozialistischen  Deutschland  gegenüber  stellt,  indem  er  den  Arbeitsdienst  der 

Diözesantheologen mit christlichem Gedankengut unterlegt und interpretiert.

Im  Pfingstrundbrief  an  die  Theologen  im  Arbeitsdienst  kommen  auch  wieder  die  Tübinger 

Kommilitonen zu Wort. Dreieinhalb Seiten umfasst der Gruß des Mitstudenten Engelbert an die 

Theologen  in  den  Arbeitslagern.  Kommilitone  Engelbert  versichert  seinen  Kameraden  im 

Arbeitsdienst, dass der erste Rundbrief und die Briefe aus den Arbeitslagern „nicht bloß leere Worte 

und dürre  Zeilen“  gewesen seien,  sondern  „Bruderliebe,  die  über  dem ganzen lag,  schenkende 

opfernde  Liebe,  die  euch  immer  begleiten  will.  Wir  fühlten  Euer  Ringen,  Euren  Kampf,  Eure 

Opfer.“.  Engelbert  zeigte  Verständnis für Einsamkeit  und Niedergeschlagenheit,  für  das Gefühl, 

ganz  auf  sich  selbst  gestellt  zu  sein,  „besonders  da,  wo  Ihr  auf  Missverständnisse  und 

Enttäuschungen stoßt“. Es freue daher die Theologen im Konvikt besonders, so Engelbert, „dass Ihr 

immer treu und mutig Euren Dienst leistet, dass Ihr immer gute Kameraden sein wollt, dass Ihr an 

dieses Leben im Lager keine großen Ansprüche stellt, sondern dass Ihr diesem Leben einen tiefen 

Sinn  und  eine  Größe  geben  wollt“.  Engelbert  spricht  den  Konviktoren  in  den  Lagern  seine 

Solidarität aus. „Das Bewusstsein, dass liebe Menschen mit Euch kämpfen und ringen, für Euch 

beten und opfern, mag Euch immer wieder neue Kraft und neue Bereitschaft geben“. Engelbert 

schildert  im  weiteren  Verlauf  seines  Textes  die  Einweihung  der  Mariengrotte  im  Garten  des 

Johanneums  und  gibt  die  „feine,  tiefsinnige“  Ansprache  des  Repetenten  Kuhn775 wieder.  Der 

Priester müsse heute Männlichkeit und Mütterlichkeit „in schöner Harmonie in sich hineinnehmen“. 

In der Heimat und im Arbeitsdienstlager rängen die Theologen um diesen Menschen. „Jeden Tag 

774 Erfülle deinen Dienst: Denn Gott ist mächtig, dass er an dir seine Gnade vermehre.
775 Aloys Kuhn (1904 – 1970), geb. Lautern 28.4.1904, Priesterweihe 5.4.1930 Rottenburg, Vikar Ravensburg St. 

Jodok 10.5.1930, Vikar Stuttgart St. Eberhard 13.2.1932, Repetent Tübingen 12.5.1932, beurl. zur Fortsetzung 
seiner theologischen Studien in Rom (Campo Santo) 1.11.1937, Kaplan ad S. Georg. Schwäbisch Gmünd 
31.7.1940, Stadtpfarrer Stuttgart St. Georg 29.1.1956, Schuldekan 1.3.1956 – 8.9.1969, i.R. 16.6.1970 
Schwäbisch Gmünd.
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hämmert in Euch das Herbe, Harte und männlich Feste. Das andere aber, die zarte, verstehende 

mütterliche Liebe mögt Ihr jeden Tag Euren Lagerkameraden neu bringen. Unsere lb. Frau geb´ 

Euch Kraft dazu! Wir baten sie darum in dieser wundersamen Maienzeit“, berichtet Engelbert in 

einem etwas süßlich Tonfall, der jedoch auf den Originaltext des Repetenten  Kuhn zurückgehen 

könnte.  Im weiteren  Verlauf  seines  Berichtes  erwähnt  Engelbert  den  Tod  von  Prof.  Stolz,  den 

Kirchenchorausflug  nach  Freudenstadt,  die  Disputation  zu  philosophischen  und  dogmatischen 

Problemen,  einen Schwäbischen Singabend mit  Sathmarliedern und „unsere sehr eindrucksvolle 

Schlageter-Feier“.

Im Sommer 1936 erstellte das Direktorium des Wilhelmsstiftes eine 20-seitige „Denkschrift über 

die Haus- und Studienordnung der Tübinger Theologen“, die für das Bischöfliche Ordinariat  in 

Rottenburg bestimmt war.776 In dieser „Denkschrift“ machte das Direktorium des Wilhelmsstiftes 

dem  Bischöflichen  Ordinariat  in  Rottenburg  Vorschläge  zur  Gestaltung  der  Haus-  und 

Studienordnung der  Tübinger  Konviktoren.  Neben einer  Mehrbelastung der  Theologiestudenten, 

verursacht durch gewachsene Anforderungen von Fakultät,  Wilhelmsstift  und Universität  an die 

Studierenden,  stellt  der  Bericht  auch  gewachsene  Anforderungen  an  die  Theologen  durch  den 

Arbeitsdienst fest. Auch wenn der Arbeitsdienst nicht in die Semesterzeit falle – abgesehen von 16 

Theologiestudenten  des  2.  Kurses  und  8  Theologen  des  3.  Kurses,  die  während  des 

Sommersemesters  1936  ihren  Arbeitsdienst  ableisten  mussten  –  so  bedeute  er  dennoch  „eine 

Vermehrung  der  während  der  Berufsvorbereitung  zu  erfüllenden  Forderungen“.  Für  diese  24 

Theologiestudenten, die während des Sommersemesters 1936 ihren Arbeitsdienst ableisten müssen, 

entstünden besondere Benachteiligungen: Sie verlören ein komplettes Semester und müssen den 

versäumten Lehrstoff während der Ferien nachholen. Als Folgen der Überlastung macht der Bericht 

das Nachlassen der freiwilligen Leistungen, die Verflachung und Verzettelung der theologischen 

Ausbildung und eine Schwächung der Gesundheit  der Konviktoren aus.  Der Bericht nimmt die 

Belastungen des Arbeitsdienstes als gegeben und unveränderbar hin. Die Vorschläge zur Entlastung 

der  Studierenden  beziehen  sich  ausschließlich  auf  die  Belastungen  an  der  Fakultät  und  im 

Wilhelmsstift.  Als  Lösung  wird  eine  Vereinigung  der  Lehrstühle  von  Pädagogik  und 

Pastoraltheologie,  eine  Verkürzung  der  Pflichtstunden  im  Fach  Pädagogik,  der  Ausbau  der 

Fundamentaltheologie,  der  Wegfall  der  Faches  Kunstgeschichte  und  die  Verhinderung  einer 

Ausdehnung des Faches Kirchenrecht gefordert. Es ist anzunehmen, dass diese Vorschläge auf den 

Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät Geiselmann zurückgehen, wie bereits oben in Kapitel 

2 dargestellt wurde. Eine Verkürzung der nationalpolitischen Vorlesungen steht interessanterweise 

776 Vgl. im Folgenden Denkschrift über die Haus- und Studienordnung der Tübinger Theologen [des Direktoriums 
des Wilhelmsstiftes an das BOR, 20 Seiten, 1936] AWilhelmsstift D14.2ab-4 Studienordnung.
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nicht zur Debatte. 

Am 14. November 1936 forderte  Sproll den Direktor des Wilhelmsstiftes auf, einen Bericht über 

den Arbeitsdienst der Tübinger Theologen zu erstellen.777 Sproll wollte darüber informiert werden, 

wie  viele  Konviktoren  (Sproll  schreibt  Theologen)  sich  im  Arbeitsdienst  aufhielten,  wie  viele 

Semester  sie  bereits  studiert  haben  und  wie  viel  Prozent  der  Theologiestudenten  eingezogen 

wurden. Zwar werden im Schreiben des Bischofs weder ein Grund noch ein Anlass genannt, der 

Auskunft darüber geben könnte, warum dieser statistische Bericht zu erstellen war. Wie sich jedoch 

herausstellen sollte, handelte es sich um eine Erhebung zur Vorlage bei der Plenarkonferenz der 

Bischöfe. Am 19. November 1936 erfolgte die schriftliche Antwort Sedlmeiers.778 Demnach hatten 

sich im Sommersemester 1936 81 Theologen beim Reichsarbeitsdienst befunden. Unter diesen 81 

Theologen waren 57 angehende Theologen, die direkt vom Gymnasium kamen und ihr Studium 

noch nicht begonnen hatten. 17 Theologen, die sich mittlerweile im 2. Kurs befanden, hatten bereits 

zwei Semester studiert.  Sieben Theologen, die zur Zeit des Arbeitsdienstes bereits  zum 3. Kurs 

gehörten, hatten bereits vier Semester an der Universität Tübingen hinter sich gebracht. Sedlmeier 

errechnete, dass sich 42,18% der Diözesantheologen des Sommersemesters 1936 beim Arbeitsdienst 

befanden. Diese Zahl sollte in die statistische Erhebung eingehen, die ein Jahr später auf der der 

Plenarkonferenz der deutschen Bischöfe vorgetragen werden sollte,  wie bereits  oben dargestellt 

wurde.779

Zu Beginn des Wintersemesters 1936/37 hielt Direktor Sedlmeier die Rückkehr von 80 Theologen 

aus  dem  Arbeitsdienst  für  einen  geeigneten  Anlass,  um  im  Wilhelmsstift  eine  gemeinsame 

Morgengymnastik  einzuführen.780 „Zwei  Minuten  nach  dem 1.  Glockenzeichen  zum Aufstehen 

treten alle im Trainingsanzug in den Gängen des Hauses an und halten fünf Minuten Morgensport“, 

schreibt  Sedlmeier am 10. März 1937 im Hauptbericht an  Sproll. Das pünktliche Aufstehen, eine 

„pädagogisch sehr wichtige Sache“, werde durch den Frühsport „erstrebt und erzielt“. Wie bereits 

im vorhergehenden Sommersemester 1936 hielt  Sedlmeier während des Wintersemesters 1936/37 

mit den Theologen, die sich beim Heer und beim Reichsarbeitsdienst befanden, „durch Besuche und 

Rundbriefe,  das  tägliche  Gebet  und  die  sonntägliche  Intention  beim  hl.  Opfer  wieder  innige 

Fühlung“. Am Ende des Wintersemesters 1936/37 gehörten dem Wilhelmsstift 124 Theologen an. 

Von diesen befanden sich zwei Theologen des 2. Kurses – Götz und Wildt – sowie vier Theologen 

777 Vgl. im Folgenden Schreiben des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstiftes Tübingen [Sedlmeier], 
14.11.1936. Betr.: Arbeitsdienst der Theologen. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

778 Vgl. im Folgenden Schreiben des Direktoriums des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR [Sproll], 19.11.1936. 
Betr.: Arbeitsdienst der Theologen. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

779 Siehe Kap. 6.10.
780 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1936/37, 

10.3.1937. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.
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des 3. Kurses – Banholzer, Nuding, Knaupp und Mühleisen – beim Reichsarbeitsdienst. Von den 24 

Theologen,  die  im April  1936 in  die  Mark Brandenburg  eingezogen  worden waren,  „sind  alle 

entschlossen  und  berufsfreudig  wieder  zurückgekehrt“.  Von  den  60  neu  gemeldeten 

Diözesantheologen des 1. Kurses haben sich während des Ableistung des Reichsarbeitsdienstes im 

Sommersemester 1936 fünf abgemeldet. Zwei weitere sind während des Wintersemesters 1936/37 

ausgetreten.  „Somit  scheint  die  Ableistung des  RAD für  die  jetzige  Theologengeneration  keine 

Berufsgefahr zu sein“, resumiert  Sedlmeier. Ob das für die nächstfolgenden Jahrgänge auch gelte, 

werde die Erfahrung lehren.  Jedenfalls biete der aus dem Reichsarbeitsdienst zurückgekehrte 1. 

Kurs  „das  erfreuliche  Bild  von  aufgeschlossenen,  interessierten,  eifrigen,  lebendigen,  teilweise 

kritischen jungen Menschen“. Allerdings werde in den schriftlichen Arbeiten Handschrift, Stil und 

Rechtschreibung bemängelt. Aus  Sedlmeiers Sicht haben sich die positiven Erfahrungen aus dem 

RAD  „erfreulicherweise  bestätigt“.  Offenbar  hatte  er  auch  Befürchtungen  hinsichtlich  der 

Konviktoren  beim  Arbeitsdienst  gehabt,  was  jedenfalls  in  seinem  Bericht  mitschwingt.  „Die 

negativen Kräfte“, so  Sedlmeier, „scheinen sich nicht stark ausgewirkt zu haben. Abgesehen von 

einer größeren Rauheit in Ton und Poltrigkeit im Benehmen hat sich der 1. Kurs nach Ableistung 

des RAD besser ins Haus hereingefunden als der frühere 1. Kurs“. Es stellt sich an dieser Stelle die 

Frage,  ob die  im RAD erlernten Sekundärtugenden – wie Disziplin,  Zucht  und Ordnung – die 

Priesteramtskandidaten  für  die  Erziehung  im  Wilhelmsstift  sogar  gefügiger  bzw.  geeigneter 

gemacht  haben.  Sedlmeier  hatte  offenbar  noch  eine  andere  Befürchtung:  Er  befürchtete  eine 

Spaltung der Theologen infolgedessen, dass die eine Hälfte den Arbeitsdienst abgeleistet hatte, die 

andere  nicht.  Daher  zeigte  sich  der  Konviktsdirektor  besonders  erleichtert  darüber,  dass  „das 

befürchtete Pochen auf Leistungen den andern gegenüber Gott sei Dank nicht eingetreten ist“. Bei 

der Vorbereitung der Theologen auf den RAD im April 1936 hatte  Sedlmeier Repetent  Weitmann 

einbezogen.  Weitmann leistete „bei der Schulung der zum RAD eingezogenen neuen Theologen“ 

wertvolle  Hilfsdienste,  wie  Sedlmeier  im  Hauptbericht  lobend  erwähnte.  Dass  Sedlmeier  eine 

positive  Einstellung  zum Arbeitsdienst  hatte,  verrät  die  folgende  Episode.  Er  verband  mit  der 

Teilnahme am Reichsarbeitsdienst  sogar die  Hoffnung auf  eine Verhaltenverbesserung einzelner 

Konviktoren: „Der Konviktor des 3.  Kurses D. wird voraussichtlich zum RAD eingezogen. Ich 

verspreche  mir  davon  ein  Stück  Heilung  seiner  Ängstlichkeit“,  hoffte  Sedlmeier  am Ende  des 

Wintersemesters 1936/37. Zudem hatte die Teilnahme der Tübinger Konviktoren am RAD für den 

Konviktsdirektor auch einen finanziellen Aspekt. Denn für das kommende Sommersemester 1937 

beabsichtigte Sedlmeier wieder die Aufnahme von Gästen als Vollkonviktoren in das Wilhelmsstift, 

um infolge  der  Abwesenheit  von  Theologen  beim Reichsarbeitsdienst  „von  der  vom Staat  zur 

Verfügung gestellten Summe nichts zu verlieren“.
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Dem Hauptbericht des Direktors über das Wintersemester 1936/37 liegen drei Rundbriefe an die 

Konviktoren im Reichsarbeitsdienst bei. Der erste Rundbrief aus Tübingen an die Theologen im 

Arbeitsdienst vom 18. November 1936 beginnt mit einem Grußwort von Sedlmeier.781 Dabei nimmt 

er Bezug auf die Arbeitsdiensterfahrungen der Tübinger Theologen aus dem Sommersemester 1936. 

Keiner der Konviktoren,  die im vergangenen Sommersemester 1936 den Arbeitsdienst ableisten 

mussten, möchte die Zeit missen, die er zugebracht habe im „Dienst fürs Vaterland“, so Sedlmeier. 

„Auch Ihr werdet,  ich weiß das“,  spricht  Sedlmeier den Konviktoren im Arbeitslager zu,  „eure 

Dienstzeit fruchtbar machen durch den Geist, in dem Ihr zum Dienst am Volk angetreten seid“. 

Sedlmeier  weist  auf  das  tägliche  Gebet  für  die  abwesenden  Brüder  und  auf  die  sonntägliche 

Messintention für die Konviktoren beim Arbeitsdienst hin und ermahnt die Theologen im Lager zur 

Lektüre des Neuen Testamentes. „Jeder hat sein Neues Testament bei sich. Zu einem kurzen Vers 

reichts  auch  beim strengsten  Dienst.  Dann  habt  ihr  Speise  und  Wehr  zugleich.“  Der  Tübinger 

Konviktsdirektor sieht seine Theologen während des Arbeitsdienstes in einer Art apologetischen 

Kampfsituation oder  in einer  Bedrängnis.  Denn er  versucht,  seine Konviktoren mit  Zitaten aus 

Epheser 6,13ff für die Situation in den Lagern zu motivieren: „Ziehet Gottes Waffenrüstung an, dass 

Ihr am bösen Tage widerstehen könnt und nach erkämpftem vollen Sieg das Feld behauptet! […] 

Wahrheit muss der Gurt eurer Lende sein! Das Rechttun sei euer Panzer! […] Die Hauptsache aber  

bleibt das Eingewurzeltsein in Gott. Das ist wie ein Schild. Damit seid ihr imstande, alle feurigen 

Geschosse  des  Bösen  unwirksam  zu  machen.  […]  Das  Gotteswort  sei  euer  Geistesschwert!“ 

Sedlmeier  legt  den  Konviktoren  ein  Schriftwort  „des  kampferprobten,  leidgeprüften 

Völkerapostels“  Paulus  aus  2  Kor  4,16  ans  Herz,  das  ihm  selbst  einst  während  des  Ersten 

Weltkrieges von einem Lehrer ins Feld nach Flandern geschickt wurde. „Wenn auch unser äußerer 

Mensch zerrieben wird, so wird der innere doch erneuert Tag für Tag“, ermahnt  Sedlmeier seine 

Konviktoren.  Wieder  parallelisiert  er  den  Arbeitsdienst  mit  seinem  biografischen  Militärdienst 

während  des  Ersten  Weltkrieges.  An  dieses  Grußwort  des  Direktors  „samt  Spiritual  und  allen 

Repetenten“ schließen sich ein Auszug aus dem bereits im letzten Semester versandten Rezess des 

Bischofs und ein Gruß von Mitstudent Alfons Auer an. 

Der zweite, sechs Seiten umfassende Rundbrief an die „Kameraden vom Arbeitsdienst und von der 

Wehrmacht“ wird den Konviktoren in den Arbeitsdienstlagern eine Woche vor Weihnachten, am 17. 

Dezember 1936, zugesandt.782 Erneut wurde den Theologen im Arbeitsdienst der Bischofsrezess 

781 Vgl. im Folgenden [Rundbrief an die Konviktoren im Arbeitsdienst, 18.11.1936.] Beilage zum Hauptbericht des 
Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1936/37, 10.3.1937. DAR D13.2a – 1936/37. 
Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.

782 Vgl. im Folgenden [Rundbrief an die Kameraden vom Arbeitsdienst und von der Wehrmacht, 17.12.1936.] 
Beilage zum Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1936/37, 
10.3.1937. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.
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vom Sommersemester 1936 zugeschickt. Auf diesen Rezess folgt ein Grußwort des Spirituals an die 

Arbeitsmänner. Wiederum bezieht Wurm den Arbeitsdienst im Lager und den Wehrdienst einerseits 

und das theologische Studium und das Leben als Priester andererseits aufeinander, diesmal beim 

Thema Freude. „Wir alle kennen diese Freuden“, so Wurm, „die aus dem treuerfüllten Arbeitsdienst 

– sei es mit der Feder oder mit dem Spaten oder mit der Waffe – fließt“. Wurm ist überzeugt, dass 

die  Konviktoren  im  Arbeitsdienst  „auch  heute  schon  […]  Künder  dieser  Frohbotschaft  des 

Christentums“ sind.  Der schwere und schöne Priesterberuf  ist  für  den Spiritual  nicht  nur „eine 

Weiterführung des Mysteriums der Incarnation“, sondern auch „ein Arbeitsdienst und Waffendienst 

und Leidensdienst am Evangelium“. Der Arbeitsdienst wird in dieser Perspektive zum pastoralen 

Arbeitsfeld christlichen Wirkens. Der „Dienst“ mit Feder, Spaten oder Waffe wird bei  Wurm als 

gleichwertig nebeneinander gestellt. Er hinterfragt an dieser Stelle nicht die Voraussetzungen und 

die  weltanschauliche  Verortung  von Studium,  Arbeitsdienst  und  Wehrdienst.  Es  stellt  sich  hier 

erneut die Frage, ob er dem nationalsozialistischen Arbeitsdienst zu unkritisch gegenüber stand oder 

ob  er  es  etwa  unterließ,  eine  etwaige  gehegte  Kritik  gegenüber  dem  Nationalsozialismus  aus 

Rücksichtnahme  auf  die  Situation  der  Konviktoren  in  den  Arbeitslagern  zu  äußern.  Es  ist 

anzunehmen, dass die Rundbriefe aus dem Wilhelmsstift auch in die Hände von Kameraden und 

Vorgesetzten gelangen konnten. Von daher schloss sich eine etwaige kritische Auseinandersetzung 

mit  dem  Nationalsozialismus  von  vorneherein  aus.  Dies  erklärt  jedoch  nicht  die  affirmativ 

vertretene  Position.  Jedenfalls  hebt  auch  der  Spiritual  1936  auf  die  Sekundärtugenden  von 

Priesterdienst, Studium und Arbeitsdienst ab. In dieser Hinsicht bezieht er den Priesterberuf und den 

Arbeitsdienst  aufeinander.  An  diese  Epistel  des  Spirituals  schließen  sich  Grußworte  der 

Mitstudenten Georg Ewald, Ambros König, Otto Ritter und Alfons Auer an. Georg Ewald beschrieb 

für die Kameraden unter Spaten und Gewehr ein Stimmungsbild aus dem winterlichen Tübingen 

und  erinnerte  an  das  tägliche  Gebet  und  das  sonntägliche  heilige  Opfer  für  die  Theologen  in 

Arbeitsdienst und Wehrdienst. Ambros König informierte die Arbeitsmänner über die Neugestaltung 

der  Hauskapelle.  Otto  Ritter  gab  einen  Bericht  über  die  Messe  mit  dem  Bischof  und  den 

Professoren in der neuen Kapelle zum Besten. In den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellte er die 

Schlüsselbegriffe Agape und Eucharistia. Alfons Auer lud die Arbeitsmänner zu einer gemeinsamen 

Weihnachtsfeier am 22. Dezember 1936 in das Wilhelmsstift ein.  Der dritte Rundbrief vom 18. 

Februar 1937 wird von einem Grußwort des Repetenten Kuhn eingeleitet.783 Spaßige Grußworte der 

Mitstudenten Wadde und Alfons Auer schließen sich an. 

Man  hätte  erwarten  können,  dass  Sproll  nach  den  ausführlichen  Darstellungen  des 

783 Vgl. [Rundbrief an die Theologen im Arbeitsdienst, 18.2.1937.] Beilage zum Hauptbericht des Wilhelmsstifts 
[Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1936/37, 10.3.1937. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift 
Tübingen. Hauptberichte 1936/37.
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Konviktsdirektors in seinem Rezess vom 23. März 1937 auf das Thema Arbeitsdienst eingehen 

würde. Dem ist jedoch nicht der Fall. Es fällt richtiggehend auf, dass der Rezess von Sproll auf den 

Hauptbericht zum Wintersemester  1936/37 mit  keinem Wort auf das Thema Reichsarbeitsdienst 

eingeht.784 Dies ist umso bemerkenswerter, als der Gesamtepiskopat – wie oben dargestellt – sich 

erst  zwei  Monate zuvor  im Januar  1937 auf  der  Plenarkonferenz in  Fulda,  an der  auch  Sproll 

teilgenommen hatte, mit dem Arbeitsdienst der Theologiestudenten auseinandergesetzt hatte, wobei 

auch die statistischen Ergebnisse aus Tübingen eingeflossen waren. 

Im Laufe des Frühsommers 1937 stellte  Sedlmeier denjenigen Diözesantheologen, die bereits als 

Konviktoren angenommen, aber noch nicht immatrikuliert waren, die bereits oben im Kapitel über 

den Wehrdienst besprochene Bescheinigung aus, um sie während ihrer Arbeitsdienstzeit vor dem 

Wehrdienst  zu  bewahren.785 Anlass  dafür  war  die  Musterungsverordnung  vom April  1937.  Das 

Wilhelmsstift als Bischöfliches Theologenkonvikt fungierte hierbei als „amtlich beauftragte Stelle 

für  die  Angelegenheiten  der  Theologenausbildung  der  Diözese  Rottenburg“.  Das  Wilhelmsstift 

attestierte den angehenden Theologiestudenten, dass sie „gemäß Zulassungsbestätigung seitens des 

Bischöflichen Ordinariates Rottenburg zu den Kandidaten der katholischen Theologie“ zählen und 

zum  Priesterseminar  Rottenburg  gehören.  Der  Aufenthalt  im  theologischen  Konvikt,  so  die 

Bescheinigung  weiter,  „ist  zum  Zeitpunkt  der  Ausstellung  dieser  Bescheinigung  durch  die 

Ableistung  des  vorzeitigen  Arbeitsdienstes  bis  zum  Beginn  des  Winterhalbjahres  1937/38 

unterbrochen“.  Mit  dieser  Bescheinigung  erreichte  das  Wilhelmsstift,  dass  die  noch  nicht 

immatrikulierten  Abiturienten,  die  sich  beim  Arbeitsdienst  befanden,  den  Status  eines 

Diözesantheologen erhielten und wie die bereits immatrikulierten Theologiestudenten nicht unter 

die Wehrpflicht fielen.

Im Sommersemester 1937 fiel der 2. Kurs im Wilhelmsstift aus.786 Der Grund dafür lag darin, dass 

sich einerseits die Abiturienten vom Frühjahr 1936 wegen der Ableistung des Arbeitsdienstes noch 

im 2. Semester des 1. Kurses befanden, während andererseits die Abiturienten von 1935 und früher 

gleich nach dem Abitur im Sommersemester zu studieren begonnen hatten und sich bereits im 3. 

oder  4.  Kurs  befanden.  Der  Hauptbericht,  den  das  Direktorium  des  Wilhelmsstifts  über  das 

Sommersemester  1937 an das Bischöfliche Ordinariat  sandte,  ging erneut  auf  die  Situation der 

Konviktoren im Arbeitsdienst ein. Während ein Jahr zuvor die katholischen Theologen auf einzelne, 

„weit abgelegene“ Lager in Norddeutschland verteilt worden waren, wurden im Sommerhalbjahr 

784 Vgl. Rezess des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstiftes vom 23.3.1937 auf den Hauptbericht vom 
Wintersemester 1936/37, 10.3.1937. DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.

785 Vgl. im Folgenden Wilhelmsstift Tübingen, Bischöfliches Theologenkonvikt. Bescheinigung [1937]. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

786 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1937, 
7.10.1937. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.
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1937  die  Theologen  „meist  in  württembergische  Lager  und  in  kleineren  Gruppen  zusammen“ 

geschickt.  Die  Hausleitung  des  Wilhelmsstiftes  hielt  durch  persönliche  Briefe,  Rundbriefe  und 

Besuche der Arbeitsmänner im Wilhelmsstift während des Heimaturlaubs „rege Fühlung mit den 

Arbeitsmännern“. Die angehenden Diözesantheologen und Arbeitsmänner wurden wie bereits 1936 

vor  Antritt  des  Arbeitsdienstes  in  der  Karwoche  1937  zu  einem  dreitägigen  „Schulungs-  und 

Vorbereitungskurs“  einberufen.  Auch  1937  kam  Sproll  für  eine  Eucharistiefeier  mit  den 

Arbeitsmännern nach Tübingen und entsandte sie „mit Seinem Segen auf ihr neues Arbeitsfeld“. 

Für  Sedlmeier  war  der  Vorbereitungskurs  eine  wichtige  Möglichkeit,  um  die  angehenden 

Diözesantheologen „schon vor ihrer Aufnahme persönlich kennen zu lernen und mit den einzelnen 

Fühlung zu bekommen“. Weitmann habe wieder bei der Neuaufnahme der Theologen und bei den 

Einkehrtagen für die Abiturienten „willig und gewissenhaft“ mitgearbeitet.787 Im Juli 1937 leistete 

das Wilhelmsstift die Nachholung des Sommersemesters 1936 bzw. des Wintersemesters 1936/37, 

das  die  Theologiestudenten des  3.  und 4.  Kurses  im Reichsarbeitsdienst  verbracht  hatten.788 25 

Theologen  aus  dem 3.  und  4.  Kurs  blieben  während  der  vorlesungsfreien  Zeit  nach  Ende  des 

Sommersemesters 1937 im Konvikt, um in einem vier Wochen dauernden Kurs die Studieninhalte 

des  jeweils  ausgefallenen  Semesters  nachzulernen.  Den  Unterricht  in  den  jeweiligen 

Examensfächern erteilten der Direktor und die Repetenten. Der Examensstoff wurde in 10 bis 14 

Wochenstunden  behandelt.  Den  Theologen  blieb  dabei  genügend  Zeit  zum  Studium.  „Die 

Theologen waren fleißig und hielten sich gut“, äußerte sich  Sedlmeier anerkennend. Am Schluss 

dieses  vierwöchigen  Kurses  wurden  in  den  Hauptfächern  Skriptionen  gehalten,  die 

zufriedenstellend ausfielen.

Der Hauptbericht über das Sommersemester 1937 liefert die üblichen statistischen Angaben. Mit 

Stand vom 7. Oktober 1937 gab Sedlmeier die Gesamtzahl der Theologen mit 134 an. Von diesen 

134 Diözesantheologen befanden sich zu diesem Zeitpunkt 9 beim Reichsabeitsdienst. Acht davon 

waren Konviktoren, ein Theologe war Städter. Die Abwesenheit der Theologen Schwaiger, Michler, 

Ruetz  und  Riede  beim  Reichsarbeitsdienst  habe  sich  in  einem  „Leistungsfall“  des  3.  Kurses 

ausgewirkt. Wiederum erkannte  Sedlmeier einen positiven Einfluss des Reichsarbeitsdienstes auf 

einen Theologen: Konviktor R. machte nach seiner Rückkehr aus dem Reichsarbeitsdienst „einen 

aufgeschlosseneren  und  zugänglicheren  Eindruck“.  Im  Sommersemester  1937  begannen  die 

Schikanen des NS-Regimes gegen die katholischen Theologiestudenten in Tübingen. Der Theologe 

Alfons  Auer wurde „wegen eines RAD-Rundbriefes“ zur Politischen Polizei zitiert,  konnte sich 

787 Vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1937/38, 22.3.1938. 
DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.

788 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1937, 
7.10.1937. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.
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jedoch rechtfertigen. Aus den vorliegenden Quellen geht leider nicht hervor, um welchen Rundbrief 

es  sich  dabei  genau  handelte.  Der  Rundbrief  mit  dem  Beitrag  von  Alfons  Auer  an  die 

Theologiestudenten war also – vermutlich auf dem Weg über ein Arbeitslager – bei der Politischen 

Polizei  in  Tübingen  gelandet.  Das  bedeutet  für  den  Quellenwert  der  Rundbriefe,  dass  die 

Rundbriefe aus Sicht der Tübinger Hausleitung einer gemutmaßten oder tatsächlichen Zensur durch 

die Führungskräfte im Arbeitsdienst bzw. durch Staat und Partei  unterlagen. Spätestens ab dem 

Sommersemester  1937  mussten  die  Autoren  der  Rundbriefe  –  Bischof,  Direktor,  Spiritual, 

Repetenten und Kommilitonen – davon ausgehen, dass die entsprechenden Dienststellen in Staat 

und Partei im nationalsozialistischen Deutschland die Rundbriefe mitlesen. Es kann aus heutiger 

Sicht leider nicht mehr geklärt werden, ob und inwieweit dieser Umstand die Auswahl der Themen 

und die konkreten Formulierungen in den Rundbriefen beeinflusste. Jedenfalls dürfte sowohl der 

Diözesanleitung als  auch der  Hausleitung und den  Tübinger  Konviktoren  zeitnah  der  Umstand 

bekannt  gewesen  sein,  dass  Alfons  Auer  von  der  Politischen  Polizei  verhört  wurde.  Dem 

Hauptbericht  des  Direktoriums  über  das  Sommersemester  1937  lagen  als  Anlage  Nr.  9  vier 

Rundbriefe in den RAD bei. Diese vier Rundbriefe sind nicht im Faszikel des DAR erhalten. Einer 

dieser Rundbriefe ist jedoch im Archiv des Wilhelmsstiftes erhalten. Am 30. Juli 1937 verschickte 

das Wilhelmsstift einen „Gruß aus Tübingen an unsere Kameraden im Heer und Arbeitsdienst“.789 

Den Rundbrief ziert auf der Titelseite eine Grafik, die die Tübinger Neckarpartie zeigt.  Weitmann 

spricht  den  Theologen  im Arbeitsdienst  in  geradezu  euphorischem Ton zu,  dass  er  sie  um die 

Erfahrung des Arbeitsdienstes beneide. Es müsse doch etwas „Frohes“ und „Erhebendes“ sein, so 

Weitmann, „mit eigenen Händen“ mitzuarbeiten am „Aufbau unseres Volkes“ und mitzuhelfen am 

„Aufstieg  unserer  deutschen  Nation“.  Weitmann  beneidete  die  angehenden  Konviktoren  beim 

Arbeitsdienst  darum,  dass  sie  „mittendrin“  stehen  unter  Kameraden  aus  allen  „Gauen“  und 

„Ständen“ und den „Herzschlag des Volkes verspüren“ an deren Denken, Reden und Leben. Er 

deutet  das  Dienen  im  Arbeitsdienst  als  Vorbereitung  für  das  Dienen  im  priesterlichen  Leben. 

Weitmann wörtlich: „Aber dienen790 müsst Ihr lernen, selbstlos und lauter, still und bescheiden. Das 

bleibt ja Euer Ziel hier in Tübingen und erst recht später im Beruf: Dienst an den Menschen, Dienst 

am Volk nach Gottes Willen.“ Weitmann geht noch weiter. Er macht die Härte beim Arbeitsdienst 

zu einer Tugend für die Priesterausbildung. Keinem möge „Arbeit und Mühe, Einsatz und Schweiß 

geschenkt“ werden. „Ein Arbeitsdienst791 muss Euer Wirken sein nach der Parole: ´Gelobt sei, was 

hart macht!`“ In der damaligen Zeit – also 1937 – seien „tragfähige Menschen“ gefragt, die etwas 

789 Vgl. im Folgenden Gruß aus Tübingen an unsere Kameraden im Heer und Arbeitsdienst. Anlage 9 zum 
Hauptbericht über das Sommersemester 1937, 30.7.1937. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

790 Dienen ist unterstrichen.
791 Arbeit ist unterstrichen.
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„leisten“ und auch etwas „schlucken“ könnten. „Kerle mit Riß und Schwung, die nie den Humor 

verlieren, die braucht unsere Gemeinschaft im Wilhelmsstift und erst recht unsere Kirche von heute. 

Kameraden im braunen und grauen Rock!  ´Mannhaft  und stark!`  das  bleibe  Euere  Parole“,  so 

Weitmann.  Auch  hier  stellt  sich  –  ähnlich  wie  bei  Spiritual  Wurm  –  die  Frage,  ob  Repetent 

Weitmann den Arbeitsdienst im nationalsozialistischen Deutschland nicht allzu unkritisch sieht oder 

ob es  eine  eventuelle  Kritik  nicht  äußert.  Zudem lässt  sich erkennen,  dass  auch in  kirchlichen 

Kreisen  die  nationalsozialistische  Propaganda  des  Arbeitsdienstes  angekommen  war  und  – 

zumindest  was  die  vorliegende  Quelle  anbelangt  –  nicht  hinterfragt  wurde.  Auch  Weitmann 

parallelisiert Arbeitsdienst und Priesterausbildung. Er identifiziert die im Arbeitsdienst geforderten 

Sekundärtugenden  mit  den  in  der  Priesterausbildung geforderten  Sekundärtugenden.  Weder  das 

Dienen noch der „Dienst am Volk“ noch der Begriff der Arbeit werden von Weitmann hinterfragt. 

An die Ausführungen von  Weitmann schließt sich ein Grußwort von Alfons  Auer an die „lieben 

Kameraden  in  Heer  und  Arbeitsdienst“  an.  Auer  informiert  als  „alter  Arbeitsmann“  seine 

Kameraden über die Fortschritte bei der Neugestaltung der Hauskapelle. Der Künstler Vollmar aus 

Ulm sei „einer von den tapferen Langemarck-Freiwilligen“. Für die Kameraden, bei denen jetzt das 

letzte Drittel der Dienstzeit angebrochen sei, gelte es nun, die Dienstauffassung wieder einmal zu 

überprüfen und die Knochen zusammen zu reißen, so  Auer. „Ihr werdet nicht weich und schlapp 

werden in den letzten Wochen, sondern nochmals von vorne anfangen, jeden Tag zu meistern vom 

Wecken  bis  zum  Zapfenstreich.“  Denn  Dienst,  so  Auer  ganz  im  Sinne  Weitmanns  an  seine 

Kameraden, „ist Dienst vor dem Volk und vor dem Herrgott“. Das Volk und Gott forderten beide 

„treue und gewissenhafte Pflichterfüllung“, aber nicht mit  „Tränen“ und „verbissenem Gesicht“, 

sondern „mit leuchtenden, frohen Augen“. Auer bildet mit Elementen des Arbeitsdienstes und des 

Militärdienstes  eine  militärische  Metapher  auf  die  Nachfolge  Christi  bzw.  unterlegt  den 

Arbeitsdienst mit christlicher Metaphorik: „Unser Leben soll eine imitatio Christi sein. Christus ist 

unser Flügelmann. Das Kommando heißt ´Richt Euch!`“. Es ist zwar nachvollziehbar, dass  Auer 

angesichts  der  herrschenden Zensur  nicht  etwa kritisch über  den Nationalsozialismus schreiben 

wollte. Aber auch hier reicht die Tatsache der Zensur nicht aus, um den militarisierenden Sprachstil 

Auers hinreichend zu erklären.

Sproll  bezeichnete  in  seinem  Rezess  vom  21.  Oktober  1937  auf  den  Hauptbericht  über  das 

vergangene  Sommersemester  1937  die  im  Reichsarbeitsdienst  verbrachte  Zeit  als  eine 

„Reifeprüfung“ und eine „Vorprüfung“, die die Theologen „im Arbeitslager für ihr theologisches 

Studium und ihren theologischen Beruf im Dienst des deutschen Volkes“ abgelegt hätten.792 Sproll 

792 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 21.10.1937 auf den 
Hauptbericht über das Sommersemester 1937 vom 7.10.1937 [Conzept]. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift 
Tübingen. Hauptberichte 1937/38.
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thematisiert in seinem Rezess den Begriff der Zucht. Die Gemeinschaft im RAD sei „auf äußere 

Zucht aufgebaut“ gewesen. Eine solche äußere Zucht „unterschätzen wir nicht“, so Sproll, sie reiche 

aber für die Theologen nicht aus. Bei der geistlichen Arbeit im Konvikt gehe es „um eine innere,  

um  beseelte  Zucht“.  Sproll  vertrat  die  Ansicht,  dass  eine  zuchtvolle  Körperhaltung  auch  eine 

zuchtvolle  Seelenhaltung  fördere.  „Schreiten  Sie  als  deutsche  Jungmänner  aufrecht  und  gerade 

durch  unser  Land  und  Volk!  Verbinden  Sie  echte  Geistes-  und  Seelenkultur!“,  fordert  er  die 

Diözesantheologen auf. Das Studium, die Feier der heiligen Messe und die Opferbereitschaft als 

Priester seien „ohne Härte gegen sich selbst, ja ohne eine gewisse Selbstaufgabe und Selbsthingabe 

[…] nicht möglich“. So wachse, meinte  Sproll, der Mensch zum „wahren Übermenschen“, zum 

„übernatürlichen Menschen“ heran.

Die  Äußerungen  von  Sproll,  Sedlmeier,  Weitmann  und  Wurm  sowie  des  Kommilitonen  Auer 

werden verstehbar im Kontext des nationalen Denkens im Katholizismus der 1920er- und 1930er-

Jahre.  Im  19.  und  im  beginnenden  20.  Jahrhundert  erfolgte  im  deutschen  Katholizismus  eine 

„Annäherung an die Nationalkultur“.793 Am Ende des 19. Jahrhunderts regten sich im deutschen 

Katholizismus sogenannte „`Reform´-Kräfte, die `heraus aus dem Turm´ wollten und damit einen 

Weg  aus  der  `Inferiorität´  erhofften“.  Ein  „stabilisierendes  Element  bleibt  [nach  dem  Ersten 

Weltkrieg] das eng an die Wirklichkeit gebundene `Milieu´, bestehend aus dem Komplex Familie-

Pfarrei-Schule-Verein-Partei. Innerhalb dieses Rahmens ist der Patriotismus als Loyalität gegenüber 

Kaiser  und  Reich  selbstverständlich“,  so  Reinhard  Richter.  „Das  nationale  Denken  wird 

aufgenommen“794,  so  Richter  weiter.  „Die  Überwindung  der  `Reichsfeindschaft´  wird  zum 

politischen  Handlungsmotiv.  […]  Die  `Reichstreue´  wird  nicht  nur  erprobt,  sondern  auch 

`bewiesen`.“795 Der Katholizismus nahm schließlich nach der „Annäherung an den Staat Bismarcks 

[…] Zuflucht in antisozialistische und antijüdische Ersatzideologien“.796 Nach 1918 erfolgte eine 

„Pluralisierung der Sozialform Katholizismus“797, so Richter. „Die Sozialformen des Katholizismus 

richten  ihre  Identitäten  unterschiedlich  nach regionalen,  sozialen  oder  ideellen  Gesichtspunkten 

aus“, resumiert Richter. Die Folge ist, dass „auch die nationalen Vokabeln übergreifenden Gebrauch 

[finden]“.  Richter weiter: „Diese katholischen Sozialformen versuchen einen eigenen Zugang zur 

Welt und entwickeln gemäß ihren Zielen und Motiven spezifische Annäherungen an das Nationale.“ 

Dies  schlägt  sich  im  Verhältnis  des  Katholizismus  zur  deutschen  Gesellschaft  nieder.  „Alle 

nationalen Spielformen lassen sich im kulturellen sowie politischen Leben zwischen 1918 und 1933 

793 Vgl. im Folgenden Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, 
Reihe Theologie, Bd. 29), Diss., Münster u.a. 2000, S. 28.

794 Ebd., S. 29.
795 Ebd.
796 Ebd., S. 345.
797 Vgl. im Folgenden ebd., S. 346.
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ausfindig machen. Diese Spielformen stehen nun den Sozialformen des deutschen Katholizismus 

zur  Verfügung“,  so  Richter.  Er  macht  im  deutschen  Katholizismus  Strömungen  des  „jungen 

Nationalismus“  aus,  der  „in  bedenkliche  Nähe  zum  Völkischen  und  zum  Nationalsozialismus 

[gerät]“.798 Dem  regionalen  katholischen  Separatismus  widerfährt  der  Vorwurf  „mangelnder 

Reichstreue“.799 Im Katholizismus finde sich auch die Spielart  des „Patriotismus“800,  so  Richter. 

Umgekehrt  „[macht]  der  Nationalsozialismus  […]  sich  Begriffe  wie  Drittes  Reich,  Volk  und 

Führertum zu eigen, hinter denen sich theologische Inhalte verbergen“, zeigt Richter auf. Daher sei 

es  „nicht  verwunderlich,  dass  die  von  den  Nationalsozialisten  propagierten  Begriffe  Reich, 

Volksgemeinschaft und Führertum jene Katholiken locken, die sich gerade in ihrer Kultur- bzw. 

Staatskritik dahinter verbergen“801. Das Zentrum habe die „Fühlung zur NSDAP“ gesucht.802 Auch 

„das Zentrum versucht, die als national verstandenen Begriffe wie Volk, Vaterland und Führer für 

sich zu nutzen“.803 Trotzdem hält  Richter abschließend fest: „Die große Mehrheit der im Milieu 

gefestigten  deutschen  Katholiken  bleibt  auch  nach  der  Zäsur  des  Abschlusses  des 

Reichskonkordates,  das  vielfach  als  Akzeptierung  der  NS-Staates  durch  die  katholische  Kirche 

gewertet  wird,  trotz  des  Lavierens  der  zur  Staatsraison  neigenden  Bischöfe,  gegenüber  dem 

Nationalsozialismus resistent [...]“804 Diese Befunde  Richters werden durch die in diesem Kapitel 

ausgewerteten  Quellen  bestätigt.  Sproll,  die  Tübinger  Hausleitung  und  die  immatrikulierten 

Kommilitonen entstammen dem katholischen Milieu, propagieren in politischer Übereinstimmung 

mit den Nationalsozialisten die Begriffe „Volk“ und „Volksgemeinschaft“, setzen auf Patriotismus 

und Nationalismus, bleiben aber resistent gegenüber der nationalsozialistischen Weltanschauung.

Im Wintersemester 1937/38 wurde das Wilhelmsstift vor eine neue Herausforderung gestellt.805 Die 

Verkürzung  der  Schulzeit  an  den  Gymnasien  führte  zum  Wintersemester  1937/38  zu  einer 

Überbelegung  im  Wilhelmsstift.  Denn  während  des  Sommersemesters  1937  befanden  sich  die 

Abiturienten  aus  zwei  Abiturjahrgängen  gleichzeitig  beim Arbeitsdienst,  die  im  Frühjahr  1937 

zeitgleich das Abitur erworben hatten. Da die Reifeprüfung um ein Jahr vorverlegt worden war, 

stellten insgesamt 90 künftige Theologen aus der 8. und aus der 9. Gymnasialklasse den neuen 1. 

Kurs, der im Wintersemester 1937/38 beginnen sollte. 

Im Wintersemester 1937/38 begannen die Lehrveranstaltungen für den 1. Kurs mit einigen Wochen 

798 Ebd., S. 347.
799 Ebd.
800 Ebd., S. 349.
801 Ebd., S. 352.
802 Ebd., S. 355.
803 Ebd.
804 Ebd.
805 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1937, 

7.10.1937. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.
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Verspätung.  „Der  1.  Kurs  wurde  wegen  der  Kartoffelernte  erst  Ende  Oktober  aus  dem 

Reichsarbeitsdienst entlassen und rückte deshalb erst am 31. Oktober ein“, berichtete Sedlmeier im 

Hauptbericht über das Wintersemester 1937/38.806 Es fällt auf, dass hierbei der Direktor für den 

Einzug der neuen Theologiestudenten in das Wilhelmsstift den militärischen Begriff des Einrückens 

verwendet. 

Die herausragende Veranstaltung während des Semesters war für das Wilhelmsstift die Einweihung 

des Michaelsaltares in der Stadtpfarrkirche St. Johannes durch Sproll am 17. November 1937, dem 

Buß- und Bettag. Der Michaelsaltar war von Bildhauer Karl Rieber in München geschaffen worden. 

Etwa 100 Gäste nahmen an der Einweihung teil,  „meist Frontkämpfer im geistlichen Gewand“. 

Sedlmeier  hatte  die  Einladungen  an  seine  Konfratres  zur  Einweihung  des  St.  Michaelsaltares 

persönlich entworfen und verschickt. 

Zu Beginn des Wintersemesters 1937/38 meldete sich die „stattliche Zahl“ von 63 Abiturienten zur 

Aufnahme in den 1. Kurs des Wilhelmsstiftes. Während ihres Einsatzes im Arbeitsdienst waren sie 

teilweise  auf  württembergische,  teilweise  auf  norddeutsche  Lager  verteilt  gewesen.  Wegen  des 

Verbotes  der  Nachsendung  von  religiösen  Schriften  in  die  Arbeitsdienstlager  war  es  dem 

Wilhelmsstift bei diesen angehenden Theologen nicht mehr möglich gewesen, die bisherige Art des 

Kontaktes aufrecht zu erhalten und „durch vielfältige Rundbriefe mit ihnen in Fühlung zu bleiben“. 

Sedlmeier  kündigte  an,  diese  „Fühlung“  mit  den  Arbeitsmännern  zukünftig  „auf  andere  Weise 

aufrecht  erhalten“  zu  wollen,  konkretisierte  jedoch  nicht  im  Hauptbericht,  was  er  genau 

beabsichtigte  und wie  er  dabei  im Einzelnen vorgehen wolle.  Von diesen 63 neuen Theologen 

wollten sechs zuerst den Wehrdienst ableisten. Die Zeit im Arbeitsdienst hatte die jungen Männer 

geprägt, wie aus den Beobachtungen Sedlmeiers hervorgeht, die er im Hauptbericht schildert. Denn 

Sedlmeier  äußerte  sich  kritisch  über  „einige  bedenkliche  Nachwirkungen“  des 

Reichsarbeitsdienstes, die sich beim 1. und 2. Kurs bemerkbar machten. Diese beiden Kurse waren 

vollzählig  im  RAD  gewesen.  Sedlmeier  rügte  einen  „gewissen  Mangel  an  übernatürlicher 

Grundhaltung“,  einen  Mangel  an  Glauben,  Vertrauen  und  Demut  sowie  ein  „mangelhaftes 

Verständnis für die Idee des priesterlichen Cölibates“.  Sedlmeier führte als weiteren Kritikpunkt 

„ein gewisses Ressentiment gegen manche Einrichtungen der Kirche“ an wie beispielsweise die 

lateinische  Kirchensprache  und  den  Klerus  und  bemängelt  „ein  gewisses  Angestecktsein  von 

Zeitideen“  wie  Biologismus,  Überbewertung  des  Vitalen,  Überbewertung  der  Körperkultur  und 

Überbewertung  des  „Völkischen“.  Um  diesen  „bedenklichen  Nachwirkungen“  des 

Reichsarbeitsdienstes bei einzelnen Konviktoren zu begegnen, setzte  Sedlmeier jedoch nicht auf 

806 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1937/38, 
22.3.1938. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.
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eine „allgemeine direkte Gegenapologetik“. Denn eine solche „Gegenapologetik“ halte er für „nicht 

besonders  wirksam“.  Vielmehr  versuchte  Sedlmeier,  auf  dem  Weg  über  „persönliche 

Besprechungen und günstige Beeinflussung der jüngeren durch ältere Studenten“ das Problem zu 

lösen.  Er schätzte  die  Situation so ein,  dass die große Mehrzahl der jungen Diözesantheologen 

unberührt von der Geisteshaltung blieb, die in den Lagern des Arbeitsdienstes vermittelt wurde. 

Jedoch werde diese Geisteshaltung „bei manchen und nicht bei den unbedeutendsten“ spürbar. Der 

Rezess  des  Bischofs  auf  den  Hauptbericht  zum  Wintersemester  1937/38  geht  nicht  auf  den 

Reichsarbeitsdienst ein.807 

Während  des  Sommersemesters  1938  befanden  sich  die  angehenden  Theologen  des  1.  Kurses 

wiederum beim Reichsarbeitsdienst.808 Einige  waren  auf  württembergische  und  badische  Lager 

verteilt, die Mehrzahl verbrachte den Arbeitsdienst in norddeutschen Lagern. Vor ihrer Einberufung 

zum  Reichsarbeitsdienst  befanden  sie  sich  im  Frühjahr  1938  wieder  zu  einem  dreitägigen 

Vorbereitungs-  und  Schulungskurs  im  Wilhelmsstift.  Diese  Einrichtung  habe  sich  bewährt, 

resumiert Sedlmeier. Sproll war – wie in den Jahren zuvor – eigens angereist. „Mit dem Hirtenwort 

und  Segen  ihres  Bischofs  zogen  sie  hinaus  und  werden  voraussichtlich  fast  vollzählig 

wiederkommen“, lautet Sedlmeiers Ausblick. Wegen „äußerer Schwierigkeiten“ –  gemeint ist das 

Verbot  der  Nachsendung  religiöser  Schriften  –  war  die  Zusendung  von  Rundbriefen  an  die 

Theologen in den Lagern des RAD unmöglich geworden. Deshalb musste der Kontakt zwischen 

dem  Wilhelmsstift  und  den  Theologen  „diesmal  durch  Briefwechsel  mit  einzelnen  Theologen 

hergestellt werden“. Sedlmeier erachtete „auch diese Form“ für „zweckdienlich“. Den Kameraden 

im  Arbeitsdienst  wurden  „die  notwendigen  geistlichen  Kräfte  vermittelt“.  Dies  geschah  laut 

Sedlmeier durch das tägliche Gebet „pro fratribus nostris absentibus“ und durch das sonntägliche 

Messopfer mit Intention für die Mitbrüder beim Arbeitsdienst. Die neun Theologen des 4. Kurses, 

die im Jahr zuvor den Arbeitsdienst während des Sommersemesters abzuleisten hatten, bekamen 

nun die Möglichkeit, sich in einem Ferienkurs auf das Examen vorzubereiten. Dieser Ferienkurs, 

der  durch  Sedlmeier,  Weitmann  und  Repetent  Fischer  abgehalten  wurde,  durfte  „mit  höchster 

Genehmigung“ an den Bodensee verlegt werden. Sedlmeier hob im Hauptbericht den Fleiß und die 

Leistungen des Studenten lobend hervor. 

Im  Laufe  des  Sommersemesters  1938  waren  die  Diözesantheologen  und  die  Hausleitung  im 

Wilhelmsstift mit einer ganzen Reihe von Schikanen von nationalsozialistischer Seite konfrontiert 

worden.  Die  Deutsche  Studentenschaft  verfasste  ein  Telegramm an den Reichsstatthalter  gegen 

807 Vgl. Rezess des BOR [Sproll] vom 1.4.1938 an das Direktorium des Wilhelmsstifts auf den Hauptbericht über das 
Wintersemester 1937/38 [Conzept] vom 22.3.1938. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. 
Hauptberichte 1937/38. 

808 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1938, 
6.9.1938. DAR D13.2a – [19]38/39. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1938/39.  
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Sproll  und verlangte  die  Unterschrift  der  katholischen  Theologen  unter  dieses  Telegramm.  Die 

katholischen Theologen wehrten sich jedoch nachdrücklich dagegen,  das  Telegramm gegen den 

Bischof zu unterschreiben. „Das Telegramm“, so  Sedlmeier, „ging dann nicht ab. Die Theologen 

haben  sich  über  die  gefährlichen  Tage  grundsatztreu  und  besonnen  gehalten“.  Im  Laufe  des 

Sommersemesters  wurden mehrere  Theologen von der  Gestapo verhört.  Es  kam zu politischen 

Provokationen seitens der Nationalsozialisten. In der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1938 wurde am 

Portal  des  Wilhelmsstiftes  „ein  etwas  zerrissenes  Braunhemd  aufgehängt“,  beschwerte  sich 

Sedlmeier bei der Kreisleitung der NSDAP. Empört habe ihn,  Sedlmeier, „dass das Hemd an der 

gleichen Stelle aufgehängt wurde, wo wir in den Tagen vor dem 10. April 1938 ein großes, schön 

geschmücktes  Plakat  angebracht  hatten“.809 Die  Theologengesellschaften  Danubia,  Guelfia  und 

Herzynia wurden durch eine Verfügung der Geheimen Staatspolizei Stuttgart vom 30. Juni 1938 

aufgelöst.  Sedlmeier  beklagte  im  Hauptbericht  über  das  Sommersemester  1938  außerdem  die 

Reduzierung der Religionsstunden an den Oberschulen von 320 auf 120. Die Folge davon sei, dass 

nicht nur die Kenntnisse in den unteren Jahrgängen „schmerzlich spürbar“ absänken, sondern dass 

auch die „Widerstandskraft gegenüber gewissen Geistesströmungen der Zeit geschwächt“ werde. 

Sedlmeier  ging  erneut  ausführlich  auf  die  bereits  im  vorhergehenden  Hauptbericht  über  das 

Wintersemester 1937/38 „als bedenklich geschilderten Nachwirkungen der bisherigen Umwelt“ ein 

und  bemängelt  erneut  „ein  mangelhaftes  Verständnis  für  die  Idee,  nicht  für  die  Praxis,  des 

priesterlichen Zölibats, ein gewisses Ressentiment gegen Einrichtungen der Kirche, ein gewisses 

Angestecktsein von Zeitideen“. Diese Kritikpunkte seien natürlich nicht aufgehoben und bedürften 

„großer Sorgsamkeit seitens der Erzieher“. Bedenklicher als der Mangel an Kenntnissen „sind die 

falschen Vorstellungen und die schiefen Auffassungen, welche unsere Jüngsten in religiös-sittlichen 

Fragen in sich aufgenommen haben.“  Sedlmeier legte im Anschluss an die Beschreibung der von 

ihm  wahrgenommenen  Situation  die  erzieherische  Zielsetzung  offen,  mit  der  er  in  der 

Priesterausbildung  an  die  jungen  Diözesantheologen  herantreten  wollte:  „Es  wird  eine  ganz 

wichtige Aufgabe sein, die jungen Leute seelisch-geistig umzuformen und zu christlichem Denken 

und Fühlen hinzuführen“, so der Konviktsdirektor. Dem Hauptbericht gehörte als Beilage Nr. 13 

eine „Gabe an die Theologen im RAD“ an. Diese Beilage fehlt  als einzige der 14 Beilagen im 

809 Am 13.3.1938 erfolgte der sogenannte Anschluss Österreichs, die „Wiedervereinigung Österreichs mit dem 
Reich“. Diese Wiedervereinigung wurde am 10. April 1938 durch eine Volksabstimmung bestätigt. Im März und 
April 1938 befand sich an der Außenwand des Wilhelmsstiftes zwischen dem damaligen Haupteingang und der 
Hausecke Collegiumsgasse/Lange Gasse ein Propagandaplakat, das die Passanten zu einem „Ja“ in der 
bevorstehenden Volksabstimmung aufforderte. Die Propagandaplakate, die im ganzen Deutschen Reich verbreitet 
wurden, enthielten die von Gauleiter Bürckel verfasste „Feierliche Erklärung“, die den Anschluss Österreichs 
befürwortete, und die handschriftliche Formel „und Heil Hitler!“, mit der der Wiener Kardinal Theodor Innitzer 
die Erklärung unterzeichnet hatte. Nach der Volksabstimmung kam es in der Bischofsstadt Rottenburg zu den sog. 
„Rottenburger Nächten“, zu organisierten Ausschreitungen gegen das bischöfliche Palais und zur Vertreibung von 
Bischof Sproll aus der Diözese Rottenburg.
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Faszikel des DAR. Den Rezess auf den Hauptbericht zum Sommersemester 1938 unterzeichnete 

nicht Sproll, sondern Kottmann. Er legte es dem 2. Kurs ans Herz, „die Bildungslücken, die von der 

Oberschule und vom RAD her noch vorhanden sind, möglichst gut auszufüllen“.810

Das Wilhelmsstift traf noch während der Arbeitsdienstzeit zusammen mit den Arbeitsmännern die 

nötigen Vorbereitungen für den Start in das jeweilige erste Semester, im vorliegenden Fall für das 

Wintersemester  1938/39.  Am  23.  September  1938,  also  vier  Wochen  vor  Ende  ihrer 

Arbeitsdienstzeit,  sandte  Sedlmeier den Arbeitsmännern anstelle eines Rundbriefes ein amtliches 

Schreiben zu.811 Er informierte darin die Konviktoren über ihre Aufnahme ins Wilhelmsstift. Des 

Weiteren  teilte  ihnen der  Direktor  mit,  in  welchem Umfang die  Diözese  Rottenburg die  neuen 

Konviktoren unterstützen werde. Die Arbeitsmänner erfuhren also, ob sie als Diözesantheologen 

eine volle oder eine halbe Freistelle im Wilhelmsstift erhalten werden oder ob sie als Gast in das 

Wilhelmsstift  aufgenommen  werden.  Die  verbleibenden  Studienkosten  sollten  durch  eigene 

Werkarbeit in den Ferien, über ein Stipendium aus dem Theologenfonds und durch die Hilfe des 

Bischofs gedeckt werden. „Es bleibt bei dem, was ich im Frühjahr sagte!“, so  Sedlmeier. „Allein 

wegen  finanzieller  Schwierigkeit  hat  noch  kein  Theologe  sein  Studium  aufgeben  müssen“, 

versprach der Konviktsdirektor den angehenden Theologiestudenten.  Sedlmeier rechnete mit der 

Entlassung aus  dem RAD nicht  vor  Ende  Oktober  1938 und setzte  den  31.  Oktober  1938 als 

Anreisetag der neuen Konviktoren in das bevorstehende Semester an. Die angehenden Konviktoren 

müssten  ihre  für  das  Studium und das  tägliche  Leben benötigten  Gegenstände wie  Betten  und 

Matratzen bis zum 28. Oktober nach Tübingen senden und mit ihrem vollen Namen kennzeichnen. 

Die zur Einleitung in das Semester üblichen Exerzitien fänden für die „RAD-Theologen“ erst nach 

Weihnachten  1938  statt.  Sedlmeier  vertrat  die  Ansicht,  die  „Aufgaben  und  Mühen  des 

Arbeitsdienstes“  seien  auch  eine  „Art  Exerzitien“  gewesen.  In  seinem  Schlusswort  an  die 

Theologen im RAD fordert er die Arbeitsmänner auf: „Vollends durchgehalten! Und zwar lauter 

und ehrlich,  gerade  und  entschieden,  einsatzbereit  bis  zur  letzten  Stunde!“  Aus  diesen  Worten 

spricht eine eindeutige Erwartungshaltung des Konviktsdirektors an seine zukünftigen Konviktoren.

Im  Wintersemester  1938/39  kam  es  nach  der  Auflösung  der  Theologengesellschaften  zur 

Neubildung  von  Hausgemeinschaften  ohne  Mitgliederverzeichnis  und  Beiträge.812 Diese 

Hausgemeinschaften mit  dem Namen St.  Georg,  St.  Michael und St.  Martin widmeten sich der  

Pflege von Kameradschaftlichkeit, Freizeitgestaltung und gesellschaftlicher Bildung der Theologen. 

810 Vgl. Rezess des BOR [Kottmann] vom 4.10.1938 an das Direktorium des Wilhelmsstifts auf den Hauptbericht 
vom 6.9.1938, [Conzept]. DAR D13.2a – 38/39. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1938/39.

811 Vgl. im Folgenden Schreiben des Wilhelmsstifts [Sedlmeier an Lieber Arbeitskamerad], 23.9.1938. 
AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

812 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1938/39, 
3.3.1939. DAR D13.2a – [19]38/39. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1938/39.

253                          



An die Stelle der Veranstaltungen der früheren Theologengesellschaften traten Hausfeiern wie die 

Martinsfeier  zum Gedenken an  Sproll  oder Nikolausfeiern.  Im Wintersemester  1938/39 kam es 

erneut  zu  nationalsozialistischen  Schikanen  gegen  die  Gruppe  der  katholischen  Theologen 

insgesamt  und gegen einzelne  Theologiestudenten.  Zu Beginn des  Wintersemesters  forderte  ein 

öffentlicher  Anschlag  dazu  auf,  die  katholischen  Theologen  von  der  Langemarckfeier  der 

Studentenschaft auszuschließen, „soweit sie ihre Wehrpflicht als deutsche Männer nicht erfüllen“. 

Wegen  dieses  geplanten  Ausschlusses  von  der  Langemarckfeier  protestierten  die  katholischen 

Theologen am 5. November 1938 schriftlich beim Studentenführer der Universität Tübingen. Ein 

Theologe des 1. Kurses musste sich vor dem Stuttgarter Sondergericht wegen angeblich illegaler 

Betätigung  in  Neudeutschland  rechtfertigen,  wurde  aber  freigesprochen.  Der  Theologe  des  4. 

Kurses Bernhard Beyerle wurde wegen illegaler Betätigung verhört. 

Sedlmeier beklagte sich in seinem Hauptbericht über das Wintersemester 1938/39, den er am 3. 

März 1939 an das Bischöfliche Ordinariat nach Rottenburg sandte, über die schwachen Leistungen 

der aus dem RAD ins Studium gekommenen Theologen. Einerseits lobte er die Theologen des 1. 

Kurses als eifrig, fleißig, interessiert, aufgeschlossen, lebendig und lernwillig. Andererseits zeige 

sich nicht nur im Urteilen und im Benehmen „noch manche Unreife“,  auch die  Aufsätze seien 

„methodisch unvollkommen“ und zum Teil „verfehlt“.  Sedlmeier erwog, ob es noch Sinn mache, 

„den 1. Kurs, der mit mangelhafter Bildung von der Oberschule her aus dem RAD kommt, gleich 

zu Beginn seines Studiums […] mit einem Aufsatz zu belasten aus einem Gebiet, in dem er so gut 

wie keine Vorkenntnisse hat“. An die Stelle des Aufsatzes sollte nach Sedlmeiers Auffassung eine 

zweite  wöchentliche  Repetitionsstunde  treten,  „denn  eine  intensivere  schulmäßige  Betreuung 

unserer jüngsten Theologen scheint unerlässlich“. Ansonsten, so Sedlmeier, habe sich der 1. Kurs 

rasch  und  gut  im  Haus  eingelebt  und  als  Kurs  zusammengefunden.  Die  Zeit  beim 

Reichsarbeitsdienst habe allerdings Spuren im Verhalten der jungen Theologen hinterlassen. „Im 

äußeren  Auftreten,  im  lauten  Wesen  und  im  Mangel  an  Konzentriertheit  spürt  man  noch  die 

Nachwehen der Oberschule und des RAD“, kritisiert der Konviktsdirektor. 

Auch  während  des  Sommersemesters  1939  stand  Sedlmeier  in  Kontakt  mit  den  angehenden 

Theologiestudenten  während  deren  Arbeitsdienstzeit.  Nach  Ende  des  Sommersemesters  1939 

versandte  Sedlmeier  einen  knappen  Rundbrief  an  diese  angehenden  Theologiestudenten  im 

Arbeitsdienst.813 Anerkennend äußerte er sich darüber, dass die „Arbeitskameraden“ im RAD durch 

ihre Arbeit  „fürs deutsche Volk am deutschen Boden […] als  Mann und Charakter“ gewachsen 

seien. Sedlmeier informierte sie darüber, dass ihre Tübinger Kommilitonen – Sedlmeier bezeichnet 

813 Vgl. im Folgenden Lieber Arbeitskamerad! [Rundbrief Sedlmeiers an die angehenden Theologiestudierenden im 
RAD, nach Ende des SS 1939]. AWilhelmsstift D13.2a-25 Semesterberichte 1939 – 1944.
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die Tübinger  Theologen im Studium ebenfalls  als  „deine Kameraden“ – im Ernteeinsatz  „auch 

genügend Schweißtropfen fürs deutsche Volk“ vergießen. Abschließend ermahnte der Direktor seine 

zukünftigen  Schützlinge,  vollends  wacker  durchzuhalten  und nicht  zu  vergessen,  was  auf  dem 

Vorbereitungskurs im März 1939 besprochen wurde. Der dazugehörende Rezess des Generalvikars 

an den Direktor des Wilhelmsstiftes auf den Semesterbericht des Direktors zum Sommersemester 

1939 erfolgte erst über fünf Monate nach Ende des Sommersemesters 1939, nämlich am 3. Januar 

1940.814 Aus der Quelle geht nicht hervor, warum der Rezess des Generalvikars so lange auf sich 

warten  ließ.  Seit  Ende  des  Sommersemesters  1939  war  mittlerweile  der  zweite  Weltkrieg 

ausgebrochen. Daher widmete sich der Rezess zum Sommersemester 1939 Themen, die nach Ende 

des  Sommersemesters  1939  auftraten  und  mit  der  veränderten  Situation  in  Tübingen 

zusammenhingen.  Ausführlich  setzte  sich  daher  der  Generalvikar  mit  dem  Kriegsbeginn,  der 

Schließung der Tübinger Katholisch-Theologischen Fakultät und dem Studium der Konviktoren an 

den  Philosophisch-Theologischen  Hochschulen  in  Eichstätt  und  Fulda  auseinander.  Kottmann 

begrüßte in seinem Rezess eigens die „außerordentlich große Zahl“ von 57 Theologiestudenten, die 

vom RAD kommend in den 1. Kurs aufgenommen werden konnten. Jedoch wurden längst nicht alle 

angehenden Theologen auch tatsächlich aus dem Arbeitsdienst entlassen.815 Vielmehr wurden im 

November 1939 nur etwa 25 Theologen des beginnenden 1. Kurses aus dem RAD entlassen und 

trafen in Fulda zum Studium ein. Zeitzeuge Karl  Efinger ist einer dieser Theologen, die aus dem 

RAD  kommend  im  Wintersemester  1939/40  das  Theologiestudium  an  der  Philosophisch-

Theologischen  Hochschule  in  Eichstätt  beginnen  konnte.  Weitere  25  Theologen  wurden  „trotz 

Vorlegung  einer  Bescheinigung“  im November  1939 noch  nicht  aus  dem RAD entlassen.  Wie 

Sedlmeier berichtete, bekamen sie zur Auskunft, „für Theologen komme die Vergünstigung nicht in 

Frage“. 

Im Januar 1940 – zu Beginn des 1. Trimesters 1940 – konnten sich die eben vom RAD entlassenen 

angehenden Theologiestudenten weder in Tübingen noch in Fulda noch in Eichstätt zum Studium 

der Theologie einschreiben, wie aus dem Hauptbericht über das 1. Trimester 1940 vom 8. April 

1940  hervorgeht.816 Vielmehr  wurden  sie  unmittelbar  nach  ihrer  Entlassung  vom  RAD  zum 

Wehrdienst eingezogen. Wenn man die Viten der Zeitzeugen betrachtet,  die im Jahre 1940 vom 

RAD entlassen wurden, ergibt sich ein differenziertes Bild. Rudolf Kuchelmeister musste zwar nach 

814 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] vom 
3.1.1940 auf den Semesterbericht des Direktoriums zum Sommersemester 1939. AWilhelmsstift D13.2a-25 
Semesterberichte 1939 – 1944.

815 Vgl. im Folgenden Nachtrag zum Semesterbericht für das Sommersemester 1939 (Stand vom 25.11.1939). 
AWilhelmsstift D13.2a-25 Semesterberichte 1939 – 1944.

816 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das 1. Trimester 1940, 
8.4.1940. AWilhelmsstift D13.2a-25 Semesterberichte 1939 – 1944.
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Ende  des  Arbeitsdienstes  in  einer  Baukompanie  in  der  Hohen  Eifel  vor  Eupen-Malmedy 

weiterarbeiten, konnte aber nach seiner Entlassung an der Universität Tübingen im 1. Trimester 

1940 Katholische Theologie studieren.817 Georg  Göser und  Hermann Wieland, die von April bis 

August  1940  den  RAD  leisteten,  konnten  noch  im  September  1940  unmittelbar  nach  ihrer 

Entlassung  aus  dem  Arbeitsdienst  das  Studium  der  Katholischen  Theologie  in  Tübingen 

aufnehmen.818 Egmond  Feil und Bernhard  Rieger, die beide von Oktober bis Dezember 1940 den 

Arbeitsdienst  leisteten,  wurden  unmittelbar  nach  ihrer  Entlassung  aus  dem  Arbeitsdienst  zum 

Wehrdienst  einberufen.819 Dem Hauptbericht  über  das  1.  Trimester  1940 vom 8.  April  1940 ist 

ferner  zu  entnehmen,  dass  ab dem 1.  Trimester  1940 die  53  Tübinger  Konviktoren  wieder  im 

Tübinger  Wilhelmsstift  bzw.  im  Johanneum  wohnen  konnten.820 Im  Wilhelmsstift  wurden  seit 

Kriegsbeginn drei Räume als Lazarett benutzt, die räumlich vom Betrieb des Konvikts abgetrennt 

waren.  Der  Reichsarbeitsdienst  hinterließ  auch  bei  einzelnen  angehenden  Konviktoren  seine 

Spuren.  Sedlmeier berichtet von einem Konviktor, dessen Nerven nicht dem RAD standgehalten 

hatten.  Kottmann legte im Rezess zum 1. Trimester 1940 den Tübinger Konviktoren eindringlich 

nahe,  sich  auch um die  Gemeinschaft  mit  den  „Kameraden im Heer  und im Arbeitsdienst“  zu 

bemühen.821 

Im 2.  Trimester  1940,  das  am 15.  April  1940 begann,  wurde den Theologen im Heer  und im 

Arbeitsdienst auf Pfingsten ein eigener Rundbrief zugesandt.822 Darin finden sich Bekenntnisse von 

Tübinger Theologiestudenten zu Befehl und Gehorsam und zu Deutschland. Sedlmeier erbat darin 

passend zum Pfingstfest für die „Soldaten-Theologen“ den „Geist der Kraft,  der Stärke und der 

Tapferkeit“,  damit  sie sich „unerschrocken“ für „Gott  und sein Reich,  für Volk und Vaterland“ 

einsetzen könnten.

Kottmann setzte sich mehrere Monate später in seinem dreiseitigen Rezess vom 17. Januar 1941 auf 

den  Hauptbericht  zum  3.  Trimester  1940  mit  den  Folgen  des  Reichsarbeitsdienstes  für  die 

angehenden  Theologiestudenten  auseinander.823 Der  Generalvikar  beklagte  ausdrücklich  einen 

817 Vgl. Rudolf KUCHELMEISTER, Oral-History-Interview, 19.12.2010.
818 Vgl. Georg GÖSER, Oral-History-Interview, 27.8.2010; vgl. Hermann Wieland, Oral-History-Interview, 

19.12.2010.
819 Vgl. Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011 und 8.6.2011; vgl. Bernhard Rieger, Oral-History-Interview, 

6.3.2011. 
820 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das 1. Trimester 1940, 

8.4.1940. AWilhelmsstift D13.2a-25. Semesterberichte 1939 – 1944.
821 Vgl. Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] vom 23.4.1940 auf den 

Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das 1. Trimester 1940 vom 8.4.1940. 
AWilhelmsstift D13.2a-25. Semesterberichte 1939 – 1944.

822 Vgl. im Folgenden Hauptbericht des Wilhelmsstiftes an das BOR über das 2. Trimester 1940, 25.7.1940, darin 
Beilage Nr. 3 zum Hauptbericht: Pfingstgruß aus dem Wilhelmsstift an unsere Kameraden in der Wehrmacht. 
AWilhelmsstift D13.2a-25. Semesterberichte 1939 – 1944.

823 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhelmsstiftes vom 17.1.1941 auf den 
Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [I.V. Weitmann] an das BOR zum 3. Trimester 1940 vom 4.1.1941. 
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„Unwillen  gegen  jede  Form  von  Bindung,  das  Verlangen  nach  ungehemmter  Freiheit,  eine 

veräußerlichte und durchaus nicht genügende Auffassung des Gehorsams und eine gewisse, jede 

Verantwortung  und  Aktivität  scheuende  Ungeistigkeit“.  Diese  „Nachwirkungen  der  RAD-  und 

Wehrdienstzeit“ stellten nach Ansicht des Generalvikars „Gefahren“ für das Zusammenleben im 

Konvikt und für die spätere Tätigkeit als Priester dar. Der Generalvikar vertraute darauf, dass die 

jungen Theologen diese Gefahren sehen und ihnen mit Gottvertrauen begegnen. 

Die  darauf  folgenden  Hauptberichte  des  Direktoriums  des  Wilhelmsstiftes  zwischen  dem  1. 

Trimester  1941  und  dem  Wintersemester  1944/45  sowie  die  dazugehörenden  Rezesse  des 

Bischöflichen Ordinariates in Rottenburg erwähnen den Reichsarbeitsdienst der Theologiestudenten 

nicht mehr.824 Die Auseinandersetzung des Wilhelmsstiftsdirektoriums mit dem Reichsarbeitsdienst 

endete – soweit es sich für die die Hauptberichte des Direktoriums und die Rezesse des BOR sagen 

lässt – mit dem Rezess des Generalvikars vom 17. Januar 1941, der auf den Hauptbericht zum 3. 

Trimester 1940 antwortete. 

Im Oktober 1942 regte  Kottmann die Pfarreien der Diözese Rottenburg an, seelsorgerisch für die 

Soldaten und die Arbeitsmänner tätig zu werden. So ersuchte der Generalvikar am 16. Oktober 

1942 die Dekane der Diözese Rottenburg, die Geistlichen der Dekanate darauf hinzuweisen, wie 

wichtig Briefe für die Soldaten und die Arbeitsmänner seien.825 In den Pfarreien solle für brieflichen 

Kontakt mit allen, die „fern der Heimat“ im Wehr- und Arbeitsdienst sind, geworben werden, um 

die  Verbindung  der  Soldaten  und  der  Arbeitsmänner  mit  der  Heimat  aufrecht  zu  erhalten.  Ein 

spezieller Bezug zu etwaigen angehenden Theologiestudenten im Arbeitsdienst lässt sich aus dem 

Schreiben des Generalvikars nicht ablesen.

In  den  darauffolgenden  Kriegsjahren  kam  der  Arbeitsdienst  indirekt  ins  Spiel,  als  es  um  die 

namentliche Erfassung von Schülern ging, die beabsichtigten, Priester zu werden. Das Bischöfliche 

Ordinariat  Rottenburg  verschaffte  sich  nämlich  im  März  1944  einen  „Überblick  über  den 

AWilhelmsstift D13.2a-25. Semesterberichte 1939 – 1944.
824 Vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes an das BOR über das 1. Trimester 1941, 4.4.1941; vgl. Hauptbericht des 

Wilhelmsstiftes an das BOR über das Sommersemester 1941, 23.9.1941; vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes 
über das Wintersemester 1941/42, 8.7.1942; vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes an das BOR über das 
Sommersemester 1942, 19.7.1942; vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes an das BOR über das Wintersemester 
1942/43, 22.6.1943; vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes an das BOR über das Sommersemester 1943, 
1.10.1943, sowie der dazugehörende Rezess des BOR an das Wilhelmsstift, 9.11.1943; vgl. Hauptbericht des 
Wilhelmsstiftes an das BOR über das Wintersemester 1943/44, 14.4.1944, sowie der dazugehörende Rezess des 
BOR an das Wilhelmsstift, 25.4.1944; vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes an das BOR über das 
Sommersemester 1944, 1.10.1944, sowie der dazugehörende Rezess des BOR an das Wilhelmsstiftes, 24.10.1944; 
vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstiftes an das BOR über das Wintersemester 1944/45, 24.2.1945, sowie der 
dazugehörende Rezess des BOR an das Wilhelmsstift, 9.3.1945; alle AWilhelmsstift D13.2a-25 Semesterberichte 
1939 – 1944.

825 Vgl. im Folgenden Schreiben des BOR [Kottmann] an die Dekanatämter, 16.10.1942, betr.: Verbindung von 
Heimat und Front. AWilhelmsstift D13.3da-12 Wilhelmsstift Weltkrieg 1939/45. Allgemeiner Schriftverkehr in 
der Zeit vom 26.9.1942 bis 31.12.1942.
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theologischen Nachwuchs“.826 Am 17.  März  1944 ersuchte  dazu  Kottmann alle  Pfarrämter  und 

Seelsorgestellen  der  Diözese,  an  den  jeweils  zuständigen  Dekan  alle  diejenigen  Schüler  der 

Oberschulen und Gymnasien zu melden, „die das Theologiestudium in unserer Diözese im Sinn 

haben“. Auch diejenigen Schüler seien zu melden, die bereits den Heeresdienst, den Arbeitsdienst 

oder den Einsatz als Flakhelfer hinter sich hätten.827 Der Zeitzeuge und spätere Priester  Gebhard 

Lutz gehörte als Ehinger Konviktor zu denjenigen Schülern, die als spätere Theologiestudenten dem 

Ehinger Konviktsdirektor Franz Lenk bekannt waren.828

6.12 Episkopat und Reichsarbeitsdienst 1940 – 1945

Die  deutschen  Bischöfe  befassten  sich  auf  ihren  Plenarkonferenzen  ab  1940  zwar  mit  dem 

Arbeitsdienst  im  allgemeinen,  gingen  jedoch  auf  die  Situation  der  Theologiestudenten  beim 

Arbeitsdienst nicht näher ein829, wie die folgende Darstellung zeigt. Auf der Plenarkonferenz des 

deutschen Episkopates im August 1940 wurde die Situation des RAD in einem Referat über die 

„Wandernde  Kirche“  thematisiert.830 Der  Referent  Bischof  Maximilian  Kaller831 beschrieb  die 

„Jugend  im  RAD“  als  eine  von  mehreren  Gruppen  innerhalb  der  Wandernden  Kirche  neben 

Landjahr, Landhilfe, Saison- und Wanderarbeitern und den volksdeutschen Arbeitern.832 Aus dem 

Referat  geht  hervor,  wie  sich der  RAD unter  dem Einfluss  des  Krieges  weiterentwickelt  hatte. 

Kaller stellt fest, dass „der RAD für die männliche Jugend augenblicklich zahlenmäßig abnimmt. 

Sein Betätigungsfeld ist aber viel weiter gesteckt als früher, indem er vornehmlich in den besetzten 

Gebieten seine Arbeit findet.“833 Der Zeitzeuge und spätere Priester Hermann Wieland wurde 1940 

als  Arbeitsmann beim RAD im besetzten Norwegen beim Bau des  militärischen Testflughafens 

Forus eingesetzt.834 Es ist zu vermuten, dass Hermann Wieland im damaligen Deutschen Reich nicht 

der  einzige  angehende  Theologiestudent  war,  der  als  Arbeitsmann  in  den  besetzten  Gebieten 

826 Vgl. im Folgenden Schreiben des BOR [Kottmann] an die Pfarrämter und Seelsorgestellen, 17.3.1944, [betr.: 
Überblick über theologischen Nachwuchs]. AWilhelmsstift D13.3da-16 Wilhelmsstift Weltkrieg 1939/45. 
Allgemeiner Schriftverkehr in der Zeit vom 1.1.1944 bis 24.4.1944.

827 Zum Arbeitsdienst während der Schulzeit siehe Kap. 10.1.28 Gebhard Lutz.
828 Vgl. Gebhard LUTZ, Oral-History-Interview, 5.1.2011.
829 Vgl. Protokoll der Plenarkonferenz des deutschen Episkpats, 20. - 22. 8.1940, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 

578.
830 Vgl. im Folgenden Referat Kallers über die Wandernde Kirche, 22.8.1940 (Anlage 8 zum Protokoll der 

Plenarkonferenz der deutschen Episkopats, 20. - 22.8.1940), in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 578/IIh, S. 136 – 
141.
Zur Entwicklung der Seelsorge im FAD und zur „Wandernden Kirche“ vgl. Manfred Göbel, Katholische 
Jugendverbände und Freiwilliger Arbeitsdienst 1931 – 1933 (Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, Bd. 103), Paderborn 2005, S. 286 – 310.

831 Bischof Maximilian Kaller (1880 – 1947), Bischof von Ermland/Ostpreußen 1930 – 1946.
832 Referat Kallers über die Wandernde Kirche, 22.8.1940 (Anlage 8 zum Protokoll der Plenarkonferenz der 

deutschen Episkopats, 20. - 22.8.1940), in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 578/IIh, S. 136.
833 Ebd., S. 137.
834 Vgl. Kap. 10.1.22 Hermann Wieland.
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eingesetzt wurde. Bemerkenswerterweise setzten sich die deutschen Bischöfe im Anschluss an das 

Referat Kallers nicht eingehender mit dem Thema auseinander, dass angehende Theologiestudenten 

in besetzten Gebieten zu kriegsdienlichen Zwecken eingesetzt  wurden.  Im weiteren Verlauf  des 

Referates weist Kaller darauf hin, dass der RAD für die weibliche Jugend dagegen „immer stärker“ 

werde.835 Kaller benannte die besonderen Schwierigkeiten für die Seelsorge. „Die Arbeitsdienstler 

dürfen  nicht  in  Uniform  am  öffentlichen  Gottesdienst  teilnehmen,  sie  können  daher 

sonntagvormittags nicht zur Kirche kommen, außerdem haben sie zu dieser Zeit meist Dienst.“

In  den  Jahren  ab  1940  wandten  sich  die  deutschen  Bischöfe  gegen  die  antichristliche  und 

antikirchliche  Beeinflussung  von  Jugendlichen  beim Arbeitsdienst,  wie  die  folgenden Beispiele 

verdeutlichen. Auf die Theologiestudenten beim Arbeitsdienst gehen die Texte allerdings nicht ein. 

Ein Bericht Bertrams vom Dezember 1940, der zur Vorlage beim Papst bestimmt war und der sich 

mit der Beeinträchtigung der kirchlichen Arbeitsmöglichkeiten und des kirchlichen Lebens befasste, 

stellte die weltanschauliche Prägung von jungen Menschen im Arbeitsdienst in den Kontext einer 

Umgestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirche im Sinne Rosenbergs.836 Bertram erkannte bei 

der Reichsregierung die Absicht, „den organisatorischen Aufbau des Verhältnisses zwischen Kirche 

und Staat im Altreich umzugestalten“ und auf eine Nationalkirche abzuzielen. Die „Zugehörigkeit 

zur Kirche soll abhängig gemacht werden von positiver Erklärung in reiferem Alter: also nachdem 

der Jugendliche im […] Arbeitsdienstjahr einer ganz anderen Weltanschauung zugeführt wird.“ Die 

deutschen Bischöfe beklagten in einer Denkschrift an die Reichsregierung vom 10. Dezember 1941 

und im Hirtenwort der  deutschen Bischöfe vom 22.  März 1942,  dass die  Jugend in staatlichen 

Jugendorganisationen und Arbeitsdienstlagern „im widerchristlichen Sinne beeinflußt und von der 

Teilnahme  an  Gottesdienst  und  religiösen  Veranstaltungen  ferngehalten“  wird.837 Die  Bischöfe 

wandten sich auch gegen die beim Arbeitsdienst verbreitete Weltanschauung. Am 2. Februar 1942 

berichtete  Gröber  an  Papst  Pius  XII.,  dass  „auch  die  biologischen  Lehrbücher  und  die  in  den 

Arbeitsdienstlagern  gehaltenen  Kurse“  so  ausgerichtet  und  angelegt  seien,  „daß  Gott  aus  dem 

Naturgeschehen  verschwindet  und  der  Geist  nur  als  eine  etwas  erhöhte  Kraft  der  Körperseele 

bezeichnet wird, die mit dem Körper und seiner Seele aufhöre.“838

Arbeitsdienst  und  Kriegsdienst  führten  zu  einer  Abnahme  des  Nachwuchses  in  den 

Priesterseminaren und in den Klöstern,  wie aus den folgenden Beispielen hervorgeht.  So führte 

Gröber 1940 den Rückgang des Nachwuchses der weiblichen caritativen Orden um über die Hälfte 

835 Vgl. im Folgenden Referat Kallers über die Wandernde Kirche, 22.8.1940 (Anlage 8 zum Protokoll der 
Plenarkonferenz der deutschen Episkopats, 20. - 22.8.1940), in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 578/IIh, S. 141.

836 Vgl. im Folgenden Bericht Bertrams, 1.12.1940, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 616, S. 280.
837 Denkschrift des deutschen Episkopats an die Reichsregierung, 10.12.1941, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 

732, S. 654; Hirtenwort des deutschen Episkopats, 22.3.1942, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 751/I, S. 701.
838 Gröber an Pius XII., 2.2.1944, in: Akten deutscher Bischöfe VI, Nr. 910, S. 313.
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auf die Ängstlichkeit der Eltern, die Kriegslage und den „religiös-sittlichen Einfluß des weiblichen 

Arbeitsdienstes“839 zurück. Im Juni 1942 verzeichnet Gröber in Freiburg zwar 28 Neuanmeldungen 

für die Aufnahme in das Collegium Borromäum für das kommende Trimester.840 „Aber diese 28 

stehen nur  auf  dem Papier“,  so der  Freiburger  Diözesanbischof,  „weil  sie  einerseits  durch den 

fälligen  Arbeitsdienst  und  andererseits  durch  die  militärische  Aushebung  von  der  Universität 

ferngehalten  werden.“  Gröber  stellte  einen  außergewöhnlichen  Rückgang  oder  sogar  einen 

vollständigen Ausfall des klösterlichen Nachwuchses fest. „Katholische Mädchen, die sich bisher 

mit  dem  Klostergedanken  getragen  haben,  unterliegen  nicht  selten  dem  Einfluß  des 

´Arbeitsdienstes` und der Zeitlage“841, so der Freiburger Erzbischof. Da zudem der Eintritt in einen 

Orden aus kriegswirtschaftlichen Gründen verboten sei, rechnete Gröber „mit dem Aussterben der 

Lehr- und beschaulichen Orden in Deutschland“. Aus den Arbeitsdienstlagern erreichten ihn Klagen 

über  fehlende  Gelegenheit  zum  Gottesdienstbesuch  und  „heftige  sittliche  und  religiöse 

Beeinflussungen“.842

Im  Warthegau  wurde  1941  der  Kirchenaustritt  für  Arbeitsmänner  zumindest  organisatorisch 

erleichtert.843 Der Reichsstatthalter  des Warthegaus  Greiser ermöglichte  es den Angehörigen des 

Reichsarbeitsdienstes ab 1941, ihre Austrittserklärung aus einer Religionsgesellschaft gleich beim 

Standesbeamten ihres Aufenthaltsortes abzugeben. Sie mussten für die Austrittserklärung nicht den 

Standesbeamten  ihres  Heimatwohnsitzes  aufsuchen.  Der  katholische  Administrator  für  den 

Warthegau Hilarius  Breitinger844 teilte  Kardinal  Bertram am 23. November 1942 mit,  dass „die 

Behandlung der Kirche im Wartheland für das ganze Reich nach der Bestimmung der staatlichen 

Behörden  beispielgebend  sein“  solle.845 Das  hätte  zur  Folge,  dass  die  Regelung,  nach  der 

Arbeitsmänner am Ort des RAD aus der Kirche austreten können, im ganzen Deutschen Reich 

839 Gröber an Pius XII., 17.9.1940, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 586, S. 196.
840 Vgl. im Folgenden Gröber an Pius XII., 14.6.1942, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 774, S. 772.
841 Vgl. im Folgenden ebd., S. 773.
842 Ebd., S. 784.
843 Vgl. im Folgenden Verordnung über religiöse Vereinigungen und Religionsgesellschaften im Reichsgau 

Wartheland vom 13.9.1941, veröffentlicht im Verordnungsblatt des Reichsstatthalters im Warthegau 1941, S. 463 
– 465, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 33*, S. 1045. 

844 Hilarius Breitinger (1907 – 1994), Minoriten-Pater und Apostolischer Administrator. Geb. 7.6.1907 als Lorenz 
Breitinger, 1932 Priesterweihe, 1934 Deutschenseelsorger in Posen, 1942 Apostolischer Administrator im 
Warthegau, gest. 23.8.1994.

845 Breitinger an Bertram, 23.11.1942, in: Akten deutscher Bischöfe V, Nr. 40*, S. 1056. Der Apostolische 
Administrator für die deutschen Katholiken im Wartheland, Breitinger, beschreibt die Situation von 
Arbeitsdienstleistenden im Warthegau so: „Alle diese Katholiken finden hier völlig neue Verhältnisse vor: Gleich 
bei ihrer Ankunft wird ihnen eröffnet, dass sie nicht mehr der Kirche angehören. Die Teilnahme an Gottesdiensten 
ist infolge der mangelnden Seelsorge vielfach unmöglich und wird wenigstens durch die verschiedensten 
Vorschriften sehr erschwert. In zahlreichen Schulungsvorträgen und Kursen wird die Kirche lächerlich gemacht 
und soll dadurch ihren Angehörigen entfremdet werden. Sehr viele Katholiken, die im Altreich noch treu zur 
Kirche standen und ein eifriges religiöses Leben pflegten, werden durch all diese Maßnahmen immer lauer und 
verlieren schließlich ganz den Zusammenhang mit der Kirche.“ Breitinger an Bertram, 23.11.1942, in: Akten 
deutscher Bischöfe V, Nr. 40*, S. 1056.
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gelten würde.

Nach  Kriegsende  war  die  nationalsozialistische  Erziehung  der  Jugendlichen  beim Arbeitsdienst 

Thema  eines  Gespräches  zwischen  Vertretern  der  katholischen  Kirche  und  der  amerikanischen 

Besatzungsmacht.846 Einem Bericht Domkapitular Sedlmeiers vom 22. Juni 1945 ist zu entnehmen, 

wie  der  amerikanische  Major  Earlier  nach  Kriegsende  einen  Besuch  bei  Sproll  und  beim 

Generalvikar vornahm. „Dem Major“, so Sedlmeiers Bericht, „war namentlich wichtig die Frage, ob 

denn  die  deutsche  Jugend  so  ganz  stark  vom NS  angegriffen  sei.  Dies  wurde  bejaht.“  Sproll 

„betonte  namentlich  die  Schwierigkeiten,  welche  der  Jugend  gemacht  worden  seien  im 

Arbeitsdienst, in der Hitlerjugend, wo sie vielfach monatelang in keinen Gottesdienst kamen, wo die 

Teilnahme am religiösen Leben entweder direkt verboten oder unmöglich gemacht worden war.“

6.13 Die Haltung der Nationalsozialisten gegenüber den Theologen im  
RAD

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Reichsführung des RAD im Jahre 1941 eigens für 

die  Theologiestudenten  unter  den  Arbeitsmänner  die  Dienstanweisung  „Richtlinien  über  die 

Behandlung von Theologen im Reichsarbeitsdienst“ für den Dienstgebrauch in den Arbeitslagern 

veröffentlichte.847 Es  muss  jedoch  festgehalten  werden,  dass  diese  Dienstanweisung  vermutlich 

keine  nennenswerten  Auswirkungen  auf  die  Praxis  in  den  Arbeitslagern  mehr  hatte,  da  die 

Veröffentlichung erst 1941, also zu einem sehr späten Zeitpunkt, erfolgte. Im Jahr 1941 dürften sich 

sehr  wenige  angehende  Theologiestudenten  beim  RAD  befunden  haben.  Die  tatsächliche 

Umsetzung dieser Richtlinien in der Praxis dürfte zudem kaum mehr eruiert werden können. Für die 

vorliegende Darstellung besitzt die Dienstanweisung so gut wie keine Relevanz, da sich unter den 

interviewten  und  befragten  Zeitzeugen,  die  am  RAD  teilnahmen,  ab  1939  keine  angehenden 

Theologiestudenten  befanden.  Gebhard  Lutz,  der  im  Frühjahr  1944  den  RAD  leistete,  war  zu 

diesem Zeitpunkt noch Schüler. Über eine eventuelle Anwendung der Dienstanweisung im RAD-

Lager Bamlach, in dem Gebhard Lutz Dienst tat, liegen keine Erkenntnisse vor. Eine ausführliche 

Darstellung der „Richtlinien über die Behandlung von Theologen im Reichsarbeitsdienst“ findet 

sich bei Michael Hansen.848 

Dennoch  soll  die  Haltung  der  Nationalsozialisten  zur  katholischen  Kirche  hinsichtlich  der 

846 Vgl. im Folgenden Bericht über den Besuch des amerikanischen Majors Earlier bei Seiner Exzellenz und beim 
Herrn Generalvikar am 22. Juni 1945. Bericht Sedlmeiers, 22.6.1945, in: Akten deutscher Bischöfe VI, Nr. 991, S. 
539.

847 Vgl. im Folgenden Richtlinien über die Behandlung von Theologen im Reichsarbeitsdienst, 7.3.1941. BA, NS 6, 
Bd. 334.

848 Vgl. Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, 
Diss., Trier 2004, S. 250 – 252.
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Arbeitsmänner  dargestellt  werden.  Ab  Mitte  der  1930er-Jahre  verfolgte  Hierl  gegenüber  den 

Kirchen eine strikte  Neutralitätspolitik.849 Theologiestudenten sollten durch ihren Glauben keine 

Nachteile erleiden. Der Kirche wurde „jede religiöse Betätigung im RAD verboten“. Den Führern 

wurde  „mehrfach  untersagt,  gegen  die  Kirche  zu  polemisieren  oder  kirchlich  gebundene 

Arbeitsmänner und solche, die Theologie studieren wollten, zu benachteiligen oder zu schikanieren, 

andererseits sollten sie selbst einen gewissen Abstand zur Kirche wahren“.850 Den Führern war es 

verboten,  „sich  in  Diskussionen  über  Glaubensfragen  einzulassen“  und  „sich  in  persönlichen 

Angelegenheiten  RAD-Angehörigen  anzuvertrauen,  die  personell  gebunden  sind“.851 Dies  galt 

„besonders für zukünftige Theologiestudenten“.

„Im Juni 1938 wurden der geschlossene Kirchgang und die Beteiligung von RAD-Einheiten an 

kirchlichen Veranstaltungen wie Trauungen oder Beerdigungen allerdings verboten“, wie  Hansen 

ausführt.852 „Dieses  Verbot“,  so  Hansen,  „war  Teil  [einer]  strikten  Neutralitätspolitik“.  „Weder 

normale Arbeitsmänner noch (zukünftige)Theologiestudenten sollten durch ihren Glauben im RAD 

irgendwelche Nachteile erleiden. Gleichzeitig wurde indes den Kirchen und ihren Angehörigen jede 

religiöse Betätigung im RAD verboten. Dieses Verbot bezog sich unter anderem auf Gespräche 

religiösen  Inhalts,  auf  die  Organisation  gemeinschaftlicher  Gottesdienstbesuche  durch 

Arbeitsmänner  und  auf  deren  Versorgung  mit  Zeitschriften  religiösen  Inhalts  durch  kirchliche 

Stellen.“853 Hansen weiter:  „Der genuin kirchenfeindlichen Haltung des Nationalsozialismus,  die 

sich  hinter  der  offiziellen  Neutralitätspolitik  verbarg,  entsprach  vielfach  die  Praxis  in  den 

Arbeitsdienstlagern.  De  facto  waren  die  Religionsfreiheit  und  die  religiöse  Entfaltung  der 

Arbeitsdienstangehörigen  stark  eingeschränkt,  wobei  es  mehr  oder  weniger  große  Differenzen 

zwischen den einzelnen Lagern gab, die durch die Haltung des jeweiligen Lagerführers zur Kirche 

bedingt waren“.854 Gottesdienstbesuche wurden durch Dienst verhindert oder „explizit untersagt“. 

„In erster Linie die Arbeitsmänner, die Theologie studieren wollten, waren Repressionen ausgesetzt 

und wurden von kirchenfeindlichen Führern schikaniert“, stellt  Hansen fest. „Hierl selbst hielt ein 

solches Verhalten allerdings für kontraproduktiv“, da es das „Gegenteil des Gewollten bewirke“. 

849 Vgl. im Folgenden ebd., S. 254.
850 Erlass über das Verhältnis des RAD zu den konfessionellen Gemeinschaften, 9.4.1943, zitiert bei Michael HANSEN, 

„Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, Diss., Trier 2004, S. 255; 
Richtlinien über die Behandlung von Theologen im Reichsarbeitsdienst, 7.3.1941, BA, NS 6, Bd. 334, zitiert bei 
Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, Diss., 
Trier 2004, S. 255.

851 Vgl. im Folgenden Erlass über das Verhältnis des RAD zu den konfessionellen Gemeinschaften, 9.4.1943, zitiert 
bei Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, 
Diss., Trier 2004, S. 255.

852 Vgl. im Folgenden Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des 
Reichsarbeitsdienstes, Diss., Trier 2004, S. 255.

853 Ebd., S. 254.
854 Vgl. im Folgenden ebd., S. 255.
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„Besonders Katholiken“ galt das „Misstrauen“ des RAD-Führerkorps.855

Das Ende der Befreiung der katholischen Theologen und ihre Teilnahme am RAD rief 1936 sogar 

den Sicherheitsdienst  des  Reichsführers  SS,  den SD, auf  den Plan.856 Der  1931 gegründete  SD 

betrieb ab 1934 als Nachrichtendienst eine organisierte Religionspolitik. Der SD mutmaßte – wohl 

zu  unrecht  –  durch  die  Teilnahme  der  Theologen  am  Arbeitsdienst  eine  „Infiltration“  der 

„Katholischen Aktion“ auch im RAD. 

6.14 Zusammenfassung, Ergebnisse und Erträge für die Forschung

Durch das RAD-Gesetz vom 26. Juni 1935 und durch die Zweite Durchführungsverordnung zum 

RAD-Gesetz  vom  1.  Oktober  1935  unterlagen  auch  die  katholischen  Theologiestudenten  der 

allgemeinen Arbeitsdienstpflicht. (Kap. 6.2 und 6.3)

Im Januar 1936 rechneten die Verantwortlichen der Diözese Rottenburg mit dem Widerstand von 

NSDAP  und  DSt  gegen  eine  Aufrechterhaltung  der  Befreiung  der  Theologiestudenten  vom 

Arbeitsdienst.  Bei  der  innerkirchlichen  Diskussion  im  Januar  1936  über  die  Teilnahme  der 

katholischen Theologiestudenten am Arbeitsdienst kamen die maßgeblichen kirchlichen Stellen zu 

sehr unterschiedlichen Positionen.  Während das Bischöfliche Ordinariat  Rottenburg im Rahmen 

einer differenzierten Erörterung die Position vertrat, von der Befreiung Abstand nehmen zu wollen, 

verfasste  der  deutsche  Episkopat  eine  ablehnende  Resolution  gegen  die  Teilnahme  der 

Theologiestudenten am Arbeitsdienst,  um die Befreiung vom Arbeitsdienst aufrecht zu erhalten. 

Sedlmeier nahm hingegen eine eindeutig zustimmende Haltung für eine Teilnahme der Konviktoren 

am Arbeitsdienst ein und stellte im Januar 1936 die Weichen für die Teilnahme der Konviktoren am 

Arbeitsdienst.  Für  Tübingen  ergab  sich  so  im  Jahre  1936  die  höchste  relative  Teilnahme  von 

Konviktoren innerhalb des gesamten deutschen Episkopats (42 %). (Kap. 6.4)

Die  DSt  wies  im  Januar  1936  nachdrücklich  darauf  hin,  dass  für  die  katholischen 

Theologiestudenten  keine  Befreiung  vom  Arbeitsdienst  mehr  bestehe.  Die  DSt,  der 

Reichsinnenminister und der Reichsarbeitsführer verständigten sich am 11. Februar 1936 auf die 

Teilnahmeverpflichtung  der  katholischen  Theologiestudenten  am  Arbeitsdienst.  Eine 

Zurückstellung  der  Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst  –  wie  von  mehreren  Diözesen 

beabsichtigt  –  wurde  jedoch  von  Staat  und  Partei  verhindert.  Auch  bereits  immatrikulierte 

Theologiestudenten und Subdiakone wurden von der Arbeitsdienstpflicht erfasst und mussten für 

den Arbeitsdienst ihr Studium unterbrechen, wie es ein Erlass des Reichsarbeitsführers vom 9. März 

1936 festlegte. (Kap. 6.5)

855 Ebd., S. 256.
856 Vgl. im Folgenden Gerhard BESIER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 3: Spaltungen und Abwehrkämpfe 1934 

– 1937, Berlin und München 2001, S. 191.
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Die Verhandlungen zwischen Heiligem Stuhl, Episkopat und Reichsregierung, die zwischen März 

und Mai 1936 über den Arbeitsdienst der katholischen Theologiestudenten geführt wurden, endeten 

mit dem Ergebnis, dass sich die angehenden katholischen Theologiestudenten zwar ausnahmsweise 

im Sommersemester 1936 immatrikulieren konnten, aber dies nur unter der Bedingung, dass sie den 

Arbeitsdienst  später  während des Studiums ableisten.  Den Forderungen der  deutschen Bischöfe 

nach  einer  Befreiung  oder  Zurückstellung  der  Theologiestudenten  vom  Arbeitsdienst  gab  das 

nationalsozialistische Kabinett nicht nach. (Kap. 6.6)

Bertram  sprach  sich  im  Juli  1936  im  Rahmen  seines  Gutachtens  über  den  Arbeitsdienst  der 

Theologiestudenten für eine Teilnahme der Theologiestudenten am Arbeitsdienst aus. Unter den 

Bischöfen  finden  sich  Befürworter  und  Gegner  einer  Teilnahme  der  Theologiestudenten  am 

Arbeitsdienst. (Kap. 6.7) Ein Vorstoß der deutschen Bischöfe vom August 1936 bei  Hitler endete 

ergebnislos. (Kap. 6.9)

Nachdem  die  katholische  Kirche  die  verbindliche  Teilnahme  der  Theologiestudenten  am 

Arbeitsdienst akzeptiert hatte und die Forderungen nach Kautelen verstummt waren, wandten sich 

die Bischöfe auf den Plenarkonferenzen von 1937 der Konzeption von Vorbereitungskursen für die 

zukünftigen Theologiestudenten vor Antritt des Arbeitsdienstes zu. (Kap. 6.10)

Im Jahre 1935 nahmen Tübinger Konviktoren nicht am Arbeitsdienst teil. Am 30. März 1936 war 

Sedlmeier  zu  der  Erkenntnis  gekommen,  dass  die  katholischen  Theologiestudierenden  zum 

gesetzlichen Arbeitsdienst eingezogen werden. Dadurch bewies  Sedlmeier einen realitätsnaheren 

Blick  als  die  Mehrzahl  der  deutschen Bischöfe.  Ab 1936 fanden für  die  angehenden Tübinger 

Konviktoren  jeweils  zwischen  Abitur  und  Dienstantritt  dreitägige  Einführungskurse  im 

Wilhelmsstift statt, die unter der Leitung von  Sedlmeier und  Weitmann standen. Der Besuch von 

und  die  Messfeier  mit  Sproll  war  fester  Bestandteil  dieser  Vorbereitungskurse.  Der 

Vorlesungsturnus an der Katholisch-Theologischen Fakultät wurde 1936 wegen des RAD um ein 

Semester verschoben. Um die Theologiestudenten des 2. und 3. Kurses, die den RAD während des 

Studiums ableisten mussten,  nicht  schlechter  zu stellen  als  die  immatrikulierten Kommilitonen, 

wurden die entgangenen Studieninhalte in speziellen theologischen Kursen nachgeholt.  Ab 1936 

hielt die Hausleitung des Wilhelmsstiftes mit den Theologiestudenten im Arbeitsdienst den Kontakt 

über Rundbriefe, Feldpostbriefe und Besuche der Arbeitsmänner in Tübingen aufrecht.  Sproll und 

die  Hausleitung  des  Wilhelmsstiftes  betonten  in  den  Feldpostbriefen  die  Solidarität  und  den 

Zusammenhalt  der Theologiestudenten beim RAD mit den immatrikulierten Theologiestudenten. 

Sie  argumentierten  mit  völkischer  Moral  und  betonten  Sekundärtugenden  wie  Zucht,  Härte, 

Disziplin und Verantwortungsbewusstsein, die sowohl für den RAD als auch für den Priesterberuf 

maßgeblich seien. Dabei lässt der Sprachstil vom Wurm und Weitmann eine unkritische Sicht des 

264                          



Arbeitsdienstes im nationalsozialistischen Deutschland und die Wirkung der nationalsozialistischen 

Arbeitsdienst-Propaganda  erkennen.  Ab  dem  Sommersemester  1937  war  die  Nachsendung 

religiöser  Schriften  verboten.  Ab  dem  Wintersemester  1937/38  stellte  Sedlmeier  negative 

Auswirkungen des  Arbeitsdienstes  bei  den ersten Kursen fest.  Dadurch gibt  er  seine Kritik  am 

Nationalsozialismus  zu  erkennen.  Nach  dem  Kriegsbeginn  im  September  1939  wurden  die 

angehenden  Theologiestudenten  zunehmend  gar  nicht  mehr  aus  dem  RAD  in  das  Studium 

entlassen,  sondern  gleich  ohne  Unterbrechung  zum  Wehrdienst  eingezogen.  (Kap.  6.11)  Mit 

Kriegsbeginn trat das Thema der Theologen beim RAD in den Hintergrund. (Kap. 6.12)

Hinsichtlich  der  Forschungsfrage,  ob  und  inwiefern  die  Theologiestudenten  im  Spannungsfeld 

zwischen  nationalsozialistischer  Weltanschauung  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung 

standen, lässt sich Folgendes festhalten:

Seitens der nationalsozialistischen Regierung wurde der RAD als Mittel der nationalsozialistischen 

Erziehung der Theologiestudenten betrachtet. Die kirchlichen Positionspapiere und Schreiben vom 

Januar  und  Februar  1936  gehen  eigenartigerweise  nicht  auf  diesen  Themenkomplex  der 

nationalsozialistischen  Erziehung  in  den  Arbeitslagern  ein.  Die  Seminarregenten  und 

Konviktsdirektoren sparten am 13. März 1936 das Thema der nationalsozialistischen Erziehung aus. 

(Kap. 6.5)

Bertram setzte sich in seinem Gutachten über den Arbeitsdienst und die Theologiestudenten vom 

Juli  1936  mit  der  von  Staat  und  Partei  angestrebten  nationalsozialistischen  Erziehung  im 

Arbeitsdienst auseinander. Die katholische Kirche setzte der nationalsozialistischen Erziehung die 

Forderung  nach  einer  einheitlichen  Priestererziehung  entgegen.  Laut  Bertram  wirke  sich  der 

Nationalsozialismus  unter  dem  Einfluss  Rosenbergs  antikirchlich,  antikatholisch  und 

kirchenfeindlich aus. Bertram stellt dem das Konzept der einheitlichen kirchlichen Priestererziehung 

entgegen, spricht sich aber dennoch für eine Teilnahme am RAD aus. Sekundärtugenden zählen aus 

Sicht der Bischöfe zu den positiven Eigenschaften des Arbeitsdienstes. (Kap. 6.7)

Erfahrungsberichten,  die  der  Bischofskonferenz  vorgelegt  wurden,  ist  zu  entnehmen,  dass  den 

katholischen  Theologiestudenten  bei  der  weltanschaulichen  Auseinandersetzung  in  den 

Arbeitslagern zwischen Nationalsozialismus und christlicher Weltanschauung 1936 eine wichtige 

apologetische Rolle zugekommen sei, indem sie gegen die nationalsozialistische Weltanschauung 

Position  bezogen  hätten.  Nach  Darstellung  dieses  Berichtes  standen  die  katholischen 

Theologiestudenten  in  den  Arbeitsdienstlagern  demzufolge  in  einem  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung,  hätten  sich  aber  durch  ihre 

kirchliche Position deutlich vom Nationalsozialismus abgegrenzt und dagegen Stellung bezogen. 

Quellenkritisch ist hier anzumerken, dass diese Sichtweise auf Berichten an die kirchliche Obrigkeit 
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beruht. (Kap. 6.10)

Die Hauptberichte des Direktoriums über das Wintersemester 1935/36, über das Sommersemester 

1936 und über  das  Wintersemester  1936/37  gehen  zwar  auf  den  Arbeitsdienst  der  angehenden 

Tübinger Konviktoren, aber nicht auf die nationalsozialistische Erziehung beim Arbeitsdienst ein. 

Bischof  und Hausleitung  unterstreichen  gegenüber  den  Konviktoren  die  Sekundärtugenden  und 

Elemente völkischer Moral, ebenso die Rundbriefe der Hausleitung an die Theologiestudenten im 

Arbeitsdienst vom Sommersemester 1936, vom Wintersemester 1936/37 und vom Sommersemester 

1937. Das Dienen und die Härte im Arbeitsdienst werden als Tugenden für die Priesterausbildung 

und den Dienst als Priester anerkannt (Weitmann). Der chronologische Vergleich der Hauptberichte 

des  Direktoriums  belegt,  dass  die  nationalsozialistische  Erziehung  in  den  Arbeitslagern  nicht 

spurlos an den Theologiestudenten vorüber ging, sondern dass der Arbeitsdienst tatsächlich eine 

Beeinflussung  der  angehenden  Theologen  bewirkte  (Hauptberichte  über  das  Wintersemester 

1937/38 und über das Sommersemester 1938). (Kap. 6.11)

Ab  1940  wenden  sich  die  deutschen  Bischöfe  gegen  die  antikirchliche  und  antichristliche 

Beeinflussung der Jugendlichen beim RAD und dagegen, dass die Jugendlichen im Arbeitsdienst im 

Sinne Rosenbergs geprägt werden und im Arbeitsdienstjahr einer nationalsozialistischen Erziehung 

zugeführt werden. (Kap. 6.12)

Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich der Forschungsfrage festhalten, dass Partei und Staat den 

Versuch unternahmen, über die Teilnahmepflicht am RAD die katholischen Theologiestudenten im 

Sinne des  Nationalsozialismus zu erziehen (Bertram an  Orsenigo,  23.2.1935;  RAD-Gesetz vom 

26.6.1935;  Frick  an  Hierl,  11.2.1936).  Die  deutschen  Bischöfe  erkannten  und  benannten  diese 

Absicht  einer  nationalsozialistischen  Erziehung  der  Theologiestudenten  über  den  RAD.  Die 

deutschen Bischöfe und die Seminarregenten führten viele Vor- und Nachteile des RAD an und 

vertraten  keine  einheitliche  Position  hinsichtlich  der  Teilnahme und hinsichtlich  der  Befreiung. 

Elemente völkischer Moral werden seitens kirchlicher Vertreter als Vorteile des RAD vorgebracht, 

beispielsweise von Kardinal Bertram, dem deutschen Episkopat, von Bischof Sproll sowie von der 

Hausleitung  des  Wilhelmsstifts.  Die  Sekundärtugenden  des  RAD  werden  als  Gewinn  für  die 

Priesterausbildung  betrachtet.  Die  Bischöfe  grenzten  sich  durch  die  Betonung  der  kirchlichen 

Verantwortung für die Priestererziehung ab und zogen sich auf diese kirchliche Position zurück. 

Bertram erkannte in der nationalsozialistischen Erziehung in den Arbeitslagern eine Spielart der 

antikirchlichen und kirchenfeindlichen Vorgehensweise von Partei und Staat gegen die katholische 

Kirche  –  zumal  in  einem  Nationalsozialismus  im  Sinne  Rosenbergs.  Die  katholischen 

Theologiestudenten  waren  Berichten  zufolge  der  nationalsozialistischen  Erziehung  in  den 

Arbeitsdienstlagern ausgesetzt, grenzten sich jedoch davon ab und bezogen eine kirchliche Position 
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(quellenkritischer  Vorbehalt).  Der  nationalsozialistische  Arbeitsdienst  beeinflusste  spätestens  ab 

1937  die  angehenden  Konviktoren  in  ihrer  weltanschaulichen  Ausrichtung.  Der 

nationalsozialistische Arbeitsdienst hatte also in der Tat auf die Teilnehmer eine weltanschauliche 

Wirkung im Sinne des Nationalsozialismus, wie die diachrone Quelle der Hauptberichte Sedlmeiers 

belegt.

Folgende Erträge für die Forschung lassen sich festhalten:

Die  Sekundärtugenden,  die  Bischof  Sproll  von  seinen  Theologen  erwartet857,  sind  teilweise 

dieselben,  die  Wolfgang  Keim  als  Tugenden  der  nationalsozialistischen  Formationserziehung 

identifiziert858.

Die  Äußerungen  von  Sproll,  Sedlmeier,  Weitmann  und  Wurm sowie  von  Alfons  Auer  in  den 

Rundbriefen  an  die  Theologen  im  Arbeitsdienst859 und  im  Rezess  vom  21.  Oktober  1937860 

bestätigen  die  Sichtweise  von  Reinhard  Richter,  der  Katholizismus  sei  zwischen  katholischem 

Milieu,  Patriotismus,  Loyalität,  nationalem  Denken,  „Überwindung  des  Vorwurfs  der 

`Reichsfeindschaft´“861 und  Überwindung  der  „Inferiorität“862 verortet.  In  den  Äußerungen  der 

Diözesanleitung und der Hausleitung werden Spielformen des Völkischen, der „Volkstumsgedanke“ 

und  der  „kulturellen  Volksgemeinschaft“  erkennbar  (Reinhard  Richter).863 Dieselben 

Verlautbarungen an die Theologen im Arbeitsdienst bestätigen ferner die These von Roland Weis, 

wonach es „eine echte Gegnerschaft in politischen Fragen […] zwischen Nationalsozialismus und 

Katholizismus  nicht“  gegeben  habe;  „die  wirkliche  Gegnerschaft“  habe  vielmehr  „auf 

weltanschaulichem Gebiet“ gelegen.864

Die erfolglosen Verhandlungen zwischen Heiligem Stuhl und Episkopat mit der Reichsregierung 

über  eine  Befreiung  der  Theologen  vom  RAD  und  über  Kautelen  für  Theologen  (1936)  sind 

Beispiele für die ergebnislose Eingaben- und Beschwerdepolitik  Bertrams865  (Ludwig Volk) und 

857 Vgl. im Folgenden Rezess des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 21.10.1937 auf den 
Hauptbericht über das Sommersemester 1937 vom 7.10.1937 [Conzept]. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift 
Tübingen. Hauptberichte 1937/38.

858 Vgl. Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg und Holocaust, 
Darmstadt 1997, S. 73.

859 Vgl. Hauptbericht des Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Sommersemester 1937, 7.10.1937. DAR 
D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38; vgl. Gruß aus Tübingen an unsere Kameraden 
im Heer und Arbeitsdienst, 30.7.1937. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

860 Vgl. Rezess des BOR [Sproll] an das Direktorium des Wilhelmsstifts vom 21.10.1937 auf den Hauptbericht über 
das Sommersemester 1937 vom 7.10.1937 [Conzept]. DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. 
Hauptberichte 1937/38.

861 Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, Reihe Theologie, Bd. 
29), Diss., Münster u.a. 2000, S. 29, auch S. 349.

862 Ebd., S. 349.
863 Ebd., S. 348.
864 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 77.
865 Vgl. Ludwig VOLK, Die Kirche in der Weimarer Republik und im NS-Staat (1933 – 1945) (überarbeiteter 

Teilnachdruck eines Beitrags aus dem Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VII, hrsg. von Hubert JEDIN und 
Konrad REPGEN, Freiburg 1979), in: Bernhard KÖTTING (Hrsg.), Kleine deutsche Kirchengeschichte, Freiburg/Br. 
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Pacellis seit 1933.

u.a. 1980, S. 118 – 127 passim.
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7 Der Arbeitsdienst in Exhorten, Predigten, Vorträgen und 
Einkehrtagen des Konviktsdirektors Sedlmeier

7.1 Die Haltung Sedlmeiers zum Arbeitsdienst anhand von Exhorten,  
Predigten, Vorträge und Einkehrtage

Im  Jahr  1935  veranstaltete  Sedlmeier  bzw.  das  Wilhelmsstift  einen  „Heimabend“.  Für  diesen 

Heimabend  sah  Sedlmeier  ein  Referat  zum  Thema  „Der  Theologe  im  RAD“  vor.866 Dieser 

Heimabend  fand  möglicherweise  im  Rahmen  von  Einkehrtagen  für  angehende  oder  bereits 

immatrikulierte Theologiestudenten statt, die noch den Arbeitsdienst abzuleisten hatten. Es kann aus 

heutiger Sicht nicht mehr abschließend geklärt werden, ob sich der Heimabend mit dem Vortrag 

„Der Theologe beim RAD“ an die angehenden RAD-Teilnehmer richtete, die nach Ableistung des 

RAD  das  Studium  der  Theologie  aufnehmen  wollten,  oder  ob  die  bereits  immatrikulierten 

Theologiestudenten die Zielgruppe waren, denen der RAD noch bevorstand. Ebenso kann nicht 

mehr geklärt werden, ob der Heimabend während des Sommersemesters 1935 oder während des 

Wintersemesters  1935/36  veranstaltet  wurde.  Vermutlich  wurde  der  Heimabend  zu  Beginn  des 

Wintersemesters 1935/36 für diejenigen Theologiestudenten abgehalten, die während des Studiums 

RAD-pflichtig geworden waren, die den RAD demnach noch abzuleisten hatten und die ohne eine 

Teilnahme am RAD am Weiterstudium gehindert worden wären. Ehemalige RAD-Angehörige, die 

mittlerweile höheren Kursen angehörten, nahmen unterstützend daran teil, um von ihren eigenen 

Erlebnissen  beim  Arbeitsdienst  zu  berichten.  Möglicherweise  handelte  es  sich  dabei  um  die 

freiwilligen  Teilnehmer  des  studentischen  Arbeitsdienstes  von  1934.  Sedlmeier  ging  neben 

praktischen  Hinweisen  insbesondere  auf  die  „exponierte“  Rolle  der  Theologiestudenten  im 

Arbeitslager  und  auf  die  Dienstauffassung  ein,  wie  im  Folgenden  dargestellt  wird.  Sedlmeier 

ermutigte  die  angehenden  RAD-Angehörigen,  in  den  ersten  Tagen,  in  denen  „das  Brüllen  und 

Hasten“ auf sie zukomme, „keck, mutig und gelassen“ zu sein, „damit nicht die beste Kraft und der 

hohe Mut schon in den ersten Tagen dahin sind“. In dieser „drangvollen“ Zeit der ersten Tage beim 

RAD, in denen es um die Einkleidung und um die Zuteilung zum Trupp und zum Zug gehe, komme 

es  zum  „Zerstieben  der  Illusionen“,  jedoch  nicht  zur  „Vernichtung  der  Ideale“  und  der 

Gottesgedanken. Als „innere Haltung“ komme für die angehenden Theologiestudenten beim RAD 

„nur die theologische“ infrage.  Sedlmeier begründet die theologische Haltung einerseits „von den 

Führern und den Kameraden her“ und andererseits „von Gott her“. Im Hinblick auf Führer und 
866 Vgl. im Folgenden Notizen über „Der Theologe im RAD“ (für einen Heimabend). AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 

und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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Kameraden spricht Sedlmeier von der „exponierten Stellung des Theologen“. Denn nach wenigen 

Stunden  wisse  der  Trupp  und  der  Truppführer,  dass  sich  ein  angehender  Theologe  unter  den 

Kameraden befindet. Nach spätestens 14 Tagen wisse dies das ganze Lager, da die Abiturienten 

nach ihren späteren Berufen gefragt werden. Sedlmeier vertritt die Ansicht, der angehende Theologe 

brauche in seinem Dienst als Arbeitsmann nicht mehr zu tun, als es eines Arbeitsmannes Pflicht ist. 

Gleichzeitig müsse aber sein Tun und Reden anders sein als das der Kameraden. Sein Verhalten 

müsse das „Siegel“ tragen, dass er Arbeitsmann und Student der Theologie ist. Das Verhalten des 

angehenden Theologen werde im Lager beobachtet. Die Besten unter den Führern und unter den 

Kameraden wollten dieses Verhalten an ihm beobachten, und die „gemeinsten Kerle“ würden darauf 

aufpassen.  Gleichzeitig  begründet  Sedlmeier  die  theologische  Haltung  der  angehenden 

Theologiestudenten  beim RAD  von  Gott  her.  „Der  RAD  ist  für  uns  Gottes  Ruf“,  spricht  der  

Direktor den (späteren) Studenten zu. Gott sei „auf den RAD verfallen“, als er die Lebenslagen 

zusammengestellt habe. Der RAD sei für die angehenden Theologen nicht nur ein „willkommenes 

Mittel  zur Ausbildung unseres  Berufes“,  sondern vielmehr eine „heilige Verpflichtung vor dem 

Volke“ und vor den „Besten des Volkes“. Der Tübinger Konviktsdirektor legt ein Bekenntnis zum 

RAD ab: „Wie bejahen den RAD so, wie ihn die Führung des Reiches bejaht. Wir hätten sonst den 

Ruf  [Gottes]  falsch  verstanden“.  Die  theologische  Haltung  der  angehenden  Theologiestudenten 

beim  RAD  finde  nach  Sedlmeiers  Auffassung  ihre  Äußerung  in  der  Dienstauffassung,  in  der 

Kameradschaft, in der theologischen Haltung vor den Führern sowie in der Freude und den Werten 

des RAD. Der angehende Theologiestudenten beim RAD solle die gleiche Dienstauffassung zeigen 

„wie  Hitler  und  Hierl“.  Es  gehe  dabei  um  Kameradschaft  und  einen  „Dienst  in  Zucht  und 

Ordnung“.  „Auch  uns  sind  die  Arbeitsdienstlager  ´Burgen  im  Land`“,  lässt  Sedlmeier  die 

angehenden  Theologen  wissen.  Mit  einem  Zitat  des  Philosophen  Fichte  ermahnt  er  die 

Arbeitsmänner an ihre Pflicht: Sie sollen so handeln, als hinge von ihnen und ihrem Tun allein das 

„Schicksal der deutschen Dinge“ ab.  Sedlmeier sieht in der Kameradschaft das „Herzstück dieser 

Dienstauffassung“. Seiner Ansicht nach ist die Kameradschaft „das entscheidende Kennzeichen des 

theologischen Arbeitsmannes“. Auch andere Quellen unterstreichen den Wert der Kameradschaft. 

Bereits  in  seinem  Rundschreiben  vom  1.  Mai  1936  an  die  Theologen  im  Arbeitsdienst  hatte 

Sedlmeier  hervorgehoben,  die  Theologen  seien  „rasch  gute  Kameraden  mit  den  anderen 

geworden“.867 Auch  der  Bericht  über  „Seelsorge  in  Landjahr  und  Arbeitsdienst“,  der  1937  der 

Plenarkonferenz der deutschen Bischöfe vorgelegt wurde, hebt die Kameradschaft der Theologen 

positiv  hervor.868 Übereinstimmend  mit  diesen  Quellen  berichten  die  Tübinger  Theologen  im 

867 [1. Rundbrief an die Theologen im Arbeitsdienst,] 1.5.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
868 Vgl. Zur Seelsorge in Landjahr und Arbeitsdienst, 13.1.1937 (Anlage Nr. 8 zum Protokoll der Plenarkonferenz des 

deutschen Episkopates, 12. - 13.1.1937), in: Akten deutscher Bischöfe IV, Nr. 344/II h, S. 129 und S. 130.
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Arbeitsdienst von positiven Erfahrungen mit der Kameradschaft. Wendelin  Sieß schreibt im Jahre 

2010,  die  „Kameradschaft“  sei  „gewachsen“.869 Im Interview berichtet  Wendelin  Sieß,  bei  der 

Kameradschaft habe es keine Schwierigkeiten gegeben.870 Alfons  Mai berichtet im Interview, das 

„Positive“  am Arbeitsdienst  sei  „die  Kameradschaft“  gewesen.871  Martin  Reutlinger  weiß  zum 

Thema Kameradschaft zu berichten, die Theologen hätten „gute Kontakte gehabt mit allen“.872 Alois 

Stoll zitiert hinsichtlich der Kameradschaft seinen Lagerführer, der nach der  Goebbels-Rede vor 

versammelter  Mannschaft  gesagt  habe:  „Wir  haben  die  Theologiestudenten  […]  als  gute 

Kameraden kennengelernt“.873 Sedlmeier  befasste  sich in  seinen Notizen auch mit  dem Eid auf 

Hitler.874 Er konnte dem Diensteid der Arbeitsmänner auf Hitler durchaus Positives abgewinnen und 

stellte diesen Eid auf Hitler sogar in einen religiösen Kontext, indem er Gott als Instanz einbaut.875 

Die Arbeitsmänner legten diesen Eid am 20. April, dem Geburtstag  Hitlers, ab. Die angehenden 

Theologen versprechen nach  Sedlmeiers Auffassung die oben genannte Haltung, die sich in der 

Dienstauffassung und in der Kameradschaft ausdrücke, „vor Gott feierlich am 20. April – und Gott 

soll  wirklich  Zeuge  deiner  Bereitschaft  sein“.  Der  angehende  Theologiestudierende  solle 

„hinsichtlich des Eides nicht nur beruhigt sein, dass man nur Gottgemäßes versprechen könne“, 

sondern er solle „auch dafür besorgt sein, dass man das versprochene Gottgemäße auch leiste“. Wie 

bereits  oben  dargestellt  mussten  die  Arbeitsmänner  den  Eid  auf  Hitler  ablegen. 

Bemerkenswerterweise spart  Sedlmeier diese Passage des Eides in seinen Betrachtungen aus und 

nimmt  keine  Stellung  dazu.  Hier  weicht  Sedlmeier  einer  echten  Auseinandersetzung  mit  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung bzw. mit  der nationalsozialistischen Führerideologie aus. 

Indem Sedlmeier Gott als Instanz einbaut, schafft er eine ideologiekritische Instanz gegenüber dem 

Nationalsozialismus  und  der  nationalsozialistischen  Erziehung,  ohne  den  Nationalsozialismus 

ausdrücklich  erwähnen  zu  müssen.  Es  findet  also  auch  an  dieser  Stelle  –  trotz  der  indirekten 

Ideologiekritik  durch  den  Verweis  auf  Gott  –  keine  echte  Auseinandersetzung  mit  der 

nationalsozialistischen  Erziehung  in  den  Arbeitslagern  statt.  Sedlmeier  stellt  der 

nationalsozialistischen  Weltanschauung  die  christliche,  katholisch-kirchliche  Weltanschauung 

einfach  gegenüber.  Man  könnte  diese  Position  Sedlmeier  in  dem  Schlagwort  „Gott  bzw. 

Gottgemäßes statt Hitler“ oder „Gott vor Hitler“ zusammenfassen. Indem er auf das „versprochene 

Gottgemäße“  abhebt,  formuliert  er  einen  indirekten  Vorbehalt  gegen  die  nicht  gottgemäßen 

869 Schreiben Wendelin SIESS vom 26.1.2010.
870 Vgl. Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
871 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
872 Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 8.6.2010.
873 Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
874 Vgl. im Folgenden Notizen über „Der Theologe im RAD“ (für einen Heimabend). AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 

und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
875 Zum Text des Eides vgl. Kap. 6.3; zur Interpretation durch einen Teilnehmer vgl. Kap. 10.1.17 Peter Wolff.
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Implikationen  des  Eides.  Der  Tübinger  Konviktsdirektor  thematisiert  ausschließlich  die 

Kameradschaft, wie aus der folgenden Darstellung hervorgeht. Man solle sich daher durch nichts 

beirren  lassen  „in  der  tiefen  Aufgeschlossenheit  für  die  Kameradschaft“.  Schließlich  seien  die 

Kameraden beim RAD Kinder Gottes, die Gott den angehenden Theologen in den Weg schicke. Zu 

den schlechten Menschen unter den Kameraden solle  der angehende Theologiestudent gut sein, 

auch wenn sie ihn gehässig schmähten. In seinem Bemühen um eine ehrliche Kameradschaft sei der 

angehende  Theologe  nicht  allein.  Denn  junge  Katholiken,  junge  evangelische  Männer  und 

„Kameraden aus der H.J. gehen mit euch“. Diese würden für die Theologiestudenten „eintreten“, 

wenn  sie  sich  nicht  mehr  verteidigen  könnten.  Sedlmeier  legte  seinen  angehenden 

Theologiestudenten nahe, diejenigen Kameraden, die sich am Montagmorgen vor den Kameraden 

ihrer sexuellen Erlebnisse vom Wochenende brüsteten, unter vier Augen zur Rede zu stellen. Der 

Theologiestudenten  solle  dabei  „natürliche  Gesichtspunkte“  anführen  wie  beispielsweise 

„erbbiologische Gesichtspunkte“ oder die „Verantwortung vor dem Volk, der späteren Braut und 

den  Kindern“.  Der  Theologiestudent  solle  aber  niemanden  verurteilen,  sondern  „sehr  nüchtern 

beurteilen“.  Sedlmeier  warnte  seine  Theologen  ausdrücklich  vor  Geschlechtskrankheiten.  Sie 

sollten  „Vorsicht  auf  den  Aborten“  walten  lassen,  um sich  nicht  mit  „Tripper“  oder  „Syphilis“ 

anzustecken.  Sedlmeier  erwartete  von  den  angehenden  Konviktoren  auch  ein  vorbildliches 

Sozialverhalten.  So forderte  er seine Theologen dazu auf,  einem einzelnen Kameraden, dem es 

schlecht gehe, unmerklich zu helfen. Wenn es dem ganzen Trupp schlecht gehe und alle Kameraden 

fluchten, solle der Theologe die Nerven behalten und Humor zeigen. Das Mitschimpfen könne unter 

Umständen „für einen Theologen viel gefährlicher“ sein als für die anderen Kameraden. Sedlmeier 

war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Theologe in solchen schwierigen Situationen „noch 

auf dem Posten“ sein solle. Der Theologe solle mit seinen Kameraden „auf Gedeih und Verderb“ 

zusammenstehen, wenn der Zug einmal besonders hart „geschliffen“ werde. Sedlmeier hob auch auf 

die  religiöse  Haltung  der  Theologen  ab  und  betonte,  welche  große  Bedeutung  die  religiöse 

Beziehung zu Christus für den Theologiestudenten habe. Der Theologe könne nur dann ein halbes 

Jahr lang beim Arbeitsdienst „die Ruhe weg haben“, wenn er „in und aus Christus seine Ruhe weg 

hat“.  Sedlmeier setzte sich auch mit dem Verhältnis der Theologiestudenten zu ihren Führern im 

Arbeitslager auseinander. Er versuchte, bei den Theologiestudenten Verständnis für die Rolle der 

Führer  in  den  Arbeitslagern  zu  wecken.  Unter  den  Führern  im  Lager  könne  der  angehende 

Theologiestudent „edle Menschen mit achtbaren Grundsätzen“ antreffen, „wenn sie auch anderer 

Weltanschauung sind“. Es sei auch möglich, dass ein Führer „einen Theologen nicht recht leiden 

kann“ und ihn schikaniere. Wenn der Führer aber später merke, dass der Theologe „die Probe des 

anfänglichen Schlauchens“ bestanden habe, werde ihn der Führer achten. Ein Theologe werde durch 
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seine  Einsatzbereitschaft,  durch  „seinen  pflichttreuen  Dienst“  und  „seine  unentwegte 

Kameradschaft“ die Achtung jedes Führers „erzwingen“. Der Theologe müsse durch sein Verhalten 

im Lager soweit kommen, „dass Kameraden und Führer bedauern, dass so ein patenter Kerl Pfarrer 

werden will“.  Der Tübinger Konviktsdirektor legte es den angehenden Theologiestudenten – er 

nennt sie „unsere Freunde“ – ans Herz, sie sollten beachten, „dass die Theologen seit einer Reihe 

von Jahren in den Lagern einen guten Ruf haben, den sie nicht unterbieten dürfen“. Sedlmeier gab 

den angehenden Theologiestudenten Ratschläge, um den Besuch des Gottesdienstes genehmigt zu 

bekommen. Man solle sich wegen der Genehmigung zum Gottesdienstbesuch mit einem Führer 

besprechen, von dem man annehmen könne, dass er Verständnis dafür habe. Falls der Besuch des 

Gottesdienstes nicht möglich sei, werde die angehenden Theologiestudenten „ein tiefes Heimweh 

nach dem hl.  Opfer  ergreifen“.  Die  Theologiestudenten  sollten  sich  vergegenwärtigen,  dass  im 

Wilhelmsstift  die  Messe  für  sie  mitgefeiert  werde.  Das  Beten  der  Teilnehmer  erhalte  seine 

Bedeutung  einerseits  aus  dem  Ausfall  des  Messopfers  und  andererseits  „aus  der  Gefahr  der 

Verflachung, die den Reiz des Neuen ablöst“. Sedlmeier regte die angehenden Theologiestudenten 

dazu an, ein religiöses Buch und das Neue Testament mit in das Arbeitslager zu nehmen. Niemand 

werde sie  hänseln,  so der  Direktor,  wenn sie  ein religiöses  Buch lesen.  Schließlich  setzte  sich 

Sedlmeier mit der apologetischen Situation der Theologiestudenten beim Arbeitsdienst auseinander. 

Er  riet  den  Theologiestudenten,  die  christliche  bzw.  katholische  Überzeugung  nicht  zu 

verheimlichen,  aber  sie  auch  nicht  heraus  zu  hängen.  Ausdrücklich  warnte  er  sie  vor  einer 

„Proselytenmacherei“. Sedlmeier spricht sich also dagegen aus, Gläubige aus anderen Konfessionen 

oder nichtgläubige Nationalsozialisten abwerben zu wollen, um sie zum Eintritt in die katholische 

Kirche  zu  bewegen.  Ebenso  versuchte  er,  seine  Konviktoren  im  Arbeitsdienst  auf  etwaige 

Konfrontationen  mit  Arbeitskameraden  im  Arbeitslager  vorzubereiten.  Eine  „schlagfertige 

Wendung“, so Sedlmeier, könne einen großen Eindruck hinterlassen. Nur mit einigen wenigen solle 

man sich auf eine ernsthafte Diskussion einlassen. Vielen fehle der Ernst, sich in einer Diskussion 

ernsthaft  mit  einem Theologiestudenten auseinander  zu setzen.  „Oberflächliche Hänseleien“  der 

Kameraden  solle  man  kurz  abtun.  In  einem fünften  Abschnitt  befasst  sich  Sedlmeier  mit  der 

„Freude“ und den „Werten“ des RAD. Er spricht „über die bedeutenden Werte, die man vielleicht 

nur im RAD empfangen kann“, und über die „vielfachen Freuden“ im Leben eines Arbeitsmannes. 

Vom Arbeitsdienst habe der angehende Theologe und Arbeitsmann „viel Gutes“ zu erwarten: „einen 

gestählten Leib,  einen im Feuer geläuterten Charakter,  einen vertieften Glauben“.  Das Halbjahr 

beim RAD werde  somit  ein  „fruchtbares  theologisches  Praktikum“.  Abschließend  parallelisiert 

Sedlmeier das Begriffspaar „Arbeitsmann des Volkes“ und „Arbeitsmann Christi“. Er erachtet es für 

„wichtig, dass ihr bei Christus und bei uns daheim seid“. Das Wilhelmsstift solle für die Theologen 
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im Arbeitsdienst „geistige Heimat“ bleiben, „eingedenk des Wortes von Hindenburg: ´Man merkt es 

an der Front, wenn die Heimat nicht mehr betet`“. 

Zu Beginn des Sommersemesters 1936 hielt Sedlmeier eine Exhorte über den Rezess von Bischof 

Sproll  zum  vorhergehenden  Wintersemester  1935/36.876 Er  greift  den  von  Sproll  verwendeten 

Begriff der „ecclesia militans in unserm deutschen Vaterland“ auf.  Sedlmeier geht dabei auf die 

Sekundärtugenden des Arbeitsdienstes ein, die er ebenfalls hinsichtlich der Priesterausbildung für 

maßgeblich  hält.  Er  verwendet  dabei  eine  Formel,  die  er  schon  mehrfach  in  seinen  Exhorten 

gebraucht hat: „Wir sind deutsch geboren und katholisch getauft. Deutsch und katholisch.“ Er greift 

den Gedanken des Bischofs „von äußerer und innerer Zucht“ auf und geht auf die „Härte gegen sich 

selbst“ ein. Im Arbeitslager Mochental, in dem sich einige „Kameraden“ der Tübinger Konviktoren 

befänden, habe er, so Sedlmeier, vor einigen Jahren im Rahmen einer Besichtigung den Spruch an 

der Wand gelesen: „Gelobt sei, was hart macht!“  Sedlmeier kommentiert diesen Spruch mit den 

Worten: „Ich glaube, ohne diese Härte gegen sich selbst kommt ein Priester von morgen nimmer 

durch.“ So vieles dränge und drücke auf den Priester herein, „dass nur ein gehärtetes Wesen genug 

Widerstandskraft  hat  zum  Gegendruck“.  Sedlmeier  nennt  Beispiele  für  die  „Härte  gegen  sich 

selbst“: das Aufstehen, das „Bezwingen des Schlafes unterwegs“ und den „Verzicht auf Alkohol und 

Nikotin“. Wenn es „hart auf hart“ gehe „im Ringen um den Beruf“ und beim „Sicheinfügen in die 

Ordnung, im wissenschaftlichen Arbeiten, in der ganzen Aszese“, dann sieht Sedlmeier darin nicht 

„Hemmungen und Hindernisse, sondern Möglichkeiten, unsere Schmiegsamkeit und Härte zugleich 

zu steigern“. Denn „ein Priester von morgen“, so Sedlmeier, müsse „etwas an sich haben von der 

Doppeleigenschaft des Stahls: so schmiegsam und biegsam und zugleich so hart und unzerbrechlich 

wie  eine  stählerne  Klinge  muss  er  sein“.  Mit  dieser  Exhorte  führte  Sedlmeier  am Schluss  der 

Komplet  und  der  Prim  die  Bittformel  „pro  fratribus  nostris  absentibus“  ein,  wie  es  in  den 

Benediktinerklöstern üblich sei,  um der Verbundenheit  der Wilhelmsstiftler  mit  den angehenden 

Theologen im Arbeitsdienst Ausdruck zu verleihen. Die Exhorte gibt Aufschluss darüber, wie es zur 

Einführung der  Rundbriefe an die  Theologiestudenten im Arbeitsdienst  kam. Um den „äußeren 

Kontakt“  mit  den  Arbeitsdienstleistenden  zu  pflegen,  schlug  Sedlmeier  in  der  Exhorte  seinen 

Zuhörern einen Rundbrief im Umfang von vier Din A4-Seiten vor, der am Ende eines jeden Monats 

an die  Arbeitsdienstleistenden verschickt  werden solle.  Von diesen vier  Seiten  sei  eine  für  den 

Direktor  bestimmt,  eine  für  den  Spiritual  und  die  Repetenten;  eine  Seite  gehöre  dem 

Theologenführer  und  eine  Seite  den  Tübinger  Konviktoren.  Sedlmeier  wollte  nicht,  dass  das 

Wilhelmsstift die komplette Finanzierung der Rundbriefe übernimmt. Stattdessen sollten die Kosten 

876 Vgl. im Folgenden Exhorte über den Rezess vom WS 1935/36. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. 
Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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für Papier, Matrizen und Porto in den Monaten April, Mai und Juni durch eine Umlage unter den 

Theologen gedeckt werden. In den Semesterferien komme das Haus für die Kosten auf. Sedlmeier 

favorisierte diese finanzielle Umlage, da nach seiner Ansicht „mehr Segen darauf“ liege, wenn jeder 

Theologe „ein kleines persönliches Opfer“ trage. Die „Redaktion des Ganzen“ wolle er „für den 

Anfang  wenigstens  selbst  übernehmen“.  Anschließend  nahm  der  Direktor  die  im  Herbst 

bevorstehende Rückkehr der Theologen aus dem Arbeitsdienst nach Tübingen zum Anlass, um an 

die Konviktoren vor Ort höhere Anforderungen zu stellen. Er forderte die in Tübingen studierenden 

Diözesantheologen dazu auf, „mehr Zucht, mehr Zielstrebigkeit, mehr Selbständigkeit, mehr Freude 

und vor allem mehr Brüderlichkeit und Liebe“ an den Tag zu legen „als vordem“, damit die vom 

Arbeitsdienst Zurückkehrenden „den Eindruck gewinnen: im Wilhelmsstift ist geschafft worden, da 

ist etwas gewachsen und gediehen“. „Unsere Neuen“ – so bezeichnet er die Arbeitsdienstleistenden, 

die im Herbst erstmals in das Wilhelmsstift einziehen sollten – sollten sich „gleich daheim fühlen in 

unserer Mitte“ und „elementar  spüren, dass eine ganz neue Welt ihnen aufgeht“. Der „Start der 

Neuen“ im zurückliegenden dreitägigen Einführungskurs vor Beginn des Sommersemesters 1936 

und vor Dienstantritt beim Arbeitsdienst sei gut gewesen. Nachdrücklich ermahnte Sedlmeier seine 

Zuhörer, die „Sehnsucht unserer Jüngsten“, die aus deren Briefen spreche, „nicht zur Enttäuschung“ 

werden zu lassen. 

In  einer  Exhorte  für  den  1.  Kurs  aus  dem  Jahr  1936  bemühte  Sedlmeier  erneut  die 

Sekundärtugenden.877 Er  stellte  die  „Belastungsprobe  des  RAD“  und  die  „Belastungsprobe  des 

Wilhelmsstifts“ vergleichend einander gegenüber.

In der Exhorte für den 1. Kurs vom 30. Mai 1937 sprach sich Sedlmeier „grundsätzlich“ gegen das 

Baden ohne Badehose aus.878 Aus  der  Quelle  geht  nicht  hervor,  ob  er  sich  lediglich  an  die  in 

Tübingen  immatrikulierten  Theologiestudenten  wandte  oder  auch  an  die  RAD-Theologen. 

Vermutlich hatte er diejenigen Konviktoren als Zuhörer vor sich, die sich gerade im Wilhelmsstift 

zum Studium befanden. Darunter befanden sich auch die Konviktoren des 1. Kurses, die im Mai 

1937  gerade  im  2.  Semester  standen  und  1936  den  sechsmonatigen  Arbeitsdienst  hinter  sich 

gebracht hatten. Möglicherweise hatten sich Konviktoren aus dieser Gruppe beim Arbeitsdienst das 

Baden  oder  Duschen  ohne  Badehose  angewöhnt.  Jedenfalls  stand  die  Auffassung  des 

Konviktsdirektors im Widerspruch zu den Gebräuchlichkeiten beim RAD, wonach beim RAD nackt 

und ohne Badehose geduscht wurde und der Geschlechtsappell in den Arbeitslagern ebenfalls nackt 

und ohne Badehose durchgeführt wurde.

877 Vgl. im Folgenden Exhorte für den 1. Kurs, 1936. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor 
Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.

878 Vgl. im Folgenden Exhorte für den 1. Kurs, 30.5.1937. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor 
Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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Immer  wieder  verzweckte  Sedlmeier  die  angehenden  Theologiestudenten  im Arbeitsdienst,  um 

seine hohen Erwartungen an die in Tübingen Studierenden Konviktoren zu formulieren und zu 

begründen. Die folgende Darstellung zeigt, wie er dabei beim Thema der sexuellen Reinheit d.h. 

Keuschheit vorging. In seiner zweiten Herz-Jesu-Exhorte von 1936 stellte er an die Konviktoren die 

Forderung, in den Semesterferien „rein“, d.h. keusch, zu bleiben.879 In der Keuschheit während der 

Semesterferien sah er die „Garantie“ dafür, dass „später“ - also während des späteren Lebens als 

geweihter Priester – „alles gut“ werde. Er stellte an seine Konviktoren die Forderung, füreinander 

einzustehen,  besonders  für  die  „Kameraden“  beim  Arbeitsdienst.  Die  „Gefahren“  für  deren 

„Reinbleiben“ seien aus dem Grund nicht so schlimm, weil der „Ekel“ über den „Schmutz“ beim 

Arbeitsdienst  manches  abbiege.  Es  bedürfe  „übermenschlicher  Kraft“,  um das  halbe  Jahr  beim 

Arbeitsdienst  unbeschadet  für  die  Keuschheit  zu  überstehen.  „Unsere  tapferen  Theologen“,  so 

Sedlmeier,  werden diese  Kraft  „aufbringen“,  und zwar mit  Hilfe  der  in  Tübingen studierenden 

Theologen, die „wie bisher“ in den Semesterferien „mithelfen“ müssten. Die Tübinger Theologen 

sollten  ihren  „Einsatz“  bringen  für  die  angehenden Theologen im Arbeitsdienst,  und zwar  „im 

Gebet, im Opfer, in der Arbeit, in einer schönen Ordnung auch während der Ferien, im Leiden“. 

Kein Theologe dürfe, so  Sedlmeier, während der Ferien in seinem Eifer oder in seiner religiösen 

Haltung „schlapp“ sein. „Keiner darf so sein, dass er sich vor seinen Arbeitskameraden schämen 

muss“, forderte der Konviktsdirektor. 

Im Jahre 1936 hielt er einen Vortrag vor RAD-Angehörigen zum Thema „religiöses Bildungsgut, in 

dem sich die jugendlichen Glieder der wandernden Kirche auskennen müssen“.880 Aus der Quelle 

geht  nicht  hervor,  wann genau und vor  welchem Publikum der  Tübinger  Konviktsdirektor  den 

Vortrag  hielt.  Hier  kommt  es  nun  zur  Auseinandersetzung  –  genauer  gesagt  zu  einer 

Gegenüberstellung  –  zwischen  der  nationalsozialistischen  und der  christlichen  Weltanschauung. 

Zwar  stellt  Direktor  Sedlmeier  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung  die  christliche 

Weltanschauung gegenüber.  Eine  echte  und detaillierte  inhaltliche  Auseinandersetzung mit  dem 

Nationalsozialismus findet jedoch auch hier nicht statt.  Direktor  Sedlmeier beschreibt in seinem 

Vortrag aus seiner Sicht die Situation junger Katholiken in der Diaspora und beim RAD. Beim RAD 

sei  der  junge Mensch „als  Mensch“ in  eine gewaltige  „Zerreißprobe“  hineingestellt.  Der  junge 

Mensch werde beim RAD „umgebaut“. Es werde dort eine Welt „ohne unsern Gott“ entworfen. Das 

Bildungsziel,  auf  das  die  jungen  Menschen  beim  RAD  ausgerichtet  werden  sollen,  ist  die 

„Befreiung des Menschen vom Christentum“. In dieser Situation entscheide „nur die größere Glut 

879 Vgl. im Folgenden 2. Herz-Jesu-Exhorte 1936. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. 
Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.

880 Vgl. im Folgenden Religiöses Bildungsgut, in dem sich die jugendlichen Glieder der wandernden Kirche 
auskennen müssen [Vortrag 1936]. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, 
Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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des Glaubens“. Damit der Jugendliche „kein Verräter“ zu sein brauche, müsse er von der „Glut des 

christlichen Glaubens“ erfüllt sein und ein „heiliges Sendungsbewusstsein“ in sich tragen. Wenn ein 

Jugendlicher  in  einer  „guten  religiösen  Familie“  aufgewachsen  sei,  wisse  er  um die  „religiöse 

Durchschlagskraft der zwölf geisterfüllten Fischer“ von Galiläa. Für diese Jugendlichen bedeute die 

„Heimatlosigkeit im RAD nicht Glaubenslosigkeit, sondern Bewährung im Leben, Erstarkung und 

Vertiefung“  des  Glaubens.  Wenn  sich  der  Jugendliche  als  „Glied  Jesu  Christi“  erlebt  habe, 

unterscheide  er  sich  durch  den  Glauben  an  Christus.  Dieser  Glaube  strahle  aus  „in  der 

Kameradschaft, in der Wahrhaftigkeit, in seiner Hilfsbereitschaft, in der Freude, in Mut, Tapferkeit 

und  Pflichterfüllung  in  allem“.  Er  wende  sich  „instinktiv“  gegen  die  Erziehung  gemäß  einem 

Menschenbild, das keine Rücksicht nehme auf „die Wirklichkeit der Erbsünde und der Gnade“. Im 

Folgenden zählt Sedlmeier die „Teilgebiete“ auf, in denen sich ein Jugendlicher auskennen müsse. 

Für den Jugendlichen müsse die „Kraft der göttlichen Gnade“ unerschütterlich feststehen, denn wo 

sich die Welt entgöttliche, beginne sie sich auch zu entmenschlichen. Des Weiteren sei das Wissen 

um die Erbsünde wichtig. Ebenso müssen für die Jugendlichen die „Reinheit“ und die „Tugend der 

Mäßigung“ unerschütterlich feststehen. Sedlmeier stellt der nationalsozialistischen Weltanschauung 

die christliche Weltanschauung gegenüber. Dabei ordnet er die nationalsozialistische Terminologie 

einem christlichen Kontext unter. Denn im weiteren Verlauf seines Vortrags betont Sedlmeier, dass 

der persönliche und dreifaltige Gott der höchste Wert sei und nicht etwa „Volk, Blut, Boden und 

Rasse“. Ein Volk könne sich aus „Blut und Boden“ erneuern, wenn diese Kräfte in der „Ordnung 

Gottes“ stehen. Die Gotteskindschaft stehe über allen „Erdrassen“. Dem christlichen Standpunkt 

kommt somit die Deutungshoheit zu. Als weitere Teilgebiete, über die Jugendliche Bescheid wissen 

müssten,  nennt  Sedlmeier  das  „Reich  Gottes“,  das  Meßopfer,  die  Beichte und die  Kirche.  Das 

Vaterland, so  Sedlmeier, sei der „Raum, in dem sich mein Wirken für das Gottesreich vollziehen 

soll“.  Der  Besuch  des  Meßopfers  und  der  heiligen  Kommunion  müsse  auch  beim  RAD 

„selbstverständlich“  sein.  Christentum und Kirche  seien  das  „Schicksal  des  deutschen  Volkes“. 

Dome und Burgen seien  der  „Ausdruck  höchster  völkischer  und christlicher  Kraft“.  Auch  hier 

kombiniert  Direktor  Sedlmeier  ein  Element  des  völkischen  Moral  mit  christlich-religiösem 

Gedankengut und stellt es unter den Primat des Christlichen. Abschließend vertritt  Sedlmeier die 

Auffassung, die jungen Christen schenkten das „Beste“, was sie haben, nämlich ihren Glauben und 

die Kraft  des göttlichen Lebens, „im Dienst unserm Vaterland“.  Der „Dienst am Volk“ sei eine 

„Pflicht vor Gott“. Die „Ordnung Gottes“ sei „allein die wahre Ordnung alles menschlichen und 

völkischen Lebens“. Abschließend fordert  Sedlmeier seine Zuhörer auf, „Schulter an Schulter mit 

unseren  Brüdern  und Schwestern  draussen“  zu  stehen,  „um aus  dem Gesetz  des  Glaubens das 

Gesetz des Gehorsams und der Treue unserm Volk gegenüber zu erfüllen“.
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Am Palmsonntag 1937 sprachen die Tübinger Konviktoren miteinander – und mit den Katholiken 

in der Diözese Rottenburg – das „Gebet bei der katholischen Morgenfeier“.881 Im Rahmen dieses 

Gebetes, das die Gläubigen auf die Karwoche einstimmen sollte, wurde auch für den Führer Adolf 

Hitler gebetet: „Lass aus deinem heiligen Kreuz Segen strömen über Führer und Volk. Amen.“

Zu  Beginn  des  Wintersemesters  1938/39  hielt  der  Tübinger  Direktor  die  erste  Exhorte  des 

Semesters für seine Tübinger Diözesantheologen.882 Im Rahmen dieser Exhorte richtete er einen 

„Appell“  an  die  Konviktoren.  Dieser  Appell  sollte  die  Tübinger  Konviktoren  des  2.,  3.  und 4. 

Kurses,  die  sich bereits  seit  Jahren im Wilhelmsstift  befanden,  dazu ermahnen,  sich um die  in 

wenigen Tagen eintreffenden Erstkursler zu kümmern, die sich momentan noch beim Arbeitsdienst 

befanden.  Aus  den  Briefen  der  RAD-Angehörigen  und  zukünftigen  Mittheologen  spreche  die 

Erwartung und die  „große Sehnsucht  nach einer  so viel  schöneren Gemeinschaft“  im Tübinger 

Wilhelmsstift.  Sedlmeier  rechnete  mit  Enttäuschungen und einer  ersten  „Krisis“  bei  den neuen 

Erstkurslern, wenn sie die Realität des Wilhelmsstiftes erleben würden. Die Mitglieder der höheren 

Kurse sollten nun mitwirken, dass den RAD-Ausscheidern ein „Heim“ bereitet werde, „in dem sie 

sich wohl fühlen“. Seine Zuhörer sollten dafür sorgen, „dass für unsere Neulinge nicht nach der 

Belastungsprobe des RAD nun noch die schwerere Belastungsprobe des Wilhelmsstifts kommt und 

vielleicht mancher, der an sich Beruf hätte zum Priester, deshalb ausscheidet, weil er sich bei uns 

nicht daheim fühlen kann“. 

In das Jahr 1939 fällt eine 18-seitige „Einführung in den theologischen Beruf“, die  Sedlmeier in 

Eichstätt  oder  Fulda  vor  Theologiestudenten  gehalten  hat.883 Denkbar  ist  auch,  dass  er  die 

Einführung noch in Tübingen hielt, bevor die katholischen Theologiestudenten nach Eichstätt und 

Fulda  weiterreisen  mussten.  Vermutlich  handelte  es  sich  bei  den  Zuhörern  um  die  neuen 

Studierenden des 1. Kurses, die im Wintersemester 1939/40 nach ihrer Entlassung aus dem RAD 

das Studium der Theologie aufgenommen hatten. Sedlmeier erinnert die Theologiestudenten an die 

Freizeit vor Antritt des RAD, in der er ihnen die Enzyklika des Papstes über den Priesterberuf von 

Weihnachten 1935 übergeben habe. Er schwor die jungen Theologiestudenten ein auf die Begriffe 

Eignung, Berufung und Zölibat. Zudem legte er seinen Alumnen nahe, sich das Rauchen, das sie 

sich beim RAD angewöhnt hätten, wieder abzugewöhnen. Das Leben eines Priesters verlange „die 

wahrhaft demütige Unterwerfung im Glauben und Gehorsam unter die kirchlichen Autoritäten“. Es 

müssten immer „Disziplin“ und „Zucht“ gewahrt werden, so der Konviktsdirektor. Er vermittelte 

881 Vgl. im Folgenden Gebet bei der katholischen Morgenfeier, Palmsonntag 1937. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 
2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.

882 Vgl. im Folgenden [Exhorte] Zum Beginn des Wintersemesters 1938[/39]. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. 
Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.

883 Vgl. im Folgenden Einführung in den theologischen Beruf (nach Bilz). AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. 
Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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den Konviktoren die wichtige Bedeutung von Pietät, Ehrfurcht und Kameradschaft. Der Theologe 

solle „ein vollkommener Mensch“ und ein „vollkommener Christ“ sein und „ein vollkommener 

Priester“ werden. Sedlmeier wollte den Alumnen die Arbeit und die Pflichterfüllung im Dienste des 

jungfräulichen Priestertums nahebringen. Der RAD sei zu „begrüßen“, so  Sedlmeier, weil er die 

„notwendige Weltkenntnis“ in der Priesterausbildung gewährleiste.

Seit seinem Dienstantritt als Konviktsdirektor im Herbst 1934 hielt  Sedlmeier Einkehrtage für die 

angehenden Alumnen.884 Diese Einkehrtage fanden 1934 vor Beginn des Studiums statt. Nach der 

Einführung  des  gesetzlichen  Arbeitsdienstes  1935  und  der  geschlossenen  Teilnahme  der 

angehenden  Tübinger  Konviktoren  am  Arbeitsdienst  1936  wurden  diese  Einkehrtage  vor 

Dienstantritt im RAD durchgeführt, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen.

Von 17. bis 20. März 1936 veranstaltete die Hausleitung des Wilhelmsstifts eine „Einführung der 

neuen  Bewerber  1936“.885 Dabei  riet  Sedlmeier  den  angehenden  Arbeitsdienstleistenden,  das 

Sonntagsblatt oder eine ähnliche Zeitschrift selbst zu abonnieren. Ebenso legte er ihnen nahe, in den 

Arbeitslagern kein Tagebuch zu schreiben.  Dieser  Rat  Sedlmeiers,  kein Tagebuch zu schreiben, 

erklärt, warum ein eifriger Tagebuchautor wie Hans Kiem, der in seiner Gymnasialzeit und später 

als  Student  und als  Soldat  regelmäßig  Tagebuch führte,  ausgerechnet  für  die  Zeitspanne seiner 

Teilnahme am RAD keinen einzigen Tagebucheintrag verfasste.886 Der 1. Tag der Einführung war 

dem  Thema  Priesterausbildung  gewidmet.887 Sedlmeier  sprach  zu  den  angehenden 

Theologiestudenten über den „Priester von heute und seine Sendung“, über die „Erziehung und 

Bildung des Priesters von heute“ und über „die Bildungsstätte des künftigen Priesters“. Am 2. Tag 

dieser  Einführung  referierte  Sedlmeier  über  drei  Themenbereiche:  Unter  dem Thema  „Glaube, 

Gottesdienst  und  Kirche“  sprach  er  über  die  moderne  Weltanschauung,  die  einer  extremen 

Diesseitigkeit gleichkomme, über die Phrasen der Gegner und die katholische Einstellung sowie 

über  die  Pflichten  der  Theologen.  Unter  dem Thema „Reinheit  und Zölibat“  behandelte  er  die 

„moderne  Sittlichkeit“,  nach  der  die  sexuelle  Reinheit  einer  Perversität  gleichkomme.  Dieser 

modernen  Einstellung  und  Praxis  stellte  er  die  katholische  Einstellung  gegenüber.  Unter  dem 

Thema „Apostolatsmöglichkeiten“ wies er die angehenden Theologiestudenten darauf hin, weder 

einen  „Excessus  im  Apostolat“  noch  einen  „Defectus  im  Apostolat“  zu  begehen.  Die 

Theologiestudenten im RAD sollten also nach der Vorgabe  Sedlmeiers das Laienapostolat weder 

884 Vgl. im Folgenden Dir[ektor] Sedlmeier Einkehrtage 1934 – 1935. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. 
Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.

885 Vgl. im Folgenden Einführung der neuen Bewerber 1936. 17. - 20. März. Materialien. AWilhelmsstift Zu D13.1a-
1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.

886 Vgl. Hans KIEM, Tagebuch.
887 Vgl. im Folgenden Einführung der neuen Bewerber 1936. 17. - 20. März. Materialien. AWilhelmsstift Zu D13.1a-

1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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übertreiben noch vernachlässigen.  Der  Konviktsdirektor  unterwies  sie  im Apostolat  des  „stillen 

Lebens“, des „Wortes“, der „Freude“ und des „Humors“. An die Referate des Konviktsdirektors 

schloss  sich  jeweils  eine  Aussprache  an.  In  den  Tagesablauf  waren  Morgengymnastik, 

Morgengebet, bis zu zwei Messen, die visitatio Sanctissimi – also die Anbetung des allerheiligsten 

Sakramentes der Eucharistie –, liturgische Übung und liturgisches Singen, eine Kreuzwegandacht 

und das kirchliche Abendgebet integriert. Am Donnerstagabend wurde ein „vaterländischer Abend“ 

veranstaltet. 

Im Jahre 1937 veranstaltete Sedlmeier wieder Einkehrtage für die neuen Bewerber vor Antritt des 

RAD. Im Rahmen dieser Einkehrtage für die neuen Bewerber hielt er wiederum mehrere Referate, 

zunächst ein Referat über die „Stellung der Welt zu Reinheit und Keuschheit“.888 Aus der Quelle 

geht nicht hervor,  ob es sich um das Referat des Vorjahres (1936) über „Reinheit  und Zölibat“ 

handelte.  Jedenfalls befasst  sich das vorliegende Referat von 1937 ebenfalls eingehend mit den 

Themen der sexuellen „Reinheit“ und des Zölibates. Zur Unterweisung seiner Zuhörer berichtete 

Sedlmeier  eigene  Erfahrungen  („Selbsterlebtes“)  aus  seiner  Soldatenzeit  während  des  Ersten 

Weltkrieges. Dabei nahm er eine ambivalente Haltung zum Arbeitsdienst, insbesondere zu dessen 

sittlichen Einflüssen, ein, wie aus der folgenden Darstellung hervorgeht. Indem er den angehenden 

Alumnen die Möglichkeiten aufzeige, durch die ihre „Reinheit“ und ihre „ungestörte Entwicklung 

zu deutschen Männern“, zu Theologen und Priestern beschädigt werden könnten, wolle er nicht 

„eine  so  wertvolle  Einrichtung  wie  die  des  Arbeitsdienstes“  entwerten.  Sedlmeier  bereitete  die 

zukünftigen Theologiestudenten darauf vor, dass sie mit den verschiedensten Varianten des Themas 

Sexualität beim Arbeitsdienst in Berührung kommen würden. Sie sollten sich darauf einstellen, dass 

sie als Theologen eine „interessante Persönlichkeit“ seien und „Zielscheibe vieler Angriffe“ sein 

würden. Diese Einschätzung Sedlmeiers wird durch andere Quellen bestätigt. Übereinstimmend mit 

der Darstellung Sedlmeiers in dieser Quelle berichtet Zeitzeuge Heinrich Detzel im Interview, die 

Truppführer hätten sich für ihn und seinen späteren Beruf interessiert.889 Wendelin  Sieß berichtet 

von verbalen Angriffen der Vorgesetzten beim Vortrag,890 Alfons Mai von Beleidigungen einzelner 

Kameraden.891 Unter anderem ging Sedlmeier auch auf „die völkische Bedeutung der Reinheit“ ein. 

Er gab seinen Zuhörern auch Ratschläge mit auf den Weg, wie sie sich im Lager verhalten sollten. 

Sie sollten Ruhe bewahren, sich nicht vor einer Menge an Zuhörern auf Dispute einlassen, ernste 

888 Vgl. im Folgenden Einkehrtage für die Bewerber 1937. Die Stellung der Welt zu Reinheit und Keuschheit 
(Zölibat). AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, 
Einkehrtage 1926 – 1945.

889 Vgl. Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011; vgl. Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 
24.10.2009; vgl. Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs, 22.12.2010.

890 Vgl. Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
891 Vgl. Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.

280                          



Gespräche nur unter vier Augen führen, im Disput anerkannte „NS-Autoritäten“ verwenden und 

sich die zölibatäre Haltung zulegen, dass sie niemals durch Geschlechtsverkehr ihren oder „einen 

andern Menschenleib“ schänden, sondern vielmehr in sexueller „Reinheit“ leben wollten. Um seine 

Zuhörer in dieser Haltung zu bestärken, trug  Sedlmeier ihnen gleich noch die Exhorte über den 

Priesterzölibat vor. Der zweite Vortrag des Konviktsdirektors trug den Titel „In Kampf und Wehr. 

Bekenner und Apostel“.892 Der Konviktsdirektor sprach zu den neuen Bewerbern über die Rolle des 

Theologen „in der Abwehr, in der Verteidigung“. Beim Arbeitsdienst sei damit zu rechnen, dass die 

Vorwürfe  der  Umwelt  „wie  ein  Hagelgewitter“  über  die  angehenden  Theologiestudenten 

„hereinbrechen“ würden. Er legte den Konviktoren nahe,  nicht die „Apologetik des Wortes“ zu 

betreiben, sondern die  „Apologetik der Tat“.  Dazu müssten die  angehenden Theologiestudenten 

„Kerle“ sein. Damit das katholisch Sein und das Theologe Sein überhaupt zum Tragen kommen 

könnten,  sollten die  Theologiestudenten zuvor bei  ihren Kameraden und Vorgesetzten „Respekt 

erzwingen durch Sein und Leistung“. Die angehenden Theologiestudenten sollten im RAD „nicht 

unangenehm auffallen“,  denn vom Zeugnis des Lagerführers sei  das „Weiterstudium abhängig“. 

Sedlmeier  bereitete  seine  Zuhörer  auf  den  „Mittelsmann  der  Studentenschaft“  vor,  der  bei 

angehenden Studierenden im RAD eine „Prüfung der Zuverlässigkeit“ – gemeint ist die sogenannte 

politische  Zuverlässigkeit  –  durchführen  könne.  Die  Fragen,  mit  denen  dieser  Mittelsmann 

aufwarten könne, seien beispielsweise die Fragen nach Sterilisierung, Kulturkampf, Mythos des 20. 

Jahrhunderts  –  gemeint  ist  Rosenbergs  Mythus  des  20.  Jahrhunderts  –  oder  konfessionelle 

Propaganda. Der Konviktsdirektor legte den angehenden Alumnen nahe, Briefe zu schreiben, auch 

wenn  diese  nicht  aus  dem Lager  abgeschickt  würden.  Wie  bereits  1936  riet  er  den  Alumnen 

wiederum davon ab, Tagebuch zu schreiben. Im weiteren Verlauf seines Referates setzte Sedlmeier 

seinen Zuhörern das Thema Deutschglaube auseinander. Bei der thematischen Diskussion über den 

„Deutschglauben“  kommt  es  zu  einer  Auseinandersetzung  mit  den  nationalsozialistischen 

Elementen  des  „Deutschglaubens“.  Sedlmeier  kritisierte  den  „Deutschglauben“,  der  aus  reinem 

„Naturalismus“ und „Biologismus“ bestehe und die Religion auf die eigene Rasse verenge. Er wolle 

die „Wahrheitselemente in diesen deutschgläubigen Auffassungen“ nicht verkennen, so Sedlmeier. 

Es sei anzuerkennen, dass Gott auch in der Welt sei; jede „überspitzt naturfeindliche Einstellung“ 

sei abzulehnen; „die gottgegebenen Wirklichkeiten von Volk und Blut und Boden und Rasse“ seien 

„freudig“  anzuerkennen.  Auch  die  „sittlichen  Werte“,  die  in  der  „völkischen  Ethik“  in  den 

Vordergrund rückten, „bejahen wir voll und ganz“, so der Konviktsdirektor. Darüber stellt er aber 

die Gottebenbildlichkeit des Menschen und das christliche Offenbarungsgeschehen. Der christliche 

892 Vgl. im Folgenden Einkehrtage für Bewerber von 1937. In Kampf und Wehr. Bekenner und Apostel. 
AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 
– 1945.
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Begriff  der Liebe werde als  „Schwäche und Feigheit“  missverstanden.  In der  Priestererziehung 

müsse allerdings „das Heldische einen stärkeren Akzent erhalten“, so des Direktors abschließender 

Gedanke. In seiner Schlussansprache in der Hauskapelle predigte  Sedlmeier ausgehend von der 

Sendeformel  „Ite,  missa  est“893 über  die  Sendung  und  den  Sendeauftrag  der  angehenden 

Theologiestudenten.894 Der Herr sende sie, so der Konviktsdirektor, „als junge deutsche Männer“, 

„als junge katholische Männer“ und „als junge katholische Theologen“ in den Arbeitsdienst. „Wie 

kraftvoll das ist, ein junger deutscher Mann zu sein!“, ruft der Konviktsdirektor den Bewerbern in 

seiner Predigt zu. Als deutsche Jungmänner würden sie im bevorstehenden Arbeitsdienst nicht nur 

ihre  Pflicht  tun,  sondern  wissen,  für  wen sie  den  Schweiß  vergießen:  „für  deutsche  Erde,  fürs 

deutsche Vaterland, fürs deutsche Volk“. An Einsatzwillen und Leistung für Deutschland würden sie 

sich  von  niemand  übertreffen  lassen.  Mit  einer  Mischung  aus  Pathos  und  Rassegedanken 

unterstreicht  Direktor  Sedlmeier  die  vorbildliche  Kameradschaft  der  angehenden 

Theologiestudenten: „Deutsches Blut fließt in euren Adern. Deutsche Eltern haben den Blutstrom 

an euch weitergegeben. Deutsches Ahnenerbe tragt ihr in eurem gesunden jungen Leibe, in euren 

adeligen  Seelen.“  Er  verbindet  beim Thema  RAD den  kirchlichen  Sendungsauftrag  mit  einem 

nationalen Sendungsbewusstsein: „Nicht bloß Deutschland sendet euch in den Arbeitsdienst. Noch 

höhere  Sendung  ergeht  an  euch.  Der  Herr  selber  sendet  euch.“  Katholischer  Jungmann  im 

Arbeitsdienst  zu  sein  bedeute  „unerschütterlich  an  den  Herrgott  glauben“,  an  den  „Herrn  des 

Weltalls und unseres Vaterlandes“. Es bedeute auch den Glauben an Christus und an den Heiligen 

Geist,  „aus  dem heraus  wir  schaffen  und  opfern  und  beten  und  leiden:  alles  für  Deutschland, 

Deutschland aber für Christus!“ Theologe im Arbeitsdienst sein bedeute, für seinen Glauben und für 

die Kirche zu kämpfen. „Damit dient ihr dem deutschen Volk!“ Sedlmeier zieht als Beleg für diese 

Anschauung  den  jungen  Nationalsozialisten  Martin  Hieronimi  heran.  Martin  Hieronimi 

veröffentlichte 1937 ein Buch mit dem Titel „Junger Deutscher vor Gott“895. Dieses Werk wurde bis 

1941 mehrfach nachgedruckt.  Sedlmeier zitiert  Hieronimi mit den Worten: „Dem deutschen Volk 

und  seiner  Aufgabe  sind  gläubige  Christen  unendlich  viel  wertvoller  als  die  Müden  und 

Resignierten.  […]  Lass  dich  [von  Gott]  ergreifen  […]  im  Dienst!“  Anschließend  kommt  der 

Konviktsdirektor wieder auf die sexuelle Keuschheit zu sprechen. Theologe im Arbeitsdienst zu 

sein bedeute nach  Sedlmeier, im „Trommelfeuer der Verleumdungen […] Rede und Antwort zu 

stehen für seine Überzeugung“ und die sexuelle Reinheit, die „Jungfräulichkeit“, zu bewahren. Der 

Direktor  zitiert  auch  in  dieser  Passage  einen  nationalsozialistischen  Vertreter,  den 

893 Sendungs- und Schlussformel der katholischen Messfeier; zu deutsch: Gehet hin in Frieden.
894 Vgl. im Folgenden Einkehrtage für die Bewerber 1937. Schlussansprache in der Hauskapelle: Ite missa est. 

AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 
– 1945.

895 Vgl. Martin HIERONIMI, Junger Deutscher vor Gott, Frankfurt a. M. 1937.
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Hitlerjugendführer Georg  Usadel896, der sich laut Direktor  Sedlmeier folgendermaßen ausdrückte: 

„Es sind nicht die schlechtesten Männer, die sich eine heilige Scheu vor der Frau und besonders vor 

dem unberührten Mädchentum bewahrt haben.“ Gerade im Arbeitsdienst hätten viele Mittheologen 

die Bedeutung der „reinen unentweihten Jugend“ erfasst, so Sedlmeier.

7.2 Zusammenfassung und Ergebnisse

Sedlmeier setzte sich zwischen 1934 und 1945 in Exhorten, Predigten, Vorträgen und Einkehrtagen, 

die er vor den Tübinger Konviktoren hielt, mit dem Arbeitsdienst bzw dem RAD auseinander. Ab 

dem  Wintersemester  1935/36  veranstaltete  Sedlmeier  bzw.  die  Hausleitung  des  Tübinger 

Wilhelmsstifts Einführungskurse für angehende RAD-Teilnehmer. Diese Kurse richteten sich 1935 

an  die  bereits  immatrikulierten  Theologiestudenten,  die  den  RAD  während  des  Studiums 

abzuleisten hatten, und ab 1936 an die angehenden Theologiestudenten, die den RAD vor Beginn 

des Studiums ableisteten. Die vorrangigen Themen dieser Einführungskurse waren die Rolle der 

Theologiestudenten im Arbeitsdienst, mögliche Anfeindungen in den Arbeitslagern, der Zölibat und 

eine  Dienstauffassung,  die  sich  auf  Sekundärtugenden  stützte.  Diese  Sekundärtugenden  –  der 

Konviktsdirektor übernahm die Formulierungen von  Sproll – werden gleichermaßen zu Tugenden 

für den Priesterberuf  wie für  den Arbeitsdienst.  Sedlmeier  betonte die  nationale  Gesinnung der 

Theologen.  Im  Jahre  1936  regte  Sedlmeier  Rundbriefe  aus  dem  Wilhelmsstift  an  die 

Theologiestudenten  im  Arbeitsdienst  an.  Die  Theologiestudenten  im  Arbeitsdienst  liefern  für 

Sedlmeier  die  Begründung  dafür,  von  den  in  Tübingen  immatrikulierten  Konviktoren  mehr 

Leistung bei  den Sekundärtugenden (Zölibat)  zu verlangen und von ihnen ein höheres Maß an 

„Einsatz“897 zu fordern. Trotz Bedenken gegenüber dem RAD ermutigt Sedlmeier die Konviktoren 

zum RAD und betreibt somit eine Art pastoralen Pragmatismus.

Sedlmeier  strebt  eine  Synthese  von  Deutsch-Sein  und  Katholisch-Sein  an.  Im  Verhältnis  zum 

Nationalsozialismus ist sein theologisches Denken von zwei theologischen Vorgehensweisen und 

Denkmustern geprägt.  Einerseits stellt er der nationalsozialistischen Weltanschauung einfach die 

christliche  Weltanschauung  gegenüber.  Andererseits  lässt  er  sich  leiten  vom  theologischen 

Denkmuster einer Synthese, in der er völkisches, rassisches und nationales Gedankengut, das einem 

nationalsozialistischen Kontext entstammt, mit christlich-theologischen Vorstellungen kombiniert, 

in  das  christliche  Weltbild  einbaut  und  unter  den  Primat  des  Christentums  stellt.  In  der 

896 Georg Usadel (1900 – 1941), 1923 Dr. phil., 1929 Studienrat, NSDAP-Mitglied und Gauführer der HJ in 
Ostpreußen, Führer des NS-Studentenbundes in Ostpreußen, 1930 Mitglied des Reichstags für die NSDAP, 1933 – 
1941 Mitglied des nationalsozialistischen Reichstags für die NSDAP, SA-Oberführer. Sedlmeier gibt die genaue 
Quelle nicht an.

897 2. Herz-Jesu-Exhorte 1936. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, 
Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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Auseinandersetzung  mit  dem  „Deutschglauben“898 stellt  Sedlmeier  zwar  die  christlichen 

Vorstellungen  der  Gottebenbildlichkeit  und  des  Offenbarungsgeschehens  über  den 

„Deutschglauben“ und gibt so eine Ideologiekritik an der nationalsozialistischen Weltanschauung 

Ausdruck,  weicht  dadurch  jedoch  einer  echten  und  kritischen  Auseinandersetzung  mit  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung aus. 

Hinsichtlich  der  Forschungsfrage  nach  der  Situation  der  Theologiestudenten  zwischen 

nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung  ergibt  sich  folgendes  Bild: 

Sedlmeier ging es in seinen Einkehrtagen darum, die angehenden Tübinger Konviktoren für den 

Arbeitsdienst  zu  motivieren  und  sie  als  katholische  deutsche  „Jungmänner“899 geistlich  darauf 

vorzubereiten.  Sedlmeier  verbindet  beim  Thema  Reichsarbeitsdienst  den  kirchlichen 

Sendungsauftrag mit einem nationalen Sendungsbewusstsein.  Beim Diensteid der Arbeitsmänner 

auf  Hitler  zieht  er  sich  auf  einen  religiösen  Kontext  zurück  und  vermeidet  auch  hier  die 

weltanschauliche Auseinandersetzung. 1937 sah Sedlmeier die neuen Konviktoren im Arbeitsdienst 

in einer apologetischen Situation.

898 Einkehrtage für Bewerber von 1937. In Kampf und Wehr. Bekenner und Apostel. AWilhelmsstift Zu D13.1a-1 und 
2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.

899 Einkehrtage für die Bewerber 1937. Schlussansprache in der Hauskapelle: Ite missa est. AWilhelmsstift Zu 
D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
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8 Der Ratgeber „Theologen im Arbeitsdienst“

8.1 „Theologen im Arbeitsdienst“ – eine Sammlung von Berichten,  
Erfahrungen und Vorschlägen von Theologen im Arbeitsdienst

Die Quelle gibt zunächst Aufschluss über die Gruppe der befragten Theologiestudenten.900 Fast alle 

befragten Theologen waren auf verschiedene Lager verteilt. Einige Theologen waren als Gruppe 

zusammen in ein- und demselben Lager eingesetzt. Manche Theologen waren in ihrer Dienstzeit in 

mehreren  Lagern  nacheinander  eingesetzt.  Die  Autoren  heben  hervor,  dass  die  Erlebnisse  der 

einzelnen Theologen beim Arbeitsdienst und die Bewertung dieser Erlebnisse sehr stark von der 

konkreten Situation im Arbeitsdienstlager abhängig seien. „Die Verschiedenheit der Situation der 

einzelnen  Lager  und  die  Verschiedenheit  derer,  die  über  sie  berichten,  lassen  gelegentlich 

gegensätzliche  Urteile  und  Vorschläge  zustandekommen“,  so  die  Autoren.  Auch  diese 

gegensätzlichen  Äußerungen  wurden  von  den  Autoren  so  aufgezeichnet,  wie  sie  von  den 

Theologiestudenten  berichtet  wurden.  Die  Schrift  „Theologen  im  Arbeitsdienst“  gliedert  sich 

inhaltlich in drei Teile. Der erste Teil befasst sich mit den Schwierigkeiten, „die in den Lagern von 

den Führern und Kameraden immer wieder  gegen Glauben,  Kirche und Katholizismus erhoben 

werden“. Der zweite Teil befasst sich mit den Eindrücken und Erfahrungen der Theologen beim 

Arbeitsdienst.  Der  dritte  Teil  enthält  die  mannigfaltigen  und  sich  zum  Teil  widersprechenden 

Vorschläge der RAD-erfahrenen Theologen für die angehenden Arbeitsmänner. 

Die Autoren verfassten den Text aus einer eindeutig apologetischen Sichtweise heraus. Die Leser – 

angehende Theologiestudenten, die vor der Ableistung des Arbeitsdienstes standen, und kirchliche 

Verantwortliche, die mit der Ausbildung der Theologiestudenten betraut waren – werden auf eine 

aus kirchlicher  Sicht  kirchenfeindliche und christentumsfeindliche Umwelt  in  den Arbeitslagern 

vorbereitet. Der Text listet gleich zu Beginn im ersten Hauptteil die „von Führern und Kameraden 

erhobenen Schwierigkeiten“ auf. Aus dem Bereich „Geschichtliches“ gehören zu diesen kritischen 

Themen  „Papsttum  und  Kaisertum“,  „Volkwerdung  des  deutschen  Volkes“,  „Christentum  und 

Deutschtum“ sowie „Karl der Große“ und „Widukind“. Es handelt sich also um Themen, die mit  

einer  stark  übertriebenen  zeitgenössischen  Betonung  des  Deutschtums  besetzt  waren,  die 

populistisch  oder  mit  populärwissenschaftlichen  Gedanken  diskutiert  werden  konnten  und  bei 

denen  in  den  Lagern  mit  kirchenkritischen  Ansichten  und  Äußerungen  der  vortragenden 

900 Vgl. im Folgenden Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o. Verf., o. O., o. J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.
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Lagerführer  zu  rechnen  war.  Mit  der  Formulierung  „deutsches  Blut  für  nichtdeutsche 

Angelegenheiten“  werden  die  Kreuzzüge  als  ein  weiteres  konfliktträchtiges  Thema  aufgeführt, 

ebenso die in den Arbeitslagern in Schulungen vertretene These: „Alle Kriege gehen auf das Konto 

der Kirche“. Als weitere schwierige Themen benennen die Autoren die Reformation, die in den 

Lagern unter dem Schlagwort „Auflehnung des deutschen Volkes gegen Rom“ diskutiert werde, 

außerdem die Inquisition und „Menschliches in der Kirche“. Darunter seien nach Darstellung der 

Autoren  „schlechte  Päpste,  Priesterskandale,  Devisenprozesse“  und  „Franziskanerprozesse“  zu 

verstehen. Für Konflikte sorge auch die These, dass die „Zentrumspartei von Rom regiert“ werde. 

Aus dem Bereich „Biblisches“ hätten die Theologen ebenfalls mit populärwissenschaftlichen und 

religionskritischen Fragestellungen über die Entstehung der Bibel, über die Schöpfungsgeschichte 

und die  Entstehung der  Menschheit  zu rechnen.901 Die  Theologiestudenten müssten  sich  darauf 

gefasst machen, dass Josef von Ägypten als „raffinierter jüdischer Schieber“ dargestellt werde. Sie 

müssten mit kritischen Nachfragen rechnen, wenn es um Josues Gebet um den Stillstand der Sonne 

bei Gabaon geht. Auch die Frage, ob die Wunderberichte aus dem Leben Jesu glaubwürdig seien, 

könne für Schwierigkeiten und Nachfragen sorgen. Schließlich werden die maßgeblichen Anfragen 

aus  dem Bereich  „kirchliche  Lehre  und  Sitte“  zusammengefasst,  mit  denen  die  Theologen  zu 

rechnen hätten. So würden in den Arbeitslagern die Begriffe Dogma, Dreifaltigkeit, Unfehlbarkeit 

des Papstes und unbefleckte Empfängnis hinterfragt. Die Theologiestudenten müssten sich zudem 

darauf einstellen, dass die Ohrenbeichte als „Gewissensknechtung“ dargestellt werde, und sie hätten 

mit Kritik am Sakrament der Beichte zu rechnen, die sich in der der Frage ausdrückte, ob „ein 

Mensch Sünden vergeben“ könne.

Nach  den  Anfragen  und  Schwierigkeiten,  die  seitens  der  Führer  und  Kameraden  wegen  des 

Glaubens und kirchlichen Lebens gegen die Theologen erhoben werden könnten, widmet sich der 

zweite  Hauptteil  den  Eindrücken  und  Erfahrungen  der  Theologiestudenten  in  den 

Arbeitsdienstlagern.  Aus  dem  Text  lässt  sich  entnehmen,  dass  die  Theologen  und  ehemaligen 

Arbeitsmänner  nach  Ableistung  ihrer  Arbeitsdienstpflicht  allerdings  grundsätzlich  ein  sehr 

ambivalentes Verhältnis  zum Arbeitsdienst  entwickelt  hatten.  Das lässt  sich daran ablesen,  dass 

positive und negative Eindrücke im Text einander gegenüberstehen. „Einhellig ist das Urteil unserer 

Theologen, dass sie die Zeit ihres Arbeitsdienstes nicht missen möchten“, lautet die positive Seite 

im Rückblick.  „Freilich möchten ebenso einmütig alle,  die  den Arbeitsdienst hinter sich haben, 

nicht noch ein halbes Jahr freiwillig dazu dienen“, heißt die negative Seite des Fazits. 

Die persönlichen Eindrücke und Erfahrungen der Theologiestudenten werden im weiteren Verlauf 

901 „Woher stammt die Bibel? Wie vollzog sich die Schöpfung? Wie vollzog sich die Erschaffung des ersten 
Menschen? Woher stammt die Frau Kains? Hat das Alte Testament für uns heute noch Sinn?“ 
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des Textes  im Einzelnen dargestellt.  Zunächst  werden die  als  positiv  erlebten  Seiten  des  RAD 

erwähnt.  Manche Theologen würden nach Ende des  Dienstzeit  gelegentlich  das  Abzeichen des 

RAD als Erinnerung an ihre Dienstzeit  tragen.  Außerdem scheine mit  zunehmendem zeitlichen 

Abstand die Erinnerung an die Zeit beim Arbeitsdienst verklärter und schöner zu werden, so die 

Autoren. Den eigentlichen Wert ihrer Zeit beim Arbeitsdienst würden die meisten darin erkennen, 

einen Blick „in das ungeschminkte Leben der gleichaltrigen jungen Generation unseres Volkes“ 

geworfen zu haben, von dem „sie bisher nur eine unvollständige und schwache Vorstellung gehabt 

haben“.  Die  Notwendigkeit  der  körperlichen  Arbeit,  die  vielen  Theologiestudenten  bislang 

unbekannt gewesen sei, werde von den meisten Theologen positiv „gerühmt“. Sehr viele Theologen 

hätten  im  Arbeitsdienst  die  Lage  der  Katholiken  in  der  Diaspora  kennengelernt,  da  sie  ihre 

Dienstzeit in Lagern verbringen mussten, die in der Diaspora lagen. Das „bündische Leben“ in der 

katholischen Jugend schaffe die „beste Voraussetzung für das Leben im Lager“, indem es jungen 

Menschen  wie  den  Theologiestudenten  Gemeinschaftsgeist,  Feiergestaltung,  Anspruchslosigkeit 

und  Naturverbundenheit  vermittle.  Anschließend  führen  die  Autoren  die  negativ  besetzten 

Erinnerungen der Theologiestudenten auf. So habe man als junger Arbeitsmann während des ersten 

Monats gar keine Zeit zum Nachdenken, werden die Theologiestudenten zitiert. Man komme sich 

vor „wie eine Nummer in der Masse“. Angesichts der vielen neuen Eindrücke sei eine Besinnung 

unmöglich. Die Autoren geben auch diejenigen Erfahrungen der Theologiestudenten wieder, die auf 

als kirchenfeindlich erlebte Begebenheiten in den Lagern zurückgehen. So seien viele Führer im 

Besitz  des  Pfaffenspiegels  gewesen.  In  vielen  Arbeitslagern  hätten  die  Führer  Schwierigkeiten 

wegen des Kirchganges gemacht  und die Kirchgänger verhöhnt.  In einem Lager  wurde bei der 

Spindkontrolle  im Spind eines  Theologen „Schott,  Hl.  Schrift  und sonstige  religiöse  Literatur“ 

gefunden. „Es wurde ihm befohlen, sie sofort heimzuschicken“, lautet der auf den Erlebnissen des 

Theologiestudenten  beruhende  Bericht  der  Autoren.  Die  Theologen  berichteten  auch  von 

antichristlichen und antikatholischen Tischsprüchen, die im Einzelfall zugelassen waren: „Lieber 

mit Rosenberg in die Hölle als mit dem Papst und der Unzucht in den Himmel“, habe einer dieser 

Tischsprüche geheißen. Ein weiterer Tischspruch habe gelautet: „Religion ist Opium für das Volk.“ 

Die Autoren geben auch die positiven Erfahrungen der Theologiestudenten mit den Führern in den 

Arbeitslagern wieder. Manche Führer seien in den Augen der Theologiestudenten „achtenswert“ 

gewesen. Umgekehrt sahen einige Führer in den Theologen Seelsorger, so der Text, an die sie sich 

wenden konnten. „Einige Führer kamen mit ihren persönlichen Sorgen zu den Theologen – zum 

´Pastor` – und vertrauten ihnen persönlichste Geheimnisse an“, so der Text. Der Kontakt zwischen 

manchen Führern und den Theologen habe sogar die Dienstzeit überdauert. „In Einzelfällen sind die 

Theologen heute noch mit ihren Führern aus dem Arbeitsdienst in brieflicher Verbindung“, wissen 
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die Autoren zu berichten. Im inhaltlichen Zusammenhang mit den Führern behandeln die Autoren 

auch die nationalpolitischen und weltanschaulichen Schulungen in den Lagern, die von den Führern 

durchgeführt  wurden  und  an  denen  die  Theologiestudenten  teilnehmen  mussten.  In  diesen 

nationalpolitischen  und  weltanschaulichen  Schulungsstunden  mussten  sich  die  angehenden 

Theologiestudenten die Lehren  Rosenbergs anhören. Dabei hatten sie ihren Berichten zufolge des 

öfteren den Eindruck, „dass Lehrer sowohl als auch Belehrte von der Sache nicht viel verstanden“. 

Ein Theologe vertrat die Meinung: „Die weltanschaulichen Vorträge sind bald vergessen.“ Ebenfalls 

im Zusammenhang mit  den  Führern  behandelten  die  Autoren  den Sonntagsgottesdienst,  da  die 

Führer  in  den  Lagern  über  den  Diensturlaub  zum  Kirchgang  entscheiden  konnten  und  dabei 

teilweise nach eigenem Gutdünken und in Willkür vorgingen. So berichten die Theologiestudenten, 

viele  Arbeitsmänner  hätten  Angst,  bei  den  Führern  um  Urlaub  wegen  des  Kirchganges 

nachzufragen. Ein Theologe äußerte,  „Katholiken zum Kirchgang anzuhalten oder gemeinsamen 

Kirchgang zu organisieren, wäre bestraft worden“. Andererseits berichten einzelne Theologen von 

der Unterstützung des Kirchganges im Lager. Ein Theologe habe mit 15 Kameraden einen Choral 

eingeübt  und  zusammen  mit  diesen  Kameraden  und  dem  „rührigen  und  aufgeschlossenen 

Diasporapfarrer“ zum ersten Mal seit 400 Jahren eine Eucharistiefeier am Standort gefeiert. Dieser 

Diasporapfarrer habe von da an alle drei Wochen sonntags ein Choralamt zelebriert,  zu dem er 

eigens von der 20 km entfernten Pfarrkirche angereist sei. In einem Lager habe die Lagerwache die 

Aufgabe gehabt, die Kirchgänger zu wecken, berichtet ein Theologe. Ein anderer Theologiestudent 

berichtet, bei ihm hätten die Stubenkameraden dafür gesorgt, dass er rechtzeitig zur Kirche kam. In 

einem Lager habe sogar ein Mitglied der Deutschen Glaubensbewegung einem Theologiestudenten 

seinen  Zivilanzug  zur  Verfügung  gestellt,  damit  der  Theologiestudent  an  der 

Fronleichnamsprozession teilnehmen konnte. 

Im weiteren Verlauf thematisiert der Text die Auswirkungen des Arbeitsdienstes auf das Leben und 

auf die Berufsentscheidung der Theologen. Auch hier werden positive und negative Folgen des 

Arbeitsdienstes einander gegenüber gestellt. „Der Arbeitsdienst macht den jungen Mann hart“, so 

der  Bericht.  Die  erwähnte  Härte  wurde  im  Jahre  1937  offenbar  als  eine  positive  Folge  des 

Arbeitsdienstes bewertet, denn sie wurde nicht unter den Gefahren aufgelistet. An anderer Stelle 

wurde  oben  bereits  mehrfach  dargestellt,  dass  die  Härte  als  positive  Sekundärtugend  bewertet 

wurde, die sowohl für den Arbeitsdienst als auch für die Priesterausbildung einen Wert darstellte.  

Die  „harte  Schule“  mache  frei  von  manchem Ballast,  geben  die  Autoren  die  Erfahrungen  der 

Theologiestudenten wieder. Es bestehe allerdings auch „die ernste Gefahr“, dass die Arbeitsmänner 

abstumpften  und  angesichts  der  Angriffe  des  Lebens  den  anderen  gegenüber  resignierten.  Die 

Autoren regen die Theologiestudenten dazu an, Selbstbewusstsein zu zeigen. Wichtig sei es, nicht 
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zu den „Harmlosen“ zu gehören, da die „Harmlosen“ im Arbeitsdienst „leicht verloren“ seien. „Wer 

ohne Rückgrat in den Arbeitsdienst geht“, so der Text weiter, „ist mit 90 % Wahrscheinlichkeit 

verloren“.  Korrespondenz  mit  nicht  zu  vielen  Mahnungen  halte  die  Theologiestudenten  hoch. 

Erwähnung findet auch die oftmals als sehr gut bewertete Führung der Theologiestudenten in den 

Arbeitslagern. „Viele unserer echten katholischen Jungen bekamen zum Schluss die Führungsnote 

´sehr  gut`“,  halten die  Autoren fest.  Diese sehr gute Führung der  Theologiestudenten hatte  den 

Nebeneffekt,  dass  sie  zur  Teilnahme  an  den  Massenkundgebungen  des  Reichsparteitags  nach 

Nürnberg  abgeordnet  wurden.  Viele  Theologen  seien  zum  Parteitag  nach  Nürnberg  geschickt 

worden und hätten sich dort getroffen, so der Text. Die Entsendung der Theologiestudenten zum 

Parteitag  nach Nürnberg  wurde von den Autoren  offenbar  als  positiv  eingestuft.  Eine  kritische 

Auseinandersetzung mit dem NS-Regime und den nationalsozialistischen Massenereignissen findet 

an  dieser  Stelle  nicht  statt.  Die  Berichte  der  Zeitzeugen  ergeben  eine  differenzierte  Sicht  und 

Beurteilung der Reichsparteitage in Nürnberg.902 Wendelin Sieß und Martin Reutlinger nahmen als 

Teilnehmer  am  Reichsparteitag  teil,  wobei  Wendelin  Sieß  über  eine  unkritisch-affirmative 

Sichtweise  verfügt.903 Alfons  Mai  verzichtete  nach  eigenen  Angaben  auf  die  Teilnahme  am 

Reichsparteitag.904 Rudolf Kuchelmeister und Hans Kiem nahmen am Reichsparteitag nicht teil und 

verbinden  mit  dem  Gedanken  an  den  Reichsparteitag  und  die  Vorbereitungen  darauf  negative 

Erinnerungen.905 Anton Schmid schreibt in seinem Lebenslauf, den er im Jahre 1952 anfertigte, er 

habe  mit  dem Fahrrad  zum Reichsparteitag  nach Nürnberg  fahren  wollen,  habe  aber  die  Fahrt 

abgebrochen, weil er nicht damit rechnete, eingelassen zu werden.906

Auch  hinsichtlich  der  persönlichen  Glaubens-  und  Lebenssituation  stellt  der  Text  positive  und 

negative  Einflüsse  des  Arbeitsdienstes  einander  gegenüber.907 Es  lässt  sich  festhalten,  dass  die 

Erlebnisse im Arbeitsdienst die persönliche Einstellung der Theologiestudenten zu Glaubensfragen 

teilweise maßgeblich beeinflussten. Die Autoren des Textes sehen beispielsweise in der Situation im 

Arbeitsdienst, insbesondere in den Reden, Trinksprüchen und Gesprächen, eine Gefährdung für das 

innere Leben der Theologiestudenten. Andererseits hätten manche Theologen erst im Arbeitsdienst 

„die  Lebensbedeutung  christlicher  Wahrheit  und  Wirklichkeit  erkannt“.  Mehrere  Theologen 

berichteten, sie hätten erst im Arbeitsdienst den „Wert der Betens“ erkannt oder erkannt, was es 

heiße, „richtig“ zu beten. „Ohne Beten hätte ich es nicht mehr ausgehalten“, wird ein Theologe 

902 Zu den Reichsparteitagserlebnissen der Tübinger Konviktoren vgl. Kap. 10.1.1 – 10.1.29 passim und Kap. 10.3.
903 Vgl. Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005; vgl. Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 8.6.2010.
904 Vgl. Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
905 Vgl. Rudolf KUCHELMEISTER, Oral-History-Interview, 19.12.2010; vgl. Hans KIEM, Oral-History-Interview, 

3.2.2010.
906 Vgl. Anton SCHMID, Eingehender Lebenslauf zum 40. Geburtstag [1952].
907 Vgl. im Folgenden Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o. Verf., o. O., o. J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da 

Arbeitsdienst.
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zitiert.  „Gerade  in  der  Zeit  des  Arbeitsdienstes“  hätten  christliche  und  speziell  katholische 

Glaubensinhalte auf einige Theologen tief gewirkt und „sie zu christlichem Dank gegenüber Gott 

angeregt“.  Den  Theologen  habe  sich  die  Bedeutung  von  Begriffen  wie  Gottes  Allgegenwart, 

Erbsünde,  Sündhaftigkeit  des  Menschen,  Gnade,  Übernatur  und  Gotteskindschaft  in  den 

Arbeitslagern  neu erschlossen.  Sie  hätten  den Wert  der  „hl.  Kommunion“ und der  „hl.  Messe“ 

erkannt. Die Bedeutung der „Kirche als Hort unerschütterlicher Wahrheit“, die Gegenwart Christi 

im Gotteshaus und die Bedeutung Marias als „unsere himmlische Mutter“ habe tief auf sie gewirkt. 

Andere Theologen hätten nicht diese tief religiösen Gedanken gehabt. Die „Gefahr der moralischen 

Verwirrung“ war in den Augen der meisten Theologen „für einen wirklich gefestigten katholischen 

Jungmann nicht übergroß“, resumieren die Autoren. Denn der Schmutz sei so groß, dass der „Ekel“ 

einen eher bewahre, als dass man sich „verleitet“ fühle. Die Erlebnisse beim Arbeitsdienst wirkten 

bei manchen Theologiestudenten länger nach, als ihnen lieb war. Denn es sei auch möglich, so die 

Autoren, dass nach dem Ende des Arbeitsdienstes Erinnerungen an Dinge auftauchten, denen man 

keine  große  Bedeutung  beigemessen  habe,  die  aber  später  als  lästig  empfunden  werden. 

Ausdrücklich wird die Diasporasituation erwähnt, in der sich die katholischen Theologiestudenten 

beim Arbeitsdienst oftmals befanden. Die Situation in den Arbeitslagern sei, so die Autoren, „fast 

überall“ eine „ausgesprochene Diasporasituation“. Diese Diasporasituation sei auch in denjenigen 

Lagern gegeben, die äußerlich betrachtet in einer katholischen Gegend liegen. Auch die exponierte 

Stellung bzw. Rolle der katholischen Theologiestudenten in den Arbeitslagern wird angesprochen. 

Nach der Darstellung der Autoren befanden sich nämlich die angehenden Theologiestudenten in den 

Lagern  in  der  speziellen  Situation,  dass  sie  unter  stärkerer  Beobachtung  standen  als  andere 

Gruppen. „Auf die Theologen wird geschaut“, so der Text, „was und wie er es macht“. In einigen 

Lagern wurden die angehenden Theologiestudenten „erst einige Tage später“ nach dem offiziellen 

Beginn des Lagers zum Arbeitsdienst bestellt, „als Pastor“ annonciert und „von allen erwartet“. Die 

katholischen  Theologiestudenten  bekamen  in  den  Lagern  sowohl  die  positiven  als  auch  die 

negativen  Seiten  ihrer  Rolle  zu  spüren.  Die  Theologiestudenten  sahen  sich  einer  erhöhten 

Erwartungshaltung  ausgesetzt.  „Vom  Theologen  erwartet  man  mehr  als  von  anderen“,  so  die 

Autoren, „und mehr als von sich selbst“. Gleichzeitig wurde den Theologiestudenten ein höheres 

Vertrauen entgegen gebracht. „Zum Theologen, wenn er ein echter Kerl ist, haben viele Vertrauen“, 

so die Autoren. Kameraden und Vorgesetzte im Arbeitsdienstlager würden „mit ihren kleinen und 

großen  persönlichen  Sorgen  zu  ihm“  kommen.  Darunter  befänden  sich  auch  kirchenferne 

Arbeitsmänner, die „zu einem ´Schwarzrock` den Weg nicht mehr fänden“. In der Folge bekämen 

die Theologiestudenten Komplimente wie folgendes zu hören: „Ja wenn alle Pastöre so wären, wie 

du bist,  dann wär´s schon anders.“ In den Augen der Autoren sind solche Rückmeldungen „ein 
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schöner Erfolg“, zumal viele Arbeitsmänner die Priester und das Priestertum „nur aus Karikaturen 

und aus verhetzenden Erzählungen und Schilderungen“ kennen würden. Die Autoren kommen zu 

dem Ergebnis, dass die Ableistung des Arbeitsdienstes einen positiven Einfluss auf die Berufung 

und  das  Verhältnis  zum  Beruf  der  Theologiestudenten  hatte.  Außerdem  hätten  die 

Theologiestudenten  Impulse  für  die  spätere  Seelsorge  aus  den  Erlebnissen  im  Arbeitsdienst 

gewinnen  können,  so  die  Autoren.  Ein  Theologe,  der  eine  wirkliche  Berufung  zum Beruf  des 

katholischen  Priesters  habe,  würde  dies  im  Arbeitsdienst  nicht  verlieren,  lautet  das  Fazit  der 

Autoren. Alle Theologen, so die Autoren, hätten nach dem Arbeitsdienst erklärt, dass sie durch die 

Erfahrungen des  Arbeitsdienstes „die  Aufgabe ihres Berufes  klarer  erkannt“  hätten und „in der 

Festigkeit ihres Berufes gestärkt“ worden seien. Außerdem hätten sie in den Arbeitslagern „starke 

Antriebe  zu  apostolischem Wollen“  empfunden.  Dadurch  sei  ihr  „Sendungsbewußtsein  für  das 

spätere Seelsorgswirken vertieft“ worden. Manche Theologiestudenten würden sogar so weit gehen, 

dass  sie  „ausdrücklich ihre endgültige Berufsentscheidung“ auf  den Arbeitsdienst  zurückführen. 

Einige spätere Theologiestudenten seien überhaupt erst in der Zeit des Arbeitsdienstes „auf den 

Gedanken  ans  Priestertum  gekommen“.  Der  Text  weist  aber  auch  auf  die  „Gefahr“  des 

„Pessimismus“  hin,  der  den  Theologiestudenten  drohe.  Angesichts  der  religiösen  und sittlichen 

Zustände in den Arbeitslagern könne sich bei den Theologiestudenten Pessimismus besonders dann 

ausbilden,  wenn sie  „kaum Gleichgesinnte“  fänden.  Sie  würden sich  fragen,  wie es  für  sie  als 

spätere  Seelsorger  überhaupt  möglich  sein  solle,  die  zeitgenössischen  Jugendlichen  für  ein 

christliches Leben zu gewinnen, und ob sie „das Zeug“ dazu hätten, „diesen jungen Menschen das 

Evangelium zu verkünden“. Der Text wertet es jedoch als positiv, dass in den Arbeitslagern „Ideale 

in  den  Wolken,  allzu  naiver  Optimismus  und  Theoretisieren  abseits  vom  Leben“  durch  diese 

negativen Erlebnisse „ausgetilgt“ würden. Bei den angehenden Theologiestudenten bleibe in der 

Folge an Positivem ein „großes heiliges Mitleid mit den jungen Menschen“ zurück. Eine weitere 

positive  Folge  des  Arbeitsdienstes  sei  auch die  „Ausrichtung auf  die  Lebensbedeutung“ in  den 

Fragen,  mit  denen  die  angehenden  Theologiestudenten  in  der  Priesterausbildung  konfrontiert 

würden. Die angehenden Theologiestudenten erhielten durch diese Erlebnisse beim Arbeitsdienst 

die Möglichkeit, bei den Inhalten der Priesterausbildung „nach der Verwirklichung im praktischen 

Leben der konkreten Menschen“ zu fragen. 

Auf nicht weniger als 15 Seiten hält  die Schrift Vorschläge und Ratschläge für die angehenden 

Theologiestudenten bereit, die vor der Ableistung des Arbeitsdienstes stehen. Die Autoren stellten 

den folgenden Leitsatz über alle Ratschläge: „Grundvoraussetzung für alles ist, dass du ein ganzer 

Kerl  bist!“  Der  erste  Abschnitt  dieser  Vorschläge  und  Ratschläge  bezieht  sich  auf  die 

„Vorbereitungen“  im  Vorfeld  des  Arbeitsdienstes.  Die  Autoren  raten  den  angehenden 
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Theologiestudenten,  „eine  gute  deutsche  Geschichte“  zu  studieren  und  dazu  die  Studien  zu 

Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts“ zu lesen. Sie empfehlen „schon zu Hause“ die Lektüre 

von Schriften, die ursprünglich für die Rekrutenausbildung gedacht waren. Zum einen das Buch 

„Wehrhaft  –  mannhaft“908 von Dr.  Johannes  Stepkes909,  einem Oberstleutnant  der  Reserve.  Die 

Publikation von Johannes  Stepkes trug den Untertitel „Lebens- und Charakterschule für deutsche 

Soldaten“ und war 1936 beim Verlag Herder in Freiburg erschienen. Zum anderen empfehlen die 

Autoren das Buch „Wir wollen dienen!“910 von Standortpfarrer Georg Werthmann911, das 1935 im 

Wehrverlag  Bercker  in  Berlin  erschienen  war.  Die  Autoren  des  Ratgebers  „Theologen  im 

Arbeitsdienst“  fordern  ihre  Leser  auf,  sich  mit  dem  nationalsozialistischen  Gedankengut  zu 

befassen und „Mein Kampf“ von Adolf Hitler zu lesen.912 Sie empfehlen das Studium einer „guten 

Biologie“  und  einer  wissenschaftlich  begründeten  Vorgeschichte.  Sie  regen  Kontakte  mit 

Kameraden  an,  die  ebenfalls  zum  Arbeitsdienst  eingezogen  werden  sollen.  Im  Gespräch  mit 

Gleichgesinnten  sollten  die  Vorschläge,  die  der  vorliegende  Text  und die  angegebene Literatur 

beinhalten,  besprochen  werden.  „Knapp und schlagend“  formulierte  Antworten  auf  die  „immer 

erhobenen Schwierigkeiten“ sollten zur Vorbereitung auf kritische Diskussionen eingeübt werden. 

Die Autoren raten den angehenden Arbeitsmännern, zur „persönlichen Festigung“ an „Schulungen“, 

Einkehrtagen oder „Exerzitien für Arbeitsmänner“ teilzunehmen. Der angehende Theologiestudent 

solle außerdem „restlos“ aufgeklärt sein „über die Zusammenhänge und Funktionen des sexuellen 

Lebens“. Er solle auch über die „Stellung der christlichen Sittenlehre“ zu Fragen der Sexualität 

Bescheid wissen. Seinen Beichtvater solle er darüber informieren, dass er in den Reichsarbeitsdienst 

gehe.  Die  Autoren  empfehlen  den  angehenden  Arbeitsmännern,  religiöse  Literatur  in  das 

Arbeitslager mitzunehmen. Außer dem Neuen Testament, den Psalmen und dem Schott913 sollen die 

angehenden  Theologiestudenten  –  neben  katechetischer  Literatur  –  auch  das  1937  erschienene 

Katholische Militär-Gebet- und Gesangbuch von Heeresoberpfarrer Franz Justus Rurkowski914, dem 

908 Johannes STEPKES, Wehrhaft – mannhaft. Lebens- und Charakterschule für deutsche Soldaten, Freiburg 1936.
909 Johannes Stepkes (1884 – 1966), geboren 9.1.1884 in St. Tönis, 1906 erste juristische Staatsprüfung, 1908 Dr. iur., 

1912 Zweite juristische Staatsprüfung, Kompanieführer und Regimentsadjutant im Ersten Weltkrieg, 1920 
Amtsrichter, 1932 Bürgermeister von Kleve, Mitglied der Zentrumspartei, 1933 beurlaubt, 1934 vorzeitig in den 
Ruhestand versetzt, 30.5.1945 Oberbürgermeister von Krefeld, 1949 Ruhestand, gest. 5.8.1966 in Krefeld.

910 Georg WERTHMANN, Wir wollen dienen!, Berlin 1935.
911 Georg Werthmann, 1935 Standortpfarrer Berlin, 1936 – 1945 Feldgeneralvikar der Wehrmacht, 1946 Stadtpfarrer 

und Dechant in Kronach, 1951 für die Labor Service-Seelsorge freigestellt, 1956 – 1962 erster Militärgeneralvikar 
für die Bundeswehr.

912 Vgl. im Folgenden Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o. Verf., o. O., o. J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da 
Arbeitsdienst.

913 Beim „SCHOTT“ handelt es sich um das von Anselm Schott bearbeitete Missale romanum, das 1935 in vierter 
Auflage im Verlag Herder Freiburg erschien. Vgl. Das vollständige römische Messbuch. Lateinisch und deutsch 
mit allgemeinen und besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm Schott, hrsg. von 
Mönchen der Erzabtei Beuron, Freiburg [41935].

914 Franz Justus Rurkowski (1873 – 1950), katholischer Militärbischof. Geboren 8.6.1873 in Allenstein/Ostpreußen, 
1898 Priesterweihe, 1914 Garnisons-, Lazarett- und Gefangenenpfarrer, 1936 Apostolischer Protonotar und 
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späteren Feldbischof der Wehrmacht, mit sich führen. Die Quelle bezeichnet  Rurkowski noch als 

„Heeresoberpfarrer“. Zu dem Zeitpunkt, als die Quelle veröffentlicht wurde, war  Rurkowski aber 

bereits kommissarischer Feldbischof und Apostolischer Protonotar. Dies könnte darauf hindeuten, 

dass  Textteile  der  Quelle  bereits  1935  verfasst  wurden  bzw.  dass  die  vorliegende  Quelle  auf 

Manuskripte  oder  Textschichten  zurückgeht,  die  aus  den Jahren 1935 oder  1936 stammen.  Die 

Buchempfehlung  wirft  –  zumindest  aus  heutiger  Sicht  –  Fragen  auf.  Denn  bei  Franz  Justus 

Rurkowski  handelt  es  sich  um  eine  Persönlichkeit,  die  bereits  in  den  Jahren  1936  und  1937 

umstritten  war.  Franz  Justus  Rurkowski  befand  sich  bei  seinem  Amtsantritt  als  Feldbischof 

aufgrund  seiner  persönlichen  Haltung  in  einer  „völligen  Isolation“  innerhalb  des  deutschen 

Episkopates.915 In  den  1920er  Jahren  hatte  sich  Rurkowski  in  Richtung  der  Deutschnationalen 

Volkspartei  Alfred  Hugenbergs orientiert.  Die Hirtenbriefe  und Verlautbarungen,  die der  spätere 

Feldbischof  herausgab,  sprachen „eine  zweifelsfrei  nationalsozialistische  Sprache“.916 Hier  stellt 

sich  die  aus  der  Quelle  heraus  nicht  beantwortbare  Frage,  warum  die  Autoren  ausgerechnet 

Schriften von Franz Justus  Rurkowski zur Lektüre empfahlen. Denkbar ist, dass sich die Autoren 

über die pro-nationalsozialistische Ausrichtung von Franz Justus Rurkowski im Klaren waren und 

seine Schriften in Kenntnis dieser Tatsache empfahlen, so wie sie die Werke Hitlers und Rosenbergs 

für lesenswert hielten im Hinblick auf die weltanschauliche Situation in den Arbeitsdienstlagern. 

Offen  bleibt  die  Frage,  ob  die  Autoren  der  Quelle  die  Auseinandersetzung  mit  Rurkowskis 

Ansichten lediglich für hilfreich hielten oder ob sie seine Ansichten teilten. Die Autoren fordern die 

angehenden Arbeitsmänner auf, einen Fotoapparat, ein Musikinstrument oder Bastelmaterial mit ins 

Arbeitslager  zu  nehmen.917 Sie  raten  den  angehenden  Theologiestudenten,  bereits  im  Vorfeld 

Erkundigungen  über  die  Situation  im  Arbeitslager  einzuziehen,  sich  mit  Kameraden  aus 

umliegenden Lagern zu verabreden, Kontakt mit dem zuständigen Pfarrer aufzunehmen und sich 

nach den sonntäglichen Gottesdienstzeiten zu erkundigen. Die Autoren halten weitere Ratschläge 

über  die  „Stimmung  und  Erwartung  bei  Beginn“  des  Arbeitsdienstes  bereit.  Die  angehenden 

Teilnehmer  am  Arbeitsdienst  werden  aufgefordert,  mit  „froher  Erwartung“  und  „positiver 

Einstellung“, ja sogar voller Idealismus in den Arbeitsdienst zu gehen. „Echte Kameradschaft“ und 

„unbedingter  Gehorsam“  würden  die  Teilnehmer  erwarten.  Vorurteile  oder  gar  eine 

„Oppositionshaltung“ seien zu vermeiden. Die Teilnehmer sollten eine ganze Reihe an Tugenden 

mit  in  den  Arbeitsdienst  bringen,  darunter  tiefes  Glaubensbewusstsein,  Apostelgeist  und  die 

kommissarischer Feldbischof, 1938 – 1945 Feldbischof der Wehrmacht, gestorben 5.2.1950 in München.
915 Johannes GÜSGEN, Die Bedeutung der Katholischen Militärseelsorge  in Deutschland von 1933 –  1945, in: Rolf-

Dieter MÜLLER, Hans Erich VOLLMANN (Hrsg.), Die Wehrmacht: Mythos und Realität, München 1999, S. 516.
916 Ebd., S. 515.
917 Vgl. im Folgenden Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o. Verf., o. O., o. J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da 

Arbeitsdienst.
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Bereitschaft,  die  eigene Überzeugung zu äußern,  ferner  Arbeitsfreude und Leistungswille  sowie 

„Lust und Liebe zu echtem Jungenleben“. Der Teilnehmer dürfe und müsse sich bewusst sein, dass 

er  seinem Vaterland  einen  Dienst  tue  und  dass  er  zugleich  ein  „halbes  Jahr  Arbeitsdienst  am 

Gottesreich in Deutschland“ leiste.

Weitere  Ratschläge  betreffen  die  „erste  Zeit“  der  angehenden  Theologiestudenten  beim 

Arbeitsdienst. Sie werden zur Zurückhaltung in politischen Fragen angehalten. Die Autoren fordern 

die jungen Teilnehmer, die sich erst auf die neue Situation einstellen müssten, auf, abwartend und 

zurückhaltend zu sein. Sie sollten „nicht viel reden“, „nicht auffallen“ und insbesondere „Gespräche 

über Lager, Führer, Politik meiden“. Der Teilnehmer müsse vielmehr den „Ehrgeiz“ haben, von 

vornherein seinen „Mann zu stellen“. In dieser Aufforderung, Zurückhaltung in politischen Fragen 

zu üben, könnte die Erklärung liegen, warum es zwischen den katholischen Theologiestudenten und 

ihren  nationalsozialistisch  ausgerichteten  Kameraden  und  Vorgesetzten  nicht  zu  einer  offenen 

Auseinandersetzung über die nationalsozialistische und die kirchlich-katholische Weltanschauung 

kam  (siehe  Kap.  10.2).  Hinzu  kommt  der  unten  beschriebene,  von  den  Theologiestudenten 

geforderte „absolute Gehorsam“ gegenüber den Führern im Arbeitsdienstlager. 

Ein  eigenes  Kapitel  ist  dem  Umgang  mit  den  Führern  gewidmet.  Die  angehenden 

Theologiestudenten werden dazu angehalten,  die  Führer  im Arbeitslager  hinsichtlich Gehorsam, 

Disziplin und Pflichterfüllung zu beeindrucken, wie aus den folgenden Beispielen hervorgeht. Es 

komme bereits „auf den ersten Eindruck“ an, den der Arbeitsmann bei seinen Führern hinterlasse. 

Als positives Beispiel, das „Eindruck hinterlassen“ habe, führen die Autoren das Verhalten eines 

neu angekommenen Arbeitsmannes an,  der  mit  dem Hitlergruß und der folgenden Meldung im 

Lager vorstellig wurde: „Heil  Hitler! Arbeitsmann XY zum Dienstantritt zur Stelle!“ Die Autoren 

fordern von den angehenden Arbeitsmännern „absoluten Gehorsam“ gegenüber den Führern, ferner 

Pflichterfüllung,  Ordnung,  Pünktlichkeit  und  die  Vermeidung  dienstlicher  Verfehlungen  wie 

Befehlsverweigerung, Wachvergehen oder Überschreiten des Urlaubs. „Deine Führer sind für Dich 

in der Zeit des Arbeitsdienstes die ´Obrigkeit`“, so der Text. „Wo sie mit ihren Weisungen nicht mit 

Gott,  dem obersten  Gebieter  und Gesetzgeber,  in  Gegensatz  stehen,  sind  sie  für  Dich  gesetzte 

Autorität.“ Mit dieser Sichtweise werde der Arbeitsmann „im Einzelnen das Richtige treffen“. Die 

Autoren  warnen  die  Theologiestudenten  im  Arbeitsdienst  vor  Schmeicheleien,  Drückebergerei, 

„falscher Streberei“, Zimperlichkeit und Heuchelei. Eine weitere Warnung gilt den Abiturienten, die 

leicht  als  „Intellektuelle“  verschrien seien,  „zumal,  wenn sie sich entsprechend aufführen“.  Die 

Autoren ermahnen die Leser dazu, auch dann gehorsam zu bleiben, wenn ihnen Unrecht geschieht. 

Die Arbeitsmänner sollten sich mit den Führern gut stellen. „Die Führer sind schon zufrieden“, so 

die  Autoren,  „wenn  Du  sie  in  ihrer  Eigenschaft  als  Führer  ernst  nimmst.“  Die  angehenden 
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Theologiestudenten  sollten  „keine  religiösen  Zirkel  abhalten“,  denn  das  schaffe  „unnötiges 

Misstrauen“. Ein besonderes Augenmerk gilt der Pflichterfüllung. Diese gelte den Führern beim 

Arbeitsdienst  als  „Kriterium  Deines  religiösen  Lebens“.  Falls  jedoch  von  den  angehenden 

Theologiestudenten etwas verlangt werde, das sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, 

„so  vertritt  mutvoll  und  entschieden  bestimmt  Deinen  Standpunkt!“  Die  angehenden 

Theologiestudenten werden dazu angehalten, keine Kritik zu üben. „Durch Kritisieren wird nichts 

gewonnen“, lautet der Ratschlag der Autoren. Es gelte die Maxime: „Keine Widerworte!“ Ganz 

anders  verhalte  es  sich  bei  den  Bereichen  Urlaub  und Kirchgang.  Dem Kirchgang  kommt  ein 

besonderes Gewicht  zu,  wie aus der  folgenden Darstellung hervorgeht.  „Du hast  ein Recht  auf 

Urlaub und Kirchgang“, so der Text. Die Autoren raten den Arbeitsmännern, auf die Bestimmungen 

der Dienstordnung zu verweisen, wenn es um die Erlaubnis zum Kirchgang geht. Der „Urlaub zum 

Kirchgang“ sei „kein besonderes Entgegenkommen des Führers“, sondern „Dein heiliges Recht“. 

Werde der Urlaub zum Kirchgang verweigert, dann solle sich der angehende Theologe auf dem 

Dienstweg beschweren. Die Autoren raten den angehenden Theologen davon ab, um den Urlaub 

erst lange zu „bitten“ oder gar zu „betteln“. „Je selbstverständlicher Du den Urlaub verlangst, umso 

eher wird er gewährt“, halten sie fest. Der Arbeitsmann dürfe den „Urlaub zum Kirchgang“ ruhig 

„selbstbewusst“  verlangen,  denn  „mutiges  Verlangen  imponiert“.  Die  Autoren  raten  den 

Theologiestudenten zu selbstbewusstem Auftreten, wenn es um den Kirchgang gehe: „In diesem 

Punkt  darfst  Du  Dir  einfach  nicht  alles  gefallen  lassen.  Wehr  Dich  Deiner  Haut!“,  lautet  der 

Ratschlag. Den Theologiestudenten kommt nach Ansicht der Autoren eine Art Vorreiterrolle für alle 

Katholiken im Arbeitslager zu. „Der Theologe kann für alle fragen“, so der Rat der Autoren. Die 

Zuverlässigkeit im normalen Dienst erhöht nach Ansicht der Autoren die Chancen, dass der Urlaub 

zum Kirchgang gewährt werde.

Sechs  Seiten  der  „Vorschläge  und  Ratschläge“  sind  dem  Umgang  der  angehenden 

Theologiestudenten  mit  ihren  Kameraden  gewidmet.  Der  Kameradschaft  kommt  eine  zentrale 

Bedeutung zu. Dabei wird die Kameradschaft in einen apologetischen Kontext gestellt, wobei den 

Theologiestudenten  eine  besondere  Vorbildrolle  zugeschrieben  wird.  Dies  zeigt  die  folgende 

Darstellung. Die Theologiestudenten werden darauf hingewiesen, dass die meisten Kameraden zur 

Kirche und ihrer Lehre „überhaupt kein oder ein schlechtes Verhältnis haben“. Die Autoren weisen 

daher den angehenden Theologiestudenten einen apologetischen und pastoralen Auftrag zu.  Der 

Theologiestudent  habe  „eine  große  Aufgabe“,  denn in  seiner  Person trete  den  Kameraden „die 

wirkliche Kirche“ nach langer Zeit wieder gegenüber.  „Die einzige Bibel, die diese Kameraden 

lesen,  ist  Dein  Leben“,  so  die  Autoren.  Der  angehende  Theologiestudent  solle  „mit 

Selbstverständlichkeit“ seinen Standpunkt „als Katholik“ vertreten. „Je weniger und bestimmter Du 
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redest, umso mehr Eindruck wird es auf deine Kameraden machen“, raten sie. Der Theologiestudent 

solle keine großen Debatten über die Religion führen, sondern im persönlichen Gespräch und „im 

Kleinen  Vorbild  sein“.  Ständige  Kontroversen  seien  zu  vermeiden.  Gerade  für  diejenigen 

Arbeitsmänner,  „die  noch  etwas  Glaubenstreue  mitbringen“,  trage  der  Theologe  eine  „große 

Verantwortung“.  Wenn er  einen Kameraden in die  Gefahr  geraten sehe,  dem Glauben oder  der 

Kirche „untreu zu werden“, dann solle er sich um ihn kümmern. Die Autoren gehen auch auf den 

Umgang  mit  „Andersdenkenden“  ein.  Der  Theologiestudent  solle  sie  „kurz  aber  einleuchtend“ 

abfertigen. Spötter solle er „lächerlich“ machen. Angriffe aus der Masse heraus solle er „kurz und 

schlagend“ abtun, am besten wirke ein „schlagfertiger Witz“. Denjenigen „Andersgläubigen“, die 

ein „ehrliches Interesse“ an religiösen Fragen zeigen, solle der Theologiestudent von der Kirche und 

dem kirchlichen Leben berichten.  Die Autoren fordern von den angehenden Theologiestudenten 

auch, dass sie sich als zuverlässige und gute Katholiken in den Lagern bewähren. Denn Katholiken 

seien  in  der  Diaspora  „oft  als  wenig  zuverlässige  und  unsoziale  Elemente  verschrien“.  Der 

angehende Theologiestudent solle durch seine Tat zeigen, dass dem nicht so sei. Auf diese Weise 

könne er „manches Vorurteil beseitigen und manche kranke Vorstellung vom Katholischen richtig 

stellen“. Er könne „als Theologe“ zeigen, „dass der ´Pastor` ein gerader Mensch ist“. Außerdem 

könne  er  im  Gespräch  mit  „geeigneten“  Gesprächspartnern  von  katholischen  Jugendbünden 

berichten und Schriften zur Verfügung stellen. Der Theologiestudent solle durch seine Tat zeigen, 

dass katholisch sein „froh sein und erlöst sein“ bedeute, denn sein Leben sei für die Kameraden der 

„Maßstab für die Kraft, die Wahrheit und die Freude unseres Glaubens“. Diesen Kameraden solle er 

ein Leben aus dem Glauben vorleben. Die Autoren thematisieren auch die erwünschte „moralische 

Haltung“,  die  die  angehenden Theologiestudenten  an  den Tag legen sollten  und in der  sie  den 

Kameraden  begegnen  sollten.  In  den  Arbeitslagern  würden  sie  viel  „Schmutz“  vorfinden.  Die 

Autoren berichten von Lagern,  in  denen die  Arbeitsmänner  das  Lager  im Urlaub nur verlassen 

durften, wenn sie beim Verlassen des Lagers den Besitz von Kondomen nachweisen konnten, die im 

Lager  zum Kauf angeboten würden. Die Theologen unter  den Arbeitsmännern seien von dieser 

Regelung befreit gewesen. Andererseits werden die Theologen von den Autoren angehalten, beim 

Baden keine Prüderie an den Tag zu legen, sondern Natürlichkeit zu zeigen. Was die moralische 

Haltung anbelangt, sollten sie aber bei ihrem Standpunkt bleiben und keine Zugeständnisse machen. 

Bei „Zotereien“ von Kameraden solle der Theologiestudent nicht alle Angebereien glauben und 

nicht  moralisieren,  sondern  zurückhaltend  reagieren.  Der  Text  rät  dem Theologiestudenten,  die 

Kameraden „aus ihrer Umwelt, ihren häuslichen Verhältnissen und ihren Erlebnissen zu verstehen“. 

Auch hier drängen die Autoren den Theologiestudenten in die pädagogisierende Rolle dessen, der 

für die Moral seiner Kameraden mit verantwortlich ist. Der Theologiestudent wird in die Rolle des 
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moralischen  Vorbildes  gedrängt.  Er  solle  bei  den  katholischen  Kameraden 

Minderwertigkeitskomplexe vertreiben, deren Selbstvertrauen stärken und ihnen mit „großer Liebe“ 

begegnen. Er solle sich gerade seinen Kritikern gegenüber als kameradschaftlich und freundlich 

erweisen.  „Vor  allem“  solle  er  „selbst  untadelig“  bleiben  und  „Vorbild“  sein.  Die  sexuelle 

Enthaltsamkeit  wird  in  diesem  Zusammenhang  als  Tugend  angeführt.  Durch  sein  „schlichtes 

Reinsein“ könne der  Theologe zeigen,  „dass  es  ungeheuchelte  Reinheit  gibt“.  Die Anwesenheit 

eines Theologen, so die Autoren, könne seine Kameraden vor moralischem Fehlverhalten bewahren. 

Die Autoren thematisieren auch die geringe „Sonntagsheiligung“ der katholischen Arbeitsmänner. 

Gerade diejenigen Arbeitsmänner, die aus katholischen Gebieten stammten, würden den Besuch des 

Sonntagsgottesdienstes  vernachlässigen  oder  einstellen.  Gründe  dafür  seien  Feigheit  oder 

Bequemlichkeit. Der „Sinn der heiligen Messe“ und des Sonntagsgebotes sei diesen Kameraden 

unbekannt.  Auch beim Sonntagsgottesdienst  kommt dem Theologiestudent  nach Auffassung der 

Autoren eine besondere „Aufgabe“ an seinen „Kameraden“ zu. Der Theologe solle sich nach den 

Möglichkeiten zum Sonntagsgottesdienst erkundigen, er solle katholische Pfarrer veranlassen, in 

der Nähe des Lagers eine Messe zu lesen, und vor allem solle er selbst den „ganzen“ Sonntag mit 

„peinlichster Gewissenhaftigkeit“ heiligen. Wenn der Theologe nicht die Messe besuche, dann trage 

er die „Verantwortung“ dafür, „dass auch andere sich dispensiert glauben“. Der Theologiestudent 

solle seine Kameraden zum Gottesdienst rechtzeitig wecken, für alle Kameraden um Urlaub zum 

Kirchgang  einreichen,  Fahrgeld  für  Kameraden  auftreiben,  seine  Kameraden  in  die  Messe 

mitnehmen und ihnen den Sinn des Sonntagsgebotes nahebringen. Der Text betont, dass nach der 

Entscheidung des Reichsarbeitsführers vom 5. Januar 1937 jeder ein „Recht auf Kirchgang“ habe. 

Bezüglich des Kirchgangs, so die Autoren, „dürft Ihr nicht locker lassen“. Als nächstes wenden sich 

die  Autoren  der  Kameradschaft  zu.  Die  Autoren  beschwören  die  „echte  Kameradschaft“,  den 

„Korpsgeist“  und  den  „Gemeinschaftssinn“,  der  in  vielen  Lagern  herrsche.  Auch  beim Thema 

Gemeinschaft schreiben sie den Theologiestudenten eine besondere Aufgabe zu und drängen sie in 

eine Vorbildrolle.  Die Kameradschaft  mit  allen und die Hilfsbereitschaft  gegenüber allen „muss 

Deine Stärke sein“, in der der Theologe von niemandem übertroffen werden dürfe. Der Theologe 

solle sich freiwillig für „Arbeiten im Dienst der Gemeinschaft“ melden. Nach dem Vorbild des Hl. 

Martin von Tours solle er mit den Kameraden teilen. Er könne seine Kameradschaft unter Beweis 

stellen, indem er bei Streichen mitmache, Kameraden am Wochenende mit nach Hause bringe und 

kranke Kameraden besuche. Ein eigenes Unterkapitel ist der Autorität des Theologiestudenten bei 

seinen Kameraden gewidmet. Er solle „dienend herrschen“, denn „wer selbstlose Kameradschaft 

zeigt“, so die Autoren, „hat die Führung“. Er solle „Mut zur Überzeugung“ an den Tag legen und 

keine Minderwertigkeitskomplexe zeigen. Die Autorität bei den Kameraden gründe darauf, dass er 
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„der ehrlichste Kamerad, der unauffälligste und beste Mann im Dienst und beim Sport“ sei. Er solle 

nicht  überheblich  wirken,  sondern  Ruhe  ausstrahlen,  „damit  die  Gegner  merken:  der  ist  seiner 

Sache  sicher“.  Es  sei  nicht  angebracht,  auf  den  eigenen  Bildungsstandard  oder  auf  „sonstige 

Vorzüge“ hinzuweisen. Es gehe darum, unerschrocken, aufrichtig und mutig im Lager aufzutreten. 

Der  Theologiestudent  solle  zu seiner  Eigenschaft  als  Theologe stehen.  „In vielen  Fällen  hatten 

gerade  die  Theologen,  die  sich  offen  als  solche  bekannten,  das  Vertrauen  der  andern“,  so  die 

Autoren. 

Ein eigenes Kapitel widmen die Autoren der Arbeit. Auch beim Thema Arbeit weisen die Autoren 

dem Theologiestudenten eine Vorbildrolle zu, wie die folgende Darstellung zeigt. Der angehende 

Theologiestudent  solle  mit  Freude,  Leistungswillen  und Unverdrossenheit  sowie  mit  „Lust  und 

Liebe“  an  die  Arbeit  gehen.  Denn  „Arbeit  adelt“,  so  die  Autoren.  Der  Theologe  solle  weder 

Schwächen  bei  der  Arbeit  zeigen  noch  seine  Kameraden  „übertrumpfen“  wollen.  Die  Autoren 

erkennen einen „hohen Sinn“  in  der  Arbeit.  Sie  sprechen von der  „Größe des  Ziels“  und dem 

„Zukunftsbild  der  Arbeitsaufgabe“.  Der  Theologiestudent  solle  in  der  Arbeit  am  Boden  die 

„Urarbeit  des  Menschen“  erkennen,  das  „Untertanmachen  der  Erde,  das  Gott  dem  Menschen 

aufgetragen hat“.  Der Theologiestudent sei  „am ehesten in der Lage,  vom Christentum her das 

Ideelle der Arbeit zu schauen“. Der Theologiestudent solle sich so verhalten, dass die Kameraden 

im Lager an seinem Verhalten bei der Arbeit sein „inneres Leben spüren können“. Ein „Weichling“, 

ein „Drückeberger“ oder ein „Missmutiger“, so die Autoren, seien eine „schlechte Empfehlung für 

das Reich Gottes“. Auch bei den Übungen und beim Sport solle der angehende Theologiestudent 

alles  daran  setzen,  seinen  „Mann  zu  stellen“.  Die  körperliche  Überlegenheit  beim  Sport  und 

überragende sportliche Leistungen werden als Möglichkeit gesehen, um Gegner mundtot zu machen 

und Eindruck zu machen. Defizite im Sport sollen mit umso „treuerer“ Kameradschaft kompensiert 

werden. Im Dienst solle sich der Theologiestudent „zackig und stramm diszipliniert“ zeigen. „Deine 

geistige Haltung muss etwas Soldatisches an sich haben“, raten die Autoren. 

Auch hinsichtlich des nationalpolitischen und weltanschaulichen Unterrichts weisen die Autoren 

dem Theologiestudenten eine apologetische Vorbildfunktion zu und raten zu einer grundsätzlich 

angepassten Grundeinstellung und zur Zurückhaltung bei gleichzeitig selbstbewusster katholischer 

Position,  wie  aus  der  folgenden  Darstellung  hervorgeht.  Im  nationalpolitischen  und 

weltanschaulichen Unterricht solle sich der Theologiestudent „von vornherein positiv“ engagieren, 

ohne  sich  jedoch  vorzudrängen.  Der  Theologiestudent  könne dann  „umso  nachdrücklicher  und 

unverdächtiger“  Dinge  richtigstellen  und  seine  Meinung  äußern,  wenn  es  um  Fragen  der 

Glaubensüberzeugung oder um die „Verteidigung von Kirche und Christentum“ geht.  Politische 

Debatten und dauernde Kontroversen seien zu vermeiden. Die Autoren streifen auch das Thema 
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Feierstunden und Freizeit. Der Theologiestudent solle die Feierabendgestaltung „sofort mit in die 

Hand“ nehmen und „Truppenabende“ veranstalten, bei denen die Kameraden „in reiner und edler 

Atmosphäre“ feiern.

Die Autoren ermahnen den Arbeitsmann an seine Verpflichtung sich selbst  gegenüber.  Denn er 

befinde sich in der Gefahr, in den Tag hinein zu leben und sich selbst dabei zu verlieren. Das sei 

nicht nur ein Schaden für ihn selbst, sondern auch ein Schaden für seine Kameraden. „Nach Dir 

beurteilt man Deine Kirche“, schärfen die Autoren dem Theologiestudent ein. Daher müsse er sich 

selbst  kritisch  betrachten.  „Wenn  Du  wirklich  ein  ganzer  Kerl  bist,  wirst  du  viele  Vorurteile 

Andersdenkender gegen die Kirche aus dem Weg räumen“, so die Autoren. Ruhige Augenblicke 

zwischendurch solle der Theologiestudent für das tägliche Gebet und für die Lektüre in der Heiligen 

Schrift  nützen.  Die  Teilnahme  an  Kommunion  und Gottesdienst  wird  ihm besonders  ans  Herz 

gelegt. Auch hier wollen die Autoren dem Theologiestudenten eine Vorbildrolle zukommen lassen: 

„Deine  ganzen  religiösen  Pflichten  müssen  für  Deine  Kameraden  ein  Zeichen  Deines  inneren 

Lebens  sein.“  Die  Autoren  ermahnen  den  Theologiestudenten  nachdrücklich,  den  Zölibat 

einzuhalten.  „Durch nichts  in der Welt“  solle sich der Theologiestudent auf eine „Tändelei  mit 

einem Mädchen“ einlassen. Er solle „ritterlich“ bleiben, damit er nicht „eine kurze Stunde“ sein 

Leben lang bereuen müsse. Insbesondere vor den „übelbeleumdeten Mädchen des Standortes“ solle 

er sich hüten, da diese manchmal „Trägerinnen ´übelster Tradition`“ seien. Von den Kameraden 

angebotene „schamlose Schriften“ solle er ebenfalls meiden. Die Autoren raten ihm dagegen, sich 

einen verlässlichen und feinen,  „anständigen und guten“ Freund zu suchen. Mit  seiner Familie, 

seinen Freunden und seiner Pfarrei solle er brieflichen Kontakt halten. 

Das anschließende vierseitige Kapitel über „Aufgaben und Möglichkeiten der Heimat gegenüber 

dem  Arbeitsmann“  kommt  zu  dem  Ergebnis,  dass  die  Möglichkeiten  der  Heimatpfarrei,  der 

Jugendgruppen und des Konviktes gegenüber den katholischen Arbeitsmännern im Allgemeinen 

und gegenüber dem Theologiestudent im Arbeitsdienst im Besonderen sehr eingeschränkt sind. Es 

sei zwar die Aufgabe des Heimatpfarrers, schon im Vorfeld des Arbeitsdienstes die jungen Männer 

persönlich  anzusprechen  und  sie  für  Exerzitien  für  Arbeitsmänner  zu  gewinnen.  Eine  weitere 

Aufgabe des Heimatpfarrers bestehe zwar darin, Gottesdienstgelegenheiten in der Nähe des Lagers 

ausfindig  zu  machen.  Außerdem solle  der  Heimatpfarrer  dem zuständigen Gemeindepfarrer  am 

Standort  „qualifiziertere  Jungmänner“  melden  und  dem  Pfarrer  am  Standort  eine  „kleine 

Charakteristik“ der  katholischen Arbeitsmänner  zukommen lassen,  damit  er  sich gezielt  um die 

Arbeitsmänner kümmern und Kontakte untereinander anbahnen könne. Der Geistliche am Standort 

habe selbst aber „gar nicht die Möglichkeit,  das Lager zu betreten“. Eine wichtige Aufgabe der 

Pfarrei und der Jugendgemeinschaft bestehe nach Ansicht der Autoren darin, jeden katholischen 
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Jungmann sexuell aufzuklären und über die Frage des „Missbrauchs der sexuellen Kraft“ sowie 

über die „christlich-sittliche Haltung“ zu informieren. Diese Anregung stamme „von vielen unserer 

Theologen“.  Katholische  Arbeitsmänner,  die  nicht  sexuell  aufgeklärt  seien,  seien  im Lager  der 

Lächerlichkeit  preisgegeben  und  „für  ihr  eigenes  sittliches  Leben  den  schwersten  Gefahren 

ausgesetzt“.  Ein  „gut  katholischer  Arzt“  solle  die  sexuelle  Aufklärung  vornehmen,  und  ein 

Geistlicher solle sich um die sittlichen Fragen kümmern. Die Autoren regen einen Abschiedsabend 

mit den Arbeitsmännern vor Antritt des Arbeitsdienstes an, den der Pfarrer veranstalten solle. Bei 

einer solchen Veranstaltung könne ein früherer Arbeitsmann über seine Dienstzeit berichten und das 

weitergeben,  „was für  die  katholische  Haltung der  Arbeitsmänner  vorbildlich  ist“.  Die  Autoren 

empfehlen die Zusendung der Kirchenzeitung der Heimatpfarrei an die katholischen Arbeitsmänner 

in den Lagern. Sie weisen ausdrücklich auf einen Erlass des Reichsarbeitsführers vom 30. März 

1936  hin.  Danach  seien  Kirchenzeitungen  oder  Kirchenzeitschriften,  die  von  Angehörigen  des 

Arbeitsdienstes bestellt wurden und deren Inhalt lediglich auf die religiöse Vertiefung und sittliche 

Festigung abzielt,  an die Arbeitsmänner auszuhändigen.  Anders verhalte es sich bei kirchlichen 

Zeitungen und Zeitschriften, die kostenlos und nicht als Abonnement an die Arbeitsmänner gesandt 

werden. Diese dürften nicht an die Arbeitsmänner ausgehändigt werden. Am 29. Juni 1936 habe der 

Reichsarbeitsführer festgelegt, dass sich das Verbot der kostenlosen Kirchenzeitungen nicht auf die 

Post erstrecke, die die Arbeitsmänner von ihren Eltern erhalten. Daher empfehlen die Autoren, die 

Kirchenzeitungen der Heimatpfarrei auf dem Weg über die Eltern an die Arbeitsdienstleistenden zu 

verschicken.  Brieflichen  Kontakt  mit  persönlicher  Ansprache  bei  jedem einzelnen  Arbeitsmann 

halten die Autoren für sehr wichtig.  Politische Fragen dürften nach Ansicht der Autoren in den 

Briefen „selbstverständlich“ nicht thematisiert  werden. Pakete solle man nicht im Übermaß und 

wahllos an die Arbeitsmänner verschicken, da dies nach Ansicht der Autoren in den Lagern so 

ausgelegt werde, dass die Kirche Pakete verschicken müsse, um ihre Leute zu halten. 

Ein eigenes Kapitel über die „Aufgaben und Möglichkeiten des Standortgeistlichen gegenüber dem 

Arbeitsmann“  bringt  die  „ungeheure  Verantwortung“  der  Geistlichen  am Lagerstandort  für  die 

katholischen Arbeitsmänner zur Sprache. Für katholische Arbeitsmänner in der Diaspora sei es sehr 

wichtig, von einem katholischen Priester „verstanden und unterstützt zu werden“. Die Geistlichen in 

den Pfarreien, auf deren Gebiet die Lager liegen, sollten sich „interessieren für Lager, Arbeit und 

Dienst“.  Eine  Kontaktaufnahme  mit  den  katholischen  Arbeitsmännern  sei  nur  möglich,  wenn 

einzelne Arbeitsmänner „von sich aus“ den Kontakt mit dem Geistlichen am Standort suchten. In 

den  ersten  Wochen  des  Arbeitsdiensthalbjahres  bestehe  jedoch  keine  Möglichkeit  zur 

Kontaktaufnahme  mit  den  Arbeitsmännern.  Ansonsten  sei  es  lediglich  möglich,  einzelnen 

Arbeitsmännern,  die  von  ihrer  Heimatpfarrei  empfohlen  wurden,  auf  dem  Postweg  die 
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Gottesdienstzeiten mitzuteilen. Einladungen des Pfarrers zu geselligen Abenden oder unpersönliche 

Einladungen über vervielfältigte Flugblätter seien ungeeignet und unzweckmäßig, weil sie im Lager 

„Heiterkeit und Spötterei“ auslösen würden. Stattdessen raten die Autoren den Pfarrern in der Nähe 

des  Standortes,  für  die  Arbeitsmänner  die  Gottesdienstordnungen  auszuhängen.  Wenn  einzelne 

Arbeitsmänner den Gottesdienst besuchten, solle der Pfarrer nach Ende des Gottesdienstes Kontakt 

zu ihnen aufnehmen, sie persönlich einladen, sich in ihre Lage hineinversetzen und echtes Interesse 

an ihren Problemen  zeigen. Wenn Arbeitsmänner den Pfarrer persönlich aufsuchten, solle sich der 

Pfarrer auf jeden Fall Zeit für sie nehmen und aufgeschlossen für ihre Anliegen sein. Denn der 

Pfarrer  sei  oftmals  der  einzige,  mit  dem  sich  während  der  Arbeitsdienstzeit  ein  vernünftiges 

Gespräch führen lasse. Wenn sich Theologiestudenten unter den Arbeitsmännern befinden, solle der 

Pfarrer einer Diasporagemeinde diese Theologiestudierenden in die „Außenstationen“ mitnehmen, 

damit sie sich „wertvolle Einblicke“ in die Seelsorge verschaffen könnten.

8.2 Zusammenfassung und Ergebnisse

Der Ratgeber „Theologen im Arbeitsdienst“ (quellenkritischer Vorbehalt) stellt eine Vielzahl von 

positiven  (Sekundärtugenden,  religiöse  Überzeugung  und  religiöse  Praxis  als  Reaktion)  und 

negativen Einflüssen des RAD auf die Theologiestudenten gegenüber. Die Autoren kommen zu dem 

Ergebnis, dass der RAD letztlich einen positiven Einfluss auf die Berufung der Theologen habe. 

Moralische  Konflikte  führten  gar  zu  einer  bewussten  Entscheidung  der  Theologen  für  den 

Priesterberuf.  Die  Autoren  fordern  von  den  Theologiestudenten  ein  vorbildliches  Verhalten 

hinsichtlich des Auftretens, der Moral, des Sports, des Gottesdienstbesuchs, der Kameradschaft, der 

Arbeit  und  der  Freizeitgestaltung.  Der  Begriff  der  Arbeit  im  RAD  wird  mit  christlichem 

Gedankengut unterlegt und begründet.

Hinsichtlich  der  Forschungsfrage  lassen  sich  folgende  Ergebnisse  festhalten:  Die 

Theologiestudenten  standen  in  einem  kirchlich-katholischen  Ereignis-  und 

Deutungszusammenhang.  Zudem  formulierten  die  Autoren  für  die  Theologiestudenten  eine 

christliche und kirchliche Vorbildrolle (Repräsentanten der Kirche, Vorkämpfer für einen positiv 

verstandenen  Katholizismus).  Die  Theologiestudenten  hatten  an  nationalpolitischen  und 

weltanschaulichen Schulungen teilzunehmen, die sich an den Lehren Rosenbergs orientierten. Die 

Autoren raten zu einer Zurückhaltung im nationalpolitischen und weltanschaulichen Unterricht und 

zugleich zu einer selbstbewussten katholischen Grundhaltung. Die Autoren sahen die Theologen in 

den  Arbeitsdienstlagern  in  einem  Spannungsfeld  von  nationalsozialistischer  und  kirchlich-

katholischer  Weltanschauung,  forderten  jedoch  eine  Zurückhaltung  in  politischen  Fragen.  Eine 

offene oder direkte Auseinandersetzung der katholischen Theologen mit dem Nationalsozialismus 
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bzw.  der  nationalsozialistischen Weltanschauung  fand offenbar  in  den Arbeitsdienstlagern  nicht 

statt. Insgesamt forderten die Autoren die Theologen im RAD – abgesehen vom Gottesdienstbesuch 

– zu einer angepassten und nach außen hin unpolitischen Haltung auf. 
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9 Feldpostbriefe der Tübinger Konviktoren 1936

9.1 Die Berichte der Tübinger Konviktoren über ihre Situation im 
Arbeitsdienst in Feldpostbriefen an Konviktsdirektor Sedlmeier (1936)

In  das  neunseitige  Konvolut  aus  Exzerpten,  das  Konviktsdirektor  Sedlmeier  zusammenstellte, 

gingen Feldpostbriefe der angehenden oder bereits immatrikulierten Tübinger Konviktoren Wilhelm 

Rist,  Josef  Gruber,  Ludwig  Steger,  Karl  Münst,  Martin  Reutlinger,  Engelbert  Knab,  Franz 

Schmucker,  German  Stetter,  Alfons  Moll,  Willy  Widmaier,  Josef  Amon,  Alfons  Auer,  Ludwig 

Stegmaier, Viktor Locher und mehrerer nicht namentlich genannter angehender Konviktoren ein.918 

Wilhelm Rist wurde am 21. Februar 1916 in Aufstetten bei Leutkirch geboren.919 Sein Vater war als 

Bahnwärter  in  Waldsee  tätig.  Am 20.  Februar  1936 erwarb  er  am Gymnasium in Ehingen das 

Abitur. Vom 1. April bis zum 26. September 1936 leistete er den Arbeitsdienst. Im Anschluss an den 

Arbeitsdienst immatrikulierte er sich am 5. November 1936 an der Universität Tübingen für das 

Studium der Katholischen Theologie. Am 30. April 1942 fiel er im Zweiten Weltkrieg. Wilhelm Rist 

war  zur  Zeit  seines  Arbeitsdienstes  ein  angehender  Theologiestudent.  Am  Ostermontag  1936 

berichtete Arbeitsmann Willy Rist aus dem Lager der RAD-Abteilung 5/266 in Rot an der Rot an 

Direktor  Sedlmeier  über  die  Teilnahme  von  Arbeitsmännern  an  den  Gottesdiensten  der 

Osterfeiertage.920 Wilhelm  Rist dürfte die Erwartungen des Konviktsdirektors an die angehenden 

Theologiestudierenden  gekannt  haben.  Die  Teilnahme  an  den  Gottesdiensten  hob  er  besonders 

hervor,  wie es auch seiner Rolle als  angehendem Theologiestudenten entsprach. Am Abend des 

Karsamtag 1936 „rückten“, so Willy Rist, 20 Arbeitsmänner in die Kirche in Rot an der Rot „ein“, 

„sangen bei der Auferstehungsfeier begeistert mit und beichteten nachher“.  Rist erwähnt eigens, 

dass diejenigen Arbeitsmänner,  die nicht bei der Beichte waren,  doch noch die „Erlaubnis zum 

Kirchgang am Ostermorgen“ bekamen. Am Ostermorgen um sechs Uhr besuchten sogar „etwa 60 

Mann,  die  gerne  auf  2  Stunden  Schlaf  verzichteten“,  den  Gottesdienst.  Am  Abend  des 

Ostersonntages  erhielten  die  Arbeitsmänner  in  Rot  ebenfalls  die  „Erlaubnis  zum Kirchgang am 

Ostermontag“.  Am Ostermontag  hielten  30  Arbeitsmänner  „eine  Singmesse“.  Rist  unterstreicht 

seine  positiven  Erlebnisse  anlässlich  der  Gottesdienstbesuche  ausführlich  und  nachdrücklich. 

918 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H[ochwürdigen] H[errn] Direktor. RAD 
(Theologen). [Konvolut, ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. 
Arbeitsdienst.

919 Vgl. im Folgenden UAT 577/214 Wilhelm RIST.
920 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
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„Gerade in diesem Punkt ist es hier gut. Unsere Freude darüber ist natürlich groß. Wir haben uns 

vorher richtig in die Kirche gesehnt, an die unser Lager angebaut ist“, berichtet der Arbeitsmann. 

Über die Situation im Lager und das konkrete Lagerleben findet sich nur ein knapper Hinweis mit 

einer  verklausulierten Kritik,  womit  er  sich noch selbst  lobt.  Der Dienst  sei  „zwar streng,  aber 

erträglich für einen, der sportlich einigermaßen auf der Höhe ist“, so Rist.

Josef Gruber wurde am 26. November 1915 in Aixheim bei Spaichingen geboren.921 Sein Vater übte 

den Beruf des Zimmermanns in Aixheim aus. Am 13. Mai 1935 immatrikulierte sich Gruber an der 

Universität Tübingen für das Studium der Katholischen Theologie. Während des Sommersemesters 

1936  leistete  er  den  Arbeitsdienst.  Gruber  hatte  also  bereits  zwei  Semester  als  katholischer 

Konviktor  studiert,  bevor  er  den  Arbeitsdienst  antreten  musste.  Im Herbst  1937 verließ  er  die 

Universität Tübingen.  Gruber, der seinen Arbeitsdienst im RAD-Lager Neuen leistete, schilderte 

seine  Situation  beim  Arbeitsdienst  ebenfalls  in  einem  überaus  positiven  Licht,  wie  seinem 

Schreiben an Sedlmeier vom 12. April 1936, dem Ostersonntag, zu entnehmen ist.922 „In die neue 

Lage“  habe  er  sich  „gut  eingewöhnt“.  Mit  seinen  Stubenkameraden,  die  allesamt  aus  Berlin 

stammten, komme er „gut aus“. Seine Kameraden seien „überhaupt ganz anständig“.  Gruber hebt 

hervor,  dass  „über  Religion  bisher  überhaupt  kein  Wort  gesprochen  worden ist“.  Am heutigen 

Ostermorgen habe er „Hochamt und Predigt“ besucht. Der stellvertretende Lagerleiter „ließ mich 

anstandslos gehen“.  Gruber hebt den stellvertretenden Lagerleiter positiv hervor, der ihm gesagt 

habe, er achte jeden, „der nach seiner Überzeugung handle“, auch wenn er anderer Ansicht sei. 

Auch  die  Konfrontation  mit  dem  Nationalsozialismus  bzw.  mit  der  nationalsozialistischen 

Erziehung in den Arbeitslagern stellt Gruber in einem positiven Lichte dar. Denn er erkennt sogar 

einen  „sehr  toleranten  Geist“,  der  im  Arbeitslager  Neuen  zu  „herrschen“  scheine,  wenn  er 

gegenüber seinem Konviktsdirektor die Worte des Gauschulungsredners wiedergibt, der im Lager 

einen Vortrag gehalten habe. Dieser Gauschulungsredner „betonte auch, dass man den ebensowenig 

verachten dürfe, der in die Kirche geht, wie den, der ein Museum oder sonst eine Stätte besuche“. In 

der  Kritik,  die  Gruber  am Lageralltag  übt,  formuliert  er  noch  eine  positive  Seite  mit,  die  ein 

positives Licht auf ihn als Beter und Arbeiter wirft. Er habe „die Ruhe und das Alleinsein“ vermisst. 

Darauf folgt die Formulierung: „Kaum reicht es am Abend zu einigen besinnlichen Gedanken. Denn 

schnell fallen einem die Augen zu infolge der Ermüdung.“

Ludwig  Steger  wurde am 7.  Januar  1915 in  Stuttgart  geboren.923 Sein  Vater  war  Kaufmann in 

Stuttgart. Im Frühjahr 1934 legte er am humanistischen Gymnasium in Rottweil die Reifeprüfung 

921 Vgl. im Folgenden UAT 364/8779 Josef GRUBER.
922 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
923 Vgl. im Folgenden UAT 364/27060 Ludwig STEGER.
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ab.  Zum Sommersemester  1934  immatrikulierte  er  sich  an  der  Universität  Tübingen  im  Fach 

Katholische  Theologie.  Vom  6.  April  1936  bis  zum  26.  September  1936  leistete  er  den 

Arbeitsdienst.  Als  er  zum Arbeitsdienst  eingezogen  wurde,  hatte  er  also  bereits  vier  Semester 

Katholische Theologie studiert. Auch  Steger findet am Karfreitag, den 10. April 1936, in seinem 

Schreiben an Sedlmeier die passenden Worte, die ihn als Arbeitsmann im RAD-Lager Zehdenick in 

einem positiven Licht erscheinen lassen.924 Sechs von 150 Protestanten und die beiden einzigen 

Katholiken im Lager, einer davon  Steger, hätten den Kirchgang beantragt und die Erlaubnis zum 

Kirchgang für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag erhalten. Er habe „bereits guten Stand“, 

schreibt er an Sedlmeier. Er hebt sein gutes Verhältnis zu den Vorgesetzten und seine Leistung beim 

Exerzieren hervor. Die Führer seien „ganz patente Leute“. Sie „sehen nicht bloß das, was einer beim 

Exerzieren leistet. Wie wohl, auch dabei geht es mir sehr gut“. Steger weist auf sein vorbildliches 

kameradschaftliches Verhältnis  gegenüber den Kameraden hin.  Zugleich offenbart  seine Version 

Probleme mit manchen Kameraden, die offenbar nicht seiner Meinung sind. Denn gleichzeitig hebt 

er  sich  moralisch  von  zwei  Kameraden  ab,  die  heiraten  mussten  –  vermutlich  aufgrund  einer 

vorehelichen  Schwangerschaft.  Über  diese  urteilt  er:  „Taugen  natürlich  nichts.“  Indem  er  die 

Kameradschaft positiv darstellt, weist er damit gegenüber seinem Konviktsdirektor nach, dass er 

seine Rolle als vorbildlicher Konviktor erfüllt. Er werde sich „mit den guten“ zusammenschließen, 

aber „zu allen gute Kameraden“ bleiben und auch anderen Kameraden einen Gefallen tun, damit  

diese merken: „Wir lehnen nicht sie selber ab, sondern bloß den Quatsch, den sie reden. Das gelingt 

auch.“  Für  sein  religiöses  und geistliches  Leben habe er  nur  geringe Umstellungen vornehmen 

müssen,  äußert  er.  Auch  hier  präsentiert  er  sich  seinem  Konviktsdirektor  als  vorbildlicher 

Konviktor. Steger gibt an, er halte die „Schriftlesung morgens oder abends im Bett“ und „das Gebet 

beim Waschen“. Ferner „Wandel mit Gott auf der Landstraße. Geht alles!“, so der Konviktor. Er sei 

es „schon gewohnt, die geistliche Tagesordnung trotz des Betriebes weiter zu führen.“

Auch bei Konviktor Karl Münst im Arbeitslager Wolfzennen schien alles ohne Probleme verlaufen 

zu  sein,  wenn  man  dem Exzerpt  seines  Schreibens  vom 3.  März  1936  an  Sedlmeier  Glauben 

schenken will.925 Es gefalle ihm „bis jetzt recht gut“. Den Schikanen beim Arbeitsdienst gewinnt 

Münst einen positiven Aspekt ab, wie er seinem Konviktsdirektor unterbreitet. Denn er freue sich 

sogar  besonders  darüber,  „dass  wir  zu  einer  ganz  exakten  Pünktlichkeit  erzogen  werden“,  so 

Münst.

Martin  Reutlinger926,  der  im Interview berichtet,  wie er beim schikanösen Exerzieren den Berg 

924 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 
ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.

925 Vgl. im Folgenden ebd.
926 Vita und Biogramm s. unten.
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hochgejagt  wurde,927 schreibt  im  Frühjahr  1936  aus  „Kloster  Rot  an  der  Rot“  an  seinen 

Konviktsdirektor  über  „ein  herrliches  Bild“  und „ein  pfundiges  Lager“.928 Hier  findet  sich  also 

ebenfalls  ein  überaus  positiver  und  geschönter  Bericht  eines  Arbeitsmannes  an  den  Tübinger 

Konviktsdirektor.  „Auch  sonst“  gehe  es  ihm  „ganz  gut“.  Auch  Reutlinger  erwähnt  seine 

Gottesdienstbesuche über die Osterfeiertage in Rot an der Rot. „Am Karsamstag Abend und am 

Ostermorgen dürfen wir zum erstenmal in die so wunderschöne Kirche“, so Reutlinger.

Arbeitsmann  Engelbert  Knab  gibt  ein  einigermaßen  realistisches  Bild  von  seiner  Situation  im 

Arbeitsdienst wieder. Am Karfreitag, den 10. April 1936 verfasste er im Arbeitslager Waldsleben, 

das im Kreis Neuruppin nördlich von Berlin liegt, einen Brief an den Konviktsdirektor.929 Er finde 

an diesem Tag zum ersten Mal die Gelegenheit, „kurz zu schreiben“, so Knab. Mit den Kameraden, 

allesamt Berliner, komme er „ganz gut“ aus. In der Situation des Arbeitslagers finde er sich „so 

allmählich zurecht“. Realistisch ist seine Schilderung, wie er sich an das Leben im Arbeitsdienst 

allmählich gewöhnt. „Wenn man so hereingeschneit wird in eine vollständig fremde Umgebung, ist 

es ja nicht so einfach.“ Seiner Schilderung ist eine charmante Kritik an den Lebensbedingungen im 

Wilhelmsstift zu entnehmen. „Man hat sich seiner Zeit ans Wilhelmsstift gewöhnt, dann wird man 

sich auch gewöhnen ans Arbeitslager Waldsleben“, so Knab.

Franz Schmucker wurde am 20. Februar 1915 in Biberach geboren.930 Sein Vater war als Bierbrauer 

in Biberach tätig. Im Frühjahr 1935 erwarb er das Abitur in Ehingen. Während seiner Schulzeit war 

er  Mitglied  bei  Neudeutschland.  Anfang  Sommersemester  1935  immatrikulierte  er  sich  an  der 

Universität  Tübingen  für  das  Studium der  Katholischen  Theologie.  Seit  1.  April  1935  war  er 

Mitglied bei der Theologengesellschaft St. Jürg. Im Sommersemester 1936 – von 6. April bis 26. 

September 1936 – musste er den Arbeitsdienst leisten. Vor Antritt des Arbeitsdienstes hatte er also 

bereits zwei Semester Katholische Theologie studiert. Am 10. April 1936, dem Karfreitag, verfasste 

er an  Sedlmeier einen Kurzbericht, der keine Hinweise auf Strapazen, Schikanen oder Probleme 

beim Arbeitsdienst im Arbeitsdienstlager Alt-Roddhan bei Neustadt an der Dosse enthält, sondern 

nur  aus  oberflächlich  gehaltenen  positiven  Meldungen  besteht,  die  fast  einer  Floskel 

gleichkommen.931 „Zu Ihrer Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass es mir hier recht gut gefällt“, so 

Schmucker an den Konviktsdirektor. Auch über die Kameradschaft weiß Schmucker nur Gutes zu 

berichten.  Dabei  verwendet  er  eine  scherzhafte,  aber  auch  distanzierte  und  formelhafte 

927 Siehe Kap. 10.1.8. Martin Reutlinger.
928 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
929 Vgl. im Folgenden ebd.
930 Vgl. im Folgenden UAT 364/24749 Franz Josef SCHMUCKER. 
931 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
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Formulierung,  die  die  Frage  offen  lässt,  wie  herzlich  die  Kameradschaft  wirklich  war.  Die 

Kameraden,  die  alle  aus  Berlin  stammen,  seien  ihm,  „einem  Ausländer“,  gegenüber  „sehr 

entgegenkommend“. 

German  Stetter wurde am 27. März 1915 in Heilbronn geboren.932 Sein Vater war Buchhalter in 

Stuttgart. Im Frühjahr 1936 erwarb  Stetter das Abitur. Vom 1. April 1936 bis zum 1. September 

1936 leistete  er den Arbeitsdienst  in  der RAD-Abteilung 4/261 in Schönbühl  bei  Grunbach im 

Remstal. Erst nach dem Arbeitsdienst immatrikulierte er sich zum Wintersemester 1936/37 an der 

Universität  Tübingen  für  den  Studiengang  Katholische  Theologie.  Auch  Stetter  weiß  seinem 

zukünftigen  Konviktsdirektor  aus  der  Stube  „Wessel“  im  Arbeitslager  „Gottlieb  Daimler“  nur 

Positives  zu  berichten.933 Er  betont  den  Nutzen  der  Disziplin  und  der  Sekundärtugenden  im 

Arbeitslager für das spätere Leben im Wilhelmsstift.  Denn er habe den Eindruck, so  Stetter  an 

Sedlmeier,  „dass  der  Arbeitsdienst  Ihnen  ein  gut  Stück  Arbeit  abnimmt“.  Dazu  streicht  er  die 

besondere Rolle der Theologiestudierenden im Arbeitslager heraus,  um gleich sich selbst  in ein 

gutes Licht zu rücken. Insbesondere berichtet er von Situationen, in denen seine Kameraden relativ 

schlecht  und er selbst  relativ  gut  abgeschnitten haben.  Die negativen Berichte über Kameraden 

dienen ihm dazu,  sich selbst  in  einem positiven  Licht  erscheinen zu lassen,  wie  die  folgenden 

Beispiele  zeigen.  „Wir  Theologen müssen besonders  darauf  achten,  dass  Führung und Haltung 

stramm ist“. Das sei ihm „bis jetzt nicht schwer gefallen“, habe er doch bisher bei jedem Spind- und 

Bettappell  „gut  abgeschnitten“.  Ganz  im  Gegensatz  zu  seinen  Kameraden,  bei  denen  nicht 

ordentlich gemachte Betten wieder „zusammengerissen“ wurden.  Stetter will den Direktor wissen 

lassen, dass das Leben im Arbeitsdienst für ihn von Anfang an angeblich ohne jegliche Probleme 

vonstatten gegangen sei. „Eingelebt habe ich mich leicht, und das ist wirklich keine Kunst“, so 

Stetter.  Er  lässt  seinen Konviktsdirektor  wissen,  dass  er  den Sonntagsgottesdienst  vermisse,  im 

Gegensatz zu seinen Kameraden, für die der Sonntag keine religiöse Bedeutung habe. Anschließend 

hebt er  auf die  Gemeinschaft  mit  den Tübinger Konviktoren ab,  die er idealisiert  darstellt.  Bei 

seiner Schilderung trifft er die Erwartungshaltung des Konviktsdirektors. „Da ist´s halt schön, wenn 

man das  Bewusstsein  hat,  Glied  einer  Gemeinschaft  zu  sein,  die  im Tübinger  Konvikt  all  der 

einzelnen Arbeitsmänner im grauen Drillichkittel und kurzgeschorenen Haaren, zu denen auch ich 

gehöre,  gedenkt,  morgens,  beim heiligen  Opfer.“  Abschließend verleiht  Stetter  seiner  Hoffnung 

Ausdruck, an Ostern „mit einer ganz kleinen Gefolgschaft“ den Gottesdienst besuchen zu können. 

Auch hier will er der Vorbildrolle der Theologiestudierenden gerecht werden, die die kirchlichen 

Verantwortlichen  an  die  Theologiestudierenden  zeitgenössisch  und  milieutypisch  herangetragen 

932 Vgl. im Folgenden UAT 577/266 German STETTER.
933 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
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haben.

Alfons  Moll wurde am 2. April 1916 in Schaiblishausen bei Ehingen geboren.934 Sein Vater war 

Bürgermeister. Den Arbeitsdienst leistete er vor Aufnahme seines Theologiestudiums von April bis 

September 1936. Zum Winterhalbjahr 1936/37 immatrikulierte er sich an der Universität Tübingen 

für  das  Studienfach  Katholische  Theologie.  Am 21.  Februar  1938 ging  er  von  der  Universität 

Tübingen  ab.  Ab  dem  Wintersemester  1945/46  wurde  er  als  Student  der  Philologie  wieder 

aufgenommen. Am 12. April  1936 schreiben J.  Ströbele und Alfons  Moll aus dem RAD-Lager 

3/266  in  Mochental  bei  Munderkingen  gemeinsam  an  ihren  Konviktsdirektor.935 In  den  ersten 

beiden Wochen seit Beginn des Arbeitsdienstes hätten sie Zeit gehabt, so die beiden angehenden 

Konviktoren,  sich „einzuleben in diese Ordnung“. Als angehende Theologiestudenten waren sie 

offenbar auch der Kritik, vielleicht sogar dem Spott der Kameraden ausgesetzt, auf die sie reagieren 

mussten.  Denn  „anfangs  gab  es  natürlich  allerlei  Stimmungen,  besonders  bei  den  hohen 

Unterhaltungsthemen  von  Kameraden“.  Die  beiden  mussten  sich  offenbar  gegen  vorgebrachte 

Kritik  zur  Wehr  setzen.  „Da  muss  man  schon  verschiedene  Maßnahmen  dafür  oder  dagegen 

ausprobieren.“ Bis 1. Mai 1936 werde es keinen Ausgang für die neuen Arbeitsmänner geben, auch 

nicht  am  Sonntag  zum  Besuch  des  Sonntagsgottesdienstes.  Es  folgt  eine  eher  oberflächliche, 

distanzierte und formelhafte Formulierung. Das Arbeitslager, die Führer und das Essen seien „ganz 

annehmbar“, schreiben die beiden. 

Willy  Widmaier  wurde am 31.  Dezember  1915 in Stuttgart  geboren.936 Sein Vater  arbeitete  als 

Schneider in Stuttgart. Im Frühjahr 1936 bestand er am humanistischen Gymnasium in Rottweil das 

Abitur. Anschließend leistete er von 1. April bis 26. September 1936 den Arbeitsdienst in der RAD-

Abteilung 6/260 in Großbottwar im Kreis Marbach am Neckar. Am 5. November 1936 wurde er 

zum  Beginn  des  Winterhalbjahres  1936/37  an  der  Universität  Tübingen  für  das  Studienfach 

Katholische Theologie aufgenommen. Am 26. April 1936 – also gut drei Wochen nach Dienstantritt 

im Arbeitsdienst  –  teilte  der  Arbeitsmann dem Direktor  mit,  dass  seine Führer  im Arbeitslager 

anständige  und  „durchaus  feine  Menschen“  seien,  die  die  Anschauung  der  angehenden 

Theologiestudierenden „achten“  und ihnen keine „Steine in den Weg legen“.937 Im Arbeitslager 

Großbottwar  befanden  sich  zwei  angehende  Theologiestudenten.  Gerade  diese  beiden 

Theologiestudierenden im Lager hätten „fast als einzige“ Urlaub bekommen, um in Ludwigsburg 

den Gottesdienst zu besuchen. Über die Osterfeiertage erhielten sie allerdings keinen Ausgang zum 

934 Vgl. im Folgenden UAT 364/18764 Alfons MOLL.
935 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
936 Vgl. im Folgenden UAT 364/30561 Willy WIDMAIER.
937 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
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Kirchenbesuch. „Nur die wenigen geistlichen Übungen, die wir selbst ansetzen konnten, haben uns 

in den richtigen Geist versetzt.  Diese Ostern haben geschlaucht“, so  Widmaier. Er kritisiert den 

Umgangston seiner Stubenkameraden. In den Reden der Kameraden werde „so dick aufgetragen, 

dass es jeden anständigen Menschen abstoßen muss“. Für Widmaier ergibt sich aus den Reden der 

Kameraden keine Anfechtung für seinen Glauben oder seinen Berufswunsch. „Ich glaube, da hab 

ich nichts zu befürchten“, meldet er Sedlmeier.

Am 26. April 1936 meldeten sich Karl Münst und ein nicht näher bekannter Theologiestudent Hugo 

mit einem Schreiben aus dem RAD-Lager in Wolfzennen bei  Sedlmeier.938 Der Theologiestudent 

Hugo  habe  sogar  einen  „Plan“,  wie  er  den  Arbeitsdienst  „gestalten  will“.  Während  des  ersten 

Monats im Arbeitsdienst, in dessen Verlauf er schon „einige Erfahrungen“ sammeln konnte, ist er 

auf  „Vorurteile  gegen  Theologen  und  Priester  und  Kirche“  gestoßen.  Diese  Vorurteile  habe  er 

„ziemlich stark zurückgedämmt“. Im Lager will er ein positives Bild von einem Theologiestudenten 

abgeben  und  teilt  das  prompt  seinem  Konviktsdirektor  mit.  „Als  lustiger,  immer  froher, 

zuvorkommender  Kamerad  wollte  ich  überall  helfen.  Wenn  es  hieß:  Freiwillige  vor  zum 

Kartoffelschälen, dann waren wir Theologen voran“, so Arbeitsmann Hugo.

Der  Arbeitsmann  und  angehende  Theologiestudent  Josef  Amon  gibt  am  1.  Mai  1936  seinem 

Konviktsdirektor einen Einblick in den Tagesablauf und in das Lagerleben seiner RAD-Abteilung 

1/254  in  Eschellbrücken  bei  Darmstadt.939 Der  Arbeitstag  beginne  um 5  Uhr  in  der  Früh  mit 

Aufstehen,  Frühsport,  Waschen,  Bettenbau  und  Kaffee.  Bereits  um  6.00  marschierten  die 

Arbeitsmänner zu ihren Arbeitsstätten, berichtet Amon. Während Zug 1 und 2 im Hessischen Ried 

arbeiten müssten, arbeite Zug 3, dem  Amon angehört, auf dem Flugplatz. Seine Aufgabe sei es, 

Rasen anzusetzen. Nach Darstellung von Amon ist diese Arbeit „nicht besonders anstrengend“, weil 

der Untergrund aus Sandboden bestehe. Da der Flugplatz mitten im größten Truppenübungsplatz 

Deutschlands liege, fehle es nicht „an Unterhaltung während der Arbeit“. Um 12 Uhr marschierten 

die Züge zum Mittagessen in das Lager zurück. Die Verpflegung  sei „wirklich gut“, meint Amon, 

er  habe bereits  vier  Kilogramm zugenommen.  Nach dem Essen hielten die  Arbeitsmänner  eine 

Stunde Bettruhe. Anschließend fänden Exerzieren oder Sport statt. Um 19 Uhr sei das Nachtessen 

angesetzt, um 22 Uhr der Zapfenstreich. Amon vertritt die Ansicht, „dass in dem Lager wirklich ein 

guter Geist herrscht“. Er zitiert seinen Abteilungsführer mit den Worten: „Ihr dürft jeden Sonntag in 

die Kirche, ja Ihr sollt sogar gehen.“ Streitigkeiten wegen der Konfession gebe es „kaum“, denn die 

Arbeitsmänner im Lager Eschellbrücken seien zu „90 % Katholiken“. Fast jeder im Lager wisse 

inzwischen,  dass  er  „Theologie  studiere“.  Amon  meldet  die  positiven  Rückmeldungen  seiner 

938 Vgl. im Folgenden ebd.
939 Vgl. im Folgenden ebd.
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Kameraden gleich an Sedlmeier weiter: „Aber deswegen werde ich nicht angegriffen, im Gegenteil, 

man achtet  mich vielmehr.  Viele sagten schon zu mir:  ich kann es nicht verstehen, dass du als 

künftiger Pfarrer beim Sport, beim Exerzieren und bei der Arbeit so mit machst.“

Alfons Auer leistete den Arbeitsdienst von 6. April bis 26. September 1936 in Templin. Am 3. Mai 

1936,  also  vier  Wochen  nach  Beginn  seines  Arbeitsdienstes,  schrieb  er  an  Sedlmeier.940 Seine 

Ausführungen über die Situation im Arbeitsdienst sind geprägt von idealistischen Gedankengängen. 

Im vergangenen Monat  –  also  im April  1936 – sei  es  für  ihn  „das  Schönste  und Herrlichste“  

gewesen, so  Auer, „die alten Grundsätze und das alte persönliche Ideal in die neuen Verhältnisse 

einzubauen“. Er kontrastiert die als negativ empfundene Situation im Lager und bei den Kameraden 

mit  seinen  positiven  besetzten  christlichen  Grundsätzen.  Es  kann  aus  der  Quelle  heraus  nicht 

abschließend geklärt werden, ob Auer aus echter christlicher Überzeugung heraus schreibt oder ob 

er die Schilderung der Verhältnisse im Arbeitslager benutzt, um sich selbst in ein positives Licht zu 

rücken.  Jedenfalls  dürfte  er  sich  völlig  im  Klaren  darüber  gewesen  sein,  dass  er  sich  als 

Theologiestudent  an  die  kirchliche  Obrigkeit  wendet.  Christlicher  Idealismus  verbindet  sich  in 

seiner Schilderung mit Kritik an den Zuständen im Arbeitsdienstlager. „Wollten wir hier Grosses 

und Schönes suchen, wir fänden nichts, nur Sumpf und Sand bei vielen Kameraden. Darum legen 

wir das  Große und Schöne hinein ins neue Leben:  christliche Lebensgestaltung“,  so  Auer.  Die 

Kameraden sollten spüren, meint er, „dass unsere Religion die Religion der Liebe ist“. Diese Liebe 

höre nach Ansicht von  Auer auch dann nicht auf, „wenn sie beim Kameraden bodenlose Tiefen 

entdecken“, „wenn sie geschmäht wird“ oder wenn sie „schamlos ausgenützt wird“. Auer bekennt 

sich trotz der „Härten“ und der „scheinbaren Sinnlosigkeit“ zum „hohen Wert“ und zum „letzten 

Sinn  des  R.A.D.“.  Hinter  den  idealisierten  Gedanken  steht  eine  letztlich  angepasste  politische 

Grundhaltung: „Das Vaterland, das uns zu seinem Dienst gerufen hat, wird mit uns zufrieden sein. 

Wir leisten diesen Dienst mit frohen Herzen“, so Auer.

Ludwig Stegmaier wurde am 21. März 1917 in Aalen geboren.941 Sein Vater war Lokomotivführer 

in Aalen. Im Frühjahr 1936 erwarb er am Gymnasium in Ellwangen das Abitur. Von 1. April bis 26. 

September 1936 leistete er den Arbeitsdienst in Ebersbach an der Fils. Erst nach Beendigung seines 

Arbeitsdienstes  immatrikulierte  er  sich  zum  Winterhalbjahr  1936/37  für  das  Studium  der 

Katholischen Theologie an der Universität Tübingen. Aus dem Arbeitslager in Ebersbach schrieb er 

am 3. Mai 1936 an Sedlmeier.942 Das Schreiben bzw. dessen Exzerpt dreht sich ausschließlich um 

die Genehmigung zum Besuch des Gottesdienstes. Am „heutigen“ 3. Mai 1936 habe er zum ersten 

940 Vgl. im Folgenden ebd.
941 Vgl. im Folgenden UAT 364/27067 Ludwig Josef STEGMAIER.
942 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
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Mal eine hl. Messe besuchen können. Vorher sei der Ausgang zum Gottesdienst nicht genehmigt 

worden. Eine „ziemlich lange Unterredung mit unserem Lagerführer“ am Karsamstag, in der es um 

den  Gottesdienstbesuch  während  der  Osterfeiertage  ging,  sei  ergebnislos  geblieben.  Der 

Lagerführer habe jedoch versprochen, „nach den ersten 4 Wochen dem Kirchgang außerhalb des 

Dienstes nichts in den Weg zu legen“. Stegmaier belegt somit gegenüber seinem Konviktsdirektor, 

dass er sich nachdrücklich für den Gottesdienstbesuch eingesetzt hat.

Viktor Locher wurde am 21. Juli 1915 in Schleierhof im Oberamt Künzelsau geboren.943 Sein Vater 

war Hauptlehrer in Ravensburg.  Im Frühjahr 1934 erwarb er das Abitur.  Zum Sommersemester 

1934  immatrikulierte  er  sich  für  das  Studium  der  Katholischen  Theologie  an  der  Universität 

Tübingen. Während des Sommersemesters 1936 leistete er den Arbeitsdienst. Locher hatte also vor 

Ableistung des Arbeitsdienstes bereits vier Semester Katholische Theologie studiert. Am 26. April 

1936 schrieb er aus dem Arbeitslager Wall bei Rhinbruch im Kreis Ruppin an  Sedlmeier.944 Das 

Schreiben von  Locher dreht sich ausschließlich um das Thema Gottesdienstbesuch. In der RAD-

Abteilung Wall  wurde der  Gottesdienstbesuch „ohne weiteres  genehmigt“.  Den Arbeitsmännern 

wurden  „keine  Schwierigkeiten“  gemacht.  Allerdings  seien  die  Kirchen  10  bis  15  Kilometer 

entfernt und teilweise mit der Bahn, teilweise zu Fuß erreichbar, was „technische Schwierigkeiten“ 

bereite.  Locher  berichtet  dem  Konviktsdirektor  von  einer  Unterredung,  die  er  mit  dem 

Gruppenlehrer über die Genehmigung des Urlaubs zum Gottesdienstbesuch geführt habe. Er habe 

dem Gruppenlehrer erzählt, „dass man durchaus nicht überall zum Kirchgang Urlaub bekomme“. 

Der Gruppenlehrer sei  „höchst erstaunt“ gewesen.  Locher zitiert ihn mit den Worten, „dass das 

nicht der Wille der Führung sei“ und „dass die Führung nichts davon wisse“. 

Am 6. Juni 1936 erhält Direktor Sedlmeier Post von einem nicht namentlich genannten Konviktor 

aus  dem  RAD-Lager  an  der  Comburg  bei  Schwäbisch  Hall.945 Im  Lager  befanden  sich  zwei 

Theologiestudenten. Der angehende Theologiestudent berichtet über die Kameradschaft unter dem 

Blickwinkel der Beziehung zur Kirche. Es sei für die Theologiestudenten „interessant zu sehen, wie 

sich  die  einzelnen  Kameraden  zur  Kirche  verhalten“.  Die  Vorwürfe  der  Kameraden  gegen  die 

Kirche,  die  Eindruck machen,  seien ganz andere,  als  er  und sein Kommilitone erwartet  hätten. 

Gehässigkeiten  von Seiten  der  Kameraden  sei  er  im Lager  nicht  begegnet.  „Aus  Gründen  der 

Kameradschaft“  seien  „allzu  hitzige  Gespräche  über  die  Religion  nicht  gerne  gesehen.  Die 

Kameraden schlagen dann von selbst ein anderes Thema an“, so der unbekannte Konviktor.

Ein weiterer nicht namentlich genannter Konviktor schreibt am 2. Juni 1936 aus dem RAD-Lager in 

943 Vgl. im Folgenden UAT 364/16752 Viktor LOCHER.
944 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
945 Vgl. im Folgenden RAD 1936. Aus Briefen und Postkarten an den H.H. Direktor. RAD (Theologen). [Konvolut, 

ms, 9 S.] DAR Bestand G1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId), 145. Arbeitsdienst.
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Herbrechtingen an Sedlmeier.946 Er beklagt sich über die Gespräche seiner Kameraden im Lager und 

auf der Baustelle. In diesen Gesprächen drehe es sich „immer um ´Weiber`, Pfarrer, Haushälterin, 

Zölibat“ bzw. um die angebliche „Nichteinhaltung“ des Zölibates „in 90 von 100 Fällen“. Der nicht 

genannte angehende Theologiestudent litt geradezu unter dieser Situation und fühlte sich in seiner 

Rolle sichtlich unwohl. „Dass ich ein ehrlicher, moderner Pfarrer werden will, halten die einen für 

ganz unmöglich, die andern für eine Einmaligkeit“, so der Theologiestudent. Er verwies zudem auf 

die  negativen Auswirkungen der  Berichterstattung in  den Medien.  Die Fälle,  die  die  Zeitungen 

füllen, würden seine Position nicht gerade stärken, teilt er  Sedlmeier mit. „Mit Ableugnen ist da 

nichts erreicht. Die beste Brücke ist das Kameradsein“, meint der Konviktor.

Ein weiterer nicht namentlich genannter Konviktor beschreibt am 18. Mai 1936 seine Rolle als 

Theologiestudent  im RAD-Lager  Geislingen.947 Er  bringt  in  seinem Schreiben an  den Tübinger 

Konviktsdirektor  zum  Ausdruck,  dass  er  Kirchgänger  und  Ansprechpartner  für  Vorgesetzte  in 

kirchlichen Fragen sei. 

Ein  anderer  nicht  namentlich  genannter  Konviktor  beklagt  sich  über  das  Verhalten  „mancher 

Führer“  im  RAD-Lager  Biberach  und  besonders  über  die  kirchenfeindliche  Einstellung  eines 

Führers im Unterricht.948 Dieser Führer habe es „besonders auf die Schwarzen abgesehen“, greife 

das  „Papsttum als  weltliche  Macht“  an  und  habe  kein  „Verständnis  für  die  Einrichtungen  der 

katholischen Kirche“. Die „Theologen“ seien den Führern bekannt. Ein Unterfeldmeister habe ihm 

erklärt,  er  solle  das  Studium der  Katholischen  Theologie  bleiben  lassen.  Der  Theologiestudent 

zitiert  diesen  Unterfeldmeister  mit  den  Worten:  „Ich  prophezeie  Ihnen,  dass  Sie  später  kein 

Geschäft haben.“ Der Theologiestudent beklagt sich zudem im Schreiben an  Sedlmeier über die 

Kameraden, „die solchen Spötteleien über die Geistlichkeit und die Orden ihren Beifall zollen“. Das 

Widerlegen der Einwände führe „zu keinem Zweck bei den Betreffenden“.  

Das Exzerpt des Schreibens eines nicht  namentlich genannten Konviktors  aus dem RAD-Lager 

Geislingen vom 11. Juni 1936 thematisiert ausschließlich den Besuch des Gottesdienstes.949 An den 

Sonntagen könne er „für RAD-Verhältnisse häufig“  den Gottesdienst  besuchen.  An dienstfreien 

Sonntagen marschierten die Arbeitsmänner „bei genügender Anzahl geschlossen in die Kirche“.  Zu 

einem Besuch der Frühmesse „sogar an Dienstsonntagen“ habe der Oberfeldmeister seine Erlaubnis 

gegeben.  Abschließend  greift  der  angehende  Theologiestudent  die  Begegnung  mit  seinem 

Konviktsdirektor vor Antritt des RAD auf. In der ersten Zeit habe er „oft daran denken müssen, wie 

Sie  von  der  hl.  Messe  gesprochen  haben“,  so  der  Konviktor  und  Arbeitsmann  an  Direktor 

946 Vgl. im Folgenden ebd.
947 Vgl. im Folgenden ebd.
948 Vgl. im Folgenden ebd.
949 Vgl. im Folgenden ebd.
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Sedlmeier. Diese Formulierung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass er sich beim Verfassen des 

Feldpostbriefes an der Erwartungshaltung seines Konviktsdirektors orientiert haben dürfte.

Ein nicht namentlich genannter Konviktor gewinnt dem Leben im RAD-Lager Welzheim positive 

Aspekte für seinen beruflichen Werdegang als Priester ab.950 Auch damit erfüllt er eine Erwartung 

seines Direktors. Die Zeit beim Arbeitsdienst sehe er „als wertvolle Schule für meinen künftigen 

Beruf an“, schreibt er am 7. Juni 1936 an Sedlmeier. Ihm werde „von Tag zu Tag klarer, was man 

heutzutage  von  unseren  Priestern  hält,  und  vor  allem,  was  man  von  ihnen  verlangt“,  so  der 

Konviktor.  Diese  Erwartungen  und „Forderungen“  der  Umwelt  an  die  Geistlichen  seien  „nicht 

leicht“. Der Priester müsse „heutzutage vorleben, was er predigt“. Außerdem würden „viele Fragen 

aus allen Gebieten“ von Seiten der Kameraden an ihn gestellt,  besonders auch Fragen über den 

Zölibat.

9.2 Zusammenfassung und Ergebnisse

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  der  Quellenwert  der  dargestellten  Exzerpte 

aufgrund der mehrfachen Zensur eher gering ist. Die Quellen weisen eine Ambivalenz hinsichtlich 

des Quellenwertes auf. Das Thema Gottesdienstbesuch ist stark vertreten und überrepräsentiert, was 

auf  die  religiöse  Ausrichtung  der  Konviktoren,  auf  die  vermutete  Erwartungshaltung,  auf  das 

öffentlich  lesbare  Medium  Postkarte  oder  auf  ein  Auswahlverfahren  Sedlmeiers  zurückgehen 

könnte.  Andere,  insbesondere  kritische  RAD-Themen  wie  die  weltanschauliche  Schulung  sind 

deutlich unterrepräsentiert. Den Arbeitsmännern und angehenden Theologiestudenten ging es in den 

Feldpostbriefen aus dem Arbeitsdienst vorrangig darum, in geschönten Berichten die eigene Person, 

die  gelungene  Eingewöhnung,  den  Einsatz  für  Gottesdienst  und  Kameradschaft  sowie  den 

Aufenthalt  im Arbeitsdienstlager  gegenüber  der  kirchlichen  Obrigkeit  in  einem positiven  Licht 

darzustellen.  Die  anonymisierten  Berichte  ergeben  tendenziell  ein  realistischeres  Bild  von  den 

Zuständen in den Arbeitsdienstlagern.

Bei allen quellenkritischen Vorbehalten sind dennoch Aussagen hinsichtlich der Forschungsfrage 

möglich.  So  standen  die  Tübinger  Konviktoren  in  den  Arbeitsdienstlagern  in  einem kirchlich-

katholischen  Ereignis-  und  Deutungszusammenhang  (starke  Betonung  der  Gottesdienstbesuche, 

Gebet,  Schreiben  an  die  kirchliche  Obrigkeit,  vereinzelt  Apologetik  gegenüber  Kameraden). 

Vereinzelt wird über eine Konfrontation mit nationalsozialistischer Weltanschauung berichtet, die 

jedoch  vergleichsweise  milde  ausfiel  und  nur  vereinzelt  kirchenkritische  Züge  annahm 

(Kirchenfeindlichkeit in Biberach). Die Konviktoren stellten sich ein positives Zeugnis hinsichtlich 

der  Sekundärtugenden  aus  (Kameradschaft,  Exerzieren,  Pünktlichkeit,  Ordnung,  freiwillige 

950 Vgl. im Folgenden ebd.
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Lagerdienste),  bei  denen  sie  sich  vorbildlich  verhalten  hätten.  Hinweise  auf  eine  echte 

Auseinandersetzung  mit  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung  oder  auf  einen  Konflikt 

zwischen  nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung  lassen  sich  den 

Feldpostbriefen nicht entnehmen.
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10 Die Berichte der Tübinger Theologiestudenten über ihre 
Teilnahme am Arbeitsdienst in Oral-History-Interviews

Das  zehnte  Kapitel  besteht  aus  drei  Abschnitten.  Zum  ersten  Teil  gehört  die  Darstellung  der 

Berichte  der  einzelnen Zeitzeugen,  die  auf  den Interviews und den Gesprächsprotokollen  unter 

Einbeziehung von erklärenden Erläuterungen der Zeitzeugen basiert (Kap. 10.1.1 – 10.1.29). Bei 

jedem Zeitzeugen wird die Teilnahme am Arbeitsdienst in die Vita eingeordnet. (Kap. 10.1). Im 

zweiten Teil  wird die Auswertung der Berichte nach der qualitativen Inhaltsanalyse entlang der 

entwickelten  Kategorien  (Untersuchungsfragen)  mit  dem  Ziel  der  Beantwortung  der 

Forschungsfrage  vorgenommen  (Kap.  10.2).  Daran  schließt  sich  als  dritter  Abschnitt  eine 

Auswertung und eine Interpretation der Ergebnisse an. In 10.4 werden die Zusammenfassung und 

die Erträge für die Forschung formuliert. Die Situation der Theologen im nationalsozialistischen 

Arbeitsdienst von 1933 bis 1945 ist in den archivalischen Quellen nicht ausreichend abgebildet. 

Diese Quellenlücke sollen die Oral-History-Interviews schließen.

Für diese Darstellung wurden Interviews derjenigen Zeitzeugen herangezogen, die entweder den 

Arbeitsdienst während des Studiums ableisteten oder die nach der Ableistung des Arbeitsdienstes 

das Studium der Katholischen Theologie an der Universität Tübingen aufgenommen haben. Nach 

Abschluss  der  Interviewtätigkeiten  stellte  es  sich  heraus,  dass  es  sich  bei  der  befragten 

Personengruppe durchweg um ehemalige Konviktoren des Tübinger Wilhelmsstiftes handelte, die – 

zumindest zu Beginn des Studiums – den Berufswunsch des katholischen Priesters anstrebten. Es 

werden keine Quellen von Zeitzeugen verwendet, die sich direkt nach dem Arbeitsdienst für ein 

anderes  Studienfach  entschieden  oder  die  an  einer  anderen  Universität  oder  Hochschule  das 

Studienfach Katholische Theologie belegten oder die vor Ableistung des Arbeitsdienstes zwar die 

Ansicht hatten, Katholische Theologie zu studieren, aber dann durch den Arbeitsdienst von diesem 

Berufswunsch katholischer Priester oder Theologe abgebracht wurden. Eine vergleichende Studie, 

die die späteren katholischen Tübinger Theologiestudenten den Nichttheologen (Juristen, Mediziner 

u.a.),  den  Theologiestudenten  anderer  Hochschulorte,  den  Nicht-Priesteramtskandidaten  oder 

denjenigen Arbeitsmännern gegenüberstellen würde, die sich während des Arbeitsdienstes gegen ein 

Theologiestudium entschieden haben, kann also in dieser Arbeit nicht vorgenommen werden. Eine 

analoge Untersuchung der Studierenden anderer Fakultäten an der Universität Tübingen hätte den 

Rahmen  dieser  Arbeit  gesprengt,  ebenso  eine  analoge  Untersuchung  zu  den  katholischen 

Theologiestudenten  anderer  Hochschulorte.  Die  Anzahl  derjenigen  Theologiestudenten,  die 
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zwischen  1933  und  1945  an  der  Katholisch-Theologischen  Fakultät  der  Universität  Tübingen 

studierten und die  nicht  das Berufsziel  des katholischen Priesters anstrebten,  dürfte  nur wenige 

Personen umfassen. Der Personenkreis, der vor dem Arbeitsdienst ein Studium der Katholischen 

Theologie erwogen hatte und sich durch den Arbeitsdienst umentschied, dürfte laut Angaben von 

Konviktsdirekor  Sedlmeier  relativ  gering  gewesen  sein.951 Ein  Feldzugang  zu  dieser 

Personengruppe hätte sich zudem in der Praxis als geradezu unmöglich erwiesen. Dazu hätten die 

Interessentenlisten der Konviktoren der Gymnasialkonvikte bzw. der studienwilligen Abiturienten 

vorliegen  müssen,  also  beispielsweise  die  Teilnehmerlisten  der  vorbereitenden  Exerzitien  im 

Wilhelmsstift vor Beginn des Arbeitsdienstes, über die  Sedlmeier vermutlich verfügte. Derartige 

Listen sind jedoch nicht überliefert. Eine Weiterempfehlung von befragten Zeitzeugen an Personen, 

die sich unmittelbar  nach der  Ableistung des Arbeitsdienstes vom Theologiestudium abgewandt 

haben, ist nicht erfolgt. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind demzufolge in erster 

Linie aussagekräftig für die Gruppe der bereits oder später immatrikulierten katholischen Tübinger 

Theologiestudenten mit dem Berufsziel katholischer Priester.

10.1 Leitfadengestützte Oral-history-Interviews mit den Zeitzeugen

Im Folgenden werden die Berichte der 29 Zeitzeugen dargestellt, die auf den Gesprächsprotokolle 

und  den  transskribierten  Interviews  basieren.  Die  Darstellung  folgt  der  chronologischen 

Reihenfolge, in der die Zeitzeugen am Arbeitsdienst teilgenommen haben.

10.1.1 Karl Braun

Karl  Braun952 wurde  am  8.  Mai  1913  als  ältestes  von  vier  Kindern  in  Schwäbisch  Gmünd 

geboren.953 Sein Vater übte den Beruf des Graveurs aus und war als „Arbeiter im Privatdienst“ tätig. 

Braun legte im Frühjahr 1932 am Gymnasium in Ehingen an der Donau die Reifeprüfung ab und 

immatrikulierte sich am 31. Mai 1932 zum Sommersemester 1932 an der Universität Tübingen für 

das Studium der Katholischen Theologie. Als Diözesantheologe wohnte er im Wilhelmsstift. 1932 

trat er der Theologengesellschaft St. Jürg bei. In seiner Jugend war er Mitglied bei Neudeutschland 

951 Im Jahre 1936 haben sich von ursprünglich 60 gemeldeten Diözesantheologen des 1. Kurses während der 
Ableistung des RAD fünf abgemeldet. Der Quelle lassen sich keine Gründe für den Berufswechsel entnehmen. 
Konviktsdirektor Sedlmeier sah in der Ableistung des RAD „keine Berufsgefahr“, vgl. Hauptbericht des 
Wilhelmsstifts [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1936/37, 10.3.1937. DAR D13.2a – 1936/37. 
Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37. Siehe Kap. 6.11.

952 Karl Braun (1913 – 2014), Pfarrer. Geboren in Schwäbisch Gmünd 8.5.1913, Studium der katholischen 
Theologie an der Universität Tübingen 1932 – 1936, Priesterweihe 19.3.1937, Vikar Biberach (Riß)  
26.4.1937, Vikar Griesingen 10.8.1937, Vikar Ebersberg 30.9.1937, Vikar Stuttgart St. Maria 28.10.1937, Vikar 
Esslingen St. Paul 10.6.1942, Stadtpfarrer Mühlacker 7.7.1946, Bischöflicher Kommissär 1.1.1951 bis 
31.12.1965, Stadtpfarrer Ravensburg Hl. Dreifaltigkeit 12.12.1965, i.R. 1.11.1987 Ergenzingen-Liebfrauenhöhe, 
gestorben 23.3.2014.

953 Vgl. im Folgenden UAT 364/2817 Karl BRAUN.
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gewesen.  Braun  verbrachte  während  der  Semesterferien  nach  dem  Winterhalbjahr  1933/34 

zwischen 24. Februar und 5. Mai 1934 freiwillig zehn Wochen im studentischen Arbeitsdienst.954 Er 

leistete diesen Arbeitsdienst in Ulm an der Donau ab.

Braun erinnert sich als 92-Jähriger spontan im Interview955, das im November 2005 mit ihm geführt 

wurde,  an  die  näheren  Umstände  dieses  freiwilligen  Arbeitsdienstes  und  an  die  Verteilung  der 

Theologen auf verschiedene Lager während der Semesterferien:

Früher also in der Osterzeit, da waren ja Semesterferien, drei vier Wochen, um in dieser 

Zeit in diesen Arbeitsdienst zu gehen. Wir waren dann, glaub ich, drei Lager. Also ich war 

im Lager Söflingen, dann war ein Lager da oben am Bodensee Wolfzennen, das ist bei 

Mariabrunn. Und ich meine, ein anderes Lager war da unten in Schwäbisch Hall, auf diese 

drei Lager waren wir dann verteilt. Das waren insgesamt, schätze ich, als wir in Söflingen 

waren,  vielleicht  20.  Wolfzennen  das  waren  vielleicht  weniger.  Also  ich  schätze,  dass 

insgesamt  vielleicht  so 40 Theologen damals  an diesem Arbeitsdienst  da teilgenommen 

haben.

Der Bericht von  Braun im Interview deckt sich inhaltlich mit einem Schreiben vom 16. Februar 

2010.956 Im Interview wird deutlich, wie es dazu kam, dass er sich für den freiwilligen Arbeitsdienst 

gemeldet  hat:  persönlicher  Kontakt  mit  seinem Kommilitonen  Siegfried  Oesterle  vom Amt  für 

Arbeitsdienst,  Befürwortung  durch  Stauber,  Interesse  der  Studenten  und  Werbung  durch  die 

nationalsozialistisch ausgerichtete Deutsche Studentenschaft. 

Ja  da  wurde  dieser,  ursprünglich  hat´s  geheißen  nicht  Reichsarbeitsdienst,  sondern 

nationalsozialistischer Arbeitsdienst, und dafür haben sich auch die Studenten interessiert. 

Das war ein freiwilliger Arbeitsdienst, für solche die vielleicht arbeitslos waren; das war 

also ein freiwilliger Arbeitsdienst noch, und den haben dann die geleistet, die so arbeitslos 

waren  dann,  und  die  Studenten  konnten  auch  an  diesem  freiwilligen  Arbeitsdienst 

teilnehmen.  Und  die  haben  uns  da,  da  gab  es  in  Tübingen  die  nationalsozialistische 

Studentenschaft, und da gab es auch einen Sektor Arbeitsdienst. Den hat damals ein Freund 

von mir geleitet, ein evangelischer Theologe namens Oesterle. Und ich weiß nicht, ich weiß 

nicht mehr genau, [sind] die an uns herangetreten, der Direktor vielleicht damals angetreten, 

ob nicht auch katholische Theologen an diesem Arbeitsdienst teilnehmen würden. Und der 

Rektor hat das uns vorgelegt und hat [gesagt]: ´Ja. Ich hab nichts dagegen, wenn Sie das 

954 Vgl. Pflichtenheft Karl BRAUN; vgl. UAT 364/2817 Karl BRAUN.
955 Vgl. im Folgenden Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
956 „Ich war im Lager Ulm-Söflingen. Andere Theologen waren in Wolfzennen.“  Schreiben Karl BRAUN vom 

16.2.2010.
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mal mitmachen wollen.` Und dann haben sich aus unserem Kurs und aus dem Kurs über 

uns haben sich dann eine Reihe freiwillig gemeldet in diesen Semesterferien.957

Das „Pflichtenheft“ von  Karl Braun über den von ihm geleisteten Arbeitsdienst belegt, dass das 

„Amt für Arbeitsdienst“ unter der Führung von Siegfried Oesterle stand und dass es sich um einen 

nationalsozialistisch  geführten  Arbeitsdienst  handelte.958 Bereits  in  einem  Gespräch,  das  im 

September 2005 zwei  Monate vor dem persönlichen Interview geführt  wurde,  ging  Karl  Braun 

inhaltlich  deckungsgleich  auf  die  Haltung  des  Konviktsdirektors  und  auf  die  Umstände  und 

Hintergründe ein.  „Stauber hat es befürwortet, dass die Theologen freiwillig in den studentischen 

Arbeitsdienst  gegangen  sind.  40  oder  50  Theologen  sind  in  den  studentischen  Arbeitsdienst 

gegangen.  Ich  war  auch  dabei.  Man  war  in  verschiedenen  Lagern  am Bodensee,  in  Ulm,  bei 

Crailsheim.  Das  war  ´34,  nach  dem  vierten  Semester.  Der  Konviktdirekor  Stauber  hat  dazu 

ermuntert, die nationalsozialistische Studentenschaft hat dafür geworben.  Stauber hat gesagt: ´Ja, 

gehen Sie  nur  dahin.`  Manche sind vier  Wochen geblieben,  manche länger.  Das war mehr aus 

Neugierde, wie es so bei Studenten ist. Da hat man keine Begeisterung von da mitgenommen.“959 

Die Haltung, in der  Stauber die Tübinger Konviktoren zum Arbeitsdienst ermutigt hat, beschreibt 

Karl Braun im Oral-History-Interview folgendermaßen:960 

Der  Stauber hat gesagt: ´Ja gehen Sie da hin, und versuchen Sie eben, was Sie erreichen 

können, dass Sie auch den Gottesdienst besuchen.` Ich war dann so eine Art Sprecher für 

diese Gruppe in Söflingen.

Auf die Frage, was sich Stauber davon versprochen habe, dass die katholischen Theologiestudenten 

am Arbeitsdienst teilnehmen, vermutet Braun: 

Ha, ich weiß nicht. Hat er gedacht, es ist für die interessant, einmal das zu erleben, oder hat 

er gut Wetter machen wollen bei der Studentenschaft, oder hat er gesagt: ´Ha jaa, wir sind 

aufgeschlossen und auch für dieses Neue, und suchen das mal etwas kennenzulernen`, so 

vielleicht  gell.  Er  hat  uns  nachher  auch  nie  groß  irgendwie  ausgefragt  über  unsere 

Erlebnisse und über die Eindrücke also, das ist rasch wieder vorüber gegangen, so hab ich 

den Eindruck. Es hat uns auch nicht besonders beeindruckt oder geprägt oder so.

Nicht  nur  sonntags,  sondern  auch  werktags  marschierten  die  Tübinger  Theologen  des  Ulmer 

957 Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.  
958 „Arbeitslager des Arbeitsdienst der N.S.D.A.P.“ Pflichtenheft Karl BRAUN vom 8.5.1934.

Oesterle unterzeichnete Karl Brauns Pflichtenheft Studentenarbeitsdienst 1933/34. „Tübingen, den 9. Jan[uar 
19]34. Oesterle.“ Stempel „Amt für Arbeitsdienst des Kreises VI der D[eutschen] St[udentenschaft].“ 
Pflichtenheft Karl BRAUN vom 8.5.1934.

959 Karl BRAUN, Protokoll des Gesprächs vom 15.9.2005.
960 Vgl. im Folgenden Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
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Arbeitslagers in die Kirche:

Ich  war  dann  so  eine  Art  Sprecher  für  diese  Gruppe  in  Söflingen.  Ich  bin  jetzt  zum 

Lagerleiter gegangen. Hab´ ich gesagt: ´Wir sind katholische Theologen, wir möchten gerne 

natürlich auch Werktag Gottesdienst besuchen. Ist das möglich? Wenn wir da in der Frühe 

zu diesem Jugendgottesdienst nach Söflingen gehen?` Hat er gesagt: ´Ja, wenn Sie wieder 

da sind, bis der Dienst beginnt, dann können Sie da hingehen.` Und dann sind wir also 

einmal  in  der  Woche,  war  in  der  Frühe  schon  um  6  Uhr  war  da  in  Söflingen  ein 

Jugendgottesdienst, da sind wir dann hinmarschiert, das war so eine halbe Stunde vielleicht 

zum Marschieren von diesem Lager. Das war bei Magirus, dieses Lager, und das war also 

zwischen Ulm und Söflingen. Wir waren also nicht weit in die Kirche, wir konnten in diese 

Kirche marschieren. Sind wir da hin marschiert und haben den Gottesdienst mitgefeiert und 

waren  dann  wieder  zum Frühstück  im  Lager.  Am Sonntag  war  sowieso  dienstfrei,  da 

konnten wir also ohne weiteres den Gottesdienst besuchen, der Lagerleiter hat da gar nichts 

uns in den Weg gelegt.

Braun  erinnert  sich  an  Vorträge  „einmal  in  der  Woche  über  Geschichte“,  die  von  einem 

„Unterführer“ gehalten wurden, aber „keine weltanschauliche Schulung“ waren. Die Vorträge bei 

„Obertruppführer“ Geiger waren „interessant, aber nicht so nazistisch geprägt“. Gehalten hat die 

Vorträge  „einer  dieser  Unterführer,  das  war  auch  ein  Lehrer,  also  ein  Akademiker,  ein 

Gymnasiallehrer, wahrscheinlich auch arbeitslos, der hat Geschichte studiert gehabt, der hat uns 

vielleicht einmal in der Woche so einen Vortrag gehalten über Geschichte. Das war aber nicht sehr  

weltanschaulich  ausgerichtet,  sondern  ganz  interessant.  Der  hat  also  gesprochen  über  die 

Geschichte im 19. Jahrhundert und so weiter, Weltkrieg und so. Aber nicht so, wie sie dann später 

das  gemacht  haben:  ausdrücklich  weltanschaulich  geprägt,  und  so  kämpferisch.“  Nach  Brauns 

Einschätzung hing es von der Gesinnung des Lagerführers ab, wie die Schulungen gestaltet waren. 

„Ich weiß nicht, wie es bei bei meinen Freunden in den anderen Lagern war, aber das hing vielleicht 

auch von dem Lagerleiter ab. Beim Lagerleiter hab ich den Eindruck gehabt, das war kein rabiater  

Nazi, sondern der hat, eben weil er arbeitslos war, da eine Stelle gehabt, aber ich glaube, dass er 

weltanschaulich  nicht  sehr  geprägt  war.“  Braun  erklärt  rückblickend:  „Es  hat  uns  auch  nicht 

besonders beeindruckt oder geprägt.“

Die Wertung „nicht  so nazistisch geprägt“ macht  Karl  Braun am Kontrast  mit  den Erlebnissen 

seines  Bruders  Eugen  Braun  fest,  der  vier  Jahre  später  –  1938  –  mit  „stark  weltanschaulich 

geprägten“ Vorträgen konfrontiert wurde: 

Es war damals [1934] auch anders, wie ich das dann später von meinem Bruder [erfahren 
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habe], der einige Jahre später [1938] in diesem Arbeitsdienst war. Der hat dann mir mal 

aufgeschrieben, was für Vorträge  sie mit anhören mussten, wie stark weltanschaulich die 

geprägt waren. Diese Notizen961, die hab ich noch droben bei mir. Da ging es also ganz 

stark in Richtung  Rosenberg und Rassismus und arisch und schon christentumsfeindlich, 

christlich-jüdisch und so weiter. In diese Richtung ging es damals 1938, das war dann glaub 

ich Arbeitsdienst in Alpirsbach da hinten, ja. Das war also ganz anders wie ´34. Das hab ich 

dann später erfahren, gelt.

Karl Brauns Bruder Eugen Braun verbrachte den Arbeitsdienst 1938 im Lager Alpirsbach. Ein Jahr 

zuvor hatte Arbeitsmann Wendelin  Sieß 1937 im selben Lager Alpirsbach am weltanschaulichen 

Unterricht  teilgenommen (vgl.  Kap. 10.1.13).  Die Aufzeichnungen von  Eugen Braun über zwei 

Stunden „weltanschauliche Schulung“, die sein Obertruppführer im Februar 1938 hielt962, belegen, 

dass im RAD-Lager Alpirsbach im Jahre 1938 ein rassistischer und nihilistischer Geschichts- und 

Weltanschauungsunterricht im Sinne des Nationalsozialismus erteilt wurde.  Der Obertruppführer 

deutet die Geschichte der Menschheit und die Geschichte Deutschlands aus der Vorstellung eines 

„dauernden“ und „gegenseitigen Rassenkampfes“, in dem „nur die stärkste Rasse siegt“.963 Religion 

wird ersetzt durch die „Stimme des Blutes“, in der es „keine Gnade“, „keinen Gott, kein Gebet und 

keine  Erlösung“  gebe.964 Die  Schulung  besaß  eine  dezidiert  antijüdische,  antichristliche  und 

antikatholische  Ausrichtung.  Sie  entwarf  eine  Verschwörungstheorie  von  Judentum  und 

Christentum gegen die „weiße Hochrasse“, „die edelste und höchste Rasse“.965 Absurd und geradezu 

dümmlich wirkt aus heutiger Sicht die damals vertretene Ansicht, der „Führer“ könne als „höheres 

961 Eugen BRAUN, Aufzeichnungen Reichsarb[eitsdienst] Alpirsbach vom 21.2.1938 und vom 26.2.1938.
962 Vgl. im Folgenden Eugen BRAUN, Aufzeichnungen [hs.] über die weltanschauliche Schulung des 

O[ber]T[ruppführer] B. im RAD-Lager Alpirsbach vom 21.2.1938 und 26.2.1938, hs. unterzeichnet am 27.2.1938.
963 „1.) Die Entstehung des Weltalls. Die Welt u[nd] alle Himmelskörper sind aus nichts von selbst entstanden 

(Naturerscheinung). 2.) Die Entwicklung des Lebewesen. Die Pflanzen sind das erste Lebewesen, die aus dem 
Urstoff der Erde entstanden sind. Die Pflanzen entwickelten sich immer weiter bis zum Tier. Aus der dauernden 
Weiterentwicklung des Tieres entstand zuletzt der Mensch. Bei dieser Entwicklung ist diese Gesetzmäßigkeit 
vorhanden, daß die schwächeren Pflanzen, Tiere, Menschen immer von den stärkeren bekämpft wurden u[nd] 
verschwinden mussten vom Erdboden. 3.) Die Rassen und die weiße Hochrasse. Aus den verschiedenen 
Tierrassen entstanden auch verschiedene Menschenrassen (die weiße, gelbe u[nd] schwarze Rasse). Die weiße 
Rasse ist die edelste u[nd] höchste Rasse. Die Rassen stehen im dauernden Kampf gegeneinander. Nur die stärkste 
Rasse siegt. Von der weißen Rasse stammt die ganze Kultur u[nd] Kunst, Technik, Werkzeuge, Erfindungen. Die 
weiße Rasse muss sich aus sich selbst heraus erhalten u[nd] immer weiterentwickeln.“

964 „4.) Die Stimme des Blutes (Religion). Jeder trägt in sich die Stimme des Blutes. a.) Es gibt keinen Schöpfer, nur 
ein höheres Wesen, das sich aber dem Menschen nicht offenbart. b.) Keine Erlösung. Die Stimme des Blutes sagt 
jedem, daß es keine Erlösung gibt, denn ein Mensch kann keinen anderen Menschen durch seinen Tod erlösen. c.) 
Es gibt keine Gnaden u[nd] darum hat auch das Gebet um Hilfe in der Not keinen Wert. Jeder Mensch muss sich 
selbst helfen u[nd] erhalten. Ihr seid alle falsch gelehrt worden. Wenn Ihr wieder heim kommt, dann sagt Euren 
Eltern, haltet´s Maul, das wißt Ihr nicht, ich weiß es besser, es gibt keinen Gott, kein Gebet u keine Erlösung. d.) 
Nach dem Tod sinkt alles in ein Nichts zurück. Und auch die Welt wird auch wieder ins Nichts zerfallen.“

965 „4.) Judentum, Christentum u[nd] weiße Rasse. Das Judentum ist der Feind sämtlicher Rassen. Das Christentum 
mit dem Papst geht mit dem Judentum Arm in Arm u[nd] steht im Kampf hauptsächlich gegen die weiße 
Hochrasse. Darum muß sich die weiße Rasse all dieses bewußt sein, denn nur das Starke siegt u[nd] das 
schwächere [sic!] muß verschwinden.“
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Wesen“ bezeichnet werden; ihm müsse man „nachfolgen“, um die Weiterentwicklung der „Rasse“ 

voranzutreiben.966 Am 26.  Februar  1938 wurde  den  Arbeitsmännern  in  Alpirsbach  eine  weitere 

rassistisch unterlegte Darstellung der deutschen Geschichte geboten.967 Das Papsttum „ist Leugnerin 

der Rassenfrage“, weil „es keine Unterschiede der Rassen kennt“.968 Winfried Bonifatius habe das 

Christentum in  der  Form des  „politischen  Katholizismus“  eingeführt,  wohingegen  Luther  eine 

„romfreie  christliche  Kirche  schuf,  die  der  deutschen  Rasse  entsprach“.969 In  der  „Systemzeit“ 

hätten die „internationalen Mächte“, nämlich „Kirche/Zentrum mit Marxisten und Kommunisten 

zusammen  regiert“.970 Der  Nationalsozialismus  habe  „die  katholische  Kirche  vor  dem 

Bolschewismus  gerettet“,  die  nun  „undankbar  gegen  ihn“  und  gegen  „die  Regierung  Hitler“ 

regiere.971 Die „hervorragende Organisation der katholischen Kirche“ sei „dem Führer ein Vorbild 

für  seine  Organisation“.972 Die  „deutsche  Rasse“  könne nur  dann an der  „Vollendung der  Welt 

mitarbeiten“,  wenn  ein  „Dogma  aufgestellt“  werde,  „dass  das  Christliche  in  neuer  Form  der 

deutschen Rasse entsprechend und von Rom befreit ist“.973

966 „5.) Der Führer hat durch seine Bewegung das 3. Reich gegründet. Der Führer ist schon weiter entwickelt als das 
übrige Volk. Wir dürfen daher ruhig sagen, daß der Führer ein höheres Wesen ist, dem wir nachfolgen müssen [, 
damit] sich die weiße Hochrasse immer weiterentwickelt.“

967 „1. Die Entstehung des Weltalls (Nach der Wissenschaft). 2. Entwicklung der Lebewesen. Gott hat die Welt 
geschaffen u[nd] auch alle Lebewesen. Der Mensch ist das höchste u[nd] größte davon. Der Wille des Schöpfers 
ist, daß der Mensch die Welt zur Vollendung bringe. 3. Die verschiedenen Rassen. Der Wille des Schöpfers ist, 
daß alle Rassen an der Weltvollendung mithelfen sollen. Aber die weiße Rasse ist darin immer führend. Durch den 
gegenseitigen Rassenkampf werden sie immer wieder zur neuen Tätigkeit angespornt, u[nd] die schwächere 
unterliegt.“

968 „4. Der Papst ist unfehlbar. Der Papst in Bezug auf deutsche Geschichte und Rasse. Die Nachfolger Christi sollen 
die Päpste u[nd] Bischöfe sein. Das können sie aber gar nicht, weil sie gar nicht ohne Pausen nacheinander folgen. 
Der Papst kann gar nicht unfehlbar sein, denn er ist doch nur Mensch. Das Papsttum ist eine rein machtpolitische 
Organisation, die alle Völker der Erde vereinigen will im weltumfassenden Gottesreich. Das Papsttum kennt keine 
Unterschiede der Rassen u[nd] ist damit Leugnerin der Rassenfrage. Als die Germanen bekehrt wurden, hatte 
Winfried (Bonifatius) die Möglichkeiten, das Christentum auf 2 Weisen zu lehren, 1. rein religiös u[nd] 2. den 
politischen Katholizismus. Er aber lehrte den politischen Katholizismus. Die Germanen wurden Christen u[nd] 
ihre seitherigen Führer wurden Herrscher im Auftrage von Rom. Damit war der polit[ische] Katholizismus im hl. 
Römischen Reich deutscher Nation verankert.“

969 „5. Martin Luther u[nd] seine Reformation. Die Macht von Rom auf Deutschland erkannte Martin Luther u[nd] 
schuf deshalb eine romfreie christliche Kirche, die der deutschen Rasse entsprach. Das Alte Testament wurde 
nicht mehr anerkannt, das Neue Testament wurde ins deutsche übersetzt.“

970 „6. Die Systemzeit. Kirche-Zentrum regierte mit Marxisten u[nd] Kommunisten zusammen. Der Bolschewismus 
ist eine internationale Macht u[nd] der Katholizismus auch. Darum suchten beide in der Systemzeit miteinander 
ihr internationales Ziel zu verwirklichen.“

971 „7. Verhältnis der Kath[olischen] Kirche zur Regierung Hitler. -  Warum keine Mitarbeit? Der Nationalsozialismus 
hat die Kath[olische] Kirche vor dem Bolschewismus gerettet. Warum ist sie ihm dafür nicht dankbar u[nd] regiert 
immer gegen ihn? 8. Die Unfähigkeit u[nd] Uneinigkeit der protest[antischen] Kirche. Die Protestanten laufen 
scharenweise nach Rom über. Und die andern sind nicht fähig, das Erbe Luthers weiter zu tragen. Das sind 
diejenigen, die mit frommen Liebessprüchen im Munde faulenzend durch das Land ziehen.“

972 „9. Die hervorragende Organisation der kath[olischen] Kirche. Dieses hervorragende Organisation[...?] der 
Kirche, das sich über die ganze Welt ausbreitet, ist dem Führer Vorbild für seine Organisation. Nur so wird die 
Bewegung auch tausende von Jahren überstehen können.“

973 „10. Was soll in Zukunft geschehen. Viele treten aus der Kirche aus. Viele Kinder werden nicht getauft. Viele 
Ehen werden ohne Kirche abgeschlossen. Dafür sollte unbedingt ein Ersatz geschaffen werden. Die Unfehlbarkeit 
des Papstes dürfe nicht in einer Person, sondern in einem Dogma verankert sein. Es müsse im Lauf der Zeit ein 
Dogma aufgestellt werden, das das Christliche in neuer Form der deutschen Rasse entsprechend enthält u[nd] von 
Rom befreit ist. Nur so kann die deutsche Rasse den Willen des Schöpfers tun u[nd] an der Vollendung der Welt 
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10.1.2 Martin Übelhör

Martin Übelhör974 wurde am 30. November 1914 als Sohn des Bauern und Gastwirtes Josef Übelhör 

in Friesenhofen geboren.975 Am 31. Mai 1932 wurde er in die Universität Tübingen aufgenommen 

und studierte vom Sommerhalbjahr 1932 bis zum Winterhalbjahr 1935/36 Katholische Theologie. 

Übelhör wohnte im Wilhelmsstift und trat der Theologengesellschaft Danubia bei. Er selbst nahm 

nicht am freiwilligen Arbeitsdienst teil, erinnert sich aber als 91-Jähriger daran, dass einige seiner 

Kommilitonen  am freiwilligen  Arbeitsdienst  teilgenommen  haben.  Im  Oral-History-Interview976 

erinnert  er  sich  episodisch  im  Zusammenhang  seines  eigenen  Studiums  an  die  „nicht  direkt 

pflichtmäßige“  und doch „halb  zwangsläufige“  Arbeitsdienstzeit,  die  seine  Kommilitonen  1934 

erlebt haben, und deutet  sie im Rückblick ambivalent als „noch schöne Zeit“,  die jedoch „bald 

umschattet“ und „Vorstufe vom Militär“ gewesen sei. Übelhör erinnert sich sachlich und frei von 

Emotionen an die Uniformen seiner 1934 aus dem Arbeitsdienst zurückkehrenden Kommilitonen. 

„Ja, die sind schon so gekommen, ja die haben auch die Uniform gehabt, der Arbeitsdienst, hier.“ 

Die Uniformierung deutet er als Ausdruck der Gleichschaltung im Nationalsozialismus. „Im Dritten 

Reich  wurde  alles  uniformiert.  Der  Nationalsozialismus  hat  sich  durchgegliedert  bis  ins  letzte 

Dorf.“977

10.1.3 Anton Schmid

Anton Schmid978 wurde als Sohn eines Oberlehrers in Kappel, Oberamt Ravensburg, geboren.979 Im 

Sommerhalbjahr  1932  nahm  er  an  der  Universität  Tübingen  das  Studium  der  Katholischen 

Theologie  auf.  Schmid  leistete  eine  einmonatige  Teilnahme  am  freiwilligen  studentischen 

mitarbeiten. Das alles wird aber noch schwere Kämpfe u[nd] Uneinigkeit in jeder Familie u[nd] im Volk geben. 
Aber in späteren Zeiten wird dann jeder diesen Zustand [...?]“

974 Martin Übelhör (1914 – 2009), Pfarrer, Geistl. Rat. Geboren Friesenhofen 30.11.1914, Studium der katholischen 
Theologie an der Universität Tübingen 1932 – 1936, Priesterweihe Rottenburg 2.4.1938, Vikar Geislingen an der 
Steige/Deggingen 16.5.1938, Vikar Stuttgart-Obertürkheim 22.11.1940, zum Wehrdienst einberufen 15.1.1943, 
Vikar Stuttgart-Obertürkheim 10.8.1945, Expositur-Vikar Sindelfingen 15.6.1946, Stadtpfarrverweser 
Sindelfingen 20.3.1950, Stadtpfarrer Sindelfingen 14.12.1952, Kamerer 22.4.1954 bis 30.8.1959, Pfarrer 
Oberdischingen 4.10.1959, Oberdischingen i.R. 1.10.1983, n.W. 2.6.1984 (Pfaffenhofen an der Roth), n.W. 
1.2.1987 Ulm, n.W. 1.10.1991 Oberdischingen, gestorben 13.7.2009.

975 Vgl. im Folgenden UAT 364/28587 Martin ÜBELHÖR.
976 Vgl. im Folgenden Martin ÜBELHÖR, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
977 Martin ÜBELHÖR, Protokoll des Interviews, 19.5.2005.
978 Anton Schmid (1912 – 2010), Pfarrer, Geistl. Rat. Geboren in Immenried 23.1.1912, Studium der katholischen 

Theologie an der Universität Tübingen 1932 – 1936, Priesterweihe 19.3.1937, Vikar Stuttgart St. Josef 12.7.1937, 
Vikar Unterboihingen 15.3.1938, Vikar Saulgau 11.4.1938, Vikar Buchau 18.6.1938, Vikar Ludwigsburg 
9.8.1938, Vikar Spaichingen 31.10.1941, Pfarrverweser Leinstetten 31.10.1945, Pfarrer Leinstetten 4.8.1948, 
Pfarrer Herbertingen 21.5.1956, Pfarrer Ratzenried 10.5.1970, Kamerer 23.10.1972, dazu Pfarrverweser 
Argenbühl-Siggen 1.11.1975, i.R. 1.5.1983 (Markdorf), Geistl. Rat 17.1.1992, lebte bis zu seinem Tod in Wangen 
im Allgäu, gestorben 1.12.2010.

979 Vgl. im Folgenden UAT 364/24310 Anton SCHMID.
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Arbeitsdienst  von  23.  Februar  bis  23.  März  1934.  1952  hielt  er  als  40-Jähriger  in  einem 

„eingehenden Lebenslauf“ seine Erfahrung mit dem Arbeitsdienst fest. „Mit etlichen Kameraden 

machte ich im April 1934 vier Wochen freiwilligen Arbeitsdienst; meist negativ beeindruckt von 

den ´Führern` ließ ich mich vorzeitig entlassen.“980

10.1.4 Robert Mayer

Robert Mayer981 wurde am 19. April 1915 in Stuttgart geboren.982 Sein Vater, der Rechtsanwalt Dr. 

jur. Robert Mayer, war am 29. August 1914 im Ersten Weltkrieg gefallen. Im Februar 1934 legte er 

an der deutschen Auslandsschule der Jesuiten Stella Matutina in Feldkirch, einem humanistischen 

Gymnasium, die Reifeprüfung ab und begann am 14. Mai 1934 in Tübingen an der Katholisch-

Theologischen  Fakultät  das  Studium der  Theologie.  Im  Sommersemester  1934  trat  er  der  AV 

Guestfalia zu Tübingen bei. Nachdem er das Sommersemester 1935 an der Universität München 

zum Weiterstudium verbracht hatte, nahm er zum Winterhalbjahr 1935/36 das Studium in Tübingen 

wieder auf. Im Spruchkammerverfahren wurde Mayer als „unbelastet“ eingestuft – trotz Teilnahme 

am Arbeitsdienst.983 

Bei  Studienbeginn  1934  war  Mayer  zunächst  vom  Arbeitsdienst  „befreit“  gewesen. 

Offensichtlich wurde an der Universität Tübingen bzw. bei der DSt sogar noch im Dezember 

1935,  also  mehrere  Monate  nach der  Einführung des  gesetzlichen Reichsarbeitsdienstes,  die 

bislang  geltende  Freistellung  der  katholischen  Theologen  angewendet.984 Während  im 

Winterhalbjahr  1935/36  in  der  Universitätsverwaltung  noch  die  Befreiungsregelung  für 

katholische  Theologiestudenten  vom  Dezember  1933  angewendet  wurde,  griff  zum 

Sommerhalbjahr 1936 die umfassende Arbeitsdienstpflicht für die Angehörigen der Jahrgänge 

1915 und 1916. Für Mayer bedeutete das, dass er während des gesamten Sommersemesters 1936 

den Arbeitsdienst ableisten musste und keine Lehrveranstaltungen belegen konnte, obwohl er 

980 Anton SCHMID, Eingehender Lebenslauf zum 40. Geburtstag [1952].
981 Robert Mayer (1915 – 2010), Pfarrer, Bischöflicher Kommissär, Msgr. Geboren in Stuttgart 19.4.1915, Studium 

der katholischen Theologie an den Universitäten Tübingen und München 1934 – 1938, Priesterweihe Rottenburg 
25.3.1939, nach Krankheitsurlaub Vikar Ellwangen 14.8.1939, Vikar Friedrichshafen St. Canisius 7.2.1940, 
Kaplan ad S. Georg. und Pfarrverweser von St. Nikolaus Friedrichshafen 14.11.1944, Stadtpfarrer Friedrichshafen 
St. Nikolaus 9.11.1952, Direktor des Seelsorgeamtes in Rottenburg 15.10.1955, Stadtpfarrer Freudenstadt 
28.9.1958, Bischöflicher Kommissär 1.11.1958 bis 28.2.1963, Dekan 26.2.1963, wiedergewählt als Dekan 
26.2.1973, Regionaldekan 1969 – 1974, Pfarrer Ravensburg Liebfrauen 10.11.1974, Dekan Ravensburg 4.2.1975, 
Päpstl. Ehrenkaplan 20.3.1976, i.R. 1.10.1984, lebte bis zu seinem Tod in Markdorf, gestorben 7.2.2010.

982 Vgl. im Folgenden UAT 364/17926 Robert MAYER.
983 Vgl. StA Sigmaringen, Bestand Wü 13 T 2 Staatskommissariat für die politische Säuberung, 2017/052 Robert 

MAYER. Der Akt besteht lediglich aus dem Fragebogen und einer Notiz „unbelastet“. Die Mitgliedschaft im RAD 
wurde unter Nr. 51 abgefragt. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Mitgliedschaft in der NSDAP oder ihren 
Gliedorganisationen.

984 Vgl. UAT 364/17926 Robert MAYER. Karteikarte erstellt im „Dez[ember] 1935“ von „Remminger“ mit Eintrag 
„befreit“.
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zuvor bereits ein ganzes Semester wieder in Tübingen studiert hatte. Im Sommersemester 1936 

war er von der Universität Tübingen wegen des Arbeitsdienstes beurlaubt.985

Mayer erinnert als 90-Jähriger im Gespräch an den Arbeitsdienst:

1936 war ich beim Arbeitsdienst. Die Studenten-SA hat diesen Arbeitsdienst verordnet. Alle 

Studenten des Jahrgangs 1915, die Katholische Theologie studierten, wurden in die Mark 

Brandenburg  verfrachtet,  um den Arbeitsdienst  abzuleisten,  und zwar  jeder  einzelne  in 

einem  anderen  Lager.  Aber  das  ging  schief.  Wir  haben  uns  nämlich  nicht  daneben 

benommen,  sondern  waren  im  Lager  der  Hahn  im  Korb.  Die  haben  das  nie  mehr 

gemacht.986

Mayer berichtet von seinem Auftritt als Laienschauspieler bei den Olympischen Spielen 1936 im 

Zusammenhang mit dem Arbeitsdienst:

Damals  bin  ich  in  Rahmen  dieses  Arbeitsdienstes  in  Brandenburg  in  Berlin  auf  der 

Waldbühne  aufgetreten,  bei  den  Olympischen  Spielen  1936.  Wir  mussten  ein 

kirchenfeindliches Theaterstück aufführen, das in Österreich spielte, aber ich habe bei den 

Katholischen  mitgespielt.  Göring  [Goebbels]  hat  auf  die  Proben  aufgepasst.  Er  ist 

persönlich erschienen, um sich zu überzeugen, dass alles richtig gemacht wird. Wir haben 

uns  gedacht:  ´Wenn  diese  Rindviecher  wüssten,  wie  wir  wirklich  über  den 

Nationalsozialismus  denken!`  Das  Wilhelmsstift,  alle,  war  eindeutig  contra 

Nationalsozialismus. Bei dieser Aufführung habe ich meinen besten Freund kennengelernt. 

Er ist am letzten Tag des Kampfes um Berlin ums Leben gekommen.987

„Waldbühne“ ist die heutige Bezeichnung für eine Theateranlage, die ursprünglich als „Thingplatz“ 

im Frühjahr 1936 fertig gestellt wurde und Dietrich-Eckart-Bühne hieß, benannt nach dem ersten 

Redakteur des „Völkischen Beobachters“ Dietrich Eckart.988 Hinter dem Begriff „Thing“ stand die 

„Vorstellung einer germanischen Variante des griechischen Theaters in neuzeitlicher Form“989, hält 

Manfred  Seifert  fest.  „Die  Spielhandlung  [der  Thingspiele]  stellte  in  der  Regel  den  Weg  des 

geknechteten  deutschen  Volkes  aus  der  düsteren  Tiefe  der  Weimarer  Verfallszeit  empor  zur 

985 Vgl. UAT 364/17926 Robert MAYER. 
986 Robert MAYER, Protokoll des Gesprächs, 12.5.2005.
987 Robert MAYER, Protokoll des Gesprächs, 12.5.2005.
988 Dietrich Eckart wurde im Nationalsozialismus als einer der ersten „Soldaten der Bewegung“ und als ihr 

„Märtyrer“ verehrt, nachdem er am 23.12.1923 nach seiner Entlassung aus der Haft gestorben war, die er wegen 
seiner Beteiligung am Hitler-Putsch in München verbüßen musste.

989 Manfred SEIFERT, Kulturarbeit im Reichsarbeitsdienst. Theorie und Praxis nationalsozialistischer Kulturpflege im 
Kontext historisch-politischer, organisatorischer und ideologischer Einflüsse (Internationale Hochschulschriften, 
Bd. 196), Diss., Münster und New York 1996, S. 299, im Folgenden zitiert M. SEIFERT, Kulturarbeit. Seifert zitiert 
hier Rainer STOMMER, Die inszenierte Volksgemeinschaft: die Thing-Bewegung im Dritten Reich, Marburg 1985, 
im Folgenden zitiert R. STOMMER, Inszenierte Volksgemeinschaft, S. 12.
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Befreiung  durch  die  nationalsozialistische  Revolution  dar“990,  so  Seifert.  Die  Einweihung  der 

Anlage, die 20.540 Zuschauern Platz bot und somit „der größte bisher errichtete Thingplatz“991 war, 

erfolgte  am  2.  August  1936  im  Rahmen  der  Olympischen  Spiele992 mit  Eberhard  Wolfgang 

Möllers993 „Frankenburger Würfelspiel“. Dieses Stück von  Möller besaß „eine stark  antiklerikale 

Haltung“.994 Während „die Kritiken zur Aufführung überwiegend positiv waren“, „wurde das Stück 

allein von katholischer Seite angegriffen und sogar auf den Index [librorum prohibitorum] gesetzt.“ 

Das  Frankenburger  Würfelspiel  war  erst  Anfang  Mai  ins  Programm  der  Olympischen  Spiele 

aufgenommen  worden.  „Goebbels  selbst  [soll]  den  Stoff  zum  ´Frankenburger  Würfelspiel` 

ausgewählt haben, das auf einem Ereignis der österreichischen Gegenreformation beruht“, meint 

Rainer  Stommer.  In  eigens  vorab geschalteten  Zeitungsartikeln wurde die  Bevölkerung auf  das 

Stück vorbereitet.995 Die erste von vier Aufführungen fand am 2. August 1936, dem zweiten Tag der 

Olympiade, zur Einweihung der Bühne statt. „Damit war das ´Frankenburger Würfelspiel` eines der 

wichtigsten kulturellen Ereignisse im Rahmen der Olympiade“996,  hält  Stommer fest.  Das Stück 

selbst und seine Inszenierung waren im nationalsozialistischen Sinne ideologisch durchwoben und 

wurzelten in den konkreten Herrschaftsprinzipien und -vorstellungen des Nationalsozialismus.997 

990 M. SEIFERT, Kulturarbeit, S. 299.
991 R. STOMMER, Inszenierte Volksgemeinschaft, S. 135. 

„Der Bau der Bühne steht in engstem Zusammenhang mit dem architektonischen Gesamtprogramm der 
olympischen Bauten: Stadion, Maifeld und Dietrich-Eckart-Bühne bilden eine Drei-Einheit, die zu besonderen 
Anlässen zu einer großen Feststätte zusammen geschlossen werden konnten.“ R. STOMMER, Inszenierte 
Volksgemeinschaft, S. 207.

992 Zum Thema Olympische Spiele und Thingspiel vgl. Horst GEYER, Olympische Spiele 1896 - 1996. Ein deutsches 
Politikum, Münster 1996; vgl. Henning EICHBERG, Michael DULTZ, Glen GADBERRY, Günther RÜHLE, Massenspiele. 
NS-Thingsspiel, Arbeiterweihespiel und olympisches Zeremoniell, Stuttgart 1977; vgl. Rainer STOMMER, „Da oben 
versinkt einem der Alltag …“. Thingstätten im Dritten Reich als Demonstration der Volksgemeinschaftsideologie, 
in: Detlev PEUKERT, Jürgen REULECKE (Hrsg.), Die Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags 
unterm Nationalsozialismus, Wuppertal 1981, S. 149 – 173. 

993 Eberhard Wolfgang Möller war Autor nationalsozialistisch ausgerichteter Werke, vgl. Eberhard Wolfgang MÖLLER, 
Berufung und Zeit. Kantaten und Chöre, Berlin 1935, mit der „Kantate auf einen großen Mann“ und den „Briefen 
der Gefallenen“. Das von ihm verfasste Weihnachtsbuch der deutschen Jugend trägt den Titel „Der Führer“. Es 
wurde herausgegeben von Baldur von Schirach und erschien im Zentralverlag der NSDAP, vgl. Eberhard 
Wolfgang MÖLLER, Der Führer: das Weihnachtsbuch der deutschen Jugend, München 1938. „Rothschild siegt bei 
Waterloo“ von Eberhard Wolfgang Möller ist eine „bitterernste Satire des ewig raffenden Geistes“, wonach aus 
dem „Blutopfer von Zehntausenden ein Börsenmanöver gigantischen Ausmaßes gemanaget wird“. Mit dem 
„Südender Weihnachtsspiel“ lieferte Möller „ein Laienspiel für die SA aus der Kampfzeit“ ab, vgl. Eberhard 
Wolfgang MÖLLER, Das Südender Weihnachtsspiel, Berlin 1935.

994 Vgl. im Folgenden R. STOMMER, Inszenierte Volksgemeinschaft, S. 138
995 Vgl. F. JUNGHANS, Das Frankenburger Würfelspiel, in: DV 3 (1935/36), S. 195 - 197; vgl. F. JUNGHANS, Die 

dramatische Situation des „Frankenburger Würfelspiels“, in: Bühne 2 (1936), S. 474 - 476.
996 Vgl. im Folgenden R. STOMMER, Inszenierte Volksgemeinschaft, S. 138.
997 Stommer analysiert das faschistische Gesamtkonzept in seinen Facetten. Die Bühnenanlage war in mehrere 

Spielfelder gegliedert. Die oberste Spielfläche ist laut Junghans der Sitz des Gerichtes. „Diese höchste Ebene ist in 
Wahrheit […] die Stimme des Volkes und der Ausdruck dessen, was wir Deutsche im Gedanken `Führer´ 
begreifen“, wie F. Junghans 1936 ganz im Sinne der nationalsozialistischen Propaganda schreibt; vgl. F. JUNGHANS, 
Die dramatische Situation des „Frankenburger Würfelspiels“, in: Bühne 2 (1936), S. 474ff. Die Untersuchungen 
von Manfred Seifert und Rainer Stommer korrelieren an diesem Punkt: Die Kulturpolitik des RAD, der 
Laienkulturansatz und die Inszenierung orientieren sich an der rassistisch ausgerichteten Vorstellung eines 
„germanisch-deutschen Menschentums“  und sind „in den konkreten Herrschaftsvorstellungen und -prinzipien des 
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Nach Aussage Möllers wurden die Sprechchöre eine Stunde vor der Aufführung mit Rücksicht auf 

das internationale Publikum verboten998 – vermutlich auf das Betreiben Goebbels´ persönlich hin.

Zur  Aufführung  des  „Frankenburger Würfelspiels“  wurden  1.200  Arbeitsmänner  aufgeboten, 

darunter  auch  der  Tübinger  Theologiestudent  Mayer.  Es  ist  nicht  bekannt,  ob  Mayer  dazu 

dienstverpflichtet  wurde  oder  ob  er  sich  freiwillig  als  Laienschauspieler  melden  konnte. 

Möglicherweise wurde  Mayer deshalb ausgewählt, weil er sich bereits im Hauptstudium befand, 

musisch interessiert war999 und infolgedessen eine Eignung als Laienschauspieler besaß.

Es stellt sich die Frage, wie es dazu kam, dass Laienschauspieler wie der Arbeitsmann  Mayer zu 

einem  Auftritt  beim  wichtigsten  Kulturereignis  der  Olympischen  Spiele  1936  kamen.  Seifert 

beschreibt  das  Laienschauspiel  als  Element  der  Kulturarbeit  im  Reichsarbeitsdienst.1000 Die 

Kulturarbeit, so Seifert, gelte als scheinbar sorgenfreier Raum für rein affirmative Erinnerung, dies 

jedoch zu Unrecht.1001 „Man ist sich der wichtigen Aufgabe, die die kulturellen Aktivitäten im RAD 

erfüllen sollten, kaum bewusst“, so Seifert. Die theoretische Konzeption von Kultur im RAD legt 

jedoch  offen,  dass  keine  vom  Lagerdrill  losgelöste  Kulturpflege  stattfand,  sondern  dass  die 

Kulturpflege des RAD zwar nach außen einen netten Anstrich hatte, „aber eben letztlich ineffizient 

war und sonderliche Züge trug“1002.

Die Schilderungen Mayers zeigen, dass er die nationalsozialistische Sinnrichtung des Stückes und 

der  Inszenierung  durchschaut  hat  und  eine  sehr  kritische  Distanz  dazu  entwickelt  hat.  Seinen 

Worten  („Wenn  diese  Rindviecher  wüssten,  wie  wir  wirklich  über  den  Nationalsozialismus 

denken!“) ist jedoch auch zu entnehmen, dass er diese Kritik nicht offen geäußert hat, sondern sich 

mit seiner kritischen Sicht in eine Art stille innere Emigration begeben hat.

10.1.5 Ludwig Rothenhäusler

Ludwig Rothenhäusler1003 wurde am 9. September 1916 als Sohn des Wagnermeisters und Bauern 

Nationalsozialismus verwurzelt“.
998 Vgl. R. STOMMER, Inszenierte Volksgemeinschaft, S. 290, Anm. 179. Goebbels hatte bereits im Mai 1936 ein 

Sprechchorverbot erlassen. „Die Dichtungsform des Sprechchores, die vorbildlicherweise bei den großen 
Aufmärschen auf den Nürnberger Parteitagen verwandt wurde“, dürfe nach Goebbels´ Rundbrief „ausschließlich 
in solchen Fällen zum Gebrauch kommen, wo sie eine künstlerische oder bewegungspolitische Notwendigkeit“ 
darstelle. Bei „übermäßiger Verwendung“ wirke sie aber „geschwollen und peinlich“, vgl. J. GOEBBELS, 
Sprechchor, 1936, S. 34, zitiert bei R. STOMMER, Inszenierte Volksgemeinschaft, S. 130.

999 Robert Mayers Lieblingsbeschäftigung war nach eigenen Angaben das Violinspiel. 
1000 Vgl. M. SEIFERT, Kulturarbeit, siehe bes. Kapitel 6.4, S. 270ff.
1001 Vgl. im Folgenden M. SEIFERT, Kulturarbeit, S. 310.
1002 Ebd.
1003 Ludwig Rothenhäusler (*1916), geboren 9.9.1916 in Aigen, Kreis Wangen, Studium der katholischen Theologie 

an der Universität Tübingen 1936 – 1939, Wehrdienst und Gefangenschaft 10.1.1940 – 29.4.1947, Studium der 
Mathematik und Physik an der Universität Tübingen 1947 – 1952, Studiendirektor an einem Tübinger 
Gymnasium, lebt als Pensionär in Tübingen.
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Justin Rothenhäusler in Aigen, Kreis Wangen im Allgäu, geboren.1004 Von April 1927 bis März 1932 

besuchte er das Progymnasium in Rottenburg, anschließend bis Februar 1936 das Gymnasium in 

Ehingen.  Dort  legte  er  am 20.  Februar  1936 die  Reifeprüfung  ab.  Vom 1.  April  1936 bis  30. 

September 1936 leistete er den sechsmonatigen gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitsdienst  in der 

RAD-Abteilung 1/266 Biberach/Riß, ehe er sich zum Winterhalbjahr 1936/37 an der Universität 

Tübingen für das Studienfach Katholische Theologie immatrikulieren konnte. Am 4. November 

1936  erfolgte  die  Aufnahme  in  die  Universität  Tübingen.  Von  Wintersemester  1936/37  bis 

einschließlich Sommersemester 1939 war  Rothenhäusler Student der Katholischen Theologie. Im 

September  1939  legte  er  als  Abschlussprüfung  seines  Studiums  das  Kriegsexamen  mit  der 

Gesamtnote  „gut“  ab.  Da  Rothenhäusler  dem  Jahrgang  1916  und  dem  Abiturjahrgang  1936 

angehörte, fiel er unter die gesetzliche sechsmonatige Arbeitsdienstpflicht, die den verpflichtenden 

Arbeitsdienst direkt nach dem Abitur vor Studienbeginn vorsah. Für  Rothenhäusler wurde am 1. 

November  1952  „  zum  Zwecke  der  Bewerbung  für  den  höheren  Schuldienst“  eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt, wonach er trotz Teilnahme am RAD nicht Mitglied in 

der NSDAP oder ihrer Gliederungen war.1005

Rothenhäusler  erinnert  sich  2006  im  Alter  von  90  Jahren  spontan  an  die  sechsmonatige 

Arbeitsdienstpflicht  und  berichtet  darüber  aus  eigenem  Antrieb:  „Da  mussten  natürlich  die 

Jahrgänge geschlossen in den Arbeitsdienst.“1006 Den Arbeitsdienst nimmt er als Durchgangsphase 

zwischen Abitur und Studium wahr: „Aber 1936, sagen wir im Frühjahr 1936 war Abitur, natürlich 

im Februar März. Am 1. April musste ich in den Arbeitsdienst einrücken, net.  Ich war ein halbes 

Jahr im Arbeitsdienst.“ In einem Schreiben vom Februar 2010 bestätigt er diese Angaben.1007

Rothenhäusler wurde 1936 beim Arbeitsdienst mit den Devisenprozessen konfrontiert, wie seinen 

Schilderungen im Interview zu entnehmen ist. 

Das war noch ´36,  wo ich beim  Arbeitsdienst war,  ne.  Ich war damals in Biberach ein 

halbes Jahr im Arbeitsdienst.  Da war der  Führer  vom 3.  Zug.  Wir  waren also in  Züge 

eingeteilt.  Das  war  so ein begeisterter  Nazi.  Der  hat  dann wieder  mal  die  Nachrichten 

propagandistisch  vortragen  müssen.  Damals  sind  vom Kloster  Wurzach  einzelne  Leute 

irgendwie in die Schweiz geschickt worden. Und offensichtlich mit  Geld, das sie in die 

Schweiz  transferieren  sollten.  Also wie viel  objektiv ist,  das  weiß ich nicht.  Jedenfalls 

wurde ihnen dann vorgeworfen,  sie sind Devisenschieber, und das war also dann etwas 

1004 Vgl. im Folgenden UAT 695/16972 Ludwig ROTHENHÄUSLER.
1005 Vgl. StA Sigmaringen Bestand Wü 13 T 2, Nr. 2818/084 Ludwig ROTHENHÄUSLER.
1006 Vgl. im Folgenden Ludwig ROTHENHÄUSLER, Oral-History-Interview 3.11.2006.
1007 „Arbeitsdienst vom 1.4.1936 bis Ende September 1936 in Biberach.“ Schreiben Ludwig ROTHENHÄUSLER vom 

5.2.2010.
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ganz Schlimmes.  Also immer wieder  hat  er  das gegrölt:  ´Die Devisenschieber da`,  net, 

´Devisenschieber  von  der  Kirche`  oder  ´vom Kloster  da`,  ne,  ´die  Klosterbrüder`.  Wir 

haben ja auch einen gehabt hier vom Kloster, der Klosterschüler in Wurzach gewesen war, 

ne, oder zwei sogar. Nun, die mussten sich das halt anhören da, ne. Die konnten weiter da 

nichts machen da, he.1008

Die  zwei  Wurzacher  Klosterschüler  befanden  sich  jedoch  „in  einem  anderen  Zug“,  so  dass 

Rothenhäusler  keinen  näheren  Kontakt  mit  ihnen  hatte.1009 Bei  dem  Verhalten  des  Zugführers 

handelte es sich aber nach Rothenhäuslers Verständnis nicht um eine Bloßstellung von Theologen. 

„Nein nein, das kann man nicht sagen: Bloßstellung. Sondern rein als allgemeine Propaganda. Das 

war allgemein.“1010 Die Tatsache, dass der Zugführer dieses 3. Zuges ein „Nazi“ war, habe sich nach 

Ansicht  von  Rothenhäusler  „im  Alltagsbetrieb  der  Arbeitsdienstes  nicht  ausgewirkt“.1011 Nach 

Vorträgen oder Schulungen beim Arbeitsdienst befragt, berichtet  Rothenhäusler von Vorträgen 

„über die politischen Ziele des NS-Staates, aber keine Schulungen.“1012

10.1.6 Karl Knaupp

Karl  Knaupp1013 wurde am 19. November 1915 in Aichstetten im Oberamt Leutkirch geboren.1014 

Sein Vater Oskar Knaupp war Oberamtstierarzt. Im Mai 1934 trat er der Tübinger Korporation AV 

Guestfalia  im CV bei.  Am 6.  Juni  1934 wurde er  in  die  Universität  Tübingen als  Student  der 

Katholischen Theologie aufgenommen.  Knaupp verbrachte das  Winterhalbjahr  1935/36 und das 

Sommerhalbjahr 1936 in München. Vor seiner Wiederimmatrikulation in Tübingen zu Beginn des 

Sommerhalbjahres 1937 leistete er von 1. Oktober 1936 bis 24. März 1937 den Arbeitsdienst. Er 

erinnert die Arbeitsdienstpflicht als Unterbrechung des Studiums, wie aus dem folgenden Bericht 

hervorgeht. 

1008 Ludwig ROTHENHÄUSLER, Oral-History-Interview, 3.11.2006.
1009 Ludwig ROTHENHÄUSLER, Schreiben vom 5.2.2010 auf die Frage: Wussten die zwei überhaupt, dass Sie Theologe 

werden wollen?
1010 Ludwig ROTHENHÄUSLER, Oral-History-Interview, 3.11.2006.
1011 „Hat sich im Alltagsbetrieb des Arbeitsdienstes nicht ausgewirkt.“ Schreiben Ludwig ROTHENHÄUSLER vom 

5.2.2010 auf die Frage: Woran merkte man sonst noch, dass er begeisterter Nazi war?
1012 Ludwig ROTHENHÄUSLER, Schreiben vom 5.2.2010 auf die Frage: Hatten Sie auch Vorträge oder Schulungen?
1013 Karl Knaupp (1915 – 2006), Dr. theol., Generalvikar, Apostol. Protonotar. Geboren in Aichstetten/Leutkirch 

19.11.1915, Priesterweihe 25.3.1039, Zeremoniar des Weihbischofs Dr. Franz Josef Fischer 1.5.1939, Vikar 
Stuttgart St. Eberhard 20.6.1939, zum Wehrdienst eingezogen 16.4.1942, Vikar und stellv. Zeremoniar in 
Rottenburg 14.7.1945, Repetent Tübingen 15.4.1947, Ordinariatsassessor und Dompräbendarverweser in 
Rottenburg 1.4.1949, Dompräbendar ad S. Meinradum Rottenburg 5.4.1949, zugleich Ordinariatsrat Rottenburg 
1.4.1953, Vize-Offizial 1.9.1955, Domkapitular und Generalvikar 1.4.1960, Päpstl. Hausprälat 23.6.1961, Apostol. 
Protonotar 11.8.1970, von Bischof Georg Moser wieder zum Generalvikar bestellt 25.3.1975, vom Amt des 
Generalvikars entbunden und als Domkapitular den Ruhestand gewährt 1.5.1981, vicarius cooperator Schöntal-
Berlichingen 1.5.1981, i.R. Spaichingen 8.6.1986, gestorben 12.7.2006.

1014 Vgl. im Folgenden UAT 364/14152 Karl KNAUPP.
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Anno 1934 im Sommersemester war ich bei Guestfalia, da war ich drei Semester dort, dann 

zwei Semester nach München, dann ein halbes Jahr Arbeitsdienst, und dann war es schon 

höchste Zeit zum Examen. Zum Examen Vorbereiten war ich im Wilhelmsstift. 1938 habe 

ich  Examen  gemacht.  Nach  sieben  Semestern  war  Examen,  nachdem  ein  halbes  Jahr 

Arbeitsdienst weg war.1015 

Bei  den  bereits  immatrikulierten  und  zuvor  vom Arbeitsdienst  zurückgestellten  Theologen  des 

Jahrganges 1915 führte die Arbeitsdienstpflicht zu einer echten Studienunterbrechung. Der Verlust 

eines  vollen  Semesters  muss  als  deutliche  Benachteiligung  und  Beeinträchtigung  des 

Studienablaufes gesehen werden.

10.1.7 Hans Pitsch

Hans Pitsch1016 wurde am 29. April 1917 in Stuttgart geboren.1017 Sein Vater, der Kaufmann Heinrich 

Pitsch, war Werkmeister in Bad Cannstatt. Am 8. Februar 1931 verstarb sein Vater und hinterließ 

eine Witwe und fünf Kinder.  In seiner Jugend schloss sich Hans  Pitsch Neudeutschland an. 1936 

erwarb er am Gymnasium in Bad Cannstatt das Abitur. Anschließend leistete er von 1. April bis 30. 

September 1936 den Arbeitsdienst. 

Pitsch erinnert ebenfalls den Beginn des Arbeitsdienstes im Frühjahr nach dem Abitur und ordnet 

den Arbeitsdienst durchgangsartig zwischen Abitur und Studienbeginn im Jahr 1936 ein. In einem 

Schreiben  vom  März  2010  bestätigt  er  die  Teilnahme  am  Arbeitsdienst  „von  April  1936  bis 

September 1936“.1018 Spontan kommt er  im Interview,  das mit  ihm im November 2005 geführt 

wurde, auf den Arbeitsdienst zu sprechen. „Also nun bin ich in den Arbeitsdienst, auch das ist für 

Sie vielleicht interessant: Damals am Donnerstag vor Palmsonntag sind wir eingezogen worden. 

[...] Gut. Jetzt, nach dem Arbeitsdienst also dann bin ich also ins Wilhelmsstift.“1019 Pitsch hat den 

sonntäglichen  Gottesdienstbesuch  mit  Hinweis  auf  das  Reichskonkordat  beim  „Lagerführer“ 

erfolgreich eingefordert. Im Interview berichtet  Pitsch, wie er den Lagerführer dazu brachte, den 

sonntäglichen Gottesdienstbesuch zu gewährleisten.

Stellen Sie sich vor: Ich bin am Freitag zu dem Lagerführer hin, hab gesagt: ´Nach Paragraf 

31 des Konkordats steht mir das Recht zu, am Sonntag die Kirche zu besuchen.` Und da 

1015 Karl KNAUPP, Protokoll des Gesprächs vom 25.5.2005.
1016 Hans Pitsch (*1914), Ministerialdirektor und Präsident. Geboren Stuttgart 29.4.1917, Studium der katholischen 

Theologie an der Universität Tübingen 1936 – 1938, 1938 – 1945 Korrespondent und Dolmetscher in der Firma 
Gross und Froelich KG Stuttgart-S., November 1945 - April 1947 Aushilfslehrer an der Oberschule Fellbach, 
1947 – 1951 Studium der Geschichte, Englisch und Französisch an den Universitäten Tübingen, Besancon und 
Paris, zuletzt Ministerialdirektor und Präsident des Oberschulamtes.

1017 Vgl. im Folgenden UAT 364/20791 Hans PITSCH.
1018 Schreiben Hans PITSCH vom 23.3.2010.
1019 Hans PITSCH, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
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war  er  vorsichtig,  die  ersten  vier  Wochen  durfte  ein  Soldat  und  durfte  ein 

Arbeitsdienstmann nicht raus. Der hat nichts gewusst, der hat Haare gezerft, der hat hoch 

geatmet, hat nicht gewagt, aber er war vorsichtig, hat inzwischen wahrscheinlich seinen 

Gruppenführer befragt. Und ich bin überrascht, am Samstagnachmittag heißt es plötzlich, 

trompetet im Lager: ´Katholiken, Uniform anziehen!` (lacht) Kein Mensch wusste, warum. 

(lacht) Und am Sonntagmorgen durften die Katholiken, hat der beim Kommando: ´Wer will 

von den Chargierten die Katholiken raufführen zur Comburg?` Wir waren auf der Comburg, 

gell! Von den 150 Mann wurden 90 – sie waren aus der Pfalz, so pfälzische Bergarbeiter – 

zur  Comburg  geführt.  [...]  Der  Lagerführer  hat  mich  vier  Wochen  lang  jeden  Sonntag 

gefragt: ´Also, Sie haben Zeit zum Gottesdienst.`1020

Pitsch hat sich laut eigener Erinnerung die Vorträge seines Lagerführers nicht nur angehört, sondern 

die Vorträge gleich selbst für den Lagerführer geschrieben: 

Aber er [der Lagerführer] hat dann etwas anderes gemerkt: Er hat gedacht: ´Mensch, das ist 

ein  Theologe!` Und der  hat einen  Vortrag halten müssen. Und hat  einen Vortrag halten 

müssen über das Werden des deutschen Volkes. Und dann kam er mal auf mich zu, ein paar 

Tage später, hat gefragt: ´Sagen Sie mal, könnten Sie da nicht etwas schreiben?` Sage ich: 

´Ja, ich kann Schreibmaschine schreiben. Ich kann Ihnen einen Vortrag halten. Wie lang soll 

er gehen?` - ´So und so.` Also ich bin auf ein Dienstzimmer gegangen, hab ihn geschrieben. 

Denn  der  hat  den  Vortrag  in  Gegenwart  seines  Gruppenführers,  seines  Vorgesetzten 

gehalten,  und der  hat  gut  eingeschlagen.  Seitdem durfte  ich  alle  vier  Wochen so einen 

Vortrag ausarbeiten.1021

Pitsch hat diese Vorträge „über deutsche Geschichte“ zwar geschrieben, gehalten hat sie aber „nur 

der  Lagerleiter“,  wie  er  in  einem  Schreiben  mitteilt.1022 „Der  [Hans  Pitsch]  hat  natürlich 

dementsprechend  [den  Vortrag]  geschrieben“,  weiß  seine  Ehefrau  zu  berichten,  die  dem Oral-

History-Interview im November 2005 beiwohnte.1023 Pitsch wurde im Arbeitsdienstlager nicht durch 

das öffentliche Abfragen der Berufe als  Theologe bekannt,1024 sondern „durch das, dass ich das 

angestoßen habe mit dem Kirchgang, war ich da als Theologe bekannt“. Seine Rolle als angehender 

Theologe oder Pfarrer war damit im Lager allgemein bekannt. „Sonst war ich der  Pfarrer in dem 

Lager“, so Pitsch.

1020 Ebd.
1021 Ebd.
1022 Schreiben Hans PITSCH vom 23.3.2010.
1023 Frau PITSCH, Ehefrau von Hans Pitsch, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
1024 Vgl. im Folgenden Hans PITSCH, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
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10.1.8 Martin Reutlinger

Martin Reutlinger wurde am 15. Dezember 1915 in Enkenhofen im Oberamt Wangen im Allgäu als 

Sohn  des  Landwirtes  Magnus  Reutlinger  geboren.1025 Von  1933  bis  1936  war  er  Schüler  am 

Rottweiler Gymnasium. Dort legte er am 18. Februar 1936 die Reifeprüfung ab. Von 1. April bis 26. 

September  1936 leistete  er  den  Reichsarbeitsdienst  in  Rot  an  der  Rot.  Am 6.  November  1936 

immatrikulierte er sich anschließend an der Universität Tübingen für das Studium der Katholischen 

Theologie.  Als  Diözesantheologe  wohnte  er  im  Wilhelmsstift.  Im  Herbst  1939  erfolgte  die 

Exmatrikulation,  nachdem er  mit  Kriegsbeginn 1939 das  Notexamen abgelegt  hatte.  Reutlinger 

wurde am 23.  Juni  1948 vom Staatskommissariat  für  die  politische Säuberung als  „unbelastet“ 

eingestuft – trotz RAD-Mitgliedschaft von April bis September 1936.1026 

Als  94-Jähriger  erinnert  sich  Reutlinger  im  April  2010,  dass  „wir  nach  dem  Abitur  in  den 

Arbeitsdienst eingezogen worden sind. Und ich kam zum Arbeitsdienst nach Rot an der Rot. Und da 

waren dann im Arbeitsdienst waren wir ziemlich viele Theologen, also zukünftige Theologen. Und 

wir mussten in Rot die Rot begradigen, was man heut´ wieder ausbügeln will. Und da hab ich noch 

ein paar Bilder aus dem Arbeitsdienst in Rot an der Rot.“1027 Im Jahre 2011 berichtet  Reutlinger 

noch  detaillierter  vom  Alltag  im  Arbeitslager  Rot  an  der  Rot.1028 Die  Rot  sollte  durch  die 

Begradigung einen „schnelleren Ablauf“ erhalten. Um das zu erreichen, hat man „da unten den 

Grund ausgebaggert,  etwas ausgeschaufelt,  und hat die Seiten mit Steinen befestigt“.  Reutlinger 

erinnert  sich noch gut an den Tagesablauf.  „Ja,  um halb sieben gab´s zunächst Frühsport,  dann 

Frühstück,  und  dann  wieder  ausgerückt  zum Arbeiten  bis  um mittags  um halb  zwei.  Und  am 

Nachmittag war dann militärische Ausbildung.“ Er berichtet, wie die militärische Ausbildung mit 

dem Spaten vor sich ging: „Ja, da an den Hängen von Rot hat man da kriechen und robben“ müssen, 

„und auf dem großen Platz vor der Kirche hat man marschieren und militärisch halt liegen“ müssen. 

Er erinnert sich, wie eines Tages „mal Schwarze SS kam. Und wollte Leute für die Schwarze SS 

werben.“1029 Die Anwerber der SS wollten nur die großen Arbeitsmänner anwerben, „möglichst über 

1,80, mindestens 1,75 musste er haben. Und im ersten Glied, da standen die großen.“ Der SS-Mann 

habe  die  Arbeitsmänner  nach  ihrem  Berufsziel  befragt  und  habe  die  Antworten  „Theologe, 

Theologe“ bekommen. Auch evangelische Theologen befanden sich darunter. „´Ja, hat´s hier lauter 

Theologen?`, hat er geschimpft. (lacht)“ Der SS-Mann war unzufrieden, weil er mit den Theologen 

1025 Vgl. im Folgenden UAT 364/22097 Martin REUTLINGER.
1026 Vgl. StA Sigmaringen, Bestand Wü 13 T 2 Staatskommissariat für die politische Säuberung, Nr. 2593/163 Martin 

REUTLINGER. Die Spruchkammerakte besteht lediglich aus dem Spruch, Fragebögen sind nicht vorhanden. Es 
ergaben sich keine Hinweise auf eine Mitgliedschaft in der NSDAP oder ihren Gliedorganisationen.

1027 Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 2.4.2010; Bilder siehe Anhang.
1028 Vgl. im Folgenden Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1029 Vgl. im Folgenden Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 2.4.2010.
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„nichts anfangen“ konnte. „Und im zweiten und dritten Glied, das waren die kleineren, die wollte er 

sowieso nicht“, berichtet Reutlinger. Auf die Frage, ob er beim RAD Schulungen oder Vorträge im 

Sinne  Rosenbergs  erlebt  habe,  antwortet  Reutlinger:  Vorträge  oder  Schulungen  im  Sinne  von 

Rosenberg „haben wir nicht gehabt. Wir haben nur viel Sport gehabt, viel außer der Arbeit, und 

Vorbereitungen  auf  den  Reichsparteitag.“  Reutlinger  war  1936  mit  dem  RAD  auf  dem 

Reichsparteitag in  Nürnberg und nahm auch am „Vorbeimarsch“ teil.  Nicht  der  ganze Zug des 

Arbeitslagers  in  Rot  hat  am  Reichsparteitag  teilgenommen,  sondern  „das  sind  Ausgelesene 

gewesen. Also ich war zum Beispiel zuerst im auswärtigen Dienst bei einem Bauern. Und da bin ich 

nach drei oder vier Tagen schon wieder zurückgeholt worden zum Exerzieren für Nürnberg.“ Er 

erinnert sich im Interview an die hohe Bedeutung, die dem Exerzieren mit dem Spaten im Vorfeld 

des  Reichsparteitages  beigemessen wurde.  „Da musste  man exerzieren,  exerzieren.  Das  musste 

klappen. 16 Mann nebeneinander, ein Spaten bloß zu sehen. Und so musste man nachher am Hitler 

vorbei marschieren, in 16er-Reihen. Aber es sind nicht alle vorbei marschiert. Es war ein Trick. Die 

haben  immer  zwischenrein  wieder.  Also  die  45.000  sind  praktisch  dagestanden.  Aber 

vorbeimarschiert sind vielleicht bloß 5.000. Die hat man immer wieder zwischen reingeschoben, 

damit die wieder vorbeimarschieren.“ Den wirklichen Aufmarsch vor  Hitler hätten nur diejenigen 

5.000  Arbeitsmänner  gemacht,  die  besonders  gut  marschiert  seien.  Reutlinger  gehörte  zu  den 

Teilnehmern am Reichsparteitag, die aus dem Lager Rot an der Rot ausgewählt wurden, um „mit 

dem Zug“ nach Nürnberg zu fahren, wie er erzählt. „Ja, da war also eine Gruppe von uns, die da 

besonders  geschult wurde,  lange geschult  wurde.  Wir sind dann nach Nürnberg gekommen, die 

anderen nicht. Also nicht das ganze Lager in Rot.“ 

In Nürnberg waren  Reutlinger und seine Kameraden in einem „Zeltlager im Wald bei Nürnberg“ 

untergebracht.1030 „Und da haben wir dann auch nochmal geübt den Vorbeimarsch. Man musste ja in 

48er-Reihen vorbeimarschieren“, so  Reutlinger. Und das „hat funktioniert. Das heißt, da hat man 

bloß  einen Spaten sehen dürfen von den 48 Mann nebeneinander.“ Nicht alle Arbeitsmänner aus 

dem Lager in Rot durften mitfahren. „Wir waren aussortiert, denn man hat bloß die Größeren, die 

über 1,75 großen genommen.“ Diejenigen Abteilungen, bei denen „das geklappt hat mit den 48 mit 

dem Spaten, die hat man reingeschoben. Und die sind dann drei- und viermal rumgelaufen, am 

Führer vorbei.“ Einen Wettbewerb habe es unter den Abteilungen aber nicht gegeben, meint er. „Nö, 

das war nicht, das haben die vorher angeguckt, und da hat´s geheißen, die dürfen oder die müssen 

da vor reinmarschieren wieder.“

Reutlinger  begab  sich  nach  der  Ableistung  des  Arbeitsdienstes  nach  Tübingen  zum 

Theologiestudium. Das Wilhelmsstift „war überbelegt“, und „auch das Johanneum war voll“. Diese 

1030 Vgl. im Folgenden Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
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Überbelegung hatte zur Folge, dass „etwa 20“ Konviktoren „in der Stadt untergebracht waren.“ 

Reutlinger  musste  jedes  Semester  die  Unterkunft  in  Tübingen  wechseln.  „Immer  das 

Wintersemester war ich in der Stadt. Und dann wieder im Wilhelmsstift.“ Auf die Frage, wie er den 

Unterschied  zwischen  Arbeitsdienst  und  Studium  erlebt  habe,  antwortet  Reutlinger:  „Das  war 

natürlich alles neu.“ 

Reutlinger kann sich nicht an Einkehrtage unter kirchlicher Leitung erinnern, die vor Beginn des 

Arbeitsdienstes für die angehenden Theologen angesetzt waren. Im Arbeitslager „hat man schon 

gewusst“,  wer angehender  Theologe war.  „Also die im Lager  haben´s  schon gewusst.“  Auf die 

Frage,  wie  die  Kameraden,  die  Arbeitsmänner,  darauf  reagiert  hätten,  dass  jemand  Theologie 

studieren wolle, berichtet  Reutlinger: „Da hat man also direkt keine Unterschiede gemacht. Also 

hier nicht.“  Im  „1.  Zug  waren  sechs  katholische  Theologen  und  drei  oder  vier  evangelische 

Theologen.“ 

Den Sonntagsgottesdienst „hat man schon ab und zu“ besuchen können. „Es kam drauf an, wie der 

Dienst lief. Aber wir waren schon mal zum  Teil im Gottesdienst“, so  Reutlinger.  Sonntags war 

„selbstverständlich“  Dienst  angesetzt,  „Strafdienst  vor  allem“.  Strafdienst  gab  es  in  Rot  zum 

Beispiel, wenn beim „Spatenappell“ der Spaten nicht glänzte. „Der Spaten musste glänzen. Oder 

wenn einer  beim Exerzieren  nicht  funktioniert  hat,  hat´s  Nachexerzieren,  Strafdienst“  gegeben, 

„und am Sonntag natürlich auch.“ Ob es Strafdienste oder Ausgangssperren gab, „kam ganz drauf 

an wie die Herren aufgelegt waren. Jaa, das kommt drauf an, gell. Wenn sie am Samstagabend zu 

viel getrunken hatten oder wenn sie sonst irgendwie, dann beim Frühsport das nicht geklappt hat, 

dann gab´s Strafdienst.“ Diese Wahrnehmung von  Reutlinger deckt sich mit der Darstellung bei 

Hansen, wonach sich der Alkoholkonsum der Vorgesetzten am Vortag und deren schlechte Laune1031 

unmittelbar auf ein negatives Führungsverhalten auswirkten, das durch Schleiferei und Schikanen 

geprägt war.1032

Reutlinger  berichtet  von  Kontakten  unter  den  katholischen  Theologen,  aber  nicht  mit  den 

evangelischen.1033 „Die  katholischen  Theologen  waren  ja  unter  sich  schon  bekannt.  Wir  waren 

Konviktoren  von  Rottweil  und  Konviktoren  von  Ehingen.  Und  die  waren  alle  untereinander 

bekannt“, erklärt er. Die angehenden evangelischen Theologiestudenten im Lager habe man zwar 

„gekannt“, aber man habe keine „besonderen Kontakte“ zu ihnen gepflegt.

Reutlinger nahm seine Vorgesetzten nicht als antikirchlich wahr. „Die waren neutral und wurscht. 

Also  direkt  Gegner  hat  man  keine  gehabt.“  Als  angehender  Theologe  „ist  man  nicht  extra 

drangsaliert worden“.

1031 Vgl. Michael HANSEN, Idealisten und gescheiterte Existenzen, S. 309.
1032 Vgl. ebd., S. 308.
1033 Vgl. im Folgenden Martin Reutlinger, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
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Auf die Frage, mit welchem Gefühl man zum Arbeitsdienst gekommen ist, antwortete  Reutlinger 

nüchtern: „Da ist man einfach einberufen worden.“ Da kam der Gestellungsbefehl „zu dem und 

dem Lager“, berichtet er, „Wir waren ja aus verschiedenen Gegenden, gell. Also ich war ja Allgäuer, 

und  die  anderen  waren  wieder  aus  der  Mergentheimer  Gegend  oder  Ostalb  oder  Rottweil, 

Schwarzwald. Und je nachdem sind sie auch verschieden eingeteilt worden. Also wir, die in  Rot 

waren, das waren in der Hauptsache Oberländer.“

Auf die Frage, ob er als angehender Theologe von seinen Kameraden gehänselt wurde, antwortete 

Reutlinger: „Das könnte ich nicht sagen. Also wir haben gute Kontakte mit allen gehabt.“ Durch 

den Druck von oben sei die Kameradschaft unter den Arbeitsmännern gewachsen. „Da war der 

Druck von oben hat die, hat uns gezwungen, zusammen zu stehen. (schmunzelt) Klar, da hat man 

wieder  Strafexerzieren  müssen  und  dann  die  Buckel  hinauf  robben,  runter.  Und  das  hat 

zusammengeschweißt.“ Den Druck, dem die Arbeitsmänner von Seiten der Vorgesetzten ausgesetzt 

waren, erlebte  Reutlinger von Anfang an. „Also zunächst“ sind die neuen Arbeitsmänner „einmal 

am Anfang  gleich  richtig  mit  Nachtmärschen  und  so  weiter  dressiert  worden,  dass  man  klein 

geworden ist.  Die  wollten  uns  ganz  klein  haben.  Und nachher  bin  ich  zum Beispiel  zu  einem 

Ernteeinsatz eingeteilt worden. Da war ich bei einem Bauer. Aber weil ich da dann zu der Truppe 

kam, wo nach Nürnberg sollte, dann bin ich wieder geholt worden von dem Bauer, und musste da 

jeden Tag sind wir dann exerziert worden für den Nürnbergeinsatz.“ 

Reutlinger verneint auch im zweiten Interview, dass es Vorträge über Geschichte, über die Partei 

oder über Politik gegeben habe. Denn „unsere Vorgesetzten waren keine so hoch Gebildeten (lacht). 

Das  waren,  das  waren  irgendwie  solche,  die  da  schnell  unterkommen wollten.  Da wäre nichts 

gewesen mit Vorträgen und so. Die haben uns bloß immer den Daumen drauf gedrückt.“ Reutlinger 

erläutert, was seine Formulierung „Daumen drauf“ bedeutet: „Oft sind wir in Rot den Berg da rauf,  

hinter dem Berg raufgerobbt. Und dann hats geheißen: ´Sprung auf! Marsch, Marsch!`, und dann: 

´Hinliegen!`  –  ´Sprung  auf!  Marsch,  Marsch!`  –  ´Hinliegen!`,  und  so  ging´s  zu.  Das  musste 

klappen, und wenn das nicht geklappt hat, dann ist ging´s weiter. Und wenn sie schlecht aufgelegt 

waren, dann ging´s sowieso noch länger.“

Auf die Frage, ob sich der Direktor des Wilhelmsstiftes  Sedlmeier oder die Tübinger Professoren 

für seine Arbeitsdiensterlebnisse interessiert hätten, antwortet Reutlinger nach einer kurzen Pause: 

„Äh, tja, das weiß ich eigentlich nicht. Ich mein´, die wussten alle fast Bescheid, was da los ist.“

Gleich nach Abschluss seines Studiums in Tübingen kam für Reutlinger „das Militär, und da ging´s 

noch schärfer zu.“ Es kam auf die Vorgesetzten an, ob die Zeit beim Arbeitsdienst oder beim Militär 

schlimmer war. „Ich meine, nachher in Ludwigsburg, die haben uns beim Militär genauso gestaucht 

wie schon vorher im Arbeitsdienst. Aber nachher im Krieg, im Krieg selber, da hat man dann einen 
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Spieß,  Oberwachtmeister,  gehabt,  zuständig,  der  war  also  sehr  christlich,  und  hat  also  darauf 

gesehen, dass man, wenn´s möglich wäre,  in  die  Kirche kommt.“ Dieser Spieß „war aber  eine 

Ausnahme natürlich“. 

In Bezug auf Zucht, Ordnung und Disziplin sei das Wilhelmsstift „total anders“ gewesen als der 

Arbeitsdienst.  „Ich  mein´,  beim  Arbeitsdienst  war  der  Druck  drauf.  Ich  mein´,  nachher  im 

Wilhelmsstift war ja kein Zwang, kein Druck. Wilhelmsstift war eine schöne Zeit, wunderbar“, so 

Martin Reutlinger. Arbeitsdienst und Wilhelmsstift „war total gegensätzlich“.

Auf die Frage, ob man durch den Arbeitsdienst in seiner politischen Einstellung geprägt wurde, 

antwortet  Reutlinger:  „Also  jedenfalls  sind  wir  dadurch  politisch  nicht  bestärkt  worden  im 

Nationalsozialismus. Eher das Gegenteil. Ich mein´, der Druck und das Ding, das hat nicht für die 

Partei  funktioniert,  und bei uns Theologen  sowieso nicht.  Die Vorgesetzten da im Arbeitsdienst 

waren ja wirklich keine Vorbilder. Da kann man nicht sagen, dass da eine besondere Sympathie da 

entstanden wäre.“

10.1.9 Alexander Götz

Alexander Götz1034 wurde am 17. Mai 1916 in Schönenberg bei Ellwangen geboren.1035 Sein Vater 

war selbstständiger Architekt in Kirchheim unter Teck. Am humanistischen Gymnasium in Rottweil 

erwarb  er  am  7.  Februar  1935  das  Abitur.  Am  28.  April  1935  –  bereits  zwei  Wochen  vor 

Semesterbeginn – trat Götz als angehender Theologiestudent der Theologengesellschaft Guelfia im 

Wilhelmsstift  bei.  Am 13. Mai 1935 immatrikulierte er  sich zum Sommersemester 1935 an der 

Universität Tübingen im Studiengang Katholische Theologie, dies ohne vorherige Ableistung des 

Arbeitsdienstes. Denn zunächst war er aufgrund der noch geltenden Rechtslage vom Arbeitsdienst 

„befreit“. Gewohnt hat er im Wilhelmsstift. 70 Jahre später  erinnert sich der 88-jährige  Götz im 

Interview  vom  November  2005  an  die  Befreiung  vom  Arbeitsdienst,  in  deren  Genuss  er  als 

angehender Theologe gekommen war. „Aber es war verpflichtend, alle Abiturienten, die studieren 

wollten,  mussten in  die  Hitlerjugend,  und  zum  Arbeitsdienst.  Aber   nicht  die   künftigen 

Theologen.“1036 Götz bewertet die Befreiung vom Arbeitsdienst als Diskriminierung angesichts der 

Arbeitsdienstpflicht der Studierenden aller anderen Fakultäten. „Pflicht war für alle Abiturienten, 

die  studieren  wollten,  die  mussten ein  halbes  Jahr  in  den  Reichsarbeitsdienst.  Ausnahme: die 

Theologen. Die katholischen Theologen. Ich glaub´ die evangelischen nicht. Das war natürlich eine 

Diskriminierung sondersgleichen.“
1034 Franz Alexander Götz (1916 – 2008), Ministerialdirigent. Geboren in Schönenberg, Kreis Ellwangen 17.5.1916, 

Diplom-Ingenieur, zuletzt Ministerialdirigent im baden-württembergischen Kultusministerium in Stuttgart, 
gestorben 16.6.2008.

1035 Vgl. im Folgenden UAT 364/8149 Alexander GÖTZ.
1036 Vgl. im Folgenden Alexander GÖTZ, Oral-History-Interview, 3.11.2005.

335                          



Götz verließ das Wilhelmsstift nach drei Semestern, weil sich sein Berufswunsch geändert hatte. Er 

gab  das  Theologiestudium  auf  und  ging  zum  Studium  des  Maschinenbaus  an  die  Technische 

Hochschule Stuttgart.1037 „Ich habe schon in Tübingen angefangen, Physik zu studieren, und dann 

technische  Wissenschaften“,1038 so  Götz. Am  29.  September  1936  stellte  er  ein  Gesuch  um 

Beurlaubung für das Winterhalbjahr 1936/37 zur Ableistung des Arbeitsdienstes.1039 

Auf  Grund  einer  Verordnung  nahm  das  Universitätssekretariat  daraufhin  zunächst  die 

Exmatrikulation von  Götz vor.1040 Wenn – wie bei  Götz – die Einberufung zum Arbeitsdienst die 

Exmatrikulation  zur  Folge  hatte  und  die  spätere  Wiederaufnahme  an  einer  Hochschule  an  die 

Bedingung geknüpft war, dass zuvor der Arbeitsdienst erfolgreich abgeleistet wurde, dann lässt das 

den  Schluss  zu,  dass  von  der  Arbeitsdienstpflicht  ein  deutlicher,  sicher  auch  subjektiv  so 

empfundener  Druck  für  die  angehenden  Akademiker  ausging,  die  vom  Studienfach  der 

Katholischen  Theologie  in  einen  anderen  Studiengang  wechseln  wollten.  Der  angestrebte 

Hochschulabschluss und der weitere berufliche Werdegang waren nicht zuletzt vom Wohlverhalten 

im ungeliebten Arbeitsdienst abhängig.

Nach seinem Austritt  aus  dem Wilhelmsstift  und seinem Studiengangwechsel  galt  für  Götz die 

Befreiung von der Arbeitsdienstpflicht nicht mehr. Im Wintersemester 1936/37 war  Götz an der 

Universität Tübingen beurlaubt, um den Arbeitsdienst abzuleisten. Im Frühjahr 1937 wurde er an 

der Universität Tübingen exmatrikuliert und erhielt am 26. Juli 1937 ein Abgangszeugnis.1041

Der  Wechsel  der  Fakultät  und  des  Studiengangs  bereitete  Götz  nach  der  Ableistung  des 

Arbeitsdienstes keine Schwierigkeiten. Im Interview betont er die Bedeutung des Arbeitsdienstes 

für sein Vorankommen als Akademiker. Für den Verlauf seiner weiteren Studienzeit „spielte“  der 

Wechsel der Fakultät „an der Universität noch keine Rolle. Keine Rolle. Wozu ich dann verpflichtet 

war: den Arbeitsdienst zu besuchen. Und nur das war die Schwierigkeit. Also der Studentenbund, 

Eintritt in den Studentenbund, Nazi-Studentenbund hätte mich gar nichts genützt, um an der Uni in 

Stuttgart  Technische  Hochschule  anzukommen,  sondern  ich  musste  zuerst  den  Arbeitsdienst 

1037 Schreiben Alexander GÖTZ an die Universität Tübingen vom 20.7.1937. „Da ich meinen Beruf gewechselt habe 
und beabsichtige, Anfang August [1937] die Technische Hochschule, Abteilung Maschinenbau, in Stuttgart zu 
besuchen, bitte ich um baldmöglichste Zusendung meiner Papiere.“ UAT 364/8149 Alexander Götz.

1038 Alexander GÖTZ, Oral-History-Interview, 3.11.2005.
1039 Eintragung „Beurlaubt WS 36/37 (Arb[eits]D[ienst]). UAT  364/8149. Gesuch Alexander Götz an die Universität 

Tübingen um Beurlaubung vom 29.9.1936 mit Reskript vom 5.10.1936. „Betr.: Gesuch um Beurlaubung für das 
Wintersemester 1936/37. Da ich ab 1. Oktober meiner Arbeitsdienstpflicht genüge, bitte ich um Beurlaubung für 
das kommende Semester. Heil Hitler! Alexander Götz.“ UAT  364/8149 Alexander Götz.

1040  „Nach einer allgemeinen Verordnung werden die zum Heeres- oder Arbeitsdienst einberufenen Studenten nicht 
mehr beurlaubt, sondern exmatrikuliert oder aus der Liste der Studierenden gestrichen. Ich habe das letztere 
gewählt, da es mit keiner Gebühr verbunden ist. Der Fortsetzung des Studiums nach Beendigung des Heeres- oder 
Arbeitsdienstes steht natürlich nicht im Weg. gez. Lieb.“ Reskript des Universitätssekretariats vom 5.10.1936. 
UAT 364/8149 Alexander Götz.

1041 Vgl. im Folgenden UAT 364/8149 Alexander GÖTZ.
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nachholen.“1042

Wäre  Götz  (*1916)  als  Theologiestudent  im  Wilhelmsstift  verblieben,  dann  hätte  ihn  als 

Angehöriger  des  Jahrgangs  1916  nach  Einführung  des  Reichsarbeitsdienstes  ebenfalls  die 

Verpflichtung zur nachträglichen Teilnahme während des laufenden Studiums getroffen, wie es bei 

den  immatrikulierten  Theologiestudenten  Karl  Knaupp  (*1915)  und  Robert  Mayer  (*1915) 

eingetreten ist.

10.1.10 Alfred Lauerer

Alfred  Lauerer wurde am 8. Oktober 1914 in Esslingen am Neckar geboren.1043 Sein Vater  Karl 

Lauerer war von Beruf Ziseleur. Am Esslinger Gymnasium bestand er 1935 das Abitur, wurde am 1. 

April 1935 Mitglied der katholischen Theologenverbindung Herzynia, die im Wilhelmsstift ihren 

Sitz  hatte,  und  immatrikulierte  sich  am  13.  Mai  1935  an  der  Universität  Tübingen  für  das 

Studienfach Katholische Theologie. Lauerer war als Angehöriger des Geburtenjahrgangs 1914 vom 

Arbeitsdienst befreit und leistete auch keinen Arbeitsdienst. Jedoch leistete er vom 6. Juli bis zum 

17. Oktober 1936 über drei  Monate lang Werkarbeit.  Auch wenn er selbst  keinen Arbeitsdienst 

ableisten  musste,  so  liegt  die  Bedeutung  seines  Berichts  darin,  dass  er  beschreibt,  welche 

Auswirkungen die Arbeitsdienstpflicht auf das Zusammenleben im Theologenkurs hatte. Als 90-

Jähriger erinnert er sich, wie man „schon damals den Reichsarbeitsdienst eingeführt“ hat.1044 „Mein 

Kurs  ist  ganz  auseinandergebrochen.  Viele  sind  aus  dem  Studium  raus  in  den  Arbeitsdienst 

gegangen, wurden rausgerissen. Es gab zwei bis drei, die freiwillig in den Ferien gegangen sind.“ 

Lauerers Kommilitonen „waren damals in Friedrichshafen gewesen und hatten das aufgeholt, was 

sie durch den  Arbeitsdienst verloren hatten“. Noch heute besitzt  Lauerer ein Foto, „wo die beim 

Arbeitsdienst zusammen sind. Repetent Wirth1045 hat sie beim Arbeitsdienst besucht.“1046

10.1.11 Heinrich Detzel

Heinrich Detzel1047 wurde am 21. Mai 1916 in Herbrazhofen geboren.1048 Sein Vater Heinrich Detzel 

war Bauer in Herbrazhofen. Von 1928 bis 1933 besuchte er die Lateinschule in Leutkirch, von 1933 

1042 Alexander GÖTZ, Oral-History-Interview 3.11.2005.
1043 Vgl. im Folgenden UAT 695/16973 Alfred LAUERER.
1044 Vgl. im Folgenden Alfred LAUERER, Protokoll des Gesprächs vom 29.9.2005.
1045 Eugen Wirth, Repetent im Wilhelmsstift Tübingen 25.11.1932 – 4.4.1937.
1046 Alfred LAUERER, Protokoll des Gesprächs, 4.7.2005.
1047 Heinrich Detzel (1916 – 2013), Pfarrer, Schuldekan. Geboren in Herbrazhofen 21.5.1916, Priesterweihe 

Weingarten 26.3.1950, Aushilfe Friedrichshafen St. Petrus Canisius 5.5.1950, Vikar Oberesslingen 21.8.1950, 
Krankheitsvikar im Konradihaus Schelklingen 5.5.1952, stellv. Direktor des Konradihauses Schelklingen 
3.3.1953, Direktor des Konradihauses Schelklingen 1.10.1956, Pfarrer Hofs 28.10.1959, Schuldekan 
24.11.1969, i.R. 1.8.1981 Niederwangen-Feld, gestorben 16.10.2013.

1048 Vgl. im Folgenden UAT 364/4487 Heinrich DETZEL.
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bis 1937 das Gymnasium in Ehingen. Am 5. Februar 1937 legte er in Ehingen die Reifeprüfung ab.  

Direkt nach dem Abitur leistete er von 4. April bis 23. Oktober 1937 den Arbeitsdienst. Am 1.  

November 1937 immatrikulierte sich Detzel an der Universität Tübingen für Katholische Theologie. 

Das  Wintersemester  1939  verbrachte  er  mit  weiteren  Theologiestudenten  in  Fulda,  da  die 

Katholisch-Theologische  Fakultät  bei  Kriegsbeginn  vorübergehend  geschlossen  war.  Von  1. 

Dezember 1939 bis 14. August 1945 leistete er Wehrdienst in einer Sanitätskompanie, zuletzt als 

Feldwebel. Das Theologiestudium konnte er erst 1949 beenden. 

Detzel erinnert den Arbeitsdienst und die Vorkriegssemester als Durchgangsphase zwischen Abitur 

und Kriegsdienst. „1937 war Abitur, dann Arbeitsdienst. ´39 wurde ich eingezogen. Vor dem Militär 

habe  ich  vier  Semester  in  Tübingen studiert.“1049 Detzel  erlebte  1937 die  negativen Seiten  des 

Leistungs- und Härtegedankens, der beim Arbeitsdienst herrschte: 

Sieben Monate Arbeitsdienst in Biberach, Riß. Ich war als Student den Drainage-Arbeiten 

nicht gewachsen, sondern überfordert und konnte das Arbeitskontingent nicht immer ganz 

erfüllen.  Folge:  Zusätzlicher  Dienst  im  Lager  während  der  Freizeit.  Als  angehender 

Theologe  vom  Lagerchef  misstrauisch  behandelt  bis  zur  Androhung,  mich  bei  [der] 

Universität Tübingen ´anzuzeigen`.1050

Die Dienststrafordnung für  die  Angehörigen des  Reichsarbeitsdienstes  listet  unter  den „Kleinen 

Dienststrafen“ auch die „Dienstverrichtung im Innendienst außer der Reihe oder außer der Zeit“ 

auf.1051 Die  „Kleinen  Dienststrafen“  waren  „jedoch  nur  zur  Wiedergutmachung  nachlässiger 

Dienstverrichtungen gleicher Art“ gedacht. Eine eigene „Strafvollzugsordnung“ legte fest, wie die 

„Dienstverrichtung außer der Reihe“ auszusehen hat: „Vollzug nach Anordnung des vollstreckenden 

Vorgesetzten möglichst während der Freizeit, jedoch nicht an Sonn- und Feiertagen, sofern nicht 

auch sonst  an solchen Tagen ein gleichartiger  Dienst  stattfindet.“1052 Die von  Detzel  erwähnten 

Meldungen  bei  der  Universität  waren  Einzelfälle.  Es  kann  hier  nicht  geklärt  werden,  ob  der 

Lagerführer solche Meldungen tatsächlich vorgenommen hat oder ob es sich um eine schikanöse 

Drohung handelte, um Detzel einzuschüchtern. Jedenfalls hat diese Androhung ihre Wirkung nicht 

verfehlt. „Er hat uns verunsichert. Wir wollten doch nach Tübingen. Wir hatten Angst, ob man uns 

den  Zugang  zur  Universität  streitig  macht.  Das  mit  der  Drohung  war  eine  einmalige 

1049 Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs, 7.11.2005.
1050 Schreiben Heinrich DETZEL vom 22.1.2010.
1051 Vgl. im Folgenden Dienststrafordnung für die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes vom 25.2.1936, § 3 Abs. 1 

a) Kleine Dienststrafen, abgedruckt in: Reichsarbeitsdienst Dv. 3. Dienststrafordnung, 
Durchführungsbestimmungen, Beschwerdeordnung für den Reichsarbeitsdienst, Berlin 1936.

1052 Strafvollzugsordnung für Dienststrafen im Reichsarbeitsdienst (Vollz.-O.) vom 1.3.1936, Vollzug der einzelnen 
Dienststrafen § 5, abgedruckt in: Reichsarbeitsdienst Dv. 3. Dienststrafordnung, Durchführungsbestimmungen, 
Beschwerdeordnung für den Reichsarbeitsdienst, Berlin 1936.
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Angelegenheit.“1053 Wolfgang  Keim  weist  darauf  hin,  dass  „im  Mittelpunkt  des  `Erziehungs´-

Konzeptes für den männlichen RAD […] die Arbeit [stand]“.1054 „Damit war einfachste und härteste 

körperliche Arbeit mit der Hand bzw. dem Spaten gemeint, […] in der Kolonne, in Reih und Glied 

nach  dem  Befehl  eines  Führers“.  Abiturienten  wurden  „bei  Versagen  oder  Minderleistung 

gedemütigt“.1055

Im Interview erläutert Detzel die näheren Umstände, wie es zur Drohung des Lagerführers kam.1056 

Die zu grabende Strecke wurde täglich abgeschritten und festgelegt. Die angehenden Theologen 

konnten jedoch nicht so hart arbeiten wie die anderen Arbeitsmänner. „Das war für uns Theologen 

eine sehr anstrengende Arbeit, weil wir diese körperliche Anstrengung nicht gewohnt waren. Wir 

mussten 7 Meter lang und 1,20 tief graben. Das haben einige von uns, ich auch, nicht geschafft. 

Und haben uns entschuldigt: ´Wir sind das nicht gewohnt`. Dann sagt unser Truppführer: ´Ich muss 

Sie meinem Chef melden`.“  Detzel wurde am folgenden Tag zum „Arbeitsführer“ gerufen. „Der 

war, den nannte man Arbeitsführer. Beim Arbeitsdienst da gab´s kein Ansprechen mit ´Herr`, das 

war verboten, das war verpönt. Da heißt es nur: ´Arbeiter`.“ Der „Arbeitsführer“ hielt  Detzel vor, 

dass er das Arbeitssoll nicht erreicht habe. Detzel erklärte dem „Arbeitsführer“, man könne von ihm 

nicht dieselbe Leistung verlangen wie von anderen, die körperliche Arbeit gewohnt sind. „Hat der 

uns angehört und hat gesagt: Ja das sei zum Teil zu verstehen, da müssten wir dafür länger arbeiten. 

Und wir mussten dann einige Tage jedes Mal eine Stunde oder eineinhalb länger schaffen als die 

übrige Mannschaft. Das heißt wir mussten unter Aufsicht weiterarbeiten. Und so ging´s drei Tage. 

Am vierten Tag wurde ich zum Arbeitsführer, also Chef gerufen. Und der sagt zu mir: ´Ich höre, ihr 

kommt der Arbeit nicht nach.` Da haben wir zu ihm gesagt: ´Ja das stimmt, Arbeitsführer. Aber wir  

sind  Theologen, wir sind  Studenten, und sind diese Arbeit  nicht gewohnt im Gegensatz zu den 

anderen, die meist schwere Arbeit vorher geleistet haben.` Also sagt er, er wird überlegen, was er 

tut. Dann bekamen wir also acht Tage eine Strafarbeit. Für alle, die das Pensum nicht erfüllt hatten, 

eine  Strafarbeit.  Und da  mussten  wir  in  der  Freizeit,  wenn die  anderen  also  freie  Zeit  hatten, 

mussten wir im Lager Lebensmittel schaffen, also Zucker holen, Salz holen, das ging dann von der 

Freizeit ab. Und dann war  Appell. Und wir waren  wieder aufgefallen, weil wir in der Zeit ja uns 

nicht fertig machen konnten und rausputzen konnten. Da sagt der Spieß: ´Wie kommt ihr daher?` - 

´Ja wir haben gearbeitet.` Dann fragt er: ´Habt ihr eine Strafarbeit?` Dann sag ich: ´Ja.` Dann sagt  

er:  ´So,  dann  ist  eure  Zukunft  in  Tübingen  wahrscheinlich  gefährdet,  oder  in  Stuttgart.`  Das 

1053 Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs vom 22.12.2010.
1054 Vgl. im Folgenden Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg 

und Holocaust, Darmstadt 1997, S. 73.
1055 Zu Schikanen gegen Abiturienten vgl. auch Michael GRÜTTNER, Studenten im Dritten Reich, Paderborn 1995, S. 

227ff.
1056 Vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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Weiterstudium an der Universität.“

Detzel lernte 1937 beim Arbeitsdienst noch nicht, wie man mit einem Karabiner schießt.  Dafür 

erinnert er sich an wöchentliche Vortragsabende, bei denen die Theologen auf ihre „Kenntnisse“ 

über den Nationalsozialismus „geprüft“ wurden.

Deswegen wurden wir gut behandelt, weil die festgestellt haben, da war jede Woche einmal 

ein  Vortragsabend,  geschichtlich,  und  da  durften  einzelne  Theologen  auch  zum  Wort 

kommen, und da hat man uns natürlich auch geprüft auf unsere Kenntnisse in Nazi-Kultur. 

Und die haben festgestellt,  dass die Theologen alle das Buch ´Mein Kampf` von  Hitler 

gelesen hatten, ich auch. Dann haben sie gesagt, das würden sie sehr respektieren, das sei 

eine wunderbare Ausnahme.1057

Detzel berichtet diese Situation in einem weiteren Interview, das 15 Monate später im Januar 2011 

geführt wurde, noch detaillierter:1058 „Wir hatten jeden Tag eine Stunde Unterricht. Tagesgeschehen, 

von den Nazi organisiert natürlich, gell. Ja und da hat man die Grundsätze des Nationalsozialismus 

hat man dann erklärt gekriegt, das neue Bild vom Menschen. Und dann hat man festgestellt, dass 

wir Theologen sind, weil wir das alles wussten. Wir kannten die Nazi-Geschichte. Das Buch ´Mein 

Kampf` haben nur wir Theologen gelesen gehabt. Das hat die natürlich irritiert. [...] Dadurch haben 

wir sehr an Respekt gewonnen. Ich hab auch den Rosenberg  , das war doch der Idealist von Hitler, 

gelesen. Da haben sie gestaunt, dass wir so schwere Bücher überhaupt gelesen haben und dass wir 

dazu Zeit hatten, das hat ihren Respekt ausgelöst. Aber, ja das war auch alles.“ 

Der gemeinsame Rundfunkempfang im Lager „hat zum Programm gehört. Man hat uns also laufend 

bestärkt in der Auffassung, dass die Politik von Hitler positiv ist“, so Detzel.

Detzel  war  nicht  der  einzige angehende Theologe im Biberacher  Arbeitsdienstlager.  „Drei  oder 

vier“  weitere  angehende  Theologen  befanden  sich  noch  außer  ihm  im  Lager,  die  „natürlich“ 

voneinander wussten, denn „das hat sich ja herumgesprochen“.

Detzel konnte „mit Erlaubnis“ den Sonntagsgottesdienst „fast jeden Sonntag“ in Biberach besuchen. 

„Mit Erlaubnis konnte man den Sonntagsgottesdienst besuchen. Ich musste mich abmelden und 

sagen: ´Ich komme um 11 Uhr 30 wieder.` Das wurde jedes Mal genehmigt.“1059 Der Besuch des 

Sonntagsgottesdienstes  war  auch  eine  Möglichkeit,  um  „in  die  Stadt“  zu  kommen.  Der 

Gottesdienstbesuch erfolgte  in der  RAD-Uniform. „Sauber  herausgeputzt,  Stiefel  gewichst.  Und 

vorher  hat  der  diensthabende Unteroffizier  mich  geprüft,  ob  ich  auch sauber  bin“1060,  berichtet 

Detzel.

1057 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 24.10.2009.
1058 Vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1059 Vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs, 22.12.2010.
1060 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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Nach der Schilderung  Detzels nahmen die Theologen eine Sonderrolle im Arbeitsdienstlager ein. 

„Beim Arbeitsdienst waren wir Theologen von vornherein ein Rätsel, weil wir anders dachten als 

die, und grad´ deswegen hat das die interessiert. Wenn wir zur Baustelle gingen, haben sich die 

Begleitführer unserer angenommen, haben sich in unserer Nähe aufgehalten, sind um uns herum 

gewesen,  und  haben  uns  ausgefragt,  was  wir  treiben,  was  wir  studieren  und  warum,  was  wir 

erwarten.“1061 Die Theologen wurden durch die Truppführer im Lager „nicht schlechter behandelt, 

aber  man  hat  sie  [die  Theologen]  ja  auch  gemieden,  weil  man  denen  [den  Theologen]  nicht 

gewachsen  war  in  der  Unterhaltung“.1062 Gemerkt  hat  das  Detzel  im  Gespräch  mit  den 

Truppführern.  „Die  haben  halt  keine  Ahnung  gehabt,  was  eine  Messe  ist,  was  ein  Pfarrer  für 

Pflichten hat, warum wir Pfarrer nicht heiraten dürfen. Das hat die alles furchtbar interessiert.“ Die 

Truppführer wollten von den angehenden Theologen wissen, „wie lang das Studium dauert, wer das 

zahlt, wo wir später, was wir später arbeiten müssen, ob der Pfarrer Beamter ist, ob der dem Bischof 

untertänig ist  und so weiter.  Alles  was vom Beruflichen,  vom Pfarrer hat  die  interessiert.“  Der 

Berufswunsch von Detzel, später Theologe bzw. Pfarrer zu werden, war den Verantwortlichen im 

Lager von vornherein „schriftlich“ bekannt. Denn „man musste sich zuvor anmelden, da stand drin: 

Student der Theologie.“

Kritisch merkt Detzel an, dass er „für den Arbeitsdienst und auch für die Wehrmacht von der Kirche 

überhaupt nicht vorbereitet“  wurde.1063 Eine  Vorbereitung  „wäre  höchst  nötig  gewesen“.  Als 

Beispiel dafür führt er den „Geschlechtsappell“ an, der alle 14 Tage stattfand. „Man musste mittags 

halb zwei Uhr die ganze Kompanie antreten und sich frei machen, splitternackt vor den Arzt treten 

in Gegenwart von einem Unteroffizier, dem Wachhabenden. Und der hat dann die Geschlechtsteile 

untersucht. Und wenn die nicht ganz sauber waren, dann hat der ein Mords Theater gemacht und hat 

einen (lacht kurz) weggeschickt und neuen Termin geben lassen. Die andern Soldaten haben alle 

gewusst, dass das auf sie zukommt, wenn sie zum Arbeitsdienst oder zum Komiß kommen. Uns hat 

man da überhaupt nicht aufgeklärt.“ Dieser „Geschlechtsappell“ wurde zwar „in verstärktem Maße“ 

bei der Wehrmacht durchgeführt, jedoch auch schon beim Arbeitsdienst in Biberach. Auf die Frage, 

was die anderen Arbeitsmänner in dieser Situation empfunden haben, antwortete Detzel: „Das war 

Pflicht, da kann man gar nichts machen.“

10.1.12 Alfons Mai

Alfons Mai1064 wurde am 14. Mai 1919 in Mögglingen bei Schwäbisch Gmünd als ältestes von fünf 
1061 Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs, 22.12.2010.
1062 Vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1063 Vgl. im Folgenden ebd.
1064 Alfons Mai (*1919), Pfarrer. Geboren in Mögglingen 14.5.1919, Priesterweihe 19.3.1947 Schwäbisch Gmünd, 

Vikar Esslingen 20.5.1947, Vikar Langenargen 10.5.1948, Krankheitsaushilfe Ravensburg St. Jodok 1.1.1949, 
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Kindern  geboren.1065 Sein  Vater  Philipp  Mai  war  Landwirt  in  Mögglingen.  Am 16.  März  1937 

bestand er am Rottweiler Gymnasium das Abitur mit Auszeichnung. Als Schüler hat er sich „aus 

weltanschaulichen  Gründen  der  Kameradschaft  in  der  Hitlerjugend  entzogen“,  wie  der 

handschriftliche Eintrag seines Schulleiters OStD Lutz im Abiturzeugnis lautet. Von 3. April bis 30. 

September  1937  leistete  er  den  Arbeitsdienst.  Anschließend  immatrikulierte  er  sich  am  15. 

November 1937 an der Universität Tübingen für das Studium der Katholischen Theologie mit dem 

Berufsziel katholischer Priester. Im Wintersemester 1939/40 studierte er in Eichstätt weiter, da die 

Tübinger katholischen Theologen wegen der Schließung der Tübinger Katholisch-Theologischen 

Fakultät nach Eichstätt oder Fulda ausweichen mussten.  Am 12. Dezember 1939 wurde er zum 

Wehrdienst einberufen.

Alfons  Mai  erinnert  sich  als  90-Jähriger  spontan  im Interview an  den  Arbeitsdienst.  In  seiner 

Schilderung spiegelt sich die Bedeutung, die der Begriff „freiwillig“ im Nationalsozialismus hatte: 

der freiwillige Arbeitsdienst war ein pflichtmäßig vorgeschriebener.

Und so haben wir das Abitur gemacht, ich weiß noch gut, im März 1937 in Rottweil. Und 

dann wollten wir gleich an die Uni, aber damals war die Vorschrift: Es kann keiner im 

Dritten Reich  das Studium beginnen, wenn er nicht vorher den freiwilligen Arbeitsdienst 

gemacht hat. Da wurde ich dann eingeteilt nach Sigmaringen vom März bis September. 

Und im Oktober sind wir dann nach Tübingen, in Tübingen haben wir angefangen.1066

Mai  war  in  Sigmaringen  in  „Baracken“  im  „Lager“  untergebracht  und  arbeitete  an  der 

„Flussbegradigung der Lauchert in Sigmaringendorf“ mit.1067 Mai berichtet von Vorträgen „ab und 

zu über Geschichte. Dann die Punkte des nationalsozialistischen Programmes.“ Er kann sich im 

Zusammenhang mit den Vorträgen „nicht an Gehässigkeit erinnern“.1068

Im  zweiten  Oral-History-Interview  mit  Mai,  das  im  Januar  2011  geführt  wurde  und  dem der 

spezielle Leitfaden zum Thema Arbeitsdienst zugrunde lag, berichtet  Mai ausführlich über seine 

Erlebnisse beim Arbeitsdienst.1069

Den Sonntagsgottesdienst konnte Mai während des RAD nicht immer besuchen, „weil man musste 

das ja extra fragen, und dann manchmal ist es genehmigt worden, manchmal auch nicht.“ Ob der 

Gottesdienstbesuch möglich war, „das kam oft auf den Feldmeister an, ob der ein bissle positiv  

eingestellt war oder ob er antikirchlich war“. Der Lagerführer in Sigmaringen „war ein gutmütiger 

zurück nach Langenargen 1.2.1949, Aushilfe Biberach/Riß 23.10.1951, Kaplan ad S. Antonium Aulendorf 
20.11.1951, Stadtpfarrer Mühlheim/Do. 19.5.1963, i.R.1.11.1987 Bad Schussenried, lebt in Bad Schussenried.

1065 Vgl. im Folgenden UAT 364/17319 Alfons MAI.
1066 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
1067 Vgl. im Folgenden Schreiben von Alfons MAI, 15.2.2010.
1068 Schreiben Alfons MAI vom 15.2.2010 auf die Frage: Gab es Vorträge? Zu welchen Themen?
1069 Vgl. im Folgenden Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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Mensch“, der „nichts Falsches gegen die Kirche geschimpft“ oder „gespottet“ hat.  Mai beschreibt 

ihn als „gerecht“ und „rechtschaffen“. Im Gegensatz dazu standen nach der Erinnerung von  Mai 

„Parteiredner“, die im Arbeitsdienst unterrichteten. „Die sind herumgereist, das waren beauftragte 

Parteimänner,  Parteigenossen,  die  den  Auftrag  hatten  herzukommen“,  die  Arbeitsmänner  „zu 

unterrichten und ein bisschen auf Vordermann zu trimmen, auf die Parteilinie, net.“ Die politischen 

Vorträge waren ein fester Bestandteil der Tagesablaufs. „Da war halt noch Unterricht für uns. Das 

war ein Teil des Dienstplans für den Tag.“ Das Thema der Vorträge war die geschichtliche und 

politische Situation in „Deutschland“ aus Sicht des Nationalsozialismus „und dann vom Hitler und 

das Zeug“.

Im Arbeitsdienstlager war bekannt, dass Mai im Anschluss an den Arbeitsdienst Theologie studieren 

wollte. Mai kann sich zwar nicht erinnern, im Lager öffentlich nach seinem Berufswunsch befragt 

worden  zu  sein,  aber  sein  Berufsziel  katholischer  Priester  war  im  Lager  den  Kameraden  und 

Vorgesetzten bekannt. „Ich habe immer gesagt, ich will. Ich war ja nicht allein, wir waren mehrere 

im Arbeitsdienst, die Theologie studieren. Wir wurden gefragt, und dann haben wir das ganz offen 

gesagt, net, dass wir nach Tübingen gehen wollen. Man konnte ja nicht an die Uni kommen, ohne 

dass man ein halbes Jahr Arbeitsdienst geleistet hätte.“ Die Reaktionen der anderen Arbeitsmänner 

auf  seinen  Berufswunsch  fielen  unterschiedlich  aus.  Teilweise  löste  sein  Berufswunsch 

Verwunderung aus. „´Der will Pfarrer werden`, hat´s geheißen. (lacht) ´Der will Pfarrer werden.` 

Manche Kameraden, die waren tolerant, die haben weiter nichts wissen wollen von den Nazi. Aber 

es  gab  halt  immer  wieder  so  bestimmte  ideologisch  getrimmte  Leute“,  so  Mai.  Manche 

Arbeitsmänner hätten hingegen mit Spott reagiert. „Haja was sie gerne spotten: ´Pfaffenknecht` und 

so weiter, und ähnliche Ausdrücke oder ´Hier unser Betbruder!`, wenn man in die Kirche gegangen 

ist.  Solche  übliche  Ausdrücke  derer,  die  nie in  die  Kirche  gegangen sind,  aber  denen  hab  ich 

lächend erwidert oder einfach dumm geantwortet“, berichtet  Mai. An „direkte Attacken“ kann er 

sich „nicht erinnern. Also die meisten Vorgesetzten, die Feldmeister, die waren anständig. Aber es 

hat natürlich so gewisse, von den Nazi richtige ideologisierte Leute gegeben. Aber ich kann mich 

nicht beklagen. Also ich hab mich gemeldet, wenn ich in die Kirche wollte und konnte, und dann 

durfte ich auch gehen. Bei manchen anderen aber sagt einer: ´Es ist ein Dienst. Geländemarsch.` 

Dann hat man halt antreten müssen und ist dann im Gelände ´rummarschiert.“ 

Mai erinnert sich noch gut an den Gemeinschaftsempfang im Lager „jedes Jahr im August“, also an 

das  gemeinsame  Anhören  von  Reden  und  Ansprachen  im  Volksempfänger.  Die  gesamte 

Lagergemeinschaft hörte sich die Reden an, die vom Reichsparteitag im Volksempfänger übertragen 

wurden.  Es  „wurde immer eine Abordnung da hingeschickt  von jedem Lager,  und die  anderen 

mussten halt dann am Radio die Parteireden da anhören, eine Stunde einfach da das zu hören. Das 
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war Dienstplan. Da mussten alle zum Dienst antreten. ´Wir hören jetzt die Rede des Führers.`“  Mai 

meint, er „hätte“ zum Reichsparteitag „mitfahren  können und  dürfen. Unser Zug war eingeteilt, 

aber ich hab gedacht: Dahin, das fällt mir nicht ein, da hinzugehen.“ Er habe stattdessen lieber 

„daheim im Ernteeinsatz als Erntehelfer arbeiten“ wollen und sei deshalb „daheim in Mögglingen“ 

zur Ernte gegangen. „Ich hab beantragt: ´Ich muss meinem Vater als ältester Sohn helfen bei der 

Erntearbeit`  und  so  weiter.  Und  dann  bin  ich  freigestellt  worden  und  war  noch  drei  Wochen 

daheim.“  Mai  meint,  er  habe  die  Freistellung  gezielt  „für  so  die Zeit  beantragt“,  in  der  der 

„Reichsparteitag“  stattfand.  „Und da hab ich aber  gedacht,  das  fällt  mir  nicht  ein,  dass  ich  da 

hinzugehe“, bekräftigt  Mai ein zweites Mal. Der Ernteeinsatz „ist wichtig“, denn er „ist auch ein 

Dienst am deutschen Volk. Also! Hab ich den Dienst am deutschen Volk getan und bin nach Hause 

gefahren. Hab ich natürlich da mitgeholfen, das ist klar, das war keine Lüge. Ich hab geschafft halt 

und dann für mich die Zeit gestalten können, bin weg gewesen von dem ganzen Tramtrim, also von 

der ganzen Mentalität.“ 

Für die angehenden „Studenten,  die vom Gymnasium kamen“ und die eine „religiöse Formung 

hatten  durch  das  bischöflichen Internat“  sei  „so  eine  Naziatmosphäre  […] uns  auf  die  Nerven 

gegangen, aber wir haben´s bestanden, und das zugestanden“, weiß Mai zu berichten. „Und bei der 

Mentalität  der  großen Masse  ist  halt  nicht  viel“  zu  machen gewesen.  „Die  haben  das  geistige 

Interesse nicht viel gehabt, in die Kirche sind wenige gegangen“, so Mai.

Der Gottesdienst, an dem er sonntags teilnehmen konnte, fand „nie“ im Lager statt, sondern nur in 

Sigmaringen.  „Wir  hatten  dann  frei,  wer  freibekommen  konnte.  In  der  Stadtpfarrkirche  in 

Sigmaringen sind wir dann in die Kirche gegangen. Und nachher wieder heim“, berichtet er. Wenn 

ein Feldmeister „uns günstig gesinnt war, dann konnten wir weggehen und nachher uns wieder 

melden:  ´Zurück  vom Gottesdienst.`“  Der  Gottesdienstbesuch  geschah  „natürlich“  in  Uniform. 

„Wie haben ja keine anderen Kleider mehr gehabt. Zivilkleider hat keiner gehabt. Man ist immer in 

Uniform gewesen“, berichtet Alfons Mai.

Die Arbeitsmänner im Lager konnten den Kontakt zur Familie halten, denn „man durfte ja Briefe 

schreiben“, berichtet Mai, „und das ist also, das ist nicht geändert worden. Da kann ich mich nicht 

beschweren.“

Mai  geht  im  weiteren  Verlauf  des  Interviews  nochmals  auf  seine  Erfahrungen  mit  dem 

Gemeinschaftsempfang ein.  „Das musste man halt  anhören.  Also ich kann mich nicht an große 

Diskussionen erinnern. Man musste halt das Zeug anhören. Ich bin nie darüber extra besonders 

befragt worden“, so Mai.

Geländemärsche,  auch am Sonntag,  waren „überall  so üblich.  (lacht)  Einfach antreten in voller 

Ausgangsmontur, und dann wurde halt marschiert: Fünf Kilometer da hin, fünf Kilometer dort hin, 
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wieder zurück. Sonntag von zehn bis elf, bis zum Mittagessen.“

Schießübungen mit dem Karabiner musste  Mai nicht machen. Die zentrale Rolle spielte vielmehr 

der Spaten. „Unsere Waffe war der Spaten, ja. Und da hat man schaffen müssen, sehr angestrengt 

und so. Draußen in Sigmaringendorf musste man die Lauchert beispielsweise begradigen und so in 

einem Steinbruch  schaffen,  die  Steine  für  die  Böschungen  herbei  schaffen.  Und  da  haben  wir 

geschafft, also geschuftet, das war also schon manchmal schwer.“ Das Arbeitspensum von Mai lag 

über demjenigen eines Arbeiters, wie sich herausstellte. „Und dann haben wir noch gehört, ja, dass 

wir sogar mehr schaffen als die normalen Arbeiter, 120 Prozent, hat einer gesagt: ´Das ist auf der  

Liste  von  einem Feldmeister.`“  Mai  beschreibt,  wie  die  Steine  für  die  Böschung  transportiert 

wurden: „Da waren so, wissen Sie, so  Bahnenloren. Die haben ja nur Schienen gelegt, und dann 

haben wir das bis an den Fluss von dem Steinbruch da gefahren, die Loren. Ich mein´, das war 

interessant.  Und ist  draufgesessen und hat  mit  einem Prügel  gebremst,  (lacht)  damit  man nicht 

hinausgerissen wurde, wenn´s um eine Kurve ging.“

Die unterschiedliche Herkunft und Ausbildung der Arbeitsmänner spielte laut Mai keine Rolle. „Da 

war Kameradschaft da, einfach. Die war wirklich da, Kameradschaft. Man hat einander geholfen im 

allgemeinen. Es gab wenig also, die direkt Streit gesucht haben. Wir waren sowieso immer so müde 

am  Abend  von  der  Schufterei,  vom  Schaffen  und  vom  Marschieren  oder  Exerzieren.  Aber 

Schießübungen haben wir nie gemacht. Und da war man auch froh, wenn man seine Ruhe gehabt 

hat und vielleicht noch einen Brief hat schreiben können, oder in die Kantine noch ein Bier trinken,  

das war dann der Ausgleich ein bisschen.“

Auf die  Frage,  was er  –  im Rückblick  nach 70 Jahren  gesehen – im Arbeitsdienstlager  lernen 

konnte,  antwortete  Mai:  „Ich  meine,  ich  will´s  nicht  ganz  negativ  beurteilen.  Man  hat 

Kameradschaft, Ordnung gelernt, net, den genauen strengen Dienstplan von morgens bis abends. 

Aber natürlich, eine geistige und äußere und innerliche Ordnung haben wir im Wilhelmsstift auch 

gehabt,  gell.  Da war Studierzeit,  da war Freizeit,  da war Essenszeit,  da war Gottesdienst.  Aber 

gewisse  Dienste,  Erwartung,  war  da,  die  wurde  gehalten.  Die  wurde  gehalten.  Und  dann  das 

körperliche Schaffen, also für viele war das, dass man da aus den Schreibstuben oder bloß aus den 

Schulsälen herausgekommen ist, das war  nicht schlecht. Wir haben am Morgen Sport gehabt, am 

Morgen hat es gepfiffen um sechs, dann ist man in den Morgensport. Dann ist man herumgerannt in 

den Wiesen oder durch den Wald. Wenn die Sonne geschienen hat, war das  schön. Raus, halbe 

Stunde, 20 Minuten, Viertelstunde. Und dann ging´s zum Kaffee, waschen, richten, Kaffee. Und 

dann ging´s an die Arbeit, Fahrräder nach Böschungen, hinaus nach Laucherttal, Zwiefaltendorf.“

Mai berichtet, wie er eine Taktik entwickelte, um die Schikanen des Feldmeisters zu unterlaufen. 

„Und was Heiteres muss ich Ihnen auch noch erzählen. Das ist folgendes: Dann hat es geregnet, und 
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wir sind mit den Fahrrädern hinausgefahren, das war etwa vielleicht so sechs Kilometer an die 

Arbeitsstelle vom Lager in Sigmaringen, beim Zollerbräu. Dann auf dem Hinausfahren war der 

Feldmeister voraus. Jetzt hat´s angefangen zu regnen, und dann hat er gesagt: „Ein Lied!“ Dann 

haben wir halt ein Lied anstimmen müssen. Aber wir waren so verdrießt, da hat keiner das Maul 

aufgemacht, ich auch nicht. Da hat er gesagt: ´Absteigen!` - ´Fahrrad halten!` - ´Fahrrad auf den 

Buckel!`  Dann  haben  wir  das  Fahrrad  auf  den  Buckel  genommen.  Und  nebendran  war  der 

Eisenbahndamm. ´Mit dem Fahrrad den Eisenbahndamm hinauf! – Herunter! – Hinauf! – Herunter!

`, und hat uns dann hinaufgejagt mit dem Fahrrad auf dem Buckel, bis wir auf den Schienen droben 

waren, sind dann wieder runter ein bissle (lacht), fertig waren. Jetzt passen Sie nur auf: Auf dem 

Heimweg hab ich gedacht:  Der bringt mich nicht nochmal auf die Böschung hinauf! Da hat es 

aufgehört zu regnen, und dann ist man um eins angetreten zum Zurückfahren. Man hat ja meistens 

erst halb zwei, zwei gegessen. Und dann hab ich gedacht: Das kriege ich schon hin. Ich hab an 

meinem Fahrrad die Ventile, wissen Sie, ganz locker geschraubt und bin nach 30 Metern in ein 

Schlagloch hineingefahren und hab´ gesagt: ´Feldmeister, ich hab Plattfuß!` - ´Ja, gut, flicken Sie, 

kommen Sie halt dann später hintendrein.` Dann habe ich die fahren lassen (lacht), und bis die alle  

außer Sicht waren, und hab´ mich in die Wiese hineingestrackt, hab´ gedacht, ich warte jetzt eine 

halbe Stunde. Dann habe ich mich ausgeruht, ein bissle geschlafen, und so halbwegs gedöst. Und 

dann habe ich die Ventile wieder festgeschraubt und kam dann eine halbe Stunde später. ´So, ist das 

Fahrrad geflickt?` Sagte ich: ´Jawohl, jawohl!`“ (lacht)  Mai erwähnt, er habe diese Episode den 

anderen Kameraden „natürlich nicht erzählt“. Wenn „so ein Dummer dabei gewesen wäre“ und es 

dem Feldmeister berichtet hätte, hätte er „nochmal exerzieren müssen“. 

Mai gewinnt im Rückblick auch der Arbeitsdienstzeit positive Seiten ab. „Man musste sich helfen 

lassen.  Diese  alltäglichen  Dingen  hat  man  nicht  so  tragisch  nehmen  dürfen.“  Die  Zeit  beim 

Arbeitsdienst  „hat  auch  einiges  Positive  gehabt,  und  zwar  eben  die  Kameradschaft.  Man  hat 

einander geholfen, und man hat einander diese und jene Dinge ausgetauscht.“ Wenn jemand ein 

„Päckchen gekriegt [hat]  von daheim“ mit Rauchfleisch und Marmelade,  dann hat man „immer 

miteinander brüderlich geteilt und gegessen“. Die Verpflegung im Arbeitsdienstlager Sigmaringen 

„war ordentlich. Also das kann man schon sagen. Aber oft halt Kartoffeln, net.“ Die Päckchen von 

daheim waren eine „Ergänzung, net, bei dem Speiseplan, das man da gehabt hat.“ 

Mai möchte aber den Arbeitsdienst „nicht ganz verurteilen. Und die körperliche Arbeit, die hat uns 

wahrscheinlich  schon  etwas  gekräftigt,  net.“  Er  berichtet  von  schönen  Erlebnissen  beim 

Arbeitsdienst. Von acht Uhr morgens bis zwölf Uhr hat man „geschafft“ und ist anschließend zum 

Schwimmen an die Lauchert. „Wir sind in dem Fluss, in der Lauchert, herumgeschwommen. Da 

war  ein  Stauwehr,  da  hat  man  schwimmen dürfen,  net.  Im Juni,  Juli  war  das  angenehm,  und 

346                          



erfrischt  wieder,  und  dann  wieder  angezogen,  und  dann  sind  wir  heimgefahren“,  berichtet  er. 

Anstrengender  seien  dagegen  die  Grabungsarbeiten  für  Drainagekanäle  im  Herbst  gewesen, 

besonders wenn es geregnet habe. „Und dann im Herbst, wo´s da geregnet hat, Drainagegräben 

ziehen müssen auf feuchten Wiesen, wissen Sie, das war natürlich schon anstrengend dann.“ Weil es 

„so  sehr  geregnet“  hat,  war  es  „anstrengend“,  „mit  dem  Spaten“  den  „nassen  Boden 

aufzuschaufeln“, um Gräben zu ziehen. 

Fast  alle  späteren  Kursmitglieder  von  Mai  im  Wilhelmsstift  waren  zuvor  beim  Arbeitsdienst 

gewesen. „Das war Gesetz. Keiner wurde zugelassen zum Uni-Studium, der nicht einen freiwilligen 

Arbeitsdienst hinter sich hatte. Da hat man eine Bescheinigung vorlegen müssen, wo und wann.“ 

Ansonsten hätte man „sich nicht immatrikulieren“ können, „ohne das ist das nicht gegangen“.

Mai kann sich nicht an Drohungen des Feldmeisters erinnern,  dass jemandem der Zugang zum 

Studium erschwert worden wäre. „Die haben das schon gewusst, dass wir Studenten sind, und dass 

wir  dann  weiterstudieren“,  so  Mai.  Von  den  Vorgesetzten  habe  „kein  einziger  einen  Versuch 

gemacht“, spätere Studierende bei der Aufnahme des Studiums zu behindern.

In  Tübingen  traf  Mai  auf  keinen  Theologiestudenten,  der  mit  ihm im  selben  Lager  war.  Die 

Theologiestudenten waren seiner Ansicht nach „alle verteilt“ auf verschiedene Arbeitsdienstlager. 

„Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip da einer ausgewählt wurde, gell, auch von Sigmaringen. Die 

anderen waren früher in Herbrechtigen oder in Heidenheim oder Richtung Ulm, einfach verteilt, wo 

vielleicht irgendwie eine Notwendigkeit war.“  Mai vermutet, dass die Verteilung der angehenden 

Theologen „alphabetisch“ vorgenommen wurde. 

Mai erinnert sich, dass im Sigmaringer Arbeitsdienstlager unter den 150 Arbeitsmännern „vielleicht 

so  fünf  bis  zehn  Theologiestudenten“  waren.  Mit  den  anderen  angehenden  Theologen  oder 

Studenten  hatte  er  jedoch  wenig  Kontakt.  „Die  meisten  haben  gar  nicht  viel  geschwätzt  [d.h. 

gesprochen] von dem, was sie tun wollen oder werden wollen. Also so eine geistliche Unterhaltung 

gab´s kaum. Man war halt meistens auf der Stube oder bei der Arbeit oder im Dienst“, so Alfons 

Mai.

Später im Wilhelmsstift habe man sich mit den anderen Theologen „wenig“ über den Arbeitsdienst 

unterhalten.  „Da  hab  ich  keine  Erinnerung,  dass  man  darüber  geschwätzt  hat“,  so  Mai.  Im 

Wilhelmsstift stand das Studium im Mittelpunkt. „Wir haben ja so viel zum Anfang vom Studium 

machen müssen, net, und uns einarbeiten müssen, dass man da gar nicht Zeit gehabt hat für diese 

Dinge.“ Mai hat den ungeliebten Arbeitsdienst insgesamt angepasst hinter sich gebracht, während er 

beim  Besuch  des  Sonntagsgottesdienstes  jedoch  Stellung  bezog.  Dies  geht  aus  der  folgenden 

Schilderung hervor. „Das lag dann hinter uns. Das hat man bewältigt, gemeistert, gut oder weniger 

gut. Aber auf jeden Fall, es war nicht für einen negativ, dass das uns seelisch zu belastet. Also mich 
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hat´s nicht so sehr belastet. Das Nazigeschwätz hat mich nicht interessiert. Ich wollte auch nicht 

direkt, also sagen wir, anecken. Außer den alten Spruch ´Betbruder` und so was, wenn man in die 

Kirche gegangen ist, von anderen. Aber das hat mich nicht weiter gestört. Ich hab einmal auch beim 

Militär später gesagt: ´Ihr könnt tun, was ihr wollt, und ich tu, was ich will, und ich spotte nicht  

über euch, dann braucht auch ihr über mich nicht spotten.` Also wissen Sie, ich respektiere, das 

achte ich da, was ihr tut, und jeder soll seine Entscheidung selber treffen.“

Bei der Einberufung zum Arbeitsdienst in Sigmaringen hatte sich Mai „im Zollerbräu“ zu melden. 

Ein „Koffer“ war „mitzubringen, um die „Zivilkleidung zurückschicken“ zu können. Während der 

Zeit im Arbeitsdienstlager hatten die Arbeitsmänner keine Zivilkleidung dabei. Den Arbeitsmännern 

stand  die  RAD-Dienstkleidung  zur  Verfügung.  Sie  bestand  aus  einem  Sonntagsanzug,  einem 

„schlichteren“  Anzug  für  den  Dienst  „im  Lager“  und  einem  „Drillich  zum  Arbeiten“.  Jedem 

Arbeitsmann stand ein Spind zur Verfügung, der aber so „klein“ war, dass Zivilkleidung „fast nicht 

hineingegangen wäre“. 

Die Einberufung löste keine abenteuerlichen Gefühle aus. „Die Jahrgänge vor uns“ hatten schon 

vom Arbeitsdienst berichtet. „Wir haben schon Bescheid gewusst, was ungefähr kommt“, berichtet 

Mai. Frühere Mitschüler des Rottweiler Gymnasiums berichteten über die „Dienste“, „dass man 

körperlich schon schaffen muss“ und „dass halt manchmal Reden kommen mit der Nazi-Ideologie, 

aber dass wir unseren Weg gehen, das soll uns nicht beirren. Wir gehen unseren Weg, die sollen 

denken, was sie wollen.“

Die Zeit beim Arbeitsdienst war für  Mai „keine verlorene Zeit. Ich hab da einiges gelernt, auch 

Kameradschaft, Mentalität vom einfachen Menschen, von den Fabrikarbeitern oder Handwerkern“. 

Er konnte „Berufsgruppen“ kennenlernen, „die man halt eben am Gymnasium nicht kennenlernen“ 

konnte.  Im Gegensatz dazu war er in seiner Zeit  als Schüler „immer in unserer Heimat in den 

Ferien“  gewesen,  „und  sonst  immer  im  bischöflichen  Internat“.  In  den  Gesprächen  unter  den 

Arbeitsmännern ging es auch „um Frauen, Weiber, wie es geheißen hat, und alles mögliche“. Die 

Mentalität  beim  Arbeitsdienst  war  „für  uns  am  Anfang  ungewohnt“.  Die  Situation  beim 

Arbeitsdienst war aber nicht so extrem, dass sie einen Theologen in seiner Berufswahl  gefährdet 

hätte. „Im Gegenteil“ fühlte sich Mai im Rückblick durch die Erlebnisse im Arbeitsdienst in seiner 

Berufsentscheidung  „bestärkt“.  Mai  beschreibt  rückblickend  den  Gegensatz  zwischen  der 

Lebenswelt  im  Arbeitsdienst  einerseits  und  der  Lebenswelt  im  bischöflichen  Internat  und  im 

Wilhelmsstift andererseits. Trotz der Mentalität beim Arbeitsdienst habe er seinen „geistigen Weg 

behalten“. Als angehender Priester sei er „schon auf die Probe gestellt“ worden, „wenn man schon 

so Sachen auch über Sex“ gehört hat „oder Ausdrücke, die man sonst nie gehört hat“. Im Gegensatz 

dazu habe man „im Wilhelmsstift oder im bischöflichen Internat“ „eine ganz religiöse Welt gehabt, 
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die doch manchmal eng war und doch auch einen Sinn gegeben hat“. Den Arbeitsdienst deutet er als 

eine Zeit,  um Erfahrungen zu sammeln.  „Aber  dass  man die  Mentalität  von der  großen Masse 

kennengelernt hat und ihre Einstellungen oder auch zur Kirche, zur Religion, zum Staat, zur Frau, 

zum Menschen  und  all  diese  Dinge  oder  zur  deutschen  Geschichte,  da  hat  man  schon  einige 

Erfahrung gesammelt“, so Mai.

Von  speziellen  Vorbereitungskursen,  die  verhindern  sollten,  dass  Theologen  nicht  verunsichert 

werden, hält Mai nichts. Wer „im Wilhelmsstift“ und „im bischöflichen Internat in Rottweil  seinen 

Weg gegangen“ sei, der habe „schon die Vorträge gehört über Charakterbildung oder Religion“. 

„Wir waren doch so gefestigt“, dass man diese Überzeugung auch „in einer anderen  Umgebung“ 

bewahren konnte. „Und vollends grad´ bei den Nazi, die waren oft also dürftig […] in mancher 

Hinsicht“, dass sie „zu bedauern“ seien „in ihrer Mentalität“.

An  einen  Besuch  vom  Konviktsdirektor  Sedlmeier  im  Arbeitsdienstlager  kann  sich  Mai  nicht 

erinnern. 

10.1.13 Wendelin Sieß

Wendelin Sieß1070 wurde am 8. Februar 1919 in Wendelsheim bei Rottenburg geboren.1071 Sein Vater 

Edmund Sieß war Landwirt in Wendelsheim und Vater von elf Kindern. Von 1929 bis 1934 war 

Wendelin Sieß Schüler am Rottenburger Progymnasium und von 1934 bis 1937 am Gymnasium in 

Rottweil. Am 16. März 1937 erwarb er dort das Abitur. Sein Schulleiter OStD Lutz fügte in das 

Reifezeugnis eigenhändig die Formulierung ein, dass sich Sieß „aus weltanschaulichen Gründen der 

Kameradschaft in der Hitlerjugend entzogen“ habe. Vom 3. April bis zum 23. Oktober 1937 leistete 

Sieß  den  Arbeitsdienst  in  der  RAD-Abteilung  7/262  „Paul  Hundius“1072 in  Alpirsbach.  Am  1. 

November 1937 wurde er zum Winterhalbjahr 1937/38 in die Universität Tübingen aufgenommen 

und  studierte  bis  zum  Sommersemester  1939  Katholische  Theologie.  Während  des 

Theologiestudiums wohnte er  im Wilhelmsstift.  Von September 1939 bis  April  1945 leistete  er 

Wehrdienst. Abgesehen von einem Trimester, das er als Verwundeter in Tübingen verbrachte, konnte 

er  erst  nach  Kriegsende  sein  Studium  fortsetzen  und  am  Ende  des  Wintersemesters  1946/47 

abschließen. 

Sieß  erinnert  sich  im  November  2005  im  Alter  von  86  Jahren  an  die  aufeinander  folgenden 

1070 Wendelin Sieß (1919 – 2013), Pfarrer, Geistl. Rat. Geboren Wendelsheim 8.2.1919, Priesterweihe Rottenburg 
19.3.1948, Vikar Schwäbisch Gmünd St. Franziskus 5.5.1948, Repetent Tübingen 1.5.1949, Kaplan ad S.Mariam 
Virginem Schramberg 9.10.1951, Stadtpfarrverweser Schramberg Hl. Geist 1.12.1957, Stadtpfarrer Schramberg 
Hl. Geist 22.12.1957, Dekan 3.6.1965, Pfarrer Hirrlingen 11.10.1970, Geistl. Rat 10.5.1980, i.R. 1.1.1992 Horb, 
lebte zuletzt in Horb, gestorben 5.10.2013.

1071 Vgl. im Folgenden UAT 364/26373 Wendelin SIESS.
1072 Paul Hundius, geboren 2.2.1889 in Gera, gestorben 16.9.1918 in der Straße von Dover, U-Boot-Kommandant im 

Ersten Weltkrieg, Namensgeber der U-Boot-Flottille Hundius.
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Lebensabschnitte von Abitur, Arbeitsdienst und Studienbeginn in Tübingen. Das Abitur war „1937 

in Rottweil. Und zwar waren wir der erste Jahrgang, der mit acht Jahren Abitur gemacht hat. Vorher 

waren´s neun Gymnasialjahre“.1073 Laut Erinnerung von Sieß wurde 1937 „das Abitur vorverlegt auf 

die 8. Klasse des Gymnasiums“. Für die Klasse 8 und für die Klasse 9 fand in diesem Jahr ein  

zweifaches Abitur statt.1074 Bei Sieß kam die Arbeitsdienstpflicht vor Aufnahme eines Studiums zum 

Tragen. „Wir wurden dann sofort eingezogen zum Arbeitsdienst oder haben es eben so gemacht, 

dass wir gleich die Arbeitsdienstpflicht absolvieren konnten, um mit dem Studium zu beginnen.“1075 

Sieß  kam nach  dem Abitur  „gleich  Mitte April  nach  Alpirsbach  zum Reichsarbeitsdienst“.  Im 

Oktober 1937 wurde er „entlassen aus dem Arbeitsdienst, und Ende Oktober konnte ich dann sofort 

nach Tübingen und dort dann das Studium beginnen.“

Die Abteilung von Sieß war 1937 im Wegebau und bei Entwässerungsarbeiten eingesetzt. Auf den 

„Baustellen“ hatte  Sieß „zwei Waldwege zu richten und anzulegen, die Panoramastraße und die 

Entwässerung durchzuführen.“1076 

Sieß  erzählt  nicht  ohne  Stolz  und  Ergriffenheit,  wie  er  seinen  Berufswunsch  öffentlich  im 

Arbeitslager  bekannt  gab  und welche  Reaktionen  das  auslöste.1077 „Man wurde  auch  öffentlich 

gefragt, welchen Beruf man ergreifen wolle, vor 100, 120 Leuten.“ Die einzelnen Berufe wurden 

ausgerufen  und  die  Arbeitsmänner  hatten  sich  bei  dem Beruf  zu  melden,  den  sie  zu  ergreifen 

beabsichtigten. „Wer will das werden?, Wer will das werden?“, zitiert Sieß den Vorgesetzten, der die 

Berufswünsche abfragte. „Und schließlich kam auch die Frage: ´Wer will Pfarrer werden?`“  Sieß 

meldete sich daraufhin. „Und dann ging natürlich das große (lacht) Staunen“ los, schildert er die 

Reaktion seiner  Kameraden.  Sieß war jedoch nicht  der  einzige angehende Theologiestudent  im 

Lager Alpirsbach. Außer ihm wollte noch ein Arbeitsmann namens Maier aus Passau katholischer 

Pfarrer werden, zu dem Sieß jedoch später keinen Kontakt mehr hatte.

Sieß erinnert sich an Vorträge, die „etwa monatlich“ statt fanden. Der Lagerführer Oberfeldmeister 

Schmucker hielt diese weltanschaulich ausgerichteten Vorträge.1078 Die Vorträge, die ein Jahr später 

1938 in Alpirsbach gehalten wurden und über die Eugen Braun, der Bruder des Theologiestudenten 

Karl Braun, Mitschriften erstellen musste, wurden bereits oben dargestellt (vgl. Kap. 10.1.1). „Wir 

wurden natürlich manchmal von den Vorgesetzten beim Vortrag oder so dann attackiert und so, dass 

man rückständig ist, dass es weitergeht und vor allem dann auch, dass wir nicht ganz national sind; 

1073 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1074 Schreiben Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1075 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1076 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 5.7.2005.
1077 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1078 Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.
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nationalsozialistisch auf keinen Fall, ja“1079, so Sieß im Interview. Diese Attacken der Vorgesetzten 

gegen  die  Theologen  erfolgten  „mit  Nebenbemerkungen.  Zum  Beispiel  über  das  Alter  der 

Menschheit vor Christi Geburt. Ganz deutlich wurde Karl der Große herunter gemacht als Karl der 

Sachsenschlächter.“1080 

Trotzdem erlebte er den Arbeitsdienst als „erträglich“.1081 Den negativen Erlebnissen beim Vortrag 

stehen Sport,  Arbeit  und Kameradschaft  als  positive  Erlebniskategorien  gegenüber.  „Wir  waren 

sportlich  und bei  der  Arbeit  gut.  Außerdem wuchs  eine  Kameradschaft“,  schreibt  Sieß  als  90-

Jähriger. Er pflegt „bis heute eine Briefverbindung mit einem Damaligen.“1082 Auch im Interview 

beschreibt  er  seine  positiven  Erinnerungen  hinsichtlich  Arbeit,  Sport  und Kameradschaft.  „Wir 

waren sportlich sowieso vorgeübt, und mit dem Arbeiten gab´s auch keine Schwierigkeit, mit der 

Kameradschaft auch nicht. So sind dann wir kameradschaftlich integriert gewesen. Also zu leiden 

hatten wir deswegen nicht“1083, berichtet er.

Arbeitsmann  Sieß  „ging,  wenn  dienstfrei  war,  zur  Messe“  und  „kam  mit  dem  Pfarrer  von 

Alpirsbach August  Hildenbrand in Kontakt“.1084 Er wurde über diesen persönlichen Kontakt zum 

Mithelfer einer konspirativen Flugblattaktion des Alpirsbacher Pfarrers. Als Hildenbrand „vertrauen 

konnte, nahm er mich einmal an einem Sonntag im Auto mit, und ich durfte dann an manchen 

Ortschaften  eine Drucksache  in  den Briefkasten werfen.  Drin  war  ein Flugblatt  gegen die  NS-

Ideologie. Der Schlusssatz hieß: ´Macht dem Schwindel ein Ende!`“1085 

Sieß deutet die „Tiraden“ von  Goebbels, mit denen er beim „Gemeinschaftsempfang im Sommer 

1937“  konfrontiert  wurde,  im  Nachhinein  als  persönliche  Bewährungsprobe.1086 „Das  war 

hochpolitisch damals. Das Dritte Reich war also so quasi auf dem Höhepunkt oder auf dem Weg 

zum Höhepunkt ´38, ´39, mit Goebbels. All diese Tiraden haben wir im Gemeinschaftsemfang dann 

abgehört und wurden dann richtig vergattert. Das war also schon für uns als angehende Theologen 

eine  Bewährung“,  berichtet  Sieß  im Interview. Die  „Tiraden“  von  Goebbels  waren  „gegen die 

Jesuiten“ und „gegen die katholische Kirche“ gerichtet und wurden sowohl über das Radio als auch 

über die „Presse“ verbreitet. Sieß erinnert sich an eine antikirchliche Parole von Goebbels aus dem 

„Sommer  1937“:  „Ihr  Gott  ist  der  Bauch“,1087 gibt  Sieß  die  Parole  von  Goebbels  wieder.  „Die 

Zeitungen haben berichtet jedes Mal, und dann wurden die Geistlichen in jedem Fall als Verräter 

1079 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1080 Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1081 Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010; Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1082 Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1083 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1084 Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1085 Ebd.
1086 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1087 Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.
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und als Täter hingestellt“, berichtet Sieß.1088 Während seiner Arbeitsdienstzeit wurden Geistliche als 

„Sittlichkeitsverbrecher“ und „Devisenschieber“ bezeichnet, „und nicht nur ein Mal, sondern immer 

wieder wurde das eingehämmert.“ 

Sieß verbindet  im Interview die  Erinnerung an die  Devisen-  und Sittlichkeitsprozesse  mit  dem 

Vorgehen  der  Nationalsozialisten  gegen  Jesuiten,  Kirche,  Pater  Rupert  Mayer  und  Martin 

Niemöller. Dabei handelt es sich nicht um Erinnerungen an persönlich genuin Erlebtes, sondern um 

Erinnerungen  aus  zweiter  Hand  bzw.  kollektiv  tradierte  Erinnerungen.  Die  Verwendung  des 

Begriffes  „Ehrenhaft“1089 bei  Niemöller  zeigt,  wie  die  Begrifflichkeit  und  die  Inhalte  der 

nationalsozialistischen Propaganda in die persönliche Wahrnehmung eingingen und ein Bestandteil 

der biografischen Erinnerung wurden.1090 

Und damals, da waren ja im Reich diese Attacken gegen die katholische Geistlichkeit. Und 

die  katholischen  Geistlichen  wurden  von  Goebbels  und  so  bei  seinen  Reden  als 

Sittlichkeitsverbrecher und als Devisenschieber angeklagt. Und in dieser Zeit, wo ich im 

Arbeitsdienst war, ging´s auch gegen die Jesuiten stark, denn da wurde Pater Rupert Mayer 

damals zum ersten Mal verhaftet. Und Martin  Niemöller, der evangelische Theologe, der 

wurde auch kurz eingesperrt,  kam aber dann in Ehrenhaft in Dachau. War eine gewisse 

Ehrenhaft, er hat ja Ordenauszeichen vom ersten Weltkrieg, ist mit dem EK I oder Pour le 

Mérite,  ich  weiß  nicht  mehr,  EK I  durch  das  KZ-Tor  geschritten,  und  die  Wache  hat 

salutiert, weil er Ordensträger war. Aber dann kam er ins KZ, aber in eine Ehrenhaft, so wie 

ich mich noch erinnere an jene Zeit. Da ist natürlich manches gelaufen.1091

Sieß erinnert sich auch an die militärische Prägung des Arbeitsdienstes: „Wir wurden vormilitärisch 

gedrillt, mussten das Militärische machen.“1092 

Das Ineinander von vormilitärischer Ausbildung und Arbeitseinsatz, das den Arbeitsdienst prägte, 

beschreibt er im Zusammenhang von zwei Fotografien, die den „Nürnberg-Zug“ des „RAD-Lagers 

Alpirsbach“  abbilden  und  als  Postkarte  vervielfältigt  wurden.1093 Die  Fotografien  „hat  man 

herumgereicht und bestellt. Im Kinzigtal auf der Straße hat man uns drilliert und trainiert auf den 

Nürnbergzug. Das war vormilitärische Ausbildung neben dem Arbeitseinsatz. Gerade da war die 

Besonderheit: der Reichsparteitag. Da hat man einen Tag gehabt für den Arbeitsdienst. So wurde 

1088 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1089 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1090 „Es wurde uns gesagt, dass die Wache in Dachau vor Martin Niemöller salutierte, weil er Träger des Pour le 

Mérite war. Schonende Behandlung.“ Schreiben Wendelin SIESS vom 26.1.2010 auf die Frage: Was bedeutet 
Ehrenhaft?

1091 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1092 Ebd.
1093 Vgl. Wendelin SIESS, Fotopostkarte Nürnbergzug Alpirsbach. Handschr. Eintragung auf der Rückseite: „Nürnberg-

Zug der RAD-Abt. 7/262 in Alpirsbach.“
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man geschliffen“1094, so Sieß.

Sieß  nahm  1937  mit  dem  eigens  zusammengestellten  „Nürnberg-Zug“  am  Reichsparteitag  in 

Nürnberg teil. Dieser Reichsparteitag fand von 6. bis 13. September 1937 statt und stand unter dem 

Motto  „Parteitag  der  Arbeit“.  Für  die  Teilnahme  am  Reichsparteitag  wurden  aus  der  RAD-

Abteilung von Sieß „30 Mann“ für einen eigenen „Nürnberg-Zug […] zusammengestellt“.1095 Mit 

diesem Nürnberg-Zug „sind wir beim Reichsparteitag im August 1937 zweimal an  Hitler vorbei 

marschiert und im Herbst [September] in München an Hitler und Mussolini auf dem Königsplatz“, 

schreibt  Sieß als 90-Jähriger. Im Jahr 2005 berichtet er im Interview als 86-Jähriger von diesen 

Vorbeimärschen in Nürnberg und München:1096

Ein Zug vom Arbeitsdienst  wurde ausgewählt,  zum Reichsparteitag nach Nürnberg.  Ein 

Nürnberg-Zug wurde zusammengestellt. Wir mussten vorbeimarschieren mit dem Spaten, 

nicht mit dem Gewehr. Und dann nach München zum Mussolini-Besuch. So bin ich drei 

Mal an Hitler vorbeimarschiert. Zweimal in Nürnberg am Reichsparteitag, einmal auf der 

Zeppelinwiese, wo der Parteitag stattfand, und dann vor einem Hotel in der Stadt. Da hat er 

vom Hotel von der Empore, von der Balustrade aus, den Vorbeimarsch der Soldaten, der SS 

und des Arbeitsdienstes abgenommen. Da waren ja alle dabei. Ein Tag war der Tag für den 

Arbeitsdienst, ein Tag für die Luftwaffe, ein Tag für die SS, und ein Tag war eben für den 

Arbeitsdienst.

Sieß berichtet vom Spaten in einem militärisch bzw. paramilitärischen Zusammenhang, was über 70 

Jahre später noch spürbare Begeisterung bei ihm auslöst.  Der Spaten war  „glatt poliert,  dass er 

glänzte. Das hat beim Marsch und Vorbeimarsch Eindruck gemacht.“1097 Der glänzende Spaten wird 

beim Vorbeimarsch auf dem Reichsparteitag zum Ausdruck der militärischen Macht.

Ich hab´ dann gerade im Reichsarbeitsdienst zwei Höhepunkte erlebt vom Dritten Reich. Im 

August  war der  Reichsparteitag in Nürnberg.  Und zum Reichsparteitag wurde dann ein 

eigener Tag für den Reichsarbeitsdienst dann festgesetzt. Und da wurden aus dem ganzen 

Reich dann Züge zusammen geholt für den Aufmarsch in Nürnberg. Und da hab ich das 

also dann erlebt, mit welcher  Macht und  Wucht und auch mit welcher Organisation das 

alles betrieben wird. Das war also schon militärisch. Wir waren beim Arbeitsdienst. [...] Wir 

haben nicht mit dem Gewehr salutiert, sondern mit dem Spaten. Und der Spaten, das war 

auch toll,  denn der  Spaten  hat  geglänzt.  Der  war  also poliert,  und dann haben wir  die 

1094 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
1095 Vgl. im Folgenden Schreiben Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1096 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1097 Schreiben Wendelin SIESS, 26.1.2010.
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Glätte1098 gemacht und so. Das war schon toll die Aufmachung.1099

Seine  persönlichen  Eindrücke  vom  Ablauf  des  Reichsparteitages,  von  den  Darstellungen  des 

Reichsarbeitsdienstes und der Wehrmacht und vom Vorbeimarsch an Hitler auf der Zeppelinwiese 

beschreibt Sieß sehr detailliert:1100

Da waren wir dann in Nürnberg und haben draußen im Wald dann in Zelten gelebt und 

wurden dann zum ´Tag des Reichsarbeitsdienstes` eingeübt. Wir sahen auch von der Ferne 

die Übungen der Wehrmacht am ´Tag der Wehrmacht`, und da hab ich dann die  Stukas 

erlebt, die Sturzkampfbomber. Die Wehrmacht hat also da eine Schau aufgeführt, am Tag 

sowieso vorbeimarschiert und bei Nacht dann die Scheinwerfer und dann die Flugzeuge von 

oben, und da haben wir also das miterlebt,  wie die  Sturzkampfbomber,  die Stukas also 

herabstürzen auf das Ziel, mit einem ungeheuren Geheul dann wieder wegfliegen. Und dann 

kamen wir dran mit dem Reichsarbeitsdienst und sind also in Kolonnen aufgestellt gewesen 

und  sind  auf  der  Zeppelinwiese  dann  vor  Adolf  Hitler  vorbei  marschiert  und  dem 

Reichsführer des Arbeitsdienstes Konstantin Hierl hat der noch geheißen. Und da sind wir 

also im Paradeschritt dann vorbeimarschiert  an ihm. Und dann war der große Aufmarsch, 

die große Versammlung auf der Zeppelinwiese. Die war dann: ´Alle vor!` Und dann kam 

die Führerrede und so all das hier, Aufführungen. Das war also natürlich für allgemein, für 

die Leute draußen und für uns selber war also schon ein Erlebnis.

Noch  heute,  also  sieben  Jahrzehnte  nach  den  Ereignissen,  sind  die  Bewunderung  und  die 

Anerkennung spürbar, wenn  Sieß von seiner Teilnahme am Reichparteitag mit dem Arbeitsdienst 

erzählt: „Und da konnte man auch sehen, wie organisiert, wie straff und stramm da das deutsche 

Volk, die deutsche Jugend dann eingeübt wurde.“

Die Schilderungen von  Sieß und die  Begeisterung,  die  aus den berichteten Erlebnissen spricht, 

decken sich mit zeitgenössischen Quellen über den Reichsparteitag aus dem Jahr 1937. Auf den 

Reichsparteitagen  in  Nürnberg  schlugen  die  Selbstinszenierungen  des  Nationalsozialismus 

Kapriolen. Auf  teilweise über 100 Seiten regelte Jahr für Jahr die eigens aufgelegte Druckschrift 

„Der Reichsarbeitsdienst auf dem Reichsparteitag“ den „Verlauf des Reichsparteitags […] unter 

besonderer Berücksichtigung der Teilnahme des Reichsarbeitsdienstes“.1101 Bereits im Vorfeld des 

eigentlichen Parteitags wurde der Arbeitsdienst aktiv. Im Jahr 1935 erbauten 650 Mann des RAD 

1098 „Glatt poliert.“ Schreiben Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1099 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1100 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005; vgl. auch Schreiben Wendelin SIESS vom 

26.1.2010: „Nürnberg: August 1937. Wir kampierten im Wald in Zelten.“ 
1101 Der Reichsarbeitsdienst auf dem Reichsparteitag 1ff. (1935ff.), hrsg. im Auftrag der Reichsleitung des 

Arbeitsdienstes, 1935ff., im Folgenden zitiert als RAD auf dem Reichsparteitag.
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die  „sieben  Zeltstädte  des  Reichsparteitages“  und  führten  die  „Kabelarbeiten  für  die 

Lautsprecheranlagen des Parteitagsgeländes“ durch.1102 Der RAD leistet  durch die Erbauung der 

Zeltstädte  logistische Arbeiten für alle  maßgeblichen Gliedorganisationen der  NSDAP: SA, SS, 

NSKK,  Werkscharen,  HJ  und  politische  Leiter  –  und  eben  für  den  Reichsarbeitsdienst.  Über 

mehrere Monate wurden die  Zeltstädte  durch den RAD errichtet  und nach Ende der Parteitage 

wieder abgebaut.

Die Aufmärsche des RAD auf dem Reichsparteitag waren bis ins kleinste Detail durchgeplant und 

schriftlich  fixiert.1103 Die  jeweils  mehrere  Seiten  umfassenden  „Diensteinteilungen  der 

Aufmarschleitung“,  „Transport-Vorschriften“,  „Terminkalender“,  die  detaillierten  Fahrpläne  der 

„Sonderzüge“,  „Terminkalender  für  das  Verpflegswesen“,  Terminkalender  für  den 

„Marschheildienst“ und „Lagerordnungen“ garantierten, dass 98.000 Teilnehmer allein von RAD 

und SA nach Nürnberg hin- und wieder zurücktransportiert, verpflegt, versorgt und minutiös zum 

Aufmarsch befohlen wurden. Für den „Aufmarsch am 10. September 1936“ waren beispielsweise 

„22 Nothilfestellen“ entlang der Aufmarschwege eingerichtet,  die vom RAD besetzt  waren und 

denen „Sanitätskolonnenmänner“ zugeteilt waren.  Am „Tag des Reichsarbeitsdienstes“ war nichts 

dem Zufall  überlassen.  Der  „Abmarsch aus  dem Zeltlager  Langwasser  zur  Zeppelinwiese“,  die 

„Reihenfolge des Vorbeimarsches vor dem Führer“, der „Verlauf des  Appells“ und der „Marsch 

durch  die  Stadt“  legten  das  genaue  Marschieren  von  „Arbeitsgauen“,  „Spielmannszügen“, 

„Musikzügen“,  „Marschkolonnen“,  „Vorbeimarschgruppen“  und  „Marschsäulen“  fest.1104 Die 

Paraden  und  Aufmärsche  aller  NS-Organisationen  waren  wichtiger  Bestandteil  der 

Reichsparteitage.  Den  Berichten  von  Wendelin  Sieß  lässt  sich  entnehmen,  wie  das 

Parteitagsgeschehen auf dem Reichsparteitag durch die Vorbeimärsche vor dem Führer Adolf Hitler 

mit dem Parteitagsgeschehens in der Stadt Nürnberg verknüpft waren.

Wer am Reichsparteitag in Nürnberg als  Mitglied einer  der NS-Massenorganisationen teilnahm, 

tauchte ein in eine bizarre NS-Welt. Im Jahr 1938 war jeder Tag mit einer Losung versehen. Am 

Montag hieß die „Losung Adolf Hitler“. Am Dienstag: „Losung Konstantin Hierl“, am Donnerstag: 

„Losung  Großdeutschland“.1105 Wer  die  Zeltlagerstadt  in  Langwasser,  die  von  RAD  und  SA 

gemeinsam  genutzt  wurde,  betrat,  konnte  durch  das  „Adolf-Hitler-Tor“  eintreten,  den  „Horst-

Wessel-Platz“ passieren, die „Adolf-Hitler-Straße“ überqueren und sich über das „Konstantin-Hierl-

Tor“ wieder verabschieden.1106

Bei der  „Feierstunde des  Reichsarbeitsdienstes  auf  dem Reichsparteitag  1937 [standen]  auf  der 

1102 Vgl. im Folgenden RAD auf dem Reichsparteitag 1935, S. 6.
1103 Vgl. im Folgenden RAD auf dem Reichsparteitag 1936, S. 134.
1104 Vgl. RAD auf dem Reichsparteitag 1938, S. 51ff.
1105 RAD auf dem Reichsparteitag 1938, S. 51f.
1106 Zeltbelegungspläne. RAD auf dem Reichsparteitag 1ff.1935ff., passim.
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Zeppelinwiese 45.000 Mann des Reichsarbeitsdienstes aus allen Arbeitsgauen des Reiches vor dem 

Führer.“1107 Wie die Aufmärsche folgten auch die Sprechchöre einer NS-typischen Choreografie. 

Führerkult  und  Spatenkult  nahmen  phasenweise  einen  geradezu  religiösen  Charakter  an.  „Alle 

rufen: `Wir – sind – bereit!´“1108,  riefen die Teilnehmer aus den Reihen des RAD. „Wir danken 

unserm Führer, dass er uns rief“, singt die Mannschaft, „In unsern Spaten, die wir tragen, leuchtet 

der Glaube unserer Zeit. Wir sind Soldaten, die nicht fragen, wir sind zum Dienen stets bereit“1109, 

riefen wiederum alle Teilnehmer. Der „Führer“ Adolf Hitler antwortete auf Hierls Ansprache: „Es 

ist beglückend für uns zu wissen, dass durch euch ein neuer Garant geschaffen wurde für die ewige 

Stärke Deutschlands, für die Größe unseres Volkes und unseres Reiches. […] Wer aber Deutschland 

kennen lernen will, der muss auch diese Kraft hier sehen. […] Wenn Deutschland nach außen hin 

die Macht seines Selbstschutzes zeigt, dann zeigt es auch innen zugleich die Kraft seiner Arbeit“ 1110, 

so Hitler zu den versammelten Arbeitsmännern.

Hitlers  Leibfotograf  Heinrich Hoffmann,  „Reichsberichterstatter  der NSDAP“,  dokumentierte  in 

einem Bildband1111 gekonnt die Aufmärsche und Selbstinszenierungen der „Parteitags der Arbeit“ 

im Jahre 1937 in Nürnberg. Allein 15 Schwarzweißbilder sind dem Arbeitsdienst gewidmet und 

zeigen die „Männer der Arbeit – Soldaten des Friedens“1112 in Marschkolonnen mit geschultertem 

Spaten  in  betont  stolzer  und heroischer  Pose.  „Der  Arbeitsdienst  marschiert  durch  die  Straßen 

Nürnbergs“1113,  und  auf  der  Zeppelinwiese  sprechen  Arbeitmänner  mit  nacktem  Oberkörper 

gemeinsam ein Glaubensbekenntnis: „In unseren Spaten, die wir tragen, leuchtet der Glaube unserer 

Zeit.“1114 

Reichspressesprecher  Dr.  Otto  Dietrich  bezeichnet  in  seinem  Geleitwort  die  „Feierstunde  des 

Arbeitsdienstes“ als „eines der tiefsten Erlebnisse. Hier spürten wir ureigenste nationalsozialistische 

Schöpfung.“1115 Die nationalsozialistische Deutung des Arbeitsdienstes folgte auf dem Fuße. „Wer 

Führer  sein  will,  muss  auch  in  der  Härte  der  Arbeit  der  erste  sein.“1116 Das  Führerbild  des 

Arbeitsdienstes „ist in seiner Wucht und Tiefe ergreifend, rührt an die besten, verborgensten Saiten 

1107 Feierstunde des Reichsarbeitsdienstes auf dem Reichsparteitag 1937, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1939, 
S. 101, im Folgenden zitiert Feierstunde RAD 1937.

1108 Feierstunde RAD 1937, S. 101 - 104 passim.
1109 Feierstunde RAD 1937, S. 101 - 104 passim.
1110 Adolf HITLER, Ansprache vor dem Arbeitsdienst. Feierstunde des Reichsarbeitsdienstes auf dem Reichsparteitag 

1937, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1939, S. 108.
1111 Heinrich HOFFMANN (Hrsg.), Parteitag der Arbeit. 75 Bilddokumente vom Reichsparteitag zu Nürnberg 1937, 

Berlin o.J. [1937], im Folgenden zitiert H. HOFFMANN, Parteitag der Arbeit.
1112 H. HOFFMANN (Hrsg.), Parteitag der Arbeit, Bildunterschrift Nr. 15.
1113 Ebd., Bildunterschrift Nr. 21.
1114 Ebd., Bildunterschrift Nr. 17.
1115 Otto DIETRICH, Der Reichsparteitag der Arbeit. Geleitwort, in: Heinrich HOFFMANN, Parteitag der Arbeit, Berlin o.J. 

[1937], im Folgenden zitiert O. DIETRICH, Reichsparteitag der Arbeit.
1116 O. DIETRICH, Reichsparteitag der Arbeit.
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unseres nationalsozialistischen Fühlens und Empfindens“1117, so Dietrich. 

Der  Tag,  an  dem  Sieß  „auf  der  Zeppelinwiese  dann  vor  Hitler  vorbei  marschiert“1118 ist,  war 

Mittwoch, der 8. September 1937, wie sich anhand der Quellen rekonstruieren lässt. Um 10.00 Uhr 

nahm  Sieß  laut  Veranstaltungskalender  am  „Appell  des  Reichsarbeitsdienstes  auf  der 

Zeppelinwiese“1119 teil  und  erlebte  als  mitmarschierender  Arbeitsmann  den  „Vorbeimarsch  und 

Einmarsch der Reichsarbeitsdienstes“. Auf der Zeppelinwiese hörte er im Verlauf der „Feierstunde“ 

die „Ansprache des Reichsarbeitsführers“ Hierl und die Ansprache Hitlers.

Sieß erinnert „bei Nacht dann die Scheinwerfer“.1120 Die nächtlichen „Lichtdome“ wurden mit „150 

Riesenscheinwerfern“  erzeugt,  als  „110.000 Politische  Leiter  zur  großen Feierstunde  angetreten 

sind“.1121 Dieser „Appell der Politischen Leiter“ ging am „Freitag, 10. September 1937“ ab „20.00 

Uhr“ auf der „Zeppelinwiese“ vonstatten.1122

Die  „Vorführungen  der  Wehrmacht  auf  der  Zeppelinwiese“1123 beschreibt  Sieß  als  „Schau  der 

Wehrmacht“1124.  Hierzu bemerkt  Dietrich:  „Die Vorführungen der Wehrmacht am Schluss dieser 

großen Demonstration der Partei [stellten] uns das Bild der Wehr und Waffen vor Augen.“1125

Die Schilderungen von Sieß lassen erahnen, welche tiefe Prägung und welche Faszination für junge 

Menschen von den inszenierten Massenveranstaltungen des Nationalsozialismus ausgegangen sein 

muss. Die persönliche Teilnahme an einer NS-Massenveranstaltung, insbesondere der Vorbeimarsch 

vor dem „Führer“ Adolf Hitler, konnte für einen angehenden katholischen Theologen zu einem tief 

beeindruckenden,  persönlichen  Erlebnis  werden.  Hans-Jochen  Gamm  bemerkt  hierzu:  „Das 

Nürnberger Zeremoniell sollte Jahr für Jahr der Welt die wachsende Kraft des Reiches beweisen und 

die Bürger mit unbändigem Stolz auf dieses Reich erfüllen.“1126

An  dieser  Stelle  kann  die  spannende  Frage  nicht  beantwortet  werden,  was  ein  angehender 

katholischer Theologe 1937 tatsächlich dachte, wenn er die nationalsozialistischen Glaubenssätze 

„In unseren Spaten leuchtet der Glaube unserer Zeit“, „Wir sind bereit“ oder „der Führer, der uns 

rief“ hörte oder im Chor selbst mitsprach. Es stellt sich die Frage, ob der Mitsprechen dieser Sätze 

1117 Ebd.
1118 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1119 Vgl. im Folgenden Reichsparteitag 1937. Folge der Veranstaltungen und Verkehrsordnung, hrsg. vom Amt für 

Ehrengäste Grand Hotel, o.O. [Nürnberg], o.J. [1937], hier: Mittwoch Vormittag 8. September 1937, im Folgenden 
zitiert Reichsparteitag 1937 Veranstaltungen.

1120 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1121 Reichsparteitag 1937. Der Parteitag der Arbeit vom 6. bis 13. September 1937. Offizieller Bericht über den 

Verlauf des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongressreden, Zentralverlag der NSDAP, München 1938, hier: 
Bildunterschrift, im Folgenden zitiert Reichsparteitag 1937 Bericht.

1122 Reichsparteitag 1937 Veranstaltungen.
1123 Ebd.
1124 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1125 O. DIETRICH, Reichsparteitag der Arbeit.
1126 Hans-Jochen GAMM, Der braune Kult. Das Dritte Reich und seine Ersatzreligion. Ein Beitrag zur politischen 

Bildung, Hamburg 1962, S. 109.
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für  Theologen  einen  Konflikt  zwischen  christlicher  und  nationalsozialistischer  Weltanschauung 

auslöste. Ebenso stellt sich die spannende Frage, ob es 1937 für einen angehenden Theologen im 

Sinne eines Minimalkonsenses mit einer Diktatur denkbar und vereinbar war, dass sowohl Gott als 

auch  der  Führer  „rufen“.  Des  Weiteren  stellt  sich  die  Frage,  ob  und  inwiefern  sich  die 

nationalsozialistischen  Organisatoren  der  Reichsparteitage  an  der  liturgischen  und  religiösen 

Sprache  der  christlichen  Kirchen  orientierten,  als  sie  die  quasi-religiösen  Sprechchortexte 

formulierten und die Choreografie der Reichsparteitage entwarfen. Hierzu stellt Johannes Ehrhardt 

fest,  dass  die  Verwendung  religiöser  Formen  und  Begriffe  ein  paradoxes  Phänomen  war.  Die 

Nationalsozialisten trieben, so  Ehrhardt, den Prozess der Säkularisation in einer extremen Weise 

weiter,  „indem  sie  die  religiösen  Traditionen  und  Inhalte  radikal  in  den  weltlichen  Bereich 

politischer  Machtausübung  übertrugen“.1127 Die  Nationalsozialisten  „benutzten  die  religiösen 

Kategorien, um mit voraufklärerischen Orientierungsmustern Bindungen zu schaffen, die jederzeit 

zu Mitteln der Steuerung werden konnten“.1128 Norbert Frei weist darauf hin, dass „ein ausgeprägter 

Hang zur Selbstinszenierung dem Dritten Reich Züge theokratischer Herrschaft [verlieh]“.1129 Nach 

Frei  verstanden  sich  die  NSDAP  und  die  Nationalsozialisten  als  „Weltanschauungs-  und 

Kampfgemeinschaft“.  Darin  habe  der  Grund  gelegen  für  die  „quasi-religiösen 

Gestaltungsversuche“.  Frei  weiter:  „Das  Regime entwickelte  geradezu eine  eigene  Liturgie.“1130 

Ernüchternd  stellt  Frei  fest:  „Besonders  die  Jugend  vermochte  den  nationalsozialistischen 

Ansprüchen und Zumutungen wenig entgegenzusetzen.“1131 Wolfgang Keim weist auf den RAD und 

das Lager als „bevorzugten Ort der Formationserziehung“ hin.1132 Das Gefühl von Sicherheit und 

Überlegenheit  wurde  im  Gleichschritt  erlebt  und  durch  Massenaufmärsche,  die  mit  sakralen 

Elementen besetzt waren, verstärkt.

Weil der Nürnbergzug, in dem Sieß mitmarschierte, „in Nürnberg einen guten Vorbeimarsch“ und 

„einen guten Paradeschritt“ hatte, „sind wir dann vier Wochen später  noch einmal nach München 

1127 Johannes EHRHARDT, Erziehungsdenken und Erziehungspraxis im Nationalsozialismus, Diss., Berlin 1968, S. 122.
Zum Thema Reichsparteitage vgl. auch Siegfried ZELNHEFER, Die Reichsparteitage der NSDAP. Geschichte, 
Struktur und Bedeutung der größten Propagandafeste im nationalsozialistischen Feierjahr (Nürnberger Werkstücke 
zur Stadt- und Landesgeschichte. Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg, Bd. 46), Diss., Nürnberg 21991.

1128 Johannes EHRHARDT, Erziehungsdenken und Erziehungspraxis im Nationalsozialismus, Diss., Berlin 1968, S. 122.
1129 Vgl. im Folgenden Norbert FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945 (Deutsche 

Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 42013, S. 113.
1130 Norbert Frei verweist hier auf die Darstellungen von Karlheinz Schmeer, Hans-Jochen Gamm, Klaus Vondung 

und Sabine Behrenbeck, vgl. Karlheinz SCHMEER, Die Regie des öffentlichen Lebens im Dritten Reich, München 
1956; vgl. Hans-Jochen GAMM, Der braune Kult. Das Dritte Reich und seine Ersatzreligion, Hamburg 1962; vgl. 
Klaus VONDUNG, Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des Nationalsozialismus, 
München 1979; vgl. Sabine BEHRENBECK, Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten und 
Symbole, Greifswald 1996.

1131 Norbert FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945 (Deutsche Geschichte der neuesten 
Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 42013, S. 115.

1132 Vgl. im Folgenden Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg 
und Holocaust, Darmstadt 1997, S. 57.
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geholt worden“1133, um anlässlich des Staatsbesuches von Benito Mussolini auf dem Königsplatz vor 

Hitler und Mussolini vorbeizumarschieren. In München waren Sieß und seine Kameraden in einer 

Viehmarkthalle untergebracht.1134 

Der erste Staatsbesuch Mussolinis im Deutschen Reich sollte der „Achse Berlin – Rom“ dienen.1135 

Mussolini hatte erstmals am 1. November 1936 von der „Achse Berlin – Rom“ nach dem Abschluss 

eines Bündnisvertrages mit  Hitler in Mailand gesprochen. Erzielt werden sollte eine Annäherung 

hinsichtlich  der  antikommunistischen  Politik  und  der  Expansionsinteressen  beider  Staaten.  Der 

fünftägige Staatsbesuch  Mussolinis im Deutschen Reich dauerte vom 25. bis zum 29. September 

1937. Er begann am 25. September 1937 mit einer feierlichen Begrüßung Mussolinis in München. 

Auf dem weiteren Programm standen Manöver der Wehrmacht in Norddeutschland, ein Besuch der 

Krupp-Werke in Essen, der sogenannten „Waffenschmiede des Deutschen Reiches“, das Eintreffen 

per Zug in Berlin am 27. September und die Teilnahme an der Wehrmachtsparade in Berlin am 28. 

September 1937. 

Mit der RAD-Abteilung 7/262 aus Alpirsbach erlebte Sieß den Aufmarsch des Arbeitsdienstes vor 

Hitler  und  Mussolini  beim  Staatsbesuch  Mussolinis  am 25.  September  1937  in  München,  der 

sogenannten „Hauptstadt der Bewegung“.

Und da war der Staatsbesuch von Mussolini bei Hitler, und der Auftakt war in München, in 

der ´Hauptstadt der Bewegung`. Und wie dieses München herausgeputzt war! Die Fahnen, 

Straßen und alles, der Königsplatz, Feldherrnhalle. Und dann war unser Vorbeimarsch am 

Königsplatz bei den Ehrenhallen der Gefallenen vom 9. November 1923, die hatten da ihre 

Ehrentempel. Und da stand also Adolf  Hitler stramm. Da stand neben ihm Mussolini, der 

hat so gegrüßt, wie wir vorbei marschiert sind, (imitiert den Gruß Mussolinis, lacht) und all 

das. Also eine  Macht, die sich da gezeigt hat und die die Menschen natürlich mitreißen 

sollte. Und so ging´s ja dann.1136

Bei  Sieß steht neben  einer distanzierten Bewertung der inszenierten Aufmärsche1137 („Alles war 

inszeniert.  Da  waren  die  Meister  drin.“)  eine  noch  heute  spürbare  Faszination,  die  von  den 

Aufmärschen und Massenereignissen ausging. „Da hätte man München sehen sollen! In diesem 

Flaggenmeer von München!“ Die Schilderungen der Vorgänge und die Wiedergabe der emotionalen 

Atmosphäre bei Sieß stehen nicht im Widerspruch zu zeitgenössischen Quellen über den Auftakt des 

1133 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1134 Schreiben Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1135 Vgl. im Folgenden Marius LANGE, Die „gewaltigste politisch-militärische Ausstattungsrevue“ der NS-Zeit – Der 

Staatsbesuch Mussolinis in Deutschland 1937. Studienarbeit, [München] 2004, S. 7 – 12.
1136 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1137 Vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
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Mussolinibesuches in München.

Die  zeitgenössische  Publikation  „Mussolini  in  Deutschland“  von  Fred  Willis1138 schildert  in 

geradezu pathetischer und überschwänglicher Weise, die phasenweise in Schwärmereien abgleitet, 

die   Stationen des  Mussolini-Besuches.  „Ununterbrochen säumte  die  Bahnstrecke  bis  München 

reicher  Flaggenschmuck.  An jedem Bahnübergang und in  den Bahnhöfen stand das  bayerische 

Landvolk,  und  überall,  wo  der  Zug  endlich  erschien,  brausten  die  Heilrufe  in  die  frische 

Morgenluft. [...] Den Festschmuck der Hauptstadt der Bewegung zu schildern würde ein eigenes 

Buch füllen. [...] So war die Ausschmückung der Straßen nach streng einheitlichem Plan reich, aber 

ohne geschmacklose Überladung durchgeführt.“1139 Der schönste Schmuck Deutschlands waren für 

Willis  „seine Menschen“,  zumindest  was den Hitlergruß anbelangt.  „Was sind alle  Fahnen und 

Girlanden ohne die blitzenden Augen, ohne die gereckten Arme und ohne den vieltausendstimmigen 

Heilruf von Männern und Frauen, die die Schönheit und die Größe der Stunde fühlen?“, so Willis. 

Mussolinis  Weg  führte  am  25.  September  1937  in  München  vom  Hauptbahnhof  über  den 

Marienplatz  „auf  dem  historischen  Weg  des  9.  November  [1923]  über  die  Residenz  zur 

Feldherrnhalle“. Nach einer Unterredung Mussolinis mit Hitler „rauschte der Jubel wieder zur alten 

Höhe auf und begleitete ihn auf dem ganzen Weg zum Braunen Haus, wo er schon vom Führer zur 

feierlichen Kranzniederlegung an den Ehrentempeln erwartet wurde.“ Im selben Stil schildert Willis 

den  Vorbeimarsch  des  RAD.  „Zu  einem  eindrucksvollen  Erlebnis  gestaltete  sich  der  große 

Vorbeimarsch  der  Parteiformationen  mit  ihren  Standarten  vor  dem  Führer  und  dem  Duce  in 

München“1140, so Fred Willis.

Der Sonderbericht „Mussolini in Deutschland“ der „Fox´ Tönende Wochenschau“ präsentiert den 

Zuschauern  am 30.  September  1937 die  „Kranzniederlegung  am Ehrentempel“  und die  „große 

Parade der Parteiformationen (SS, SA, RAD)“ in München.1141 „In einem Jubel ohne gleichen“, 

berichtet  der  Wochenschausprecher,  „empfängt  die  Hauptstadt  der  Bewegung den Schöpfer  des 

faschistischen Italien. Tage von weltgeschichtlicher Bedeutung haben begonnen. Benito Mussolini 

und Adolf Hitler, die Hüter der europäischen Kultur gegen jeden Umsturzversuch, reichen sich die 

Hand.“ Der Wochenschaubericht zeigt, wie Hitler Mussolini am Münchner Hauptbahnhof begrüßt. 

1138 Fred[erick] C[harles] WILLIS alias Friedrich Carl WILLIS, *1883, Schriftsteller und Redakteur. Weitere Publikation: 
Männer um Mussolini, München 1932.

1139 Vgl. im Folgenden Fred WILLIS (Hrsg.), Mussolini in Deutschland. Eine Volkskundgebung für den Frieden in den 
Tagen vom 25. bis 29. September 1937, Berlin 1937, S. 9 – 10, hier: S. 9., im Folgenden zitiert F. WILLIS, 
Mussolini. Fred Willis betitelt den Besuch Mussolinis ganz im Einklang mit der zeitgenössischen Propaganda als 
„Volkskundgebung für den Frieden“. Bereits Mussolinis Anreise aus Rom erhält bei Willis die Züge eines 
Triumphzuges. 

1140 F. WILLIS, Mussolini, S. 39, Bildunterschrift.
1141 Vgl. im Folgenden Fox´ Tönende Wochenschau, Mussolini in Deutschland 1937, Nr. XI-40, Teil 1/3, 30.9.1937. 

Vollständiger Inhalt von Teil 1: „Ankunft Mussolinis – Begrüßung durch Hitler – Begrüßungszeremoniell – Fahrt 
durch München – Kranzniederlegung am Ehrentempel – Große Parade der Parteiformationen (SS, SA, RAD)“.
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Beide fahren im offenen Wagen an Parteiformationen, darunter einer Formation des RAD, vorbei 

zum Marienplatz. Gezeigt werden Bilder der mit Hakenkreuzfahnen und der italienischen Trikolore 

geschmückte Straßenzüge. Gezeigt werden Menschenmengen am Straßenrand, die im Chor „Duce, 

Duce“  oder  „Heil,  Heil“  rufen.  Von  den  Häuserfassaden  und  in  den  Straßenzügen  hängen 

massenhaft  Hakenkreuzfahnen und die Fahnen Italiens. Auf dem Königsplatz befindet sich eine 

jubelnde  Menschenmasse,  während  Hitler  und  Mussolini  von  der  Balustrade  des  Führerbaus 

grüßen. In den „Ehrentempeln“ erfolgt die Kranzniederlegung. „An der Seite des Führers gedenkt 

der Duce in den Ehrentempeln der ersten Blutzeugen der Bewegung“, berichtet der Sprecher. Im 

Hintergrund ist Marschmusik zu hören. Die Wochenschau zeigt den Vorbeimarsch der einzelnen 

Formationen  vor  Hitler  und  Mussolini  –  ebenfalls  unter  Marschmusik.  Die  Bildregie  zeigt 

Spatenformationen, die vor Hitler und Mussolini vorbeiziehen. Noch in aktuellen Darstellungen und 

Chroniken zur deutschen Geschichte ist vom „triumphalen“ Empfang  Mussolinis in Deutschland 

die Rede.1142

Aus dem Besitz von  Sieß stammen zwei Schwarz-Weiß-Fotos, die die Arbeitsmänner des RAD-

Zuges  aus  Alpirsbach  auf  den  Treppenstufen  der  Feldherrnhalle  und  auf  dem  Königsplatz  in 

München zeigen. München war eine der sogenannten „Führerstädte“ und erhielt 1935 den Titel 

„Hauptstadt der Bewegung“. Nach der „Machtübernahme“ 1933 wurden sowohl die Feldherrnhalle 

als auch der Königsplatz zu besonderen und symbolträchtigen Orten des Nationalsozialismus. Am 

9.  November  1923  unternahm  Hitler  einen  Putschversuch  mit  einem Demonstrationszug  durch 

München.1143 An  der  Feldherrnhalle  wurden  die  Putschisten  um  Hitler  von  Einheiten  der 

Landespolizei  aufgehalten.  Es  kam  zu  einem  Schusswechsel,  bei  dem  15  Putschisten,  vier 

Landespolizisten  und  ein  Unbeteiligter  getötet  wurden.  Später  deutete  die  NS-Propaganda  den 

gescheiterten Putschversuch um zum sogenannten „Marsch auf die Feldherrnhalle“, in Anlehnung 

an  Mussolinis „Marsch auf Rom“.1144 Vor der Feldherrnhalle war rund um die Uhr eine „Ewige 

Wache“  postiert.  An  der  Ostseite  der  Feldherrnhalle  wurde  eine  Tafel  mit  den  Namen  der 

sogenannten  „Blutzeugen der  Bewegung“ angebracht,  die  von einer  Ehrenwache der  SS geehrt 

wurden.  Passanten  waren  verpflichtet,  die  Tafel  mit  dem deutschen  Gruß  zu  ehren.  Um ohne 

Hitlergruß in die Theatinerstraße zu gelangen, gingen Passanten hinter der Feldherrnhalle durch die 

Viscardigasse, was dieser im Volksmund den Beinamen „Drückebergergassl“ einbrachte. In der Zeit 

des Nationalsozialismus wurden am Vorabend des 9. November Gedenkmärsche zur Feldherrnhalle 

1142 Der große Ploetz. Die Datenenzyklopädie der Weltgeschichte, Freiburg 332002, S. 896 spricht vom „´triumphalen` 
Besuch Mussolinis in Deutschland“.

1143 Vgl. im Folgenden Der Nationalsozialismus in München, hrsg. vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München, 
Reihe Themengeschichtspfad Band 1, [München 2012,] S. 29.

1144 Vgl. im Folgenden ebd., S. 30.
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und Gedenkfeiern an der Feldherrnhalle durchgeführt.1145 Der „Marsch zur Feldherrnhalle“ wurde 

alljährlich nachgestellt1146 und gipfelte in einer Kundgebung vor der Feldherrnhalle. Dabei sollte die 

deutsche „Volksgemeinschaft“ „auf rituelle Weise an die Ursprünge des Nationalsozialismus in der 

´Hauptstadt  der  Bewegung`  erinnert  und  auf  die  ´Blutzeugen`  des  9.  November  1923 

eingeschworen  werden“.  Wegen  des  hohen  Symbolwertes  der  Feldherrnhalle  im 

Nationalsozialismus  erhielten  mehrere  Kampfverbände  der  Wehrmacht  den  Zusatz 

„Feldherrnhalle“.1147 Sieß  erläutert  im  Gespräch  das  Foto  des  RAD  Alpirsbach  an  der 

Feldherrnhalle:

Das war beim Besuch von Mussolini in München. Da hatten wir einen Nachmittag frei und 

konnten in der Stadt herumgehen. Das Foto ist privat gemacht worden. Die Feldherrnhalle 

ist heute noch ein Punkt in München, wo man hingeht. Die Feldherrnhalle hatte damals eine 

Bedeutung zur Bewegung. 1923 hat  Hitler einen Marsch zur Feldherrnhalle gemacht, um 

die  Regierung  zu  stürzen.  Einige  wurden  getötet  von  der  Polizei.  Die  hatten  dort  ihre 

Ehrentafel. Die Ehrentempelchen befanden sich am Königsplatz.1148

Der Königsplatz war unter Ludwig I. von Karl von Fischer nach dem Vorbild der Athener Akropolis 

als Platz mit Tempelbauten konzipiert und von Leo von Klenze weiterentwickelt worden. Der Platz 

im  Stil  des  europäischen  Klassizismus  sollte  der  Antike,  ihrer  Ästhetik  und  ihren  Idealen 

nacheifern. Auf Grund seiner Größe und seiner zentralen Lage in München wurde der Königsplatz 

bereits in den 1920er Jahren als Versammlungsort für politische Veranstaltungen benutzt.1149 Die 

unmittelbare Nähe des Königsplatzes zum „Braunen Haus“ machte den Königsplatz schon vor 1933 

für  die  NSDAP interessant.  Am  10.  Mai  1933  fand  auf  dem  Königsplatz  die  vom  NSDStB 

organisierte Bücherverbrennung statt.1150 1935 wurde der Königsplatz von Paul Ludwig  Troost1151 

im nationalsozialistischen Sinne umgestaltet. Das Grün wurde entfernt und der Platz mit 20.000 

Granitplatten, die aus allen Teilen des Deutschen Reiches stammten, gepflastert.1152 Am östlichen 

Ende  wurden  der  Führerbau  und  das  Verwaltungszentrum  der  NSDAP  errichtet.  Für  die 

1145 Vgl. ebd., S. 33.
1146 Vgl. im Folgenden ebd., S. 34.
1147 Panzerbrigade 106 Feldherrnhalle, Panzerbrigade 110 Feldherrnhalle, Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle, 

schwere Heeres-Panzer-Abteilung 503 Feldherrnhalle.
1148 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
1149 Vgl. im Folgenden Der Nationalsozialismus in München, hrsg. vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München, 

Reihe Themengeschichtspfad Band 1, [München 2012,] S. 83 – 85, hier: S. 83.
1150 Vgl. ebd., S. 84.
1151 Paul Ludwig Troost, Architekt, geboren 17.8.1878 in Elberfeld, gestorben 21.1.1934 in München. Troost baute in 

München außer dem Führerbau und dem Verwaltungsbau der NSDAP auch das Haus der Deutschen Kunst. Er 
leitete den Umbau des Braunen Hauses in München und der Führerwohnung in der alten Reichskanzlei. Troost 
war vor Speer Hitlers Lieblingsarchitekt.

1152 Vgl. im Folgenden Der Nationalsozialismus in München, hrsg. vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München, 
Reihe Themengeschichtspfad Band 1, [München 2012,] S. 84.
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erschossenen  sogenannten  Blutzeugen  des  Hitler-Ludendorff-Putsches  von  1923  wurden  zwei 

„Ehrentempel“  errichtet.  Diese  „Ehrentempel“  wurden 1947 von der  US-Armee gesprengt.  Die 

sogenannten  „Blutzeugen“  wurden  im Jahr  1935  von  der  Feldherrnhalle  in  die  „Ehrentempel“ 

überführt  und in  bronzenen Särgen  aufgebahrt.  Der  im NS-Architekturstil  Troosts  umgestaltete 

Königsplatz wurde für Aufmärsche und Kundgebungen der NSDAP genutzt. Bei der Umgestaltung 

im Jahr 1935 wurde der Königsplatz mit einer modernen elektrischen Anlage ausgestattet, durch die 

eine Lichtregie bei Veranstaltungen möglich wurde. „Kein Ort in München ist so unmittelbar mit 

der NS-´Bewegung` und ihrer öffentlichen Selbstdarstellung verbunden wie der Königsplatz“, so 

der Themengeschichtspfad über den Nationalsozialismus in München.1153 Der Königsplatz wurde 

durch  die  Umgestaltung  im  nationalsozialistischen  Sinn  zum  „zentralen  Aufmarschplatz  für 

Massenversammlungen  in  München“.  Er  diente  der  Repräsentation  des  nationalsozialistischen 

Regimes und war dabei die „ideale Kulisse nationalsozialistischer Inszenierungen“. Nach Klaus 

Anton  Altenbuchner war der Königsplatz in der Zeit  des Nationalsozialismus das „Zentrum der 

NSDAP“ und die „Weihestätte des Nationalsozialismus“.1154  

Die Fotos, die die Teilnehmer des RAD-Zuges Alpirsbach während der Freizeit, aber in Uniform in 

München zeigen, wurden also an sehr symbolträchtigen Orten der NS-Propaganda und der NS-

Ideologie  aufgenommen.  Es  stellt  sich  die  Frage,  ob  und  in  wie  weit  sich  die  abgebildeten 

Teilnehmer bewusst oder unbewusst in diesen Bedeutungszusammenhang stellten, wenn sie sich 

ausgerechnet an diesen Orten zum Gruppenfoto postierten. Es stellt sich auch die Frage, ob diese 

Orte von den Teilnehmern – auch von Sieß – im Jahr 1937 bewusst oder unbewusst als Pilgerstätten 

eines  aufblühenden  Deutschland  oder  Wallfahrtsorte  des  Nationalsozialismus  wahrgenommen 

wurden und welche Wirkung davon für junge Menschen, insbesondere für angehende Theologen 

ausging.

Während seiner Zeit beim Arbeitsdienst hielt  Sieß regelmäßigen postalischen Kontakt mit seiner 

Familie. Der „dankbare Sohn“ Wendelin  Sieß gratulierte am 8. Mai 1937 seiner „lieben Mutter“ 

Barbara Sieß zum Muttertag und schickte ihr eine Postkarte von Alpirsbach nach „Wendelsheim 

Kreis  Rottenburg  am  Neckar“.1155 Die  Postkarte  zeigt  auf  der  Bildseite  das  Lager  seiner 

Arbeitsdienstabteilung  und  trägt  den  Aufdruck  „Reichsarbeitsdienst  Abtlg.  7/262  Paul  Hundius 

1153 Vgl. im Folgenden ebd., S. 83.
1154 Klaus Anton ALTENBUCHNER, Königsplatz, München, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: 

<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44746> (23.1.2012) [aufgerufen am 8.3.2013].
1155 Postkarte Wendelin SIESS vom 8.5.1937. „Der l[ie]b[en] Mutter sendet ihr dankbarer Sohn die besten 

Glückwünsche zum Muttertag. Für die Zukunft, l[ie]b[e] Mutter, kann ich dir u[nd] allen Lieben nur immer das 
Beste an Leib u[nd] Seele wünschen. Wir wollen einander Freude zu machen suchen. Auf Pfingsten hoffe ich, 
Urlaub zu bekommen. Freue mich schon darauf. Vergelts Gott für das l[ie]b[e] Päckchen u[nd] die Briefe von 
Agatha, Alois u[nd] Anna. Hilde hat gestern auch geschrieben. Mit den besten Grüßen grüßt euch alle Euer 
Wendelin.“
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Alpirsbach  im  Schwarzwald“1156.  Sieß  erhielt  Liebesgaben  von  seiner  Familie.  Denn  der 

Arbeitsmann Sieß bedankte sich mit der Postkarte für „das liebe Päckchen und die Briefe“ seiner 

Familienangehörigen, was auf regen brieflichen Schriftverkehr und einen relativ engen persönlichen 

Kontakt zwischen  Sieß und seiner Familie während der RAD-Zeit schließen lässt. Sein erhoffter 

„Urlaub“ wird zur Familienangelegenheit. Die Postkarte von Sieß belegt, dass ihm die Familie nicht 

nur menschlichen Kontakt, sondern auch eine Ergänzung der Versorgung in Form von Liebesgaben 

bot.

Die  Ernährung  im  Arbeitsdienst  erwies  sich  laut  Darstellung  von  Grüttner  häufig  als 

„unzureichend“1157 – trotz eines Dementi der RAD-Führung im Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes. 

Immer wieder sei in der Bevölkerung zu hören, die Ernährung beim RAD sei nicht ausreichend, 

was man jedoch zurückweise.1158 Aus den Berichten der Zeitzeugen lässt sich eine unzureichende 

Versorgung und Verköstigung der Arbeitsmänner nur in einem Fall belegen.

10.1.14 Alois Stoll

Alois Stoll1159 wurde am 12. September 1917 in Bremelau, Kreis Münsingen, geboren.1160 Sein Vater 

David  Stoll  war  Landwirt  und  Wagner  in  Bremelau.  Von  1929  bis  1933  war  er  Schüler  am 

Progymnasium in Rottenburg, von 1933 bis 1937 am Gymnasium in Ehingen. Dort legte er am 5.  

Februar 1937 die „ordentliche Reifeprüfung“ ab. Von 3. April bis 23. Oktober 1937 leistete er den 

Reichsarbeitsdienst. Anschließend wurde er zum 1. November 1937 an der Universität Tübingen als 

Student  der  Katholischen  Theologie  aufgenommen.  Dort  studierte  er  bis  einschließlich 

Sommersemester 1939 Katholische Theologie. Das Wintersemester 1939/40 verbrachte er an der 

Philosophisch-Theologischen Hochschule in Eichstätt. Vom 2. Trimester 1940 an war er bis zum 

Wintersemester 1944/45 wegen Wehrdienst vom Studium beurlaubt. Sein Wehrdienst dauerte vom 

15.  Mai  1940  bis  zum 25.  Juni  1945.  Am 7.  Mai  1946  nahm er  das  Studium wieder  an  der 

Universität Tübingen auf und beendete es im Wintersemester 1946/47. 

Der 89-jährige Stoll erinnert sich im Interview, das im Jahre 2006 mit ihm geführt wurde, spontan 

an den Arbeitsdienst und kommt aus eigenem Antrieb darauf zu sprechen.1161 Stoll berichtet von der 

allgemeinen  Arbeitsdienstpflicht  für  Abiturienten  als  Voraussetzung  für  die  Aufnahme  eines 

1156 Postkarte Wendelin SIESS vom 8.5.1937.
1157 Vgl. M. GRÜTTNER, Studenten, S. 230.
1158 Vgl. Oberstamtswalter TRONNIER, Verwaltungs- und Wirtschaftsführung im Reichsarbeitsdienst für die weibliche 

Jugend, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 5 (1941), S. 71 – 78, hier: S. 74.
1159 Alois Stoll (1917 – 2009), Pfarrer. Geboren in Bremelau Kr. Münsingen 12.9.1917, Priesterweihe Rottenburg 

19.3.1948, Vikar Söflingen 10.5.1948, Pfarrverweser Lautlingen 20.9.1952, Pfarrer Lautlingen 12.7.1953, i.R. 
1.6.1991, lebte zuletzt in Untermarchtal, gestorben 23.1.2009.

1160 Vgl. im Folgenden UAT 364/27488 Alois STOLL.
1161 Vgl. im Folgenden Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
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Studiums. Nach dem Abitur „im Frühjahr 1937“ in Ehingen „ist man da im Arbeitsdienst gewesen 

ein halbes  Jahr,  und dann nach Tübingen“ zum Studium. Denn „bevor man an die Uni  durfte, 

musste man den Arbeitsdienst ableisten“, so Stoll. Er verbrachte seine Arbeitsdienstzeit „von April 

bis Oktober 1937“ im RAD-Lager Walxheim bei Ellwangen, zusammen mit 15 weiteren ehemaligen 

Ehinger Konviktoren, die wie er beabsichtigten, Theologie zu studieren. Im Gegensatz zum Jahr 

1936, in dem die Ehinger Konviktoren einzeln in verschiedenen RAD-Lagern untergebracht waren, 

wurden 1937 die  30  Ehinger  Konviktoren,  die  das  Studium der  Theologie  anstrebten,  in  zwei 

Gruppen zu je 15 Mann auf die zwei RAD-Lager Crailsheim und Walxheim bei Ellwangen verteilt. 

Stoll mutmaßt, dass die Verteilung der 30 Ehinger Konviktoren in Gruppen auf zwei Lager im Jahre 

1937  damit  zusammengehangen  habe,  dass  die  RAD-Verantwortlichen  in  Ehingen  negative 

Erfahrungen mit  den auf einzelne Lager verteilten Konviktoren in den Jahren zuvor gesammelt 

hätten. Denn in den vorhergegangen Jahren, insbesondere im Jahr der Olympiade 1936, „sind viele 

in  Norddeutschland  verteilt  gewesen  in  verschiedenen  Lagern.  Und  dann  haben  die  Karten 

geschrieben,  die  sind  auf  dem  Reichsparteitag,  auf  der  Olympiade  eingeteilt  gewesen  zu 

Ordnungsdiensten  und  haben  dann  eine  Karte  geschickt  nach  Ehingen,  und  dann  hat  das 

Wehrbezirkskommando von Ehingen gesagt:  ´Die  verseuchen mir  alle  Lager.  Jetzt  machen wir 

dieses Jahr bloß in zwei Gruppen, nämlich ins Lager Crailsheim und in Walxheim bei Ellwangen.` 

Da sind aus dem unserem Klassenverband“ diejenigen, „die im Sinn hatten, Theologie zu studieren, 

untergebracht in diesen zwei Lagern hauptsächlich.“

In den Erinnerungen von Stoll manifestiert sich, wie er im Arbeitsdienst mit dem Dienen-um-zu-

führen-Ideal konfrontiert wurde, wie der folgenden Schilderung zu entnehmen ist. Der Lagerführer 

begrüßte die Theologen unter seinen neuen Arbeitsmännern mit folgenden Worten: „Ihr wollt mal 

Pfarrer werden?! Führer vom Volk?! Ich werde ein besonderes Auge auf euch haben. Ich verlange 

von  euch  mehr  oder  besonders  viel  und  Kameradschaft  in  allem“,  gibt  Stoll  die  Worte  des 

Lagerführers  wieder.  Positives Verhalten in  Disziplin,  Kameradschaft  und Sport verschaffte  den 

Theologen dann Anerkennung. Der Lagerführer, so Stoll, „hat gemerkt, dass wir anständige Kerle 

sind,  und auch im Sport  waren  einige gut.  Bloß wenn man ´Krummstiefel`  war,  dann ist  man 

Theologiestudent gewesen, sonst nicht.“  Für  Stoll  war es möglicherweise besonders bedeutsam, 

gerade zu den Zeiten und in den Organisationen des Nationalsozialismus nicht als „Krummstiefel“ 

verspottet  zu  werden. Denn sein  Reifezeugnis  enthält  den  handschriftlichen  Eintrag  von  OStD 

Blankenhorn1162: Alois Stoll „war körperlich behindert, aber trotzdem bei den Leibesübungen sehr 

eifrig.“1163 Grüttner  stellt  fest,  dass  „unbeholfene  Anstrengungen“  […]  teilweise  „verlacht  oder 

1162 Richard Blankenhorn (1886-1968), 1934-1945 Schulleiter des Gymnasiums Ehingen, NSDAP-Kreisleiter.
1163 Alois STOLL, Reifezeugnis Gymnasium Ehingen, 5.2.1937.
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sogar hämisch verspottet“ wurden.1164 

Stoll  erlebte ebenfalls  die  Goebbels-Reden zu den Sittlichkeitsprozessen als  „Hetztiraden“ beim 

„Gemeinschaftsempfang“, dem gemeinsamen Anhören von Radioübertragungen im RAD-Lager.1165 

Er beschreibt in der folgenden Textpassage die Wirkung der Goebbels-Reden auf ihn selbst und die 

anschließende Reaktion der Lagerführung.

Und da (räuspert sich) war eine Rede vom  Goebbels über Sittlichkeitsprozesse und von 

Klöstern  und  so  weiter.  Und  es  hat  das  ganze  Lager  antreten  müssen  zum 

Gemeinschaftsempfang. Dann ist man dagehockt wie begossene Pudel, wenn man das hat 

über  sich  ergehen  lassen  müssen,  diese  Hetztiraden,  und  am  Schluss  hat  der 

Oberstfeldmeister, der Ring [gesagt]: ´Alles auf! Wir haben die Rede gehört. Wir haben so 

viele  Theologiestudenten  in  dem  halben  Jahr  als  gute  Kameraden  kennengelernt.  Ich 

möchte  nicht,  dass  sie  aufgrund der  Goebbels-Rede belästigt  werden.`  Das hat´s  auch 

gegeben.

Wie die Theologen im Lager behandelt wurden, hing laut Stoll vom jeweiligen Lagerführer ab. „Auf 

die einzelnen Personen ist es angekommen“, meint  Stoll. „In anderen Lagern mag es ganz anders 

gewesen sein.“  Stolls Lagerführer Oberstfeldmeister Ring habe zwar besondere Anforderungen an 

die späteren „Pfarrer, Führer vom Volk“ gestellt, aber es habe keine Schikane wie in anderen Lagern 

gegeben. „Im Lager selber hatten wir an und für sich Glück, was das anbelangt, dass man Theologie 

studieren will. Manche haben da schon drunter zu leiden gehabt, wenn man Theologiestudent war, 

in manchen Lagern,  aber  da hatten wir ein besonderes  Glück.  Der  Mann war schon im Ersten 

Weltkrieg“, so Stoll.

Stoll erlebte im Lager auch, dass sein beabsichtigter Studiengang und sein Berufswunsch hinterfragt 

wurden.  Die  Gruppenführer  versuchten,  ihn  von  seinem  Berufswunsch  abzubringen.  „Die 

Gruppenführer haben uns immer bearbeitet: ´Das ist doch kein Beruf! Ihr könnt Offizier werden als 

Abiturient, oder Arbeitsdienstführer.` Das ist aber der Ausnahmefall gewesen“, so Stoll.

Stoll  erlebte  die  Verlängerung  der  Dienstzeit  von  sechs  auf  sieben  Monate  als  willkürliche 

Entscheidung. „Und am Schluss wurde ja einen Monat verlängert.  Normal wären sechs Monate 

gewesen, und dann hat man einen Monat aufgebrummt“, berichtet er.

Das  Verhältnis  zwischen  Lagerführer  und  Theologen  bekam  am  Ende  sogar  freundschaftlich-

kameradschaftliche Züge, wie Stoll im Folgenden beschreibt. „Und dann bei der Abschiedsfeier hat 

man also die Baracken umgewandelt in Bierzelt oder in Tanzflächendiele und so. Und Mädchen von 

der Nachbarortschaft waren auch eingeladen. Und so gegen zehn Uhr hat der Oberstfeldmeister 

1164 Michael GRÜTTNER, Studenten im Dritten Reich, Paderborn 1995, S. 232.
1165 Vgl. im Folgenden Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
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gesagt: ´Meine Theologen an meinen Tisch!` Da hab ich das erste Mal Sekt getrunken. (lacht)“ 

Diese Beziehung zum Lagerführer hielt über die Entlassung vom Arbeitsdienst hinaus an. Denn der 

Oberstfeldmeister besuchte nach Ende der Arbeitsdienstzeit von Stoll die Theologen im Tübinger 

Wilhelmsstift. „Hat der mit uns Sekt getrunken und hat gesagt: ´Mein Vater ist Arzt in Herrenberg, 

und  ihr  wollt  jetzt  nach  Tübingen.  Ich  werde  euch  einmal  besuchen.  Ich  komme  öfter  übers 

Wochenende heim nach Herrenberg, das ist ja nicht weit weg von Tübingen.` Und das hat der wahr 

gemacht.  Der  ist  einmal  gekommen“,  so  Stoll.  Ein  Kommilitone  von  Stoll  habe  mit  dem 

Oberstfeldmeister  einen  Termin  an  einem  Samstag  vereinbart  und  den  Besuch  bei  Sedlmeier 

angemeldet. Der Kommilitone habe dann den Oberstfeldmeister „vorgestellt beim Sedlmeier. Der 

[Sedlmeier]  war  auch  noch  im  Ersten  Weltkrieg  gegen  Schluss,  und  dann  haben  die  schon 

Gesprächsstoff gehabt, die beiden. Und dann hat er ihm (räuspert sich) das Wilhelmsstift gezeigt 

und hat uns erlaubt, was auch eine Ausnahme war, am Samstagabend statt der Exhorte oder so, ein 

geistiger  Vortrag  am  Samstagabend  zur  Einstimmung  in  den  Sonntag,  haben  wir  Ausgang 

bekommen mit ihm ins Kaffee soundso zu gehen bis zehn Uhr oder was weiß ich.  Und in der 

Kaserne, in der Grenadierkaserne in Tübingen waren auch Nicht-Theologen, die hat man dann auch 

eingeladen“, so  Stoll.  Stoll wertet diese Begebenheit als Beispiel dafür, dass sich die Situation in 

den  einzelnen  Arbeitsdienstlagern  ganz  unterschiedlich  gestaltet  habe  –  insbesondere  für  die 

angehenden katholischen Theologiestudenten. „Also so ist alles unterschiedlich verlaufen“, meint 

Stoll.

10.1.15 Benno Wieland

Benno Wieland1166 wurde am 10. Juli 1919 in Ravensburg geboren.1167 Sein Vater war Rechtsanwalt 

in Ravensburg. Den Arbeitsdienst leistete er von 3. April bis 23. Oktober 1937. Am 15. November 

1937 immatrikulierte er sich im Anschluss an den Arbeitsdienst an der Universität Tübingen für das 

Studium der  Katholischen  Theologie.  Sein  Berufsziel  war  katholischer  Priester,  er  wohnte  im 

Wilhelmsstift. Am 16. Januar 1941 schloss er sein Studium mit der theologischen Schlussprüfung 

ab. 

Benno Wieland beschreibt, wie ihm und seinen Mitschülern „im Herbst 1936 eröffnet wurde, dass 

das Gymnasium auf 8 Jahre verkürzt“  werde und dass „wir im Frühjahr 1937 schon Abitur zu 

machen  hätten.“1168 Ebenfalls  erinnert  er  sich  an  den  verpflichtenden  RAD.  „Wer  ein  Studium 

1166 Benno Wieland (1919 – 2009), Pfarrer, Geistl. Rat. Geboren in Ravensburg 10.7.1919, Priesterweihe 2.8.1942, 
Vikar Esslingen 8.9.1942, Vikar Langenargen 29.6.1945, Repetent Ehingen 14.11.1945, Kaplan ad SS. Petrum et 
Paulum Buchau 3.9.1951, Stadtpfarrer Spaichingen 8.6.1959, Dekan 3.7.1959 - 13.1.1973, Geistl. Rat 15.9.1967, 
Pfarrer Kressbronn 14.1.1973, gestorben 8.4.2009.

1167 Vgl. im Folgenden UAT 364/30644 Benno WIELAND.
1168 Vgl. im Folgenden Schreiben Benno WIELAND, 27.9.2004.
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beginnen wollte, musste zuerst ein halbes Jahr im RAD (Arbeitsdienst) dienen“, schreibt  Benno 

Wieland im Jahr 2004 als 85-Jähriger. Der Arbeitsdienst wird bei ihm zum Kontrasterlebnis, dem 

das  Tübinger  Studentenleben  gegenüber  steht.  Zu  den  Gepflogenheiten  der  studentischen 

Hausverbindungen Danubia, Guelfia und Herzynia, die er im darauf folgenden Studium in Tübingen 

kennenlernte, fand er keinen Zugang. Das geht aus seinen Schilderungen hervor. „Das eigentliche 

Leben in Danubia blieb mir eigentlich immer fremd“, schreibt Benno Wieland. „Diese alten Zöpfe, 

unverständlichen Ausdrücke (´Salamander reiben`) und Gepflogenheiten (´Ex`-trinken) und Lieder 

von der ´Burschenherrlichkeit` - was sollte das? Unsere Welt war doch ganz anders geworden. Wer 

vom Arbeitsdienst kam, hatte ganz andere Realitäten erlebt. Wir spürten den beginnenden Kampf 

gegen die Kirche (Sitten- und Devisenprozesse, von Goebbels kommentiert) und dann die Angriffe 

auf unseren Bischof  Sproll!“, so  Benno Wieland.  Im Gespräch, das mit  Benno Wieland im Jahr 

2005 geführt  wurde,  erläutert  er,  was er mit  dem Begriff  „alte  Zöpfe“ meint:  „Wir  waren eine 

andere  Generation.  Wir  kamen  vom  Reichsarbeitsdienst.  Die  Verbindungen  waren  eine 

nachgemachte Studentenherrlichkeit, die uns aufgesetzt vorkam, mir zumindest.“1169

Im  Alter  von  86  Jahren  berichtet  Benno  Wieland  im  Jahre  2005  spontan  in  einem  weiteren 

Gespräch,  wie  er  im RAD einen abschätzigen  Kommentar  für  seine  Absicht  erntete,  Theologe 

werden zu wollen. „Als ich beim Reichsarbeitsdienst war, kam eine Kommission, die erhoben hat,  

was wir später einmal vorhätten. Ich habe gesagt: ´Studieren.` - ´Ja, was?` Da habe ich gesagt: 

´Theologie.` Da hat der gesagt: ´Theologie? Das kommt ja gleich nach dem Häuser anzünden.`“1170

10.1.16 Benno Kühner

Benno Kühner1171 wurde am 28. September 1916 in Bachenau, Kreis Heilbronn, geboren.1172 Sein 

Vater Theodor Kühner war Landwirt in Bachenau. Am 25. Juni 1937 erwarb er in der Schweiz die 

Reifeprüfung in Form der Matura. Unmittelbar darauf leistete er von 1. Juli 1937 bis 25. Oktober 

1937  einen  viermonatigen  Arbeitsdienst.  Von  1.  November  1937  bis  20.  Juni  1945  leistete  er 

Wehrdienst bei der Pionier-Heerestruppe. Das Theologiestudium in Tübingen nahm er erst später in 

Form von Kriegssemestern bzw. -trimestern auf, als der Zweite Weltkrieg bereits ausgebrochen war. 

Am 24. November 1941 wurde Kühner an der Universität Tübingen als Student der Katholischen 

Theologie aufgenommen. Im Wintersemester 1941/42 und im Sommersemester 1943 studierte er in 

1169 Benno WIELAND, Protokoll des Gesprächs, 7.7.2005.
1170 Benno WIELAND, Protokoll des Gesprächs, 6.9.2005.
1171 Benno Kühner (1916 – 2011), Pfarrer. Geboren in Bachenau Kr. Heilbronn 28.9.1916, Priesterweihe Stuttgart-Bad 

Cannstatt 3.4.1949, Vikar Bietigheim 16.5.1949, Vikar Stuttgart St. Maria 23.2.1952, Kaplan ad S. Leonhardum 
Schwäbisch Gmünd 22.1.1954, Stadtpfarrer Ludwigsburg-Weststadt St. Johannes Baptista 23.10.1960, Pfarrer 
Stuttgart-Büsnau 28.5.1972, freigestellt für die Seelsorge an den deutschen Kliniken in Davos/Schweiz 
1.9.1985, i.R. 1.7.1989 Waldachtal-Heiligenbronn, i.R. Bad Friedrichshall, gestorben 18.9.2011.

1172 Vgl. im Folgenden UAT 364/15452 Benno KÜHNER.
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Tübingen mit dem Berufsziel „Geistlicher“. Nach Ende des Krieges konnte er zum Herbstsemester 

1945 das Studium der Katholischen Theologie wieder aufnehmen. Zum Ende des Wintersemesters 

1948 schloss er das Studium in Tübingen ab. 

Kühner verbrachte den Arbeitsdienst 1937 in einem Arbeitsdienstlager bei Hannover,  wie er im 

Jahre 2010 in einem Schreiben mitteilt.1173 Auch  Kühner beschreibt  rückblickend die  Zeit  beim 

Arbeitsdienst als eine Zwischenstation zwischen Schule und Wehrdienst. „Vor dem Krieg ´37 das 

Maturum in der Schweiz, zwei Tage später in den Arbeitsdienst, dann Militär. Vor dem Krieg habe 

ich gar nicht in Tübingen studiert“, berichtet Kühner im September 2005 im Gespräch.1174 Bei ihm 

wirkt  der  Arbeitsdienst  als  eine  geradezu  nebensächliche  Durchgangsstation  angesichts  der 

prägenden und alles dominierenden Kriegserlebnisse, von denen er im Oral-History-Interview zwei 

Monate  später  im  November  2005  berichtet.  „Ich  bin  Gott  sei  Dank  nicht  in  Gefangenschaft 

gekommen, sondern ´45 kam ich heim. Das ging so: Ich war bis zum letzten Moment eingesetzt,  

seit  ´39.  Und über Arbeitsdienst,  Militärausbildung, da war grad Schluss ´39,  und sofort  ging´s 

rüber nach Polen.“1175

Kühner  erinnert  sich  im  Interview  vom  November  2005  spontan  an  die  „Schulungen  beim 

Arbeitsdienst“1176 und  bestätigt  ihre  weltanschauliche  Ausrichtung.  „Und  das  war  auch  im 

Arbeitsdienst so. Da hat´s auch diese Schulung gegeben über die Führer oder so fort“, so Kühner. 

Eine  Auseinandersetzung  mit  dem  Nationalsozialismus  „hat´s  nur  einseitig  gegeben.  Das  war 

systematisch  antijüdisch“  und  „antikirchlich“.  Er  gibt  im  Interview  die  nationalsozialistische 

Weltanschauung folgendermaßen wieder: „Die Christen, die stammten ja von den Juden ab, das war 

ja der ewige Kampf.  Deswegen mussten nicht nur die Juden, sondern die Schwarzen vernichtet 

werden.“  Diese  einseitige  Auseinandersetzung  des  Nationalsozialismus  ging  „auch  gegen  die 

Theologen“.

Kühner erntete für seine Absicht, später Theologie studieren zu wollen, negative Rückmeldungen 

von  seinem  Umfeld  im  Arbeitsdienst.  Er  berichtet,  „dass  man  einen  drangsaliert“  habe  und 

„dementsprechend behandelt. Und ich weiß heute noch nicht, wer das im Arbeitsdienst zum Beispiel 

verkündet  hat,  ich  täte  Theologie  studieren.“  Kühners  „Gruppenkameraden  wussten“,  dass  er 

„Theologie studieren wollte und deshalb nicht alles mitmachte“1177. In der Folge „wurde er dann 

1173 Vgl. Schreiben Benno KÜHNER, 28.1.2010.
1174 Benno KÜHNER, Protokoll des Gesprächs, 15.9.2005.
1175 Benno KÜHNER, Oral-History-Interview, 5.11.2005. Ebenso im Gespräch vier Monate zuvor: „Zwei Tage nach dem 

Abitur musste ich zum Arbeitsdienst. Von ´37 bis ´45 war ich im Arbeitsdienst, danach Militärausbildung, und im 
Gleichschritt in Richtung Krieg. Ich habe den ganzen Krieg mitgemacht, vom 1. September ´39 bis ´45.“ Benno 
KÜHNER, Protokoll des Gesprächs, 11.7.2005.

1176 Vgl. im Folgenden Benno KÜHNER, Oral-History-Interview, 5.11.2005.
1177 Schreiben Benno KÜHNER, 28.1.2010 auf die Frage: Wer sagte das und warum?
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beobachtet, und dann kam die Äußerung: ´Ha, das werden wir dir schon austreiben.`“1178

Kühner  erlebte  beim Arbeitsdienst  allerdings  auch die  Solidarität  unter  Theologen:1179 „Und da 

waren dann wiefe [schlaue] Kerle dabei, bei meinem Arbeitsdienst schon und dann nachher beim 

Militär,  die  Theologen  waren,  und  die  da  die  Ohren  gestreckt  haben,  damit  sie  ja  alles 

mitbekommen.  [...]  Die  haben  mich  eigentlich  durchgebracht.  Vom  Arbeitsdienst  war  ein 

bayerischer, ach ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, ein herzensguter Kerle, der sich meiner 

angenommen  hat,  und  der  mich  so  durch  den  Arbeitsdienst  durchgeschleust  hat.  Und  nachher 

wurden wir auseinandergerissen.“

10.1.17 Peter Wolff

Peter  Wolff1180 wurde  am  14.  April  1917  in  Lauban  (Schlesien)  geboren.1181 Sein  Vater  war 

Konrektor im Schuldienst. Am 14. Februar 1937 erwarb Wolff das Abitur. Vom 1. August 1936 bis 

zum 28. Februar 1937 gehörte er der Hitlerjugend an. Den Reichsarbeitsdienst leistete er von 1. 

November 1937 bis 24. März 1938. Im Anschluss an den Arbeitsdienst schrieb sich Wolff an der 

Universität  Breslau  als  Diözesantheologe  für  das  Studium der  Katholischen Theologie  ein  und 

studierte dort vor dem Zweiten Weltkrieg drei Semester. Nach dem Wehrdienst immatrikulierte er 

sich am 24. April 1947 an der Universität Tübingen für das Studienfach Katholische Theologie und 

schloss das Studium zum Ende des Wintersemesters 1948/49 ab.

Im Alter von 93 Jahren erinnert sich Wolff in einem Oral-History-Interview, das mit ihm im Februar 

2011 geführt  wurde,  an seine Zeit  „im Arbeitsdienst“  in  Hainau bei  Liegnitz.1182 Der  RAD lag 

zwischen dem Abitur 1937 und der Aufnahme des Studiums in Breslau 1938. Vorrangig erinnert er 

sich an die harte Arbeit während des Winters. „Da waren wir im Wald, haben wir Wald gerodet“ und 

das Land „fruchtbar gemacht“. Dazu musste die RAD-Abteilung von Wolff „Bäume und Sträucher“ 

entfernen. „Das war unsere Arbeit. Im Winterhalbjahr! Oh das war schlimm, im Winterhalbjahr“, 

beschreibt Wolff die anstrengende Tätigkeit, die in kalter Witterung durchgeführt werden musste.

Der Tag im Arbeitsdienstlager begann morgens mit „Turnübungen“ und „Freiübungen“, die man 

„im Freien […] machen musste“, obwohl es Winter war. „Dann ging´s zur Arbeit“ in den Wald.

1178 Benno KÜHNER, Oral-History-Interview, 5.11.2005.
1179 Vgl. im Folgenden Benno KÜHNER, Oral-History-Interview, 5.11.2005.
1180 Peter Wolff (1917 – 2013), Pfarrer. Geboren in Lauban 14.4.1917, Priesterweihe für die Erzdiözese Breslau 

26.3.1950 in Weingarten, Krankheitsvertretung Laimnau 10.5.1950, Pfarrverweser Laimnau 16.11.1950, Vikar 
Böhmenkirch 20.1.1951, Vikar Donzdorf 1.2.1951, Vikar Böhmenkirch 1.8.1951, Krankheitsvikar Ulm St. 
Michael zu den Wengen 3.5.1952, Hausgeistlicher Pflegeanstalt Maselheim-Heggbach 5.6.1952, Pfarrverweser 
Achstetten-Stetten mit Achstetten-Bronnen 5.1.1954, inkardiniert 14.9.1957, Pfarrer Achstetten-Stetten mit 
Achstetten-Bronnen 10.11.1957, Pfarrer Ulm-Eggingen mit Ulm-Harthausen 23.4.1962, Pfarrer Kirchbierlingen 
26.10.1975, i.R. 1.9.1990 Ehingen, gestorben 23.2.2013.

1181 Vgl. im Folgenden UAT 364/31193 Peter WOLFF.
1182 Vgl. im Folgenden Peter WOLFF, Oral-History-Interview, 12.2.2011.
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Die Vorgesetzten von Wolff „waren an sich anständig“. Er habe sich „nie beklagt“ über Vorgesetzte. 

„Also die waren schon menschlich, die Vorgesetzten da“, so Wolff.

Er kann sich nicht daran erinnern, dass im Lager „noch andere Theologen waren“. Er vermutet, dass 

er  „der  einzige  [Theologe]  in  der  Truppe“  war.  Über  die  Enzyklika  von  Papst  Pius  XI.  „Mit 

brennender Sorge“, die 1937 erschien, habe es „nie Gespräche“ gegeben.  Wolff sieht den Grund 

dafür darin,  dass „die  anderen Kameraden nur Volksschule gehabt“ haben. „Die hatten da kein 

Interesse für diese Fragen da mit der Enzyklika“, so Wolff.

Dass  Wolff  den  Sonntagsgottesdienst  während  des  RAD  nicht  besucht  hat,  erklärt  er  mit  der 

konfessionellen  Situation  in  Niederschlesien.  Da  Niederschlesien  „überwiegend  evangelisch 

gewesen“  war  und  es  dort  lediglich  einige  „katholische  Inseln“  gab,  „wo  Klöster waren“  und 

„Katholiken wohnten“, ging Wolff „am Sonntag nicht zur Kirche“. Die überwiegende Mehrzahl der 

Kameraden  war  evangelisch.  „Und  wenn  welche  katholisch  waren,  ich  glaube  nicht,  dass  die 

gegangen sind, gegangen wären, wenn sie hätten dürfen. Ja, also, am Sonntag waren wir im Lager, 

jawohl“, berichtet Wolff. 

Die „Zivilkleidung“ wurde während der Arbeitsdienstzeit von Wolff in einem Spind „aufgehoben“. 

Wolff kann sich nicht erinnern, dass er im Urlaub „mal nach Haus gefahren“ wäre. Vielmehr habe 

ihn seine Mutter im Lager besucht. „Der Vater war schon tot“, so Wolff. Nur die Mutter kam zum 

Besuch aus Lauban in das 70 km entfernte Hainau. Wolff selbst gibt an, das Arbeitslager nicht zu 

Besuchen verlassen zu haben. An antikirchliche Vorträge kann er sich nicht erinnern. „Da kann ich 

mich eigentlich nicht  erinnern,  dass da irgendwie gegen den Katholizismus gesprochen worden 

wäre“, meint er. Jedoch kann er sich gut an Vorträge „über halt, über Nationalsozialismus (leichtes 

Lachen)“  erinnern.  Diese  Vorträge,  die  zwei-  oder  dreimal  statt  fanden,  waren  „geballt 

weltanschaulich“. Es ging darin „über die damalige Weltanschauung“ im Sinne von Rosenberg. 

Wolff  hatte  zwar bereits  1937 vor,  nach dem Arbeitsdienst  Theologie zu studieren,  jedoch war 

dieser Berufswunsch nicht im Lager bekannt. „Wissen Sie, ich war ja noch nicht Theologe, ich hab´ 

ja das Abitur gemacht. Und da hat man das nicht sagen müssen, was man da wird“, berichtet er.  

Wolff hatte „insofern keine Schwierigkeiten“. Er kann sich „nicht erinnern“, dass er „irgendwie 

verletzt gewesen worden wäre durch Angaben“, Ansprachen oder „Reden oder was sie da gehalten 

haben“. Er kann sich ebenfalls „nicht erinnern, dass da die Religion, die Kirche, die katholische 

Kirche zumal, angegriffen worden wäre.“ 

Bemerkenswerterweise  erinnert  sich  Wolff  noch  nach  Jahrzehnten  daran,  dass  einer  seiner 

Vorgesetzten aus Österreich stammte. Aus „Vorarlberg war der gewesen“, so Wolff. Der Anschluss 

Österreichs war am 13. März 1938 erfolgt. Es ist durchaus möglich, dass Wolff in den letzten elf 

Tagen  seiner  Arbeitsdienstzeit  miterlebte,  wie  Österreicher  als  Vorgesetzte  beim  Arbeitsdienst 
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eingesetzt wurden. Jedenfalls war der Vorgang des Anschlusses von Österreich so bedeutend, dass 

sich  Wolff  noch nach Jahrzehnten  daran  erinnern  kann.  „Österreich  war  schon angeschlossen“, 

berichtet Wolff.

Auf die Frage, wie er die Arbeitsdienstzeit im Rückblick beurteile, ob sie hilfreich gewesen sei oder 

ob man etwas im Arbeitsdienst gelernt habe, meint Wolff: „Ha, gelernt hat man nichts dabei. Das 

hat man ja gut empfunden, dass das fruchtbares Land wurde aus diesem moorigen oder sumpfigen 

Gelände da, was zum Teil gewesen ist, was man hat urbar gemacht. Da konnte man ja nur Ja sagen 

dazu, gelt.“

Wolff  kann  sich  auch  noch  an  die  Lebensumstände  im  Arbeitsdienstlager  erinnern.  Die 

Arbeitsmänner  seien  in  „Hütten“  untergebracht  gewesen.  Man  habe  in  dreifachen  Stockbetten 

„übereinander“ geschlafen. Jeder Arbeitsmann habe seinen eigenen Spind gehabt. Das Reinigen des 

Spatens gehörte zum täglichen Dienst. „Ist ja klar, dass man den Spaten sauber machen musste“, so 

Wolff. Auch Wolff musste mit dem Spaten exerzieren.

Auf die Frage, ob der Arbeitsdienst später unter den Konviktoren ein Gesprächsthema war, gibt 

Wolff  an,  dass  er  sich  „nicht  erinnern“  könne,  „dass  wir  da  drüber  gesprochen hätten  mal  im 

Konvikt. Kann ich mich nicht erinnern, dass wir da groß gesprochen hätten über den Arbeitsdienst. 

Nein.“ Auch an kirchliche Vorbereitungskurse vor Beginn des Arbeitsdienstes kann er sich nicht 

erinnern.

Aus  heutiger  Sicht  bemerkenswert  ist  die  innere  Einstellung,  in  der  Wolff  den  Eid  auf  Hitler 

ablegte. Als Wolff bei Antritt des Arbeitsdienstes und des Wehrdienstes den verpflichtenden Eid auf 

Hitler ablegte, habe er „nicht viel gedacht“. Der Eid sei „normal“ gewesen. „Das hat jeder getan. 

Das war ja der  Oberste. Jaja“, gibt  Wolff an.1183 Gemessen an der Frage nach dem historischen 

Sachurteil ist die Einstellung von Wolff für die Zeit des Nationalsozialismus verständlich. Auf der 

Ebene des historischen Werturteils – also gemessen an heutigen Parametern – stellt sich jedoch die 

Frage, ob die Einstellung von Wolff und den vielen anderen angehenden Theologiestudenten unter 

den Arbeitsmännern, die ebenfalls auf Hitler vereidigt wurden, kritiklos hingenommen werden kann 

oder nicht vielmehr zu hinterfragen ist.

1183 Zum Text des Eides vgl. Kap. 6.3; zur Interpretation durch Direktor Sedlmeier, die Peter Wolff nicht kennen 
konnte, vgl. Kap. 7.
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10.1.18 Hans Kiem

Hans Kiem1184 wurde am 15. August 1917 in Donaustetten bei Ulm geboren.1185 Sein Vater Johannes 

Kiem  war  Straßenwärter  und  Betriebsassistent.  Von  1932  bis  1936  besuchte  er  das  Ulmer 

Gymnasium, von 1936 bis 1938 das Progymnasium in Rottenburg und 1938 die Oberschule für den 

Kreis Ehingen. An der Ehinger Oberschule erwarb er im Frühjahr 1938 das Abitur. Von 5. April bis 

25.  Oktober 1938 leistete  er den Arbeitsdienst,  der bei ihm fast  sieben Monate dauerte.  Am 1. 

November 1938 immatrikulierte er sich an der Universität Tübingen zum Winterhalbjahr 1938/39 

für  den  Studiengang  Katholische  Theologie.  Kiem  strebte  die  katholische  theologische 

Abschlussprüfung mit  den Berufsziel  Priester an und wohnte im Wilhelmsstift.  Bereits  ein Jahr 

später, am 19. Oktober 1939, erhielt er ein Abgangszeugnis der Universität Tübingen. Denn das 

Wintersemester  1939/40 musste  er  an der  Philosophisch-Theologischen Hochschule in  Eichstätt 

verbringen. Vom 12. Dezember 1939 bis zum 23. Juli 1945 leistete er den Wehrdienst beim Heer. 

Das  Wintersemester  1941  verbrachte  er  an  der  Universität  Tübingen,  war  dann  aber  vom 

Sommersemester  1941  bis  zum Wintersemester  1944/45  wegen  Wehrdienst  beurlaubt.  Erst  im 

Herbstsemester  1945  konnte  er  das  Studium  der  Katholischen  Theologie  wieder  in  Tübingen 

aufnehmen und es dort im Winterhalbjahr 1946/47 abschließen.

Kiem erinnert sich als 92-Jähriger spontan im Interview vom Februar 2010 an den Arbeitsdienst – 

er kam also aus eigenem Antrieb auf den Arbeitsdienst zu sprechen.1186 In Kiems Abschlussklasse an 

der  Ehinger  Oberschule  befanden sich  insgesamt  acht  angehende Studierende der  Katholischen 

Theologie.  Alle  acht  wurden  einzeln  in  verschiedenen  Arbeitsdienstlagern  untergebracht.  Die 

zuständige „Stelle, die den Platz“ für den Einsatz beim Arbeitsdienst „verteilt“ habe, habe „immer 

wieder eine andere Methode angewandt. Ein Mal alle zusammen in einen Bereich“, 1938 aber „war 

jeder woanders.  Einzeln“, berichtet  Kiem. Es sei „von Ehingen aus […] geplant“ gewesen, „uns 

weit weg zu tun von Rottenburg. Und jeden einzelnen als Theologen in ein Arbeitsdienstlager. Und 

die  haben sich  gedacht:  Wenn ein  einzelner  da  hinkommt,  der  hält  sich  nicht“,  gibt  Kiem die 

vermutete Absicht der Verantwortlichen beim RAD wieder. Die nationalsozialistisch ausgerichtete 

Arbeitsdienstbehörde  habe  gehofft,  „dass  wir  dort  untergehen“,  vermutet  er.  Die  angehenden 

Theologiestudenten aus Ehingen seien deshalb weit weg eingesetzt worden „und nicht zusammen. 

1184 Hans Kiem (*1917), Pfarrer. Geboren in Donaustetten 15.8.1917, Priesterweihe Schönenberg 13.3.1948, nach der 
Weihe krankheitshalber beurlaubt, Krankenhausseelsorger im Wilhelmsstift Isny 15.9.1948, Kurat Dellmensingen 
11.12.1952, Pfarrverweser Dellmensingen 18.1.1954, Vikar Binzwangen 19.7.1954, Vikar Klingenstein 
19.11.1954, Pfarrverweser Klingenstein 1.1.1955, Pfarrer Klingenstein 9.3.1958, einstweilig i.R. 16.3.1967 
(Hülen), Pfarrer Dettingen/Rottenburg 2.7.1972, zusätzlich Pfarrverweser Hemmendorf 11.12.1980, i.R. 1.9.1984 
(Untermarchtal), lebt in München.

1185 Vgl. im Folgenden UAT 364/13519 Hans KIEM.
1186 Vgl. im Folgenden Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.
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Nicht zusammen.  Keine zwei.“ Die angehenden Theologiestudenten kamen „nach Norden“ in die 

Nähe von Röllwitz und Stendal. Über den gemeinsam verabredeten Gottesdienstbesuch konnten sie 

jedoch den Kontakt miteinander aufrecht halten, wie Kiem berichtet. „Wir haben uns ab und zu bei 

einem Gottesdienst getroffen im Arbeitsdienst“, so Kiem. Er musste dazu zunächst drei Kilometer 

zu Fuß zurücklegen, um zum Bahnhof zu kommen, und „dann acht Kilometer mit der Bahn“ fahren, 

„um einen Ort zu finden, wo Gottesdienst war“. Die Gegend, in der er eingesetzt war, sei „höchste 

Diaspora“ gewesen. 

Den Reichsparteitag in Nürnberg hat  Kiem in unangenehmer Erinnerung. „Da kam das Nürnberg 

mit  dazu.  Also  das  war  schlimm.  Und  in  dieser  Zeit.“  Kiem  erinnert  sich,  dass  aus  jeder 

Arbeitsdienstabteilung  „ein  paar  ausgewählt“  wurden,  „die  ausgebildet wurden“  für  Nürnberg. 

Kiem berichtet,  dass bereits  1938 eine Kriegserwartung geherrscht habe.  Er beschreibt dies mit 

folgenden Worten: „Und man hat angegeben, man müsse die  Wehrmacht stärken. Wir wurden ja 

dann auch mit Gewehr ausgebildet im siebten Monat. Weil man Angst hatte: Wo sollte der Krieg 

losgehen?  In  Jugoslawien oder  wo?  Irgendwo  war  irgendetwas  Kriegerisches  hinter  dieser 

Großkundgebung  von  Nürnberg“,  so  Kiem.  „Wenn  man  uns  schon  Gewehre  gegeben  hat  zur 

Ausbildung“, meint Kiem, habe „man auf jeden Fall mit kriegerischen Dingen gerechnet. Das war 

damals ganz  eindeutig.“  Kiem selbst fuhr nicht mit der Arbeitsdiensteinheit zum Reichsparteitag. 

„Ich  war  nicht so  gut.  Also,  kein  guter  Arbeitsmann (lacht),  und auch in  der  Ausbildung zum 

Gewehr wäre ich nicht fähig gewesen. Also mich hat man nicht animiert, nach Nürnberg zu gehen. 

Einige wurden abgestellt während dieser Zeit zur Sonderausbildung für Nürnberg“, erzählt er.

Im Arbeitsdienstlager habe es „sich rumgesprochen wie nichts“, dass  Kiem „ein Theologe“ sei. 

„Obwohl ich noch  keiner war!“ Daraus erwuchsen ihm aber keine Nachteile, im Gegenteil. Die 

anderen Arbeitsmänner „haben mich akzeptiert. Das waren fast lauter Katholiken vom Rheinland. 

Prächtige Kerle, große. Ich war der Schwächste nahezu. Also die haben mir manchmal geholfen, 

weil ich mit der Arbeit nicht zurechtkam. Wir mussten ausgraben, Gräben ziehen für die Äcker“ und 

für die „Entwässerung von Moorgebieten. Ich kam nicht mit. Aber das musste geschehen, um so 

und so viel Uhr musste der Durchbruch fürs Wasser kommen. Fertig“, erinnert sich Kiem.

Zum  Lagerführer  hatte  Kiem  eine  fast  freundschaftliche  und  vertrauensvolle  Beziehung.  Der 

Lagerführer  vertraute  Kiem  seine  familiäre  Vergangenheit  an.  „Der  Leiter  von  dem 

Arbeitsdienstlager, der war ursprünglich evangelisch, in Jerusalem geboren. Sein Vater war Pastor 

in Israel. Und dann kamen sie nach Köln. Und in Köln hat´s dann einen Krach gegeben mit den  

Eltern. Er kam, so hat er erzählt, in der Turnhose zum Essen. Und das hat der Vater nicht geduldet. 

Er ist dann von Zuhause weggegangen, ist von der Kirche ausgetreten. Und er hat sich interessiert 

für  Theologie“,  berichtet  Kiem.  Beim Lagerführer  stellte  Kiem jede  Woche  „schriftlich“  einen 
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Antrag auf Besuch des Gottesdienstes am Sonntag, dem aber nicht jede Woche stattgegeben wurde. 

„Und dann hat er mich immer ab und zu vorgeladen am Samstagabend. Ich hab manchmal zwei 

Stunden mit ihm gesprochen, weil er all das erzählt hat, was ihm erfahren ist von der evangelischen 

Kirche“, erzählt Kiem. „Ich weiß nicht, ob er mich abbringen wollte, aber er hat nie gesagt, ich soll 

nicht studieren. Hat er nie gesagt. Er war mir gegenüber nie negativ. Aber er hat mir nur alle vier 

Wochen die Genehmigung gegeben zum Gottesdienst“, so  Kiem. An den Sonntagen, an denen er 

den Gottesdienst besuchen konnte, verließ Kiem das Arbeitsdienstlager morgens um sechs Uhr und 

kam erst wieder abends um sechs oder sieben Uhr zurück, so die Angaben des Zeitzeugen. Auf der  

Bahnstrecke zum Gottesdienstort „ist nur morgens, mittags und abends ein Zug gefahren“. Wenn 

Kiem abends ins Lager zurückkam, wurde er vom Lagerführer befragt: „Ja, was haben Sie denn 

dann getan? Wo sind Sie dann gewesen? Waren Sie dann bei Frauen? (lacht)“ 

Kiem erinnert sich daran, dass sich „nach dem Gottesdienst“ die angehenden Theologen getroffen 

haben, die zuvor am Ehinger Gymnasium gewesen waren. „Der Pfarrer musste sofort wieder weg 

und hat gesagt: ´Ich kann euch nichts geben. Ich habe nichts`“, erinnert er sich. Der Pfarrer habe 

gewusst, dass  Kiem und seine Ehinger Mitabiturienten angehende Theologen waren. „Wir haben 

uns  vorgestellt“  als  angehende  Theologiestudenten.  „Das  war  für  den  ein  Wunder,  wenn  er 

Uniformleute hatte beim Gottesdienst (lacht)“, so Kiem.

Kiem berichtet, wie das Hildesheimer Priesterseminar den acht angehenden Tübinger Theologen 

während  des  Urlaubs  vom  Arbeitsdienst  als  Aufenthaltsort  zur  Verfügung  stand.  „Und  über 

Pfingsten gab´s dann Urlaub. Wir hätten heimfahren können“, aber „mancher hat gesagt: ´Mein 

Weg  ist  zu  weit  nach  Ulm.`“  Auf  Vermittlung  des  Tübinger  Konviktes  „hat  uns  dann  das 

Priesterseminar in  Hildesheim für  vier  Tage  oder  fünf  Tage,  solange  der  Urlaub  eben  ging“, 

aufgenommen. „Da sind wir dann untergebracht worden im Priesterseminar“, berichtet er.  Kiem 

nennt im Interview einige ehemalige Kameraden aus der Gruppe der acht ehemaligen Konviktoren 

mit  Namen:  Josef  Hagel,  den  späteren  Dompfarrer1187,  Josef  Klopfer1188 und  Georg  Mack,  den 

späteren Superior von Untermarchtal1189. 

Die  Erlaubnis  zum  Besuch  des  Gottesdienstes  löste  in  den  Arbeitsdienstlagern  auch  einen 

1187 Josef Hagel, Pfarrer, Msgr. Geboren in Uigendorf 10.2.1920, Aushilfsvikar am Dompfarramt 31.5.1948, Vikar 
Tuttlingen 15.10.1948, Repetent Priesterseminar Rottenburg 2.10.1950, Aushilfsvikar Tuttlingen 29.8.1954, 
Subregens am Priesterseminar Rottenburg 1.9.1955, Dompfarrer Rottenburg 20.12.1959, Päpstl. Hauskaplan 
31.7.1973, Pfarrer Untermarchtal und Spiritual im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern 26.11.1978.

1188 Josef Klopfer (1917 – 1974), Pfarrer. Geboren in Treppach/Dewangen 2.5.1917, Aushilfsvikar Hüttlingen 
1.5.1948, Vikar Wasseralfingen 1.9.1948, Pfarrverweser Dätzingen 24.1.1951, Vikar Weilderstadt 1.3.1951, 
Aushilfsvikar Heidenheim 16.4.1951, Vikar Weilderstadt 1.5.1951, Vikar Ellwangen 9.1.1951, Kaplan Ellwangen 
ad S. Wolfg. 2.12.1952, Pfarrer Rosenberg 12.1.1964, gestorben 16.9.1974.

1189 Georg Mack (1919 – 1982), Pfarrer, Msgr. Geboren in Tomerdingen bei Ulm 18.12.1919, Vikar Ludwigsburg 
16.5.1949, Stellv. Religionslehrer an der Wilhelms-Oberschule und am Karls-Gymnasium Stuttgart 15.3.1952, 
Studienrat am Schickardt-Gymnasium Stuttgart 1.5.1956, Oberstudienrat am Schickardt-Gymnasium in Stuttgart 
1.6.1960, Superior Untermarchtal 20.7.1964, Päpstl. Geheimkämmerer 15.5.1967, gestorben 6.2.1982.
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tatsächlichen  oder  befürchteten  Gruppendruck  aus,  der  auf  den  Theologiestudenten  lastete. 

Zumindest empfand dies Kiem subjektiv so. Manche der Theologiestudenten „durften weniger zum 

Gottesdienst fahren. Die haben den Sonntag nicht frei. Sonst war im Arbeitsdienst  jeder Sonntag 

Arbeitsdienst innerhalb des Lagers. Wenn da einer gefehlt hat, das war der einzige. Der einzige.“ So 

kam es, dass  Kiem nicht alle sieben anderen Mitabiturienten am Sonntag treffen konnte, sondern 

lediglich „einen oder zwei, vielleicht drei.“ Dennoch stellten die Theologen für jeden Sonntag einen 

Antrag  auf  Genehmigung  zum Gottesdienstbesuch.  „Wir  haben  ja  ausgemacht,  dass  wir  jeden 

Donnerstag einen Antrag stellen zum Gottesdienst“, berichtet  Kiem, der für jeden Sonntag einen 

eigenen Antrag stellen musste. „Jeden Sonntag. Das hab ich mit Fleiß gemacht, obwohl ich wusste, 

er [der Lagerführer] mir gesagt hat: ´Sie kommen nur alle 4 Wochen weg`“, erinnert er sich.

An den Samstagen, „wo ich nicht“ den Gottesdienst besuchen „durfte“, habe der Lagerführer Kiem 

„zum Gespräch kommen lassen (lacht) und mir das erklärt, warum ich jetzt nicht zum Gottesdienst 

darf. Und das hat ihn nachher interessiert, beim nächsten Mal: Wie war das? Warum sind Sie nicht 

um zwölf Uhr, um ein Uhr mit dem Zug wieder gekommen, sondern erst um 17 Uhr?“, so Kiem.

Nach dem Gottesdienst haben die angehenden Theologen in einer Wirtschaft eine Suppe gegessen, 

wie sich  Kiem erinnert. „Die Zeit wäre eng gewesen“, wenn  Kiem „um zwölf Uhr den nächsten 

Zug“ hätte  nehmen müssen. „Wir waren froh,  wenn wir uns zu zweit  oder zu dritt  unterhalten 

konnten“, berichtet er.

Der Sonntagnachmittag war frei für die anderen Arbeitsmänner. Die Arbeitsmänner konnten eine 

Tanzveranstaltung  in  einigen  Kilometern  Entfernung  besuchen.  „Oder  Erntedankfest  hat  man 

gemeinsam irgendwo in einem solchen großen Lokal drei Kilometer weg gefeiert“, so Kiem. 

Er erinnert sich an „Vorträge über die Ordnung und über die Arbeitsplanung, aber nicht“ über die 

nationalsozialistische  Weltanschauung.  Ideologisch  oder  rassistisch  gehaltene  Vorträge  im Sinne 

von  Rosenberg habe es in seinem Arbeitsdienstlager nicht gegeben. „Wir hatten keine Vorträge“, 

bemerkt Kiem.

Im Arbeitsdienst,  so  Kiem, hätten „die  Nazi  keinen großen Einfluss  gehabt.  Bei  mir  nicht.  Ich 

könnte nicht sagen. Man hat geschafft. Wir wurden  ausgebeutet im Arbeitsdienst.“ Die Kost war 

„schlecht“ und „spärlich“. Als Entlohnung gab es pro Tag „25 Pfennige“.
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10.1.19 Karl Efinger

Karl  Efinger1190 wurde am 16. Oktober 1919 in Aixheim, Kreis Tuttlingen, geboren.1191 Sein Vater 

Paul Efinger war Maurer. Von 1932 bis 1935 war er Schüler am Gymnasium in Rottweil, von 1935 

bis 1939 an der Oberschule in Rottweil. Am 18. Februar 1939 legte er die Reifeprüfung ab. Von 1.  

April bis 6. November 1939 leistete er einen siebenmonatigen Arbeitsdienst. Nach Ableistung des 

Arbeitsdienstes konnte er das Studium der Katholischen Theologie aufnehmen, jedoch nicht mehr 

in  Tübingen.  Stattdessen  musste  er  sich  zum  Winterhalbjahr  1939  an  der  Philosophisch-

Theologischen Hochschule in Fulda immatrikulieren. Von 10. Januar 1940 bis 23. Mai 1945 hatte er 

Wehrdienst zu leisten. Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges konnte er sich am 3. September 

1945  zum  Herbstsemester  1945  an  der  Universität  Tübingen  für  das  Studienfach  Katholische 

Theologie immatrikulieren. Im Wintersemester 1947/48 schloss er sein Studium in Tübingen ab.

Wie  Efinger  in  einem  Schreiben  vom  Jahre  2010  mitteilt,  leistete  er  den  Arbeitsdienst  in 

Arbeitsdienstlagern in Schlingen und Wintersweiler1192. Als 86-Jähriger erinnert er sich in einem 

Interview,  das im November 2005 geführt  wurde,  spontan an seine Zeit  beim Arbeitsdienst.  Er 

berichtet  im  Interview  vom  Dezember  2010  über  den  Arbeitsdienst  als  episodische 

Durchgangsphase zwischen Abitur, Schließung der Tübinger Fakultät, einem kurzen Semester in 

Fulda und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. „Ich habe Abitur mit acht Jahren damals gemacht, 

net, auf den Krieg hin. Dann am 1. April ´39 wurden wir eingezogen zum Arbeitsdienst“.1193 Die 

Arbeiten von  Efingers RAD-Abteilung standen im Zeichen der Kriegsvorbereitung.  „Wir  haben 

dann am Oberrhein den Westwall gebaut“, so Efinger. Nach der Entlassung vom Arbeitsdienst im 

Oktober 1939 „kamen wir nach  Tübingen und haben dann die Weisung bekommen: Tübingen ist 

geschlossen für das Studium, also schicken wir euch nach Eichstätt die einen, und die anderen nach 

Fulda“, wie Efinger berichtet.  An der Universität Tübingen traf er unter seinen Kommilitonen auf 

ehemalige  Arbeitsmänner,  die  beim  Arbeitsdienst  in  gleicher  Weise  eingesetzt  waren  wie  er. 

„Tübingen war voll von Leuten vom Westwall“, so Efinger.1194 

1190 Karl Efinger (1919 – 2011), Pfarrer, Geistl. Rat. Geboren in Aixheim Kr. Tuttlingen 16.10.1919, Priesterweihe 
Rottenburg 2.4.1949, Vikar Wasseralfingen u. Aalen 16.5.49, Vikar Aalen 10.5.50, Religionslehrer f. Berufs- und 
Fachschulen in Stuttgart und Leiter des Don Bosco Lehrlingsheimes Stuttgart 1.10.52, Stadtpfarrer Heilbronn-
Böckingen 18.12.55, Dekan 8.2.68, Pfarrer Öhringen 26.11.77, Geistl. Rat 19.8.77, i.R. 1.7.1989 Aixheim, 
gestorben 9.2.2011.

1191 Vgl. im Folgenden UAT 364/5322 Karl EFINGER.
1192 Schreiben Karl EFINGER, 29.1.2010.
1193 Vgl. im Folgenden Karl EFINGER, Oral-History-Interview, 6.11.2005. Ebenso im Gespräch zwei Monate zuvor: 

„Vor dem Krieg hatte ich ein Semester, das war 1939. Im November kam ich vom Arbeitsdienst nach Tübingen. 
Ich kam nach Fulda.“ Karl EFINGER, Protokoll des Gesprächs, 14.9.2005.

1194 Karl EFINGER, Protokoll des Gesprächs, 14.9.2005.
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10.1.20 Rudolf Kuchelmeister

Rudolf  Kuchelmeister1195 wurde  am 12.  April  1920  als  Sohn  eines  Müllers  in  Blochingen  bei 

Saulgau geboren.1196 Am 30. März 1939 legte er an der Oberschule in Ehingen die Reifeprüfung ab. 

Zwei Tage später, am 1. April 1939, wurde er zum Arbeitsdienst einberufen. Am 15. November 

1939 endete seine Zeit beim Arbeitsdienst nach siebeneinhalb Monaten. Am 8. Januar 1940 wurde 

er  an  der  Universität  Tübingen  als  Student  der  Katholischen  Theologie  aufgenommen.  Nach 

Wehrdienst und Gefangenschaft konnte er sein Studium erst  Ende des Wintersemesters 1948/49 

beenden.

Kuchelmeister  erinnert  sich  im  Oral-History-Interview  vom  Dezember  2010,  dass  die 

Arbeitsdienstpflicht  unmittelbar nach dem Abitur  griff.  „Am Abend war noch Abschlussfeier in 

Ehingen“,  berichtet  er  als  90-Jähriger  im Interview,  „und am anderen  Morgen  habe  ich  schon 

abfahren können zum Arbeitsdienst.“1197 Der Arbeitsdienst führte Kuchelmeister nach Fallersleben. 

„Also wir  haben in der  Wolfsburg geschafft“,  so  Kuchelmeister.  In  den 1930er-Jahren  war die 

Wolfsburg „so eine Anhöhe, so ein Wald. Da war eine Burg, sonst war nichts. Unten ein Bauernhof“ 

an der Aller.  Die Arbeitsdiensteinheit  von  Kuchelmeister  musste die  „Kanalisation machen fürs 

VW-Werk. Vier Hallen sind schon gestanden. Dann waren ein Haufen Baracken für Italiener haben 

damals hauptsächlich geschafft.  Und das E-Werk war auch schon fertig,  also der Bau. Und wir 

haben da  müssen Kanalisation  schaffen“,  berichtet  er.  Beim Bau der  Kanalisation  mussten  die 

Arbeitsmänner  „fünf  Meter  tief“  graben „und durch die  Aller  durch“.  Dann wurden die  Rohre 

verlegt.  Insgesamt  40  Arbeitsmänner  arbeiteten  auf  der  Baustelle.  Kuchelmeister  und  seine 

Kameraden „sind bis zum Bauch“ im Wasser gelegen, „aber das war weniger wichtig“. Das tägliche 

Leistungspensum wurde von den Vorgesetzten festgelegt. „Da hat man schon müssen schaffen. Man 

hat müssen so viel und so viel leisten am Tag“, so Kuchelmeister.

Die  Arbeitsmänner  entwickelten  eine  Strategie,  um sich  vor  der  Arbeit  zu  drücken.  „Man  hat 

natürlich manchmal eine Schaufel abgebrochen, mit Fleiß. Bis man wieder eine frische Schaufel 

gehabt hat, ist eine Stunde ´rumgegangen, und dann hat man in der Zeit nichts schaffen müssen 

(lacht)“, erzählt der 90-Jährige lachend.

Der Lagerführer von Kuchelmeister, ein Oberfeldmeister, hatte den Ehrgeiz, „das ganze Lager“ in 

größtmöglicher  körperlicher  Fitness  „nach  Nürnberg  zum Parteitag“  zu  bringen.  Kuchelmeister 

zitiert den ehrgeizigen Oberfeldmeister mit den Worten: „Und ich garantiere, bei mir fällt keiner 
1195 Rudolf Kuchelmeister (*1920), Pfarrer. Geboren in Blochingen 12.4.1920, Priesterweihe Weingarten 26.3.1950, 

Vikar Schwäbisch Gmünd St. Franziskus 10.5.1950, Kurat Echterdingen 7.4.1954, Pfarrer Wilhelmskirch mit 
Horgenzell 6.5.1957, Kamerer 3.11.1967 – 31.8.1977, zusätzlich Pfarrverweser Kappel 1.10.1976, i.R., lebt in 
Blochingen.

1196 Vgl. im Folgenden UAT 364/15371 Rudolf KUCHELMEISTER.
1197 Vgl. im Folgenden Rudolf KUCHELMEISTER, Oral-History-Interview, 19.12.2010.
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um.“  Der  Lagerführer  ließ  die  Arbeitsmänner  deswegen  zur  Vorbereitung  auf  den  Nürnberger 

Parteitag stundenlang mit dem Spaten exerzieren. „Und drum haben wir jeden zweiten Tag bloß 

nichts  anderes  gehabt  wie  exerzieren.  Von  morgens  sechse  bis  zwölfe  Paradeklopfen  und 

Spatenklopfen, dann von zwei bis sechse am Abend wieder. Jeden zweiten Tag. Und zwar, ich mein, 

hat der seine Leute schon rausgesucht. Der erste Zug bei uns, das waren lauter Kerle zwischen 185 

und 183 cm“, berichtet er. Kuchelmeister gehörte nicht zu den größten in der Abteilung. „Ich war 

mit 176 einer der kleinsten, im dritten Zug. (lacht) Also sieht man schon mal, i´ mein´, das war 

damals noch eine Größe“, erinnert er sich. Bei der Auswahl der Arbeitsmänner habe der Lagerführer 

auf das „Sportabzeichen“ geachtet.  In der Abteilung von  Kuchelmeister befanden sich trainierte 

Sportler aus der „Leichtathletik“ und anderen Disziplinen. „Wir haben deutsche Meister gehabt und 

Boxer und alles mögliche“, so Kuchelmeister. Noch heute löst die Erinnerung daran eine gewisse 

Begeisterung  aus.  „Und  wenn  unser  erster  Zug  da  anmarschiert  ist,  das  hat  schon  etwas 

gleichgesehen, und da hat dem Adolf seine Leibstandarte einpacken dürfen. (lacht) Aber wir haben 

natürlich geschwitzt. Also bei der ärgsten Sommerhitze, bei 30 Grad, sechs Stunden exerziert, mit 

Affen auf dem Buckel. Also der Tornister bepackt, und der Drillich drinnen. Wir haben oft den 

Drillich  im  Tornister  auswinden  können.  Nicht  bloß  den,  was  wir  angehabt  haben“,  so 

Kuchelmeister. Exerziert wurde zunächst mit dem Spaten. „Und nachher haben wir aber schon im 

Juli haben wir Karabiner gekriegt“ für „Schießübungen“. Bei Kriegsbeginn „hats zuerst geheißen, 

wir kommen in Einsatz nach Polen. Aber wir sind nicht nach Polen gekommen, weil das schneller 

gegangen ist,  als man gedacht hat (lacht kurz). Und dann haben wir Ersatz gekriegt,  also dann 

haben wir ältere Leute gekriegt“, erinnert er sich, „und dann sind wir Baukompanie geworden“. Von 

Wolfsburg wurde die Abteilung in die „Hohe Eifel nach Eupen-Malmedy“ verlegt. „Da haben wir 

Straßen bauen müssen, ganz neu. Zur Grenze hin haben wir bauen müssen. Und das Schlimme war 

eben: Das war ein ganz schlechter Herbst. Da hat es dauernd geregnet. Also die Bauern haben dort  

in der Hohen Eifel haben keine Kartoffel ´rausgebracht. Die Frucht ist auf den Feldern verfault, die 

haben  diesen  Herbst  gar  nichts  ernten  können.  Und  wir  sind  natürlich  jeden  Tag  patschnass 

gewesen. Und dann in diesen Scheuern übernachtet, also da haben wir wirklich gefroren noch wie 

nachher in Russland. Da habe ich auch leicht meine Füße ein bissle verfroren gehabt“, berichtet der  

90-jährige Theologe.  Kuchelmeister erinnert sich daran, wie seine Einheit im Dezember 1939 in 

Hannover  aufgelöst  wurde.  „Und  die  meisten  von  uns  kamen  gleich  zur  Infanterie, 

Infanteriedivision bei Hannover. Und ich hab noch mal heim dürfen“, so Kuchelmeister. So kam er 

noch während des Zweiten Weltkrieges vor Weihnachten 1939 nach Hause und hat 1940 „zwei 

Trimester studieren können in Tübingen“. Zum 1. Oktober 1940 wurde  Kuchelmeister dann zum 

Militärdienst eingezogen. 
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Er  berichtet,  dass  von  den  Ehinger  Konviktoren,  denen  er  angehörte,  „jeder  einzelne“  nach 

Norddeutschland in ein anderes Arbeitsdienstlager kam. Jeder Konviktor sei „für sich“ gewesen. 

Die anderen Abiturienten, die nicht dem Konvikt angehört hatten, „sind in Württemberg irgendwie 

zusammen irgendwo hingekommen. Und bei uns jeder getrennt. […] Ich war der einzige Schwabe 

unter lauter Niedersachsen“, so Kuchelmeister.

Die Konviktoren der vorhergehenden Abiturjahrgänge hatten  Kuchelmeisters Jahrgang bereits im 

Vorfeld über die Lebensumstände im Arbeitsdienst informiert. „Die haben uns ein bissle aufgeklärt. 

Und da war ein Philosoph dabei, und der hat gesagt: ´Wenn euch so ein junger Rotzaffe anschreit, 

dann müsst ihr bloß denken: Kerle, wie siehst du im Hemd aus?` Und wenn du das gedacht hast, 

dann hast du müssen unwillkürlich lachen, und dann war der fertig (lacht)“, berichtet er. 

Der  Oberfeldmeister  in  Wolfsburg  habe  die  Abiturienten  nicht  gezielt  schikaniert,  meint 

Kuchelmeister im Rückblick.  „Er war an und für sich  korrekt, aber er  hat uns gedrillt  bis  dort 

hinaus“,  weil  er  „mit  der  ganzen  Abteilung  im  Reichsparteitag  aufmarschieren“  wollte.  „Sein 

Unterfeldmeister“ hingegen „hat uns schikaniert“, erzählt Kuchelmeister.

Kuchelmeister wurde im Arbeitsdienst „nicht gefragt“, ob er einmal Pfarrer werden will, hat seinen 

Berufswunsch aber auch nicht von sich aus erwähnt. 

Vorträge, so meint  Kuchelmeister, „haben wir da nicht gehabt. Wir haben den einen Tag müssen 

schaffen den ganzen Tag, und den anderen Tag sind wir bloß auf dem Exerzierplatz gewesen. Da hat 

man keine großen Vorträge gehabt.“ Dass in anderen Arbeitslagern politische Vorträge veranstaltet 

wurden und in seinem Arbeitslager nicht, erklärt  Kuchelmeister damit, dass „manche Arbeitslager 

total anders waren wie das unsrige. Das unsrige war also: bloß gedrillt. Und dann hat man natürlich  

jeden zweiten Tag schaffen müssen an der Kanalisation. So war das im Arbeitsdienst.“ Er berichtet, 

dass ihm körperliche Anstrengungen in der späteren Rekrutenzeit „nichts ausgemacht“ haben, weil 

er eine „gute Kondition vom Arbeitsdienst her gehabt“ habe.

Im Zug von Kuchelmeister gab es „etliche Abiturienten“. Er erinnert sich an eine Begebenheit mit 

dem „Sohn  von  einem Studienrat“.  Beim Graben  seien  aus  der  Erde  „so  dicke  fette  Würmer 

´rausgekommen. Dann hat der gesagt: ´Ich könnte einen essen von denen.` Dann hat man ein Geld 

gesammelt und dem 5 Mark gegeben. Haben dem den größten rausgesucht. Jetzt das Schöne: Der 

hat den nicht bloß runtergeschlungen, der hat dann runtergebissen wie an einem Saitenwürstle. Am 

Abend hat´s Spagetti oder Nudeln gegeben. Ich hab keine essen können. (lacht)“

Die  Verpflegung  beim  Arbeitsdienst  sei  gut  gewesen.  „Man  hat  genug  gehabt“,  berichtet 

Kuchelmeister.  Es  habe  „halt  mehr  Kartoffeln  gegeben,  Pellkartoffeln.“  Die  „Verpflegung  war 

schon recht“, so Kuchelmeister.

Kuchelmeister erinnert  sich,  dass er  und die anderen angehenden Theologiestudenten unter  den 
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Ehinger Konviktoren bereits vor Beginn des Arbeitsdienstes „nach Tübingen eingeladen gewesen 

sind  von  den  anderen,  die  schon  dort  waren“.  Das  Wilhelmsstift  habe  jedoch  während  des 

Arbeitsdienstes keinen Kontakt zu den angehenden Theologen gehalten.

Kuchelmeister gibt an, keine antikirchlichen oder antikatholischen Parolen von Seiten der Führer 

erlebt zu haben.

Nach Ende des Arbeitsdienstes habe man sich in Tübingen nicht über den Arbeitsdienst unterhalten, 

so Kuchelmeister. „Da hat man andere“ Dinge zu tun gehabt. „Das, den Dreck, hat man vergessen. 

Da hat man nichts mehr wissen wollen. (lacht)“ Auch  Sedlmeier habe sich nicht bei den neuen 

Theologiestudenten nach Erlebnissen aus dem Arbeitsdienst erkundigt. „Da hat man studiert und 

irgendwie etwas anderes gemacht. Da hat man nicht mehr drüber geschwätzt. Da war man froh, 

dass man weg war von dem Verein“, berichtet Kuchelmeister.

Auf  die  Frage,  mit  welcher  Motivation  er  den  Arbeitsdienst  angetreten  habe,  antwortet 

Kuchelmeister: „Ha freiwillig ist niemand in den Arbeitsdienst gegangen (lacht). Ich möchte  den 

wissen, wo freiwillig in den Arbeitsdienst gegangen sind! Die einen, wo dann geblieben sind, ja!,  

das  eher  Freiwillige.  Aber  sonst  ist  freiwillig  keiner in  den Arbeitsdienst.  Nicht  bloß  von den 

Theologen, auch von den anderen genau so. Das war eben Zwang. I´ mein´, zum Komiß eher, da 

hats eher Freiwillige gegeben, aber beim Arbeitsdienst nicht. (lacht)“

Für  Kuchelmeister sei es „unmöglich“ gewesen, während des RAD den Sonntagsgottesdienst zu 

besuchen.  „Erstens  haben  wir  den  ganzen  Sonntag  Dienst gehabt“,  erinnert  er  sich.  Erst  am 

Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr oder 15 Uhr bekamen die Arbeitsmänner „zwei, drei  Stunden 

frei“. Am nächsten Morgen stand wieder Dienst auf dem Plan. Zudem sei Fallersleben ein „rein 

evangelisches Gebiet“ gewesen, in dem es keinen katholischen Sonntagsgottesdienst gegeben habe. 

Einen Seelsorger bekam Kuchelmeister ebenfalls nicht im Lager zu sehen. Als Grund dafür führt er 

an,  dass  „jeder“  angehende  Theologe  in  einem eigenen  Lager  untergebracht  gewesen sei.  Den 

Vorteil, in der Diaspora untergebracht gewesen zu sein, sieht Kuchelmeister darin, dass sich nie ein 

Vorgesetzter kritisch gegen die  katholische Kirche geäußert  habe.  Er erinnert  sich während des 

Interviews, dass er der einzige Katholik unter „lauter Evangelischen“ und der „einzige Schwabe 

unter lauter Preußen“ gewesen sei.

Er  betont  eigens  im  Interview,  dass  der  Arbeitsdienst  für  ihn  „in  jeder  Beziehung  ein  Muss“ 

gewesen sei, „weiter nichts“. Das stundenlange „Parade klopfen“ im Stechschritt mit Spaten hat er  

in unangenehmer Erinnerung. „Aber man hat ja gewusst: Das übersteht man. Nach einem halben 

Jahr ist das herum“, meint Kuchelmeister.

Auf  die  Frage,  ob  man  sich  nicht  gedacht  habe,  ob  „das  das  richtige  Regime“  sei,  antwortet 

Kuchelmeister: „Wir waren alle vom Hitler begeistert als Theologen. (lacht) Also hat man schon 
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gewusst, was das ist. Aber was hast du machen wollen? Da hast eben  müssen. Da hast du keine 

andere  Wahl gehabt.  I´  mein´,  wenn  einer  den  Wehrdienst  verweigert hat,  der  ist  verschossen 

worden.“  Der Interviewer dachte, er habe sich verhört, und fragte daher nach. Auf die Nachfrage, 

ob die Aussage „wir Theologen waren begeistert“ bedeute: „Wir waren eigentlich nicht begeistert“, 

meint Kuchelmeister: „Haja, ha, da war keiner begeistert. So.“

10.1.21 Georg Göser

Georg Göser1198 wurde am 4. Februar 1922 als Sohn eines Amtsgehilfen in Leutkirch, Kreis Wangen 

im Allgäu, geboren.1199 Von 1935 bis 1940 gehörte er der HJ an. Im März 1940 legte er an der 

Oberschule für Jungen in Ehingen die Reifeprüfung ab. Von 1. April bis 19. August 1940 leistete er 

Arbeitsdienst.  Am  2.  September  1940  wurde  er  an  der  Universität  Tübingen  als  Student  der 

Katholischen Theologie aufgenommen. In der Zeit von Wintersemester 1941/42 bis Wintersemester 

1944/45  war  er  wegen  des  Wehrdienstes  vom  Studium  beurlaubt.  Am  19.  November  1946 

immatrikulierte  er  sich  erneut  als  Student  an  der  Universität  Tübingen.  Ende  Wintersemester 

1948/49 schloss er dort sein Studium ab.

Göser erinnert sich im August 2010 als 88-jähriger pensionierter Pfarrer während des Oral-History-

Interviews,  wie  er  nach  dem Abitur  „in  den  Arbeitsdienst  gekommen“  ist.1200 Die  für  Ehingen 

zuständige  Arbeitsdienstbehörde  habe  es  „immer  fertig  gebracht,  dass  die  Konviktoren  nach 

Norddeutschland einberufen werden dort,  und zwar aber immer allein“, wie  Göser berichtet.  So 

wurden die  Ehinger  Konviktoren,  die  in  den Arbeitsdienst  kamen,  1940 „rings  um Berlin“  auf 

verschiedene Arbeitsdienstlager verteilt. 

Gleich am ersten Tag im Arbeitsdienst wurde  Göser gefragt,  was er studieren wolle.  Als  Göser 

antwortete: „Theologie“, meinte der Vorgesetzte: „´Dann haben Sie sicher auch einen Rosenkranz 

dabei.` (lacht) Sag´ ich: ´Ja.`“  

Auf den Rat der „früheren Jahrgänge“ hin überprüfte Göser bei der Wäscheausgabe, die gleich zu 

Beginn der Arbeitsdienstzeit  vonstatten ging,  die  Wäschestücke auf eventuelle Beschädigungen. 

„Guckt ja, wenn ihr die Wäsche kriegt, dass sie ganz ist!“, habe ihm ein ehemaliger Arbeitsmann 

geraten, der den RAD bereits hinter sich hatte. Die Wäscheausgabe ging „der Größe nach und dann 

zack – zack – zack“ vor sich. Als Göser jedes einzelne Wäschestück auf etwaige Löcher oder Risse 

im Stoff überprüfte, wurde er gefragt: „´Was machen Sie da?` Dann hab ich gesagt: ´Ich guck, ob´s 

ganz ist`“, so Göser.
1198 Georg Göser (1922 – 2011), Pfarrer. Geboren in Leutkirch 4.2.1922, Priesterweihe Weingarten 26.3.1950, Vikar 

Mergentheim 10.5.1950, Vikar Stuttgart St. Georg 7.3.1955, Kaplan ad S.Josephum Waldsee 1.2.1956, Pfarrer 
Betzenweiler 14.1.1968, zusätzlich Pfarrverweser Hailtingen 1.11.1975 bis 15.9.1985, gestorben 25.12.2011. 

1199 Vgl. im Folgenden UAT 364/8129 Georg GÖSER.
1200 Vgl. im Folgenden Georg GÖSER, Oral-History-Interview, 27.8.2010.
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Göser  betont,  dass  er  während  seiner  Arbeitsdienstzeit  im  Gegensatz  zu  anderen 

arbeitsdienstleistenden Theologen, die in anderen Arbeitsdienstlagern untergebracht waren,  nicht 

schikaniert wurde. „Ich hab  kein einziges böses Wort gehört. Keine einzige Schikane, gar nichts. 

Die  Berliner  waren  sowieso  ausgezeichnet“,  erinnert  er  sich.  Da  Göser  „als  einziger“  aus 

Süddeutschland stammte, galt er im Arbeitsdienstlager „fast“ als „ein Wunderkind“. Die Berliner 

kannten  nicht  die  geografische  Lage  des  Allgäus,  der  Heimat  Gösers.  „´Bei  Bayern`,  hat´s  da 

geheißen, ´Bayern`.“ Zu seinem eigenen Erstaunen fand er in den Berlinern gute Kameraden. „Und 

die Berliner Kerle: Beste Kameraden, kein böses Wort in der Stube, alle. Also ich war wie aus den 

Wolken“, berichtet er. 

Seine Kameraden auf der Stube wussten auch, dass er im Anschluss an den Arbeitsdienst Theologe 

werden wollte. Göser hat aber nach eigenen Angaben nicht an kirchlichen Vorbereitungskursen für 

den Arbeitsdienst teilgenommen. 

„Schon acht Tage“ nach seinem Dienstantritt bekam er „das erste Mal genehmigten Ausgang“ und 

konnte am Samstag und Sonntag „nach Berlin hinein“. Der Feldmeister des 1. Zuges, der eigentlich 

„von  Anfang  an  gefürchtet“  war,  habe  ihm den  Wochenendausgang  bereits  nach  einer  Woche 

genehmigt, obwohl ein Arbeitsmann für die Genehmigung des Wochenendausgangs die ersten drei 

Wochen  ohne  Unterbrechung  im  Lager  hätte  verbringen  müssen.  Göser  schildert,  wie  die 

Genehmigung seines ersten Wochenendausgangs vor sich ging, den er bereits so kurz nach seiner 

Ankunft im Lager beantragt hatte: „Jetzt kommt der eine [Vorgesetzte] daher und sagt: ´Was ist hier 

los?` – ´Hat eingegeben. Weißt du: Ist erst gekommen.` Dann hat der gesagt: ´Der Kerle: Fällt er 

auf?` – ´Nein, das tut er nicht.` – ´Dann lässt du ihn laufen.`“ 

Wie  Göser  berichtet,  hatte  er  die  Möglichkeit  zum Besuch des  Sonntagsgottesdienstes.  Ihm als 

angehendem Theologiestudenten wurde der sonntägliche Kirchgang bevorzugt zugestanden. „Ich 

habe dann bei meinem Feldmeister gebeten, ob ich nicht in die Kirche kann. Die Stadt war zwar  

etliche Kilometer weit. Hat er mir genehmigt. Und dann bin ich halt immer gegangen, musste mich 

aber vorher abmelden am Sonntagmorgen“, so Göser. Außer Göser befanden sich noch fünf weitere 

Katholiken  im  selben  Zug.  Einen  dieser  fünf  Katholiken  konnte  er  für  den  Besuch  des 

Sonntagsgottesdienstes gewinnen. „Und eines Tages habe ich einen gewonnen. Einer davon hat 

gesagt: ´Ich komme auch.` Hat er gefragt, hat er auch genehmigt gekriegt von meinem Feldmeister 

und ist nicht gekommen am Morgen früh“, erinnert sich Göser. Er machte sich daraufhin allein auf 

den Weg zum Gottesdienst. Sein Kamerad kam jedoch nach, wurde aber trotz der bereits erteilten 

Genehmigung am Besuch des Gottesdienstes gehindert. „Jetzt bin ich schon außerhalb vom Lager 

gewesen und höre: ´Was fällt Ihnen ein?`, schreit der, der eigentliche Kommandeur fast. ´In die 

Kirche gehen?! Wo gibt’s denn so was! Sie haben Dienst, das wissen Sie!`, hör ich den schreien in 
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einem Organ, das hat durch den ganzen Wald bloß so gehallt. Das hat man wie weit gehört. Jetzt bin 

ich stehen geblieben und hab hinüber geguckt. Jetzt habe ich gesehen, dass der Meinige noch so 

spät gekommen ist, der Kerle. Ist gerade dem in die Finger gelaufen und sagt: ´Ja, habe Ausgang.` – 

´Wieso?  Sie  haben  doch  Dienst!`  –  ´Ja,  ich  gehe  in  die  Kirche.`  –  ´Was?`  Und dann  hat  der 

geschrien wie wahnsinnig. ´Machen Sie sofort, dass Sie hineinkommen in die Baracke! Ziehen Sie 

sich um! Sie wissen, dass Sie Dienst haben um so viel Uhr.` Und hat gebrüllt da. ´Wo gibt’s denn 

das! In die Kirche gehen am Sonntag!?` Und jetzt hat der natürlich dagestanden und hat geguckt, 

nach mir geguckt durch die Bäume hindurch. Jetzt sieht der mich und schreit: ´Machen Sie, dass Sie 

in die Kirche kommen, sonst kommen Sie noch zu spät!`“, gibt  Göser die gebrüllten Aussagen 

seines Vorgesetzten wieder. Wie  Göser von seinen Vorgesetzten erfuhr, kam ihm seine Rolle als 

angehender Theologe zugute. „Am anderen Tag sagen noch die unteren Führer, die Gruppenführer: 

´Wissen Sie auch, warum Sie haben gehen dürfen und der andere nicht?` – ´Nein. Der ist doch auch 

katholisch wie ich.` – ´Der geht bloß aus Drückebergerei, der Kerle. Bei Ihnen ist es Beruf.` (lacht)  

´Bei Ihnen ist es Beruf.`“

Seine  exponierte  Rolle  als  angehender  Theologiestudent  wird  anhand  einiger  weiterer 

Begebenheiten deutlich, an die sich Göser erinnert. So berichtet er, wie sich der Feldmeister nach 

einem Fluch bei ihm entschuldigt habe. „Stellen Sie sich das vor: Da war der ganze Zug angetreten 

in einer Richtlinie. Hat man halt Übungen gemacht und so. Jetzt hat´s irgendwo nicht ganz geklappt 

bei irgendeinem, net, bei irgendetwas. Jetzt ist er narret [d.h. verärgert, Anm. d. Verf.] geworden, 

der Feldmeister. Und hat einen Fluch rausgefahren. Ein Fluchwort. Das einzige Fluchwort, wo ich 

gehört habe. In dem Augenblick sieht er mich: ´Entschuldigen Sie vielmals, ist mir rausgefahren.` 

Der ganze Zug hat dagestanden, zittrig.“ Der Feldmeister „hat Tränen in den Augen gehabt, wo ich 

mich  verabschiedet  habe“,  berichtet  Göser.  Einer  der  Unterfeldmeister  trat  an  Göser  sogar  mit 

einem Gebetsanliegen heran. „Beten Sie auch für mich, ich hab etwas Wichtiges laufen. Dass das 

klappt“,  zitiert  Göser  seinen  Vorgesetzten,  der  sich  an  ihn  wandte.  Dieser  Unterfeldmeister 

informierte Göser später über den Erfolg seines Anliegens. „(lacht) Und dann kommt er her. Dann 

sagt  er:  ´Jetzt  hat´s  geklappt.  Ich  hab  Bescheid  gekriegt,  ich  werde  jetzt  von  der  Wehrmacht 

übernommen als Ausbilder.` Das war sein Anliegen, scheint es“, so Göser. 

Jedoch  nicht  alle  Vorgesetzten  reagierten  positiv  auf  die  religiöse  Ausrichtung  und  den 

Berufswunsch Gösers. Ein „neuer“ Unterfeldmeister, der in die Abteilung kam „kurz bevor man im 

Frühjahr  entlassen  wurde  wegen  dem  Studium“,  habe  vom  erhörten  Gebetsanliegen  des 

Unterfeldmeisters erfahren und daraufhin gefragt: „Mit was hat´s dann geklappt?“ - „Ha, Militär.  

Der hat für mich gebetet.“ Der neue Unterfeldmeister habe daraufhin begonnen, „in einem Hass zu 

sprechen“. Göser zog daraus den Schluss: „Da musst du schwer aufpassen, weil der sucht jetzt bloß 
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irgend  so  etwas,  was  er  mir  anhängen  kann.“  Später  habe  der  neue  Unterfeldmeister  die 

Hintergründe für seinen „Hass“ erzählt: Er sei arbeitslos gewesen, habe im Sudetenland gelebt und 

keine Arbeit gehabt. „Jetzt ist da der Nachwuchs gekommen in der Familie. Jetzt ist er also zum 

Pfarrer gegangen zum Taufen“, gibt  Göser den Bericht des Unterfeldmeisters wieder. Der spätere 

Unterfeldmeister sei mit dem Pfarrer in Streit geraten über die Kosten für die Taufe. Der Pfarrer 

habe trotz der vorliegenden Arbeitslosigkeit des Familienvaters auf der Erstattung der Kosten für 

die Taufe bestanden. „Wenn Sie nicht zahlen wollen, kann ich auch nicht das Kind taufen“, habe der 

Pfarrer gesagt, zitiert Göser seinen Unterfeldmeister, „also abgelehnt.“ Der spätere Unterfeldmeister 

sei daraufhin „in die Stadt hinein“ gegangen, „und der Dekan hat sein Kind getauft. Aber der Hass 

ist geblieben. Der Hass ist geblieben.“ 

An weltanschauliche Vorträge im Sinne einer nationalsozialistischen Weltanschauung oder  einer 

nationalsozialistischen Erziehung kann sich Göser nicht erinnern. 

Gösers Arbeitsdiensteinheit wurde während seiner Dienstzeit von Berlin „nach Westfalen“ verlegt, 

um „Entwässerungsgräben“ anzulegen. Dort  erlebte  er,  wie bei Nacht „ununterbrochen“ Flieger 

über die RAD-Einheit hinwegflogen. „Jetzt war das der Einmarsch der Deutschen in Niederlande 

und Belgien, und wir waren ja ganz an der Grenze dort, als der Krieg erst richtig ausgebrochen ist. 

Und dann hat man nachher erklärt, dass die Deutschen einmarschiert sind in der Nacht, net“, so 

Göser im Interview.  

Schließlich wurde er zusammen mit weiteren Abiturienten „frühzeitig entlassen zum Studium“. Die 

angehenden „Studenten“ seien „14 Tage vorher entlassen worden“. 

10.1.22 Hermann Wieland

Hermann Wieland1201 wurde am 2. Juni 1921 in Batzenweiler bei Friedrichshafen geboren.1202 Sein 

Vater war Bauer. Am 5. März 1940 legte er die Reifeprüfung ab. Von April bis August 1940 leistete 

er den Arbeitsdienst. Am 2. September 1940 wurde er an der Universität Tübingen als Student der  

Katholischen  Theologie  aufgenommen.  Am 23.  April  1948  erhielt  er  das  Abgangszeugnis  der 

Universität Tübingen.

Als  89-Jähriger  erinnert  sich  Hermann  Wieland  im  Interview,  das  im  Dezember  2010  –  also 

siebeneinhalb Monate vor seinem Tod – geführt wurde, wie er den Arbeitsdienst 1940 als ein Muss 

1201 Hermann Wieland (1921 – 2011), Pfarrer. Geboren in Batzenweiler 2.6.1921, Priesterweihe Rottenburg 2.4.1949, 
Vikar Freudenstadt 25.5.1949 – 30.9.1952, zusätzlich Zeremoniar des Weihbischofs 5.5.1950 – 31.7.1950, 
13.5.1951 – 6.7.1951 und 13.5.1952 – 31.5.1952, Vikar Friedrichshafen St. Petrus Canisius 1.10.1952, 
Kaplaneiverweser Wangen im Allgäu 24.11.1952, Kaplan ad S.Sebastianum Wangen im Allgäu 18.9.1956, Pfarrer 
Hauerz 27.1.1963, Kamerer 19.2.1971 – 18.1.1981, zusätzlich Pfarrverweser Seibranz 4.9.1983, i.R. Ailingen 
1.6.1991, gestorben 4.8.2011.

1202 Vgl. im Folgenden UAT 364/30652 Hermann WIELAND.
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erlebte.  Er  kam zum Arbeitsdienst  nicht  etwa deshalb,  weil  er  gewollt  hätte.  „Nein,  weil  man 

musste. Man musste. Wir sind da hinauf gekommen, und dann wurde man verteilt“1203, so Hermann 

Wieland.

Der RAD-Einsatz von Hermann Wieland fand über mehrere Monate hinweg auch in Gebieten statt, 

die die deutsche Wehrmacht kurz zuvor besetzt hatte. Am 9. April  1940 erfolgte die Besetzung 

Dänemarks durch die deutsche Wehrmacht. Dänemark hat sich daraufhin kampflos ergeben. Von 9. 

April 1940 bis 10. Juni 1940 erfolgte die Besetzung Norwegens durch die deutsche Wehrmacht. Die 

norwegischen  Streitkräfte  kapitulierten  Anfang  Juni  1940.  Ein  umfangreiches  und  säuberlich 

beschriftetes  Fotoalbum1204,  das  Hermann  Wieland  nach  eigenen  Angaben  bereits  während  der 

Arbeitsdienstzeit angelegte und beschriftete, gibt Auskunft über seinen Einsatz als Arbeitsmann in 

Dänemark und Norwegen. Nach einem Aufenthalt im RAD-Lager Roskow bei Brandenburg kam 

„am  18.  Juni  1940  der  Befehl,  nach  Norwegen  abzurücken.“  Neun  Tage  nach  Abschluss  der 

Besetzung  Norwegens  durch  die  Wehrmacht  und nach der  Kapitulation  Norwegens  verließ  die 

RAD-Abteilung  von  Hermann  Wieland  das  Arbeitslager  Roskow  mit  dem  Zug  in  Richtung 

Skandinavien. „Am 19. Juni“, so die Beschriftung in  Hermann Wielands Fotoalbum, „wurde die 

dänische Grenze passiert und die erste dänische Grenzstation erreicht“. Im dänischen Frederikshavn 

erfolgte die Einschiffung gen Norwegen. Das Schiff, das die Abteilung der Arbeitsmänner nach 

Norwegen brachte,  wurde von einem Pionier-Schnellboot  begleitet.  Am 25. Juni 1940 erreichte 

Hermann Wielands RAD-Abteilung mit dem Omnibus das Endziel Stavanger. Der Arbeitseinsatz in 

Norwegen erfolgte „auf dem Flugplatz Forus“, wenige Kilometer südlich von Stavanger. 

Hermann Wieland erinnert sich im Oral-History-Interview an die logistischen Arbeiten seiner RAD-

Abteilung auf dem Flugplatz Forus.1205 HermannWielands Abteilung musste die Landebahn und die 

Stellplätze der Flugzeuge mit Holzpaletten befestigen. Die „Paletten“, auf denen „die Flugzeuge 

gefahren sind, […] diese Paletten hat man zusammen nageln müssen“, damit die Flugzeuge einen 

festen „Untergrund zum Anfahren“ hatten, berichtet er. „Im Arbeitsdienst hat man Spaten gehabt. 

Viel Handarbeit  hat  man machen müssen. Wir haben halt  schaffen müssen,  körperlich schaffen 

müssen“, so Hermann Wieland. Der körperliche Einsatz von Hermann Wieland beim RAD erfolgte 

zu  kriegsdienlichen  Zwecken.  „Das  waren  meistens  Militärflugzeuge“,  erinnert  sich  Hermann 

Wieland 70 Jahre nach seinem Einsatz. Seine RAD-Abteilung half mit, einen Militärflugplatz der 

1203 Hermann WIELAND, Oral-History-Interview, 19.12.2010.
1204 Vgl. im Folgenden [Hermann WIELAND], „Meine Dienstzeit im RAD“. Fotoalbum mit 46 Fotos, 12 Ansichtskarten 

und hs. Beschriftungen, 38 Seiten, [1940]; siehe Anhang. 
1205 Vgl. im Folgenden Hermann WIELAND, Oral-History-Interview, 19.12.2010.

Generalarbeitsführer Pfrogner beschreibt den Bau einer Startbahn durch den RAD in Norwegen mit Holzrosten 
innerhalb weniger Tage, vgl. Generalarbeitsführer PFROGNER, Der Einsatz des Reichsarbeitsdienstes in Norwegen 
1940, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 6 (1942), S. 26 – 30, hier: S. 27. 
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deutschen Luftwaffe zu errichten, der zunächst nur für fliegerische Testzwecke errichtet wurde, aber 

für spätere Kriegseinsätze vorgesehen war. Tatsächlich wurden von Forus aus keine Kriegseinsätze 

geflogen. Der eindeutig „militärische“ Charakter von Wielands Arbeitsdienstzeit wird unterstrichen 

durch  zwei  typisch  militärische  Maßnahme:  das  Tarnen1206 und  den  Umgang  mit  der 

Schusswaffe.1207 „Wir haben schon Karabiner gehabt zum Teil“, berichtet er.

Den Sonntagsgottesdienst konnte Hermann Wieland 1940 „kaum“ oder nur „ganz selten“ besuchen. 

Hermann Wieland gab 1940 vor dem Arbeitsdiensteinsatz in Norwegen auf Nachfrage hin seine 

Absicht  bekannt,  Theologie  studieren  zu  wollen.  Auf  die  Frage  „´Was  wollen  Sie  werden?`“ 

antwortete er: „´Ich möchte Theologie studieren.`“  Hermann Wieland sieht einen Zusammenhang 

zwischen seinem bekannt  gewordenen Berufswunsch und seinem Einsatz  im hohen Norden.  Er 

kommentiert das folgendermaßen: „Dann hat man einen sowieso da hinauf getan.“ Die Theologen 

wurden „teilweise“ verteilt,  „aber es war nicht überall so. Es gab auch einzelne Lager, wo man 

angesehen  war“,  berichtet  er.  In  der  Wahrnehmung  Hermann  Wielands  war  ein  beabsichtigtes 

Theologiestudium in den Augen der Nationalsozialisten einerseits  nicht besonders anerkannt.  Er 

kommentiert  das  mit  den  Worten:  „Die  Theologen:  Was  haben  die  für  einen  Wert?“  Hermann 

Wieland selbst habe sich in seinem RAD-Lager dennoch anerkannt gefühlt, wie er berichtet.

10.1.23 Egmond Feil

Egmond  Feil1208 wurde  am  12.  Juli  1922  in  Schelklingen  geboren.1209 Sein  Vater  war 

Sparkassenoberinspektor in Rottenburg, wo Feil aufwuchs. Von Mai 1934 bis Oktober 1940 war er 

Mitglied der HJ. Nach sechs Schuljahren am Rottenburger Progymnasium verbrachte er die 7., 8. 

und 9. Klasse an der Tübinger Oberschule. Von 3. Oktober 1940 bis 1. Dezember 1940 leistete er 

den Arbeitsdienst. Am 18. Januar 1941 wurde ihm die Reife ohne Prüfung zuerkannt. Von 1. Juli 

1941 bis 19. Mai 1945 musste er den Wehrdienst beim Heer leisten. Erst nach Ende des Krieges 

konnte  er  ein  Studium beginnen.  Am 27.  August  1945 wurde  er  als  Student  der  Katholischen 

Theologie an der Universität  Tübingen aufgenommen.  Zum Ende des  Wintersemesters  1948/49 

beendete er das Studium. 

Im Alter von 88 Jahren erinnert sich Feil in zwei Interviews, die im Januar 2011 und im Juni 2011 

geführt wurden, an den Arbeitsdienst. Im ersten der beiden Interviews berichtet er spontan vom 

Arbeitsdienst. Das zweite Interview wurde mit dem speziellen Leitfaden zum Thema Arbeitsdienst 

1206 Vgl. [Hermann WIELAND], „Meine Dienstzeit im RAD“. Fotoalbum. Foto mit hs. Bildunterschrift „Tarnen“.
1207 Vgl. im Folgenden Hermann WIELAND, Oral-History-Interview, 19.12.2010.
1208 Egmond Feil (*1922), Pfarrer. Geboren in Schelklingen 12.7.1922, Priesterweihe Rottenburg 25.3.1950, Vikar 

Unterboihingen 10.5.1950, Vikar Zwiefalten 1.3.1952, Kurat Maulbronn 1.10.1953, Stadtpfarrer Maulbronn 
26.12.1960, Schuldekan 1.1.1966 – 15.3.1970, Kamerer 9.4.1970, Pfarrer Wernau St. Erasmus 22.9.1974, i.R.

1209 Vgl. im Folgenden UAT 364/6213 Egmond FEIL.
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geführt.  Er erinnert den Arbeitsdienst als einen kurzen zeitlichen Abschnitt zwischen Schule und 

Wehrdienst.1210 „Gegen Ende des Schuljahres“ wurde Feil „zum Arbeitsdienst eingezogen“, ist „dort 

bloß zwei Monate gewesen, und dann kam schon der Stellungsbefehl“ zur Wehrmacht. Das RAD-

Lager von  Feil befand sich „in Reitdorf bei Altenmarkt in Tirol“. Die Abteilung von  Feil musste 

Gräben ausheben für eine „Drainage“.1211 Der Boden hatte „eine Humusschicht vom 15 cm“, auf der 

Gras wuchs. „Und dann kam reiner Fels. Und da haben wir mit dem Kreuzpickel mindestens einen 

Meter hinuntergraben müssen“, so Feil. Der Drainagegraben musste „in den Fels hinein“ getrieben 

werden. „Da hast du vielleicht am Tag zwei, drei Meter fertig gebracht, mehr nicht (lacht)“, erzählt 

er. Die Drainagegräben wurden auf den Wiesen der Bergbauern angelegt.1212 Die Arbeitsmänner 

haben  „immer  truppweise“  in  Gruppen  zu  zwölf  bis  15  Mann  „zu  den  Bauern  hinausgehen 

müssen“,  erinnert  er  sich.  Jeder  Arbeitsmann  bekam „seine  paar  Meter“,  die  er  „hat  schaffen 

müssen“. Die Vorgesetzten „haben ja selber gesehen: der nackte Fels, da hast du also schwer dran 

schaffen müssen und bist nicht weit gekommen in der Arbeit.“ Zum Verlegen von Drainagerohren 

„ist es nicht mehr gekommen“. Bei „den harten nackten Felsen“ kam der Trupp nicht so weit. „Das 

sind nicht mehr die Kalkalpen, sondern das sind schon also Granit- und Gneisalpen, das war ein  

schwerer Stein (lacht)“, berichtet er. Beim Anlegen der Gräben zur „Entwässerung der Bergwiesen“ 

konnte es passieren, „dass während dem Schaffen der ganze Matsch gewachsen ist und dann fast bis 

an den Hals hingegangen ist. (lacht, klopft beim Lachen auf den Tisch)“ Der „Unterfeldmeister und 

Truppführer hat dann gesagt: ´Ha, jetzt komm raus! Komm!`“, so Feil. 

Eine weitere Tätigkeit,  die die Arbeitsmänner ausführen mussten, bestand darin, „Kies“ aus der 

Enns „rauszuschippen“. Dazu mussten Feil und seine Kameraden „ein paar Stunden lang am Tag in 

die Enns hineinstehen“. Feils Abteilung hat den Kies nicht weiterverarbeitet. Er vermutet, dass der 

Kies „für irgendwelche Befestigungen“ gebraucht wurde.1213 Für die Kiesgewinnung in der Enns 

bekam Feil besondere „Wasserstiefel“ gestellt. „Und wenn halt eine Welle gekommen ist, ist es dir 

halt in den Stiefel hinein gelaufen, hast du es rausschütten müssen“, so Feil.1214

Er erinnert sich noch gut an das Exerzieren mit dem Spaten und an die damaligen Kommandos. 

„Spaten über, Spaten ab“1215 oder „´Habt Acht!` Das ist natürlich auch schon gemacht worden“1216, 

gibt  Egmond  Feil  die  Kommandos  wieder.  Die  Arbeitsmänner  wurden laut  Feil  noch  nicht  an 

Gewehren ausgebildet.

1210 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
1211 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1212 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
1213 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1214 Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
1215 Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1216 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
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Bei den Arbeitsmännern in seiner Abteilung habe es sich durchwegs um „Schüler, die man vom 

Abitur  weggeholt  hat“,  gehandelt.  Die  Vorgesetzten  beim  Arbeitsdienst  hingegen  „sind 

Gescheiterte, gescheiterte Existenzen meistens gewesen“, so  Feil. Er erinnert sich, dass einer der 

Unterfeldmeister, ein ehemaliger Metzger, eine „gescheiterte Existenz“ und ein „Sauhund“ gewesen 

sei. Dieser habe, so  Feil, die Arbeitsmänner „angeschrien“, „angebrüllt“ und „nicht normal“ mit 

ihnen geredet, und zwar auch in Situationen, in denen es gar nicht um das „Kommandieren“ ging. 

Feil erläutert, wie dieser Vorgesetzte die Arbeitsmänner schikaniert habe: „Wir haben natürlich auch 

´Spring auf!, Marsch, Marsch!, Hinliegen!` machen müssen“, erzählt er. Dieser Vorgesetzte habe 

„immer dann ´Hinliegen!` geschrien, wenn eine Pfütze da war. Und da hast du regelrecht hinein 

pflatschen müssen. Wenn du das nicht gemacht hast, netwahr. Und dann schließlich hast du gedacht, 

jetzt  erst  mit  Recht,  und hast  es dann so geklatscht,  dass  er  angespritzt  worden ist.  Oh Leute, 

Leute!“,  so  Feils  Bericht  in  der  Erinnerung.  Die  Arbeitsmänner  wurden  „auch  beim  Regen 

rumgejagt“1217,  erzählt  er.  Anschließend mussten  sie  mit  demselben  Anzug,  mit  dem sie  in  ein 

Wasserloch liegen mussten, „wieder zum Appell antreten. Das war also keine schöne Zeit.“  Feil 

nennt  den  Gruppenführer  einen „Sauhund“,  weil  er  die  Arbeitsmänner  „mit  Absicht  schmutzig 

machen“ wollte. „Das hat man gemerkt. Der hat Abiturienten nicht leiden können“, so Egmond 

Feil. Der Vorgesetzte habe „lauter Schüler“ unter sich gehabt.1218 „Wir sind doch lauter Schüler, 

bloß Abiturienten gewesen!“, ruft  Feil im Interview erregt aus.  Feil hat die Schikanen über sich 

ergehen lassen. „Da hast du dir am gescheitesten gesagt: Das machst du halt.  Überstehst du es,  

überstehst du es.  Und überstehst du es nicht,  dann holt  dich der Herrgott.  Also das war  meine 

Einstellung. Hat doch keinen Sinn! Dann wären die Kerle noch ekelhafter geworden. Ja, und die 

sind fort und zu ihren Mädle und was weiß ich gegangen“, berichtet Feil. Feils Berichte decken sich 

mit den Erkenntnissen von Michael  Hansen, wonach Abiturienten und angehende Studenten von 

manchen Vorgesetzten gezielt schikaniert wurden.1219

Strafdienst habe es allerdings nicht gegeben. Vorträge und Schulungen über nationalsozialistische 

Themen oder über deutsche Geschichte habe es laut Erinnerung von Feil ebenfalls nicht gegeben.1220 

Die Vorgesetzten „sind keine so Leuchten gewesen“. Sie seien „gar nicht fähig gewesen“, Vorträge 

zu halten.

Auch Heimabende, an denen Lieder gesungen wurden, habe es im Lager von Feil nicht gegeben. 

„Nein. Da bist du hundsmüde gewesen und froh gewesen, wenn du hast hin liegen können. Und 

morgens hast du ja auch schon wieder früh raus müssen“, erzählt er im Interview.1221 

1217 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1218 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
1219 Vgl. Michael HANSEN, Idealisten und gescheiterte Existenzen, S. 308f.
1220 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1221 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
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Der Besuch des Sonntagsgottesdienstes sei nicht möglich gewesen, meint Feil.1222 Im Lager wurde 

ebenfalls  kein  Gottesdienst  angeboten.  Vielmehr  war  „sonntags  genauso Dienst“  wie  unter  der 

Woche. „Also wenn Gelegenheit gewesen wäre“, sagt Feil, „wäre ich hingegangen. Bombensicher.“ 

Aus heutiger Sicht kann er „nicht einmal sagen“, ob sich im nahegelegenen Reitdorf eine eigene 

Pfarrkirch befunden habe. Die nächste Pfarrkirch wäre „sicherlich“ in Altenmarkt gewesen, „aber 

das war 12 km weg von uns“. Feil wäre gerne einmal nach Altenmarkt gegangen, „aber bist du nicht 

hingekommen. Hast du nicht machen können.“1223

Für die letzten zwei Wochen seiner Arbeitsdienstzeit wurde seine Abteilung nach Dornbirn verlegt, 

um ein leeres Arbeitsdienstlager zu bewachen. „Da hast du nicht viel  tun müssen. Da hast du halt 

Wache schieben müssen. Tag und Nacht“, so Feil. Das Wacheschieben fand mit dem Spaten statt. In 

Dornbirn mussten die Arbeitsmänner keinen Arbeitseinsatz mehr leisten. „Da haben wir nichts tun 

müssen, bloß die Häuser und das Gelände bewachen, und sind im ersten Hotel zum Mittagessen 

gegangen,  geführt  worden.  (lacht)  Also was es  nicht  alles  gegeben hat!“  Kurz  darauf  kam der 

Gestellungsbefehl zur Wehrmacht.

Auf die Frage,  was man damals gedacht habe,  als  man zum Arbeitsdienst  ging,  – ob man den 

Arbeitsdienst  eher  als  ein  Abenteuer  oder  als  ein  Muss  betrachtet  habe  –,  antwortet  Feil  im 

Interview:  „Ja  (lacht),  es  ist  einem  doch  nichts  anderes  übriggeblieben  damals.  Du  warst 

gezwungen, wenn du nicht gefolgt hättest, dann hätten sie dich wahrscheinlich umgebracht.“1224

Auf die Frage, was man gedacht habe, als man den Eid auf  Hitler zu Beginn des Arbeitsdienstes 

abgelegt habe, antwortete Feil: „Also, netwahr, es ist einem nichts anderes übrig geblieben als dass 

[du] da gute Miene zum bösen Spiel gemacht hast,  netwahr. Im Katholischen Sonntagsblatt,  da 

erinnere ich mich noch heute daran, nach 1933 auf der vordersten Seite: ein Bild vom Adolf Hitler: 

unser neuer Reichskanzler. Netwahr, legitim an die Macht gekommen“, erzählt Feil.

10.1.24 Bernhard Rieger

Bernhard  Rieger1225 wurde am 17. Dezember 1922 in Wißgoldingen geboren.1226 Sein Vater war 

1222 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1223 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
1224 Vgl. im Folgenden Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1225 Bernhard Rieger, (1922 – 2013), Weihbischof. Geboren in Wißgoldingen 17.12.1922, Priesterweihe Ulm-

Wiblingen 29.7.1951, Aushilfe Esslingen 10.9.1951, Vikar Heilbronn-Sontheim 13.10.1951, Vikar Stuttgart-
Cannstatt Liebfrauen 1.10.1953, Vikar Leonberg 20.11.1953, Kaplaneiverweser ad S.Jodocum Aulendorf 
28.9.1954, Kaplan ad S.Jodocum Aulendorf 5.4.1956, Bischöflicher Studienrat Saulgau 1.11.1957, Stadtpfarrer 
Calw 16.12.1962, Bischöflicher Kommissär 16.4.1963, Pfarrer Waldsee-Reute 1.10.1972, Schuldekan 15.1.1974, 
Dekan 22.7.1975, Ordinariatsrat in Rottenburg 1.12.1975, Domkapitular 6.1.1977, Päpstl. Ehrenkaplan 21.1.1977, 
Päpstl. Ehrenprälat 26.4.1983, von Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof von Tigava und Weihbischof von 
Rottenburg-Stuttgart ernannt 20.12.1984, Bischofsvikar 2.1.1985, konsekriert im Dom zu Rottenburg 2.2.1985, 
gestorben 10.4.2013.

1226 Vgl. im Folgenden UAT 364/22246 Bernhard RIEGER.
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Bauer in Wißgoldingen. Von 1936 bis 1940 war er Mitglied der Hitlerjugend. Am 5. November 

1940 – Bernhard  Rieger befand sich in der achten Gymnasialklasse – wurde ihm die Reife ohne 

Prüfung zuerkannt. Von 5. Oktober bis 17. Dezember 1940 leistete er den Arbeitsdienst. Von 6.  

Januar  1941 bis  21.  Mai  1947  befand  er  sich  im Wehrdienst  des  Heeres.  Von  Wintersemester 

1945/46  bis  zum  Wintersemester  1946/47  studierte  er  als  stud.  phil.  im  Seminar  für 

Kriegsgefangene in Chartres. Am 2. Oktober 1947 wurde er als Student der Katholischen Theologie 

an der Universität Tübingen aufgenommen. Zum Ende des Sommersemesters 1950 schloss er sein 

Studium ab. Eine Sichtung der Spruchkammerakte von Rieger zeigte, dass die Akte lediglich aus 

dem  Meldebogen  und  dem  Einstellungsbeschluss  der  Spruchkammer  Schwäbisch  Gmünd 

besteht.1227 Rieger wurde aufgrund seiner Mitgliedschaft in der HJ als „Mitläufer“ entnazifiziert. Es 

ist  nicht  auszuschließen,  dass  darin  ein  Grund  für  seine  sehr  zögerliche  und  zurückhaltende 

Beantwortung der Fragen im Interview zu sehen ist.

Im Interview erinnert sich der 88-jährige  Rieger an den Arbeitsdienst.1228 Direkt „von der Schule 

weg“ musste er „1940 im Herbst“ den Arbeitsdienst antreten. Riegers Arbeitsdienstabteilung befand 

sich in „Königshofen/Grabfeld“.  „Als Gruppe hat man da gearbeitet“ und „Straßenbauarbeiten“ 

durchgeführt.  An  „Einzelheiten“  könne  sich  Rieger  „nicht  mehr“  erinnern.  Die  Zeit  beim 

Arbeitsdienst habe „bloß ein viertel Jahr“ gedauert. Bald darauf „1941 im Januar sind wir Soldat 

geworden“, so Rieger. Wenn er am Sonntag „frei hatte“, habe er den Sonntagsgottesdienst besuchen 

können. Er sei als angehender Theologe „überhaupt nicht“ schikaniert worden. An Schulungen oder 

Vorträge könne er sich nach eigenen Angaben „nicht erinnern“.

10.1.25 Raimund Rau

Raimund Rau1229 wurde am 10. September 1922 in Rot bei Laupheim geboren.1230 Sein Vater war 

Landwirt in Rot. Von Oktober 1938 bis 3. Dezember 1940 gehörte er der Hitlerjugend an. Von 4. 

Dezember 1940 bis 3. März 1941 dauerte seine dreimonatige Teilnahme am Arbeitsdienst. Am 7. 

März  1941  wurde  ihm  die  Reife  ohne  Prüfung  zuerkannt,  als  er  noch  Schüler  der  achten 

Gymnasialklasse war.

1227 Vgl. im Folgenden StA Ludwigsburg, Bestand EL 902/7 Spruchkammer 14 Schwäbisch Gmünd Verfahrensakten, 
12078 Bernhard Rieger. Die Spruchkammerakte bestätigt die Mitgliedschaft Bernhard Riegers von 1936 bis 1940 
als Hitlerjunge in der HJ. Bernhard Rieger wurde von der Spruchkammer Schwäbisch Gmünd der Kategorie 4 
„Mitläufer“ zugeordnet, das Verfahren wurde eingestellt. Eine Mitgliedschaft im RAD wurde im Meldebogen gar 
nicht abgefragt. Es ergaben sich keine Hinweise auf weitere Mitgliedschaften in der NSDAP oder ihren 
Gliedorganisationen.

1228 Vgl. im Folgenden Bernhard RIEGER, Oral-History-Interview, 6.3.2011.
1229 Raimund Rau (1922 – 2013), Pfarrer. Geboren in Burgrieden-Rot 10.9.1922, Priesterweihe Weingarten 26.3.1950, 

Vikar Deißlingen 12.5.1950, Vikar Dunningen 17.12.1952, Pfarrverweser Unlingen 1.9.1955, Pfarrer Unlingen 
24.9.1956, Pfarrer Mariabrunn 6.3.1966, zusätzlich Pfarrverweser Eriskirch 8.8.1982, gestorben 11.6.2013.

1230 Vgl. im Folgenden UAT 364/21577 Raimund RAU.
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Rau  verbindet  mit  der  Arbeitsdienstzeit  1940/41 die  Erinnerung an  Arbeiten  im Wald.1231 „Wir 

mussten Holz machen im Winter“, berichtet Rau. Die Schuhe seien nass geworden und das Wasser 

gefroren. „Also dass man da gesund geblieben ist!“, wundert  er sich noch nach 70 Jahren. Auf 

einem Flugplatz musste er die Landebahn vom Schnee räumen. „Wir mussten mit einem einfachen 

Schäufele fast den ganzen Tag lang den Schnee wegmachen“, so Rau.

10.1.26 Alfons Waibel

Alfons Waibel1232 kam am 23. April 1922 in Wangenhalden zur Welt.1233 Sein Vater war Landwirt in 

Wangenhalden. Im Mai 1935 trat der der Hitlerjugend bei. Am 20. November 1941 wurde ihm in 

der achten Gymnasialklasse die  Reife  ohne Prüfung zuerkannt.  1941 wurde er zum Wehrdienst 

einberufen. Am 11. Mai 1946 wurde er im Studiengang Katholische Theologie an der Universität 

Tübingen aufgenommen. Mit dem Wintersemester 1949/50 schloss er sein Studium ab. 

Den Arbeitsdienst  hat  Waibel  nicht  abgeleistet.  Seine Einschätzungen und Kenntnisse über  den 

Arbeitsdienst stammen aus zweiter Hand. Zwei seiner Brüder sowie Kameraden beim Militär haben 

ihm  vom  Arbeitsdienst  erzählt.1234 Die  Erfahrungen,  die  seine  Kameraden  beim  Arbeitsdienst 

gesammelt hatten, kamen ihm beim Militär zu gute. Denn diejenigen seiner Kameraden bei der 

Grundausbildung, die den Arbeitsdienst hinter sich hatten, „haben natürlich schon gewusst, wie der 

Hase  läuft“  und  konnten  „Neugebackenen“  wie  Waibel  Ratschläge  geben,  „wie  wir  also  uns 

möglichst  über  Wasser  halten  können“.  Von den  ehemaligen  Arbeitsmännern  konnte  man nach 

Ansicht von Waibel lernen, „wie man halt am besten durchkommt mit gewissen Mätzchen“.

Er erzählt dazu „ein ganz simples Beispiel“. Samstags ging es in seiner Rekrutenzeit zum Duschen. 

„Man hat den, der bereits Erfahrung gehabt hat, gefragt: ´Wie muss man da gehen?` Dann hat der 

gesagt: ´Da tust du deine Sporthose an, dann Sportschuhe. Und dann natürlich Schuhe weg, Hose 

weg`“, so  Waibel.  Waibel und seine Kameraden „sind halt  im Adamskostüm dagestanden“.  Ein 

anderer Rekrut wusste nicht, dass nackt geduscht wird, und „hat eine Badehose angehabt“. Als der 

Unteroffizier sah, dass dieser Rekrut in der Badehose duschte, begann er zu schreien und habe ihn 

„lächerlich gemacht“ und „herabgeputzt wegen seiner Badehose“. 

Nach Ansicht von Waibel sei der RAD „natürlich nicht überall gleich“ gewesen. „Der Arbeitsdienst 

war wohl im allgemeinen viel, wie soll ich sagen, viel  brutaler wie das Militär“, berichtet er. Von 

1231 Vgl. im Folgenden Raimund RAU, Oral-History-Interview, 2.1.2011.
1232 Alfons Waibel (*1922), Pfarrer, Msgr. Geboren in Wangenhalden 23.4.1922, Priesterweihe Ulm-Wiblingen 

29.7.1951, Aushilfe am Josefinum Ehingen 8.9.1951, Vikar Spaichingen 9.10.1951, Pfarrverweser 
Niederstotzingen 10.10.1953, Vikar Oberndorf am Neckar 1.12.1954, Vikar Wachendorf 18.4.1956, Pfarrverweser 
Wachendorf 1.1.1958, Pfarrer Allmendingen 31.1.1960, Stadtpfarrer Isny St. Maria 21.1.1968, Pfarrer der 
Heggbacher Einrichtungen in Maselheim-Heggbach 20.8.1982, i.R. 1.6.1992.

1233 Vgl. im Folgenden UAT 364/29495 Alfons WAIBEL.
1234 Vgl. im Folgenden Alfons WAIBEL, Oral-History-Interview, 6.1.2011.
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seinem Bruder Karl Waibel, der in der RAD-Abteilung Langensteinbach in Baden den Arbeitsdienst 

leistete, habe er die Sprüche und Beleidigungen erfahren, die beim RAD üblich waren. „Mir graust 

es da heut´ noch. Also bloß ein Beispiel: ´Sie Arsch mit Ohren!`“ Anstelle eines Tischgebetes habe 

es beim RAD vor dem Mittagessen geheißen: „´Gut Hunger, Edward, gut Fraß.` Ja. Das war der  

Stil. ´Gut Hunger!` - ´Gut Fraß!` Dann haben sie müssen brüllen: ´Gut Fraß.` Hat´s ´guten Fraß` 

gegeben.  (lacht)“  Sein  Bruder  habe  den Heimaturlaub „in  seiner  Uniform“ verbracht,  berichtet 

Alfons Waibel.

10.1.27 Walter Hetzel

Walter Hetzel1235 wurde am 8. September 1924 in Ulm geboren.1236 Sein Vater war als Bildhauer in 

Ulm tätig. Von April 1936 bis Dezember 1942 gehörte er der HJ an. Den Arbeitsdienst hat er nicht  

geleistet. Das Studium der Katholischen Theologie konnte er erst nach dem Wehrdienst – also nach 

Ende des  Zweiten Weltkrieges  – aufnehmen.  Am 30.  August  1945 wurde er  in  die  Universität 

Tübingen als  Student  der  Katholischen Theologie aufgenommen.  Ende Wintersemester  1948/49 

verließ er die Universität nach beendetem Studium.

Im Alter von 86 Jahren erinnert sich Hetzel daran, dass er vom Arbeitsdienst befreit war, während 

drei  seiner  Mitschüler  während  der  Schulzeit  in  den  Arbeitsdienst  mussten.1237 „Ich  nicht“,  so 

Hetzel, „weil ich so ein Hering war, dass ich umgefallen wäre, wenn man eine Schaufel an mich 

hingelehnt  hätte.  Ich  war  also  durch  Unterernährung  oder  was  weiß  ich  bin  ich  um  den 

Arbeitsdienst herumgekommen. Die sind wieder zurückgekommen, mittlerweile sind einige aus der 

Klasse schon eingezogen worden. Ich bin dann auch drangekommen“, berichtet  Hetzel. Für den 

Dienst bei der Wehrmacht „zum verschießen Lassen hat´s gereicht“. 

Hetzel kennt den Arbeitsdienst zwar nicht aus eigener Anschauung, wohl aber aus den Berichten 

seiner Mitschüler.  Auf die Frage,  was die  Mitschüler,  die den Arbeitsdienst  leisten mussten,  an 

Arbeitsdiensterlebnissen berichtet hätten und was für ein Bild vom Arbeitsdienst  Hetzel dadurch 

bekommen habe, antwortet er: „Also erstens dass das meistens verkrachte Existenzen waren, die 

Häuptlinge,  die  Kommandeure  waren.  Zweitens  dass  es  Riesendackel  waren,  die  nicht  einmal 

Deutsch gekonnt haben richtig: ´Sie scheinen der Richtige zu sein` und so, in dem Stil ungefähr 

geschwätzt. Und dass es Schinderei war, und zwar, da hat man sich insofern gar nicht entziehen, 

1235 Walter Hetzel (*1924), Pfarrer. Geboren in Ulm 8.9.1924, Priesterweihe Weingarten 26.3.1950, Aushilfe Ulm St. 
Georg 10.5.1950, Krankheitsvertretung Dietenheim 20.6.1950, Aushilfsvikar Schwäbisch Gmünd Heilig Kreuz 
5.9.1950, Vikar Aalen 5.6.1951, Vikar Schwäbisch Gmünd Heilig Kreuz 27.8.1951, Vikar Hohenstein-Oberstetten 
11.12.1951, Vikar Feuerbach 26.1.1952, Vikar Esslingen 1.10.1955, Kaplan ad S.Georgium Schwäbisch Gmünd 
21.3.1956, Stadtpfarrer Stuttgart-Cannstatt Heilig Kreuz 9.6.1963, i.R. Stuttgart-Feuerbach 1.7.1993.

1236 Vgl. im Folgenden UAT 364/10954 Walter HETZEL.
1237 Vgl. im Folgenden Walter HETZEL, Oral-History-Interview, 5.3.2011.
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drücken können: Die haben bestimmte Meter von Graben ausheben müssen und haben am Abend 

fertig sein müssen damit. Offensichtlich ist das gegangen, also ich hätte das nie geschafft. Im Krieg 

war das ja auch so, die Schützengräben waren ungefähr brusthoch. Und dann hat man ja den Dreck 

hinausgeschmissen, der ist ja immer höher geworden. Ich hätte das nicht hinauf gebracht. Die Kraft 

hab´ ich einfach nicht dazu gehabt. Ich hab´ manchmal meine Zigaretten hergeschenkt so einem 

Bauernbub, der kräftiger war. Der hat gern geraucht, und dafür hat der mir ein paar Schaufeln Dreck 

da hinauf geschmissen. Also in dem Arbeitsdienst, das war  schlimmer als Militär. Und das war 

rigoroser. Und politisch, das weiß ich nicht so, ich hab das nicht mitgemacht. Aber es war, wie soll 

ich sagen: Diese Führenden oder kommandierenden Leute waren keine Offiziere. Das sind Leute, 

die,  ich  will  nicht  grad  sagen aus  der  Gosse,  aber  das  sind  oft  einfach  verkrachte  Existenzen 

gewesen. Die sind auf einmal was geworden und haben kommandiert und die Leute angeschrien 

und haben die rumschikaniert. Also das muss  schlimm gewesen sein. Ich weiß nicht, wie ich das 

überlebt hätte, wenn.“

10.1.28 Gebhard Lutz

Gebhard Lutz1238 wurde am 23. April 1926 in Tübingen geboren.1239 Sein Vater war Landwirt in 

Niederalfingen  bei  Aalen.  Von  1.  Mai  1937  bis  zu  seiner  Einberufung  war  er  Mitglied  der 

Hitlerjugend. Ab dem 24. August 1942 war er Konviktor des Bischöflichen Konviktes in Ehingen, 

wohnte aber nicht im Konvikt, sondern in der Stadt Ehingen1240 und besuchte die Oberschule für 

Jungen  in  Ehingen.  Von  2.  Oktober  bis  8.  Dezember  1943  war  er  noch  als  Schüler 

Luftwaffenhelfer.1241 Am 9. Februar 1944 erhielt er an der Oberschule für Jungen in Ehingen die 

Vorsemesterbescheinigung.1242 Damit wurde ihm die Reife ohne Prüfung zuerkannt, als er sich in 

der  siebten  Gymnasialklasse  befand.  Vom 15.  Februar  bis  zum 26.  April  1944  leistete  er  den 

Arbeitsdienst, während er noch Schüler war.1243 Erst nach Ende des Krieges konnte Gebhard Lutz 

sein Theologiestudium beginnen. Am 7. September 1945 wurde er als Student in die Universität 

Tübingen  aufgenommen,  Ende  Wintersemester  1948/49  konnte  er  sein  Studium  in  Tübingen 

beenden.

Lutz erinnert sich als 84-Jähriger im Oral-History-Interview, das mit ihm im Januar 2011 geführt 

1238 Gebhard Lutz (*1926), Pfarrer. Geboren in Tübingen 23.4.1926, Priesterweihe Rottenburg 25.3.1950, Vikar 
Biberach an der Riß 30.9.1950, Vikar Stuttgart-Zuffenhausen 15.9.1951, Kurat Neckartenzlingen 18.4.1953, 
Pfarrverweser Neckartenzlingen 1.10.1957, Pfarrer Neckartenzlingen 30.10.1960, Pfarrer Urach 7.10.1978, i.R.

1239 Vgl. im Folgenden UAT 364/17143 Gebhard LUTZ.
1240 Vgl. Schreiben Bischöfliches Konvikt Ehingen, [Konviktsvorsteher Franz Lenk,] an den Pfarrer von Hüttlingen, 

20.8.1942. Privatbesitz Gebhard LUTZ.
1241 Vgl. UAT 364/17143 Gebhard LUTZ.
1242 Vgl. Abgangszeugnis der Oberschule für Jungen Ehingen für Gebhard Lutz, 9.2.1944. Privatbesitz Gebhard LUTZ.
1243 Vgl. im Folgenden UAT 364/17143 Gebhard LUTZ.
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wurde, daran,  dass er und seine Mitschüler während der Schulzeit  am Arbeitsdienst teilnehmen 

mussten.1244 „Die [die Mitschüler] waren alle mal wochenlang in einem Wehrertüchtigungslager der 

HJ.  Während dieser  Gymnasiumszeit  waren wir  zwischendurch weg, sowohl ein Vierteljahr  im 

Arbeitsdienst  als  auch ein Vierteljahr  als  Luftwaffenhelfer.  Also auch diese 11.  Klasse  hat  fast 

keinen Schulcharakter  mehr gehabt,  sondern da waren wir zunächst  im Arbeitsdienst  und dann 

Luftwaffenhelfer“, so Lutz. Zu Beginn der 10. Klasse war Lutz Schüler an der Ehinger Oberschule 

geworden. Während dieser Ehinger Gymnasialzeit war er zeitweise der einzige Konviktor an der 

Schule gewesen. Das 11. Schuljahr war demzufolge durch die Ausbildung als Luftwaffenhelfer und 

den Arbeitsdienst zerrissen. „Luftwaffenhelfer waren wir zuerst. Das war also schon am Anfang von 

diesem 11. Schuljahr. Dann waren wir ein paar Wochen oder vielleicht auch noch ein paar Monate, 

allerdings höchsten zwei Monate, wieder in der Schule. Und dann von Februar bis April [1944] 

waren wir im Reichsarbeitsdienst“, berichtet er.

Das RAD-Lager von Lutz befand sich „in Bamlach im Markgräflerland. Der gedachte Ansatz war, 

dass wir die Bunker vom Westwall pflegen. Jawohl.“ Im Markgräfler Land befanden sich Anlagen 

des Westwalls.  „Aber die hat man dann schon nicht mehr gepflegt,  denn da war ja inzwischen 

Frankreich  erobert. Da brauchte man diese Bunker nicht mehr“, so  Lutz. Die Gegenoffensive der 

Alliierten sollte erst am 6. Juni 1944 beginnen, also mehrere Wochen nach dem Arbeitsdiensteinsatz 

von Lutz am Westwall im Markgräflerland. „Da war dort  völlige Ruhe noch, als wir kamen. Also 

wir  hatten  im  Arbeitsdienst  gar nichts  zu  tun  als  uns  ´rumzulümmeln  und  zu  exerzieren  und 

Blödsinn zu machen.“ Der Tagesablauf bestand aus exerzieren und Unterricht. „Und was haben wir 

noch gemacht? Also auf jeden Fall nie was gearbeitet.“ Lutz bewertet die Zeit beim Arbeitsdienst 

als „eine sinnlos vertrödelte Zeit. (lacht)“ 

Die Teilnahme am Arbeitsdienst während der Schulzeit war per Gesetz geregelt. „Ein halbes Jahr 

vor der Wehrmacht wurde man zum Arbeitsdienst eingezogen. Wir waren sicher der letzte Jahrgang, 

der zum Arbeitsdienst eingezogen wurde. Denn wer dann noch eingezogen wurde, der Jahrgang 27, 

die kamen ja sofort zum Militär. Also den Luxus, die da Blödsinn machen zu lassen, hat man sich 

dann nicht mehr gegönnt, sondern die Angehörigen des Jahrgangs 1927, des nächsten, die wurden ja 

schon im Herbst ´44 eingezogen, also schon ein halbes Jahr nach uns. Da hat man keine Zeit mehr 

gehabt für Arbeitsdienst (lacht kurz)“, erzählt Gebhard Lutz.

„Zwei Klassen von Menschen“ befanden sich nach Ansicht von Lutz als Arbeitsmänner im RAD-

Lager  Bamlach:  „Die  Hälfte  waren  Gymnasiasten,  und  die  andere  Hälfte  waren 

Unteroffiziersvorschüler.  Das  heißt  junge  Leute,  die  mit  14  zum  Komiss  gegangen  sind  und 

Unteroffizier  werden  wollten.  Diese  beiden  total  verschiedenen  Menschenklassen  kamen  da 

1244 Vgl. im Folgenden Gebhard LUTZ, Oral-History-Interview, 5.1.2011.
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zusammen, ja. Und die Unteroffiziersvorschüler, die haben uns gelehrt, wie man sich da benimmt. 

Die kannten sich mit allen Raffinessen im Kasernenleben aus, also wir waren der naive Teil (lacht) 

dieses Lagers. (lacht)“ Lutz beschreibt, was er unter „naiv“ versteht: „Also wir wussten noch nicht, 

wie man sich drückt. Wir wussten noch nicht, wie weit man frech werden kann. Das wussten die.“ 

Denn die Unteroffiziersvorschüler „waren schon Kasernenleben gewohnt“ und „wussten, wie man 

sich  in  den  Kasernen  frech  und  sicher  benimmt  (lacht)“,  so  Lutz.  Er  betont,  dass  er  „wenig 

Erinnerungen“ an die Arbeitsdienstzeit  habe.  Dennoch erinnert  er  sich an eine für ihn „lustige“ 

Begebenheit: „Also einer von den Leuten musste auch Postbote machen, musste in der Stadt Post 

holen und Post hinbringen. Und da haben sie einen Unteroffiziersvorschüler genommen.“ Diese 

Unteroffiziersvorschüler jedoch „haben das maßlos ausgenützt, die sind nicht heimgekommen, die 

haben alle möglichen Bummel gemacht. (lacht) Und dann haben die gesagt: Da nehmen wir einen 

braven Gymnasiasten, nämlich  mich. (lacht)“ In der Folgezeit hatte  Lutz die verantwortungsvolle 

Aufgabe,  die  Post  zu  holen,  „hinzubringen“  und  „Leute,  die  ins  Lager  kamen,  an  der  Pforte 

empfangen“. Er beschreibt seine Tätigkeit als „einen schlauen, faulen Job“. Er habe zwar noch mit 

den  anderen  Arbeitsmännern  antreten  müssen.  „Aber  soweit  man  also  nicht  exerziert  hat  und 

Unterricht hat, saß ich da in meinem Büro.“  Lutz berichtet, er habe zwar „in einem großen Saal“ 

geschlafen, habe aber ein eigenes „Dienstzimmer“ für seine Aufgabe als Postbote gehabt. „Außer 

zum Appell, nicht wahr, saß ich in meinem Büro herum“, während die anderen Arbeitsmänner mit 

dem Spaten exerzieren mussten. 

Aus heutiger Sicht nennt  Lutz den Arbeitsdienst „für mich eine uninteressante Periode, gell. Also 

der würde ich nicht viel Bedeutung beimessen.“ Denn „das war ein verblödeltes Vierteljahr, und 

damit Ende.“ Er sieht im Arbeitsdienst „eine sinnlose Zeitvergeudung. Die wussten gar nicht, was 

sie  mit  uns  anfangen wollen.  Von diesem ursprünglichen Zweck,  diese  Bunker  in  Ordnung zu 

halten, war nichts mehr zu tun. Die wussten gar nicht, was sie mit uns anfangen sollen“, so Lutz. 

Die Arbeitsdienstabteilung von  Gebhard Lutz wurde zwar zum Westwall geführt. Aber man „hat 

sich  das  angeguckt  und damit  hat  sich´s  gehabt.“  Sein  Vorgesetzter,  ein  Oberfeldmeister,  habe 

kommentiert: „Man braucht die Bunker nicht mehr.“

Der Oberfeldmeister habe nicht die Arbeit am Westwall beaufsichtigt, sondern „hat das Exerzieren 

diktiert. Und natürlich gab´s dann ja Unterricht, nationalpolitischen Unterricht, gell.“  Lutz betont, 

dass seine Erinnerung „ganz schwach“ sei, „weil das ist für mich eine sehr bedeutungslose Zeit“.  

Der Oberfeldmeister habe den nationalpolitischen Unterricht „meistens“ selbst gehalten. Lutz fällt 

zunächst „gar nichts mehr ein“, was die Inhalte und Themen der Vorträge anbelangt. Er bestätigt 

aber, dass es um die Geschichte Deutschlands „oder die Prinzipien des Nationalsozialismus“ ging. 

„Also, das ist für mich eine ziemlich ausgelöschte Periode.“ Auf die Frage, ob man als Abiturient 
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dabei  den  Kopf  geschüttelt  habe,  antwortet  Lutz:  „Ja  natürlich haben wir  das  für  so  Blödsinn 

gehalten,  gell.  Aber  wir  waren  eben  dort,  und  damit  haben  wir´s  abserviert.“  Während  des 

Interviews tut Lutz kund, dass er nicht ausführlicher über den Arbeitsdienst berichten möchte. „Gut, 

aber ich bin nicht dafür, dass wir lang dabei bleiben. Das halte ich für eine bedeutungslose Periode“, 

so  Lutz.  Im Anschluss  an  den  Arbeitsdienst  ging  Lutz  „kurz“  zurück  an  die  Oberschule  nach 

Ehingen, um die Vorsemesterbescheinigung, „den Pappendeckel, entgegen zu nehmen“.

Während der Zeit beim Arbeitsdienst hielt der Ehinger Konviktsdirektor Franz Lenk1245 brieflichen 

Kontakt  mit  dem Arbeitsmann  Lutz.  Nach Ansicht  von  Lutz  „gab´s  keine  allgemeine Zensur“. 

Etwaige Schikanen gegen ihn, weil er bischöflicher Konviktor war, „gab´s nicht“. Im Lager wurde 

kein  Sonntagsgottesdienst  abgehalten.  Auch  sei  es  „nicht  möglich“  gewesen,  in  einem  der 

umliegenden  Orte  den  katholischen  Sonntagsgottesdienst  zu  besuchen.  Lutz  musste  vielmehr 

während  der  gesamten  Zeit  beim  Arbeitsdienst  „ohne  Ausgang“  im  Lager  bleiben.  Das  Lager 

verlassen durfte „nur“ er, „um Post zu holen“. 

Zusammen mit Gebhard Lutz befand sich im RAD-Lager Bamlach ein weiterer Schüler, der später 

Theologie  studieren  sollte:  Karl  Rehm,  der  spätere  „Dekan  bei  Laupheim“.1246 Rehm  „war 

gleichzeitig dort, und das hat der [Ehinger] Konviktsdirektor auch gewusst und uns und mich darauf 

hingewiesen.“ Denn Rehm „hat zu denen gehört, die der Konviktsdirektor Lenk kannte“. Lutz hatte 

bereits als Schüler im Arbeitsdienst „die Absicht, Priester zu werden“. Bei Lenk liefen die Kontakte 

zusammen,  denn  er  hatte  „Reisen  in  alle  Gymnasien“  unternommen,  um Konviktoren  für  das 

Ehinger Konvikt anzuwerben.

10.1.29 Wunibald Reiner

Wunibald Reiner1247 wurde am 28. Oktober 1925 in Mieterkingen geboren.1248 Sein Vater war Bauer 

in Mieterkingen. Den RAD hat er nicht geleistet. Die ordentliche Reifeprüfung erwarb er erst nach 

dem Krieg am 9. April 1946. Am 9. Oktober 1946 wurde er an der Universität Tübingen als Student 

der Katholischen Theologie aufgenommen. Zum Ende des Sommersemesters 1950 beendete er sein 
1245 Franz Lenk, Msgr., geboren in Höchstadt a.A. (Oberfranken) 1.3.1908, Vikar Esslingen 6.5.1933, Repetent 

Rottweil 30.4.1935, Konviktsvorsteher Rottweil 1.11.1938, zugleich kommissarischer Konviktsvorsteher Ehingen 
Mai 1942, Konviktsvorsteher Ehingen 15.7.1946, Stadtpfarrer Schwäbisch Gmünd 20.9.1959, Kamerer 17.3.1963 
– 31.12.1977, Päpstl. Ehrenkaplan 9.8.1975, i.R. Schwäbisch Gmünd 1.1.1981.

1246 Karl Rehm, Pfarrer, geboren in Geislingen/Steige 11.2.1926, Vikar Ebingen 30.8.1953, Vikar Salach 1.10.1953, 
Pfarrverweser Hohenstadt 15.10.1956, Pfarrer Burgrieden 11.2.1962, Kamerer 6.9.1972, zusätzlich Pfarrverweser 
Burgrieden-Rot 26.4.1977 – 10.5.1987, zusätzlich Pfarrverweser Achstetten-Bronnen 6.5.1973, zusätzlich 
Pfarrverweser Bihlafingen 8.10.1986, Dekan 16.6.1987.

1247 Wunibald Reiner (*1925), Pfarrer. Geboren in Mieterkingen 28.10.1925, Priesterweihe Ulm-Wiblingen 29.7.1951, 
Aushilfe Stetten ob Lontal 8.9.1951, Vikar Stuttgart St. Georg 9.10.1951, Krankheitsurlaub 1.4.1953, Hauskaplan 
im Kloster Sießen Oktober 1953, Vikar Isny St. Maria 2.8.1954, Kaplan ad S.Crucem Ravensburg Liebfrauen 
10.4.1956, Stadtpfarrer Stuttgart-Obertürkheim 24.3.1963, Pfarrer Oberzell 24.9.1978, Schuldekan 30.10.1978 – 
31.7.1980, zusätzlich Pfarrverweser Bavendorf 15.10.1982 – 15.5.1993, i.R.

1248 Vgl. im Folgenden UAT 364/21853 Wunibald REINER.
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Studium.

Reiner berichtet im Interview, wie er vom RAD freigestellt wurde, obwohl bereits eine Einberufung 

zum Arbeitsdienst  vorlag.1249 Im  Frühling  1943  habe  sich  Reiner  „freiwillig  für  die  Luftwaffe 

gemeldet,  um  der  Waffen-SS  zu  entgehen“.  Die  darauffolgende  Tauglichkeitsprüfung  am 

Luftwaffenamt  in  München  habe  er  bestanden.  „Und  ein  halbes  Jahr  später  sollte  ich  zum 

Arbeitsdienst, und dann hat mein Vater gesagt: ´Wir haben einen großen Bauernhof. Mein Bub kann 

daheim schaffen. Der ältere ist schon im Krieg, einer reicht zunächst.` Und so durfte ich den RAD 

nicht besuchen. Der wäre irgendwo ganz da droben in Jülich gewesen, Niederrhein irgendwo. Aber 

kurz danach kam schon der Einberufungsbefehl zur Luftwaffe“, so  Reiner.  Reiner zitiert  seinen 

Vater,  der  bei  der  Zentrumspartei  „ganz  aktiv“  gewesen  sei  und  nach  Kriegsende  von  den 

„Franzosen“  als  Bürgermeister  von  Mieterkingen  eingesetzt  wurde,  mit  den  Worten:  „Der  hat 

gesagt:  ´Der  macht  den  Arbeitsdienst  zuhause.  Das  deutsche  Volk  muss  auch  etwas  zu  essen 

haben`“, so Reiner. 

10.2 Die Auswertung der Oral-history-Interviews mit der Methode der  
qualitativen Inhaltsanalyse

In diesem zweiten Abschnitt sollen die in Kapitel 10.1 erstellten Texte, die auf den Gesprächen mit  

den Zeitzeugen basieren (Interviews und Gesprächsprotokolle unter Zuhilfenahme von erklärenden 

Erläuterungen) mittels der qualitativen Inhaltsanalyse untersucht werden mit dem Ziel, Antworten 

auf  die  Forschungsfrage  zu  finden,  ob  und  inwieweit  die  katholischen  Theologiestudenten  im 

Spannungsfeld  zwischen  nationalsozialistischer  Weltanschauung  und  kirchlich-katholischer 

Weltanschauung  standen.  Die  Darstellung  orientiert  sich  methodisch  an  der  Konzeption  der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring.1250 Im Kern geht es darum, dass das vorhandene 

Text-  bzw.  Quellenmaterial  den  inhaltsanalytischen  Kategorien  der  Forschungsfrage  zugeordnet 

werden  soll  und  dann  interpretiert  werden  soll.  Zunächst  wird  die  Methodik  der  qualitativen 

Inhaltsanalyse  nach  Mayring  dargestellt  und  begründet.  In  einem  zweiten  Schritt  wird  die 

Forschungsfrage  in  ein  Kategoriensystem (Untersuchungsfragen)  aufgefächert.  Die  Berichte  der 

Zeitzeugen werden dann nach der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, und zwar entlang des 

entwickelten  Kategoriensystems.  Im Verlauf  der  Untersuchung  erstellte  der  Verfasser  für  jeden 

Zeitzeugen  eine  Auswertung  der  Berichte  anhand  des  entwickelten  Kategoriensystems.  Aus 

Gründen der Lesbarkeit  wird auf  die ausführliche Darstellung dieses Arbeitsschrittes verzichtet. 

1249 Vgl. im Folgenden Wunibald REINER, Oral-History-Interview, 6.3.2011.
1250 Vgl. im Folgenden Philipp MAYRING, Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, München und 

Weinheim 82003, im Folgenden zitiert als MAYRING, Qualitative Inhaltsanalyse.
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Abschließend  werden  diese  Zwischenergebnisse  nach  den  einzelnen  Kategorien 

(Untersuchungsfragen) zusammengefasst und interpretiert. Parallel dazu werden die Ergebnisse zu 

den Kategorien und zur Forschungsfrage formuliert (Kap. 10.3).

Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei den Interviews mit den Zeitzeugen um sprachliches und 

biografisches Material handelt, dem zwar bei der Durchführung der Interviews ein strukturierter 

Frageleitfaden zugrunde lag. Jedoch kam beim konkreten Interviewgeschehen eine relativ offene 

Erhebungsmethode zur Anwendung, die nur wenig standardisiert war und bei der „die Befragten 

wirklich zur Sprache“ kamen.1251 Da auch parasprachliche Merkmale mit transskribiert wurden, ist 

es zudem möglich, auch „latente Sinnstrukturen“ zu erkennen. Gerade bei Oral History steht, wie 

Mayring ausführt, „die qualitativ orientierte Analyse des Einzelfalls über der großen repräsentativen 

Stichprobe“. In diesem Abschnitt geht es also um die Auswertung eines „komplexeren sprachlichen 

Materials“  nach „klaren  Interpretationsregeln“.1252 Die Techniken der  qualitativen Inhaltsanalyse 

erfüllen diese Grundforderung, da sie „systematisch und intersubjektiv überprüfbar sind und der 

Komplexität  sprachlichen Materials angemessen sind“.  Mayring definiert Inhaltsanalyse als  eine 

Methode,  die  „fixierte  Kommunikation“  analysiert  und  dabei  systematisch,  regelgeleitet  und 

theoriegeleitet vorgeht „mit dem Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu 

ziehen“.1253 Dabei  wird  ein  System  von  Kategorien  auf  das  Quellenmaterial  angewendet. 

Insbesondere  für  Einzelfallstudien  und für  Analysen  kleiner  Stichproben,  sogenannter  Klein-N-

Studien, was beim vorliegenden Quellenmaterial der Fall ist, eigne sich eine qualitative Analyse. 

Denn zum einen orientiere sich die qualitative Analyse eher an Einzelfällen.  Zum anderen sind 

Fallanalysen nach Philipp Mayring ein hervorragendes Anwendungsgebiet der „eher offenen, eher 

deskriptiven,  eher  interpretativen  Methodik“  der  qualitativen  Analyse.1254 Weitere 

Anwendungsfelder  der  qualitativen  Inhaltsanalyse  seien  neben  Hypothesenbildung  und 

Theoriebildung auch die Theorie- und Hypothesenprüfung, so Mayring. Eine Stärke der qualitativen 

Inhaltsanalyse  liege  darin,  dass  das  Quellenmaterial  in  den  Kommunikationszusammenhang 

eingebettet werde.1255 Weitere Vorteile der qualitativen Inhaltsanalyse lägen darin, dass es sich bei 

der qualitativen Inhaltsanalyse um ein systematisches und regelgerechtes Verfahren handle, dass 

Kategorien im Zentrum der Analyse stünden und dass die Analyse theoriegeleitet sei. Dabei könne 

die qualitative Inhaltsanalyse dem konkreten Quellenmaterial angepasst werden und auf spezifische 

Fragestellungen hin konstruiert werden, wozu ein Ablaufmodell festgelegt wird, das die einzelnen 

Analyseschritte definiert.

1251 Vgl. im Folgenden MAYRING, Qualitative Inhaltsanalyse, S. 9.
1252 Vgl. im Folgenden ebd., S. 10.
1253 Vgl. im Folgenden ebd., S. 13.
1254 Vgl. im Folgenden ebd., S. 21.
1255 Vgl. im Folgenden ebd., S. 43.

399                          



Am Beginn der qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Festlegung des Materials, die Analyse der 

Entstehungssituation  und  die  Beschreibung  der  formalen  Charakteristika  des  Materials.1256 Die 

Grundgesamtheit, über die hier Aussagen gemacht werden sollen, sind die bereits immatrikulierten 

und die zumeist angehenden Studenten der Katholischen Theologie an der Universität Tübingen, die 

zwischen 1933 und 1945 entweder freiwillig am studentischen Arbeitsdienst oder per Gesetz am 

verpflichtenden RAD teilnahmen. Die 29 befragten Zeitzeugen, deren Berichte oben in Kap. 10.1 

dargestellt  wurden,  bilden  die  untersuchte  Stichprobe.  Die  Nichtteilnehmer  am  Arbeitsdienst 

wurden in die Untersuchung mit einbezogen. Die Auswahl dieser 29 Zeitzeugen erfolgte nach dem 

Auswahlkriterium der Verfügbarkeit der Interviewpartner. Ausgewählt wurde demnach, wer aus der 

Gruppe der ehemaligen Arbeitsdienstleistenden überhaupt noch am Leben war bzw. befragt werden 

konnte.  Die  Analyse  der  Entstehungssituation – Verfasser,  Standortgebundenheit  des  Verfassers, 

Zielgruppe, Entstehungssituation und sozio-kultureller Hintergrund – wurde bereits oben in Kap. 

10.1 dargestellt. Hinsichtlich der formalen Charakteristika des Materials kann festgehalten werden, 

dass es sich beim Material, das dieser qualitativen Inhaltsanalyse zugrunde liegt, um die in den Kap. 

10.1.1  bis  10.1.29  niedergeschriebenen  Darstellungen  bzw.  Texte  handelt,  in  die  die 

Interviewpassagen  und  Gespräche  der  29  Zeitzeugen  detailliert  und  umfassend  eingearbeitet 

wurden. Die ausführlichen wörtlichen Zitate der Interview- und Gesprächspassagen, die aus den 

zugrunde  liegenden  Quellen  (Gesprächsprotokolle  und  Oral-History-Interviews)  entnommen 

wurden, gestatten einen ausführlichen und vertieften Einblick in die ursprünglichen Quellentexte 

der Interviews und Gespräche mit  den Zeitzeugen. Um die Fragestellung der Analyse näher zu 

bestimmen, wird nun die Richtung der Analyse festgelegt1257 und die Fragestellung theoriegeleitet 

differenziert.1258 Die  Richtung  dieser  Analyse  besteht  darin,  dass  anhand  der  passenden 

Textaussagen Antworten und Erkenntnisse über die Forschungsfrage ausgesagt werden1259, nämlich 

ob  und  inwieweit  die  katholischen  Theologiestudenten  in  einem  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung  standen.  Diese  Fragestellung 

durchzieht auch die weiteren Kapitel und die gesamte Darstellung dieser Arbeit. Um diese Analyse 

nachvollziebar zu machen, um sie intersubjektiv nachprüfbar zu machen und um sie somit zu einer 

wissenschaftlichen Methode werden zu lassen, wird nun ein Ablaufmodell erstellt, nach dem die 

Analyse  vorgenommen  wird.1260 Die  ersten  Schritte  dieses  Ablaufmodelles  bestehen  in  der 

Festlegung des  Materials,  in  der  Analyse  der  Entstehungssituation  und in  der  Bestimmung der 

1256 Vgl. ebd., S. 47.
1257 Vgl. ebd., S. 50.
1258 Vgl. ebd., S. 52.
1259 Vgl. ebd., S. 50.
1260 Vgl. im Folgenden MAYRING, Qualitative Inhaltsanalyse, Kap. 5.4 Ablaufmodell der Analyse, S. 53 – 56, hier: S. 

53.
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formalen Charakteristika des Materials.1261 Diese drei Schritte wurden bereits oben bearbeitet. Es 

folgen  die  Festlegung  der  Richtung  der  Analyse  und  die  theoretische  Differenzierung  der 

Fragestellung.  Diese  beiden  Schritte  wurden  ebenfalls  bereits  dargestellt.  Darauf  folgt  die 

Bestimmung der Analysetechniken und die Festlegung des konkreten Ablaufmodells. Es schließt 

sich die Definition der Analyseeinheiten an. Danach werden die einzelnen Analyseschritte mittels 

des Kategoriensystems durch Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung vorgenommen.1262 

Diese  Analyseschritte  sind  an  das  Kategoriensystem gekoppelt.  Als  qualitative  Analyseschritte 

stehen  im Einzelnen  die  Zusammenfassung,  die  enge  und  die  weite  Kontextanalyse  sowie  die 

inhaltliche und die typisierende Strukturierung bereit.1263 Die sogenannte enge Kontextanalyse ist 

eine Methode der  Explikation.  Dabei  erfolgt  ein Zugriff  auf  den Textkontext  mit  dem Ziel  der 

Erläuterung einer Textstelle.1264 Die sogenannte weite Kontextanalyse ist ebenfalls eine Form der 

Explikation1265, diesmal mit Zugriff auf weiteres Material zur Erläuterung einer Textstelle1266. Bei 

der  sogenannten inhaltlichen Strukturierung wird das  „Material  zu  bestimmten Inhaltsbereichen 

extrahiert  und  zusammengefasst“.1267 Dieser  Strukturierung,  die  die  Berichte  der  Zeitzeugen 

thematisch zusammenfasst und vergleichbar macht, wird eine zentrale Rolle bei der Auswertung 

zukommen.  Bei  der  sogenannten  typisierenden  Strukturierung  sucht  man  „auf  einer 

Typisierungsdimension nach einzelnen markanten Ausprägungen im Material“ und beschreibt diese 

genauer.1268 Der Schwerpunkt in der Vorgehensweise soll auf der inhaltlichen Strukturierung liegen. 

Anschließend  an  diese  Analyseschritte  erfolgt  die  Zusammenfassung und die  Interpretation  der 

Ergebnisse  in  Richtung  der  Hauptfragestellungen  und  die  Formulierung  der  Ergebnisse  (Kap. 

10.3).1269

Die  Definition  der  Analyseeinheiten  legt  die  Kodiereinheit,  die  Kontexteinheit  und  die 

Auswertungseinheit  fest.1270 Die  Kodiereinheit,  die  festlegt,  „welches  der  kleinste 

Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden darf“, ist jede – noch so kleine – sprachliche und 

nichtsprachliche Äußerung der Zeitzeugen. Die Kontexteinheit, die „den größten Textbestandteil“ 

1261 Vgl. im Folgenden ebd., S. 54.
1262 Diese Analyse orientiert sich an den von Philipp Mayring diskutierten Methoden der Zusammenfassung, der 

Explikation und der Strukturierung. Aus Gründen der Rationalität und angesichts der Fülle des Materials werden 
in dieser Arbeit die einzelnen und sehr umfangreichen von Philipp Mayring diskutierten Schritte zu 
Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung nicht in aller Detailliertheit und Ausführlichkeit durchgeführt.

1263 Vgl. MAYRING, Qualitative Inhaltsanalyse, S. 59.
1264 Vgl. ebd., S. 58.
1265 Vgl. ebd., S. 59.
1266 Vgl. ebd., S. 58.
1267 Ebd., S. 59.
1268 Ebd.
1269 Die von Philipp Mayring diskutierte Anwendung der inhaltlichen Gütekriterien, die u.a. eine Wiederholung der 

Analyse oder eine Anwendung der Kriterien an anderen Materialien vorsieht, soll in dieser Arbeit aus Gründen der 
Rationalität nicht zur Anwendung kommen.

1270 Vgl. im Folgenden MAYRING, Qualitative Inhaltsanalyse, S. 53.
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festlegt, „der unter eine Kategorie fallen kann“, ist das ganze Material des jeweiligen Falles, also 

sämtliche  in  Kap.  10.1.1  bis  10.1.29  vorliegenden  Texte.  Die  Auswertungseinheit,  die  festlegt, 

„welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet werden“, besteht aus sämtlichen Fundstellen 

der zugrunde liegenden Texte.

Um die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse auf die Berichte der Zeitzeugen umzusetzen, 

wird  die  Forschungsfrage,  ob  und  inwieweit  die  katholischen  Theologiestudenten  in  einem 

Spannungsfeld  zwischen  nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung 

standen,  in  die  folgenden  Kategorien  aufgefächert,  anhand  derer  die  Untersuchung  des 

Textmaterials durchgeführt werden soll.  Das Kategoriensystem umfasst die vier Fragerichtungen 

kirchlich-katholischer  Deutungszusammenhang,  Deutungszusammenhänge  des  Dritten  Reiches, 

Konfrontation  mit  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung  und  Konflikte  zwischen  der 

nationalsozialistischen und der kirchlich-katholischen Weltanschauung. Dabei soll zudem jeweils 

die extrinsische und die intrinsische Motivation abgefragt werden. Im Einzelnen geht es um die 

folgenden Fragestellungen: Erstens geht es darum herauszufinden, ob sich die immatrikulierten oder 

angehenden Theologiestudenten in  einen kirchlich-katholischen Deutungszusammenhang stellten 

bzw. wie sie zur kirchlich-katholischen Weltanschauung standen. Das wird daran überprüft, ob der 

jeweilige Zeitzeuge im Arbeitslager als Theologiestudent bekannt war (extrinsisch und intrinsisch), 

wie sich seine Rolle als Theologiestudent beschreiben lässt, ob er den Gottesdienst besuchte oder 

nicht (extrinsisch und intrinsisch) oder ob er durch eine kirchliche Weltanschauung geprägt war. 

Zweitens gilt es zu eruieren, ob die Zeitzeugen auf Deutungszusammenhänge des Dritten Reiches 

mit  Annäherung  oder  Distanzierung  reagierten  (extrinsisch  und  intrinsisch).  Dies  soll  anhand 

folgender Untersuchungsfragen dargestellt werden: Freiwilliges Tragen der Arbeitsdienstuniform in 

der Öffentlichkeit  im Jahre 1934, Spatenkult,  Sekundärtugenden, Reaktion auf Reichsparteitage, 

Anerkennung der Autorität  Hitlers, Reaktion auf Aufmärsche und völkische Moral. Drittens soll 

dargestellt  werden,  ob  und  wie  die  Zeitzeugen  im  Lageralltag  mit  der  nationalsozialistischen 

Weltanschauung  konfrontiert  waren  (Anhören  von  Führerreden,  weltanschauliche  Vorträge, 

nationalsozialistisch  ausgerichtete  Vorgesetzte  oder  Kameraden),  ob  es  aktiv  zu  einer  offenen 

Auseinandersetzung  mit  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung  kam  (extrinsisch  oder 

intrinsisch)  oder  ob  sich  die  Zeitzeugen  still-distanziert  und  passiv  zur  nationalsozialistischen 

Weltanschauung verhielten (extrinsisch und intrinsisch) und ob sich die Zeitzeugen politisch oder 

unpolitisch gaben (extrinsisch und intrinsisch). Als vierter Punkt soll untersucht werden, wo sich bei 

den Zeitzeugen Spannungen oder Konflikte zwischen der nationalsozialistischen und der kirchlich-

katholischen  Weltanschauung  abzeichneten.  Der  Kategorienbildungsprozess  folgt  sowohl  einer 

induktiven als auch einer deduktiven Vorgehensweise. Die inhaltliche Vorgabe für die Bildung der 

402                          



Kategorien  war  die  Forschungsfrage  (deduktiv).  Parallel  dazu  wurden  die  Kategorien  nach 

eingehender und vollständiger Lektüre der Berichte induktiv gebildet und somit aus dem Material in 

einem Verallgemeinerungsprozess abgeleitet.1271 Da es sich bei den Berichten der 29 Zeitzeugen, die 

auf  ausführlichen  Interviewpassagen  und  Gesprächspassagen  beruhen,  um  eine  sehr  große 

Materialmenge  handelt,  werden  bei  der  Durchführung  dieser  Analyse  mehrere  Analyseschritte 

zusammengefasst.1272

10.3 Auswertung und  Interpretation

Die Auswertung der Interviews und die  Formulierung von Ergebnissen und Forschungserträgen 

kann nur unter Berücksichtigung des quellenkritischen Vorbehaltes erfolgen: die Interviews sind 

Traditionen, Sekundärquellen, aktuelle biografische Rekonstruktionen, sie können Umgestaltungen 

Neuordnungen und Umwertungen unterliegen.

Um  die  Forschungsfrage  zu  beantworten,  wird  zunächst  dargestellt,  wie  die  katholischen 

Theologiestudenten  in  einem  kirchlich-katholischen  Ereignis-  und  Deutungszusammenhang 

standen. Dazu werden der Gottesdienstbesuch, das Bekanntwerden der Theologeneigenschaft und 

die  kirchliche  Prägung  untersucht.  Als  erstes  werden  die  Ergebnisse  zum  Gottesdienstbesuch 

dargestellt.  Während  des  studentischen  Arbeitsdienstes  1934  konnten  die  immatrikulierten 

Theologiestudenten  im  Lager  Söflingen  die  Gottesdienste  (Sonntagsgottesdienst  und 

Jugendgottesdienst unter der Woche) ohne Einschränkung besuchen. Dem Gottesdienstbesuch lag 

sowohl  eine  extrinsische  (Anregung  Stauber)  als  auch  eine  intrinsische  (eigener  Wunsch) 

Motivation  zugrunde.  Im  späteren  RAD  war  der  Besuch  des  Sonntagsgottesdienstes  teilweise 

regelmäßig möglich (Pitsch 1936, der den Besuch des Gottesdienstes erfolgreich einforderte; Göser 

1940), teilweise jedoch nur mit der Einschränkung, dass sonntags kein Dienst im Arbeitsdienstlager 

angesetzt  war  (Reutlinger  1936,  Detzel  1937,  Mai  1937,  Sieß  1937,  Kiem  1938).  Manche 

angehende Theologiestudenten besuchten den Sonntagsgottesdienst überhaupt nicht (Wolff 1938, 

Kuchelmeister  1939,  Feil  1940,  Gebhard  Lutz  1944).  Die  Grunde  dafür  lagen  in  der 

Diasporasituation,  im  sonntags  angesetzten  Lagerdienst  und  im  verweigerten  Ausgang.  Zwei 

angehende Theologen berichten, dass durch den Besuch des Sonntagsgottesdienstes der Kontakt mit 

dem  Ortspfarrer  (Sieß  1937,  Kiem  1938)  und  mit  ehemaligen  Mitkonviktoren   Kiem  1938) 

ermöglicht wurde. Allerdings löste der genehmigte Besuch des Gottesdienstes einen Gruppendruck 

aus  (Kiem  1938).  Zwei  angehenden  Theologen  wurde  der  Sonntagsgottesdienst  aufgrund  der 

Theologeneigenschaft  bevorzugt  genehmigt  (Kiem  1938,  Göser  1940).  Es  kann  festgehalten 

1271 Vgl. ebd., S. 75.
1272 Vgl. ebd., S. 61.
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werden,  dass  sich  die  angehenden Theologiestudenten  durch  den Besuch des  Gottesdienstes  in 

einen  kirchlich-katholischen  Ereignis-  und  Deutungszusammenhang  stellten.  Der 

Gottesdienstbesuch ist bei mehreren Zeitzeugen nachweislich intrinsisch motiviert (Pitsch 1936). 

Bei allen angehenden Theologiestudenten ist eine intrinsische Motivation zu vermuten. Hansen hält 

fest, dass der Kirchgang in den Dienstplänen explizit vorgesehen und nahezu verpflichtend gewesen 

sei.1273 Den Arbeitsmännern sei der Kirchgang nicht nur erlaubt gewesen, vielmehr seien sie „in den 

für sie bestimmten Handbüchern […] sogar ausdrücklich dazu aufgefordert“ worden. Im Jahre 1938 

sei  allerdings  der  geschlossene  Kirchgang  ganzer  RAD-Einheiten  im  Rahmen  der  strikten 

Neutralitätspolitik  Hierls verboten worden.1274 Die Erlasse  Hierls legten die Religionsfreiheit der 

Arbeitsdienstleistenden und ihr Recht auf Gottesdienstbesuch während des Ausgangs fest. „Weder 

normale Arbeitsmänner noch (zukünftige) Theologiestudenten sollten durch ihren Glauben im RAD 

irgendwelche  Nachteile  erleiden“,  entnimmt  Hansen  den  Richtlinien  über  die  Behandlung  von 

Theologen im Arbeitsdienst.1275 Allerdings sei den RAD-Angehörigen jede religiöse Betätigung in 

den  Arbeitsdienstlagern  verboten  gewesen.1276 „Dieses  Verbot“,  so  Hansen,  „bezog  sich  unter 

anderem  auf  Gespräche  religiösen  Inhalts,  auf  die  Organisation  gemeinschaftlicher 

Gottesdienstbesuche durch Arbeitsmänner und auf deren Versorgung mit Zeitschriften religiösen 

Inhalts  durch  kirchliche  Stellen“.  Hansen  kommt  zu  dem  Ergebnis,  dass  „der  genuin 

kirchenfeindlichen  Haltung  des  Nationalsozialismus,  die  sich  hinter  der  offiziellen 

Neutralitätspolitik des RAD verbarg, […] vielfach die Praxis in den Arbeitslagern“ entsprochen 

habe1277.  „De  facto“,  so  Hansen,  „waren  die  Religionsfreiheit  und  die  religiöse  Entfaltung  der 

Arbeitsdienstangehörigen stark eingeschränkt“. Zwischen den einzelnen Lagern habe, so  Hansen, 

eine  unterschiedliche  Behandlung  bestanden,  bedingt  durch  die  Haltung  der  jeweiligen 

Lagerführung.  In  den  Lagern  sei  der  Besuch  des  Sonntagsgottesdienstes  untersagt  oder  durch 

angesetzten  Dienst  am  Sonntagmorgen  verhindert  worden.  Angehende  Theologen  seien 

„Repressionen ausgesetzt“ gewesen und „von kirchenfeindlichen Führern schikaniert“ worden, was 

Hierl jedoch „kontraproduktiv“ gefunden habe, so  Hansen. Katholische Führer wurden im RAD 

benachteiligt, insbesondere wenn sie kirchlich engagiert waren.1278

1273 Vgl. im Folgenden Michael HANSEN, Idealisten und gescheiterte Existenzen, S. 249.
1274 Vgl. im Folgenden ebd., S. 250.
1275 Vgl. Richtlinien über die Behandlung von Theologen im Reichsarbeitsdienst vom 7.3.1941. Bundesarchiv, NS 6, 

Bd. 334, zitiert bei Michael HANSEN, Idealisten und gescheiterte Existenzen, S. 247 – 251.
1276 Vgl. im Folgenden Michael HANSEN, Idealisten und gescheiterte Existenzen, S. 250.
1277 Vgl. im Folgenden ebd., S. 251.
1278 Führeranwärter, die sich in der Kirche engagierten, wurden nicht in die Führerlaufbahn übernommen. Der Austritt 

aus der Kirche galt als Beweis nationalsozialistischer Gesinnung. Bereits die Mitgliedschaft in einer Kirche 
konnte in den Beurteilungen negativ vermerkt werden, was die Reichsleitung dazu bewegte, mäßigend 
einzugreifen. Katholiken unter den Führern wurde Misstrauen entgegen gebracht. Besonders katholische Führer 
sollten nicht in den neu errichteten polnischen Arbeitsgauen eingesetzt werden, um nicht in einen 
Gewissenskonflikt zu geraten, der durch „geschickte Propaganda“ des katholischen Klerus ausgelöst werden 
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Die Ergebnisse zum Bekanntwerden der Theologeneigenschaft in den Arbeitsdienstlagern ergeben 

folgendes Bild: Zwölf Zeitzeugen waren als immatrikulierte oder angehende Theologiestudenten in 

den Arbeitsdienstlagern  bekannt  (Braun 1934,  Pitsch  1936,  Reutlinger  1936,  Detzel  1937,  Mai 

1937,  Sieß  1937,  Stoll  1937,  Benno  Wieland  1937,  Kühner  1937,  Kiem  1938,  Göser  1940, 

Hermann Wieland 1940). Bei sieben Zeitzeugen geht das Bekanntwerden der Theologeneigenschaft 

im Lager auf eine extrinsische Motivation zurück (schriftliche Angaben, öffentliches Abfragen der 

Berufe, intrinsische Motive – wenn auch nicht erwähnt – können nicht ausgeschlossen werden), bei 

vier  Zeitzeugen  finden  sich  intrinsische  Motive.  Neun  Zeitzeugen  berichten  davon,  dass  ihre 

Theologeneigenschaft  Reaktionen  auslöste.  Diese  Reaktionen  waren  selten  negativer  und 

überwiegend  positiver  Natur.  Teilweise  kam  es  sogar  zu  einer  bevorzugten  Behandlung  der 

angehenden Theologen, beispielsweise bei der Genehmigung des Gottesdienstbesuches. Pitsch galt 

als  „Pfarrer“1279 und verfasst  Vorträge,  Reutlinger  wird für  die  „Schwarze SS“1280 uninteressant, 

Kühner  fühlte  sich „drangsaliert“1281 und erlebte  Solidarität  unter  Theologen,  von  Detzel  wurde 

dieselbe Arbeitsleistung verlangt  wie von Nichttheologen,  laut  Detzel  lösten die  Theologen das 

besondere Interesse der Vorgesetzten aus, Göser war geachtet und ein Vorgesetzter wandte sich mit 

einem Gebetsanliegen an ihn, Kiem war bei den Kameraden „akzeptiert“1282 und erhielt als einziger 

Arbeitsmann  des  ganzen  Arbeitsdienstlagers  die  Erlaubnis  zum  Gottesdienstbesuch,  Reutlinger 

erlebte  keine  Schikanen,  die  Kameraden  von  Sieß  reagierten  mit  „Staunen“1283,  Kiem war  der 

bevorzugte  Gesprächspartner  des  Lagerführers  und  Benno  Wieland  erntete  beleidigende 

Kommentare.  Diese  Reaktionen  bestätigen  den  kirchlich-katholischen  Ereignis-  und 

Deutungszusammenhang,  in  dem  die  Zeitzeugen  durch  ihre  Eigenschaft  als  angehende 

Theologiestudenten  und  Konviktoren  standen.  Lediglich  zwei  Zeitzeugen  waren  nicht  als 

Theologiestudenten  im  Arbeitsdienstlager  bekannt  (Wolff  1938,  Kuchelmeister  1939).  Es  kann 

festgehalten  werden,  dass  die  Theologiestudenten  mit  großer  Mehrheit  in  einem  kirchlich-

katholischen  Ereignis-  und  Deutungszusammenhang  standen,  indem  ihre  Theologeneigenschaft 

öffentlich in den Arbeitsdienstlagern bekannt war.

Die  Untersuchung  der  kirchlichen  Prägung  kommt  zu  folgendem  Ergebnis:  Zwei  Zeitzeugen 

berichteten  von ihrer  kirchlichen  Prägung,  die  sie  infolge  einer  katholischen  Erziehung  in  den 

Konvikten erhielten (Mai,  Gebhard Lutz). Auch diese Vorprägung bestätigt, dass die angehenden 

könne. Aus der Kirche ausgetretene Führer erreichten durchschnittlich wesentlich höhere Dienstgrade als in der 
Kirche verbliebene Führer, vgl. Michael HANSEN, Idealisten und gescheiterte Existenzen, S. 247 – 254.

1279 Hans PITSCH, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
1280 Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 2.4.2010.
1281 Benno KÜHNER, Oral-History-Interview, 5.11.2005.
1282 Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.
1283 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
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Theologiestudenten  eindeutig  in  einem  kirchlich-katholischen  Ereignis-  und 

Deutungszusammenhang standen.

Beim studentischen Arbeitsdienst bzw. beim RAD wurden die immatrikulierten bzw. angehenden 

Theologiestudenten mit Ereignis- und Deutungszusammenhängen des Dritten Reiches konfrontiert. 

Die  Untersuchung  dieser  zweiten  Fragerichtung  des  Kategoriensystems,  nämlich  wie  die 

Zeitzeugen auf die Ereignis- und Deutungszusammenhänge des Dritten Reiches reagierten, kommt 

zu folgendem Ergebnis: Braun, der 1934 freiwillig am studentischen Arbeitsdienst teilnahm, stellte 

sich zwar durch seine freiwillige Teilnahme am Arbeitsdienst zunächst zumindest äußerlich in einen 

Ereigniszusammenhang des Dritten Reiches, konnte jedoch wegen der befürwortenden Äußerungen 

Sprolls und wegen des motivierenden Vorgehens von Stauber davon ausgehen, dass seine Teilnahme 

im  Einklang  mit  den  kirchlichen  Vorgaben  stand.  Der  freiwilligen  Teilnahme  lag  sowohl  eine 

extrinsische  als  auch  eine  intrinsische  Motivation  zugrunde.  Auch  durch  das  Tragen  der 

Arbeitsdienstuniform in der Öffentlichkeit und im Wilhelmsstift stellten sich die Konviktoren im 

Jahr 1934 in einen Ereigniszusammenhang, gegebenenfalls sogar in einen Deutungszusammenhang 

des Dritten Reiches. Auch hier konnten sie offenbar jedoch davon ausgehen, dass ihr Verhalten im 

Einklang  mit  der  katholischen  Kirche  stand.  Das  Tragen  der  Arbeitsdienstuniform war  für  die 

immatrikulierten Konviktoren mit der kirchlich-katholischen Weltanschauung vereinbar. Bei  Hierl 

stand  die  Uniform  des  Arbeitsdienstes  im  nationalsozialistischen  Deutungszusammenhang  von 

Gleichschaltung,  Volk  und  Führerkult.  In  seiner  Rede  vor  Hitler  auf  dem  Reichsparteitag  in 

Nürnberg  1934  unterstrich  er,  dass  er  „beim letzten  Parteitag  [...]  persönlich  noch der  einzige 

offizielle Vertreter des nationalsozialistischen Arbeitsdienstes“ gewesen sei und „damals als erster 

unsere erdbraune Einheitstracht“ getragen habe.1284 Derartige ideologisch aufgeladene Deutungen 

der Uniform wie bei Hierl finden sich in keiner ausgewerteten Quelle der befragten Theologen. In 

der  Diskriminierung  der  katholischen  Theologiestudenten  gegenüber  den  Studierenden  anderer 

Fakultäten, die sich aus der Befreiung vom Arbeitsdienst ergab, kann eine extrinsische Motivation 

gesehen werden, die  die katholischen Konviktoren zur freiwilligen Teilnahme am studentischen 

Arbeitsdienst veranlasst haben könnte. Die angehenden Theologiestudenten wurden beim RAD mit 

dem Spatenkult konfrontiert.  Mai gibt ein Element dieses Spatenkultes („Unsere Waffe war der 

Spaten“1285)  als  Zitat  wieder,  ohne  sich  in  diesen  Deutungszusammenhang  des  RAD  bzw.  des 

Dritten Reiches zu stellen. Auch bei Sieß finden sich explizit Elemente des Spatenkultes. Bei ihm 

ist erkennbar, dass der Spatenkult bleibende Eindrücke hinterließ und dass er sich sehr an diesen 

Ereignis- und Deutungszusammenhang des RAD und des Dritten Reiches annäherte. Noch heute ist 

1284 Konstantin HIERL, Eine große Stunde des Arbeitsdienstes. Ansprache vor Adolf Hitler auf dem Parteitag in 
Nürnberg 1934, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1936, S. 17.

1285 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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spürbar,  dass  er  eine  Affinität  dazu  besitzt.  Der  Spatenkult  wurde  in  der  Lesart  der 

Nationalsozialisten ein Ausdruck der nationalsozialistischen Herrschafts- und Militärideologie. In 

der  „Feierstunde“  des  RAD auf  dem Reichsparteitag  wurde  im Rahmen  der  Inszenierung  von 

mehreren  Sprechern  der  folgende  Text  vorgetragen:  „Nun  ist  die  Stunde  da,  in  der  wir 

Arbeitsmänner mit blanken Spaten […] vor allem Volk und vor dem Führer aufmarschieren. […] 

Unsere Spaten sind Waffen im Frieden. […] Unsere Spaten sind Waffen der Ehre.  […] Unsere 

Spaten sind Waffen im Glauben“.1286 Ein derart weitgehendes, unkritisches und die NS-Ideologie 

bejahendes Bekenntnis zum Spatenkult findet sich bei keinem der 29 Zeitzeugen. In den Interviews 

findet sich kein Beleg dafür, dass die Theologen einen Spatenkult im nationalsozialistischen Sinne 

bejaht hätten. Mehrere Theologiestudenten berichten von den Sekundärtugenden, die beim RAD 

maßgeblich verlangt, vermittelt oder propagiert wurden. So bewertet Mai die Sekundärtugenden des 

RAD  –  Arbeit,  Ordnung  und  Kameradschaft  –  als  positiv,  zumal  sie  in  denjenigen 

Sekundärtugenden ihre  Entsprechung finden,  die  in  der  späteren  Priesterausbildung maßgeblich 

waren. Auch bei  Sieß sind die beim RAD verlangten und vermittelten Sekundärtugenden – Sport, 

Arbeit  und  Kameradschaft  –  positiv  besetzt,  zumal  sie  von  den  angehenden  Theologen  im 

Arbeitsdienstlager erfüllt wurden.  Stoll bewertet die Sekundärtugenden Kameradschaft und Sport 

positiv.  Sein Lagerführer bestätigt  die gute Kameradschaft  der Theologen. Es kann festgehalten 

werden,  dass  die  angehenden  Theologen  den  beim  RAD  vermittelten  Sekundärtugenden 

aufgeschlossen gegenüberstanden. Sie erfüllten diese Sekundärtugenden aktiv und angepasst und 

stellten sich in diese Ereignis- und Deutungszusammenhänge des RAD bzw. des Dritten Reiches. 

Benno  Hafeneger geht einen Schritt weiter, wenn er Sport, Leistung, Kameradschaft, Arbeit und 

vormilitärischen Drill  als  nationalsozialistische  Erziehungsideale  im Kontext  der  NS-Pädagogik 

ausmacht.1287 Auch wenn diese Sekundärtugenden vonseiten der Nationalsozialisten als Elemente 

der nationalsozialistischen Pädagogik gedacht waren, so kann für die Zeitzeugen und Theologen 

festgehalten  werden,  dass  deren  Verständnis  der  Sekundärtugenden  nicht  nationalsozialistisch 

besetzt oder aufgeladen ist. Peter Dudek hält hierzu fest: Die positive Bewertung von „Arbeits- und 

Pflichttugenden“ und die „Postulate des Dienstes und des Dienens“ bedeuten eine „Zurückstellung 

individueller Interessen zugunsten vermeintlicher Aufgaben für die `Volksgemeinschaft´“.1288 Schon 

im  FAD  war  dadurch  „jene  Entindividualisierung  und  Entsolidarisierung  angelegt,  die  im 

1286 Feierstunde des Reichsarbeitsdienstes auf dem Reichsparteitag 1936, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 
1937/38, S. 108.

1287 Vgl. Benno HAFENEGER, „Alle Arbeit für Deutschland“. Arbeit, Jugendarbeit und Erziehung in der Weimarer 
Republik, unter dem Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit, Köln 1988, S. 154 – 158, hier: S. 155 
(Arbeit), S. 156 (Treue, Gehorsam, Kameradschaft), S. 157 (Kameradschaft) und S. 158 („ständige Körperübung“, 
„harter Drill im vormilitärischen Sinne“).

1288 Peter DUDEK, Erziehung durch Arbeit. Arbeitslagerbewegung und freiwilliger Arbeitsdienst 1920 – 1935, Opladen 
1988, S. 253.
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Spatenkult des RAD zum Programm der nationalsozialistischen Formationserziehung wurde“.1289 

Jürgen  Schiedeck und Martin  Stahlmann erkennen im nationalsozialistischen Lager einen Ort der 

„totalen Erfassung des ganzen Menschen“ und eine „Ausdrucksform des Nationalsozialismus“.1290 

Die  nationalsozialistische  Erziehung  in  Lagern  erfolgte  nach  „manipulativen  und 

herrschaftsstabilisierenden Mechanismen“.  Stoll  wurde  1937 durch  seinen Lagerführer  mit  dem 

Dienen-um-zu-führen-Ideal  des  RAD  bzw.  des  Dritten  Reiches  konfrontiert,  auf  das  er  mit 

Anpassung  reagierte,  ohne  sich  intrinsisch  in  einen  erkennbar  nationalsozialistischen 

Deutungszusammenhang  zu  stellen.  Mehrere  angehende  Konviktoren  berichten  von  den 

Reichsparteitagen in Nürnberg. Einige Konviktoren grenzten sich von den Reichsparteitagen ab. So 

entschied sich  Mai im Jahr 1937, nicht am Reichsparteitag teilzunehmen. Dadurch grenzt er sich 

von diesem Ereignis-  und Deutungszusammenhang des Dritten Reiches eindeutig ab.  Kiem, der 

nicht  am Reichsparteitag  teilnahm,  bewertet  den  Reichsparteitag  negativ  und grenzt  sich  somit 

davon ab. Bei  Kuchelmeister ruft die Erinnerung an die Vorbereitungen auf den Reichsparteitag 

sehr negative Erinnerungen wach. Auch er grenzt sich deutlich von diesem Ereigniszusammenhang 

ab. Reutlinger nahm zwar als Arbeitsmann am Reichsparteitag und dessen Aufmärschen teil, stellte 

sich jedoch – soweit  erkennbar  – nicht  in  diesen Deutungszusammenhang des Dritten Reiches. 

Anders bei Sieß. Bei ihm, der im Jahr 1937 als Arbeitsmann zum Reichsparteitag reiste, findet sich 

eine unkritisch-affirmative Sicht des Reichsparteitags. Die Machtdemonstrationen des militärisch 

und politisch aufstrebenden Deutschen Reiches und das konkrete Miterleben des Reichsparteitags 

sind bei ihm positiv besetzt und hinterließen bleibende Eindrücke. Es kann festgehalten werden, 

dass  die  Reaktionen  der  angehenden  Theologiestudenten  auf  die  Reichsparteitage  höchst 

unterschiedlich  ausfallen.  Sie  reichen  von  einer  häufigen  passiven  Abgrenzung  bis  zu  einer 

positiven, unkritisch-affirmativen Sicht. Bei einem Teilnehmer findet sich eine deutliche Affinität 

zu  diesem  Ereignis-  und  Deutungszusammenhang  des  Dritten  Reiches.  Derselbe  angehende 

Theologiestudent – Sieß – nahm als Arbeitsmann an den Aufmärschen des RAD beim Staatsbesuch 

von Mussolini in München teil. Bei Sieß findet sich eine zwar kritisch besetzte, aber immer noch 

begeistert-affirmative Sicht  der  nationalsozialistischen Inszenierungen („Da hätte  man München 

sehen sollen! In diesem Flaggenmeer von München!“1291). Aus seinen Berichten spricht eine noch 

heute nachwirkende Faszination von der nationalsozialistischen Machtdemonstration („Macht und 

1289 Ebd.
1290 Vgl. im Folgenden Jürgen SCHIEDECK, Martin STAHLMANN, Die Inszenierung „totalen Erlebens“: Lagererziehung im 

Nationalsozialismus, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische Formierung und soziale Erziehung im 
Nationalsozialismus (suhrkamp taschenbuch wissenschaft stw, Bd. 927), Frankfurt/Main 1991, S. 169. Schiedeck 
und Stahlmann übernehmen die Formulierung „totale Erfassung des ganzen Menschen von H. Kupffer, vgl. H. 
KUPFFER, Der Faschismus und das Menschenbild der deutschen Pädagogik, Frankfurt/Main 1984, S. 79.

1291 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
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Wucht“1292).  Es  stellt  sich  die  Frage,  ob  die  kritische  Komponente  in  Sießens  Sichtweise 

(„inszeniert“1293,  „Da waren die  Meister  drin!“1294)  bereits  im Jahr  1937 in seinem Bewusstsein 

vorhanden  war  oder  erst  auf  den  späteren  Zusammenbruch  des  Nationalsozialismus  und  die 

anschließende Nachkriegszeit  zurückgeht. Es kann festgehalten werden, dass  Sieß im Jahr 1937 

ohne kritische Distanz  in  diesem Ereigniszusammenhang des  Dritten  Reiches  stand,  vermutlich 

auch in diesem Deutungszusammenhang, und dass er noch heute eine spürbare unkritische Affinität 

dazu aufweist.  Bei vier  angehenden Konviktoren finden sich Belege für eine Anerkennung von 

Hitlers Autorität, zum Teil sogar eine Begeisterung für  Hitler. Aus den Quellen geht hervor, dass 

diese Anerkennung zumeist unkritisch und unreflektiert erfolgte (bei Wolff „normal“1295, „das war ja 

der Oberste“1296;  Sieß parasprachlich: „vorbeimarschiert  an ihm“1297;  Feil:  „Also,  netwahr,  es ist 

einem nichts  anderes  übriggeblieben,  als  dass  da  gute  Miene  zum  bösen  Spiel  gemacht  hast, 

netwahr“1298). Aufgrund der geringen Materialmenge lässt sich nur sehr schwer beurteilen, ob diese 

Anerkennung von  Hitlers Autorität als Führer und Reichskanzler im Einzelfall  in eine Loyalität 

oder Begeisterung gegenüber Hitler übergeht oder nicht. Bemerkenswert sind hier die Äußerungen 

Kuchelmeisters („wir waren alle vom  Hitler begeistert als Theologen“1299),  der zunächst spontan 

von einer Loyalität oder gar Begeisterung der Theologiestudenten gegenüber  Hitler berichtet, um 

dann auf kritische Nachfrage hin diese Aussage zurückzunehmen. Dass die angehenden Theologen 

Hitler  unkritisch  als  Autorität  anerkennen,  fügt  sich  in  ihre  angepasste  Grundhaltung  beim 

Arbeitsdienst. Die Fundstelle bei  Wolff belegt zudem, dass nicht wenige angehende Konviktoren 

den Eid auf Hitler unkritisch und unreflektiert abgelegt haben dürften. Sedlmeier sparte in seinem 

Vortrag „Der Theologe im RAD“ die Frage nach der Rolle Hitlers im Diensteid des Arbeitsmänner 

aus, äußerte sich jedoch gegenüber den Theologen folgendermaßen: „Wie bejahen den RAD so, wie 

ihn die Führung des Reiches bejaht. Wir hätten sonst den Ruf [Gottes] falsch verstanden“.1300 Die 

angehenden Theologiestudenten beim RAD sollten die gleiche Dienstauffassung zeigen „wie Hitler 

und Hierl“.1301 Die Untersuchung ergab ferner, dass bei vier angehenden Konviktoren Bezüge zum 

„Volk“ auftauchen, wobei sich die Frage stellt, ob diese Äußerungen als Elemente einer völkischen 

NS-Moral  zu  qualifizieren  sind.  Stoll  wird  durch  seinen  Lagerführer  mit  einem  Element  der 

1292 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1293 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
1294 Ebd.
1295 Peter WOLFF, Oral-History-Interview, 12.2.2011.
1296 Ebd.
1297 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1298 Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1299 Rudolf KUCHELMEISTER, Oral-History-Interview, 19.12.2010.
1300 Notizen über „Der Theologe im RAD“ (für einen Heimabend). AWilhelmsstift Zu D13.1a – 1 und 2. 

Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
1301 Ebd.
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völkischen  NS-Moral  konfrontiert  („Führer  vom Volk“1302).  Er  stellt  sich  selbst  nicht  in  diesen 

Deutungszusammenhang  und  bestätigt  ihn  nicht  intrinsisch,  weist  ihn  aber  auch  nicht  zurück, 

sondern reagiert vielmehr angepasst darauf. Zwei Zeitzeugen verweisen auf das „deutsche Volk“1303, 

um zu rechtfertigen, warum sie sich dem RAD entzogen (Mai „Dienst am deutschen Volk“1304, bei 

Reiner  als  Zitat).  Es  kann  nicht  abschließend  geklärt  werden,  ob  es  sich  hierbei  lediglich  um 

vorgeschobene Zitate  in einem Rechtfertigungszusammenhang handelt  oder um Belege für eine 

völkische Moral. Jedenfalls sind die Äußerungen nicht explizit nationalsozialistisch aufgeladen oder 

unterlegt. Andererseits darf nicht darüber hinweggegangen werden, dass die beiden Zeitzeugen sich 

dieser  Formulierungen  bedienen,  wobei  sie  sich  weder  intrinsisch  und  noch  bewusst  in  den 

Deutungszusammenhang  einer  völkischen  NS-Moral  stellen.  Eine  abschließende  Klärung  ist 

aufgrund der dünnen Quellenlage nicht möglich. Wenn es auch nicht gerechtfertigt ist,  hier von 

einer  völkischen NS-Moral  zu sprechen,  so kann doch von einer  völkischen Moral  gesprochen 

werden. Auch Sieß berichtet spontan im Sinne einer völkischen Moral („[...] und das deutsche Volk 

[…] straff und stramm“1305).  Sedlmeier stellte im Hauptbericht über das Wintersemester 1937/38 

vom  22.  März  1938  bei  den  Konviktoren  des  1.  Kurses,  die  im  November  1937  aus  dem 

Arbeitsdienst in das Wilhelmsstift gekommen waren, eine Überbewertung des „Völkischen“ fest.1306 

Allerdings finden sich die Formulierungen einer völkischen Moral („Dienst am Volk“1307, „Dienst an 

der Volksgemeinschaft“1308) auch bei den Rottenburger und Tübinger Verantwortlichen.

Die dritte Fragerichtung des Kategoriensystems befasst sich mit der Konfrontation der ehemaligen 

Theologiestudenten mit  der  nationalsozialistischen Weltanschauung.  Hinsichtlich  der  Fragen,  ob 

und  wie  die  Theologiestudenten  in  den  Arbeitsdienstlagern  mit  der  nationalsozialistischen 

Weltanschauung konfrontiert wurde und ob sich daraus ein weltanschaulicher Konflikt zwischen 

nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer Weltanschauung entwickelte, lassen sich folgende 

Ergebnisse  festhalten:  In  den  meisten  Arbeitsdienstlagern  wurden  die  immatrikulierten  oder 

angehenden katholischen Theologiestudenten mit der nationalsozialistischen Weltanschauung, dem 

Nationalsozialismus oder der nationalsozialistischen Propaganda konfrontiert. Dies geschah durch 

1302 Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
1303 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1304 Ebd.
1305 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005
1306 Hauptbericht des Wilhelmsstiftes [Sedlmeier] an das BOR über das Wintersemester 1937/38, 22.3.1938. DAR 

D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.
1307 Ferien-Rundbrief von Direktors, Spiritual und Repetenten an die Theologen im September 1935. Beilage zum 

Hauptbericht des Direktors [Sedlmeier] an das BOR über das SS 1935 vom 1.9.1935. DAR D13.2a – 1935/36 
Wilhelmsstift Tübingen; Rezess des BOR [Kottmann] an das Direktorium des Wilhemsstifts vom 16.9.1935 auf 
den Hauptbericht über das SS 1935 vom 1.9.1935. DAR D13.2a – 1935/36 Wilhelmsstift Tübingen; [1. Rundbrief 
an die Theologen im Arbeitsdienst,] 1.5.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.

1308 [1. RUNDBRIEF an die Theologen im Arbeitsdienst,] 1.5.1936. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
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das gemeinsame Anhören von Führerreden beim „Gemeinschaftsempfang“1309 (Detzel 1937,  Mai 

1937  „Rede  des  Führers“1310)  und  durch  von  Vorgesetzten  vorgetragene  nationalsozialistische 

Propaganda (bei Rothenhäusler durch den Zugführer). Mehrfach geschildert wird die Konfrontation 

mit  der  nationalsozialistischen  Propaganda  und  Weltanschauung  im  Rahmen  von 

„Gemeinschaftsempfang“1311 anlässlich der Devisen- und Sittlichkeitsprozesse (Sieß 1937 „Tiraden“ 

von  Goebbels  „gegen  die  katholische  Kirche“1312,  Stoll  1937  „Hetztiraden“1313 von  Goebbels). 

Oftmals wurden die angehenden Theologen und Konviktoren in weltanschaulichen Vorträgen mit 

dem Nationalsozialismus und der nationalsozialistischen Weltanschauung konfrontiert (Braun 1934 

„nicht so nazistisch geprägt“1314,  Rothenhäusler „über politische Ziele des NS-Staates“1315,  Detzel 

tägliche  Unterweisung  über  „Grundsätze  des  Nationalsozialismus“1316 und  wöchentliche 

Vortragsabende,  bei  denen  die  Theologiestudenten  über  „Kenntnisse“  in  „Nazi-Kultur  […] 

geprüft“1317 wurden,  bei  Mai  1937  über  „Punkte  des  nationalsozialistischen  Programms“1318 im 

Rahmen des täglichen Dienstplans, bei Mai traten „Parteiredner“1319 auf, bei Sieß weltanschauliche 

Vorträge  „etwa  monatlich“1320,  bei  Kühner  „Schulungen  […]  systematisch  antijüdisch“  und 

„antikirchlich“1321,  bei  Wolff  Vorträge  „über  Nationalsozialismus“,  die  „geballt  weltanschaulich 

waren“1322, aber ohne Angriffe gegen die katholische Kirche, bei Gebhard Lutz „nationalpolitischer 

Unterricht“ über „Prinzipien des Nationalsozialismus“1323).  Einige angehende Theologiestudenten 

berichten  hingegen,  in  ihren  Arbeitsdienstlagern  hätten  keine  weltanschaulichen  Vorträge 

stattgefunden  (Kiem,  Kuchelmeister,  Feil;  keine  Erinnerung  bei  Göser  und  Rieger).  Vereinzelt 

berichten die Zeitzeugen auch von der nationalsozialistischen Ausrichtung der Vorgesetzten (bei 

Rothenhäusler  war  der  Zugführer  ein  „begeisterter  Nazi“1324).  Mehrere  Zeitzeugen  erwähnen 

hingegen,  dass  die  Vorgesetzten nicht  nationalsozialistisch oder  antikirchlich ausgerichtet  waren 

(Reutlinger:  keine antikirchliche Haltung der Vorgesetzten,  Mai:  Lagerführer nicht antikirchlich, 

Kuchelmeister:  keine  antikirchlichen  oder  antikatholischen  Parolen).  Vereinzelt  berichten  die 

1309 Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006, Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1310 Alfons MAI, ORAL-HISTORY-INTERVIEW, 14.1.2011.
1311 Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006, Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1312 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1313 Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
1314 Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
1315 Ludwig ROTHENHÄUSLER, Schreiben vom 5.2.2010.
1316 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1317 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 24.10.2009.
1318 Schreiben von Alfons MAI, 15.2.2010.
1319 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1320 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1321 Benno KÜHNER, Oral-History-Interview, 5.11.2005.
1322 Peter WOLFF, Oral-History-Interview, 12.2.2011.
1323 Gebhard LUTZ, Oral-History-Interview, 5.1.2011.
1324 Ludwig ROTHENHÄUSLER, Oral-History-Interview, 3.11.2006.
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Theologen vom Spott nationalsozialistisch ausgerichteter Kameraden (Mai: „ideologisch getrimmte 

Leute“  verspotten ihn als  „Pfaffenknecht“  und „Betbruder“1325).  In  einzelnen Fällen kam es  bei 

Vorträgen zu verbalen Attacken der Vorgesetzten gegen die Katholiken bzw. gegen die angehenden 

Theologiestudenten (Sieß, Kühner). Die angehenden katholischen Theologiestudenten distanzierten 

sich vom Nationalsozialismus und der nationalsozialistischen Weltanschauung bzw. grenzten sich 

deutlich  davon  ab  (Braun,  Mayer,  Rothenhäusler,  Reutlinger  „politisch  nicht  bestärkt  im 

Nationalsozialismus“,  „das  Gegenteil“  trat  ein,  „bei  uns  Theologen“ keine  „Sympathie“  für  die 

„Partei“1326, Mai, Sieß, Kiem, Hermann Wieland, vermutlich auch Wolff). Aus den Berichten einer 

ganzen Reihe von Zeitzeugen geht hervor, dass es – aus extrinsischer oder intrinsischer Motivation 

heraus –  nicht zu einer offenen, aktiv geführten Auseinandersetzung um die nationalsozialistische 

Weltanschauung kam (Mayer,  Reutlinger,  Detzel,  Mai,  Sieß).  Bei  mehreren Zeitzeugen ist  eine 

weltanschauliche  Auseinandersetzung  aus  den  Berichten  nicht  erkennbar  (Wolff,  Kiem, 

Kuchelmeister,  Gebhard Lutz).  Vielmehr nahmen die  angehenden Theologiestudenten eine nach 

außen hin angepasste und still-distanzierte Haltung zur nationalsozialistischen Weltanschauung und 

zum Nationalsozialismus ein, und das sowohl aus extrinsischen als auch aus intrinsischen Motiven 

heraus (Mayer, vermutlich Reutlinger, vermutlich Detzel aufgrund der Lektüre von „Mein Kampf“ 

und Gruppendruck, Mai: „Ich wollte nicht direkt […] anecken1327“, vermutlich Sieß, bei Feil löst der 

Eid  auf  Hitler  bestenfalls  passiven  Widerspruch  aus).  Trotz  einer  nationalsozialistischen 

Ausrichtung des Lageralltags kam es nicht zu Konflikten zwischen der nationalsozialistischen und 

der  kirchlich-katholischen  Weltanschauung  (Braun,  Rothenhäusler,  Reutlinger,  Kiem, 

Kuchelmeister,  nicht  erkennbar  bei  Wolff).  Auch  die  freiwillige  Teilnahme  am  studentischen 

Arbeitsdienst  1934  und  das  Tragen  der  öffentliche  Arbeitsdienstuniform  lösten  keinen 

weltanschaulichen  Konflikt  zwischen  nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer 

Weltanschauung aus (befürwortende Haltung von Sproll und Stauber). Weltanschauliche Konflikte 

kamen  nicht  auf  (Mai:  keine  „Diskussionen“1328 im  Anschluss  an  die  Führerrede,  Stoll:  der 

Lagerführer  verhindert  eine  Belästigung  der  Theologen  „aufgrund  der  Goebbels-Rede“1329). 

Lediglich  ansatzweise  deuten  sich  weltanschauliche  Konflikte  an  (bei  Mai  intrinsisch:  „Nazi-

Atmosphäre […] auf die Nerven gegangen1330“, bei  Sieß extrinsisch: Vorgesetzte attackieren die 

Theologen als  „rückständig“ und „nicht  ganz national“  und halten den Theologiestudenten vor, 

1325 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1326 Martin Reutlinger, Oral-History-Interview, 8.6.2011.
1327 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1328 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1329 Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
1330 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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nicht „nationalsozialistisch“ zu sein1331). Die Flugblattaktion des Alpirsbacher Pfarrers, an der Sieß 

mitwirkte, fand außerhalb des Arbeitsdienstlagers statt. Die NS-geprägten Verlautbarungen seitens 

der Reichsleitung und maßgeblicher Arbeitsführer lassen an der nationalsozialistischen Ausrichtung 

des RAD keinen Zweifel. Herbert  Erb vertritt die Meinung, der „unentwegte Vorkämpfer Oberst 

a.D.  Hierl“  habe  bereits  im  Jahre  1928  einen  „Arbeitsdienst  als  große  Erziehungssschule  des 

Nationalsozialismus“ gefordert.1332 Gauarbeitsführer Hermann Kretzschmann nannte im Jahre 1935 

„die Erziehung der deutschen Jugend im Arbeitsdienst ein Pflügen der deutschen Seele mit dem 

ideellen  Ziel:  Formung  des  neuen  Menschen  zum  Aufbau  des  Dritten  Reiches.“1333 

Oberstfeldmeister Paul  Seipp propagierte die „Erziehung und Auslese des Hochschulnachwuchses 

im Arbeitsdienst“.1334 Der akademische Nachwuchs – und damit auch die katholischen Theologen – 

wurden  erklärte  Zielgruppe  der  nationalsozialistischen  Erziehungsarbeit  im  RAD.  Von 

„Erneuerung“, so  Seipp, könne erst gesprochen werden, „wenn an der deutschen Hochschule in 

ihrer  Gesamterscheinung  die  Erziehung  des  deutschen  Akademikers  im  Sinne  des 

nationalsozialistischen Menschentypus gewährleistet  ist“.  Mit Genugtuung stellt  Seipp fest,  dass 

das Pflichtenheft „denen vorenthalten wurde, die während der Dienstzeit versagt hatten. Damit blieb 

ihnen  der  Zugang  zu  einer  deutschen  Hochschule  versperrt.“  Hafeneger  erkennt  in  dem 

„Radikalisierungs-  und  Transformationsprozess  der  Arbeitsdienstes“  das  Erziehungskonzept 

„faschistischer  Pädagogik“.1335 Erziehung,  so  Hafeneger,  sei  „wesentlicher  Bestandteil  der  NS-

Ideologie, der Ideologieproduktion und der Herrschaftssicherung“ gewesen. Erziehung sei auch im 

Arbeitsdienst  zum  Tragen  gekommen.  Hafeneger  fasst  die  „Staatsidee  des  Arbeitsdienstes  im 

Nationalsozialismus“  folgendermaßen  zusammen:1336 „Volksgemeinschaft  und 

Arbeit/Arbeitserziehung  (am  deutschen  Boden),  Gemeinschaftsleben  im  kasernierten  Lager, 

erzieherisch-völkische  Ausrichtung  und  Indoktrination  im  staatspolitischen  Unterricht,  ständige 

Körperübung, harter Drill im vormilitärischen Sinn“. Ziel sei die Erziehung der Arbeitsmänner im 

Sinne einer „entmündigenden und bevormundenden Dienst- und Opferethik für das Volk“ gewesen. 

Diese  Erziehungslehre  habe  den  „Mythos  einer  alle  Schichten  und  Klassen  übergreifenden 

1331 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1332 Herbert ERB, Die Entwicklung des Arbeitsdienstes, in: Jahrbuch des Arbeitsdienstes 1936, S. 13.
1333 [Hermann] KRETZSCHMANN, Die Erziehungsschule des Arbeitsdienstes, in: Der Arbeitsdienst. Ein Bildberichtbuch, 

hrsg. von Arbeitsführer Herbert ERB mit einem Vorwort von Konstantin HIERL, Freiheitsverlag Berlin 1935, S. 19. 
Hermann Kretzmann war Gauarbeitsführer und Leiter der Reichsschule des Arbeitsdienstes.

1334 Vgl. im Folgenden [Paul] SEIPP, Arbeitsdienst und Hochschule, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1937/38, S. 
28. Dr. phil. Paul Seipp war Oberstfeldmeister und Arbeitsführer.

1335 Vgl. im Folgenden Benno HAFENEGER, „Alle Arbeit für Deutschland“. Arbeit, Jugendarbeit und Erziehung in der 
Weimarer Republik, unter dem Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit, Köln 1988, S. 164, im Folgenden 
zitiert: HAFENEGER, Arbeit für Deutschland.

1336 Vgl. im Folgenden HAFENEGER, Arbeit für Deutschland, S. 158.
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Volksgemeinschaft“1337 entworfen und auf „totale Volkserziehung und Zurichtung“1338 gezielt. Kiran 

Klaus  Patel stellt fest, dass der Arbeitsdienst in Verbindung mit anderen NS-Organisationen dazu 

diente, die Jugendlichen „zu Nationalsozialisten zu machen. […] [Das Regime] beabsichtigte eine 

Stählung der Körper, die Vermittlung eines spezifischen Körper- und Geschlechterverständnisses, 

eine ideologische Durchdringung und schließlich auch die Herausbildung einer kollektiven Identität 

unter  den  Vorzeichen  des  Nationalsozialismus“.1339 Dies  sollte  umgesetzt  werden  gemäß  der 

Reichenberger  Rede  Hitlers  vom Dezember  1938:  „Und sie  werden nicht  mehr  frei  ihr  ganzes 

Leben.“1340 Patel kommt zu dem Ergebnis, dass der Arbeitsdienst „einen höheren Einflussgrad auf 

junge Männer [hatte] als zum Beispiel die Hitlerjugend oder die SA“.1341 Er begründet dies damit, 

dass die Arbeitsmänner für ein halbes Jahr in „abgeschiedenen Lagern“ lebten und „von anderen 

Einflüssen“ isoliert waren.  Patel hält fest, dass die „Herausbildung eines Wir-Gefühls“ den „roten 

Faden“ bildete, „der sich durch die verschiedenen Erziehungsaufträge des Arbeitsdienstes zog“.1342 

Umso bemerkenswerter  ist  es,  dass  sich  die  katholischen  Theologen  nicht  der  Wir-Gruppe der 

Arbeitsmänner, sondern der Theologen zuordneten (vgl. Kap. 11 Geschichtsbewusstsein).  Hansen 

kommt  zu  dem  Ergebnis,  dass  die  Realität  der  Lagererziehung  im  nationalsozialistischen 

Arbeitsdienst  dem  Ideal  der  totalen  Erfassung  und  Erziehung  keineswegs  immer  und  überall 

entsprochen habe.1343  „Es erscheint fraglich“, so Hansen, „ob die Theorie in dieser Form überhaupt 

wirkungsvoll  umgesetzt  werden konnte“. Denn in den Jahren 1933 und 1934 sei die Erziehung 

durch  Missstände,  Personalwechsel  und  partiell  geltende  Freiwilligkeit  „stark  beeinträchtigt“ 

gewesen. Ab 1937 sei die Erziehung durch Ernteeinsätze und ab 1939 durch den Kriegseinsatz 

zunehmend beeinträchtigt gewesen. Hansen weist darauf hin, dass vor Kriegsausbruch wöchentlich 

je zwei Stunden für staatspolitischen Unterricht, Ordnungsübungen und Sport angesetzt gewesen 

seien.  Ab  dem Jahr  1938  sei  die  Lagererziehung  zugunsten  einer  vormilitärischen  Ausbildung 

zurückgetreten.  Dudek  sieht  in  der  Arbeitsdienstpflicht  „die  extremste  Form  kollektiver 

1337 Ebd., S. 165.
1338 Ebd., S. 166.
1339 Kiran Klaus PATEL, „Die Schule der Nation“. Der Arbeitsdienst des „Dritten Reiches“ als Instrument 

nationalsozialistischer Identitätspolitik, in: Werner RAMMERT u.a. (Hrsg.), Kollektive Identitäten und kulturelle 
Innovation. Ethnologische, soziologische und historische Studien, Leipzig 2001, S. 301 – 316, hier: S. 301.

1340 Adolf HITLER, Rede vor Kreisleitern in Reichenberg, 2.12.1938 (sog. Reichenberger Rede), abgedruckt im 
Völkischen Beobachter, 4.12.1938, ebenfalls abgedruckt in: Ursachen und Folgen. Vom deutschen 
Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart. Eine Urkunden- 
und Dokumentensammlung zur Zeitgeschichte, bearbeitet von Herbert MICHAELIS u.a., 26 Bde., Berlin o.J., hier: 
Bd. 11, S. 138f.

1341 Vgl. im Folgenden Kiran Klaus PATEL, „Die Schule der Nation“. Der Arbeitsdienst des „Dritten Reiches“ als 
Instrument nationalsozialistischer Identitätspolitik, in: Werner RAMMERT u.a. (Hrsg.), Kollektive Identitäten und 
kulturelle Innovation. Ethnologische, soziologische und historische Studien, Leipzig 2001, S. 301 – 316, hier: S. 
303.

1342 Ebd., S. 301 – 316, hier: S. 307.
1343 Vgl. im Folgenden Michael HANSEN, Idealisten und gescheiterte Existenzen, S. 294.
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Disziplinierung“.1344 Mit  anderen  Dienstverpflichtungen  im  Rahmen  der  NS-Jugendpolitik 

(Pflichthalbjahr, Landjahr, Werkhalbjahr), so  Dudek, „teilt der Arbeitsdienst den Anspruch, gegen 

die traditionellen Erziehungsinstitutionen Schule und Familie die Politik der Verstaatlichung der 

Jugenderziehung  durchzusetzen  und  damit  den  Totalitätsanspruch  des  Nationalsozialismus  auf 

Kontrolle  aller  Jugendlicher  und aller  ihrer  Lebensphasen und -bereiche zu realisieren“.1345 Der 

„Kern  nationalsozialistischer  Arbeitsdiensterziehung“  besteht  nach  Ansicht  Dudeks  „in  der 

spezifischen  Figuration  des  Lagers  als  einer  totalen  Institution  nationalsozialistischer 

Formationserziehung“.1346 Im sogenannten Erziehungsstaat des Dritten Reiches wird das Lager „das 

entscheidende Instrument zur Inszenierung der Zwangsgemeinschaft“.1347 Die „Ausgrenzungs- und 

Integrationslager“ des Nationalsozialismus basierten „auf einem Sich-Einlassen auf hochautoritäre 

bzw. hochservile Umgangsformen“.1348 Dudek weiter: „Geschlossene Lager wie die des RAD lassen 

sich  als  totale  Institutionen  zur  Erziehung  und  Kontrolle  der  Lagerinsassen  interpretieren.“1349 

Ehrhardt  hält  fest:  Schulungen  im  nationalsozialistischen  Verständnis  waren  im  engeren  Sinne 

„Maßnahmen der politischen Erziehung und weltanschaulichen Ausrichtung“, im weiteren Sinne 

die  gesamte  nationalsozialistische  Erziehung.1350 Arbeit  war  „Erziehungsmittel“,  so  Ehrhardt.1351 

Denn  „die  Erziehung  zur  Arbeit  wurde  nachdrücklich  hervorgehoben,  ihr  wurde  eine  eigene 

obligatorische  Erziehungsinstitution,  der  Reichsarbeitsdienst  (RAD)  zugewiesen,  in  der  sie 

besonders gefördert werden sollte.“1352 „Das Lager“, so  Ehrhardt, – auch das Arbeitsdienstlager – 

„in  seinen  vielfältigen  Erscheinungsformen  gehörte  zu  den  wichtigsten  Herrschaftsmitteln  der 

Nationalsozialisten.“1353 Ehrhardt  bezeichnet  die  Lager  als  den  Kern  der  sogenannten 

Volkserziehung.1354 Das Lager war der Ort, an dem nationalsozialistische Weltanschauung erlebt 

wurde.1355 Ehrhardt  sieht  in  der  Erziehung,  die  im  Nationalsozialismus  der  „totalen 

Menschenformung“ diente, ein „Instrument terroristischer Herrschaft“.1356

Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die katholischen Theologiestudenten 

tatsächlich  in  einem  Spannungsfeld  befanden.  Die  Antwort  lässt  sich  der  soeben  erarbeiteten 

1344 Peter DUDEK, Nationalsozialistische Jugendpolitik und Arbeitserziehung. Das Arbeitslager als Instrument sozialer 
Disziplinierung, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische Formierung und soziale Erziehung im 
Nationalsozialismus (stw, Bd. 927), Frankfurt/Main 1991, S. 141 – 166, hier: S. 149.

1345 Ebd., S. 141 – 166, hier: S. 150.
1346 Ebd.
1347 Ebd., S. 141 – 166, hier: S. 151.
1348 Ebd.
1349 Ebd., S. 141 – 166, hier: S. 152.
1350 Johannes EHRHARDT, Erziehungsdenken und Erziehungspraxis im Nationalsozialismus, Diss., Berlin 1968, S. 119.
1351 Ebd., S. 123.
1352 Ebd., S. 124.
1353 Ebd., S. 126.
1354 Vgl. ebd., S. 128.
1355 Vgl. ebd., S. 145.
1356 Ebd., S. 147.
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Darstellung  entnehmen.  Die  verwendeten  Begriffe  „attackiert“1357,  „Bewährung“1358 (Sieß)  und 

„bestärkt“1359 (Mai), die Betroffenheit nach der  Goebbels-Rede (Stoll: „wie begossene Pudel“1360) 

und die  Klage  über  die  „Nazi-Atmosphäre“1361 im Lager  (Mai:  „auf  die  Nerven  gegangen“1362) 

belegen, dass zumindest mehrere Theologiestudenten während des Arbeitsdienstes tatsächlich in 

einem subjektiv erlebten Spannungsfeld zwischen nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer 

Weltanschauung  standen.  Nun  stellt  sich  die  Frage,  warum  die  Zeitzeugen  so  selten  und  so 

verhalten von einem expliziten Konflikt zwischen nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer 

Weltanschauung berichten. Die Antwort liegt darin, dass die katholischen Theologiestudenten gar 

keine  offene  Auseinandersetzung  mit  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung  führten.  Sie 

verhielten  sich  vielmehr  in  den  Arbeitsdienstlagern  angepasst,  passiv  und  still-distanziert.  Die 

Theologiestudenten  wurden  zwar  in  den  Arbeitsdienstlagern  äußerlich  mit  der 

nationalsozialistischen  Weltanschauung,  der  nationalsozialistischen  Propaganda  und  dem 

Nationalsozialismus konfrontiert, erwiesen sich aber als ideologieresistent. Denn sie distanzierten 

sich von dieser nationalsozialistischen Weltanschauung und grenzten sich – zum Teil sehr deutlich – 

von  ihr  ab,  indem  sie  ihren  kirchlich-katholischen  Ereignis-  und  Deutungszusammenhang 

(Erziehung, Theologeneigenschaft, Kontakt mit Ortsgeistlichen und Sonntagsgottesdienst) schlicht 

und einfach dagegenstellten bzw. sich darauf zurückzogen und sich so zur kirchlich-katholischen 

Weltanschauung  bekannten,  auch  wenn  sie  sich  unkritisch  und  unreflektiert  in  Teilen 

(Sekundärtugenden, Anerkennung der Autorität  Hitlers, Haltung hinsichtlich des Eides auf Adolf 

Hitler,  völkische  Moral,  jedoch  nicht  völkische  NS-Moral)  oder  in  Einzelfällen  (Spatenkult, 

Reichsparteitag, Aufmärsche) deutlich an Ereignis-  und Deutungszusammenhänge des RAD und 

des Dritten Reiches annäherten oder sich in diese stellten bis hin zu einer unkritisch-affirmativen 

Haltung. Die angehenden katholischen Theologiestudenten gaben sich im NS-geprägten Lageralltag 

letztlich unpolitisch. Ihr politisches Handeln bestand in der Anpassung.

Die Gründe für dieses  konfliktarme,  nach außen hin unpolitische und angepasste  Verhalten der 

Tübinger Konviktoren können in der angemahnten und geforderten Zurückhaltung1363, im Hinweis 

Direktor Sedlmeiers, von der Bewertung durch die Führer sei das Weiterstudium abhängig1364, in der 

Forderung, den Führern gegenüber „unbedingten Gehorsam“1365 zu leisten und in einer – zumindest 

1357 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1358 Ebd.
1359 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1360 Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.
1361 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1362 Ebd.
1363 Vgl. Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o.Verf., o.O., o.J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
1364 Vgl. [Sedlmeier,] Einkehrtage für Bewerber von 1937. In Kampf und Wehr. Bekenner und Apostel. AWilhelmsstift 

Zu D13.1a-1 und 2. Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, Vorträge, Einkehrtage 1926 – 1945.
1365 Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o. Verf., o. O., o. J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst. Auch 
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subjektiv  empfundenen  –  Angst  vor  Repressalien  bzw.  in  einer  Einschüchterung1366 liegen. 

„Oppositionshaltung“ sei zu vermeiden.1367 Hinzu kommt ein aktives Sich-beweisen-Wollen in den 

Sekundärtugenden. Auch ein sozialer Druck seitens der Kameraden und Vorgesetzten kommt als 

Erklärung infrage. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass der eine oder andere Theologe 

durch  das  Heimtückegesetz1368 davon  abgehalten  wurde,  im  Arbeitsdienstlager  politische, 

kirchenpolitische oder weltanschauliche Diskussionen – vor allem verbunden mit einer kritischen 

Haltung  –  zu  führen.  Bemerkenswert  ist  in  diesem  Zusammenhang  allerdings,  dass  das 

Heimtückegesetz  im gesamten untersuchten Quellenbestand,  auch in den Interviews, mit  keiner 

Silbe erwähnt wird. Dies führt zur Frage, ob die Theologen überhaupt kritisch gegenüber dem NS-

Regime  eingestellt  waren,  was  innenpolitische,  außenpolitische  oder  kirchenpolitische 

Fragestellungen anbelangt.  Dieser Befund unterstreicht die Einschätzung, der Konflikt  zwischen 

Kirche und NS-Staat habe sich nicht an politischen Fragen entzündet. Denkbar ist jedoch, dass sich 

hinter dem Rat an die Theologen, zurückhaltend zu sein und sich nur im ganz vertrauten Kreis offen 

zu äußern, eine damals sofort verstandene Warnung vor dem drohenden Heimtückegesetz verbirgt. 

Die Teilnahme am RAD wirkte sich nicht negativ auf die Spruchkammerurteile im Rahmen der 

Entnazifizierung  nach  Kriegsende  aus.  Obwohl  Theologen  den  RAD  leisteten,  wurden  sie  als 

„unbelastet“1369 eingestuft.

10.4 Zusammenfassung, Ergebnisse und Erträge für die Forschung
Laut  Zeitzeugenberichten  (quellenkritischer  Vorbehalt:  die  Interviews  sind  Traditionen, 

Sekundärquellen,  aktuelle  biografische  Rekonstruktionen;  sie  können  Umgestaltungen, 

Neuordnungen  und  Umwertungen  unterliegen)  standen  die  Zeitzeugen  in  einem  kirchlich-

katholischen  Deutungs-  und  Ereigniszusammenhang  und  in  Deutungs-  und 

Ereigniszusammenhängen  des  Dritten  Reiches.  Gegenüber  der  nationalsozialistischen 

Weltanschauung  erwiesen  sie  sich  als  ideologieresistent  unter  Vermeidung  weltanschaulicher 

Konflikte  in  den  Arbeitsdienstlagern.  Entweder  waren  die  Theologiestudenten  tatsächlich 

ideologieresistent,  oder  die  Interviews  bilden  eine  etwaige  Affinität  zur  nationalsozialistischen 

Weltanschauung  nicht  ab.  Die  Interviews  belegen,  dass  sich  zumindest  mehrere  Konviktoren 

Bischof Sproll forderte von den Konviktoren im Jahr 1933 Gehorsam, vgl. Rezess des BOR [Sproll] an das 
Direktorium des Wilhelmsstifts vom 18.10.1933 auf den Hauptbericht über das Sommersemester 1933 vom 
30.9.1933. AWilhelmsstift D13.2a – 23.

1366Vgl. Heinrich DETZEL, Oral-History Interview, 24.10.2009; vgl. Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 
14.1.2011.

1367 Vgl. Theologen im Arbeitsdienst, ms., 29 S., o. Verf., o. O., o. J [1937]. AWilhelmsstift D13.3da Arbeitsdienst.
1368 Vgl. Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 

20.12.1934, RGBl. I, S. 1269f.
1369 StA Sigmaringen, Bestand Wü 13 T 2 Staatskommissariat für die politische Säuberung, 2017/052 Robert MAYER; 

StA Sigmaringen, Bestand Wü 13 T 2 Staatskommissariat für die politische Säuberung, Nr. 2593/163 Martin 
REUTLINGER. 
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tatsächlich  in  einem  weltanschaulichen  Konflikt  zwischen  kirchlich-katholischer  und 

nationalsozialistischer Weltanschauung befanden.

An  Erträgen  für  die  Forschung  kann  festgehalten  werden:  Die  von  mehreren  Zeitzeugen 

beschriebenen  antikirchlichen  und  antichristlichen  Vorträge  bestätigen  für  den  RAD  die 

antichristliche  Propaganda  des  NS-Regimes,  die  der  von  Konrad  Lill  beschriebenen 

Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens und der Zurückdrängung der Kirchen diente.1370 

Die  Loyalität  für  Hitler  bestätigt  die  Einschätzung  von  Hehls,  „dass  […]  die  Masse  des 

Kirchenvolks,  wenn  auch  nicht  hinter  dem  Nationalsozialismus,  so  doch  hinter  ihm  [Hitler] 

stand“.1371 Die  gewissenhafte  Erfüllung  der  Sekundärtugenden  im  RAD  bei  gleichzeitiger 

Ablehnung der nationalsozialistischen Weltanschauung bestätigt  die Ergebnisse von Erwin  Gatz, 

der für die Katholiken feststellt, die trügen staatliche und politische Strömungen mit1372 und seien 

gleichzeitig  im katholischen  Milieu  verortet1373,  zeigten  aber  im Vergleich  zur  protestantischen 

Bevölkerung eine „größere Zurückhaltung gegenüber der NSDAP“1374.

Die Zeitzeugen-Berichte (Alltagsgeschichte) bestätigen die Ansicht von Martin  Broszat, dass sich 

stereotype  „Schwarz-Weiß-Beurteilungen“  zugunsten  einer  „größeren  Gerechtigkeit  und 

Differenziertheit“ auflösen.1375 Die Vorstellung einer „Totalbeherrschung der deutschen Gesellschaft 

durch die politische Spitze des NS-Regimes und ihre Kontroll-  und Indoktrinationsinstrumente“ 

wird infrage gestellt1376 (Broszat). Die Auswertung der Zeitzeugen-Berichte verdeutlicht einerseits 

eine  Indoktrination  im  RAD,  stellt  aber  andererseits  ihre  Wirkung  infrage.  Auch  die 

Handlungsspielräume in den Lagern und die konsequente Umsetzung der Sekundärtugenden bei 

den  Theologiestudenten  führen  zu  einem  differenzierten  Bild.  Bestätigt  wird  die  Ansicht  von 

Hartmut  Mehringer, dass die Vorstellung einer monolithischen NS-Herrschaft nicht haltbar sei.1377 

Der  alltagsgeschichtliche  Ansatz  untersucht  auch  konformes  und  nonkonformes  Verhalten.  Die 

Tübinger  Theologiestudenten  verhielten  sich  hinsichtlich  der  Sekundärtugenden  durchweg 

konform,  hinsichtlich  der  Indoktrination  durch  die  nationalsozialistische  Weltanschauung 

nonkonform  und  hinsichtlich  der  Deutungs-  und  Ereigniszusammenhänge  des  Dritten  Reiches 

1370 Vgl. Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 
Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 29.

1371 Ulrich VON HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN, Kirche, Katholiken und 
Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 63 – 82, hier: S. 78.

1372 Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 27.

1373 Ebd.
1374 Ebd., S. 95.
1375 Vgl. Martin BROSZAT, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte der NS-Zeit. Neue Perspektive oder 

Trivialisierung? (Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 20.
1376 Ebd., S. 19.
1377 Vgl. Hartmut MEHRINGER, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte in der NS-Zeit. Neue Perspektive oder 

Trivialisierung? (Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 27.
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zumindest teilweise konform. Die versuchte nationalsozialistische Indoktrination über Vorträge und 

Lageralltag  bestätigen  die  Sichtweise  von  Dudek,  der  im  Arbeitsdienst  den  Versuch  totalitärer 

Jugenderziehung und Kontrolle durch den Nationalsozialismus sieht.1378 Der Gottesdienstbesuch in 

den  Arbeitsdienstlagern  wurde  durch  angesetzten  Dienst  teilweise  verhindert  (Hansen)1379.  Die 

Berichte bestätigen jedoch ausdrücklich nicht,  dass „in erster Linie“ angehende Theologen […] 

Repressionen  ausgesetzt  [waren]“  (Hansen).1380 Die  Berichte  der  Zeitzeugen  ergeben  eine 

differenzierte Sichtweise, was die Bewertung der Formulierung von Norbert Frei über die Situation 

der  Jugend  im  Dritten  Reich  anbelangt.  Frei  behauptet,  „besonders  die  Jugend“  habe  „den 

nationalsozialistischen Ansprüchen und Zumutungen wenig  entgegenzusetzen“  vermocht.1381 Die 

Angepasstheit  und das Funktionieren der Theologen in den Arbeitsdienstlagern bestätigen diese 

These, während die weltanschauliche Resistenz der Theologen sie in ihrer Aussagekraft begrenzt. 

Die aus den Schilderungen von Sieß noch heute spürbare Begeisterung, die auf die Erlebnisse des 

Reichsparteitags und des Staatsbesuches von  Mussolini zurückgehen, bestätigen die Behauptung 

von Gamm, das „Nürnberger Zeremoniell“ habe die „Bürger mit unbändigem Stolz auf dieses Reich 

erfüllen“  sollen  („Begeisterungswogen“).1382 Die  Berichte  bestätigen,  dass  die  Konviktoren „auf 

mangelnde Erlösungsbedürftigkeit  ihrer  Kameraden stießen“ und „nur wenn sie sich durch ihre 

Arbeit und Kameradschaftlichkeit Vertrauen erworben hatten, sie sich Gehör verschaffen [konnten]“ 

(Cornelius Heinrich  Meisiek)1383. Es besteht ein Widerspruch zwischen der Einschätzung Otto B. 

Roegeles, „die große Mehrheit“ [der Studenten] sei „mit dem Nationalsozialismus weltanschaulich 

damals  einverstanden“  gewesen1384 einerseits  und  der  distanzierten  Haltung  der  Konviktoren 

gegenüber der nationalsozialistischen Weltanschauung andererseits (Oral History Intervies 2004 - 

2011).  Eine  Erklärung  für  diesen  Widerspruch  könnte  in  einer  denkbaren  biografischen 

1378 Vgl. Peter DUDEK, Nationalsozialistische Jugendpolitik und Arbeitserziehung. Das Arbeitslager als Instrument 
sozialer Disziplinierung, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische Formierung und soziale Erziehung 
im Nationalsozialismus (stw, Bd. 927), Frankfurt/Main 1991, S. 141 – 166, hier: S. 150.

1379 Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, Diss., 
Trier 2004, S. 255.

1380 Ebd..
1381 Norbert FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945 (Deutsche Geschichte der neuesten 

Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 42013, S. 115.
1382 Hans-Jochen GAMM, Der braune Kult. Das Dritte Reich und seine Ersatzreligion. Ein Beitrag zur politischen 

Bildung, Hamburg 1962, S. 109. Hans-Jochen Gamm zitiert den ehemaligen Reichsminister und späteren 
Generalgouverneur von Polen Hans Frank, der im Jahre 1946 die Reichsparteitage als auf die „Persönlichkeit 
Hitlers“ ausgerichtete, in der Weltgeschichte einmalige Massenveranstaltungen – gekennzeichnet von acht Tage 
und Nächte dauernden „Begeisterungswogen“ – beschreibt, vgl. Hans-Jochen GAMM, Der braune Kult. Das Dritte 
Reich und seine Ersatzreligion. Ein Beitrag zur politischen Bildung, Hamburg 1962, S. 109.

1383 Cornelius Heinrich MEISIEK, Evangelisches Theologiestudium im Dritten Reich (Europäische Hochschulschriften, 
Reihe 23: Theologie, Bd. 481), Diss., Frankfurt/Main 1993, S. 124.

1384 Otto B. ROEGELE, Student im Dritten Reich, in: [Helmut KUHN,] Die deutsche Universität im Dritten Reich. Eine 
Vortragsreihe der Universität München, München 1966, S. 135 – 174, hier: S. 169. Roegele wörtlich: „Die große 
Mehrheit [der Studenten] war mit dem Nationalsozialismus weltanschaulich damals einverstanden, geblendet von 
den politischen und militärischen Erfolgen der ersten Jahre, fasziniert von der Aussicht, später einmal Rang und 
Stellung in einem glänzenden, reichen, mächtigen Deutschland erringen zu können.“ (ebd., S. 169)
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Neuorientierung nach 1945 liegen oder in dem Umstand, dass die Theologen nach ihrem Studium 

nicht von Staat und Partei dominierte, sondern kirchliche Stellen und Berufe anstrebten. 

Im  Gegensatz  zu  den  Ergebnissen  von  Susanne  Watzke-Otte,  die  für  Teilnehmerinnen  des 

weiblichen  Arbeitsdienstes  eine  nationalsozialistische  Indoktrination  und  als  positiv  erlebte 

Erfahrungen nachweist1385, erweisen sich die angehenden Theologen als ideologieresistent.

Das angepasste Verhalten der Zeitzeugen hinsichtlich der Sekundärtugenden und die Annäherung an 

Ereignis-  und  Deutungszusammenhänge  des  Dritten  Reiches  bei  gleichzeitiger  Ablehnung  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung bestätigen die These von Roland  Weis, wonach es „eine 

echte Gegnerschaft  in politischen Fragen […] zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus 

nicht“ gegeben habe und „die wirkliche Gegnerschaft“ vielmehr „auf weltanschaulichem Gebiet“ 

gelegen habe.1386 Dieses Verhalten der Zeitzeugen stellt – mit Georg  Denzler gesprochen – eine 

Form „loyaler Widerwilligkeit“ dar und bezeugen eine Loyalität und Zustimmung zum NS-Staat.1387 

Bestätigt werden die Thesen von Reinhard  Richter, wonach der deutsche Katholizismus am Ende 

der Weimarer Republik zwischen katholischem Milieu, Patriotismus, Loyalität, nationalem Denken, 

„Überwindung des  Vorwurfs  der  `Reichsfeindschaft´“1388 und Überwindung  der  „Inferiorität“1389 

verortet war. In den Äußerungen einiger Zeitzeugen werden Spielarten des Völkischen erkennbar, 

die Richter auch für den Katholizismus feststellt.1390

1385 Vgl. im Folgenden Susanne WATZKE-OTTE, „Ich war ein einsatzbereites Glied der Gemeinschaft …“. 
Vorgehensweise und Wirkmechanismen nationalsozialistischer Erziehung am Beispiel des weiblichen 
Arbeitsdienstes (Studien zur Bildungsreform, Bd. 33), Diss., Frankfurt/Main 1999, S. 262 und Kap. Auswertung 
S. 255 – 272 passim.

1386 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 77.
1387 Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten 

Reich, Zürich 2003, S. 9.
1388 Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, Reihe Theologie, Bd. 

29), Diss., Münster u.a. 2000, S. 29, auch S. 349.
1389 Ebd.
1390 Ebd., S. 348.
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11 Das Geschichtsbewusstsein der Zeitzeugen

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit dem Geschichtsbewusstsein, dem eine bedeutsame Rolle 

in der Geschichtsdidaktik zukommt. Ziel dieses Kapitels ist die Untersuchung und Darstellung des 

Geschichtsbewusstseins  der  Zeitzeugen  anhand  der  Interviews  und  Gespräche  ausgewählter 

Interviewpartner.  Es  soll  untersucht  und  dargestellt  werden,  welche  konkrete  Gestalt  das 

Geschichtsbewusstsein der einzelnen Zeitzeugen aufweist. Dazu sollen in einem ersten Schritt der 

Gegenstand des Geschichtsbewusstseins und seine Bedeutung im Kontext der Geschichtsdidaktik 

dargestellt  werden.  Eine  maßgebliche  Rolle  wird  dabei  dem  Ansatz  von  Karl-Ernst  Jeismann 

zukommen.  In  einem  zweiten  Schritt  wird  der  empirische  Ansatz  von  Hans-Jürgen  Pandel 

dargestellt. Dabei werden Doppelkategorien eingeführt, anhand derer die empirische Untersuchung 

durchgeführt werden soll. In einem dritten Schritt soll das individuelle Geschichtsbewusstsein der 

Zeitzeugen  anhand  der  Interviewtexte  auf  dem Hintergrund  der  eingeführten  Doppelkategorien 

empirisch  und  konkret  untersucht  und  dargestellt  werden.  Dazu  wird  eine  repräsentative  und 

begründete Auswahl an Zeitzeugen vorgenommen. In einem abschließenden vierten Schritt werden 

die Ergebnisse der Untersuchung für die Forschungsfrage ausgewertet.

Beim Thema Geschichtsbewusstsein treffen mehrere hermeneutisch-wissenschaftstheoretische und 

geschichtstheoretische  Ansätze  sowie  mehrere  Forschungsansätze  und  Forschungsrichtungen 

aufeinander.  Auf  der  einen  Seite  findet  sich  ein  entwicklungspsychologischer  Zugang  zum 

Geschichtsbewusstsein, wonach sich das Bewusstsein und speziell das Geschichtsbewusstsein eines 

Individuums im Zuge der personalen Reifung entwickelt.  Pandel hebt auf diese individuelle und 

entwicklungspsychologische Entwicklung der Kategorien des Geschichtsbewusstseins bei Kindern, 

Jugendlichen  und  Erwachsenen  ab  und  eröffnet  damit  Ansätze  für  das  Forschungsfeld  der 

Jugendforschung  und  der  Adoleszenzforschung.  Jeismann  hingegen  beschreibt  Geschichte  als 

Auszeitigung  eines  gesellschaftlich  relevanten  Bewusstseins  bzw.  Geschichtsbewusstseins  und 

erhebt  das  Geschichtsbewusstsein  zur  zentralen  Kategorie  der  Geschichtsdidaktik. 

Geschichtsdidaktik  und  Geschichtsunterricht  werden  im  Kontext  von  gesellschaftlichen 

Bewusstseinsprozessen  aufgespannt  und  verankert.  Dieser  gesellschaftstheoretische  Ansatz 

Jeismanns  ist  vorrangig  deduktiv  und  normativ  ausgerichtet.  Dem  ist  entgegenzuhalten,  dass 

Geschichte  neben  einer  sicherlich  relevanten  Bewusstseinskomponente  zu  maßgeblichen  Teilen 

doch  auf  historischen  Fakten  beruht  und  sich  aus  konkreten  politischen  bzw.  realpolitischen 

Zusammenhängen  beschreiben  lässt,  die  sich  nicht  ausschließlich  auf 
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Bewusstseinsbildungsprozesse  zurückführen  lassen.  In  dieser  Arbeit  kommen  die  von  Pandel 

entwickelten Dimensionen des Geschichtsbewusstseins zur Anwendung, allerdings nicht, um das 

Geschichtsbewusstsein  der  Zeitzeugen  zu  zerteilen.  Frank  Meier  stellt  ja  die  Teilbarkeit  des 

individuellen  Bewusstseins  bzw.  des  Geschichtsbewusstseins  infrage1391,  was  sowohl  einen 

hermeneutisch-wissenschaftstheoretischen  als  auch  einen  empirisch-praktischen  Vorbehalt 

impliziert.  Vielmehr  geht  es  in  dieser  Darstellung  darum,  die  Dimensionen  Pandels  als 

Untersuchungskategorien und als handhabbares Forschungsinstrumentarium zu verwenden, die an 

die Interviews der Zeitzeugen herangetragen werden (deduktiv), um das Geschichtsbewusstsein der 

Zeitzeugen  empirisch  zu  untersuchen  (induktiv)  mit  dem  Ziel  der  Beantwortung  der 

Forschungsfrage.  Kern dieser  Arbeit  ist  also  weder  eine  entwicklungspsychologische  noch eine 

gesellschaftswissenschaftlich-hermeneutische  Ausrichtung,  sondern  die  Durchführung  einer 

empirischen Untersuchung von Geschichtsbewusstsein (praktisch-deskriptiv).

11.1 Geschichtsbewusstsein und Geschichtsdidaktik

Die  Darstellung  der  Begriffe  Geschichtsbewusstsein  und  Geschichtsdidaktik  dient  dazu,  eine 

theoretische  Grundlage  für  die  nachfolgende  empirische  Untersuchung  zu  liefern. 

Geschichtsbewusstsein besteht in der „Rekonstruktion vergangener Wirklichkeit aus gegenwärtiger 

Sicht“,  wie  Frank  Meier  ausführt.1392 Zudem  stelle  Geschichtsbewusstsein  ein  „Lernergebnis 

individueller  Erfahrung  und  professioneller  gesellschaftlich-institutioneller  Vermittlung“  dar,  so 

Meier. Bodo von Borries weist darauf hin, dass – wie in den 1970er-Jahren erkannt wurde – es sich 

bei  Geschichte  um  ein  „mentales  Phänomen“  handle.1393 Geschichte  wurde  als  „präsente  und 

relevante  Vergangenheit  in  narrativer  Struktur  mit  erklärendem  und  sinnstiftendem  Charakter“ 

begriffen. Damit rückte das Geschichtsbewusstsein in den Fokus der geschichtswissenschaftlichen 

und  geschichtsdidaktischen  Forschung.  Wissenschaftliche  Zugänge  zum  Geschichtsbewusstsein 

bieten auch Jörn Rüsen1394 und von Borries1395.

Karl-Ernst Jeismann kann mit Recht als Vordenker des Geschichtsbewusstseins bezeichnet werden. 

1391 Vgl. Frank MEIER, Geschichte in der Gesellschaft und in der Schule, in: Gerhard FRITZ (Hrsg.), Geschichte und 
Fachdidaktik. Ein Studienbuch für Studierende Grund-, Haupt- und Realschule (Einführung in das 
Geschichtsstudium an Pädagogischen Hochschulen, Bd. 1), Stuttgart 2012, S. 35.

1392 Vgl. im Folgenden Frank MEIER, Geschichte in der Gesellschaft und in der Schule, in: Gerhard FRITZ (Hrsg.), 
Geschichte und Fachdidaktik. Ein Studienbuch für Studierende Grund-, Haupt- und Realschule (Einführung in das 
Geschichtsstudium an Pädagogischen Hochschulen, Bd. 1), Stuttgart 2012, S. 35.

1393 Vgl. im Folgenden Bodo VON BORRIES, Geschichtsbewusstsein, in: Stefan JORDAN (Hrsg.), Lexikon 
Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, Stuttgart 2002, S. 104 – 108, hier: S. 104.

1394 Vgl. Jörn RÜSEN (Hrsg.), Geschichtsbewusstsein. Psychologische Grundlagen, Entwicklungskonzepte, empirische 
Befunde, Köln 2001; vgl. Jörn RÜSEN, Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich 
in der Zeit zurechtzufinden, Köln 1994.

1395 Vgl. Bodo VON BORRIES, Geschichtsbewusstsein – Empirie, in: Klaus BERGMANN u.a. (Hrsg.), Handbuch der 
Geschichtsdidaktik, Seelze-Velber 51997.

422                          



Sein Ansatz soll im Folgenden zur Geltung kommen. Jeismann erkennt im Geschichtsbewusstsein 

eine zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik.1396 In seinem im Jahre 1980 erschienenen Aufsatz 

über das Geschichtsbewusstsein regte er eine „Neukonzeption der Geschichtsdidaktik“ an.1397 Die 

Basis für eine derartige Neukonzeption ergibt sich nach Jeismann aus der Schlüsselfrage nach den 

geschichtlichen Vorstellungen in der Gesellschaft. Im Geschichtsunterricht sieht Jeismann folglich 

„Funktion und Faktor  des übergreifenden gesellschaftlichen Prozesses“.  In  diesem umfassenden 

gesellschaftlichen Prozess erfolge die stetige Umbildung und Neubildung von „Vorstellungen über 

Vergangenheit  unter  den  Bedingungen  der  jeweiligen  Gegenwart“.  Daher  weist  Jeismann  dem 

Geschichtsbewusstsein die Stellung einer zentralen Kategorie der Geschichtsdidaktik zu. 

Die  Definition  der  Geschichte  über  gesellschaftliche  Bewusstseinsprozesse  schlägt  sich  in  der 

Konzeption geschichtlichen Lernens nieder,  wie die  folgenden Ausführungen  Jeismanns zeigen. 

Dem  schulischen  Lernen  müssten  „breit  wirkende  und  relativ  selbständige  Vorgänge  der 

Bewusstseinsbildung entsprechen“1398, so Jeismann. Das Unterrichtsfach Geschichte sei somit nicht 

etwa  lediglich  eine  „Spezialisierung  eines  allgemeinen  Lernprozesses“,  sondern  vielmehr  eine 

rationalisierte Form „elementarer gesellschaftlicher Bildungsvorgänge“. Schule wird somit definiert 

als  das  „je  nach  Epoche  unterschiedlich  organisierte  Gebilde“,  in  dem  die  „methodische 

Veranstaltung“ eines „sich vollziehenden umfassenden Vorgangs der Heranbildung nachfolgender 

Generationen  in  den  jeweiligen  Kulturzusammenhang“  stattfinde.  Die  Legitimation  eines 

Unterrichtsfaches hänge dabei davon ab,  ob dieses Fach seinen spezifischen Gegenstand in der 

Form  erfassen  könne,  dass  er  „eine  Entsprechung  im  elementaren  Vorgang  allgemeiner 

Bewusstseinsbildung  besitzt“.  Nach  Ansicht  Jeismanns  erfüllt  das  Geschichtsbewusstsein  die 

„Bedingungen einer zentralen Kategorie“ innerhalb der Geschichtsdidaktik, indem es schulisches 

1396 Vgl. im Folgenden Karl-Ernst JEISMANN, „Geschichtsbewusstsein“. Überlegungen zur zentralen Kategorie eines 
neuen Ansatzes der Geschichtsdidaktik, in: Hans SÜSSMUTH (Hrsg.), Geschichtsdidaktische Positionen. 
Bestandsaufnahme und Neuorientierung, Paderborn 1980, S. 179 – 221, im Folgenden zitiert als JEISMANN, 
„Geschichtsbewusstsein“; vgl. Karl-Ernst JEISMANN, Didaktik der Geschichte. Die Wissenschaft von Zustand, 
Funktion und Veränderung geschichtlicher Vorstellungen im Selbstverständnis der Gegenwart, in: Erich KOSTHORST 
(Hrsg.), Geschichtswissenschaft. Didaktik – Forschung – Theorie, Göttingen 1977, S. 9 – 34; vgl. Karl-Ernst 
JEISMANN, Geschichtsbewusstsein als zentrale Kategorie der Geschichtsdidaktik, in: Gerhard SCHNEIDER (Hrsg.), 
Geschichtsbewusstsein und historisch-politisches Lernen. Jahrbuch für Geschichtsdidaktik, Pfaffenweiler 1988, S. 
1 – 24; vgl. Karl-Ernst JEISMANN, Geschichtsbewusstsein, in: Klaus BERGMANN (Hrsg.), Handbuch der 
Geschichtsdidaktik, Bd. 1, Düsseldorf 1980, S. 42 – 46; vgl. Karl-Ernst JEISMANN, „Geschichtsbewusstsein“ als 
zentrale Kategorie der Didaktik des Geschichtsunterrichts, in: Karl-Ernst JEISMANN, Geschichte und Bildung, 
Paderborn 2000, S. 46 – 72; vgl. Karl-Ernst JEISMANN, Zum Verhältnis von Fachwissenschaft und Fachdidaktik – 
Geschichtswissenschaft und historisches Lernen, in: Karl-Ernst JEISMANN (Hrsg.), Geschichte und Bildung. 
Beiträge zur Geschichtsdidaktik und zur historischen Bildungsforschung, hrsg. von Wolfgang JACOBMEYER und 
Bernd SCHÖNEMANN, Paderborn 2000, S. 73 – 86.

1397 Vgl. im Folgenden JEISMANN, „Geschichtsbewusstsein“. Überlegungen zur zentralen Kategorie eines neuen 
Ansatzes der Geschichtsdidaktik, in: Hans SÜSSMUTH (Hrsg.), Geschichtsdidaktische Positionen. 
Bestandsaufnahme und Neuorientierung, Paderborn 1980, S. 179 – 221, hier: S. 183.

1398 Vgl. im Folgenden ebd., S. 184.
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Lernen mit „einem allgemeinen und immer wirkenden Vorgang“ verbindet.1399 Jeismann stellt also 

den Begriff des Geschichtsbewusstseins in das Zentrum seiner geschichtsdidaktischen Konzeption, 

indem  er  ihm  geschichtsdidaktische  Qualitäten  und  Eigenschaften  zuschreibt.  Das 

Geschichtsbewusstsein,  so  Jeismann, umgreife  „den Gegenstand des Lernens und Lehrens“ und 

beschreibe  das  durch  den  Lernprozess  herausgebildete  geistige  Vermögen.  Das 

Geschichtsbewusstsein  beschreibe  ferner  „die  Vorprägungen  durch  das  soziale  Umfeld“  und 

enthalte  „Ziele  und  Inhalte,  Verfahrensweisen  und  Folgen  der  unterrichtlichen  Vermittlung 

historischer  Vorstellungen“.  Dem  Konzept  Jeismanns  liegt  die  Vorstellung  zugrunde,  dass  der 

Begriff  des  Geschichtsbewusstseins  die  Geschichtsdidaktik  „in  den  umfassenden 

Lebenszusammenhang und zugleich in eine enge Verbindung zur Geschichtswissenschaft“ stelle.1400 

Jeismann  unterstreicht  die  Eignung  des  Geschichtsbewusstseins  als  zentraler  Kategorie  der 

Geschichtsdidaktik  durch  den  Hinweis,  das  Geschichtsbewusstsein  erfasse  auch  „die  sehr  viel 

breitere und wirksamere Schicht populärer und rudimentärer Geschichtsvorstellungen, mit denen es 

die  Didaktik  immer  auch zu tun hat“.  Bei  Jeismann wird das  Geschichtsbewusstsein zu einem 

umfassenden  Begriff.  So  schreibt  er  dem  Geschichtsbewusstsein  zu,  dass  sich  „unter  seinem 

Anspruch alle  bereits  inhaltlich bestimmten Geschichtsbilder“ ihrerseits  als  „historisch bedingte 

Ausformungen“ eines jeweiligen Geschichtsbewusstseins „erkennen, vergleichen und beurteilen“ 

lassen.  Bei  jeglichen  Aussagen  über  Geschichte,  die  im  Rahmen  des  Unterrichtsgeschehens 

getroffen werden, handle es sich letztlich um Bewusstseinsinhalte „vergangener oder gegenwärtiger 

Generationen“  und  um „Elemente  von  Geschichtsbewusstsein“.1401 Nicht  etwa  die  unmittelbare 

Geschichte  sei  Gegenstand  des  Geschichtsunterrichts,  sondern  vielmehr  „eine  Fülle  von 

Bewusstseinsinhalten“  machten  den  Gegenstand  des  Geschichtsunterrichts  aus.  Dieses 

Geschichtsbewusstsein  stelle  eine  wie  auch  immer  geprägte  oder  intendierte  „Deutung  von 

Geschichte“  dar.  Auch der  Geschichtsunterricht  selbst  unterliegt  nach  Jeismann dem „Auf-  und 

Umbau von Geschichtsbewusstsein“. Damit definiert  er  den Geschichtsunterricht als  „Teil  eines 

umgreifenden  Selbstvergewisserungsprozesses“,  der  im  Rahmen  einer  „Rekonstruktion  von 

Geschichte in der Gesellschaft“ vonstatten gehe. 

Der Geschichtsdidaktik kommt dabei die Aufgabe zu, eine Unterrichtspraxis zu ermöglichen, in der 

„Geschichte nicht als Folge von Ereignissen oder Zuständen“ gelehrt und vermittelt wird, „sondern 

als Auseinandersetzung des Bewusstseins um die Erklärung und Deutung solcher Ereignisse und 

Zustände“.1402 Wird  –  wie  von  Jeismann  vertreten  –  das  Geschichtsbewusstsein  zur  zentralen 

1399 Vgl. im Folgenden ebd., S. 185. 
1400 Vgl. im Folgenden ebd., S. 186.
1401 Vgl. im Folgenden ebd., S. 187.
1402 Vgl. im Folgenden ebd., S. 190.
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Kategorie  des  Geschichtsunterrichts  und  der  Geschichtsdidaktik,  so  kann  jedes  einzelne  und 

konkrete  Unterrichtsthema  im  Fach  Geschichte  als  „Phänomen  des  historischen 

Bewusstseinsstandes“  begriffen  und  aufgegriffen  werden.  Dementsprechend  erfahren  die 

Zusammenstellung  der  Lernmaterialien,  die  Formulierung  der  Zielsätze  und  nicht  zuletzt  die 

konkreten  Aufgabenstellungen  eine  neue  Ausrichtung.  Der  Blickwinkel  aus  dem 

Geschichtsbewusstsein heraus relativiere traditionelle didaktische Ansätze, indem ihre „zielsicheren 

Sinndeutungen und wertenden Auswahlverfahren“ hinterfragt würden.1403

Die Kategorie  Geschichtsbewusstsein  lässt  nach  Jeismann  nicht  nur  die  „Geschichtlichkeit  und 

historische Bedingtheit der eigenen Position“ erkennen,1404 sondern erweitert „das Betrachtungsfeld 

der Didaktik über den Unterricht hinaus“, indem das Geschichtsbewusstsein „den Auf- und Umbau 

von Geschichtsbewusstsein mit seinen vorherrschenden Inhalten und Denkmustern innerhalb der 

Gesellschaft im ganzen“ erfasse.1405 

Nach  Jeismann  lässt  sich  das  Geschichtsbewusstsein  in  vielfältigen  Varianten  und  Formen 

vorfinden  und  beobachten.  So  finde  sich  das  Geschichtsbewusstsein  in  seiner  konkreten 

Ausformung  in  vagen,  amorphen  Formulierungen  bis  hin  zu  scharf  pointierten  Urteilen. 

Geschichtsbewusstsein  in  seiner  konkreten  Gestalt  sei  zudem  bestimmt  durch  regionale 

Sozialisation,  soziale  Herkunft,  Berufsstand,  Religion,  Konfession  und  persönliche 

Lebenserfahrung. Geschichtsbewusstsein in seiner konkreten Gestalt werde ferner mit beeinflusst 

durch Medien  und „Gemeinsamkeiten der  historischen Identität“,  so  Jeismann.  Auch in diesem 

Zusammenhang formuliert  er  die Parameter einer Didaktik der  Geschichte.  Denn dieser kommt 

nach Jeismann die Aufgabe zu, das Geschichtsbewusstsein einerseits und die Prozesse und Faktoren 

seiner Umbildung andererseits empirisch und pragmatisch zu erforschen.1406 Neben der Erforschung 

der  Inhalte  stelle  die  Erforschung  der  Denk-  und  Urteilsstrukturen  und  des  jeweiligen 

Selbstverständnisses  das  Arbeitsfeld  des  Geschichtsunterrichts  dar.  Aufgabe  des 

Geschichtsunterrichts sei es, „Morphologie und Genese des gesellschaftlichen Bewusstseins von 

Vergangenheit zu untersuchen“. 

Kritisch ist gegenüber dem Ansatz Jeismanns anzumerken, dass der von Jeismann vertretene Ansatz 

letztlich in einer – wissenschaftstheoretisch betrachtet – eher deduktiven und ethisch-normativen 

Form gedacht, ausformuliert und umgesetzt wird.

1403 Vgl. ebd., S. 191.
1404 Vgl. ebd., S. 192.
1405 Vgl. im Folgenden ebd., S. 193.
1406 Vgl. im Folgenden ebd., S. 194.
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11.2 Der empirische Ansatz Hans-Jürgen Pandels

Hans-Jürgen  Pandel  bietet  in  seinem Aufsatz  „Dimensionen des  Geschichtsbewusstseins“  einen 

wissenschaftlichen  Ansatz,  um  das  Geschichtsbewusstsein  von  Individuen  empirisch  zu 

beschreiben, zu erfassen und darzustellen.1407 Aus diesem Grunde soll in dieser Arbeit und an dieser 

Stelle  der  Ansatz  Pandels  zur  Anwendung  kommen.  Pandels  Ansatz  ist  der  „Versuch“,  die 

„Struktur“ des Geschichtsbewusstseins  „für Empirie und Pragmatik diskutierbar  zu machen“.1408 

Mittels  Dimensionierung  und  Kategorisierung  von  Geschichtsbewusstsein  soll  die  Struktur  des 

Geschichtsbewusstseins  in  der  emirischen  Praxis  anwendbar  gemacht  werden.  Für  Pandel  ist 

Geschichtsbewusstsein  ein  „komplexes  Gebilde“.1409 Geschichtsbewusstsein  zeichne  sich  durch 

„kategorial  wirkende Strukturen“  aus.  Geschichtsbewusstsein  umfasse  und beinhalte  zum einen 

„eine  formale  Orientierung  in  der  historischen  Zeit“  und  zum  anderen  „eine  sozial-politische 

Orientierung über sich wandelnde gesellschaftliche Verhältnisse“, so Pandel.

Auch  wenn die  Struktur  und die  Wirkungsweise  des  Geschichtsbewusstseins  noch  nicht  genau 

bekannt und geklärt seien, erhebt Pandel dennoch die Forderung nach einer „geschichtsdidaktischen 

Pragmatik“  und  somit  nach  einer  „geschichtsdidaktischen  Handlungstheorie“.1410 Als 

„Aufgabengebiete  der  Bewusstseinsforschung“  benennt  Pandel  die  empirische  Forschung,  die 

Geschichtsschreibung und die geschichtsdidaktische Pragmatik. Pandel geht den methodischen Weg 

der „Dimensionierung des Geschichtsbewusstseins“, um die Struktur des Geschichtsbewusstseins 

erkennbar zu machen. Damit das Geschichtsbewusstsein empirisch identifiziert werden könne und 

damit verschiedene Ausformungen von Geschichtsbewusstsein verglichen werden könnten, müsse 

eine  Theorie  von  Geschichtsbewusstsein  über  eine  kategoriale  Verfasstheit  von 

Geschichtsbewusstsein  verfügen,  so  Pandels  Forderung.  Vergleichende  Forschung  setze  eine 

Strukturbestimmung  voraus,  die  sich  zunächst  mit  den  Problembereichen  von  Normativität, 

Komparatistik  und  Transformation  auseinandersetzen  müsse.  Pandel  löst  diese  Fragestellung 

folgendermaßen:  Geschichtsbewusstsein  dürfe  nicht  auf  lediglich  einige  Formen  von 

Geschichtsbewusstsein  beschränkt  werden,  die  als  scheinbar  richtig  postuliert  werden 

(Normativität).  Geschichtsbewusstsein  sei  auch  sozialisationsabhängig  und  erscheine  in 

verschiedenen  Ausprägungen.  Das  individuelle  Geschichtsbewusstsein  von  Einzelpersonen 

erscheine  nach  Pandel  immer  in  seiner  Individualität  „und  nicht  als  ein  allgemeines  in  seiner 

Abstraktheit“ (Komparatistik).1411 Daher finde sich das Geschichtsbewusstsein in der Empirie „nur 
1407 Vgl.. im Folgenden Hans-Jürgen PANDEL, Dimensionen des Geschichtsbewusstseins, in: Geschichtsdidaktik 12, 

1987, H. 2, S. 130 – 142, im Folgenden zitiert als: PANDEL, Dimensionen des Geschichtsbewusstseins.
1408 Ebd., S. 130.
1409 Vgl. im Folgenden ebd., S. 141.
1410 Vgl. im Folgenden ebd., S. 130.
1411 Vgl. im Folgenden ebd., S. 131.
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als  Pluralität“  vor.  Nach  Pandel  äußert  sich  Geschichtsbewusstsein  zudem  im  Erzählen  und 

„Umerzählen“ von Geschichten (Transformation). Dass Geschichten umerzählt werden, erklärt sich 

nach  Pandel aus einem „Veränderungsbedürfnis“, das sich auf der „lebensgeschichtlichen Ebene“ 

finden  lasse.  Dies  erkläre,  warum  dieselbe  Ereignisfolge  von  unterschiedlichen  Menschen  in 

unterschiedlicher  Art  und  Weise  erzählt  wird.  Die  Erzähler  greifen  bei  ihren  Erzählungen  auf 

„unterschiedliche  Relevanzstrukturen  und  Erzählpläne“  zurück.  Pandel  erkennt  daher  im 

Geschichtsbewusstsein eine „narrative Kompetenz“, die in der Fähigkeit besteht, „Geschichte zu 

erzählen und zu verstehen“. Zudem werden laut Pandel Geschichten im Rahmen einer „kulturellen 

Kommunikation  überliefert“.  Es  vollziehe  sich  eine  „Tradierung  von  Bewusstsein  zu 

Bewusstsein“.1412 Geschichtsbewusstsein  findet  in  den  Augen  Pandels  sowohl  in  erzählten 

Geschichten  als  auch  im  Transformationsbedürfnis  –  also  dem  Bedürfnis,  Geschichten 

umzuerzählen – seinen Niederschlag. „Wir haben es also mit der Tatsache zu tun“, so Pandel, „dass 

nicht  nur  erlebte  Ereignisfolgen  von  unterschiedlichen  Menschen  verschieden  erzählt  werden, 

sondern auch die gleiche tradierte Geschichte werde unterschiedlich erzählt“.

Im Hinblick auf ein Individuum sei das Geschichtsbewusstsein „eine individuelle mentale Struktur, 

die durch ein System aufeinander verweisender Kategorien gebildet wird“, erläutert Pandel. Diese 

„mentale  Struktur“ bedinge,  wie Geschichte erzählt  wird und welche Perspektiven der Erzähler 

wählt. 

Pandel  kommt  das  Verdienst  zu,  eine  Dimensionierung  bzw.  Kategorisierung  des 

Geschichtsbewusstseins  vorgenommen und eingeführt  zu  haben.  Er  unterteilt  dazu  die  mentale 

Struktur des Geschichtsbewusstseins in „sieben aufeinander verweisende Doppelkategorien“. Diese 

sieben Doppelkategorien sind Zeitbewusstsein (gestern – heute/morgen), Wirklichkeitsbewusstsein 

(real/historisch – imaginär), Historizitätsbewusstsein (statisch – veränderlich), Identitätsbewusstsein 

(wir – ihr/sie), politisches Bewusstsein (oben – unten), ökonomisch-soziales Bewusstsein (arm – 

reich)  und  moralisches  Bewusstsein  (richtig  –  falsch).  Pandel  nimmt  an,  dass  dem jeweiligen 

Geschichtsbewusstsein eine „individuelle mentale Strukturierung aus diesen Kategorien zugrunde“ 

liege. Über die Kategorien des Geschichtsbewusstsein erfasse das Individuum die „Komplexität von 

Gesellschaft“.  Pandel  sieht  somit  im  Geschichtsbewusstsein  „ein  strukturiertes  Wissen  über 

Veränderung von jeweils konkret und spezifisch organisierten Gesellschaften in der Zeit“.

Pandel  stellt  auch  die  Frage  nach  den  jeweiligen  individuellen  Ausprägungen  des 

Geschichtsbewusstseins, die sich von Individuum zu Individuum voneinander unterscheiden. Dem 

Geschichtsbewusstsein kommt somit bei Pandel eine Deutungsfunktion zu. Diese Deutung erfolge 

1412 Vgl. im Folgenden ebd., S. 132.
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„individuell  und  soziokulturell  unterschiedlich“.1413 Er  strebt  mit  der  Dimensionierung  des 

Geschichtsbewusstseins das Ziel an, dass über die Struktur des Geschichtsbewusstseins individuelle 

Unterschiede  und  lebensgeschichtliche  Wandlungen  erklärbar  werden.  Wandlungen  des 

Geschichtsbewusstseins ergäben sich bei „einschneidenden lebensgeschichtlichen Erfahrungen in 

historischen Situationen oder Ereignisketten und durch Denkprozesse über Geschichte“.1414 Gerade 

in  der  Adoleszenz  erfolge  eine  tiefgreifende  Veränderung  und  Umstrukturierung  des 

Geschichtsbewusstseins. Zudem bestehe Geschichtsbewusstsein in einer Pluralität.  Pandel erklärt 

diese Pluralität  des Geschichtsbewusstseins damit, dass die Struktur des Geschichtsbewusstseins 

„durch  sozial  und  individuell  unterschiedliche  Kombinationen  von Strukturmomenten  gebildet“ 

werde. Das individuelle Geschichtsbewusstsein lässt sich nach Pandel daran bestimmen, dass sich 

bestimmte soziale und individuelle Ausprägungen von Geschichtsbewusstsein in einer „typischen 

Dominanz von bestimmten Strukturmomenten“  ausdrücken.  Sinnbildung entstehe  dadurch,  dass 

sich einzelne Dimensionen des Geschichtsbewusstseins als Schwerpunkten ausprägen und so ein 

„Sinnzentrum“ bilden.

Nicht  übergangen werden soll  hier  der  Einwand von Frank  Meier.1415 Meier  führt  an,  dass  das 

Geschichtsbewusstsein  zwar  als  zentrale  Kategorie  der  geschichtsdidaktischen  Forschung 

eingeführt sei, dass es aber an „spezifischen Methoden zu seiner theoretischen, empirischen und 

konstruktiv-pragmatischen  Erforschung“  mangele.  Insbesondere  die  Empirie  sei  „dramatisch 

unterbelichtet“.  Meier  erkennt  in  empirischen  Studien  zum  Geschichtsbewusstsein  lediglich 

„Momentaufnahmen“,  die  „in  ihrer  Aussagekraft  nicht  überschätzt  werden“ dürften.  Zudem sei 

„bislang unbestimmt“, so  Meier, „was Geschichtsbewusstsein eigentlich sein soll“.1416 Bedeutsam 

im  Hinblick  auf  den  Ansatz  Pandels  ist  der  folgende  Vorbehalt  Meiers.  Meier  hält  es  für 

„umstritten“,  ob  das  Geschichtsbewusstsein  teilbar  ist.  Damit  stellt  er  infrage,  ob  eine 

Strukturierung des Geschichtsbewusstseins in Kategorien oder Dimensionen überhaupt gangbar und 

sinnvoll ist. Dennoch wird der Ansatz Pandels von Meier als sinnvoller geschichtsdidaktischer Weg 

anerkannt.1417 Zudem  gilt  sein  Ansatz  im  Bereich  der  empirischen  Erfassung  von 

Geschichtsbewusstsein  als  „weitgehend  rezipiert“,  wie  von  Borries  bemerkt.1418 Von  Borries 

verdeutlicht,  dass  Geschichtsbewusstsein  sehr  wohl  „mit  qualitativen  Verfahren  und  mit 

1413 Ebd., S. 139
1414 Vgl. im Folgenden ebd., S. 140.
1415 Vgl. im Folgenden Frank MEIER, Geschichte in der Gesellschaft und in der Schule, in: Gerhard FRITZ (Hrsg.), 

Geschichte und Fachdidaktik. Ein Studienbuch für Studierende Grund-, Haupt- und Realschule (Einführung in das 
Geschichtsstudium an Pädagogischen Hochschulen, Bd. 1), Stuttgart 2012, S. 33 – 49, hier S. 36.

1416 Vgl. im Folgenden ebd., S. 35.
1417 Vgl. ebd., S. 36.
1418 Vgl. im Folgenden Bodo VON BORRIES, Geschichtsbewusstsein, in: Stefan JORDAN (Hrsg.), Lexikon 

Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, Stuttgart 2002, S. 107.
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quantitativen Methoden empirisch gefasst werden“ könne.

11.3 Exemplarische empirische Untersuchung zum 
Geschichtsbewusstsein der Tübinger Theologiestudenten

Aus den Interviews und Berichten der Zeitzeugen soll nun das individuelle Geschichtsbewusstsein 

der jeweiligen Zeitzeugen in seiner konkreten Gestalt und Ausführung rekonstruiert und dargestellt 

werden.1419 Dazu  wird  anhand  der  sieben  von  Pandel  eingeführten  Doppelkategorien  – 

Zeitbewusstsein,  Wirklichkeitsbewusstsein,  Historizitätsbewusstsein,  Identitätsbewusstsein, 

politisches  Bewusstsein,  ökonomisch-soziales  Bewusstsein  und  moralisches  Bewusstsein  –  das 

Geschichtsbewusstsein  von  ausgewählten  Zeitzeugen  untersucht  und  dargestellt.  Um  dieser 

Fragestellung nachzugehen, werden die bereits oben in Kapitel 10.1 dargestellten Interviewtexte 

herangezogen.  Der  Untersuchungsgegenstand  ist  demzufolge  das  Geschichtsbewusstsein  der 

ausgewählten  ehemaligen  Tübinger  Theologiestudenten  in  seinen  Kategorien  am  Beispiel  der 

Teilnahme am Arbeitsdienst.

Im Folgenden  werden detailliert  die  von  Pandel  erarbeiteten  Frageraster  dargestellt,  die  an  die 

Interviews  herangetragen  werden,  um  die  Dimensionen  des  Geschichtsbewusstseins  bei  den 

interviewten  Zeitzeugen  zu  untersuchen.1420 Der  Ansatz  Pandels,  der  sieben  Doppelkategorien 

vorsieht,  wurde  umgesetzt,  indem  zu  jeder  Doppelkategorie  konkrete  Untersuchungsfragen 

formuliert wurden.

Um die Kategorie Zeitbewusstsein näher zu bestimmen, gilt es, das Begriffspaar Vergangenheit und 

Gegenwart zu erfassen.1421 Zum einen geht es darum, welche Ereignisgeschichte die Zeitzeugen 

beschreiben,  also  welche  zeitliche  Lokalisierung  und  Temporalisierung  von  Ereignissen  die 

Zeitzeugen vornehmen. Zum anderen geht es um die Frage nach der Dichtigkeit der berichteten 

Ereignisse, nach der Länge der Zeitausdehnung, nach der Akzentuierung der Zeitdimensionen und 

nach der  Narrativierung von Zeit  im Sinne  einer  narrativen  Chronologie.  Die  Frage  nach dem 

Zeitbewusstsein schließt die Fragestellungen ein, wo die Zeitzeugen von Veränderungen in der Zeit 

berichten, in welchen zeitlichen Kontext sie den Arbeitsdienst einordnen und welche Ereignisse, die 

sich  im  Arbeitsdienst  abspielten,  zeitlich  eingeordnet  werden.  Es  gilt  zu  überprüfen,  ob  die 

ehemaligen  Theologiestudenten  zum Thema  Arbeitsdienst  Wissen  über  viele  oder  über  wenige 

Ereignisse besitzen, wie weit das Geschichtsbewusstsein der früheren Theologiestudenten in die 

1419 Auch hier gilt der quellenkritische Vorbehalt: Die Interviews sind Traditionen, Sekundärquellen, aktuelle 
biografische Rekonstruktionen; sie können Verwechslungen, Umgestaltungen, Neuordnungen und Umwertungen 
unterliegen und geben primär Aufschluss darüber, wie eine Gruppe von Personen nach 70 Jahren mit einem 
einschneidenden biografischen Ereignis umgeht.

1420 Vgl. im Folgenden PANDEL, Dimensionen des Geschichtsbewusstseins, S. 133 – 139.
1421 Vgl. im Folgenden ebd., S. 133 – 134, hier: S. 133.
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Vergangenheit zurückreicht und welche Betonung die Zeitzeugen der Epoche Arbeitsdienst geben.

Um das Wirklichkeitsbewusstsein der Zeitzeugen zu erfassen, soll das Begriffspaar real/historisch 

und imaginär/fiktiv überprüft werden.1422 Es geht darum zu untersuchen, wo die Grenze von real 

und fiktiv verläuft, wo sich im Interview Imaginationen, Wunschträume oder Utopien zeigen. Es 

gilt  auch  abzuklären,  wo  sich  bei  den  Zeitzeugen  Mythen  oder  Legenden  ausfindig  machen 

lassen.1423

Die Untersuchung des Historizitätsbewusstseins stellt das Begriffspaar statisch – veränderlich in 

den Mittelpunkt.1424 Es geht sowohl um das „Wissen um Veränderungsprozesse“ als auch um die 

„Anwesenheit  von  alltäglichen  Geschichtstheorien  im  Bewusstsein  des  Einzelnen“.  Bei  einer 

alltäglichen Geschichtstheorie handelt es sich um eine „naive, nichtreflektierte, aus primären und 

sekundären  Erfahrungen  resultierende  Annahme,  was  Geschichte  ist“,  so  Pandel.  Es  geht  also 

darum herauszufinden, was die Zeitzeugen im historischen Prozess als veränderlich oder statisch 

beschreiben, wer oder was die Veränderungen bewirkt und wo sich im Interview eine „alltägliche 

Geschichtstheorie“ finden lässt.

Die  nähere  Bestimmung  des  Identitätsbewusstseins  verlangt  eine  Auseinandersetzung  mit  den 

Gruppen,  denen  sich  ein  Individuum  zugehörig  fühlt  oder  von  denen  sich  ein  Individuum 

abgrenzt.1425 Es  geht  darum ausfindig  zu machen,  ob sich in  den Berichten der  Zeitzeugen ein 

„Verweis  auf  vergangene  Handlungen  der  Bezugsgruppe“,  also  der  Wir-Gruppe,  finden  lässt. 

Oftmals  ist  die  „Wir-Ihr-Differenzierung“  mit  einer  „Verteilung  von  sozialen  Wertigkeiten 

verknüpft“, so Pandel.1426 Sogenannte Ihr-Gruppen werden beispielsweise abgewertet. Konkret geht 

es um die Fragestellung, wann ein Zeitzeuge die Formulierung wir bzw. ihr oder sie verwendet, mit 

welcher Gruppe er sich identifiziert und welche soziale Wertigkeit mit der individuellen Wir-Ihr-

Differenzierung verknüpft ist.

Die Untersuchung des politischen Bewusstseins führt zur Frage nach dem Oben und dem Unten in 

den  Schilderungen  der  Zeitzeugen.1427 Politisches  Bewusstsein  kann  nach  Pandel  mit 

Herrschaftsbewusstsein gleichgesetzt werden. Konkret geht es um die Frage, wo die Zeitzeugen von 

asymetrisch verteilten Machtverhältnissen berichten.

Das  ökonomisch-soziale  Bewusstsein  lässt  sich  über  die  Begriffe  arm und reich  bestimmen.1428 

Ökonomisch-soziales Bewusstsein ist die Wahrnehmung von sozial-ökonomischen Unterschieden 

1422 Vgl. im Folgenden ebd., S. 134 – 135, hier: S. 134.
1423 Vgl. ebd., S. 135.
1424 Vgl. im Folgenden ebd., S. 135.
1425 Vgl. im Folgenden ebd., S. 135 – 136, hier: S. 135.
1426 Vgl. im Folgenden ebd., S. 136.
1427 Vgl. im Folgenden ebd., S. 136 – 137, hier: S. 136.
1428 Vgl. im Folgenden ebd., S. 137 – 138, hier: S. 137.
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im historischen Denken der Zeitzeugen. Hier geht es also um die Frage, wo in den Berichten der 

Zeitzeugen  der  Aspekt  von  arm und  reich  auftaucht  und  wie  Armut  und  Reichtum begründet 

werden.

Die  Begriffspaare  richtig  –  falsch  bzw.  gut  –  schlecht  ermöglichen  eine  Annäherung  an  das 

moralische  Bewusstsein  eines  Interviewpartners.1429 Hier  geht  es  um  die  „zugrunde  liegenden 

Motivationen“  und  die  „Begründungsformen  von  Handlungen“.  Historische 

Ereigniszusammenhänge werden als gut oder schlecht eingestuft, „historische Handlungen werden 

als  richtig  oder  falsch  klassifiziert“.  Zudem  können  „Formen  des  moralisierenden  Deutens“ 

vorliegen wie beispielsweise Vorsehung, Verschwörung oder die Dolchstoßlegende. Konkret geht es 

um die Frage, wo ein Zeitzeuge historische Ereigniszusammenhänge als gut oder schlecht bewertet, 

wo er historische Handlungen als richtig oder falsch bewertet und wo er moralisierend deutet.

Zur  Untersuchung  des  Geschichtsbewusstseins  wurden  nicht  die  Interviews  und  Gespräche 

sämtlicher 29 Zeitzeugen herangezogen. Vielmehr wurde eine Vorauswahl getroffen, nach der die 

Berichte  einzelner  repräsentativer  Zeitzeugen  verwendet  werden.  Unter  den  29  ehemaligen 

Theologiestudenten befinden sich Zeitzeugen, die nicht persönlich am Arbeitsdienst teilgenommen 

haben.  Diese  Zeitzeugen  scheiden  aus  zwei  Gründen  aus.  Zum  einen  soll  hier  das 

Geschichtsbewusstsein  der  RAD-Teilnehmer  untersucht  werden.  Zum  anderen  fallen  die 

Interviewpassagen  der  Nichtteilnehmer,  in  denen  sie  ihre  Sekundärerfahrungen  über  den  RAD 

berichten, durchweg so kurz aus, dass das Datenmaterial zu gering ist. Bei manchen Zeitzeugen, die 

den  RAD leisteten,  fielen  die  Berichte  über  den  Arbeitsdienst  so  kurz  aus,  dass  sie  für  diese 

Untersuchung ebenfalls nicht in Frage kommen. Auch diese Gruppe kommt für diese Untersuchung 

wegen der  zu geringen Quellenbasis  nicht infrage.  Für diese Untersuchung wurden also gezielt 

diejenigen Interviews und Gespräche ausgewählt, die einen ausreichenden Umfang vorweisen und 

die  damit  eine  ausreichende  Datenmenge  bieten.  Ausgewählt  wurden  zudem  Zeitzeugen,  die 

exemplarisch für eine bestimmte Phase des Arbeitsdienstes stehen. Ein weiteres Auswahlkriterium 

war, dass die Interviews eine besonders eindrucksvolle Erkenntnis versprachen.  Karl Braun nahm 

im  Jahre  1934  als  bereits  immatrikulierter  Theologiestudent  freiwillig  am  studentischen 

Arbeitsdienst teil und berichtete spontan und ausführlich über seine Erlebnisse beim Arbeitsdienst. 

Aus der Phase des freiwilligen studentischen Arbeitsdienstes ist Braun der einzige Interviewpartner, 

der  in  dieser  Ausführlichkeit  über  den  Arbeitsdienst  befragt  werden konnte.  Braun  steht  somit 

exemplarisch für diese Phase des studentischen Arbeitsdienstes von 1933 bis 1934. Heinrich Detzel, 

Alfons Mai und Wendelin Sieß nahmen vor Kriegsbeginn im Jahr 1937 am Reichsarbeitsdienst teil. 

Sie  stehen  für  eine  Teilnahme  am  RAD  zu  einer  Zeit,  in  der  sich  das  nationalsozialistische 

1429 Vgl. im Folgenden ebd., S. 138 – 139, hier: S. 138.
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Deutschland  in  einer  Phase  deutlicher  Herrschaftskonsolidierung  nach  innen,  abgeschlossener 

Gleichschaltung,  außenpolitischer  Erfolge  und  Machtzuwachs  befand.  Diese  drei  Zeitzeugen 

verbindet  der  Umstand,  dass  sie  ihr  Theologiestudium noch  vor  Kriegsbeginn  in  der  Zeit  des 

Nationalsozialismus  beginnen  konnten.  Ihre  Absicht,  nach  Ableistung  des  Arbeitsdienstes 

Katholische Theologie studieren zu wollen,  war im Arbeitslager bekannt.  Detzel steht für einen 

Teilnehmer mit negativen Erfahrungen im Arbeitsdienst, was die geforderte Arbeitsleistung und den 

Geschlechtsappell anbelangt. Das Interview mit  Mai bietet eine umfangreiche Datenmenge.  Sieß 

steht für eine insgesamt als  positiv erlebte Teilnahme am Arbeitsdienst inklusive Teilnahme am 

Reichsparteitag.  Gebhard  Lutz  schließlich  nahm als  Schüler  nach  Kriegsbeginn  am verkürzten 

Reichsarbeitsdienst  teil,  als  der  RAD infolge des Kriegsgeschehens bereits  keine so gewichtige 

Rolle mehr spielte wie in den Vorkriegsjahren. Lutz ist – neben Egmond Feil – aus der Gruppe der 

befragten Zeitzeugen der einzige aus dieser Phase des Nationalsozialismus. Zudem nahm Gebhard 

Lutz das Studium der Katholischen Theologie erst nach Kriegsende auf. Das unterscheidet ihn von 

den  vorgenannten  Zeitzeugen.  Damit  kann  das  Interview von  Lutz  als  exemplarisch  für  seine 

Zeitepoche gelten.  Die Interviews und Berichte dieser fünf Teilnehmer am Arbeitsdienst –  Karl 

Braun, Heinrich  Detzel, Alfons  Mai, Wendelin  Sieß und Gebhard Lutz – wurden ausgewählt, um 

das  individuelle  Geschichtsbewusstsein  der  katholischen  Theologiestudenten  exemplarisch  zu 

untersuchen.

Karl  Braun  nahm  im  Jahre  1934  freiwillig  am  zehnwöchigen  studentischen  Arbeitsdienst  in 

Söflingen (heute Ulm-Söflingen) teil.1430 Er ordnet seine Teilnahme am studentischen Arbeitsdienst 

chronologisch und biografisch richtig ein, wenn er berichtet, dass er sich 1934 „nach dem vierten 

Semester“1431 in Söflingen im Arbeitslager befand. Im Rahmen einer stimmigen Ereignisgeschichte 

lokalisiert er somit seine Teilnahme am freiwilligen Arbeitsdienst zeitlich richtig. Der ausführliche 

und spontane Bericht von  Braun im Gespräch und im Interview belegt eine hohe Dichtigkeit der 

erlebten  Ereignisse.  Das  Geschichtsbewusstsein  Brauns  reicht  bis  mindestens  in  die  Zeit  des 

Studiums und des Arbeitsdienstes zurück. Eine besondere Akzentuierung der Arbeitsdienstzeit ist 

bei Karl Braun daran erkennbar, dass er aus freien Stücken auf seine Teilnahme am Arbeitsdienst zu 

sprechen kommt und während des Interviews spontan sein Arbeitsdienst-Pflichtenheft  beibringt. 

Der Bericht Brauns weist den Charakter einer narrativen Chronologie auf. Braun verfügt also über 

ein sehr differenziertes und ausgeprägtes Zeitbewusstsein. Das Wirklichkeitsbewusstsein von Braun 

weist keine Träume, Mythen oder Legenden auf, soweit seinen Berichten über den Arbeitsdienst zu 

entnehmen ist. Seine Berichte befinden sich im Bereich der Realität. Fraglich ist allerdings, ob die  

1430 Vgl. im Folgenden Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005; vgl. im Folgenden Karl BRAUN, Protokoll des 
Gesprächs vom 15.9.2005.

1431 Karl BRAUN, Protokoll des Gesprächs vom 15.9.2005.
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Annahme  Brauns,  die  Vorträge  „über  Geschichte“  seien  „interessant“  und  „nicht  ausdrücklich 

weltanschaulich  geprägt“  gewesen1432,  uneingeschränkt  zutrifft.  Außerdem  trifft  Braun  die 

Selbstaussage,  die  Teilnahme am Arbeitsdienst  „hat  uns  auch nicht  besonders  beeindruckt  oder 

geprägt“.  Auch  hier  stellt  sich  die  Frage,  ob  er  mit  dieser  Einschätzung  die  damalige  Realität 

treffend  wiedergibt.  Immerhin  hatte  sich  Braun  freiwillig  zum  studentischen  Arbeitsdienst 

gemeldet,  der  im  Jahre  1934  von  Unterorganisationen  der  NSDAP beworben,  kontrolliert  und 

durchgeführt wurde. Das Historizitätsbewusstsein von  Braun ist dadurch gekennzeichnet, dass er 

Veränderungsprozesse  wahrnimmt.  So  sei  im  Jahr  1934  die  weltanschauliche  Ausrichtung  des 

Arbeitsdienstes im Arbeitslager Söflingen nicht so ausgeprägt gewesen wie 1938 in Alpirsbach, wo 

die  weltanschaulichen  Vorträge  „ganz  anders  als  1934“,  –  nämlich  rassistisch  und 

„christentumsfeindlich“  –  gewesen  seien.  Dabei  greift  Braun  auf  primäre  und  sekundäre 

Erfahrungen zurück, nämlich seine eigene Teilnahme am freiwilligen Arbeitsdienst 1934 und die 

Mitschriften seines Bruders aus dem Jahr 1938. Das Identitätsbewusstsein Brauns zeichnet sich 

durch Wir-Gruppen und Sie-Gruppen aus. Die Wir-Gruppe, der sich Braun zurechnet, ist im seinem 

Bericht  durchweg  die  Gruppe  der  katholischen  Theologiestudenten,  die  1934  freiwillig  am 

studentischen Arbeitsdienst teilnahm („wir waren auf drei  Lager verteilt“,  „wir sind katholische 

Theologen“). Die Zugehörigkeit zur Wir-Gruppe der katholischen Theologiestudenten erklärt sich 

aus  der  Tatsache,  dass  die  Arbeitsdienstteilnehmer  des  Frühjahrs  1934  bereits  vier  Semester 

Katholische Theologie studiert  hatten inklusive eines gemeinsamen Konviktslebens. Es ist  nicht 

auszuschließen,  dass  diese  Perspektive  auf  ein  Gruppenerlebnis  oder  ein 

Zusammengehörigkeitsgefühl  zurückgeht,  das  in  der  gemeinsamen  freiwilligen  Teilnahme  am 

Arbeitsdienst  gründet.  Als  Sie-Gruppen,  denen  er  sich  nicht  zuordnet  und  von  denen  er  sich 

abgrenzt, bezeichnet Braun einerseits die „nationalsozialistische Studentenschaft in Tübingen“ und 

andererseits die Teilnehmer am RAD in Alpirsbach aus dem Jahr 1938, also die Gruppe, der sein 

Bruder angehörte. Eine Art indirekter Sie-Gruppe stellen die Vorgesetzten im Lager dar, von denen 

Braun nur distanziert  und in der dritten Person redet.  Bemerkenswerterweise grenzt sich  Braun 

nicht  von  den  Nichttheologen  im  Lager  ab;  er  spart  Berichte  über  die  nichttheologischen 

Arbeitsmänner völlig aus und erwähnt sie nicht einmal als Sie-Gruppe. Das politische Bewusstsein 

von Braun ist von asymetrisch verteilten Machtverhältnissen geprägt. So fordert Konviktsdirektor 

Stauber die katholischen Theologiestudenten zur freiwilligen Teilnahme am Arbeitsdienst auf, und 

die  Studierenden  folgen  dieser  Aufforderung.  Die  Berichte  Brauns  enthalten  keine  weiteren 

Wertungen  über  das  asymetrische  Verhältnis  zwischen  Direktor  und  Konviktoren.  Die 

„nationalsozialistische Studentenschaft“ übt Druck aus, der Konviktsdirektor und die katholischen 

1432 Vgl. im Folgenden Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
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Theologiestudenten geben dem Druck nach und nehmen am Arbeitsdienst teil. Die Formulierung, 

Stauber  habe  „gut  Wetter“  machen  wollen,  drückt  aus,  dass  die  Beziehung  zwischen  der 

„nationalsozialistischen  Studentenschaft“  und  dem  Tübinger  Konvikt  negativ,  konflikthaft  und 

spannungsgeladen besetzt  war.  Auch im Arbeitslager Söflingen finden sich asymetrisch verteilte 

Machtverhältnisse. Der „Unterführer“ hielt die wöchentlichen Vorträge. Vom Lagerleiter hing es 

laut  Karl  Braun ab,  wie  sehr  die  Schulungen weltanschaulich  geprägt  waren.  Positiv  vermerkt 

Braun, dass der Lagerleiter „kein rabiater Nazi“ gewesen sei und dass er „weltanschaulich nicht 

sehr  geprägt“  gewesen  sei.  Zudem fügt  Braun  an,  der  Lagerleiter  habe  im Lager  „eine  Stelle 

gehabt“, „weil  er arbeitslos war“. Auch Elemente des ökonomisch-sozialen Bewusstseins lassen 

sich  in  den  Berichten  Karl  Brauns  finden.  Braun  nennt  zwei  Gruppen,  die  am  freiwilligen 

Arbeitsdienst teilnahmen: „Solche, die arbeitslos waren“, und Studenten, die teilnehmen „konnten“. 

Damit erklärt er indirekt die ehemaligen Arbeitslosen zu Teilnehmern, die aus sozialer Not heraus 

am freiwilligen Arbeitsdienst teilnehmen mussten, während die Theologiestudenten in der sozial 

bequemen Situation waren, freiwillig am Arbeitsdienst teilnehmen zu können. Damit trifft  Braun 

auch  eine  indirekte  ökonomisch-soziale  Zuweisung.  Denn  die  Aussage  „Wir  sind  katholische 

Theologen“ impliziert auch, dass die Theologiestudenten einer anderen Bildungsschicht angehörten 

als die übrigen Teilnehmer am Arbeitsdienst und als die Vorgesetzten, vielleicht mit Ausnahme des 

arbeitslosen  Lehrers,  der  Unterführer  war.  Braun hält  im Interview keine  Erklärung für  dessen 

Arbeitslosigkeit bereit und geht nicht näher auf die Arbeitslosigkeit ein. Charakteristisch für das 

moralische  Bewusstsein  von  Braun  ist  der  Umstand,  dass  er  die  „christentumsfeindlich[en]“ 

weltanschaulichen Schulungen, die sein Bruder 1938 in Alpirsbach erlebte1433, implizit als schlecht 

klassifiziert („was für Vorträge“1434).

Heinrich Detzel nahm im Jahre 1937 am sechsmonatigen Reichsarbeitsdienst teil.1435 Er ordnet die 

Teilnahme am RAD zutreffend in die politische und in seine biografische Ereignisgeschichte ein 

und nimmt im Interview die zeitliche Lokalisierung der RAD-Teilnahme nach dem Abitur und vor 

dem Studium und Wehrdienst vor. Das umfangreiche und detaillierte Wissen Detzels lässt auf eine 

hohe  Dichtigkeit  der  Ereignisse  und  auf  eine  Akzentuierung  des  Arbeitsdienstes  in  der 

Zeitdimension schließen. Bei Detzel lässt sich am Beispiel des Arbeitsdienstes eine Narrativierung 

von  Zeit  in  Form  einer  narrativen  Chronologie  ausmachen.  Hinsichtlich  des 

1433 Eugen BRAUN, Aufzeichnungen [hs.] über die weltanschauliche Schulung des O[ber]T[ruppführer] B. im RAD-
Lager Alpirsbach vom 21.2.1938 und 26.2.1938, hs. unterzeichnet am 27.2.1938.

1434 Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.
1435 Vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs vom 7.11.2005; vgl. im Folgenden Schreiben 

Heinrich DETZEL vom 22.1.2010; vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs vom 22.12.2010; 
vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 24.10.2009; vgl. im Folgenden Heinrich DETZEL, 
Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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Wirklichkeitsbewusstseins lässt sich feststellen, dass die Schilderungen von Detzel durchweg in der 

Realität angesiedelt sind. Wunschträume oder Utopien tauchen in seinen Berichten über den RAD 

nicht  auf.  Das Historizitätsbewusstsein  Detzels  ist  –  was seine Berichte  über  den Arbeitsdienst 

anbelangt – davon gekennzeichnet, dass Veränderungsprozesse nicht angesprochen werden. Jedoch 

finden sich Elemente einer sogenannten „alltäglichen Geschichtstheorie“1436. So vertritt  Detzel die 

Meinung,  man  habe  die  Arbeitsmänner  über  Rundfunkübertragungen  „laufend  bestärkt  in  der 

Auffassung,  dass  die  Politik  von  Hitler  positiv  ist“1437 –  eine  Theorie  über  Medieneinfluss  im 

Nationalsozialismus. Detzel wertet ferner den „Geschlechtsappell“1438 als eine „Pflicht“, gegen die 

man „gar nichts machen“ könne1439 – eine indirekte Aussage über das eigene subjektive Erleben als 

Person in der Zeit des Nationalsozialismus. 70 Jahre nach Ableistung des Arbeitsdienstes ist bei  

Detzel zudem ansatzweise die Tendenz spürbar, die erlebten Schikanen durch die Eigenschaft als 

angehender  katholischer  Theologiestudent  erklären  zu  wollen.  „Als  angehender  Theologe  vom 

Lagerchef misstrauisch behandelt“1440, – so schreibt Detzel im Jahr 2010. Aus dem Interview, das im 

Jahre 2005 geführt wurde, geht jedoch klar hervor, dass die Schikanen der Vorgesetzten nicht auf 

der Theologeneigenschaft  Detzels beruhten, sondern auf einer nicht ausreichenden Leistung beim 

Drainagebau. Die nähere Bestimmung des Identitätsbewusstseins führt zu den Wir-Gruppen bzw. 

Sie-Gruppen.  Die  Wir-Gruppe,  der  sich  Detzel  zugehörig  fühlt,  sind  die  angehenden 

Theologiestudenten  im  Arbeitslager  („für  uns  Theologen“1441,  „wir  sind  Theologen“1442,  „wir 

Theologen“1443),  analog die Wir-Gruppe der angehenden Studierenden („wir sind Studenten“1444). 

Bei  Detzel  vermischt  sich  diese  Gruppenzugehörigkeit  zu  den  Theologiestudenten  mit  der 

Zugehörigkeit  zur Gruppe der katholischen Priester („wir Pfarrer“1445),  der sich  Detzel synonym 

zuordnet, was sich aus einer jahrzehntelangen Berufstätigkeit als katholischer Priester erklären lässt. 

Daneben sind die gemeinen Arbeitsmänner im Lager –  also die Teilnehmer am Arbeitsdienst, die 

ihre sechsmonatige Arbeitsdienstpflicht leisten, – eine weitere Wir-Gruppe („einige von uns“1446), 

der sich Detzel anschließt. Bei Detzel taucht für diese Gruppe auch die Bezeichnung „man“1447 auf. 

Sie-Gruppe („Die“1448) sind hingegen die Vorgesetzten, die die angehenden Theologiestudenten über 

1436 PANDEL, Dimensionen des Geschichtsbewusstseins, S. 135.
1437 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1438 Ebd.
1439 Ebd.
1440 Schreiben Heinrich DETZEL vom 22.1.2010.
1441 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1442 Ebd.
1443 Ebd.
1444 Ebd.
1445 Ebd.
1446 Ebd.
1447 Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs vom 22.12.2010.
1448 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 24.10.2009.
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„Kenntnisse in Nazi-Kultur“1449 prüfen und die Theologen „sehr respektieren“1450. Zur Sie-Gruppe 

gehören ebenfalls die „Begleitführer“1451, die die Arbeitsmänner zu ihrem Arbeitsplatz führen und 

die  Arbeit  beaufsichtigen.  Diese  Gruppe  der  Vorgesetzten  und  Truppführer  wird  von  Detzel 

abgewertet, und zwar in der Form, dass sich in seiner Darstellung die „Begleitführer“1452 zwar für 

die Belange der angehenden Theologiestudenten interessierten, aber „keine Ahnung“1453 hatten und 

den  Theologen  „nicht  gewachsen“  waren  „in  der  Unterhaltung“1454.  Asymetrisch  verteilte 

Machtverhältnisse kennzeichnen das politische Bewusstsein von Detzel, wie aus seinen Berichten 

über den Arbeitsdienst hervorgeht. So war die Anrede im Lager Arbeitsmann, nicht „Herr“ 1455. Der 

Lagerführer  verfügte gegen  Detzel  Nacharbeiten  und zusätzliche  Dienste  in  der  Freizeit  wegen 

schlechter Leistung beim Drainagebau. Der Lagerführer drohte  Detzel damit, das „Weiterstudium 

an  der  Universität“  sei  „gefährdet“.1456 Die  Vorgesetzten  prüfen  die  Arbeitsmänner  und  die 

Theologiestudenten  auf  „Kenntnisse  in  Nazi-Kultur“1457.  „Begleitführer“1458 führen  die 

Arbeitsmänner zur Baustelle und beaufsichtigen die Arbeit.  Ein Arzt und ein Dienstvorgesetzter 

führen den „Geschlechtsappell“1459 an den Arbeitsmännern durch und legen gegebenenfalls Termine 

für  eine  weitere  Prüfung  fest.  In  den  Berichten  von  Detzel  wird  das  ökonomisch-soziale 

Bewusstsein nicht explizit thematisiert. Indirekt wird jedoch ausgesagt und vorausgesetzt, dass die 

„Studenten“1460,  denen  das  „Weiterstudium  an  der  Universität“1461 offensteht,  einer  anderen 

Bildungsschicht mit anderen Karrierechancen angehören als die Vorgesetzten beim Arbeitsdienst. In 

den Berichten  Detzels finden sich Elemente des moralischen Bewusstseins.  Die Aufregung von 

Detzel beim Thema „Geschlechtsappell“1462 – er ruft laut und betont das Wort „splitternackt“1463 aus 

– lässt den Schluss zu, dass Detzel den Geschlechtsappell als falsch bzw. schlecht einstuft. Die von 

Detzel  angeführte  Kritik,  eine  Vorbereitung auf  den „Geschlechtsappell  […] wäre  höchst  nötig 

gewesen“1464, lässt erkennen, dass er die fehlende Vorbereitung als schlecht qualifiziert. Die guten 

„Kenntnisse“ der angehenden Theologiestudenten in „Nazi-Kultur“1465 und die Lektüre von „Mein 

1449 Ebd.
1450 Ebd.
1451 Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs, 22.12.2010.
1452 Ebd.
1453 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1454 Ebd.
1455 Ebd.
1456 Ebd.
1457 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 24.10.2009.
1458 Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs, 22.12.2010.
1459 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1460 Ebd.
1461 Ebd.
1462 Ebd.
1463 Ebd.
1464 Ebd.
1465 Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 24.10.2009.
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Kampf“  stellen in  den Augen der  Vorgesetzten ein richtiges  Verhalten dar,  wie  Detzel  ausführt 

(Respekt, „wunderbare Ausnahme“1466).

Alfons Mai leistete den RAD von 3. April bis 30. Oktober 1937.1467 Das Zeitbewusstsein von Mai 

ist durch die erlebte Ereignisgeschichte charakterisiert.  Mai lokalisiert seine Teilnahme am RAD 

zeitlich  richtig  nach  dem  Abitur  und  vor  dem  Studium  in  Tübingen.  Sein  umfassendes  und 

detailliertes  Wissen  zum  Thema  RAD  belegt  eine  sehr  hohe  Dichtigkeit  der  Ereignisse.  Das 

Geschichtsbewusstsein von Mai reicht mindestens bis zum Arbeitsdienst bzw. zur Schulzeit zurück. 

Der reichhaltige Bericht von  Mai lässt auf eine zeitliche Akzentuierung des RAD schließen.  Mai 

berichtet  über  seine  Zeit  beim  Arbeitsdienst  in  Form  einer  narrativen  Chronologie.  Das 

Wirklichkeitsbewusstsein von  Mai ist durch einen durchgehenden Realitätsbezug gekennzeichnet. 

Die einzige Ausnahme, die dem Bereich einer Wunschvorstellung zugeordnet werden kann, stellt 

die Schilderung von Mai über eine mögliche Teilnahme am Reichsparteitag dar. Mai meint, er hätte 

zum Reichsparteitag nach Nürnberg mitfahren „können und dürfen“, habe sich aber entschieden, 

nicht am Reichsparteitag teilzunehmen, sondern stattdessen auf dem elterlichen Bauernhof bei der 

Ernte zu helfen.1468 Abgesehen von dieser Episode lassen sich die umfangreichen Schilderungen 

Mais  ausnahmslos  im  Bereich  der  Realität  lokalisieren.  Bei  der  Beschreibung  des 

Historizitätsbewusstseins  stellt  sich  die  Frage  nach  Veränderungsprozessen  und  sogenannten 

alltäglichen Geschichtstheorien. Die Berichte von  Mai enthalten expressis verbis keine Hinweise 

auf  Veränderungsprozesse  von  Sachverhalten  beim  RAD.  Allerdings  berichtet  Mai  von 

biografischen Veränderungsprozessen in seinem eigenen Leben. So lag der absolvierte Arbeitsdienst 

aus der Sicht der späteren Studenten und des späteren Pfarrers „hinter“1469 den ehemaligen RAD-

Teilnehmern. Hier liegt also ein Perspektivenwechsel ex post vor. Mai macht zudem einen weiteren 

Veränderungsprozess in  seinem Leben aus,  der  durch die Teilnahme am Arbeitsdienst  ausgelöst 

wurde. Vor der Ableistung des Arbeitsdienstes hatte sich sein Leben lediglich im Gymnasium und 

im  bischöflichen  Internat  abgespielt.  Beim  RAD  kam  er  hingegen  in  Kontakt  mit  anderen 

„Berufsgruppen“1470 und mit Menschen aus anderen gesellschaftlichen Schichten. Die Ausführungen 

von Mai liefern zudem den Anhaltspunkt für eine alltägliche Geschichtstheorie. Denn er führt die 

„Mentalität  der  großen  Masse“1471 an,  um  zu  begründen,  warum  im  Arbeitslager  eine 

„Naziatmosphäre“  geherrscht  habe  und  warum  nur  wenige  Arbeitsmänner  Interesse  am 

1466 Ebd.
1467 Vgl. im Folgenden Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009; vgl. im Folgenden Schreiben von Alfons MAI, 

15.2.2010; vgl. im Folgenden Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1468 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1469 Ebd.
1470 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009; Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1471 Vgl. im Folgenden Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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Gottesdienstbesuch  gehabt  hätten.  Das  Identitätsbewusstsein  von  Mai  ist  durch  eine  sehr 

umfangreiche  Wir-Ihr/Sie-Zuschreibung  gekennzeichnet.  Die  Wir-Gruppen,  denen  sich  Mai 

zurechnet, und die Sie-Gruppen, von denen er sich abgrenzt, ergeben ein sehr differenziertes Bild. 

So identifiziert sich Mai zum einen mit der Wir-Gruppe der Arbeitsmänner im Lager („wir haben ja 

keine anderen Kleider mehr gehabt“, „unsere Waffe war der Spaten“, „da haben wir geschuftet“, 

„wir sind herumgeschwommen“). Diese Gruppe kann auch als Man-Gruppe identifiziert werden 

(„man musste halt das Zeug anhören“, „man hat einander geholfen“). Des Weiteren identifiziert sich 

Mai mit der Wir-Gruppe der ehemaligen Rottweiler Konviktoren und Gymnasiasten („wir haben 

das Abitur gemacht“1472), mit der Wir-Gruppe der angehenden Theologiestudenten, die bereits im 

Arbeitsdienst die Absicht hatten, nach Ende des RAD Theologie zu studieren („wir gehen unseren 

Weg“1473) und mit der Wir-Gruppe der angehenden und später immatrikulierten Theologiestudenten, 

die im Anschluss an den RAD tatsächlich zum Studium nach Tübingen gingen („wir sind dann nach 

Tübingen“1474).  Schließlich  findet  sich  Mai  in  der  Wir-Gruppe  der  Gottesdienstbesucher  wieder 

(„wir hatten dann frei“1475, „in Sigmaringen sind wir dann in die Kirche gegangen“). Diese Wir-

Gruppen sind bei Mai implizit sozial positiv besetzt. Zum anderen grenzt sich Mai von einer ganzen 

Reihe von Sie-Gruppen ab. So grenzt er sich zum einen von der Sie-Gruppe der Nichttheologen 

unter  den  Arbeitsmännern  ab,  die  den  angehenden  Theologiestudenten  neutral  oder  positiv 

gegenüber  standen („die  waren  tolerant“).  Diese Gruppe wird von  Mai  sozial  positiv  bewertet. 

Ferner grenzt er sich ab von der Sie-Gruppe der Nichttheologen unter den Arbeitsmännern, die den 

katholischen Theologiestudenten kritisch oder negativ gegenüber standen und spöttisch reagierten 

(„die  nie  in  die  Kirche  gegangen  sind“).  Diese  Sie-Gruppe ist  bei  Mai  implizit  sozial  negativ 

besetzt. Des Weiteren grenzt er sich ab von der Sie-Gruppe der Vorgesetzten im Lager („die haben 

das schon gewusst, dass wir Studenten sind“). Die Vorgesetzten bewertet er ausdrücklich als sozial  

positiv. Schließlich grenzt er sich sehr deutlich ab von den Sie-Gruppen der „Parteiredner“ („die 

sind herumgereist“) und der überzeugten Nationalsozialisten im Lager („gewisse, von den Nazis 

richtige ideologisierte Leute“). Diese Sie-Gruppen der Nationalsozialisten bewertet er explizit als 

sozial negativ. Denn diese „Nazi“ waren seiner Meinung nach intellektuell „dürftig“ und in ihrer 

Mentalität „zu bedauern“. Eine Ihr-Gruppe, von der sich Mai deutlich abgrenzt, ist die Gruppe der 

Spötter, die sich über seinen Gottesdienstbesuch lustig machten („Ihr könnt tun, was ihr wollt, und 

ich tu, was ich will“). Bei dieser Gruppe stellt er Respektlosigkeit fest und entwertet sie so. Die 

Untersuchung  des  politischen  Bewusstseins  führt  auf  die  Spur  von  asymetrisch  verteilten 

1472 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
1473 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
1474 Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.
1475 Vgl. im Folgenden Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.
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Machtverhältnissen  in  den  Berichten  von  Mai.  Dort  finden  sich  an  mehreren  Stellen 

aufschlussreiche  Hinweise  auf  solche  asymetrisch  verteilten  Machtverhältnisse.  So  halten 

„Parteiredner“ nationalsozialistische Vorträge, um die Arbeitsmänner „auf Vordermann zu trimmen“ 

und „auf die Parteilinie“ zu bringen; die Arbeitsmänner müssen an diesen Vorträgen teilnehmen 

(„Dienst“).  Die  Vorgesetzten  werden  mit  Dienstgrad  und  nicht  mit  Namen  angesprochen 

(„Feldmeister“). Den Vorgesetzten im Arbeitslager steht die Gruppe der einfachen Arbeitsmänner 

gegenüber, denen  Mai angehörte. Vorgesetzte entscheiden über die Erlaubnis zum Kirchgang und 

genehmigen diesen, wenn sie „günstig“ gesonnen sind. Der Arbeitsmann musste die Erlaubnis zum 

sonntäglichen Kirchgang  beantragen.  An der  Spitze  des  NS-Staates  stand  der  „Führer“,  dessen 

Reden die Arbeitsmänner beim Gemeinschaftsempfang anzuhören hatten. Die Arbeitsmänner waren 

den Schikanen des Feldmeisters ausgesetzt, die  Mai durch Drückebergerei zu unterlaufen suchte. 

Um  das  ökonomisch-soziale  Bewusstsein  von  Mai  näher  zu  bestimmen,  wird  nach  sozio-

ökonomischen Unterschieden in seinem historischen Denken gesucht. Der Arm-Reich-Gegensatz 

wird in den Berichten von Mai nicht explizit thematisiert. Implizit werden aber sozio-ökonomische 

Unterschiede deutlich. So geht aus den Berichten des Zeitzeugen hervor, dass seine Familie über 

Besitz  verfügt  („Ernteeinsatz“,  „ältester  Sohn“).  Des  Weiteren  geht  aus  den  Berichten  implizit 

hervor,  dass sich  Mai als  Abiturient  und angehender  Theologiestudent  einer  anderen,  und zwar 

relativ gehobeneren gesellschaftlichen Schicht zuordnet als die Mehrzahl seiner Kameraden und als 

alle seine Vorgesetzten beim Arbeitsdienst („Ich hab´ da einiges gelernt, Mentalität vom einfachen 

Menschen, von den Fabrikarbeitern oder Handwerkern“, „Die haben das schon gewusst, dass wir 

Studenten  sind,  und  dass  wir  dann  weiterstudieren“).  Die  Bestimmung  des  moralischen 

Bewusstseins von Mai führt zur Frage, welche historischen Ereigniszusammenhänge er als gut oder 

schlecht bewertet, welche historischen Handlungen er als richtig oder falsch einstuft und welche 

Motivationen oder Begründungsformen seine Berichte aufweisen. Die Berichte von Mai enthalten 

eine Vielfalt von Hinweisen, die sein moralisches Bewusstsein näher bestimmen lassen. So nimmt 

Mai  beispielsweise  eine  Wertung  vor,  indem  er  seinen  Vorgesetzten  im  Arbeitslager,  den 

Feldmeister, als „positive“ Persönlichkeit darstellt. Er macht diese Wertung an Eigenschaften und 

Handlungen  des  Feldmeisters  fest,  die  er  als  gut  bewertet  („gutmütiger  Mensch“,  hat  „nichts 

Falsches gegen die Kirche geschimpft“ oder „gespottet“, „gerecht“, „rechtschaffen“). Diese gute 

Bewertung des Feldmeisters geht maßgeblich darauf zurück, dass er nicht „antikirchlich“ eingestellt 

war.  Positiv  bewertet  Mai  des  Weiteren  diejenigen  Vorgesetzten  oder  Feldmeister,  die  den 

Kirchgängern  „günstig  gesinnt“  waren  und den Gottesdienstbesuch gestatteten.  Implizit  negativ 

beurteilt  Mai dagegen die gesamte nationalsozialistische Ausrichtung des Arbeitsdienstes in ihren 

unterschiedlichen Facetten, so die „Parteiredner“, die nationalsozialistisch ausgerichtete Vorträge im 
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Arbeitslager  hielten  („Parteigenossen“).  Das  nationalsozialistische  Gedankengut  bewertet  Mai 

ebenfalls als schlecht („Hitler und das Zeug“), ebenso die Führerreden aus dem Volksempfänger 

beim  Gemeinschaftsempfang  („Man  musste  halt  das  Zeug  anhören“).  Insbesondere  die 

„Naziatmosphäre“, die „Nazi-Ideologie“ und das „Nazigeschwätz“ im Lager beurteilt er als negativ 

(„ist uns auf die Nerven gegangen“). Die „Nazi“, so Mais negative Wertung, seien „dürftig“ und „in 

ihrer Mentalität zu bedauern“ gewesen. Im Gegensatz dazu stellt er sich selbst eine gute Wertung 

aus.  Denn  er  beschreibt  sich  selbst  angesichts  der  nationalsozialistischen  Atmosphäre  als 

„gefestigt“, um seinen „Weg“ zu gehen und sich „nicht beirren“ zu lassen. Ebenfalls als moralisch 

gut bewertet Mai diejenigen Kameraden, die ihm gegenüber „tolerant“ waren und die „nichts weiter 

wissen“  wollten  „von  den  Nazi“.  Als  moralisch  schlecht  beurteilt  er  hingegen  die 

nationalsozialistisch eingestellten Kameraden („immer wieder so bestimmte ideologisch getrimmte 

Leute“), die er mit dem Begriff „getrimmt“ sogleich entwertet. Als negatives und falsches Verhalten 

beurteilt er auch das Gespött seiner Kameraden als Reaktion auf seine Gottesdienstbesuche und 

fordert gegenseitigen Respekt ein. Damit drückt er aus, diesen Kameraden fehle der nötige Respekt, 

und entwertet sie so. Der Reichsparteitag in Nürnberg wird von Mai ebenfalls mit einer negativen 

Wertung bedacht  („Dahin,  das  fällt  mir  nicht  ein,  da  hinzugehen“).  Den Ernteeinsatz  auf  dem 

elterlichen Bauernhof wertet er hingegen als gute und richtige Handlung. Bemerkenswert ist jedoch, 

wie er diese Wertung begründet. Er betrachtet nämlich den privaten Ernteeinsatz als „Dienst am 

deutschen Volk“.  Die Einrichtung des RAD als Lebensabschnitt  und Organisation bewertet  Mai 

sowohl als gut („einiges Positive“) als auch als schlecht (das ganze „Tramtrim“). Als ausdrücklich 

positiv und gut sieht er die Sekundärtugenden an, die beim RAD verlangt und „gelernt“ wurden: 

„Kameradschaft,  Ordnung“  und  der  „genaue  strenge  Dienstplan  von  morgens  bis  abends“. 

Bemerkenswert  ist  auch  hier  die  Begründung,  die  Mai  mitliefert:  Das  geordnete  Leben  im 

Arbeitslager und die Sekundärtugenden des RAD finden ihr Äquivalent in der Ordnung und in den 

Sekundärtugenden der Priesterausbildung, wie aus der folgenden Schilderung hervorgeht.  „Aber 

natürlich“, so Mai, „eine geistige und äußere und innerliche Ordnung haben wir im Wilhelmsstift 

auch gehabt“.  Auch körperliche Arbeit  („das war nicht  schlecht“),  Frühsport  („wenn die Sonne 

geschienen  hat,  war  das  schön“)  und  das  freizeitliche  Schwimmen  in  der  Lauchert  („war  das 

angenehm“)  stellen  für  Mai  positive  und  gut  bewertete  Seiten  des  RAD  dar,  ebenso  das 

Kennenlernen der „Mentalität“ der „großen Masse“.

Wendelin Sieß leistete den Reichsarbeitsdienst von 3. April bis 23. Oktober 1937 in Alpirsbach.1476 

Er lokalisiert die Ereignisgeschichte zum Lebensabschnitt RAD zeitlich zutreffend nach dem Abitur 

1476 Vgl. im Folgenden Postkarte von Wendelin SIESS, 8.5.1937; vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Protokoll des 
Gesprächs, 5.7.2005; vgl. im Folgenden Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005; vgl. im Folgenden 
Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005; vgl. im Folgenden Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.
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und  vor  dem Studium.  Der  überaus  detaillierte  und  ausführliche  Bericht  von  Sieß  über  seine 

Erlebnisse beim Reichsarbeitsdienst belegt eine sehr hohe Dichtigkeit der Ereignisse rund um den 

Arbeitsdienst. Das Geschichtsbewusstsein von  Sieß reicht bis mindestens auf seine Schulzeit und 

die  Arbeitsdienstzeit  zurück.  Die  Fülle  der  Berichte  und  die  teilweise  starke  Betonung  der 

Arbeitsdiensterlebnisse  sprechen  zudem  für  eine  deutliche  Akzentuierung  der  Lebensphase 

Arbeitsdienst.  Sieß  berichtet  über  den  Arbeitsdienst  in  Form einer  narrativen  Chronologie.  Die 

Frage  nach dem Wirklichkeitsbewusstsein  von  Sieß  wirft  nicht  nur  die  Frage  auf,  wo sich die 

Berichte im Bereich der Realität oder der Fiktion bewegen und wo die Grenze zwischen real und 

fiktiv verläuft. Sie führt auch zur Frage, wo sich in Denken und Reden von Sieß Legenden sowie 

persönliche oder kollektive Mythen ausfindig machen lassen. Der Bericht von  Sieß enthält eine 

Episode  über  die  Festsetzung  von  Martin  Niemöller  im  KZ  Dachau.  Sieß  verwendet  für  die 

Internierung Martin Niemöllers den Begriff „Ehrenhaft“1477. Hier ist anzunehmen, dass Sieß bis ins 

hohe  Alter  einer  Propagandalüge  des  NS-Regimes  aufsaß.  Im  September  1937  war  Sieß  als 

mitmarschierender Arbeitsmann aktiver Teilnehmer an den Aufmärschen des Reichsparteitags in 

Nürnberg („mit welcher Macht und Wucht“1478) und des Staatsbesuches von Mussolini in München 

(„eine  Macht,  die  sich  da  gezeigt  hat“1479).  Hier  stellt  sich  die  Frage,  ob  es  sich  bei  der  nach 

Jahrzehnten  noch  spürbaren  Begeisterung,  die  aus  Sießens  Berichten  spricht,  um  eine  rein 

persönliche Schwärmerei handelt oder um den Bestandteil einer kollektiven Legendenbildung in der 

Hochphase des Dritten Reiches.  Wahrscheinlich ist  jedoch, dass  Sieß in seiner  Schilderung das 

zeitgenössische  Selbstbewusstsein  weiter  Teile  der  damaligen  NS-geprägten  Gesellschaft 

wiedergibt. Die Untersuchung des Historizitätsbewusstseins von  Sieß führt zum einen zur Frage 

nach dem Wissen um Veränderungsprozesse und zum anderen zur Frage nach einer alltäglichen 

Geschichtstheorie.  In den Interviews und Gesprächsprotolokollen von  Sieß über den RAD sind 

keine  expliziten  Veränderungsprozesse  auszumachen.  Dies  liegt  vorrangig  daran,  dass  sich  die 

Interviewpassagen lediglich auf die Lebensphase des RAD beziehen. Implizit erwähnt jedoch Sieß 

einen  Veränderungsprozess,  wenn  er  beschreibt,  wie  „organisiert,  wie  straff  und  stramm  das 

deutsche  Volk,  die  deutsche  Jugend dann eingeübt  wurde“1480.  Sieß,  der  noch in  der  Weimarer 

Republik geboren wurde, gibt hier seine Sicht der veränderten Jugenderziehung wieder, indem er 

bekundet, dass die Jugend in der Zeit des Nationalsozialismus straffer und strammer war als die 

Jugend zu Zeiten der  Weimarer  Republik.  Sieß  nimmt auf  einen weiteren Veränderungsprozess 

Bezug, wenn er ausführt, dass das Deutsche Reich im Jahre 1937 „auf dem Weg zum Höhepunkt 

1477 Schreiben Wendelin SIESS vom 26.1.2010; Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1478 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1479 Ebd.
1480 Ebd.
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`38,  `39“1481 war.  Ein  weiterer  Veränderungsprozess  findet  sich  in  der  Entwicklung  von  der 

Weimarer Republik (Putschversuch „1923“1482) zur Zeit des Nationalsozialismus („1937“1483). Des 

Weiteren  finden sich  bei  Sieß  Hinweise  auf  alltägliche  Geschichtstheorien.  So vertritt  Sieß  die 

Ansicht,  die  Anklagen gegen katholische  Geistliche  wegen Sittlichkeitsverbrechen beruhten  auf 

antikirchlichen Agitationen der nationalsozialistischen Presse, die die katholischen Geistlichen „in 

jedem Fall als Täter und Verräter hinstellt“1484. Diese Sichtweise sei von der nationalsozialistischen 

Presse „immer wieder eingehämmert“1485 worden. Ferner beschreibt  Sieß den „Vorbeimarsch“1486 

der  RAD-Kolonnen  „am  Königsplatz  bei  den  Ehrenhallen  der  Gefallenen  vom  9.  November 

1923“1487 vor den „Ehrentempeln“1488.  Sieß gibt hier zumindest nomenklatorisch, möglicherweise 

auch inhaltlich, eine alltägliche Geschichtstheorie der NS-Zeit wieder, zumal eine Distanzierung 

von der nationalsozialistischen Terminologie und vom nationalsozialistischen Sprachgebrauch im 

Interview nicht erkennbar ist. Um das Identitätsbewusstsein von Sieß näher zu untersuchen, werden 

auch hier  die  Wir-Gruppen und die  Sie-Gruppen bestimmt.  Ebenfalls  wird nach deren sozialen 

Wertigkeiten gefragt. Die erste Wir-Gruppe, die Sieß erwähnt, ist die Wir-Gruppe der Abiturienten 

des Abiturjahrgangs 1937, die das vorgezogene Abitur absolvierten („Wir waren der erste Jahrgang, 

der mit acht Jahren Abitur gemacht hat.“1489) Eine weitere und maßgebliche Wir-Gruppe, der sich 

Sieß zugehörig fühlt, ist die Gruppe der angehenden Theologiestudenten („Wir […] haben es eben 

so gemacht, dass wir gleich die Arbeitsdienstpflicht absolvieren konnten, um mit dem Studium zu 

beginnen“1490).  Diese  angehenden  Theologiestudenten  bewähren  sich  bei  der  Arbeit,  bei  der 

Kameradschaft und beim Sport („Wir waren sportlich und bei der Arbeit gut“1491, „So sind wir dann 

kameradschaftlich  integriert  gewesen“1492).  Die  angehenden  Theologiestudenten  erfahren 

Anfeindung durch Goebbels-Reden und NS-Propaganda, die sie erfolgreich überstanden („Das war 

also schon für uns als angehende Theologen eine Bewährung“1493). Des Weiteren rechnet sich Sieß 

der  Wir-Gruppe  der  Arbeitsmänner  im  Arbeitslager  zu  („All  diese  Tiraden  haben  wir  im 

Gemeinschaftsempfang  dann abgehört“1494,  „Wir  wurden  vormilitärisch  gedrillt“1495,  „Wir  haben 

1481 Ebd.
1482 Ebd.
1483 Schreiben Wendelin SIESS, 26.1.2010; Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1484 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1485 Ebd.
1486 Ebd.
1487 Ebd.
1488 Ebd.
1489 Ebd.
1490 Ebd.
1491 Schreiben von Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1492 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1493 Ebd.
1494 Ebd.
1495 Ebd.
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nicht mit dem Gewehr salutiert, sondern mit dem Spaten“1496). Maßgeblich zählt sich Sieß zur Wir-

Gruppe  der  ausgewählten  Teilnehmer  („Nürnbergzug“1497)  am  Reichsparteitag  1937.  Die 

Schilderungen dieser Gruppe nehmen in den Berichten von Sieß einen weiten Raum ein („hat man 

uns drilliert und trainiert“1498, „sind wir beim Reichsparteitag im August 1937 zweimal an  Hitler 

vorbeimarschiert  und im Herbst in München an  Hitler  und  Mussolini auf dem Königsplatz“1499, 

„Wir  mussten  vorbeimarschieren  mit  dem Spaten“1500).  Auch  die  Erlebnisse  dieser  Wir-Gruppe 

während des Reichsparteitages nehmen einen breiten Raum ein („Wir haben das erlebt, wie […] die 

Stukas also herabstürzten auf das Ziel“1501, „und dann kamen wir dran mit dem Reichsarbeitsdienst 

und sind in Kolonnen aufgestellt gewesen und dann vor Hitler vorbeimarschiert“1502, „Und da sind 

wir  also  im  Paradeschritt  dann  vorbeimarschiert  an  ihm“1503,  „für  uns  selber  also  schon  ein 

Erlebnis“1504).  Die  relativ  hohe  soziale  Wertigkeit  dieser  Wir-Gruppe  der  Teilnehmer  am 

Reichsparteitag  erschließt  sich  auch aus  der  parasprachlichen Betonung des  Vorbeimarsches  an 

Hitler („an ihm“1505). Diese Wir-Gruppe ist identisch mit der Wir-Gruppe der aktiven Teilnehmer am 

Staatsbesuch von  Mussolini in München („sind wir dann vier Wochen später noch einmal nach 

München  geholt  worden“1506,  „unser  Vorbeimarsch  am  Königsplatz  bei  den  Ehrenhallen  der 

Gefallenen vom 9. November 1923“1507). Die relativ hohe soziale Wertigkeit dieser Gruppe ergibt 

sich aus der Tatsache, dass Sieß den Vorbeimarsch in München als Belohnung für den erfolgreichen 

Auftritt in Nürnberg wertet. Diese Wir-Gruppe der München-Teilnehmer bildet die Besuchergruppe 

der Feldherrnhalle und des Königsplatzes in der Freizeit („Da hatten wir einen Nachmittag frei“1508). 

Asymetrisch verteilte Machtverhältnisse in den Berichten von Sieß führen zur Beschreibung seines 

politischen  Bewusstseins.  Derartige  asymetrische  Machtverhältnisse  lassen  sich  auch  in  den 

Berichten  von  Sieß  festmachen.  So  fragen  die  Vorgesetzten  die  Arbeitsmänner  nach  deren 

Berufswunsch, worauf die Arbeitsmänner vor versammelter Mannschaft zu antworten haben. Der 

Vorgesetzte – hier Oberfeldmeister Schmucker – führt nicht nur einen höheren Dienstgrad, sondern 

hält auch weltanschauliche Vorträge, die die Arbeitsmänner anzuhören hatten. Dabei „attackiert“1509 

er auch noch die Katholiken bzw. die angehenden Theologiestudenten, die das über sich ergehen 
1496 Ebd.
1497 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
1498 Schreiben Wendelin SIESS, 26.1.2010.
1499 Ebd.
1500 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1501 Ebd.
1502 Ebd.
1503 Ebd.
1504 Ebd.
1505 Ebd.
1506 Ebd.
1507 Ebd.
1508 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
1509 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
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lassen  mussten.  Die  Existenz  struktureller  und  ideologisierter  Macht  belegt  die  verpflichtende 

Teilnahme  am  Gemeinschaftsempfang.  Der  Träger  des  EK  I  Martin  Niemöller  erhält  eine 

angebliche  Ehrenhaft  aufgrund  seines  Ordens.  Die  Arbeitsmänner  „mussten  das  Militärische 

machen“1510, wurden „geschliffen“1511 und „trainiert auf den Nürnberg-Zug“1512, was impliziert, dass 

die  Vorgesetzten  im  Lager  die  Befehlsgewalt  über  die  Arbeitsmänner  inne  hatten.  Der 

Reichsparteitag, ein „Höhepunkt vom Dritten Reich“1513, und die damit verbundenen Vorbeimärsche 

der RAD-Kolonne waren auf den Führer Adolf Hitler ausgerichtet, der den Vorbeimarsch abnahm. 

Der  „Aufmarsch  in  Nürnberg“  offenbart  „Macht  und  Wucht“.1514 Den  Aufmärschen  der 

Marschkolonnen und der Inszenierung des Staatsbesuches von  Mussolini wohnt laut  Sieß „eine 

Macht“  inne,  „die  sich  da  gezeigt  hat“.1515 Die  Untersuchung  des  ökonomisch-sozialen 

Bewusstseins  von  Sieß  führt  zur  Frage,  wo  sich  in  den  Berichten  von  Sieß  bzw.  in  seinem 

historischen  Denken  sozial-ökonomische  Unterschiede  erkennen  lassen  und  welche 

Erklärungsmodelle er dafür liefert. Die Berichte von Sieß enthalten keine expliziten Ausführungen 

über  sozial-ökonomische  Unterschiede.  Jedoch  beschreibt  sich  Sieß  selbst  als  Abiturient  und 

angehender  Student  der  Katholischen Theologie.  Damit  ordnet  er  sich implizit  der  Schicht  des 

Bildungsbürgertums  zu,  deren  Qualifikation  deutlich  über  derjenigen  der  Vorgesetzten  und  der 

meisten Kameraden liegt. Auch das „Staunen“1516, das durch die Reihen der Arbeitsmänner ging, als 

er seinen Berufswunsch Pfarrer öffentlich im Lager bekannt gab, unterstreicht diesen Status von 

Sieß, ebenso sein freundschaftlicher und vertrauter Kontakt zum Alpirsbacher Pfarrer Hildenbrand, 

den er in der Freizeit und außerhalb des Arbeitslagers knüpfte. Den Schilderungen von Sieß lassen 

sich keine Erklärungsmodelle für diese impliziten sozial-ökonomischen Unterschiede entnehmen. 

Die Untersuchung des moralischen Bewusstseins von Sieß führt zur Bestimmung der Motivationen 

und Begründungsformen von Handlungen, die sich in den Berichten von Sieß finden lassen. Zudem 

gilt  es  herauszufiltern,  wo  historische  Ereigniszuammenhänge  als  gut  oder  schlecht  und  wo 

historische Handlungen als richtig oder falsch bewertet werden. Bemerkenswerterweise finden sich 

in  den  Berichten  von  Wendelin  Sieß  keine  expliziten  Formulierungen,  die  ein  moralisches 

Bewusstsein belegen. Jedoch lassen sich eine ganze Reihe impliziter Äußerungen ausmachen, die 

Aufschluss über sein moralisches Bewusstsein geben. So löst die öffentliche Bekanntgabe seines 

Berufswunsches  Pfarrer  „Staunen“1517 bei  den  Kameraden  aus,  was  nahelegt,  dass  Sieß  seine 

1510 Ebd.
1511 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
1512 Ebd.
1513 Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.
1514 Ebd.
1515 Ebd.
1516 Ebd.
1517 Ebd.
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öffentliche Antwort als richtige Handlung positiv bewertet, zumal er im Interview mit Stolz und 

Ergriffenheit  darüber berichtet.  Des Weiteren beschreibt  Sieß die Kritik an der Kirche,  die sein 

Vorgesetzter in den weltanschaulichen Vorträgen vorbringt („dass wir nicht ganz national sind“1518), 

als Attacke und somit als moralisch schlechtes Verhalten. Seinen eigenen Standpunkt bewertet er in 

Relation dazu als richtiges Verhalten („nationalsozialistisch auf keinen Fall“1519). Ferner bewertet er 

das  Erlebnis  der  Kameradschaft  und  sein  eigenes  kameradschaftliches  Verhalten  als  implizit 

moralisch  richtig.  Die  Angriffe  von  Goebbels  gegen  die  katholische  Kirche  und  gegen  die 

„Geistlichkeit“1520 bewertet  er  implizit  als  moralisch  falsch,  sein  persönliches  Durchstehen  und 

Standhalten  in  dieser  Situation  bewertet  er  aber  als  moralisch  richtig  („Bewährung“1521).  Der 

Spatenkult beim Arbeitsdienst erfährt von ihm eine Bewertung als moralisch richtig bzw. gut, denn 

der polierte Spaten und die „Aufmachung“ waren seiner Ansicht nach „toll“.1522 Der Aufmarsch der 

Arbeitsmänner-Kolonnen stellt  für ihn „schon ein Erlebnis“1523 dar,  was offenbart,  dass er diese 

Aufmärsche  positiv  als  gut  bzw.  als  richtiges  Verhalten  bewertet.  Parasprachliche  Merkmale  – 

konkret die Betonung von Wortsequenzen – deuten darauf hin, dass er den Vorbeimarsch auf dem 

Reichsparteitag vor Hitler („an ihm“1524) und den Vorbeimarsch beim Staatsbesuch von Mussolini in 

München („noch einmal nach  München geholt“1525) als gut bzw. die Teilnahme daran als richtige 

Handlung bewertet. Auch die Begeisterung, die sich in seinen Schilderungen ausdrückt, spricht für 

eine positive moralische Bewertung der Aufmärsche im nationalsozialistischen Deutschland („Wie 

dieses  München herausgeputzt war!“1526,  „Die  Fahnen […]“1527,  „Da hätte  man München sehen 

sollen! In diesem Flaggenmeer von München!“1528)

Gebhard Lutz leistete noch als Schüler von 15. Februar bis 26. April 1944 einen zehn Wochen 

dauernden Reichsarbeitsdienst.1529 Die Untersuchung seines Zeitbewusstseins folgt wie bei den vier 

vorhergehenden Untersuchungen den Fragestellungen nach zeitlicher Lokalisierung, Dichtigkeit der 

Ereignisse, Länge der Zeitausdehnung, Akzentuierung und Narrativierung. Gebhard Lutz lokalisiert 

im Interview seine Dienstzeit beim RAD („von Februar bis April“) zeitlich zutreffend in der 11.  

Klasse  (7.  Gymnasialklasse)  nach  der  Ausbildung  zum  Luftwaffenhelfer.  Das  eher  geringe 

biografische Wissen von Gebhard Lutz über den RAD spricht für eine relativ geringe Dichtigkeit 

1518 Ebd.
1519 Ebd.
1520 Ebd.
1521 Ebd.
1522 Ebd.
1523 Ebd.
1524 Ebd.
1525 Ebd.
1526 Ebd.
1527 Ebd.
1528 Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.
1529 Vgl. im Folgenden Gebhard LUTZ, Oral-History-Interview, 5.1.2011.
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der Ereignisse. Gebhard Lutz betont im Interview, dass er „wenig Erinnerungen“ an den RAD habe. 

Das Geschichtsbewusstsein von  Gebhard Lutz reicht bis mindestens in seine Schulzeit und seine 

RAD-Zeit zurück. Die Phase des RAD ist bei Gebhard Lutz gering akzentuiert. Zum einen spricht 

die spärliche Erinnerung gegen eine deutliche Akzentuierung dieser Zeitphase. Zum anderen hält 

Gebhard Lutz die Zeit beim RAD für „eine sinnlose Zeitvergeudung“ und für eine „bedeutungslose 

Periode“, der er „nicht viel Bedeutung“ beimisst. Diese Selbsteinschätzung deutet ebenfalls auf eine 

lediglich geringe Akzentuierung hin.  Gebhard Lutz berichtet  über die Lebensphase des RAD in 

Form einer narrativen Chronologie. Das Wirklichkeitsbewusstsein von Gebhard Lutz lokalisiert die 

Erinnerungen an den Arbeitsdienst vollständig im Bereich der Realität. Träume, Utopien, Legenden 

oder Mythen lassen sich im Interview nicht finden. Lediglich die von Gebhard Lutz zitierte – und 

von ihm zum Zeitpunkt des Arbeitsdienstes geteilte – Fehleinschätzung des Oberfeldmeisters vom 

Frühjahr 1944, man brauche die Bunker des Westwalls „nicht mehr“, stellt zwar eine Abweichung 

vom  späteren  Verlauf  des  Zweiten  Weltkrieges  dar.  Hier  ist  jedoch  anzumerken,  dass  die 

Einschätzung  des  Oberfeldmeisters  und  des  damaligen  Arbeitsmannes  Gebhard  Lutz  auf  der 

allgemeinen  Einschätzung  der  militärischen  Situation  im  Frühjahr  1944  beruhte.  Diese 

Einschätzung  stand  zudem  im  Einklang  mit  der  damals  gängigen  Kriegspropaganda.  Die 

Untersuchung des Historizitätsbewusstseins von Gebhard Lutz führt zu dem Ergebnis, dass sich in 

den Berichten von Gebhard Lutz über den Arbeitsdienst Veränderungsprozesse ausmachen lassen. 

Zum einen sind die Berichte von Gebhard Lutz in einen Veränderungsprozess eingebettet, der sich 

im Laufe des Schuljahres vollzieht: von der Schule zur Ausbildung als Luftwaffenhelfer, zurück in 

die  Schule,  dann  zum  RAD  und  anschließend  wieder  in  die  Schule  zur  Aushändigung  der 

Vorsemesterbescheinigung.  Der  Bunker  des  Westwalls  steht  im  Mittelpunkt  eines  weiteren 

Veränderungsprozesses  während  der  Dienstzeit  von  Gebhard  Lutz  beim  RAD.  Denn  der 

„ursprüngliche Zweck“ der RAD-Abteilung, „diese Bunker in Ordnung zu halten“, war nicht mehr 

gegeben. Ein weiterer Veränderungsprozess, der jedoch erst nach dem Arbeitsdienst eintrat und ex 

post  geschildert  wird,  findet  in  den  Berichten  von  Gebhard  Lutz  seinen  Niederschlag:  die 

Einberufung zum Militärdienst. Während die Angehörigen des Jahrgangs 1926 noch als Schüler den 

RAD  ableisten  mussten  und  erst  anschließend  zum  Militär  eingezogen  wurden,  wurden  die 

Angehörigen des darauf folgenden Jahrgangs 1927 mit verkürzter Schulzeit und ohne Ableistung 

des RAD zum Militärdienst eingezogen. Die nähere Bestimmung des Identitätsbewusstseins von 

Gebhard  Lutz  lässt  nach  den  Wir-Gruppen  und  nach  den  Sie-Gruppen  in  den  Berichten  von 

Gebhard Lutz sowie nach deren jeweiligen sozialen Wertigkeiten suchen. Die erste Wir-Gruppe, der 

sich  Gebhard  Lutz  zurechnet,  ist  die  Gruppe  seines  Schuljahrganges.  Er  und  seine  Mitschüler 

wurden noch während der Schulzeit als Luftwaffenhelfer ausgebildet und nahmen am RAD teil. 
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Gebhard Lutz sieht sich auch maßgeblich als Mitglied seiner Jahrgänger („Wir waren der  letzte 

Jahrgang,  der  zum Arbeitsdienst  eingezogen wurde“).  Eine  weitere  Wir-Gruppe sind  die  RAD-

Teilnehmer  im  engeren  Sinne  („dass  wir  die  Bunker  vom  Westwall  pflegen“,  „wir  […]  im 

Arbeitsdienst“, „Wir haben das für Blödsinn gehalten“). Gebhard Lutz grenzt sich ab von der Sie-

Gruppe  der  Unteroffiziersvorschüler  im  Arbeitslager  im  Gegensatz  zur  Wir-Gruppe  der 

Gymnasiasten („also wir waren der naive Teil“). Bemerkenswerterweise grenzt sich Gebhard Lutz, 

der  selbst  HJ-Mitglied  war,  auch  von  der  Sie-Gruppe  derjenigen  HJ-Mitglieder  ab,  die  „alle 

wochenlang“ noch während der Schulzeit an „einem Wehrertüchtigungslager der HJ“ teilnahmen. 

Des Weiteren grenzt sich Gebhard Lutz, der dem Jahrgang 1926 angehört, von der Sie-Gruppe der 

Jahrgänger von 1927 ab („Die kamen  sofort zum Militär“, „die wurden ja schon im  Herbst `44 

eingezogen“). Schließlich findet sich im Interview eine weitere Sie-Gruppe, nämlich die Gruppe der 

Vorgesetzten und Verantwortlichen beim RAD („Die wussten gar nicht, was sie mit uns anfangen 

wollen“). Auch in den Berichten von Gebhard Lutz geben asymetrisch verteilte Machtverhältnisse 

Aufschluss über das politische Bewusstsein. Der Dienstvorgesetzte, ein Oberfeldmeister, „diktiert 

das  Exerzieren“  und  erteilt  „nationalpolitischen  Unterricht“.  Die  Vorgesetzten  im  Arbeitslager 

entscheiden, dass Gebhard Lutz „Postbote“ des Arbeitslagers wird – mit eigenem Aufgabenbereich, 

eigenem Dienstzimmer und angenehmen Arbeitsumständen.  Ein Kennzeichen der asymetrischen 

Machtverhältnisse ist auch hier, dass diese Machtverhältnisse von den Untergebenen unterlaufen 

werden. So konnte Gebhard Lutz von den Unteroffiziersvorschülern lernen, „wie man sich drückt“ 

und „wie weit man frech werden kann“. Gebhard Lutz gibt an, er habe den Dienst und die Zeit beim 

RAD „abserviert“. Das ökonomisch-soziale Bewusstsein von  Gebhard Lutz lässt sich implizit an 

der Bemerkung ablesen, dass sich im Arbeitslager „zwei Klassen von Menschen“ befanden, nämlich 

die Unteroffiziersvorschüler und die Gymnasiasten. Indem sich  Gebhard Lutz den Gymnasiasten 

zurechnet,  gibt  er  sich  im  Interview  implizit  als  Angehöriger  einer  relativ  höher  stehenden 

gesellschaftlichen Schicht  zu  erkennen.  Um das  moralische  Bewusstsein  von  Gebhard  Lutz  zu 

untersuchen, wird nach Motivationen und Begründungsformen von Handlungen und deren Wertung 

gesucht,  ebenso nach der  moralischen Klassifikation von historischen Ereigniszusammenhängen 

und Handlungen. Gebhard Lutz bewertet die Einrichtung des Arbeitsdienstes und seine Teilnahme 

am RAD durchweg als schlecht. Dies geht aus seinen Formulierungen hervor, die Wertungen über 

den RAD enthalten („eine sinnlos vertrödelte Zeit“, „sinnlose Zeitvergeudung“, „Luxus“ [...] junge 

Menschen  „Blödsinn  machen  zu  lassen“).  Dass  Gebhard  Lutz  den  Arbeitsdienst  und  seine 

Umsetzung als  schlecht  bewertet,  geht auch aus den Formulierungen hervor,  die Arbeitsmänner 

hätten  im Arbeitsdienst  „nie  was  gearbeitet“  und  „gar nichts“  getan  als  „rumzulümmeln“,  „zu 

exerzieren“ und „Blödsinn zu machen“.
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11.4  Zusammenfassung und Ergebnisse

Zusammenfassend  kommt  die  exemplarische  Untersuchung  des  Geschichtsbewusstseins, 

insbesondere  des  Identitätsbewusstseins  und  des  moralischen  Bewusstseins  der  Zeitzeugen,  zu 

folgendem  Ergebnis:  Die  Zeitzeugen  erkennen  sich  durchgehend  in  der  Wir-Gruppe  der 

immatrikulierten bzw. angehenden Theologiestudenten. Zumeist sind sie in den Arbeitslagern als 

katholische Theologiestudenten zu identifizieren, verhalten sich aber im Lageralltag konform und 

angepasst. Die Verbundenheit mit der katholischen Kirche findet ihren Ausdruck im Besuch des 

Gottesdienstes und maßgeblich in der Zugehörigkeit zur Wir-Gruppe der Theologen. Im Kontext 

des RAD und der Lageralltags sehen sich die katholischen Theologiestudenten mehr oder weniger 

starken  nationalsozialistischen  Einflüssen  ausgesetzt  (Sie-Gruppen  der  Nationalsozialisten),  von 

denen sie sich jedoch erfolgreich abgrenzen können. Nach außen hin verhielten sie sich allerdings 

angepasst  und  gaben  sich  unpolitisch,  wobei  darauf  hinzuweisen  ist,  dass  die  Annäherung  an 

Deutungs- und Ereigniszusammenhänge des Dritten Reiches sehr wohl eine politische Äußerung 

impliziert.  Diese  Begegnung  mit  dem  Nationalsozialismus,  die  nicht  in  eine  aktive 

Auseinandersetzung mündete, erlebten sie teilweise als Bestätigung ihrer kirchlichen Positionierung 

und ihrer Berufswahl. Durch persönliche Erlebnisse und die Einbindung in den RAD stellten sie 

sich jedoch teilweise aktiv  und deutlich in  Erlebnis-  und Deutungszusammenhänge des  Dritten 

Reiches  (Wir-Gruppe  der  Teilnehmer  an  Aufmärschen  und  am  Reichsparteitag  bei  Sieß).  Die 

Bewertung dieser Erlebnis- und Deutungszusammenhänge reicht  bei  den Zeitzeugen von einem 

still-distanzierten  (Mai) bis zu einem unkritisch-affirmativen  (Sieß) Standpunkt.

Hinsichtlich  der  Forschungsfrage,  ob  und  inwieweit  die  katholischen  Theologiestudenten 

(exemplarisch  bei  Karl  Braun,  Alfons  Mai  und  Wendelin  Sieß)  im  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung  standen  bzw.  wie  sich  ihre 

Situation  zwischen  nationalsozialistischer  und  kirchlich-katholischer  Weltanschauung  gestaltete, 

lassen sich auf Basis der Untersuchung des Geschichtsbewusstseins folgende Ergebnisse festhalten:

Karl  Braun  bestätigt  eine  bereits  1934  bestehende  nationalsozialistische  Ausrichtung  der 

Lagererziehung. Hinsichtlich des Identitätsbewusstseins kann festgehalten werden, dass sich  Karl 

Braun der Wir-Gruppe der Theologiestudenten zurechnet  und sich von der Sie-Gruppe der  DSt 

abgrenzt.  Braun  nahm  als  Arbeitsmann  und  Theologiestudent  das  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer  und kirchlich-katholischer  Weltanschauung wahr (Druck der DSt),  erlebte 

jedoch den Einfluss des Nationalsozialismus im Arbeitsdienstlager nicht als sehr dominant, wie die 

Untersuchung des politischen Bewusstseins ergab. Die spätere deutliche Prägung der Arbeitslager 

durch  nationalsozialistisches  Gedankengut  klassifiziert  er  als  moralisch  schlecht  (moralisches 
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Bewusstseins).  Es  lässt  sich  festhalten,  dass  Braun  1934  das  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer  Weltanschauung nicht  als  einen Konflikt  extremer Gegensätze erfuhr und 

dass er ferner die Auswirkungen dieses Spannungsfeldes nicht als sehr gravierend für seine eigene 

Person erlebte, wobei es ihm gelang, sich vom Nationalsozialismus bzw. der nationalsozialistischen 

Weltanschauung abzugrenzen.

Alfons  Mai  benennt  die  nationalsozialistische  Indoktrination,  die  er  als  negativ  beurteilt 

(moralisches Bewusstsein).  Die Untersuchung des Identitätsbewusstseins von  Mai zeigt,  dass er 

sich  mit  den  Wir-Gruppen  der  ehemaligen  Rottweiler  Konviktoren,  der  angehenden 

Theologiestudenten und der Gottesdienstbesucher im Arbeitslager identifiziert, die bei ihm sozial 

positiv besetzt sind. Deutlich grenzt er sich ab von den Sie-Gruppen der Nationalsozialisten, die er 

als sozial negativ bewertet. Mai erkennt im RAD positive und negative Seiten. Als positiv bewertet 

er ausdrücklich die Sekundärtugenden. Insgesamt lässt sich für Mai als Fazit festhalten, dass er sich 

still-distanziert zum Nationalsozialismus in der Lagerrealität positioniert. 

Bei Wendelin  Sieß findet sich neben einer Distanzierung vom Nationalsozialismus eine deutlich 

affirmative Sicht zwar nicht des Nationalsozialismus, aber des Erscheinungsbildes des NS-Staates 

(Wirklichkeitsbewusstsein:  spürbare  Begeisterung  von  nationalsozialistischen  Machtauftritten; 

Identitätsbewusstsein: Zuordnung zur Wir-Gruppe der angehenden Theologiestudenten und der Wir-

Gruppe der Teilnehmer am Reichsparteitag auch Sekundärtugenden; moralisches Bewusstsein: er 

betont  seine  Eigenschaft  als  angehender  Theologiestudent,  seine  Teilhabe  an  den 

Machtdemonstrationen des NS-Staates als RAD-Teilnehmer in Nürnberg und München und seine 

Bewährung als Theologe). Neben einer Abgrenzung vom Nationalsozialismus finden sich bei Sieß 

positive  Bewertungen  für  den  RAD,  für  den  Spatenkult,  für  den  Reichsparteitag  und  den 

Vorbeimarsch  an  Hitler.  Die  Berichte  von  Sieß  weisen  weitgehend  unkritische  und  deutlich 

affirmative Züge auf, was das Erscheinungsbild, das Machtgehabe und die nationalsozialistischen 

Deutungszusammenhänge des NS-Staates anbelangt.  Die Berichte von  Sieß belegen eine immer 

noch lebendige und präsente weitgehend unkritische und affirmative Selbsteinordnung in Ereignis- 

und Deutungszusammenhänge des  Dritten  Reiches.  Auf  der  Ebene des  historischen  Sachurteils 

können die  Schilderungen von  Sieß  als  zeitgemäß gängig  für  die  Zeit  des  Nationalsozialismus 

eingestuft werden. Vom Standpunkt des historischen Werturteils aus betrachtet stellt sich die Frage, 

wie  nach  70  Jahren  –  inklusive  Ende  des  Nationalsozialismus,  Zäsur  des  Jahres  1945  und 

anschließender  demokratischer  Gesellschaft  über  mehrere  Jahrzehnte  –  immer  noch  eine 

größtenteils unkritische affirmative Sicht des RAD möglich ist.

Als Ertrag für die Forschung kann festgehalten werden: 

Angesichts  der  von  Patel  beschriebenen  nationalsozialistischen  Identitätspolitik  im  RAD 
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(„Herausbildung eines“ nationalsozialistischen „Wir-Gefühls“)1530 ist es bemerkenswert, dass sich 

die katholischen Tübinger Konviktoren in erster Linie der Wir-Gruppe der Theologen zuordnen, in 

einem Fall (Sieß) auch der Wir-Gruppe der Teilnehmer am Reichsparteitag und in keinem Fall der 

Wir-Gruppe der Nationalsozialisten.  Kritisch stellt  sich jedoch die Frage,  ob sich generell  nach 

1945 Zeitzeugen finden lassen dürften, die für sich selbst ein nationalsozialistisches Wir-Gefühl 

bestätigen würden.

1530 Kiran Klaus PATEL, „Die Schule der Nation“. Der Arbeitsdienst des „Dritten Reiches“ als Instrument 
nationalsozialistischer Identitätspolitik, in: Werner RAMMERT u.a. (Hrsg.), Kollektive Identitäten und kulturelle 
Innovation. Ethnologische, soziologische und historische Studien, Leipzig 2001, S. 301 – 316, hier: S. 307.
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12 Fazit

12.1 Zusammenfassung

Der „Tübinger Bund für Freiwilligen Arbeitsdienst“, der von der Studentenschaft an der Universität 

Tübingen  getragen  war,  setzte  seit  Februar  1932  die  gesetzliche  Form  des  Freiwilligen 

Arbeitsdienstes (FAD) unter den Studierenden um. Gruppen des Tübinger FAD-Lagers beteiligten 

sich im Jahre 1933 an Aufmärschen anlässlich nationalsozialistischer Massenereignisse. Als ab Juni 

1933 nur noch Arbeitsdienstlager in nationalsozialistischer Trägerschaft zugelassen waren, ordnete 

der Tübinger Bund sein FAD-Lager in den staatlichen, also NS-geführten Arbeitsdienst ein. Das im 

Jahre  1933  gegründete,  der  Studentenschaft  zugeordnete  und  nationalsozialistisch  ausgerichtete 

Amt  für  Arbeitsdienst  an  der  Universität  Tübingen  war  nicht  nur  für  die  Durchführung  des 

studentischen  Arbeitsdienstes  zuständig,  sondern  nutzte  den  Arbeitsdienst  erklärtermaßen  als 

Plattform für eine nationalsozialistische Erziehung. Auch die dominierende nationalsozialistische 

Deutsche Studentenschaft (DSt), auf deren Druck hin das Reichsinnenministerium im Juli 1933 den 

verpflichtenden studentischen Arbeitsdienst für reichsdeutsche männliche Studierende eingeführt 

hatte, sah den Arbeitsdienst als Instrument politischer Erziehung im Sinne des Nationalsozialismus. 

Die  vorherige  Ableistung  des  studentischen  Arbeitsdienstes  war  somit  Voraussetzung  für  die 

Immatrikulation  und  für  das  Weiterstudium.  Seit  Oktober  1935  betrieb  die  DSt  über  den 

Arbeitsdienst  eine  „Ausmerze“1531 gegen  unliebsame  Studienwillige.  Die  Universität  Tübingen 

verfuhr  nach  den  Maßgaben  der  DSt,  des  Reichserziehungsministeriums  und  des 

Reichsinnenministeriums. Mit der Einführung des Reichsarbeitsdienstes (RAD) per Gesetz im Juni 

1935  wurde  die  Ableistung  des  sechsmonatigen  RAD  Voraussetzung  für  die  Aufnahme  eines 

Studiums.  Die  katholischen  Theologiestudenten  waren  seit  19.  Dezember  1933  durch 

Ministerialerlass  vom  obligatorischen  studentischen  Arbeitsdienst  befreit.  Sie  erhielten  aus 

weltanschaulichen Gründen ab dem Wintersemester 1935/36 keine finanzielle Förderung seitens des 

Studentenwerkes. Hier liegt eine strukturelle Diskriminierung der katholischen Theologiestudenten 

vor. Die DSt (ab Herbst 1936) und das REM (ab Dezember 1937) veröffentlichten Namenslisten 

von Studienwilligen, deren Immatrikulation aufgrund einer schlechten Beurteilung im Arbeitsdienst 

erschwert oder verhindert werden sollte.  Hoffmann, selbst SA-Mitglied, setzte die Vorgaben der 

1531 Verordnungs- und Mitteilungsblatt der Deutschen Studentenschaft Nr. 15 – Amt für Arbeitsdienst, 15.10.1935. 
Betr.: Pflichtenhefte. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Studierenden.
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DSt  und  des  Ministeriums  genauestens  um.  Im Wintersemester  1943/44 wurde  die  Universität 

Tübingen Kaderschmiede für den weiblichen RAD.

Im  August  1933  –  zwei  Monate  nach  der  Überführung  der  Arbeitsdienstlager  in  die 

nationalsozialistische  Führung  –  nahmen  die  deutschen  Bischöfe  und  die  Konviktsdirektoren 

hinsichtlich der Teilnahme der katholischen Theologiestudenten am obligatorischen studentischen 

Arbeitsdienst  eine  ambivalente  und  sehr  differenzierte  Haltung  ein.  Die  Bischöfe  betonten  die 

Eigenart  der  Klerikerausbildung,  die  unter  der  Leitung  der  Bischöfe  stehe.  Die  Position  der 

Bischöfe reichte von einer Ablehnung des Arbeitsdienstes über die Vereinbarkeit von Arbeitsdienst 

und  Theologenausbildung  bis  zur  Befürwortung  des  Arbeitsdienstes.  Die  Verhandlungen  auf 

diplomatischer  Ebene  zwischen  Reichsregierung  und  Heiligem  Stuhl  über  strittige  Fragen  des 

Reichskonkordates  endeten  mit  der  Befreiung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom 

studentischen Arbeitsdienst (18. Dezember 1933, persönliche Entscheidung Hitlers). Von Preysing 

formulierte  im  Oktober  1933  den  weltanschaulichen  Konflikt  zwischen  katholischer 

Priestererziehung und nationalsozialistischer politischer Erziehung im Arbeitsdienst.

Im  Oktober  1933  sprach  sich  Sproll  für  die  Teilnahme  der  Tübinger  Konviktoren  am 

nationalsozialistischen studentischen Arbeitsdienst  aus,  wobei  er  die  befürwortende Haltung des 

deutschen Episkopates gegenüber dem Arbeitsdienst auf die Tübinger Konviktoren anwendete und 

spezifizierte.  Als  Motive  für  Sprolls  Handeln  kommen  Loyalität  gegenüber  dem –  inzwischen 

nationalsozialistischen – Staat, Nachwirken der Regierungserklärung  Hitlers vom 23. März 1933, 

die  bestehende  Arbeitsdienstpflicht  für  alle  Studierende  und  möglicherweise  auch  das 

Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 infrage. In den Semesterferien von Frühjahr und Herbst 1934 

nahmen  Tübinger  Konviktoren  freiwillig  am studentischen  Arbeitsdienst  teil.  Die  Gründe,  aus 

denen sich Stauber entschied, für den Arbeitsdienst zu werben, liegen in seiner Aufgeschlossenheit 

für den nationalsozialistischen studentischen Arbeitsdienst, im Druck der DSt und in der nationalen 

Gesinnung  der  Konviktoren.  Stauber  leistete  dem  Nationalsozialismus  Vorschub,  indem  er  im 

Wintersemester  1933/34  nationalsozialistischen  Aktivisten  im  Wilhelmsstift  eine 

Propagandaplattform bot. Sproll und das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg (BOR) ließen Stauber 

gewähren.

Im  Juni  1935  favorisierte  Sproll  anstelle  des  aktiven  Wehrdienstes  einen  „militärischen 

Sanitätsdienst“ („Sanitätswehrdienst“)1532 für die Konviktoren. Der von Sproll vorgeschlagene und 

für den Herbst 1935 vorgesehene Sanitätsdienst für die Tübinger Konviktoren kam aus finanziellen 

und organisatorischen Gründen nicht zustande. Im Sommer 1935 nahmen die Tübinger Konviktoren 

1532 Schreiben BOR [Sproll] an Bertram, 18.6.1935. Betr.: Wehrdienst der Theologen. AWilhelmsstift D13.3da 
Wehrdienst.
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an Landdienst und Werkarbeit teil. Dies diente der Rechtfertigung der katholischen Konviktoren 

und der  politischen Apologetik  der  Priesteramtskandidaten.  Der  Vorstoß  Limburgs  vom August 

1935, einen kriegstauglichen Sanitätsdienst für die katholischen Theologiestudenten einzuführen, 

und  der  Vorschlag  Sprolls  dienten  wohl  einerseits  dazu,  die  Befreiung  der  katholischen 

Theologiestudenten von Arbeitsdienst und Heeresdienst aufrecht zu erhalten. Sie können aber auch 

als Beispiele für die Sensibilisierung der Bevölkerung für einen Kriegsfall gewertet werden und 

zudem als Beleg dafür, dass der deutsche Episkopat zumindest in Teilen die vom Kabinett  Hitler 

vorangetriebene Militarisierung der Bevölkerung mittrug. Chancen und Risiken der Bischöfe im 

nationalsozialistischen Deutschland sind hier abzuwägen.

Durch das RAD-Gesetz vom 26. Juni 1935 und durch die Zweite Durchführungsverordnung zum 

RAD-Gesetz  vom  1.  Oktober  1935  unterlagen  auch  die  katholischen  Theologiestudenten  der 

allgemeinen, sechsmonatigen Arbeitsdienstpflicht (RAD). Während der Episkopat eine ablehnende 

Haltung gegen die Teilnahme der katholischen Theologiestudenten am Arbeitsdienst einnahm, nahm 

das  BOR  hingegen  von  einer  weiteren  Befreiung  Abstand.  Sedlmeier  nahm  eine  eindeutig 

zustimmende Haltung für die Teilnahme der Konviktoren am Arbeitsdienst ein und stellte im Januar 

1936 die Weichen für die Teilnahme der Tübinger Konviktoren am sechsmonatigen Arbeitsdienst 

während  des  Sommersemesters  1936.  Am  11.  Februar  1936  verständigten  sich  die  DSt,  das 

Reichsinnenministerium  und  der  Reichsarbeitsführer  auf  die  Teilnahmeverpflichtung  der 

katholischen Theologiestudenten am RAD. Der Versuch mancher Diözesen, eine Freistellung der 

Theologen zu erwirken, endete ergebnislos. Bereits immatrikulierte Studenten mussten ihr Studium 

für  die  Ableistung  des  RAD  unterbrechen,  konnten  aber  den  versäumten  Lehrstoff  in  eigens 

eingerichteten Lehrveranstaltungen nachholen.

Bertram  sprach  sich  im  Juli  1936  im  Rahmen  seines  Gutachtens  über  den  Arbeitsdienst  der 

Theologiestudenten aus pragmatischen, völkischen und pastoralen Gründen für eine Teilnahme der 

Theologiestudenten  am  Arbeitsdienst  aus.  Die  Forderung  nach  Kautelen  erwies  sich  als  nicht 

durchsetzbar. Der Vorstoß der deutschen Bischöfe vom August 1936 bei Hitler persönlich – mit dem 

Ziel,  eine  Befreiung  der  katholischen  Theologiestudenten  vom  RAD  zu  erreichen  –  endete 

erfolglos.  Im  weiteren  Verlauf  verlegten  sich  die  deutschen  Bischöfe  auf  die  Konzeption  von 

Vorbereitungskursen für die zukünftigen Theologiestudenten vor Antritt des RAD (in Tübingen ab 

1936  Sedlmeier  und  Weitmann).  Die vorrangigen Themen dieser Einführungskurse waren unter 

anderem  der  Zölibat  und  die  Sekundärtugenden,  die  gleichermaßen  zu  Tugenden  für  den 

Priesterberuf wie für den Arbeitsdienst werden. 

Ab  1936  hielt  die  Hausleitung  des  Wilhelmsstifts  mit  den  Konviktoren  im  Arbeitsdienst  den 

Kontakt  über  Rundbriefe,  Feldpostbriefe  und Besuche der  Arbeitsmänner  in  Tübingen aufrecht. 
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Sproll und die Hausleitung betonten in den Rundbriefen an die Theologen im Arbeitsdienst die 

Solidarität  und  den  Zusammenhalt  der  RAD-Theologen  mit  den  immatrikulierten 

Theologiestudenten in Tübingen. Sie bemühen für den RAD und den Priesterberuf nationale und 

völkische  Denkmuster  und  Sekundärtugenden.  Dabei  lässt  der  völkische  und  nationalistische 

Sprachstil von  Wurm und  Weitmann – auch des Ratgebers „Theologen im Arbeitsdienst“ – eine 

unkritische Sicht des Arbeitsdienstes im nationalsozialistischen Deutschland und die Wirkung der 

nationalsozialistischen  RAD-Propaganda  erkennen.  In  den  Feldpostbriefen  (quellenkritischer 

Vorbehalt:  Schreiben  an  die  kirchliche  Obrigkeit)  aus  dem  Arbeitsdienst  ging  es  den 

Arbeitsmännern  und  angehenden  Theologiestudenten  vorrangig  darum,  in  positiv  gehaltenen 

Berichten  die  eigene  Person,  die  gelungene  Eingewöhnung,  den  Einsatz  für  Gottesdienst  und 

Kameradschaft sowie den Aufenthalt im Arbeitsdienstlager gegenüber der kirchlichen Obrigkeit in 

einem geschönten Licht darzustellen. Ab dem Wintersemester 1937/38 stellte  Sedlmeier negative 

weltanschauliche  Auswirkungen  des  Arbeitsdienstes  bei  den  ersten  Kursen  fest.  Nach  dem 

Kriegsbeginn im September 1939 wurden die angehenden Theologiestudenten zunehmend gar nicht 

mehr aus dem RAD in das Studium entlassen, sondern sofort ohne Unterbrechung zum Wehrdienst 

eingezogen.

12.2 Ergebnis

Die  katholischen  Konviktoren  begaben  sich  also  1934  freiwillig  in  einen  eindeutig 

nationalsozialistisch ausgerichteten Arbeitsdienst.  Sproll und  Stauber sandten die Konviktoren in 

eine  nationalsozialistische  Einrichtung.  Aus  den  Quellen  ergeben  sich  keine  Hinweise  auf 

weltanschauliche  Konflikte.  Offen  bleibt  die  Frage,  wie  die  nationalsozialistische  Erziehung 

tatsächlich in der Lagerrealität umgesetzt wurde.

Im Jahre 1935 wurden die katholischen Theologiestudenten bei der finanziellen Förderung durch 

das  Studentenwerk  strukturell  diskriminiert.  Es  ist  anzunehmen,  dass  die  katholischen 

Theologiestudenten diese Diskriminierung als weltanschauliche Spannung erlebten, zumal in einem 

immer deutlicher  nationalsozialistisch geprägten Umfeld.  Kein katholischer Theologiestudent  an 

der  Universität  Tübingen,  der  einen Antrag  auf  finanzielle  Förderung stellte,  war  Mitglied  der 

NSDAP oder einer ihrer Gliedorganisationen.

Die  deutschen  Bischöfe  standen  im  Jahre  1933  beim  weltanschaulich  unterlegten  Thema 

Arbeitsdienst  im  Spannungsfeld  von  Loyalität  gegenüber  der  NS-staatlichen  Obrigkeit  und 

Opposition.  Die  Position  der  Bischöfe  war  1933  einerseits  durch  eine  Abgrenzung  von  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung, andererseits durch Mitwirkung und Loyalität geprägt.

Im Sommer 1935 – also kurz nach Einführung des gesetzlichen RAD – versuchten die deutschen 
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Bischöfe,  über  die  staatliche  Anerkennung  von  Sanitätskursen  bzw.  Samariterdienst  ihre 

Theologiestudenten  im  kirchlichen  Einflussbereich  zu  halten  und  sie  vor  der  Teilnahme  am 

sechsmonatigen RAD zu bewahren. Diese Vorgehensweise ist Ausdruck einer Distanzierung vom 

Nationalsozialismus bei gleichzeitiger Kooperation mit nationalsozialistisch geführten Ministerien 

und Dienststellen.

Partei und Staat unternahmen den Versuch, über die Teilnahmepflicht am RAD die katholischen 

Theologiestudenten  im  Sinne  des  Nationalsozialismus  zu  erziehen.  Die  deutschen  Bischöfe 

erkannten  und  benannten  diese  Absicht  der  nationalsozialistischen  Erziehung  der 

Theologiestudenten  über  den  RAD.  Eigenartigerweise  kam  es  nie  zu  einer  offenen 

weltanschaulichen  Auseinandersetzung  zwischen  Episkopat  und  Reichsregierung  über 

weltanschauliche nationalsozialistische Inhalte – auch nicht in den Tübinger Rundbriefen, in den 

Exhorten Sedlmeiers und im Ratgeber „Theologen im Arbeitsdienst“. Bertram kritisierte intern die 

nationalsozialistische erzieherische Ausrichtung des RAD im Sinne Rosenbergs, sprach sich aber 

aus pragmatischen, völkischen und pastoralen Motiven für die Teilnahme der Theologiestudenten 

am Arbeitsdienst aus. Auch Sproll und die Tübinger Hausleitung bemühten völkische Motive und 

Sekundärtugenden.  Erfahrungsberichten,  die  der  Bischofskonferenz  vorgelegt  wurden,  ist  zu 

entnehmen,  dass  den  katholischen  Theologiestudenten  bei  der  weltanschaulichen 

Auseinandersetzung  in  den  Arbeitslagern  zwischen  Nationalsozialismus  und  christlicher 

Weltanschauung 1936 eine wichtige apologetische Rolle  zugekommen sei,  indem sie  gegen die 

nationalsozialistische Weltanschauung Position bezogen hätten. Nach Darstellung dieser Berichte 

standen  die  katholischen  Theologiestudenten  in  den  Arbeitsdienstlagern  demzufolge  in  einem 

Spannungsfeld zwischen nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer Weltanschauung, hätten 

sich aber durch ihre kirchliche Position deutlich vom Nationalsozialismus abgegrenzt und dagegen 

Stellung bezogen (quellenkritischer Vorbehalt). 

Die  nationalsozialistische  Erziehung  in  den  Arbeitslagern  ging  jedoch  nicht  spurlos  an  den 

Theologiestudenten  vorüber.  Der  Arbeitsdienst  bewirkte  tatsächlich  eine  Beeinflussung  der 

angehenden  Theologen.  Der  nationalsozialistische  Arbeitsdienst  hatte  also  in  der  Tat  auf  die 

Teilnehmer eine weltanschauliche Wirkung im Sinne des Nationalsozialismus, wie die diachrone 

Quelle der Hauptberichte Sedlmeiers belegt.

Die  Feldpostbriefe  der  Konviktoren  aus  dem  Arbeitsdienst  an  Sedlmeier  berichten  zwar  von 

weltanschaulichen Schulungen. Sie enthalten aber keine Hinweise auf Auseinandersetzungen mit 

dem Nationalsozialismus. Die Konviktoren standen in den Arbeitsdienstlagern eindeutig in einem 

katholisch-kirchlichen Deutungs- und Ereigniszusammenhang (Gottesdienste, Gebet). Sie wurden 

zwar mit der nationalsozialistischen Weltanschauung konfrontiert, aber ihre Berichte lassen nicht 
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darauf schließen, dass sie in einem Spannungsfeld gestanden wären. Vielmehr verhalten sie sich in 

den Lagern angepasst und erfüllen die Sekundärtugenden (Kameradschaft, Pünktlichkeit, Ordnung, 

freiwillige Lagerdienste).

Die  Auswertung  der  Oral-History-Interviews  (quellenkritischer  Vorbehalt)  anhand  des 

differenzierten Fragerasters der qualitativen Inhaltsanalyse kommt zu folgenden Ergebnissen: Durch 

den Besuch der Gottesdienste, durch ihre zumeist öffentlich bekannte Theologeneigenschaft und 

durch ihre kirchliche geprägte Erziehung standen die (angehenden) Theologiestudenten intrinsisch 

und  extrinsisch  in  einem kirchlich-katholischen  Deutungs-  und  Ereigniszusammenhang.  In  den 

Arbeitslagern  wurden  die  Theologiestudenten  mit  Ereignis-  und  Deutungszusammenhängen  des 

Dritten Reiches konfrontiert. Durch die freiwillige Teilnahme am studentischen Arbeitsdienst 1934, 

durch  das  Tragen  der  Arbeitsdienstuniform  im  Wilhelmsstift  1934,  durch  eine  durchgehende 

Erfüllung der Sekundärtugenden, durch Anpassung an das Dienen-um-zu-Führen-Ideal, durch die 

Anerkennung von Hitlers Autorität und durch Begeisterung für Hitler, durch unreflektiertes Ablegen 

des  Eides  auf  Hitler,  durch  völkische  Moral  und durch  begeisterte  Teilnahme an  Aufmärschen 

stellten sich die Zeitzeugen in die Deutungs- und Ereigniszusammenhänge des Dritten Reiches, dies 

zwar nicht in weltanschaulich aufgeladener Weise, aber zumeist unkritisch und unreflektiert bis hin 

zu  einer  unkritisch-affirmativen  Grundhaltung.  Zudem  wurden  die  Theologen  mit  der 

nationalsozialistischen  Weltanschauung  konfrontiert,  erwiesen  sich  aber  als  ideologieresistent 

(quellenkritischer Vorbehalt: Entweder waren die Theologen tatsächlich ideologieresistent, oder die 

Interviews  bilden  eine  nationalsozialistische  Ausrichtung  nicht  ab).  Die  angehenden 

Theologiestudenten distanzierten sich – zum Teil sehr deutlich – vom Nationalsozialismus bzw. der 

nationalsozialistischen  Weltanschauung  und  grenzten  sich  deutlich  davon  ab,  indem  sie  ihren 

kirchlich-katholischen Ereignis- und Deutungszusammenhang schlicht und einfach dagegenstellten 

bzw. sich darauf zurückzogen und sich so zur kirchlich-katholischen Weltanschauung bekannten. Es 

kam  nicht  zu  einer  offenen,  aktiv  geführten  Auseinandersetzung  oder  zu  Konflikten  mit  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung. Nur ansatzweise deuten sich weltanschauliche Konflikte 

an. Die Theologiestudenten nahmen eine nach außen hin angepasste und still-distanzierte Haltung 

ein. Die Gründe dafür könnten in einer angemahnten angepassten Haltung, im sozialen Druck oder 

im Heimtückegesetz liegen.  Die Interviews belegen, dass zumindest mehrere Theologiestudenten 

während  des  Arbeitsdienstes  tatsächlich  in  einem  subjektiv  erlebten  Spannungsfeld  zwischen 

nationalsozialistischer und kirchlich-katholischer Weltanschauung standen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die deutschen Bischöfe 1933/1934 und 1936 in einem 

Spannungsfeld  zwischen  Loyalität  und  weltanschaulicher  Opposition  unter  Vermeidung  einer 

offenen  weltanschaulichen  Konfrontation  standen,  während  sich  die  katholischen 
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Theologiestudenten ab 1936 im Spannungsfeld von Loyalität,  Anpassung und weltanschaulicher 

Resistenz unter Vermeidung eines offenen weltanschaulichen Konfliktes im Lageralltag befanden. 

Der  Episkopat  und die  Theologiestudenten rangen um einen akzeptablen  Umgang mit  der  NS-

Ideologie.

12.3 Erträge für die Forschung

Die  Quellen  des  Akademischen  Rektoramtes  über  den  Arbeitsdienst  (UAT  117,  UAT  117C) 

bestätigen das „Kompetenzenchaos“1533 (Konrad Lill, Karl D. Bracher), die Polykratiehypothese1534, 

den Protagonismus bzw. Antagonismus der Partei gegenüber staatlichen Stellen und eine bereits in 

der Zeit der Weimarer Republik angelegte „Ausmerze“1535 (Wolfgang Keim). 

Die Quellen zum Thema Arbeitsdienst (Archiv des Wilhelmsstifts, Hauptberichte mit Rezessen und 

Faszikel Arbeitsdienst) bestätigen für 1933 und 1934 den Brückenbau (angehender) katholischer 

Akademiker und Priester zum Nationalsozialismus1536 (Erwin  Gatz), die „Nationalisierung“1537 der 

Theologen  (Claus  Arnold),  die  „Wogen  nationalen  Erneuerungswillens“1538 auch  bei  kritischen 

Katholiken  zumindest  für  1933  (Erwin  Gatz),  den  „Gehorsam“1539 der  katholischen  Kirche 

gegenüber  der  von  der  NS-Bewegung  gestellten  Reichsregierung  (Ulrich  von  Hehl)  und  die 

Brückenbau-Intention  von  Sproll  für  19331540 (Dominik  Burkard)  und 1934.  Das Verhalten von 

Sproll, Konviktsdirektor Stauber und den Konviktoren bestätigt die Unterwerfung unter die „neue 

Obrigkeit“1541 und die „treue und loyale Zusammenarbeit mit den neuen Machthabern“1542 (Roland 

Weis). Das Verhalten von Sproll bestätigt die konfliktvermeidende und loyale Linie der deutschen 

Bischöfe gegenüber der nationalsozialistischen Reichsregierung1543 (Klaus  Scholder).  Sproll reihte 

sich im Jahre 1933 in die Gruppe der regimetreuen Bischöfe um Gröber, Berning und Bertram ein. 

Bestehen  bleibt  der  Widerspruch  im  Handeln  von  Sproll:  Befürwortung  der  Teilnahme  der 

1533 Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 
Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 26.

1534 Vgl Karl D. BRACHER, Stufen totalitärer Gleichschaltung, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 4 (1956), S. 30 – 
42.

1535 Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 1: Antidemokratische Potentiale, Machtantritt und 
Machtdurchsetzung, Darmstadt 1995, S. 47.

1536 Vgl. Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 97.

1537 Claus ARNOLD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Freiburg, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), 
Katholische Theologie im Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 147 – 
166, hier: S. 165.

1538 Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 97.

1539 Ulrich VON HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken 
und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 66.

1540 Vgl. Dominik BURKARD, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 58 und 65.
1541 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 50.
1542 Ebd., S. 76.
1543 Vgl. Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Band 1, Frankfurt/Main 1977, S. 120, 123 und 497.
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Konviktoren am nationalsozialistischen Arbeitsdienst versus (innere) Ablehnung der Schulung der 

Jugend in der HJ 19351544 (Dominik Burkard).

Die Teilnahme der Tübinger  Konviktoren am nationalsozialistischen studentischen Arbeitsdienst 

und  die  befürwortende  Haltung  von  Sproll  und  Stauber  bestätigen  ein  „Mitwirken“  und  eine 

„Annäherung  an  das  NS-Regime“1545 (Ernst-Wolfgang  Böckenförde),  nicht  jedoch  eine 

(vorbehaltlose) Bejahung des NS-Regimes (Ernst-Wolfgang  Böckenförde).  Bestätigt wird zudem 

eine Form von Loyalität und „Zustimmung“1546 zum NS-Staat (Georg Denzler).

Die  Willkür  einzelner  Wehrersatzbehörden,  die  Benachteiligung  der  katholischen 

Theologiestudenten  im  Rahmen  der  Wehrdienstverordnung  und  die  Diskriminierung  der 

katholischen  Theologiestudenten  bei  der  finanziellen  Studienförderung  bestätigen  den  Kampf 

nationalsozialistischer  „Partei-  und  Staatsbehörden  gegen  die  verhasste  katholische  Kirche“1547 

(Klaus Scholder) und die „schikanöse[n] Benachteiligungen“1548 (Konrad Lill).

Die Sekundärtugenden, die  Sproll und die Tübinger Hausleitung – auch der Ratgeber „Theologen 

im Arbeitsdienst“ – im Jahre 1936 von den Theologen im RAD erwarten, decken sich zum Teil mit 

den  Tugenden nationalsozialistischer  Formationserziehung1549 (Wolfgang  Keim).  Die  Rundbriefe 

der Hausleitung an die Theologen im Arbeitsdienst, der Rezess von Sproll vom 21. Oktober 1937 

und die Exhorten und Einkehrtage Sedlmeiers bestätigen die These, der Katholizismus sei zwischen 

Patriotismus, Loyalität und nationalem Denken verortet und bediene sich auch der Spielformen des 

Völkischen1550 (Reinhard Richter). Rundbriefe und Rezess bestätigen ferner die These, „eine echte 

Gegnerschaft in politischen Fragen“ habe es „zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus“ 

nicht  gegeben;  „die  wirkliche  Gegnerschaft“  habe  vielmehr  „auf  weltanschaulichem  Gebiet“ 

gelegen (Roland Weis).1551

Die  erfolglosen  Verhandlungen  zwischen  Heiligem  Stuhl  und  Episkopat  mit  der 

nationalsozialistischen Reichsregierung im Jahr 1936 bestätigen die in anderen Themen beobachtete 

ergebnislose Eingaben- und Beschwerdepolitik Kardinal Bertrams1552 (Ludwig Volk). 

1544 Vgl. Dominik BURKARD, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 87.
1545 Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Eine kritische Betrachtung, in: 

Hochland 53 (1960/61), S. 215 – 239, hier: S. 217, S. 218 und S. 220.
1546 Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten 

Reich, Zürich 2003, S. 9.
1547 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 

Frankfurt/Main 1977, S. 629.
1548 Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 

Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 29.
1549 Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg und Holocaust, 

Darmstadt 1997, S. 73.
1550 Vgl. Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, Reihe 

Theologie, Bd. 29), Diss., Münster u.a. 2000, S. 28, 29, 346, 347 und 349.
1551 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 77.
1552 Vgl. Ludwig VOLK, Die Kirche in der Weimarer Republik und im NS-Staat (1933 – 1945) (überarbeiteter 
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Im Folgenden werden die Berichte der Zeitzeugen aus den Oral-History-Interviews mit Thesen und 

Forschungsergebnissen abgeglichen (quellenkritischer Vorbehalt: die Interviews sind Traditionen, 

Sekundärquellen,  aktuelle  biografische  Rekonstruktionen;  sie  können  Verwechslungen, 

Umgestaltungen,  Neuordnungen  und  Umwertungen  unterliegen  und  geben  primär  Aufschluss 

darüber, wie eine Generation nach 70 Jahren mit einem einschneidenden biografischen Ereignis 

umgeht). Die Erfüllung der Sekundärtugenden – die auch aus den Feldpostbriefen der Konviktoren 

an Sedlmeier spricht – und die Anlehnung an Deutungs- und Ereigniszusammenhänge der Dritten 

Reiches  bei  gleichzeitig  distanzierter  Haltung  gegenüber  der  nationalsozialistischen 

Weltanschauung (Ideologieresistenz) bestätigen eine ganze Reihe von Thesen. Bestätigt wird die 

These, dass „die Masse des Kirchenvolkes wenn auch nicht hinter dem Nationalsozialismus“, aber 

doch  „hinter  ihm  [Hitler]  stand“1553 (Ulrich  von  Hehl),  dass  die  Katholiken  inklusive  Klerus 

einerseits  staatliche  und  politische  Strömungen  mittrugen,  jedoch  andererseits  im  katholischen 

Milieu verortet waren1554 (Erwin  Gatz), dass der deutsche Katholizismus am Ende der Weimarer 

Republik und auch in der Zeit des Nationalsozialismus zwischen katholischem Milieu, Patriotismus, 

Loyalität  und  nationalem Denken  verortet  war  und  sich  auch  der  Spielformen  des  Völkischen 

bediente1555 (Reinhard  Richter),  dass  es  eine  „echte  Gegnerschaft  in  politischen  Fragen  […] 

zwischen  Nationalsozialismus  und  Katholizismus  nicht“  gegeben  habe,  sondern  vielmehr  eine 

„wirkliche Gegnerschaft […] auf weltanschaulichem Gebiet“1556 (Roland Weis), und dass das oben 

beschriebene Verhalten der Theologen eine Form „loyaler Widerwilligkeit“1557 darstellt sowie eine 

Loyalität und Zustimmung zum NS-Staat bezeugt (Georg Denzler).

Die in den Interviews beschriebenen antikirchlichen und antichristlichen Vorträge im RAD dienten 

der  antichristlichen  NS-Propaganda  zum  Zwecke  der  Entkonfessionalisierung  des  öffentlichen 

Lebens und der Zurückdrängung der Kirchen1558 (Konrad  Lill).  Sie dienten ferner der Kontrolle 

Teilnachdruck eines Beitrags aus dem Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VII, hrsg. von Hubert JEDIN und 
Konrad REPGEN, Freiburg 1979), in: Bernhard KÖTTING (Hrsg.), Kleine deutsche Kirchengeschichte, Freiburg/Br. 
u.a. 1980, S. 118 – 127 passim; vgl. Ludwig VOLK, Die Fuldaer Bischofskonferenz von Hitlers Machtergreifung 
bis zur Enzyklika „Mit brennender Sorge“, in: Ludwig VOLK, Katholische Kirche und Nationalsozialismus. 
Ausgewählte Aufsätze von Ludwig VOLK (Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: 
Forschungen, Bd. 46), Mainz 1987, S. 30.

1553 Ulrich VON HEHl, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN, Kirche, Katholiken und 
Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 63 – 82, hier: S. 78.

1554 Vgl. Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 27.

1555 Vgl. Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, Reihe 
Theologie, Bd. 29), Diss., Münster u.a. 2000, S. 28, 29, 346, 347 und 349.

1556 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 77.
1557 Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten 

Reich, Zürich 2003, S. 9.
1558 Vgl. Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 

Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 29.
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durch  den  NS-Staat  und  der  totalitären  Jugenderziehung1559 (Peter  Dudek).  Die  emotionalen 

Schilderungen von Wendelin  Sieß  bestätigen  die  „Begeisterungswogen“1560 der  Reichsparteitage 

(Hans-Jochen Gamm/Generalgouverneur von Polen Hans Frank). 

Die  detaillierte  und  differenzierte  Untersuchung  der  Zeitzeugen-Berichte  verhindert  stereotype 

„Schwarz-Weiß-Beurteilungen“ zugunsten einer „größeren Gerechtigkeit und Differenziertheit“1561 

(Martin  Broszat) und relativiert die Vorstellung einer monolithischen NS-Herrschaft1562 (Hartmut 

Mehringer). 

Eine Reihe von Thesen und Forschungsergebnissen wird durch die Berichte der Zeitzeugen nur zum 

Teil  bestätigt.  In  einigen Fällen ergeben sich Widersprüche zu anderen vertretenen Thesen und 

Forschungsergebnissen. Die Angepasstheit der Theologen in den Arbeitsdienstlagern und ihre Nähe 

zu Deutungs- und Ereigniszusammenhängen des Dritten Reiches bestätigen die These, „besonders 

die  Jugend“  habe  „den  nationalsozialistischen  Ansprüchen  und  Zumutungen  wenig 

entgegenzusetzen“  vermocht1563 (Norbert  Frei);  die  weltanschauliche  Distanziertheit  begrenzt 

allerdings diese These in ihrer Aussagekraft. 

Die  Berichte  der  Zeitzeugen  widersprechen  der  Behauptung,  dass  „in  erster  Linie  die 

Arbeitsmänner,  die  Theologie  studieren  wollten,  Repressionen  ausgesetzt“1564 gewesen  seien 

(Michael  Hansen).  Die distanzierte  Haltung der  katholischen Theologiestudenten gegenüber  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung widerspricht der Einschätzung, „die große Mehrheit“ der 

Studenten sei „mit dem Nationalsozialismus weltanschaulich einverstanden“ gewesen1565 (Otto B. 

Roegele). Die Ergebnisse zum Geschichtsbewusstsein der katholischen Theologen widersprechen 

der  Behauptung  einer  nationalsozialistischen  Identitätspolitik  im  RAD  („Herausbildung  eines“ 

nationalsozialistischen „Wir-Gefühls“1566) (Kiran Klaus Patel).

1559 Peter DUDEK, Nationalsozialistische Jugendpolitik und Arbeitserziehung. Das Arbeitslager als Instrument sozialer 
Disziplinierung, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische Formierung und soziale Erziehung im 
Nationalsozialismus (stw, Bd. 927), Frankfurt/Main 1991, S. 141 – 166, hier: S. 150.

1560 Hans-Jochen GAMM, Der braune Kult. Das Dritte Reich und seine Ersatzreligion. Ein Beitrag zur politischen 
Bildung, Hamburg 1962, S. 109.

1561 Martin BROSZAT, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte der NS-Zeit. Perspektive oder Trivialisierung? 
(Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 20.

1562 Vgl. Hartmut MEHRINGER, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte in der NS-Zeit. Neue Perspektive oder 
Trivialisierung? (Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 27.

1563 Norbert FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945 (Deutsche Geschichte der neuesten 
Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 42013, S. 115.

1564 Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führerkorps des Reichsarbeitsdienstes, Diss., 
Trier 2004, S. 255.

1565 Otto B. ROEGELE, Student im Dritten Reich, in: [Helmut KUHN,] Die deutsche Universität im Dritten Reich. Eine 
Vortragsreihe der Universität München, München 1966, S. 135 – 174, hier: S. 169.

1566 Kiran Klaus PATEL, „Die Schule der Nation“. Der Arbeitsdienst des „Dritten Reiches“ als Instrument 
nationalsozialistischer Identitätspolitik, in: Werner RAMMERT u.a. (Hrsg.), Kollektive Identitäten und kulturelle 
Innovation. Ethnologische, soziologische und historische Studien, Leipzig 2001, S. 301 – 316, hier: S. 307.
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12.4 Ausblick und Forschungsdesiderate

Noch  unerforscht  sind  die  Rollen  und  die  Entwicklungslinien  des  Tübinger  Bundes  an  der 

Universität Tübingen, der DSt und des NSDStB an der Universität Tübingen sowie der Tübinger 

Korporationen in der NS-Zeit. Des Weiteren fehlen weitgehend einschlägige Darstellungen über die 

Teilnahme der katholischen Theologiestudenten aus anderen deutschen Diözesen am studentischen 

Arbeitsdienst, am Samariterdienst und an Sanitätskursen für die Jahre 1933 bis 1935. Lohnenswert 

ist es auch, der Frage nachzugehen, wie es zur Ernennung von Stauber zum Domkapitular kam – 

trotz oder ungeachtet seiner Affinität zum Nationalsozialismus.

Unerforscht ist die Fragestellung, wie die einzelnen Diözesen Deutschlands – besonders diejenigen, 

die  die  Teilnahme  am  Arbeitsdienst  ablehnten  –  zur  verpflichtenden  Teilnahme  der 

Theologiestudenten am gesetzlichen Arbeitsdienst standen – abgesehen von den in dieser Arbeit 

beschriebenen  Quellen  in  den  Akten  deutscher  Bischöfe.  Außerdem  fehlen  weitgehend 

Darstellungen  über  die  Teilnahme  der  katholischen  Theologiestudenten  am  studentischen 

Arbeitsdienst und am RAD in den einzelnen Diözesen, die über die Darstellung der Akten deutscher 

Bischöfe und der diplomatischen Noten hinausgehen. Interessant wären Hinweise auf die Frage, ob 

bei den Theologiestudenten bzw. Konviktoren anderer deutscher Diözesen in Arbeitsdienst/RAD 

eine  echte  inhaltliche  Auseinandersetzung  mit  dem  Nationalsozialismus  oder  der 

nationalsozialistischen Weltanschauung stattfand oder nicht. Ebenso stellt sich die Frage, wie die 

anderen deutschen Bischöfe, Konviktsdirektoren und Seminarregenten den Eid der Arbeitsmänner 

auf Hitler bewerteten und was sie ihren Konviktoren rieten. 

Aufschlussreich  für  die  Geschichte  der  Studierenden  an  der  Universität  Tübingen  wären 

Erkenntnisse über die Frage, wie die Studierenden anderer Fakultäten – Mediziner, Juristen u.a. – 

sich im Arbeitsdienst gaben und über den Arbeitsdienst berichten.  Unbeantwortet ist zudem die 

Frage,  zu  welchen  Ergebnissen  man  bei  der  Untersuchung  des  Geschichtsbewusstseins  der 

Studierenden anderer Fakultäten kommt.
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13 Conclusion

13.1 Abstract
The “Tübinger Bund für Freiwilligen Arbeitsdienst“ (Union for Voluntary Labor Service, Tübingen 

Chapter), which was under the University of Tübingen, implied a legal form of voluntary labor 

(FAD: Freiwilliger Arbeitsdienst) amongst students starting in February 1923. Groups from within 

the voluntary labor camp in Tübingen took part in marches celebrating Nazi events in 1933.  It was 

declared in June of 1933, that only labor camps under the authority of the Nazi Labor Service were 

to be tolerated.  In response to this, the Tübingen Chapter handed its labor camp over to the official 

Nazi-led labor movement. The Office for Labor Service (Amt für Arbeitsdienst) at the University of 

Tübingen was founded in the year 1933; was associated with the student body; and held Nazi views. 

This office was not only responsible for the realization of student labor service, but also used this 

labor  service  as  a  platform for  Nazification.  The  sovereign  national-socialist  group  “Deutsche 

Studentenschaft  (DSt)” (the  German  Student  Body)  viewed  this  labor  service  as  a  tool  in  the 

political  upbringing of national-socialism (Nazism).  The  Deutsche Studentenschaft even applied 

pressure to the Reich Ministry of the Interior in 1933 in order to require labor service for all male 

students within Reich borders. The successful completion of a student labor term then became a 

prerequisite to enrollment at the university or for continuing one’s studies. Starting in October 1935, 

the  Deutsche Stundentschaft used this  labor  service requirement  as a  way of  “disposing”1567 of 

potential students who held contrary views. The University of Tübingen handled in accordance with 

the Deutsche Studentenschaft, the Reich Ministry of Education, and Ministry of the Interior. With 

the beginning of the “Reichsarbeitsdienst (RAD)” (Reich Labor Service) through a law passed in 

June  1935,  a  six-month  labor  service  term  became  required  before  commencing  a  university 

education.   The Catholic  theology students  were exempt from the obligatory [student,  Anm. d. 

Verf.] labor term through a ministerial decree given on December 19, 1933. For ideological reasons, 

they did not receive financial aid from the  Studentenwerk (student union) for the winter semester 

1936/36.  This constitutes a structural discrimination of Catholic theology students. The Deutsche 

Studentenschaft (starting in autumn 1936) and Reich Ministry of Education (starting in December 

1937) published lists of names of potential students, whose enrollment into the university should be 

hindered  or  made  difficult  because  of  poor  performance  during  their  labor  service  term.  Mr. 

Hoffmann, the rector in Tübingen and member of the  Sturmabteilung (a paramilitary wing of the 

1567 Verordnungs- und Mitteilungsblatt der deutschen Studentenschaft Nr. 15 – Amt für Arbeitsdienst, 15.10.1935. 
Betr.: Pflichtenhefte. UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 
Stdierenden.
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Nazi  Party),  implemented  these  recommendations  very  precisely.  During  the  winter  semester 

1943/44, the University of Tübingen was turned into a training camp for the female Reich Labor 

Service (Reicharbeitsdienst).

In August 1933 – two months after the transfer of power of the labor service camps to Nazi leaders 

– the German bishops and the seminary directors expressed ambivalence, as well as very diverse 

opinions,  concerning the participation of  Catholic  theology students  in  obligatory student  labor 

service programs. The bishops emphasized the particularity of the formation of clerics, which was 

directly under the supervision of the bishops themselves. The opinions of the bishops varied: from 

flat-out rejecting labor service, to a correlation of labor service with a theological formation, and 

some even advocated it.  On a more diplomatic level, negotiations took place between Reich leaders 

and  the  Holy  See  concerning  the  participation,  or  not,  of  Catholic  theology  students  in  the 

obligatory student labor service program.  On December 18, 1933, while debating the interpretation 

of the Reich Concordat, the decision was made to exempt the Catholic theology students from labor 

service.  This  decision  can  be  traced  directly  back  to  Adolf  Hitler.  Von  Preysing  explained  in 

October  1933  the  ideological  conflict  between  Catholic  priest  formation  and  Nazi  political 

formation during labor service.

Also in October of 1933, Bishop Johannes Baptista Sproll of Rottenburg supported the participation 

of seminary students in Tübingen in the Nazi student labor service program. The German episcopate 

was in favor of student labor service, and he applied this episcopal support directly to the seminary 

in Tübingen. Bishop Sprolls’ position could have several different motives: his loyalty to a now 

Nazi-led government; the effects of the governmental declaration by Adolf Hitler on March 23, 

1933; the existing labor service requirement for all students; and possibly, the Reich Concordat 

from July 20, 1933 as well. During the semester vacations in the spring and fall of 1934, seminary 

students participated voluntarily in the labor service program. The reasons why Mr. Stauber, the 

seminary director, decided to promote labor service, lie in his open-mindedness towards both the 

Nazi student labor service program, pressure from the Deutsche Studentenschaft, and the nationalist 

attitude  of  the  seminary  students.  Seminary  director  Mr.  Stauber  incited  national-socialism  by 

offering Nazi activists a propaganda platform in the Wilhelm’s Seminary during the winter semester 

1933/34.  Bishop Sproll  and the  Episcopal  Ordinariat  of  Rottenburg  (BOR) did  not  hinder  Mr. 

Stauber.

In June 1935, Bishop Sproll preferred a military-based medical service (“Sanitätswehrdienst”)1568 to 

a normal active military service for the seminary students.  This medical service should have begun 

1568 Schreiben BOR [Sproll] an Bertram, 18.6.1935. Betr.: Wehrdienst der Theologen. AWilhelmsstift D13.3da 
Wehrdienst.
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in the fall of 1935; however, due to financial as well as organizational reasons Bishop Sproll’s idea 

for the seminary students was not put into action. Instead, the seminary students from Tübingen 

were enlisted in agricultural [Landdienst, Anm. d. Verf.] and workmanship [Werkarbeit, Anm. d. 

Verf.]  programs  in  the  summer  of  1935.  Participation  in  these  programs  served  to  defend  the 

Catholic seminary students and their political apologetics of the priest candidates. The Bishop of 

Limburg’s  initiative,  from August  1935,  of  forming  a  warfare-suitable  medical  service  for  the 

Catholic  theology students,  and  Bishop Sproll’s  idea  of  a  military-based medical  service,  both 

aimed to preserve the exemption of Catholic theology students in the labor and military service. 

These suggestions by the bishops could also be interpreted as an example for the conditioning of the 

population for war, and as proof that the German bishops were at least partially responsible for the  

initiative found in parts of Hitler’s Cabinet to militarize the general population. Chances and risks 

taken by the bishops in Nazi Germany are to be evaluated.

Through  the  law  establishing  the  Reicharbeitsdienst from June  26,  1935  and  the  second  law 

implementing  Reicharbeitsdienst from  October  1,  1935,  the  Catholic  theology  students  were 

obliged to perform a general six-month labor service term [RAD, Anm. d. Verf.].  As a response, the 

German bishops adopted an attitude of rejection of the participation of Catholic theology students in 

these labor service programs, and sought exemption for the students. The Episcopal Ordinariat of 

Rottenburg (BOR), on the other hand, distanced itself from further exemptions for the students. 

Seminary director Mr. Sedlmeier took a clear stance for the participation of seminary students in 

labor  service  programs.  In  January  1936,  he  made  arrangements  for  the  seminary  students  of 

Tübingen to participate in a six-month labor service term during the summer semester of 1936. On 

February 11, 1936, the  Deutsche Studentenschaft informed the Reich Ministry of the Interior and 

the Reich Minister of Labor that the Catholic theology students were required to participate in the 

Reicharbeitsdienst. Some dioceses tried to obtain an exemption for the theologians; however, their 

attempt was in vain. Students already enrolled were forced to interrupt their studies in order to 

perform their  Reicharbeitsdienst. They were given the option to make up the missed lessons in 

organized lectures.

As part of his report in July 1936 concerning the labor service programs, Cardinal Bertram spoke in  

favor of the theology students participating in such programs citing pragmatic, national [ethnic-

chauvinistic, Anm. d. Verf.], and pastoral reasons. The request that all theology students provide a 

proviso proved impossible.  The German bishops even presented their  initiative  to  Adolf  Hitler 

himself in August 1936, in the hopes of obtaining an exemption from the  Reicharbeitsdienst for 

Catholic theology students. Their attempts remained unsuccessful. As the situation progressed, the 

German bishops shifted their focus to the conception of preparatory courses for the future theology 
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students before starting their Reicharbeitsdienst (from 1936 in Tübingen Sedlmeier and Weitmann). 

Among others,  the main themes in  these introductory courses were celibacy and the secondary 

virtues, which served as virtues for the both the priestly vocation and the labor service.

As of 1936,  the seminary management  at  the Wilhelm’s  Seminary stayed in contact  with their 

students through newsletters, the army postal service [letters from RAD, Anm. d. Verf.], and visits 

in Tübingen. In their newsletters to the theologians, Bishop Sproll and the seminary management 

emphasized solidarity and team spirit between the theologians in the labor camps and those at the 

university. They strived towards a nation-wide [ethnic-chauvinistic, Anm. d. Verf.] and nationalistic 

thought  pattern  pinned  with  the  secondary  virtues  that  were  not  only  necessary  for  the 

Reicharbeitsdienst, but also for becoming a priest. The Nazi [ethnic-chauvinistic and nationatistic, 

Anm. d. Verf.] linguistic style of spiritual Mr. Wurm and Mr. Weitmann, but also the guidebook 

“Theologians during the Labor Service”, show an uncritical view of the labor service program in 

Nazi Germany, and the effect of Nazi Reicharbeitsdienst propaganda is recognizable. In field post 

letters [letters from RAD, Anm. d. Verf.] (note: a critical interpretation of the source is required: the 

letters were written to a clerical superior) that were sent from the labor camps, the laboring future 

theology students were doing fine. The letters to their superiors painted everything in a positive 

light, including positive reports about themselves; how nicely they had adapted; the application of 

serving God and brotherhood; as well as their stay in the labor camp. During [as of, Anm. d. Verf.] 

the winter semester 1937/38, seminary director Mr. Sedlmeier quickly realized negative effects on 

his  students  from the  labor.  After  the  beginning  of  the  war  in  September  of  1939,  the  future 

theology students were increasingly not allowed to leave their  Reicharbeitsdienst  to begin their 

studies. Instead they were immediately transferred into active military service.

13.2 Overall Results
The Catholic seminary students, therefore, subjected themselves voluntarily in 1934 to a clearly 

Nazi-orientated term of labor service. Bishop Sproll and seminary director Mr. Stauber sent the 

students to a Nazi establishment.  From the sources, we see no indication of an ideological conflict. 

The question still remains open, however, as to how the Nazification was actually carried out in the 

camps.

In the year  1935, the Catholic  theology students  were structurally discriminated against  by the 

student union with regards to their financial aid. One can assume that the Catholic theology students 

considered this discrimination as ideological tensions between the two groups, especially in an ever 

more Nazi-influenced environment.  Not a single Catholic theology student  at  the University of 

Tübingen who filed a request for financial aid was a member of the Nazi Party, nor of one its  
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affiliates.

In  1933,  the  German  bishops  were  under  much  pressure  between loyalty to  the  Nazi  political 

leaders and to the opposition concerning the ideological issues behind the labor service programs. 

At this time, the position of the bishops was characterized by a distinction from Nazi ideology on 

one side, and a certain degree of involvement and loyalty on the other side.

In the summer of 1935 – shortly after the introduction of the statutory  Reicharbeitsdienst  – the 

German bishops tried to keep the theology students within ecclesiastical influence and away from 

participating in a six-month term in the Reichsarbeitsdienst by receiving governmental recognition 

for  first  aid  courses  [Sanitätskurse,  Anm. d.  Verf.]  and charity work [Samariterdienst,  Anm.  d. 

Verf.]. This tactic can be seen as a dissociation from Nazism while simultaneously cooperating with 

Nazi-led ministers and departments.

Party  and  government  tried  to  educate  the  Catholic  theology  students  in  National  Socialism 

(Nazism)  through  the  mandatory  participation  in  the  Reicharbeitsdienst.  The  German  bishops 

recognized  and  labelled  this  intention  of  Nazification  of  the  theology  students  through  the 

Reicharbeitsdienst. It is curious that it never came to an open ideological confrontation between the 

episcopate and the Reich government concerning Nazi ideology – also not in the newsletters from 

Tübingen,  in  Mr.  Sedlmeier’s  exhortations,  nor  the  guidebook  “Theologians  during  the  Labor 

Service”. Cardinal Bertram criticized internally the Nazification intents of the Reicharbeitsdienst as 

laid  out  by Mr.  Rosenberg.  Although he did also state  pragmatic,  national  [ethnic-chauvinistic, 

Anm. d. Verf.], and pastoral motives for the participation of theology students in the labor service. 

Even  Bishop  Sproll  and  the  seminary  management  in  Tübingen  applied  nationalistic  [ethnic-

chauvinistic, Anm. d. Verf.] motives and the secondary virtues. According to progress reports that 

were presented to the bishop’s conference, the Catholic theology students seemed to have taken on 

an apologetic roll, defending Christian ideology and speaking against Nazism in the labor camps in 

1936. According to these reports, the Catholic theology students can be regarded as in a priority 

conflict between Nazi and Christian / Catholic ideologies in the labor camps. However, through 

their  ecclesiastical  position,  the  students  distanced  themselves  from  Nazi  rhetoric 

[Nazism/Nationalsozialismus,  Anm.  d.  Verf]  and  took  up an  opposing viewpoint  (note:  critical 

reading of the sources).

The Nazification in the labor camps did not merely pass over the theology students. The labor 

service terms really did have an influence on the future theologians. The Nazi labor service did 

indeed have an ideological effect towards Nazism on its participants, as the diachronic source of the 

main reports of Mr. Sedlmeier show.

The field post letters from the seminary students in labor camps to the director, Mr. Sedlmeier, tell 
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of ideological courses. The letters, however, do not show any indication of a conflict with Nazism. 

The seminary students were explicitly in a Catholic-ecclesiastical context (holy mass, prayer). They 

were confronted with Nazi ideology, but their letters do not show evidence that they were in a  

conflicted situation. What is conveyed in the letters, is that they adapted themselves to fit in in the 

labor camps and fulfilled the secondary virtues (brotherhood, punctuality, order, and voluntary labor 

service).

The qualitative content analysis of first-person interviews [Oral History Interviews, Anm. d. Verf.]  

(source  criticism reserved)  determined  by  using  a  differentiated  list  of  questions  provides  the 

following  results:  Through  the  attendance  of  holy  mass;  the  publicly  known  affiliation  as 

theologians; and through the ecclesiastical-influenced upbringing, the upcoming theology students 

were internally and externally part of the Catholic and ecclesiastical context. The theology students 

were  confronted  with  events  and  interpretations  of  the  Third  Reich  in  the  labor  camps.  The 

influences  and events  of  the  Third  Reich  were  for  example:  the  voluntary participation  in  the 

student  labor  service  in  1934;  also  in  1934  by  wearing  the  labor  service  uniform within  the 

Wilhelm’s  Seminary;  the  continuous fulfillment  of  secondary virtues;  the adaption of  the  ideal 

“serve in order to lead”; the recognition of and enthusiasm for Hitler’s authority as well as the not  

well thought-out professing of an oath to Adolf Hitler; the national [ethnic-chauvinistic, Anm. d. 

Verf] morale; and the enthusiastic participation in parades. The witnesses to these experiences of the 

Third  Reich  adopted  an  uncritical  and  unreflective  basic  attitude  of  acceptance,  however,  this 

attitude was not  ideologically grounded.  It  is  also important  to  note,  that  the theologians  were 

confronted with Nazi ideology, but proved to be ideologically resistant (source criticism reserved: 

Either the theologians were actually ideologically resistant or the interviews simply do not portray a 

tendency towards Nazism).  The upcoming theology students distanced themselves – sometimes 

very dramatically – from Nazism and Nazi ideology by showing their ecclesiastical and Catholic 

context and beliefs as a discrete opposition. In other words, the students retreated into their own 

Catholic  ideological  context  and  acknowledged  an  ecclesiastical-Catholic  ideology.  There  was 

never an open nor actively followed dispute or conflict with Nazi ideology. An ideological conflict 

was only referenced to at a certain extent. The theology students portrayed outwardly an adaptive 

behavior with a silent, reserved attitude. The reasons for the fact that there were few conflicts, could 

lie in an adapted behavior, social pressure, or the Treachery Act of 1934. The interviews prove that 

at  least  several  theology  students  were  subjected  to  tensions  between  Nazi  and  ecclesiastical-

Catholic ideology during their labor service term.

Altogether, one may retain that the German bishops in 1933/1934 and 1936, were in an area of  

conflict between loyalty and ideological opposition while avoiding an open ideological debate. The 
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Catholic theology students were also in an area of conflict in 1936, only here between loyalty, 

adaptation and ideological resistance while avoiding an ideological conflict in the labor camps. The 

episcopate and the theology students struggled with an acceptable interaction with Nazism.

13.3 Influence on Ongoing Research
The sources  of  the Academic  Rector’s  Office concerning labor  service (UAT 117,  UAT 117C) 

confirm the theories of a “chaos of competencies (Kompetenzenchaos)”1569 (Konrad Lill, Karl D. 

Bracher), of the polycracy hypothesis1570, of the protagonism, or perhaps better said as antagonism, 

of the Nazi Party in regards to governmental positions and a “cull”, which was already established 

under the Weimar Republic1571 (Wolfgang Keim).

The sources about labor service (Wilhelm’s Seminary Archives, main reports with the results of 

negotiations as well as the fascicles about labor service) confirm that for the years 1933 and 1934,  

the bridge between (upcoming) Catholic academics and priests  to  Nazism1572 (Erwin Gatz);  the 

“nationalization”1573 of  the  theologians  (Claus  Arnold);  the  “wave  of  desire  for  national 

regeneration”1574 also  from  critical  Catholics  for  at  least  the  year  1933  (Erwin  Gatz);  the 

“obedience”1575 of the Catholic Church to the Nazi movement and government (Ulrich von Hehl); as 

well as the intended ideological bridge from Bishop Sproll in 19331576 (Dominik Burkard) and in 

1934. The behavior of Bishop Sproll,  seminary director Mr. Stauber, and the seminary students 

confirm the submission to the “new leaders”1577 and the “constant and loyal cooperation with the 

new ruling powers”1578 (Roland Weis). Bishop Sproll’s behavior in particular verifies the loyal and 

conflict-avoiding course of action of the German bishops towards the Nazi government1579 (Klaus 

Scholder). Bishop Sproll aligned himself with the group of regime-loyal bishops, namely Gröber, 

Berning,  and  Bertram.  He  only  contradicts  himself  with  his  actions:  the  endorsement  of  the 

1569 Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 
Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 26.

1570 Vgl. Karl D. Bracher, Stufen totalitärer Gleichschaltung, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 4 (1956), S. 30 – 
42.

1571 Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 1: Antidemokratische Potentiale, Machtantritt und 
Machtdurchsetzung, Darmstadt 1995, S. 47.

1572 Vgl. Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 97.

1573 Claus ARNOLD, Die Katholisch-Theologische Fakultät Freiburg, in: Dominik BURKARD, Wolfgang WEISS (Hrsg.), 
Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Bd. 1/1: Institutionen und Strukturen, Würzburg 2007, S. 147 – 166, 
hier: S. 165.

1574 Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 97.

1575 Ulrich von HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken 
und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 66.

1576 Vgl. Dominik BURKARD, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 58 und 65.
1577 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 50.
1578 Ebd., S. 76.
1579 Vgl. Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1, Frankfurt/Main 1977, S. 120, 123 und 497.
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seminary students’ participation in the Nazi labor service against his (personal) rejection of youth 

education within the Hitler Youth in 19351580 (Dominik Burkard).

The participation of the Tübingen seminary students in the Nazi student labor service programs as 

well as the supportive behavior from Bishop Sproll and seminary director Mr. Stauber, confirm a 

certain  “cooperation”  and  “closeness  to  the  Nazi  regime”1581 (Ernst-Wolfgang  Böckenförde), 

however  this  does  not  apply  an  (unconditional)  approval  of  the  regime.  (Ernst-Wolfgang 

Böckenförde).  A form of  loyalty  and “approval”1582 to  the  Nazi  government  is  also  confirmed 

(Georg Denzler).

The randomness of some draft boards with the discrimination of the Catholic theology students 

within the military service ordinance as well as their discrimination from financial aid confirm the 

battle of the “Nazi Party and government against the hated Catholic Church”1583 (Klaus Scholder) 

and their “chicane discrimination”1584 (Konrad Lill).  

The secondary virtues, that Bishop Sproll and the seminary management (but also the guidebook 

“Theologians During Labor Service”) expected, and that were expected from the theologians in 

1936 during their labor service term, fulfill a portion of the virtues represented by a Nazi education 

[nationalsozialistische Formationserziehung, Anm. d. Verf.]1585 (Wolfgang Keim). The newsletters 

from the seminary management to the theologians in the labor camps, the negotiation results from 

Bishop Sproll on October 21, 1937, as well as the speeches and retreats by seminary director Mr. 

Sedlmeier  reflect  the  hypothesis  that  Catholicism was  lodged  between  patriotism,  loyalty  and 

national thought and also served as nationalistic [ethnic-chauvinistic, Anm. d. Verf.] game forms1586 

(Reinhard  Richter).  Newsletters  and  negotiation  results  further  confirm  the  idea  of  “a  real 

opposition concerning political issues” was not present “between Nazism and Catholicism”; “the 

real opposition” was rather “on the ideological playing field”1587 (Roland Weis).

The unsuccessful negotiations between the Holy See and the episcopate with the Nazi regime in 

1936 mirror the unsuccessful input and complaint politics of Cardinal Bertram1588 (Ludwig Volk).  

1580 Vgl. Dominik BURKARD, Joannes Baptista Sproll. Bischof im Widerstand, Stuttgart 2013, S. 87.
1581 Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Katholizismus im Jahre 1933. Eine kritische Betrachtung, in: 

Hochland 53 (1960/61), S. 215 – 239, hier: S. 217, 218 und 220.
1582 Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten 

Reich, Zürich 2003, S. 9.
1583 Klaus SCHOLDER, Die Kirchen und das Dritte Reich, Bd. 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 1918 – 1934, 

Frankfurt/Main 1977, S. 629.
1584 Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 

Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 29.
1585 Wolfgang KEIM, Erziehung unter der Nazi-Diktatur, 2 Bde., Bd. 2: Kriegsvorbereitung, Krieg und Holocaust, 

Darmstadt 1997, S. 73.
1586 Vgl. Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, Reihe 

Theologie, Bd. 29), Diss., Münster u.a. 2000, S. 28, 29, 346, 347 und 349.
1587 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 77.
1588 Vgl. Ludwig VOLK, Die Kirche in der Weimarer Republik und im NS-Staat (1933 – 1945) (überarbeiteter 
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In this  next  section,  the reports  of witnesses from “oral  history interviews” are compared with 

hypotheses as well as with the results of research. (A critical view of these sources is necessary as 

the interviews are traditions, secondary sources, and recent biographical reconstructions. They may 

contain a few mix-ups, be restructured or differently organized, as well as subject to a change in 

values and opinions. The interviews show primarily how a generation copes with a life-changing 

biographical event 70 years after the fact.) The fulfillment of the secondary virtues – which are 

mentioned in the field post letters from the seminary students to seminary director Mr. Sedlmeier – 

and the dependence on the relationship between events and their meaning in the Third Reich, all 

while showing a reserved attitude toward Nazi ideology (ideological resistance) confirm a long list  

of  hypotheses.  First,  the  hypothesis  that  “the  majority  of  the  people  of  the  Church  were  not  

necessarily behind Nazism … but stood behind him [Hitler]”1589 (Ulrich von Hehl). Second, the idea 

that Catholics, including the clerics, contributed to the governmental and political trend, but were 

still  anchored in Catholic beliefs [Catholic milieu,  Anm. d. Verf.]1590 (Erwin Gatz) may also be 

validated. Third, one can attest that German Catholicism at the end of the Weimar Republic, but 

also during Nazism, was located somewhere between the Catholic milieu, patriotism, loyalty and 

national thought. This also confirms game forms of nationalism [ethnic-chauvinism]1591 (Reinhard 

Richter). Also confirmed is a fourth hypothesis stating that a “real opposition on political issues … 

between Nazism and Catholicism” did not exist, but rather a “real opposition … in ideologies”1592 

(Roland  Weis).  Finally,  the  hypothesis  that  the  behavior  of  the  theologians  described  above 

demonstrates a type of “loyal reluctance”1593 as well as a loyalty and an agreement with the Nazi 

regime (Georg Denzler).

The theme of anti-Church and anti-Christ presentations during the Reicharbeitsdienst  which were 

part of the anti-Christian Nazi propaganda had the goal of secularizing public life and of forcing the 

Church back, as it is described in the interviews1594 (Konrad Lill). These presentations further aided 

Teilnachdruck eines Beitrags aus dem Handbuch für Kirchengeschichte, Bd. VII, hrsg. von Hubert JEDIN und 
Konrad REPGEN, Freiburg 1979), in: Bernhard KÖTTING (Hrsg.), Kleine deutsche Kirchengeschichte, Freiburg/Br. 
u.a. 1980, S. 118 – 127 passim; vgl. Ludwig VOLK, Die Fuldaer Bischofskonferenz von Hitlers Machtergreifung 
bis zur Enzyklika „Mit brennender Sorge“, in: Ludwig VOLK, Katholische Kirche und Nationalsozialismus. 
Ausgewählte Aufsätze von Ludwig VOLK (Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: 
Forschungen, Bd. 46), Mainz 1987, S. 30.

1589 Ulrich von HEHL, Das Kirchenvolk im Dritten Reich, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), Kirche, Katholiken 
und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 63 – 82, hier: S. 78.

1590 Vgl. Erwin GATZ, Die katholische Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert. Mit einem Beitrag von Karl-Joseph 
HUMMEL, Freiburg u.a. 2009, S. 27.

1591 Vgl. Reinhard RICHTER, Nationales Denken im Katholizismus der Weimarer Republik (Lit-Verlag, Reihe 
Theologie, Bd. 29), Diss., Münster u.a. 2000, S. 28, 29, 346, 347 und 349.

1592 Roland WEIS, Würden und Bürden. Katholische Kirche im Nationalsozialismus, Freiburg/Breisgau 1994, S. 77.
1593 Georg DENZLER, Widerstand ist nicht das richtige Wort. Katholische Priester, Bischöfe und Theologen im Dritten 

Reich, Zürich 2003, S. 9.
1594 Vgl. Konrad LILL, Ideologie und Kirchenpolitik des Nationalsozialismus, in: Klaus GOTTO, Konrad REPGEN (Hrsg.), 

Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, Mainz 1980, S. 29.
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the control of the Nazi regime and the totalitarian youth education1595 (Peter Dudek).  The emotional 

descriptions of Wendelin Sieß confirm the “wave of excitement”1596 for the Reich party convention 

(Hans-Jochen Gamm / governor general of Poland Hans Frank).

The detailed and differentiated analysis of the witness reports hinder stereotypes like “black and 

white judgement” in favor of “more of a sense of fairness and sophistication”1597 (Martin Broszat) 

and relativizes the idea of a monolithic Nazi domination1598 (Hartmut Mehringer).

A variety of hypotheses and the results of previous research are only partially confirmed through the 

eyewitness  reports.  In  some  cases,  there  are  even  contradictions  to  preconceived  notions.  The 

adjustment of the theologians in the labor camps and their closeness to the relationship between 

events  and their  meanings in  the  Third  Reich  demonstrates  the  hypothesis  that  “especially  the 

youth”  were  barely  able  to  oppose  the  “Nazi  claims  and  demands”1599 (Norbert  Frei).  This 

ideological distancing, however, limits the validity of the hypothesis.

The eyewitness reports contradict the assumption that “above all, the laborers that wanted to study 

theology were subject to repression”1600 (Michael Hansen). The distanced attitude of the Catholic 

theology students to Nazi ideology contradicts the idea that “the large majority” of students agreed 

with  “Nazi  ideology”1601 (Otto  B.  Roegele).  The  results  of  the  historical  awareness 

[Geschichtsbewusstsein, Anm. d. Verf.] of the Catholic theologians also disputes the assumption of 

a  Nazi  identity  policy within  the  Reicharbeitsdienst (development  of  a  Nazi-sense  of  “we”1602) 

(Kiran Klaus Patel).

13.4 Outlook and Research Disideratums
The roles and developments of the  Tübinger Bund (union) at the University of Tübingen, of the 

Deutsche  Studentenschaft and  the  NSDStB  at  the  University  of  Tübingen,  as  well  as  of  the 

cooperation [student  fraternities,  Anm.  d.  Verf.]  in  Tübingen during  Nazism have not  yet  been 

1595 Peter DUDEK, Nationalsozialistische Jugendpolitik und Arbeitserziehung. Das Arbeitslager als Instrument sozialer 
Disziplinierung, in: Hans-Uwe OTTO, Heinz SÜNKER (Hrsg.), Politische Formierung und soziale Erziehung im 
Nationalsozialismus (stw, Bd. 927), Frankfurt/Main 1991, S. 141 – 166, hier: S. 150.

1596 Hans-Jochen GAMM, Der braune Kult. Das Dritte Reich und seine Ersatzreligion. Ein Beitrag zur politischen 
Bildung, Hamburg 1962, S. 109.

1597 Martin BROSZAT, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte der NS-Zeit. Neue Perspektive oder 
Trivialisierung? (Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 20.

1598 Vgl. Hartmut MEHRINGER, [Referat Alltagsgeschichte,] in: Alltagsgeschichte der NS-Zeit. Neue Perspektive oder 
Trivialisierung? (Kolloquien  des Instituts für Zeitgeschichte), München 1984, S. 27.

1599 Norbert FREI, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945 (Deutsche Geschichte der neuesten 
Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart), München 42013, S. 115.

1600 Michael HANSEN, „Idealisten“ und „gescheiterte Existenzen“. Das Führercorps des Reichsarbeitsdienstes, Diss., 
Trier 2004, S. 255.

1601 Otto B. ROEGELE, Student im Dritten Reich, in: [Helmut KUHN,] Die deutsche Universität im Dritten Reich. Eine 
Vortragsreihe der Universität München, München 1966, S. 135 – 174, hier: S. 169.

1602 Kiran Klaus PATEL, „Die Schule der Nation“. Der Arbeitsdienst des „Dritten Reiches“ als Instrument 
nationalsozialistischer Identitätspolitik, in: Werner RAMMERT u.a. (Hrsg.), Kollektive Identitäten und kulturelle 
Innovation. Ethnologische, soziologische und historische Studien, Leipzig 2001, S. 301 – 316, hier: 307.
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explored. In addition, representations and descriptions from other dioceses are missing regarding 

the  Catholic  theology  students’ participation  in  the  labor  service  programs,  first  aid  courses 

[Samariterdienst, Anm. d. Verf.] and charity work [Sanitätskurse, Anm. d. Verf.] for the time from 

1933 until 1935. It would also be interesting to pursue the question of how Mr. Stauber came to be 

declared a canon even though he had known affinities to Nazism.  

It  remains  to  be  studied  how  the  individual  dioceses  in  Germany  considered  the  obligatory 

participation of theology students in  labor  service programs – especially those dioceses,  which 

rejected  participation  in  these  programs  (with  the  exception  of  the  sources  treated  here  in  the 

present thesis from the Dossier of German Bishops [Akten deutscher Bischöfe, Anm. d. Verf.]). 

Additionally, diocesan-based representations of the participation of Catholic theology students in 

the student labor programs and in the Reicharbeitsdienst have also not yet been explored outside of 

the evidence found in the Dossier of German Bishops or diplomatic notes. It would be interesting to  

compare whether theology or seminary students in other dioceses that were in labor programs or the 

Reicharbeitsdienst had  conflicts  regarding  the  content  of  Nazism  or  Nazi  ideology.  Another 

question one may have is how the other German bishops, seminary directors and regents viewed the 

oath the laborers took to Adolf Hitler, and how they advised their students.

It would be  insightful for student history at the University of Tübingen to explore how students 

from other departments (such as medicine, law, etc.) performed their labor service term, as well as 

what they told about it. Similarly unanswered is the question of what the results would be of an 

examination of the historical awareness of students in other departments.
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14 Quellen- und Literaturverzeichnis

14.1 Quellenverzeichnis

14.1.1 Ungedruckte Quellen

Archiv des Wilhelmsstiftes Tübingen (AWilhelmsstift)

AWilhelmsstift Zu D13.1a

AWilhelmsstift Zu D13.1a – 1 Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, 

Vorträge, Einkehrtage. 1926 – 1945.

AWilhelmsstift Zu D13.1a – 2 Konviktsdirektor Sedlmeier. Exhorten, Predigten, 

Vorträge, Einkehrtage. 1926 – 1945.

AWilhelmsstift D13.2a Semesterberichte

AWilhelmsstift D13.2a – 23. Semesterberichte 1931 – 1934.

AWilhelmsstift D13.2a – 25. Semesterberichte 1939 – 1944.

AWilhelmsstift D13.3da Allgemeines. Wehrdienst, Arbeitsdienst, Sanitätsdienst.

AWilhelmsstift D13.3da. Allgemeines. Wehrdienst der Theologen.

AWilhelmsstift D13.3da. Allgemeines. Arbeitsdienst und Wehrsport der Theologen 1933 

– 1938.

AWilhelmsstift D13.3da. Allgemeines. Sanitätsdienst der Theologen 1935.

AWilhelmsstift D13.3da Feldpostbriefe der Theologen an das Wilhelmsstift 

AWilhelmsstift D13.3da-12. Wilhelmsstift Weltkrieg 1939/45. Allgemeiner 

Schriftverkehr in der Zeit vom 26.9.1942 bis 31.12.1942.

AWilhelmsstift D13.3da-16. Wilhelmsstift Weltkrieg 1939/45. Allgemeiner 

Schriftverkehr in der Zeit vom 1.1.1944 bis 24.4.1944.

AWilhelmsstift D14.2ab-4 Studienordnung

AWilhelmsstift D14.2ab-4. Allgemeine Erlasse betr. Studium 1922 – 1939 – 1948.

AWilhelmsstift D14.2ab-4 Studienordnungen 1932 und 1934.
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Bundesarchiv Berlin (BA)

BA, NS 6, Bd. 334. Richtlinien über die Behandlung von Theologen im Reichsarbeitsdienst, 

7.3.1941. 

Diözesanarchiv Rottenburg (DAR)

DAR D13.2a Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte.

DAR D13.2a – 1934/35 Wilhelmsstift Tübingen. [Hauptberichte.]

DAR D13.2a – 1935/36. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1935/36.

DAR D13.2a – 1936/37. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1936/37.

DAR D13.2a – 1937/38. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1937/38.

DAR D13.2a – [19]38/39. Wilhelmsstift Tübingen. Hauptberichte 1938/39.  

DAR Bestand G 1.5 Nationalsozialismus (ehem. Bestand G, Abteilung IId).

G 1.5 Nationalsozialismus, Bü 105.

G 1.5 Nationalsozialismus, Bü 145. Arbeitsdienst.

Staatsarchiv Ludwigsburg (StA Ludwigsburg)

EL 902 Spruchkammer

StA Ludwigsburg, Bestand EL 902/7 Spruchkammer 14 Schwäbisch Gmünd 

Verfahrensakten, 12078 Bernhard RIEGER.

Staatsarchiv Sigmaringen (StA Sigmaringen)

Wü 13 T 2 Staatskommissariat für die politische Säuberung

StA Sigmaringen, Bestand Wü 13 T 2 Staatskommissariat für die politische Säuberung, 

2017/052 Robert MAYER.

StA Sigmaringen, Bestand Wü 13 T 2 Staatskommissariat für die politische Säuberung, 

Nr. 2593/163 Martin REUTLINGER.
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StA Sigmaringen Bestand Wü 13 T 2 [Staatskommissariat für die politische Säuberung], 

Nr. 2818/084 Ludwig ROTHENHÄUSLER.

Universitätsarchiv Tübingen (UAT)

UAT 117/ Akademisches Rektoramt

UAT 117/1388 Akademisches Rektoramt. Gebührenerlass 1919 – 1952.

UAT 117/1485 Akademisches Rektoramt. Erlass der Unterrichsgelder und Gebühren im 

Winterhalbjahr 1935/36.

UAT 117/1491 Akademisches Rektoramt. Gebührenerlass WS 1938/39.

UAT 117/1536 Akademisches Rektoramt. Gebührenerlass für Kameradschaftsgeförderte.

UAT 117C/ Akademisches Rektoramt

UAT 117C/141 Akademisches Rektoramt. Handakten über Arbeitsdienstpflicht der 

Studierenden.

UAT 117C/150 Akademisches Rektoramt. Akademische Schlussprüfung für katholische 

Theologen 1935 – 1941.

UAT 126a/ Akademisches Rektoramt. Personalakten des Lehrkörpers.

UAT 126a/6

UAT 184/ Katholisch-theologische Fakultät

UAT 184/185 Katholisch-theologische Fakultät. Besondere Übungen und Einsätze, 

Arbeitsdienstpflicht 1933 – 1945.

UAT 184/273 Katholisch-theologische Fakultät. Staatsbeihilfen an Studierende 1921 – 

1941. 

UAT 364/ Personalakten Studierende

UAT 364/2817 Karl BRAUN.

UAT 364/4487 Heinrich DETZEL.

UAT 364/5322 Karl EFINGER.

UAT 364/6213 Egmond FEIL.

UAT 364/8129 Georg GÖSER.
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UAT 364/8149 Alexander GÖTZ.

UAT 364/8779 Josef GRUBER.

UAT 364/10954 Walter HETZEL.

UAT 364/13519 Hans KIEM.

UAT 364/14152 Karl KNAUPP.

UAT 364/15371 Rudolf KUCHELMEISTER.

UAT 364/15452 Benno KÜHNER.

UAT 364/16752 Viktor LOCHER.

UAT 364/17143 Gebhard LUTZ.

UAT 364/17319 Alfons MAI.

UAT 364/17926 Robert MAYER.

UAT 364/18764 Alfons MOLL.

UAT 364/20791 Hans PITSCH.

UAT 364/21577 Raimund RAU.

UAT 364/21853 Wunibald REINER.

UAT 364/22097 Martin REUTLINGER.

UAT 364/22246 Bernhard RIEGER.

UAT 364/24310 Anton SCHMID.

UAT 364/24749 Franz Josef SCHMUCKER. 

UAT 364/26373 Wendelin SIESS.

UAT 364/27060 Ludwig STEGER.

UAT 364/27067 Ludwig Josef STEGMAIER.

UAT 364/27488 Alois STOLL.

UAT 364/28587 Martin ÜBELHÖR.

UAT 364/29495 Alfons WAIBEL.

UAT 364/30561 Willy WIDMAIER.

UAT 364/30644 Benno WIELAND.
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UAT 364/30652 Hermann WIELAND.

UAT 364/31193 Peter WOLFF.

UAT 577/ Personalakten Studierende

UAT 577/214 Wilhelm RIST.

UAT 577/266 German STETTER.

UAT 695/ Personalakten Studierende

UAT 695/16972 Ludwig ROTHENHÄUSLER.

UAT 695/16973 Alfred LAUERER.

14.1.2 Biografische Überreste und Traditionen sowie Oral-History-
Interviews der Zeitzeugen

Eugen BRAUN

Eugen BRAUN, Aufzeichnungen Reichsarb[eitsdienst] Alpirsbach vom 21.2.1938 und 

vom 26.2.1938.

Karl BRAUN

Pflichtenheft Karl BRAUN, 1934.

Karl BRAUN, Protokoll des Gesprächs vom 15.9.2005.

Karl BRAUN, Oral-History-Interview, 6.11.2005.

Schreiben Karl BRAUN vom 16.2.2010.

Heinrich DETZEL

Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs vom 7.11.2005.

Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 24.10.2009.

Schreiben Heinrich DETZEL vom 22.1.2010.

Heinrich DETZEL, Protokoll des Gesprächs, 22.12.2010.

Heinrich DETZEL, Oral-History-Interview, 14.1.2011.

Karl EFINGER

Karl EFINGER, Protokoll des Gesprächs, 14.9.2005.
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Karl EFINGER, Oral-History-Interview, 6.11.2005.

Schreiben Karl EFINGER, 29.1.2010.

Egmond FEIL

Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 2.1.2011. 

Egmond FEIL, Oral-History-Interview, 8.6.2011.

Georg GÖSER

Georg GÖSER, Oral-History-Interview, 27.8.2010.

Alexander GÖTZ

Alexander GÖTZ, Oral-History-Interview, 3.11.2005.

Walter HETZEL

Walter HETZEL, Oral-History-Interview, 5.3.2011.

Hans KIEM

HANS KIEM, Tagebuch.

Hans KIEM, Oral-History-Interview, 3.2.2010.

Karl KNAUPP

Karl KNAUPP, Protokoll des Gesprächs, 25.5.2005.

Rudolf KUCHELMEISTER

Rudolf KUCHELMEISTER, Oral-History-Interview, 19.12.2010.

Benno KÜHNER

Benno KÜHNER, Protokoll des Gesprächs, 11.7.2005.

Benno KÜHNER, Protokoll des Gesprächs, 15.9.2005.

Benno KÜHNER, Oral-History-Interview, 5.11.2005.

Schreiben Benno KÜHNER, 28.1.2010.

Alfred LAUERER

Alfred LAUERER, Protokoll des Gesprächs vom 4.7.2005.

Alfred LAUERER, Protokoll des Gesprächs, 29.9.2005.

Gebhard LUTZ
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Schreiben Bischöfliches Konvikt Ehingen, [Konviktsvorsteher Franz LENK,] an den 

Pfarrer von Hüttlingen, 20.8.1942. Privatbesitz Gebhard LUTZ.

Abgangszeugnis der Oberschule für Jungen Ehingen für Gebhard LUTZ, 9.2.1944. 

Privatbesitz Gebhard LUTZ.

Gebhard LUTZ, Oral-History-Interview, 5.1.2011.

Alfons MAI

Alfons MAI, Oral-History-Interview, 5.11.2009.

Schreiben von Alfons MAI, 15.2.2010.

Alfons MAI, Oral-History-Interview, 14.1.2011.

Robert MAYER

Robert MAYER, Protokoll des Gesprächs, 12.5.2005.

Hans PITSCH

Hans PITSCH, Oral-History-Interview, 6.11.2005.

Schreiben Hans PITSCH vom 23.3.2010.

Raimund RAU

Raimund RAU, Oral-History-Interview, 2.1.2011.

Wunibald REINER

Wunibald REINER, Oral-History-Interview, 6.3.2011.

Martin REUTLINGER

Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 2.4.2010.

Martin REUTLINGER, Oral-History-Interview, 8.6.2011. 

Bernhard RIEGER

Bernhard RIEGER, Oral-History-Interview, 6.3.2011. 

Ludwig ROTHENHÄUSLER

Ludwig ROTHENHÄUSLER, Oral-History-Interview, 3.11.2006.

Schreiben Ludwig ROTHENHÄUSLER vom 5.2.2010.

Anton SCHMID
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Anton SCHMID, Eingehender Lebenslauf zum 40. Geburtstag [1952].

Wendelin SIESS

Postkarte Wendelin SIESS vom 8.5.1937.

Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 5.7.2005.

Wendelin SIESS, Protokoll des Gesprächs, 8.7.2005.

Wendelin SIESS, Oral-History-Interview, 4.11.2005.

Schreiben Wendelin SIESS vom 26.1.2010.

Alois STOLL

Alois STOLL, Reifezeugnis Gymnasium Ehingen, 5.2.1937.

Alois STOLL, Oral-History-Interview, 2.11.2006.

Martin ÜBELHÖR

Martin ÜBELHÖR, Protokoll des Interviews, 19.5.2005.

Martin ÜBELHÖR, Oral-History-Interview, 2.11.2006.

Alfons WAIBEL

Alfons WAIBEL, Oral-History-Interview, 6.1.2011.

Benno WIELAND

Schreiben Benno WIELAND, 27.9.2004.

Benno WIELAND, Protokoll des Gesprächs, 7.7.2005.

Benno WIELAND, Protokoll des Gesprächs, 6.9.2005.

Hermann WIELAND

[Hermann WIELAND,] „Meine Dienstzeit im RAD“. Fotoalbum mit 46 Fotos, 12 

Ansichtskarten und hs. Beschriftungen, 38 Seiten, [1940].

Hermann WIELAND, Oral-History-Interview, 19.12.2010.

Peter WOLFF

Peter WOLFF, Oral-History-Interview, 5.11.2009.

Peter WOLFF, Oral-History-Interview, 12.2.2011.
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14.1.3 Gedruckte Quellen vor 1945

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. I: 1933 – 1934, bearbeitet von 

Bernhard STASIEWSKI (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: 

Quellen, Bd. 5), Mainz 1968. (zitiert: Akten deutscher Bischöfe I)

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. II: 1934 – 1935, bearbeitet 

von Bernhard STASIEWSKI (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: 

Quellen, Bd. 20), Mainz 1976. (zitiert: Akten deutscher Bischöfe II)

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. III: 1935 – 1936, bearbeitet 

von Bernhard STASIEWSKI (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: 

Quellen, Bd. 25), Mainz 1979. (zitiert: Akten deutscher Bischöfe III)

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. IV: 1936 – 1939, bearbeitet 

von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, 

Bd. 30), Mainz 1981. (zitiert: Akten deutscher Bischöfe IV)

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. V: 1940 – 1942, bearbeitet 

von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, 

Bd. 34), Mainz 1983. (zitiert: Akten deutscher Bischöfe V)

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933 – 1945, Bd. VI: 1943 – 1945, bearbeitet 

von Ludwig VOLK (=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, 

Bd. 38), Mainz 1985. (zitiert: Akten deutscher Bischöfe VI)

Amt für Arbeitsdienst der Tübinger Studentenschaft [OESTERLE], Meldung zur studentischen 

Arbeitsdienstpflicht der 3. bis 5. Semester, in: Tübinger Chronik, 16.12.1933.

Der Arbeitsdienst. Ein Bildberichtbuch, hrsg. von Arbeitsführer Herbert ERB mit einem Vorwort von 

Konstantin HIERL, Freiheitsverlag Berlin 1935.

Arbeitsdienst und Wehrdienst. Ueberblick über die Heranziehung der nächsten Jahrgänge, in: NS-

Kurier, 22.11.1935.

Arbeitsdienstkundgebung des Tübinger Bundes. Einordnung in den staatlichen Arbeitsdienst. Mit 

den Wehrverbänden in einer Front. Neue deutsche Hochschule, in: Tübinger Chronik, 

19.6.1933.

Aufbau der Arbeitsdienstpflicht, in: Tübinger Chronik, 31.5.1933.

In Bebenhausen nahm auch Königin Charlotte teil, in: Tübinger Chronik, 3.5.1933.
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Die Bischöfe der Oberrheinischen Kirchenprovinz zur heutigen Not, Freiburg/Br., 19.3.1931, in: 

Kirchliches Amtsblatt 13, 24.3.1931, Nr. 7, S. 343 – 346; ebenfalls in: Akten I, Nr. 13*, S. 824 

– 828.

Otto DIETRICH, Der Reichsparteitag der Arbeit. Geleitwort, in: Heinrich HOFFMANN, Parteitag der 

Arbeit, Berlin o.J. [1937]. (zitiert: O. DIETRICH, Reichsparteitag der Arbeit)

Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Namens- und Vorlesungsverzeichnis 3. Trimester 1940, 

[Tübingen 1940].

Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Namens- und Vorlesungsverzeichnis, [Tübingen 1938ff.].

Martin ELWERT, Arbeitsdienst und Hochschule, in: Tübinger Hochschulführer SS 1935, [Tübingen 

1935], S. 28 – 29.

Herbert ERB, Die Entwicklung des Arbeitsdienstes, in: Jahrbuch des Arbeitsdienstes 1936, S. 13.

Andreas FEICKERT, Die studentische Arbeitsdienstgeneration, in: Merkheft. Zum Diensthalbjahr 1934 

der Abiturienten und Abiturientinnen, hrsg. vom Amt für Arbeitsdienst der Deutschen 

Studentenschaft, o.O., o.J., S. 4 – 7.

Feierstunde des Reichsarbeitsdienstes auf dem Reichsparteitag 1936, in: Jahrbuch des 

Reichsarbeitsdienstes 1937/38, S. 108.

Feierstunde des Reichsarbeitsdienstes auf dem Reichsparteitag 1937, in: Jahrbuch des 

Reichsarbeitsdienstes 1939, S. 101. (zitiert: Feierstunde RAD 1937)

Gerhard GASSMANN, Möglichkeiten der Hochschulförderung, in: Nachrichtenblatt des Akademischen 

Berufsamtes an der Universität Tübingen, Jahrgang 1933/34, Februar 1934, Nr. 10, [Tübingen 

1933,] S. 98.

[Konstantin HIERL,] Der Reichsarbeitsführer Hierl zur studentischen Arbeitsdienstpflicht am 20. 

Januar 1934, in: Merkheft. Zum Diensthalbjahr 1934 der Abiturienten und Abiturientinnen, 

hrsg. vom Amt für Arbeitsdienst der Deutschen Studentenschaft, o.O., o.J., S. 7 – 9.

Konstantin HIERL, Eine große Stunde des Arbeitsdienstes. Ansprache vor Adolf Hitler auf dem 

Parteitag in Nürnberg 1934, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1936, S. 17 – 18.

Martin HIERONIMI, Junger Deutscher vor Gott, Frankfurt a. M. 1937.

Adolf HITLER, Ansprache vor dem Arbeitsdienst. Feierstunde des Reichsarbeitsdienstes auf dem 

Reichsparteitag 1937, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1939, S. 107 – 108.

Adolf HITLER, Regierungserklärung vom 23.3.1933, in: Verhandlungen des Reichstags, 8. 

482                          



Wahlperiode 1933, Bd. 457.

Adolf HITLER, Rede vor Kreisleitern in Reichenberg, 2.12.1938 (sog. Reichenberger Rede), 

abgedruckt im Völkischen Beobachter, 4.12.1938, ebenfalls abgedruckt in: Ursachen und 

Folgen. Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung 

Deutschlands in der Gegenwart. Eine Urkunden- und Dokumentensammlung zur 

Zeitgeschichte, bearbeitet von Herbert MICHAELIS u.a., 26 Bde., Berlin o.J., hier: Bd. 11, S. 138f.

Heinrich HOFFMANN (Hrsg.), Parteitag der Arbeit. 75 Bilddokumente vom Reichsparteitag zu 

Nürnberg 1937, Berlin o.J. [1937]. (zitiert: H. Hoffmann, Parteitag der Arbeit)

Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes, hrsg. vom Leiter der Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten 

und Aufklärung beim Reichsarbeitsführer unter Mitarbeit zahlreicher Führer des 

Reichsarbeitsdienstes, Berlin 1 (1936) – 7 (1943).

F. JUNGHANS, Das Frankenburger Würfelspiel, in: DV 3 (1935/36), S. 195 – 197.

F. JUNGHANS, Die dramatische Situation des „Frankenburger Würfelspiels“, in: Bühne 2 (1936), S. 

474 - 476.

Kamerad unter Kameraden. Morgen marschieren Arbeitsdienst und Studentenschaft in einer Front, 

in: Tübinger Chronik, 6.2.1935.

Kirchliche Akten über die Reichskonkordatsverhandlungen 1933, bearbeitet von Ludwig VOLK 

(=Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte Reihe A: Quellen, Bd. 11).

Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich vom 20. Juli 1933, in: 

Kirchliche Akten über die Reichskonkordatsverhandlungen 1933, bearbeitet von Ludwig VOLK 

(= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte Reihe A: Quellen, Bd. 11), Nr. *3, S. 

283ff.

[Hermann] KRETZSCHMANN, Die Erziehungsschule des Arbeitsdienstes, in: Der Arbeitsdienst. Ein 

Bildberichtbuch, hrsg. von Arbeitsführer Herbert ERB mit einem Vorwort von Konstantin HIERL, 

Freiheitsverlag Berlin 1935, S. 19.

Merkheft. Zum Diensthalbjahr 1934 der Abiturienten und Abiturientinnen, hrsg. vom Amt für 

Arbeitsdienst der Deutschen Studentenschaft, o.O., o.J.

Eberhard Wolfgang MÖLLER, Berufung und Zeit. Kantaten und Chöre, Berlin 1935.

Eberhard Wolfgang MÖLLER, Das Frankenburger Würfelspiel, Berlin 1936.

Eberhard Wolfgang MÖLLER, Der Führer: das Weihnachtsbuch der deutschen Jugend, München 
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1938.

Eberhard Wolfgang MÖLLER, Das Südender Weihnachtsspiel, Berlin 1935.

Fritz N., Römisches Priestertum, in: Reichswart. Wochenschrift für nationale Unabhängigkeit und 

deutschen Sozialismus. Organ der deutschen Glaubensbewegung, Nr. 6, 16. Jg. (1935).

Nachrichtenblatt des Akademischen Berufsamtes an der Universität Tübingen, Tübingen o.J.

Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung, Bd. I: Von der 

Ratifizierung des Reichskonkordats bis zur Enzyklika „Mit brennender Sorge“ [1933 – 1937], 

bearbeitet von Dieter ALBRECHT (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, 

Reihe A: Quellen, Bd. 1), Mainz 1965. (zitiert: Notenwechsel I)

Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung, Bd. II: 1937 – 

1945, bearbeitet von Dieter Albrecht (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, 

Reihe A: Quellen, Bd. 10), Mainz 1969. (zitiert: Notenwechsel II)

Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung, Bd. III: Der 

Notenwechsel und die Demarchen des Nuntius Orsenigo 1933 – 1945, bearbeitet von Dieter 

ALBRECHT (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen, Bd. 29), 

Mainz 1980. (zitiert: Notenwechsel III)

Siegfried OESTERLE, Sinn und Aufgaben des Amtes für Arbeitsdienst, in: Tübinger Hochschulführer 

SS 1934, [Tübingen 1934,] S. 26 – 27.

Helmut PETER, Sinn und Aufgaben des Amtes für Arbeitsdienst, in: Tübinger Hochschulführer WS 

1933, [Tübingen 1933,] S. 24 – 25.

Generalarbeitsführer PFROGNER, Der Einsatz des Reichsarbeitsdienstes in Norwegen 1940, in: 

Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 6 (1942), S. 26 – 30

Querschüsse des Zechenverbandes?, in: National-Zeitung Nr. 41 vom 11.2.1933.

Der Reichsarbeitsdienst auf dem Reichsparteitag 1ff. (1935ff), hrsg. im Auftrag der Reichsleitung 

des Arbeitsdienstes, 1935ff. (zitiert: RAD auf dem Reichsparteitag)

Reichsparteitag 1937. Folge der Veranstaltungen und Verkehrsordnung, hrsg. vom Amt für 

Ehrengäste Grand Hotel, o.O. [Nürnberg], o.J. [1937], hier: Mittwoch Vormittag 8. September 

1937. (zitiert: Reichsparteitag 1937 Veranstaltungen)

Reichsparteitag 1937. Der Parteitag der Arbeit vom 6. bis 13. September 1937. Offizieller Bericht 

über den Verlauf des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongressreden, Zentralverlag der 
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NSDAP, München 1938. (zitiert: Reichsparteitag 1937 Bericht)

Reichswart. Wochenschrift für nationale Unabhängigkeit und deutschen Sozialismus. Organ der 

deutschen Glaubensbewegung, Berlin 1 (1920) – 25 (1944).

Richtlinien über die Behandlung von Theologen im Reichsarbeitsdienst, 7.3.1941. BA, NS 6, Bd. 

334.

Der preußische Kultusminister RUST zur studentischen Arbeitsdienstpflicht am 16. Juni 1933, in: 

Merkheft. Zum Diensthalbjahr 1934 der Abiturienten und Abiturientinnen, hrsg. vom Amt für 

Arbeitsdienst der Deutschen Studentenschaft, o.O., o.J., S. 3 – 4.

Der Saarappell der Tübinger Studentenschaft, in: Tübinger Chronik, 9.3.1935.

Erhard SCHLUND, Neugermanisches Heidentum im heutigen Deutschland, München 1923.

[SCHOTT,] Das vollständige römische Messbuch. Lateinisch und deutsch mit allgemeinen und 

besonderen Einführungen im Anschluss an das Messbuch von Anselm SCHOTT, hrsg. von 

Mönchen der Erzabtei Beuron, Freiburg [41935].

[Paul] SEIPP, Arbeitsdienst und Hochschule, in: Jahrbuch des Reichsarbeitsdienstes 1937/38, S. 28.

Johannes STEPKES, Wehrhaft – mannhaft. Lebens- und Charakterschule für deutsche Soldaten, 

Freiburg 1936.

Die Studentenschaft der Universität Tübingen, in: Tübinger Hochschulführer WS 1934/35, 

[Tübingen 1934], S. 15.

Studentenschaft und Arbeitsdienst. Ergebnis der ersten Auszählung, in: Tübinger Chronik, 8.5.1935.

Tag des Arbeitsdienstes der Tübinger Studentenschaft am 7. Februar 1935, in: Tübinger Chronik, 

6.2.1935.

Oberstamtswalter TRONNIER, Verwaltungs- und Wirtschaftsführung im Reichsarbeitsdienst für die 
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